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Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, In-

vestitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness (Wachstumschan-

cengesetz) 

Am 14.07.2023 hatte das BMF den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachs-

tumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 

(Wachstumschancengesetz) veröffentlicht und an die Verbände geschickt (vgl. TAX WEEKLY 

# 26/2023 und # 27/2023). Am 30.08.2023 hat nun das Bundeskabinett den Regierungsentwurf 

des Wachstumschancengesetzes beschlossen und damit das Gesetzgebungsverfahren eingelei-

tet. 

Um den Herausforderungen der deutschen Wirtschaft durch aktuelle Krisen, der Dekarbonisie-

rung und dem demographischen Wandel begegnen zu können, sollen auch aus steuerlicher Sicht 

die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum, Investitionen und Innovationen verbessert werden. 

Mit dem Gesetz sollen zielgerichtete Maßnahmen ergriffen werden, die die Liquiditätssituation 

der Unternehmen verbessern und Impulse setzen, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren 

und mit unternehmerischem Mut Innovationen wagen können. Dies sei wichtig, um die Transfor-

mation der Wirtschaft zu begleiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstumschancen und 

den Standort Deutschland zu stärken. Daneben würden Maßnahmen ergriffen, um das Steuersys-

tem an zentralen Stellen zu vereinfachen und durch Anhebung von Schwellenwerten und Pau-

schalen vor allem kleine Betriebe von Bürokratie zu entlasten. Zudem würden Maßnahmen umge-

setzt, die dazu beitragen, unerwünschte Steuergestaltungen aufzudecken und abzustellen und 

damit das Vertrauen in den Staat stärken. Darüber hinaus werde das Steuerrecht im Rahmen des 

im Koalitionsvertrag Vereinbarten weiter modernisiert. 

Gegenüber dem Referentenentwurf (RefE) haben sich im nun beschlossenen Regierungsentwurf 

(RegE) insbesondere noch folgende wesentliche Änderungen ergeben: 

› Steuerliche Investitionsprämie für begünstigte Klimaschutz-Investitionen i.S.v. Energieeffizi-

enz-Investitionen: Der Förderzeitraum wurde gegenüber dem RefE um zwei Jahre verlängert

(„vor dem 01.01.2030“ statt „vor dem 01.01.2028“). Der Mindestbetrag für eine förderfähige

Investition wurde auf 5.000 Euro abgesenkt (RefE: 10.000 Euro). Die beantragte Bemessungs-

grundlage muss mindestens 10.000 Euro betragen (RefE: 50.000 Euro). Je Antragsteller können

zwischen dem 31.12.2024 und dem 01.01.2032 maximal vier Anträge gestellt werden (RefE:

maximal zwei Anträge).

› Anpassung in § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG-E: Der lineare AfA-Satz für nach dem 31.12.2022 fertigge-

stellte Wohngebäude wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 auf 3 % angehoben

(§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG). Die zugleich im Regierungsentwurf des Jahressteuerge-

setzes 2022 noch vorgesehene Streichung des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG wurde nicht im Jahress-

teuergesetz 2022 umgesetzt. Aufgrund der Bezugnahme in § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG auf § 7 Abs. 4

Satz 1 EStG, ist Satz 2 in Bezug auf die genannten Jahreszahlen an die im Jahressteuergesetz

2022 vorgenommenen Änderungen in Satz 1 anzupassen.

› Befristete Wiedereinführung der degressiven Abschreibung (§ 7 Abs. 2 Satz 1 EStG-E): Die de-

gressive Abschreibung i.H.v. bis zu 25 %, höchstens dem 2,5-fachen der linearen Abschreibung,

soll für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 30.09.2023 und vor

dem 01.01.2025 angeschafft oder hergestellt worden sind, wieder anstelle der linearen Ab-

schreibung in Anspruch genommen werden können. Die Regelung wurde neu in den RegE auf-

genommen.
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› Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude mit 6 % befristet auf sechs Jahre (§ 7

Abs. 5a EStG-E): Aufgrund des akuten Wohnraummangels sowie der anhaltenden wirtschaftli-

chen Belastungen durch hohe Baukosten soll als konjunktur-, wirtschafts- oder wachstumspoli-

tische Maßnahme zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Unterstützung der Bauwirtschaft

die Inanspruchnahme einer geometrisch-degressiven Abschreibung für Gebäude mit fallenden

Jahresbeträgen befristet ermöglicht werden. Die neue degressiven AfA kann nach einem unver-

änderlichen Prozentsatz in Höhe von 6 % vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen

werden. Die neue degressive Absetzung nach § 7 Abs. 5a EStG-E hat im Jahr der Anschaffung

oder Herstellung zeitanteilig zu erfolgen. Solange die Absetzung für Abnutzung in fallenden

Jahresbeträgen vorgenommen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche technische oder

wirtschaftliche Abnutzungen nicht zulässig. Soweit diese eintreten, kann zur linearen Abset-

zung für Abnutzung nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. a EStG gewechselt werden.

Die neue degressiven AfA wird ausschließlich für Gebäude ermöglicht, die Wohnzwecken die-

nen, in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR belegen sind und mit deren Herstellung nach

dem 30.09.2023 und vor dem 01.10.2029 begonnen wird. Als Beginn der Herstellung bei Ge-

bäuden gilt das Datum in der nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften einzureichen-

den Baubeginnsanzeige. Der Steuerpflichtige trägt die Nachweispflicht. Sollten landesrechtlich

im Einzelfall keine Baubeginnsanzeigen vorgeschrieben sein, hat der Steuerpflichtige zu erklä-

ren, dass er den Baubeginn gegenüber der zuständigen Baubehörde freiwillig angezeigt hat. Im

Fall der Anschaffung ist die Inanspruchnahme der degressiven Absetzung für Abnutzung nur

dann möglich, wenn der obligatorische Vertrag nach dem 30.09.2023 und vor dem 01.10.2029

rechtswirksam abgeschlossen wird. Damit auch in Fällen der Anschaffung nur neue Gebäude

von der Regelung umfasst werden, muss der Steuerpflichtige das Gebäude zudem bis zum

Ende des Jahres der Fertigstellung anschaffen. Ein Gebäude ist grundsätzlich fertiggestellt,

wenn es entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt werden kann. Der Zeitpunkt der An-

schaffung des Gebäudes ist der Zeitpunkt der Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungs-

macht. Das ist regelmäßig der Fall, wenn Eigenbesitz, Gefahr, Nutzen und Lasten auf den Er-

werber übergehen. Für die Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung im Fall der An-

schaffung müssen also Fertigstellung und Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht in

einem Kalenderjahr liegen.

› Firmenwagenbesteuerung ( § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3 und Satz 3 Nr. 3 EStG-E): Neu im RegE

ist auch die Regelung, wonach der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme des Viertels der 1%-

Bemessungsgrundlage für die private Nutzung bei rein elektrischen Firmenwagen (inkl. Brenn-

stoffzellenfahrzeuge), die nach dem 31.12.2023 angeschafft werden, von 60.000 Euro auf

80.000 Euro Listenpreis angehoben werden soll.

› Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs: Die im RefE u.a. – unter Einbezug auch der ge-

werbesteuerlichen Regelung – vorgesehene befristete Aussetzung der sog. Mindestgewinnbe-

steuerung von 2024 bis 2027 und die ab 2028 vorgesehene Anhebung des Sockelbetrags beim

Verlustvortrag auf 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. Euro bei Zusammenveranlagung hat es nicht in

den RegE geschafft. Stattdessen soll bei der Mindestgewinnbesteuerung als Maßnahme zur

Stärkung der Liquidität des Mittelstands die Prozentgrenze von derzeit 60 % temporär (von

2024 bis 2027) auf 80 % angehoben werden (§ 10d EStG-E und § 10a GewStG-E).

› Maßnahmen zur Verbesserung der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG-E): Nicht mehr im

RegE enthalten sind die noch im RefE vorgesehenen Regelungen zur Verbesserung der Ver-

wendungsreihenfolge, wonach steuerfreie und tarifbesteuerte Gewinne, die im Unternehmen

belassen wurden, vorrangig entnommen hätten werden können. Auch die Regelung, wonach
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ab dem VZ 2025 die Berücksichtigung der Thesaurierungsbegünstigung bereits im Vorauszah-

lungsverfahren möglich sein sollte (§ 37 Abs. 3 EStG-RefE), ist nicht mehr vorgesehen. 

› Reform und Anpassung der Zinsschranke (§ 4h EStG-E): In Bezug auf die Änderungen an der

Zinsschranke sind dem RegE im Vergleich zum RefE nochmal erhebliche Änderungen zu ent-

nehmen. Insbesondere wird auf die Streichung der Konzernklausel und des EK-Escapes verzich-

tet. Unter grundsätzlicher Beibehaltung der beiden Escape-Regelungen sollen diese durch ver-

einzelte Änderungen u.a. des Stand-Alone Merkmals an die Vorgaben der ATAD angepasst wer-

den. Die Stand-Alone Klausel soll danach nur greifen, wenn der Steuerpflichtige keiner Person

i.S.d. § 1 Abs. 2 AStG nahesteht und über keine Betriebsstätte außerhalb des Staats des Wohn-

sitzes, gewöhnlichen Aufenthalts, Sitzes oder der Geschäftsleitung des Steuerpflichtigen ver-

fügt. Ebenso verzichtet der RegE auf die Umwandlung der Freigrenze in einen Freibetrag. An

der Einführung einer Anti-Fragmentierungsregel wird unverändert festgehalten. Danach kann

die Freigrenze i.H.v. 3 Mio. Euro im Falle von gleichartigen Betrieben nur einmal genutzt wer-

den. Die Neuregelung der Zinsschranke soll erstmals für Wirtschaftsjahre Anwendung finden,

die nach dem Gesetzesbeschluss im Bundestag beginnen und nicht vor dem 01.01.2024 enden.

Darüber hinaus ist § 8a Abs. 2 KStG wegen der Modifikation der Stand-alone-Klausel (§ 4h 

Abs. 2 Satz 1 Buchst. b EStG-E) entbehrlich geworden und wird gestrichen. Auch in § 8a Abs. 3 

KStG-E wird in Reaktion auf BFH-Rechtsprechung eine Anpassung vorgenommen. Mit Urteil 

vom 11.11.2015 hat der BFH entschieden, dass die Vergütungen für Fremdkapital der einzelnen 

qualifiziert beteiligten Gesellschafter bei Prüfung der 10%-Grenze zur schädlichen Gesellschaf-

terfremdfinanzierung nach § 8a Abs. 3 Satz 1 KStG nicht zusammenzurechnen sind. Dies sei 

nicht sachgerecht und eröffne Gestaltungsspielräume. Mit der Änderung werde die bisherige 

Verwaltungsauffassung (BMF-Schreiben vom 04.07.2008, BStBl I S. 718, Tz. 82) wiederherge-

stellt, wonach die Vergütungen für Fremdkapital der einzelnen qualifiziert beteiligten Gesell-

schafter bei Prüfung der 10%-Grenze zur schädlichen Gesellschafterfremdfinanzierung zusam-

menzurechnen sind. Zudem werde die maßgebliche Beteiligungsgrenze an die des § 1 Abs. 2 

AStG sowie des Art. 2 Abs. 4 der ATAD („mindestens“ statt „mehr als“ 25 %) angeglichen. 

› Einführung einer Zinshöhenschranke (4l EStG-E): Im RegE wird ein neuer 4l Abs. 2 EStG-E ein-

gefügt. Sofern der Zinssatz den Höchstsatz ausschließlich aufgrund einer dem Vertragsschluss

nachfolgenden Änderung des Basiszinssatzes nach § 247 BGB überschreitet, soll danach die

Zinshöhenschranke erst nach Ablauf eines Monats nach dem Zeitpunkt der Anpassung des Ba-

siszinssatzes Anwendung finden. Somit soll die Abzugsbeschränkung bei einer Anpassung des

Zinssatzes innerhalb des Monats insoweit nicht greifen. Die Zinshöhenschranke soll erstmals für

Zinsaufwendungen anzuwenden sein, die nach dem 31.12.2023 entstehen.

› Einführung einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektronischen

Rechnungen ab dem 01.01.2025 (§ 14 UStG-E): Die bereits aus dem RefE bekannten Vorgaben

diesbezüglich bleiben unverändert. Jedoch wurden die Übergangsregelungen zur elektroni-

schen Rechnungsstellung um eine Fallkonstellation erweitert. War bislang vorgesehen, dass

Unternehmer lediglich bis zum 31.12.2025 zunächst noch auf andere Rechnungsformen als die

elektronische Rechnung ausweichen können, so ist nunmehr vorgesehen, dass auch im Kalen-

derjahr 2026 ausgeführte Umsätze bis zum 31.12.2026, z.B. in Form einer Papierrechnung oder

vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers, in jeglichem elektronischen Format fakturiert

werden können. Diese Vereinfachung soll jedoch nur für Unternehmer gelten, deren Gesam-

tumsatz nach § 19 Abs. 3 UStG im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 800.000 Euro

betragen hat (§ 27 Abs. 39 Nr. 2 UStG-E). Daneben wird eine Ermächtigungsgrundlage für das

BMF geschaffen, Bestimmungen zur Ausgestaltung des strukturierten elektronischen Formats

einer elektronischen Rechnung zu erlassen (§ 12 Abs. 6 UStG-E).
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› Anpassung der sog. Nachspaltungsveräußerungssperre (§ 15 Abs. 2 Satz 2 ff. UmwStG-E): 
Nach den Änderungen im RegE sollen Abspaltung auf eine Schwestergesellschaft wieder mög-

lich sein. Verbundene Unternehmen i.S.d. § 271 Abs. 2 HGB sollen nicht als außenstehende Per-

sonen angesehen werden. Ebenfalls soll ausdrücklich geregelt werden, dass die mittelbare Ver-

äußerung einer an der Spaltung beteiligten Gesellschaft an außenstehende Personen schädlich 
für die steuerneutrale Spaltung ist. Laut Gesetzesbegründung soll dies im Einklang mit der bis-

herigen Rechtslage stehen. Die derzeitige Fassung des § 15 Abs. 2 UmwStG spricht allerdings 
lediglich von der Veräußerung von „Anteilen an einer an der Spaltung beteiligten Körper-

schaft“. Alle Spaltungen, die am 14.07.2023 (Datum des RefE) noch nicht zum Handelsregister 
angemeldet waren, sollen von der Neuregelung erfasst sein.

› Einführung einer Mitteilungspflicht bezogen auf innerstaatliche Steuergestaltungen (insbe-

sondere §§ 138l bis 138n AO-E): Die Regelungen sollten nach dem RefE noch ab dem 
01.01.2025 Anwendung finden; dann sogar unter Einbeziehung auch solcher Fälle, in denen der 
erste Schritt einer mitteilungspflichtigen innerstaatlichen Steuergestaltung nach dem Tag nach 
der Gesetzesverkündung und vor dem erstmaligen Anwendungszeitpunkt umgesetzt wurde. 
Der RegE enthält hier nun eine andere Anwendungsregelung. Das BMF wird danach ermächtigt, 
den erstmaligen Anwendungszeitpunkt der neuen Mitteilungspflichten durch ein im Bundesge-

setzblatt Teil I bekanntzumachendes Schreiben zu bestimmen (Art. 97 § 33 Abs. 7 EGAO-E). Der 
Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen unterliegen danach ferner nur solche 
Steuergestaltungen, hinsichtlich derer das die Mitteilungspflicht auslösende Ereignis nach dem 
durch das BMF zu bestimmenden erstmaligen Anwendungszeitpunkt eingetreten ist. Durch die 
vorgesehene Zeitspanne von mindestens einem Jahr zwischen dem Tag der Bekanntmachung 
der Anwendungsbestimmung im Bundesgesetzblatt Teil I und dem erstmaligen Anwendungs-

zeitpunkt soll allen Beteiligten hinreichend Zeit gegeben werden, die zur Anwendung der Re-

gelungen der §§ 138l bis 138n AO erforderliche IT-Infrastruktur einzurichten. Abschließend wird 
bestimmt, dass die gesetzlichen Regelungen über eine Mitteilungspflicht für innerstaatliche 
Steuergestaltungen – sofern das BMF von seiner Ermächtigung keinen Gebrauch machen sollte

– spätestens nach Ablauf von vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres des Inkrafttretens der 
Neuregelung anzuwenden sind.

› (Keine) Vereinfachung des Meldeverfahrens für Kassen (§ 146a Abs. 4 AO-E): Der RegE enthält 
keine Anpassung der zu meldenden Daten des Kassensicherungssystems nach § 146a Abs. 4 AO 

mehr.

› Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung: Zusätzlich zu den schon im RefE vorgesehe-

nen Maßnahmen soll der förderfähige Wert der geleisteten Arbeitsstunde für die Eigenleistun-

gen auf 70 Euro je Arbeitsstunde angehoben werden. Unverändert werden maximal 40 Arbeits-

stunden pro Woche als förderfähiger Aufwand anerkannt. Die Anhebung des Stundensatzes auf 
70 Euro je Arbeitsstunde wird auch für die Begrenzung der förderfähigen Aufwendungen im 
Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitunternehmern vorgesehen. Der RegE enthält zudem 
eine Regelung, wonach KMUs zusätzlich eine Erhöhung der Forschungszulage um 10 Prozent-

punkte auf 35 % beantragen können sollen.

› Beschränkte Erbschaftsteuerpflicht bei einem Erwerb von Inlandsvermögen durch Vermächt-

nis (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 Satz 1 ErbStG-E): In Reaktion auf ein BFH-Urteil vom 23.11.2022 (II R

37/19), wonach die Voraussetzungen der beschränkten Erbschaftsteuerpflicht bei einem Er-

werb von Inlandsvermögen durch Vermächtnis nicht erfüllt sind, soll nun gesetzlich festge-

schrieben werden, dass der Erwerb von Inlandsvermögen durch Vermächtnis der beschränkten 
Erbschaftsteuerpflicht unterliegt.
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› Reaktion auf das MoPeG in Bezug auf die Grunderwerbsteuer (§ 23 Abs. 25 GrEStG-E): Laut

RegE sind die Erörterungen mit den Ländern in Bezug auf die künftige Ausgestaltung der Steu-

ervergünstigungen und der Ergänzungstatbestände noch nicht abgeschlossen. Die Steuerver-

günstigen des § 5 Abs. 1 und 2 GrEStG, des § 6 Abs. 3 Satz 1 GrEStG sowie des § 7 Abs. 2

GrEStG, die auf die Gesamthand abzielen, haben mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Mo-

dernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) ab dem 01.01.2024 keinen Anwen-

dungsraum mehr und laufen ins Leere. Um der Wirtschaft zumindest Rechtssicherheit bezüglich

der Auswirkungen MoPeG zum 31.12.2023 auf laufende Nachbehaltensfristen des § 5 Abs. 3

Satz 1, § 6 Abs. 3 Satz 2 und § 7 Abs. 3 Satz 1 GrEStG zu verschaffen, soll § 23 Abs. 25 GrEStG-E

eingefügt werden. Die Regelung stellt klar, dass allein der weitgehende Entfall des Gesamt-

handsvermögens nicht zu einer Verletzung laufender Nachbehaltensfristen führt. Die Nachbe-

haltensfristen gelten weiter; sie werden verletzt, wenn sich der Anteil am Gesellschaftsvermö-

gen innerhalb der Nachbehaltensfrist vermindert.

Die Stellungnahme des Bundesrats zum Regierungsentwurf des Gesetzes wird in seiner Sitzung 

am 29.09.2023 erwartet. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden. 

Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Be-

gleitmaßnahmen („Pillar Two“)  

Am 16.08.2023 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und 

weiterer Begleitmaßnahmen beschlossen. Dieser nun beschlossene Regierungsentwurf weicht in 

einigen Punkten von dem nur knapp einen Monat zuvor veröffentlichten Referentenentwurf des 

BMF ab (vgl. zum Referentenentwurf TAX WEEKLY # 26/2023): 

Neben weiterer Konkretisierung von Definitionen, Einführung von Begriffsbestimmungen sowie 

Umsetzung von Regelungen aus der OECD Agreed Administrative Guidance („AGG“) vom 

01.02.2023, wie auszugsweise in § 4 MinStG-E zum Umfang der Unternehmensgruppe und ihre Be-

standteile sowie § 5 MinStG-E zu ausgeschlossenen Einheiten, ergeben sich auch im Bereich der 

steuerlichen Begleitmaßnahmen wesentliche Änderungen sowie einige Anpassungen im Handels-

recht: 

› Staatsfonds sind keine oberste Muttergesellschaft: § 4 Abs. 3 Sätze 2 und 3 setzt Punkt 1.4 der

AGG um. Nun werden über Staatsfonds gehaltene Beteiligungen mit einer Direktbeteiligung

der öffentlichen Hand gleichgestellt. Dies hat insbesondere Bedeutung für die Ermittlung der

Umsatzgrenze nach § 1 Abs. 1 MinStG-E.

› Keine Berücksichtigung von Push-Down-Accounting bei der Ermittlung des Mindeststeuer-

Gewinns/-Verlusts: Durch die neu eingefügten Sätze 2 und 3 in § 15 Abs. 1 MinStG-E wird ge-

regelt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Jahresüberschuss bzw. Mindesteuer-Jahres-

fehlbetrags Effekte aus etwaigem Push-Down-Accounting zu eliminieren sind. Auswirkungen

aus der Anpassung des Buchwertes von Vermögenswerten und Schulden bei einer Geschäfts-

einheit, die aufgrund der Anwendung der Erwerbsmethode bei einem Beteiligungserwerb im

Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses resultieren, sollen nach Satz 2 nicht zu be-

rücksichtigen sein. Satz 3 normiert eine Rückausnahme hiervon, wenn der betreffende Beteili-

gungserwerb vor dem 01.12.2021 stattfand und es der Unternehmensgruppe nicht möglich ist,
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den Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ohne Berücksichtigung dieser Anpassungen zu be-

stimmen. 

› Korrespondierende Einstufung von Finanzinstrumenten für den Emittenten und den Inhaber:

Der neu eingeführte § 17 MinStG-E setzt Punkt 2.3 der AGG um und enthält Bestimmungen zur

einheitlichen Einstufung von Finanzinstrumenten als Eigen- oder Fremdkapital für den Emitten-

ten und den Inhaber.

› Konkretisierung des Dividendenkürzungsbetrags bei zusammengesetzten Finanzinstrumen-

ten: Durch Einführung eines Satzes 2 in § 20 Abs. 2 MinStG-E wird der Punkt 2.3 der AGG umge-

setzt und geregelt, dass bei zusammengesetzten Finanzinstrumenten der Dividendenkürzungs-

betrag nur bezogen auf den Teil der Dividende angewendet wird, der auf die Eigenkapitalkom-

ponente des Finanzinstruments entfällt.

› Konkretisierung bei der Behandlung steuerlicher Zulagen: Mit der Anpassung des § 27

MinStG-E werden einige klarstellende Bestimmungen zur Behandlung steuerlicher Zulagen auf-

genommen.

› Verschärfung des Konsolidierungswahlrechts für Gruppenbesteuerungssysteme: Mit dem

Wahlrecht nach § 35 MinStG-E kann die berichtspflichtige Geschäftseinheit beantragen, dass

die Konsolidierungsgrundsätze der obersten Muttergesellschaft auf Geschäftsvorfälle zwischen

den Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets an-

gewendet werden. Die Verschärfung des Wahlrechts liegt darin, dass dies nicht mehr nur zwi-

schen dem Gruppenbesteuerungsregime unterliegenden Geschäftseinheiten (Organkreis) ein-

heitlich ausgeübt werden muss, sondern einheitlich für alle Einheiten in diesem Steuerhoheits-

gebiet.

› Handelsbilanz II als möglicher qualifizierter Konzernabschluss für Zwecke des CbCR-Safe-Har-

bour: In § 84 MinStG-E werden die Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour geregelt. Während

im Referentenentwurf auch die Handelsbilanz II als qualifizierter Konzernabschluss anerkannt

werden sollte, wird nun allgemeiner auf die für Konsolidierungszwecke an konzerneinheitliche

Ansatz- und Bewertungsregeln angeglichenen Jahresabschlüsse der Geschäftseinheiten vor

Konsolidierungsanpassungen und Zwischenergebniseliminierungen und ohne Anpassungen im

Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 2 verwiesen.

› Einführung einer Auskunftspflicht gegenüber dem Steuererklärungspflichtigen: Nachdem in

§ 90 des Referentenentwurfs bisher nur die Erklärungspflicht des Steuerpflichtigen normiert

war, werden mit Einführung des § 91 Abs. 1 Satz 7 MinStG-E alle Geschäftseinheiten sowie Joint

Venture und Joint Venture-Tochtergesellschaften verpflichtet, gegenüber dem Steuererklä-

rungspflichtigen Auskünfte zu erteilen, die dieser zur Erstellung der Steuererklärung benötigt.

Der Regierungsentwurf enthält wichtige Begleitmaßnahmen, die sich auf andere Steuergesetze 

beziehen: 

› Keine Abschaffung der Lizenzschranke § 4j EStG: Nach § 4j EStG sind Aufwendungen für die

Rechteüberlassungen an nahestehende Personen nicht oder nicht vollständig abzugsfähig,

wenn die entsprechenden Einnahmen beim Empfänger einer niedrigen Besteuerung im Sinne

des AStG (aktuell: 25 %) unterliegen. Im Referentenentwurf war vorgesehen, dass der § 4j EStG

aufgehoben wird. Der Regierungsentwurf lässt von diesem Vorhaben ab und sieht lediglich

eine Herabsetzung der Niedrigsteuerschwelle von 25 % auf 15 % vor, um eine Anpassung an

die Regelungen des MinStG zu erreichen.
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› Keine Abschaffung der Gewerbesteuerpflicht von Hinzurechnungsbeträgen: Die im Referen-

tenentwurf vorgesehene Abschaffung der Gewerbesteuerpflicht von Hinzurechnungsbeträgen

ist ersatzlos gestrichen.

› Weiterhin Absenkung der Niedrigsteuergrenze in der Hinzurechnungsbesteuerung von der-

zeit 25 % auf künftig 15 %: Wie bereits im Referentenentwurf bestimmt, soll auch nach dem

Regierungsentwurf die Niedrigsteuergrenze in § 8 Abs. 5 AStG von derzeit 25 % auf 15 % abge-

senkt werden.

› Verschärfung der Wegzugbesteuerung: Die begünstigte Besteuerung von Dividenden nach § 6

AStG a.F. führte teilweise dazu, dass Ausschüttungen nach einem Wegzug nicht besteuert wur-

den. § 6 AStG n.F. regelt für Wegzüge nach dem 31.12.2021, dass bei substanziellen Gewinn-

ausschüttungen (mehr als 25 % des gemeinen Werts der Anteile) eine anteilige Festschreibung

der Wegzugssteuer und ein Widerruf der Stundung erfolgt. Mit dem neuen § 21 Abs. 3 Satz 2

AStG soll diese Regelung nun auch auf Altfälle (Wegzüge vor dem 01.01.2022) ausgeweitet

werden. Vor dem Kabinettbeschluss des vorliegenden Änderungsgesetzes erfolge Gewinnaus-

schüttungen oder Einlagenrückgewähre sind nicht betroffen.

› Anpassung des Handelsgesetzbuchs im Zusammenhang mit dem MinStG-E: § 274 HGB soll da-

hingehend geändert werden, dass bei der Ermittlung latenter Steuern Differenzen nicht berück-

sichtigen werden dürfen, die aus der Anwendung des Mindeststeuergesetzes oder eines aus-

ländischen Umsetzungsgesetzes zur Richtlinie (EU) 2022/2523 resultieren. Darüber hinaus sol-

len im § 285 HGB (Anhang) sowie § 314 HGB (Konzernanhang) neue Angabepflichten geschaf-

fen werden.

Die Stellungnahme des Bundesrats zum Regierungsentwurf des Gesetzes wird in seiner Sitzung 

am 29.09.2023 erwartet. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden. 

Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden 

Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) 

Mitte April 2023 hatten BMF und BMJ den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von 

zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) veröffentlicht (vgl. TAX 

WEEKLY # 13/2023 und # 15/2023). Aufgrund des mittlerweile beigelegten Haushaltsstreits hat-

ten anschließend alle steuerpolitischen Vorhaben stillgestanden. Am 16.08.2023 hat nun das Bun-

deskabinett den Regierungsentwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes beschlossen und damit 

das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet. 

Deutschland benötige Investitionen in nahezu beispiellosem Umfang. Nur so könnten unter den 

sich verändernden Bedingungen unser Wohlstand gesichert und gleichzeitig Gesellschaft und 

Wirtschaft zügig auf Digitalisierung und Klimaschutz eingestellt werden. Es sei erforderlich, die 

Leistungsfähigkeit des deutschen Kapitalmarkts zu stärken und die Attraktivität des deutschen Fi-

nanzstandorts als bedeutenden Teil eines starken Finanzplatzes Europa zu erhöhen. Insbesondere 

Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) als Treiber 

von Innovation solle der Zugang zum Kapitalmarkt und die Aufnahme von Eigenkapital erleichtert 

werden.  

Das geplante Gesetz verfolgt hierbei einen umfassenden Ansatz: Neben finanzmarktrechtlichen 

Anpassungen und der Fortentwicklung des Gesellschaftsrechts sollen auch die steuerrechtlichen 

Regelungen geändert werden. Durch verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen für die Mitar-

beiterkapitalbeteiligung soll es jungen Unternehmen erleichtert werden, Mitarbeiter zu gewinnen 
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und sich im internationalen Wettbewerb um Talente zu behaupten. Zudem soll die sog. dry-in-

come-Problematik für die Arbeitnehmer weiter entschärft werden. 

Aus steuerlicher Sicht haben sich im nun beschlossenen Regierungsentwurf gegenüber dem Refe-

rentenentwurf noch kleinere Veränderungen ergeben. Mit Ausnahme der Regelung in § 3 Nr. 71 

EStG-E sollen die nachfolgend beschriebenen wesentlichen steuerlichen Maßnahmen des Gesetz-

entwurfs am 01.01.2024 in Kraft treten: 

Zu § 3 Nr. 39 EStG-E: 

› Anhebung des steuerlichen Freibetrags von 1.440 Euro auf 5.000 Euro.

› Während entgegen der aktuellen Rechtslage nach dem Referentenentwurf Entgeltumwandlun-

gen noch vollständige ausgeschlossen werden sollten, muss die Vermögensbeteiligungen laut

Regierungsentwurf nur noch zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wer-

den, soweit der Vorteil 2.000 Euro im Kalenderjahr übersteigt.

› Nachversteuerung mit Abgeltungsteuersatz bzw. nach dem Teileinkünfteverfahren (bei Beteili-

gungen i.S.v. § 17 EStG), wenn Anteile innerhalb von drei Jahren veräußert oder unentgeltlich

übertragen werden.

§ 3 Nr. 71 EStG-E:

Neu im Regierungsentwurf sind Änderungen in Bezug auf die Regelung zur Steuerfreiheit des sog. 

INVEST-Zuschusses, die erstmals schon für den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden sein sol-

len. Anlass ist die erfolgte Anpassung der INVEST-Förderbedingungen durch die Förderrichtlinie 

zur Bezuschussung von Wagniskapital privater Investierender für junge innovative Unternehmen 

vom 06.02.2023. Insbesondere folgende Änderungen sind zu erwähnen: 

› Erhöhung des Erwerbszuschusses bei direktem Anteilserwerb von 20 % auf 25 % und bei Wan-

deldarlehen von 10 % auf 25 %,

› Einführung eines „INVEST-Budgets“ i.H.v. 100.000 Euro an Erwerbszuschüssen pro Investieren-

dem,

› Mindestinvestitionssumme 10.000 Euro (bisher 25.000 Euro),

› Maximale förderfähige Investitionssumme 200.000 Euro pro Investment,

› Anpassung der Begrenzung des EXIT-Zuschusses auf 25 % (bisher 80 %) der Investitionssumme.

Zu § 19a EStG-E: 

› Lockerung der Zugangsbeschränkung auf Mitarbeiter von Unternehmen mit weniger als 1.000

anstatt wie bisher weniger als 250 Mitarbeiter (im Referentenentwurf standen hier noch 500

Mitarbeiter), 100 Mio. Euro anstatt 50 Mio. Euro Jahresumsatz und 86 Mio. Euro anstatt 43 Mio.

Euro Jahresbilanzsumme. Bei diesen Schwellenwerten ist allein auf das Unternehmen des Ar-

beitgebers abzustellen.

› Erweiterung auf Fälle, in denen die Gesellschaftsanteile nicht vom Arbeitgeber selbst, sondern

den (Gründungs-)Gesellschaftern gewährt werden, und auf Weitergabe von Anteilen an Mut-

ter-, Tochter- und Schwestergesellschaften.

› Ausdehnung des Zeitraums für die unschädliche KMU-Schwellenwert-Überschreitung von zwei

auf sieben Jahre.
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› Ausweitung des maßgeblichen Gründungszeitpunkts des Unternehmens von 12 Jahren auf 20

Jahre vor dem Beteiligungszeitpunkt.

› Finale Besteuerung nicht nach zwölf Jahren, sondern erst nach 20 Jahren. Die Verschiebung des

Besteuerungszeitpunkts soll auch für Vermögensbeteiligungen gelten, die vor 2024 übertragen

werden bzw. wurden.

› Für die Besteuerungstatbestände „Ablauf von 20 Jahren“ und „Beendigung des Dienstverhält-

nisses“ soll künftig keine Besteuerung mehr stattfinden, wenn der Arbeitgeber auf freiwilliger

Basis unwiderruflich erklärt, dass er die Haftung für die einzubehaltende und abzuführende

Lohnsteuer übernimmt. In diesen Fällen soll erst der spätere Tatbestand „Verkauf“ eine Besteu-

erung auslösen.

› Es soll sichergestellt werden, dass im Falle von sog. Leaver-Events (d.h. Rückerwerb der An-

teile bei Verlassen des Unternehmens) für die Versteuerung nur die tatsächlich an den Arbeit-

nehmer gezahlte Vergütung maßgeblich ist, weil diese i.d.R. nicht den Verkehrswert widerspie-

gelt.

› Die im Referentenentwurf noch vorgesehene Möglichkeit einer Pauschalbesteuerung mit einem

Steuersatz von 25 % für alle Besteuerungstatbestände (Verkauf, Beendigung des Dienstverhält-

nisses, spätestens nach 20 Jahren) ist im Regierungsentwurf nicht mehr enthalten.

Zu § 4 Nr. 8 UStG-E: 

› Ausdehnung der Steuerbefreiung in Buchstabe a („Gewährung und die Vermittlung von Kredi-

ten“) um die Verwaltung von Krediten und in Buchstabe g („Übernahme von Verbindlichkeiten,

von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie die Vermittlung dieser Umsätze“) um die

Verwaltung von Kreditsicherheiten durch die Kreditgeber.

› Erweiterung der Steuerbefreiung in Buchstabe h hinsichtlich der Verwaltungsleistungen von

alternativen Investmentfonds (AIF) gem. § 1 Abs. 3 Kapitalanlagegesetzbuch. Bislang erfasst die

Befreiung nur die Verwaltungsleistungen spezieller AIF, welche hierfür den gleichen Wettbe-

werbsbedingungen wie Investmentfonds im Sinne der OGAW-Richtlinie unterliegen müssen.

Die Stellungnahme des Bundesrats zum Regierungsentwurf des Gesetzes wird in seiner Sitzung 

am 29.09.2023 erwartet. Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Ende 2023 abgeschlossen werden. 

BMF: Ertragsteuerliche Beurteilung der betrieblichen und beruflichen Betätigung in der häusli-

chen Wohnung – Neuregelung durch das Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022)  

Die ertragsteuerliche Berücksichtigung der betrieblichen und beruflichen Betätigung in der häusli-

chen Wohnung nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b und 6c, § 9 Abs. 5 Satz 1 und § 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 4 

EStG wurde durch das Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) vom 16.12.2022 neu geregelt. Die 

Neuregelung ist für nach dem 31.12.2022 in der häuslichen Wohnung ausgeübte Tätigkeiten anzu-

wenden (§ 52 Abs. 6 Satz 12 EStG). 

Die Finanzverwaltung hat nun mit BMF-Schreiben vom 15.08.2023 zur Neuregelung Stellung ge-

nommen. Die Neuregelung setzt auf dem bisherigen Begriffsverständnis auf. Die Begriffe des 

häuslichen Arbeitszimmers und des Mittelpunktes der gesamten betrieblichen und beruflichen Be-

tätigung im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG in der Fassung des JStG 2022 entsprechen 

den bisher geltenden Begriffen gemäß der zuvor geltenden Rechtslage. Die Begriffe werden inso-

weit unverändert auch in diesem Schreiben verwendet.  
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Das BMF-Schreiben vom 06.10.2017 ist für die zuvor geltende Rechtslage weiterhin anzuwenden. 

BVerfG: Unzulässige Richtervorlage zur steuerlichen Bewertung von Pensionsrückstellungen mit 

einem starren Rechnungszinsfuß von 6 % 

Mit am 25.08.2023 veröffentlichtem Beschluss vom 28.07.2023 (2 BvL 22/17) hat die 3. Kammer 

des Zweiten Senats des B eine Vorlage des Finanzgerichts Köln für unzulässig erklärt. Das Vorla-

geverfahren betrifft die Frage, ob der im Einkommensteuergesetz vorgesehene Ansatz eines 

Rechnungszinsfußes von 6 % zur Ermittlung der Pensionsrückstellung mit dem allgemeinen 

Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) vereinbar ist. Die Vorlage ist unzulässig, weil 

sie nicht den Anforderungen an die Darlegung eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG genügt 

(vgl. hierzu die Pressemitteilung des BVerfG vom 25.08.2023). 

BFH: Steuertarif bei Gesellschafterfremdfinanzierung einer im Ausland ansässigen Kapitalgesell-

schaft  

Der BFH hatte im Urteil vom 27.06.2023 (VIII R 15/21 mit Pressemitteilung) zu entscheiden, ob 

Zinsen aus Darlehen eines Steuerpflichtigen an eine ausländische Kapitalgesellschaft, an der er 

mittelbar zu mindestens 10 % beteiligt ist, nach der bis zum Jahressteuergesetz (JStG) 2020 gel-

tenden Rechtslage mit dem regulären progressiven Steuersatz des § 32a EStG zu besteuern sind 

oder dem Abgeltungsteuertarif des § 32d Abs. 1 EStG (Steuersatz 25 %) unterliegen.  

Im Streitfall gewährte der Kläger Darlehen an eine niederländische Kapitalgesellschaft, an der er 

mittelbar über eine weitere niederländische Kapitalgesellschaft als Alleingesellschafter beteiligt 

war. Die hieraus erzielten Darlehenszinsen in Höhe von rund 400.000 Euro erklärte er in seiner Ein-

kommensteuererklärung für VZ 2011 als dem Abgeltungsteuertarif des § 32d Abs. 1 EStG (Steuer-

satz 25 %) unterliegende Kapitalerträge. Das Finanzamt unterwarf die Zinsen hingegen der höhe-

ren tariflichen Einkommensteuer unter Hinweis auf § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG. Da-

nach finde der gesonderte Steuertarif des § 32d Abs. 1 EStG keine Anwendung bei bestimmten 

Kapitalerträgen, die von einer Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner gezahlt würden, der zu 

mindestens 10 % an der Kapitalgesellschaft beteiligt sei. Das Gleiche gelte, wenn der Gläubiger 

der Kapitalerträge eine dem Anteilseigner nahestehende Person sei. Das Finanzgericht bestätigte 

die Auffassung des Finanzamts. 

Nunmehr hat der BFH die dagegen erhobene Revision zurückgewiesen. Das erforderliche Nähe-

verhältnis des Klägers zu der Anteilseigner-Kapitalgesellschaft sei erfüllt, weil er aufgrund seiner 

Beteiligung als Alleingesellschafter deren Einflussmöglichkeiten auf Ebene der Schuldner-Kapital-

gesellschaft beherrschte. Es würden sich auch keine Anhaltspunkte dafür geben, dass die Anwen-

dung des Abgeltungsteuertarifs nach § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG über den Wortlaut 

hinaus auf reine Inlandssachverhalte zu beschränken sei. Für eine solche teleologische Reduktion 

ließe sich schon deshalb kein Rechtfertigung finden, da die auf den Wortlaut abstellende Ausle-

gung zu keinem sinnwidrigen Ergebnis führe.  

Es liege auch kein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3 Abs. 1 GG vor. 

Kapitalerträge, die von einer inländischen Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner oder an eine 

diesem nahestehende Person gezahlt würden, seien unter denselben Voraussetzungen wie im 

Streitfall tariflich zu besteuern. 
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Hinweis: Der Gesetzgeber hat mit dem JStG 2020 neu geregelt, dass der Ausschluss des geson-

derten Steuertarifs nur für solche Kapitalerträge aus Gesellschafterforderungen gegenüber der 

Schuldner-Kapitalgesellschaft gelte, die auf Seiten der Gesellschaft zu entsprechenden inländi-

schen Betriebsausgaben führten. Nach dieser Rechtslage wäre im Streitfall der günstigere Abgel-

tungsteuertarif des § 32d Abs. 1 EStG (Steuersatz 25 %) zur Anwendung gekommen. In diesem 

Zusammenhang tritt der BFH der Auffassung des Klägers entgegen, nach welcher die Neurege-

lung rein deklaratorische Wirkung in dem Sinne habe, dass es schon immer der gesetzgeberi-

schen Regelungsintention entsprochen hätte, im Ausland ansässige Schuldner-Kapitalgesellschaf-

ten vom Anwendungsbereich des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG auszuschließen. 

BFH: Zufluss von Arbeitslohn bei Wertguthaben 

Bei Zeitwertkonten vereinbaren Arbeitgeber und Mitarbeiter, dass künftig fällig werdender Ar-

beitslohn beim Arbeitgeber nur betragsmäßig erfasst und erst im Zusammenhang mit einer vollen 

oder teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung während des noch fortbestehenden Dienst-

verhältnisses an den Mitarbeiter ausgezahlt wird. Insoweit entspricht der steuerliche Begriff des 

Zeitwertkontos dem Begriff der Wertguthabenvereinbarungen i.S.d. § 7b SGB IV (vgl. BMF-Schrei-

ben vom 17.06.2009, BStBl. 2009 I S. 1286). Wenn die im BMF-Schreiben vom 17.06.2009 genann-

ten Voraussetzungen erfüllt sind, führen weder die Vereinbarung eines Zeitwertkontos noch die 

Wertgutschrift auf diesem Konto zum Zufluss von Arbeitslohn. Der Arbeitslohn muss erst bei Aus-

zahlung des Guthabens während der Freistellung versteuert werden. Zu den Voraussetzungen ge-

hört z.B. dass Zahlungen nur dann unversteuert dem Zeitwertkonto zugeführt werden dürfen, 

wenn feststeht, dass diese durch Freistellung vollständig aufgebraucht werden können.  

Endet das Dienstverhältnis vorzeitig, kann anstelle einer Auflösung und (steuerpflichtigen) Auszah-

lung des Wertguthabens dieses an den neuen Arbeitgeber (§ 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IV) oder 

an die DRV Bund (§ 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV) übertragen werden.  

› Bei der Übertragung des Guthabens an den neuen Arbeitgeber tritt der neue Arbeitgeber an

die Stelle des alten Arbeitgebers und übernimmt im Wege der Schuldübernahme die Verpflich-

tungen aus der Zeitwertkontenvereinbarung. Der neue Arbeitgeber muss bei Auszahlung den

Lohnsteuerabzug vornehmen.

› Die Übertragung des Guthabens auf die DRV Bund ist gem. § 3 Nr. 53 EStG steuerfrei und die

DRV Bund ist bei Auszahlung zum Lohnsteuereinbehalt verpflichtet (§ 38 Abs. 3 Satz 3 EStG).

Der BFH entschied im Urteil vom 03.05.2023 (IX R 25/21), dass auch dann kein Zufluss von Ar-

beitslohn vorliegt, wenn die Vereinbarung über die Zuführung zu einem Wertguthaben oder die 

vereinbarungsgemäße Übertragung des Wertguthabens auf die DRV Bund sozialversicherungs-

rechtlich unwirksam sein sollten, sofern alle Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis gleichwohl 

eintreten und bestehen lassen.  

Im Urteilsfall bestand eine Betriebsvereinbarung zum Langzeitkonto, in der sich der Arbeitgeber 

verpflichtet hatte, die angesparten Geldbeträge in einer aufgeschobenen Rentenversicherung 

(Gruppenversicherung) bei einer Versicherung anzulegen. Die Mitarbeiter konnten die Langzeit-

konten nur für eine vollständige oder teilweise Freistellung unter Fortzahlung der Vergütung vor 

der Inanspruchnahme von gesetzlicher Altersrente nutzen. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses sollte das Guthaben grundsätzlich in einem Betrag ausgezahlt oder ohne Abzug von Lohn-

steuer unter den Voraussetzungen von § 7f SGB IV auf den neuen Arbeitgeber oder die DRV Bund 

übertragen werden.  
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Im Rahmen von Personalabbaumaßnahmen wurde in einem Sozialplan unter anderem bestimmt, 

dass die Mitarbeiter ihre Abfindung in das Langzeitkonto einbringen konnten. Hiervon machten im 

Streitjahr vier Mitarbeiter Gebrauch und beantragten vor der Beendigung der Arbeitsverhältnisse, 

die Abfindungszahlung (teilweise) ihrem Langzeitguthaben zuzuführen und nach Beendigung ihrer 

Beschäftigung auf die DRV Bund zu übertragen. 

Abweichend hiervon, zahlte der Arbeitgeber die dem Langzeitkonto zuzuführenden Beträge nicht 

bei Fälligkeit an die Versicherung, sondern erst mit zeitlicher Verzögerung und zusammen mit den 

Beträgen aus dem Langzeitkonto direkt an die DRV Bund. 

Das Finanzamt vertrat im Rahmen einer Lohnsteueraußenprüfung die Auffassung, dass eine steuer-

freie Übertragung an die DRV Bund nicht möglich sei, da die Zuführung zum Zeitkonto wegen der 

fehlenden Möglichkeit, die Beträge durch Freistellung zu verbrauchen, nicht wirksam war. Die Ab-

findungen seien den Mitarbeitern bei Fälligkeit zugeflossen und zu versteuern.  

Der BFH sieht es jedoch nicht als entscheidungserheblich an, ob die Abfindungen wirksam dem 

Zeitkonto zugeführt werden konnten. Denn auch bei Anwendung der allgemeinen Voraussetzun-

gen zum Zufluss von Arbeitslohn, lag dieser im Zeitpunkt der Fälligkeit der Abfindung nicht vor. 

Nach § 41 Abs. 1 Satz 1 AO komme es steuerlich nicht darauf an, ob ein Rechtsgeschäft unwirk-

sam ist oder wird, soweit und solange die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis dieses Rechts-

geschäfts gleichwohl eintreten und bestehen lassen. Im Urteilsfall waren die Beteiligten von der 

Zulässigkeit und Wirksamkeit der getroffenen Vereinbarungen ausgegangen, haben sich dement-

sprechend verhalten und haben (in gutem Glauben) das Vereinbarte eintreten und bestehen las-

sen. 

Zwar wurde dadurch vom Vereinbarten abgewichen, dass die Abfindungen tatsächlich nicht 

mehr dem Gruppenversicherungskonto bei der Versicherung zugeführt, sondern vom Arbeitgeber 

direkt an die DRV Bund überwiesen wurden. Dies sei aber nur eine steuerlich unbeachtliche Ab-

kürzung des Zahlungswegs gewesen. Der Sachverhalt sei danach so zu beurteilen, als ob der Ar-

beitgeber zunächst an die Versicherung gezahlt und die Versicherung das Guthaben danach auf 

die DRV Bund übertragen hätte. 

Auch bei Unwirksamkeit der Wertguthabenvereinbarungen konnten die Mitarbeiter zum Fällig-

keitszeitpunkt nicht über die Abfindungsbeträge verfügen, da die Voraussetzungen, unter denen 

sie Leistungen aus dem Langzeitkonto hätten in Anspruch nehmen können, nicht vorlagen. Es lag 

auch keine zu einem Zufluss führende Lohnverwendungsabrede der Mitarbeiter vor. Denn der Ar-

beitgeber erfüllte mit den Zuführungen zu dem Wertguthabenkonto weder Verbindlichkeiten der 

Mitarbeiter gegenüber Dritten noch handelte es sich bei der Wertguthabenvereinbarung um ein 

Rechtsgeschäft, bei dem sich der Arbeitgeber und die ausscheidenden Mitarbeiter wie fremde 

Dritte gegenüberstanden und zu dessen Erfüllung der Mitarbeiter seinen Barlohn verwendete. 

Durch die Zahlung an die DRV Bund hatte der Arbeitgeber den Mitarbeitern auch keinen unent-

ziehbaren Anspruch gegen einen Dritten verschafft. Anders als bei einer Direktversicherung be-

gründet die Übertragung von Wertguthaben auf die DRV Bund gemäß § 7f SGB IV keinen An-

spruch des Mitarbeiters gegen die DRV Bund. Diese ist, wie zuvor die Versicherung, bei der die 

Wertguthaben angelegt waren, Treuhänderin des Arbeitgebers und als solche in rechtlicher Hin-

sicht nur dem Arbeitgeber verpflichtet. Das Guthaben bleibt bis zum Zufluss beim Mitarbeiter Ver-

mögen des Arbeitgebers. 
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Alle am 17.08.2023, 24.08.2023 und am 31.08.2023 veröffentlichten Entscheidungen des 

BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 29/20 04.07.2023 

Zur Selbstbindung der Verwaltung und zur Berücksichti-

gung vorteilsmindernder Aufwendungen im Rahmen der 

Kraftfahrzeugüberlassung 

X R 28/21 24.05.2023 

Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen im Zusam-

menhang mit steuerfreien Einnahmen aus einer in den Nie-

derlanden ausgeübten freiberuflichen Tätigkeit 

II R 24/21 10.05.2023 
Grunderwerbsteuer bei Zusammenlegung und Neuerrich-

tung von Kirchengemeinden 

X R 4/22 26.04.2023 

Spendenabzug bei Gewährung eines Darlehens an den 

Stifter im zeitlichen Zusammenhang mit einer Spende an 

die Stiftung 

II R 38/20 25.04.2023 
Rückgängigmachung eines Erwerbsvorgangs bei einer Ka-

pitalgesellschaft 

II R 10/21 25.04.2023 
Anlaufhemmung der Festsetzungsfrist für den Erlass eines 

Grunderwerbsteuerbescheids 

IX R 2/22 20.06.2023 

Berücksichtigung des Verlusts aus einer stehen gelassenen 

Gesellschafterbürgschaft nach § 20 Abs. 2 des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG) 

VIII R 15/21 27.06.2023 

Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs bei Gesellschafter-

fremdfinanzierung einer im Ausland ansässigen Kapitalge-

sellschaft 

I R 47/20 07.06.2023 Betriebsstätte/feste Einrichtung im Dienstleistungsbereich 

VIII R 3/19 23.05.2023 

Freie Verwendungsentscheidung eines Investmentfonds 

vor der Einführung von § 3a des Investmentsteuergesetzes 

2004 (InvStG 2004) 

V R 22/21 11.05.2023 Keine Lieferung dezentral verbrauchten Stroms 

IX R 25/21 03.05.2023 
Haftung für Lohnsteuer - Zufluss von Arbeitslohn bei Wert-

guthaben 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310163/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310164/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310162/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310165/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310160/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310161/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310159/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310157/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310154/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310156/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310155/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310158/
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Alle am 17.08.2023, 24.08.2023 und am 31.08.2023 veröffentlichten Entscheidungen des 

BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX B 114/22 18.08.2023 
Nichtzulassungsbeschwerde: Nicht ausreichende Bezug-

nahme auf die Einspruchsentscheidung 

X B 121/22 09.08.2023 
Verletzung der Sachaufklärungspflicht durch Übergehen 

eines ordnungsgemäß gestellten Beweisantrags 

I R 29/20 17.05.2023 
Zur Anwendung des § 8b Abs. 3 Satz 3 und 4 KStG 2002 

i.d.F. des JStG 2008

V B 3/22 17.08.2023 
Rückübertragung auf den Vollsenat nach Übertragung auf 

den Einzelrichter 

VI B 74/22 11.08.2023 
Übermittlung elektronischer Dokumente durch Steuerbe-

rater ab dem 01.01.2023 

X B 136/22 10.08.2023 
Verletzung rechtlichen Gehörs bei rechtswidriger Fesse-

lungsanordnung 

VI B 1/23 09.08.2023 
Pauschalierung der Lohnsteuer für geringfügig Beschäf-

tigte 

VIII B 22/22 08.08.2023 

Zur erforderlichen berufstypischen Tätigkeit eines Rechts-

anwalts für die freiberufliche Einordnung der Einkünfteer-

zielung 

VIII B 72/22 08.08.2023 

Zurechnung von Einkünften eines Aufsichtsratsmitglieds 

gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) 

IX B 86/22 08.08.2023 
Beweiserhebung durch Beteiligtenvernehmung; Verbot 

vorweggenommener Beweiswürdigung 

IX B 117/22 08.08.2023 
Kein Anspruch auf Besteuerung der Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung mit dem Abgeltungsteuertarif 

IX S 5/23 08.08.2023 

Anhörungsrüge: Keine Verletzung des Anspruchs auf 

rechtliches Gehör bei teilweisem Verzicht auf Begründung 

der Entscheidung über eine Nichtzulassungsbeschwerde 

VI R 28/21 28.06.2023 
Kein Zufluss von Arbeitslohn wegen fehlender Insolvenzsi-

cherung des Arbeitslohnanspruchs 

I B 53/20 12.01.2023 

Goldhandelsgeschäfte einer britischen Partnership - Die 

Entscheidung wurde nachträglich zur Auswertung be-

stimmt 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350146/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350141/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350144/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350145/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350143/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350142/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350140/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350134/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350135/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350136/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350137/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350138/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350133/
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Alle bis zum 31.08.2023 veröffentlichten Erlasse 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 1 - S 1980-

1/19/10008 

:029 

25.08.2023 

Investmentsteuer; Übertragung von Assets eines Investment-

fonds i. S. d. Kapitels 2 des InvStG auf einen neuen Invest-

mentfonds im Rahmen einer Abspaltung 

IV C 6 - S 

2145/19/10006 

:027 

17.08.2023 
Ertragsteuerliche Beurteilung der betrieblichen und berufli-

chen Betätigung in der häuslichen Wohnung 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2023-08-25-uebertragung-von-assets-eines-investmentfonds.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2023-08-25-uebertragung-von-assets-eines-investmentfonds.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2023-08-25-uebertragung-von-assets-eines-investmentfonds.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-08-17-ertragsteuerliche-beurteilung-der-betrieblichen-und-beruflichen-betaetigung-in-der-haeuslichen-wohnung.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-08-17-ertragsteuerliche-beurteilung-der-betrieblichen-und-beruflichen-betaetigung-in-der-haeuslichen-wohnung.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-08-17-ertragsteuerliche-beurteilung-der-betrieblichen-und-beruflichen-betaetigung-in-der-haeuslichen-wohnung.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investi-
tionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 


(Wachstumschancengesetz) 


A. Problem und Ziel 


Die ökonomischen Folgen der multiplen Krisen – die Corona-Pandemie und der russische 
Überfall auf die Ukraine – belasten die deutsche Wirtschaft, aber auch die öffentlichen 
Haushalte. Zugleich stellen die Dekarbonisierung und der demographische Wandel die 
deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Um diesen Herausforderungen begeg-
nen zu können, müssen auch aus steuerlicher Sicht die Rahmenbedingungen für mehr 
Wachstum, Investitionen und Innovationen verbessert werden. Gleichzeitig ist der finanzi-
elle Spielraum der öffentlichen Haushalte für steuerpolitische Impulse durch die vorange-
gangenen Krisen erheblich eingeengt.  


Um die Wachstumschancen für unsere Wirtschaft zu erhöhen, Investitionen und Innovation 
in neue Technologien zu ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland zu stärken, werden daher zielgerichtete Maßnahmen ergriffen, die die be-
grenzten Spielräume der öffentlichen Haushalte in den Blick nehmen und dadurch – auch 
vor dem Hintergrund der außerordentlich hohen Inflationsrate – keinen zusätzlichen Preis-
druck erzeugen. 


B. Lösung 


Mit dem vorliegenden Gesetz werden wir die Liquiditätssituation der Unternehmen verbes-
sern und Impulse setzen, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren und mit unter-
nehmerischem Mut Innovationen wagen können. Dies ist wichtig, um die Transformation 
unserer Wirtschaft zu begleiten sowie die Wettbewerbsfähigkeit, die Wachstumschancen 
und den Standort Deutschland zu stärken. 


Daneben werden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Steuersystem an zentralen Stel-
len zu vereinfachen und durch Anhebung von Schwellenwerten und Pauschalen vor allem 
kleine Betriebe von Bürokratie zu entlasten. Mit einer Vielzahl an kleineren Maßnahmen 
erreichen wir eine Wirkung in der Breite. 


Es gehört zur Fairness gegenüber allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern sowie Wett-
bewerbern, dass unerwünschte Steuergestaltungen effektiv unterbunden werden. Mit die-
sem Gesetz ergreifen wir Maßnahmen, die dazu beitragen, unerwünschte Steuergestaltun-
gen aufzudecken und abzustellen und damit das Vertrauen in den Staat stärken.  


Darüber hinaus werden wir das Steuerrecht im Rahmen des im Koalitionsvertrag Verein-
barten weiter modernisieren.  


Hervorzuheben sind folgende Maßnahmen: 


– Einführung einer Investitionsprämie zur Beförderung der Transformation der Wirtschaft 
in Richtung von insbesondere mehr Klimaschutz. 
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– Befristete Wiedereinführung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter. 


– Befristete Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude. 


– Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung. 


– Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs. 


– Anhebung der GWG-Grenze auf 1 000 Euro und Verbesserung der Sonderabschrei-
bung nach § 7g EStG für mehr Liquidität bei kleinen und mittleren Unternehmen. 


– Verbesserungen bei den Abschreibungsmöglichkeiten des Sammelpostens (§ 6 Ab-
satz 2a EStG) für Zwecke des Bürokratieabbaus. 


– Änderungen bei der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG). 


– Steigerung der Attraktivität der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG. 


– Anhebung der Grenze für die Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger (§ 241a 
HGB, § 141 AO) und der Grenze für die umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung (Möglich-
keit der Berechnung der Steuer nach vereinnahmten statt vereinbarten Entgelten) nach 
§ 20 Satz 1 Nummer 1 UStG. 


– Digitalisierung des Spendenverfahrens – Anpassung des Zuwendungsempfängerre-
gisters. 


– Einführung einer Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. 


– Erhöhung des Schwellenwertes zur Befreiung von der Abgabe von vierteljährlichen 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen von 1 000 Euro auf 2 000 Euro. 


– Die Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen wird auf in-
nerstaatliche Steuergestaltungen ausgeweitet. 


– Einführung einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektro-
nischen Rechnungen zwischen inländischen Unternehmen. 


– Anpassung der Zinsschranke an die EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie. 


– Einführung einer Zinshöhenschranke. 


– Anpassung der Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung. 


– Anpassung der Abgabenordnung und anderer Steuergesetze an das Personengesell-
schaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436). 


C. Alternativen 


Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Kassenjahr 
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Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahres-
wirkung 1) 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


Insgesamt - 7 035   - 2 650 - 7 895 - 10 185 - 7 590 - 4 100 


Bund - 2 631   - 1 064 - 2 865 - 3 539 - 2 774 - 1 788 


Länder - 2 473   - 998 - 2 711 - 3 298 - 2 617 - 1 726 


Gemeinden - 1 931   - 588 - 2 319 - 3 348 - 2 199 - 586 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Regelungen führen beim Einzelplan 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 insgesamt 
zu einem Mehrbedarf von 23 318 T€ sowie von insgesamt 17 Planstellen/Stellen.  


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln in 2023 ist mit den vorhandenen Mitteln und 
Planstellen zu realisieren. Ab 2024 soll der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln finan-
ziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund sowie beim Kapitel 0811 folgende Mehrausga-
ben an: 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 


Maßnahme in T€ 


0811 Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 
innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
klarstellende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen 


 


140 332 355 355 


 
Kapitalertragsteuer-Erstattungsan-
spruch ausländischer gemeinnütziger 
Organisationen 


46 92 92 92 92 


Summe  46 232 424 447 447 


0815 Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 
innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
klarstellende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen 


 8 651 4 609 2 376 2 376 


 
Kapitalertragsteuer-Erstattungsan-
spruch ausländischer gemeinnütziger 
Organisationen 


1 235 470 470 470 470 


Summe   1 235 9 121 5 079 2 846 2 846 


0816 Einführung einer Pflicht zur Mitteilung 
innerstaatlicher Steuergestaltungen, 
klarstellende Änderungen zur Mittei-
lungspflicht über grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen 


 0 119 238 238 


Summe   0 119 238 238 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr 1 281 9 353 5 622 3 531 3 531 


Die titelgenaue Aufschlüsselung der vorstehend dargestellten Mehrausgaben beim BZSt 
und ITZBund ist aus den nachstehenden Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung ersichtlich. 
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E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden): -505 367,0 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): -1 865,5 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden): 0,0 


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro): -12,0 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): -1 440 823,2 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): -1 440 515,4 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 1 033,0 


davon durch Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro): 443,0 


davon Sonstiges (in Tsd. Euro): 0,0 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft unterliegt der „One in, one out“-Regelung 
(Kabinettbeschluss vom 25. März 2015). Da es sich dabei im Saldo um ein „Out“ in Höhe 
von rund 1,4 Mrd. Euro handelt, steht die Summe als Kompensationsvolumen für Rege-
lungsvorhaben des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 1 759,1 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 3 032,4 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): -1 273,3 


davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 0,0 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 13 685,0 


davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 12 145,0 


davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 1 540,0 


davon auf Bundes- und Landesebene (in Tsd. Euro) 0,0 


Hinsichtlich der weiteren Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand der Verwaltung wird auf 
die ausführlichen Darstellungen im Allgemeinen Teil der Begründung verwiesen. 


Durch die gesetzlichen Änderungen entsteht in den Ländern ein einmaliger automations-
technischer Umstellungsaufwand. Die Höhe des Aufwands ist von hier aus nicht quantifi-
zierbar. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investi-
tionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 


(Wachstumschancengesetz)1) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Gesetz zur steuerlichen Förderung von Investitionen in den Klimaschutz (Kli-
maschutz-Investitionsprämiengesetz – KlimaInvPG) 


Artikel 2 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 5 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 6 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 7 Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 8 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 9 Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 10 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Artikel 11 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 12 Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 13 Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 14 Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 15 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 16 Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 17 Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 18 Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 19 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 20 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


                                                 
1) Artikel 40 dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Ände-


rung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1). 
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Artikel 21 Änderung der Finanzgerichtsordnung 


Artikel 22 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 23 Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Artikel 24 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 25 Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 26 Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Artikel 27 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 28 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 29 Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 30 Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Artikel 31 Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Artikel 32 Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Artikel 33 Weitere Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Artikel 34 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 35 Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 36 Änderung des Bewertungsgesetzes 


Artikel 37 Änderung des Bodenschätzungsgesetzes 


Artikel 38 Weitere Änderung des Bodenschätzungsgesetzes 


Artikel 39 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Artikel 40 Änderung des Handelsgesetzbuchs 


Artikel 41 Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Artikel 42 Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Artikel 43 Folgeänderungen 


Artikel 44 Folgeänderungen 


Artikel 45 Neubekanntmachung der Abgabenordnung 
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Artikel 1 


Gesetz zur steuerlichen Förderung von Investitionen in den Kli-
maschutz 


(Klimaschutz-Investitionsprämiengesetz – KlimaInvPG) 


§ 1 


Anspruchsberechtigte 


(1) Anspruchsberechtigt sind Steuerpflichtige im Sinne des Einkommensteuer- und 
des Körperschaftsteuergesetzes, soweit sie steuerpflichtige Einkünfte im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes erzielen und nicht von der 
Besteuerung befreit sind. 


(2) Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Einkommensteuergesetzes ist die Mitunternehmerschaft Anspruchsberechtigter. Nach § 1a 
des Körperschaftsteuergesetzes optierende Gesellschaften sind als Steuerpflichtige im 
Sinne des Körperschaftsteuergesetzes anspruchsberechtigt. 


§ 2 


Begünstigte Klimaschutz-Investitionen 


(1) Begünstigt ist die Anschaffung oder Herstellung eines neuen abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens sowie Maßnahmen an einem bestehenden 
beweglichen abnutzbaren Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, die zu nachträglichen An-
schaffungs- oder Herstellungskosten führen (begünstigte Investition), wenn das Wirt-
schaftsgut 


1. in einem Einsparkonzept enthalten ist,  


2. dazu dient, dass der Anspruchsberechtigte im Rahmen seiner betrieblichen Tätigkeit 
die Energieeffizienz verbessert und damit 


a) geltende Unionsnormen übertrifft oder 


b) bereits angenommene, aber noch nicht in Kraft getretenen Unionsnormen erfüllt, 
sofern die Investition spätestens 18 Monate vor Inkrafttreten der Norm durchge-
führt und abgeschlossen wird, 


3. im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder der Beendigung der Maßnahme sowie 
im darauffolgenden Wirtschaftsjahr in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs 
des Anspruchsberechtigten ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt 
wird. 


Nicht begünstigt sind Investitionen 


1. für Kraft-Wärme-Kopplung,  


2. für Fernwärme und/oder Fernkälte oder 
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3. für Energieanlagen, die mit fossilen Brennstoffen, einschließlich Erdgas, betrieben wer-
den. 


(2) Das nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erforderliche Einsparkonzept muss mit Hilfe 
eines im Programm „Bundesförderung Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen 
und Systeme (EBN) - Modul 1: Energieaudit DIN EN 16247“ zugelassenen Energieberaters 
erstellt worden sein und die wesentlichen Anforderungen an ein Energieaudit nach 
DIN EN 16247-1 im Sinne des § 8a des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere 
Energieeffizienzmaßnahmen vom 4. November 2010 (BGBl. I S. 1483), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist (EDL-G) 
erfüllen. Soweit der Anspruchsberechtigte über ein nach DIN EN ISO 50001 oder Eco-Ma-
nagement and Audit Scheme (EMAS) zertifiziertes Energie- oder Umweltmanagementsys-
tem verfügt, kann das Einsparkonzept durch einen eigenen Energiemanager erstellt wer-
den. Der Energieberater oder der unternehmenseigene Energiemanager hat die Einhaltung 
der nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 erforderlichen Voraussetzungen schriftlich 
zu bestätigen. 


(3) Die Investitionsprämie kann für die nach dem Absatz 1 begünstigten Investitionen 
nur in Anspruch genommen werden, wenn die förderfähigen Aufwendungen mindestens 
5 000 Euro betragen. 


§ 3 


Förderzeitraum 


(1) Die Investition im Sinne des § 2 Absatz 1 ist begünstigt, wenn sie der Anspruchs-
berechtigte nach dem … [einsetzen: 31. Dezember 2023 frühestens Datum des Tages der 
Verkündung des Gesetzes] begonnen und vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossen hat. 
Nach dem 31. Dezember 2029 abgeschlossene Investitionen sind nur begünstigt, soweit 
vor dem 1. Januar 2030 Teilherstellungskosten entstanden oder Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten geleistet werden.  


(2) Die Investition ist in dem Zeitpunkt begonnen, in dem das Wirtschaftsgut verbind-
lich bestellt oder mit seiner Herstellung begonnen worden ist. Nachträgliche Herstellungs-
arbeiten oder Arbeiten, die zu nachträglichen Anschaffungskosten führen, sind in dem Zeit-
punkt begonnen, indem entweder die erste Bestellung für die Lieferung von Material aus-
gelöst wird oder, soweit keine Lieferung erfolgt, wenn mit den Arbeiten begonnen wird. In-
vestitionen sind in dem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem die Wirtschaftsgüter angeschafft 
oder hergestellt sind. 


§ 4 


Förderfähige Aufwendungen, Bemessungsgrundlage und Höhe der Investitionsprä-
mie 


(1) Zum förderfähigen Aufwand gehören die nachgewiesenen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten sowie die vor dem 1. Januar 2030 entstandenen Teilherstellungskosten 
und geleisteten Anzahlungen auf Anschaffungskosten einer nach § 2 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 3 Absatz 1 begünstigten Investition. 


(2) Bemessungsgrundlage ist die Summe der förderfähigen Aufwendungen im Sinne 
des Absatzes 1. Die Bemessungsgrundlage beträgt im Förderzeitraum insgesamt maximal 
200 Millionen Euro pro Anspruchsberechtigten.  
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(3) Die Investitionsprämie beträgt 15 Prozent der Bemessungsgrundlage nach Ab-
satz 2. 


(4) Werden für eine nach diesem Gesetz begünstigte Investition neben der Investiti-
onsprämie nach diesem Gesetz weitere Beihilfen gewährt, darf die Summe dieser Beihilfen 
einschließlich der Investitionsprämie den Betrag von 30 Millionen Euro pro Anspruchsbe-
rechtigten und Investitionsvorhaben nicht übersteigen. 


§ 5 


Antrag auf Investitionsprämie 


(1) Die Investitionsprämie wird auf Antrag des Anspruchsberechtigten gewährt, soweit 
der Anspruch nach Absatz 2 entstanden ist und die Bemessungsgrundlage nach § 4 Ab-
satz 2 mindestens 10 000 Euro beträgt. Jeder Anspruchsberechtigte kann nach dem 
31. Dezember 2024 und vor dem 1. Januar 2032 maximal vier Anträge auf Investitionsprä-
mie stellen.  


(2) Der Anspruch auf die Investitionsprämie entsteht im Zeitpunkt der Anschaffung o-
der Herstellung der nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investitionen. Für nicht bereits nach 
Satz 1 begünstigte, vor dem 1. Januar 2030 entstandene Teilherstellungskosten oder ge-
leistete Anzahlungen auf Anschaffungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten Inves-
tition entsteht der Anspruch auf die Investitionsprämie am 31. Dezember 2029. 


(3) Der Antrag auf Investitionsprämie ist ausschließlich elektronisch nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle bei dem für die Besteu-
erung des Anspruchsberechtigten nach dem Einkommen zuständigen Finanzamt zu stel-
len. Dies gilt auch, wenn die Einkünfte nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b 
der Abgabenordnung gesondert festgestellt werden. Ist eine Mitunternehmerschaft an-
spruchsberechtigt, so ist der Antrag bei dem Finanzamt zu stellen, das für die gesonderte 
und einheitliche Feststellung der Einkünfte zuständig ist. 


(4) In dem Antrag nach Absatz 1 sind die nach § 2 Absatz 1 begünstigten Investitionen 
so genau zu bezeichnen, dass eine Überprüfung möglich ist. In dem Antrag nach Absatz 1 
sind zudem alle weiteren nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben aufzunehmen, die 
für eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich sind. Dazu gehören insbeson-
dere die Angaben, die für die Feststellung der Voraussetzungen nach § 4 Absatz 4, § 6 
Absatz 2 und § 7 erforderlich sind.  


(5) Dem Antrag nach Absatz 1 ist das nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 2 Absatz 2 und 3 erforderliche Einsparkonzept sowie eine schriftliche Bestäti-
gung des Energieberaters oder des eigenen Energiemanagers, mit dessen Hilfe das Ein-
sparkonzept erstellt wurde, elektronisch beizufügen, dass die im Antrag aufgeführten In-
vestitionen mit den im Einsparkonzept enthaltenen Maßnahmen übereinstimmen und die 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 2 Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Voraussetzun-
gen erfüllen. 


§ 6 


Kumulierung mit anderen staatlichen Förderungen oder Beihilfen 


(1) Die Investitionsprämie kann vorbehaltlich des Absatzes 2 neben anderen staatli-
chen Förderungen oder Beihilfen für begünstigte Investitionen im Sinne des § 2 Absatz 1 
gewährt werden. 
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(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begünstigten 
Investition dürfen nicht in die förderfähigen Aufwendungen im Sinne des § 4 Absatz 1 ein-
bezogen werden, wenn sie bereits im Rahmen anderer staatlicher Förderungen oder Bei-
hilfen gefördert wurden oder werden. 


§ 7 


Anzuwendende Rechtsvorschriften der Europäischen Union 


(1) Auf dieses Gesetz findet die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 
17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, L 283, S. 65), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023 (ABl. L 167/1 vom 
30.6.2023) geändert wurde, in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 


(2) Ein Anspruch nach diesem Gesetz besteht nicht für Unternehmen in Schwierigkei-
ten im Sinne des Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c und des Artikel 2 Nummer 18 der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 und soweit ihre Anwendung nach Artikel 1 Absatz 3 und Absatz 6 
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 ausgeschlossen ist.  


(3) Die Gewährung der Investitionsprämie ist nicht zulässig, solange derjenige, der die 
Investitionsprämie beantragt, zur Rückzahlung von Beihilfen auf Grund eines Beschlusses 
der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit 
mit dem Binnenmarkt verpflichtet worden und dieser Rückzahlungsanforderung nicht nach-
gekommen ist. 


§ 8 


Festsetzung und Auszahlung der Investitionsprämie 


Die Investitionsprämie ist in einem Investitionsprämienbescheid festzusetzen und in-
nerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe aus den Einnahmen an Einkommensteuer, 
bei Steuerpflichtigen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes aus den Einnahmen an Kör-
perschaftsteuer auszuzahlen. 


§ 9 


Ertragsteuerliche Behandlung der Investitionsprämie 


Wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer nach § 2 Absatz 1 begüns-
tigten Investition in der Bemessungsgrundlage nach § 4 Absatz 2 berücksichtigt, ist die Ab-
setzung für Abnutzung nach § 7 des Einkommensteuergesetzes, die erhöhte Absetzung 
und eine Sonderabschreibung dieser begünstigten Investition ab dem Zeitpunkt der Fest-
setzung der Investitionsprämie von den insoweit um die Investitionsprämie geminderten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen. Soweit die Investitionsprämie im 
Zeitpunkt der Festsetzung den Restbuchwert übersteigt, ist sie gewinnerhöhend zu erfas-
sen. 
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§ 10 


Anwendung der Abgabenordnung und anderer Normen 


(1) Die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der Abgabenordnung sind mit 
Ausnahme des § 163 der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. Für die Prüfung 
der Antrags-, Anspruchs- und Verbleibensvoraussetzungen finden die § 194 ff. der Abga-
benordnung entsprechend Anwendung. In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die auf 
Grund dieses Gesetzes ergehenden Verwaltungsakte der Finanzbehörden ist der Finanz-
rechtsweg gegeben. 


(2) Die in diesem Gesetz verwendeten Begriffe, die dem Einkommensteuerrecht ent-
nommen worden sind, sind nach den für die Einkommensbesteuerung maßgebenden 
Grundsätzen auszulegen. 


§ 11 


Verzinsung des Rückforderungsanspruchs 


Ist der Investitionsprämienbescheid nach § 8 aufgehoben oder zuungunsten des An-
spruchsberechtigten geändert worden, ist der Rückzahlungsanspruch nach Maßgabe des 
§ 238 Absatz 1 und des § 239 der Abgabenordnung vom Tag der Auszahlung der Investiti-
onsprämie an zu verzinsen. Der Zinslauf endet mit Ablauf des Tages, an dem der geänderte 
Investitionsprämienbescheid wirksam geworden ist. Zinsschuldner ist der Anspruchsbe-
rechtigte. Die Festsetzungsfrist für die Zinsfestsetzung beginnt mit Ablauf des Kalenderjah-
res, in dem der Investitionsprämienbescheid aufgehoben oder geändert worden ist. 


§ 12 


Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung 


Für die Investitionsprämie gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378 und 379 
Absatz 1 und 4 und der §§ 383 und 384 der Abgabenordnung entsprechend. Für das Straf-
verfahren wegen einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die eine 
solche Tat begangen hat, gelten die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer 
Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend. 


§ 13 


Bekanntmachungserlaubnis 


Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum im Bundesgesetzblatt bekannt zu ma-
chen. 







 - 13 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


§ 14 


Evaluierung 


Die Bundesregierung wird die Anwendung dieses Gesetzes spätestens im Jahr 2029 
auf wissenschaftlicher Grundlage und auf der Basis eines von der Europäischen Kommis-
sion genehmigten Evaluierungsplanes evaluieren. Die Bundesregierung unterrichtet den 
Deutschen Bundestag über die Ergebnisse der Evaluierung. 


§ 15 


Anwendungsregelung 


(1) Das Gesetz ist nach Ablauf von 6 Monaten nach Inkrafttreten bei einem positiven 
Beschluss der Europäischen Kommission gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 ununterbrochen bis zum Wegfall der Freistellungsvorausset-
zungen oder eines Rechtsaktes, der an ihre Stelle tritt, anwendbar.  


(2) Das Bundesministerium der Finanzen hat  


1. den Beschluss der Europäischen Kommission gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a 
der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 sowie 


2. den Tag des Wegfalls der Freistellungsvoraussetzungen  


im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 


Artikel 2 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden die Überschrift des Abschnittes XVI und die Angaben 
zu den §§ 123 bis 126 gestrichen. 


2. Die Überschrift des Abschnittes XVI wird gestrichen. 


3. Die §§ 123 bis 126 werden aufgehoben. 


Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


§ 7 Absatz 4 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes, das zuletzt durch Artikel 2 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
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„Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 1 und Nummer 2 Buchstabe a weniger als 33 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 2 Buchstabe b weniger als 50 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buch-
stabe c weniger als 40 Jahre, so können anstelle der Absetzungen nach Satz 1 die der 
tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen für Abnutzung vorgenommen 
werden.“ 


Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 wird jeweils die 
Angabe „60 000 Euro“ durch die Angabe „80 000 Euro“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „800 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ 
ersetzt. 


c) Absatz 2a wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird die Angabe „1 000 Euro“ durch die Angabe „5 000 Euro“ ersetzt. 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „vier Wirtschaftsjahren“ durch die Wörter „zwei 
Wirtschaftsjahren“ und die Wörter „mit jeweils einem Fünftel“ durch die Wörter 
„mit jeweils einem Drittel“ ersetzt. 


2. In § 6b Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter „§ 7 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5“ durch 
die Wörter „§ 7 Absatz 4 Satz 1, Absatz 5 und 5a“ ersetzt. 


3. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach der Angabe „1. Januar 2023“ die Wörter „oder 
nach dem 30. September 2023 und vor dem 1. Januar 2025“ eingefügt. 


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 


„(5a) Bei Gebäuden, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Staat belegen sind, auf den das Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) angewendet wird, soweit sie Wohn-
zwecken dienen und vom Steuerpflichtigen hergestellt oder bis zum Ende des Jah-
res der Fertigstellung angeschafft worden sind, kann statt der Absetzung für Ab-
nutzung in gleichen Jahresbeträgen nach Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe a die 
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen erfolgen, wenn mit der Her-
stellung nach dem 30. September 2023 und vor dem 1. Oktober 2029 begonnen 
wurde oder die Anschaffung auf Grund eines nach dem 30. September 2023 und 
vor dem 1. Oktober 2029 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Ver-
trags erfolgt. Als Beginn der Herstellung gilt das Datum in der nach den jeweiligen 
landesrechtlichen Vorschriften einzureichenden Baubeginnsanzeige. Sollten lan-
desrechtlich im Einzelfall keine Baubeginnsanzeigen vorgeschrieben sein, hat der 
Steuerpflichtige zu erklären, dass er den Baubeginn gegenüber der zuständigen 
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Baubehörde freiwillig angezeigt hat. Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen kann nach einem unveränderlichen Prozentsatz in Höhe von 6 Pro-
zent vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen werden. Absatz 1 Satz 4 
gilt entsprechend. Bei Gebäuden, bei denen die Absetzung für Abnutzung in fal-
lenden Jahresbeträgen bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche 
technische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig. Der Übergang von der 
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnut-
zung in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. Die weitere Absetzung für Abnutzung 
erfolgt nach dem Übergang zur Absetzung für Abnutzung nach Absatz 4 Num-
mer 2 Buchstabe a vom Restwert.“ 


c) Der bisherige Absatz 5a wird Absatz 5b und in diesem werden die Wörter „Absätze 
4 und 5“ durch die Wörter „Absätze 4 bis 5a“ ersetzt. 


4. In § 7a Absatz 9 wird die Angabe „§ 7 Absatz 5a“ durch die Angabe „§ 7 Absatz 5b“ 
ersetzt. 


5. In § 7g Absatz 5 wird die Angabe „20 Prozent“ durch die Angabe „50 Prozent“ ersetzt. 


6. In § 7h Absatz 1 Satz 1 und § 7i Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter „§ 7 Ab-
satz 4 und 5“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 4 bis 5a“ ersetzt. 


7. In § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 93 Absatz 3 Satz 2“ durch die 
Wörter „§ 93 Absatz 3 Satz 2 oder 4“ ersetzt. 


8. In § 10a Absatz 1a Satz 1 werden nach dem Wort „beantragen“ die Wörter „oder auf 
den Ehegatten übertragen haben“ eingefügt. 


9. § 19 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags und der 
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 


Jahr des Versor-
gungsbeginns 


Versorgungsfreibetrag Zuschlag zum Versor-
gungsfreibetrag  


in Euro 
in % der 


Versorgungsbezüge 
Höchstbetrag in Euro 


bis 2005 40,0 3 000 900 


ab 2006 38,4 2 880 864 


2007 36,8 2 760 828 


2008 35,2 2 640 792 


2009 33,6 2 520 756 


2010 32,0 2 400 720 


2011 30,4 2 280 684 


2012 28,8 2 160 648 


2013 27,2 2 040 612 


2014 25,6 1 920 576 


2015 24,0 1 800 540 


2016 22,4 1 680 504 


2017 20,8 1 560 468 


2018 19,2 1 440 432 


2019 17,6 1 320 396 
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2020 16,0 1 200 360 


2021 15,2 1 140 342 


2022 14,4 1 080 324 


2023 14,0 1 050 315 


2024 13,6 1 020 306 


2025 13,2 990 297 


2026 12,8 960 288 


2027 12,4 930 279 


2028 12,0 900 270 


2029 11,6 870 261 


2030 11,2 840 252 


2031 10,8 810 243 


2032 10,4 780 234 


2033 10,0 750 225 


2034 9,6 720 216 


2035 9,2 690 207 


2036 8,8 660 198 


2037 8,4 630 189 


2038 8,0 600 180 


2039 7,6 570 171 


2040 7,2 540 162 


2041 6,8 510 153 


2042 6,4 480 144 


2043 6,0 450 135 


2044 5,6 420 126 


2045 5,2 390 117 


2046 4,8 360 108 


2047 4,4 330 99 


2048 4,0 300 90 


2049 3,6 270 81 


2050 3,2 240 72 


2051 2,8 210 63 


2052 2,4 180 54 


2053 2,0 150 45 


2054 1,6 120 36 


2055 1,2 90 27 


2056 0,8 60 18 


2057 0,4 30 9 


2058 0,0 0 0“. 


10. § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„Der der Besteuerung unterliegende Anteil ist nach dem Jahr des Rentenbeginns und 
dem in diesem Jahr maßgebenden Prozentsatz aus der nachstehenden Tabelle zu 
entnehmen: 


Jahr des  
Rentenbeginns 


Besteuerungsanteil 
in % 


Jahr des  
Rentenbeginns 


Besteuerungsanteil 
in % 


bis 2005 50,0 2032 87,0 


ab 2006 52,0 2033 87,5 


2007 54,0 2034 88,0 


2008 56,0 2035 88,5 


2009 58,0 2036 89,0 


2010 60,0 2037 89,5 


2011 62,0 2038 90,0 


2012 64,0 2039 90,5 


2013 66,0 2040 91,0 


2014 68,0 2041 91,5 


2015 70,0 2042 92,0 


2016 72,0 2043 92,5 


2017 74,0 2044 93,0 


2018 76,0 2045 93,5 


2019 78,0 2046 94,0 


2020 80,0 2047 94,5 


2021 81,0 2048 95,0 


2022 82,0 2049 95,5 


2023 82,5 2050 96,0 


2024 83,0 2051 96,5 


2025 83,5 2052 97,0 


2026 84,0 2053 97,5 


2027 84,5 2054 98,0 


2028 85,0 2055 98,5 


2029 85,5 2056 99,0 


2030 86,0 2057 99,5 


2031 86,5 2058 100,0“. 


11. § 24a Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Der maßgebende Prozentsatz und der Höchstbetrag des Altersentlastungsbetrags 
sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen: 


Das auf die Vollendung des 64. 
Lebensjahres folgende Kalen-


derjahr 


Altersentlastungsbetrag 


in % der Einkünfte Höchstbetrag in Euro 


2005 40,0 1 900 


2006 38,4 1 824 


2007 36,8 1 748 


2008 35,2 1 672 


2009 33,6 1 596 
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2010 32,0 1 520 


2011 30,4 1 444 


2012 28,8 1 368 


2013 27,2 1 292 


2014 25,6 1 216 


2015 24,0 1 140 


2016 22,4 1 064 


2017 20,8 988 


2018 19,2 912 


2019 17,6 836 


2020 16,0 760 


2021 15,2 722 


2022 14,4 684 


2023 14,0 665 


2024 13,6 646 


2025 13,2 627 


2026 12,8 608 


2027 12,4 589 


2028 12,0 570 


2029 11,6 551 


2030 11,2 532 


2031 10,8 513 


2032 10,4 494 


2033 10,0 475 


2034 9,6 456 


2035 9,2 437 


2036 8,8 418 


2037 8,4 399 


2038 8,0 380 


2039 7,6 361 


2040 7,2 342 


2041 6,8 323 


2042 6,4 304 


2043 6,0 285 


2044 5,6 266 


2045 5,2 247 


2046 4,8 228 


2047 4,4 209 


2048 4,0 190 


2049 3,6 171 


2050 3,2 152 


2051 2,8 133 
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2052 2,4 114 


2053 2,0 95 


2054 1,6 76 


2055 1,2 57 


2056 0,8 38 


2057 0,4 19 


2058 0,0 0“. 


12. § 34a wird wie folgt gefasst: 


„§ 34a 


Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne 


(1) Sind in dem zu versteuernden Einkommen nicht entnommene Gewinne aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 3) im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist die Einkommensteuer 
für diese Gewinne auf Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise mit einem Steu-
ersatz von 28,25 Prozent zu berechnen; dies gilt nicht, soweit für die Gewinne der Frei-
betrag nach § 16 Absatz 4 oder die Steuerermäßigung nach § 34 Absatz 3 in Anspruch 
genommen wird oder es sich um Gewinne im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 4 han-
delt. Der Antrag nach Satz 1 ist für jeden Betrieb oder Mitunternehmeranteil für jeden 
Veranlagungszeitraum gesondert bei dem für die Einkommensbesteuerung zuständi-
gen Finanzamt zu stellen. § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung ist entsprechend an-
zuwenden. Bei Mitunternehmeranteilen kann der Steuerpflichtige den Antrag nur stel-
len, wenn sein Anteil am nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelten Gewinn mehr 
als 10 Prozent beträgt oder 10 000 Euro übersteigt. Der Antrag kann bis zur Unanfecht-
barkeit des Einkommensteuerbescheids für den nächsten Veranlagungszeitraum vom 
Steuerpflichtigen ganz oder teilweise zurückgenommen werden; der Einkommensteu-
erbescheid ist entsprechend zu ändern. Die Festsetzungsfrist endet insoweit nicht, be-
vor die Festsetzungsfrist für den nächsten Veranlagungszeitraum abgelaufen ist. 


(2) Der nicht entnommene Gewinn des Betriebs oder Mitunternehmeranteils ist 
der nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelte Gewinn vermindert um den positiven 
Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres vermehrt um die Gewerbe-
steuer des Wirtschaftsjahres. Entnahmen für die Zahlung der Einkommensteuer nach 
Absatz 1 Satz 1 und des darauf entfallenden Solidaritätszuschlages bleiben außer An-
satz. Entnahmen gelten vorrangig bis zur Höhe der Einkommensteuer im Sinne des 
Absatzes 1 Satz 1 und des darauf entfallenden Solidaritätszuschlags als zur Zahlung 
dieser Beträge verwendet. 


(3) Der Begünstigungsbetrag ist der im Veranlagungszeitraum nach Absatz 1 
Satz 1 auf Antrag begünstigte Gewinn. Der Begünstigungsbetrag des Veranlagungs-
zeitraums, vermindert um die darauf entfallende Steuerbelastung nach Absatz 1 und 
den darauf entfallenden Solidaritätszuschlag, vermehrt um den nachversteuerungs-
pflichtigen Betrag des Vorjahres und den auf diesen Betrieb oder Mitunternehmeranteil 
nach Absatz 5 übertragenen nachversteuerungspflichtigen Betrag, vermindert um den 
Nachversteuerungsbetrag im Sinne des Absatzes 4 und den auf einen anderen Betrieb 
oder Mitunternehmeranteil nach Absatz 5 übertragenen nachversteuerungspflichtigen 
Betrag, ist der nachversteuerungspflichtige Betrag des Betriebs oder Mitunternehmer-
anteils zum Ende des Veranlagungszeitraums. Dieser ist für jeden Betrieb oder Mitun-
ternehmeranteil jährlich gesondert festzustellen. 
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(4) Übersteigt der positive Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschafts-
jahres bei einem Betrieb oder Mitunternehmeranteil den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder 
§ 5 ermittelten Gewinn (Nachversteuerungsbetrag), ist vorbehaltlich Absatz 5 eine 
Nachversteuerung durchzuführen, soweit zum Ende des vorangegangenen Veranla-
gungszeitraums ein nachversteuerungspflichtiger Betrag nach Absatz 3 festgestellt 
wurde. Die Einkommensteuer auf den Nachversteuerungsbetrag beträgt 25 Prozent. 
Der Nachversteuerungsbetrag ist um die Beträge, die für die Erbschaftsteuer (Schen-
kungsteuer) anlässlich der Übertragung des Betriebs oder Mitunternehmeranteils ent-
nommen wurden, zu vermindern. 


(5) Die Übertragung oder Überführung eines Wirtschaftsguts nach § 6 Absatz 5 
Satz 1 bis 3 führt unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 zur Nachversteuerung. 
Eine Nachversteuerung findet nicht statt, wenn der Steuerpflichtige beantragt, den 
nachversteuerungspflichtigen Betrag in Höhe des Buchwerts des übertragenen oder 
überführten Wirtschaftsguts, höchstens jedoch in Höhe des Nachversteuerungsbe-
trags, den die Übertragung oder Überführung des Wirtschaftsguts ausgelöst hätte, auf 
den anderen Betrieb oder Mitunternehmeranteil zu übertragen. 


(6) Eine Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags nach Ab-
satz 4 ist durchzuführen  


1. in den Fällen der Betriebsveräußerung oder -aufgabe im Sinne der §§ 14, 16 Ab-
satz 1 und 3 sowie des § 18 Absatz 3, 


2. in den Fällen der Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils in eine 
Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft sowie in den Fällen des Formwech-
sels einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, 


3. in den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunterneh-
meranteils nach § 6 Absatz 3, wenn die Übertragung an eine Körperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermögensmasse erfolgt. Ein Fall der unentgeltlichen Über-
tragung liegt auch vor, wenn der Mitunternehmer ausscheidet und sein Anteil dem 
übrigen Mitunternehmer oder den übrigen Mitunternehmern unentgeltlich an-
wächst. Dies gilt entsprechend für eine unentgeltliche Übertragung auf eine Mitun-
ternehmerschaft, soweit der Betrieb oder der Mitunternehmeranteil einer Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse als Mitunternehmer zuzu-
rechnen ist, 


4. wenn der Gewinn nicht mehr nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelt wird oder 


5. wenn der Steuerpflichtige dies beantragt. 


Eine anteilige Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags ist durch-
zuführen 


1. in den Fällen der entgeltlichen Aufnahme eines Mitunternehmers in ein bestehen-
des Einzelunternehmen oder der Veräußerung eines Teils eines Mitunternehmer-
anteils,  


2. in den Fällen der Einbringung eines Teilbetriebs oder eines Teils eines Mitunter-
nehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, 


3. in den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Teilbetriebs oder Teils eines 
Mitunternehmeranteils oder der unentgeltlichen Aufnahme eines Mitunternehmers 
in ein bestehendes Einzelunternehmen, wenn die Übertragung an eine Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse erfolgt. Ein Fall der unent-
geltlichen Übertragung liegt auch vor, wenn der Teil des Mitunternehmeranteils 
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dem übrigen Mitunternehmer oder den übrigen Mitunternehmern unentgeltlich an-
wächst. Dies gilt entsprechend für eine unentgeltliche Übertragung auf eine Mitun-
ternehmerschaft, soweit der übertragene Teil des Betriebs oder des Teils eines 
Mitunternehmeranteils einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse als Mitunternehmer zuzurechnen ist. 


Absatz 7 Satz 3 gilt sinngemäß. In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Satz 2 
ist die nach Absatz 4 geschuldete Einkommensteuer auf Antrag des Steuerpflichtigen 
oder seines Rechtsnachfolgers in regelmäßigen Teilbeträgen für einen Zeitraum von 
höchstens zehn Jahren seit Eintritt der ersten Fälligkeit zinslos zu stunden, wenn ihre 
alsbaldige Einziehung mit erheblichen Härten für den Steuerpflichtigen verbunden 
wäre. 


(7) In den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunter-
nehmeranteils nach § 6 Absatz 3 hat der Rechtsnachfolger den nachversteuerungs-
pflichtigen Betrag des Rechtsvorgängers fortzuführen; Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 und 
Satz 2 Nummer 3 bleiben unberührt. Bei unentgeltlicher Aufnahme einer natürlichen 
Person in ein bestehendes Einzelunternehmen oder unentgeltlicher Übertragung eines 
Teils eines Mitunternehmeranteils auf eine natürliche Person hat der Rechtsnachfolger 
den nachversteuerungspflichtigen Betrag anteilig fortzuführen. Maßgeblich ist der An-
teil des übertragenen Betriebsvermögens an dem Betriebsvermögen des Rechtsvor-
gängers vor der Übertragung. In den Fällen der Einbringung eines Betriebs oder Mit-
unternehmeranteils zu Buchwerten nach § 24 des Umwandlungssteuergesetzes geht 
der für den eingebrachten Betrieb oder Mitunternehmeranteil festgestellte nachversteu-
erungspflichtige Betrag auf den neuen Mitunternehmeranteil über. Bei Einbringung ei-
nes Teils eines Mitunternehmeranteils zu Buchwerten nach § 24 des Umwandlungs-
steuergesetzes geht der nachversteuerungspflichtige Betrag anteilig auf den neuen 
Mitunternehmeranteil über; Satz 3 gilt entsprechend. 


(8) Negative Einkünfte dürfen nicht mit ermäßigt besteuerten Gewinnen im Sinne 
von Absatz 1 Satz 1 ausgeglichen werden; sie dürfen insoweit auch nicht nach § 10d 
abgezogen werden. 


(9) Zuständig für den Erlass der Feststellungsbescheide über den nachversteue-
rungspflichtigen Betrag ist das für die Einkommensbesteuerung zuständige Finanzamt. 
Die Feststellungsbescheide können nur insoweit angegriffen werden, als sich der nach-
versteuerungspflichtige Betrag gegenüber dem nachversteuerungspflichtigen Betrag 
des Vorjahres verändert hat. Die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 können mit 
dem Einkommensteuerbescheid verbunden werden. 


(10) Sind Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstän-
diger Arbeit nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b der Abgaben-
ordnung gesondert festzustellen, können auch die Höhe der Entnahmen und Einlagen 
sowie weitere nach den Absätzen 1 bis 7 erforderliche Besteuerungsgrundlagen ge-
sondert festgestellt werden. Zuständig für die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 
ist das Finanzamt, das für die gesonderte Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung zuständig ist. Die gesonderten Feststellungen nach 
Satz 1 können mit der Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung verbunden werden. Die Feststellungsfrist für die gesonderte Feststellung 
nach Satz 1 endet nicht vor Ablauf der Feststellungsfrist für die Feststellung nach § 180 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung. 


(11) Der Bescheid über die gesonderte Feststellung des nachversteuerungspflich-
tigen Betrags ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit der Steuerpflichtige 
einen Antrag nach Absatz 1 stellt oder diesen ganz oder teilweise zurücknimmt und 
sich die Besteuerungsgrundlagen im Einkommensteuerbescheid ändern. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Erlass, die Aufhebung oder Änderung des 
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Einkommensteuerbescheids mangels steuerlicher Auswirkung unterbleibt. Die Fest-
stellungsfrist endet nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum 
abgelaufen ist, auf dessen Schluss der nachversteuerungspflichtige Betrag und das 
nachversteuerungsfreie Entnahmevolumen des Betriebs oder Mitunternehmeranteils 
gesondert festzustellen sind. Der Einkommensteuerbescheid ist zu erlassen, aufzuhe-
ben oder zu ändern, soweit der Steuerpflichtige einen Antrag nach Absatz 1 stellt oder 
diesen ganz oder teilweise zurücknimmt und sich die gesonderte Feststellung des 
nachversteuerungspflichtigen Betrags ändert. Für die Festsetzungsfrist gilt Satz 3 sinn-
gemäß.“ 


13. § 50c wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. soweit es sich um Einkünfte eines beschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des 
§ 50a Absatz 1 Nummer 3 handelt, der Besteuerung der Einkünfte ein Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung entgegensteht und durch 
die Vergütung zuzüglich der dem beschränkt Steuerpflichtigen in demselben 
Kalenderjahr vom Schuldner bereits zugeflossenen Vergütungen 10 000 
Euro nicht überschritten werden.“ 


b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „§ 50a Absatz 5 Satz 6“ durch die Wörter 
„§ 50a Absatz 5 Satz 7“ ersetzt. 


14. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 12 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 in der Fas-
sung des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl I. S. …) [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für Kraft-
fahrzeuge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 angeschafft wer-
den.“ 


bb) Nach dem bisherigen Satz 6 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen 
eingelegt werden.“ 


cc) Der bisherige Satz 8 wird aufgehoben. 


dd) Nach dem bisherigen Satz 10 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 6 Absatz 2a Satz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 angeschafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen 
eingelegt wurden.“ 


b) In Absatz 15 Satz 3 werden nach dem Wort „Herstellung“ die Wörter „im Sinne des 
Satzes 2“ eingefügt. 
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c) Dem Absatz 16 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 7g Absatz 5 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erst-
mals für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2023 angeschafft oder hergestellt werden.“ 


d) Absatz 26a wird wie folgt gefasst: 


„(26a) § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 24a Satz 5 in der Fassung des Artikels 4 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind beim Steuerabzug vom Arbeits-
lohn erstmals ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden.“ 


e) Dem Absatz 34 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„§ 34a in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden.“ 


f) Nach Absatz 47a Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Einkünfte anzuwenden, die dem be-
schränkt Steuerpflichtigen nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


15. § 90 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 6 werden nach den Wörtern „Kindererziehenden nach § 10a Absatz 1a“ die 
Wörter „und deren nach § 79 Satz 2 förderberechtigten Ehegatten“ und nach den 
Wörtern „die zentrale Stelle hat die Zulage“ die Wörter „des Zulageberechtigten als 
auch des nach § 79 Satz 2 förderberechtigten Ehegatten“ eingefügt. 


b) In Satz 7 wird nach der Angabe „Satz 6“ die Angabe „oder 7“ gestrichen. 


Artikel 5 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 4k folgende Angabe eingefügt: 


„§ 4l Zinshöhenschranke“. 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 72 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt. 


b) Folgende Nummer 73 wird angefügt: 


„73. die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung im Sinne des § 21 Ab-
satz 1, wenn sie im Veranlagungszeitraum insgesamt weniger als 1 000 Euro 
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betragen. Wenn die mit ihnen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehenden Ausgaben die Einnahmen übersteigen, bleiben sie auf An-
trag steuerpflichtig. Der Antrag nach Satz 2 wird für jeden Veranlagungszeit-
raum gesondert durch Erklärung der Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung in der Steuererklärung gestellt. Er kann bis zur Unanfechtbarkeit des 
Steuerbescheides gestellt oder zurückgenommen werden; der Steuerbe-
scheid ist entsprechend zu ändern.“ 


3. § 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 


„12. ungeachtet der Beträge des § 10d Absatz 1 Satz 1 die negativen Einkünfte nach 
§ 10d Absatz 1 Satz 1 des Folgejahrs und die negativen Einkünfte nach § 10d 
Absatz 1 Satz 2 des zweiten und dritten Folgejahrs. Ein Verlustrücktrag nach 
§ 10d Absatz 1 Satz 1 und 2 ist nur möglich, soweit die Beträge nach § 10d Ab-
satz 1 Satz 1 und 2 durch den verbleibenden Sanierungsertrag im Sinne des Sat-
zes 4 nicht überschritten werden;“. 


4. In § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 wird die Angabe „35 Euro“ durch die Angabe 
„50 Euro“ ersetzt. 


5. § 4h wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Soweit das verrechenbare EBITDA die um die Zinserträge geminderten Zins-
aufwendungen des Betriebs (Nettozinsaufwendungen) übersteigt, ist es in die 
folgenden fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen (EBITDA-Vortrag); ein EBITDA-
Vortrag entsteht nicht in Wirtschaftsjahren, in denen die Zinsaufwendungen 
die Zinserträge nicht übersteigen oder Absatz 2 die Anwendung von Satz 1 
ausschließt.“ 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Absatz 2 findet keine Anwendung, soweit Zinsaufwendungen aufgrund eines 
Zinsvortrags erhöht wurden.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Die Buchstaben a und b werden wie folgt gefasst: 


„a) die Nettozinsaufwendungen des Betriebs weniger als drei Millio-
nen Euro betragen. Gleichartige Betriebe, die unter der einheitli-
chen Leitung einer Person oder Personengruppe stehen oder auf 
deren Leitung dieselbe Person oder Personengruppe unmittelbar 
oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, gel-
ten für Zwecke des Satzes 1 als ein Betrieb; die Freigrenze nach 
Satz 1 ist auf diese Betriebe entsprechend dem Verhältnis der 
Nettozinsaufwendungen aufzuteilen, 


b) der Steuerpflichtige keiner Person im Sinne des § 1 Absatz 2 (ge-
gebenenfalls in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 2) des Außen-
steuergesetzes nahesteht und über keine Betriebsstätte 
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außerhalb des Staates verfügt, in dem sich sein Wohnsitz, ge-
wöhnlicher Aufenthalt, Sitz oder seine Geschäftsleitung befindet, 
oder“. 


bbb) In Buchstabe c Satz 5 werden die Wörter „die Hälfte von Sonderposten 
mit Rücklagenanteil (§ 273 des Handelsgesetzbuchs) zu erhöhen so-
wie um“ gestrichen. 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „2 und“ gestrichen. 


cc) Folgender Satz wird angefügt: 


„An die Stelle des Steuerpflichtigen tritt für Zwecke des Satzes 1 Buchstabe b 
bei Personengesellschaften oder Mitunternehmerschaften die Personenge-
sellschaft oder Mitunternehmerschaft.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „Fremdkapital,“ die Wörter „wirtschaftlich 
gleichwertige Aufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Beschaffung von Fremdkapital im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur 
Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkun-
gen auf das Funktionieren des Binnenmarkts (ABl. L 193 vom 19.7.2016, 
S. 1),“ eingefügt. 


bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Art“ die Wörter „und wirtschaftlich gleich-
wertige Erträge im Zusammenhang mit Kapitalforderungen“ eingefügt. 


cc) Satz 4 wird aufgehoben. 


dd) In dem bisherigen Satz 5 werden die Wörter „oder werden könnte“ gestrichen. 


ee) Der bisherige Satz 6 wird aufgehoben. 


d) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 


„Bei Aufgabe oder Übertragung eines Teilbetriebs gehen ein nicht verbrauchter 
EBITDA-Vortrag und ein nicht verbrauchter Zinsvortrag anteilig unter; § 15 Ab-
satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes gilt entsprechend.“ 


e) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


„(6) Zinsaufwendungen oder Zinserträge aus Darlehen, die zur Finanzierung 
langfristiger öffentlicher Infrastrukturprojekte verwendet und auf Grund von allge-
meinen Förderbedingungen vergeben werden, stellen keine Zinsaufwendungen o-
der Zinserträge im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 und 3 dar, sofern es sich um mit-
telbar oder unmittelbar aus öffentlichen Haushalten gewährte Mittel der Europäi-
schen Union, von Bund, Ländern, Gemeinden oder Mittel anderer öffentlich-recht-
licher Körperschaften oder einer nach § 5 Absatz 1 Nummer 2, 17 oder 18 des 
Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreiten Einrichtung handelt. Satz 1 gilt nur, 
sofern sämtliche geschaffenen Vermögenswerte in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union belegen sind, der Projektbetreiber in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union ansässig ist und die Einkünfte aus dem Infrastrukturprojekt in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union der Besteuerung unterliegen. Bei der 
Ermittlung des verrechenbaren EBITDA im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 bleiben 
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Aufwendungen und Erträge, die auf das Infrastrukturprojekt im Sinne des Satzes 
1 entfallen, außer Ansatz.“ 


6. Nach § 4k wird folgender § 4l eingefügt: 


„§ 4l 


Zinshöhenschranke 


(1) Zinsaufwendungen sind nicht abziehbar, soweit diese auf einem über dem 
Höchstsatz liegenden Zinssatz beruhen. Höchstsatz ist der um zwei Prozentpunkte er-
höhte Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs; weist der Steuerpflich-
tige nach, dass sowohl der Gläubiger als auch die oberste Muttergesellschaft im Sinne 
des § 4 Absatz 3 des Mindeststeuergesetzes das Kapital bei sonst gleichen Umstän-
den nur zu einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz hätten erhalten können, gilt 
als Höchstsatz der Zinssatz, der von diesen im günstigsten Fall hätte erzielt werden 
können. Satz 1 gilt vorbehaltlich des Satzes 4 nur für Zinsaufwendungen aufgrund ei-
ner Geschäftsbeziehung zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 des Außensteuergesetzes. Satz 1 ist nicht anzuwenden, sofern der Gläubiger in 
dem Staat, in dem er seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung hat, einer wesentlichen 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht; § 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 des Außensteuerge-
setzes gelten sinngemäß. Satz 4 gilt nicht, wenn dieser Staat nicht verpflichtet ist, auf-
grund völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen der Bundesrepublik 
Deutschland entsprechend dem OECD-Standard für Transparenz und effektiven Infor-
mationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung 
mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe zu leisten. 


(2) Überschreitet der Zinssatz den Höchstsatz nach Absatz 1 Satz 2 ausschließ-
lich aufgrund einer dem Vertragsschluss nachfolgenden Änderung des Basiszinssat-
zes nach § 247 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, findet Absatz 1 erst 
nach Ablauf eines Monats nach dem nach § 247 Absatz 1 Satz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs maßgeblichen Zeitpunkt Anwendung.“ 


7. § 9 Absatz 4a Satz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „28 Euro“ durch die Angabe „30 Euro“ ersetzt. 


b) In Nummer 2 wird die Angabe „14 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ ersetzt. 


c) In Nummer 3 wird jeweils die Angabe „14 Euro“ durch die Angabe „15 Euro“ er-
setzt. 


8. § 10a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 Satzteil nach Nummer 5 werden nach dem Wort „schriftlich“ die 
Wörter „oder elektronisch“ und nach dem Wort „jährlich“ die Wörter „unter Angabe 
der Identifikationsnummer“ eingefügt. 


b) Absatz 5 Satz 3 wird aufgehoben. 


9. § 10d wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Ein-
künfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu einem Betrag von 10 Millionen Euro, 
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bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammenveranlagt werden, bis zu einem 
Betrag von 20 Millionen Euro vom Gesamtbetrag der Einkünfte eines vorangegan-
genen Veranlagungszeitraums vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnli-
chen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlustrücktrag). 
Der Ausgleich nach Satz 1 erfolgt mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte des unmit-
telbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums; soweit in diesem Veranlagungs-
zeitraum kein Ausgleich möglich ist, mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte des 
zweiten dem Veranlagungszeitraum vorangegangenen Veranlagungszeitraums; 
soweit auch in diesem Veranlagungszeitraum kein Ausgleich möglich ist, erfolgt 
der Ausgleich mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte des dritten dem Veranlagungs-
zeitraum vorangegangenen Veranlagungszeitraums. Beim Ausgleich nach den 
Sätzen 1 und 2 wird der Gesamtbetrag der Einkünfte der nach Satz 2 vorangegan-
genen Veranlagungszeiträume um die Begünstigungsbeträge nach § 34a Ab-
satz 3 Satz 1 gemindert. Ist für einen der nach Satz 2 vorangegangenen Veranla-
gungszeiträume bereits ein Steuerbescheid erlassen worden, so ist er insoweit zu 
ändern, als der Verlustrücktrag zu gewähren oder zu berichtigen ist. Das gilt auch 
dann, wenn der Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist; die Festsetzungsfrist 
endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum 
abgelaufen ist, in dem die negativen Einkünfte nicht ausgeglichen werden. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung des Verlustrücktrags insgesamt 
abzusehen.“ 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „60 Prozent“ durch die Angabe „80 Prozent“ 
ersetzt. 


10. In § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3 wird die Angabe „110 Euro“ durch die An-
gabe „150 Euro“ ersetzt. 


11. In § 19a Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „sind für die zu besteuernden Arbeitslöhne 
§ 34 Absatz 1 und § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 entsprechend anzuwenden“ durch die 
Wörter „ist für die zu besteuernden Arbeitslöhne § 34 Absatz 1 entsprechend anzuwen-
den“ ersetzt. 


12. In § 23 Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „600 Euro“ durch die Angabe „1 000 Euro“ 
ersetzt. 


13. § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 wird aufgehoben. 


14. In § 40b Absatz 3 werden die Wörter „und der Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung 
der gesamten Beiträge nach Abzug der Versicherungsteuer durch die Zahl der begüns-
tigten Arbeitnehmer ergibt, 100 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt“ gestrichen. 


15. § 42b Absatz 2 Satz 2 und 6 wird aufgehoben. 


16. In § 46 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter „für einen sonstigen Bezug im Sinne 
des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 nach § 39b Absatz 3 Satz 9 oder“ gestrichen. 


17. In § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a wird das Komma am Ende durch einen Punkt 
ersetzt und folgender Satz angefügt: 


„Die nichtselbstständige Arbeit gilt dabei auch als im Inland ausgeübt oder verwertet, 
soweit die Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen oder in einem oder 
mehreren anderen Staaten ausgeübt wird und ein mit dem Ansässigkeitsstaat abge-
schlossenes Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder eine zwischen-
staatliche Vereinbarung für diese im Ansässigkeitsstaat oder in einem oder mehreren 
anderen Staaten ausgeübte Tätigkeit Deutschland ein Besteuerungsrecht zuweist,“. 
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18. § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe b wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe c wird das Semikolon am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


c) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 


„d) wenn außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Num-
mer 2 und 4 bezogen worden sind und in diesem Zusammenhang die Veran-
lagung zur Einkommensteuer beantragt wird (§ 46 Absatz 2 Nummer 8);“. 


19. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 6 Satz 9 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das 
nach dem 31. Dezember 2023 beginnt.“ 


b) Nach Absatz 8a wird folgender Absatz 8b eingefügt: 


„(8b) § 4h in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
… [einsetzen: Tag des Gesetzesbeschlusses des Deutschen Bundestags] begin-
nen und nicht vor dem 1. Januar 2024 enden.“ 


c) Der bisherige Absatz 8b wird Absatz 8c und der bisherige Absatz 8c wird Ab-
satz 8d. 


d) Nach Absatz 8d wird folgender Absatz 8e eingefügt: 


„(8e) § 4l in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist erstmals für Zinsaufwendungen anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2023 entstehen.“ 


e) Absatz 18b wird wie folgt gefasst: 


„(18b) § 10d Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom 10. März 2021 (BGBl. I S. 330) ist für die Veranlagungszeiträume 2020 
und 2021 anzuwenden. § 10d Absatz 1 in der Fassung des Artikels 3 des Geset-
zes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2022 anzuwenden. § 10d Absatz 1 und 2 in der Fassung des Artikels 5 des 
Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungs-
gesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden.“ 


f) Nach Absatz 45a Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a in der Fassung des Artikels 5 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf nichtselbstständige Einkünfte an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen.“ 


20. § 89 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; dies kann auch elektro-
nisch unter Angabe der erforderlichen Antragsdaten erfolgen, wenn sowohl 
der Anbieter als auch der Zulageberechtigte mit diesem Verfahren einverstan-
den sind.“ ersetzt. 


bb) In Satz 5 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; dies kann auch elektro-
nisch erfolgen, wenn sowohl der Anbieter als auch der Zulageberechtigte mit 
diesem Verfahren einverstanden sind.“ ersetzt. 


b) Absatz 1a Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 


„Der Zulageberechtigte kann den Anbieter seines Vertrages unter Angabe der er-
forderlichen Antragsdaten schriftlich bevollmächtigen, für ihn abweichend von Ab-
satz 1 die Zulage für jedes Beitragsjahr zu beantragen; dies kann auch elektro-
nisch erfolgen, wenn sowohl der Anbieter als auch der Zulageberechtigte mit die-
sem Verfahren einverstanden sind. Absatz 1 Satz 5 gilt mit Ausnahme der Mittei-
lung geänderter beitragspflichtiger Einnahmen im Sinne des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch entsprechend; erlangt der Anbieter von einer Änderung der Ver-
hältnisse Kenntnis, hat dieser die zentrale Stelle zu unterrichten.“ 


21. In § 90 Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter „nach Satz 1 Nummer 3“ gestrichen. 


22. § 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt. 


b) In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; dies kann auch elektronisch 
erfolgen, wenn sowohl der Anbieter als auch der Zulageberechtigte mit diesem 
Verfahren einverstanden sind.“ ersetzt. 


Artikel 6 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 5 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 Buchstabe a werden nach dem Wort „Gründungszuschuss“ ein 
Komma und die Wörter „das Qualifizierungsgeld“ eingefügt. 


b) In Nummer 19 Satz 1 Buchstabe a wird nach den Wörtern „§ 82 Absatz 1 und 2“ 
die Angabe „und § 82a“ eingefügt. 


2. In § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a werden nach dem Wort „Übergangs-
geld“ ein Komma und das Wort „Qualifizierungsgeld“ eingefügt. 
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Artikel 7 


Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 6 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10d Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „80 Prozent“ durch die Angabe „60 Prozent“ 
ersetzt. 


2. Dem § 52 Absatz 18b wird folgender Satz angefügt: 


„§ 10d Absatz 2 Satz 1 in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


Artikel 8 


Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 2. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 56 Satz 2 werden nach dem Wort „Verlustabzug“ die Wörter „oder ein nachver-
steuerungspflichtiger Betrag im Sinne von § 34a Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes“ einge-
fügt. 


2. In § 82a Absatz 1 Satz 1 und § 82g Satz 1 werden jeweils die Wörter „§ 7 Abs. 4 oder 
5“ durch die Wörter „§ 7 Absatz 4, 5 oder 5a“ ersetzt. 


Artikel 9 


Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverord-
nung 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, die zuletzt durch Artikel 8 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 50 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 


„Zuwendungen an einen nicht im Inland ansässigen Zuwendungsempfänger nach 
§ 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 3 des Gesetzes dürfen nur abgezogen wer-
den, wenn dieser eine Zuwendungsbestätigung nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck ausgestellt hat. Der nicht im Inland ansässige Zuwendungsempfänger 
darf eine Zuwendungsbestätigung nur ausstellen, wenn er im Zuwendungsemp-
fängerregister nach § 60b der Abgabenordnung aufgenommen ist.“ 







 - 31 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden vor dem abschließenden Punkt die Wörter „; für Zuwen-
dungsempfänger nach Absatz 1 Satz 2 ist das Bundeszentralamt für Steuern zu-
ständig“ eingefügt. 


2. Nach § 84 Absatz 2d wird wie folgt gefasst: 


„(2d) § 50 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf Zuwendungen 
anzuwenden, die dem Zuwendungsempfänger nach dem 31. Dezember 2024 zuflie-
ßen.“ 


Artikel 10 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 werden nach dem Wort „vollzogen“ die Wörter „oder vorbereitet“ einge-
fügt. 


b) Die Sätze 3 und 4 werden durch folgende Sätze ersetzt: 


„Als außenstehende Personen gelten Personen, die nicht ununterbrochen fünf 
Jahre vor der Spaltung an der übertragenden Körperschaft beteiligt waren. In den 
Fällen der Vorbereitung einer Veräußerung kommt Satz 2 nur zur Anwendung, 
wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag eine 
Veräußerung mindestens eines Anteils an einer an der Spaltung beteiligten Kör-
perschaft an außenstehende Personen erfolgt; die Veräußerung des Anteils gilt als 
rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung. Werden innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertra-
gungsstichtag Anteile an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft, die mehr 
als 20 Prozent des Wertes der Anteile an der übertragenden Körperschaft am steu-
erlichen Übertragungsstichtag ausmachen, an außenstehende Personen veräu-
ßert, ist unwiderlegbar zu vermuten, dass durch die Spaltung eine Veräußerung 
im Sinne des Satzes 2 vorbereitet wurde. Sind an der übertragenden Körperschaft 
außenstehende Personen beteiligt, gilt die Spaltung nur dann als Veräußerung an 
außenstehende Personen im Sinne des Satzes 2, wenn die Spaltung zu einer 
Wertverschiebung zugunsten dieser Personen führt. Verbundene Unternehmen im 
Sinne des § 271 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs gelten nicht als außenste-
hende Personen im Sinne dieses Absatzes; als Veräußerung eines Anteils an ei-
ner an der Spaltung beteiligten Körperschaft im Sinne des Satzes 4 gilt auch die 
mittelbare Veräußerung dieses Anteils durch ein verbundenes Unternehmen.“ 


2. Dem § 27 wird folgender Absatz 19 angefügt: 


„(19) § 15 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintra-
gung in das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs maßgebende öffentliche Re-
gister nach dem 14. Juli 2023 erfolgt.“ 
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Artikel 11 


Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 89a wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 89b Internationale Risikobewertungsverfahren“. 


b) Nach der Angabe zu § 117d wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 117e Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten“. 


c) Die Angaben zu den §§ 138j und 138k werden wie folgt gefasst: 


„§ 138j Auswertung der Mitteilungen über Steuergestaltungen 


§ 138k Angabe der Steuergestaltung in der Steuererklärung“. 


d) Nach der Angabe zu § 138k werden die folgenden Angaben eingefügt: 


„§ 138l Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


§ 138m Zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen verpflichtete Personen 


§ 138n Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen“. 


2. Nach § 89a wird folgender § 89b eingefügt: 


„§ 89b 


Internationale Risikobewertungsverfahren 


(1) Soweit in einem internationalen Risikobewertungsverfahren nach Absatz 2 
das Risiko eines Steuerausfalls unter Beibehaltung der erklärten oder im Rahmen des 
internationalen Risikobewertungsverfahrens angepassten Angaben in Bezug auf die 
bewerteten Sachverhalte als gering eingeschätzt wird, kann die Ermittlung der steuer-
lichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen im Rahmen einer Außenprüfung unterblei-
ben. 


(2) Ein internationales Risikobewertungsverfahren ist eine gemeinsame Einschät-
zung von steuerlichen Risiken von bereits verwirklichten Sachverhalten mit einem oder 
mehreren Staaten oder Hoheitsgebieten in einem auf Kooperation und Transparenz 
angelegten Verfahren. Die steuerlichen Risiken sind dabei nur unter Würdigung des 
Umfangs und der Plausibilität der vom Steuerpflichtigen vorgelegten Unterlagen und 
Informationen, der zu erwartenden steuerlichen Auswirkungen und des zu erwartenden 
zeitlichen und personellen Aufwands einer vertieften Sachverhaltsprüfung zu bewer-
ten. 


(3) Ein internationales Risikobewertungsverfahren kann auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag des Steuerpflichtigen bei dem für seine Besteuerung nach dem 
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Einkommen zuständigen Finanzamt oder auf Anregung eines anderen Staates oder 
Hoheitsgebietes geführt werden. Antragsbefugt ist ein Steuerpflichtiger, sofern es sich 
bei ihm um eine inländische Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 1 
Satz 1, die zur Erstellung eines länderbezogenen Berichts verpflichtet ist, oder um die 
beherrschende inländische Gesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe, 
für die nach § 90 Absatz 3 Satz 3 eine Stammdokumentation (§ 5 der Gewinnabgren-
zungsaufzeichnungs-Verordnung) zu erstellen ist, handelt. Im Antrag hat der antrags-
befugte Steuerpflichtige 


1. alle für die Prüfung, ob das jeweilige internationale Risikobewertungsverfahren in 
Betracht kommt, erforderlichen Unterlagen beizufügen, 


2. zuzusichern, alle Mitwirkungspflichten einschließlich der Pflichten des jeweiligen 
internationalen Risikobewertungsverfahrens zu erfüllen,  


3. die Einwilligung in die Offenbarung und den Austausch personen- und unterneh-
mensbezogener Daten im Rahmen des internationalen Risikobewertungsverfah-
rens entsprechend den jeweiligen internationalen und nationalen Verfahrens-
grundsätzen sowie die Einwilligung nach § 87a Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz 
bezogen auf unternehmensbezogene Daten für alle betroffenen Unternehmen der 
Unternehmensgruppe zu erteilen und 


4. zuzusichern, die für das Verfahren notwendige technische Infrastruktur für alle be-
teiligten in- und ausländischen Finanzbehörden zur Verfügung zu stellen, sofern 
nicht eine geeignete technische Infrastruktur von diesen Finanzbehörden bereit-
gestellt wird. 


Bei durch einen anderen Staat oder ein anderes Hoheitsgebiet angeregten internatio-
nalen Risikobewertungsverfahren gilt Satz 3 Nummer 3 entsprechend für das auslän-
dische leitende Unternehmen. 


(4) Die Durchführung eines internationalen Risikobewertungsverfahrens ist aus-
geschlossen, wenn aufgrund der bestehenden Erfahrungen, insbesondere bei Außen-
prüfungen, bei dem betroffenen Steuerpflichtigen und den seiner Unternehmensgruppe 
angehörigen Unternehmen oder aufgrund der im Zusammenhang mit dem Antrag ge-
machten Angaben und eingereichten Unterlagen nicht zu erwarten ist, dass das Ver-
fahren zeitnah, kooperativ, wirtschaftlich und mit einer Einschätzung der Risiken abge-
schlossen werden kann. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn 


1. der Steuerpflichtige oder ein der Unternehmensgruppe angehöriges Unternehmen 
von den Finanzbehörden als nicht kooperativ eingeschätzt wird, 


2. das leitende Unternehmen im Sinne des Absatzes 7 Satz 3 sich nicht bereit erklärt, 
die zusätzlichen Pflichten des jeweiligen Verfahrens zu erfüllen und die für das 
Verfahren notwendige technische Infrastruktur für alle beteiligten Finanzbehörden 
zur Verfügung zu stellen, 


3. der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung nicht gewahrt wird, 


4. es unwahrscheinlich ist, eine übereinstimmende Risikoeinschätzung mit der zu-
ständigen Behörde des anderen Staates oder Hoheitsgebietes zu erzielen, oder 


5. sich nicht genügend Staaten oder Hoheitsgebiete an einem internationalen Risiko-
bewertungsverfahren beteiligen oder die wirtschaftliche Tätigkeit der inländischen 
Unternehmen in den Staaten, die sich beteiligen wollen, unbedeutend ist. 
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An einem kooperativen Verhalten im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 fehlt es insbeson-
dere, wenn steuerliche Mitwirkungspflichten schuldhaft nicht, nicht hinreichend oder 
nicht fristgerecht erfüllt wurden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn innerhalb 
der letzten fünf Jahre 


1. Steuererklärungen, länderbezogene Berichte im Sinne des § 138a oder Stamm-
dokumentationen im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 3 nicht oder nicht rechtzeitig 
abgegeben wurden, 


2. ein Mitwirkungsverzögerungsgeld nach § 200a Absatz 2 oder ein Zuschlag nach 
§ 162 Absatz 4 oder 4a festgesetzt worden ist oder  


3. der inländische Steuerpflichtige oder eine ihn nach § 34 vertretende oder nach 
§ 79 für ihn handelnde Person rechtskräftig wegen einer das Unternehmen betref-
fenden Steuerstraftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 


(5) Über das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 4, ob ein internationales Risiko-
bewertungsverfahrens erfolgen kann, und die Einleitung des Verfahrens ist der Antrag-
steller zu informieren, insbesondere über die teilnehmenden Staaten und Hoheitsge-
biete und die zu bewertenden Sachverhalte. Das internationale Risikobewertungsver-
fahren wird durch Übersendung des Risikobewertungsberichts im Sinne des Absat-
zes 6 beendet. Es wird auch beendet, wenn der inländische Steuerpflichtige vom Ver-
fahren zurücktritt oder die Finanzbehörde das Verfahren vor dessen Abschluss been-
det. Eine Beendigung ist möglich, wenn nicht mehr zu erwarten ist, dass eine Einigung 
über das weitere Vorgehen im Verfahren erzielt wird oder die Mitwirkung der beteiligten 
Unternehmen eine angemessene Fortführung ermöglicht, insbesondere weil 


1. über den Umfang der vorzulegenden Unterlagen oder zu erteilenden Auskünfte 
keine Einigung erzielt wird oder 


2. die erforderlichen technischen und rechtlichen Voraussetzungen für ein elektroni-
sches Bereitstellen von und Zugreifen auf Unterlagen im Verfahren fehlen. 


Über die Beendigung werden der Antragsteller und die ausländische zuständige Be-
hörde informiert. 


(6) Die Bewertung nach Absatz 2, einschließlich ihres Ergebnisses, wird mit den 
an dem internationalen Risikobewertungsverfahren beteiligten Staaten oder Hoheits-
gebieten abgestimmt. Es soll ein Risikobewertungsbericht erstellt werden, der 


1. alle bewerteten Sachverhalte beschreibt, 


2. die beteiligten Unternehmen sowie die an dem internationalen Risikobewertungs-
verfahren beteiligten Staaten und Hoheitsgebiete bezeichnet, 


3. die steuerlichen Risiken der bewerteten Sachverhalte einschätzt und  


4. darlegt, für welche Zeiträume die Bewertung vorgenommen wurde. 


Der Risikobewertungsbericht ist dem Antragsteller oder dem leitenden Unternehmen 
im Sinne des Absatzes 7 Satz 3 zu übersenden; auf die Anwendung des § 194 Ab-
satz 1a ist hinzuweisen. 


(7) Über den Eingang eines Antrags auf ein internationales Risikobewertungsver-
fahren ist das Bundeszentralamt für Steuern unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Geht 
beim Bundeszentralamt für Steuern eine Anregung eines anderen Staates oder Ho-
heitsgebietes auf ein internationales Risikobewertungsverfahren ein, informiert es das 
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Finanzamt, das für die Besteuerung des Unternehmens nach dem Einkommen zustän-
dig ist, welches am Verfahren beteiligt sein soll. Handelt es sich um mehrere Unterneh-
men, ist das Unternehmen maßgeblich, das den gesamten inländischen Teil der Un-
ternehmensgruppe leitet. Fehlt es an einem solchen, sind vom Bundeszentralamt für 
Steuern alle betroffenen Finanzämter zu informieren und darauf hinzuwirken, dass eine 
Zuständigkeitsvereinbarung für die Durchführung des internationalen Risikobewer-
tungsverfahrens getroffen wird. Über die Durchführung eines internationalen Risikobe-
wertungsverfahrens entscheidet das Bundeszentralamt für Steuern im Einvernehmen 
mit der zuständigen obersten Landesfinanzbehörde. Das Bundeszentralamt für Steu-
ern ist insbesondere dafür zuständig, das internationale Risikobewertungsverfahren zu 
koordinieren und die zwischenstaatliche Amtshilfe durchzuführen. Die Risikobewertung 
und die Durchführung erfolgen durch die örtlich zuständige Finanzbehörde unter Mit-
wirkung und in Abstimmung mit dem Bundeszentralamt für Steuern.“ 


3. In § 102 Absatz 4 Satz 3 werden nach den Wörtern „§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 4 bis 9“ die Wörter „und § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8“ eingefügt. 


4. § 117 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden die Wörter „dem inländischen Beteiligten ein 
mit dem Zweck der Rechts- und Amtshilfe nicht zu vereinbarender Schaden ent-
steht, falls“ gestrichen. 


b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(6) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt nicht, soweit seine Anwendung der Inan-
spruchnahme oder der Leistung der zwischenstaatlichen Amtshilfe entgegensteht; 
die Pflicht zur Wahrung des Steuergeheimnisses bleibt unberührt.“ 


5. Nach § 117d wird folgender § 117e eingefügt: 


„§ 117e 


Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten 


(1) Die Finanzbehörden können im Verhältnis zu Staaten und Hoheitsgebieten, 
die nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind (Drittstaaten), in entsprechender 
Anwendung von § 2 Absatz 1 und 13, § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a sowie 
§§ 10 bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes nach Maßgabe des Absatzes 2 besondere 
Formen der zwischenstaatlichen Amtshilfe in Anspruch nehmen und unter der Voraus-
setzung der Gegenseitigkeit leisten. § 117 bleibt unberührt, soweit diese Vorschrift 
nichts anderes bestimmt. 


(2) Abweichend von 


1. § 10 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz des EU-Amtshilfegesetzes kann die Teil-
nahme an behördlichen Ermittlungen mittels elektronischer Kommunikation gestat-
tet werden; 


2. § 10 Absatz 1 Satz 3 und § 12 Absatz 5 Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes soll die 
Bestätigung oder die Ablehnung innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersu-
chens übermittelt werden; 


3. § 10 Absatz 2 Satz 1 und § 12 Absatz 2 Satz 2 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes 
bestimmt sich die Zulässigkeit des Austausches von Informationen nach den im 
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Einzelfall innerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Vereinbarungen oder, in 
Ermangelung solcher, nach § 117 Absatz 3; 


4. § 12a Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz des EU-Amtshilfegesetzes sollen die Fest-
stellungen in einem gemeinsamen Prüfbericht festgehalten werden 


5. § 12a Absatz 4 Satz 4 des EU-Amtshilfegesetzes können die beteiligten Behör-
den, sofern die Gegenseitigkeit verbürgt ist, mit der zuständigen Behörde des Dritt-
staates vereinbaren, die Beweisführung der entsprechenden Behörde des Dritt-
staates zu unterstützen. 


An die Stelle des zentralen Verbindungsbüros treten im Inland das Bundeszentralamt 
für Steuern und im Drittstaat die jeweils zuständige Behörde. § 12 Absatz 7 des EU-
Amtshilfegesetzes gilt nicht; zielen die behördlichen Ermittlungen im Inland auf ein Ver-
fahren nach den §§ 193 bis 207, kann auf die Anhörung des inländischen Beteiligten 
bis zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung verzichtet werden, sofern andernfalls der 
Erfolg der gleichzeitigen oder gemeinsamen Prüfung gefährdet würde. 


(3) Hinsichtlich der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 
und 21 des Zollkodex der Union sowie den Verbrauch- und Verkehrssteuern kann das 
Zollkriminalamt als Zentralstelle gemäß § 3 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 Zollfahndungs-
dienstgesetz entsprechend den Absätzen 1 bis 2 zwischenstaatliche Amtshilfe für den 
Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung bewilligen und ersuchen, soweit das Bundes-
ministerium der Finanzen die Aufgabe nicht selbst wahrnimmt oder eine abweichende 
Zuweisung vorsieht.“ 


6. Nach § 138 Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt: 


„(1c) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit den obers-
ten Finanzbehörden der Länder durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes 
Schreiben Ausnahmen von der Verpflichtung zur Anzeige einer Erwerbstätigkeit nach 
Absatz 1 und der Auskunftspflicht nach Absatz 1b gegenüber dem zuständigen Finanz-
amt bestimmen, soweit die anzuzeigende Tätigkeit keine oder nur geringfügige steuer-
liche Auswirkung hat.“ 


7. § 138a Absatz 8 wird aufgehoben. 


8. In § 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b werden die Wörter „wirtschaftlichen Eigen-
tümer“ durch die Wörter „wirtschaftlich Berechtigten“ ersetzt. 


9. § 138f wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 2 werden nach den Wörtern „so kann er“ die Wörter „mit deren 
Einwilligung“ eingefügt. 


b) In Absatz 6 Satz 3 werden vor dem abschließenden Punkt die Wörter „und dem 
Bundeszentralamt für Steuern auf Verlangen mitzuteilen“ eingefügt. 


c) In Absatz 8 werden die Wörter „dass er die“ durch die Wörter „dass er oder der 
Nutzer die“ ersetzt. 


d) In Absatz 9 Satz 2 werden nach den Wörtern „durch einen anderen Intermediär“ 
die Wörter „oder durch den Nutzer“ eingefügt. 


10. § 138i wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 
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b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Soweit von nach § 138n mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen 
im Sinne des § 138l Absatz 2 Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehör-
den oder Gemeinden verwaltet werden, teilt das Bundeszentralamt für Steuern den 
für die Nutzer zuständigen Finanzbehörden der Länder im automatisierten Verfah-
ren unter Angabe der DE-Registriernummer und der DE-Offenlegungsnummer mit, 
dass ihm Angaben über mitgeteilte innerstaatliche Steuergestaltungen vorliegen.“ 


11. § 138j wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 138j 


Auswertung der Mitteilungen über Steuergestaltungen“. 


b) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Angabe „sowie 
138m und 138n“ eingefügt. 


c) In Absatz 2 werden nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Wörter „sowie 138m 
und 138n“ eingefügt und wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen. 


d) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 138i“ durch die Angabe „§ 138i Absatz 1“ ersetzt. 


e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Soweit von nach den §§ 138m und 138n mitgeteilten innerstaatlichen 
Steuergestaltungen Steuern betroffen sind, die von Finanzbehörden der Länder 
oder von Gemeinden verwaltet werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern 
den für die Nutzer zuständigen Finanzbehörden der Länder ergänzend zu den An-
gaben nach § 138i Absatz 2 auch die Angaben nach § 138n Absatz 2 sowie eigene 
Ermittlungsergebnisse und die Ergebnisse der Auswertung zum Abruf bereit.“ 


f) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen und wird 
nach der Angabe „§§ 138f bis 138h“ die Angabe „und § 138n“ eingefügt. 


g) In Absatz 5 wird das Wort „grenzüberschreitenden“ gestrichen. 


12. § 138k wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


„§ 138k 


Angabe der Steuergestaltung in der Steuererklärung“. 


b) Der Wortlaut wird Absatz 1. 


c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Hat ein Nutzer eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l 
Absatz 2 verwirklicht, gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass die vom 
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Bundeszentralamt für Steuern zugeteilte DE-Registriernummer und DE-Offenle-
gungsnummer anzugeben ist.“ 


13. Nach § 138k werden die folgenden §§ 138l bis 138n eingefügt: 


„§ 138l 


Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen 


(1) Innerstaatliche Steuergestaltungen im Sinne des Absatzes 2 sind dem Bun-
deszentralamt für Steuern nach Maßgabe der §§ 138m und 138n mitzuteilen. 


(2) Eine innerstaatliche Steuergestaltung ist jede Gestaltung, 


1. die keine grenzüberschreitende Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 in 
Verbindung mit § 138e ist, 


2. die eine Steuer vom Einkommen oder Vermögen, die Gewerbesteuer, die Erb-
schaft- oder Schenkungsteuer oder die Grunderwerbsteuer zum Gegenstand hat, 


3. die mindestens ein Kennzeichen im Sinne des Absatzes 3 aufweist und 


4. von der ein verständiger Dritter unter Berücksichtigung aller wesentlichen Fakten 
und Umstände vernünftigerweise erwarten kann, dass der Hauptvorteil oder einer 
der Hauptvorteile die Erlangung eines steuerlichen Vorteils im Sinne des § 138d 
Absatz 3 Satz 1 ist, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes entsteht. 


Besteht eine innerstaatliche Steuergestaltung aus einer Reihe von Gestaltungen, hat 
die Mitteilung nach Absatz 1 die gesamte innerstaatliche Steuergestaltung zu umfas-
sen. Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentlichenden 
Schreiben für bestimmte Fallgruppen bestimmen, dass kein steuerlicher Vorteil im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 4 anzunehmen ist, weil der steuerliche Vorteil unter Be-
rücksichtigung aller Umstände der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. 


(3) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 sind: 


1. die Vereinbarung  


a) einer Vertraulichkeitsklausel, die dem Nutzer oder einem anderen an der Steu-
ergestaltung Beteiligten eine Offenlegung, auf welche Weise aufgrund der Ge-
staltung ein steuerlicher Vorteil erlangt wird, gegenüber anderen Intermediä-
ren oder den Finanzbehörden verbietet, oder 


b) einer Vergütung, die in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der Steuergestal-
tung festgesetzt wird; dies gilt, wenn die Vergütung von der Höhe des steuer-
lichen Vorteils abhängt oder wenn die Vereinbarung die Abrede enthält, die 
Vergütung ganz oder teilweise zurückzuerstatten, falls der mit der Gestaltung 
zu erwartende steuerliche Vorteil ganz oder teilweise nicht erzielt wird; 


2. eine standardisierte Dokumentation oder Struktur der Gestaltung, die für mehr als 
einen Nutzer verfügbar ist, ohne dass sie für die Nutzung wesentlich individuell 
angepasst werden muss; 


3. Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass  


a) ein an der Gestaltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unter-
nimmt, um ein verlustbringendes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu 
erwerben, die Haupttätigkeit dieses Unternehmens zu beenden und dessen 
Verluste dafür zu nutzen, seine Steuerbelastung zu verringern, einschließlich 
der zeitlich näheren Nutzung dieser Verluste, 
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b) Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger be-
steuerte Einnahmen oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden, 


c) Transaktionen durch die Einbeziehung zwischengeschalteter Unternehmen, 
die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, oder Transaktionen, 
die sich gegenseitig aufheben oder ausgleichen, für zirkuläre Vermögensver-
schiebungen genutzt werden, 


d) derselbe steuererhebliche Sachverhalt mehreren Nutzern oder anderen Steu-
erpflichtigen oder einem Nutzer oder Steuerpflichtigen mehrfach zugeordnet 
werden soll,  


e) durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte zweckgerichtet steuerwirk-
same Verluste und ganz oder teilweise steuerfreie Einkünfte erzeugt werden 
oder  


f) ein an der Gestaltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unter-
nimmt, um für sich oder einen Dritten einen steuerlichen Vorteil im Bereich des 
Steuerabzugs vom Kapitalertrag zu erzeugen. 


Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b gilt für einen steuerpflichtigen Gewerbeertrag entspre-
chend. 


(4) Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung im Sinne des Absatzes 2 ist 
jede natürliche oder juristische Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder Ver-
mögensmasse,  


1. der die innerstaatliche Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird, 


2. die bereit ist, die innerstaatliche Steuergestaltung umzusetzen, oder 


3. die den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatlichen Steuergestaltung ge-
macht hat. 


(5) Eine Verpflichtung zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des Absatzes 2 besteht nur, wenn  


1. ein Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung in einem der in § 138n Absatz 1 
Satz 2 genannten Zeitpunkte 


a) in mindestens zwei der drei Kalender- oder Wirtschaftsjahre, die dem Kalen-
derjahr vorausgehen, in dem das Ereignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 ein-
getreten ist,  


aa) umsatzsteuerbare Umsätze im Sinne des § 1 Absatz 1 des Umsatzsteu-
ergesetzes in Höhe von mehr als 50 000 000 Euro pro Wirtschaftsjahr o-
der Kalenderjahr erzielt hat (Umsatzschwelle), 


bb) eine Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1 des Einkommen-
steuergesetzes einschließlich der nach § 32d des Einkommensteuerge-
setzes dem gesonderten Steuertarif unterliegenden Einkünfte aus Kapi-
talvermögen von mehr als 2 000 000 Euro im Kalenderjahr (Einkünfte-
schwelle) erzielt hat, wobei im Falle der Zusammenveranlagung nach 
§ 26b des Einkommensteuergesetzes für die Feststellung des Über-
schreitens der Einkünfteschwelle auf jeden Ehegatten oder Lebens-
partner abzustellen ist, oder 


cc) ein Einkommen nach § 8 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes er-
zielt und dieses erhöht um die nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes 
außer Ansatz bleibenden Bezüge und Gewinne und vermindert um die 
nach § 8b Absatz 3 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes nicht abzieh-
baren Betriebsausgaben mehr als 2 000 000 Euro im Wirtschaftsjahr 
(Einkommensschwelle) beträgt,  
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b) zu einem Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes gehört, bei dem die 
Summe der Umsätze, Einkünfte oder Einkommen der Konzerngesellschaften 
einen der in Buchstabe a genannten Schwellenwerte überschreitet, wobei nur 
positive Beträge der einzelnen Konzerngesellschaften berücksichtigt werden, 


c) zusammen mit anderen inländischen Unternehmen von einer ausländischen 
natürlichen oder juristischen Person, einer Mehrheit von Personen, einer Stif-
tung oder einem anderen Zweckvermögen beherrscht oder einheitlich geleitet 
wird oder mit einem ausländischen Unternehmen wirtschaftlich verbunden im 
Sinne des § 138e Absatz 3 ist, 


d) ein Investmentfonds oder ein Spezial-Investmentfonds im Sinne des Invest-
mentsteuergesetzes ist, oder  


e) Anleger 


aa) eines Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes ist, sofern 
nicht mehr als 100 Anleger an dem Investmentfonds beteiligt sind und die 
Anschaffungskosten der Investmentanteile des Anlegers mindestens 
100 000 Euro betragen haben oder 


bb) eines Spezial-Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes 
ist; oder 


2. die Gestaltung zum Gegenstand hat, dass  


a) durch Erwerb von Todes wegen oder durch Schenkung Vermögen übertragen 
wird, dessen Wert nach § 12 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes nach Abzug von Nachlassverbindlichkeiten im Sinne des § 10 Absatz 5 
Nummer 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes oder nach 
Abzug der mit einer Schenkung in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen-
den Schulden und Lasten voraussichtlich mindestens 4 000 000 Euro betra-
gen wird, oder  


b) unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer Gesellschaft erworben werden oder 
übergehen und der durch die Anteile vermittelte Grundbesitzwert nach § 8 Ab-
satz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes mindestens 5 000 000 Euro beträgt. 


Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den letzten drei Kalenderjahren oder Wirt-
schaftsjahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 eingetreten ist, entstanden, besteht eine Verpflichtung zur Mit-
teilung nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a auch dann, wenn die Umsatzschwelle, die 
Einkünfteschwelle oder die Einkommensschwelle in dem Kalenderjahr, in dem das Er-
eignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 eintritt, voraussichtlich überschritten wird; Rumpf-
wirtschaftsjahre sind auf volle Wirtschaftsjahre hochzurechnen. Die Verpflichtung zur 
Mitteilung nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e besteht nur, sofern die Steuergestaltung 
im Zusammenhang mit der Beteiligung an dem Investmentfonds oder dem Spezial-
Investmentfonds steht. Bei Anwendung von Satz 1 Nummer 2 sind die Verhältnisse in 
einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkte maßgebend. Werden die 
Grenzen nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b nicht überschritten, besteht eine 
Verpflichtung zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung, die ausschließlich 
die in Satz 1 Nummer 2 genannten Steuern zum Gegenstand hat, auch dann nicht, 
wenn auch ein Kriterium nach Satz 1 Nummer 1 erfüllt ist. Der Nutzer hat dem Inter-
mediär die für die Anwendung von Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen. 


(6) Übt ein Intermediär im Zusammenhang mit der innerstaatlichen Steuergestal-
tung ausschließlich die in § 138m Absatz 1 Satz 1 aufgeführten Tätigkeiten aus, so gilt 
er nicht als an der Gestaltung Beteiligter. 
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§ 138m 


Zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen verpflichtete Personen 


(1) Intermediär ist, wer eine der in § 138d Absatz 1 genannten Tätigkeiten im Hin-
blick auf eine innerstaatliche Steuergestaltung ausübt. Zur Mitteilung einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 ist der Intermediär verpflichtet, 
wenn er im Geltungsbereich dieses Gesetzes 


1. seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder 
seinen Sitz hat, 


2. eine Betriebstätte hat, durch die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung erbracht werden, 


3. in das Handelsregister oder in ein öffentliches berufsrechtliches Register eingetra-
gen ist oder 


4. bei einem Berufsverband für juristische, steuerliche oder beratende Dienstleistun-
gen registriert ist. 


(2) Erfüllt kein Intermediär die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 oder hat 
ein Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne 
des § 138l Absatz 2 für sich selbst konzipiert, obliegt die Pflicht zur Mitteilung der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung dem Nutzer. In den Fällen des § 138l Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 sind nach Satz 1 nur die Nutzer zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuer-
gestaltung verpflichtet, die die Voraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
erfüllen; weitere Nutzer, die die Voraussetzungen nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 1 nicht erfüllen, gelten als andere an der Gestaltung beteiligte Personen. 


(3) Unterliegt ein Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und 
hat der Nutzer ihn von dieser Pflicht nicht entbunden, so geht die Pflicht zur Übermitt-
lung der Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 auf den Nutzer 
über, sobald der Intermediär 


1. den Nutzer über die Mitteilungspflicht, die Möglichkeit der Entbindung von der Ver-
schwiegenheitspflicht und den anderenfalls erfolgenden Übergang der Mitteilungs-
pflicht informiert hat und 


2. dem Nutzer die nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 erforderlichen 
Angaben, soweit sie dem Nutzer nicht bereits bekannt sind, sowie die DE-Regist-
riernummer und die DE-Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt hat. 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 
bezeichneten Angaben auf den Nutzer übergegangen, so hat dieser in seiner Mitteilung 
die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzugeben; § 138n Ab-
satz 1 gilt in diesem Fall entsprechend. Die Information des Nutzers nach Satz 1 Num-
mer 2 ist vom Intermediär nach Zugang der Mitteilung der DE-Offenlegungsnummer 
unverzüglich zu veranlassen und auf Verlangen dem Bundeszentralamt für Steuern 
nachzuweisen. Erlangt der Nutzer die in Satz 1 Nummer 2 bezeichneten Informationen 
erst nach Eintritt des nach § 138n Absatz 1 Satz 2 maßgebenden Ereignisses, so be-
ginnt die Frist zur Übermittlung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 be-
zeichneten Angaben abweichend von § 138n Absatz 1 Satz 2 erst mit Ablauf des Ta-
ges, an dem der Nutzer die Informationen erlangt hat. Hat der Nutzer einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung einen Intermediär, der einer gesetzlichen Pflicht zur Ver-
schwiegenheit unterliegt, nicht von seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden, kann 
die Pflicht des Intermediärs zur Mitteilung der Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 und 4 bis 8 dadurch erfüllt werden, dass der Nutzer diese Angaben im Auf-
trag des Intermediärs übermittelt. 
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(4) Mehrere Intermediäre oder Nutzer derselben innerstaatlichen Steuergestal-
tung sind nebeneinander zur Mitteilung verpflichtet. Ein Intermediär oder Nutzer ist in 
diesem Fall von der Mitteilungspflicht nach Absatz 1 oder 2 befreit, soweit er nachwei-
sen kann, dass die in § 138n Absatz 2 bezeichneten Informationen zu derselben inner-
staatlichen Steuergestaltung bereits durch einen anderen Intermediär oder einen an-
deren Nutzer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt wurden. 


§ 138n 


Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen 


(1) Die innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne von § 138l Absatz 2 ist dem 
Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle elektronisch mitzuteilen. Die Übermittlung der Angaben 
nach Absatz 2 hat innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des Tages zu erfolgen, an 
dem das erste der nachfolgenden Ereignisse eintritt: 


1. die innerstaatliche Steuergestaltung wird zur Umsetzung bereitgestellt, 


2. der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung ist zu deren Umsetzung bereit 
oder 


3. mindestens ein Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung hat den ersten Schritt 
der Umsetzung dieser Steuergestaltung gemacht. 


(2) Der Datensatz muss folgende Angaben enthalten: 


1. zum Intermediär: 


a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 
wenn der Intermediär eine natürliche Person ist, 


b) die Firma oder den Namen, wenn der Intermediär keine natürliche Person ist, 
und 


c) die Anschrift, 


2. zum Nutzer: 


a) den Familiennamen und den Vornamen sowie den Tag und Ort der Geburt, 
wenn der Nutzer eine natürliche Person ist, 


b) die Firma oder den Namen, wenn der Nutzer keine natürliche Person ist, 


c) die Anschrift, 


d) den Staat, in dem der Nutzer ansässig ist, und 


e) das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b und 139c oder die Steuer-
nummer, soweit dem Nutzer zugeteilt, 


3. wenn an der innerstaatlichen Steuergestaltung Personen beteiligt sind, die im 
Sinne des § 138e Absatz 3 als verbundene Unternehmen des Nutzers gelten, zu 
dem verbundenen Unternehmen: 


a) die Firma oder den Namen, 


b) die Anschrift, 


c) den Staat, in dem das Unternehmen ansässig ist, und 


d) das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b und 139c oder die Steuer-
nummer, soweit der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 oder 
2 bekannt, 
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4. Einzelheiten zu den nach § 138l Absatz 3 zur Mitteilung verpflichtenden Kennzei-
chen, 


5. eine Zusammenfassung des Inhalts der innerstaatlichen Steuergestaltung ein-
schließlich 


a) soweit vorhanden, der Bezeichnung, unter der die Steuergestaltung allgemein 
bekannt ist, und 


b) einer abstrakt gehaltenen Beschreibung der relevanten Geschäftstätigkeit o-
der Gestaltung des Nutzers, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-
, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder 
von Informationen führt, deren Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen 
würde, 


6. das Datum des Tages, an dem der erste Schritt der Umsetzung der innerstaatli-
chen Steuergestaltung gemacht wurde oder voraussichtlich gemacht werden wird, 


7. Einzelheiten zu den einschlägigen Rechtsvorschriften, die unmittelbar die Grund-
lage der innerstaatlichen Steuergestaltung bilden, 


8. den tatsächlichen oder voraussichtlichen wirtschaftlichen Wert der innerstaatlichen 
Steuergestaltung, und 


9. Angaben zu allen im Geltungsbereich dieses Gesetzes ansässigen Personen, die 
von der innerstaatlichen Steuergestaltung wahrscheinlich unmittelbar betroffen 
sind sowie Personen nach § 138m Absatz 2 Satz 2 2. Alternative, soweit sie der 
mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 oder 2 bekannt sind. 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Interme-
diär im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Mitteilung derselben innerstaatlichen 
Steuergestaltung verpflichtet ist, so kann er im Datensatz nach Satz 1 mit deren Ein-
willigung die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 auch hinsichtlich der anderen ihm be-
kannten Intermediäre machen. Satz 2 gilt entsprechend, wenn dem Nutzer einer inner-
staatlichen Steuergestaltung bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Nut-
zer zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichtet ist. 


(3) Der mitteilende Intermediär hat den Nutzer darüber zu informieren, welche 
den Nutzer betreffenden Angaben er gemäß Absatz 2 an das Bundeszentralamt für 
Steuern übermitteln wird. Im Fall des Absatzes 2 Satz 2 hat der mitteilende Intermediär 
die anderen ihm bekannten Intermediäre unverzüglich darüber zu informieren, dass die 
Angaben gemäß Absatz 2 an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt wurden. 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem eingegangenen Datensatz im 
Sinne des Absatzes 2 


1. eine DE-Registriernummer für die mitgeteilte innerstaatliche Steuergestaltung und 


2. eine DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung 


zu und teilt diese der mitteilenden Person im Sinne von § 138m Absatz 1 oder 2 mit. 
Hat das Bundeszentralamt für Steuern aufgrund der Mitteilung eines anderen Interme-
diärs oder Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung bereits eine DE-Registrier-
nummer zugewiesen und ist diese der mitteilenden Person bekannt, so hat sie sie dem 
Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach Absatz 2 Satz 1 mitzuteilen. Satz 1 
Nummer 1 ist nicht anzuwenden, wenn die mitteilende Person nach Satz 2 im Daten-
satz eine DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung angegeben 
hat. Der mitteilende Intermediär hat die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 
und die DE-Offenlegungsnummer nach Satz 1 Nummer 2 unverzüglich dem Nutzer der 
innerstaatlichen Steuergestaltung mitzuteilen. Hat der Intermediär nach Absatz 2 
Satz 2 auch andere Intermediäre derselben innerstaatlichen Steuergestaltung be-
nannt, so hat er diesen die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen. 
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(5) § 138h Absatz 1 gilt für innerstaatliche Steuergestaltungen sinngemäß. Bei 
marktfähigen innerstaatlichen Steuergestaltungen sind Änderungen hinsichtlich der in 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 und 9 bezeichneten Angaben, die nach Übermitt-
lung des Datensatzes nach Absatz 2 eingetreten sind, innerhalb von 30 Tagen nach 
Ablauf des Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem die jeweils mitteilungspflichtigen 
Umstände eingetreten sind. Dabei sind die DE-Registriernummer und die DE-Offenle-
gungsnummer anzugeben. Die Angaben sind dem Bundeszentralamt für Steuern nach 
Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 zu übermitteln.“ 


14. Nach § 194 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Das Ergebnis eines internationalen Risikobewertungsverfahrens nach § 89b 
und auch die bei dessen Durchführung erlangten Erkenntnisse, die nicht im Risikobe-
wertungsbericht nach § 89b Absatz 6 enthalten sind, sollen bei der Bestimmung des 
sachlichen Umfangs einer Außenprüfung nach Absatz 1 Satz 2 berücksichtigt werden.“ 


15. In § 230 Absatz 2 werden die Wörter „Die Verjährung ist gehemmt,“ durch die Wörter 
„Die Verjährungsfrist läuft nicht ab,“ ersetzt. 


16. Dem § 237 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für festgesetzte Haftungsansprüche entsprechend, 
soweit sich die Haftung auf Steuern und zurückzuzahlende Steuervergütungen er-
streckt.“ 


17. § 379 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1e werden die Wörter „entgegen § 138f Absatz 1, 2, 3 Satz 1 Num-
mer 1 bis 7 sowie 9 und 10 oder entgegen § 138h Absatz 2“ durch die Wörter 
„in Verbindung mit § 138f Absatz 1, 2, 3 Satz 1 Nummer 1 bis 7 sowie 9 und 
10 oder § 138h Absatz 2, jeweils auch in Verbindung mit § 138f Absatz 6 
Satz 1 und 2 oder § 138g Absatz 1 Satz 1“ ersetzt. 


bb) Nummer 1f wird aufgehoben. 


cc) In Nummer 1g wird die Angabe „§138k Satz 1“ durch die Angabe „§ 138k Ab-
satz 1 Satz 1“ ersetzt. 


dd) In der Nummer 1i wird am Ende das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 


ee) Nach Nummer 1i werden die folgende Nummern 1j und 1k eingefügt: 


„1j. entgegen § 138l Absatz 1 in Verbindung mit § 138n Absatz 1, 2 Satz 1 
Nummer 1 bis 7 und 9 oder Absatz 5 Satz 2 und 3, jeweils auch in Ver-
bindung mit § 138m Absatz 1, 2 oder 3 Satz 1 und 2 eine Mitteilung über 
eine innerstaatliche Steuergestaltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht, 


1k. entgegen § 138k Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 in der Steuerer-
klärung die Angabe der von ihm verwirklichten innerstaatlichen Steuer-
gestaltung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht oder“. 


b) In Absatz 5 wird die Angabe „Absatz 2 Nummer 1c“ durch die Wörter „Absatz 2 
Nummer 1c, 1j und 1k“ ersetzt. 
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c) In Absatz 7 werden die Wörter „Absatz 2 Nummer 1 und 1d bis 1g“ durch die Wör-
ter „Absatz 2 Nummer 1, 1d, 1e und 1g“ ersetzt. 


Artikel 12 


Weitere Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 14 werden folgende Angaben eingefügt: 


„§ 14a Personenvereinigungen 


§ 14b Körperschaften mit Sitz im Ausland“. 


b) Die Angabe zu § 183 wird wie folgt gefasst: 


„§ 183 Bekanntgabe bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung gegenüber rechtsfähigen Personen-
vereinigungen“. 


c) Nach der Angabe zu § 183 wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 183a Empfangsbevollmächtigte bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung bei nicht rechtsfähigen 
Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen“. 


d) Die Angabe zu § 267 wird wie folgt gefasst: 


„§ 267 Vollstreckungsverfahren gegen Personenvereinigungen“. 


2. § 2a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 werden nach der Angabe „L 127 vom 23.5.2018, S. 2“ die Angabe „, L 
47 vom 4.3.2021, S. 35“ eingefügt. 


b) In Absatz 5 Nummer 2 werden die Wörter „rechtsfähige oder nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen“ durch das Wort „Personenvereinigungen (§ 14a)“ ersetzt. 


3. Nach § 14 werden die folgenden §§ 14a und 14b eingefügt: 


„§ 14a 


Personenvereinigungen 


(1) Personenvereinigungen im Sinne dieses Gesetzes und der Steuergesetze 
sind Personenzusammenschlüsse ohne Rechtspersönlichkeit zur Verfolgung eines ge-
setzlich zulässigen Zwecks. 


(2) Rechtsfähige Personenvereinigungen sind insbesondere  


1. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit (§ 54 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 


2. rechtsfähige Personengesellschaften einschließlich Gesellschaften (§ 705 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), Personenhandelsgesellschaften, Partnerschaftsge-
sellschaften, Partenreedereien und Europäische wirtschaftliche Interessenvereini-
gungen und 
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3. Gemeinschaften der Wohnungseigentümer (§ 9a des Wohnungseigentumsgeset-
zes). 


(3) Nicht rechtsfähige Personenvereinigungen sind insbesondere 


1. Bruchteilsgemeinschaften (§ 741 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 


2. Gütergemeinschaften (§ 1415 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) und 


3. Erbengemeinschaften (§ 2032 des Bürgerlichen Gesetzbuchs). 


(4) Auf nicht rechtsfähige Gesellschaften (§ 740 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
sind die für nicht rechtsfähige Personenvereinigungen geltenden Vorschriften mit Aus-
nahme des § 267 Absatz 1 Satz 1 sinngemäß anzuwenden. 


§ 14b 


Körperschaften mit Sitz im Ausland 


(1) Ist eine Körperschaft mit Sitz (§ 11) im Ausland und Ort der Geschäftsleitung 
(§ 10) im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach dem Recht des Staates, in dem sie 
ihren Sitz hat, rechtsfähig, sind Verwaltungsakte an sie zu richten, soweit sie nach den 
Steuergesetzen Steuerschuldner ist. Dies gilt auch dann, wenn sie nach inländischem 
Gesellschaftsrecht mangels Rechtsfähigkeit nicht als juristische Person zu behandeln 
ist. 


(2) Auf Körperschaften im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 sind die für juristische 
Personen geltenden Regelungen der §§ 34 und 79 entsprechend anzuwenden. 


(3) Für die Vollstreckung in das Vermögen einer Körperschaft im Sinne des Ab-
satzes 1 genügt ein an sie gerichteter vollstreckbarer Verwaltungsakt. 


(4) Die Anteilseigner einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 haften 
für die von der Körperschaft geschuldeten Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis 
unbeschränkt.“ 


4. In § 31a Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe b und 
Nr. 2“ durch die Wörter „des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und Num-
mer 2“ ersetzt. 


5. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen sowie rechtsfähi-
ger Personenvereinigungen und die Geschäftsführer von Vermögensmassen ha-
ben deren steuerliche Pflichten zu erfüllen.“ 


b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen haben die Mitglieder, Gesell-
schafter oder Gemeinschafter die Pflichten im Sinne des Absatzes 1 zu erfüllen.“ 


6. § 39 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand oder einer rechtsfähigen Per-
sonengesellschaft zustehen, werden den Beteiligten oder Gesellschaftern anteilig 
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zugerechnet, soweit eine getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich 
ist. Rechtsfähige Personengesellschaften gelten für Zwecke der Ertragsbesteue-
rung als Gesamthand und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen.“ 


7. § 60b wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Bundeszentralamt für Steuern führt ein Register, in dem Körperschaf-
ten und juristische Personen des öffentlichen Rechts geführt werden, an die steu-
erbegünstigt Zuwendungen nach den §§ 10b, 34g des Einkommensteuergesetzes 
geleistet werden können (Zuwendungsempfängerregister).“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Im Zuwendungsempfängerregister speichert das Bundeszentralamt für 
Steuern zu Zwecken des Sonderausgabenabzugs nach § 10b des Einkommen-
steuergesetzes und der Steuerermäßigung nach § 34g des Einkommensteuerge-
setzes automatisiert folgende Daten: 


1. Wirtschafts-Identifikationsnummer, 


2. Name, 


3. Anschrift, 


4. steuerbegünstigte Zwecke nach §§ 52 bis 54, 


5. Datum der Anerkennung als Partei im Sinne des § 2 Parteiengesetzes, 


6. Datum der Anerkennung als Wählervereinigung, 


7. Status als juristische Person des öffentlichen Rechts, 


8. zuständige Finanzbehörde, 


9. Datum der Erteilung des letzten Freistellungsbescheides, der Anlage zum Kör-
perschaftsteuerbescheid oder des Feststellungsbescheides nach § 60a, 


10. Kontoverbindungen bei Banken/ Kreditinstituten und Bezahldienstleistern.“ 


c) In Absatz 3 werden die Wörter „Das für die Festsetzung der Körperschaftsteuer 
der Körperschaft zuständige Finanzamt“ durch die Wörter „Die für die Besteuerung 
nach dem Einkommen zuständige Finanzbehörde“ ersetzt. 


d) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


„(5) Die im Zuwendungsempfängerregister Geführten können Änderungen 
und Ergänzungen der Eintragungen nach Absatz 2 Nummer 10 mit Hilfe eines 
amtlich vorgeschriebenen Datensatzes durch Datenfernübertragung bewirken.“ 


8. § 79 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 


„3. juristische Personen sowie Personenvereinigungen oder Vermögensmassen 
durch die in § 34 bezeichneten Personen oder durch besonders Beauftragte,“. 


9. § 93 Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In Nummer 4a werden die Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personen-
vereinigung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ ersetzt. 


b) In Nummer 4b wird am Ende das Wort „oder“ angefügt. 


c) Nach Nummer 4c wird folgende Nummer 4d eingefügt: 


„4d. zur Verifizierung der Kontoverbindung des Zuwendungsempfängers nach 
§ 60b Absatz 2 Nummer 10, wenn dieser eine Änderung oder Ergänzung von 
Kontoverbindungen nach § 60b Absatz 5 beantragt,“. 


10. § 138 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Unternehmer im Sinne des § 21 Absatz 1 Satz 2 haben die Aufnahme einer im 
Geltungsbereich des Gesetzes umsatzsteuerbaren Tätigkeit dem nach der Um-
satzsteuer-Zuständigkeitsverordnung zuständigen Finanzamt anzuzeigen, es sei 
denn diese Unternehmer erbringen in Deutschland ausschließlich steuerbare und 
steuerpflichtige Umsätze, die in den besonderen Besteuerungsverfahren nach den 
§§ 18i bis 18k des Umsatzsteuergesetzes zu erklären sind.“ 


b) Dem Absatz 1b wird folgender Satz angefügt: 


„Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Steuerpflichtige im Sinne des § 137, die 
nicht nach Absatz 1 zur Anzeige verpflichtet sind.“ 


c) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „Personengesellschaft, Körper-
schaft, Personenvereinigung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereini-
gung“ ersetzt. 


d) In Absatz 3 werden die Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personenver-
einigung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ ersetzt. 


11. In § 138d Absatz 5 werden die Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch 
das Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


12. In § 138l Absatz 4 werden die Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das 
Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


13. § 139c wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 5 Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 


„11. Eintrag im Handels-, Partnerschafts- oder Gesellschaftsregister (Registerge-
richt, Datum und Nummer der Eintragung),“. 


b) In Absatz 6a wird das Wort „Personengesellschaft“ durch die Wörter „rechtsfähige 
Personengesellschaft“ ersetzt. 


14. § 141 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 wird die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ ersetzt. 


b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils die Angabe „60 000“ durch die Angabe 
„80 000“ ersetzt. 


15. In § 146a wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“ durch die Wörter 
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„Bundesministerium des Innern und für Heimat und dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ ersetzt. 


b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck“ 
durch die Wörter „nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfernüber-
tragung“ ersetzt. 


16. In § 147a Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „Satz 3“ durch die Angabe „Satz 5“ ersetzt. 


17. § 152 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„In Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der Verspätungszu-
schlag festzusetzen 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die Personenvereini-
gung und 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig gegen die nach § 181 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 erklärungspflichtigen Personen.“ 


18. § 181 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. in den Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 


a) bei rechtsfähigen Personenvereinigungen vorrangig die Personenverei-
nigung und nachrangig jeder Feststellungsbeteiligte, dem ein Anteil an 
den einkommensteuerpflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen Ein-
künften zuzurechnen ist,  


b) bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen 
jeder Feststellungsbeteiligte, dem ein Anteil an den einkommensteuer-
pflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften zuzurechnen 
ist;“. 


b) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „Nummer 3“ die Wörter „bei nicht rechts-
fähigen Personenvereinigungen“ eingefügt. 


19. § 183 wird wie folgt gefasst: 


„§ 183 


Bekanntgabe bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung gegenüber rechtsfä-
higen Personenvereinigungen 


(1) Sind mehrere Personen am Gegenstand der gesonderten und einheitlichen 
Feststellung als Gesellschafter oder Gemeinschafter beteiligt (Feststellungsbeteiligte) 
und bilden sie eine rechtsfähige Personenvereinigung, sind alle Verwaltungsakte und 
Mitteilungen, die nach diesem Gesetz und den Steuergesetzen mit der gesonderten 
und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, der Personenvereinigung in Vertre-
tung der Feststellungsbeteiligten bekannt zu geben. Bei der Bekanntgabe ist darauf 
hinzuweisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbe-
teiligten erfolgt. 


(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,  


1. wenn die Personenvereinigung vollbeendet ist oder der Finanzbehörde bekannt 
ist, dass die Personenvereinigung nicht mehr rechtsfähig ist, oder 
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2. soweit ein Feststellungsbeteiligter aus der Personenvereinigung ausgeschieden 
ist oder zwischen den Feststellungsbeteiligten ernstliche Meinungsverschieden-
heiten bestehen.  


In den Fällen von Satz 1 Nummer 2 können die in Absatz 1 Satz 1 genannten Verwal-
tungsakte und Mitteilungen der Personenvereinigung auch mit Wirkung für und gegen 
einen in Satz 1 Nummer 2 genannten Feststellungsbeteiligten bekannt gegeben wer-
den, soweit und solange dieser Feststellungsbeteiligte dem nicht widersprochen hat. 
Ein Widerspruch nach Satz 2 wird der Finanzbehörde gegenüber erst wirksam, wenn 
er ihr zugeht. 


(3) Ist nach Absatz 2 Satz 1 Einzelbekanntgabe erforderlich, so sind dem Fest-
stellungsbeteiligten  


1. der Gegenstand der gesonderten und einheitlichen Feststellung,  


2. die alle Feststellungsbeteiligten betreffenden Besteuerungsgrundlagen, 


3. sein Anteil,  


4. die Zahl der Feststellungsbeteiligten und 


5. die ihn persönlich betreffenden Besteuerungsgrundlagen 


bekannt zu geben. Bei berechtigtem Interesse ist dem Feststellungsbeteiligten der ge-
samte Inhalt des Feststellungsbescheids mitzuteilen.“ 


20. Nach § 183 wird folgender neuer § 183a eingefügt: 


„§ 183a 


Empfangsbevollmächtigte bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung bei 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen 


(1) Bilden die Feststellungsbeteiligten keine rechtsfähige Personenvereinigung, 
so sollen sie einen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellen, der ermächtigt 
ist, für sie alle Verwaltungsakte und Mitteilungen in Empfang zu nehmen, die nach die-
sem Gesetz und den Steuergesetzen mit der gesonderten und einheitlichen Feststel-
lung zusammenhängen. Ist kein gemeinsamer Empfangsbevollmächtigter nach Satz 1 
vorhanden, kann die Finanzbehörde die Feststellungsbeteiligten auffordern, innerhalb 
einer bestimmten angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten zu benennen. 
Hierbei ist ein Feststellungsbeteiligter vorzuschlagen und darauf hinzuweisen, dass 
diesem die in Satz 1 genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen mit Wirkung für und 
gegen alle Feststellungsbeteiligten bekannt gegeben werden, soweit nicht ein anderer 
Empfangsbevollmächtigter benannt wird. Bei der Bekanntgabe an den Empfangsbe-
vollmächtigten ist darauf hinzuweisen, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und ge-
gen alle Feststellungsbeteiligten erfolgt. 


(2) Absatz 1 ist insoweit nicht anzuwenden, als der Finanzbehörde bekannt ist, 
dass 


1. die Personenvereinigung nicht mehr besteht oder rechtsfähig geworden ist,  


2. ein Feststellungsbeteiligter aus der Personenvereinigung ausgeschieden ist oder 
zwischen den Feststellungsbeteiligten ernstliche Meinungsverschiedenheiten be-
stehen.  
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Ist ein Empfangsbevollmächtigter nach Absatz 1 Satz 1 vorhanden, können die in Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen ihm auch mit Wirkung für 
einen in Satz 1 Nummer 2 genannten Feststellungsbeteiligten bekannt gegeben wer-
den, soweit und solange dieser Feststellungsbeteiligte oder der Empfangsbevollmäch-
tigte nicht widersprochen hat. Ein Widerruf der Empfangsvollmacht nach Absatz 1 
Satz 1 und ein Widerspruch nach Satz 2 werden der Finanzbehörde gegenüber erst 
wirksam, wenn sie ihr zugehen. 


(3) Ist nach Absatz 2 Einzelbekanntgabe erforderlich, gilt § 183 Absatz 3 entspre-
chend. 


(4) Wird eine wirtschaftliche Einheit  


1. Ehegatten oder Lebenspartnern oder 


2. Ehegatten mit ihren Kindern, Lebenspartnern mit ihren Kindern oder Alleinstehen-
den mit ihren Kindern 


zugerechnet und haben die Feststellungsbeteiligten keinen gemeinsamen Empfangs-
bevollmächtigten bestellt, so gelten für die Bekanntgabe von Feststellungsbescheiden 
über den Einheitswert oder den Grundsteuerwert die Regelungen über zusammenge-
fasste Bescheide in § 122 Absatz 7 entsprechend.“ 


21. § 267 wird wie folgt gefasst: 


„§ 267 


Vollstreckungsverfahren gegen Personenvereinigungen 


(1) Bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen, die als solche steuerpflichtig 
sind, genügt für die Vollstreckung in deren Vermögen ein vollstreckbarer Verwaltungs-
akt gegen die Personenvereinigung. Dies gilt entsprechend für Zweckvermögen und 
sonstige einer juristischen Person ähnliche steuerpflichtige Gebilde. 


(2) Hat eine nicht rechtsfähige Personenvereinigung nachträglich Rechtsfähigkeit 
erlangt, so kann auch aus einem Verwaltungsakt vollstreckt werden, der vor diesem 
Zeitpunkt wirksam geworden ist.“ 


22. § 284 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Handelt es sich bei dem Vollstreckungsschuldner um eine juristische Person oder um 
eine rechtsfähige Personenvereinigung, so hat er seine Firma oder den Namen, die 
Nummer des Registerblatts im Handels-, Genossenschafts-, Gesellschafts-, Partner-
schafts- oder Vereinsregister und seinen Sitz anzugeben.“ 


23. § 352 wird wie folgt gefasst: 


„§ 352 


Einspruchsbefugnis bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung 


(1) Gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen können Einspruch einlegen: 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen: 
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a) die Personenvereinigung, 


b) wenn die rechtsfähige Personenvereinigung nicht mehr besteht, jeder Gesell-
schafter oder Gemeinschafter, gegen den der Feststellungsbescheid ergan-
gen ist oder zu ergehen hätte; 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen: 


a) der Einspruchsbefugte im Sinne des Absatzes 2, 


b) wenn Personen nach Buchstabe a nicht vorhanden sind, jeder Gesellschafter, 
Gemeinschafter oder Mitberechtigte, gegen den der Feststellungsbescheid er-
gangen ist oder zu ergehen hätte; 


3. in den Fällen des § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 183a Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 jeder Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte, ge-
gen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte; 


4. soweit es sich darum handelt, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist und 
wie dieser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt, jeder, der durch die Feststel-
lungen hierzu berührt wird; 


5. soweit es sich um eine Frage handelt, die einen Beteiligten persönlich angeht, je-
der, der durch die Feststellungen über die Frage berührt wird. 


(2) Einspruchsbefugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der ge-
meinsame Empfangsbevollmächtigte im Sinne des § 183a Absatz 1 Satz 1 oder des 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung. Haben die Feststellungsbe-
teiligten keinen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellt, ist einspruchsbefugt 
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a der nach § 183a Absatz 1 Satz 2 
und 3 oder nach § 6 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Verordnung über die gesonderte Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung von der 
Finanzbehörde bestimmte Empfangsbevollmächtigte; Absatz 1 Nummer 3 bleibt unbe-
rührt. Die Sätze 1 und 2 sind nur anwendbar, wenn die Beteiligten in der Feststellungs-
erklärung oder in der Aufforderung zur Benennung eines Empfangsbevollmächtigten 
über die Einspruchsbefugnis des Empfangsbevollmächtigten belehrt worden sind.“ 


Artikel 13 


Weitere Änderung der Abgabenordnung 


In § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 12 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, werden die Wörter „den Einheitswert oder“ gestrichen. 


Artikel 14 


Weitere Änderung der Abgabenordnung 


In § 147a Absatz 1 der Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 13 dieses Gesetzes 
geändert worden ist, wird jeweils die Angabe „500 000“ durch die Angabe „750 000“ ersetzt. 
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Artikel 15 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 14 wird folgender Absatz 7 angefügt: 


„(7) § 230 Absatz 2 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle am … [einsetzen: Tag nach der Verkün-
dung] noch nicht abgelaufenen Verjährungsfristen.“ 


2. Dem § 15 wird folgender Absatz 17 angefügt: 


„(17) § 237 Absatz 6 der Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der 
Verkündung] geltenden Fassung gilt für alle Haftungsansprüche, die nach dem 31. De-
zember 2023 entstehen.“ 


3. Dem § 33 wird folgender Absatz 7 angefügt: 


„(7) § 102 Absatz 4 Satz 3 und die §§ 138i bis 138n der Abgabenordnung in der 
am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fassung sind in allen Fällen 
anzuwenden, in denen das maßgebende Ereignis nach § 138n Absatz 1 Satz 2 der 
Abgabenordnung in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung] geltenden Fas-
sung nach einem vom Bundesministerium der Finanzen mindestens ein Jahr zuvor zu 
bestimmenden und im Bundesgesetzblatt Teil I bekanntzumachenden Stichtag einge-
treten ist. Unabhängig von der Bekanntgabe nach Satz 1 ist der späteste Stichtag der 
… [einsetzen: 31. Dezember des vierten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr des 
Inkrafttretens der Artikel 11 und 15 dieses Gesetzes folgt].“ 


Artikel 16 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Artikel 15 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 19 wird wie folgt gefasst: 


„§ 19 


Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger 


(1) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2015 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungs-
pflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für 
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Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 
2015 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung 
in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung nicht erfüllt sind.  


(2) Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungspflicht ergeht nicht, wenn 
die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für Kalenderjahre, die vor dem 
1. Januar 2016 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2015 die Voraussetzungen 
des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2016 geltenden Fassung nicht erfüllt sind. 


(3) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 
2024 geltenden Fassung ist auf Umsätze der Kalenderjahre anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buchführungs-
pflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung für Kalender-
jahre, die vor dem 1. Januar 2024 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalenderjahr 2023 die 
Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Abgabenordnung in der 
am 1. Januar 2024 geltenden Fassung nicht erfüllt sind. 


(4) § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 1. Ja-
nuar 2024 geltenden Fassung ist auf Gewinne der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Eine Mitteilung über den Beginn der Buch-
führungspflicht ergeht nicht, wenn die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung in der am 31. Januar 2023 geltenden Fassung 
für Kalenderjahre, die vor dem 1. Januar 2024 liegen, erfüllt sind, jedoch im Kalender-
jahr 2023 die Voraussetzungen des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung nicht erfüllt sind.“ 


2. Folgender § 39 wird angefügt: 


„§ 39 


Übergangs- und Anwendungsbestimmungen anlässlich der steuerverfahrensrechtli-
chen Umsetzung der Reform des Personengesellschaftsrechts 


(1) § 152 Absatz 4 Satz 3 und § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 4 der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung sind erstmals auf Feststel-
lungserklärungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 einzureichen sind; 
eine Verlängerung der Feststellungserklärungsfrist nach § 109 der Abgabenordnung 
ist hierbei nicht zu berücksichtigen.  


(2) Wird die Feststellungserklärung für eine rechtsfähige Personenvereinigung 
nach dem 31. Dezember 2023 und vor dem 1. Januar 2026 durch eine Person im Sinne 
des § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 oder 4 der Abgabenordnung in der am 31. De-
zember 2023 geltenden Fassung abgegeben, ist die rechtsfähige Personenvereini-
gung von ihrer Erklärungspflicht nach § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 der Abgaben-
ordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung befreit. 


(3) Bei einer rechtsfähigen Personenvereinigung können Verwaltungsakte und 
Mitteilungen, die nach der Abgabenordnung und den Steuergesetzen mit der geson-
derten und einheitlichen Feststellung zusammenhängen, nach dem 31. Dezember 
2023 und vor dem 1. Januar 2026 abweichend von § 183 Absatz 1 bis 3 der Abgaben-
ordnung in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung auch nach Maßgabe des § 183 
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der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung dem Emp-
fangsbevollmächtigten wirksam bekannt gegeben werden. 


(4) Wird gegen einen vor dem 1. Januar 2024 wirksam gewordenen Bescheid 
über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen Ein-
spruch eingelegt, bestimmt sich die Einspruchsbefugnis nach § 352 der Abgabenord-
nung in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung. Das Gleiche gilt, wenn der 
eine rechtsfähige Personenvereinigung betreffende Feststellungsbescheid nach dem 
31. Dezember 2023 und vor dem 1. Januar 2026 nach Maßgabe von Absatz 3 dem 
Empfangsbevollmächtigten nach § 183 der Abgabenordnung in der bis zum 31. De-
zember 2023 geltenden Fassung bekannt gegeben worden ist. Ist über den Einspruch 
gegen einen vor dem 1. Januar 2024 wirksam gewordenen Bescheid nach dem 31. 
Dezember 2023 zu entscheiden, richtet sich das weitere Verfahren nach den ab dem 
1. Januar 2024 geltenden Vorschriften der Abgabenordnung. 


(5) Wurde über das Vermögen einer Personenvereinigung vor dem 1. Januar 
2024 das Insolvenzverfahren eröffnet, sind für Feststellungszeiträume und Feststel-
lungszeitpunkte vor dem 1. Januar 2024 § 152 Absatz 4 Satz 3, § 181 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1, § 183 und § 352 der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung weiterhin anzuwenden.“ 


Artikel 17 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung 


Artikel 97 § 10b Satz 3 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt 
durch Artikel 16 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


„§ 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 181 Absatz 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4, § 182 Ab-
satz 2 Satz 1 und § 183a Absatz 4 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2025 gelten-
den Fassung sind erstmals auf Feststellungszeitpunkte nach dem 31. Dezember 2024 an-
zuwenden.“ 


Artikel 18 


Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenord-
nung 


Dem Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, das zuletzt durch 
Artikel 17 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird folgender § 40 angefügt: 


„§ 40 


Aufbewahrungsfristen bestimmter Steuerpflichtiger 


§ 147a Absatz 1 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2027 geltenden Fassung ist 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2027 anzuwenden. Soweit Steuerpflichtige die Vo-
raussetzungen des § 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der bis zum 31. 
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Dezember 2026 geltenden Fassung im Veranlagungszeitraum 2026 oder früher erfüllen, ist 
§ 147a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung in der bis zum 31. Dezember 2026 geltenden 
Fassung bis zum Auslaufen der Aufbewahrungsfrist nach § 147a Absatz 1 Satz 4 der Ab-
gabenordnung weiteranzuwenden, soweit der Steuerpflichtige nicht § 147a Absatz 1 Satz 1 
der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2027 geltenden Fassung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2027 erfüllt.“ 


Artikel 19 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 44 wird die Angabe „§ 138i“ durch die Angabe „§138i Absatz 1“ 
ersetzt. 


bb) Nach Nummer 44 werden die folgenden Nummern 44a und 44b eingefügt: 


„44a. die Sammlung, Sortierung, Zuordnung und Auswertung der ihm nach 
den §§ 138l bis 138n der Abgabenordnung zugegangenen Mitteilungen 
über innerstaatliche Steuergestaltungen, die Information der Landesfi-
nanzbehörden nach § 138i Absatz 2 und § 138j Absatz 3a der Abgaben-
ordnung sowie die Unterrichtung des Bundesministeriums der Finanzen 
über die Ergebnisse der Auswertung nach § 138j Absatz 1 Satz 1 der 
Abgabenordnung; 


44b. die Durchführung des Bußgeldverfahrens in den Fällen des § 379 
Absatz 2 Nummer 1e, 1f und 1j der Abgabenordnung;“. 


cc) In Nummer 46a wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt und fol-
gende Nummer 46b wird angefügt: 


„46b. die Koordinierung von und Mitwirkung an internationalen Risikobe-
wertungsverfahren im Sinne des § 89b der Abgabenordnung.“ 


b) In Absatz 1a Satz 2 werden die Wörter „38 und 42 bis 46“ durch die Wörter „38, 42 
bis 46 und 46b“ ersetzt. 


2. In § 21a Absatz 5 wird das Wort „grenzüberschreitende“ gestrichen. 







 - 57 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Artikel 20 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zuletzt durch 
Artikel 19 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Buchstaben a und b werden wie folgt gefasst: 


„a) die zentrale Sammlung sowohl der von den Finanzbehörden der Länder nach 
§ 60b der Abgabenordnung übermittelten Daten als auch der Zuwendungsemp-
fänger des Buchstaben b, 


b) für Körperschaften, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentliche 
Dienststellen ohne Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die die Voraus-
setzungen des § 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 3, Satz 3 bis 6 des 
Einkommensteuergesetzes erfüllen und nachweislich Zuwendungen von Perso-
nen mit Wohnsitz, Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes erhalten haben, auf Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung des Zuwendungsempfängers die Aufnahme in 
das Zuwendungsempfängerregister für die Zwecke des § 50 Absatz 1 der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverordnung,“. 


2. Buchstabe c wird aufgehoben. 


3. Die bisherigen Buchstaben d bis f werden die Buchstaben c, d und e. 


4. Die neuen Buchstaben d und e werden wie folgt gefasst: 


„d) die Bereitstellung für Zwecke des Sonderausgabenabzugs nach § 10b des Ein-
kommensteuergesetzes und der Steuerermäßigung des § 34g des Einkommen-
steuergesetzes der in § 60b Absatz 2 der Abgabenordnung als automatisiert ab-
rufbare Merkmale der im Zuwendungsempfängerregister geführten Körperschaf-
ten, Personenvereinigungen, Vermögensmassen, juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlichen Dienststellen für die Finanzbehörden der Län-
der und für Dritte, 


e) die Erteilung von Auskünften aus der zentralen Sammlung nach Buchstabe a im 
Wege einer elektronischen Abfrage durch die Finanzbehörden der Länder und 
durch Dritte.“ 


Artikel 21 


Änderung der Finanzgerichtsordnung 


§ 48 der Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 
2001 (BGBl. I S. 442, 2262; 2002 I S. 679), die zuletzt durch Artikel 13 Absatz 3 des Ge-
setzes vom 10. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 64) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
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„§ 48 


(1) Gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen können Klage erheben: 


1. bei rechtsfähigen Personenvereinigungen: 


a) die Personenvereinigung, 


b) wenn die rechtsfähige Personenvereinigung nicht mehr besteht, jeder Gesellschaf-
ter oder Gemeinschafter, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder 
zu ergehen hätte; 


2. bei nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und in sonstigen Fällen: 


a) der Klagebefugte im Sinne des Absatzes 2, 


b) wenn Personen nach Buchstabe a nicht vorhanden sind, jeder Gesellschafter, Ge-
meinschafter oder Mitberechtigte, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen 
ist oder zu ergehen hätte; 


3. in den Fällen des § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder des § 183a Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung jeder Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberech-
tigte, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte; 


4. soweit es sich darum handelt, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist und wie 
dieser sich auf die einzelnen Beteiligten verteilt, jeder, der durch die Feststellungen 
hierzu berührt wird; 


5. soweit es sich um eine Frage handelt, die einen Beteiligten persönlich angeht, jeder, 
der durch die Feststellungen über die Frage berührt wird. 


(2) Klagebefugt im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a ist der gemeinsame 
Empfangsbevollmächtigte im Sinne des § 183a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenordnung oder 
des § 6 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung über die gesonderte Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Abgabenordnung. Haben die Feststellungsbetei-
ligten keinen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellt, ist klagebefugt im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 2 Buchstabe a der von der Finanzbehörde nach § 183a Absatz 1 
Satz 2 und 3 der Abgabenordnung oder nach § 6 Absatz 1 Satz 3 und 4 der Verordnung 
über die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen nach § 180 Abs. 2 der Ab-
gabenordnung bestimmte Empfangsbevollmächtigte; Absatz 1 Nummer 3 bleibt unberührt. 
Die Sätze 1 und 2 sind nur anwendbar, wenn die Beteiligten spätestens bei Erlass der Ein-
spruchsentscheidung über die Klagebefugnis des Empfangsbevollmächtigten belehrt wor-
den sind.“ 


Artikel 22 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1a wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In den Sätzen 1 bis 4 werden jeweils die Wörter „Personenhandels- oder Part-
nerschaftsgesellschaft“ durch das Wort „Personengesellschaft“ ersetzt. 


bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Abweichend von Satz 2 kann der Antrag im Fall 


1. einer Neugründung bis zum Ablauf eines Monats nach Abschluss des Ge-
sellschaftsvertrags, 


2. eines Formwechsels einer Körperschaft in eine Personengesellschaft bis 
zum Ablauf eines Monats nach Anmeldung des Formwechsels beim zu-
ständigen Register von der Körperschaft oder der Personengesellschaft 


mit Wirkung für das bereits laufende Wirtschaftsjahr gestellt werden.“ 


b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „anzuwenden“ die Wörter „; dabei 
schließt allein die Zurückbehaltung der Beteiligung an einer Komplementärin der 
optierenden Gesellschaft die Anwendung des § 20 Absatz 2 des Umwandlungs-
steuergesetzes nicht aus“ eingefügt. 


c) In Absatz 3 Satz 5 werden die Wörter „oder ihre Auszahlung verlangt werden kann“ 
gestrichen. 


2. In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 werden nach dem Wort „hat,“ die Wörter „oder aus 
der Bereitstellung von Strom aus Gebäudestromanlagen gemäß § 3 Nummer 20a des 
Energiewirtschaftsgesetzes zur Nutzung durch Letztverbraucher im Rahmen der Ge-
meinschaftlichen Gebäudeversorgung,“ eingefügt und wird die Angabe „20 Prozent“ 
durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt. 


3. Dem § 32 wird folgender Absatz 6 angefügt: 


„(6) Ist die Körperschaftsteuer des Gläubigers für Kapitalerträge im Sinne des § 49 
Absatz 1 Nummer 5 des Einkommensteuergesetzes nach Absatz 1 abgegolten, wird 
dem Gläubiger der Kapitalerträge auf Antrag die einbehaltene und abgeführte Kapital-
ertragsteuer erstattet, wenn 


1. der Gläubiger der Kapitalerträge eine nach § 2 Nummer 1 beschränkt steuerpflich-
tige Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, die 


a) die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 erfüllt, 


b) Sitz und Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem Staat hat, der aufgrund völkervertraglicher Abkommen oder Überein-
kommen verpflichtet ist, der Bundesrepublik Deutschland entsprechend dem 
OECD–Standard für Transparenz und effektiven Informationsaustausch auf 
Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 
Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe zu leisten und tatsächlich 
leistet, 


c) Sitz und Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem Staat hat, der aufgrund völkervertraglicher Abkommen oder Überein-
kommen verpflichtet ist, der Bundesrepublik Deutschland Amtshilfe bei der 
Beitreibung gemäß der Richtlinie 2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 
über die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf 
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bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen (ABl. L 84 vom 
31.3.2010 S. 1) oder gemäß einem dem Artikel 27 des OECD-Musterabkom-
mens 2017 zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steu-
ern vom Einkommen und vom Vermögen*) entsprechenden Artikel in einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu leisten, und tatsäch-
lich leistet, und  


d) im Staat des Orts ihrer Geschäftsleitung ohne Wahlmöglichkeit einer § 1 ver-
gleichbaren unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt,  


2. in den Fällen des § 20 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 9 des Einkommensteuergeset-
zes der Gläubiger unmittelbar am Grund- oder Stammkapital der Schuldnerin der 
Kapitalerträge beteiligt ist und  


3. im Fall der Ansässigkeit des Gläubigers außerhalb eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines Vertragsstaates, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftraums Anwendung findet, die Kapitalerträge nicht im Zu-
sammenhang mit Direktinvestitionen stehen.  


Satz 1 gilt nur, soweit 


1. keine Erstattung der betreffenden Kapitalertragsteuer nach anderen Vorschriften 
vorgesehen ist, 


2. ein Anspruch auf völlige oder teilweise Erstattung der Kapitalertragsteuer bei ent-
sprechender Anwendung des § 50d Absatz 3 oder § 50j des Einkommensteuerge-
setzes nicht ausgeschlossen wäre und 


3. die Kapitalertragsteuer beim Gläubiger nicht angerechnet oder von der Steuerbe-
messungsgrundlage abgezogen werden kann; die Möglichkeit eines Anrech-
nungsvortrags steht der Anrechnung gleich. 


Der Gläubiger der Kapitalerträge hat die Erstattungsvoraussetzungen nach Satz 1 
und 2 nachzuweisen. Der Gläubiger hat insbesondere nachzuweisen, inwieweit die 
deutsche Kapitalertragsteuer im anderen Staat tatsächlich nicht angerechnet, nicht ab-
gezogen oder nicht vorgetragen worden ist. § 50c Absatz 3 Satz 1, 2 und Satz 3 erster 
Halbsatz sowie Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes sind entsprechend anzuwen-
den.“ 


4. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:  


„(3b) § 5 Absatz 1 Nummer 10 in der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2023 an-
zuwenden.“ 


b) Nach Absatz 10 wird folgender Absatz 10a eingefügt: 


„(10a) § 32 Absatz 6 in der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen anzuwenden.“ 


                                                 
*) Amtlicher Hinweis: Dieses Dokument ist im Internet abrufbar unter https://www.bzst.de/DE/Behoer-


den/InternationaleAmtshilfe/AmtshilfeBeitreibungZustellung/amtshilfe_beitreibung_zustel-
lung_node.html 
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c) Der bisherige Absatz 10a wird Absatz 10b. 


Artikel 23 


Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


Das Körperschaftsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 22 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst:  


„§ 3 Abgrenzung der Steuerpflicht bei Personenvereinigungen und nicht rechtsfähigen Vermögensmassen sowie 
bei Realgemeinden“. 


2. § 1 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 


„5. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, nicht rechtsfähige Anstalten, Stiftungen und 
andere Zweckvermögen des privaten Rechts;“. 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 3 


Abgrenzung der Steuerpflicht bei Personenvereinigungen und nicht rechtsfähigen 
Vermögensmassen sowie bei Realgemeinden“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Personenvereinigungen, nicht rechtsfähige Anstalten, Stiftungen und an-
dere Zweckvermögen sind körperschaftsteuerpflichtig, wenn ihr Einkommen we-
der nach diesem Gesetz noch nach dem Einkommensteuergesetz unmittelbar bei 
einem anderen Steuerpflichtigen zu versteuern ist.“ 


4. § 8 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Bei Körperschaften und Personenvereinigungen bleiben für die Ermittlung des 
Einkommens Beiträge, die auf Grund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder erhoben werden, außer Ansatz.“ 


5. § 8a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„Bei Steuerpflichtigen im Sinne dieses Gesetzes gelten alle Einkünfte als in einem 
Betrieb im Sinne des § 4h Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes erzielt.“ 


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c des Einkommensteuergesetzes ist nur anzu-
wenden, wenn die Vergütungen für Fremdkapital der Körperschaft oder eines an-
deren demselben Konzern zugehörenden Rechtsträgers an zu mindestens einem 
Viertel unmittelbar oder mittelbar am Kapital beteiligte Gesellschafter einer 
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konzernzugehörigen Gesellschaft, diesen nahestehende Personen (§ 1 Absatz 2 
des Außensteuergesetzes) oder Dritte, die auf zu mindestens einem Viertel am 
Kapital beteiligte Gesellschafter oder diesen nahestehende Personen zurückgrei-
fen können, bezogen auf den jeweiligen Rechtsträger insgesamt nicht mehr als 10 
Prozent der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendungen des Rechtsträgers 
im Sinne des § 4h Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes betragen und die Kör-
perschaft dies nachweist.“ 


6. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird die Angabe „Veranlagungszeitraum 2022“ durch die Angabe „Ver-
anlagungszeitraum 2024“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 8a in der am 31. Dezember 2023 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden, 
soweit dieser auf § 4h des Einkommensteuergesetzes in der am 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung Bezug nimmt.“ 


Artikel 24 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 4167), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b wird die Angabe „10 Prozent“ durch die Angabe 
„20 Prozent“ ersetzt. 


2. Nach § 36 Absatz 4a wird folgender Absatz 4b angefügt: 


„(4b) § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b in der Fassung des Artikels 24 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwen-
den.“ 


Artikel 25 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz das zuletzt durch Artikel 24 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 3 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Vereine“ durch die Wörter „Ver-
eine ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


2. § 10a wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 wird die Angabe „60 Prozent“ durch die Angabe „80 Prozent“ ersetzt. 







 - 63 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


b) In den Sätzen 3, 8 und 9 wird jeweils das Wort „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt. 


3. In § 36 wird die Angabe „Erhebungszeitraum 2021“ durch die Angabe „Erhebungszeit-
raum 2024“ ersetzt. 


Artikel 26 


Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 25 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 10a Satz 2 wird die Angabe „80 Prozent“ durch die Angabe „60 Prozent“ ersetzt. 


2. Dem § 36 Absatz 5a wird folgender Satz angefügt: 


„§ 10a in der Fassung des Artikels 26 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für den Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden.“ 


Artikel 27 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 194) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert: 


1. In Satz 3 werden nach den Wörtern „im Rahmen eines“ die Wörter „in den §§ 66 bis 68 
der Abgabenordnung bezeichneten“ eingefügt und nach dem Wort „verwirklicht“ das 
Komma durch einen Punkt ersetzt. 


2. Folgender Satz wird angefügt: 


„Körperschaften verwirklichen mit ihren in den §§ 66 bis 68 der Abgabenordnung be-
zeichneten Zweckbetrieben ihre steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke selbst, 
wenn die Leistungsempfänger oder an der Leistungserbringung beteiligte Personen 
vom steuerbegünstigten Zweck der Einrichtung erfasst werden,“. 


Artikel 28 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 27 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 
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1. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 16 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Buchstabe l wird das Wort „oder“ gestrichen. 


bbb) Nach Buchstabe l wird folgender Buchstabe m eingefügt: 


„m) Einrichtungen, die als Verfahrenspfleger nach den §§ 276, 297, 
298, 317 und 419 des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit bestellt worden sind, wenn die Preise, die diese Einrichtun-
gen verlangen, von den zuständigen Behörden genehmigt sind 
oder die genehmigten Preise nicht übersteigen; bei Umsätzen, für 
die eine Preisgenehmigung nicht vorgesehen ist, müssen die ver-
langten Preise unter den Preisen liegen, die der Mehrwertsteuer 
unterliegende gewerbliche Unternehmen für entsprechende Um-
sätze fordern, oder“. 


ccc) Der bisherige Buchstabe m wird Buchstabe n. 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „nach den Buchstaben b bis m“ durch die Wörter 
„nach den Buchstaben b bis n“ ersetzt. 


b) In Nummer 25 Satz 3 Buchstabe d wird die Angabe „§§ 158, 174 oder 191“ durch 
die Angabe „§§ 158, 167, 174 oder § 191“ ersetzt. 


2. § 13b Absatz 5 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 


„Sind Leistungsempfänger und leistender Unternehmer in Zweifelsfällen übereinstim-
mend vom Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 2 Nummer 4, 5 Buchstabe b, 
Nummer 6 bis 12 ausgegangen, obwohl dies nach der Art der Umsätze unter Anlegung 
objektiver Kriterien nicht zutreffend war, gilt der Leistungsempfänger dennoch als Steu-
erschuldner, sofern dadurch keine Steuerausfälle entstehen.“ 


3. § 18 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des § 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, des 
§ 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 Satz 4 bis zum zehnten Tag nach Ablauf 
jedes Voranmeldungszeitraums eine Voranmeldung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln, in der er 
die Steuer für den Voranmeldungszeitraum (Vorauszahlung) selbst zu berechnen 
hat.“ 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „1 000 Euro“ durch die Angabe „2 000 Euro“ 
ersetzt. 


c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des § 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4, des 
§ 18k Absatz 4 und des § 19 Absatz 1 Satz 4 für das Kalenderjahr oder für den 
kürzeren Besteuerungszeitraum eine Steuererklärung nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln, in der 
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er die zu entrichtende Steuer oder den Überschuss, der sich zu seinen Gunsten 
ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 und § 17 selbst zu berechnen hat (Steueranmel-
dung).“ 


4. § 19 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 


„In den Fällen des Satzes 1 finden die Vorschriften über die Steuerbefreiung inner-
gemeinschaftlicher Lieferungen (§ 4 Nummer 1 Buchstabe b, § 6a), über den Ver-
zicht auf Steuerbefreiungen (§ 9), über den gesonderten Ausweis der Steuer in 
einer Rechnung (§ 14 Absatz 4), über die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummern in einer Rechnung (§ 14a Absatz 1, 3 und 7), über den Vorsteuerab-
zug (§ 15) und über die Erklärungspflichten (§ 18 Absatz 1 bis 4) keine Anwen-
dung; § 149 Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung und § 18 Absatz 4a bleiben un-
berührt.“ 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Der Unternehmer kann dem Finanzamt bis zum Ablauf des zweiten auf 
den Besteuerungszeitraum folgenden Kalenderjahres erklären, dass er auf die An-
wendung des Absatzes 1 verzichtet. Die Erklärung bindet den Unternehmer min-
destens für fünf Kalenderjahre. Sie kann nur mit Wirkung von Beginn des folgen-
den Kalenderjahres an widerrufen werden.“ 


5. In § 20 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ er-
setzt. 


6. In § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 wird jeweils die Angabe „9,0“ durch die 
Angabe „8,4“ ersetzt. 


7. Dem § 27 wird folgender Absatz 38 angefügt: 


„(38) § 18 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Absatz 1 Satz 4 sowie Absatz 2 in der Fassung 
des Artikels 28 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Besteuerungs-
zeiträume anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2022 enden.“ 


Artikel 29 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 28 dieses Gesetzes geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 14 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 bis 8 wird durch folgende Sätze ersetzt: 


„Eine Rechnung kann als elektronische Rechnung oder vorbehaltlich des Absat-
zes 2 als sonstige Rechnung übermittelt werden. Eine elektronische Rechnung ist 
eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. 
Die elektronische Rechnung muss der europäischen Norm für die elektronische 
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Rechnungsstellung und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß der Richt-
linie 2014/55/EU vom 16. April 2014 (ABl. L 133 vom 6. 5. 2014, S. 1) entspre-
chen. Eine sonstige Rechnung ist eine Rechnung, die in einem anderen elektroni-
schen Format oder auf Papier übermittelt wird. Die Übermittlung einer elektroni-
schen Rechnung oder einer sonstigen Rechnung in einem elektronischen Format 
bedarf der Zustimmung des Empfängers, soweit keine Verpflichtung nach Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 besteht.“ 


b) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 


„(2) Führt der Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung nach 
§ 1 Absatz 1 Nummer 1 aus, ist er berechtigt, eine Rechnung auszustellen. In den 
folgenden Fällen ist er zur Ausstellung einer Rechnung innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ausführung der Leistung verpflichtet, wenn der Umsatz nicht nach § 4 
Nummer 8 bis 29 steuerfrei ist: 


1. für eine Leistung an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen; 
die Rechnung ist als elektronische Rechnung nach Absatz 1 Satz 3 und 4 aus-
zustellen, wenn der leistende Unternehmer und der Leistungsempfänger im 
Inland oder in einem der in § 1 Absatz 3 bezeichneten Gebiete ansässig sind; 


2. für eine Leistung an eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist; 


3. für eine steuerpflichtige Werklieferung (§ 3 Absatz 4 Satz 1) oder sonstige 
Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück an einen anderen als in 
den Nummern 1 oder 2 genannten Empfänger. 


Ein im Inland oder in einem der in § 1 Absatz 3 bezeichneten Gebiete ansässiger 
Unternehmer ist ein Unternehmer, der in einem dieser Gebiete seinen Sitz, seine 
Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte, die an dem Umsatz beteiligt ist, oder in Er-
mangelung eines Sitzes seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. § 14a 
bleibt unberührt. Unbeschadet der Verpflichtungen nach Satz 2 kann eine Rech-
nung von einem in Satz 2 Nummer 1 oder 2 bezeichneten Leistungsempfänger für 
eine Lieferung oder sonstige Leistung des Unternehmers ausgestellt werden, so-
fern dies vorher vereinbart wurde (Gutschrift). Die Gutschrift verliert die Wirkung 
einer Rechnung, sobald der Empfänger der Gutschrift dem ihm übermittelten Do-
kument widerspricht. Eine Rechnung kann im Namen und für Rechnung des Un-
ternehmers oder eines in Satz 2 Nummer 1 oder 2 bezeichneten Leistungsemp-
fängers von einem Dritten ausgestellt werden. 


(3) Die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts 
und ihre Lesbarkeit müssen gewährleistet werden. Echtheit der Herkunft bedeutet 
die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstellers. Unversehrtheit des Inhalts 
bedeutet, dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben nicht geändert 
wurden. Jeder Unternehmer legt fest, in welcher Weise die Echtheit der Herkunft, 
die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet wer-
den. Dies kann durch jegliche innerbetriebliche Kontrollverfahren erreicht werden, 
die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung schaffen kön-
nen. Unbeschadet anderer zulässiger Verfahren gelten bei einer elektronischen 
Rechnung die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts als gewähr-
leistet durch 


1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder 


2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfeh-
lung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen 
Aspekte des elektronischen Datenaustausches (ABl. L 338 vom 28.12.1994, 
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S. 98), wenn in der Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz 
von Verfahren vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unver-
sehrtheit der Daten gewährleisten.“ 


c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundesrates zur 
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens durch Rechtsverordnung nähere 
Bestimmungen zur Ausgestaltung des strukturierten elektronischen Formats einer 
elektronischen Rechnung erlassen.“ 


2. In § 14a Absatz 1 Satz 1 und 4 werden jeweils die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 2“ durch 
die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 5“ ersetzt. 


3. § 14b Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 werden die Wörter „§ 14 Absatz 1 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 3 Satz 1“ ersetzt. 


b) In Satz 5 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1“ durch die Wörter „§ 14 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 3“ ersetzt. 


4. In § 26a Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 
Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 Absatz 2 Satz 2“ ersetzt. 


5. Dem § 27 wird folgender Absatz 39 angefügt: 


„(39) Abweichend von § 14 Absatz 1 und 2 kann eine Rechnung 


1. bis zum 31. Dezember 2025 für einen nach dem 31. Dezember 2024 und vor dem 
1. Januar 2026 ausgeführten Umsatz auf Papier oder vorbehaltlich der Zustim-
mung des Empfängers in einem elektronischen Format, das nicht § 14 Absatz 1 
Satz 4 entspricht, übermittelt werden; 


2. bis zum 31. Dezember 2026 für einen nach dem 31. Dezember 2025 und vor dem 
1. Januar 2027 ausgeführten Umsatz auf Papier oder vorbehaltlich der Zustim-
mung des Empfängers in einem elektronischen Format, das nicht § 14 Absatz 1 
Satz 4 entspricht, übermittelt werden, wenn der Gesamtumsatz (§ 19 Absatz 3) 
des die Rechnung ausstellenden Unternehmers im vorangegangenen Kalender-
jahr nicht mehr als 800 000 Euro betragen hat; 


3. bis zum 31. Dezember 2027 für einen nach dem 31. Dezember 2025 und vor dem 
1. Januar 2028 ausgeführten Umsatz vorbehaltlich der Zustimmung des Empfän-
gers in einem elektronischen Format, das nicht § 14 Absatz 1 Satz 4 entspricht, 
ausgestellt werden, wenn diese mittels elektronischem Datenaustausch (EDI) 
nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 
über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches (ABl. L 338 
vom 28.12.1994, S. 98) übermittelt wird. 


Die Absätze 15 und 18 bleiben unberührt.“ 


6. In § 27b Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „§ 14 Absatz 1 Satz 8“ durch die Wörter 
„§ 14 Absatz 1 Satz 3 und sonstige Rechnungen in einem anderen elektronischen For-
mat“ ersetzt. 
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Artikel 30 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 20. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 199) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 33 wird folgender Satz angefügt: 


„Eine Rechnung nach Satz 1 kann abweichend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
immer als sonstige Rechnung im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes über-
mittelt werden.“ 


2. Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Eine Rechnung nach Satz 1 kann abweichend von § 14 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes 
immer als sonstige Rechnung im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 5 des Gesetzes über-
mittelt werden.“ 


Artikel 31 


Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 2 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 9a eingefügt: 


„(9a) Eine Immobilie ist für die Zwecke der Immobilienfondsquote und der Aus-
landsimmobilienfondsquote nicht als Immobilie anzusetzen, wenn die Einkünfte 
aus der Vermietung oder Verpachtung oder aus der Veräußerung der Immobilie 
keiner Besteuerung unterliegen oder zu mehr als 50 Prozent von der Besteuerung 
befreit sind. Eine Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft oder Auslands-Im-
mobiliengesellschaft, die der Investmentfonds unmittelbar oder mittelbar über Per-
sonengesellschaften hält, ist für die Zwecke der Immobilienfondsquote und der 
Auslands-Immobilienfondsquote nicht als Immobiliengesellschaft oder Auslands-
Immobiliengesellschaft anzusetzen, wenn die Einkünfte der Immobilien-Gesell-
schaft oder der Auslands-Immobiliengesellschaft aus der Vermietung oder Ver-
pachtung oder aus der Veräußerung von Immobilien zu mehr als 50 Prozent von 
der Besteuerung befreit sind. Das Gleiche gilt, wenn die Einkünfte der Immobilien-
Gesellschaft oder Auslands-Immobiliengesellschaft dem Investmentfonds als de-
ren Gesellschafter zugerechnet werden und diese Einkünfte keiner Besteuerung 
unterliegen oder zu mehr als 50 Prozent von der Besteuerung befreit sind.“ 


b) Der bisherige Absatz 9a wird Absatz 9b. 


2. Nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt: 
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„1a. das Finanzamt, das in den Fällen des § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dung mit § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc des Einkom-
mensteuergesetzes für die Besteuerung der Kapitalgesellschaft nach § 20 Ab-
satz 3 der Abgabenordnung zuständig ist, sofern sich keine Zuständigkeit nach 
Nummer 1 ergibt. Wenn dies für mehrere Finanzämter zutrifft, ist das Finanzamt 
zuständig, das für die wertvollste Beteiligung zuständig ist,“. 


3. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


„1. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes; für Einkünfte 
nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc des Ein-
kommensteuergesetzes gilt dies unabhängig davon, ob die Kapitalgesell-
schaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland hat. Ausgenommen sind 
Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa 
und bb des Einkommensteuergesetzes, soweit sie nicht von Absatz 3 oder 4 
erfasst werden;“. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Satz 2 gilt nicht für die Einkünfte nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Dop-
pelbuchstabe cc des Einkommensteuergesetzes.“ 


4. In § 26 Nummer 7a Satz 2 Satzteil nach Buchstabe b werden die Wörter „erhöht sich 
die Grenze des Satzes 1 auf 10 Prozent“ durch die Wörter „erhöht sich die Grenze des 
Satzes 1 auf 20 Prozent“ ersetzt. 


5. § 43 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Die Steuerfreistellung nach Satz 1 ist ausgeschlossen, wenn die jeweiligen Ein-
künfte des Spezial-Investmentfonds in dem ausländischen Staat, aus dem sie 
stammen, keiner tatsächlichen Besteuerung unterlegen haben.“ 


b) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 ist“ durch die Wörter „Die Sätze 1 
und 2 sind“ ersetzt. 


c) In dem neuen Satz 4 wird die Angabe „Satz 2“ durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 


6. Dem § 57 wird folgender Absatz 8 angefügt: 


„(8) Ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden sind: 


1. § 2 Absatz 9a, 


2. § 4 Absatz 2 Nummer 1a, 


3. § 26 Nummer 7a, 


in der Fassung des Artikels 31 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]. § 6 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 in der Fassung des Artikels 31 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc des Einkommensteuergesetzes anzu-
wenden, bei denen die Veräußerung nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] erfolgt und nur soweit den 
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Gewinnen nach dem ... [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung des vorliegen-
den Änderungsgesetzes] eingetretene Wertveränderungen zu Grunde liegen. § 43 Ab-
satz 1 in der Fassung des Artikels 31 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist erstmals 
für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen.“ 


Artikel 32 


Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Das Forschungszulagengesetz vom 14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2763), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 16 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 16a Anonymisierung und Datenverarbeitung“. 


2. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt: 


„§ 16a 


Anonymisierung und Datenverarbeitung 


Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bescheinigungsstelle 
nach § 2 Absatz 1 Satz 2 der Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung dürfen 
die im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens nach § 6 erhobenen Einzelangaben der 
Antragsteller anonymisieren und in anonymisierter Form für weitere Datenanalysen 
zum Zweck der Verfahrensverbesserungen verarbeiten. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung darf die Daten in anonymisierter Form für weitere Datenanaly-
sen zum Zweck der Ausgestaltung anderer Fördermaßnahmen sowie politikberatender 
Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung verarbeiten.“ 


3. § 17 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Das Nummer 1 abschließende Wort „und“ wird gestrichen. 


bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 


„2. in anonymisierter Form an die die Erhebungen gemäß Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 995/2012 der Kommission vom 26. Ok-
tober 2012 mit Durchführungsvorschriften zur Entscheidung 
Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken 
über Wissenschaft und Technologie (ABl. L 299 vom 27.10.2012, 
S. 18) in der jeweils geltenden Fassung durchführenden Stellen, 
zum Zweck der Evaluierung, weiterer wissenschaftlicher For-
schung und zur Qualitätssicherung der genannten Erhebungen, 
und“. 
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ccc) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


„3. zum Zweck weiterer wissenschaftlicher Forschung in anonymi-
sierter Form an in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ansässige Forschungseinrichtungen“. 


bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Sie sind nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten zu löschen.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 


„(3) Die Daten dürfen durch die Bescheinigungsstelle nach § 2 Absatz 1 
Satz 2 der Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung sowie durch die mit 
der Evaluierung des Gesetzes betrauten Stelle nur durch Personen verarbeitet 
werden, die zur Wahrung des Steuergeheimnisses verpflichtet worden sind.“ 


Artikel 33 


Weitere Änderung des Forschungszulagengesetzes 


Das Forschungszulagengesetz, das zuletzt durch Artikel 32 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 3 Satz 2 und 3 wird jeweils die Angabe „40 Euro“ durch die Angabe 
„70 Euro“ ersetzt. 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Zu den förderfähigen Aufwendungen eines nach dem 31. Dezember 2023 
beginnenden Wirtschaftsjahres gehört auch der Teil der Anschaffungs- und Her-
stellungskosten eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagever-
mögens, der auf die nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte Wertminderung entfällt, 
soweit dieses Wirtschaftsgut nach dem 31. Dezember 2023 angeschafft oder her-
gestellt wurde, im begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben aus-
schließlich eigenbetrieblich verwendet wird und für die Durchführung des For-
schungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für Wirt-
schaftsgüter, für die die Bewertungsvorschriften des § 6 Absatz 2 und 2a des Ein-
kommensteuergesetzes angewendet werden Die Wertminderung ermittelt sich 
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 


1. im Jahr der Anschaffung oder Herstellung aus dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dem Wert des Wirt-
schaftsgutes am Schluss des Wirtschaftsjahres, 


2. in den Folgejahren aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Wert des Wirt-
schaftsgutes am Schluss des jeweiligen Wirtschaftsjahres und dem Wert am 
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. 


Bei der Ermittlung der Wertminderung nach Satz 3 sind Wertminderungen nach 
§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes. erhöhte Abset-
zungen und Sonderabschreibungen zu berücksichtigen. Liegen die 
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Voraussetzungen des Satzes 1 nicht im gesamten Wirtschaftsjahr vor, mindert 
sich der nach Satz 3 ermittelte förderfähige Aufwand um jeweils ein Zwölftel für 
jeden vollen Monat, in dem die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht vorliegen.“ 


c) In Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Für“ die Wörter „vor dem 1. Januar 2024“ 
eingefügt. 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Für nach dem 31. Dezember 2023 in Auftrag gegebene Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben im Sinne des § 2 Absatz 5 betragen die förderfähigen Auf-
wendungen 70 Prozent des beim Anspruchsberechtigten für den Auftrag ent-
standenen Entgelts.“ 


d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 


„(5) Bemessungsgrundlage sind die im Wirtschaftsjahr entstandenen förder-
fähigen Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Sinne der Absätze 1 bis 4. 
Die Bemessungsgrundlage beträgt höchstens für  


1. nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Juli 2020 entstandene förderfähige 
Aufwendungen 2 000 000 Euro, 


2. nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Januar 2024 entstandene förderfähige 
Aufwendungen 4 000 000 Euro und  


3. nach dem 31. Dezember 2023 entstandene förderfähige Aufwendungen 
12 000 000 Euro.“ 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Anspruchsberechtige, die als kleines und mittleres Unternehmen im Sinne der 
KMU-Definition des Anhang I der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung 
gelten, können zusätzlich eine Erhöhung der Forschungszulage um 10 Prozent-
punkte beantragen.“ 


b) Der bisherige Absatz 1 Satz 2 wird Absatz 2 und in diesem werden die Wörter 
„§ 3 Absatz 3 und 4“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 3 bis 4“ ersetzt. 


c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 


3. In § 5 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 3 Absatz 3 und 4“ durch die Wörter 
„§ 3 Absatz 3 bis 4“ ersetzt. 


4. § 6 wird wie folgt gefasst: 


„§ 6 


Bescheinigung 


(1) Grundlage für die Festsetzung der Forschungszulage ist für jedes im Antrag 
nach § 5 aufgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des 
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Anspruchsberechtigten eine Bescheinigung der Bescheinigungsstelle nach § 2 Ab-
satz 1 Satz 2 der Forschungszulagen-Bescheinigungsverordnung. 


(2) Die Bescheinigung muss für jedes im Antrag nach § 5 aufgeführte For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben gesondert die Feststellung enthalten, dass die 
Voraussetzungen des § 2 vorliegen. Die Feststellung ist zu begründen.  


(3) Soweit im Antrag nach § 5 auch förderfähige Aufwendungen im Sinne des § 3 
Absatz 3a geltend gemacht werden, muss die Bescheinigung auch die Feststellung 
enthalten, dass das jeweilige Wirtschaftsgut für die Durchführung des begünstigten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich ist. 


(4) Die Bescheinigung ist nach einem vom Bundesministerium der Finanzen in 
Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder und im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und dem Bundesministerium 
für Bildung und Forschung vorgeschriebenen Muster zu erstellen. 


(5) Die erste Bescheinigung für ein Wirtschaftsjahr ist für den Antragsteller vorbe-
haltlich des Satzes 2 gebührenfrei. Im Fall weiterer Anträge auf Bescheinigung für For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben desselben Wirtschaftsjahres können ab der Aus-
stellung der zweiten Bescheinigung nach Absatz 1 Gebühren und Auslagen erhoben 
werden.“ 


5. § 9 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Absatz 3“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 3 Satz 1 
und 2“ ersetzt.  


b) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 


6. Nach § 10 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Wenn im Zeitpunkt der Festsetzung der Forschungszulage die Steuererklä-
rung für die nächste erstmalige Festsetzung von Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
noch nicht abgegeben worden ist und die Vorauszahlungen nach § 37 Absatz 3 Satz 3 
des Einkommensteuergesetzes für den letzten noch nicht veranlagten Zeitraum ange-
passt werden können, hat das Finanzamt die Vorauszahlungen für diesen Veranla-
gungszeitraum um die festgesetzte Forschungszulage, jedoch höchstens auf 0 Euro, 
auf Antrag herabzusetzen.“ 


Artikel 34 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2947) geändert worden ist, wird wie folgt gändert: 


1. In § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 werden nach dem Wort „besteht“ die Wörter „oder 
einen Anspruch auf Übertragung von Inlandsvermögen im Sinne des § 121 des Bewer-
tungsgesetzes umfasst“ eingefügt. 


2. In § 20 Absatz 7 wird die Angabe „600 Euro“ durch die Angabe „5 000 Euro“ ersetzt. 
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3. Dem § 37 wird folgender Absatz 20 angefügt: 


„(20) § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 in der am … [einsetzen: Datum des Tages 
nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf 
Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem … [einsetzen: Datum des Tages 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.“ 


Artikel 35 


Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes 


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, das zuletzt durch Artikel 34 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 2 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 2a Rechtsfähige Personengesellschaft“. 


2. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 


„§ 2a 


Rechtsfähige Personengesellschaft 


Rechtsfähige Personengesellschaften (§ 14a Absatz 2 Nummer 2 der Abgaben-
ordnung) gelten für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer als Gesamthand und 
deren Vermögen als Gesamthandsvermögen. Bei einem Erwerb nach § 1 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 durch eine rechtsfähige Personengesellschaft gelten deren Gesell-
schafter als Erwerber. Bei einer Zuwendung durch eine rechtsfähige Personengesell-
schaft gelten deren Gesellschafter als Zuwendende.“ 


3. In § 10 Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „Personengesellschaft oder einer anderen 
Gesamthandsgemeinschaft“ durch das Wort „Personenvereinigung“ ersetzt. 


4. In § 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe d werden die Wörter „zum gesamthän-
derisch gebundenen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft“ durch die Wörter 
„zum Betriebsvermögen im Sinne des § 97 Absatz 1a Nummer 1 des Bewertungsge-
setzes einer Personengesellschaft “ ersetzt. 


5. In § 18 Satz 1 werden nach dem Wort „Personenvereinigungen“ die Wörter „und 
rechtsfähige Vereine“ eingefügt. 


Artikel 36 


Änderung des Bewertungsgesetzes 


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 97 Absatz 2 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Vereinen“ durch die Wörter 
„Vereinen ohne Rechtspersönlichkeit, den nicht rechtsfähigen“ ersetzt. 


2. Nach § 153 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„In den Fällen, in denen der Gegenstand der Feststellung einer Personengesellschaft 
im Sinne des § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 zuzurechnen ist, ist die Feststellunger-
klärung vorrangig von der Gesellschaft anzufordern.“ 


3. In § 154 Absatz 3 werden die Wörter „§ 183 der Abgabenordnung“ durch die Wörter 
„§ 183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


Artikel 37 


Änderung des Bodenschätzungsgesetzes 


Das Bodenschätzungsgesetz vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150, 3176), das 
zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 12 Satz 2 werden nach dem Wort „Einheitswerten“ die Wörter „oder Grundsteuer-
werten“ eingefügt und werden die Wörter „§§ 180 bis 183 der Abgabenordnung“ 
durch die Wörter „§§ 180 bis 183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


2. § 13 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


„(4) Die Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung soll zu den üblichen 
Dienstzeiten in den Räumen des Finanzamts stattfinden. Sie kann auch durch Veröf-
fentlichung auf der Internetseite des Finanzamts oder der obersten Finanzbehörde des 
Landes erfolgen. § 122 Absatz 5 Satz 4 der Abgabenordnung gilt dabei entsprechend.“ 


Artikel 38 


Weitere Änderung des Bodenschätzungsgesetzes 


In § 12 Satz 2 des Bodenschätzungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 37 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, werden die Wörter „Einheitswerten oder“ gestrichen. 


Artikel 39 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Dem § 23 des Grunderwerbsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 16. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird folgender Absatz 25 angefügt: 


„(25) § 5 Absatz 3 Satz 1, § 6 Absatz 3 Satz 2, § 7 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Absatz 2 
Nummer 4 in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung sind bis zum Ablauf der 
in § 5 Absatz 3, § 6 Absatz 3 Satz 2 und § 7 Absatz 3 genannten Fristen für verwirklichte 
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Übergänge nach § 5 Absatz 1 und 2 und § 6 Absatz 3 Satz 1 und Umwandlungen von ge-
meinschaftlichen Eigentum in Flächeneigentum nach § 7 Absatz 2 in der bis zum 31. De-
zember 2023 geltenden Fassung mit der Maßgabe weiter anzuwenden, dass anstelle des 
Vermögens der Gesamthand das Gesellschaftsvermögen im Sinne des Gesetzes zur Mo-
dernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) tritt.“ 


Artikel 40 


Änderung des Handelsgesetzbuchs 


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 8b Absatz 2 Nummer 12 werden nach dem Wort „Genossenschafts-“ ein Komma 
und das Wort „Gesellschafts-“ eingefügt. 


2. In § 241a Satz 1 werden die Angabe „600 000“ durch die Angabe „800 000“ und die 
Angabe „60 000“ durch die Angabe „80 000“ ersetzt. 


Artikel 41 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird 
folgender … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] 
Abschnitt angefügt: 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Ab-
schnitt 


Übergangsvorschrift zum Wachstumschancengesetz 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel mit 
Zählbezeichnung] 


§ 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der ab dem 1. Januar 2024 geltenden Fas-
sung ist erstmals auf das nach dem 31. Dezember 2023 beginnende Geschäftsjahr anzu-
wenden. § 241a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs in der bis zum 31. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung ist letztmals auf das vor dem 1. Januar 2024 beginnende Geschäftsjahr 
anzuwenden.“ 
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Artikel 42 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 12 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 12a Gemeinsame Prüfung“. 


2. Dem § 2 wird folgender Absatz angefügt: 


„(13) Behördliche Ermittlungen im Sinne dieses Gesetzes sind alle Maßnahmen, 
die zum Ziel haben, den für die Besteuerung relevanten Sachverhalt aufzuklären, und 
die ausgeübt werden 


1. im Fall der Finanzbehörden, in Erfüllung der ihnen nach dem Finanzverwaltungs-
gesetz übertragenen Aufgaben, 


2. im Fall der Behörden der anderen Mitgliedstaaten, in Erfüllung der ihnen nach dem 
Recht des jeweiligen Mitgliedstaates übertragenen Aufgaben.“ 


3. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


„(2) Zentrales Verbindungsbüro im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 1 
der Amtshilferichtlinie ist in den Fällen des § 5 Absatz 1 Nummer 5 des Finanzver-
waltungsgesetzes das Bundeszentralamt für Steuern. Das Bundesministerium der 
Finanzen kann durch Schreiben weitere Bundes- oder Landesfinanzbehörden als 
Verbindungsstellen im Sinne von Artikel 4 Absatz 3 und Amtsträger einer Bundes- 
oder Landesfinanzbehörde als zuständige Bedienstete im Sinne von Artikel 4 Ab-
satz 4 der Amtshilferichtlinie benennen. Das zentrale Verbindungsbüro kann 
schriftlich für den Einzelfall zuständige Bedienstete benennen. Die benannten Ver-
bindungsstellen und zuständigen Bediensteten sind in dem jeweils festgelegten 
Umfang zum direkten Informationsaustausch mit dem anderen Mitgliedstaat nach 
Maßgabe dieses Gesetzes befugt.“ 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 


„(3a) Sind gleichzeitige oder gemeinsame Prüfungen vereinbart, benennt das 
zentrale Verbindungsbüro die für die behördlichen Ermittlungen zuständigen Amts-
träger der Bundes- und Landesfinanzbehörden für den jeweiligen Einzelfall als zu-
ständige Bedienstete; Absatz 2 Satz 2 und 3 bleibt unberührt.“ 


4. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „alle nach der Abgabenordnung vorgesehe-
nen“ gestrichen.  


b) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 


„(3) Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt keine Informationen, wenn 
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1. die Durchführung erforderlicher Ermittlungen oder die Beschaffung der betref-
fenden Informationen nach deutschem Recht nicht möglich ist, 


2. der andere Mitgliedstaat die üblichen Informationsquellen nicht ausgeschöpft 
hat, die ihm zur Erlangung der erbetenen Informationen zur Verfügung stehen, 
ohne dabei die Erreichung des Ziels zu gefährden oder 


3. die öffentliche Ordnung verletzt werden würde. 


(4) Das zentrale Verbindungsbüro kann die Übermittlung von Informationen 
ablehnen, wenn 


1. der andere Mitgliedstaat seinerseits aus rechtlichen Gründen nicht zur Über-
mittlung entsprechender Informationen in der Lage ist oder 


2. ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren 
preisgegeben werden würde.“ 


c) In Absatz 5 werden die Wörter „Absatz 3 Nummer 1, 3 und 4“ durch die Wörter 
„Absatz 3 Nummer 1 und 3 und Absatz 4 Nummer 2“ ersetzt. 


5. In § 7 Absatz 14a Satz 1 wird die Angabe „§ 12“ durch die Angabe „§ 13“ ersetzt. 


6. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In Nummer 1 wird das Wort „deutsche“ durch das Wort „die“ ersetzt. 


bbb) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 


„2. bei den behördlichen Ermittlungen zugegen sein dürfen, die auf 
deutschem Hoheitsgebiet von den Finanzbehörden durchgeführt 
werden, und 


3. unter Einhaltung des deutschen Verfahrensrechts im Beisein ei-
nes zuständigen inländischen Bediensteten Personen befragen 
und Aufzeichnungen prüfen.“ 


bb) In Satz 2 erster Teilsatz wird das Wort „Einzelpersonen“ durch das Wort „Per-
sonen“ ersetzt. 


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz vorangestellt: 


„Die Befugnisse der Bediensteten der anderen Mitgliedstaaten bestimmen sich 
nach deutschem Verfahrensrecht; sie gehen nicht über das hinaus, was 


1. für die in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Zwecke erforderlich ist und 


2. das Recht des jeweiligen anderen Mitgliedstaates seinen Bediensteten gestat-
tet.“ 


7. § 12 wird wie folgt gefasst: 







 - 79 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


„§ 12 


Gleichzeitige Prüfung 


(1) Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörde kann das zentrale Verbin-
dungsbüro einen anderen Mitgliedstaat oder mehrere andere Mitgliedstaaten ersu-
chen, eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen. Das zentrale Verbindungsbüro kann 
ein Ersuchen eines anderen Mitgliedstaates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten um 
die Durchführung einer gleichzeitigen Prüfung annehmen. 


(2) Eine gleichzeitige Prüfung im Sinne des Absatzes 1 sind behördliche Ermitt-
lungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gleichzeitig mit der entsprechenden 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats im jeweils eigenen Hoheitsgebiet in Bezug auf 
eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergänzendem Interesse 
durchgeführt werden, um die dabei erlangten Informationen auszutauschen. Die im 
Vorfeld der gleichzeitigen Prüfung zur Stellung, Annahme oder Ablehnung eines Ersu-
chens erforderlichen sowie die bei der gleichzeitigen Prüfung erlangten Informationen 
werden, soweit dies nach § 4 zulässig ist, ausgetauscht. Abweichend von § 4 Absatz 1 
Satz 2 bedarf es nicht der Weiterleitung durch das zentrale Verbindungsbüro, soweit in 
den in § 3 Absatz 3a geregelten Fällen ein direkter Informationsaustausch erfolgen 
darf. § 4 Absatz 3 Nummer 2 und § 6 Absatz 3 finden keine Anwendung. § 8 bleibt un-
berührt. 


(3) Das zentrale Verbindungsbüro benennt einen seiner Bediensteten, der für die 
Beaufsichtigung und die Koordinierung der gleichzeitigen Prüfung verantwortlich ist. 


(4) Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 bestimmt die zuständige Finanzbehörde, für 
welche Person oder welche Personen eine gleichzeitige Prüfung durchgeführt werden 
soll, begründet die Auswahl und gibt den Zeitraum an, in dem die gleichzeitige Prüfung 
durchgeführt werden soll. 


(5) Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 entscheidet die Finanzbehörde, ob sie an der 
gleichzeitigen Prüfung teilnehmen wird. Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem ande-
ren Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens das Einverständ-
nis oder die begründete Ablehnung mit. 


(6) Die inländische Person, auf die sich die gleichzeitige Prüfung bezieht, wird 
durch das zentrale Verbindungsbüro unverzüglich über die Durchführung der gleich-
zeitigen Prüfung informiert, sobald das Einverständnis in den Fällen des Absatzes 4 
von dem anderen Mitgliedstaat oder in den Fällen des Absatzes 4 durch das zentrale 
Verbindungsbüro übermittelt worden ist. Von der Information kann abgesehen werden, 
soweit die Interessen Dritter, der Finanzbehörde oder des anderen Mitgliedstaates an 
der Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 


(7) Eine Anhörung der Beteiligten gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenord-
nung ist nicht erforderlich.“ 


8. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt: 


„§ 12a 


Gemeinsame Prüfung 


(1) Auf Vorschlag der zuständigen Finanzbehörden kann das zentrale Verbin-
dungsbüro einen oder mehrere Mitgliedstaaten ersuchen, eine gemeinsame Prüfung 
durchzuführen. Das zentrale Verbindungsbüro kann ein Ersuchen eines anderen 
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Mitgliedstaates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten um die Durchführung einer ge-
meinsamen Prüfung annehmen. Einem Ersuchen nach den Sätzen 1 und 2 steht nicht 
entgegen, dass eine gleichzeitige Prüfung in Bezug auf dieselbe Person zu dem iden-
tischen oder einem anderen Sachverhalt bereits durchgeführt wird. Mit Ausnahme der 
§§ 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 sowie 12 Absatz 2 Satz 1 gelten die §§ 10 bis 11 
und 12 Absatz 2 bis 7 entsprechend. 


(2) Eine gemeinsame Prüfung im Sinne des Absatzes 1 sind behördliche Ermitt-
lungen, die von der zuständigen Finanzbehörde gemeinsam mit der entsprechenden 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats in Bezug auf eine Person oder mehrere Perso-
nen von gemeinsamem oder ergänzendem Interesse durchgeführt werden. Die ge-
meinsame Prüfung wird unter Koordinierung durch die zentralen Verbindungsbüros in 
zuvor vereinbarter Weise mit dem Ziel durchgeführt, eine Einigung über den Sachver-
halt und die Umstände, die Gegenstand der behördlichen Ermittlungen sind, sowie eine 
einvernehmliche steuerliche Würdigung auf Basis dieses Sachverhaltes zu erzielen. 


(3) Über die Einzelheiten der gemeinsamen Prüfung treffen die beteiligten Behör-
den mit der entsprechenden Behörde des anderen Mitgliedstaats eine Vereinbarung. 
Die Vereinbarung umfasst zumindest eine Regelung bezüglich der verwendeten Spra-
che; § 87 der Abgabenordnung bleibt unberührt.  


(4) Die beteiligten Behörden bemühen sich, sich mit der entsprechenden Behörde 
des anderen Mitgliedstaats über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand 
der gemeinsamen Prüfung sind, zu einigen sowie eine einvernehmliche steuerliche 
Würdigung im Rahmen des jeweils geltenden Rechts auf Basis dieses Sachverhalts zu 
erreichen. Die Feststellungen, über die in der gemeinsamen Prüfung Einigung erzielt 
worden ist, sind in einem gemeinsamen Prüfungsbericht festzuhalten; die Feststellun-
gen, über die in der gemeinsamen Prüfung keine Einigung erzielt worden ist, können 
in dem gemeinsamen Prüfungsbericht festgehalten werden. Die Umsetzung der Fest-
stellungen im Inland bestimmt sich nach deutschem Recht. Die beteiligten Behörden 
stellen sicher, dass sie die Beweisführung der entsprechenden Behörde des anderen 
Mitgliedstaats, einschließlich in Beschwerde-, Einspruchs-, Gerichts- und Revisions-
verfahren, unterstützen, sofern dies nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates er-
forderlich ist. 


(5) Die inländische Person, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezieht, ist in-
nerhalb von 60 Tagen nach der Erstellung des gemeinsamen Prüfungsberichtes im 
Sinne des Absatzes 4 Satz 2 durch die zuständige Finanzbehörde über das Ergebnis 
der gemeinsamen Prüfung zu unterrichten. Die Unterrichtung umfasst eine Kopie des 
gemeinsamen Prüfungsberichtes. § 30 der Abgabenordnung bleibt durch die Sätze 1 
und 2 unberührt.“ 


Artikel 43 


Folgeänderungen 


(1) In § 14a Satz 1, § 259 Absatz 1 Satz 1, § 378 Absatz 4 Satz 1 und § 387 Absatz 2 
Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt 
durch Artikel 9a des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 155) geändert worden 
ist, werden jeweils die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.  


(2) In § 707d Absatz 1 Satz 1 des Bürgerliches Gesetzbuchs in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch 
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Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist, wer-
den die Wörter „und für Verbraucherschutz“ gestrichen.  


(3) Artikel 38 Nummer 1, Artikel 60 Nummer 14, Artikel 77 Nummer 4 Buchstabe b, 
Artikel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f, Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 
Buchstabe b und Artikel 92 Nummer 4 des Personengesellschaftsrechtsmodernisierungs-
gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) werden aufgehoben.  


Artikel 44 


Folgeänderungen 


(1) In § 7 Absatz 3 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 12. August 2005 
(BGBl. I S. 2354), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 183 der Abgabenordnung“ durch die 
Wörter „§§ 183 und 183a der Abgabenordnung“ ersetzt. 


(2) Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) wird gestrichen. 


(3) Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), die zuletzt durch Artikel 7 Absatz 8 des 
Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 8 werden die Wörter „nichtrechtsfähigen Verein“ durch die Wörter „Verein ohne 
Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


2. In § 25 Absatz 1 Nummer 3 werden die Wörter „nichtrechtsfähige Vereine“ durch die 
Wörter „Vereine ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


(4) In § 1 Absatz 3 Nummer 1 des Umwandlungssteuergesetzes, das zuletzt durch 
Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, werden die Wörter „Personenhandelsge-
sellschaften und Partnerschaftsgesellschaften“ durch das Wort „Personengesellschaften“ 
ersetzt 


(5) In Nummer 8 der Anlage der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftli-
cher Leistungen im Eisenbahnverkehr vom 2. August 1977 (BGBl. I S. 1465), die zuletzt 
durch Artikel 5 Nummer 2 des Gesetzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) geändert wor-
den ist, wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter „rechtsfähigen Personen-
gesellschaften“ ersetzt. 


(6) In § 15 Absatz 1 Satz 1 des Verkehrssicherstellungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 1968 (BGBl. I S. 1082), das zuletzt durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56) geändert worden ist, werden die Wörter 
„nicht-rechtsfähigen Personenvereinigungen“ durch die Wörter „sonstigen Personenverei-
nigungen“ ersetzt. 


(7) In § 6 Absatz 2 sowie § 8 Absatz 5 Satz 2 des Entschädigungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1658), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Mai 2011 (BGBl. I S. 920) geändert worden ist, werden die Wörter 
„Personengesellschaft des Handelsrechts“ durch die Wörter „rechtsfähige Personengesell-
schaft“ ersetzt. 
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(8) In § 3 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 8 Satz 1 des Ausgleichsleis-
tungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1665), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert 
worden ist, wird jeweils das Wort „Personengesellschaft“ durch die Wörter „rechtsfähigen 
Personengesellschaft“ ersetzt. 


(9) Die Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 


1. In § 11 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „nicht rechtsfähige Verein“ durch die Wörter 
„Verein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


2. In § 230 Absatz 2 werden die Wörter „nicht rechtsfähigen Verein“ durch die Wörter 
„Verein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


(10) Das Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz vom 22. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3256), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1166) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 1 Absatz 2 des werden die Wörter „Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit“ 
durch die Wörter „rechtsfähigen Personengesellschaften“ ersetzt. 


2. In § 15 Absatz 2 werden die Wörter „nicht rechtsfähigen Verein“ durch die Wörter „Ver-
ein ohne Rechtspersönlichkeit“ ersetzt. 


(11) In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das zuletzt durch Artikel 43 Absatz 1 die-
ses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe „§ 125a“ durch die Angabe „§ 125“ 
ersetzt. 


(12) In § 715a Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, das zuletzt durch 
Artikel 43 Absatz 2 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die Angabe „Satz 3“ gestri-
chen. 


(13) In § 9a Absatz 4 Satz 1 des Wohnungseigentumsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 34), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
7. November 2022 (BGBl. I S. 1982) geändert worden ist, werden die Wörter „§ 160 des 
Handelsgesetzbuchs“ durch die Wörter „§ 728b des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ ersetzt. 


(14) Das Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 305 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Ersten Unterabschnitts“ durch die Angabe 
„Zweiten Unterabschnitts“ ersetzt. 


2. In § 311 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 44“ durch die Angabe „§§ 39e“ ersetzt. 


(15) In § 349 Absatz 3 Satz 3 des Lastenausgleichsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 845; 1995 I S. 248), das zuletzt durch Arti-
kel 211 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, werden 
die Wörter „Personengesellschaft des Handelsrechts“ durch die Wörter „rechtsfähigen Per-
sonengesellschaft“ ersetzt. 


(16) In § 43a Absatz 1 Nummer 9 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa der Wirtschafts-
prüferordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. November 1975 (BGBl. I 
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S. 2803), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) 
geändert worden ist, wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter „rechtsfä-
hige Personengesellschaften“ ersetzt. 


(17) Das Außenwirtschaftsgesetz vom 6. Juni 2013 (BGBl. I S. 1482), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 11 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 2 Absatz 18 Nummer 2 und Absatz 19 wird jeweils das Wort „Personengesell-
schaften“ durch die Wörter „rechtsfähige Personengesellschaften“ ersetzt. 


2. § 5a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „gegen natürliche oder juris-
tische Personen oder Personengesellschaften“ durch die Wörter „gegen na-
türliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften“ 
und werden die Wörter „dieser natürlichen oder juristischen Personen oder 
Personengesellschaften“ durch die Wörter „dieser natürlichen oder juristi-
schen Personen oder rechtsfähigen Personengesellschaften“ ersetzt. 


bb) In den Nummern 1 und 2 wird jeweils das Wort „Personengesellschaften“ 
durch die Wörter „rechtsfähigen Personengesellschaften“ ersetzt. 


b) In Absatz 2 wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter „rechtsfähi-
gen Personengesellschaften“ ersetzt. 


3. In § 13 Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter 
„rechtsfähiger Personengesellschaften“ ersetzt. 


(18) In § 138 Absatz 1 Satz 2 und § 161 Absatz 2 Satz 2 des Kapitalanlagegesetz-
buchs vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, werden jeweils die Wörter 
„§ 133 Absatz 2 und 3“ durch die Wörter „§ 132 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 6“ ersetzt. 


(19) In § 20 Absatz 2 in dem Satzteil vor Nummer 1 des Geldwäschegesetz vom 23. 
Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 140) geändert worden ist, wird nach dem Wort „Genossenschaftsregister,“ 
das Wort „Gesellschaftsregister,“ eingefügt. 


Artikel 45 


Neubekanntmachung der Abgabenordnung 


Das Bundesministerium der Finanzen kann den Wortlaut der Abgabenordnung in der 
vom 1. Januar 2024 und in der vom 1. Januar 2025 an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekannt machen. 
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Artikel 46 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 


(2) Artikel 32 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 


(3) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 in Kraft. 


(4) Artikel 3 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft. 


(5) Die Artikel 5, 12, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44 und 45 tre-
ten am 1. Januar 2024 in Kraft. 


(6) Artikel 6 tritt am 1. April 2024 in Kraft.  


(7) Die Artikel 9, 13, 17, 29, 30 und 38 treten am 1. Januar 2025 in Kraft. 


(8) Die Artikel 14 und 18 treten am 1. Januar 2027 in Kraft. 


(9) Die Artikel 7 und 26 treten am 1. Januar 2028 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Die ökonomischen Folgen der multiplen Krisen – die Corona-Pandemie und der russische 
Überfall auf die Ukraine – belasten die deutsche Wirtschaft, aber auch die öffentlichen 
Haushalte. Zugleich stellen die Dekarbonisierung und der demographische Wandel die 
deutsche Wirtschaft vor große Herausforderungen. Um diesen Herausforderungen begeg-
nen zu können, müssen auch aus steuerlicher Sicht die Rahmenbedingungen für mehr 
Wachstum, Investitionen und Innovationen verbessert werden. Gleichzeitig ist der finanzi-
elle Spielraum der öffentlichen Haushalte für steuerpolitische Impulse durch die vorange-
gangenen Krisen erheblich eingeengt.  


Um die Wachstumschancen für unsere Wirtschaft zu erhöhen, Investitionen und Innovation 
in neue Technologien zu ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 
Deutschland zu stärken, werden daher zielgerichtete Maßnahmen ergriffen, die die be-
grenzten Spielräume der öffentlichen Haushalte in den Blick nehmen und dadurch - auch 
vor dem Hintergrund der außerordentlich hohen Inflationsrate - keinen zusätzlichen Preis-
druck erzeugen. 


Mit dem vorliegenden Gesetz werden wir die Liquiditätssituation der Unternehmen verbes-
sern und Impulse setzen, damit Unternehmen dauerhaft mehr investieren und mit unter-
nehmerischem Mut Innovationen wagen können. 


Von zentraler Bedeutung ist dabei die bereits im Koalitionsvertrag der die Bundesregierung 
tragenden Parteien aufgeführte Investitionsprämie. In Ergänzung zu den bestehenden Pro-
jektförderungen für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen wird eine steuerliche Investiti-
onsförderung mit Rechtsanspruch für alle beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtigen 
Unternehmen unabhängig von ihrer Größe, ihrer Rechtsform und unabhängig von ihrer wirt-
schaftlichen Betätigung eingeführt. Angesichts der gewaltigen Transformationserforder-
nisse ist ein möglichst breiter Förderansatz erforderlich. Unternehmerische Investitionen in 
Energie- und Ressourceneffizienz, in Dekarbonisierung, CO2-Speicherung und auch in eine 
Umwelt- und Klimaschutz unterstützende Digitalisierung sind auch unter Einsatz geeigneter 
steuerlicher Maßnahmen anzureizen. Aufgrund der unabdingbaren Einhaltung der von der 
Verfassung vorgegebenen Schuldenbremse enthält das vorliegende Gesetz demgegen-
über eine „kleinere“, dafür aber bereits ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tretende Ausgestal-
tung der Investitionsprämie, die in einem ersten Schritt Investitionen fördert, die es den 
Unternehmen ermöglichen, die Energieeffizienz zu verbessern. Im Kreis angesprochener 
Ressorts wird kurzfristig ausgelotet, wieweit die hier konzipierte Investitionsprämie im gel-
tenden beihilferechtlichen Rahmen so auf zusätzliche Transformationsbereiche ausge-
dehnt werden kann, dass sie die Erfordernisse einer steuerlichen Förderung – Anknüpfung 
an steuerliche Sachverhalte und Begrifflichkeiten, um die Administrierbarkeit zu gewähr-
leisten – erfüllt. Der entsprechend gebotene wie auch im Rahmen der Haushaltsvorsorge 
mögliche Einsatz staatlicher Mittel wird dabei berücksichtigt. 


Diese Maßnahmen sind geeignet, die Wettbewerbsfähigkeit sowie die Wachstumschancen 
unserer Wirtschaft zu stärken, das Steuersystem an zentralen Stellen zu vereinfachen, die 
Modernisierung unseres Steuerrechts voranzubringen und die Steuerfairness weiter zu för-
dern, ohne die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zu gefährden. 
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II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumschancen unserer Wirtschaft stär-
ken, indem die Rahmenbedingungen verbessert werden und damit Investitionsanreize ge-
fördert werden. Zu den Maßnahmen zählen: 


– Die Einführung einer Investitionsprämie zur Beförderung der Transformation der Wirt-
schaft in Richtung von insbesondere mehr Klimaschutz, 


– die befristete Wiedereinführung der degressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter, 


– die befristete Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude, 


– die Stärkung der steuerlichen Forschungsförderung, 


– die Verbesserung des steuerlichen Verlustabzugs, 


– Anhebung der GWG-Grenze auf 1 000 Euro und Verbesserung der Sonderabschrei-
bung nach § 7g EStG für mehr Liquidität bei kleinen und mittleren Unternehmen, 


– Verbesserungen bei den Abschreibungsmöglichkeiten des Sammelpostens (§ 6 Ab-
satz 2a EStG) für Zwecke des Bürokratieabbaus, 


– Änderungen bei der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG) und 


– Steigerung der Attraktivität der Option zur Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG.  


Das Steuersystem wird weiter vereinfacht, indem u. a. 


– das Meldeverfahren für Kassen vereinfacht wird, 


– die Nichtaufgriffsgrenze in § 20 Absatz 7 ErbStG von 600 Euro auf 5 000 Euro erhöht 
wird, 


– die Schriftformerfordernis an verschiedenen Stellen des Riester-Verfahrens durch Er-
möglichung der elektronischen Datenübermittlung beseitigt wird, 


– die Grenzen für die Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger (§ 241a HGB, 
§ 141 AO) sowie der Aufbewahrungspflicht bei Überschusseinkünften (§ 147a AO) an-
gehoben werden, 


– die Grenze für die umsatzsteuerliche Ist-Besteuerung (Möglichkeit der Berechnung der 
Steuer nach vereinnahmten statt vereinbarten Entgelten) nach § 20 Satz 1 Nummer 1 
UStG von 600 000 Euro auf 800 000 Euro angehoben wird, 


– die Freigrenze im Sinne des § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG von aktuell 600 Euro auf 1 000 
Euro angehoben wird, 


– die Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit tarifermäßigt zu besteuerndem 
Arbeitslohn vereinfacht wird, 


– die Kleinunternehmer von umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten befreit werden, 


– die Freigrenze für den Quellensteuereinbehalt (§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG) 
erhöht wird, 
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– die Digitalisierung des Spendenverfahrens durch Anpassung des Zuwendungsempfän-
gerregisters vorangetrieben wird, 


– eine Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung eingeführt wird und 


– der Schwellenwert zur Befreiung von der Abgabe von vierteljährlichen Umsatzsteuer-
Voranmeldungen von 1 000 Euro auf 2 000 Euro erhöht wird. 


Die Modernisierung des Steuerrechts wird vorangebracht, indem u. a. 


– die Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung angepasst wird, 


– die Abgabenordnung und andere Steuergesetze an das MoPeG angepasst werden, 


– die Vereinfachungsregelung zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers er-
weitert wird. 


Die Steuerfairness wird weiter gefördert, indem u. a. 


– die Pflicht zur Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen auf nationale 
Steuergestaltungen ausgeweitet wird, 


– Steuergestaltungen bei Investmentfonds (Immobilienveräußerungsgewinne und Frei-
stellung Vermietungseinkünfte ohne steuerliche Vorbelastung) verhindert werden, 


– eine gesetzliche Regelung zur verpflichtenden Verwendung von elektronischen Rech-
nungen eingeführt wird, 


– die Zinsschranke an die EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie angepasst wird und 


– eine Zinshöhenschranke eingeführt wird. 


III. Alternativen 


Keine. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Einführung des Klimaschutz-
Investitionsprämiengesetzes (Artikel 1), die Änderung des Einkommensteuergesetzes (Ar-
tikel 2 bis 7), des Umwandlungssteuergesetzes (Artikel 10 und 44 Absatz 4), des Körper-
schaftsteuergesetzes (Artikel 22 und 23) des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 27 und 28), 
des Investmentsteuergesetzes (Artikel 31), des Forschungszulagengesetzes (Arti-
kel 32 und 33) und die Änderung des EU-Amtshilfegesetzes (Artikel 42) aus Artikel 105 Ab-
satz 2 Satz 2 erste Alternative des Grundgesetzes (GG), da das Steueraufkommen diesbe-
züglich dem Bund ganz oder teilweise zusteht.  


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Abgabenord-
nung (Artikel 11 bis 14) und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (Arti-
kel 15 bis 18) aus Artikel 108 Absatz 5 GG. 


Für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 19) folgt die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 4 Satz 1 GG. Es wird der Vollzug der Steu-
ergesetze erheblich verbessert bzw. erleichtert. 
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Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung der Finanzgerichts-
ordnung (Artikel 21) aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG. 


Der Bund ist im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer (Artikel 34 und 35) gemäß 
Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG 
gesetzgebungsbefugt. Vorliegend werden insbesondere grundlegende Anpassungen in-
folge der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vorgenommen. Eine bundes-
einheitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaat-
lichen Interesse erforderlich. Die Einheitlichkeit der rechtlichen Rahmenbedingungen ist bei 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer notwendig, um einer Rechtszersplitterung mit proble-
matischen Folgen entgegenzuwirken. Insbesondere wenn Erblasser, Schenker, Erbe oder 
Beschenkter, in verschiedenen Ländern ansässig sind, könnte es bei einer föderalen Aus-
richtung der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu mehreren konkurrierenden Steueransprü-
chen kommen. Zur Vermeidung von Doppelbelastungen bedürfte es Vereinbarungen zwi-
schen den Ländern, deren Koordinierung und Administration erheblichen Mehraufwand ver-
ursachen würde. Unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern würden ferner zu 
erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Die Komplexität des Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrechts würde massiv zunehmen. Eine einheitliche Erbschaft- und Schen-
kungsteuer wahrt darüber hinaus die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftsraums der Bundes-
republik Deutschland, da unterschiedliche Erbschaft- und Schenkungsteuerbelastungen 
mittelbar zu Wettbewerbsnachteilen führen können (vgl. zu allem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 17. Dezember 2014 - 1 BvL 21/12 -, Rz. 107 ff.) 


Für die Änderung des Bewertungsgesetzes (Artikel 36), des Bodenschätzungsgesetzes 
(Artikel 37 und 38) und des Grundsteuer-Reformgesetzes (Artikel 44 Absatz 2) ergibt sich 
die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 GG. 


Für die Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 39) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative GG. Da das Auf-
kommen der Grunderwerbsteuer den Ländern (Artikel 106 Absatz 2 Nummer 3 GG) zu-
steht, hat der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings gemäß Artikel 105 Absatz 2 zweite 
Alternative GG nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Da-
nach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschafts-
einheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich 
macht. Artikel 39 des Gesetzes zielt auf eine Änderung einzelner Vorschriften des Grund-
erwerbsteuergesetzes ab. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- 
und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Die gleichwertigen Le-
bensverhältnisse würden bei einer landesrechtlichen Zersplitterung des Grunderwerbsteu-
errechts beeinträchtigt werden, weil unterschiedliche Regelungen oder sogar das Unterlas-
sen einer Regelung durch einzelne Länder zu einer dem einheitlichen Lebens- und Wirt-
schaftsraum widersprechenden Wettbewerbsverzerrung führen würde, die sich nachteilig 
auf die gesamtwirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland auswirkt. Die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung wäre bei jeweiligen Einzelregelungen durch Länderge-
setze selbst dann nicht mehr gewährleistet, wenn man unterstellt, dass diese die nämliche 
Zielsetzung verfolgten, denn es ist nicht davon auszugehen, dass diese in völliger Überein-
stimmung durch die Gesetze der Länder konkretisiert wird. 


Für die Änderung des Handelsgesetzbuchs und des Einführungsgesetzes zum Handelsge-
setzbuch (Artikel 40 und 41) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Ar-
tikel 74 Absatz 1 Nummer 11 GG. 


Für die Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 24 bis 26) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 zweite Alternative i. V. m. 
Artikel 72 Absatz 2 GG. Danach hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit 
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche 
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Regelung erforderlich macht. Die bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- 
und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da die in der jeweiligen 
Gemeinde belegenen Betriebstätten des Steuerpflichtigen gewerbesteuerpflichtig sind und 
der Gewerbeertrag einheitlich für alle Betriebstätten ermittelt wird.  


Für die Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Artikel 43 Absatz 1 und Artikel 44 Absatz 11) 
ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1, Artikel 74 
Absatz 1 Nummer 1 GG (gerichtlies Verfahren). 


Für die Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 44 Ab-
satz 12) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 
2, Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 GG (bürgerliches Recht). 


Für die Änderung des Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetzes (Arti-
kel 43 Absatz 3) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes wie folgt: 


– Hinsichtlich der Änderungen des Artikel 38 Nummer 1, Artikel 60 Nummer 14, Arti-
kel 77 Nummer 4 Buchstabe b, Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 6 
Buchstabe b und Artikel 92 Nummer 4 des MoPeG: Artikel 72 Absatz 1, Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft); 


– Hinsichtlich Artikel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f des MoPeG: Artikel 71, 73 Ab-
satz 1 Nummer 1 GG (Verteidigung einschließlich Zivilbevölkerungsschutz). 


Für die Änderung des Verwaltungszustellungsgesetzes (Artikel 44 Absatz 1) ergibt sich die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes angesichts des auf Bundesbehörden beschränkten 
Geltungsbereichs als ausschließliche Kompetenz aus der Natur der Sache, im Hinblick auf 
den Geltungsbereich für die Landesfinanzbehörden als im Ermessen des Bundes stehende, 
gleichwohl nicht von den Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG abhängige fakul-
tative Kompetenz aus Artikel 108 Absatz 5 Satz 2 GG. 


Für die Änderung des Verkehrssicherstellungsgesetz (Artikel 44 Absatz 6) ergibt sich die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 71, 73 Absatz 1 Nummer 1, Nummer 6, 
Nummer 6a GG (Verteidigung einschließlich Zivilbevölkerungsschutz).  


Für die Änderung des Entschädigungsgesetzes (Artikel 44 Absatz 7) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1, Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1, 9, 
11, 18 GG (bürgerliches Recht, Kriegsschäden und die Wiedergutmachung, Recht der Wirt-
schaft, städtebaulicher Grundstücksverkehr).  


Für die Änderung des Ausgleichsleistungsgesetzes (Artikel 44 Absatz 8) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1, Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 1, 9, 11, 18 GG (bürgerliches Recht, Kriegsschäden und die Wiedergutmachung, Recht 
der Wirtschaft, städtebaulicher Grundstücksverkehr).  


Für die Änderung der Insolvenzordnung (Artikel 44 Absatz 9) und des Unternehmensstabi-
lisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (Artikel 44 Absatz 10) ergibt sich die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 2, Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 11 GG (Recht der Wirtschaft).  


Für die Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes (Artikel 44 Absatz 13) ergibt sich die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes Artikel 72 Absatz 1 und 2, Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 1 GG (bürgerliches Recht). 
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Für die Änderung des Umwandlungsgesetzes (Artikel 44 Absatz 14) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 2, Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 11 GG (Recht der Wirtschaft). 


Für die Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (Artikel 44 Absatz 15) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1, Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 6, 9 GG (Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen bzw. Kriegsschäden und 
die Wiedergutmachung). 


Für die Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes (Artikel 44 Absatz 17) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 71, 73 Absatz 1 Nummer 5 GG (Waren- 
und Zahlungsverkehr mit dem Ausland). 


Für die Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs (Artikel 44 Absatz 18) ergibt sich die Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 2, Artikel 74 Absatz 1 
Nummer 11 GG (Recht der Wirtschaft). 


Für die Änderung des Geldwäschegesetzes (Artikel 44 Absatz 19) ergibt sich die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 1 und 2, Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 11 GG (Recht der Wirtschaft). 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit den völkerrechtlichen 
Verträgen der Bundesrepublik Deutschland vereinbar. 


VI. Gesetzesfolgen 


Mit dem Gesetzentwurf wird u. a. gewährleistet, dass den Änderungen des Rechts der Per-
sonengesellschaften ab dem 1. Januar 2024 im Besteuerungsverfahren Rechnung getra-
gen wird. 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Indem der rechtsfähigen Personenvereinigung im Verfahren der gesonderten und einheitli-
chen Feststellung einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtiger Einkünfte eine eigenstän-
dige Rolle zugewiesen wird, wird das Steuerverwaltungsverfahren vereinfacht. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es das 
Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert und den Indikatorenbereich 8.2 (Staatsver-
schuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, Generationengerechtigkeit schaffen) unterstützt. 
Die Einführung einer Investitionsprämie zur Beförderung der Transformation der Wirtschaft 
in Richtung von insbesondere mehr Klimaschutz als eine zentrale Einzelmaßnahme beför-
dert unternehmerische Investitionen in den Umwelt- und Klimaschutz. Diese Maßnahme 
unterstützt damit die Indikatorbereiche 3.2.a (Luftbelastung - Gesunde Umwelt erhalten) 
und 13.1.a (Klimaschutz - Treibhausgase reduzieren). 


Eine Nachhaltigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


          
1 Klimaschutz- Investiti-


onsprämiengesetz 
(KlimaInvPG) 


Insg. - 390 - - - 195 - 255 - 375 - 420 


 Einführung einer steuer-
lichen Investitionsförde-
rung in Ergänzung zu 
den bestehenden Pro-
jektförderungen für Um-
welt- und Klimaschutz-
maßnahmen in Höhe 
von 15% der begünstig-
ten Aufwendungen 


GewSt + 5 - - . + 5 + 5 + 10 


 ESt - 40 - - - 15 - 25 - 40 - 45 


 KSt - 355 - - - 180 - 235 - 340 - 385 


 SolZ . - - . . . . 


 Bund - 195 - - - 96 - 129 - 187 - 212 


 GewSt . - - . . . . 


 ESt - 17 - - - 6 - 11 - 17 - 19 


 KSt - 178 - - - 90 - 118 - 170 - 193 


 SolZ . - - . . . . 


 Länder - 194 - - - 97 - 127 - 187 - 210 


 GewSt . - - . . . + 1 


ESt - 17 - - - 7 - 10 - 17 - 19  
KSt - 177 - - - 90 - 117 - 170 - 192 


 Gem. - 1 - - - 2 + 1 - 1 + 2 


 GewSt + 5 - - . + 5 + 5 + 9 


 ESt - 6 - - - 2 - 4 - 6 - 7 


2 § 22 Nr. 1 S. 3, § 19 
Abs. 2 S. 3, § 24a S. 5 
EStG 


Insg. - 150 . - 15 - 35 - 80 - 150 - 235 


 Streckung des Anstiegs 
des Besteuerungsan-
teils je Kohorte, der Ab-
schmelzung des Versor-
gungsfreibetrags und 
des Altersentlastungs-
betrags ab 1.1.2023  


ESt - 140 . - 10 - 30 - 70 - 130 - 210 


 LSt - 10 - - 5 - 5 - 10 - 20 - 25 


 SolZ . . . . . . . 


 Bund - 64 . - 6 - 15 - 34 - 64 - 100 


 ESt - 60 . - 4 - 13 - 30 - 55 - 89 


 LSt - 4 - - 2 - 2 - 4 - 9 - 11 


 SolZ . . . . . . . 


 Länder - 63 . - 6 - 14 - 33 - 63 - 99 


 ESt - 59 . - 4 - 12 - 29 - 55 - 89  
LSt - 4 - - 2 - 2 - 4 - 8 - 10 


 Gem. - 23 . - 3 - 6 - 13 - 23 - 36 


 ESt - 21 . - 2 - 5 - 11 - 20 - 32 


 LSt - 2 - - 1 - 1 - 2 - 3 - 4 


3 §§ 123 bis 126 EStG Insg. - 170 - - 140 - 25 - 10 - - 


 ESt - 160 - - 130 - 25 - 10 - - 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 Aufhebung der Besteue-
rung der Soforthilfe De-
zember (Erdgas-
Wärme-Soforthilfege-
setz – EWSG) 


SolZ - 10 - - 10 . . - - 


 Bund - 78 - - 65 - 11 - 4 - - 


 ESt - 68 - - 55 - 11 - 4 - - 


 SolZ - 10 - - 10 . . - - 


 Länder - 68 - - 55 - 10 - 4 - - 


 ESt - 68 - - 55 - 10 - 4 - - 


 Gem. - 24 - - 20 - 4 - 2 - - 


 ESt - 24 - - 20 - 4 - 2 - - 


4 § 6 EStG Insg. - 550 - - 65 - 570 - 965 - 735 - 385 


 Anhebung der Betrags-
grenzen für  
geringwertige Wirt-
schaftsgüter auf 1.000 € 
und für Sammelposten 
auf 5.000 € sowie Sen-
kung der Auflösungs-
dauer der Sammelpos-
ten auf  
3 Jahre für Wirtschafts-
güter, die nach dem  
31.12.2023 angeschafft, 
hergestellt oder in  
das Betriebsvermögen 
eingelegt werden 


GewSt - 155 - - 20 - 165 - 280 - 210 - 105 


 ESt - 260 - - 25 - 260 - 440 - 350 - 185 


 KSt - 115 - - 15 - 125 - 205 - 150 - 80 


 SolZ - 20 - - 5 - 20 - 40 - 25 - 15 


 Bund - 195 - - 25 - 200 - 340 - 257 - 138 


 GewSt - 6 - - 1 - 6 - 10 - 8 - 4 


 ESt - 111 - - 11 - 111 - 187 - 149 - 79 


 KSt - 58 - - 8 - 63 - 103 - 75 - 40 


SolZ - 20 - - 5 - 20 - 40 - 25 - 15 


Länder - 174 - - 18 - 180 - 303 - 233 - 123 


 GewSt - 7 - - 1 - 8 - 14 - 10 - 5 


 ESt - 110 - - 10 - 110 - 187 - 148 - 78  
KSt - 57 - - 7 - 62 - 102 - 75 - 40 


 Gem. - 181 - - 22 - 190 - 322 - 245 - 124 


 GewSt - 142 - - 18 - 151 - 256 - 192 - 96 


 ESt - 39 - - 4 - 39 - 66 - 53 - 28 


          


5 § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG Insg. - 70 - - 70 - 85 - 100 - 110 - 120 


 Anhebung des Brutto-
preisdeckels von 60.000 
€ auf 80.000 € 


ESt - 20 - - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 


 LSt - 50 - - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 


 SolZ . - . . . . . 


         


 Bund - 30 - - 30 - 37 - 43 - 47 - 51 


 ESt - 9 - - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 


 LSt - 21 - - 21 - 26 - 30 - 32 - 34 


 SolZ . - . . . . . 


         


 Länder - 29 - - 29 - 35 - 41 - 47 - 51 


 ESt - 8 - - 8 - 10 - 12 - 15 - 17 


 LSt - 21 - - 21 - 25 - 29 - 32 - 34 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


         


 Gem. - 11 - - 11 - 13 - 16 - 16 - 18 


 ESt - 3 - - 3 - 4 - 5 - 5 - 6 


 LSt - 8 - - 8 - 9 - 11 - 11 - 12 


6 § 7 Abs. 2 EStG Insg. - 2.045 . - 1.035 - 4.245 - 5.605 - 2.785 + 995 


 befristete Einführung ei-
ner degressiven Ab-
schreibung in Höhe von 
bis zu 25% höchstens 
dem 2,5-fachen der line-
aren Abschreibung für 
bewegliche Wirtschafts-
güter des Anlagevermö-
gens, die ab dem 1. Ok-
tober 2023 und vor dem 
1. Januar 2025 ange-
schafft oder hergestellt 
worden sind 


GewSt - 790 . - 395 - 1.615 - 2.160 - 1.075 + 375 


 ESt - 660 . - 330 - 1.345 - 1.800 - 900 + 310 


 KSt - 530 . - 275 - 1.150 - 1.465 - 720 + 280 


 SolZ - 65 . - 35 - 135 - 180 - 90 + 30  
Bund - 639 . - 327 - 1.340 - 1.756 - 872 + 316 


 GewSt - 28 . - 14 - 58 - 78 - 39 + 14 


 ESt - 281 . - 140 - 572 - 765 - 383 + 132 


 KSt - 265 . - 138 - 575 - 733 - 360 + 140 


 SolZ - 65 . - 35 - 135 - 180 - 90 + 30 


 Länder - 586 . - 297 - 1.228 - 1.606 - 796 + 290 


 GewSt - 41 . - 20 - 82 - 109 - 54 + 19 


 ESt - 280 . - 140 - 571 - 765 - 382 + 131 


KSt - 265 . - 137 - 575 - 732 - 360 + 140 


Gem. - 820 . - 411 - 1.677 - 2.243 - 1.117 + 389 


 GewSt - 721 . - 361 - 1.475 - 1.973 - 982 + 342  
ESt - 99 . - 50 - 202 - 270 - 135 + 47 


          


7 § 7 Abs. 5a EStG Insg. - 540 . . - 25 - 130 - 370 - 730 


 Einführung einer de-
gressiven AfA für Wohn-
gebäude mit 6 % mit 
Baubeginn ab 
1.10.2023 befristet auf 6 
Jahre 


GewSt - 60 . . - 5 - 15 - 40 - 75 


 ESt - 360 . . - 15 - 90 - 255 - 500 


 KSt - 95 . . - 5 - 20 - 60 - 120 


 SolZ - 25 . . . - 5 - 15 - 35 


         


 Bund - 228 . . - 9 - 54 - 154 - 311 


 GewSt - 2 . . . - 1 - 1 - 3 


 ESt - 153 . . - 6 - 38 - 108 - 213 


 KSt - 48 . . - 3 - 10 - 30 - 60 


 SolZ - 25 . . . - 5 - 15 - 35 


         


 Länder - 203 . . - 9 - 48 - 141 - 276 


 GewSt - 3 . . . . - 2 - 4 


 ESt - 153 . . - 7 - 38 - 109 - 212 


 KSt - 47 . . - 2 - 10 - 30 - 60 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 Gem. - 109 . . - 7 - 28 - 75 - 143 


 GewSt - 55 . . - 5 - 14 - 37 - 68 


 ESt - 54 . . - 2 - 14 - 38 - 75 


8 § 7g EStG Insg. - 225 - - 225 - 310 - 310 - 195 - 80 


 Anhebung der Sonder-
abschreibung für Be-
triebe, die die Gewinn-
grenze von 200.000 € 
im Jahr vor der Investi-
tion nicht überschreiten, 
von derzeit 20% der In-
vestitionskosten auf 
50% der Investitions-
kosten für nach dem 
31.12.2023 ange-
schaffte oder herge-
stellte bewegliche Wirt-
schaftsgüter 


GewSt - 105 - - 105 - 140 - 140 - 90 - 35 


 ESt - 95 - - 95 - 130 - 130 - 80 - 35 


 KSt - 20 - - 20 - 30 - 30 - 20 - 10 


 SolZ - 5 - - 5 - 10 - 10 - 5 . 


 Bund - 59 - - 59 - 85 - 85 - 52 - 21 


 GewSt - 4 - - 4 - 5 - 5 - 3 - 1 


 ESt - 40 - - 40 - 55 - 55 - 34 - 15 


 KSt - 10 - - 10 - 15 - 15 - 10 - 5  
SolZ - 5 - - 5 - 10 - 10 - 5 . 


 Länder - 56 - - 56 - 77 - 77 - 49 - 22 


 GewSt - 5 - - 5 - 7 - 7 - 5 - 2 


 ESt - 41 - - 41 - 55 - 55 - 34 - 15 


 KSt - 10 - - 10 - 15 - 15 - 10 - 5 


Gem. - 110 - - 110 - 148 - 148 - 94 - 37 


GewSt - 96 - - 96 - 128 - 128 - 82 - 32 


 ESt - 14 - - 14 - 20 - 20 - 12 - 5 


9 § 3 Nr. 73 EStG Insg. - 20 - . - 15 - 20 - 20 - 20 


 Freigrenze für Einnah-
men aus Vermietung 
und Verpachtung ab 
1.1.2024 


ESt - 20 - . - 15 - 20 - 20 - 20 


 SolZ . - . . . . . 


 Bund - 9 - . - 6 - 9 - 9 - 9 


 ESt - 9 - . - 6 - 9 - 9 - 9 


 SolZ . - . . . . . 


 Länder - 8 - . - 7 - 8 - 8 - 8 


 ESt - 8 - . - 7 - 8 - 8 - 8 


 Gem. - 3 - . - 2 - 3 - 3 - 3 


 ESt - 3 - . - 2 - 3 - 3 - 3 


10 § 4 Abs. 5 EStG Insg. - 20 - - 10 - 20 - 20 - 20 - 20 


 Anhebung der Abzugs-
grenze für Geschenke 
von 35 € auf 50 € ab 
1.1.2024 


GewSt - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 ESt . - . . . . . 


 KSt - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 SolZ . - . . . . . 


 USt - 10 - - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 


 Bund - 8 - - 5 - 8 - 8 - 8 - 8 


 GewSt . - . . . . . 


 ESt . - . . . . . 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 KSt - 3 - . - 3 - 3 - 3 - 3  
SolZ . - . . . . . 


 USt - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 


 Länder - 7 - - 5 - 7 - 7 - 7 - 7 


 GewSt . - . . . . . 


 ESt . - . . . . . 


 KSt - 2 - . - 2 - 2 - 2 - 2 


 USt - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 


 Gem. - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 GewSt - 5 - . - 5 - 5 - 5 - 5 


 ESt . - . . . . . 


 USt . - . . . . . 


11 § 4h EStG Insg. + 245 - . + 150 + 245 + 245 + 245 


 Änderungen bei der 
Zinsschranke ab 
1.1.2024 


GewSt + 90 - . + 55 + 90 + 90 + 90 


 ESt + 15 - . + 10 + 15 + 15 + 15 


 KSt + 130 - . + 80 + 130 + 130 + 130 


 SolZ + 10 - . + 5 + 10 + 10 + 10 


Bund + 84 - . + 51 + 84 + 84 + 84 


GewSt + 3 - . + 2 + 3 + 3 + 3 


 ESt + 6 - . + 4 + 6 + 6 + 6 


 KSt + 65 - . + 40 + 65 + 65 + 65 


 SolZ + 10 - . + 5 + 10 + 10 + 10 


 Länder + 77 - . + 47 + 77 + 77 + 77 


 GewSt + 5 - . + 3 + 5 + 5 + 5 


 ESt + 7 - . + 4 + 7 + 7 + 7 


 KSt + 65 - . + 40 + 65 + 65 + 65 


 Gem. + 84 - . + 52 + 84 + 84 + 84 


 GewSt + 82 - . + 50 + 82 + 82 + 82  
ESt + 2 - . + 2 + 2 + 2 + 2 


12 § 4l EStG Insg. + 75 - . + 30 + 60 + 75 + 75 


 Einführung einer Zins-
höhenschranke ab 
1.1.2024 


GewSt + 30 - . + 10 + 25 + 30 + 30 


 ESt . - . . . . . 


 KSt + 45 - . + 20 + 35 + 45 + 45 


 SolZ . - . . . . . 


 Bund + 24 - . + 10 + 19 + 24 + 24 


 GewSt + 1 - . . + 1 + 1 + 1 


 ESt . - . . . . . 


 KSt + 23 - . + 10 + 18 + 23 + 23 


 SolZ . - . . . . . 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 Länder + 24 - . + 11 + 18 + 24 + 24 


 GewSt + 2 - . + 1 + 1 + 2 + 2 


 ESt . - . . . . . 


 KSt + 22 - . + 10 + 17 + 22 + 22 


 Gem. + 27 - . + 9 + 23 + 27 + 27 


 GewSt + 27 - . + 9 + 23 + 27 + 27 


 ESt . - . . . . . 


13 § 9 Abs. 4a S. 3 EStG Insg. - 70 - . - 25 - 70 - 70 - 70 


 Anhebung der Pauscha-
len für Verpflegungs-
mehraufwendungen von 
28 € auf 30 € und von 
14 € auf 15 € ab 
1.1.2024 


GewSt - 15 - . - 5 - 15 - 15 - 15 


 ESt - 40 - . - 15 - 40 - 40 - 40 


 KSt - 10 - . - 5 - 10 - 10 - 10 


 SolZ - 5 - . . - 5 - 5 - 5 


 Bund - 28 - . - 9 - 28 - 28 - 28 


 GewSt - 1 - . . - 1 - 1 - 1 


 ESt - 17 - . - 6 - 17 - 17 - 17 


 KSt - 5 - . - 3 - 5 - 5 - 5 


 SolZ - 5 - . . - 5 - 5 - 5 


Länder - 22 - . - 9 - 22 - 22 - 22 


GewSt . - . . . . . 


 ESt - 17 - . - 7 - 17 - 17 - 17 


 KSt - 5 - . - 2 - 5 - 5 - 5 


 Gem. - 20 - . - 7 - 20 - 20 - 20 


 GewSt - 14 - . - 5 - 14 - 14 - 14 


 ESt - 6 - . - 2 - 6 - 6 - 6 


14 § 10d EStG Insg. - 150 - . - 65 - 125 - 125 - 105 


 Erweiterung des Ver-
lustrücktrags auf drei 
Jahre sowie dauerhafte 
Beibehaltung des 
Höchstbetrags von 10 
Mio. € bzw. 20 Mio. € 
bei Zusammenveranla-
gung ab Veranlagungs-
zeitraum 2024 


ESt - 20 - . - 10 - 15 - 15 - 15 


 KSt - 120 - . - 50 - 100 - 100 - 85 


 SolZ - 10 - . - 5 - 10 - 10 - 5 


 Bund - 79 - . - 34 - 66 - 66 - 54 


 ESt - 9 - . - 4 - 6 - 6 - 6 


 KSt - 60 - . - 25 - 50 - 50 - 43 


 SolZ - 10 - . - 5 - 10 - 10 - 5 


 Länder - 68 - . - 29 - 57 - 57 - 49 


 ESt - 8 - . - 4 - 7 - 7 - 7 


 KSt - 60 - . - 25 - 50 - 50 - 42 


 Gem. - 3 - . - 2 - 2 - 2 - 2 


 ESt - 3 - . - 2 - 2 - 2 - 2 


15 § 10d EStG und § 10a 
GewStG 


Insg. - 1.565 - . - 625 - 1.390 - 1.515 - 1.485 


 GewSt - 750 - . - 300 - 665 - 725 - 710 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 Anhebung der Prozent-
grenze von 60 % auf 
80 % befristet auf 2024 
bis 2027 


ESt - 20 - . - 10 - 20 - 20 - 20 


 KSt - 755 - . - 300 - 670 - 730 - 715 


 SolZ - 40 - . - 15 - 35 - 40 - 40 


 Bund - 454 - . - 180 - 403 - 440 - 433 


 GewSt - 27 - . - 11 - 24 - 26 - 26 


 ESt - 9 - . - 4 - 9 - 9 - 9 


 KSt - 378 - . - 150 - 335 - 365 - 358 


 SolZ - 40 - . - 15 - 35 - 40 - 40 


 Länder - 423 - . - 169 - 377 - 410 - 401 


 GewSt - 38 - . - 15 - 34 - 37 - 36 


 ESt - 8 - . - 4 - 8 - 8 - 8 


 KSt - 377 - . - 150 - 335 - 365 - 357 


 Gem. - 688 - . - 276 - 610 - 665 - 651 


 GewSt - 685 - . - 274 - 607 - 662 - 648 


 ESt - 3 - . - 2 - 3 - 3 - 3 


16 § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a 
S. 3 EStG 


Insg. - 200 - - 185 - 200 - 200 - 200 - 200 


Anhebung des Freibe-
trags für Zuwendungen 
an Arbeitnehmer im 
Rahmen von Betriebs-
veranstaltungen von 
110 € auf 150 € ab 
1.1.2024 


LSt - 200 - - 185 - 200 - 200 - 200 - 200 


SolZ . - . . . . . 


 Bund - 85 - - 79 - 85 - 85 - 85 - 85 


 LSt - 85 - - 79 - 85 - 85 - 85 - 85 


 SolZ . - . . . . . 


 Länder - 85 - - 78 - 85 - 85 - 85 - 85 


 LSt - 85 - - 78 - 85 - 85 - 85 - 85 


 Gem. - 30 - - 28 - 30 - 30 - 30 - 30 


 LSt - 30 - - 28 - 30 - 30 - 30 - 30 


17 § 39b Abs. 3 S. 9 und 
10 EStG 


Insg. . - + 140 + 30 . . . 


 Abschaffung der Tarifer-
mäßigung im Lohn-
steuer-Abzugsverfahren 
ab 1.1.2024 


ESt - 150 - . - 120 - 150 - 150 - 150 


 LSt + 150 - + 140 + 150 + 150 + 150 + 150 


 SolZ . - . . . . . 


 Bund . - + 60 + 13 . . . 


 ESt - 64 - . - 51 - 64 - 64 - 64 


 LSt + 64 - + 60 + 64 + 64 + 64 + 64 


 SolZ . - . . . . . 


 Länder . - + 59 + 12 . . . 


 ESt - 63 - . - 51 - 63 - 63 - 63 


 LSt + 63 - + 59 + 63 + 63 + 63 + 63 


 Gem. . - + 21 + 5 . . . 


 ESt - 23 - . - 18 - 23 - 23 - 23 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 LSt + 23 - + 21 + 23 + 23 + 23 + 23 


18 § 32 Abs. 6 KStG Insg. - 250 - - 850 - 650 - 250 - 250 - 250 


 Gleichbehandlung in- 
und ausländischer Or-
ganisationen i.S.d. 
§§ 51 ff. AO für die Be-
steuerung von Dividen-
den- und Zinszahlungen 
in allen offenen Fällen 


KapESt - 250 - - 850 - 650 - 250 - 250 - 250 


 Bund - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 KapESt - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 Länder - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 KapESt - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 Gem. . - . . . . . 


19 § 4 Nr. 16 UStG Insg. - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 


 Ergänzung Steuerbe-
freiung begünstigte Ein-
richtungen um Verfah-
renspfleger nach den 
§§ 276, 317 FamFG ab 
1.1.2024 


USt - 5 - - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 


 Bund - 3 - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 


 USt - 3 - - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 


 Länder - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 


 USt - 2 - - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 


 Gem. . - . . . . . 


 USt . - . . . . . 


20 § 18 UStG Insg. . - - 125 . . . . 


Erhöhung des Schwel-
lenwerts zur Befreiung 
von der Abgabe von 
vierteljährlichen Um-
satzsteuer-Voranmel-
dungen von 1.000 € auf 
2.000 € ab 1.1.2024 


USt . - - 125 . . . . 


Bund . - - 66 . . . . 


 USt . - - 66 . . . . 


 Länder . - - 56 . . . . 


 USt . - - 56 . . . . 


 Gem. . - - 3 . . . . 


 USt . - - 3 . . . . 


21 § 20 UStG Insg. . - - 110 . . . . 


 Anhebung der Grenze 
für die sog. Ist-Versteu-
erung von 600.000 € auf 
800.000 € ab 1.1.2024 


USt . - - 110 . . . . 


 Bund . - - 58 . . . . 


 USt . - - 58 . . . . 


 Länder . - - 50 . . . . 


 USt . - - 50 . . . . 


 Gem. . - - 2 . . . . 


 USt . - - 2 . . . . 


22 § 24 UStG Insg. + 50 - + 45 + 50 + 50 + 50 + 50 


 Anpassung des Durch-
schnittssatzes für Pau-
schallandwirte auf 8,4% 
ab 1.1.2024 


USt + 50 - + 45 + 50 + 50 + 50 + 50 


 Bund + 26 - + 24 + 26 + 26 + 26 + 26 


 USt + 26 - + 24 + 26 + 26 + 26 + 26 


 Länder + 23 - + 20 + 23 + 23 + 23 + 23 


 USt + 23 - + 20 + 23 + 23 + 23 + 23 


 Gem. + 1 - + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 USt + 1 - + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 


23 §§ 3 und 4 FZulG Insg. - 985 - . - 790 - 1.005 - 1.035 - 1.340 


 Ausweitung der förder-
fähigen Aufwendungen 
auf bestimmte Sachkos-
ten und Verdreifachung 
der maximal förderfähi-
gen Bemessungsgrund-
lage von bisher 4 Mio. € 
auf 12 Mio. € ab 
1.1.2024; zusätzlich Er-
höhung für kleine und 
mittlere Unternehmen 
um 10 Prozentpunkte  


ESt - 100 - . - 80 - 100 - 100 - 130 


 KSt - 885 - . - 710 - 905 - 935 - 1.210 


 Bund - 486 - . - 389 - 496 - 511 - 660 


 ESt - 43 - . - 34 - 43 - 43 - 55 


 KSt - 443 - . - 355 - 453 - 468 - 605 


 Länder - 484 - . - 389 - 494 - 509 - 660 


 ESt - 42 - . - 34 - 42 - 42 - 55 


 KSt - 442 - . - 355 - 452 - 467 - 605 


 Gem. - 15 - . - 12 - 15 - 15 - 20 


 ESt - 15 - . - 12 - 15 - 15 - 20 


24 § 10 FZulG Insg. . - . - 270 . . . 


 Möglichkeit der Berück-
sichtigung der For-
schungszulage im Rah-
men des Vorauszah-
lungsverfahrens ab 
1.1.2024 


ESt . - . - 30 . . . 


 KSt . - . - 240 . . . 


 Bund . - . - 133 . . . 


 ESt . - . - 13 . . . 


KSt . - . - 120 . . . 


Länder . - . - 132 . . . 


 ESt . - . - 12 . . . 


 KSt . - . - 120 . . . 


 Gem. . - . - 5 . . . 


 ESt . - . - 5 . . . 


                    


25 Finanzielle Auswirkun-
gen insgesamt  


Insg. - 7.035 . - 2.650 - 7.895 -10.185 - 7.590 - 4.100 


 


 
GewSt - 1.755 . - 520 - 2.170 - 3.160 - 2.035 - 440 


 ESt - 2.070 . - 610 - 2.115 - 2.925 - 2.120 - 1.065 


 LSt - 110 - - 100 - 115 - 130 - 145 - 155 


 KSt - 2.715 . - 310 - 2.700 - 3.480 - 2.895 - 2.165 


 KapESt - 250 - - 850 - 650 - 250 - 250 - 250 


 SolZ - 170 . - 55 - 180 - 275 - 180 - 60 


 USt + 35 - - 205 + 35 + 35 + 35 + 35 


 Bund - 2.631 . - 1.064 - 2.865 - 3.539 - 2.774 - 1.788 


 GewSt - 64 . - 19 - 78 - 115 - 74 - 17 


 ESt - 884 . - 259 - 899 - 1.245 - 903 - 454 


 LSt - 46 - - 42 - 49 - 55 - 62 - 66 


 KSt - 1.360 . - 156 - 1.352 - 1.742 - 1.448 - 1.084 


 KapESt - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 SolZ - 170 . - 55 - 180 - 275 - 180 - 60 
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lfd. 
Nr. 


Maßnahme 


Steuer-
art / Ge-


biets-
körper-
schaft 


Volle 
Jahres-


wir-
kung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


 USt + 18 - - 108 + 18 + 18 + 18 + 18 


 Länder - 2.473 . - 998 - 2.711 - 3.298 - 2.617 - 1.726 


 GewSt - 87 . - 26 - 108 - 158 - 101 - 20 


 ESt - 875 . - 258 - 897 - 1.238 - 898 - 450 


 LSt - 47 - - 42 - 49 - 55 - 62 - 66 


 KSt - 1.355 . - 154 - 1.348 - 1.738 - 1.447 - 1.081 


 KapESt - 125 - - 425 - 325 - 125 - 125 - 125 


 USt + 16 - - 93 + 16 + 16 + 16 + 16 


 Gem. - 1.931 . - 588 - 2.319 - 3.348 - 2.199 - 586 


 GewSt - 1.604 . - 475 - 1.984 - 2.887 - 1.860 - 403 


 ESt - 311 . - 93 - 319 - 442 - 319 - 161 


 LSt - 17 - - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 


 USt + 1 - - 4 + 1 + 1 + 1 + 1 


 


Anmerkungen: 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Regelungen führen beim Epl. 08 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 insgesamt zu 
einem Mehrbedarf von 23 318 T€ sowie von insgesamt 17 Planstellen/Stellen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln in 2023 ist mit den vorhandenen Mittel und 
Planstellen zu realisieren. Ab 2024 soll der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln finan-
ziell und stellenmäßig im Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


Im Einzelnen fallen beim BZSt und ITZBund folgenden Mehrausgaben an: 


– Einführung einer Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen, klarstel-
lende Änderungen zur Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltun-
gen 


Kapitel 
HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 


Titel in T€ 


0815 


Tit. 422 01 473 1 044 1 044 1 044 


Tit. 511 01 116 255 255 255 


Tit. 812 01 58 127 127 127 


Tit. 532 01 8 004 3 183 950 950 


Summe   8 651 4 609 2 376 2 376 


0816 


Tit. 422 01   84 169 169 


Tit. 511 01   23 46 46 


Tit. 812 01   12 23 23 


Tit. 532 01         
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Kapitel 
HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 


Titel in T€ 


Summe   0 119 238 238 


0811 Tit. 634 03 140 332 355 355 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   8 791 5 060 2 969 2 969 


anteiliger Umstellungsaufwand   8 004 2 898     


anteiliger laufender Aufwand   787 2 162 2 969 2 969 


Gesamtsumme Epl. 08 19 789 


Planstellen und Stellen 


HH-Jahr 
2024 2025 2026 2027 


Kapitel Laufbahngruppe 


0815 


höherer Dienst 1 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 2 x A 14 


gehobener Dienst 
2 x A 13g 


3 x A 12 
5 x A 13g 


4 x A 12 
5 x A 13g 


4 x A 12 
5 x A 13g 


4 x A 12 


mittlerer Dienst         


einfacher Dienst         


0816 


höherer Dienst         


gehobener Dienst   
1 x A 12  
1 x A 11 


1 x A 12  
1 x A 11 


1 x A 12  
1 x A 11 


mittlerer Dienst         


einfacher Dienst         


– Kapitalertragsteuer-Erstattungsanspruch ausländischer gemeinnütziger Organisatio-
nen 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 


Titel in T€ 


0815 


Tit. 422 01 166 331 331 331 331 


Tit. 511 01 46 93 93 93 93 


Tit. 812 01 23 46 46 46 46 


Tit. 532 01 1 000 0 0 0 0 


Summe   1 235 470 470 470 470 


0811 Tit. 634 03 46 92 92 92 92 


Summe Epl. 08 / HH-Jahr   1 281 562 562 562 562 


anteiliger Umstellungsaufwand   1 000 0 0 0 0 


anteiliger laufender Aufwand   281 562 562 562 562 


Gesamtsumme Epl. 08 3 529 


Planstellen und Stellen 
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HH-Jahr 
2023 2024 2025 2026 2027 


Kapitel Laufbahngruppe 


0815 


höherer Dienst      


gehobener Dienst 3 x A 12 3 x A 12 3 x A 12 3 x A 12 3 x A 12 


mittlerer Dienst 1 x A9m  1 x A9m  1 x A9m  1 x A9m  1 x A9m  


einfacher Dienst       
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1. Bürgerinnen und Bürger 


Jährlicher Aufwand 


lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der Vorgabe Wahlrecht Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall (in Mi-
nuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 


Jährlicher Zeit-
aufwand (in 


Stunden) 


Jährlicher Sach-
aufwand (in Tsd. 


Euro) 


1 § 20 Abs. 7 
ErbStG 


Erhöhung der Nichtaufgriffs-
grenze 


ja -5 000 18 1 -1 500,0 -5,0 


2 § 89 Abs. 1 
und 1a 
EStG 


Elektronische Zulagenbeantra-
gung und Bevollmächtigung ja 31 200 0 -2 0,0 -62,4 


3 § 89 Abs. 1 
und 1a 
EStG 


Elektronische Zulagenbeantra-
gung und Bevollmächtigung ja 99 800 0 -2 0,0 -199,6 


4 § 147a AO Anhebung der Grenze für die 
Aufbewahrungspflicht bei Über-
schusseinkünften 


nein -9 900 10   -1 650,0 0,0 


5 § 23 Abs. 3 
Satz 5 EStG 


Anhebung der Freigrenze für pri-
vate Veräußerungsgeschäfte 
von 600 Euro auf 1 000 Euro 


nein 1 400 -20   -467,0 0,0 


6 § 23 EStG i. 
V. m. § 2 
Abs. 1 
Satz 1 Nr. 7 
EStG 


Angabe von Gewinnen aus pri-
vaten Veräußerungsgeschäften 
in der Einkommensteuererklä-
rung 


ja          


7 § 3 Nr. 73 
EStG 


Freigrenze für Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung - 
Keine Abgabe der Anlage der 
Anlage V bis zur Höhe der Ein-
nahmen von 1 000 Euro 


ja 140 0001) -105 0 -245 000,0 0,0 


8 § 3 Nr. 73 
EStG 


Freigrenze für Einnahmen aus 
Vermietung und Verpachtung - 


ja 115 0001) -135 -14 -258 750,0 -1 598,5 
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lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der Vorgabe Wahlrecht Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall (in Mi-
nuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 


Jährlicher Zeit-
aufwand (in 


Stunden) 


Jährlicher Sach-
aufwand (in Tsd. 


Euro) 


Keine Abgabe und Prüfung einer 
ESt-Erklärung 


9 § 5 Abs. 1 
Nr. 10 
Satz 3 KStG 


Erhöhung der Unschädlichkeits-
grenze um 10 Prozentpunkte auf 
30 Prozent 


./.           


Gesamt -507 367,0 -1 865,5 


1) Höchstwert 


Einmaliger Aufwand 


lfd. Nr. Paragraph Bezeichnung der Vorgabe Wahlrecht Fallzahl 
Zeitaufwand 


pro Fall (in Mi-
nuten) 


Sachkosten 
pro Fall (in 


Euro) 


Einmaliger Zeit-
aufwand (in 


Stunden 


Einmaliger Sach-
aufwand (in Tsd. 


Euro) 


1 § 10a Abs. 1 
Satz 1 zweiter 
Halbsatz EStG 


Elektronische Übersendung 
der Einwilligungserklärung 
von Beamten zur Übermitt-
lung der Besoldungsdaten 
von zuständiger Stelle an 
zentrale Stelle 


ja 6 000 0 -1 0,0 -6,0 


2 § 92a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 
Buchstabe c 
EStG 


Elektronische Bestätigung 


ja 6 000  -1 0,0 -6,0 


Gesamt 0 -12,0 
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4.2. Wirtschaft 


Jährlicher Aufwand 


lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Wirt-
schafts-
zweig 


Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
mo-
nate 


Qualifika-
tionsni-


veau 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


IP 


1 § 238 HGB Allgemeine 
Buchführung: 
Änderung des 
§ 241a HGB 
und des 
§ 141 AO mit 
Wirkung auf 
§ 238 HGB 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


-11 000   
Durch-
schnitt 


36,30 4.175 189,00 -27 784,6 -2 079,0 -29 863,6 IP 


2 § 240 HGB Stichtagsinven-
tur: Änderung 
des § 241a 
HGB und des 
§ 141 AO mit 
Wirkung auf 
§ 240 HGB 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


-11 000   
Durch-
schnitt 


36,30 5.691 772,00 -37 873,6 -8 492,0 -46 365,6 IP 


3 § 242 ff. 
HGB 


Bilanzierung: 
Änderung des 
§ 241a HGB 
und des § 141 
AO mit Wirkung 
auf § 242 ff. 
HGB 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


-11 000   
Durch-
schnitt 


37,60 1.112 1.998,00 -7 665,4 -21 978,0 -29 643,4 IP 


4 § 4 Abs. 3 
Satz 5 EStG 


Führen von 
Aufzeichnun-
gen über den 
Zu- und Ab-
gang von Wirt-
schaftsgütern: 
Änderung des 
§ 241a HGB 
und des § 141 
AO mit Wirkung 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


11 000   
Durch-
schnitt 


31,40 20 - 115,1 - 115,1 IP 
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Wirt-
schafts-
zweig 


Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
mo-
nate 


Qualifika-
tionsni-


veau 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


IP 


auf § 4 Abs. 3 
Satz 5 EStG 


5 § 4 Abs. 3 
Satz 5 EStG 


Ermittlung des 
Gewinns durch 
Gegenüberstel-
lung der Be-
triebseinnah-
men und der 
Betriebsausga-
ben (EÜR): Än-
derung des 
§ 241a HGB 
und des § 141 
AO mit Wirkung 
auf § 4 Abs. 3 
Satz 1 EStG 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


11 000   hoch 58,40 653 1.500,00 6 991,5 16 500,0 23 491,5 IP 


6 § 60 Abs. 4 
Satz 1 
EStDV 


Übermittlung 
der Einnahme-
nüberschuss-
rechnung 
(EÜR): Ände-
rung des 
§ 241a HGB 
und des § 141 
AO mit Wirkung 
auf § 60 Abs. 4 
Satz 1 EStDV 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


11 000   
Durch-
schnitt 


36,30 10 - 66,6 - 66,6 IP 


7 § 50c 
Abs. 2 Nr. 2 
EStG 


Erhöhung der 
Freigrenze zur 
Prüfung der 
DBA-Berechti-
gung durch den 
Vergütungs-
schuldner bei 
Abzugsteuern 
auf Lizenzen 
nach § 50a 
Abs. 1 Nr. 3 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


1 000 -1,2 mittel 34,00 -600 -20 -240,0 -20,0 -260,0   
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Wirt-
schafts-
zweig 


Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
mo-
nate 


Qualifika-
tionsni-


veau 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


IP 


EStG; Verände-
rung der Wir-
kung der Frei-
grenze 


8 § 6 Abs. 5 
Nr. 1 InvStG 


Steuerpflicht 
von Veräuße-
rungsgewinnen 
an Immobilien-
kapitalgesell-
schaften bei In-
vestmentfonds 


K Erbrin-
gung von 
Finanz- und 
Versiche-
rungs-
dienstleis-
tungen 


10   
Durch-
schnitt 


54,60 168 1.696 1,5 17,0 18,5 IP 


9 § 20 Abs. 7 
ErbStG 


Erhöhung der 
Nichtaufgriffs-
grenze 


K Erbrin-
gung von 
Finanz- und 
Versiche-
rungs-
dienstleis-
tungen 


-5 000   mittel 51,30 47 1 -200,9 -5,0 -205,9 IP 


10 § 4 Nr. 16 
Satz 1 
Buchstabe 
m UStG 


Neueinführung 
einer Umsatz-
steuerbefreiung 
für Leistungen 
von Verfah-
renspflegern 


Q Gesund-
heits- und 
Sozialwe-
sen 


130 000   einfach 22,90     0,0 0,0 0,0 IP 


11 § 4 Nr. 25 
Satz 3 
Buchstabe 
d UStG 


Vervollständi-
gung der Be-
freiungsnorm 
um die im Rah-
men einer Un-
terbringung o-
der freiheitsent-
ziehenden 
Maßnahmen tä-
tigen Verfah-
rensbeistände  


Q Gesund-
heits- und 
Sozialwe-
sen 


10 000   einfach 22,90     0,0 0,0 0,0 IP 
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Wirt-
schafts-
zweig 


Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
mo-
nate 


Qualifika-
tionsni-


veau 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


IP 


12 § 4h EStG, 
§ 8a KStG 


Zinsschranke 
(Anpassung an 
die ATAD und 
Einführung ei-
ner Anti-Frag-
mentierungsre-
gelung) 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


265  mittel 34,00 480  72,1 0,0 72,1 IP 


13 § 4l EStG Einführung ei-
ner Zinshöhen-
schranke 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


200   mittel 34,00 480   54,4 0,0 54,4 IP 


14 § 10 Abs. 1 
Nr. 2 Satz 3 
EStG 


Abfindungs-
möglichkeit bei 
der Basisrente 
während der 
Auszahlungs-
phase nach 
Durchführung 
eines Versor-
gungsausglei-
ches 


K Erbrin-
gung von 
Finanz- und 
Versiche-
rungs-
dienstleis-
tungen 


6 400   einfach 30,90 -10   -33,0 0,0 -33,0   


15 § 10a 
Abs. 5 
Satz 3 EStG 


Wegfall einer 
Meldepflicht bei 
Vorliegen einer 
mittelbaren Zu-
lageberechti-
gung 


K Erbrin-
gung von 
Finanz- und 
Versiche-
rungs-
dienstleis-
tungen 


13 500   einfach 30,90 -5 0 -34,8 0,0 -34,8   


16 § 3 Abs. 3a 
FZulG 


Ausweitung der 
steuerlichen 
Forschungsför-
derung 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


5 600   
Durch-
schnitt 


36,30 60   203,3 0,0 203,3 IP 


17 § 4 Abs. 1 
FZulG 


Ausweitung der 
steuerlichen 
Forschungsför-
derung 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


3 100   
Durch-
schnitt 


36,30 81   151,9 0,0 151,9 IP 
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Wirt-
schafts-
zweig 


Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
mo-
nate 


Qualifika-
tionsni-


veau 


Lohnsatz 
pro 


Stunde 
(in Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährlicher 
Erfüllungs-
aufwand (in 
Tsd. Euro) 


IP 


18 KlimaInvPG Einführung ei-
ner Investitions-
prämie für Kli-
maschutz 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


1 500   
Durch-
schnitt 


36,30 530   481,0 0,0 481,0 IP 


19 § 18 Abs. 2 
Satz 3 
UStG 


Erhöhung des 
Schwellenwerts 
zur Befreiung 
von der Abgabe 
von vierteljährli-
chen Umsatz-
steuer-Voran-
meldungen von 
1 000 auf 2 000 
Euro 


A-S (ohne 
O) 


400 000   einfach 23,60 -13   -2 045,3 0,0 -2 045,3 IP 


20 § 14 Abs. 2 
UStG 


Einführung der 
obligatorischen 
eRechnung im 
B2B-Bereich 


Gesamtwirt-
schaft (A-S 
ohne O) 


1 178 758 715   
Durch-
schnitt 


36,30 -0,25 -1 -178 287,3 -1 178 758,7 -1 357 046,0 IP  


Gesamt -246 027,5 -1 194 795,7 -1 440 823,2  


davon aus Informationspflichten -245 719,7 -1 194 795,7 -1 440 515,4  


Einmaliger Aufwand 


lfd. Nr. Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fallgruppe 
Wirtschafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Ein-
ma-
lige 


Sach-
kos-
ten 
(in 


Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


1 § 50c Abs. 2 
Nr. 2 EStG 


Erhöhung der 
Freigrenze zur 
Prüfung der 
DBA-


Einführung 
oder An-
passung di-
gitaler 


Gesamtwirtschaft 
(A-S ohne O) 500,0 0,5 mittel 34,0 240,0 750,0 68,0 375,0 443,0 IP 
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fallgruppe 
Wirtschafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Ein-
ma-
lige 


Sach-
kos-
ten 
(in 


Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


Berechtigung 
durch den 
Vergütungs-
schuldner bei 
Abzugsteuern 
auf Lizenzen 
nach § 50a 
Abs. 1 Nr. 3 
EStG. Verän-
derung der 
Wirkung der 
Freigrenze. 


Prozessab-
läufe 


2 § 13b Abs. 5 
Satz 8 UStG 


Erweiterung 
der Vereinfa-
chungsrege-
lung zur Steu-
erschuldner-
schaft des 
Leistungs-
empfängers 


Keine 
Gesamtwirtschaft 


(A-S ohne O) 
  einfach           


3 § 18 Abs. 2 
Satz 3 UStG 


Erhöhung des 
Schwellen-
werts zur Be-
freiung von 
der Abgabe 
von viertel-
jährlichen Um-
satzsteuer-
Voranmeldun-
gen von 1 000 
auf 2 000 
Euro 


Sonstiges 
Gesamtwirtschaft 


(A-S ohne O) 
100.000   einfach 23,60 15   590,0 0,0 590,0  


Gesamt 658,0 375,0 1 033,0   
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fallgruppe 
Wirtschafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nen-


tage/ -
monate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 


pro 
Fall (in 
Euro) 


Einma-
liger 


Perso-
nalauf-
wand 


(in Tsd. 
Euro) 


Ein-
ma-
lige 


Sach-
kos-
ten 
(in 


Tsd. 
Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


IP 


davon aus Informationspflichten 68,0 375,0 443,0   


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe 590,0 0 590,0  


4.3. Verwaltung 


Jährlicher Aufwand 


lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


1 § 238 HGB/ 
§ 240 HGB/ 
§ 242 ff. 
HGB 


Bearbeitung von 
eBilanz Steuer-
erklärungen 


Länder -8 800   
Durch-
schnitt 


37,78 39   -216,1   -216,1 


2 § 4 Abs. 3 
Satz 5 
EStG/ § 4 
Abs. 3 
Satz 5 
EStG/ 


Bearbeitung von 
Steuererklärun-
gen der EÜR-
Rechner 


Länder 7 700   
Durch-
schnitt 


37,78 30   145,5   145,5 


3 § 10d 
Abs. 1 
EStG 


Erweiterung des 
Verlustrücktrags 
auf drei Jahre: 
hier Körper-
schaften 


Länder 3 750   
Durch-
schnitt 


39,82 39   97,1   97,1 


4 § 10d 
Abs. 1 
EStG 


Erweiterung des 
Verlustrücktrags 
auf drei Jahre: 


Länder 1 250   
Durch-
schnitt 


37,78 35   27,5   27,5 
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


hier nat. Perso-
nen 


5 § 237 AO Einführung von 
Aussetzungs-
zinsen für von 
der Vollziehung 
ausgesetzte 
Haftungsan-
sprüche 


Länder 1 800   ./. 39,82 10   11,9   11,9 


6 § 6 Abs. 5 
Nr. 1 In-
vStG 


Steuerpflicht 
von Veräuße-
rungsgewinnen 
an Immobilien-
kapitalgesell-
schaften bei In-
vestmentfonds 


Länder 10     40,84 400   2,7   2,7 


7 § 23 Abs. 3 
Satz 5 
EStG 


Anhebung der 
Freigrenze für 
private Veräu-
ßerungsge-
schäfte von 600 
auf 1 000 Euro 


Länder 1 400   
Durch-
schnitt 


38,8 -15   -13,6   -13,6 


8 § 50c 
Abs. 2 Nr. 2 
EStG 


Erhöhung der 
Freigrenze zur 
Prüfung der 
DBA-Berechti-
gung durch den 
Vergütungs-
schuldner bei 
Abzugsteuern 
auf Lizenzen 
nach § 50a 
Abs. 1 Nr. 3 
EStG. Verände-
rung der Wir-
kung der Frei-
grenze. 


Bund 800 -0,1 
mittlerer 
Dienst 


33,8 -45 - -20,3   -20,3 
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


9 § 32 Abs. 6 
KStG 


Kapitalertrag-
steuer-Erstat-
tungsanspruch 
ausländischer 
gemeinnütziger 
Organisationen 


Bund 550 


670 Perso-
nentag 


39,6 Perso-
nenmonate 


gehobener 
Dienst 


46,5 600 189,4 255,8 104,2 360,0 


10 § 32 Abs. 6 
KStG 


Kapitalertrag-
steuer-Erstat-
tungsanspruch 
ausländischer 
gemeinnütziger 
Organisationen 


Bund 550 


134 Perso-
nentage 


7,9 Perso-
nenmonate 


mittlerer 
Dienst 


33,8 120 63,1 37,2 34,7 71,9 


11 § 18 Abs. 2 
Satz 3 
UStG 


Erhöhung des 
Schwellenwerts 
zur Befreiung 
von der Abgabe 
von vierteljährli-
chen Umsatz-
steuer-Voran-
meldungen von 
1 000 auf 2 000 
Euro 


Länder -400 000   


80% mittle-
rer Dienst, 
20% geho-


bener 
Dienst 


35,74 1   -238,3   -238,3 


12 § 237 AO Einführung von 
Aussetzungs-
zinsen für von 
der Vollziehung 
ausgesetzte 
Haftungsan-
sprüche 


Bund     ./.       0,0   0,0 


13 § 138i 
Abs. 2, 
§ 138j 
Abs. 3a, 
§ 138k AO 


veranlagungs-
unterstützende 
Auswertung der 
mitgeteilten in-
nerstaatlichen 


Länder 5 000   
gehobener 


Dienst 
43,90 44   161,0   161,0 
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Steuergestal-
tung durch die 
Finanzämter 


14 § 138k AO Überprüfung, ob 
eine DE-Regist-
riernummer und 
DE-Offenle-
gungsnummer 
vergeben wur-
den; ggf. Kon-
taktaufnahme 
mit dem BZSt 
(bei Gestaltun-
gen, hinsichtlich 
derer in der 
Steuererklärung 
noch keine DE-
Registriernum-
mer und DE-Of-
fenlegungsnum-
mer angegeben 
werden kann) 


Länder 500   
gehobener 


Dienst 
43,90 9   3,3   3,3 


15 §§ 138j 
Abs. 1 
Satz 1 AO, 
§ 21a 
Abs. 5 FVG 


Mitwirkung von 
Vertretern der 
Finanzbehörden 
der Länder bei 
der rechtspoliti-
schen Auswer-
tung innerstaat-
licher Steuerge-
staltungen 


Länder   
1080 Per-
sonentage 


gehobener 
Dienst 


43,90     379,3   379,3 


16 §§ 138j 
Abs. 1 
Satz 1 AO, 
§ 21a 
Abs. 5 FVG 


Mitwirkung von 
Vertretern der 
Finanzbehörden 
der Länder bei 
der rechtspoliti-
schen Auswer-
tung 


Länder   
144 Perso-


nentage 
höherer 
Dienst 


65,15     75,1   75,1 
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


innerstaatlicher 
Steuergestal-
tungen 


17 §§ 138l bis 
138n AO 


zusätzlicher 
Personalbedarf 
Bundesministe-
rium der Finan-
zen 


Bund   
200 Perso-


nentage 
gehobener 


Dienst 
46,50     74,4   74,4 


18 §§ 138l bis 
138n AO 


zusätzlicher 
Personalbedarf 
Bundesministe-
rium der Finan-
zen 


Bund   
200 Perso-


nentage 
höherer 
Dienst 


70,50      112,8   112,8 


19 § 138j 
Abs. 1 AO; 
§ 5 Abs. 1 
FVG 


Sammlung, Sor-
tierung, Zuord-
nung und Aus-
wertung von 
Mitteilungen 


Bund   
200 Perso-


nentage 
höherer 
Dienst 


70,50 70 - 411,0   411,0 


20 § 138j 
Abs. 1 AO; 
§ 5 Abs. 1 
FVG 


Sammlung, Sor-
tierung, Zuord-
nung und Aus-
wertung von 
Mitteilungen 


Bund   
200 Perso-


nentage 
gehobener 


Dienst 
46,50 200 - 775,0   775,0 


21 §§ 138i, 
138j 
Abs. 3a, 
§ 138l 
Abs. 1, 
§ 138n 
Abs. 1 und 
4 AO 


Pflege und War-
tung des IT-Ver-
fahrens (BZSt) 


Bund   
400 Perso-


nentage 
gehobener 


Dienst 
46,50 - - 148,8 950,0 1 098,8 


22 §§ 138i, 
138j 
Abs. 3a, 
§ 138l 
Abs. 1, 


Pflege und War-
tung des IT-Ver-
fahrens (ITZ-
Bund) 


Bund   
400 Perso-


nentage 
gehobener 


Dienst 
46,50 - - 148,8   148,8 
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lfd. 
Nr. 


Paragraph 
Bezeichnung 
der Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährlicher 
Erfül-


lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


§ 138n 
Abs. 1 und 
4 AO 


23 § 3 Nr. 73 
EStG 


Keine Abgabe 
der Anlage der 
Anlage V bis zur 
Höhe der Ein-
nahmen von 
1.000 Euro  


Länder 140 0001)   


80% mittle-
rer Dienst, 
20% geho-


bener 
Dienst 


35,74 30   2 502,0   2 502,0 


24 § 4h EStG, 
§ 8a KStG 


Zinsschranke 
(Anpassung an 
die ATAD und 
Einführung ei-
ner Anti-Frag-
mentierungsre-
gelung) 


Länder 265  
Durch-
schnitt 


39,82 40  7   7 


25 § 4l EStG Einführung ei-
ner Zinshöhen-
schranke Länder 200   


40% mittle-
rer Dienst, 
60% geho-


bener 
Dienst 


39,82 40   5,3   5,3 


26 § 3 Nr. 73 
EStG 


Keine Abgabe 
und Prüfung ei-
ner ESt-Erklä-
rung 


Länder -115 0001)   


80% mittle-
rer Dienst, 
20% geho-


bener 
Dienst 


35,74 65   -4 453,0   -4 453,0 


27 KlimaInvPG Einführung ei-
ner Investitions-
prämie für Kli-
maschutz 


Länder 


1 500   
gehobener 


Dienst 
43,90 210   230,0   230,0 


Gesamt 670,2 1 088,9 1 759,1 


Bund 1 943,5 1 088,9 3 032,4 


Länder -1 273,3 0,0 -1 273,3 
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1) Höchstzahl 


Einmaliger Aufwand 


lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


1 § 34a 
EStG 


Program-
mierung 
aufgrund 
der Reform 
des § 34a 
EStG 


  
nicht bezif-


ferbar 


                


2 § 10d 
Abs. 1 und 
2 EStG 


Betragsan-
hebung 
beim Ver-
lustrück- 
und -vor-
trag und 
Erweite-
rung des 
Verlust-
rücktrags 
auf drei 
Jahre 


Länder     


./. 


      


250,0 


  


250,0 


4 § 9 Abs. 4a 
EStG 


Software-
anpassung 
im Zuge 
der Anhe-
bung der 
Pauschale 
für Verpfle-
gungs-
mehrauf-
wand. 


Länder     
Durch-
schnitt 


        
geringe 


Auswirkun-
gen 


geringe 
Auswirkun-


gen 


5 § 32 Abs. 6 
Satz 5 
KStG  


Kapitaler-
tragsteuer-
Erstat-
tungsan-
spruch 


Bund 1   
Durch-
schnitt 


        250,0 250,0 
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


ausländi-
scher ge-
meinnützi-
ger Organi-
sationen - 
Erstellung 
des An-
tragsfor-
mulars 


6 § 32 Abs. 6 
KStG 


Kapitaler-
tragsteuer-
Erstat-
tungsan-
spruch 
ausländi-
scher ge-
meinnützi-
ger Organi-
sationen: 
Erweite-
rung des 
Fachver-
fahrens 


Bund 1   
Durch-
schnitt 


        750,0 750,0 


7 § 19 EStG Software-
anpassung 
im Zuge 
der Anhe-
bung des 
Freibetrags 
für Zuwen-
dungen an 
Arbeitneh-
mer im 
Rahmen 
von Be-
triebsver-
anstaltun-
gen von 


Länder     
Durch-
schnitt 


        
geringe 
Auswir-


kung 


geringe 
Auswir-


kung 







 - 119 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


110 Euro 
auf 150 
Euro 


8 § 20 Abs. 7 
ErbStG 


Erhöhung 
der Nicht-
aufgriffs-
grenze 


Länder     ./.             


9 § 23 Abs. 3 
Satz 5 
EStG 


Anhebung 
der Frei-
grenze für 
private 
Veräuße-
rungsge-
schäfte 
von 600 
auf 1 000 
Euro 


Länder 1 400   ./.             


10 § 18 Abs. 2 
Satz 3 
UStG 


Erhöhung 
des 
Schwellen-
werts zur 
Befreiung 
von der 
Abgabe 
von viertel-
jährlichen 
Umsatz-
steuer-Vo-
ranmeldun-
gen von 
1 000 auf 
2 000 Euro 


Länder     mD             


11 §§ 138i, 
138j, 138l 
bis 138m 
AO 


einmaliger 
IT-Anpas-
sungsbe-
darf zur 


Länder     


Durch-
schnitt 


(Vollzugs-
ebene un-
bekannt) 


        290,0 290,0 







 - 120 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Auswei-
tung der 
bereits für 
grenzüber-
schrei-
tende 
Steuerge-
staltungen 
implemen-
tierten Ver-
waltungs-
strukturen 
auch für 
mitgeteilte 
innerstaat-
liche Steu-
ergestal-
tungen  


12 §§ 138i, 
138j 
Abs. 3a, 
§ 138l 
Abs. 1, 
§ 138n 
Abs. 1 und 
4 AO 


Anpassung 
des beste-
henden IT-
Verfahrens 


Bund     


Durch-
schnitt 


(Vollzugs-
ebene un-
bekannt) 


        10 902,0 10 902,0 


13 § 14 UStG Schaffung 
einer visu-
ellen Dar-
stellungs-
möglichkeit 
einer e-
Rechnung 
in der Fi-
nanzver-
waltung 


Bund   300 
Durch-
schnitt 


      243   243,0 
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungs-
ebene 


Fallzahl 
Personen-
tage/ -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohnsatz 
pro 


Stunde (in 
Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Einmali-
ger Perso-


nal-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Einmali-
ger Erfül-
lungs-auf-
wand (in 


Tsd. Euro) 


14 KlimaIn-
vPG 


Einführung 
einer In-
vestitions-
prämie für 
Klima-
schutz; 
Einrichtung 
eines 
neuen 
Festset-
zungsver-
fahrens im 
Vorhaben 
KONSENS 


Länder                 1.000,0 


Gesamt 493,0 12 192,0 13 685,0 


Bund 243,0 11 902,0 12 145,0 


Länder 250,0 290,0 1 540,0 
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Das Vorhaben hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Demografie, trägt ihr aller-
dings Rechnung. 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen gemäß § 2 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zuwiderlaufen. 


Im Übrigen profitieren sowohl von der Anhebung der Grenze für Sofortabschreibungen von 
geringwertigen Wirtschaftsgütern, der Anhebung der Sonderabschreibung nach § 7g EStG, 
der Anhebung des Schwellenwerts zur Befreiung von der Abgabe vierteljährlicher Umsatz-
steuer-Voranmeldungen sowie der Befreiung von Kleinunternehmern von der umsatzsteu-
erlichen Erklärungspflicht insbesondere Start-Ups und kleine Unternehmen, also insbeson-
dere auch Solo-Selbständige mit geringeren Umsätzen. Da Frauen unter Selbständigen mit 
eigenen Angestellten deutlich unterrepräsentiert, dafür aber häufiger solo-selbständig sind, 
und ihre Umsätze aus strukturellen Gründen häufig niedriger als die männlicher Selbstän-
diger sind, kommen diese Maßnahmen Frauen als Unternehmerinnen tendenziell eher zu 
Gute als die ebenfalls vorgesehenen Erleichterungen für größere Unternehmen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Da die Regelungen zur Anpassung an das MoPeG in erster Linie dazu dienen, die bewähr-
ten Prinzipien des Besteuerungsverfahrens ohne signifikante inhaltliche Änderung an das 
MoPeG anzupassen, wäre eine Evaluierung nicht zielführend. 


Die mit dem KlimaInvPG verfolgten Ziele sind sowohl nach den Vorgaben der subventions-
politischen Leitlinien der Bundesregierung als auch nach den einschlägigen Vorgaben des 
europäischen Beihilferechts zu evaluieren. Die Evaluierung soll spätestens im Jahr 2029 
und damit gegen Beendigung des Antragszeitraums erfolgen. Eine umfassende frühere 
Evaluierung erscheint vor dem Hintergrund der eingeräumten Wahlmöglichkeiten zur An-
tragstellung wenig zielführend. Erst nach Ablauf des Antragszeitraums im Jahr 2029 kann 
auf wissenschaftlicher Basis fundiert evaluiert werden, ob die Förderung ihr Ziel auch errei-
chen konnte. In der Evaluierung ist zu prüfen, ob die Annahmen und Voraussetzungen die-
ser Regelung bestätigt beziehungsweise erfüllt werden und ob die Regelung in Bezug auf 
die Zielerreichung wirksam geworden ist.  


Gemäß den Vorgaben des Europäischen Beihilferechts, ist für das Gesetz zur steuerlichen 
Förderung von Investitionen in den Klimaschutz der Europäischen Kommission bereits mit 
Inkrafttreten der Regelung einen Evaluierungsplan vorzulegen, der von der Kommission 
genehmigt werden muss. In diesem Plan werden bereits Details zur späteren Evaluierung 
festgelegt. 
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Gesetz zur steuerlichen Förderung von Investitionen in den 
Klimaschutz) 


In Ergänzung zu den bestehenden Projektförderungen für Umwelt- und Klimaschutzmaß-
nahmen wird eine steuerliche Investitionsförderung mit Rechtsanspruch für alle beschränkt 
und unbeschränkt steuerpflichtigen Unternehmen unabhängig von ihrer Größe, ihrer 
Rechtsform und unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Betätigung eingeführt, wenn und so-
weit die im Gesetz aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.  


Die globale Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die gesamte 
Menschheit heute steht. Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, durch ent-
schlossenes gemeinschaftliches Handeln die schlimmsten Folgen der Klimakrise weltweit, 
in Europa und in Deutschland zu verhindern oder mindestens einzugrenzen. Mit ihrer 
Klimapolitik strebt die Bundesregierung die Transformation des Landes und die Sicherung 
des Industriestandortes Deutschland an. Die wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt ha-
ben sich der Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts verschrieben, jetzt beginnt der glo-
bale Wettlauf um die besten Technologien zur Umsetzung der dringend erforderlichen 
Transformationsprozesse. Um unseren Wohlstand zu sichern und global zu einer nachhal-
tigen Entwicklung beizutragen, muss Deutschland nicht nur eine maßgebliche Vorreiter-
rolle, sondern vor allem eine Vorbildfunktion für andere Staaten einnehmen.  


Ziel des Gesetzes ist es, die Potenziale der Wirtschaft zur Erreichung der im Bundes-Kli-
maschutzgesetz festgelegten ambitionierten Klimaziele, die sich aus Investitionen zur Um-
setzung des wirtschaftlich realisierbaren Energieeinsparpotentials ergeben, auch mittels ei-
ner ergänzenden steuerlichen Förderung zu unterstützen. Insbesondere auch unterneh-
mensbezogene Investitionen, die zur Senkung des Energieverbrauchs und damit auch zur 
Senkung von CO2 beitragen, müssen deutlich ausgeweitet werden und vor allem zeitnah 
erfolgen. Eine verzögerte transformative Investitionsbereitschaft des Wirtschaftsstandortes 
Deutschlands würde das Erreichen der Energieeffizienzziele und damit auch die Bekämp-
fung und Eindämmung der globalen Klimakrise gefährden. Die Bundesregierung unterstützt 
diese Zielvorgaben durch umfassende Fördermaßnahmen. Neben den direkten Förderpro-
grammen des Bundes soll es befristet auch eine begleitende steuerliche Investitionsförde-
rung geben, die zusätzliche Impulse insbesondere auch für die Unternehmen setzten soll, 
die bisher keinen oder nur einen geringen Zugang zur direkten Förderung hatten. Diese 
steuerliche Förderung soll aber vor allem allen Unternehmen zur Verfügung stehen und 
somit in der Breite wirken. Aufgrund eines bestehenden Rechtsanspruchs, einer möglichst 
einfachen Administrierbarkeit und einer schnellen und von der Steuererklärung unabhängi-
gen Festsetzung und Auszahlung bietet diese Form der Förderung ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit, fördert die Eigenkapitalbildung und setzt mit einer Förderhöhe bis zu 30 
Millionen Euro auch ausreichend ökonomische Anreize.  


Gegenstand dieses Gesetzes ist daher die steuerliche Förderung von Investitionen, die zu 
einer Minderung des Energieverbrauchs im Unternehmen beitragen und somit den Umwelt- 
und Klimaschutz verbessern. Die förderfähigen Investitionen müssen in einem Energie- o-
der Umweltmanagementsystem oder in einem Energieaudit enthalten sein und sind somit 
durch einen Energieberater als besonders energieeffizient zertifiziert. 


Da es sich um eine steuerliche Regelung handelt, gilt dieses Gesetz ausschließlich für nach 
dem Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz beschränkt oder unbeschränkt 
steuerpflichtige Unternehmen. Die in diesem Gesetz verwendeten Begriffe, die dem Ein-
kommensteuerrecht entnommen worden sind, sind nach den für die Einkommensbesteue-
rung maßgebenden Grundsätzen auszulegen. 


Die Einnahmen aus der steuerlichen Förderung sind für die Unternehmen planbar, da ein 
Rechtsanspruch auf die Investitionsprämie besteht, wenn die im Gesetz aufgeführten 
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Voraussetzungen erfüllt sind. Das bedeutet, dass es keiner Ermessensentscheidung durch 
eine Prüf- und/oder Bewilligungsbehörde bedarf. Objektive Kriterien gewährleisten, dass 
Unternehmen Planungssicherheit haben und dadurch die Investitionsbereitschaft weiterhin 
gegeben bleibt. Um Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf Abgrenzungsschwierigkeiten bei 
der Definition von Energieeinsparmaßnahmen zu minimieren, wird die Investitionsprämie 
an die Existenz eines Einsparkonzeptes gekoppelt, welches die Voraussetzungen für ein 
Energieaudit oder ein betriebsinternes Energie- oder Umweltmanagementsystems erfüllt. 
In diesen Konzepten werden die im besonderen Maße der Energieeinsparung dienenden 
Wirtschaftsgüter betriebsindividuell ermittelt. Die Investitionsprämie wird dann gewährt, 
wenn diese in einem Energie- oder Umweltmanagementsystem oder in einem Energieaudit 
aufgeführten Investitionen nachweislich umgesetzt wurden.  


Die Maßnahme wird so ausgestaltet, dass sie sowohl für die Unternehmen als auch für die 
Finanzverwaltungen möglichst einfach administrierbar ist. Die Akzeptanz der Regelung wird 
insbesondere davon abhängen, wie groß der Aufwand zur Beantragung der Förderung und 
zur notwendigen Nachweisführung ist. Vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Maß-
nahme um eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 AEUV handelt, sind jedoch 
beihilferechtliche Anforderungen zu beachten, die sich aus dem übergeordneten Recht der 
Europäischen Union ergeben. Tatbestandliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 
AEUV können für Investitionen für den Klimaschutz auf der Grundlage von Artikel 107 Ab-
satz 3 AEUV gewährt und gemäß Artikel 38 in Verbindung mit Kapitel 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 AEUV (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 
2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023, in der jeweils geltenden Fassung; im Fo-
lenden Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) von der Notifizierungspflicht 
freigestellt werden. Die einschlägigen Vorgaben der AGVO sind direkt oder indirekt im Ge-
setz aufgeführt und müssen bei der Umsetzung eingehalten werden. Da die Finanzverwal-
tung bei der Bewilligung der Investitionsprämie über keinerlei Ermessen verfügt, müssen 
daher in diesem Gesetz alle tatbestandlichen und beihilferechtlichen Voraussetzungen kon-
kret benannt werden. 


Zu § 1 (Anspruchsberechtigte) 


Zu Absatz 1 


Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt und beschränkt Steuerpflichtige im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes, die die im Gesetz aufgeführ-
ten Voraussetzungen erfüllen. Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird auf beschränkt 
und unbeschränkt Steuerpflichtigen begrenzt, die nicht von der Besteuerung befreit sind. 
Da die Förderung auf Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens beschränkt wird, kommen als 
Anspruchsberechtigte nur Steuerpflichtige in Betracht, die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des § 13 EStG, Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne des § 15 EStG 
und Einkünfte aus selbständiger Arbeit im Sinne des § 18 EStG erzielen. Der Regelungs-
gehalt des Gesetzes umfasst daher nur Unternehmen mit Betriebsvermögen als An-
spruchsberechtigte. Da es sich um eine steuerliche Förderung handelt, die aus dem Auf-
kommen an Einkommen- und Körperschaftsteuer finanziert wird, besteht ein Anspruch auf 
Förderung nicht, soweit die Einkünfte nach dem Einkommen- oder Körperschaftsteuerge-
setz von der inländischen Besteuerung befreit sind oder das Besteuerungsrecht aufgrund 
eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung einem anderen Staat zugewie-
sen ist. 


Zu Absatz 2 


Eigenständig anspruchsberechtigt sind auch Mitunternehmerschaften im Sinne des § 15 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 EStG, soweit diese ebenfalls Einkünfte im Sinne der §§ 13, 15 
und 18 EStG erzielen. Damit wird klargestellt, dass nicht die Gesellschafter einer 
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Mitunternehmerschaft als Steuersubjekt Anspruch auf Förderung haben, sondern die Mit-
unternehmerschaft als Anspruchsberechtigter gilt.  


Die Anspruchsberechtigung ist nicht von der Größe des Unternehmens oder der Art der im 
Unternehmen ausgeübten Tätigkeit (im Sinne der Einstufung nach der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige) abhängig. 


Werden Investitionen in einem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder in 
einem steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts getätigt, besteht insoweit eine Anspruchsberechtigung.  


Im Rahmen einer ertragsteuerlichen Organschaft sind immer die Organgesellschaften ei-
genständig anspruchsberechtigt, die die Voraussetzungen dieses Gesetzes erfüllen.  


Die nach § 1a KStG zur Körperschaftsteuer optierende Personenhandels- oder Partner-
schaftsgesellschaft wird nach § 1a Absatz 1 Satz 1 KStG für Zwecke der Besteuerung nach 
dem Einkommen wie eine Kapitalgesellschaft behandelt. Die optierende Gesellschaft ist 
nach § 1 Nummer 1 KStG eine Körperschaft im Sinne des KStG. Im Sinne dieses Gesetzes 
handelt sich bei den nach § 1a KStG optierenden Gesellschaften um einen Steuerpflichti-
gen im Sinne des KStG und nicht um eine Mitunternehmerschaft nach § 15 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 EStG. 


Zu § 2 (Begünstigte Klimaschutz-Investitionen) 


§ 2 definiert die begünstigten Investitionen sowie weitere Voraussetzungen, an die die För-
derung geknüpft wird. Der Umfang und die Definition der begünstigten Investitionen sind 
maßgeblich von der AGVO beeinflusst, da die Investitionsprämie als Beihilferegelung den 
Vorgaben des europäischen Beihilferechts unterliegt. Bei Anwendung der AGVO kann die 
Maßnahme ohne Einzelnotifizierung umgesetzt werden, soweit alle in der AGVO einschlä-
gigen Voraussetzungen in diesem Gesetz eingehalten werden. Für die Definition der be-
günstigten Investitionen wird dabei auf Artikel 38 „Investitionsbeihilfen für nicht gebäudebe-
zogene Energieeffizienzmaßnahmen“ der AGVO abgestellt, wonach Beihilfen für Investiti-
onen, die es den Unternehmen ermöglichen die Energieeffizienz zu verbessern, unter be-
stimmten Voraussetzungen zulässig sind. 


Die ausschließliche Bezugnahme auf Energieeffizienz-Investitionen in Unternehmen er-
scheint für eine steuerliche Förderung, die allen steuerpflichtigen Unternehmen gleicher-
maßen zugänglich sein soll, zielführend. Zudem ermöglicht eine solche Bezugnahme die 
Abgrenzbarkeit und Nachweisbarkeit der zu fördernden Investitionen. 


Zu Absatz 1 


Der Absatz 1 enthält die Definition begünstigter Investitionen. Begünstigt sind Investitionen 
nur dann, wenn es sich um die Anschaffung oder Herstellung eines neuen abnutzbaren 
beweglichen Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens handelt. Damit sind nur solche Wirt-
schaftsgüter förderfähig, die der Absetzung für Abnutzung im Sinne des § 7 EStG unterlie-
gen. Zusätzlich begünstigt werden auch Investitionen, die zu nachträglichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten eines im Unternehmen vorhandenen beweglichen Wirtschaftsgu-
tes des Anlagevermögens führen.  


Das heißt, dass eine Förderung im Sinne dieses Gesetzes nur in Betracht kommt, wenn es 
sich um ein aktivierungspflichtiges bewegliches Wirtschaftsgut handelt. Somit sind Investi-
tionen in unbewegliche Wirtschaftsgüter (Gebäude oder Ähnliches), immaterielle Wirt-
schaftsgüter, sowie Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens vom Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes auch dann nicht umfasst, wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen. Das 
gilt auch für die Begünstigung von Maßnahmen, die zu nachträglichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten führen.  
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Die Anschaffung oder Herstellung eines neuen beweglichen Wirtschaftsgutes des Anlage-
vermögens oder die entsprechenden Maßnahmen, die zu nachträglichen Anschaffungs- o-
der Herstellungskosten führen, sind jedoch nur dann begünstigt, wenn sie auch dazu bei-
tragen, die Energieeffizienz des Unternehmens zu verbessern. Diese Voraussetzung ist 
durch ein Einsparkonzept, welches die Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 erfüllt, nach-
zuweisen.  


Artikel 38 Absatz 2 AGVO sieht jedoch auch vor, dass Investitionen, die lediglich die gel-
tenden Unionsnormen erfüllen, nicht gefördert werden dürfen. Zur Einhaltung der beihilfe-
rechtlichen Vorgaben müssen daher die Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens zusätzlich die Unternehmen in die Lage versetzen, die bestehenden Uni-
onsnormen zu übertreffen oder angenommene, aber noch nicht in Kraft getretene Unions-
normen zu erfüllen, sofern die Investition spätestens 18 Monate vor Inkrafttreten der Norm 
durchgeführt und abgeschlossen wird.  


Gemäß Artikel 38 Absatz 2a AGVO sind Beihilfen für Kraft-Wärme-Kopplung und Beihilfen 
für Fernwärme und/oder Fernkälte nicht zulässig. Ebenfalls nicht zulässig sind gemäß Arti-
kel 38 Absatz 2b AGVO Beihilfen für den Einbau von Energieanlagen, die mit fossilen 
Brennstoffen, einschließlich Erdgas, befeuert werden.  


§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 sowie Satz 2 sehen daher entsprechende Ausschlüsse von 
der Förderung nach diesem Gesetz vor. Der Ausschluss bezieht sich ausschließlich auf 
solche Investitionen, die unmittelbar den genannten Bereichen zuzuordnen sind. 


Damit die begünstigten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens auch nachhaltig die Ener-
gieeffizienz des anspruchsberechtigten Unternehmens verbessern, wird eine zusätzliche 
Nutzungsvoraussetzung vorgesehen. Die begünstigten Wirtschaftsgüter müssen im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung oder im Jahr der Beendigung der Maßnahmen, die zu 
nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten führen, sowie im darauffolgenden 
Wirtschaftsjahr vom anspruchsberechtigten Unternehmen fast ausschließlich betrieblich 
genutzt werden. Damit sind Nutzungsüberlassungen von begünstigten Wirtschaftsgütern 
innerhalb der ersten zwei Jahre nicht zulässig. 


Zu Absatz 2 


Der Absatz 2 enthält die Anforderungen an das Einsparkonzept, das als Nachweis der för-
derfähigen Investitionen im Sinne des Absatzes 1 dient. Dieses Einsparkonzept muss die 
wesentlichen Anforderungen an einen Energieauditbericht nach DIN EN 16247-1 erfüllen.  


Das Energieaudit ist ein wichtiges Instrument, um Maßnahmen zur Steigerung der Energie-
effizienz und zur Reduzierung der Energiekosten festzustellen. Durch die Ermittlung, in wel-
chen Bereichen im Unternehmen wie viel Energie verbraucht wird, ist erkennbar, an wel-
chen Stellen Einsparpotenziale bestehen. Große Unternehmen sind nach §§ 8 – 8d des 
Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) 
vom 4. November 2010 (BGBl I S. 1483), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. 
August 2020 (BGBl I S. 1728) geändert worden ist, zur Erstellung eines Energieaudits ver-
pflichtet. Mindestens vier Jahre nach der Fertigstellung des Erstaudits und turnusmäßig alle 
weiteren vier Jahre ist ein Energieaudit unter Inanspruchnahme von qualifizierten und ak-
kreditierten Energieauditoren durchzuführen. Unternehmen, die ein zertifiziertes Ener-
giemanagementsystem nach der DIN EN ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem 
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(EMAS) eingerichtet haben, sind von der Verpflichtung zur Durchführung des Energieaudits 
befreit.  


Gemäß der DIN EN 16247-1, Teil 1 ist ein Energieaudit eine systematische Inspektion und 
Analyse des Energieeinsatzes und des Energieverbrauchs einer Anlage, eines Gebäudes, 
eines Systems oder einer Organisation mit dem Ziel, Energieflüsse zu untersuchen, 
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Ergebnisse der Analyse des IST-Zustandes darzustellen und Potentiale für Energieeffi-
zienzverbesserungen daraus zu identifizieren. Über die durchgeführten Analysen und Er-
gebnisse ist in einem Bericht darzulegen. Im Zuge einer Schwachstellenanalyse des ener-
getischen IST-Zustandes sollen von dem Energieauditor Maßnahmen zur Verbesserung 
der Energieeffizienz identifiziert werden. Zudem sind die verschiedenen Maßnahmen ener-
getisch zu bewerten und durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen monetär zu beurteilen, so 
dass Unternehmen im Ergebnis auf einen Blick erkennen können, welche Investitionen sich 
in welchem Zeitraum rechnen.  


Ein Einsparkonzept, angelehnt an die Inhalte und die Struktur eines Berichtes nach 
DIN EN 16247-1, muss die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 


– Bezugsort: Unternehmen/Standort/Gebäude 


– Bezeichnung der Maßnahme 


– Ausführliche inhaltliche/technische Erläuterung der Maßnahme mit Gliederung nach 
IST-Zustand, ggf. Referenzzustand und SOLL-Zustand 


– Erklärung zur Erfüllung der Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
Satz 2  


– Auflistung der zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Wirtschaftsgüter mit je-
weiligen Investitionskosten in € 


– Einsparungen (Energiekosten, Endenergie, CO2-Emissionen) jeweils in passender Ein-
heit und jeweils normiert auf Produktionseinheit/-output (Systemnutzen). 


Aufgrund dieser detaillierten Vorgaben wird der Energieauditbericht (Leitfaden zur Erstel-
lung von Energieauditberichten) zur Identifikation von begünstigten Klimaschutz-Investitio-
nen im Rahmen der Gewährung einer Investitionsprämie als geeignet erachtet. Weiterhin 
werden ebenfalls Energie- oder Umweltmanagementsysteme (nach DIN EN ISO 50.001 o-
der EMAS, siehe oben) sowie geförderte Transformationskonzepte (nach Bundesförderung 
für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, Modul 5) als geeignet zur Identifi-
kation von begünstigten Investitionen angesehen.  


Das Gesetz sieht keine zeitliche Vorgabe zur Erstellung des Einsparkonzeptes vor. Somit 
können auch solche Investitionen gefördert werden, die in einem Einsparkonzept enthalten 
sind, das bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes erstellt wurde.  


Gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 müssen die begünstigten Investitionen die gelten-
den Unionsnormen übertreffen bzw. angenommene, aber noch nicht in Kraft getretene Uni-
onsnormen erfüllen, sofern die Investition spätestens 18 Monate vor Inkrafttreten der Norm 
durchgeführt und abgeschlossen wird. Gemäß den Anforderungen der DIN EN 16247-1 Zif-
fer 5.6.2 müssen in den Energieauditberichten zwar zu den Hintergründen des durchge-
führten Energieaudits auch Informationen zu relevanten Normen und Vorschriften aufge-
führt werden, allerdings umfassen diese Angaben nicht zwingend auch die Prüfung von 
geltende Unionsnormen. Aktuell findet daher ggf. kein explizierter Abgleich mit geltenden 
Unionsnormen bzw. angenommenen, aber noch nicht in Kraft getretenen Unionsnormen im 
Rahmen der Energieaudits statt, da dieser Abgleich weder in der DIN EN 16247-1 noch im 
Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen gefordert 
wird. Der Abgleich mit den geltenden oder zukünftigen Unionsnormen ist als Tatbestands-
merkmal Voraussetzung für die Förderung und daher vom Anspruchsberechtigten nachzu-
weisen. Um insoweit eine zertifizierte und sachkundige Beurteilung sicherzustellen, wird 
daher bestimmt, dass die Energieberater oder die unternehmenseigenen Energiemanager 
zusätzlich in den Einsparkonzepten auch entsprechende Angaben zu den Unionsnormen 
aufzunehmen haben. Da diese Vorgaben branchen- und technologieabhängig sind, können 
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in diesem Gesetz keine konkreten Angaben zu den jeweiligen Unionsnormen aufgenom-
men werden. Die zugelassenen Energieberater sind jedoch fachlich in der Lage, diese An-
forderungen zu erfüllen.  


Auch die in § 2 Absatz 1 Satz 2 enthaltene Umsetzung der beihilferechtlichen Vorausset-
zung des Artikels 38 Absatz 2a und 2b AGVO setzt eine zertifizierte und sachkundige Be-
urteilung, der im Einsparkonzept enthaltenen Maßnahmen voraus. Die Erfüllung dieser Tat-
bestandsvoraussetzung ist daher ebenfalls von den Energieberatern bzw. unternehmens-
eigenen Energiemanagern im Einsparkonzept zu bestätigen.  


Mit dem vorliegenden Gesetz werden nicht alle der im Rahmen eines Energieaudits, Ener-
gie- oder Umweltmanagementsystem oder Transformationskonzeptes identifizierten Maß-
nahmen auch gefördert. Nur wenn diese Maßnahmen auch die weiteren Anforderungen 
des § 2 Absatz 1 erfüllen, kommt die Gewährung der Investitionsprämie in Betracht.  


Zusätzlich wird geregelt, welche Personen zur Erstellung eines Einsparkonzeptes befugt 
sind. Danach müssen unternehmensexterne Energieberater im Programm „Bundesförde-
rung der Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme: Modul 1“ (Ener-
gieaudit) gemäß der Richtlinie über die Förderung von Energieberatung für Nichtwohnge-
bäude, Anlagen und Systemen zugelassen sein. Um bundesweit einheitliche Qualitätsstan-
dards zu etablieren, haben das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die KfW Bankengruppe 
(KfW) 2011 beschlossen, Expertinnen und Experten für geförderte Energieberatungen in 
einer bundeseinheitlichen Liste zu führen (www.energie-effizienz-experten.de); die Deut-
sche Energie-Agentur GmbH (dena) koordiniert die Energieeffizienz-Expertenliste. Sie ist 
Ansprechpartnerin für die eingetragenen Expertinnen und Experten, prüft deren Qualifika-
tionen und stichprobenartig auch ihre Arbeitsergebnisse. Die Förderung nach diesem Ge-
setz knüpft an diese Vorgaben an, so dass keine neuen oder zusätzlichen Vorgaben erfor-
derlich werden. 


Zu Absatz 3 


Mit Absatz 3 soll verhindert werden, dass jede Kleinstinvestition, die die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 erfüllt, gefördert wird. Die Förderung soll sich auf solche Investitionen be-
schränken, die den Sockelbetrag von 5 000 Euro Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
übersteigen. Diese Regelung dient der Verfahrensvereinfachung. 


Zu § 3 (Förderzeitraum) 


Die Investitionsprämie soll befristet für einen Zeitraum von sechs Jahren eingeführt werden. 
Durch die Befristung wird eine größere Anreizwirkung erreicht. Durch eine klare zeitliche 
Begrenzung der Förderung werden die Unternehmen angeregt, ihre Investitionsentschei-
dungen zeitnah zu treffen, was mit den Vorgaben zur Umsetzung der Energieaudits im Ein-
klang steht. Dies führt dazu, dass die angestrebte Transformation in energieeffiziente Pro-
duktionsverfahren zeitnah einsetzt. Ein kürzerer Förderzeitraum wird vor dem Hintergrund 
der immer noch bestehenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und der aktuellen wirt-
schaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine für nicht zielführend er-
achtet. Derzeit bestehen auch noch starke Beeinträchtigungen in der Verfügbarkeit ener-
gieeffizienter Wirtschaftsgüter. Ein kürzerer Förderzeitraum, in dem die Investitionsent-
scheidung bis zur vollständigen Umsetzung enthalten sein muss, würde an der bestehen-
den Realität vorbeigehen und mehr Mitnahmeeffekte erzielen.  


Zudem ermöglicht eine zeitliche Befristung, die Steuermindereinnahmen der Maßnahme im 
Blick zu behalten. Denn aufgrund des bestehenden Rechtsanspruchs auf Förderung ist eine 
budgetmäßige und damit haushaltsmäßige Begrenzung nicht möglich.  
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In Bezug auf die Anwendbarkeit des Gesetzes und dessen Bindung an die zeitlich befriste-
ten Vorgaben des Beihilferechts (Geltungsdauer der AGVO) wird auf § 15 dieses Gesetzes 
und auf die Begründung zu § 15 verwiesen. 


Zu Absatz 1 


Da von einer Steuervergünstigung und einer Beihilfe eine Anreizwirkung ausgehen muss, 
um ihr Ziel zu erreichen, sind nur solche Investitionen förderfähig, zu denen sich der An-
spruchsberechtigte in Kenntnis der Förderung entschließt. Zudem sieht die AGVO speziell 
vor, dass für Beihilferegelungen in Form von Steuervergünstigungen hinsichtlich des An-
reizeffekts besondere Voraussetzungen gelten, da Steuervergünstigungen nach anderen 
Verfahren gewährt werden als andere Beihilfen. Bei Steuervergünstigungen wird gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 AGVO von einem Anreizeffekt ausgegangen, wenn 


– die Fördermaßnahme einen auf objektiven Kriterien beruhenden Anspruch auf die Bei-
hilfe begründet, ohne dass es zusätzlich einer Ermessensentscheidung des Mitglied-
staats bedarf, und 


– die Maßnahme vor Beginn der geförderten Maßnahmen eingeführt worden und in Kraft 
getreten ist. 


Das bedeutet, dass nur solche Investitionen förderbar sind, mit denen nach Inkrafttreten 
des Gesetzes begonnen wird. 


Hinter dieser Vorgabe steht die Annahme, dass ein Anspruchsberechtigter erst ab dem Tag 
des Inkrafttretens der Regelung Gewissheit über die konkreten Fördervoraussetzungen hat. 
Da die Investitionsprämie ohne vorherige Bewilligung und mit Rechtsanspruch gewährt 
wird, muss der Investor die Investitionsentscheidung in Erwartung der Förderung treffen. 
Dies kann er frühestens am Tag nach der Verkündung des Gesetzes.  


Nicht davon berührt ist die Erstellung eines Energieaudits oder die Einrichtung eines Ener-
gie- oder Umweltmanagementsystems. Der Zeitpunkt der Erstellung des erforderlichen Ein-
sparkonzeptes ist für die Förderung nicht von Bedeutung. Somit können auch solche Inves-
titionen gefördert werden, die in einem Einsparkonzept enthalten sind, das bereits vor In-
krafttreten des Gesetzes erstellt wurde. 


Der Förderzeitraum wird daher so festgelegt, dass er grundsätzlich am 1. Januar 2024, 
frühestens jedoch am Tag nach der Verkündung des Gesetzes beginnt und vor dem 1. Ja-
nuar 2030 endet. In diesem Zeitraum müssen die Investitionen begonnen und abgeschlos-
sen sein. Damit beträgt der Förderzeitraum sechs Jahre. Da die begünstigten Investitionen 
teilweise lange Vorlauf- oder Umsetzungszeiten benötigen und auch die gegenwärtigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch von Lieferengpässen und Lieferverzögerungen 
geprägt sind, wird für das Ende des Förderzeitraums vorgesehen, dass auch solche Inves-
titionen begünstigt werden können, die zwar nicht mehr bis zum 31. Dezember 2029 abge-
schlossen werden können, bei denen aber vor dem 1. Januar 2030 schon Aufwendungen 
entstanden sind. Diese partielle Begünstigung erspart zudem eine aufwendige Abgrenzung 
von Anschaffungs- und Fertigstellungszeitpunkten am Ende des Förderzeitraums. 


Zu Absatz 2 


Der Absatz 2 bestimmt den Investitionsbeginn und den Investitionsabschluss. Die gesetzli-
che Aufnahme dieser Definition erscheint vor dem Hintergrund unterschiedlicher steuer-
rechtlicher Interpretationen wichtig, um eine einheitliche und rechtssichere Bestimmung des 
Investitionsbeginns und des Investitionsabschlusses vorzunehmen, da diese Stichtage Tat-
bestandsvoraussetzungen für den Anspruch auf Förderung sind. 
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Im Fall der Anschaffung eines neuen beweglichen Wirtschaftsguts ist der Beginn der Zeit-
punkt, in dem die verbindliche Bestellung des Wirtschaftsguts erfolgt ist. Die Herstellung 
eines beweglichen Wirtschaftsguts beginnt grundsätzlich an dem Tag, an dem mit den Her-
stellungsarbeiten begonnen wird. Als Beginn der Herstellung ist auch der Zeitpunkt anzu-
sehen, in dem ein Dritter mit der Herstellung des Wirtschaftsguts beauftragt wird. Planungs-
arbeiten sind nicht als Beginn der Herstellung eines Wirtschaftsguts anzusehen. Nachträg-
liche Herstellungsarbeiten oder Arbeiten, die zu nachträglichen Anschaffungskosten führen, 
sind in dem Zeitpunkt begonnen, indem entweder die erste Bestellung für die Lieferung von 
Material ausgelöst wird oder, soweit keine Lieferung erfolgt, wenn mit den Arbeiten begon-
nen wird.  


Investitionen sind in dem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem die Wirtschaftsgüter angeschafft 
oder hergestellt sind. Ein Wirtschaftsgut ist in dem Zeitpunkt angeschafft, in dem der Er-
werber nach den Willen der Vertragsparteien darüber wirtschaftlich verfügen kann und in 
dem es betriebsbereit ist. Die Herstellung eines Wirtschaftsgutes ist in dem Zeitpunkt ab-
geschlossen, in dem es fertiggestellt ist. Ein Wirtschaftsgut ist fertiggestellt, sobald es sei-
ner Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden kann. 


Zu § 4 (Förderfähige Aufwendungen, Bemessungsgrundlage und Höhe der 
Investitionsprämie) 


Die auf die Investitionsprämie anzuwendende AGVO bestimmt zum einen, welche Kosten 
der begünstigten Investitionen überhaupt mit Beihilfen gefördert werden dürfen, und zum 
anderen, wie hoch die Förderintensität sein darf.  


In Bezug auf die förderfähigen Kosten berücksichtigen die beihilferechtlichen Grundlagen, 
dass nur solche Investitionskosten mit Beihilfen gefördert werden dürfen, die zusätzlich er-
forderlich sind, um eine höhere Energieeffizienz zu erreichen. Insbesondere Artikel 38 Ab-
satz 3 der AGVO legt fest, wie diese förderfähigen Kosten ermittelt werden müssen. Hierfür 
müssen die Investitionskosten mit denen eines kontrafaktischen Szenarios verglichen wer-
den, das ohne die Beihilfe eintreten würde. Eine solche einzelfallintensive und nur schwer 
in der Praxis umsetzbare Vergleichsermittlung würde den administrativen und bürokrati-
schen Aufwand zur Erlangung der Investitionsprämie deutlich anheben und damit die At-
traktivität der Förderung deutlich einschränken. Zudem wäre der damit verbundene Prü-
fungsaufwand für die Finanzverwaltung nicht zu gewährleisten. Um den damit verbundenen 
Aufwand zu vermeiden, bietet Artikel 38 Absatz 8 AGVO die Möglichkeit, die förderfähigen 
Kosten auch ohne Ermittlung eines kontrafaktischen Szenarios zu bestimmen. In diesem 
Fall gelten die gesamten Kosten als beihilfefähig, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Erreichung eines höheren Umweltschutzniveaus stehen.  


In Bezug auf die beihilferechtlich zulässige Förderhöchstintensität bestimmt Artikel 38 Ab-
satz 4 der AGVO, dass diese 30 Prozent der förderfähigen Kosten nicht übersteigen darf. 
Diese 30 Prozent finden jedoch nur Anwendung, wenn die im Vergleich mit einem kontra-
faktischen Szenario ermittelten Investitionsmehrkosten zu Grunde gelegt werden. Bei An-
wendung der Vereinfachungsregelung in Artikel 38 Absatz 8 AGVO muss diese zulässige 
Förderhöchstintensität allerdings um 50 Prozent gesenkt werden. Für die Festlegung des 
Fördersatzes nach diesem Gesetz darf daher ein Prämiensatz von 15 Prozent nach den 
beihilferechtlichen Vorgaben nicht überschritten werden. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt den förderfähigen Aufwand, der in die Bemessungsgrundlage nach Ab-
satz 2 einbezogen werden darf. Zum förderfähigen Aufwand gehören die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten einer nach § 2 begünstigten Investitionen. In den Anschaffungs- 
und Herstellungskosten enthalten sind auch die nachträglichen Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten von Maßnahmen an bestehenden beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens im Sinne des § 2 Absatz 1. 
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Aufgrund der besonderen Förderfähigkeit von Anzahlungen auf Anschaffungskosten und 
Teilherstellungskosten bei einer nicht vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossenen Investition 
sind diese zudem als förderfähiger Aufwand in diesem Absatz zusätzlich mitaufzunehmen.  


Die Abgrenzung der förderfähigen Aufwendungen ist sowohl für den Antragsteller als auch 
für die Finanzverwaltung bürokratiearm und einfach administrierbar. Die entsprechenden 
Angaben ergeben sich aus den Bewertungsansätzen der jeweils begünstigten Investition in 
der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt die Bemessungsgrundlage, die der Ermittlung der Investitionsprämie zu 
Grunde zu legen ist. Die Bemessungsgrundlage bezieht sich auf die im Förderzeitraum 
nach diesem Gesetz insgesamt förderfähigen Aufwendungen. Die Bemessungsgrundlage 
wird auf 200 Mio. Euro pro Anspruchsberechtigten für den gesamten Förderzeitraum be-
grenzt. Ist die Bemessungsgrundlage aus der Summe der förderfähigen Aufwendungen 
kleiner als 200 Mio. Euro, ist die Investitionsprämie von diesem kleineren Betrag zu ermit-
teln. 


Zu Absatz 3 


Die Investitionsprämie ermittelt sich als Prozentsatz der beantragten Bemessungsgrund-
lage nach Absatz 2 und beträgt 15 Prozent. Bei einer maximal zulässigen Bemessungs-
grundlage in Höhe von 200 Mio. Euro kann die festzusetzende Investitionsprämie damit 
höchstens 30 Mio. Euro für einen Anspruchsberechtigten im Förderzeitraum betragen. 


Zu Absatz 4 


Gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe s AGVO darf einem Unternehmen (im Sinne des Bei-
hilferechts) je Investitionsvorhaben maximal 30 Mio. Euro an Beihilfe gewährt werden. Auf-
grund dieser Vorgabe muss sichergestellt werden, dass für ein Investitionsvorhaben die 
Investitionsprämie einschließlich weiterer für das Vorhaben gewährter Beihilfen diesen Ma-
ximalbetrag nicht übersteigt. Als Investitionsvorhaben in diesem Sinne werden die in einem 
Einsparkonzept enthaltenen Maßnahmen, die der Energieeffizienz dienen, zugrunde ge-
legt. Die Angaben zu insoweit weiteren erhaltenen staatlichen Beihilfen hat der Anspruchs-
berechtigte im Antrag zu tätigen (siehe § 5 Absatz 4). 


Zu § 5 (Antrag auf Investitionsprämie) 


Zu Absatz 1 


Die Investitionsprämie wird nur auf Antrag des Anspruchsberechtigten gewährt. Der Antrag 
kann frühestens dann gestellt werden, wenn ein Anspruch nach diesem Gesetz entstanden 
ist. Wann der Anspruch entsteht, wird in Absatz 2 geregelt. 


Der Antrag ist unabhängig von der Steuererklärung zu stellen. Die Antragstellung wird somit 
nicht an einen steuerlichen Veranlagungszeitraum gebunden, sodass der Antragsteller den 
Zeitpunkt der Antragstellung selbst bestimmen kann. Dies bietet den Anspruchsberechtig-
ten grundsätzlich die Möglichkeit, in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der 
Durchführung begünstigter Investitionen die Investitionsprämie zu beantragen. Damit kön-
nen schneller Liquiditätsvorteile geschaffen werden, als dies bei einer Beantragung erst 
nach Ablauf des jeweiligen Wirtschaftsjahres, in dem die Investition erfolgt ist, möglich 
wäre. 


Für die erstmalige und letztmalige Antragstellung wird jedoch gesetzliche eine Frist vorge-
sehen. Anträge können erst gestellt werden, wenn die Voraussetzungen einer elektroni-
schen Übermittlung geschaffen wurden. Da das Antragsverfahren neu aufgebaut und 
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entwickelt werden muss, wird hierfür ein Zeitraum von mindestens einem Jahr benötigt. Aus 
diesem Grund wird eine Antragstellung frühestens erst ab dem 1. Januar 2025 möglich 
sein. Damit sich die Antragsteller darauf einstellen können, wird ein Antragszeitraum ge-
setzlich geregelt. Dieser Zeitraum sieht auch eine abschließende Frist vor. Nach den allge-
meinen verfahrensrechtlichen Vorschriften der AO, die auf dieses Gesetz Anwendung fin-
den (siehe § 11), wäre eine Antragstellung innerhalb der Festsetzungsfristen der AO und 
damit innerhalb von vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres in dem der Anspruch ent-
standen ist, möglich (siehe §§ 169 ff. AO). Um dem mit dieser Fördermaßnahme verfolgten 
Ziel auch insoweit gerecht zu werden, dass die Förderung tatsächlich zu Liquiditätsvorteilen 
führt, wird eine Antragsfrist vorgesehen. Eine Förderung nach diesem Gesetz kann nur für 
Anträge erfolgen, die spätestens zum 31. Dezember 2031 und damit zwei Jahre nach Be-
endigung des Förderzeitraums gestellt werden. Bei dieser Frist handelt es sich um eine 
Ausschlussfrist. Bei späterer Antragstellung besteht ein Anspruch auf Förderung nicht 
mehr. 


Um den mit der Antragstellung verbundenen Bürokratieaufwand sowohl für den Antragstel-
ler als auch für die Finanzverwaltung in überschaubarem Umfang zu halten, wird festgelegt, 
dass die beantragte Bemessungsgrundlage mindestens 10 000 Euro betragen muss und je 
Antragsteller maximal vier Anträge auf Festsetzung einer Investitionsprämie nach diesem 
Gesetz zulässig sind. Dies trägt wesentlich zu einer Verfahrensvereinfachung bei. Die An-
spruchsberechtigten können so wählen, wann der aus Unternehmenssicht richtige Zeit-
punkt für einen Antrag vorliegt. Zugleich soll aber nicht nach jeder Kleinstinvestition ein 
Antrag gestellt werden können. Diese Vorgaben reduzieren den mit der Regelung verbun-
denen Bürokratieaufwand für Verwaltung und Wirtschaft. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert, wann der Anspruch auf Investitionsprämie nach diesem Gesetz entsteht. 
Danach entsteht der Anspruch im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung einer be-
günstigten Investition. Aufgrund der separaten Begünstigung von Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und Teilherstellungskosten einer nach dem 31. Dezember 2029 abge-
schlossenen Investition entsteht der Anspruch insoweit abweichend in dem Zeitpunkt, in 
dem die Anzahlung auf Anschaffungskosten geleistet wurden oder Teilherstellungskosten 
entstanden sind. 


Zu Absatz 3 


Die Antragstellung erfolgt ausschließlich elektronisch. Der Antrag ist nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu stellen (siehe § 87b 
Abgabenordnung - AO). Die amtlich vorgeschriebene Form der Antragstellung ist erforder-
lich, um alle erforderlichen Angaben und Erklärungen, die für die Entscheidung über die 
Investitionsprämie relevant sind, aufzunehmen. Das Bundesministerium der Finanzen wird 
in Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder den Datensatz bestimmen.  


Der Antrag ist bei dem für die Besteuerung des Anspruchsberechtigten nach dem Einkom-
men zuständigen Finanzamt zu stellen. Eigenständig anspruchsberechtigte Mitunterneh-
merschaften stellen ihren Antrag bei dem für die einheitliche und gesonderte Feststellung 
der Einkünfte zuständigen Finanzamt.  


Zu Absatz 4 


Das jeweils zuständige Finanzamt hat den Antrag umfassend zu prüfen. Zur Prüfung der 
Fördervoraussetzungen muss der Antragsteller im Antrag alle Angaben tätigen, die zur 
Feststellung der Fördervoraussetzungen erforderlich sind. Hierbei handelt es sich um sub-
ventionserhebliche Tatsachen. Mit der Einreichung des Antrags gibt der Anspruchsberech-
tigte eine verbindliche Erklärung darüber ab, dass die Voraussetzungen vorliegen und von 
ihm eingehalten werden. Zu diesen verbindlich zu erklärenden Angaben gehören u.a. auch 
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die Angaben zu weiteren Fördermitteln oder staatlichen Beihilfen sowie der Einhaltung der 
beihilferechtlichen Vorgaben des § 7.  


Für den Fall, dass von Amts wegen einer abschließenden Prüfung aller Tatbestandsvoraus-
setzungen, die das Gesetz für die Festsetzung der Investitionsprämie vorsieht, anhand der 
vorhandenen Aktenlage nicht möglich ist, kann eine Außenprüfung nach §§ 193 ff. AO 
(siehe § 12) durchgeführt werden. 


Zu Absatz 5 


Um die Richtigkeit der Angaben im Antrag zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass 
die im Antrag aufgeführten Investitionen auch mit denen des Einsparkonzeptes identisch 
sind und die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen des § 2 auch tatsächlich eingehalten 
wurden, wird als Nachweis zusätzlich zum Einsparkonzept eine schriftliche Bestätigung des 
Energieberaters oder des eigenen Energiemanagers, mit dessen Hilfe das Einsparkonzept 
erstellt wurde, gefordert. Damit wird die Finanzverwaltung von der eigenständigen Prüfung 
dieses Abgleichs entlastet. Die Unterlagen und Belege sind dem elektronischen Antrag 
ebenfalls elektronisch beizufügen. 


Zu § 6 (Kumulierung mit anderen staatlichen Förderungen oder Beihilfen) 


Zu Absatz 1 


Neben der steuerlichen Förderung existieren in Deutschland bereits umfangreiche und be-
währte Projektförderungen bzw. werden solche in Zukunft eingeführt, die ebenfalls auf die 
Förderung von Energieeffizienz-Investitionen bzw. Maßnahmen in den Umweltschutz ab-
zielen. Während Projektförderungen grundsätzlich zum Ziel haben, spezielle wirtschaftliche 
Bereiche voranzutreiben, kann eine steuerliche Förderung dazu dienen, Umweltschutz-In-
vestitionen in der Breite zu fördern und damit unmittelbar die ganz praktischen betrieblichen 
Erfordernisse von Unternehmen aufzunehmen. Darüber hinaus soll die themenoffene steu-
erliche Investitionsförderung dazu beitragen, dass auch solche Unternehmen eine Förde-
rung erhalten, für die in der bisherigen Projektförderung keine passenden Fördermöglich-
keiten bestehen. Die Investitionsprämie kann daher grundsätzlich neben der Projektförde-
rung oder auch neben Beihilfen gewährt werden. 


Zu Absatz 2 


Aufgrund der beihilferechtlichen Begrenzung, sowohl der förderfähigen Aufwendungen als 
auch der Förderhöchstintensitäten, kann die Investitionsprämie aber nur dann gewährt wer-
den, wenn die hiernach förderfähigen Aufwendungen nicht bereits durch andere Förderun-
gen oder staatliche Beihilfen gefördert wurden. Die andererseits erforderliche Prüfung der 
Einhaltung beihilferechtlicher Grenzen ist im Rahmen der Festsetzung der Investitionsprä-
mie durch die Finanzverwaltung nicht zu gewährleisten.  


Die Gewährung der Investitionsprämie neben der Inanspruchnahme anderer Projektförde-
rungen oder anderer Beihilfen findet daher seine Grenzen in einer Doppelförderung ein und 
desselben Wirtschaftsgutes. Das bedeutet, dass förderfähige Aufwendungen einer nach 
§ 2 Absatz 1 begünstigten Investition nicht in die Bemessungsgrundlage für die Investiti-
onsprämie einbezogen werden dürfen, wenn für diese bereits andere staatliche Förderun-
gen oder Beihilfen beantragt oder bewilligt worden sind. 


Zu § 7 (Anzuwendende Rechtsvorschriften der Europäischen Union) 


Zu Absatz 1 


Die Investitionsprämie stellt eine Beihilfe im Sinne des Artikels 107 AEUV dar und darf da-
her nur gewährt werden, wenn die Europäische Kommission feststellt, dass die Beihilfe mit 
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dem Binnenmarkt vereinbar ist. Die Europäische Kommission kann staatliche Beihilfen zur 
Förderung der Entwicklung bestimmter Wirtschaftszweige in der Union als mit dem Binnen-
markt vereinbar erklären, soweit diese die Handelsbedingungen nicht in einer Weise ver-
ändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Zur Feststellung der Vereinbarkeit 
einer Beihilfe mit dem europäischen Markt müssen Beihilferegelungen bei der Europäi-
schen Kommission angemeldet werden (Notifizierungspflicht). Die Europäische Kommis-
sion hat mit der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur 
Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (im Folgenden Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO)2 eine Verord-
nung erlassen, auf deren Grundlage eine vorherige Anmeldung einer Beihilferegelung ge-
mäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV unterbleiben kann, wenn die Beihilferegelung vom Anwen-
dungsbereich der AGVO umfasst ist. Das bedeutet, dass die Europäische Kommission eine 
Beihilfe als mit dem gemeinsamen Markt vereinbar betrachtet, wenn die Einhaltung der 
Voraussetzungen der AGVO durch die Beihilferegelung sichergestellt werden. Ein offiziel-
les Notifizierungsverfahren ist dann nicht erforderlich. 


Beihilfen, die sowohl die allgemeinen als auch die für die betreffende Gruppe von Beihilfen 
geltenden besonderen Voraussetzungen der AGVO erfüllen, sind von der Anmeldepflicht 
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt (Artikel 3 AGVO).  


Der Gesetzestext verweist (deklaratorisch) nochmals ausdrücklich auf die Geltung des 
übergeordneten Unionsrechts und im Besonderen die einschlägigen Vorgaben der AGVO, 
die bei der Gewährung der Investitionsprämie zu beachten sind. 


Zu Absatz 2 und Absatz 3 


Die Absätze 2 und 3 enthalten wesentliche Ausschlüsse und Einschränkungen, die sich ih-
rerseits aus dem spezifischen Anwendungsbereich der AGVO ergeben. Damit sind Beihil-
fen in diesen Bereichen auf der Grundlage der AGVO nicht zulässig. Das Klimaschutz-In-
vestitionsprämiengesetz muss daher diesen Ausschluss nachvollziehen. Die gesetzlichen 
Formulierungen beziehen sich dabei auf die Angabe der entsprechenden unionsrechtlichen 
Vorgaben der AGVO und sind auf der Grundlage dieser Normen und ggf. vorhandenen 
Auslegungshinweise der Europäischen Kommission zu bewerten. Auch wenn durch diese 
Zitierweise im Gesetz selbst nicht der vollständige Umfang von Ausschlusstatbeständen 
ersichtlich wird, stellt diese Verfahrensweise sicher, dass es sich hierbei nicht um nationale 
Einschränkungen handelt, die nach nationalen Gesichtspunkten auszulegen sind, sondern 
ausschließlich um Normierungen des europäischen Beihilferechts. 


Absatz 2 


Absatz 2 schließt Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buch-
stabe c und Artikel 2 Ziffer 18 der AGVO von der Anwendung dieses Gesetzes aus. Eine 
Investitionsprämie kann daher nur festgesetzt werden, wenn zum Zeitpunkt, in dem der 
Anspruch auf die Investitionsprämie entsteht, der Anspruchsberechtigte kein Unternehmen 
in Schwierigkeiten im Sinne des Artikels 2 Nummer 18 der AGVO ist.  


Gemäß Artikel 2 Nummer 18 der AGVO sind Unternehmen in Schwierigkeiten, auf die min-
destens einer der folgenden Umstände zutrifft: 


a. Im Fall einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (mit Ausnahme eines kleinen und 
mittleren Unternehmens, das seit weniger als drei Jahren existiert, oder – für die 


                                                 
2 ABl. EU L 187 S. 1 vom 26.06.2014, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2023/1315 der Kommis-


sion vom 23. Juni 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl L 167/1 vom 30.6.2023) 
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Zwecke der Förderfähigkeit für Risikofinanzierungsbeihilfen – ein kleines und mittleres 
Unternehmen, das die Bedingung des Artikels 21 Absatz 3 Buchstabe b erfüllt und 
nach der Sorgfaltspflicht durch den ausgewählten Finanzintermediär Risikofinanzie-
rungsinvestitionen erhält), wenn mehr als die Hälfte seines gezeichneten Aktienkapitals 
infolge kumulierter Verluste verschwunden ist. Dies ist der Fall, wenn der Abzug der 
kumulierten Verluste aus den Rücklagen (und aller anderen Elemente, die im Allgemei-
nen als Teil der Eigenmittel der Gesellschaft betrachtet werden) zu einem negativen 
kumulativen Betrag führt, der die Hälfte des gezeichneten Grundkapitals übersteigt. Für 
die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung“ insbesondere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates* genannten Gesellschaftsformen und das „Aktienkapital“ 
umfasst gegebenenfalls jede Aktienprämie. 


b. Im Falle einer Gesellschaft, bei der zumindest einige ihrer Mitglieder unbeschränkt für 
die Verbindlichkeiten des Unternehmens haften (mit Ausnahme eines kleinen und mitt-
leren Unternehmens, das seit weniger als drei Jahren besteht, oder für die Zwecke der 
Förderfähigkeit für Risikofinanzierungsbeihilfen eines kleinen und mittleren Unterneh-
mens, das die Voraussetzung des Artikels 21 Absatz 3 Buchstabe b erfüllt und nach 
der Sorgfaltspflicht des ausgewählten Finanzintermediärs für Risikofinanzierungsin-
vestitionen qualifiziert ist), wenn mehr als die Hälfte seines in den Unternehmenskonten 
ausgewiesenen Kapitals infolge kumulierter Verluste verschwunden ist. Für die Zwecke 
dieser Bestimmung bezieht sich „eine Gesellschaft, bei der zumindest einige ihrer Ge-
sellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften“, insbesondere auf 
die in Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von Gesellschaften. 


c. Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im inner-
staatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 


d. Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht 
zurückgezahlt oder die Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unter-
nehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt immer noch einem 
Umstrukturierungsplan. 


e. Im Falle eines Unternehmens, das kein kleines und mittleres Unternehmen ist: In den 
letzten beiden Jahren 


– betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 
und 


– das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens 
lag unter 1,0. 


Des Weiteren sind Beihilfen für bestimmte Wirtschaftsbereiche vom Anwendungsbereich 
der AGVO nicht umfasst. Aus diesem Grund besteht kein Anspruch auf Investitionsprämie 
nach diesem Gesetz für Unternehmen, wenn die Beihilfe die folgenden Bereiche betrifft 
(Artikel 1 Absatz 3 und Absatz 6 der AGVO): 


– Fischerei- und Aquakultursektor im Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 
Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates. 


– Sektor der landwirtschaftlichen Primärproduktion 


– für die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder  


– zur Erzeugung von Kernenergie. 
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Absatz 3 


Gemäß Artikel 1 Absatz 4 der AGVO findet die AGVO keine Anwendung, wenn in der je-
weiligen freizustellenden Beihilferegelungen nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass einem 
Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses 
der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von demselben Mitgliedstaat ge-
währten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, 
keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen. Mit Absatz 3 wird dieser Verpflichtung nach-
gekommen. Damit ist die Festsetzung der Investitionsprämie für ein Unternehmen nicht zu-
lässig, solange der Anspruchsberechtigte einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines 
früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit/Unvereinbarkeit 
einer Beihilfe nicht nachgekommen ist (Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO sog. Deg-
gendorfklausel). In dem Moment, in dem der Anspruchsberechtigte dieser Verpflichtung 
nachgekommen ist, steht einer Förderung nach diesem Gesetz – soweit die übrigen Vo-
raussetzungen vorliegen – nichts mehr entgegen. 


Zu § 8 (Festsetzung und Auszahlung der Investitionsprämie) 


§ 8 bestimmt, dass die Investitionsprämie in einem gesonderten Festsetzungsbescheid 
festzusetzen ist. Da eine Beantragung der Investitionsprämie erst möglich ist, wenn der 
Anspruch auf Förderung entstanden ist (siehe § 5), erfolgt auch die Festsetzung erst, nach-
dem die begünstigten Investitionen abgeschlossen wurden. Eine Beantragung vor Investi-
tionsbeginn ist nicht möglich. Die Festsetzung der Investitionsprämie ist nur zulässig, wenn 
alle mit diesem Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen insgesamt erfüllt werden. Die Ein-
haltung der Voraussetzungen ist mit dem nach § 5 zu stellenden Antrag umfassend nach-
zuweisen und zu erklären.  


Die Investitionsprämie wird innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe des Investitions-
prämienbescheides unmittelbar an den Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Der Anspruch 
auf Investitionsprämie kann abgetreten und verpfändet werden. Dass schafft Liquiditätsvor-
teile und stärkt die Kreditwürdigkeit der anspruchsberechtigten Unternehmen.  


Die Investitionsprämie wird aus dem Aufkommen an Einkommensteuer oder Körperschafts-
teuer ausgezahlt und mindert damit das jeweilige Steueraufkommen. 


Zu § 9 (Ertragsteuerliche Behandlung der Investitionsprämie) 


Die Investitionsprämie wird erfolgsneutral im Unternehmen als Einlage vereinnahmt. Die 
Investitionsprämie ist somit als erfolgsneutrale Einnahme zu behandeln. Bei Kapitalgesell-
schaften ist die Investitionsprämie in der Gewinnrücklage zu erfassen.  


Da es sich bei den nach § 2 begünstigten Investitionen zwingend um abnutzbare bewegli-
che Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens handeln muss, unterliegen die geförderten 
Wirtschaftsgüter der Absetzung für Abnutzung nach § 7 EStG. Die mit der Investitionsprä-
mie geförderten Wirtschaftsgüter sind nur mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zu bewerten, die der Anspruchsberechtigte selbst, also ohne Berücksichtigung der Investi-
tionsprämie aufgewendet hat. Da die Investitionsprämie immer zeitlich nach der Anschaf-
fung oder Herstellung der begünstigten Investition festgesetzt und ausgezahlt wird, ist der 
auf das jeweilige abzuschreibende Wirtschaftsgut entfallende Prämienbetrag nachträglich 
von den gebuchten Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzusetzen. Die Absetzung für 
Abnutzung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der Investitionsprämie um den um die 
Prämie geminderten Bewertungsansatz. Diese Minderung hat jedoch keinen Einfluss auf 
die Wahl der nach dem Einkommensteuergesetz zulässigen Abschreibungsmethode; d.h. 
die Absetzung für Abnutzung der geförderten Investitionen kann nach allen steuerlich zu-
lässigen Abschreibungsmethoden, von den um die Investitionsprämie geminderten An-
schaffungs- und Herstellungskosten erfolgen. Ist die Investitionsprämie im Zeitpunkt der 
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Festsetzung größer als der Restbuchwert des geförderten Wirtschaftsgutes, ist der Diffe-
renzbetrag gewinnerhöhend zu erfassen. 


Zu § 10 (Anwendung der Abgabenordnung und anderer Normen) 


Die Investitionsprämie ist eine Steuervergütung. Nach § 10 sind im Rahmen der Gewäh-
rung der Investitionsprämie alle Vorschriften der Abgabenordnung entsprechend anzuwen-
den. Dies gilt jedoch ausdrücklich nicht für Billigkeitsmaßnahmen nach § 163 AO. Das be-
deutet, dass es keinen Ermessenspielraum bei der Gewährung der Investitionsprämie gibt. 
Die Investitionsprämie darf daher nicht niedriger oder höher festgesetzt werden, als dies 
nach dem Wortlaut des Gesetzes zulässig ist. 


Mit dieser Regelung wird die nach der AGVO für Steuervergütungen erforderliche Voraus-
setzung umgesetzt, dass die Maßnahme einen auf objektiven Kriterien beruhenden An-
spruch auf die Beihilfe begründet, ohne dass es zusätzlich einer Ermessensentscheidung 
bedarf. 


Zu § 11 (Verzinsung des Rückforderungsanspruchs) 


Eine zu Unrecht gezahlte Investitionsprämie kann durch Aufhebung oder Änderung des 
Investitionsprämienbescheids zurückgefordert werden. Für die Änderung oder Aufhebung 
eines Investitionsprämienbescheids sind gemäß § 10 die entsprechenden Vorschriften der 
Abgabenordnung anzuwenden.  


Der Anspruch auf Rückforderung der Investitionsprämie ist nach § 11 in Verbindung mit 
§ 238 Absatz 1 und § 239 AO zu verzinsen. Die Zinsen betragen damit für jeden vollen 
Monat 0,5 Prozent des auf volle 50 Euro abgerundeten Rückzahlungsbetrags. Die Frist für 
die Festsetzung der Zinsen beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Investitions-
prämienbescheid aufgehoben oder geändert worden ist. Die Zinsen werden durch einen 
förmlichen Bescheid festgesetzt, der in der Regel mit dem Rückforderungsbescheid ver-
bunden wird. 


Zu § 12 (Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung) 


Für die Investitionsprämie gelten die Strafvorschriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der §§ 371, 
375 Absatz 1 und des § 376 sowie die Bußgeldvorschriften der §§ 378, 379 Absatz 1 und 
4 und der §§ 383 und 384 AO entsprechend. Für das Strafverfahren wegen einer Straftat 
nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat begangen hat, gelten 
die §§ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 
die §§ 409 bis 412 AO entsprechend. § 12 stellt sicher, dass die an eine Steuerhinterzie-
hung anknüpfenden Vorschriften der Abgabenordnung – z. B. §§ 71 und 169 Absatz 2 
Satz 2 AO – entsprechend gelten (vgl. Nummer 2.2 des Anwendungserlasses zur Abga-
benordnung zu § 169 und die dort zitierte Rechtsprechung). 


Zu § 13 (Bekanntmachungserlaubnis) 


§ 13 regelt die Möglichkeit, das Gesetz in der jeweils geltenden Fassung neu bekannt zu 
machen. Soweit für die Praxis Erläuterungen erforderlich sind, werden entsprechende Ver-
waltungsanweisungen erlassen. Diese Erlaubnis erleichtert es, im Falle späterer Änderun-
gen des Gesetzestextes den konsolidierten Text neu bekannt zu machen. 


Zu § 14 (Evaluierung) 


Die mit diesem Gesetz verfolgten Ziele sind sowohl nach den Vorgaben der subventions-
politischen Leitlinien der Bundesregierung als auch nach den einschlägigen Vorgaben des 
europäischen Beihilferechts zu evaluieren. Die Evaluierung sollte spätestens im Jahr 2029 
und damit gegen Beendigung des Förderzeitraums erfolgen. Eine umfassende frühere 







 - 138 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Evaluierung erscheint vor dem Hintergrund der eingeräumten Wahlmöglichkeiten zur An-
tragstellung wenig zielführend zu sein; allenfalls könnten in früheren Jahren Zwischeneva-
luierungen vorgesehen werden. Zum Ende des Förderzeitraums im Jahr 2029 kann auf 
wissenschaftlicher Basis fundiert evaluiert werden, ob die Förderung ihr Ziel, die Investitio-
nen in energieeffiziente Produktionsanlagen zu verstärken, auch erreichen konnte. In der 
Evaluierung ist zu prüfen, ob die Annahmen und Voraussetzungen dieser Regelung bestä-
tigt beziehungsweise erfüllt werden und ob die Regelung in Bezug auf die Zielerreichung 
wirksam geworden ist. Die Ergebnisse der Evaluierung können dann die Grundlage bilden, 
um über die weitere Ausgestaltung und ggf. Verlängerung der Maßnahme zu befinden.  


Auf das Gesetz zur steuerlichen Förderung von Investitionen in den Klimaschutz findet die 
Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung Anwendung (Abl. EU vom 26. Juni 2014, 
L 187/1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2023/1315 der Kommission vom 
23. Juni 2023, in der jeweils geltenden Fassung. Bei Beihilferegelungen besteht gemäß 
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a AGVO eine Pflicht, der Europäischen Kommission bereits 
mit Inkrafttreten der Regelung einen Evaluierungsplan vorzulegen (siehe zu § 15). Die Kom-
mission muss diesen Evaluierungsplan beschließen, was ebenfalls als Voraussetzung für 
die weitere Anwendung der AGVO auf dieses Gesetz gilt. Darüber hinaus ist die Anwend-
barkeit der AGVO davon abhängig, dass der Europäischen Kommission ein Evaluierungs-
bericht vorzulegen ist, der im Einklang mit dem genehmigten Evaluierungsplan steht. Aus 
diesem Grund ist eine aussagefähige Evaluation nach den Vorgaben der EU-Kommission 
erforderlich. In diesem Plan werden Details zur späteren Evaluierung festgelegt. 


Zu § 15 (Anwendungsregelung) 


Beihilferegelungen, die auf der Grundlage der AGVO erlassen werden, werden gemäß Ar-
tikel 1 Absatz 2 Buchstabe a AGVO zunächst nur für sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten 
von der Notifizierungspflicht freigestellt. Die zeitlich darüber hinaus gehende Anwendbarkeit 
der AGVO ist von einer Entscheidung der Europäischen Kommission (KOM) nach Artikel 1 
Absatz 2 Buchstabe a AGVO abhängig. Die Kommission kann beschließen, dass die AGVO 
für einen längeren Zeitraum für eine Beihilferegelung gilt, nachdem sie den entsprechenden 
Evaluierungsplan genehmigt hat. Hat die Kommission die Anwendung der AGVO in Bezug 
auf die Investitionsprämie über die ersten sechs Monate hinaus verlängert, so kann die 
danach freigestellte nationale Beihilferegelung bis zum Ende der Geltungsdauer der AGVO 
in der jeweils geltenden Fassung Anwendung finden, sofern der Europäischen Kommission 
im Einklang mit dem von der Kommission genehmigten Evaluierungsplan ein Evaluierungs-
bericht vorgelegt wird. 


Zu Absatz 1 


Aus diesem Grund ist in § 15 eine gesonderte Anwendungsregelung vorzusehen. Diese 
Regelung soll sicherstellen, dass die Anwendung des Investitionsprämiengesetz auf der 
Basis der AGVO über den anfänglichen Freistellungszeitraum von sechs Monaten nur dann 
ununterbrochen möglich ist, wenn die Europäische Kommission den Evaluierungsplan ge-
nehmigt hat. Im Einklang mit den Vorschriften des Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a der 
AGVO wird daher bestimmt, dass das Gesetz solange anwendbar ist, wie die Freistellungs-
voraussetzungen der AGVO oder eines Rechtsaktes, der an die Stelle der AGVO tritt, wirk-
sam sind.  


Die aktuelle Fassung der AGVO hat aus heutiger Sicht eine Geltungsdauer bis zum 31. De-
zember 2026. Die Anwendbarkeit des Gesetzes ist – unabhängig vom festgelegten Förder-
zeitraum in § 3 – daher zunächst auf den Geltungszeitraum der AGVO begrenzt. Soweit die 
Europäische Kommission einen Rechtsakt erlässt, der die geltende Fassung der AGVO 
ergänzt oder ersetzt, kann das vorliegende Gesetz auf der Basis der dann geltenden 
Rechtsgrundlage aber auch weiterhin angewandt werden, wenn die dann einschlägigen 
Freistellungsvoraussetzungen erfüllt werden. Soweit aufgrund zukünftiger Änderungen der 
AGVO oder eines Rechtsaktes, der die AGVO ersetzt, Voraussetzungen dieses Gesetzes 
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geändert werden müssen, um an die geänderten Freistellungsvoraussetzungen angepasst 
zu werden, wäre dies dem Gesetzgeber zum Beschluss vorzulegen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 legt fest, dass der Tag des Beschlusses der Europäischen Kommission über den 
Evaluierungsplan vom Bundesministerium der Finanzen im Bundesgesetzblatt Teil I be-
kannt zu machen ist. 


Das Bundesministerium der Finanzen müsste auch für den Fall, dass die Freistellungsvo-
raussetzungen für die Anwendung des Gesetzes auf der Basis der AGVO nicht mehr vor-
liegen, dies durch eine gesonderte Mitteilung im Bundesgesetzblatt bekannt machen. Eine 
solche Mitteilung würde die Anwendbarkeit des Gesetzes ausschließen, wodurch ab die-
sem Zeitpunkt keine Investitionsprämien mehr festgesetzt werden dürften. Diese Verpflich-
tung besteht jedoch nur für den Fall, dass die gesetzlichen Voraussetzungen dieses Geset-
zes nicht mit den jeweils geltenden Freistellungsvoraussetzungen der jeweils gültigen 
AGVO in Einklang gebracht werden können. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Aufhebung des Abschnitts XVI. Besteuerung 
der Gas-/Wärmepreisbremse einschl. der §§ 123 bis 126 EStG angepasst. 


Zu Nummer 2 (Abschnitt XVI – Überschrift) 


Als Folgeänderung zur Aufhebung der §§ 123 bis 126 EStG wird auch die Überschrift zu 
Abschnitt XVI gestrichen. 


Zu Nummer 3 (§§ 123 bis 126 – aufgehoben –) 


Auf die Besteuerung der Dezemberhilfe wird angesichts der Vollzugsaufwände der Finanz-
verwaltung und der zu erwartenden Steuermehreinnahmen verzichtet. Die Regelungen 
werden daher ersatzlos gestrichen.  


Die Entlastungen der sogenannten „Dezemberhilfe 2022“ sind für bestimmte Einkommens-
gruppen für den Veranlagungszeitraum der Erteilung der konkreten Abrechnung als sons-
tige Einkünfte in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Eine Einstiegs- und Milde-
rungszone vermeidet Belastungssprünge. Automatisierte Kontrollmitteilungsverfahren wa-
ren wegen der dafür erforderlichen umfangreichen rechtlichen und technischen Vorberei-
tungen bei den Verpflichteten nicht zeitnah verfügbar. Der dann für den Steuervollzug er-
forderliche personelle Aufwand für die Sicherstellung des „sozialen Ausgleichs“ ginge zu 
Lasten anderer höher priorisierter Aufgaben. 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


§ 7 Absatz 4 Satz 2 


Der lineare AfA-Satz für nach dem 31. Dezember 2022 fertiggestellte Wohngebäude wurde 
im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 auf 3 Prozent angehoben (§ 7 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 Buchstabe a EStG). Die zugleich im Regierungsentwurf des Jahressteuergeset-
zes 2022 noch vorgesehene Streichung des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG wurde nicht im Jah-
ressteuergesetz 2022 umgesetzt. Aufgrund der Bezugnahme in § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG 
auf § 7 Absatz 4 Satz 1 EStG, ist Satz 2 an die im Jahressteuergesetz 2022 vorgenomme-
nen Änderungen in Satz 1 anzupassen. 
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Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 6) 


Zu Buchstabe a (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3) 


Nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 EStG (1 %-Regelung) ist bei der privaten 
Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das keine CO2-Emissionen hat (reine Elektro-
fahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) nur ein Viertel der Bemessungsgrundlage (Brut-
tolistenpreis) und nach § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 Nummer 3 EStG (Fahrtenbuchrege-
lung) nur ein Viertel der Anschaffungskosten oder vergleichbarer Aufwendungen anzuset-
zen. Dies gilt bislang jedoch nur, wenn der Bruttolistenpreis des Kraftfahrzeugs nicht mehr 
als 60 000 Euro beträgt. 


Zur Steigerung der Nachfrage unter Berücksichtigung der Ziele zur Förderung einer nach-
haltigen Mobilität und um die gestiegenen Anschaffungskosten solcher Fahrzeuge praxis-
gerecht abzubilden, wird der bestehende Höchstbetrag von 60 000 Euro auf 80 000 Euro 
angehoben. Dies gilt entsprechend bei der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs 
an Arbeitnehmer (§ 8 Absatz 2 Satz 2, 3 und 5 EStG). 


Zu Buchstabe b (§ 6 Absatz 2 Satz 1) 


Gegenwärtig können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 5 bis 6 EStG an deren Stelle tretende Wert von abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, im 
Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Er-
öffnung des Betriebs in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der an deren Stelle tretende Wert für das ein-
zelne Wirtschaftsgut 800 Euro nicht übersteigen. 


Die Regelung zur Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird verbessert und es 
wird damit ein Investitionsanreiz gesetzt. 


Nach der Neuregelung ist eine Sofortabschreibung abnutzbarer beweglicher Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, möglich, wenn 
deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der an deren Stelle tretende Wert 
1 000 Euro nicht übersteigen. Durch diese Steuerentlastung wird ein positiver Liquiditätsef-
fekt für Unternehmen erzielt und es werden Freiräume für neue Investitionen geschaffen. 


Zu Buchstabe c (§ 6 Absatz 2a Satz 1 und Satz 2) 


Nach der bestehenden Regelung kann für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, ein Sammelposten im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröff-
nung des Betriebs gebildet werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder 
der nach § 6 Absatz 1 Nummer 5 bis 6 EStG an deren Stelle tretende Wert für das einzelne 
Wirtschaftsgut 250 Euro, aber nicht 1 000 Euro übersteigen. Der Sammelposten ist im Wirt-
schaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren gleichmäßig gewinn-
mindernd aufzulösen. 


Die Anhebung der Betragsgrenze von 1 000 Euro auf 5 000 Euro und die Verringerung der 
Auflösungsdauer von fünf Jahren auf drei Jahre für den Sammelposten bedeutet eine echte 
Entlastung von Bürokratie ohne weitere Dokumentationspflichten zu generieren. Die Wirt-
schaftsgüter, die in einem Sammelposten zusammengefasst werden, müssen nicht in ei-
nem gesonderten Verzeichnis erfasst werden. Der Zugang dieser Wirtschaftsgüter wird le-
diglich buchmäßig erfasst. Mit der Neuregelung des Sammelpostens werden zudem Streit-
fragen hinsichtlich der Abschreibungsdauer der betroffenen Wirtschaftsgüter vermieden. 
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Zu Nummer 2 (§ 6b Absatz 6 Satz 2) 


Die Vorschrift wird redaktionell an den neu eingefügten § 7 Absatz 5a EStG sowie die re-
daktionelle Umbenennung des bisherigen § 7 Absatz 5a EStG in § 7 Absatz 5b EStG an-
gepasst. 


Zu Nummer 3 (§ 7) 


Zu Buchstabe a (§ 7 Absatz 2 Satz 1) 


Die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurde 
mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz zur Unterstützung der Wirtschaft in Zeiten pan-
demiebedingter wirtschaftlicher Unsicherheiten und sonstiger Erschwernisse zum 1. Januar 
2020 eingeführt und mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz bis zum 31. Dezember 2022 
verlängert.  


Aufgrund der derzeitigen Krisensituation soll als konjunkturstützende begleitende Maß-
nahme die Inanspruchnahme der degressiven Abschreibung wieder ermöglicht werden. Die 
temporäre Begrenzung setzt Anreize für zügige Investitionsentscheidungen. 


Die degressive Abschreibung kann somit auch für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens, die nach dem 30. September 2023 und vor dem 1. Januar 2025 angeschafft 
oder hergestellt worden sind, anstelle der linearen Abschreibung in Anspruch genommen 
werden.  


Die degressive Abschreibung ist angesichts der derzeitigen konjunkturellen Schwäche so-
wie der strukturellen Probleme geboten. Denn sie setzt einen deutlichen konjunkturellen 
Impuls., fördert die schnellere Refinanzierung und setzt Anreize für innovative Investitionen, 
die zur strukturellen Weiterentwicklung beitragen. 


Zu Buchstabe b (§ 7 Absatz 5a – neu –) 


Die arithmetisch-degressive Abschreibung mit fallenden Staffelsätzen für Gebäude, die 
Wohnzwecken dienen, wurde im Rahmen des Gesetzes zum Einstieg in ein steuerliches 
Sofortprogramm vom 22. Dezember 2005 (BGBl. I 2005 S. 3682) auf Gebäude begrenzt, 
für die vor dem 1. Januar 2006 der Bauantrag gestellt wurde oder die aufgrund eines vor 
dem 1. Januar 2006 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft 
worden sind. Neue Gebäude werden seither nur noch linear nach einem festen, pauscha-
lierten Prozentsatz abgeschrieben (§ 7 Absatz 4 EStG). 


Aufgrund des akuten Wohnraummangels sowie der anhaltenden wirtschaftlichen Belastun-
gen durch hohe Baukosten soll als konjunktur-, wirtschafts- oder wachstumspolitische Maß-
nahme zur Förderung des Wohnungsbaus und zur Unterstützung der Bauwirtschaft die In-
anspruchnahme einer geometrisch-degressiven Abschreibung für Gebäude mit fallenden 
Jahresbeträgen befristet ermöglicht werden.  


Die degressive Abschreibung wird ausschließlich für Gebäude ermöglicht, die Wohnzwe-
cken dienen und mit deren Herstellung nach dem 30. September 2023 und vor dem 1. 
Oktober 2029 begonnen wird. Als Beginn der Herstellung bei Gebäuden gilt das Datum in 
der nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften einzureichenden Baubeginnsan-
zeige. Der Steuerpflichtige trägt die Nachweispflicht. Sollten landesrechtlich im Einzelfall 
keine Baubeginnsanzeigen vorgeschrieben sein, hat der Steuerpflichtige zu erklären, dass 
er den Baubeginn gegenüber der zuständigen Baubehörde freiwillig angezeigt hat. Im Fall 
der Anschaffung ist die Inanspruchnahme der degressiven Absetzung für Abnutzung nur 
dann möglich, wenn der obligatorische Vertrag nach dem 30. September 2023 und vor dem 
1. Oktober 2029 rechtswirksam abgeschlossen wird. Damit auch in Fällen der Anschaffung 
nur neue Gebäude von der Regelung umfasst werden, muss der Steuerpflichtige das 
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Gebäude zudem bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung anschaffen. Ein Gebäude ist 
grundsätzlich fertiggestellt, wenn es entsprechend seiner Zweckbestimmung genutzt wer-
den kann. Der Zeitpunkt der Anschaffung des Gebäudes ist der Zeitpunkt der Erlangung 
der wirtschaftlichen Verfügungsmacht. Das ist regelmäßig der Fall, wenn Eigenbesitz, Ge-
fahr, Nutzen und Lasten auf den Erwerber übergehen. Für die Inanspruchnahme der de-
gressiven Abschreibung im Fall der Anschaffung müssen also Fertigstellung und Erlangung 
der wirtschaftlichen Verfügungsmacht in einem Kalenderjahr liegen.  


Anders als bei der degressiven Absetzung für Abnutzung nach Absatz 5 ist für die hier ge-
regelte geometrisch-degressive Abschreibung Absatz 1 Satz 4 anzuwenden. Das bedeutet, 
dass die degressive Absetzung nach Absatz 5a im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
zeitanteilig zu erfolgen hat. Solange die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträ-
gen nach Absatz 5a vorgenommen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche techni-
sche oder wirtschaftliche Abnutzungen nicht zulässig. Soweit diese eintreten, kann zur li-
nearen Absetzung für Abnutzung nach Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe a gewechselt wer-
den. 


Der Steuerpflichtige hat ein Wahlrecht, zur linearen Absetzung für Abnutzung nach Ab-
satz 4 zu wechseln. Die lineare Absetzung für Abnutzung ist nach dem Wechsel zur Abset-
zung für Abnutzung nach Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe a vom Restwert vorzunehmen. 
Der Restwert ermittelt sich dabei von den um die bisherigen Abschreibungen geminderten 
ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten; ggf. kommt die Anwendung von Ab-
satz 4 Satz 2 in Betracht, soweit die Voraussetzungen vorliegen.  


Die degressive AfA kann für alle Wohngebäude, die in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes belegen sind, in Anspruch genom-
men werden. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Oktober 2009 in der 
Rechtssache C-35/08 „Grundstücksgemeinschaft Busley und Cibrian Fernandez“ steht dies 
im Einklang mit Artikel 56 EG-Vertrag. Eine Begrenzung auf Wohngebäude im Inland ist 
daher nicht zulässig. 


Die degressive Abschreibung fördert die schnellere Refinanzierung und schafft über diesen 
Mechanismus Investitionsanreize, die zu einer nötigen Stabilisierung der Bauwirtschaft bei-
tragen können. 


Zu Buchstabe c (§ 7 Absatz 5b – neu –) 


Aufgrund der Neufassung des § 7 Absatz 5a EStG wird der bisherige Inhalt des Absatzes 
zu einem neuen Absatz 5b, welcher seinerseits inhaltlich auch für den neuen Absatz 5a 
gelten soll. Die Bezugnahme auf Absatz 5a ist daher als Folgeänderung erforderlich. Damit 
ist die degressive Absetzung für Abnutzung nach Absatz 5a auch auf Gebäudeteile, die 
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnungen und auf 
im Teileigentum stehende Räume entsprechend anzuwenden. 


Zu Nummer 4 (§ 7a Absatz 9) 


Die Vorschrift wird redaktionell an den neu eingefügten § 7 Absatz 5a EStG sowie die re-
daktionelle Umbenennung des bisherigen § 7 Absatz 5a EStG in § 7 Absatz 5b EStG an-
gepasst. 


Zu Nummer 5 (§ 7g Absatz 5) 


Die Sonderabschreibung nach § 7g Absatz 5 EStG beträgt derzeit bis zu 20 Prozent der 
Investitionskosten und gilt für Betriebe, die die Gewinngrenze von 200 000 Euro im Jahr, 
das der Investition vorangeht, nicht überschreiten. Die Sonderabschreibung kann unabhän-
gig von der Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags geltend gemacht werden 
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und beliebig auf das Jahr der Anschaffung oder Herstellung und den folgenden vier Jahren 
verteilt werden.  


Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Belastungen und Verwerfungen wird als kon-
junkturstützende begleitende Maßnahme die Sonderabschreibung nach § 7g Absatz 5 
EStG auf bis zu 50 Prozent angehoben. 


Die Anhebung der Sonderabschreibung auf 50 Prozent fördert die schnellere Refinanzie-
rung und schafft über diesen Mechanismus unternehmerische Vorteile und Investitionsan-
reize, die zu einer nötigen Stabilisierung und der Transformation der Wirtschaft beitragen 
können. 


Zu Nummer 6 (§ 7h Absatz 1 Satz 1 und § 7i Absatz 1 Satz 1) 


Die Vorschriften werden redaktionell an den neu eingefügten § 7 Absatz 5a EStG sowie die 
redaktionelle Umbenennung des bisherigen § 7 Absatz 5a EStG in § 7 Absatz 5b EStG an-
gepasst. 


Zu Nummer 7 (§ 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3) 


Auszahlungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente zu Beginn der Auszahlungsphase ei-
nes zertifizierten Basisrentenvertrages sind bereits nach geltendem Recht zulässig. Wenn 
ein sich bereits in der Auszahlungsphase befindender Basisrentenvertrag anlässlich der 
Durchführung eines Versorgungsausgleichs zu Lasten der ausgleichspflichtigen Person ge-
teilt wird, reduziert sich die der ausgleichspflichtigen Person zustehende laufende Renten-
zahlung. Bei der Basisrente wird – analog zur Riester-Rente – zukünftig auch während der 
Auszahlungsphase die Abfindung einer Kleinbetragsrente ermöglicht, wenn die bisherige 
Rente aufgrund der Durchführung des Versorgungsausgleichs den Wert einer Kleinbetrags-
rente erreicht oder diesen Wert unterschreitet. Die Regelung ist ein Beitrag zur Steuerver-
einfachung, da Aufwand für die Auszahlung von Kleinstbeträgen vermieden wird. 


Zu Nummer 8 (§ 10a Absatz 1a Satz 1) 


Mit dem Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) wurde in 
§ 10a Absatz 1a EStG das Verfahren bei Personen vereinfacht, die wegen der Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten bei inländischen gesetzlichen Rentenversicherungsträgern 
dem förderberechtigten Personenkreis angehören. Danach stehen Steuerpflichtige, die Kin-
dererziehungszeiten nach § 56 SGB VI in der inländischen gesetzlichen Rentenversiche-
rung nur aufgrund eines fehlenden oder eines noch nicht beschiedenen Antrags bislang 
nicht angerechnet bekommen haben, einem Pflichtversicherten in der inländischen gesetz-
lichen Rentenversicherung zunächst gleich. Voraussetzung dabei ist in einem ersten 
Schritt, dass der Zulageberechtigte die Kinderzulage für ein Kind, für das gegenüber dem 
Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten/ Lebenspartner Kindergeld festgesetzt worden ist, 
bei seinem Anbieter beantragt; das Kind darf im Beitragsjahr sein viertes Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.  


Künftig soll die Gleichstellung eines Steuerpflichtigen mit in der inländischen gesetzlichen 
Rentenversicherung Pflichtversicherten gemäß dem mit der Vereinfachung erfolgten Ziel 
und aus Gründen der Gleichbehandlung auch auf die Fälle erstreckt werden, bei denen der 
Steuerpflichtige die Kinderzulage nicht selber beantragt, sondern diese auf seinen Ehegat-
ten übertragen hat. Gleiches gilt auch bei der Übertragung der Kinderzulage zwischen Le-
benspartnern einer Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz vom 
16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266). Die übrigen Voraussetzungen in § 10a Absatz 1a EStG 
bleiben unberührt. 
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Zu Nummer 9 (§ 19 Absatz 2 Satz 3) 


Nach § 19 Absatz 2 EStG bleibt von Versorgungsbezügen ein nach einem Prozentsatz er-
mittelter und auf einen Höchstbetrag begrenzter Versorgungsfreibetrag sowie ein Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag (Freibeträge für Versorgungsbezüge) steuerfrei. Der jeweils an-
zuwendende Prozentsatz verringert sich seit 2005 im Gleichklang zur schrittweisen Anhe-
bung des der Besteuerung unterliegenden Anteils (Besteuerungsanteil) von Leibrenten und 
anderen Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der landwirtschaftlichen Al-
terskasse, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basisrentenverträgen (sog. 
Basisversorgung) gemäß § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 
EStG im Zuge der Überführung dieser Einkünfte in die vollständige nachgelagerte Besteu-
erung bis 2040. Aufgrund des mit diesem Gesetz umzusetzenden langsameren Anstiegs 
des Besteuerungsanteils der Renten aus der Basisversorgung (dazu Nummer 10) wird 
diese Änderung im Bereich der Freibeträge für Versorgungsbezüge nachgezeichnet. Be-
ginnend mit dem Jahr 2023 wird der anzuwendende Prozentwert zur Bemessung des Ver-
sorgungsfreibetrages nicht mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Prozentpunkten, sondern 
nur noch in jährlichen Schritten von 0,4 Prozentpunkten verringert. Der Höchstbetrag sinkt 
ab dem Jahr 2023 um jährlich 30 Euro und der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag um 
jährlich 9 Euro. Kongruent mit der vollständigen Umsetzung der nachgelagerten Besteue-
rung im Bereich der Alterseinkünfte aus der Basisversorgung sind die Freibeträge für Ver-
sorgungsbezüge damit im Jahr 2058 vollständig abgeschmolzen. Versorgungsbezüge flie-
ßen in der Folge bei einem Versorgungsbeginn ab 2058 vollständig in die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG ein. 


Zur erstmaligen Anwendung im Lohnsteuerabzugsverfahren siehe unter 
Nummer 14 Buchstabe d. 


Zu Nummer 10 (§ 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3) 


Mit der Regelung wird die zweite im Koalitionsvertrag für die 20. Legislaturperiode zwischen 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und 
der Freien Demokratischen Partei (FDP) vereinbarte Maßnahme zur Vermeidung einer zu-
künftigen „doppelten Besteuerung“ von Renten aus der Basisversorgung umgesetzt. Die 
Regelung zielt darauf ab, dass der Besteuerungsanteil beginnend mit der Kohorte 2023 um 
jährlich nur noch einen halben Prozentpunkt ansteigt. 


Die mit dem Alterseinkünftegesetz im Jahr 2005 begonnene Umstellung der Besteuerung 
von Renten aus der Basisversorgung auf die nachgelagerte Besteuerung beinhaltet u. a., 
dass der in Abhängigkeit des Jahres des Rentenbeginns anzuwendende Besteuerungsan-
teil ab dem Jahr 2020 jährlich um einen Prozentpunkt ansteigt. Nach der bisherigen Rege-
lung wären danach Leibrenten und andere Leistungen aus der Basisversorgung erstmals 
ab der Kohorte 2040 vollständig als steuerpflichtige sonstige Einkünfte nach § 22 EStG zu 
berücksichtigen. Mit der Änderung wird beginnend ab dem Jahr 2023 der Anstieg des Be-
steuerungsanteils für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang auf einen halben Prozentpunkt 
jährlich reduziert. Für die Kohorte 2023 beträgt demnach der maßgebliche Besteuerungs-
anteil anstatt 83 Prozent nur noch 82,5 Prozent und erreicht nach seinem kontinuierlichen 
jährlichen Aufwuchs erstmals für die Kohorte 2058 100 Prozent. Der im Jahr 2005 begon-
nene Übergangszeitraum zur vollständigen nachgelagerten Besteuerung von Renten aus 
der Basisversorgung wird somit bis zum Jahr 2058 verlängert.  


Die Änderung ist vor dem Hintergrund der Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 19. Mai 
2021 (Aktenzeichen X R 20/19 und X R 33/19) erforderlich. Der BFH hat in seinen Urteilen 
erstmals die Berechnungsparameter für die Ermittlung einer sogenannten „doppelten Be-
steuerung“ von Renten aus der Basisversorgung definiert und damit die Kriterien für die 
Feststellung einer möglichen „doppelten Besteuerung“ von Altersvorsorgeaufwendungen 
und der aus diesen Aufwendungen resultierenden Rentenleistungen vorgegeben. Der Ge-
setzgeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass es in keinen Fall zu einer „doppelten 
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Besteuerung“ kommt. Um für zukünftige Rentenjahrgänge das Risiko einer „doppelten Be-
steuerung“ zu minimieren, wird mit dem vorliegenden langsameren Anstieg des Besteue-
rungsanteils ein weiterer wichtiger Schritt umgesetzt. Die vorliegende Anpassung des § 22 
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 3 EStG folgt damit dem mit dem 
Jahressteuergesetz 2022 bereits umgesetzten Entfall der prozentualen Begrenzung für Al-
tersvorsorgeaufwendungen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs ab dem Jahr 2023 
und wird dazu beigetragen, eine „doppelte Besteuerung“ von Renten aus der Basisversor-
gung für zukünftige Renteneintrittsjahrgänge zu vermeiden oder abzumildern.  


Die vorliegende Anpassung sowie die bereits umgesetzte Anpassung des Sonderausga-
benabzugs in § 10 Absatz 3 Satz 6 EStG werden jedoch nicht ausreichen, um „doppelte 
Besteuerungen“ für alle zukünftige Rentenkohorten vollständig zu vermeiden. Zudem grei-
fen diese beiden Anpassungen erst ab dem Jahr 2023 und entfalten daher ihre Wirkung 
erst für Rentenjahrgänge ab 2023. Zur vollständigen Vermeidung einer „doppelten Besteu-
erung“ sowohl für zukünftige Rentenkohorten, aber auch zur Beseitigung von gegebenen-
falls im Einzelfall bereits eingetretener „doppelter Besteuerung“ in Bestandsrentenfällen 
sind weitere Regelungen erforderlich, die zeitnah in einem dritten Schritt gesetzlich geregelt 
werden. 


Zu Nummer 11 (§ 24a Satz 5) 


Mit der Regelung wird der verlangsamte Anstieg des Besteuerungsanteils (dazu 
Nummer 10) im Bereich des Altersentlastungsbetrags nachvollzogen. Die Vorschrift be-
zweckt ab dem Kalenderjahr nach Vollendung des 64. Lebensjahres die Entlastung be-
stimmter Einkünfte, die in voller Höhe in die Ermittlung der Summe der Einkünfte einfließen. 
Die bisherige Regelung sieht im Gleichklang mit der schrittweisen Überführung von Leib-
renten und anderen Leistungen aus der Basisversorgung in die vollständige nachgelagerte 
Besteuerung die Abschmelzung des maßgebenden Prozentsatzes dieser Einkünfte sowie 
des Höchstbetrags für jede neue Kohorte bis zum Jahr 2040 vor. Mit der Anpassung wird 
beginnend mit dem Jahr 2023 der anzuwendende Prozentsatz nicht mehr in jährlichen 
Schritten von 0,8 Prozentpunkten, sondern nur noch in jährlichen Schritten von 0,4 Pro-
zentpunkten verringert. Der Höchstbetrag sinkt beginnend mit dem Jahr 2023 um jährlich 
19 Euro anstatt bisher 38 Euro. 


Zur erstmaligen Anwendung im Lohnsteuerabzugsverfahren siehe unter 
Nummer 14 Buchstabe d. 


Zu Nummer 12 (§ 34a) 


Der begünstigungsfähige Gewinn wird um die gezahlte Gewerbesteuer und die Beträge, 
die zur Zahlung der Einkommensteuer nach § 34a Absatz 1 EStG entnommen werden, er-
höht. Damit steht künftig ein höheres Thesaurierungsvolumen zur Verfügung.  


Hierdurch wird die steuerliche Belastung nicht entnommener Gewinne von Personenunter-
nehmen insbesondere auch des standorttreuen Mittelstands vermindert und die Eigenkapi-
talbildung dieser Unternehmen verbessert. Darüber hinaus wird Gestaltungsmodellen ent-
gegengetreten, die der Zielsetzung der Thesaurierungsbegünstigung des § 34a EStG ent-
gegenlaufen. 


§34a Absatz 1 Satz 3 


Der erstmalige Antrag nach § 34a Absatz 1 Satz 2 EStG unterliegt keiner Frist und kann 
deshalb bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbescheids, bei einer Steuerfestset-
zung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung bis zum Ablauf der Festsetzungsfrist gestellt 
werden. 
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In der Praxis sind Fälle bekannt geworden, in denen erst nach Abschluss einer Betriebs-
prüfung im Rahmen der Aufhebung des Vorbehaltes der Nachprüfung erstmalig eine An-
tragstellung nach § 34a EStG erfolgt. Die hierdurch ausgelösten, geminderten Einkommen-
steuerfestsetzungen führen zu teils hohen Erstattungszinsfestsetzungen nach § 233a AO. 
Zur Vermeidung entsprechender Gestaltungsmöglichkeiten bei nachträglicher Antragsstel-
lung wird daher auf die Anwendung von § 233a Absatz 2a AO verwiesen. 


§ 34a Absatz 2 


Bei der Ermittlung des nicht entnommenen Gewinns wird der nach § 4 Absatz 1 oder § 5 
EStG ermittelte Gewinn um die gezahlte Gewerbesteuer und um die Entnahmen zur Zah-
lung der Steuer nach § 34a Absatz 1 EStG erhöht. Damit steht den Unternehmern nunmehr 
ein höheres Thesaurierungsvolumen zur Verfügung.  


Weitere außerbilanzielle Gewinnkorrekturen erhöhen den Begünstigungsbetrag hingegen 
nicht. Sie stellen im Gegensatz zur Gewerbesteuer keine öffentliche Abgabe dar, der sich 
der Unternehmer nicht entziehen kann. Dies lässt eine unterschiedliche Beurteilung gegen-
über anderen dem Grunde oder der Höhe nach nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben zu. 


§ 34a Absatz 2 Satz 2 EStG enthält eine Fiktion, wonach Entnahmen vorrangig bis zur 
Höhe der Einkommensteuer im Sinne des § 34a Absatz 1 Satz 1 EStG und des darauf ent-
fallenden Solidaritätszuschlags als zur Zahlung dieser Beträge verwendet gelten. Die Ein-
fügung des § 34a Absatz 2 Satz 2 EStG steht im Zusammenhang mit den Anpassungen in 
§ 34a Absatz 2 Satz 1 EStG und entbindet den Steuerpflichtigen vom Nachweis, ob und in 
welcher Höhe Entnahmen zum Zweck der Tilgung der Steuern für begünstigt besteuerte, 
nicht entnommene Gewinne eingesetzt werden.  


§ 34a Absatz 6 


Scheidet ein Mitunternehmer aus einer Mitunternehmerschaft aus und wächst in der Folge 
den oder dem verbleibenden Gesellschafter das Vermögen des Ausgeschiedenen an, kann 
dies unentgeltlich oder entgeltlich erfolgen. Im Fall des unentgeltlichen Ausscheidens treten 
die Rechtsfolgen des § 6 Absatz 3 EStG ein. Aus diesem Grund wird in Absatz 6 Satz 1 
Nummer 3 EStG klarstellend eine Regelung aufgenommen, die auch bei den Nachversteu-
erungstatbeständen die zivilrechtliche Anwachsung (§ 738 BGB) im Fall der Unentgeltlich-
keit den Fällen der unentgeltlichen Übertragung nach § 6 Absatz 3 EStG gleichstellt. 


Zudem wurde ein weiterer Fall der Nachversteuerung aufgenommen.  


In § 34a Absatz 6 Satz 2 EStG wird der Umfang der Nachversteuerung für die Fälle gere-
gelt, in denen nur Teilbetriebe, Teile von Einzelunternehmen oder Teilmitunternehmeran-
teile entgeltlich oder unentgeltlich übertragen werden. Dazu gehören die Fälle  


– der entgeltlichen Mitunternehmerteilanteilsveräußerung und der entgeltlichen Auf-
nahme eines Mitunternehmers in ein bestehendes Einzelunternehmen (§ 34a Absatz 8 
Satz 2 Nummer 1 EStG),  


– der Einbringung eines Teilbetriebs oder Teil eines Mitunternehmeranteils nach § 20 
UmwStG in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft (§ 34a Absatz 8 Satz 2 
Nummer 2 EStG), 


– der unentgeltlichen Übertragung eines Teilbetriebs oder Teil eines Mitunternehmeran-
teils (auch an Untergesellschaften) auf eine Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse oder einer unentgeltlichen Aufnahme einer Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse als Mitunternehmer in ein bestehendes Einzelun-
ternehmen. 







 - 147 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


In den oben genannten Fällen ist eine quotale Nachversteuerung nach Maßgabe des Ver-
hältnisses des gesamten Kapitalkontos zum veräußerten Teil des Kapitals durchzuführen.  


§ 34a Absatz 7 


Nur in den Fällen der unentgeltlichen Betriebsübergabe nach § 6 Absatz 3 EStG hatte der 
Rechtsnachfolger bisher den nachversteuerungspflichtigen Betrag fortzuführen. In den Fäl-
len der unentgeltlichen Aufnahme in ein bestehendes Einzelunternehmen und der unent-
geltlichen Übertragung eines Teilmitunternehmeranteils verblieb der nachversteuerungs-
pflichtige Betrag beim bisherigen (Mit-)Unternehmer. Diese Regelung war jedoch miss-
brauchsanfällig. So konnte der bisherige (Mit-)Unternehmer durch Beibehaltung eines ge-
ringfügigen Mitunternehmeranteils den nachversteuerungspflichtigen Betrag in voller Höhe 
behalten. Dies hatte jedoch in vielen Fällen zur Folge, dass aufgrund der Geringfügigkeit 
des verbleibenden Mitunternehmeranteils beim bisherigen (Mit-)Unternehmer eine Nach-
versteuerung praktisch unmöglich war. Nunmehr regelt § 34a Absatz 7 Satz 2 EStG, dass 
in den Fällen einer unentgeltlichen Aufnahme eines Mitunternehmers in ein bestehendes 
Einzelunternehmen und der unentgeltlichen Teilanteilsübertragung auch der nachversteu-
erungspflichtige Betrag quotal auf den Rechtsnachfolger übergeht. Zur Berechnung der 
Übertragungsquote ist das Betriebsvermögen des Einzelunternehmens oder das Betriebs-
vermögen der Mitunternehmerschaft zugrunde zu legen. Hierzu gehören insbesondere alle 
Kapitalkonten des Rechtsvorgängers. Gleiches gilt in den Fällen, in denen Teilmitunterneh-
meranteile nach § 24 UmwStG zu Buchwerten in eine Mitunternehmerschaft eingebracht 
werden. 


§ 34a Absatz 11 


§ 34a Absatz 11 EStG normiert die Änderungsmöglichkeit des Bescheids über die geson-
derte Feststellung des nachversteuerungspflichtigen Betrags bei Änderung des Einkom-
mensteuerbescheids. Nunmehr wird auch eine Änderungsmöglichkeit in die andere Rich-
tung ergänzt. Dies stellt sicher, dass bei Änderungen der gesonderten Feststellung hin-
sichtlich der Höhe des nachversteuerungspflichtigen Betrags auch eine Anpassung der 
Nachversteuerung im bestandskräftigen Einkommensteuerbescheid vorgenommen werden 
kann. 


Zu Nummer 13 (§ 50c) 


Zu Buchstabe a (§ 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) 


Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheini-
gung der Kapitalertragsteuer vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1259) wurde eine Freigrenze in 
Höhe von 5 000 Euro in § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG eingeführt. Die Vorschrift 
eröffnet dem Vergütungsschuldner die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen 
vom Steuerabzug abzusehen. Diese kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen sind: 


– Vorliegen von Einkünften i. S. des § 50a Absatz 1 Nummer 3 (Einkünfte im Sinne des 
§ 49 Absatz 1 Nummer 2, 3, 6 und 9 EStG, soweit von Nummer 3 erfasst; bspw. Ver-
gütungen für die Überlassung der Nutzung von Rechten) 


– Der Besteuerung dieser Einkünfte entgegenstehende abkommensrechtliche Vorschrif-
ten – in vielen DBA mit Industriestaaten verzichtet Deutschland entsprechend Artikel 12 
der deutschen Verhandlungsgrundlage für DBA 2013 auf die Besteuerung inländischer 
Einkünfte ausländischer Lizenzgeber 


– Kein Überschreiten des Betrags von 5 000 Euro (Betrag inkl. der abzuführenden Steuer 
nach § 50a EStG) der dem jeweiligen beschränkt Steuerpflichtigen in demselben Ka-
lenderjahr vom Vergütungsschuldner zugeflossenen Vergütungen. Bei Vorliegen einer 
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Nettovereinbarung ist entsprechend dem jeweiligen Reststeuersatz hochzurechnen. 
Der so hochgerechnete Wert ist an der Freigrenze zu messen. 


In erster Linie erfasst diese Vorschrift in der Praxis Vergütungsschuldner mit wechselnden, 
gering vergüteten Gläubigern, etwa Zahlungen von Verlagen oder von Rundfunksendern 
für Bildrechteüberlassung. Die Regelung zielt darauf ab, den mit dem Erstattungs- oder 
Freistellungsverfahren verbundenen administrativen Aufwand insbesondere für die Vergü-
tungsgläubiger zu reduzieren, indem in diesen Fällen mit geringem steuerlichem Risiko auf 
eine Vorabprüfung durch die Finanzverwaltung verzichtet wird. Durch das weiterhin beste-
hende Erfordernis einer Steueranmeldung (in Höhe von 0 Euro) wird sichergestellt (vgl. 
§ 50c Absatz 2 Satz 2 EStG), dass die Finanzverwaltung jeden Fall ex post einer Kontrolle 
unterziehen kann. 


Die praktischen Erfahrungen des mit der Durchführung des Steuerabzug betrauten Bun-
deszentralamt für Steuern (§ 16 AO i. V. mit § 5 Absatz 1 Nummer 12 FVG) zeigen, dass 
von der Möglichkeit des § 50c Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EStG bisher nur in geringem Um-
fang Gebrauch gemacht wird. Dies wird von Vergütungsschuldnern insbesondere damit be-
gründet, dass die gegenwärtig geltende Grenze von 5 000 Euro im Jahr zu niedrig ist und 
es bei wiederholten unterjährigen Zahlungen an denselben Vergütungsgläubiger zu einem 
Überschreiten der Freigrenze kommt, mit der Folge, dass alle Zahlungen rückwirkend ei-
nem Abzug zu unterwerfen sind. Dies macht das Verfahren unattraktiv, insbesondere, 
wenn, wie in der Praxis häufig, die unterjährigen Zahlungen aufgrund laufender Aufträge 
nicht endgültig abschätzbar sind. Dies gilt umso mehr, da der Vergütungsschuldner nach 
den Regelungen des § 50a Absatz 5 Satz 5 EStG haftet. Der insbesondere auch durch die 
rückwirkende Verpflichtung entstehende Verwaltungsaufwand und die beim Vergütungs-
schuldner verbleibenden Risiken, mehr Steuern abführen zu müssen, als der Wert der zu-
letzt an den Vergütungsgläubiger zu zahlenden Vergütung, führen dazu, dass die Regelung 
nicht genutzt wird. Damit wird die beabsichtigte administrative Entlastungswirkung dieser 
gesetzlichen Regelung zu einem nicht unerheblichen Teil verfehlt. 


Es ist daher beabsichtigt, die Grenze von 5 000 Euro auf 10 000 Euro anzuheben und die 
Freigrenze ohne eine Nacherhebungspflicht für vorherige Zahlungen auszugestalten. 


Die Anhebung der bisherigen Grenze von 5 000 Euro auf 10 000 Euro soll es mehr Vergü-
tungsschuldnern als bisher ermöglichen, die vereinfachende Regelung zu nutzen, und den 
Verwaltungsaufwand für die Vergütungsgläubiger und die Finanzverwaltung zu reduzieren. 
Das steuerliche Ausfallrisiko ist marginal und mit Blick auf eine effiziente Verwaltung, die 
sich auf Fälle konzentriert, bei denen mit einem beträchtlichen Steueraufkommen zu rech-
nen ist, vertretbar. Erstens hat das BZSt durch die weiterhin bestehende Pflicht der Vergü-
tungsschuldner zur Abgabe einer Steueranmeldung die Möglichkeit, das Vorliegen der Tat-
bestandsvoraussetzungen im Einzelfall nachzuprüfen und die Steuer nachzufordern, zwei-
tens können die Anmeldungen auch im Rahmen von Außenprüfungen bei den in aller Regel 
inländischen Vergütungsschuldnern überprüft werden und drittens besteht ein Steueraus-
fallrisiko in Form des Nichtbestehens der Entlastungsvoraussetzungen von max. 
1 500 Euro (10 000 Euro x 15 Prozent Steuersatz) je Vergütungsgläubiger, welches eine 
Rücknahme der Prüfung seitens der Finanzverwaltung rechtfertigt. Dadurch, dass der Ver-
gütungsschuldner nach § 50a Absatz 5 Satz 5 EStG in Haftung genommen werden kann, 
besteht ein weiterer Sicherungsmechanismus. Es erscheint daher mit Blick auf die Zielset-
zung der bestehenden Freigrenze angemessen, eine Erhöhung von 5 000 Euro auf 
10 000 Euro vorzunehmen. 


Durch die Neufassung der Nummer 2 wird gleichzeitig geregelt, dass ein Überschreiten der 
Freigrenze nur dazu führt, dass für die Vergütung, mit der die Freigrenze überschritten wird, 
eine Steuer auf den Gesamtbetrag dieser Vergütung einzubehalten und abzuführen ist. Bei 
Vergütungen, die nicht zum Überschreiten der Freigrenze führen, ist nachträglich keine 
Steuer einzubehalten und abzuführen. Die bisher notwendige Korrektur von bereits im glei-
chen Jahr eingereichten Steueranmeldungen entfällt. Dadurch wird die Attraktivität des 
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Verfahrens gesteigert und die mit der Regelung bezweckte Verwaltungsvereinfachung ge-
stärkt. Für die Vergütung, mit der die Freigrenze überschritten wird, ist der Steuereinbehalt 
– wie bisher – in voller Höhe und auf diese Vergütung insgesamt vorzunehmen. 


Zu Buchstabe b (§ 50c Absatz 3 Satz 3) 


Die Änderung holt eine im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von 
Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (AbzStEntModG) vom 2. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1259) unterbliebene Anpassung des Normverweises nach. Die Regelun-
gen, auf die verwiesen wird, findet sich nach den Anpassungen durch das AbzStEntModG 
in § 50a Absatz 5 Satz 7 EStG. 


Zu Nummer 14 (§ 52) 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 12) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 52 Absatz 12 Satz 5 – neu –) 


Die Änderungen des § 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 Nummer 3 und Satz 3 Nummer 3 EStG 
sind erstmals für Kraftfahrzeuge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 ange-
schafft werden. 


Zu Doppelbuchstabe bb bis Doppelbuchstabe dd (§ 52 Absatz 12 Satz 8 – neu –, 
bisheriger Satz 8 – aufgehoben – und Satz 12 – neu –) 


Die Änderungen des § 6 Absatz 2 Satz 1 EStG und des § 6 Absatz 2a Satz 1 und 2 EStG 
sind erstmals für Wirtschaftsgüter anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 ange-
schafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 


Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 15 Satz 3) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung an den neu eingefügten § 7 Absatz 5a 
EStG sowie die redaktionelle Umbenennung des bisherigen § 7 Absatz 5a EStG in § 7 Ab-
satz 5b EStG. 


Zu Buchstabe c (§ 52 Absatz 16 Satz 6 – neu –) 


Die Sonderabschreibung von bis zu 50 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
findet erstmals für solche Wirtschaftsgüter Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2023 
angeschafft oder hergestellt werden. Mithin wird eine Sonderabschreibung in Höhe von bis 
zu 20 Prozent weiterhin für solche nach § 7g Absatz 5 i. V. m. Absatz 6 EStG begünstigten 
Wirtschaftsgüter gelten, die vor dem 1. Januar 2024 angeschafft oder hergestellt wurden, 
auch wenn der nach Absatz 5 zulässige Begünstigungszeitraum noch nicht beendet ist. 


Zu Buchstabe d (§ 52 Absatz 26a) 


Die Anwendungsregelung von § 52 Absatz 26a EStG in seiner aktuellen Fassung hat heute 
keine Bedeutung und kann überschrieben werden. 


§ 52 Absatz 26a EStG in der Fassung dieses Änderungsgesetzes regelt nunmehr, dass 
§ 19 Absatz 2 Satz 3 und § 24a Satz 5 EStG bei Steuerabzug vom Arbeitslohn erstmals ab 
dem 1. Januar 2024 anzuwenden sind. 


Damit wird im Hinblick auf den kleinen Kreis von Betroffenen und die geringfügigen Auswir-
kungen durch die Anhebung der Freibeträge für Versorgungsbezüge bei einem Versor-
gungsbeginn in 2023 und beim Altersentlastungsbetrag für 2023 für Steuerpflichtige, die 
nach dem 1. Januar 1958 und vor dem 2. Januar 1959 geboren sind, auf eine Umsetzung 
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bereits beim Lohnsteuerabzug für das Jahr 2023 verzichtet. Dies vermeidet eine unverhält-
nismäßige Belastung der Arbeitgeber, die durch eine Anpassung sämtlicher Lohnsteuerbe-
rechnungs-/Lohnabrechnungsprogramme und Korrekturen der bereits abgerechneten Zah-
lungen von Versorgungsbezügen/Arbeitslöhnen eintreten würde. Es muss für 2023 auch 
kein neuer Programmablaufplan für die maschinelle Lohnsteuerberechnung aufgestellt wer-
den. Im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer werden dann die nach diesem 
Änderungsgesetz maßgeblichen Freibeträge für Versorgungsbezüge und der maßgebliche 
Altersentlastungsbetrag angesetzt. 


Zu Buchstabe e (§ 52 Absatz 34 Satz 2 – neu –) 


Die neuen Regelungen bei der Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG sind erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden. Dies ist dem Umstand der notwen-
digen programmtechnischen Umsetzung geschuldet, die auf Grund der Komplexität des 
§ 34a EStG einige Zeit in Anspruch nehmen wird. 


Zu Buchstabe f (§ 52 Absatz 47a Satz 2 – neu –) 


Die Änderung des § 50c Absatz 2 Nummer 2 EStG ist erstmals auf Vergütungen anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen. 


Zu Nummer 15 (§ 90 Absatz 3) 


Zu Buchstabe a (§ 90 Absatz 3 Satz 6) 


Mit dem Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) wurde in § 90 
Absatz 3 EStG – korrespondierend zu der Neuregelung in § 10a Absatz 1a EStG für Kin-
dererziehende – die Rückforderungsfrist der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen 
(ZfA) angepasst. Die ZfA hat die Zulage bis zur Vollendung des fünften Lebensjahres des 
Kindes zurückzufordern, wenn die Kindererziehungszeiten, beispielsweise aufgrund eines 
Ausschlussgrundes, vom Träger der gesetzlichen Rentenversicherung nicht anerkannt wer-
den.  


Liegt eine mittelbare Zulageberechtigung nach § 79 Satz 2 EStG für den Ehegatten auf-
grund einer unmittelbaren Zulageberechtigung nach § 10a Absatz 1a EStG vor, muss diese 
mittelbare Zulageberechtigung konsequenterweise und systemgerecht das Schicksal der 
unmittelbaren Zulageberechtigung teilen; dies wird mit der Änderung sichergestellt. Das 
bedeutet: Fällt die Zulageberechtigung des unmittelbar Förderberechtigten, z. B. wegen ei-
ner Ablehnung der Kindererziehungszeiten, weg und wird dessen Zulage zurückgefordert, 
fällt auch die mittelbare Zulageberechtigung für den Ehegatten weg und dessen Zulage wird 
ebenfalls zurückgefordert. Gleiches gilt auch bei Lebenspartnern einer Lebenspartnerschaft 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266). 


Zu Buchstabe b (§ 90 Absatz 3 Satz 7) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der ursprünglich im Referentenentwurf 
zum Jahressteuergesetz 2022 in der dort vorgeschlagenen Änderung des § 90 Absatz 3 
EStG enthaltene Satz 7 wurde nicht in den Regierungsentwurf und mithin nicht in das ver-
abschiedete Gesetz aufgenommen, so dass der Verweis ins Leere geht und damit entfallen 
kann. 


Zu Artikel 5 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an den neu eingefügten § 4l EStG angepasst. 
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Zu Nummer 2 (§ 3) 


Zu Buchstabe a (§ 3 Nummer 72) 


§ 3 Nummer 72 EStG wird wegen der neu angefügten Nummer 73 redaktionell angepasst. 


Zu Buchstabe b (§ 3 Nummer 73 – neu –) 


Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ermitteln sich als Überschuss der Einnahmen 
über die Werbungskosten. Unabhängig von der Einnahmenhöhe entsteht hierbei sowohl 
für die Steuerpflichtigen als auch die Finanzverwaltung Bürokratieaufwand.  


Mit einer Steuerfreigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung soll eine büro-
kratieentlastende Regelung geschaffen werden. Demnach bleiben Einnahmen aus der Ver-
mietung und Verpachtung zukünftig steuerfrei, sofern die Summe der Einnahmen im Sinne 
des § 21 Absatz 1 EStG eines Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum insgesamt weni-
ger als 1 000 Euro betragen hat. Die Freigrenze gilt personenbezogen. Bei Miteigentum 
sind daher die Einnahmen nach Satz 1 die jeweils anteilig zuzurechnenden gemeinschaft-
lich erzielten Einnahmen einschließlich der Sondereinnahmen. 


Sofern die Ausgaben die mit ihnen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang ste-
henden Einnahmen übersteigen, können die Einnahmen auf Antrag als steuerpflichtig be-
handelt werden. Dieser Antrag ist durch Erklärung der Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung in der Steuererklärung zu stellen. 


Zu Nummer 3 (§ 3a Absatz 3 Satz 2 Nummer 12) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, die aus den Anpassungen des Ver-
lustrücktrags gemäß § 10d Absatz 1 EStG resultiert (siehe 
Artikel 5 Nummer 9 Buchstabe a). Die Folgeänderung ist nach der allgemeinen Anwen-
dungsregelung in § 52 Absatz 1 Satz 1 EStG erstmals für den Veranlagungszeitraum 2024 
anzuwenden. 


Zu Nummer 4 (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2) 


Nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG dürfen Aufwendungen für Geschenke an Per-
sonen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, den Gewinn nicht mindern, wenn 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zuge-
wendeten Gegenstände insgesamt 35 Euro nicht übersteigen. 


Der Betrag in Höhe von 35 Euro müsste zum Ausgleich der Inflation auf 46 Euro angepasst 
werden, wird jedoch aus Vereinfachungsgründen auf 50 Euro aufgerundet. 


Zu Nummer 5 (§ 4h) 


Aufgrund von Artikel 4 i. V. mit Artikel 11 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2016/1164 (Anti-Tax-
Avoidance-Directive – ATAD) ist die Zinsabzugsbeschränkung nach § 4h EStG und § 8a 
KStG (Zinsschranke) bis spätestens 31. Dezember 2023 an die Vorgaben der ATAD anzu-
passen.  


Nach der Zinsschranke sind die Nettozinsaufwendungen eines Betriebes (Zinsaufwendun-
gen abzüglich Zinserträge) grundsätzlich nur bis zur Höhe von 30 Prozent des um die Zin-
sen und Abschreibungen bereinigten maßgeblichen Gewinns („verrechenbares EBITDA“) 
abziehbar; nicht abziehbare Nettozinsaufwendungen werden in nachfolgende Wirtschafts-
jahre vorgetragen (Zinsvortrag). Nicht genutztes EBITDA-Volumen wird in die folgenden 
fünf Wirtschaftsjahre vorgetragen (EBITDA-Vortrag). Die Zinsschranke kommt bislang nur 
bei konzernzugehörigen Betrieben zur Anwendung (Stand-alone-Klausel), deren 
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Nettozinsaufwendungen 3 Mio. Euro pro Wirtschaftsjahr übersteigen (Freigrenze). Zudem 
sieht die Regelung den sog. Eigenkapital-Escape (EK-Escape) für konzernzugehörige Be-
triebe vor. Danach kommt die Zinsschranke nicht zur Anwendung, wenn die Eigenkapital-
quote des Betriebs am Ende des vorangegangenen Abschlussstichtages nicht niedriger als 
die des Konzerns ist (wobei ein unwesentliches Unterschreiten um bis zu 2 Prozentpunkte 
toleriert wird). 


Neben den aufgrund der ATAD erforderlichen Änderungen werden drei systematisch erfor-
derliche Korrekturen hinsichtlich des Zinsvortrags und des EBITDA-Vortrags vorgenom-
men. 


Darüber hinaus sind Gestaltungen bekannt geworden, bei denen gezielt mehrere Tochter-
kapitalgesellschaften gegründet wurden, um den Freibetrag für jede dieser Tochtergesell-
schaften als eigenständigen Betrieb im Sinne der Zinsschranke und damit mehrfach in An-
spruch zu nehmen. Diese Gestaltungen werden durch die Einführung einer Anti-Fragmen-
tierungsregelung verhindert. 


Zu Buchstabe a (§ 4h Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 4h Absatz 1 Satz 3) 


Da der Begriff „Nettozinsaufwendungen“ bislang nicht definiert wird, wird in § 4h Absatz 1 
Satz 3 EStG hinter „die um die Zinserträge geminderten Zinsaufwendungen“ der Klammer-
zusatz „(Nettozinsaufwendungen)“ eingefügt. Zudem wird klargestellt, dass ein EBITDA-
Vortrag nicht in Wirtschaftsjahren entsteht, in denen die Zinsaufwendungen die Zinserträge 
nicht übersteigen. Rein redaktionell wird zudem der Verweis am Ende von „Absatz 1 Satz 1“ 
in „Satz 1“ geändert. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 4h Absatz 1 Satz 7 – neu –) 


§ 4h Absatz 1 Satz 7 EStG regelt, dass Absatz 2 keine Anwendung findet, soweit Zinsauf-
wendungen aufgrund eines Zinsvortrags erhöht wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass 
Zinsvorträge nicht allein deshalb uneingeschränkt verrechnet werden können, weil in einem 
späteren Wirtschaftsjahr eine der drei Ausnahmen (Freigrenze/De-minimis, Stand-alone 
und EK-Escape) erfüllt ist, sondern ein Abzug von Zinsvorträgen nur möglich ist, soweit 
ausreichend verrechenbares EBITDA (§ 4h Absatz 1 Satz 2 EStG) vorhanden ist. 


Zu Buchstabe b (§ 4h Absatz 2) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 4h Absatz 2 Satz 1) 


Zu Dreifachbuchstabe aaa (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a und b) 


§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a 


Der bisher einzige Satz des Buchstaben a wird zu Satz 1 und redaktionell angepasst.  


Mit Satz 2 – neu – wird Gestaltungen entgegengewirkt, bei denen ein Unternehmer für be-
stimmte gleichartige Tätigkeiten (z. B. Bauvorhaben) jeweils gesonderte Tochterkapitalge-
sellschaften gründet und diesen Darlehen gewährt, deren jährlicher Zins knapp unterhalb 
der Freigrenze von 3 Mio. Euro liegt. Infolge der Neuregelung werden gleichartige Betriebe, 
die unter einer einheitlichen Leitung stehen, zusammengefasst, sodass die Freigrenze nur 
einmal genutzt werden kann und auf diese Betriebe entsprechend dem Verhältnis der Net-
tozinsaufwendungen aufzuteilen ist. Zum Begriff „gleichartig“ vgl. § 4 Absatz 6 Satz 1 Num-
mer 1 KStG. Betriebe verfügen über eine einheitliche Leitung, wenn dieselbe Person oder 
dieselbe Personengruppe in beiden Betrieben zur Führung der Geschäfte berechtigt ist 
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oder ihren Willen in beiden Betrieben durchsetzen kann. Für das Merkmal des beherrschen-
den Einflusses vgl. § 290 Absatz 2 HGB. 


§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b 


Die Stand-alone-Klausel wird an die Vorgaben der ATAD angepasst. Künftig kann die 
Stand-alone-Klausel nur noch in Anspruch genommen werden, wenn der Steuerpflichtige 
keiner Person im Sinne des § 1 Absatz 2 (bei Personengesellschaften in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 1 Satz 2) des Außensteuergesetzes nahesteht und über keine Betriebsstätte 
außerhalb des Staates verfügt, in dem sich sein Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, Sitz 
oder seine Geschäftsleitung befindet. § 4h Absatz 2 Satz 3 EStG stellt insoweit klar, dass 
bei Betrieben von Personengesellschaften oder Mitunternehmerschaften für Zwecke der 
Stand-alone-Klausel an die Stelle des Steuerpflichtigen die Personengesellschaft oder Mit-
unternehmerschaft tritt. 


Zu Dreifachbuchstabe bbb (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c Satz 5) 


In § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe c Satz 5 EStG wird die Passage „und um die Hälfte von 
Sonderposten mit Rücklagenanteil (§ 273 des Handelsgesetzbuchs)“ gestrichen, da § 273 
HGB bereits im Jahr 2009 durch das BilMoG aufgehoben wurde. Zwar enthält Artikel 67 
Absatz 3 EGHGB i. d. F. des BilMoG eine Übergangsregelung, nach der Sonderposten mit 
Rücklageanteil nach § 247 Abs. 3, § 273 HGB, die im Jahresabschluss für das letzte vor 
dem 1. Januar 2010 beginnende Geschäftsjahr enthalten waren, beibehalten werden kön-
nen. Praktische Relevanz, allein deshalb die Passage beizubehalten, wird jedoch nicht ge-
sehen. 


Infolge des für die Zinsschranke maßgeblichen Konzernbegriffs ändert sich zudem der An-
wendungsbereich des EK-Escapes. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 4h Absatz 2 Satz 2) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung an die Streichung des § 8a Absatz 2 
KStG. 


Zu Doppelbuchstabe cc (§ 4h Absatz 2 Satz 3 – neu –) 


§ 4h Absatz 2 Satz 3 EStG ergänzt die Stand-alone-Klausel (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buch-
stabe b EStG) und stellt insoweit klar, dass bei Betrieben von Personengesellschaften oder 
Mitunternehmerschaften für Zwecke der Stand-alone-Klausel an die Stelle des Steuerpflich-
tigen die Personengesellschaft oder Mitunternehmerschaft tritt. 


Zu Buchstabe c (§ 4h Absatz 3) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 4h Absatz 3 Satz 2) 


Der bisherige Begriff der Zinsaufwendungen in § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG bleibt insoweit 
hinter den Vorgaben der ATAD zurück, als von der Zinsschranke bislang ausschließlich 
Vergütungen für (die Überlassung von) Fremdkapital erfasst werden, wohingegen nach der 
ATAD neben Zinsaufwendungen für alle Arten von Forderungen („interest expenses on all 
forms of debt“) auch andere wirtschaftlich mit Zinsen vergleichbare Aufwendungen („other 
costs economically equivalent to interest“) sowie – anhand eines nicht als abschließend zu 
verstehenden Katalogs näher beschriebene – ähnliche Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Beschaffung von (Fremd-)Kapital („expenses incurred in connection with the raising 
of finance“) dem Abzugsverbot zu unterwerfen sind.  


Zu beachten ist dabei, dass die deutsche Fassung der ATAD leicht sinnverändernd von der 
englischen und französischen Fassung der ATAD abweicht. Aus Gründen der 
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Rechtssicherheit wird daher neben der (an der englischen und französischen Sprachfas-
sung angelehnten) ausdrücklichen Erweiterung des Zinsbegriffs auf wirtschaftlich gleich-
wertige Aufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaf-
fung von Fremdkapital ein Verweis auf Artikel 2 ATAD aufgenommen, sodass auch die Er-
fassung sämtlicher dort aufgeführter Regelbeispiele sichergestellt ist. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 4h Absatz 3 Satz 3) 


Entsprechend den Vorgaben der ATAD wird auch der Begriff der Zinserträge erweitert und 
erfasst nunmehr ausdrücklich auch wirtschaftlich gleichwertige Erträge im Zusammenhang 
mit Kapitalforderungen. 


Zu Doppelbuchstabe cc bis Doppelbuchstabe ee (§ 4h Absatz 3 Satz 4 (bisher 
Satz 4 bis 6) 


Da die Auf- und Abzinsung vom weiten Zinsbegriff des Artikels 2 Absatz 1 ATAD erfasst ist, 
ist infolge der Erweiterung des Zinsbegriffs in § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG die bisherige Son-
derregelung für die Auf- und Abzinsung in § 4h Absatz 3 Satz 4 EStG entbehrlich geworden. 
Der bisherige Satz 4 wird daher aufgehoben.  


Nach dem neuen § 4h Absatz 3 Satz 4 EStG (ehemals Satz 5) gehört ein Betrieb nur noch 
dann zu einem Konzern, wenn er nach dem für die Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 
Buchstabe c zugrunde gelegten Rechnungslegungsstandard mit einem oder mehreren an-
deren Betrieben konsolidiert wird. Die bisherige Einbeziehung auch solcher Betriebe, die 
mit einem oder mehreren anderen Betrieben konsolidiert werden könnten, entspricht nicht 
dem ATAD-Mindeststandard und wird daher gestrichen. 


Die Einbeziehung eines Betriebs in den für den EK-Escape maßgeblichen Konzernbegriff 
bereits dann, wenn seine Finanz- und Geschäftspolitik mit einem oder mehreren anderen 
Betrieben einheitlich bestimmt werden kann, entspricht nicht dem ATAD-Mindeststandard, 
sodass der bisherige Satz 6 ebenfalls gestrichen wird. 


Zu Buchstabe d (§ 4h Absatz 5 Satz 4 – neu –) 


Absatz 5 regelt bislang u. a., dass im Fall der Aufgabe oder Übertragung des Betriebs ein 
Zins- oder EBITDA-Vortrag untergeht. Keine Regelung enthält Absatz 5 bislang zum Fall 
der Aufgabe oder Übertragung eines Teilbetriebs. Als Teilbetriebsaufgabe gilt auch das 
Ausscheiden einer Organgesellschaft aus dem Organkreis. Durch die Ergänzung des Sat-
zes 4 wird klargestellt, dass es im Fall der Aufgabe bzw. der Übertragung eines Teilbetriebs 
zu einem anteiligen Untergang des Zinsvortrags bzw. EBITDA-Vortrags kommt und (durch 
Verweis auf § 15 Absatz 3 UmwStG) die Aufteilung anhand des Verhältnisses der gemei-
nen Werte der Teilbetriebe angeordnet. 


Zu Buchstabe e (§ 4h Absatz 6 – neu –) 


Nach Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b, 2 und 3 ATAD können die Mitglied-
staaten überschüssige Fremdkapitalkosten von der Zinsschranke ausnehmen, die zur Fi-
nanzierung eines Projekts zur Bereitstellung, zum Ausbau, zum Betrieb und/oder zur Erhal-
tung eines umfangreichen Vermögenswerts, der von einem Mitgliedstaat als im allgemei-
nen öffentlichen Interesse stehend betrachtet wird („langfristiges öffentliches Infrastruktur-
projekt“) verwendet werden, sofern der Projektbetreiber, die Fremdkapitalkosten, die Ver-
mögenswerte und die Einkünfte alle in der EU ansässig bzw. belegen sind bzw. erzielt wer-
den. 


§ 4h EStG enthält bislang keine vergleichbare gesetzliche Ausnahme für Finanzierungen 
derartiger öffentlicher Infrastrukturprojekte. In dem neu eingefügten Absatz 6 wird von der 
Ausnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht. Dieser berücksichtigt neben den Vorgaben der 
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ATAD auch die in Tz. 94 des BMF-Schreibens vom 4. Juli 2008, BStBl I S. 718 (Zinsschran-
ken-Erlass) aufgestellten Kriterien für die steuerliche Behandlung bestimmter Darlehen, die 
aufgrund von allgemeinen Förderkriterien vergeben werden. 


Konsequenterweise bleiben die auf das Infrastrukturprojekt im Sinne des Satzes 1 entfal-
lenden Aufwendungen und Erträge bei der Ermittlung des verrechenbaren EBITDA im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 2 außer Ansatz. 


Zu Nummer 6 (§ 4l – neu –) 


Da nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs im Rahmen der geltenden Fremdver-
gleichsregelungen hinsichtlich der Höhe eines angemessenen Zinssatzes bei grenzüber-
schreitenden Darlehen grds. nur auf die Finanzkraft der die Zinsen zahlenden Gesellschaft 
abgestellt wird, eröffnen sich Gestaltungsmöglichkeiten, die zur Gewinnverlagerung ins 
niedrig besteuernde Ausland genutzt werden. Bei aggressiven Gestaltungen unter Zwi-
schenschaltung substanzloser Gesellschaften wird der Betriebsausgabenabzug deshalb 
durch § 4l EStG beschränkt. § 4l EStG ergänzt die bestehenden Regelungen zur Beschrän-
kung des Betriebsausgabenabzugs (u. a. § 4h EStG) sowie zum Fremdvergleich (u. a. § 1 
AStG) und schließt deren Anwendung nicht aus. Bei Finanzierungsbeziehungen i. S. des 
§ 4l EStG führt die Vereinbarung eines maximal dem Höchstsatz i. S. des § 4l Absatz 1 
Satz 2 EStG entsprechenden Zinssatzes bei der Gläubigerin nicht deshalb zu einer ver-
deckten Gewinnausschüttung in Form einer verhinderten Vermögensmehrung, weil zwi-
schen der Schuldnerin und der Gläubigerin ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des 
§ 4l EStG ein höherer Zinssatz vereinbart worden wäre. Die Vereinbarung eines maximal 
dem Höchstsatz i. S. des § 4l Absatz 1 Satz 2 EStG entsprechenden Zinssatzes beruht in-
soweit nicht auf einer gesellschaftsrechtlichen Veranlassung. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 


Nach Satz 1 sind Zinsaufwendungen nicht abziehbar, soweit diese auf einem Zinssatz be-
ruhen, der über dem – in Satz 2 definierten – Höchstsatz liegt. Der Begriff „Zinsaufwendun-
gen“ entspricht dem des § 4h Absatz 3 Satz 2 EStG. 


Satz 2 


Satz 2 erster Halbsatz definiert den Höchstsatz i. S. des Satzes 1 als den um zwei Prozent-
punkte erhöhten Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Bei dem aktuel-
len Basiszinssatz von 3,12 Prozent (Stand: 1. Juli 2023) beträgt der Höchstsatz somit 
5,12 Prozent. 


Beispiel: 


Eine inländische Kapitalgesellschaft (A) erhält von einer ausländischen Finanzierungsge-
sellschaft (B) ein Darlehen (10 000 000 Euro). Der Zinssatz beträgt 8 Prozent, der jährliche 
Zins mithin 800 000 Euro. Bei einem Höchstsatz von 5,12 Prozent beruhen die Zinsaufwen-
dungen folglich i. H. von 288 000 Euro auf einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz 
(8 Prozent - 5,12 Prozent = 2,88 Prozent). 


Satz 2 zweiter Halbsatz enthält eine Entlastungsmöglichkeit. Weist der Steuerpflichtige 
nach, dass sowohl der Gläubiger als auch im Fall einer Unternehmensgruppe die oberste 
Muttergesellschaft das Kapital bei sonst gleichen Umständen nur zu einem über dem 
Höchstsatz liegenden Zinssatz hätten erhalten können, gilt als Höchstsatz der Zinssatz, der 
von diesen im günstigsten Fall hätte erzielt werden können. Der Begriff der obersten Mut-
tergesellschaft entspricht dem des § 4 Absatz 3 des Gesetzes für die Umsetzung der Richt-
linie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale 
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Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union vom … (Mindestbe-
steuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz). Ob die oberste Muttergesellschaft Teil einer Un-
ternehmensgruppe ist, die tatsächlich (u. a. mit Blick auf die Umsatzgrenze in § 1 Absatz 1 
Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz) der Mindeststeuer unterliegt, ist inso-
weit unerheblich. Als Nachweis kommen etwa der Refinanzierungssatz der obersten Mut-
tergesellschaft oder Datenbankstudien auf Ebene der obersten Muttergesellschaft zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der zu untersuchenden Finanzierungsbeziehung in Betracht. 
Nicht ausreichend sind hingegen reine Angebote von Banken oder anderen möglichen 
Gläubigern. 


Satz 3 


Die Zinshöhenschranke findet nur auf Zinsaufwendungen aufgrund einer Geschäftsbezie-
hung zwischen nahestehenden Personen im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG Anwendung. Sie 
findet dabei sowohl auf innerstaatliche als auch grenzüberschreitende Sachverhalte An-
wendung. 


Satz 4 


Satz 4 enthält eine sog. Substanzausnahme. Danach ist die Zinshöhenschranke auch dann 
nicht anzuwenden, wenn der Gläubiger in dem Staat, in dem er seinen Sitz oder seine 
Geschäftsleitung hat, einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. Vorausset-
zung ist insoweit eine in Bezug zum konkreten Finanzierungsgeschäft wesentliche wirt-
schaftliche Tätigkeit. Diese erfordert insbesondere, dass der Gläubiger über die Fähigkeit 
und die Befugnis verfügt, das Risiko des konkreten Finanzierungsgeschäfts tatsächlich zu 
kontrollieren oder es zu tragen. Voraussetzung hierfür ist grundsätzlich, dass die Entschei-
dungsträger die notwendigen Erfahrungen und Kompetenzen haben und über eine ausrei-
chende Informationsbasis verfügen. 


Satz 5 


Die Substanzausnahme ist nicht anzuwenden, wenn der Staat i. S. des Satzes 4 keine 
Amtshilfe durch Informationsaustausch leistet, die im Bedarfsfall zur Durchführung der Be-
steuerung im Einzelfall erforderlich ist. Die Amtshilfe ist gewährleistet, wenn der andere 
Staat verpflichtet ist, aufgrund völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen der 
Bundesrepublik Deutschland entsprechend dem OECD-Standard für Transparenz und ef-
fektiven Informationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 in Ver-
bindung mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes Amtshilfe zu leisten. 


Zu Absatz 2 


Nach § 247 Absatz 1 Satz 2 und 3 BGB verändert sich der Basiszinssatz zum 1. Januar 
und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der 
letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der 
Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor 
dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs. Nach § 247 Absatz 2 BGB gibt die 
Deutsche Bundesbank den geltenden Basiszinssatz unverzüglich nach den in § 247 Ab-
satz 1 Satz 2 BGB genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt. Überschreitet der 
vom Steuerpflichtigen vereinbarte Zinssatz den Höchstsatz nach § 4l Absatz 1 Satz 2 EStG 
ausschließlich aufgrund einer Reduzierung des Basiszinssatzes, regelt § 4l Absatz 2 EStG, 
dass § 4l Absatz 1 EStG erst nach Ablauf eines Monats nach dem Zeitpunkt nach § 247 
Absatz 1 Satz 2 BGB (1. Januar bzw. 1. Juli) zur Anwendung kommt. Wird der vereinbarte 
Zinssatz innerhalb dieses Monats auf den Höchstsatz i. S. des § 4l Absatz 1 Satz 2 EStG 
oder einen niedrigeren Satz reduziert, führt § 4l ESG insoweit zu keiner Abzugsbeschrän-
kung. 
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Zu Nummer 7 (§ 9) 


Zu Buchstabe a (§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 1) 


Die als Werbungskosten abzugsfähige inländische Verpflegungspauschale nach der Num-
mer 1 wird für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 24 Stunden von seiner Woh-
nung und ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist, von 28 Euro auf 30 Euro angehoben. 


Zu Buchstabe b (§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 2) 


Die als Werbungskosten abzugsfähige inländische Verpflegungspauschale nach der Num-
mer 2 wird für den An- oder Abreisetag, wenn der Arbeitnehmer an diesem, einem anschlie-
ßenden oder vorhergehenden Tag außerhalb seiner Wohnung übernachtet, von jeweils 
14 Euro auf 15 Euro angehoben. 


Zu Buchstabe c (§ 9 Absatz 4a Satz 3 Nummer 3) 


Die als Werbungskosten abzugsfähige inländische Verpflegungspauschale nach der Num-
mer 3 wird für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer ohne Übernachtung außerhalb 
seiner Wohnung mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte ab-
wesend ist, von 14 Euro auf 15 Euro angehoben. 


Zu Nummer 8 (§ 10a) 


Zu Buchstabe a (§ 10a Absatz 1 Satz 1 Satzteil nach Nummer 5) 


Nach geltendem Recht haben die in § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG genann-
ten Steuerpflichtigen ihre Einwilligung zur Weitergabe der für einen maschinellen Datenab-
gleich notwendigen Daten von der zuständigen Stelle nach § 81a EStG (z. B. die Besol-
dungsstellen) an die zentrale Stelle nach § 81 EStG (Zentrale Zulagenstelle für Altersver-
mögen – ZfA) schriftlich zu erteilen.  


Künftig kann der Steuerpflichtige die Einwilligung nach § 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halb-
satz EStG schriftlich oder elektronisch erteilen; er hat somit ein Wahlrecht. Mit der Neure-
gelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektronischen Datenüber-
mittlung zwischen Steuerpflichtigem und der zuständigen Stelle zu nutzen. Im Rahmen der 
Digitalisierung dient dies dem Bürokratieabbau. 


Des Weiteren wird mit der Neuregelung lediglich klargestellt, dass die steuerliche Identifi-
kationsnummer des Steuerpflichtigen auch bei der Datenübermittlung von der zuständigen 
Stelle an die ZfA für die Berechnung und Überprüfung der Zulage sowie für die Überprüfung 
des Vorliegens der Voraussetzungen des Sonderausgabenabzugs nach § 10a EStG (im 
Rahmen der Riester-Förderung) zu verwenden ist. Die ZfA wird im Rahmen der Durchfüh-
rung der ihr obliegenden Aufgaben als Finanzbehörde tätig (§ 6 Absatz 2 Nummer 7 AO). 
Bereits nach geltendem Recht muss ein Steuerpflichtiger oder ein Dritter, der Daten eines 
Steuerpflichtigen an eine Finanzbehörde zu übermitteln hat, die Identifikationsnummer zum 
Zwecke der eineindeutigen Identifizierung angeben (§ 139a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halb-
satz AO). 


Zu Buchstabe b (§ 10a Absatz 5 Satz 3 – aufgehoben –) 


Die bisherige Pflicht der Anbieter, im Fall der mittelbaren Zulageberechtigung stets einen 
Datensatz zu übermitteln, auch wenn keine Altersvorsorgebeiträge geleistet worden waren, 
um den in der Günstigerprüfung anzusetzenden Zulageanspruch in zutreffender Höhe zu 
ermitteln, kann entfallen. Der mittelbar Zulageberechtigte muss seit Inkrafttreten des Alters-
vorsorge-Verbesserungsgesetzes vom 28. Juni 2013 (BGBl. I S. 1667) mindestens 60 Euro 
zugunsten seines Altersvorsorgevertrags leisten, um zulageberechtigt zu sein (§ 79 Satz 2 
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Nummer 4 EStG). Daher ist die Meldung eines Altersvorsorgevertrags, auf den keine Bei-
träge geleistet werden, nicht mehr erforderlich. 


Zu Nummer 9 (§ 10d) 


Zu Buchstabe a (§ 10d Absatz 1) 


In der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass der Verlustrücktrag positive Effekte auf die Li-
quidität von Unternehmen haben kann. Dies trägt zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen 
Erholung von Unternehmen und der Volkswirtschaft insgesamt bei. Als Maßnahme zur Stär-
kung der Liquidität des Mittelstands wird der mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz vom 
19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) auf zwei Jahre erweiterte Verlustrücktrag um ein weiteres 
Jahr auf drei Jahre ausgedehnt. Darüber hinaus werden die ab dem Veranlagungszeitraum 
2020 auf 10 Mio. Euro bzw. auf 20 Mio. Euro für nach den §§ 26, 26b EStG zusammenver-
anlagte Ehegatten angehobenen Betragsgrenzen beim Verlustrücktrag (§ 10d Absatz 1 
Satz 1 EStG) dauerhaft beibehalten.  


Die zeitliche Erweiterung des Verlustrücktrags auf drei Jahre folgt der bisherigen Systema-
tik:  


1. Im ersten Schritt erfolgt der Rücktrag in den unmittelbar vorangegangenen Veranla-
gungszeitraum.  


2. Sollte ein Ausgleich der negativen Einkünfte in diesem Veranlagungszeitraum nicht o-
der nur teilweise möglich sein, erfolgt im zweiten Schritt der Rücktrag insoweit in den 
zweiten, dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veranlagungszeitraum.  


3. Sollte ein Ausgleich der negativen Einkünfte auch in diesem zweiten Veranlagungszeit-
raum nicht oder nur teilweise möglich sein, erfolgt im dritten Schritt der Rücktrag inso-
weit in den dritten, dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veranlagungszeit-
raum. 


Die Begrenzung des Verlustrücktrags für die drei Jahre auf den Höchstbetrag von insge-
samt 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. Euro für nach den §§ 26, 26b EStG zusammenveranlagte 
Ehegatten bezieht sich unverändert auf den einzelnen Steuerpflichtigen bzw. die zusam-
menveranlagten Ehegatten (vgl. R 10d Absatz 2 Sätze 1 bis 3 EStR). 


Eine fehlende Veranlagung für den dem Verlustentstehungsjahr unmittelbar vorangegan-
genen, den zweiten oder den dritten dem Verlustentstehungsjahr vorangegangenen Veran-
lagungszeitraum führt grundsätzlich nicht zu einer Schonung des Verlustabzugspotentials. 
Das heißt, wenn für einen Veranlagungszeitraum keine Veranlagung erfolgt, kann der in 
diesem Veranlagungszeitraum berücksichtigungsfähige Verlustabzug – so wie bisher auch 
– nicht in einem anderen Veranlagungszeitraum geltend gemacht werden. Für den Veran-
lagungszeitraum der Verlustentstehung erfolgt allerdings keine Minderung des auf den 
Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellten verbleibenden Ver-
lustvortrags, wenn auf den Verlustrücktrag verzichtet wird (vgl. R 10d Absatz 4 EStR). 


Die Erweiterung des Verlustrücktrags auf drei Jahre gilt für negative Einkünfte, die bei der 
Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte des Verlustentstehungsjahres nicht ausgegli-
chen werden können (§ 10d Absatz 1 EStG). Auf die Ermittlung der Einkünfte innerhalb der 
besonderen Verlustverrechnungskreise wirkt sich die zeitliche Erweiterung des (regulären) 
Verlustrücktrags nicht aus. In den besonderen Verlustverrechnungskreisen gelten insoweit 
eigenständige Regelungen (vgl. z. B. § 15 Absatz 4 EStG). 


Die Erweiterungen des Verlustrücktrags gemäß § 10d Absatz 1 EStG gelten gemäß § 8 
Absatz 1 KStG in Verbindung mit § 31 Absatz 1 Satz 1 KStG gleichermaßen für die Körper-
schaftsteuer. 
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Zu Buchstabe b (§ 10d Absatz 2 Satz 1) 


Als Maßnahme zur Stärkung der Liquidität des Mittelstands wird die Prozentgrenze bei der 
sog. Mindestgewinnbesteuerung von derzeit 60 Prozent temporär auf 80 Prozent angeho-
ben. 


Nach dem geltenden Recht ist bis zu einem Sockelbetrag von 1 Mio. Euro (bzw. 2 Mio. Euro 
für nach den §§ 26, 26b EStG zusammenveranlagte Ehegatten) der Verlustvortrag für jedes 
Verlustvortragsjahr unbeschränkt möglich. Für den Teil, der den Betrag von 1 Mio. Euro 
(bzw. 2 Mio. Euro) überschreitet, ist der Verlustvortrag auf 60 Prozent des Gesamtbetrags 
der Einkünfte des Verlustvortragsjahres beschränkt. Für die Veranlagungszeiträume 2024 
bis 2027 ist der Verlustvortrag auf 80 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des Ver-
lustvortragsjahres beschränkt. 


Die Erweiterungen des Verlustvortrags gemäß § 10d Absatz 2 EStG gelten gemäß § 8 Ab-
satz 1 KStG in Verbindung mit § 31 Absatz 1 Satz 1 KStG gleichermaßen für die Körper-
schaftsteuer. 


Zu Nummer 10 (§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3) 


Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören auch Zuwendungen des Arbeits-
gebers an seinen Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen anlässlich von Betriebsveran-
staltungen (§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 1 EStG). Soweit solche Zuwendungen 
den Betrag von 110 Euro je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitnehmer – un-
ter den weiteren in § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG genannten Voraussetzungen – 
nicht übersteigen, gehören sie nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a Satz 3). Dieser Freibetrag von 110 Euro wird nunmehr auf 
150 Euro angehoben. 


Zu Nummer 11 (§ 19a Absatz 4 Satz 2) 


§ 19a Absatz 4 Satz 2 EStG regelt im Zusammenhang mit der aufgeschobenen Besteue-
rung bei Vermögensbeteiligungen die Anwendung der Tarifermäßigung für außerordentli-
che Einkünfte (sog. Fünftelungsregelung/-methode). Danach fallen die zu besteuernden Ar-
beitslöhne unter die Tarifermäßigung nach § 34 Absatz 1 EStG, wenn seit der Übertragung 
der Vermögensbeteiligung mindestens drei Jahre vergangen sind. 


Die Änderung von § 19a Absatz 4 Satz 2 EStG mit diesem Gesetz ist eine Folgeänderung 
im Zusammenhang mit der Änderung von § 39b Absatz 3 EStG. Die Tarifermäßigung bei 
Vermögensbeteiligungen kann künftig ausschließlich im Veranlagungsverfahren geltend 
gemacht werden, bleibt jedoch im Übrigen unverändert bestehen. Die Arbeitgeber werden 
damit von Prüfungs- und Berechnungsaufwand im Lohnsteuerabzugsverfahren entlastet. 
Siehe Einzelbegründung zu § 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 EStG. 


Zu Nummer 12 (§ 23 Absatz 3 Satz 5) 


Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften bleiben bisher gemäß § 23 Absatz 3 
Satz 5 EStG steuerfrei, wenn der im Kalenderjahr erzielte Gesamtgewinn weniger als 
600 Euro beträgt (Freigrenze). Werden Ehegatten zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagt und hat jeder von ihnen Veräußerungsgewinne erzielt, steht jedem Ehegatten die 
Freigrenze des § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG einzeln zu.  


Die Freigrenze wurde zuletzt mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 vom 14. Au-
gust 2007 (BGBl. I S. 1912) von 512 Euro auf 600 Euro angehoben. Eine erneute Anhe-
bung der Freigrenze ist unter Berücksichtigung der Dauer seit der letzten Anpassung sowie 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geboten. Durch die Anhebung der Freigrenze 
ergibt sich auch eine Entlastung der Finanzverwaltung, da sich die Anzahl jener Fälle 
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reduziert, in denen Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften aufgrund des Über-
schreitens der Freigrenze in der Einkommensteuererklärung ausgewiesen werden müssen.  


Mit der Änderung wird die Freigrenze von 600 Euro auf 1 000 Euro erhöht. 


Die Änderung des § 23 Absatz 3 Satz 5 EStG ist nach der allgemeinen Anwendungsrege-
lung in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden. 


Zu Nummer 13 (§ 39b Absatz 3 Satz 9 und 10 – aufgehoben –) 


Nach geltendem Recht kann die Tarifermäßigung des § 34 Absatz 1 EStG (sog. Fünfte-
lungsregelung/-methode) für bestimmte Arbeitslöhne (Entschädigungen, Vergütungen für 
mehrjährige Tätigkeiten) bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer berücksichtigt werden. 
Die Regelung erfordert komplizierte Berechnungsschleifen im Programmablaufplan für die 
maschinelle Lohnsteuerberechnung und den Lohnsteuerberechnungs- bzw. Lohnabrech-
nungsprogrammen der Arbeitgeber. In vielen Fällen macht der Arbeitgeber ohnehin schon 
heute von der Möglichkeit der tarifermäßigten Lohnbesteuerung keinen Gebrauch, denn er 
kann oftmals nicht rechtssicher feststellen, ob die Voraussetzungen für die Tarifermäßigung 
überhaupt vorliegen. Insbesondere die Frage der Zusammenballung ist unterjährig oft nur 
schwer oder gar nicht zu beurteilen. Auch muss der Arbeitgeber gesondert prüfen, ob es 
überhaupt zu einer Lohnsteuerminderung kommt. 


Die Regelungen zur Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit tarifermäßigt zu 
besteuerndem Arbeitslohn werden ersatzlos aufgehoben und damit als Beitrag zum Büro-
kratieabbau die Lohnsteuerberechnung vereinfacht. Die Arbeitgeber werden von Prüfungs- 
und Berechnungsaufwand entlastet.  


Für den Arbeitnehmer ergeben sich keine Nachteile, denn die Tarifermäßigung des § 34 
Absatz 1 EStG kann - wie bisher - im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer gel-
tend gemacht werden. Die zutreffende Einkommensteuer kann in den Fällen des § 34 Ab-
satz 1 EStG ohnedies nur punktgenau im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer 
ermittelt werden, weil nur hier alle Besteuerungsgrundlagen (weitere Einkünfte, Sonderaus-
gaben, Steuerermäßigungen, Art der Veranlagung etc.) bekannt sind. Zu den beschränkt 
steuerpflichtigen Arbeitnehmern s. Änderung von § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 EStG 
und die entsprechende Einzelbegründung. 


In der Lohnsteuerbescheinigung werden die für die Tarifermäßigung des § 34 Absatz 1 
EStG in Frage kommenden Arbeitslöhne weiterhin gesondert ausgewiesen. Die Entschei-
dung über die Gewährung selbst obliegt jedoch im Einzelfall dem Finanzamt. 


Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2024 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1 
EStG in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung. 


Zu Nummer 14 (§ 40b Absatz 3) 


Nach § 40b Absatz 3 EStG kann der Arbeitgeber die Beiträge für eine Gruppenunfallversi-
cherung mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent erheben, wenn der steuerliche Durch-
schnittsbetrag ohne Versicherungsteuer 100 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. Die Re-
gelung wurde mit dem Wohnungsbauförderungsgesetz vom 22. Dezember 1989 (BGBl. I 
S. 2408) in das Einkommensteuergesetz eingeführt. Der Grenzbetrag betrug bis einschließ-
lich 2001 120 DM und bis einschließlich 2019 62 Euro; seit 2020 beträgt er 100 Euro (An-
hebung durch das Dritte Bürokratieentlastungsgesetz vom 22. November 2019, BGBl. I 
S. 1746). 


Wird bei einer Gruppenunfallversicherung der Durchschnittsbetrag von 100 Euro über-
schritten, ist der gesamte Betrag bei den versicherten Arbeitnehmern dem individuellen 
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Lohnsteuerabzug zu unterwerfen. Der Arbeitgeber muss also bei einer Beitragsänderung 
und/oder einer Änderung der Anzahl der begünstigten Arbeitnehmer immer prüfen, ob die 
Pauschalbesteuerung überhaupt noch zulässig ist und ggf. zur individuellen Lohnbesteue-
rung übergehen. 


Um an dieser Stelle bürokratische Hemmnisse abzubauen, wird der Grenzbetrag in § 40b 
Absatz 3 EStG aufgehoben. Eine unerwünschte Inanspruchnahme der Pauschalbesteue-
rung („Lohnoptimierung“) ist bei einer Unfallversicherung als Risikoversicherung auch ohne 
eine betragsmäßige Begrenzung nicht zu befürchten. 


Die Änderung ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2024 anzuwenden; vgl. § 52 Absatz 1 
EStG in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung. 


Zu Nummer 15 (§ 42b Absatz 2 Satz 2 und 6 – aufgehoben –) 


§ 42b Absatz 2 Satz 2 und 6 EStG enthält Sonderregelungen beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich durch den Arbeitgeber für tarifermäßigt zu besteuernde sonstige Bezüge. 


Mit dem Aufheben der Regelungen zur Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit 
tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeitslohn in § 39b Absatz 3 EStG haben die Regelungen 
künftig keine Bedeutung mehr und werden ebenfalls aufgehoben. 


Zu Nummer 16 (§ 46 Absatz 2 Nummer 5) 


§ 46 Absatz 2 Nummer 5 EStG regelt bisher die Pflichtveranlagung u.a. für Fälle, in denen 
bei Steuerpflichtigen die Lohnsteuer für einen sonstigen Bezug im Sinne des § 34 Absatz 1 
und 2 Nummer 2 und 4 EStG nach § 39b Absatz 3 Satz 9 EStG ermittelt wurde.  


Mit dem Aufheben der Regelungen zur Berechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit 
tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeitslohn in § 39b Absatz 3 EStG hat dieser Pflichtveran-
lagungstatbestand künftig keine Bedeutung mehr und wird ebenfalls aufgehoben. 


Zu Nummer 17 (§ 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a Satz 2 – neu –) 


Nach Artikel 14 Absatz 1 der Deutschen Verhandlungsgrundlage 2013 für DBA (VG), wel-
cher Artikel 15 Absatz 1 des OECD Musterabkommens (OECD-MA) entspricht, können 
Vergütungen aus unselbständiger Arbeit nur im Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers be-
steuert werden, es sei denn, die Tätigkeit wird im anderen Staat ausgeübt. Wird die unselb-
ständige Arbeit im anderen Staat ausgeübt, steht grundsätzlich diesem Staat (Tätigkeits-
staat) das Besteuerungsrecht für die bezogenen Vergütungen zu. Daraus folgt: Wird bei-
spielsweise die Tätigkeit ausschließlich im sogenannten Homeoffice ausgeübt, so erhält 
der Ansässigkeitsstaat das ausschließliche Besteuerungsrecht; wird die Tätigkeit dagegen 
jeweils teilweise im Homeoffice und teilweise am Arbeitsplatz im anderen Vertragsstaat 
ausgeübt, ist das Besteuerungsrecht aufzuteilen. 


Grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmer, die im Inland weder ihren Wohnsitz noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, unterliegen in Deutschland mit den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit grundsätzlich der beschränkten Einkommensteuerpflicht (§ 1 Absatz 4 
i. V. m. § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a EStG in der geltenden Fassung), soweit die 
Tätigkeit im Inland ausgeübt oder verwertet wird. Die Ausübung setzt hierbei ein persönli-
ches Tätigwerden im Inland voraus, das bei Tätigkeit in einem ausländischen Homeoffice 
nicht vorliegt. Der Tatbestand der Verwertung wird von der ständigen Rechtsprechung eng 
ausgelegt, sodass hiervon regelmäßig nicht ausgegangen werden kann. 


Übt ein Arbeitnehmer, der im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, die Tätigkeit nicht im Inland, sondern an einem anderen Ort im anderen Ver-
tragsstaat oder außerhalb des Territoriums der Vertragsstaaten aus – typischerweise im 
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Homeoffice oder im Wege des mobilen Arbeitens (Ferienwohnung, Dienstreise) – dürfte in 
vielen Fällen – unter Zugrundelegung der bisherigen Rechtsprechung – eine (deutsche) be-
schränkte Einkommensteuerpflicht der Einkünfte bzw. Einkunftsteile, die auf die Tätigkeit 
im anderen Vertragsstaat oder in anderen Staaten entfallen, nicht gegeben sein. 


Soweit Deutschland mit anderen Staaten ausschließlich Regelungen entsprechend Arti-
kel 14 Absatz 1 VG vereinbart hat, ist dies unschädlich. Deutschland hat, insbesondere zum 
Zwecke der Verwaltungsvereinfachung, bereits im Verhältnis zu Luxemburg eine Vereinba-
rung geschlossen, gemäß derer es auch abweichend von den o. g. Grundsätzen bei einem 
ausschließlichen Besteuerungsrecht des (regelmäßigen) Tätigkeitsstaats verbleibt, wenn 
der Arbeitnehmer die Tätigkeit an nicht mehr als einer bestimmten Anzahl von Tagen in 
seinem Ansässigkeitsstaat oder einem anderen Staat ausübt und dieser Teil des Arbeits-
lohns tatsächlich vom Tätigkeitsstaat besteuert wird (sogenannte Bagatellregelung). Das 
am 6. Juli 2023 gezeichnete Änderungsprotokoll zum DBA Luxemburg sieht in Artikel 7 vor, 
die Bagatellregelung mit einer Anzahl von dann 34 Tagen in das DBA zu integrieren. Diese 
Regelung sieht auch die weiteren Voraussetzungen für das Eingreifen der Bagatellregelung 
vor und füllt damit den Besteuerungstatbestand mit weiteren Voraussetzungen aus. Die in 
das DBA integrierte Bagatellregelung soll zum 1. Januar 2024 anzuwenden sein. 


Derartige Bagatellregelungen werden von deutscher Seite bisher nicht umfassend im inner-
staatlichen Recht abgebildet, sodass nach Deutschland einpendelnde Arbeitnehmer inso-
weit von der Bagatellregelung nicht profitieren können (fehlende tatsächliche Besteuerung 
in Deutschland führt insoweit zur Nichtanwendbarkeit der Regelung). Auch ist die Gegen-
seitigkeit im Hinblick auf die Aufteilung der Besteuerungsrechte zwischen den Staaten nicht 
gegeben. Es ist davon auszugehen, dass auch in der nachpandemischen Zeit vermehrt von 
einer Tätigkeit im Homeoffice Gebrauch gemacht wird und sich auch mobiles Arbeiten dau-
erhaft etablieren wird. Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass vergleichbare Rege-
lungen künftig auch in Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit anderen vor 
allem grenznahen Staaten aufgenommen werden.  


Um für die bestehende und für zukünftige entsprechende DBA-Regelungen, die aufgrund 
der stetig wachsenden Mobilisierung der Arbeitswelt zu erwarten sind, das bestehende Hin-
dernis des Fehlens einer umfassenden beschränkten Steuerpflicht zu beheben, soll § 49 
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a EStG um einen Satz ergänzt werden. Die dort vorgese-
hene Regelung fingiert für den Fall, dass ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung oder eine bilaterale Vereinbarung eine Zuweisung eines Besteuerungsrechts für 
den eigentlichen Tätigkeitsstaat im Rahmen einer oben beschriebenen Bagatellregelung 
vorsieht, eine inländische Ausübung oder Verwertung und führt damit in diesen Fällen zu 
einer beschränkten Steuerpflicht. Die Regelung spiegelt die (zukünftig) bestehenden kon-
kreten Vereinbarungen mit anderen Staaten, um Deutschland zu ermöglichen, ein grund-
sätzlich zugestandenes Besteuerungsrecht auch tatsächlich auszuüben. Die abkommens-
rechtliche Regelung wirkt damit auch mit Blick auf ihre verwaltungsentlastende Wirkung bei 
Einpendlern: Soweit die abkommensrechtliche Bagatellregelung einschlägig ist, wird eine 
Aufteilung zwischen Ansässigkeitsstaat und Tätigkeitsstaat (hier: Deutschland), entbehr-
lich. Ohne die Schaffung der beschränkten Steuerpflicht, wäre weiterhin eine Aufteilung des 
Besteuerungssubstrats, anhand der in dem jeweiligen Tätigkeitsstaat ausgeübten Tätigkeit 
vorzunehmen. 


Die Beschränkung auf Abkommen oder zwischenstaatliche Vereinbarungen, die eine sol-
che Regelung vorsehen, ist dadurch gerechtfertigt, dass nur in diesen Fällen Deutschland 
ein Besteuerungsrecht für die Tätigkeit im anderen Vertragsstaat zugewiesen wird und nur 
hier bei Anwendung der Abkommen Steuersubstrat in Deutschland verbleibt. In allen übri-
gen Abkommensfällen stünde Deutschland nach dem Abkommensrecht (wie oben darge-
legt) kein Besteuerungsrecht zu und eine aufgrund einer alternativen, weitergehenden Re-
gelung – ohne Beschränkung auf Abkommen, die eine Bagatellregelung vorsehen – würde 
unter anderem zu verwaltungsaufwendigen Erstattungsverfahren führen. Eine solche 
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Regelung wäre verwaltungsökonomisch überschießend. Es gilt einen solchen Aufwand im 
Sinne einer ökonomisch effizienten Ausgestaltung des Rechts zu vermeiden. 


Ein darüberhinausgehender Bedarf zur Erfassung von Nicht-DBA-Fällen durch die neu ein-
geführte Bagatellregelung besteht nicht. Grundsätzlich stellen die inländische Ausübung 
oder Verwertung einen hinreichenden Anknüpfungspunkt dar. Nur wenn sich Deutschland 
mit Vertragsstaaten auf andere Anknüpfungsmerkmale für bestimmte Bagatellfälle einigt, 
soll diese vom Grundsatz abweichende Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse im natio-
nalen Steuerrecht nachvollzogen werden. 


Zu Nummer 18 (§ 50) 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b 
und c) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu der Anfügung des neuen Buchsta-
ben d. 


Zu Buchstabe c (§ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe d – neu –) 


Mit einem neuen Buchstaben d wird eine Antragsveranlagung für beschränkt steuerpflich-
tige Arbeitnehmer mit tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeitslohn ermöglicht, die im Übrigen 
von dieser Veranlagungsart ausgeschlossen sind (§ 50 Absatz 2 Satz 7 EStG). Damit wird 
für außerordentliche Einkünfte im Sinne des § 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 EStG 
nunmehr auch Arbeitnehmern, die nicht Staatsangehörige eines EU/EWR-Staates sind und 
im Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
die Möglichkeit der Antragsveranlagung eröffnet. Damit wird eine Schlechterstellung zum 
bisher geltenden Recht vermieden, die sonst durch das Aufheben der Regelungen zur Be-
rechnung der Lohnsteuer im Zusammenhang mit tarifermäßigt zu besteuerndem Arbeits-
lohn in § 39b Absatz 3 EStG eintreten könnte. 


Zu Nummer 19 (§ 52) 


Zu Buchstabe a (§ 52 Absatz 6 Satz 8 – neu –) 


Die Änderung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG ist erstmals für das Wirtschaftsjahr 
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2023 beginnt. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
EStG ist wirtschaftsjahrbezogen anzuwenden, weil für die Prüfung der Betragsgrenze von 
bisher 35 Euro alle im Wirtschaftsjahr insgesamt zugewendeten Gegenstände zusammen-
gerechnet werden müssen. Deshalb kann die geänderte Betragsgrenze von nun 50 Euro 
nur für ein volles Wirtschaftsjahr gelten. 


Zu Buchstabe b (§ 52 Absatz 8b – neu –) 


Die Änderung des § 4h EStG ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
Tag des Gesetzesbeschlusses des Deutschen Bundestags beginnen und nicht vor dem 
1. Januar 2024 enden. 


Zu Buchstabe c (§ 52 Absatz 8c und 8d – neu –) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung eines neuen § 52 Ab-
satz 8b EStG. Die bisherigen Absätze 8b und 8c werden die neuen Absätze 8c und 8d. 


Zu Buchstabe d (§ 52 Absatz 8e – neu –) 


Die Zinshöhenschranke (§ 4l EStG) findet erstmals für Zinsaufwendungen Anwendung, die 
nach dem 31. Dezember 2023 entstehen. 
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Zu Buchstabe e (§ 52 Absatz 18b) 


Die Änderungen des Verlustabzugs gemäß § 10d EStG sind erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2024 anzuwenden. Gemäß Artikel 4 des Vierten Corona-Steuerhilfegeset-
zes vom 29. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) sollte ab dem Veranlagungszeitraum 2024 der 
Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf den alten Rechtsstand (vor 2020) zurückgeführt 
werden. Die Regelung sollte zum 1. Januar 2024 in Kraft treten (vgl. Artikel 9 Absatz 6 des 
Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes vom 29. Juni 2022). Mit der Entfristung und dauerhaf-
ten Beibehaltung ist diese Änderung obsolet geworden. Zur Rechtsklarheit wird Absatz 18b 
insgesamt neu gefasst. Aufgrund des lex posterior-Grundsatzes wird § 52 Absatz 18b EStG 
in der Fassung des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes vom 29. Juni 2022 mit dieser Än-
derung überschrieben. 


Zu Buchstabe f (§ 52 Absatz 45a Satz 4 – neu –) 


Die Änderung des § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a EStG ist erstmals auf Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 zufließen. 


Zu Nummer 20 (§ 89) 


Zu Buchstabe a (§ 89 Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 89 Absatz 1 Satz 1) 


Nach geltendem Recht hat der Zulageberechtigte den Antrag auf Altersvorsorgezulage 
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bei seinem Anbieter einzureichen. Der Zulage-
berechtigte kann künftig den Antrag auf Zulage unter Erklärung aller erforderlichen Anga-
ben auch elektronisch einreichen, damit der Anbieter seinen Pflichten nach Absatz 2 nach-
kommen kann. Das Verfahren zur Beantragung der Zulage wird durch diese Ergänzung 
vereinfacht. 


Mit der Neuregelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektronischen 
Datenübermittlung zwischen dem Zulageberechtigten und dem Anbieter zu nutzen, wenn 
dies beide wünschen. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Bürokratieabbau.  


Es steht dem Zulageberechtigten auch weiterhin frei, seinen Anbieter nach Absatz 1a zu 
bevollmächtigen, dass dieser den Antrag auf Zulage für ihn stellt. In diesem Fall entfällt die 
jährliche Beantragung für den Zulageberechtigten vollständig. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 89 Absatz 1 Satz 5) 


Nach Satz 5 ist der Antragsteller verpflichtet, eine Änderung der Verhältnisse mitzuteilen, 
die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führt. Es wird klarstellend 
aufgenommen, dass die Änderungsanzeige schriftlich oder elektronisch erfolgen kann, 
wenn dies beide wünschen. Dies dient dem Bürokratieabbau. 


Zu Buchstabe b (§ 89 Absatz 1a Satz 1 und 2) 


Mit der Neuregelung in Satz 1 soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elekt-
ronischen Datenübermittlung zwischen dem Zulagebrechtigten und dem Anbieter zu nut-
zen.  


Bereits 99 Prozent der Zulageberechtigten nutzen den sogenannten Dauerzulageantrag. 
Dies bedeutet, dass der Anbieter bevollmächtigt wird, den Zulageantrag für den Zulagebe-
rechtigten zu stellen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung hat der Zulageberechtigte alle 
erforderlichen Angaben gegenüber seinem Anbieter zu erklären, damit dieser seinen Pflich-
ten nach Absatz 2 nachkommen kann. Die Bevollmächtigung des Anbieters musste bisher 
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schriftlich erfolgen. Der Zulageberechtigte kann künftig nach Satz 1 die Bevollmächtigung 
nach § 89 Absatz 1a EStG schriftlich oder elektronisch erteilen, wenn dies beide wünschen. 
Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Bürokratieabbau.  


In Satz 2 wird klarstellend aufgenommen, dass der Anbieter eine Änderung der Verhält-
nisse, die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führen, nur dann der 
zentralen Stelle nach § 81 EStG mitteilen kann, wenn er davon Kenntnis hat. Im Übrigen 
bleibt die Meldepflicht unverändert. 


Zu Nummer 21 (§ 90 Absatz 4 Satz 5) 


Mit dem Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) wurde in § 90 
Absatz 4 Satz 5 EStG bestimmt, dass der Anbieter nur über die Festsetzung einer Zulage 
aufgrund eines Festsetzungsantrages des Zulageberechtigten (§ 90 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 3 EStG i. d. Fassung vom 16. Dezember 2022) zu informieren ist. Für die Verfahren, 
insbesondere für die Erfassung der steuerverstrickten Beiträge für die nachgelagerte Be-
steuerung als auch für die Bescheinigungspflichten des Anbieters, sowie bei Rückfragen 
des Zulageberechtigten bei seinem Anbieter ist es wichtig, dass der Anbieter auch über die 
Festsetzungen von Amts wegen (§ 90 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 EStG i. d. Fas-
sung vom 16. Dezember 2022) in Kenntnis gesetzt wird. Dies wird durch die Änderung er-
reicht. 


Zu Nummer 22 (§ 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c) 


Zu Buchstabe a (§ 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c Satz 1) 


Nach geltendem Recht hat der Zulageberechtigte zu bestätigen, dass weder er selbst noch 
ein Mitnutzer der Wohnung für Umbaukosten u. a. eine Förderung durch Zuschüsse, eine 
Steuerermäßigung nach den §§ 35a oder 35c EStG oder eine Berücksichtigung als Be-
triebsausgaben, Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastung nach § 33 EStG be-
antragt hat oder beantragen wird. Die Bestätigung ist bisher schriftlich bei der Antragstel-
lung gegenüber der zentralen Stelle nach § 81 EStG (Zentrale Zulagenstelle für Altersver-
mögen - ZfA) abzugeben. Mit der Neuregelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die 
Vorteile der elektronischen Datenübermittlung zwischen dem Zulageberechtigten und der 
ZfA zu nutzen, wenn der Zulageberechtigte dies wünscht. Der Zulageberechtigte kann künf-
tig die Bestätigung schriftlich oder elektronisch erteilen. Im Rahmen der Digitalisierung dient 
dies dem Bürokratieabbau. 


Zu Buchstabe b (§ 92a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c Satz 3) 


Bei der Inanspruchnahme eines Darlehens im Rahmen eines Altersvorsorgevertrags nach 
§ 1 Absatz 1a des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes hat der Zulageberech-
tigte die Bestätigung, dass weder er selbst noch ein Mitnutzer der Wohnung für Umbaukos-
ten u. a. eine Förderung durch Zuschüsse, eine Steuerermäßigung nach den §§ 35a oder 
35c EStG oder eine Berücksichtigung als Betriebsausgaben, Werbungskosten oder außer-
gewöhnliche Belastung nach § 33 EStG beantragt hat oder beantragen wird, gegenüber 
seinem Anbieter abzugeben. Die Bestätigung ist bisher schriftlich abzugeben. Mit der Neu-
regelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Vorteile der elektronischen Datenüber-
mittlung zwischen dem Zulageberechtigten und dem Anbieter zu nutzen, wenn dies beide 
wünschen. Im Rahmen der Digitalisierung dient dies dem Bürokratieabbau. 
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Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a (§ 3 Nummer 2 Buchstabe a) 


Mit dem Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung vom 17. Juli 2023 
(BGBl. I 2023, S. 1) wurde u. a. mit Wirkung zum 1. April 2024 das Qualifizierungsgeld nach 
§ 82a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) eingeführt. Das Qualifizierungsgeld 
entspricht in der Intention den bereits geregelten Ausnahmen, wie z. B. beim Kurzarbeiter-
geld, und soll daher ebenfalls steuerfrei gestellt werden. 


Zu Buchstabe b (§ 3 Nummer 19 Satz 1 Buchstabe a) 


Die Weiterbildungskosten, die beim Qualifizierungsgeld vom Arbeitgeber zu tragen sind, 
entsprechen in der Intention den bereits geregelten Ausnahmen und sollen daher ebenfalls 
steuerfrei gestellt werden. 


Zu Nummer 2 (§ 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) 


Entsprechend der Intention der bisher in § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
EStG aufgeführten Leistungen soll das Qualifizierungsgeld ebenfalls dem Progressionsvor-
behalt unterliegen. 


Zu Artikel 7 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 10d Absatz 2 Satz 1) 


Ab dem Veranlagungszeitraum 2028 soll bei der sog. Mindestgewinnbesteuerung die Pro-
zentgrenze von 60 Prozent wieder angewandt werden (vgl. Begründung zu 
Artikel 5 Nummer 9 Buchstabe b (§ 10d Absatz 2 Satz 1 EStG)). 


Zu Nummer 2 (§ 52b Absatz 18b Satz 4 – neu –) 


Die Änderungen des Verlustvortrags gemäß § 10d Absatz 2 Satz 1 EStG sind ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2028 anzuwenden. 


Zu Artikel 8 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 56 Satz 2) 


Wenn die Höhe der Einkünfte unter dem Grundfreibetrag liegt und die weiteren Vorausset-
zungen des § 56 EStDV nicht vorliegen, ergeben sich Fallkonstellationen, in denen die be-
troffenen Steuerpflichtigen mit festgestellten nachversteuerungspflichtigen Beträgen (unab-
hängig von der Höhe des festgestellten Betrages) nicht der Verpflichtung unterliegen, eine 
Einkommensteuererklärung abzugeben; etwa bei Zurückbehalt eines Kleinstmitunterneh-
meranteils. § 56 Satz 2 EStDV wird daher um den Fall ergänzt, nach der eine Steuererklä-
rung immer abzugeben ist, wenn zum Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeit-
raums ein nachversteuerungspflichtiger Betrag festgestellt wurde. Dies stellt sicher, dass 
eine Nachversteuerung in jedem Fall durchgeführt werden kann. 


Zu Nummer 2 (§ 82a Absatz 1 Satz 1 und § 82g Satz 1) 


Redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der Neufassung des § 7 Absatz 5a EStG und der 
Einführung des § 7 Absatz 5b EStG. 
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Zu Artikel 9 (Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 50) 


Zu Buchstabe a (§ 50 Absatz 1 Satz 2 und 3 – neu –) 


Mit der Ergänzung des § 50 EStDV wird für Zuwendungsempfänger nach § 10b Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und 3 EStG, die das Bundeszentralamt für Steuern in das Zuwendungs-
empfängerregister nach § 60b AO aufgenommen hat, der Weg zum Zuwendungsnachweis 
über die amtlich vorgeschriebenen Vordrucke bzw. die elektronische Spendenquittung nach 
§ 50 Absatz 2 EStDV eröffnet. 


Zu Buchstabe b (§ 50 Absatz 3 Satz 1) 


Mit der Ergänzung wird die Zuständigkeit des BZSt für ausländische Zuwendungsempfän-
ger bei einer elektronischen Übermittlung der Zuwendungsbestätigung festgelegt. 


Zu Nummer 2 (§ 84 Absatz 2e – neu –) 


Es wird festgelegt, dass die neuen Bestimmungen in § 50 EStDV erstmals für Zuwendun-
gen gelten, die nach dem 31. Dezember 2024 zufließen. 


Zu Artikel 10 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 15 Absatz 2) 


Nach § 15 Absatz 2 UmwStG ist ein Buch- oder Zwischenwertansatz im Fall einer Spaltung 
u. a. ausgeschlossen, wenn durch die Spaltung die Voraussetzungen für eine Veräußerung 
geschaffen werden (§ 15 Absatz 2 Satz 3 UmwStG). Davon ist nach § 15 Absatz 2 Satz 4 
UmwStG auszugehen, wenn innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertra-
gungsstichtag Anteile an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft, die mehr als 
20 Prozent der vor Wirksamwerden der Spaltung an der Körperschaft bestehenden Anteile 
ausmachen, veräußert werden.  


Der Bundesfinanzhof hat im Urteil vom 11. August 2021 – I R 39/18 – entschieden, dass 
§ 15 Absatz 2 Satz 3 UmwStG nur die Grundlage für die Vermutung des Satzes 4 bildet 
und kein eigenständiger Ausschlussgrund für eine Buchwertfortführung ist. Dadurch eröff-
nen sich ungerechtfertigte Gestaltungsmöglichkeiten zur steuerfreien Veräußerung von 
Teilbetrieben, die in Widerspruch zu den gesetzgeberischen Zielen des Umwandlungssteu-
ergesetzes stehen, Unternehmen die Anpassung ihrer rechtlichen Strukturen an veränderte 
Umstände des Wirtschaftslebens zu erleichtern (BT-Drs. 12/6885 S. 14). Die Veräußerung 
von Unternehmensteilen an außenstehende Dritte ist damit gerade nicht gemeint. Mit der 
Änderung des § 15 Absatz 2 UmwStG werden die Möglichkeiten zu steuerneutralen Spal-
tungen wieder auf ihren ursprünglich vom Gesetzgeber intendierten Anwendungsbereich 
zurückgeführt. 


Zu Buchstabe a (§ 15 Absatz 2 Satz 2) 


Nach dem geänderten § 15 Absatz 2 Satz 2 UmwStG findet § 11 Absatz 2 UmwStG (Buch- 
oder Zwischenwertansatz) auch dann keine Anwendung, wenn durch die Spaltung eine 
Veräußerung an außenstehende Personen vorbereitet wird.  


Das Merkmal „Vorbereitung einer Veräußerung“ i. S. d. geänderten § 15 Absatz 2 Satz 2 
UmwStG ist erfüllt, wenn im Zeitpunkt der Spaltung bereits eine konkrete Veräußerungsab-
sicht besteht oder zumindest eine Veräußerung nicht nur hypothetisch in Betracht gezogen 
wird und es innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag zu einer 
Veräußerung von Anteilen an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft an 
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außenstehende Personen kommt. In diesen Fällen ist es unerheblich, ob es daneben wei-
tere, außersteuerliche Beweggründe für die Spaltung gibt. Allein die neben andere Beweg-
gründe tretende Überlegung, dass ein abgespaltener Betriebsteil bei sich bietender Gele-
genheit einfacher veräußert werden könnte, erfüllt dagegen noch nicht den Tatbestand der 
Vorbereitung einer Veräußerung i. S. des geänderten § 15 Absatz 2 Satz 2 UmwStG. 
Handlungen zur Vorbereitung einer Veräußerung der Anteile (z. B. Letter of Intent, Memo-
randum of Understanding) implizieren das Vorliegen einer Veräußerungsabsicht, sind je-
doch keine Bedingung für die Erfüllung des Merkmals „Vorbereitung einer Veräußerung“. 


Zu Buchstabe b (§ 15 Absatz 2 Satz 3 bis 7 – neu –) 


Satz 3 


Der neue Satz 3 definiert erstmals den Begriff der „außenstehenden Person“ im Sinne des 
§ 15 Absatz 2 UmwStG. Um weitere Umgehungsmöglichkeiten auszuschließen, gelten da-
nach als außenstehende Personen solche Personen, die nicht ununterbrochen fünf Jahre 
vor der Spaltung (Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit) an der übertragenden Körper-
schaft beteiligt waren. Die Fünf-Jahres-Frist entspricht der des bisherigen § 15 Absatz 2 
Satz 5 (neu: Satz 7) UmwStG. 


Satz 4 


Der neue Satz 4 regelt, dass der Buch- oder Zwischenwertansatz im Fall der Vorbereitung 
einer Veräußerung nur dann nach dem geänderten Satz 2 ausgeschlossen ist, wenn es 
innerhalb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag tatsächlich zur Ver-
äußerung mindestens eines Anteils an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft 
kommt.  


Satz 5  


Der neue Satz 5 enthält eine unwiderlegbare Vermutung zur Vorbereitung einer Veräuße-
rung im Sinne des geänderten Satzes 2. Kommt es innerhalb des Fünf-Jahres-Zeitraums 
zu einer Veräußerung von Anteilen an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft, die 
mehr als 20 Prozent des Wertes der Anteile an der übertragenden Körperschaft am steu-
erlichen Übertragungsstichtag ausmachen, an Außenstehende, ist der Buch- oder Zwi-
schenwertansatz stets ausgeschlossen. 


Satz 6 


Da jede Umwandlung einen Veräußerungs- und Anschaffungsvorgang darstellt, könnte 
eine Spaltung nie zu Buchwerten erfolgen, wenn an dem übertragenden Rechtsträger au-
ßenstehende Personen beteiligt sind. Daher regelt der neue Satz 6, dass dann, wenn an 
der übertragenden Körperschaft außenstehende Personen beteiligt sind, die Spaltung 
selbst nur dann als Veräußerung an außenstehende Personen i. S. d. geänderten § 15 Ab-
satz 2 Satz 2 UmwStG gilt, wenn die Spaltung zu einer Wertverschiebung zugunsten dieser 
Personen führt. Für die Bejahung einer solchen Wertverschiebung ist es unerheblich, ob 
als Gegenleistung ein sog. Spitzenausgleich vereinbart oder gezahlt wird oder nicht oder 
ob ein solcher ggf. der Höhe nach fremdüblich ist oder nicht. 


Satz 7 


Nach Satz 7 erster Halbsatz gelten verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Absatz 2 HGB 
für Zwecke des § 15 Absatz 2 UmwStG nicht als außenstehende Personen. Konzerninterne 
Umstrukturierungen (einschließlich dem sog. „Umhängen“ von Beteiligungen im Konzern) 
im Zusammenhang mit der Spaltung oder im Anschluss daran stellen damit grundsätzlich 
kein schädliches Ereignis i. S. des § 15 Absatz 2 UmwStG dar. Veräußert das verbundene 
Unternehmen allerdings die Anteile anschließend an eine außenstehende Person, ist diese 
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Veräußerung in die Prüfung nach Satz 2 bis 5 einzubeziehen, ob durch die Spaltung die 
Veräußerung an außenstehende Personen vollzogen oder vorbereitet wurde.  


Zur Verhinderung von Umgehungsgestaltungen unter Ausnutzung der Ausnahmeregelung 
des Satzes 4 (Aufdeckung stiller Reserven selbst bei unstreitiger Vorbereitung einer Ver-
äußerung erst bei tatsächlicher Veräußerung eines Anteils an einer an der Spaltung betei-
ligten Körperschaft), bei denen zunächst eine Umgliederung einer an der Spaltung beteilig-
ten Körperschaft auf eine andere Konzerngesellschaft erfolgt und anschließend eine mittel-
bare oder unmittelbare Beteiligung an dieser Konzerngesellschaft, die selbst nicht an der 
Spaltung beteiligt war, veräußert wird, ordnet Satz 7 zweiter Halbsatz an, dass als Veräu-
ßerung eines Anteils an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft im Sinne des Satzes 
4 auch die mittelbare Veräußerung dieses Anteils durch ein verbundenes Unternehmen gilt 
(z. B. Verkauf einer Beteiligung an einer Tochter-Kapitalgesellschaft, die an einer an der 
Spaltung beteiligten Körperschaft beteiligt ist). 


Auf juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich ihrer Betriebe gewerblicher 
Art findet Satz 7 bei mit einem dem § 290 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 bis 4 HGB ver-
gleichbaren beherrschenden Einfluss sinngemäß Anwendung. 


Die Regelung in Satz 7 entspricht im Ergebnis der bisherigen Rechtslage, nach der rein 
konzerninterne Umstrukturierungen ebenso wie eine Anteilsveräußerung innerhalb des bis-
herigen Gesellschafterkreises grundsätzlich keine schädliche Veräußerung i. S. des § 15 
Absatz 2 Satz 3 und 4 UmwStG darstellen, wenn im Anschluss an diesen Vorgang keine 
unmittelbare oder mittelbare Veräußerung an eine außenstehende Person stattfindet (vgl. 
BMF-Schreiben vom 11. November 2011, BStBl I 1314, Rn. 15.26). 


Zu Nummer 2 (§ 27 Absatz 19 – neu –) 


Die Änderung des § 15 Absatz 2 UmwStG ist erstmals auf Spaltungen anzuwenden, bei 
denen die Anmeldung zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs 
maßgebende öffentliche Register nach dem Tag der Veröffentlichung des Referentenent-
wurfs erfolgt. 


Zu Artikel 11 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an die Einfügung der neuen §§ 89a und 117e sowie 
an die geänderten Bezeichnungen der §§ 138j und 138k der Abgabenordnung (AO) sowie 
an die Einfügung der neuen §§ 138l bis 138n AO angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 89b – neu –) 


Allgemeines zu internationalen Risikobewertungsverfahren 


Im Jahr 2018 hat die OECD erstmals ein International Compliance Assurance Programme 
(ICAP) als Pilotverfahren initiiert.  


Das International Compliance Assurance Programme (ICAP) ist ein freiwilliges Programm 
für multinationale Unternehmensgruppen und Steuerverwaltungen der Staaten, in denen 
diese tätig sind, zur Bewertung von Risiken („Risk Assessment“) und zur Erlangung einer 
gewissen Planungssicherheit („Assurance“) im Bereich der Besteuerung. Durch dieses Pro-
gramm soll eine offene und kooperative multilaterale Zusammenarbeit zwischen den teil-
nehmenden international tätigen Konzernen und den Steuerverwaltungen der Staaten, in 
denen sie tätig sind, erreicht werden. Nach einem weiteren Pilotverfahren ist ICAP seit dem 
Jahr 2021 von der OECD als Standardverfahren etabliert.  
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ICAP ist darauf gerichtet, durch erhöhte Transparenz und verbesserte Informationen für 
Steuerverwaltungen ein neues Mittel für höhere Planungssicherheit in Besteuerungsfragen 
sowie eine effizientere Nutzung von Ressourcen zu erreichen. ICAP nutzt länderbezogene 
Berichte (sog. „Country-by-Country Reporting“, siehe in Deutschland § 138a AO) und an-
dere relevante Informationen, um durch den multilateralen Dialog zwischen international 
tätigen Konzernen und den teilnehmenden Steuerverwaltungen u.a. gegenseitiges Ver-
trauen aufzubauen. ICAP soll insbesondere die nachfolgenden Vorteile ermöglichen: 


– Fundierte und zielgerichtete Nutzung des „Country-by-Country Reporting“; 


– die effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen; 


– ein schneller und klarer Weg hin zu multilateraler Planungssicherheit im Besteuerungs-
verfahren; 


– ein auf Kooperation beruhendes Verhältnis zwischen international tätigen Konzernen 
und Steuerverwaltungen; 


– weniger Fälle, die im Verständigungsverfahren gelöst werden müssen. 


Im Herbst 2021 hat die Europäische Kommission gemeinsam mit einer Reihe interessierter 
Mitgliedsstaaten der EU, darunter Deutschland, ebenfalls ein neues freiwilliges Programm 
für europäische multinationale Unternehmensgruppen und europäische Steuerverwaltun-
gen vorgestellt. Hierfür wird seit 2022 ein Pilotprojekt durchgeführt. Mit dem „European 
Trust and Cooperation Approach" (ETACA) soll ein EU-weiter Rahmen zur Verfügung ge-
stellt werden, innerhalb dessen Steuerverwaltungen mehrerer europäischer Staaten im Di-
alog mit einer teilnehmenden multinationalen Unternehmensgruppe eine Risikobewertung 
(„High-level Risk Assessment") hinsichtlich der für die Besteuerung relevanten Verrech-
nungspreise in der Unternehmensgruppe vornehmen können. Das präventive gemeinsame 
Vorgehen und der Dialog sollen den Unternehmen helfen, Befolgungskosten zu reduzieren 
und Doppelbesteuerung zu vermeiden. Das Programm entspricht in seinen Grundzügen 
dem ICAP. 


Aufgrund der immer stärker zunehmenden internationalen Verflechtung der Unternehmen 
ist es zweckmäßig sich auch unter den Steuerverwaltungen noch stärker zu vernetzen. 
Programme wie ICAP und ETACA sind besonders gut dazu geeignet, die Kommunikation 
zwischen den teilnehmenden Staaten zu intensivieren. Gleichzeitig bieten die Verfahren die 
Möglichkeit, die Risikobewertung auch in Deutschland vermehrt in den Prozess der Besteu-
erung bzw. in die Außenprüfung von Unternehmen einzubeziehen. Erfahrungen, die in die-
sen Verfahren gesammelt werden, könnten mittelfristig auch für eine weitere Beschleuni-
gung der Außenprüfung genutzt werden. 


Die Teilnahme von Deutschland an den Pilotverfahren wurde bislang auf der Basis der all-
gemeinen Regeln der AO und der Regeln zur zwischenstaatlichen Amtshilfe durch Infor-
mationsaustausch in Steuersachen durchgeführt. Mit der nunmehr vorgesehenen spezifi-
schen gesetzlichen Regelung zu internationalen Risikobewertungsverfahren soll eine ein-
deutige gesetzliche Grundlage geschaffen werden, die sowohl klar zum Ausdruck bringt, 
dass solche internationalen Risikobewertungsverfahren mit deutscher Beteiligung möglich 
sind, als auch im Sinne von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit einen Rahmen für Voraus-
setzungen, Abläufe und die rechtliche Einordnung der Ergebnisse setzt. Damit wird auch 
die Grundlage gelegt, solche Verfahren zukünftig umfassender nutzen zu können.  


Die Regelung lehnt sich an die bestehenden Verfahren ICAP und ETACA an, bleibt aber 
offen für andere Verfahren, wie z. B. den von Finnland verwendeten bilateralen Cross-Bor-
der-Dialogue oder für mögliche künftige internationale Verfahren, die ebenfalls auf einer 
Risikobewertung basieren, soweit diese in dem Rahmen bleiben, den das Gesetz vorsieht. 
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Zu § 89b (Internationale Risikobewertungsverfahren) 


Zu Absatz 1 


Ziel einer Risikobewertung ist es, durch zielgerichtetes und strukturiertes Vorgehen zu einer 
Bewertung eines möglichen Risikos zu kommen. Eine detaillierte Prüfung von Belegen ist 
dabei in der Regel nicht vorgesehen. Die Prüfung von Unterlagen soll sich in der Regel auf 
im Vorhinein festgelegte Unterlagen (z. B. die im ICAP-Handbuch beschriebenen Doku-
mentationspakete) beschränken. Der Einsatz von Risikobewertungstechniken kann insbe-
sondere Betriebsprüfungen beschleunigen und fehlende Ressourcen in den Betriebsprü-
fungsstellen der Länder und des Bundes ausgleichen. Zu diesem Zweck sieht Absatz 1 vor, 
dass auf weitere Ermittlungen im Rahmen von Außenprüfungen bezüglich des untersuch-
ten Sachverhaltes verzichtet werden kann, wenn das internationale Risikobewertungsver-
fahren ergibt, dass das Risiko eines Steuerausfalls als gering einzuschätzen ist. Ob und in 
welchem Umfang eine weitere Ermittlung im Rahmen einer Außenprüfung aufgrund der 
Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem internationalen Risikobewertungsverfahren unter-
bleibt, kann das für die Außenprüfung zuständige Finanzamt in die Bestimmung des Um-
fangs der Außenprüfung einbeziehen (vgl. dazu § 194 Absatz 1a AO-E). Es handelt sich 
dabei um eines der vielfältigen Kriterien für eine Prüffeldauswahl bzw. die Entscheidung der 
Finanzbehörde, von der Prüfung eines Sachverhaltes im Rahmen einer Außenprüfung ab-
zusehen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält eine Beschreibung des internationalen Risikobewertungsverfahrens. Es 
handelt sich um ein freiwilliges Verfahren, das Elemente der Außenprüfung und Elemente 
des zwischenstaatlichen Auskunftsaustauschs enthält. Das Risikobewertungsverfahren ist 
selbst nicht Außenprüfung und typischerweise einer Außenprüfung vorgelagert. Die we-
sentlichen Merkmale eines internationalen Risikobewertungsverfahrens sind nachfolgend 
aufgeführt: 


Internationale Zusammenarbeit 


Die Beurteilung eines grenzüberschreitenden Sachverhaltes im Hinblick auf steuerliche Ri-
siken gemeinsam mit einem anderen Staat oder mehreren anderen Staaten ermöglicht eine 
umfassendere Einschätzung, als sie nur allein den deutschen Finanzbehörden möglich 
wäre, weil auch die Sicht der ausländischen Finanzverwaltung auf den Sachverhalt berück-
sichtigt wird. Die Anwendung ist auf bereits verwirklichte Sachverhalte beschränkt. Die Re-
gelung tritt damit nicht in Konkurrenz zur verbindlichen Auskunft gemäß § 89 AO oder Vor-
abverständigungsverfahren gemäß § 89a AO. 


Kooperation und Transparenz 


Im internationalen Sprachgebrauch werden Verfahren wie ICAP und ETACA als „co-opera-
tive compliance“-Verfahren bezeichnet. Das Risikobewertungsverfahren ist ein solches 
Verfahren. Dies bedeutet, dass ein wesentliches Merkmal die Kooperation und Transparenz 
zwischen allen Beteiligten, sowohl der teilnehmenden Staaten als auch der beteiligten Un-
ternehmen, darstellt. Ist diese Grundvoraussetzung nicht gegeben (vgl. dazu § 89b Ab-
satz 3 AO-E), kann ein internationales Risikobewertungsverfahren nicht geführt werden. 


Bewertung vorliegender Unterlagen 


Anders als üblicherweise im Rahmen von Außenprüfungen, erfolgt die Einschätzung der 
steuerlichen Risiken nur unter Würdigung der vorliegenden Unterlagen und Informationen; 
eine Belegprüfung ist in der Regel nicht vorgesehen, ebenso wenig eine Prüfung vor Ort. 
Die Unterlagen beschränken sich in der Regel auf solche, die im Vorhinein festgelegt wer-
den (z. B. die im ICAP-Handbuch beschriebenen Dokumentationspakete). Nachfragen in 
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einem für eine Risikobewertung angemessenen Umfang sind aber nicht ausgeschlossen. 
Auch gelegentliche Gespräche mit Unternehmensvertretern in einem der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Risikobewertung gerecht werdenden Rahmen, z. B. Videokonfe-
renzen, in denen etwa Unklarheiten zu den vorgelegten Unterlagen angesprochen werden 
können, sind nicht ausgeschlossen. Die vorgelegten Unterlagen und Informationen werden 
dabei einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und ggfs. unter Verwendung von technischer 
Unterstützung im Hinblick auf mögliche steuerliche Risiken untersucht. Die Bewertung fin-
det in Abstimmung mit den zuständigen Finanzbehörden der teilnehmenden ausländischen 
Staaten statt. Ungeachtet dessen bleibt es möglich, dass die Behörden der teilnehmenden 
Staaten letztlich zu unterschiedlichen Einschätzungen gelangen. 


Details zu den Anforderungen und dem Ablauf von internationalen Risikobewertungsver-
fahren, die in Deutschland gegenwärtig genutzt werden, werden zwischen Bund und Län-
dern abgestimmt und in entsprechenden BMF-Schreiben veröffentlicht. Zu diesen Details 
gehören insbesondere die im jeweiligen Verfahren erwarteten Unterlagen (Dokumentati-
onspakete). 


Zu Absatz 3 


Ein internationales Risikobewertungsverfahren kann auf Initiative eines inländischen Steu-
erpflichtigen oder auf Anregung eines anderen Staates erfolgen. Die Verfahren richten sich 
ausgehend von ihrem Zweck an große multinational tätige Unternehmensgruppen. Das sind 
in erster Linie multinationale Unternehmensgruppen, deren im Konzernabschluss ausge-
wiesenen konsolidierten Umsatzerlöse im vorangegangene Wirtschaftsjahr mindestens 
750 Mio. Euro betragen haben und die deshalb nach § 138a Absatz 1 Satz 1 AO einen län-
derbezogenen Bericht (Country-by-Country-Report) abzugeben haben. Des Weiteren ste-
hen die Verfahren grundsätzlich auch kleineren multinationalen Unternehmensgruppen of-
fen, sofern der Umsatz einer deutschen Unternehmenseinheit im vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr mindestens 100 Mio. Euro betragen hat und somit die Voraussetzungen des 
§ 90 Absatz 3 Satz 3 AO vorliegen. Eine Öffnung für noch kleinere Unternehmen wird im 
Hinblick auf den Aufwand und die personellen Ressourcen aller Beteiligten derzeit nicht als 
zielführend angesehen. Ohnehin ist zu beachten, dass die Eröffnung eines internationales 
Risikobewertungsverfahrens stets davon abhängig ist, dass sich andere Staaten bereiter-
klären, sich an dem Verfahren zu beteiligen und dass einzelne Verfahren aufgrund interna-
tionaler Vereinbarungen eine bestimmte Umsatzgröße vorsehen.  


Der Antrag ist jeweils durch das konzernleitende Unternehmen zu stellen, also die inländi-
sche Konzernobergesellschaft im Sinne des § 138a Absatz 1 Satz 1 AO oder die beherr-
schende inländische Gesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe, für die nach 
§ 90 Absatz 3 Satz 3 AO eine Stammdokumentation zu erstellen ist.  


Dem Antrag sind Unterlagen und Erklärungen beizufügen, die der Finanzverwaltung ermög-
lichen zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die Durchführung eines internationalen Risikobe-
wertungsverfahrens in Betracht kommt (vgl. dazu auch Begründung zu § 89b Absatz 4 AO-
E) und die einen ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens sicherstellen (§ 89b Absatz 3 
Satz 3 Nummer 1 AO-E). Welche Unterlagen zur Prüfung erforderlich sind, ist abhängig von 
dem jeweiligen internationalen Risikobewertungsverfahrens, das beantragt wird, und ist 
den jeweiligen untergesetzlichen Beschreibungen der einzelnen Verfahren zu entnehmen, 
wie z. B. Verwaltungsanweisungen oder auch die Veröffentlichungen der OECD zum Inter-
national Compliance Assurance Programme: Handbook for tax administrations and MNE 
groups (https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-pro-
ducts/international-compliance-assurance-programme-handbook-for-tax-administrations-
and-mne-groups.htm) oder die Veröffentlichung der Europäischen Kommission zu ETACA: 
Guidelines European Trust and Cooperation Approach (ETACA) (https://taxation-
customs.ec.europa.eu/system/files/2021-10/Guidelines%20of%20MNEs%20pro-
gramme%20EU%20Cooperative%20Compliance%20Programme.pdf). Die Programme 
ETACA und ICAP sehen beispielsweise die Übersendung eines umfassenden 
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Informationspakets vor, das die inländischen und ausländischen Finanzverwaltungen in die 
Lage versetzt, über die Durchführung bzw. Teilnahme an dem Verfahren zu entscheiden 
(bei ICAP: „selection documentation package“). 


Der Antragsteller muss des Weiteren zusichern, dass er auch im weiteren Verfahren alle 
Mitwirkungspflichten, einschließlich der Pflichten, die sich aus dem jeweiligen internationa-
len Risikobewertungsverfahren ergeben, erfüllen wird (§ 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 
AO-E). Das betrifft insbesondere die Vorlage aller weiteren erforderlichen Unterlagen (bei 
ICAP: „main documentation package“). 


Im Rahmen der internationalen Risikobewertungsverfahren werden in großem Umfang Da-
ten, die die Unternehmensgruppe betreffen zwischen den teilnehmenden Finanzverwaltun-
gen ausgetauscht. Um einen reibungslosen Austausch der Daten sicherzustellen, ist es 
erforderlich, dass der Antragsteller in die Offenbarung und den (auch elektronischen) Aus-
tausch personen- und unternehmensbezogener Daten einwilligt (§ 89b Absatz 3 Satz 3 
Nummer 3 AO-E). Ein Verfahren zur Verschlüsselung von Daten, das von allen an einem 
internationalen Risikobewertungsverfahren beteiligten Steuerverwaltungen genutzt werden 
kann, steht jedenfalls derzeit in der Regel nicht zur Verfügung. Es ist daher erforderlich, 
dass alle betroffenen Personen gemäß § 87a Absatz 1 Satz 3 2. Halbsatz AO in die unver-
schlüsselte Datenübermittlung einwilligen. Nach § 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 AO-E 
kann der Antragsteller eine solche Einwilligung für alle betroffenen in- und ausländischen 
Unternehmen der Unternehmensgruppe erteilen, d.h. eine Erteilung durch die gesetzlichen 
Vertreter der einzelnen Gesellschaften ist entbehrlich. Dem liegt die Überlegung zugrunde, 
dass die Konzernobergesellschaft letztlich ohnehin die Erteilung der Einwilligung durch alle 
beherrschten Gesellschaften durchsetzen könnte, ein Abstellen auf das Vorlegen von Ein-
zeleinwilligungen einer Vielzahl von beherrschten Gesellschaften wäre deshalb ein letztlich 
aus Schutzgesichtspunkten nicht erforderlicher erheblicher Mehraufwand. Aus denselben 
Erwägungen heraus ist auch eine Anhörung der beherrschten Gesellschaften entbehrlich. 


Nach § 89b Absatz 3 Satz 3 Nummer 4 AO-E hat der Antragsteller außerdem zuzusichern, 
dass er die für das internationale Risikobewertungsverfahren notwendige technische Infra-
struktur für alle beteiligten in- und ausländischen Finanzbehörden zur Verfügung stellen 
wird. Das beinhaltet vor allem die Einrichtung eines Datenraumes, über den Unterlagen und 
Informationen ausgetauscht werden, sowie das Bereitstellen technischer Möglichkeiten für 
die Durchführung von Videokonferenzen. Gegenwärtig können die Finanzbehörden ein ge-
eignetes System nicht zur Verfügung stellen. Auf OECD-Ebene finden aber Arbeiten statt, 
ein solches System zu entwickeln, das dann im weiteren Verlauf genutzt werden kann. 


Wird ein internationales Risikobewertungsverfahren durch einen anderen Staat angeregt, 
kontaktiert die zuständige ausländische Finanzbehörde das Bundeszentralamt für Steuern 
und bittet um Prüfung, ob die deutsche Finanzverwaltung sich an einem internationalen 
Risikobewertungsverfahren beteiligen möchte. Es handelt sich hierbei in der Regel um 
Fälle, in denen sich die Leitung der multilateralen Unternehmensgruppe im Ausland befin-
det und in Deutschland Unternehmen der Gruppe ansässig sind. Der Kontaktaufnahme 
geht in der Regel eine Vorprüfung der Unterlagen gemäß Satz 3 Nummer 1 durch die aus-
ländische Finanzbehörde voraus, es besteht außerdem die Erwartung, dass entsprechende 
Unterlagen dann durch den anderen Staat im Zusammenhang mit der Anregung auch dem 
BZSt zugänglich gemacht werden, so dass sie in Deutschland für die Prüfung, ob sich die 
deutsche Verwaltung beteiligen sollte, zur Verfügung stehen. In diesen Fällen, in denen 
eine ausländische Finanzverwaltung das Verfahren koordiniert, sind die in Satz 3 Num-
mer 3 genannten Einwilligungen für alle betroffenen Unternehmen der Unternehmens-
gruppe durch das ausländische leitende Unternehmen zu erteilen.  


Zu Absatz 4 


Ist aufgrund der bestehenden Erfahrungen insbesondere bei Außenprüfungen bei dem be-
troffenen Steuerpflichtigen und den seiner Unternehmensgruppe angehörigen 
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Unternehmen oder aufgrund der im Zusammenhang mit dem Antrag gemachten Angaben 
und eingereichten Unterlagen nicht zu erwarten, dass das Verfahren zeitnah, kooperativ, 
wirtschaftlich und mit einer Einschätzung der Risiken abgeschlossen werden kann, ist ein 
internationales Risikobewertungsverfahren ausgeschlossen. In Absatz 4 werden beispiel-
haft Kriterien benannt, bei deren Vorliegen ein Verfahren nicht geführt werden kann. In wel-
chen Fällen das bedeutendste Kriterium des kooperativen Verhaltens der betroffenen Un-
ternehmen nicht als erfüllt anzusehen ist, wird in den Sätzen 2 bis 4 näher umschrieben. 
Das wesentliche Merkmal ist die Erfüllung der steuerlichen Mitwirkungspflichten, insbeson-
dere die rechtzeitige Abgabe von Steuererklärungen, Country-by-Country-Reportings oder 
Stammdokumentationen im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 3 AO. Dass Mitwirkungspflichten 
schuldhaft nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden, ist auch offensichtlich, wenn ein Mit-
wirkungsverzögerungsgeld nach § 200a Absatz 2 AO oder ein Zuschlag nach § 162 Ab-
satz 4 oder 4a AO festgesetzt worden ist (Satz 3 Nummer 2) oder wenn der inländische 
Steuerpflichtige oder eine ihn nach § 34 AO vertretende oder nach § 79 AO für ihn han-
delnde Person rechtskräftig wegen einer das Unternehmen betreffenden Steuerstraftat 
rechtskräftig verurteilt worden ist (Satz 3 Nummer 3). Es handelt sich um eine beispielhafte 
und nicht abschließende Aufzählung. Für die Beurteilung des kooperativen Verhaltens wer-
den im Grundsatz die letzten 5 Jahre betrachtet. 


Daneben müssen weitere Voraussetzungen vorliegen, die für ein internationales Risikobe-
wertungsverfahren unbedingt erforderlich sind. Fehlt die Bereitschaft und Zusage des lei-
tenden Unternehmens, die besonderen Mitwirkungspflichten des jeweiligen Verfahrens zu 
erfüllen, ist eine Durchführung des Verfahrens ausgeschlossen (Absatz 4 Satz 2 Num-
mer 2). Die betrifft insbesondere die Abgabe der in Absatz 3 Satz 3 bezeichneten Unterla-
gen und Zusicherungen. 


In die Prüfung, ob ein internationales Risikobewertungsverfahren durchgeführt wird, ist 
auch die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens einzubeziehen (Absatz 4 
Satz 2 Nummer 3). Wenn die Durchführung des Verfahrens zu einem erheblichen administ-
rativen Aufwand für die Steuerverwaltung führen würde, der in keinem angemessenen Ver-
hältnis zum erwarteten Erkenntnisgewinn aus dem Verfahren steht, ist durch die Finanzbe-
hörden eine sorgfältige Abwägung zwischen den Interessen des Antragstellers und den 
Interessen der Finanzverwaltung vornehmen. 


Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich um noch neue Verfahren handelt, in die 
viele Akteure im In- und Ausland einzubeziehen sind und für die nicht überall praktische 
Erfahrungen bestehen. Die bisherigen Pilotverfahren zu ICAP, ETACA und CBD haben ge-
zeigt, dass diese Verfahren aufwendig sind. Sie sind speziell für größere Konzerne vorge-
sehen und erfordern eine sorgfältige Planung und Umsetzung, um sicherzustellen, dass sie 
effektiv durchgeführt werden. Aufgrund der begrenzten Ressourcen der Steuerverwaltung 
ist es notwendig, eine sorgfältige Abwägung zwischen den Kosten für die Verwaltung und 
den erwarteten Vorteilen aus dem Verfahren vorzunehmen. Die Finanzverwaltung ist aber 
auch gehalten, sicherzustellen, dass sie ausreichende Ressourcen bereitstellt, damit ein 
Verfahren angemessen und effizient durchgeführt werden kann. 


Insbesondere wenn eine ausländische Finanzbehörde die Initiative für ein internationales 
Risikobewertungsverfahren ergreift, sich die Konzernspitze folglich im Ausland befindet, 
und nachgeordnete Konzernunternehmen in Deutschland einbezogen werden sollen, ist es 
wichtig, abzuwägen, ob der Umfang der Aktivitäten in Deutschland ausreichendes Potenzial 
bietet, um Erkenntnisse für die inländischen Beteiligten aus dem Verfahren zu gewinnen. 
Zeigt sich bereits in den Gesprächen mit den interessierten anderen Finanzverwaltungen 
vor Eröffnung eines Verfahrens (etwa in der Auswahlphase im Rahmen von ICAP), dass 
sich eine übereinstimmende Risikoeinschätzung mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erzie-
len lassen wird, z. B. weil die Positionen zu den Sachverhalten, die für eine Bewertung in 
Betracht gezogen werden, zu weit auseinanderliegen, ist ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren nicht zielführend (Absatz 4 Satz 2 Nummer 4). In diesen Fällen könnte 
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vielmehr geprüft werden, ob andere Verfahren, wie z. B. eine gemeinsame Prüfung im 
Sinne des § 12a (neu) des EU-Amtshilfegesetzes oder § 117e AO-E zweckmäßiger ist. 


Verfahren wie ICAP und ETACA sind besonders dann effektiv, wenn sich mehrere Staaten 
daran beteiligen. Finden sich nicht genügend Staaten, die bereit sind, an einem vorgeschla-
genen Verfahren teilzunehmen, ist eine Durchführung des internationalen Risikobewer-
tungsverfahrens bzw. eine Teilnahme der deutschen Finanzverwaltung im Hinblick auf den 
Aspekt der oben beschriebenen Wirtschaftlichkeit nicht zweckmäßig. Dieselbe Situation ist 
gegeben, wenn die wirtschaftliche Tätigkeit der inländischen Unternehmen in den Staaten, 
die sich beteiligen wollen, unbedeutend ist (Absatz 4 Satz 2 Nummer 5). Auf die Entschei-
dungen anderer Staaten, an einem internationales Risikobewertungsverfahren teilzuneh-
men, hat die deutsche Finanzverwaltung naturgemäß keinen Einfluss. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 enthält Ausführungen zum Beginn und Ende eines internationalen Risikobewer-
tungsverfahrens. Hat die Prüfung der Voraussetzungen des Absatzes 4 und die Abstim-
mung mit den zuständigen ausländischen Behörden ergeben, dass ein internationales Ri-
sikobewertungsverfahren durchgeführt wird, erhält der Antragsteller eine unverbindliche In-
formation über die Einleitung des Verfahrens, einschließlich der Mitteilung über die teilneh-
menden Staaten und die zu bewertenden Sachverhalte. Ist ein internationales Risikobewer-
tungsverfahren nach Prüfung im Sinne des Absatzes 4 ausgeschlossen, wird der inländi-
sche Steuerpflichtige auch darüber informiert. 


Ein internationales Risikobewertungsverfahren kann auf verschiedene Weise beendet wer-
den. Der Regelfall wird die Beendigung durch Erstellung und Übersendung eines Risikobe-
wertungsberichts (vgl. dazu Absatz 6) sein nach einer abschließenden Durchführung des 
Verfahrens. Da es sich um ein freiwilliges Verfahren handelt, hat der inländische Steuer-
pflichtige zudem die Möglichkeit, jederzeit von dem Verfahren zurückzutreten und es 
dadurch zu beenden. Auch die Finanzverwaltung kann das Verfahren vor dessen Abschluss 
beenden. Das Gesetz sieht diese Möglichkeit vor, wenn es an einer Zusammenarbeit zwi-
schen den Finanzbehörden und dem Steuerpflichtigen fehlt, die eine Fortführung und einen 
Abschluss des Verfahrens ermöglichen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Uneinig-
keit über den Umfang vorzulegender Unterlagen oder zu erteilender Auskünfte besteht oder 
die technischen oder rechtlichen Voraussetzungen fehlen, um die Daten auszutauschen. 
Ohne die Möglichkeit eines vollständigen Austauschs der für das Verfahren erforderlichen 
Daten zwischen den beteiligten Unternehmen und den Finanzverwaltungen ist eine Durch-
führung eines internationalen Risikobewertungsverfahrens nicht möglich. 


Über die Beendigung des Verfahrens wird der Antragsteller und die ausländische zustän-
dige Behörde oder die zuständigen Behörden, wenn mehrere Staaten beteiligt waren, in-
formiert. 


Zu Absatz 6 


Das Ergebnis der Bewertung wird mit den beteiligten Staaten abgestimmt. Das bedeutet, 
dass sich die beteiligten Staaten in dem Prozess des Verfahrens austauschen und bemü-
hen, zu einer einheitlichen Einschätzung zu kommen, ob die untersuchten Sachverhalte ein 
geringes oder nicht geringes Risiko beinhalten oder ggfs. eine Einschätzung nicht möglich 
ist. Ein einheitliches Votum ist allerdings nicht erforderlich. In den Risikobewertungsbericht 
ist jedenfalls das Votum der inländischen Finanzverwaltung aufzunehmen. Ein zusammen-
gefasster Bericht, in dem die Bewertungen auch der ausländischen beteiligten Behörden 
wiedergegeben werden, ist nicht ausgeschlossen. 


Der Risikobewertungsbericht soll die folgenden Angaben enthalten: 


– Eine Beschreibung aller bewerteten Sachverhalte. 
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– Eine Liste der beteiligten Unternehmen und der an dem internationalen Risikobewer-
tungsverfahren beteiligten Staaten und Hoheitsgebiete. 


– Die Einschätzung der steuerlichen Risiken der bewerteten Sachverhalte. Für die Frage, 
ob weitere Ermittlungen unterbleiben können, ist insbesondere relevant, welche Sach-
verhalte mit einem geringen Risiko bewertet wurden. In den Risikobewertungsbericht 
können aber auch Aussagen dazu aufgenommen werden, welche Sachverhalte mit 
einem nicht geringen Risiko bewertet wurden oder nicht bewertbar waren. 


– Die Angabe, welche Zeiträume diese Bewertung umfasst hat. 


Der Risikobewertungsbericht wird dem Antragsteller bzw. dem inländischen leitenden Un-
ternehmen übersandt. Dabei ist auf § 194 Absatz 1a AO-E hinzuweisen. Das bedeutet, 
dass die Außenprüfungsstellen bei der Festlegung des sachlichen Umfangs einer Außen-
prüfung entscheiden, ob und in welchem Umfang weitere Ermittlungen im Rahmen einer 
Außenprüfung aufgrund der Erkenntnisse aus dem internationalen Risikoanalyseverfahren 
unterbleiben sollen. Die untergesetzlichen Regelungen zu den einzelnen Verfahren können 
vorsehen, dass die Übersendung des Risikobewertungsberichts zeitlich mit den beteiligten 
Finanzverwaltungen der anderen Staaten koordiniert wird oder dass ein gemeinsamer Ab-
schlussbericht zu erstellen ist. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 enthält Regelungen zur Zusammenarbeit zwischen den Länderfinanzbehörden 
und dem Bundeszentralamt für Steuern bei der Durchführung internationaler Risikobewer-
tungsverfahren. Da die Verfahren Elemente der zwischenstaatlichen Rechts- und Amtshilfe 
beinhalten und grundsätzlich eine Mitwirkung an (späteren) Außenprüfungen nach § 19 
FVG in Betracht kommt, ist das Bundeszentralamt für Steuern als dafür zuständige Behörde 
stets einzubeziehen. Aus diesem Grund wird dem Bundeszentralamt für Steuern die Koor-
dination internationaler Risikoanalyseverfahren und die Mitwirkung an diesen Verfahren als 
neue Aufgabe zugewiesen.  


Geht beim zuständigen Finanzamt ein Antrag eines inländischen Steuerpflichtigen für ein 
internationales Risikobewertungsverfahren ein, ist das Bundeszentralamt für Steuern ent-
sprechend unverzüglich darüber zu informieren. Anregungen zur Durchführung eines inter-
nationalen Risikoanalyseverfahrens eines anderen Staates gehen nach den Vereinbarun-
gen über den zwischenstaatlichen Informationsaustausch beim Bundeszentralamt für Steu-
ern ein. Dieses hat das für die Besteuerung des Unternehmens zuständige Finanzamt, das 
an dem Verfahren beteiligt werden soll, ebenso unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen. 
Es kann vorkommen, dass mehrere inländische Unternehmen betroffen sind, für die unter-
schiedliche Finanzämter zuständig sind. Sofern es ein inländisches Unternehmen gibt, das 
den gesamten inländischen Teil der Unternehmensgruppe leitet, erhält das Finanzamt die 
Information, welches für Besteuerung dieses Unternehmens zuständig ist. Fehlt es an ei-
nem Unternehmen, das den inländischen Teil der Unternehmensgruppe leitet, werden 
durch das Bundeszentralamt für Steuern alle betroffenen Finanzämter informiert. In diesen 
Fällen ist es für einen effektiven Ablauf des weiteren Verfahrens zweckmäßig, dass unter 
den betroffenen Finanzämtern eine Zuständigkeitsvereinbarung für die Durchführung des 
internationalen Risikoanalyseverfahrens getroffen wird, daher soll das Bundeszentralamt 
für Steuern auf eine solche hinwirken. 


Internationale Risikobewertungsverfahren erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen 
dem Bundeszentralamt für Steuern und den betroffenen Landesfinanzbehörden. Die Ent-
scheidung, ob ein internationales Risikobewertungsverfahren geführt werden kann, die Ver-
fahrensdurchführung und der Abschluss sollten daher einvernehmlich vorgenommen wer-
den. Die eigentliche Risikobewertung erfolgt dabei federführend durch die zuständige Lan-
desfinanzbehörde, da diese über die entsprechenden Kenntnisse der betroffenen Unter-
nehmen verfügt, unter Mitwirkung des Bundeszentralamtes für Steuern.  
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Zu Nummer 3 (§ 102 Absatz 4 Satz 3) 


Intermediäre im Sinne des § 138d Absatz 1 AO sind unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 138m Absatz 1 AO dazu verpflichtet, der Finanzverwaltung innerstaatliche Steuerge-
staltungen mitzuteilen. Intermediäre können aber auch solche Personen sein, die einer ge-
setzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die in § 102 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe b AO bezeichneten Personen können Auskunft über das verweigern, was ihnen in 
ihrer Eigenschaft als Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerbevollmächtigter oder vereidigter Buchprüfer (Berufsgeheimnisträger) anvertraut 
worden oder bekannt geworden ist, also mandatsbezogene Geheimnisse (vgl. BFH v. 
27.9.2017 - XI R 15/15, BStBl. II 2018, 155). Die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 
ist nach § 203 StGB strafbewehrt. Soweit die vorgenannten Berufsgeheimnisträger vom 
Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung – allgemein oder nach entsprechendem Hin-
weis – von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden wurden (vgl. § 138m Absatz 3 AO), 
gilt das Auskunftsverweigerungsrecht und damit die Strafbewehrung nach § 203 StGB be-
reits nach geltendem Recht nicht (§ 102 Absatz 3 AO). In diesem Fall muss der Intermediär 
dem Bundeszentralamt für Steuern alle in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 9 AO be-
zeichneten Angaben mitteilen, also auch Angaben, die personenbezogen sind.  


In Fällen, in denen die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2, 3 und 9 AO bezeichneten Angaben mangels Entbindung des Berufsgeheimnisträ-
gers von der Verschwiegenheitspflicht auf den Nutzer übergegangen ist, wird durch die 
Ergänzung in § 102 Absatz 4 Satz 3 AO klargestellt, dass die Mitteilungspflichten der Be-
rufsgeheimnisträger hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO 
bezeichneten Angaben auch dann bestehen, wenn mit diesen Angaben betroffene Nutzer 
der innerstaatlichen Steuergestaltung identifizierbar sein sollten. Die Offenbarung solcher 
Daten ist damit nicht unbefugt im Sinne des § 203 StGB. 


Zu Nummer 4 (§ 117) 


Zu Buchstabe a (§ 117 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4) 


Die Streichung der Worte „dem inländischen Beteiligten ein mit dem Zweck der Rechts- und 
Amtshilfe nicht zu vereinbarender Schaden entsteht, falls“ dient der Vereinheitlichung der 
Regelungen zum Umgang mit Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnissen o-
der Geschäftsverfahren (Geschäfts- oder Berufsgeheimnis). Die innerstaatlich anwendba-
ren völkerrechtlichen Vereinbarungen, innerstaatlich anwendbaren Rechtsakte der Europä-
ischen Union sowie das EUAHiG regeln einheitlich, dass von der Übermittlung von Infor-
mationen abgesehen werden kann, wenn andernfalls ein Geschäfts- oder Berufsgeheimnis 
preisgegeben werden würde (Verordnung (EU) Nr. 904/2010 in Artikel 54 Absatz 4; Arti-
kel 21 Absatz 2 Buchstabe d des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steu-
ersachen; Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe c des OECD-Musterabkommens für Doppelbe-
steuerungsabkommen; Artikel 7 Absatz 2 Satz 1 des OECD-Musterabkommen für Informa-
tionsaustauschabkommen; § 4 Absatz 4 Nummer 2 (neu) EUAHiG (vgl. Artikel X1 Num-
mer 4 Buchstabe c)). Nach der maßgeblichen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
handelt es sich bei einem Geschäfts- oder Berufsgeheimnis im Sinne der Amtshilfebestim-
mungen um Tatsachen und Umständen, die von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und 
praktisch nutzbar sind, sofern deren unbefugte Nutzung zu beträchtlichen Schäden führen 
kann (BFH vom 20. Februar 1979, BStBl 1979 II S. 268). Das Schadensrisiko ist mithin 
bereits in der Begriffsbestimmung zum Geschäfts- oder Berufsgeheimnis umfasst. Insoweit 
wird diesem Gesichtspunkt im Rahmen der Ausübung pflichtgemäßen Ermessens bei der 
Entscheidung über die Übermittlung von Informationen weiterhin Rechnung getragen. 


Zu Buchstabe b (§ 117 Absatz 6 – neu –) 


Mit dem neu eingefügten Absatz 6 Satz 1 erster Halbsatz wird geregelt, dass § 2a Absatz 5 
Nummer 2 AO nicht gilt, soweit seine Anwendung der Inanspruchnahme oder der Leistung 
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der zwischenstaatlichen Amtshilfe entgegensteht. Nach § 2a Absatz 5 Nummer 2 AO gel-
ten die Vorschriften u. a. der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung - 
DSGVO) über die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher Personen entspre-
chend für Informationen, die sich auf identifizierte oder identifizierbare Körperschaften, 
rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Personenvereinigungen oder Vermögensmassen be-
ziehen. Das Schutzniveau der DSGVO wird in Bezug auf Unternehmensdaten in anderen 
Mitgliedstaaten und in Drittstaaten weder gewährleistet noch kann dies erwartet werden, da 
der Anwendungsbereich der DSGVO nur natürliche Personen erfasst. Die Anforderungen 
der DSGVO können daher im Fall von Unternehmensdaten im Rahmen des zwischenstaat-
lichen Informationsaustausches nicht erfüllt werden. Aus diesem Grund hat der Gesetzge-
ber mit Artikel 3 Nummer 7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) in 
§ 138a AO mit Absatz 8 eine Regelung ergänzt, der zufolge § 2a Absatz 5 Nummer 2 AO 
nicht gilt. Die Notwendigkeit des rechtssicheren Informationsaustausches in Bezug auf Un-
ternehmensdaten besteht über den Austausch länderbezogener Berichte im Sinne des 
§ 138a AO insgesamt. Der neue Absatz 6 stellt durch die Verortung in § 117 AO, als der 
zentralen Vorschrift zur Inanspruchnahme und Leistung steuerlicher Amtshilfe, sicher, dass 
durch die Rückausnahme von der Anwendung der DSGVO auf Unternehmensdaten der 
unionsrechtlich und völkervertraglich geschuldete und steuerfachlich gebotene Austausch 
ohne Rechtsunsicherheiten fortgesetzt werden kann. Durch die Vorschrift werden Unter-
nehmensdaten nicht schutzlos gestellt. Im Rahmen des zwischenstaatlichen Informations-
austausches sind rechtliche (Steuergeheimnis, Verwendungszweckbeschränkungen), or-
ganisatorische (Peer Review-Prozesse) und technische (verschlüsselte Kommunikation) 
Vorkehrungen zum Schutz ausgetauschter Daten vereinbart, die uneingeschränkt auch für 
Unternehmensdaten gelten. 


Die Rückausnahme gilt nur, soweit die DSGVO der Inanspruchnahme oder der Leistung 
der Amtshilfe entgegensteht. Die Regelung bleibt im Übrigen ohne Auswirkung. Insbeson-
dere hat sie keinen Einfluss auf die Definition von „personenbezogenen Daten“ durch § 2a 
Absatz 5 AO, die für den Umfang des Steuergeheimnisses nach § 30 AO maßgeblich ist. 
Der zweite Halbsatz stellt dies klar. 


Zu Nummer 5 (§ 117e – neu –) 


Zu § 117e (Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten) 


Mit dem neu eingefügten § 117e AO wird ein Rechtsrahmen zur Inanspruchnahme und 
Leistung besonderer Formen der Amtshilfe im Verhältnis zu Drittstaaten geschaffen. In An-
betracht zunehmender grenzüberschreitender Aktivitäten von Steuerpflichtigen ist es im In-
teresse um einer Durchsetzung von Steuergerechtigkeit und die Förderung steuerlicher 
Rechtssicherheit geboten, die nötige Verwaltungszusammenarbeit mit Steuerbehörden in 
Drittstaaten zu intensiveren. Als besondere Formen der Amtshilfe gelten namentlich die 
Durchführung gleichzeitiger und gemeinsamer Prüfungen und die Anwesenheit von inlän-
dischen Bediensteten im Ausland, beziehungsweise der Anwesenheit von ausländischen 
Bediensteten im Inland. Diese besonderen Formen der Amtshilfe sind aufgrund der EU-
Amtshilferichtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 für den Bereich der Umsatzsteuer 
etabliert, soweit die Kooperation der Mitgliedstaaten untereinander betroffen ist. 


Die innerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Abkommen über die Amtshilfe enthalten 
teilweise Rechtsgrundlagen bezüglich besonderer Amtshilfeformen. Nach Artikel 8 und 9 
des Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen können die zustän-
digen Behörden einander ersuchen, gleichzeitige Steuerprüfungen durchzuführen bezie-
hungsweise für Zwecke einer Steuerprüfung Bedienstete in das Ausland zu entsenden. Be-
sondere Formen der Amtshilfe können daneben im zwischenstaatlichen Verhältnis auch auf 
Bestimmungen gestützt werden, die Artikel 26 des OECD-Musterabkommens für Doppel-
besteuerungsabkommen entsprechen (Kommentar zu dem OECD-Musterabkommen, Art. 
26, Tz. 9.1, abrufbar unter: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-
income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page1; zuletzt 
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abgerufen am 09.06.2023). Die Durchführung der Amtshilfe auf Basis dieser Rechtsgrund-
lagen ist für deutsche Finanzbehörden und Steuerpflichtige jedoch mit Unsicherheiten ver-
bunden, da es bislang an innerstaatlichen Regelungen mangelt, die ihre Anwendung kon-
kretisieren. 


Zu Absatz 1 


In Absatz 1 wird geregelt, nach welcher Maßgabe deutsche Finanzbehörden im Verhältnis 
zu Drittstaaten besondere Formen der Amtshilfe leisten und in Anspruch nehmen können. 


Satz 1 


Nach Satz 1 können Finanzbehörden im Verhältnis zu Drittstaaten in entsprechender An-
wendung von § 2 Absatz 2 und 13, § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a sowie §§ 10 
bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes besondere Formen der zwischenstaatlichen Amtshilfe in 
Anspruch nehmen und unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit leisten. 


Als Drittstaaten werden alle Staaten und Hoheitsgebiete legal definiert, die nicht Mitglied-
staaten der Europäischen Union sind. Mit dem Verweis auf §§ 10 bis 12a des EU-Amtshil-
fegesetzes legt die Norm fest, dass als besondere Formen der Amtshilfe die Anwesenheit 
von Bediensteten aus Drittstaaten im Inland (§ 10 EUAHiG), die Anwesenheit von inländi-
schen Bediensteten in Drittstaaten (§ 11 EUAHiG), die gleichzeitige Prüfung mit Drittstaa-
ten (§ 12 EUAHiG) und die gemeinsame Prüfung mit Drittstaaten (§ 12a EUAHiG) gelten. 
Die genannten Regelungen werden für die Amtshilfe im Verhältnis zu Drittstaaten für ent-
sprechend anwendbar erklärt, wobei die in Absatz 2 genannten speziellen Maßgaben zu 
berücksichtigen sind. 


Der Verweis auf § 2 Absatz 1 des EUAHiG bewirkt, dass die Bestimmung des Begriffs „Per-
son“, der in §§ 12 und 12a EUAHiG Verwendung findet, auch in Fällen des § 117e AO gilt. 
Mit dem Verweis auf § 2 Absatz 13 EUAHiG wird die entsprechende Geltung des Begriffs 
„behördliche Ermittlung“ angeordnet. Die in Bezug genommenen Bestimmungen in § 3 Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a EUAHiG betreffen die Benennung zuständiger Bediens-
teter der Bundes- und Landesfinanzbehörden durch das BZSt, um diesen zu ermöglichen, 
Informationen direkt mit den zuständigen Behörden der Drittstaaten auszutauschen. 


Die Leistung besonderer Formen der Amtshilfe ist, anders als ihre Inanspruchnahme durch 
die Finanzbehörden, nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ihre Gegenseitigkeit ver-
bürgt ist. Das Erfordernis der Gegenseitig ist insbesondere im Zusammenhang mit der An-
wesenheit von Bediensteten im Ausland von Bedeutung, die auch als Bestandteil einer ge-
meinsamen Prüfung möglich ist. Das Zulassen von Anwesenheiten ausländischer Bediens-
teter im Inland mit den in § 10 EUAHiG genannten Befugnissen ist also – als Einzelmaß-
nahme oder im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung – nur insoweit möglich, wie der Dritt-
staat im umgekehrten Fall bereit wäre, Anwesenheiten deutscher Bediensteter dort zuzu-
lassen. 


Satz 2 


Bei § 117e AO handelt es sich um eine gegenüber § 117 AO speziellere Regelung. Soweit 
§ 117e AO keine anderslautende Regelung trifft, gilt der Grundtatbestand des § 117 AO 
uneingeschränkt, was in Satz 2 klargestellt wird. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält Anwendungsregelungen in Bezug auf die in Absatz 1 Satz 1 für entspre-
chend anwendbar erklärten Normen, die sich aus dem EUAHiG ergeben. Die Anwendungs-
bestimmungen tragen der Tatsache Rechnung, dass im Verhältnis zu Drittstaaten der ein-
heitliche Rechtsrahmen, den die EU-Amtshilferichtlinie vorgibt, nicht besteht. 
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Satz 1 


Zu Nummer 1 


Nach Satz 1 Nummer 1 liegt es im Ermessen des BZSt, Bediensteten aus Drittstaaten, die 
bei behördlichen Ermittlungen deutscher Finanzbehörden anwesend sind, die Teilnahme 
mittels elektronischer Kommunikationsmittel zu gestatten, wohingegen dies im Rahmen der 
Amtshilfe unter Mitgliedstaaten grundsätzlich zu gestatten ist. Die Regelung in § 10 Ab-
satz 1 Satz 2 erster Halbsatz EUAHiG setzt die EU-Amtshilferichtlinie um. Eine gleichlau-
tende Verpflichtung nach dem Recht in Drittstaaten ist nicht zu erwarten, weshalb die Ge-
währung im Hinblick auf das Gebot der Gegenseitigkeit der Entscheidung des BZSt im je-
weiligen Einzelfall überlassen bleibt. 


Zu Nummer 2 


Nach Satz 1 Nummer 2 sollen das BZSt und die zuständige Finanzbehörde im Inland nach 
Möglichkeit das Ersuchen eines Drittstaates auf die Anwesenheit seiner Bediensteten auf 
deutschem Hoheitsgebiet oder die Durchführung einer geleichzeitigen oder gemeinsamen 
Prüfung innerhalb von 60 Tagen seit Eingang des Ersuchens beantworten. Die Fristen in 
§ 10 Absatz 1 Satz 3 und § 12 Absatz 5 Satz 2 setzen Vorgaben der EU-Amtshilferichtlinie 
um und sind im Verhältnis zu Drittstaaten nicht zwingend zu beachten. 


Zu Nummer 3 


Satz 1 Nummer 3 bestimmt, dass sich die Zulässigkeit des Austausches von Informationen 
im Rahmen der Anwesenheit von Bediensteten und der Durchführung gleichzeitiger und 
gemeinsamer Prüfungen nicht nach dem EUAHiG bestimmt, sondern sich nach den im je-
weiligen konkreten Fall innerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Vereinbarungen rich-
tet. Als innerstaatlich anwendbare völkerrechtliche Vereinbarungen kommen besonders 
das jeweils geltende Doppelbesteuerungsabkommen und das Übereinkommen über die 
gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in Betracht. Die Anwendung der konkreten Rechts-
grundlage bestimmt sich im Einzelfall unter Berücksichtigung des sachlichen und zeitlichen 
Anwendungsbereichs der in Betracht kommenden Vereinbarungen. Die Regelung hat inso-
weit keine signifikante Auswirkung, als sich die grundlegenden Prinzipien des Informations-
austausches – insbesondere die Zulässigkeitsvoraussetzung der voraussichtlichen Erheb-
lichkeit sowie die Geheimhaltungsbestimmungen und Verwendungszweckbegrenzung – in 
allen im Inland angewandten Vereinbarungen niederschlagen. Sofern im Einzelfall im Ver-
hältnis zu einem Drittstaat eine völkerrechtliche Vereinbarung nicht getroffen oder inner-
staatlich nicht anwendbar ist, ist der Informationsaustausch unter den Bedingungen der in 
§ 117 Absatz 3 AO geregelten Kulanzamtshilfe möglich. 


Zu Nummer 4 


Nach Satz 1 Nummer 4 sollen die an einer gemeinsamen Prüfung beteiligten deutschen 
Behörden darauf hinwirken, dass die Feststellungen, über die mit dem Ausland Einverneh-
men erzielt werden konnte, in einem gemeinsamen Prüfungsbericht festgehalten werden. 
Die Regelung in § 12a Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz setzt die EU-Amtshilferichtlinie um. 
Eine gleichlautende Verpflichtung nach dem Recht in Drittstaaten ist nicht zu erwarten, wes-
halb es den Finanzbehörden unmöglich sein kann, den Anforderungen zu entsprechen. 


Zu Nummer 5 


Nach der Nummer 5 liegt es im Ermessen der an einer gemeinsamen Prüfung beteiligten 
deutschen Behörden, mit der zuständigen Behörde des Drittstaats die Unterstützung bei 
der Beweisführung in dem Drittstaat zu vereinbaren. Voraussetzung ist daneben, dass im 
Gegenzug eine entsprechende Zusicherung seitens des Drittstaates gegeben wird. Die Re-
gelung in § 12a Absatz 4 Satz 4 EUAHiG setzt eine Verpflichtung der EU-Amtshilferichtlinie 
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um. Eine gleichlautende Verpflichtung nach dem Recht in Drittstaaten ist nicht zu erwarten. 
Die Beweisführung bei Bedarf wechselseitig zu unterstützen, kann im Interesse der Steu-
erbehörden und der betroffenen Person dazu beitragen, die Wirksamkeit der grenzüber-
schreitenden Kooperation zu stärken. 


Satz 2 


Nach Satz 2 tritt bei der entsprechenden Anwendung des § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 AO 
und Absatz 3a sowie §§ 10 bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes an die Stelle des zentralen 
Verbindungsbüros das BZSt. Soweit §§ 12 und 12a das zentrale Verbindungsbüro des an-
deren Mitgliedstaates voraussetzt, tritt an dessen Stelle im Fall eines Drittstaates die Be-
hörde, die die Funktion der zuständigen Behörde im Bereich der steuerlichen Informations-
amtshilfe ausübt. 


Satz 3 


Nach Satz 3 erster Halbsatz findet § 12 Absatz 7 EUAHiG keine Anwendung. Das in dieser 
Norm geregelte Absehen von einer Anhörung gilt infolge des Verweises in § 12a Absatz 1 
Satz 4 EUAHiG auch für gemeinsame Prüfungen. 


Nach Satz 3 zweiter Halbsatz kann abweichend von § 117 Absatz 4 Satz 3 von einer An-
hörung des inländischen Beteiligten in Fällen einer gleichzeitigen oder gemeinsamen Prü-
fung nach pflichtgemäßem Ermessen der Finanzbehörde längstens bis zur Bekanntgabe 
der Prüfungsanordnung abgesehen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass es sich im In-
land um eine Außenprüfung handelt und eine frühere Anhörung den Erfolg der Prüfung 
gefährden würde. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 stellt klar, dass das Zollkriminalamt hinsichtlich der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 
nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex der Union sowie den Verbrauch- und Ver-
kehrssteuern als Zentralstelle der deutschen Zollverwaltung für die internationale Amts- und 
Rechtshilfe entsprechend den Absätzen 1 bis 2 zwischenstaatliche Amtshilfe im Zuständig-
keitsbereich der Zollverwaltung bewilligen und um diese ersuchen kann. 


Zu Nummer 6 (§ 138 Absatz 1c – neu –) 


Steuerpflichtige, die einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, einen gewerblichen Be-
trieb oder eine Betriebstätte (§ 12 AO) eröffnen, haben dies grundsätzlich gemäß § 138 
Absatz 1 Satz 1 AO den zuständigen Gemeinden mitzuteilen; Freiberufler haben die Auf-
nahme ihrer Tätigkeit unmittelbar dem nach § 19 AO zuständigen Finanzamt anzuzeigen 
(§ 138 Absatz 1 Satz 3 AO). Im Fall der Anzeige gegenüber der Gemeinde informiert diese 
unverzüglich (i.d.R. binnen zwei Wochen) das nach § 22 AO zuständige Finanzamt. Die 
Anzeigen gemäß § 138 Absatz 1 AO dienen dem Zweck, die für die Besteuerung erforder-
lichen Daten den Finanzbehörden transparent zu machen und diese auch laufend über für 
die Besteuerung relevante Veränderungen zu informieren. 


Zudem besteht nach § 138 Absatz 1b AO eine Verpflichtung des Steuerpflichtigen, in Fällen 
des § 138 Absatz 1 Satz 1 bis 3 AO dem zuständigen Finanzamt weitere Auskünfte über 
die für die Besteuerung erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse zu erteilen. 
Die Fragebögen zur steuerlichen Erfassung sind grundsätzlich nach amtlich vorgeschrie-
benen Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu übermitteln.  


Sowohl im Hinblick auf die Anzeigen nach § 138 Absatz 1 AO als auch im Hinblick auf die 
Verpflichtung zur Übermittlung eines Fragebogens zur steuerlichen Erfassung (§ 138 Ab-
satz 1b AO) ist unerheblich, welchen Umfang eine beabsichtigte land- und forstwirtschaftli-
che, gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit annehmen wird. Gerade in steuerlich nicht 
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bedeutsamen Fällen (z. B. wenn ausschließlich steuerfreie Einkünfte erzielt werden) stehen 
der mit der Beantwortung und Auswertung des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung 
einhergehende bürokratische Aufwand auf Seiten des Steuerpflichtigen wie auch der Fi-
nanzverwaltung und die hieraus gewonnenen steuererheblichen Erkenntnisse in einem un-
ausgewogenen Verhältnis.  


Aus Gründen der Verwaltungsökonomie soll in Fallgruppen, in denen in aller Regel kein 
steuerliches Ausfallrisiko besteht (z. B. aufgrund von Steuerbefreiungen oder Steuersatz-
reduzierungen auf 0 Prozent), auf die Anzeigen einer Erwerbstätigkeit nach § 138 Absatz 1 
AO und die hieran regelmäßig anschließende Auskunftspflicht nach § 138 Absatz 1b AO 
gegenüber dem örtlich zuständigen Finanzamt verzichtet werden. Zu diesem Zweck wird in 
§ 138 Absatz 1c AO eine Ermächtigung des Bundesministeriums der Finanzen geschaffen, 
nach der im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder Ausnahmen von 
den Verpflichtungen nach § 138 Absatz 1 und 1b AO durch ein im Bundessteuerblatt zu 
veröffentlichendes Schreiben bestimmt werden können. Dies dient der Verwaltungsverein-
fachung und vermeidet unverhältnismäßigen Deklarations- und Bürokratieaufwand. 


Vorschriften nach anderen Gesetzen über die Anzeige einer Erwerbstätigkeit (z. B. gegen-
über den Gemeinden, § 14 GewO) bleiben davon unberührt. 


Zu Nummer 7 (§ 138a Absatz 8 – aufgehoben –) 


Aufgrund der Einfügung des Absatzes 6 in § 117 (Nummer 3 Buchstabe b) kann der bishe-
rige § 138a Absatz 8 AO, der sich ausschließlich auf den zwischenstaatlichen Austausch 
länderbezogener Berichte bezieht, gestrichen werden. 


Zu Nummer 8 (§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b) 


Nach § 138e Absatz 2 Nummer 3 AO besteht unter den weiteren Voraussetzungen des 
§ 138d Absatz 2 AO eine Mitteilungspflicht, wenn Gestaltungen mit rechtlichen Eigentü-
mern oder wirtschaftlich Berechtigten unter Einbeziehung von Personen, Rechtsvereinba-
rungen oder Strukturen vorliegen, die keine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, 
die mit angemessener Ausstattung, personellen Ressourcen, Vermögenswerten und 
Räumlichkeiten einhergeht (§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a AO) und die in ande-
ren Steuerhoheitsgebieten niedergelassen sind bzw. verwaltet oder kontrolliert werden als 
in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem ein oder mehrere wirtschaftliche Eigentümer ansässig 
sind (§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b AO).  


Mit der Ersetzung der Bezeichnung des „wirtschaftlichen Eigentümers“ durch den „wirt-
schaftlich Berechtigten“ wird klargestellt, dass bei der Prüfung, ob das Kennzeichen des 
§ 138e Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe b AO erfüllt ist, einheitlich auf den „wirtschaftlich 
Berechtigten“ i. S. des § 3 Geldwäschegesetzes (GwG) abzustellen ist und nicht teilweise 
auf den „wirtschaftlichen Eigentümer“ i. S. des § 39 Absatz 2 Nummer 1 AO. 


Zu Nummer 9 (§ 138f) 


Zu Buchstabe a (§ 138f Absatz 3 Satz 2) 


Sind mehrere Intermediäre zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung verpflichtet und sind dem mitteilenden Intermediär weitere Intermediäre bekannt, kann 
er im Datensatz nach § 138f Absatz 3 Satz 1 AO - freiwillig – auch die Angaben zu weiteren 
Intermediären machen (§ 138f Absatz 3 Satz 2 AO).  


Durch die Ergänzung des Satzes 2 wird klargestellt, dass der mitteilende Intermediär die 
(personenbezogenen) Angaben zu weiteren Intermediären aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nur mit deren Einwilligung machen darf (vgl. Artikel 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
DSGVO).  
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Widerruft ein Intermediär gegenüber dem mitteilenden Intermediär nach der Übermittlung 
des Datensatzes an das BZSt seine Einwilligung, so hat das auf die Rechtmäßigkeit der 
Datenübermittlung keinen Einfluss.  


Die Einwilligung oder deren Widerruf betreffen nicht die Rechtmäßigkeit der Datenverarbei-
tung durch das BZSt. Die Datenverarbeitung durch das BZSt erfolgt nicht einwilligungsba-
siert sondern auf Basis einer entsprechenden Rechtsgrundlage. 


Zu Buchstabe b (§ 138f Absatz 6 Satz 3) 


Unterliegt ein Intermediär einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit und hat der Nut-
zer ihn hiervon nicht entbunden, so geht die Pflicht zur Übermittlung der Angaben nach 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 AO unter den Voraussetzungen des § 138f 
Absatz 6 Satz 1 AO auf den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung über. Da-
nach hat der Intermediär dem Nutzer u.a. die nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 
und 10 AO erforderlichen personenbezogenen Angaben, soweit sie dem Nutzer nicht be-
reits bekannt sind, sowie die Registriernummer und die Offenlegungsnummer zur Verfü-
gung zu stellen (vgl. § 138f Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 AO). 


Der Intermediär ist nach § 138f Absatz 6 Satz 3 AO schon bisher dazu verpflichtet, die In-
formation des Nutzers nach § 138f Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 AO nach dem Zugang der 
Mitteilung der der grenzüberschreitenden Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt 
für Steuern zugewiesenen Offenlegungsnummer unverzüglich zu veranlassen. 


Durch die Änderung des Satzes 3 in § 138f Absatz 6 AO wird der Intermediär ferner dazu 
verpflichtet, gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern auf dessen Verlangen hin mit-
zuteilen, ob und zu welchem Zeitpunkt er dem Nutzer der grenzüberschreitenden Steuer-
gestaltung die zur „Nachmeldung“ der nutzerbezogenen Angaben erforderlichen Informati-
onen nach § 138f Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 AO zur Verfügung gestellt hat. In Fällen, in 
denen die personenbezogenen Angaben nach § 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3 und 10 
AO innerhalb der Mitteilungsfristen nicht übermittelt worden sind, soll das Bundeszentral-
amt für Steuern hierdurch in die Lage versetzt werden nachzuprüfen, ob ein Verstoß gegen 
die Mitteilungspflicht durch den Intermediär oder den Nutzer der grenzüberscheitenden 
Steuergestaltung vorliegt. 


Zu Buchstabe c (§ 138f Absatz 8) 


Ist ein Intermediär im Geltungsbereich der AO und zugleich in mindestens einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Mitteilung derselben grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung verpflichtet, so ist er gemäß § 138f Absatz 8 AO bisher nur dann von der 
Mitteilungspflicht nach den §§ 138d, 138f AO befreit, wenn er nachweisen kann, dass er 
selbst die grenzüberschreitende Steuergestaltung bereits in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften der zustän-
digen Behörde mitgeteilt hat. 


Die Vorschrift dient der Vermeidung mehrerer identischer Meldungen derselben grenzüber-
schreitenden Steuergestaltung in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
die wegen des automatischen Informationsaustausches unter den Mitgliedstaaten weder 
aus der Sicht der Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch 
aus der Sicht der Intermediäre sinnvoll sind.  


Es ist vor diesem Hintergrund sachgerecht, den Intermediär durch die Änderung des § 138f 
Absatz 8 AO auch dann von der Mitteilungspflicht zu befreien, wenn die grenzüberschrei-
tende Steuergestaltung bereits durch den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestal-
tung übermittelt worden ist – selbst dann, wenn der Nutzer hierzu nicht vollumfänglich ge-
setzlich verpflichtet war (vgl. § 138f Absatz 6 Satz 5 AO). 
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Zu Buchstabe d (§ 138f Absatz 9 Satz 2) 


Nach § 138f Absatz 9 Satz 1 AO sind mehrere Intermediäre derselben grenzüberschreiten-
den Steuergestaltung nebeneinander zu deren Mitteilung verpflichtet.  


Zur Vermeidung mehrerer identische Meldungen derselben grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltung in verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die wegen des au-
tomatischen Informationsaustausches unter den Mitgliedstaaten weder aus der Sicht der 
Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch aus der Sicht der 
Intermediäre sinnvoll sind, sieht § 138f Absatz 9 Satz 2 AO eine Befreiung von der Mittei-
lungspflicht vor. Ein Intermediär ist danach von der Mitteilungspflicht gegenüber dem Bun-
deszentralamt für Steuern befreit, soweit er nachweisen kann, dass die in § 138f Absatz 3 
AO bezeichneten Informationen zu derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung be-
reits durch einen anderen Intermediär dem Bundeszentralamt für Steuern oder der zustän-
digen Behörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union im Einklang mit den 
dort geltenden Rechtsvorschriften mitgeteilt wurden. 


Gleiches gilt durch die Änderung des Satzes 2 in § 138f Absatz 9 AO in Fällen, in denen 
ein Nutzer derselben grenzüberschreitenden Steuergestaltung die in § 138f Absatz 3 AO 
bezeichneten bereits dem Bundeszentralamt für Steuern oder der zuständigen Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union im Einklang mit den dort geltenden 
Rechtsvorschriften mitgeteilt hat. 


Zu Nummer 10 (§ 138i) 


Zu Buchstabe a (§ 138i Absatz 1) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2. Die bisher in § 138i AO enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderungen 
in § 138i Absatz 1 AO überführt. 


Zu Buchstabe b (§ 138i Absatz 2 – neu –) 


Soweit innerstaatliche Steuergestaltungen (auch) Steuern betreffen, die von den Ländern 
oder den Gemeinden verwaltet werden, hat das Bundeszentralamt für Steuern den für die 
Nutzer zuständigen Landesfinanzbehörden im automatisierten Verfahren mitzuteilen, dass 
Angaben zu den nach den §§ 138l bis 138n AO mitgeteilten innerstaatliche Steuergestal-
tungen vorliegen. Dabei sind die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer 
anzugeben.  


Die Regelung ist identisch zu der für grenzüberschreitende Steuergestaltung getroffenen 
Regelung in § 138i Absatz 1 AO (bisher § 138i AO), da die bereits für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen implementierten Verwaltungsstrukturen auch für mitgeteilte innerstaat-
liche Steuergestaltungen genutzt werden sollen.  


Eine Information über die Auswertung der Mitteilung erfolgt daher auch hier noch nicht (vgl. 
§ 138j Absatz 4 AO). Durch die Mitteilung, dass Informationen über eine innerstaatliche 
Steuergestaltung vorliegen, und die Übersendung der DE-Registriernummer und die DE-
Offenlegungsnummer soll es den Landesfinanzbehörden auch bei innerstaatlichen Steuer-
gestaltungen ermöglicht werden (automationsgestützt oder personell) zu prüfen, ob ein Nut-
zer die von ihm verwirklichte Steuergestaltung auch in seiner Steuererklärung (vgl. § 138k 
Absatz 2 AO) angegeben hat. 
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Zu Nummer 11 (§ 138j) 


Zu Buchstabe a (§ 138j – Überschrift) 


Die Neufassung der Überschrift erfolgt auf Grund der Aufnahme von Bestimmungen zum 
Umgang mit Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen in der zuvor nur für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen getroffenen gesetzlichen Regelung. 


Zu Buchstabe b (§ 138j Absatz 1 Satz 1) 


Das Bundeszentralamt für Steuern ist schon bisher nach § 138j Absatz 1 Satz 1 AO dazu 
verpflichtet, die ihm nach §§ 138f bis 138h AO zugegangenen Mitteilungen über grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen auszuwerten. 


Mit der Änderung des Satzes 1 wird dem Bundeszentralamt für Steuern zusätzlich die Aus-
wertung der nach den §§ 138m bis 138n AO zugegangenen Mitteilungen über innerstaatli-
che Steuergestaltungen aufgetragen. 


Die Ergebnisse der Auswertung der mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen teilt 
das Bundeszentralamt für Steuern – wie bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen – 
dem Bundesministerium der Finanzen mit (§ 138j Absatz 1 Satz 4 AO). Dabei sind perso-
nenbezogene Daten der Intermediäre, der Nutzer und ggf. anderer an der Steuergestaltung 
beteiligter Personen nur mitzuteilen, soweit dies zur Erfüllung der in § 3 FVG geregelten 
Aufgaben des Bundesministeriums der Finanzen und ggf. der obersten Finanzbehörden 
der Länder erforderlich ist. Das Bundesministerium der Finanzen prüft dann, ob eine inner-
staatliche Steuergestaltung zum Anlass genommen werden sollte, gesetzgeberische Maß-
nahmen zu ergreifen oder Verwaltungsvorschriften zum Umgang mit der Steuergestaltung 
zu erlassen oder zu ändern. 


Zu Buchstabe c (§ 138j Absatz 2) 


Soweit Steuergestaltungen Steuern betreffen, die ganz oder teilweise den Ländern oder 
Gemeinden zustehen, informiert das Bundesministerium der Finanzen nach § 138j Ab-
satz 2 AO seinerseits die obersten Finanzbehörden der Länder. Diese können dann – 
ebenso wie das Bundesministerium der Finanzen – prüfen, ob die Steuergestaltung Anlass 
dafür bietet, gesetzgeberische Maßnahmen vorzuschlagen, oder ob eine Verwaltungsvor-
schrift zum Umgang mit der Steuergestaltung erlassen werden soll. 


Mit der Aufnahme des Verweises auf die §§ 138m und 138n AO und die Streichung der 
Angabe „grenzüberschreitenden“ wird die bisher nur für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung auch auf innerstaatliche Steuergestaltungen ausgeweitet. 


Zu Buchstabe d (§ 138j Absatz 3) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2 in § 138i AO. Die bisherige Regelung des § 138i AO ist ohne Änderungen in 
§ 138i Absatz 1 AO übernommen worden. 


Zu Buchstabe e (§ 138j Absatz 3a – neu –) 


Die Regelung in § 138j Absatz 3a AO entspricht der diesbezüglich für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen bereits in § 138j Absatz 3 AO enthaltenen Bestimmung.  


Soweit die nach §§ 138m und 138n AO mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltungen 
Steuern betreffen, die von den Landesfinanzbehörden oder von den Gemeinden verwaltet 
werden, stellt das Bundeszentralamt für Steuern den für die Nutzer zuständigen 
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Finanzbehörden der Länder Angaben zu den mitgeteilten innerstaatlichen Steuergestaltun-
gen sowie eigene Ermittlungsergebnisse und die Ergebnisse der Auswertung zum Abruf 
bereit. 


Zu Buchstabe f (§ 138j Absatz 4) 


Mit der Aufnahme des Verweises auf die §§ 138m und 138n AO und die Streichung der 
Angabe „grenzüberschreitenden“ wird die bisher nur für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung des § 138j Absatz 4 AO auch auf innerstaatliche Steuer-
gestaltungen ausgeweitet. 


Die Regelung stellt nun auch im Hinblick auf innerstaatliche Steuergestaltungen klar, dass 
das Unterbleiben einer Reaktion des Bundeszentralamts für Steuern, des Bundesministe-
riums der Finanzen oder des Gesetzgebers auf die Mitteilung einer Steuergestaltung keine 
Schlüsse auf die steuerrechtliche Zulässigkeit dieser Steuergestaltung zulässt. Die Mittei-
lung einer Steuergestaltung kann außerdem auch im Hinblick auf den Gesetzgeber kein 
schützenswertes Vertrauen des Nutzers oder Intermediärs in die Zulässigkeit seiner Ge-
staltung begründen. Sie kann im Verhältnis zum Gesetzgeber insbesondere nicht dazu füh-
ren, dass Intermediäre oder Nutzer sich nachträglich auf die Zulässigkeit ihrer Gestaltung 
berufen (vgl. insoweit auch BVerfGE 97, 67 [83 f.], zum Schutz der Gewaltenteilung: der 
Gesetzgeber kann durch die Verwaltung nicht gebunden werden). 


Zu Buchstabe g (§ 138j Absatz 5) 


Durch § 138j Absatz 5 AO wird schon bisher bestimmt, dass die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten aus Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen durch Fi-
nanzbehörden einheitlich ein Verwaltungsverfahren in Steuersachen im Sinne der AO ist, 
also insbesondere im Sinne des § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und des § 30 Absatz 2 
Nummer 1 Buchstabe a AO.  


Diese Regelung wird durch die Änderung von Absatz 5 auch auf Mitteilungen über inner-
staatliche Steuergestaltungen ausgedehnt. Denn wie auch bei grenzüberschreitenden 
Steuergestaltungen werden Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen nicht nur 
zur unmittelbaren Unterstützung der Veranlagungstätigkeit verwendet, d.h. zur Festsetzung 
und Erhebung von Steuern beim jeweiligen Nutzer, sondern auch zur rechtspolitischen Be-
wertung von Konzepten über innerstaatliche Steuergestaltungen sowie zur Steuerung der 
Tätigkeit der Finanzbehörden, insbesondere durch Erlass von BMF-Schreiben. Die rechts-
politische Bewertung ist ein Verarbeitungszweck im Sinne von § 29c Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 5 AO (Gesetzesfolgenabschätzung), die Steuerung der Tätigkeit der Finanzbehörden 
ist ein Verarbeitungszweck im Sinne von § 29c Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 AO. Für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten für diese drei unterschiedlichen Zwecke gelten in 
§ 29c Absatz 1 Satz 1 AO unterschiedliche Bedingungen. Durch die Regelung in § 138j 
Absatz 5 AO wird damit zugleich Rechtsklarheit hinsichtlich der Befugnis zur Offenbarung 
oder Verwertung entsprechender Daten (§ 30 Absatz 4 AO) geschaffen. 


Zu Nummer 12 (§ 138k) 


Zu Buchstabe a (§ 138k – Überschrift) 


Die Neufassung der Überschrift erfolgt auf Grund der Aufnahme von Bestimmungen über 
innerstaatliche Steuergestaltungen in eine gesetzliche Regelung, die bisher nur Bestim-
mungen für grenzüberschreitende Steuergestaltungen enthielt. 
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Zu Buchstabe b (§ 138k Absatz 1) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung aus der Anfügung eines neuen 
Absatzes 2. Die bisher in § 138k AO enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderungen 
in § 138k Absatz 1 AO überführt. 


Zu Buchstabe c (§ 138k Absatz 2 – neu –) 


Durch die Einfügung des Absatzes 2 wird die bereits für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen geltende Bestimmung in § 138k Absatz 1 AO auch auf innerstaatliche Steuerge-
staltungen ausgeweitet.  


Hat ein Nutzer eine innerstaatliche Steuergestaltung verwirklicht, muss er dies in der Steu-
ererklärung für die Steuerart und den Besteuerungszeitraum oder Besteuerungszeitpunkt 
angeben, in der sich der steuerliche Vorteil der innerstaatlichen Steuergestaltung auswirken 
soll. Hierbei genügt es, in der Steuererklärung die vom Bundeszentralamt für Steuern zu-
geteilte DE-Registriernummer und DE-Offenlegungsnummer anzugeben. Die auf die Nen-
nung der DE-Registriernummer und DE-Offenlegungsnummer beschränkte Deklarations-
pflicht entlastet die Steuerpflichtigen, weil sie die verwirklichte Steuergestaltung anderen-
falls in ihrer Steuererklärung oder auf entsprechendes Ersuchen des zuständigen Finanz-
amts ausführlich darlegen müssten. Ferner wird durch diese Regelung sichergestellt, dass 
die veranlagungsunterstützende Auswertung der innerstaatlichen Steuergestaltung auch in 
den Fällen möglich ist, in denen den Finanzämtern keine Informationen über das Vorliegen 
einer innerstaatlichen Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern übermit-
telt werden konnten (vgl. § 138i Absatz 2 AO). In diesen Fällen ist ein Datenabruf nach 
§ 138j Absatz 3a AO nur möglich, wenn die Steuerpflichtigen ihre DE-Registriernummer 
und DE-Offenlegungsnummer in der Steuererklärung angeben. 


Zu Nummer 13 (§§ 138l – neu – bis 138n – neu –) 


Mit den neuen §§ 138l bis 138n AO wird eine Pflicht zur Mitteilung bestimmter innerstaatli-
cher Steuergestaltungen eingeführt, die sich – soweit möglich – eng an den gesetzlichen 
Bestimmungen zur Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen nach 
§§ 138d bis 138h AO orientiert. 


Für das in den neuen §§ 138l bis 138n AO geregelte Verfahren ist die Abgabenordnung, 
insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30, 87b, 93 und 97 AO, unmittelbar anwendbar. Die 
Aufgaben der Bundes- und Landesfinanzbehörden im Zusammenhang mit den neuen Mit-
teilungspflichten sind unter den Begriff der Steuerverwaltung im Sinne des § 1 AO zu sub-
sumieren. Zum einen werden sie mit der Eingliederung in die Abgabenordnung und der 
Aufgabenzuweisung zu den Finanzbehörden kraft Gesetzes zu einer Aufgabe der Steuer-
verwaltung und damit zu einer Steuerverwaltungssache. Des Weiteren ist der Begriff der 
Verwaltung ein Oberbegriff, der alle möglichen Aufgaben und Tätigkeiten der Finanzbehör-
den in ihrem Aufgabenbereich einschließt. Darunter fällt auch die Überwachung von Ne-
benpflichten wie Mitteilungspflichten zur Erfassung grenzüberschreitender Steuergestaltun-
gen, die letztlich auch der Erfüllung von Hauptpflichten, hier der Steuerfestsetzung und -
erhebung, dienen. Die Erfassung und rechtspolitische wie auch veranlagungsunterstüt-
zende Auswertung innerstaatlicher Steuergestaltungen durch die Auferlegung von Mittei-
lungspflichten weist zudem eine derart große Sachnähe zum eigentlichen Besteuerungs-
verfahren auf, dass die hier in Rede stehenden Mitteilungspflichten nicht losgelöst hiervon 
beurteilt und damit unter den Oberbegriff der Steuerverwaltung nach § 1 AO subsumiert 
werden müssen. 


Die Regelungen zur Einführung der Mitteilungspflicht innerstaatlicher Steuergestaltungen 
sind mit Artikel 12 des Grundgesetzes (GG) vereinbar. Bei den Mitteilungspflichten handelt 
es sich um Berufsausübungsregelungen, die verhältnismäßig sind. Sie verfolgen einerseits 
das legitime rechtspolitische Ziel, ungewollte oder behauptete Gesetzeslücken früher als 
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bisher aufspüren und darauf reagieren zu können und andererseits die örtlich zuständigen 
Finanzbehörden in die Lage zu versetzen, die aus den Mitteilungen gewonnenen Informa-
tionen veranlagungsunterstützend auszuwerten. Damit wird auch die Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung gefördert.  


Hinzu kommt, dass die durch § 138l AO den Intermediären neu auferlegten Mitwirkungs-
pflichten durch die Begrenzung der relevanten Gestaltungen und die Beschränkung des 
Kreises potenziell betroffener Nutzer durch § 138l Absatz 5 AO in deutlich weniger Fällen 
als bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen zur Anwendung kommen. Vor diesem 
Hintergrund und im Hinblick auf die verfassungsrechtlich vor allem gebotene Gleichheit der 
Lastenzuteilung (vgl. BVerfGE 84, 239 [268 ff.]) ist die Belastung der Intermediäre durch 
die Mitteilungspflicht nach § 138l AO zumutbar und verhältnismäßig. 


Zu § 138l (Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen) 


Durch diese Regelung wird die innerstaatliche Steuergestaltung definiert. Die durch die 
Vorschrift zudem eingeführte Mitteilungspflicht wird auf solche innerstaatliche Steuergestal-
tungen beschränkt, die bestimmte zusätzliche gestaltungsbezogene oder nutzerbezogene 
Kriterien erfüllen. 


Zu Absatz 1 


§ 138l Absatz 1 AO bestimmt, dass innerstaatliche Steuergestaltungen, die in Absatz 2 de-
finiert werden, dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen sind. Der zur Mitteilung ver-
pflichtete Personenkreis und die für das Mitteilungsverfahren geltenden Bestimmungen, 
insbesondere die bei der Mitteilung zu beachtende Form und Frist ergeben sich aus den 
§§ 138m und 138n AO. 


Zu Absatz 2 


Satz 1 


§ 138l Absatz 2 Satz 1 AO definiert die mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestal-
tung. Die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen orientieren sich dabei soweit möglich an 
den Merkmalen der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach § 138d Absatz 2 Satz 1 
AO.  


Eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 Satz 1 AO ist danach 
jede Gestaltung, die die in den Nummern 1 bis 4 genannten Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt. 


Bei einer Steuergestaltung im Sinne des § 138l AO handelt es sich – wie bei der Steuerge-
staltung im Sinne der §§ 138d ff. AO - um einen bewussten, das reale und/oder rechtliche 
Geschehen mit steuerlicher Bedeutung verändernden Schaffensprozess, bei dem durch 
den Nutzer oder für den Nutzer der Steuergestaltung eine bestimmte Struktur, ein bestimm-
ter Prozess oder eine bestimmte Situation bewusst und aktiv herbeigeführt oder verändert 
wird (z. B. durch Transaktionen, Handlungen, Vereinbarungen). Diese Struktur, dieser Pro-
zess oder diese Situation bekommt dadurch eine steuerrechtliche Bedeutung, die ansons-
ten nicht eintreten würde. Eine Steuergestaltung liegt nicht vor, wenn ein Steuerpflichtiger 
lediglich den Ablauf einer gesetzlichen Frist oder eines gesetzlichen Zeitraums abwartet, 
nach welchem er eine Transaktion steuerfrei oder nicht steuerbar realisieren kann. Ferner 
liegt eine Steuergestaltung nicht allein dadurch vor, dass ohne Hinzutreten von weiteren 
Umständen die Voraussetzungen der Steuerbefreiungsvorschriften des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes erfüllt sind. Unerheblich ist, ob die Gestaltung modellhaft 
angelegt ist. 
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Nach § 138l Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO darf die Gestaltung keine grenzüberschreitende 
Steuergestaltung im Sinne des § 138d Absatz 2 in Verbindung mit § 138e AO sein. Hier-
durch wird deutlich, dass § 138l AO auf rein innerstaatliche Steuergestaltungen abzielt und 
als Ergänzung der Regelungen des §§ 138d bis 138k AO anzusehen ist. Doppelmeldungen 
sollen hierdurch vermieden werden. 


Die innerstaatliche Steuergestaltung muss zudem eine der in § 138l Absatz 2 Nummer 2 
AO abschließend aufgezählten Steuern zum Gegenstand haben. In Betracht kommen da-
her nur solche Steuergestaltungen, die sich auf Steuern vom Einkommen oder Vermögen 
(z. B. Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer), die Gewerbesteuer, die Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer oder die Grunderwerbsteuer auswirken sollen.  


Außerdem muss nach Nummer 3 mindestens ein Kennzeichen im Sinne des § 138l Ab-
satz 3 AO vorliegen.  


Nach der Nummer 4 muss zudem aus Sicht eines verständigen, unvoreingenommenen 
Dritten der zu erwartende Hauptvorteil oder einer der Hauptvorteile der innerstaatlichen 
Steuergestaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist. Bei der Steuergestaltung 
muss demnach die günstige Auswirkung des steuerlichen Vorteils im Vordergrund stehen. 
Der Intermediär oder der Nutzer der Gestaltung kann das Gegenteil nachweisen, indem er 
z. B. zwingende außersteuerliche (insbesondere wirtschaftliche) Gründe für die konkrete 
Strukturierung einer Transaktion darlegt, die deren steuerlichen Vorteil in den Hintergrund 
treten lassen. Ein relevanter steuerlicher Vorteil liegt vor, wenn ein steuerlicher Vorteil im 
Sinne des § 138d Absatz 3 Satz 1 AO im Geltungsbereich der Abgabenordnung entstehen 
soll. Durch den Verweis auf die Definition des steuerlichen Vorteils in § 138d Absatz 3 
Satz 1 AO wird klargestellt, dass der bei grenzüberschreitenden und innerstaatliche Steu-
ergestaltungen zu prüfende Steuervorteil identisch ist. Ein steuerlicher Vorteil liegt daher 
vor, wenn durch die Steuergestaltung Steuern erstattet werden sollen, Steuervergütungen 
gewährt oder erhöht werden sollen, Steueransprüche entfallen oder verringert werden sol-
len, die Entstehung von Steueransprüchen verhindert werden soll, oder die Entstehung von 
Steueransprüchen in andere Besteuerungszeiträume oder auf andere Besteuerungszeit-
punkte verschoben werden soll. Der steuerliche Vorteil ist weder deckungsgleich mit dem 
gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil nach § 42 Absatz 2 Satz 1 AO noch mit dem 
nicht gerechtfertigten Steuervorteil gemäß § 370 Absatz 1 AO. Es genügt, dass die Erlan-
gung eines steuerlichen Vorteils beabsichtigt ist, auf dessen tatsächlichen Eintritt kommt es 
nicht an. 


Satz 2 


§ 138l Absatz 2 Satz 2 AO stellt klar, dass eine innerstaatliche Steuergestaltung auch dann 
vorliegt, wenn sie aus einer Reihe von Gestaltungen besteht. Ferner wird bestimmt, dass 
der Mitteilungspflichtige in diesem Fall sämtliche ihm bekannte Informationen zur Steuer-
gestaltung mitzuteilen hat und nicht nur die aus seiner Sicht maßgeblichen Teile. 


Satz 3 


Entsprechend der für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138d Absatz 3 Satz 3 
AO enthaltenen Bestimmung kann das Bundesministerium der Finanzen nach § 138l Ab-
satz 2 Satz 3 AO auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen für bestimmte Fallgruppen, 
die den Tatbestand des § 138l Absatz 2 Satz 1 AO grundsätzlich erfüllen, im Einvernehmen 
mit den obersten Finanzbehörden der Länder in einem im Bundessteuerblatt zu veröffentli-
chenden Schreiben bestimmen, dass kein steuerlicher Vorteil im Sinne des Satzes 1 Num-
mer 4 anzunehmen ist, weil der steuerliche Vorteil unter Berücksichtigung aller Umstände 
der Steuergestaltung gesetzlich vorgesehen ist. Hierdurch wird das Bundesministerium der 
Finanzen dazu ermächtigt, durch Verwaltungserlass auf der Grundlage allgemeiner Erfah-
rungswerte oder auf Grund der Ergebnisse der rechtspolitischen Auswertung bestimmte 
Fallgruppen von der Mitteilungspflicht nach § 138l Absatz 1 AO auszunehmen, die als 
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solches zwar den Tatbestand des § 138l Absatz 2 AO erfüllen, hinsichtlich derer aber kein 
rechtspolitischer oder steuerfachlicher Handlungsbedarf gesehen wird.  


Zu Absatz 3 


§ 138l Absatz 3 AO enthält eine abschließende Aufzählung der Kennzeichen, die bei Vor-
liegen der übrigen Tatbestandsvoraussetzungen des § 138l Absatz 2 AO eine Mitteilungs-
pflicht der innerstaatlichen Steuergestaltung auslösen, wobei das Vorliegen eines dieser 
Kennzeichen ausreicht. 


Satz 1 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO bestimmt - ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a AO - eine vertragliche Vertraulichkeitsklausel als Kennzeichen ei-
ner potenziell mitzuteilenden innerstaatlichen Steuergestaltung. Gesetzliche und standes-
rechtliche Verschwiegenheitspflichten fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Kenn-
zeichens. Erfasst werden dagegen solche Vereinbarungen, die dem Nutzer oder anderen 
an Steuergestaltung Beteiligten eine Offenlegung gegenüber anderen Intermediären oder 
der Finanzverwaltung verbieten. Hingegen erfüllen Vertraulichkeitsklauseln, die die Offen-
legung gegenüber weiteren Intermediären verbieten, die von der potenziellen Mitteilungs-
pflicht der konkreten innerstaatlichen Steuergestaltung nicht erfasst sind, nicht den Tatbe-
stand des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO. Insoweit sollen – wie auch 
bei der Mitteilungspflicht über grenzüberschreitende Steuergestaltungen - die Geschäfts-
geheimnisse der Intermediäre gegenüber konkurrierenden Intermediären gewahrt bleiben, 
was Sinn und Zweck dieses Kennzeichens, eine effektive Mitteilung des steuerlichen Vor-
teils an die Finanzverwaltung sicherzustellen, entspricht. Vereinbaren zwei Parteien eine 
Klausel, wonach die Gestaltung nicht ohne Zustimmung des Erstellers an Dritte weiterge-
leitet werden darf, erfüllt dies auch die Anforderungen des Kennzeichens, denn Dritte sind 
in diesem Fall auch andere Intermediäre oder die Finanzverwaltung. Sind umgekehrt die 
Finanzverwaltung und andere Intermediäre bezüglich der Einzelheiten des steuerlichen 
Vorteils in der Klausel ausdrücklich ausgenommen, führt die Vertraulichkeitsklausel nicht 
zu einer Mitteilungspflicht. Ein Intermediär, dessen Tätigkeit im Zusammenhang mit der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung auf Tätigkeiten im Sinne des § 138d Absatz 1 AO be-
schränkt ist, gilt nach § 138l Absatz 6 AO nicht als an der Gestaltung Beteiligter im Sinne 
des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO. 


In § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b AO wird – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe b AO – die Vereinbarung einer Vergütung des Intermediärs als Kenn-
zeichen definiert, sofern diese von der Höhe des steuerlichen Vorteils abhängt. Dies kann 
ein Indiz für das Vorliegen rein steuerlich motivierter Gestaltungen sein. Erfasst werden 
Erfolgshonorare, die ohne Verletzung der Bundesrechtsanwaltsordnung vereinbart werden 
können und deren Inhalt es gerade ist, eine (zusätzliche) Vergütung bei Eintritt einer Be-
dingung (§ 158 BGB) auszulösen, sofern sich die Bedingung auf den erwarteten steuerli-
chen Vorteil bezieht. Auf die zivilrechtliche Wirksamkeit der Vergütungsvereinbarung 
kommt es nicht an. Die Bestimmungen in § 4a des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes 
(RVG), § 9a StBerG und § 55a der Wirtschaftsprüferordnung (WPO), nach denen unter be-
stimmten Bedingungen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Erfolgshono-
rare vereinbaren dürfen, bleiben von dem Kennzeichen unberührt. Die Vergütung dieser 
Berufsgruppen wird nicht im Sinne der Vorschrift „in Bezug auf den steuerlichen Vorteil der 
Steuergestaltung festgesetzt“, wenn sich der Gegenstandswert im Sinne des Rechtsan-
waltsvergütungsgesetzes allein infolge der Berücksichtigung des erwarteten steuerlichen 
Vorteils erhöht, denn in diesem Fall wäre jede steuerliche Beratung unabhängig von ihrem 
konkreten Inhalt mitteilungspflichtig. 


Die in § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO definierten Kennzeichen sollen – wie auch 
§ 138e Absatz 1 Nummer 2 AO - Gestaltungen erfassen, die in einer Vielzahl weiterer Fälle 
in im Wesentlichen gleicher Weise eingesetzt werden können (Standardisierung). Die 
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Standardisierung kann sich sowohl auf die (äußere) Dokumentation als auch die (innere) 
Struktur der Gestaltung beziehen. Kleinere Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse 
der verschiedenen Steuerpflichtigen sind für die Beurteilung der Standardisierung unbe-
achtlich.  


Wie auch nach § 138e Absatz 1 Nummer 2 AO sind unter dem Merkmal der „standardisier-
ten Dokumentation“ im Sinne des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO Vertragswerke o-
der sonstige mandatsbezogene Dokumente zu verstehen, welche ohne wesentliche Anpas-
sungen an den Einzelfall für die Nutzer musterartig vorbereitet sind. Wesentlich sind An-
passungen in der Form oder der Darstellung, die in der Gesamtbetrachtung die Dokumen-
tation inhaltlich, d. h. die Gestaltung, nicht mehr als gleichartig erscheinen lassen. Das 
Merkmal „standardisierte Dokumentation“ gemäß § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 AO er-
fasst nur standardisierte Dokumentationen mit Bezug zu einer innerstaatlichen Steuerge-
staltung, standardisierte Dokumentationen zu ausschließlich außersteuerlichen Zwecken 
erfüllen das Kennzeichen hingegen nicht. 


Das Merkmal der „standardisierten Struktur“ bezieht sich dagegen – wie bei § 138e Ab-
satz 1 Nummer 2 AO - nur auf den materiellen Gehalt der Gestaltung, d.h. auf die Idee der 
Gestaltung. Auf das Vorliegen formaler Vertragsmuster für diese Struktur kommt es nicht 
an. Eine „Struktur“ in diesem Sinn liegt vor, wenn mehrere rechtliche oder tatsächliche (Teil-
)Schritte in einer bestimmten (geplanten) Abfolge bewusst getätigt werden, um eine be-
stimmte steuerliche Rechtsfolge zu bewirken. Eine „Struktur“ kann auch dann vorliegen, 
wenn kein eigenständiger wirtschaftlicher Zweck verfolgt wird, sondern allein der Steuer-
vorteil im Vordergrund steht. Eine „Struktur“ ist standardisiert, wenn die Gestaltung inhaltlich 
oder konzeptionell so aufgebaut ist, dass sie in einer Vielzahl weiterer Fälle in im Wesent-
lichen gleicher Weise eingesetzt werden kann. Sie ist nicht bereits deshalb zu verneinen, 
weil der Intermediär die Gestaltung z. B. betragsmäßig an die Bedürfnisse des Einzelfalls 
anpasst. Wesentlich sind vielmehr solche Anpassungen der Struktur, die die betreffende 
Steuergestaltung inhaltlich oder konzeptionell ändern. Ein Indiz hierfür kann sein, dass sich 
die auf die Steuergestaltung anzuwendenden gesetzlichen Regelungen in Folge der An-
passung verändern. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a AO erfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe a AO – Fälle des Verlusterwerbs, in denen von einem Beteiligten un-
angemessene rechtliche Schritte planmäßig unternommen werden, um ein laufendes ver-
lustbringendes Unternehmen (auch mittelbar) zu erwerben, die Haupttätigkeit dieses Un-
ternehmens zu beenden und dessen Verluste dafür zu nutzen, die eigene Steuerbelastung 
zu verringern einschließlich der zeitlich näheren Nutzung dieser Verluste. Der Erwerb von 
Unternehmen, deren Betrieb im Zeitpunkt des Erwerbs bereits eingestellt war oder die in-
zwischen Gewinne erwirtschaften, wird von dem Kennzeichen nicht erfasst. Auf die Rechts-
form des zu erwerbenden Unternehmens kommt es nicht an. Der Begriff des verlustbrin-
genden Unternehmens ist weit auszulegen; er erfasst sowohl Unternehmen mit Verlustvor-
trägen oder laufenden Verlusten, als auch mit Verlusten, die zwar bereits angelegt sind, die 
sich allerdings erst zukünftig steuerlich realisieren lassen (stille Lasten).Um die Verluste 
eines erworbenen Unternehmens dafür zu nutzen, die eigene Steuerbelastung zu verrin-
gern, muss der Erwerb des Verlustunternehmens in einem solchen Umfang erfolgen, dass 
der Erwerber allein oder zusammen mit nahestehenden Personen die weiteren Schritte ver-
anlassen oder durchsetzen kann. Dies richtet sich nach den jeweiligen einschlägigen (ge-
sellschaftsrechtlichen) Regelungen. Soweit die Verluste aufgrund von Verlustabzugsbe-
schränkungen nach den §§ 8c und 8d des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) nicht genutzt 
werden können, ist das Kennzeichen des § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
AO nicht erfüllt. Liegen keine wirtschaftlichen Gründe für die jeweiligen Schritte vor, ist da-
von auszugehen, dass die Gestaltung gezielt dafür genutzt werden soll, Steuern zu vermei-
den oder zu umgehen. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b AO umfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe b AO – als Kennzeichen solche Fälle, bei denen steuerpflichtige 
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Einkünfte in Vermögen, Schenkungen oder andere nicht oder niedriger besteuerte Einnah-
men oder nicht steuerbare Einkünfte umgewandelt werden und damit eine höhere Besteu-
erung vermieden wird. An der Umwandlung können ein Steuerpflichtiger oder mehrere 
Steuerpflichtige sowie verbundene Unternehmen beteiligt sein. Neben den unmittelbaren 
sind auch Umwandlungen über mehrere Stufen erfasst. Unter dem Begriff der „Umwand-
lung“ ist die Umqualifizierung von Einkünften zu verstehen. 


§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c AO umfasst – ebenso wie § 138e Absatz 1 
Nummer 3 Buchstabe c AO - die zirkuläre Vermögensverschiebung durch die Einbeziehung 
zwischengeschalteter Unternehmen ohne primäre wirtschaftliche Funktion oder durch an-
dere neutrale Transaktionen. Unter einer Transaktion ist eine gegenseitige - ggf. mehrteilige 
- Übertragung von Gütern oder Rechten zwischen mindestens zwei juristischen oder natür-
lichen Personen, Rechtsträgern oder Vermögensmassen zu verstehen. Eine relevante 
Transaktion im Sinne des Kennzeichens liegt vor, wenn zwischen der Transaktion und der 
„Gestaltung“ der Zweckzusammenhang besteht, die Transaktion - jedenfalls zu einem spä-
teren Zeitpunkt - für die Gestaltung zu nutzen. Bei zirkulären Transaktionen ist grundsätzlich 
davon auszugehen, dass es sich um mindestens zwei Transaktionen handeln muss und 
dass das betroffene Vermögen nach einer Reihe von Transaktionen wieder zum ursprüng-
lichen Nutzer bzw. Steuerpflichtigen zurück gelangt. Für eine solche Transaktion genügt 
bereits der Übergang der wirtschaftlichen Zuordnung für eine juristische Sekunde. Wesent-
lich ist auch, dass die Transaktionen einem Gesamtplan folgen. 


Nach § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d AO ist die Zuordnung desselben steu-
ererheblichen Sachverhalts zu mehreren Nutzern oder Steuerpflichtigen oder mehrfach zu 
einem Nutzer oder Steuerpflichtigen ein die Mitteilungspflicht auslösendes Kennzeichen. 
Damit sollen Konstellationen erfasst werden, die zu einer gesetzlich nicht vorgesehenen 
Mehrfachberücksichtigung führen und daher zu einer Verringerung von Steueransprüchen 
beitragen. 


Nach § 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe e AO stellen auch Gestaltungen, die 
zum Gegenstand haben, das durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte zweckge-
richtet steuerwirksame Verluste und ganz oder teilweise steuerfreie Einkünfte erzeugt wer-
den ein die Mitteilungspflicht auslösendes Kennzeichen dar. Das Kennzeichen basiert auf 
dem Gestaltungsmodell der sogenannten Kopplungsgeschäfte. Bei diesem Modell wurden 
gegenläufige Derivategeschäfte dergestalt abgeschlossen, dass garantiert Veräußerungs-
gewinne aus Aktien und in gleicher oder ähnlicher Höhe Verluste aus Termingeschäften 
entstanden sind. Kapitalgesellschaften sollten die Aktienveräußerungsgewinne steuerfrei 
vereinnahmen und gleichzeitig steuerwirksame Verluste aus Termingeschäften geltend ma-
chen können. Eine ausführliche Beschreibung eines Kopplungsgeschäftes befindet sich in 
der Bundesrats-Drucksache 119/16, Seite 125.  


Im Investmentsteuerrecht wurden in § 39 Absatz 3 InvStG und § 48 Absatz 4 Satz 2 InvStG 
gesetzliche Gegenmaßnahmen getroffen. Zudem hat die Rechtsprechung die Steuerge-
staltungsmöglichkeiten in der Direktanlage dadurch eingeschränkt, dass die Verluste aus 
Termingeschäften als Veräußerungskosten nach § 8b Absatz 2 Satz 1 KStG eingestuft 
wurden (BFH-Urteil vom 9. April 2014, I R 52/12, BStBl II 2014 S. 861). Durch das die Mit-
teilungspflicht auslösende Kennzeichen soll überprüft werden, ob die getroffenen Abwehr-
maßnahmen wirksam sind und ob derartige Gestaltungen trotz der ergangenen Rechtspre-
chung weiter betrieben werden. Zudem soll aufgedeckt werden, ob es gänzlich neue Ge-
staltungsmodelle mit der gleichen oder einer ähnlichen Zielsetzung wie bei den Kopplungs-
geschäften geben sollte. 


Schließlich erfüllen auch Gestaltungen, die zum Gegenstand haben, dass ein an der Ge-
staltung Beteiligter unangemessene rechtliche Schritte unternimmt, um für sich oder einen 
Dritten einen steuerlichen Vorteil im Bereich des Steuerabzugs vom Kapitalertrag zu erzeu-
gen, ein Kennzeichen nach Absatz 3 (§ 138l Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe f AO). 
Hierunter fallen auch Gestaltungen, die durch aufeinander abgestimmte Rechtsgeschäfte 
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das Ziel verfolgen, Steueransprüche zu verringern oder ganz zu vermeiden. Die durch die 
Finanzverwaltung aufgegriffenen Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung 
zeigen, dass der Kapitalmarkt ein großes Potential eröffnet, Transaktionen mit Wertpapie-
ren allein deshalb durchzuführen, um einen Steuervorteil aus der auf die Kapitalerträge 
erhobenen Kapitalertragsteuer zu erzielen. Der Gewinn aus der Transaktion resultiert aus 
dem generierten Steuerbetrag. Transaktionsbedingte Wertänderungsrisiken wurden durch 
Sicherungsgeschäfte ausgeschlossen. Diese Art von Gestaltungsmodellen sollen durch 
das Kennzeichen erfasst werden. 


Satz 2 


§ 138l Absatz 3 Satz 2 AO regelt ergänzend, dass die Grundsätze der Nummer 3 Buch-
stabe b entsprechend für die Gewerbesteuer gelten. 


Zu Absatz 4 


Durch die Regelung des Absatzes 4 wird die Definition des Nutzers nach § 138d Absatz 5 
AO bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen auch auf den Nutzer der innerstaatli-
chen Steuergestaltung übertragen. 


Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung ist danach die natürliche oder juristische 
Person, Personengesellschaft, Gemeinschaft oder Vermögensmasse,  


– der die innerstaatliche Steuergestaltung zur Umsetzung bereitgestellt wird (Num-
mer 1),  


– die bereit ist, die innerstaatliche Steuergestaltung umzusetzen (Nummer 2), oder  


– die den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatlichen Steuergestaltung vorgenom-
men hat (Nummer 3).  


Eine innerstaatliche Steuergestaltung wird einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt im 
Sinne der Nummer 1, indem ihm alle erforderlichen Unterlagen und Informationen vorgelegt 
werden, die er zur Umsetzung der konkreten innerstaatlichen Steuergestaltung benötigt. 
Die Umsetzung der Steuergestaltung muss dann allein von der Entscheidung des Nutzers 
abhängen; hierbei ist in Unternehmen auf die für die Entscheidung über die Implementie-
rung der Steuergestaltung zuständigen Personen abzustellen. Es muss eine erkennbare 
Absicht des Nutzers bestehen, die ihm individuell dargelegte innerstaatliche Steuergestal-
tung umsetzen zu wollen, es kommt aber nicht darauf an, dass er sie auch tatsächlich um-
setzt. Unverbindliche und reine Werbemaßnahmen, mit denen ein Intermediär auf eine Be-
auftragung abzielt, fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Tatbestandsmerkmals. 


Die Bereitschaft zur Umsetzung einer innerstaatlichen Steuergestaltung nach Nummer 2 ist 
gegeben, sobald die tatsächliche Umsetzung der Steuergestaltung nur noch von der ab-
schließenden Entscheidung des Nutzers abhängig ist. Die Regelung kommt insbesondere 
zur Anwendung, wenn die Steuergestaltung vom Nutzer selbst, also ohne Beteiligung eines 
Intermediärs, konzipiert worden ist (Inhouse-Gestaltung) und damit keine Unterlagen zur 
Umsetzung bereitgestellt werden müssen. In Unternehmen ist hierbei auf die für die Ent-
scheidung über die Implementierung der Steuergestaltung zuständigen Personen abzustel-
len. 


Wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. § 138d Absatz 5 Nummer 3 
AO) enthält die Definition des Nutzerbegriffs in § 138l Absatz 4 AO in der Nummer 3 einen 
Auffangtatbestand, der Fallgestaltungen erfasst, in denen weder die Voraussetzungen nach 
der Nummer 1 (Bereitstellung zur Umsetzung) noch nach der Nummer 2 (Bereitschaft zur 
Umsetzung) erfüllt sind. Die Regelung kommt z. B. zur Anwendung, wenn ein Vertrag vor-
liegt, dessen Wirkung von einer Bedingung abhängig gemacht wird (aufschiebende Bedin-
gung i. S. d. § 158 BGB). Eine Person ist in diesem Fall erst Nutzer i. S. d. § 138l Absatz 4 
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Nummer 3 AO, sobald sie erste Schritte zur Umsetzung der innerstaatlichen Gestaltung 
vornimmt. 


Zu Absatz 5 


Nicht jede innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des § 138l Absatz 2 AO unterliegt der 
Mitteilungspflicht nach § 138l Absatz 1 AO. Die Mitteilungspflicht wird nach Absatz 5 auf 
Fälle beschränkt, in denen neben den Voraussetzungen des Absatzes 2 mindestens ein 
nutzerbezogenes Kriterium (vgl. § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO) oder ein gestal-
tungsbezogenes Kriterium (vgl. § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 AO) erfüllt ist.  


Satz 1 


Satz 1 enthält in der Nummer 1 eine abschließende Auflistung nutzerbezogener Kriterien, 
die alternativ erfüllt sein müssen, damit eine innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne des 
§ 138l Absatz 2 AO mitteilungspflichtig ist. Eine der in der Nummer 1 genannten Voraus-
setzungen muss dabei in einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 AO genannten Zeitpunkte 
vorliegen, d.h. in dem Zeitpunkt, in dem eine innerstaatliche Steuergestaltung dem Nutzer 
zur Umsetzung bereitgestellt wird, in dem er zur Umsetzung bereit ist oder in dem er den 
ersten Umsetzungsschritt macht. Dabei reicht es aus, wenn der Nutzer der Gestaltung in 
nur einem der drei genannten Zeitpunkte eine Voraussetzung gemäß der Nummer 1 erfüllt. 


Die Regelung des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO stellt darauf ab, dass 
der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung – unabhängig von seiner Rechtsform – 
innerhalb von mindestens zwei der drei Kalender- oder Wirtschaftsjahre, die dem Eintritt 
des für die Mitteilungspflicht auslösenden Ereignisses (maßgebendes Ereignis, vgl. § 138n 
Absatz 1 Satz 2 AO) vorausgegangen sind, 


– nach § 1 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes umsatzsteuerbare Umsätze in Höhe von 
mehr als 50 000 000 Euro pro Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr erzielt hat (Umsatz-
schwelle, § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa AO), 


– eine Summe der positiven Einkünfte nach § 2 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes 
einschließlich der nach § 32d des Einkommensteuergesetzes dem gesonderten Steu-
ertarif unterliegenden Einkünfte aus Kapitalvermögen von mehr als 2 000 000 Euro im 
Kalenderjahr (Einkünfteschwelle, § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe bb AO) erzielt hat; im Fall der Zusammenveranlagung nach § 26b des 
Einkommensteuergesetzes ist für die Feststellung des Überschreitens der Einkünfte-
schwelle auf jeden Ehegatten oder Lebenspartner abzustellen; es genügt daher, wenn 
in der Person eines Ehegatten oder Lebenspartners die Einkünfteschwelle überschrit-
ten ist, die Einkünfte der Ehegatten oder Lebenspartner sind nicht zusammenzurech-
nen; oder 


– ein Einkommen nach § 8 Absatz 1 des Körperschaftsteuergesetzes erzielt und dieses 
erhöht um die nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes außer Ansatz bleibenden 
Bezüge und Gewinne und vermindert um die nach § 8b Absatz 3 und 5 des Körper-
schaftsteuergesetzes nicht abziehbaren Betriebsausgaben mehr als 2 000 000 Euro 
im Wirtschaftsjahr (Einkommensschwelle, § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe cc AO) beträgt.  


Die Buchstaben b und c begründen eine Mitteilungspflicht bei Nutzern, die keine natürlichen 
Personen sind, in den in § 4 Absatz 2 der Betriebsprüfungsordnung genannten Fällen. 


Nach Buchstabe d besteht eine Mitteilungspflicht ferner, wenn der Nutzer der innerstaatli-
chen Steuergestaltung ein Investmentfonds oder ein Spezial-Investmentfonds im Sinne des 
Investmentsteuergesetzes ist. 
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Schließlich sieht Buchstabe e auch eine Mitteilungspflicht in Fällen vor, in denen der Anle-
ger  


– eines Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes Nutzer der innerstaat-
lichen Steuergestaltung ist. Das gilt aber nur, wenn nicht mehr als 100 Anleger an dem 
Investmentfonds beteiligt sind und die Anschaffungskosten der Investmentanteile des 
Anlegers mindestens 100 000 Euro betragen haben (§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe e Doppelbuchstabe aa AO). 


– eines Spezial-Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes Nutzer der in-
nerstaatlichen Steuergestaltung ist (§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e 
Doppelbuchstabe bb AO). 


Nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 AO besteht eine Mitteilungspflicht einer innerstaat-
lichen Steuergestaltung nach § 138l Absatz 2 AO auch, wenn eines der in der Nummer 2 
abschließend genannten gestaltungsbezogenen Kriterien erfüllt ist. Dies hat den Hinter-
grund, dass die Erbschaft- und Schenkungsteuer und die Grunderwerbsteuer an den Wert 
des übertragenen Vermögens oder Grundbesitzes anknüpfen und relevante innerstaatliche 
Steuergestaltungen in diesem Bereich auch vorliegen können, wenn keines der nutzerbe-
zogenen Kriterien des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt ist. 


§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO enthält eine Regelung zur sachlichen 
Einschränkung der Mitteilungspflicht im Hinblick auf erbschaft- und schenkungsteuerlich 
relevante innerstaatliche Steuergestaltungen. Eine innerstaatliche Steuergestaltung ist da-
nach nur mitzuteilen, wenn sie zum Gegenstand hat, dass entweder durch Erwerb von To-
des wegen oder durch Schenkung Vermögen übertragen wird, dessen Wert nach § 12 des 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes nach Abzug von Nachlassverbindlichkei-
ten im Sinne des § 10 Absatz 5 Nummer 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes bei Erwerb von Todes wegen oder nach Abzug der mit einer Schenkung in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden und Lasten bei Schenkungen voraus-
sichtlich mindestens 4 000 000 Euro betragen wird. Durch die Minderung wird bei Vermö-
gensgegenständen im Privatvermögen ein Gleichklang mit der Berücksichtigung von be-
trieblich veranlassten Schulden im Betriebsvermögen hergestellt. Eine Doppelberücksichti-
gung von Belastungen, die sich bereits bei der Ermittlung des Werts einer wirtschaftlichen 
Einheit ausgewirkt haben, ist ausgeschlossen. Dieser Schwellenwert bezieht sich nicht nur 
auf den Wert des einzelnen Vermögensanfalls bei einer der beteiligten Personen, sondern 
auf den Wert des gesamten Vermögens, das übertragen wird. Daher ist das gestaltungs-
bezogene Kriterium nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO erfüllt, wenn 
ein Erblasser von Todes wegen Vermögen von voraussichtlich mindestens 4 000 000 Euro 
an mehrere Erben überträgt und die einzelnen Erben jeweils Vermögen unterhalb des 
Schwellenwerts von 4 000 000 Euro erhalten. 


Im Hinblick auf grunderwerbsteuerlich relevante innerstaatliche Steuergestaltungen be-
stimmt § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO, dass Gestaltung zum Gegen-
stand haben, dass unmittelbar oder mittelbar Anteile an einer Gesellschaft erworben wer-
den oder übergehen nur mitzuteilen sind, wenn der durch die Anteile vermittelte Grundbe-
sitzwert nach § 8 Absatz 2 des Grunderwerbsteuergesetzes mindestens 5 000 000 Euro 
beträgt. Sogenannte „Share Deal“-Modelle dürften in der Regel den Tatbestand des § 138l 
Absatz 2 AO erfüllen. Aus der Sicht des Gesetzgebers besteht auch ein Interesse daran, 
unbekannte „Share Deal“-Modelle zu erkennen, um diese nach Möglichkeit einer gerechten 
Besteuerung zuführen zu können. Mit der sachlichen Einschränkung der Mitteilungspflicht 
durch die Bestimmung des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b AO wird die Mit-
teilungspflicht insoweit auf haushalterisch relevante Steuergestaltungen in diesem Bereich 
beschränkt. 


Satz 2 
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Nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO ist bei der Prüfung, ob die Umsatz-
, Einkünfte- oder Einkommensschwelle durch den Nutzer der innerstaatlichen Steuergestal-
tung überschritten wird, auf die Verhältnisse in den letzten drei Jahren, die dem Eintritt des 
die Mitteilungspflicht auslösenden Ereignisses (maßgebendes Ereignis, vgl. § 138n Ab-
satz 1 Satz 2 AO) vorausgegangen sind, abzustellen. Die Regelung in § 138l Absatz 5 
Satz 2 AO ergänzt die vorstehende Bestimmung für Fälle, in denen die Steuerpflicht des 
Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung erst in den letzten drei Kalenderjahren oder 
Wirtschaftsjahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO eingetreten ist, entstanden ist. Hierdurch wird sichergestellt, 
dass eine innerstaatliche Steuergestaltung, die der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung 
kennen sollten, auch der Mitteilungspflicht unterfällt, wenn die Steuerpflicht erst kurze Zeit 
vor der Bereitstellung oder gar durch die Umsetzung der innerstaatlichen Steuergestaltung 
entstanden ist. Ist die Steuerpflicht des Nutzers erst in den letzten drei Kalenderjahren oder 
Wirtschaftsjahren oder in dem Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO eingetreten ist, entstanden, sind die Voraussetzungen des 
§ 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a AO auch dann erfüllt, wenn die Umsatz-, 
Einkünfte- oder Einkommensschwelle in dem Kalenderjahr, in dem das Ereignis nach 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO eintritt, voraussichtlich überschritten wird. Bei der Prüfung der 
Umsatz-, Einkünfte- oder Einkommensschwelle sind Rumpfwirtschaftsjahre auf volle Wirt-
schaftsjahre hochzurechnen. Diese Bestimmung legt Nutzern, die bereits unmittelbar nach 
der Unternehmensgründung, der Aufnahme der relevanten Tätigkeit oder nach ihrem Ent-
stehen hohe Umsatzerlöse oder Einkünfte erzielen, für die ersten Wirtschaftsjahre oder Ka-
lenderjahre ihrer Steuerpflicht zusätzliche Überwachungspflichten auf. Dies ist aber aus der 
Sicht des Gesetzgebers angemessen, um insbesondere Fallgestaltungen aufzudecken, in 
denen Unternehmen nur für wenige Jahre und im Wesentlichen zur Umsetzung von gesetz-
geberisch unerwünschten Steuergestaltungsmodellen existieren, und darauf erforderli-
chenfalls reagieren zu können. 


Satz 3 


Durch Satz 3 in § 138l Absatz 5 AO wird klargestellt, dass die Anleger von Investmentfonds, 
die die Tatbestandsvoraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e 
AO erfüllen, hierdurch nur zur Mitteilung von Steuergestaltungen im Zusammenhang mit 
der Beteiligung an einem Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds verpflichtet sind. 
Mitteilungspflichtig im Hinblick auf andere innerstaatliche Steuergestaltungen sind sie nur, 
wenn sie eines der übrigen nutzerbezogenen oder gestaltungsbezogenen Kriterien des 
§ 138l Absatz 5 AO erfüllen. 


Satz 4 


§ 138l Absatz 5 Satz 4 AO bestimmt, dass bei der Prüfung, ob ein gestaltungsbezogenes 
Kriterium im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a) und b) erfüllt ist, auf die Verhält-
nisse in einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 AO genannten Zeitpunkte abzustellen ist. Es 
reicht dabei aus, wenn die Voraussetzungen in nur einem der in § 138n Absatz 1 Satz 2 
AO genannten Zeitpunkte, d.h. in dem Zeitpunkt, in dem eine innerstaatliche Steuergestal-
tung dem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird, in dem der Nutzer zur Umsetzung der 
innerstaatlichen Steuergestaltung bereit oder in dem der Nutzer den ersten Umsetzungs-
schritt gemacht hat, erfüllt sind. 


Satz 5 


Satz 5 stellt klar, dass eine Mitteilungspflicht über eine innerstaatliche Steuergestaltung, die 
ausschließlich die Erbschaft- oder Schenkungssteuer sowie die Grunderwerbsteuer zum 
Gegenstand hat, nach § 138l Absatz 5 AO nur besteht, wenn auch ein gestaltungsbezoge-
nes Kriterium gemäß § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 AO erfüllt ist. Ob auch ein nutzer-
bezogenes Kriterium nach § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt ist, ist für die Frage, 
ob eine ausschließlich die Erbschaft- oder Schenkungssteuer oder die Grunderwerbsteuer 
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betreffende innerstaatliche Steuergestaltung dem Bundeszentralamt für Steuern mitzutei-
len ist, unbeachtlich. 


Satz 6 


Nicht in jedem Fall dürfte dem Intermediär bekannt sein, ob ein Nutzer einer innerstattlichen 
Steuergestaltung eines der in § 138l Absatz 5 Satz 1 AO genannten nutzerbezogenen oder 
gestaltungsbezogenen Kriterien erfüllt. Diese zusätzlichen Informationen werden jedoch in 
den Fällen, in denen ein Intermediär existiert, dem die Mitteilungspflicht auch grundsätzlich 
obliegt (vgl. § 138m Absatz 1 AO) von diesem benötigt, um beurteilen zu können, ob eine 
mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestaltung vorliegt, hinsichtlich derer er mit dem 
Eintritt des maßgebenden Ereignisses nach § 138n Absatz 2 AO auch zur Mitteilung ver-
pflichtet ist. Durch Satz 6 wird daher bestimmt, dass der (potentielle) Nutzer dem Interme-
diär die für die Anwendung von Satz 1 erforderlichen Daten mitzuteilen hat.  


Zu Absatz 6 


Nach § 138l Absatz 6 AO gilt ein Intermediär – wie auch bei grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen – nicht als „an der Gestaltung Beteiligter“, soweit er im Zusammenhang mit 
der innerstaatlichen Steuergestaltung nur solche Tätigkeiten ausübt, durch die er nach 
§ 138m Absatz 1 Satz 1 AO die Stellung eines Intermediärs innehat. 


Zu § 138m (Zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen verpflichtete 
Personen) 


§ 138m AO bestimmt, wer zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung im Sinne 
des § 138l Absatz 2 AO verpflichtet ist. Durch die Regelung werden die zur Mitteilungs-
pflicht von Intermediären und Nutzern einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung gel-
tenden Bestimmungen (vgl. insbesondere §§ 138f und 138g AO) weitgehend auch auf in-
nerstaatliche Steuergestaltungen übertragen. 


Zu Absatz 1 


§ 138m Absatz 1 AO bestimmt, dass grundsätzlich der Intermediär einer innerstaatlichen 
Steuergestaltung verpflichtet ist, diese dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. 
Durch den Verweis auf die in § 138d Absatz 1 AO genannten Tätigkeiten in § 138m Ab-
satz 1 Satz 1 AO wird klargestellt, dass die Intermediärstätigkeiten bei grenzüberschreiten-
den und innerstaatlichen Steuergestaltungen identisch definiert sind. Die Definition des In-
termediärs knüpft daher auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen an die Mitwirkung 
bei den verschiedenen Stadien einer Steuergestaltung an, von ihrer Entstehung bis hin zur 
Verwaltung ihrer Umsetzung. 


Ein Vermarkten liegt vor, wenn die Steuergestaltung am Markt mit dem Ziel der Anbahnung 
einer Geschäftsbeziehung zwischen dem Vermarkter und einem noch unbestimmten Nut-
zer (Dritten) angeboten wird. Das setzt voraus, dass eine bestimmte Steuergestaltung zu-
nächst ohne konkreten Bezug zu einem bestimmten Nutzer entwickelt wird, wobei die Ent-
wicklung nicht durch den Vermarkter erfolgen muss. Eine Steuergestaltung ist auch dann 
am Markt angeboten, wenn nur ein begrenzter potenzieller Nutzerkreis vorhanden ist. Ein 
Vermarkten liegt hingegen nicht vor, wenn eine maßgeschneiderte innerstaatliche Steuer-
gestaltung für einen bestimmten, bereits von Vornherein feststehenden Nutzerkreis konzi-
piert wird. 


Konzipieren ist das Planen, Entwerfen oder Entwickeln einer konkreten Steuergestaltung, 
in der Regel in Bezug zu einem bestimmten Nutzer oder zu einer Gruppe von Nutzern. Vom 
Konzipieren abzugrenzen ist die bloße steuerliche Beurteilung eines von einem Dritten oder 
dem Nutzer entwickelten steuerlichen Konzepts oder die bloße Wiedergabe des 
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Gesetzeswortlauts, der Auffassung der Finanzverwaltung oder der Rechtsprechung zu abs-
trakten einzelnen Rechtsfragen. 


Unter Organisieren ist die umfassende administrative Vorbereitung und Planung einer mög-
lichen Umsetzung der Steuergestaltung sowie die Bereitstellung zur Nutzung und die Zur-
verfügungstellung für eine konkrete Verwendung durch einen Nutzer oder eine Gruppe von 
Nutzern zu verstehen.  


Zur Nutzung bereitstellen bedeutet, dass der Intermediär einem potenziellen Nutzer die für 
die Umsetzung einer Steuergestaltung erforderlichen Informationen oder (Vertrags-)Unter-
lagen ausgehändigt oder anderweitig individuell zugänglich gemacht hat. Eine tatsächliche 
Umsetzung der Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch nicht erforderlich. Die 
bloße Verbreitung allgemeiner Informationen über eine Steuergestaltung, z. B. durch Ver-
öffentlichung unverbindlicher Informationen im Internet oder durch öffentliches Auslegen 
oder Ausgeben allgemein zugänglicher Prospekte, ist dagegen noch kein „zur Nutzung be-
reitstellen“.  


Die Verwaltung der Umsetzung erfasst die verantwortliche Leitung der konkreten Umset-
zung der Steuergestaltung durch einen anderen als den Nutzer der Steuergestaltung. Die 
bloße Abbildung der steuerlichen Konsequenzen aus der Umsetzung einer Steuergestal-
tung im Rahmen der Erstellung der entsprechenden Steuererklärungen fällt regelmäßig 
nicht unter den Begriff der Verwaltung der Umsetzung, sofern die Steuergestaltung hier-
durch nicht insgesamt umgesetzt wird. 


Der Begriff des Intermediärs setzt auch bei innerstaatlichen Steuergestaltungen keine Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe voraus. Intermediäre können beispielsweise 
Angehörige der steuerberatenden Berufe, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Finanzdienst-
leister oder sonstige Berater sein. Wer lediglich bei der Verwirklichung einzelner Teilschritte 
einer innerstaatlichen Steuergestaltung mitwirkt hat, ist kein Intermediär im Sinne des 
§ 138m Absatz 1 Satz 1 i. V. mit § 138d Absatz 1 AO. 


Ein Intermediär nach Satz 2 ist nur zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung 
gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet, wenn er im Geltungsbereich der 
AO 


– seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung oder seinen 
Sitz hat (Nummer 1), 


– eine Betriebstätte hat, durch die Dienstleistungen im Zusammenhang mit der inner-
staatlichen Steuergestaltung erbracht werden (Nummer 2), 


– in das Handelsregister oder in ein öffentliches berufsrechtliches Register eingetragen 
ist (Nummer 3) oder 


– bei einem Berufsverband für juristische, steuerliche oder beratende Dienstleistungen 
registriert ist (Nummer 4). 


Mit dieser Einschränkung wird die Mitteilungspflicht (wie in § 138f Absatz 7 AO) auf Inter-
mediäre beschränkt, die im Inland Leistungen im Zusammenhang mit der innerstaatlichen 
Steuergestaltung erbracht haben. Ist keine der vorstehend genannten Voraussetzungen 
erfüllt, obliegt die Verpflichtung zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung dem 
Nutzer (vgl. § 138m Absatz 2 AO). 


Zu Absatz 2 


Satz 1 


Nach § 138l Absatz 2 Satz 1 AO ist der Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 AO selbst zur 
Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung verpflichtet, wenn  
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– er sie für sich selbst konzipiert hat (Inhouse-Gestaltung) oder 


– kein Intermediär die Voraussetzungen des § 138m Absatz 1 Satz 2 AO erfüllt.  


Satz 2 


Ist eine innerstaatliche Steuergestaltung dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen, 
weil eines der in § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO bezeichneten nutzerbezogenen Kri-
terien erfüllt ist, obliegt die Mitteilungspflicht in Fällen, in denen kein Intermediär existiert 
oder zur Mitteilung verpflichtet ist, nur demjenigen Nutzer oder der Mehrzahl von Nutzern, 
die eines der nutzerbezogenen Kriterien erfüllen. Existieren weitere Nutzer, die keines der 
nutzerbezogenen Kriterien des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO erfüllen, gelten sie 
als andere an der Gestaltung beteiligte Personen und sind wie Personen zu behandeln, die 
von der innerstaatlichen Steuergestaltung wahrscheinlich unmittelbar betroffen sind. Das 
bedeutet, dass sie selbst nicht zur Mitteilung der innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet sind, aber im Datensatz nach § 138n Absatz 2 AO zu benennen sind (vgl. § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO). Durch diese Einschränkung des zur Mitteilung verpflichte-
ten Nutzerkreises soll sichergestellt werden, dass eine Mitteilungspflicht gegenüber dem 
Bundeszentralamt für Steuern nur für solche Nutzer besteht, die auch beurteilen können, 
ob überhaupt eine mitteilungspflichtige innerstaatliche Steuergestaltung vorliegt. Eine (vor-
rangige) Mitteilungspflicht des Intermediärs bleibt hiervon unberührt. 


Zu Absatz 3 


Die Regelung des § 138m Absatz 3 AO übernimmt die für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen in § 138f Absatz 6 AO enthaltenen Bestimmungen zum partiellen Übergang der 
Mitteilungspflicht auf den Nutzer einer Steuergestaltung in Fällen, in denen der Intermediär 
einer gesetzlichen Pflicht zur Verschwiegenheit unterliegt. Hierunter fallen beispielsweise 
Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer bei mandatsbezogenen Sachverhal-
ten. 


Satz 1 


Die gesetzliche Mitteilungspflicht des Intermediärs hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO genannten, nutzerbezogenen Angaben geht nach § 138m 
Absatz 3 Satz 1 AO nur unter den nachstehend genannten, kumulativ vorliegenden Voraus-
setzungen auf den Nutzer über:  


– der Intermediär hat den Nutzer über die Mitteilungspflicht als solche, die Möglichkeit 
der Entbindung des Intermediärs von der Verschwiegenheitspflicht und den anderen-
falls erfolgenden Übergang der Mitteilungspflicht informiert (Nummer 1),  


– der Intermediär hat dem Nutzer die nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 
AO erforderlichen und dem Nutzer nicht bereits bekannten Angaben sowie die DE-
Registrierungsnummer und die DE-Offenlegungsnummer zur Verfügung gestellt (Num-
mer 2)  


und 


– der Nutzer hat den Intermediär nicht von der Verschwiegenheitsverpflichtung entbun-
den. 


Die Verpflichtung zur Mitteilung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO ge-
nannten (nutzerbezogenen) Angaben geht in dem Zeitpunkt auf den Nutzer der innerstaat-
lichen Steuergestaltung über, in dem der Intermediär dem Nutzer die in den Nummern 1 
und 2 genannten Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt hat.  


Satz 2 







 - 200 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Ist die Mitteilungspflicht hinsichtlich der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO 
bezeichneten personenbezogenen Angaben auf den Nutzer übergegangen, so hat dieser 
in seiner Mitteilung die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzuge-
ben, die der Intermediär auf Grund der Übermittlung der (gestaltungsbezogenen) Angaben 
gem. § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO zu derselben innerstaatlichen Steu-
ergestaltung bereits erhalten hat. Satz 2 stellt klar, dass für die Mitteilung bzw. Ergänzung 
der nutzerbezogenen Angaben zur innerstaatlichen Steuergestaltung § 138n Absatz 1 AO 
entsprechend gilt. D.h., dass der Nutzer der innerstaatlichen Steuergestaltung seine Daten 
nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO dem Bundeszentralamt für Steuern 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elekt-
ronisch mitzuteilen hat (Satz 1) und dass er die Nachmeldung unter Berücksichtigung der 
Anlaufhemmung nach § 138m Absatz 3 Satz 4 AO innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt 
des maßgebenden Ereignisses (vgl. § 138n Absatz 1 Satz 2 AO) vorzunehmen hat. 


Satz 3 


Der Intermediär hat den Nutzer nach § 138m Absatz 3 Satz 3 AO nach Zugang der Mittei-
lung der DE-Offenlegungsnummer unverzüglich über die nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 9 AO erforderlichen nutzerbezogenen Angaben zu informieren. Der In-
termediär ist ferner dazu verpflichtet, dem Bundeszentralamt für Steuern auf dessen Ver-
langen hin mitzuteilen, ob und zu welchem Zeitpunkt er dem Nutzer der innerstaatlichen 
Steuergestaltung die zur „Nachmeldung“ der nutzerbezogenen Angaben erforderlichen In-
formationen nach § 138m Absatz 3 Satz 3 AO zur Verfügung gestellt hat. In Fällen, in denen 
die personenbezogenen Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO in-
nerhalb der Mitteilungsfristen nicht übermittelt worden sind, soll das Bundeszentralamt für 
Steuern hierdurch in die Lage versetzt werden nachzuprüfen, ob ein Verstoß gegen die 
Mitteilungspflicht durch den Intermediär oder den Nutzer der innerstaatlichen Steuergestal-
tung vorliegt. 


Satz 4 


§ 138m Absatz 3 Satz 4 AO bestimmt, dass die zweimonatige Frist des Nutzers zur Mittei-
lung der in § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO Angaben (§ 138n Absatz 1 
Satz 2 AO) – abweichend von der für den Intermediär geltenden Frist – erst mit Ablauf des 
Tages beginnt, an dem der Nutzer vom Intermediär die erforderlichen Angaben zur Nach-
meldung, d.h. insbesondere die der Gestaltung bereits durch die Mitteilung des Intermedi-
ärs zugewiesene DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer erlangt hat. Da-
mit wird sichergestellt, dass dem Nutzer (sofern die Mitteilungspflicht auf ihn übergegangen 
ist) ab Zugang der für die Mitteilung erforderlichen Angaben immer ausreichend Zeit bleibt, 
um seinerseits die Mitteilung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. 


Satz 5 


Unterliegt der Intermediär einer innerstaatlichen Steuergestaltung einer gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht, hat er den Nutzer der grenzüberschreitenden Steuergestaltung nach 
§ 138m Absatz 4 Satz 1 AO hierüber zu belehren. Nach Satz 5 in § 138m Absatz 3 AO kann 
der Nutzer, der seinen Intermediär nicht von der Verschwiegenheitspflicht entbunden hat, - 
zusammen mit den von ihm selbst mitzuteilenden Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2, 3 und 9 AO - im Auftrag des Intermediärs auch die Daten nach § 138n Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln; damit 
wird auch die Übermittlungspflicht des Intermediärs erfüllt. Der Nutzer übermittelt in diesem 
Fall in einem Datensatz sämtliche Angaben nach § 138n Absatz 2 Satz 1 AO. 
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Zu Absatz 4 


§ 138m Absatz 4 Satz 1 AO stellt klar, dass mehrere Intermediäre oder Nutzer derselben 
innerstaatlichen Steuergestaltung grundsätzlich nebeneinander zu Mitteilung gegenüber 
dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet sind. 


Mehrere identische Mitteilungen derselben Steuergestaltung sind aber weder aus Sicht der 
Finanzverwaltung noch aus der Sicht der beteiligten Nutzer und Intermediäre sinnvoll, wes-
halb Satz 2 bestimmt, dass ein Intermediär oder Nutzer von der Mitteilungspflicht der inner-
staatlichen Steuergestaltung befreit ist, soweit er nachweisen kann, dass die in § 138n Ab-
satz 2 AO bezeichneten Informationen – einschließlich der Informationen nach § 138n Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 AO über die Intermediäre oder Nutzer, die sich auf die Mit-
teilung durch einen anderen Intermediär oder Nutzer berufen - zu derselben innerstaatli-
chen Steuergestaltung bereits durch einen anderen Intermediär oder einen anderen Nutzer 
dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilt wurden.  


Soweit das Bundeszentralamt für Steuern für die ihr mitgeteilte innerstaatliche Steuerge-
staltung eine DE-Registriernummer und eine DE-Offenlegungsnummer vergeben hat, ge-
nügt deren Nachhalten bei etwaigen Nachfragen seitens der Finanzverwaltung zum Nach-
weis dafür, dass die innerstaatliche Steuergestaltung bereits mitgeteilt worden ist.  


Zu § 138n (Verfahren zur Mitteilung innerstaatlicher Steuergestaltungen) 


§ 138n AO regelt das Verfahren zur Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestaltung im 
Sinne des § 138l Absatz 2 AO. Durch die Regelung werden die Bestimmungen zum Mittei-
lungsverfahren bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. insbesondere §§ 138f 
und § 138h AO) weitgehend auch auf innerstaatliche Steuergestaltungen übertragen. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 


§ 138n Absatz 1 Satz 1 AO bestimmt, dass die innerstaatliche Steuergestaltung im Sinne 
des § 138l Absatz 2 AO dem Bundeszentralamt für Steuern nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz und über die amtlich bestimmte Schnittstelle mitzuteilen ist. Den Inhalt die-
ses Datensatzes bestimmt Absatz 2 des § 138n AO. Die Mitteilungen haben nach Maßgabe 
der §§ 87a und 87b AO elektronisch zu erfolgen. 


Satz 2 


§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO bestimmt die Frist, innerhalb der eine innerstaatliche Steuerge-
staltung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln ist. Die in Absatz 2 genannten 
Informationen sind danach innerhalb von zwei Monaten nach dem Eintritt des ersten in der 
in der Regelung genannten Ereignisses (maßgebendes Ereignis) zu erstatten. Die gegen-
über der Mitteilungsfrist nach § 138f Absatz 2 AO für grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen (Anm.: hier beträgt die Frist 30 Tage) etwas längere Frist ist im rein innerstaatlichen 
Kontext auch angemessen. Denn die Informationen über eine mitteilungspflichtige Steuer-
gestaltung gehen bei innerstaatlichen Steuergestaltungen unmittelbar dem Bundeszentral-
amt für Steuern als für die Auswertung der Steuergestaltung zuständigen Behörde zu (vgl. 
§§ 138n Absatz 1 Satz 1 und 138j Absatz 1 AO). Da sich der Mitgliedstaat, in dem eine 
grenzüberschreitende Steuergestaltung mitzuteilen ist, in der Regel an der Ansässigkeit 
des Intermediärs orientiert (vgl. Artikel 8ab Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates 
vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden 
automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltungen, ABl. L 139 vom 5.6.2018, §§ 138d Absatz 1 und 138f 
Absatz 7 AO), müssen Informationen über relevante grenzüberschreitende Steuergestal-
tungen zunächst im Wege des automatischen Informationsaustausches für Zwecke der 
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rechtspolitischen Auswertung den von der grenzüberschreitenden Steuergestaltung wahr-
scheinlich betroffenen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden (vgl. Artikel 8ab Ab-
satz 18 der Richtlinie (EU) 2018/822, a. a. O.). Die Weiterleitung an das sichere Zentralver-
zeichnis der Europäischen Union sowie der Datenabruf durch die zentralen Verbindungs-
büros der betroffenen Mitgliedstaaten und der damit einhergehende Zeitverlust entfallen bei 
innerstaatlichen Steuergestaltungen. Für die Mitteilung einer innerstaatlichen Steuergestal-
tung wird Intermediären und Nutzern daher eine etwas längere Frist eingeräumt, die jedoch 
gleichermaßen sicherstellt, dass die Informationen über eine innerstaatliche Steuergestal-
tung sehr zeitnah ausgewertet werden können. 


Für den Beginn der Mitteilungsfrist ist der Tag maßgebend, an dem das erste der in Num-
mern 1 bis 3 genannten Ereignisse eintritt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die 
Finanzverwaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt über innerstaatliche Steuergestaltungen 
informiert wird. Die Tatbestände in den Nummern 1 bis 3 entsprechen der diesbezüglichen 
Bestimmung für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138f Absatz 2 AO.  


Nach § 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald die inner-
staatliche Steuergestaltung einem Nutzer zur Umsetzung bereitgestellt wird. Eine tatsäch-
liche Umsetzung der Steuergestaltung durch den Nutzer ist hierbei noch nicht erforderlich. 
Eine Steuergestaltung ist z. B. dadurch zur Umsetzung bereitgestellt, dass der Intermediär 
dem Nutzer die vertraglichen Unterlagen ausgehändigt oder anderweitig zugänglich ge-
macht hat und es damit letztlich nur noch auf eine Entscheidung des Nutzers ankommt, ob 
die Gestaltung tatsächlich umgesetzt wird. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu 
§ 138l Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird verwiesen. 


Nach § 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AO beginnt die Mitteilungsfrist, sobald der Nutzer 
der innerstaatlichen Steuergestaltung zu deren Umsetzung bereit ist. Hierunter fallen ins-
besondere solche Konstellationen, in denen die grenzüberschreitende Steuergestaltung 
durch den Nutzer selbst konzipiert wird. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu § 138l 
Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird auch hier verwiesen. 


§ 138n Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 AO knüpft als Auffangtatbestand den Fristbeginn an den 
Tag, nachdem mindestens ein Nutzer den ersten Schritt zur Umsetzung der innerstaatli-
chen Steuergestaltung gemacht hat. Auf die Erläuterungen in der Begründung zu § 138l 
Absatz 4 und § 138m Absatz 1 AO wird auch hier verwiesen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 bestimmt, welche Daten der Intermediär oder der Nutzer der innerstaatlichen 
Steuergestaltung an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln haben. Soweit mög-
lich orientiert sich der Inhalt der Meldung dabei an den diesbezüglichen Vorgaben für die 
Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung (vgl. § 138f Absatz 3 Satz 1 AO). 


Satz 1 


Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 AO hat der Datensatz an das Bundeszentralamt für Steuern 
die nachstehenden Informationen zu enthalten: 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO bezeichnet die mitzuteilenden Angaben zu In-
termediären. Ist der Intermediär eine natürliche Person, sind Familienname und Vor-
name sowie Tag und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Intermediär keine natürliche 
Person, sind seine Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen ist darüber hin-
aus seine Anschrift anzugeben. Abweichend von den Bestimmungen bei grenzüber-
schreitenden Steuergestaltungen sind die Angabe des Steueridentifikationsmerkmals 
oder der Steuernummer sowie des Ansässigkeitsstaats bei der Mitteilung von inner-
staatlichen Steuergestaltungen entbehrlich. 
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Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) und der ergänzenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 
und 32a bis 32j AO). 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO bestimmt die mitzuteilenden Angaben zum Nut-
zer. Ist der Nutzer eine natürliche Person, sind Familienname und Vorname sowie Tag 
und Ort seiner Geburt anzugeben. Ist der Nutzer keine natürliche Person, sind seine 
Firma oder sein Name anzugeben. In beiden Fällen sind darüber hinaus seine An-
schrift, sein Ansässigkeitsstaat sowie sein Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b 
und 139c AO oder seine Steuernummer anzugeben, soweit dem Nutzer ein Steueri-
dentifikationsmerkmal oder eine Steuernummer zugeteilt worden sind. 


Für die Erhebung und sonstige Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten gelten 
die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung und der ergänzenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen der AO (insbesondere die §§ 2a, 29b, 29c, 30 und 
32a bis 32j AO). Die Erhebung der Steueridentifikationsnummern der Nutzer stellt eine 
Maßnahme dar, die angemessen und geeignet ist, um dem Bundeszentralamt für Steu-
ern die Auswertung der innerstaatlichen Steuergestaltung und die zielgenaue Informa-
tion der örtlich zuständigen Finanzbehörden nach § 138i Absatz 2 und § 138j Absatz 4 
AO zu ermöglichen. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO bestimmt die notwendigen Angaben zu etwai-
gen verbundenen Unternehmen des Nutzers. Das sind neben der Firma oder dem Na-
men auch die Anschrift und der Ansässigkeitsstaat des verbundenen Unternehmens 
des Nutzers sowie, soweit der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 o-
der 2 bekannt, das Steueridentifikationsmerkmal nach §§ 139b und 139c oder die Steu-
ernummer des verbundenen Unternehmens. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AO bestimmt, dass der Intermediär Einzelheiten 
über das oder die Kennzeichen im Sinne des § 138l Absatz 3 AO benennen muss, die 
nach § 138l Absatz 1 AO eine konkrete Mitteilungspflicht auslösen. 


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 AO bestimmt, dass der Intermediär den Inhalt der 
innerstaatlichen Steuergestaltung zusammenfasst. Diese Zusammenfassung muss es 
einem sachkundigen, objektiven Dritten ohne weiteres ermöglichen nachzuvollziehen, 
wie es im Rahmen der innerstaatlichen Steuergestaltung zu einem gesetzlich möglich-
erweise nicht vorgesehenen steuerlichen Vorteil kommt und was dieser steuerliche 
Vorteil ist. 


Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a AO ist zudem – soweit bekannt 
– auch die allgemein gebräuchliche Bezeichnung der Steuergestaltung zu benennen. 
In der Vergangenheit erhielten besonders prominente Steuergestaltungen Bezeichnun-
gen wie z. B. „Cum-Cum“ oder „Share-Deals“. 


Ferner soll nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe b AO auch eine abstrakt 
gehaltene Beschreibung der im Hinblick auf die konkrete innerstaatliche Steuergestal-
tung relevanten Geschäftstätigkeit oder Gestaltung des Nutzers mitgeteilt werden. Dies 
gilt allerdings nur, soweit dies nicht zur Offenlegung eines Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens oder von Informationen, deren 
Offenlegung die öffentliche Ordnung verletzen würde, führt. 


– Gemäß § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 AO ist in der Mitteilung auch das Datum 
des Tages anzugeben, an dem mit der Umsetzung der Steuergestaltung begonnen 
wird; hierunter ist das Datum des ersten Umsetzungsschritts im Sinne von § 138n Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 3 AO zu verstehen, in welchem Besteuerungszeitraum oder -
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zeitpunkt der steuerliche Vorteil der Steuergestaltung eintritt ist unbeachtlich. Daher 
sind auch Vorbereitungsschritte umfasst, da der steuerliche Vorteil typischerweise erst 
mit Entstehung der jeweiligen Steuer mit Ablauf des Besteuerungszeitraums entsteht.  


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 AO bestimmt, dass auch Einzelheiten über die für 
das Gelingen der Steuergestaltung wesentlichen, einschlägigen Vorschriften benannt 
werden. Auch hier genügt es, dass lediglich die Vorschrift selbst möglichst exakt zitiert 
wird. 


– Nach § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 AO ist der wirtschaftliche Wert der innerstaat-
lichen Steuergestaltung zu bezeichnen. Der wirtschaftliche Wert einer innerstaatlichen 
Steuergestaltung bemisst sich – wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltun-
gen – nicht am erwarteten steuerlichen Vorteil der Steuergestaltung, sondern bezieht 
sich auf die konkrete Transaktion. Maßgebend zur Wertbestimmung kann insbeson-
dere die Höhe der Gegenleistung oder der Investition sein. Da nach der Höhe dieses 
Werts keine Abgabe bemessen wird, sind keine überhöhten Anforderungen an die Wer-
termittlung zu stellen.  


– § 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO legt fest, dass – soweit dies dem Intermediär 
bekannt ist – alle anderen Personen benannt werden, die von der innerstaatlichen 
Steuergestaltung wahrscheinlich betroffen sind. In den Fällen, in denen eine Mittei-
lungspflicht besteht, weil ein nutzerbezogenes Kriterium im Sinne des § 138l Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 AO erfüllt ist, sind weitere Nutzer im Sinne des § 138l Absatz 4 AO, 
die selbst die Voraussetzungen des § 138l Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 AO nicht erfüllen 
und daher wie andere an der Gestaltung beteiligte Personen zu behandeln sind, anzu-
geben, soweit sie der mitteilungspflichtigen Person nach § 138m Absatz 1 oder Ab-
satz 2 Satz 1 AO bekannt sind. 


Satz 2 


Soweit dem Intermediär bekannt ist, dass neben ihm mindestens ein weiterer Intermediär 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuerge-
staltung verpflichtet ist, so kann er im Datensatz nach Satz 1 die Angaben nach § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO auch hinsichtlich der anderen ihm bekannten Intermediäre 
machen (§ 138n Absatz 2 Satz 2 AO). Diese – freiwillige – Angabe weiterer Intermediäre 
durch den mitteilenden Intermediär im Datensatz nach Satz 1 ist Voraussetzung für die Be-
freiung weiterer Intermediäre von der Mitteilungspflicht der hinsichtlich derselben inner-
staatlichen Steuergestaltung. Denn nur wenn der Datensatz auch die Informationen nach 
§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO zu den weiteren Intermediären enthält, liegt auch für 
diese eine vollständige Datenübermittlung im Sinne des § 138m Absatz 4 Satz 2 AO vor, 
die die weiteren Intermediäre von ihrer eigenen Mitteilungspflicht befreit. 


Der mitteilende Intermediär darf die (personenbezogenen) Angaben zu weiteren Intermedi-
ären aus datenschutzrechtlichen Gründen nur mit deren Einwilligung übermitteln (vgl. Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Widerruft ein Intermediär gegenüber dem mitteilen-
den Intermediär nach der Übermittlung des Datensatzes an das Bundeszentralamt für Steu-
ern seine Einwilligung, so hat das auf die Rechtmäßigkeit der Datenübermittlung keinen 
Einfluss. Die Einwilligung oder deren Widerruf betreffen nicht die Rechtmäßigkeit der Da-
tenverarbeitung durch das Bundeszentralamt für Steuern. Die Datenverarbeitung durch das 
Bundeszentralamt für Steuern erfolgt nicht einwilligungsbasiert sondern auf Basis einer ent-
sprechenden Rechtsgrundlage. 


Satz 3 


Nach § 138n Absatz 2 Satz 3 AO gelten die Bestimmungen des Satzes 2 entsprechend, 
wenn dem Nutzer einer innerstaatlichen Steuergestaltung bekannt ist, dass neben ihm min-
destens ein weiterer Nutzer zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet ist. Übermittelt der mitteilende Nutzer – freiwillig – auch die Angaben gemäß § 138n 
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Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO von weiteren Nutzern derselben innerstaatlichen Steuerge-
staltung so kommt auch für die weiteren Nutzer – entsprechend Satz 2 – eine Befreiung 
von der Mitteilungspflicht derselben innerstaatlichen Steuergestaltung nach § 138m Ab-
satz 4 Satz 2 AO in Betracht.  


Zu Absatz 3 


Satz 1 


Nach § 138n Absatz 3 Satz 1 AO hat der mitteilende Intermediär den Nutzer darüber zu 
informieren, welche ihn betreffenden Angaben der Intermediär an das Bundeszentralamt 
für Steuern übermitteln wird.  


Satz 2 


Sind mehrere Intermediäre zur Mitteilung derselben innerstaatlichen Steuergestaltung ver-
pflichtet und hat ein Intermediär von der Möglichkeit, weitere Intermediäre in seiner Meldung 
an das Bundezentralamt für Steuern zu benennen, Gebrauch gemacht, so hat er (der mit-
teilende Intermediär) die anderen Intermediäre nach § 138n Absatz 3 Satz 2 AO unverzüg-
lich darüber zu informieren, dass er die Angaben gemäß § 138n Absatz 2 AO an das Bun-
deszentralamt für Steuern übermittelt hat. Auf diesem Weg wird es den anderen mitteilungs-
pflichtigen Intermediären ermöglicht nachzuweisen, dass ihre Mitteilungspflicht bereits 
durch den mitteilenden Intermediär erfüllt wurde. Zur Verpflichtung des mitteilenden Inter-
mediärs, die ihm mitgeteilte DE-Registriernummer an die weiteren, in seiner Mitteilung be-
nannten Intermediäre weiterzugeben wird auf § 138n Absatz 4 Satz 5 AO verwiesen. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 übernimmt vollständig die für grenzüberschreitende Steuergestaltungen gelten-
den Bestimmungen des § 138f Absatz 5 AO auch für innerstaatlichen Steuergestaltungen. 


Satz 1 


Wie auch bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen (vgl. § 138f Absatz 5 AO) weist 
das Bundeszentralamt für Steuern grundsätzlich für jeden bei ihm eingegangenen Daten-
satz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO 


– eine DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung und 


– eine DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene Mitteilung  


zu und teilt diese Nummern dem mitteilenden Intermediär mit. Mit der Vergabe eigener 
Ordnungsmerkmale wird sichergestellt, dass Mitteilungen über grenzüberschreitende und 
innerstaatliche Steuergestaltungen gesondert übermittelt werden. Dies stellt sicher, dass 
ausschließlich Daten über grenzüberschreitende Steuergestaltungen an das sichere Zent-
ralverzeichnis der Europäischen Union übermittelt und mit den betroffenen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union ausgetauscht werden (vgl. § 7 Absatz 13 des EU-Amtshilfegeset-
zes). 


Satz 2 


Hat das Bundeszentralamt für Steuern der innerstaatlichen Steuergestaltung aufgrund der 
Mitteilung eines anderen Intermediärs oder Nutzers der innerstaatlichen Steuergestaltung 
bereits eine DE-Registriernummer zugewiesen und ist diese der mitteilenden Person be-
kannt, so hat sie dem Bundeszentralamt für Steuern im Datensatz nach § 138n Absatz 2 
Satz 1 AO auch die bereits erteilte DE-Registriernummer mitzuteilen (§ 138n Absatz 4 
Satz 4 AO). 
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Satz 3 


Nach § 138n Absatz 4 Satz 3 AO hat die Zuweisung einer DE-Registriernummer für die 
innerstaatliche Steuergestaltung durch das Bundeszentralamt für Steuern zu unterbleiben, 
wenn die mitteilende Person im Datensatz an das Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 138n Absatz 2 Satz 1 AO eine für dieselbe innerstaatliche Steuergestaltung bereits er-
teilte DE-Registriernummer angibt. Damit soll vermieden werden, dass für dieselbe Steuer-
gestaltung mehrere DE-Registriernummern vergeben werden. 


Satz 4 


Nach § 138n Absatz 4 Satz 4 AO hat der Intermediär die vom Bundeszentralamt für Steuern 
zugewiesene DE-Registriernummer für die innerstaatliche Steuergestaltung (vgl. § 138n 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 AO) und die DE-Offenlegungsnummer für die eingegangene 
Mitteilung (vgl. § 138n Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 AO) unverzüglich dem Nutzer derselben 
innerstaatlichen Steuergestaltung mitzuteilen. Der Nutzer der innerstaatlichen Steuerge-
staltung hat die DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer im Sinne von 
§ 138n Absatz 4 Satz 1 AO in seiner Mitteilung nach § 138m Absatz 3 Satz 2 AO anzuge-
ben, damit die vom Intermediär bereits mitgeteilten abstrakten Angaben nach § 138n Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 4 bis 8 AO und die nutzerbezogenen Angaben nach § 138n 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 3 und 9 AO zusammengeführt werden können. 


Satz 5 


Hat der mitteilende Intermediär in dem von ihm an das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelten Datensatz auch andere Intermediäre derselben innerstaatlichen Steuergestaltung 
benannt (vgl. § 138n Absatz 2 Satz 2 AO), so hat er diesen nach § 138n Absatz 4 Satz 5 
AO die DE-Registriernummer nach Satz 1 Nummer 1 mitzuteilen.  


Zu Absatz 5 


Grundsätzlich ist zu jeder innerstaatlichen Steuergestaltung ein eigenständiger Datensatz 
zu übermitteln, der alle Angaben des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO enthält. Bei marktfähigen 
innerstaatlichen Steuergestaltungen hätte dies allerdings zur Folge, dass dem Bundeszent-
ralamt für Steuern mitunter eine Vielzahl von Mitteilungen über dieselbe innerstaatlichen 
Steuergestaltung mit inhaltlich weitgehend identischen Angaben übermittelt werden müss-
ten. Durch die Regelung des § 138n Absatz 5 AO soll daher – wie bei grenzüberschreiten-
den Steuergestaltungen durch die Regelung in § 138h AO – vermieden werden, dass der 
Intermediär einer marktfähigen Steuergestaltung für jeden neu hinzukommenden Nutzer 
nochmals einen vollständigen Datensatz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO an das 
Bundeszentralamt für Steuern übermitteln muss.  


Die insoweit für grenzüberschreitende Steuergestaltungen in § 138h AO enthaltenen Ver-
einfachungsregelungen werden daher in § 138n Absatz 5 AO auch für marktfähige inner-
staatlichen Steuergestaltungen gem. § 138l Absatz 2 AO übernommen. 


Satz 1 


Satz 1 bestimmt, dass die Definition der marktfähigen Steuergestaltung des § 138h Ab-
satz 1 AO auch für innerstaatliche Steuergestaltungen gilt. Eine innerstaatliche Steuerge-
staltung ist daher marktfähig, wenn sie konzipiert oder vermarktet wird, umsetzungsbereit 
ist oder zur Umsetzung bereitgestellt wird, ohne dass sie individuell angepasst (d.h. nicht 
maßgeschneidert) werden muss. 


Satz 2 
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§ 138n Absatz 5 Satz 2 AO enthält eine Vereinfachungsregelung für marktfähige inner-
staatlichen Steuergestaltungen, für die dem Bundeszentralamt für Steuern bereits ein voll-
ständiger Datensatz im Sinne des § 138n Absatz 2 Satz 1 AO übermittelt worden ist. Der 
Intermediär ist in diesem Fall nur dazu verpflichtet, Änderungen hinsichtlich folgender An-
gaben zu ergänzen: 


– Angaben zum Intermediär (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AO), 


– Angaben zu neuen Nutzern derselben innerstaatlichen Steuergestaltung (§ 138n Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 AO), 


– Angaben zu verbundenen Unternehmen (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 AO), 


– das Datum des ersten Umsetzungsschrittes (hierzu gehört sowohl das Datum des ers-
ten Umsetzungsschrittes der Gestaltung sowie das ggf. individuelle Datum des ersten 
Umsetzungsschrittes des Nutzers (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 AO), und 


– Abgaben zu weiteren betroffenen Personen (§ 138n Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 AO). 


Die Mitteilung i. S. d. § 138n Absatz 5 Satz 2 AO ist daher auf solche Fallgestaltungen be-
schränkt, die selbst eine neue Mitteilungspflicht auslösen. Insoweit wird durch § 138n Ab-
satz 5 Satz 2 AO eine Vereinfachung dahingehend geschaffen, dass nur neue Informatio-
nen anstelle sämtlicher Informationen i.S.d. § 138n Absatz 2 AO mitzuteilen sind. Der In-
termediär muss die Angaben nach § 138n Absatz 5 AO ferner nicht binnen zwei Monaten 
nach dem Eintritt des maßgebenden Ereignisses § 138n Absatz 1 Satz 2 AO im Hinblick 
auf die einzelne innerstaatliche Steuergestaltung vornehmen, sondern hat sie gesammelt 
innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Kalendervierteljahres mitzuteilen, in dem die je-
weils mitteilungspflichtigen Umstände eingetreten sind. Auch diese Frist ist etwas länger 
als die Aktualisierungsfrist bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen nach § 138h Ab-
satz 2 AO und ist aus der Sicht des Gesetzgebers angemessen (vgl. auch Begründung zu 
§ 138n Absatz 1 Satz 2 AO). 


Satz 3 


Bei der Übermittlung der Aktualisierung sind die der innerstaatlichen Steuergestaltung zu-
gewiesene DE-Registriernummer und die DE-Offenlegungsnummer anzugeben, damit die 
Datensätze entsprechend zusammengeführt werden können.  


Satz 4 


Die Übermittlung der Aktualisierung an das Bundeszentralamt für Steuern hat elektronisch 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle zu er-
folgen (vgl. § 138n Absatz 1 Satz 1 AO). 


Zu Nummer 14 (§ 194 Absatz 1a – neu –) 


Die Regelung steht im Zusammenhang mit der Einführung internationaler Risikobewer-
tungsverfahren gemäß dem neuen § 89b AO. 


Die Finanzbehörde bestimmt den Umfang der Außenprüfung nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Durch Einfügen des Absatz 1a sollen auch Ergebnisse eines internationalen Risikobe-
wertungsverfahrens in die Bestimmung des Umfangs einer Außenprüfung im Sinne des 
§ 194 AO einbezogen werden. 


Wurde für einen bestimmten Sachverhalt das Risiko eines endgültigen Steuerausfalls, einer 
Steuererstattung oder -vergütung oder einer nicht unbedeutenden Gewinnverlagerung 
durch das Ergebnis eines internationalen Risikobewertungsverfahrens nach § 89b AO als 
gering eingestuft, soll dies bei der Bestimmung des Umfangs der Außenprüfung für den 
betreffenden Besteuerungszeitraum berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass die 
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Entscheidung, ob und in welchem Umfang aufgrund der Erkenntnisse aus dem internatio-
nalen Risikoanalyseverfahren weitere Ermittlungen im Rahmen einer Außenprüfung unter-
bleiben, durch die Außenprüfungsstellen bei der Bestimmung des sachlichen Umfangs ei-
ner Außenprüfung getroffen wird. Allgemeine Leitlinien dafür, wie die Ergebnisse von inter-
nationalen Risikobewertungsverfahren bei der Bestimmung des Umfangs einer Außenprü-
fung berücksichtigt werden sollen, könnten im Rahmen untergesetzlicher Regelungen 
(etwa in der BpO oder in einem BMF-Schreiben) getroffen werden. Dabei besteht die Er-
wartung, dass in den meisten Fällen bei als gering eingestuften Risiken der Umfang der 
Außenprüfung entsprechend reduziert werden wird. Es ist aber rechtlich nicht ausgeschlos-
sen, z. B. auch die im Rahmen eines Risikobewertungsverfahrens gemachten Angaben 
stichprobenartig im Rahmen einer Außenprüfung zu überprüfen. 


Zu Nummer 15 (§ 230 Absatz 2) 


Durch das Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) war in 
§ 230 AO ein neuer Absatz 2 angefügt worden. Die Änderung stellt klar, dass es sich bei 
dieser Regelung – anders als im Fall des Absatzes 1 – wie in den Fällen des § 171 AO um 
eine Ablaufhemmung der Verjährungsfrist handelt. Die Regelung zur Wirkung einer Hem-
mung der Verjährungsfrist in § 209 BGB ist auf die Ablaufhemmung deshalb nicht anzu-
wenden. 


Zu Nummer 16 (§ 237 Absatz 6 – neu –) 


Nach aktueller Rechtslage werden von der Vollziehung ausgesetzte Haftungsansprüche 
– anders als von der Vollziehung ausgesetzte Steueransprüche – bei einem Unterliegen 
des Steuerpflichtigen im Einspruchs- oder Klageverfahren nicht nach § 237 AO verzinst. 
Mit der Ergänzung des § 237 AO um einen neuen Absatz 6 wird der Anwendungsbereich 
des § 237 AO (Aussetzungszinsen) auf von der Vollziehung ausgesetzte Haftungsansprü-
che ausgeweitet, soweit der Haftung eine Steuerforderung oder die Rückforderung einer 
Steuervergütung zu Grunde liegen. 


§ 237 AO gleicht den Zinsnachteil der Finanzverwaltung als Steuergläubiger und den Zins-
vorteil des Steuerpflichtigen bei der Aussetzung der Vollziehung im außergerichtlichen oder 
gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren aus, soweit ein Einspruch oder eine Anfechtungs-
klage gegen einen Steuerbescheid, eine Steueranmeldung oder einen Verwaltungsakt, der 
einen Steuervergütungsbescheid aufhebt oder ändert, oder gegen eine Einspruchsent-
scheidung über einen dieser Verwaltungsakte endgültig keinen Erfolg gehabt hat.  


Mit dem neuen Absatz 6 werden Haftungsbescheide künftig in den Anwendungsbereich 
des § 237 AO aufgenommen, soweit sich die Haftung auf Steuern und zurückzuzahlende 
Steuervergütungen erstreckt. Damit sind auch bei endgültig erfolgloser Anfechtung von Haf-
tungsbescheiden Aussetzungszinsen zu zahlen, soweit die Vollziehung des Haftungsbe-
scheids ausgesetzt wurde. Hierdurch wird ein Gleichklang mit von der Vollziehung ausge-
setzten Steuerbescheiden hergestellt. Mit der Ergänzung des § 237 AO wird eine Empfeh-
lung des Bundesrechnungshofes umgesetzt. Dieser hat zuletzt in seinen Bemerkungen 
2021 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes unter Ziffer 37 empfohlen, die 
Verzinsungsregelung für ausgesetzte Steueransprüche auf Haftungsansprüche auszuwei-
ten. Denn während nach § 234 AO gestundete Haftungsbeträge der Verzinsung unterlie-
gen, konnte ein Haftungsschuldner im außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsbehelfs-
verfahren gegen einen Haftungsbescheid durch Aussetzung der Vollziehung einen zinslo-
sen Zahlungsaufschub erwirken. Diese Gestaltungsmöglichkeit wird mit der Neuregelung 
unterbunden. 
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Zu Nummer 17 (§ 379) 


Zu Buchstabe a (§ 379 Absatz 2) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 379 Absatz 2 Nummer 1e) 


Die Mitteilungspflicht des Nutzers einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung bei der 
ergänzenden Mitteilung seiner nutzerbezogenen Angaben nach § 138f Absatz 6 Satz 1 
und 2 AO wird im Tatbestand des § 379 Absatz 2 Nummer 1f AO ergänzt. Mit einem Buß-
geld von bis zu 25 000 Euro kann dadurch auch der Nutzer einer grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung belegt werden, wenn er – nachdem die Verpflichtung zur Mitteilung seiner 
nutzerbezogenen Angaben nach § 138f Absatz 6 AO auf ihn übergegangen ist - vorsätzlich 
oder leichtfertig seiner Verpflichtung zur Nachmeldung der nutzerbezogenen Daten nach 
§ 138f Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, 3, und 10 AO nicht nachkommt. 


Durch die Änderung wird im Übrigen der Tatbestand der bisherigen Nummern 1e und 1f in 
der Nummer 1e zusammengefasst, ohne dass sich hierdurch inhaltliche Änderungen erge-
ben (rein redaktionell). 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 379 Absatz 2 Nummer 1f – aufgehoben –) 


Der bisher in der Nummer 1f enthaltene Bußgeldtatbestand wird ohne inhaltliche Änderun-
gen in die Regelung der Nummer 1e überführt. Nummer 1f wird daher aufgehoben. 


Zu Doppelbuchstabe cc (§ 379 Absatz 2 Nummer 1g) 


Bei der Änderung in der Nummer 1g handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
aus der Änderung des § 138k AO. 


Zu Doppelbuchstabe dd (§ 379 Absatz 2 Nummer 1i) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Anfügung der neuen Num-
mern 1j und 1k in § 379 Absatz 2 AO. 


Zu Doppelbuchstabe ee (§ 379 Absatz 2 Nummer 1j – neu – und 1k – neu –) 


Nach dem ergänzten § 379 Absatz 2 Nummer 1j und 1k und § 379 Absatz 5 AO kann mit 
einem Bußgeld von bis zu 10 000 Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder leichtfertig 


– als Intermediär entgegen § 138l Absatz 1, auch in Verbindung mit § 138m Absatz 1 
Satz 1, § 138n Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 oder § 138n Absatz 5 
Satz 2 und 3 AO eine Mitteilung über eine innerstaatliche Steuergestaltung nicht oder 
nicht rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht vollständig über-
mittelt, 


– als Nutzer entgegen § 138l Absatz 1, auch in Verbindung mit § 138m Absatz 2 und 
Absatz 3 Satz 1 und 2, § 138n Absatz 1 und 2 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und 9 oder 
§ 138n Absatz 5 Satz 2 und 3 AO eine Mitteilung über eine innerstaatliche Steuerge-
staltung nicht oder nicht rechtzeitig macht oder zur Verfügung stehende Angaben nicht 
vollständig mitteilt, 


– als Steuerpflichtiger entgegen § 138k Absatz 2 AO in der hiernach maßgeblichen Steu-
ererklärung die Angabe der von ihm verwirklichten innerstaatlichen Steuergestaltung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.  


Für die Ahndung von Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung innerstaatlicher Steuerge-
staltungen gilt – wie auch bei Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung grenzüberschrei-
tender Steuergestaltungen – das Opportunitätsprinzip. Sofern sich zureichende tatsächli-
che Anhaltspunkte für eine durch den Bevollmächtigten des Nutzers im Sinne des § 80 AO 
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als Intermediär begangene Verletzung der Mitteilungspflicht im Sinne des § 379 Absatz 2 
Nummer 1j AO im Besteuerungsverfahren des Nutzers ergeben, deren Ermittlung der Fi-
nanzbehörde obliegt, ist das Bundeszentralamt für Steuern hierüber zu unterrichten. Das 
Bundeszentralamt für Steuern entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob es die Ord-
nungswidrigkeit des Intermediärs verfolgt. Die ggf. erfolgende Ahndung der durch den Be-
vollmächtigten des Nutzers begangenen Ordnungswidrigkeit findet keine Berücksichtigung 
im Besteuerungsverfahren des Nutzers. 


Die Ahndung von Verstößen gegen die Verpflichtung zur Angabe der innerstaatlichen Steu-
ergestaltung in der Steuererklärung des Nutzers (§ 138k Absatz 2 AO) obliegt den für das 
Besteuerungsverfahren des Nutzers zuständigen Finanzbehörden. 


Zu Buchstabe b (§ 379 Absatz 5) 


Durch die Aufnahme der neuen Nummern 1j und 1k in § 379 Absatz 2 AO und in Absatz 5 
wird bestimmt, dass ein wegen Verstößen gegen die Mitteilungspflichten bei innerstaatli-
chen Steuergestaltungen festgesetztes Bußgeld pro Tat den Betrag von 10 000 Euro nicht 
übersteigen darf. Eine Begrenzung auf einen - im Vergleich zu Verstößen gegen die Mittei-
lungspflicht bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen - deutlich niedrigeren Rahmen 
ist aus der Sicht des Gesetzgebers an dieser Stelle geboten, da die Sachverhaltsaufklärung 
bei grenzüberschreitenden Steuergestaltungen gegenüber rein innerstaatlichen Steuerge-
staltungen deutlich erschwert ist. Ein den Betrag von 10 000 Euro übersteigendes Bußgeld 
zur Ahndung von Verstößen gegen die Mitteilungspflicht über innerstaatliche Steuergestal-
tungen wäre aus der Sicht des Gesetzgebers daher nicht verhältnismäßig. 


Zu Buchstabe c (§ 379 Absatz 7) 


Die Änderung in Absatz 7 ist eine Folgeänderung aus der Aufhebung der Nummer 1f in 
Absatz 2 und der Integration der dort bisher enthaltenen Regelungen in § 379 Absatz 2 
Nummer 1e AO. 


Zu Artikel 12 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird aufgrund der Einfügung der neuen §§ 14a und 183a AO und der 
Umbenennung der §§ 183 und 267 AO angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 2a) 


Zu Buchstabe a (§ 2a Absatz 3) 


Bei Benennung der Fundstelle der Datenschutz-Grundverordnung in Absatz 3 ist eine wei-
tere amtliche Berichtigung anzugeben. 


Zu Buchstabe b (§ 2a Absatz 5 Nummer 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. Die Wörter „rechtsfähige oder 
nicht rechtsfähige Personenvereinigungen“ werden in Absatz 5 Nummer 2 – ohne inhaltli-
che Änderung – durch das Wort „Personenvereinigungen“ ersetzt. Auf die Begründung des 
neuen § 14a AO wird verwiesen. 


Zu Nummer 3 (§§ 14a und 14b – neu –) 


§ 14a – neu – 







 - 211 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Der neue § 14a enthält in Absatz 1 eine Legaldefinition des in der AO und den Steuerge-
setzen vielfach verwendeten Begriffs „Personenvereinigung“.  


Personenvereinigungen sind im Zivilrecht alle Personenzusammenschlüsse zur Verfolgung 
eines gesetzlich zulässigen Zwecks. Einige Personenvereinigungen haben als juristische 
Personen des privaten oder öffentlichen Rechts Rechtspersönlichkeit, z. B. Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, Kapitalgesellschaften (ausgenommen Ein-Personen-Kapitalge-
sellschaften), Genossenschaften und eingetragene Vereine. 


Soweit in der AO und den Steuergesetzen „Personenvereinigungen“ genannt werden, soll 
es sich abweichend vom Zivilrecht wie bisher nur um Personenzusammenschlüsse ohne 
Rechtspersönlichkeit handeln. 


Personenvereinigungen im Sinne des neuen § 14a AO sind teilweise rechtsfähig, zum Bei-
spiel wirtschaftliche Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, Gemeinschaften der Wohnungsei-
gentümer sowie rechtsfähige Personengesellschaften. Absatz 2 enthält hierzu eine nicht 
abschließende Aufzählung. Soweit in der AO oder den Steuergesetzen „rechtsfähige Per-
sonengesellschaften“ genannt werden, sind damit neben den rechtsfähigen Personenge-
sellschaften im Sinne des § 705 BGB (unabhängig von einer Eintragung in das Gesell-
schaftsregister nach § 707 BGB) Personenhandelsgesellschaften, Partnerschaftsgesell-
schaften, Partenreedereien und Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen ge-
meint. 


Soweit in der AO oder den Steuergesetzen „rechtsfähige Personenvereinigungen“ genannt 
werden, sind damit neben den vorgenannten wirtschaftlichen Vereinen ohne Rechtspersön-
lichkeit die rechtsfähigen Personengesellschaften und Gemeinschaften der Wohnungsei-
gentümer gemeint. 


Daneben existieren auch nicht rechtsfähige Personenvereinigungen, wie zum Beispiel 
Bruchteilsgemeinschaften, Gütergemeinschaften und Erbengemeinschaften. Absatz 3 ent-
hält hierzu eine nicht abschließende Aufzählung. Auch sie sind Personenvereinigungen im 
Sinne des neuen § 14a AO.  


Nicht rechtsfähige Personengesellschaften (§ 740 BGB) wie zum Beispiel Innengesell-
schaften oder stille Gesellschaften sind zivilrechtlich keine Personenvereinigung, sondern 
nur ein Schuldverhältnis. Auf nicht rechtsfähige Personengesellschaften (§ 740 BGB) sind 
nach Absatz 4 im Besteuerungsverfahren die für nicht rechtsfähige Personenvereinigungen 
geltenden Vorschriften (mit Ausnahme von § 267 Absatz 1 Satz 1 AO) sinngemäß anzu-
wenden. 


§ 14b – neu – 


Soweit eine Körperschaft mit Sitz im Ausland und Ort der Geschäftsleitung im Inland nach 
den Steuergesetzen selbst Steuerschuldner ist (z. B. bei der Körperschaftsteuer, der Ge-
werbesteuer und der Umsatzsteuer), soll sie nach Absatz 1 ungeachtet ihrer zivilrechtlichen 
Einordnung in Deutschland (sogenannte Sitzstaatstheorie) selbst Inhaltsadressat von dies-
bezüglichen Verwaltungsakten sein. Die Regelung ist an § 8 Absatz 1 Satz 4 KStG ange-
lehnt. 


Nach Absatz 2 soll eine Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 hinsichtlich der ge-
setzlichen Vertretung und Handlungsfähigkeit im Besteuerungsverfahren wie eine ver-
gleichbare inländische Körperschaft behandelt werden. 
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Für die Vollstreckung der von einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 geschul-
deten Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis soll nach Absatz 3 ein an sie gerichteter 
Verwaltungsakt genügen. Diese Regelung ist an § 267 AO angelehnt. 


Die Haftung der Anteilseigner einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 für von 
dieser Körperschaft geschuldete Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis soll sich nach 
Absatz 4 nicht nach dem Recht des Sitzstaates der Körperschaft richten, sondern wie bei 
einer Offenen Handelsgesellschaft (vgl. § 105 Absatz 1 HGB) unbeschränkt sein. Diese 
Regelung ist an die zivilrechtliche Sitztheorie angelehnt.  


Zu Nummer 4 (§ 31a Absatz 2 Satz 2) 


Durch Artikel 25 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) 
war in § 31a Absatz 1 AO ein neuer Satz 2 angefügt worden. Durch die Änderung von § 31a 
Absatz 2 Satz 2 AO wird die dortige Verweisung hieran redaktionell angepasst. 


Zu Nummer 5 (§ 34) 


Zu Buchstabe a (§ 34 Absatz 1 Satz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Die Vorschrift bestimmt bislang, dass die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer 
Personen und die Geschäftsführer von nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen deren steuerliche Pflichten zu erfüllen haben. Der ab dem 1. Januar 
2024 geltende § 720 BGB trennt die Befugnis zur Vertretung der – dann rechtsfähigen – 
Personengesellschaft von der Befugnis zu ihrer Geschäftsführung (vgl. § 715 BGB in der 
ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung). Die gesetzliche Vertretung der rechtsfähigen Per-
sonengesellschaft bestimmt sich dann nach § 720 BGB in der ab 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung. 


Die Neufassung der Vorschrift trägt diesen Rechtsänderungen Rechnung. Künftig haben 
die gesetzlichen Vertreter rechtsfähiger Personenvereinigungen deren steuerliche Pflichten 
zu erfüllen, nicht mehr deren Geschäftsführer. Die steuerlichen Pflichten von Vermögens-
massen haben weiterhin deren Geschäftsführer zu erfüllen. 


Zu Buchstabe b (§ 34 Absatz 2 Satz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz (MoPeG) eintretenden Rechtsänderungen. 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung von Absatz 1 Satz 1. Die Regelung 
gilt nun ausnahmslos für alle nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen (vgl. § 14a Ab-
satz 3 AO – neu –). 


Zu Nummer 6 (§ 39 Absatz 2 Nummer 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Für die rechtsfähige Personengesellschaft wurde durch das MoPeG klargestellt, dass die 
für die Personengesellschaft erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Verbind-
lichkeiten zum Vermögen der Personengesellschaft gehören (§ 713 BGB in der ab 1. Ja-
nuar 2024 geltenden Fassung), womit zum Ausdruck gebracht wurde, dass Träger des Ver-
mögens die Personengesellschaft selbst ist, nicht mehr ihre Gesellschafter in gesamthän-
derischer Verbundenheit. Bei der nicht rechtsfähigen Personengesellschaft wurde zugleich 
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klargestellt, dass sie über kein Vermögen verfügt (§ 740 Absatz 1 BGB in der ab 1. Januar 
2024 geltenden Fassung), was auch ein gesamthänderisch gebundenes Vermögen der Ge-
sellschafter ausschließt. Das Gesamthandsprinzip mit seiner Aufgabe, das Gesellschafts-
vermögen dauerhaft für den vereinbarten Gesellschaftszweck zu sichern und gegen den 
Zugriff von Privatgläubigern abzuschotten, hat damit auf dem Gebiet des Gesellschafts-
rechts ausgedient. 


Bei der Besteuerung nach dem Einkommen ist das Gesamthandsprinzip weiterhin zu be-
achten. Nach Satz 1 der neuen Fassung von § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO werden Wirt-
schaftsgüter, die einer rechtsfähigen Personengesellschaft zustehen, ungeachtet der 
neuen Zivilrechtslage den Beteiligten oder Gesellschaftern (wie bisher) anteilig zugerech-
net, soweit eine getrennte Zurechnung für die Besteuerung erforderlich ist.  


Satz 2 der neuen Fassung von § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO bestimmt ergänzend, dass 
rechtsfähige Personengesellschaften für Zwecke der Ertragsbesteuerung als Gesamthand 
und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen gelten. 


Zu Nummer 7 (§ 60b) 


Ziel der Regelungen ist es, dass das Bundeszentralamt für Steuern ein Zuwendungsemp-
fängerregister aufbaut, in dem sämtliche steuerbegünstigte Zuwendungsempfänger nach 
den §§ 10b sowie 34g EStG erfasst werden. Diese sollen auch öffentlich einsehbar sein. 
Da auf das Zuwendungsempfängerregister zukünftig ein digitales Spendenabzugsverfah-
ren aufgebaut werden soll, ist es zwingend notwendig, dass alle Zuwendungsempfänger, 
die Zuwendungsbestätigungen nach § 50 EStDV ausstellen dürfen, in dem Register erfasst 
werden. Zumindest vom Wortlaut der Norm sind bisher nicht alle Zuwendungsempfänger 
erfasst. Klarstellende Gesetzesänderungen beseitigen die bei der technischen Umsetzung 
des Zuwendungsempfängerregisters aufgetretenen Zweifelsfragen. Weiterhin erhalten im 
Register geführte Zuwendungsempfänger die Möglichkeit, Kontoverbindungen bei Banken, 
Kreditinstituten und Bezahldienstleistern ins Register neu einzutragen oder zu ändern. 


Zu Buchstabe a (§ 60b Absatz 1) 


Mit der gesetzlichen Klarstellung werden nunmehr alle begünstigten Zuwendungsempfän-
ger nach § 10b Absatz 1 Satz 2 sowie § 34g EStG von der Legaldefinition des Registers 
erfasst. 


Zu Buchstabe b (§ 60b Absatz 2) 


Die rechtlichen Redundanzen der Absätze 1 und 2 sind bereinigt: Absatz 1 enthält die Le-
galdefinition des Registers. Absatz 2 legt mit dem Sonderausgabenabzug den gesetzlichen 
Zweck der Speicherung ausdrücklich fest. Die Einfügung „automatisiert“ sichert den Aus-
tausch über digitale Anwendungen. 


Nummern 2 und 3 


Da nicht nur Körperschaften, sondern auch juristische Personen des öffentlichen Rechts-
unter die Regelung fallen, wurde der Begriff in den Nummern 2 und 3 gestrichen. 


Nummern 4, 5 – neu –, 6 – neu – und 7 – neu – 


Die bisherige Nummer 4 des § 60b Absatz 2 AO wird in die Nummern 4, 5, 6, und 7 aufge-
teilt. Dabei wird unterschieden, ob der Zuwendungsempfänger einen nach den §§ 52 bis 54 
AO begünstigten Zweck verfolgt (nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes begünstigte Körperschaften) oder eine Partei, eine Wählervereinigung oder eine ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts ist. Die Nummern schließen sich dabei gegenseitig 
aus. 
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Nummer 8 – neu – 


Es handelt sich um eine Klarstellungsregelung, da insbesondere das Bundeszentralamt für 
Steuern bei ausländischen Körperschaften zuständig sein kann. 


Nummer 9 – neu – 


Die Neuregelung dient der Anpassung an den Wortlaut des § 63 Absatz 5. 


Die Speicherung des Datums des Freistellungsbescheids, der Anlage zum Körperschaft-
steuerbescheid oder des Feststellungsbescheids nach Nummer 9 des § 60b Absatz 2 AO 
kann nur bei steuerbegünstigten Körperschaften nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erfol-
gen. Bei anderen begünstigten Zuwendungsempfängern ist eine Speicherung dieser Infor-
mation nicht möglich, weil sie derartige Bescheide nicht erhalten. 


Nummer 10 – neu – 


Die Neuregelung dient der Ergänzung um weitere Formen von Kontoverbindungen. 


Zu Buchstabe c (§ 60b Absatz 3) 


Es handelt sich um eine gesetzliche Klarstellung zur einheitlichen Begriffsverwendung in 
den Steuergesetzen. 


Zu Buchstabe d (§ 60b Absatz 5 – neu –) 


Der neue Absatz 5 ermöglicht den im Register geführten Zuwendungsempfängern die Kon-
toverbindung im Zuwendungsempfängerregister selbst und direkt beim Bundeszentralamt 
für Steuern zu ändern bzw. zu ergänzen. 


Zu Nummer 8 (§ 79 Absatz 1 Nummer 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Die Vorschrift wird an die Rechtsänderungen durch das MoPeG und die damit verbundene 
Neufassung von § 34 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 AO angepasst. Personenverei-
nigungen (vgl. den neuen § 14a AO) und Vermögensmassen sind – seien sie rechtsfähig 
oder nicht – nicht selbst handlungsfähig. § 79 Absatz 1 Nummer 3 AO bestimmt für diese 
Fälle nun, dass sie durch die in § 34 AO bezeichneten Personen (gesetzliche Vertreter, 
Geschäftsführer, Vermögensverwalter, Mitglieder, Gesellschafter oder Gemeinschafter) zur 
aktiven oder passiven Vornahme von Verfahrenshandlungen im Besteuerungsverfahren fä-
hig sind. 


Zu Nummer 9 (§ 93) 


Zu Buchstabe a (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4a) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereini-
gung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue 
Legaldefinition des Begriffs „Personenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst. 
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Zu Buchstabe b (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4b) 


Durch Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 
22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfah-
rensrechts vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) war in § 93 Absatz 7 Satz 1 AO nach 
Nummer 4b eine neue Nummer 4c eingefügt worden. Die Änderung beseitig einen dabei 
unterlaufenen redaktionellen Fehler. 


Zu Buchstabe c (§ 97 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4d – neu –) 


Die gesetzliche Berechtigung für das BZSt einen Kontenabruf durchzuführen, falls ein im 
Register Geführter eine Kontoverbindung ändern oder ergänzen möchte, sichert den kor-
rekten Informationsstand des Zuwendungsempfängerregisters. 


Zu Nummer 10 (§ 138) 


Zu Buchstabe a (§ 138 Absatz 1 Satz 5 – neu –) 


Unternehmer, die ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung außerhalb des Gel-
tungsbereiches der Abgabenordnung haben, unterliegen bislang nicht der Anzeigepflicht 
nach § 138 Absatz 1 AO. Daher gilt für sie auch nicht die Auskunftspflicht nach § 138 Ab-
satz 1b AO. 


Um die umsatzsteuerliche Erfassung dieser Unternehmer zu verbessern, werden sie nach 
dem neuen Satz 5 verpflichtet, die Aufnahme einer im Geltungsbereich des Gesetzes um-
satzsteuerbaren Tätigkeit dem nach der Umsatzsteuer-Zuständigkeitsverordnung zustän-
digen Finanzamt anzuzeigen. Unternehmer, die die besonderen Besteuerungsverfahren 
nach den §§ 18i bis 18k UStG anwenden, werden aus unionsrechtlichen Gründen von der 
Anzeigepflicht ausgenommen. 


Zu Buchstabe b (§ 138 Absatz 1b Satz 4 – neu –) 


Steuerpflichtige, die nicht natürliche Personen sind, haben nach § 137 Absatz 1 AO dem 
nach § 20 AO zuständigen Finanzamt und den für die Erhebung der Realsteuern zuständi-
gen Gemeinden die Umstände anzuzeigen, die für die steuerliche Erfassung von Bedeu-
tung sind, insbesondere die Gründung, den Erwerb der Rechtsfähigkeit, die Änderung der 
Rechtsform, die Verlegung der Geschäftsleitung oder des Sitzes und die Auflösung. Diese 
Anzeigepflicht besteht unabhängig von der Anzeigepflicht nach § 138 Absatz 1 AO. Liegen 
die Voraussetzungen des § 138 Absatz 1 AO nicht vor, gilt auch die ergänzende Auskunfts-
pflicht nach dessen Absatz 1b nicht. 


Besondere Bedeutung hat dies für Organisationseinheiten der Gebietskörperschaften Bund 
und Länder. Soweit solche Organisationseinheiten durch ihr Handeln eine umsatzsteuerli-
che Erklärungspflicht begründen, obliegen ihnen für die Umsatzbesteuerung alle steuerli-
chen Rechte und Pflichten. Sie treten im Besteuerungsverfahren insoweit an die Stelle der 
Gebietskörperschaft (§ 18 Absatz 4f UStG).  


Um die umsatzsteuerliche Erfassung dieser Organisationseinheiten und anderer in § 137 
AO erfasster Steuerpflichtigen zu verbessern, für die § 138 Absatz 1 AO nicht gilt, gelten 
die Auskunftspflichten nach § 138 Absatz 1b Satz 1 bis 3 AO für sie nach dem neuen Satz 4 
entsprechend. 


Zu Buchstabe c (§ 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 
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Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereini-
gung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue 
Legaldefinition des Begriffs „Personenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst.  


Zu Buchstabe d (§ 138 Absatz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Körperschaft, Personenvereini-
gung“ durch die Wörter „Körperschaft, Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue 
Legaldefinition des Begriffs „Personenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst. 


Zu Nummer 11 (§ 138d Absatz 5) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das Wort 
„Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue Legaldefinition des Begriffs „Perso-
nenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst. 


Zu Nummer 12 (§ 138l Absatz 4) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft, Gemeinschaft“ durch das Wort 
„Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue Legaldefinition des Begriffs „Perso-
nenvereinigung“ (vgl. § 14a AO – neu –) angepasst. 


Zu Nummer 13 (§ 139c) 


Zu Buchstabe a (§ 139c Absatz 5 Nummer 11) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Mit dem MoPeG wurde die Möglichkeit geschaffen, dass sich rechtsfähige Personengesell-
schaften in das neue Gesellschaftsregister eintragen lassen können (vgl. §§ 706 bis 707d 
BGB in der ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung). Dem trägt die Neufassung der Regelung 
Rechnung. 


Zu Buchstabe b (§ 139c Absatz 6a) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Nach § 2 Absatz 5 Satz 4 des Onlinezugangsgesetzes (OZG) können juristische Personen, 
Vereinigungen, denen ein Recht zustehen kann, natürliche Personen, die gewerblich oder 
beruflich tätig sind, oder Behörden sich ein Organisationskonto einrichten lassen. § 139c 
Absatz 6a AO erfasste bislang alle Personengesellschaften. Aufgrund der Neuregelungen 
des Rechts der Personengesellschaften ab dem 1. Januar 2024 wird die Regelung auf 
„rechtsfähige Personengesellschaften“ beschränkt, da nicht rechtsfähigen Personengesell-
schaften selbst kein Recht zustehen kann. 
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Zu Nummer 14 (§ 141) 


Zu Buchstabe a und Buchstabe b (§ 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4 und 5) 


Mit der vorliegenden signifikanten Anhebung werden die Schwellenwerte für den Umsatz 
und Gewinn um rund 33 Prozent erhöht. Durch diese signifikante Erhöhung und die paral-
lele Anhebung der Schwellenwerte in § 241a HGB wird auch eine größere Anzahl kleinerer 
Unternehmen von der steuerlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht befreit und da-
mit von unnötiger Bürokratie entlastet und die wirtschaftliche Dynamik der mittelständischen 
Wirtschaft unterstützt. 


Vor dem Hintergrund der Abschaffung der Wirtschaftswerte zum 1. Januar 2025 wird eine 
Erhöhung des Schwellenwertes des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 AO nicht erfolgen. 


Zu Nummer 15 (§ 146a) 


Zu Buchstabe a (§ 146a Absatz 3 Satz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung aufgrund des Organisationserlasses des Bundeskanz-
lers vom 8. Dezember 2021. 


Zu Buchstabe b (§ 146a Absatz 4 Satz 1) 


Dem zuständigen Finanzamt ist künftig nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch 
Datenfernübertragung mitzuteilen, wenn aufzeichnungspflichtige Geschäftsvorfälle oder 
andere Vorgänge mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst werden. 


Zu Nummer 16 (§ 147a Absatz 2 Satz 3) 


Hierbei handelt es sich um eine Korrektur eines Verweisfehlers aufgrund der Änderung des 
§ 147 Absatz 3 AO durch Artikel 2 des Zweiten Bürokratieentlastungsgesetzes vom 
30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2143). 


Zu Nummer 17 (§ 152 Absatz 4 Satz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Die Vorschrift bestimmt derzeit, dass der Verspätungszuschlag in Fällen des § 180 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a AO vorrangig gegen die nach § 181 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 4 AO erklärungspflichtigen Personen festzusetzen ist.  


Im Interesse der Verfahrensvereinfachung soll die Erklärungspflicht bei rechtsfähigen Per-
sonenvereinigungen dieser Vereinigung selbst obliegen. Folgerichtig soll die erklärungs-
pflichtige rechtsfähige Personenvereinigung auch vorrangig für den Verspätungszuschlag 
in Anspruch genommen werden. Bei rechtsfähige Personenvereinigungen ergibt sich damit 
im Hinblick auf die Erklärungspflicht und die an die Verletzung dieser Pflicht anknüpfende 
Festsetzung von Verspätungszuschlägen eine Gleichbehandlung zwischen Steuern, die die 
Personenvereinigung selbst schuldet (z. B. Umsatzsteuer und Gewerbesteuer), und den 
gesondert und einheitlich festzustellenden Einkünften und damit zusammenhängenden Be-
steuerungsgrundlagen. 
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Zu Nummer 18 (§ 181) 


Zu Buchstabe a (§ 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Nummer 1 bestimmt derzeit, dass in den Fällen des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a AO jeder Feststellungsbeteiligte erklärungspflichtig ist, dem ein Anteil an den ein-
kommensteuerpflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften zuzurechnen ist. 
Nach § 181 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 AO sind in diesen Fällen auch die in § 34 AO be-
zeichneten Personen erklärungspflichtig. 


Im Interesse der Verfahrensvereinfachung soll die Erklärungspflicht bei rechtsfähigen Per-
sonenvereinigungen vorrangig dieser Vereinigung und nur nachrangig jedem Feststellungs-
beteiligten obliegen, dem ein Anteil an den einkommensteuerpflichtigen oder körperschaft-
steuerpflichtigen Einkünften zuzurechnen ist. Im Ergebnis ergibt sich damit bei der Erklä-
rungspflicht und bei der daran anknüpfenden Festsetzung von Verspätungszuschlägen 
(§ 152 AO) im Fall rechtsfähiger Personenvereinigungen eine Gleichbehandlung zwischen 
den Steuern, die die Personenvereinigung selbst schuldet (z. B. Umsatzsteuer und Gewer-
besteuer), und den gesondert und einheitlich festzustellenden Einkünfte und damit zusam-
menhängenden Besteuerungsgrundlagen. 


Zu Buchstabe b (§ 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Da die gesetzlichen Vertreter rechtsfähiger Personenvereinigungen deren steuerliche 
Pflichten, also auch die Feststellungserklärungspflicht nach Nummer 1, zu erfüllen haben, 
wird der Anwendungsbereich von Nummer 4 auf nicht rechtsfähige Personenvereinigungen 
begrenzt. 


Zu Nummer 19 (§ 183 (Bekanntgabe bei der gesonderten und einheitlichen 
Feststellung gegenüber rechtsfähigen Personenvereinigungen)) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Nach § 179 Absatz 2 Satz 2 AO wird eine gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrund-
lagen gegenüber mehreren Beteiligten einheitlich vorgenommen, wenn dies gesetzlich be-
stimmt ist oder der Gegenstand der Feststellung mehreren Personen zuzurechnen ist. Zur 
Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwands sollen Verwaltungsakte und Mitteilungen, die 
nach der AO oder den Steuergesetzen mit der einheitlichen Feststellung zusammenhän-
gen, grundsätzlich nicht allen Feststellungsbeteiligten, sondern regelmäßig nur einem Emp-
fangsbevollmächtigten – allerdings mit Wirkung für und gegen die Feststellungsbeteiligten 
– bekannt gegeben werden. Dies erfasst neben der Bekanntgabe von Feststellungsbe-
scheiden auch alle anderen mit der Feststellung zusammenhängenden Verwaltungsakte 
und Mitteilungen, wie z. B. bei der Entscheidung über einen Einspruch gegen den Feststel-
lungsbescheid oder der Entscheidung über eine Änderung des Feststellungsbescheids au-
ßerhalb des Einspruchsverfahrens. 


Nach § 183 Absatz 1 Satz 1 AO in der bislang geltenden Fassung (zur Änderung mit Wir-
kung ab 1. Januar 2024 siehe Nummer 20) sollen die Feststellungsbeteiligten hierzu einen 
gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellen. Sofern von den Feststellungsbeteilig-
ten kein gemeinsamer Empfangsbevollmächtigter bestellt wurde, gilt nach § 183 Absatz 1 
Satz 2 AO in der bislang geltenden Fassung kraft Gesetzes ein zur Vertretung der 
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Gesellschaft oder der Feststellungsbeteiligten oder ein zur Verwaltung des Feststellungs-
gegenstands Berechtigter als Empfangsbevollmächtigter. Wenn die Feststellungsbeteilig-
ten von sich aus keinen Empfangsbevollmächtigten bestellt haben und auch kein gesetzlich 
fingierter Empfangsbevollmächtigter existiert, soll das für die Feststellung zuständige Fi-
nanzamt die Beteiligten zur Benennung eines gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten 
auffordern (§ 183 Absatz 1 Satz 3 AO in der bislang geltenden Fassung). 


Aufgrund der Neuregelungen des Rechts der Personengesellschaften durch das MoPeG 
soll im neugefassten § 183 Absatz 1 Satz 1 AO bei rechtsfähigen Personenvereinigungen 
abweichend vom bisherigen Recht bestimmt werden, dass alle Verwaltungsakte und Mit-
teilungen, die mit dem Feststellungsverfahren als solches und mit einem sich möglicher-
weise anschließenden Verfahren über einen Einspruch zusammenhängen, der rechtsfähi-
gen Personenvereinigung in Vertretung der Feststellungsbeteiligten bekannt zu geben sind. 
Der Bestimmung eines gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bedarf es in diesen Fäl-
len nicht mehr. Diese Neuregelung ergänzt die Rechtsänderungen zur Feststellungserklä-
rungspflicht (vgl. Nummer 18: Änderung des § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 AO) und 
zum Verspätungszuschlag bei gesonderten und einheitlichen Feststellungen (vgl. 
Nummer 17: Änderung des § 152 Absatz 4 Satz 3 AO). Durch die Neuregelung ergibt sich 
damit für rechtsfähige Personenvereinigungen eine verfahrensrechtlich weitgehende 
Gleichbehandlung bei den Steuern, die die Personenvereinigung selbst schuldet (z. B. Um-
satzsteuer und Gewerbesteuer), und bei der gesonderten und einheitlichen Feststellung 
der Einkünfte und damit zusammenhängender Besteuerungsgrundlagen. 


§ 183 Absatz 1 Satz 2 AO – neu – entspricht dem geltenden Recht (§ 183 Absatz 1 Satz 5 
AO in der bislang geltenden Fassung). 


§ 183 Absatz 2 AO – neu – regelt in Anlehnung an das bislang geltende Recht (§ 183 Ab-
satz 2 Satz 1 AO in der bislang geltenden Fassung), in welchen Fällen die Bekanntgabe 
der Verwaltungsakte und Mitteilungen, die mit dem Feststellungsverfahren und dem an-
schließenden Verfahren über einen Einspruch zusammenhängen, ausschließlich an die 
rechtsfähige Personenvereinigung nicht zulässig ist: 


– Nach Satz 1 Nummer 1 ist die Bekanntgabe an die Personenvereinigung unzulässig, 
wenn die Personenvereinigung vollbeendet ist (dann wäre die Bekanntgabe unwirk-
sam) oder der Finanzbehörde bekannt ist, dass die Personenvereinigung ihre zivil-
rechtliche Rechtsfähigkeit verloren hat (dann ist § 183a AO anzuwenden). 


– Nach Satz 1 Nummer 2 ist die Bekanntgabe an die Personenvereinigung unzulässig, 
soweit ein Feststellungsbeteiligter der Bekanntgabe an die Personenvereinigung mit 
Wirkung für und gegen ihn widersprochen hat, weil er aus dieser Personenvereinigung 
ausgeschieden ist oder weil zwischen den Feststellungsbeteiligten ernstliche Mei-
nungsverschiedenheiten bestehen. Ein solcher Widerspruch wird der Finanzbehörde 
gegenüber nach Satz 2 aber erst wirksam, wenn er ihr zugeht. 


§ 183 Absatz 3 AO – neu – regelt in Anlehnung an das bislang geltende Recht (§ 183 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 AO in der bislang geltenden Fassung), welche Besteuerungsgrundla-
gen einem Feststellungsbeteiligten im Fall der Einzelbekanntgabe nach Absatz 2 Satz 1 
bekanntzugeben sind. 


Zu Nummer 20 (§ 183a – neu –) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Weil der neugefasste § 183 AO nur die Bekanntgabe von Verwaltungsakten und Mitteilun-
gen im einheitlichen Feststellungsverfahren für rechtsfähige Personenvereinigungen – und 
dabei auch abweichend vom bisherigen Recht – regelt, wird der Anwendungsbereich des 
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bisherigen § 183 AO im neuen § 183a AO auf die übrigen Fälle der gesonderten und ein-
heitlichen Feststellung beschränkt. 


Abweichend von der bis 31. Dezember 2023 geltenden Fassung des § 183 Absatz 1 AO 
wird in § 183a AO – neu – allerdings auf die gesetzliche Fiktion eines zur Vertretung der 
Gesellschaft oder der Feststellungsbeteiligten oder eines zur Verwaltung des Gegenstands 
der Feststellung Berechtigter als Empfangsbevollmächtigter (bisheriger Satz 2) verzichtet. 
Für die hier bislang geregelten Fälle greift künftig im Wesentlichen § 183 AO – neu –. 


§ 183a Absatz 2 Satz 1 AO – neu – entspricht weitgehend dem § 183 Absatz 2 Satz 1 AO 
in der bislang geltenden Fassung, hinzu kommt lediglich der Fall, dass die Personenverei-
nigung rechtsfähig (und damit § 183 AO – neu – einschlägig) geworden ist. 


Satz 2 und 3 des § 183a Absatz 2 AO – neu – entsprechen weitestgehend § 183 Absatz 3 
AO in der bislang geltenden Fassung. Neu ist in Satz 3, dass zur Klarstellung auch der 
Widerspruch gegen die Bekanntgabe an den gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten 
nach Satz 2 erfasst wird. Eine materielle Änderung ist damit nicht verbunden. 


§ 183a Absatz 3 AO – neu – verweist zur Rechtsverschlankung inhaltlich auf § 183 Ab-
satz 3 AO – neu – und enthält materiell keine Änderungen gegenüber § 183 Absatz 2 Satz 2 
und 3 AO in der bislang geltenden Fassung. 


Die Regelung des § 183 Absatz 4 AO in der bislang geltenden Fassung ist nun ohne Ände-
rungen in § 183a Absatz 4 AO – neu – enthalten.  


Zu Nummer 21 (§ 267) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Die Überschrift wird an den erweiterten Umfang der Vorschrift angepasst. 


Die Vorschrift regelt bislang die Vollstreckung steuerlicher Forderungen bei nicht rechtsfä-
higen Personenvereinigungen (ausgenommen Innengesellschaften wie insbesondere typi-
sche oder atypische stille Gesellschaften). Diese Regelung ist mit unverändertem Inhalt 
nunmehr Absatz 1. Für nicht rechtsfähige Gesellschaften (§ 740 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs) gilt die Regelung auch künftig nicht, auch nicht entsprechend (vgl. § 14a Absatz 4 
AO – neu –). 


Der neue Absatz 2 bestimmt, dass die Vollstreckung in das Vermögen einer rechtsfähigen 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Sinne von § 705 Absatz 2 BGB zulässig ist, wenn be-
reits ein vollstreckungsfähiger Verwaltungsakt gegen die Personenvereinigung vor der Er-
langung ihrer Rechtsfähigkeit ergangen ist. Dies betrifft die Fälle, in denen ein vollstreckba-
rer Verwaltungsakt bis zum 1. Januar 2024 ergangen ist. Von dieser Regelung sollen auch 
die Fälle erfasst werden, in denen eine nach den Verhältnissen zum 1. Januar 2024 nicht 
rechtsfähige Personenvereinigung später durch Teilnahme am Rechtsverkehr Rechtsfähig-
keit erlangt. 


Zu Nummer 22 (§ 284 Absatz 1 Satz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Der Vollstreckungsschuldner muss nach § 284 AO der Vollstreckungsbehörde auf deren 
Verlangen für die Vollstreckung einer Forderung Auskunft über sein Vermögen erteilen, 
wenn er die Forderung nicht binnen zwei Wochen begleicht, nachdem ihn die Vollstre-
ckungsbehörde unter Hinweis auf die Verpflichtung zur Abgabe der Vermögensauskunft zur 
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Zahlung aufgefordert hat. Handelt es sich bei dem Vollstreckungsschuldner um eine juristi-
sche Person oder um eine rechtsfähige Personenvereinigung, so hat er seine Firma oder 
seinen Namen, die Nummer des Registerblatts im Handelsregister und seinen Sitz anzu-
geben (§ 284 Absatz 1 Satz 3 AO). 


Mit dem MoPeG wurde die Möglichkeit geschaffen, dass sich rechtsfähige Personengesell-
schaften in das neue Gesellschaftsregister eintragen lassen können (vgl. §§ 706 bis 707d 
BGB in der ab 1. Januar 2024 geltenden Fassung). Dem trägt die Neufassung der Regelung 
Rechnung. 


Zu Nummer 23 (§ 352) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Die Vorschrift regelt wie bisher im Interesse der Verwaltungsvereinfachung, wer gegen Be-
scheide über eine gesonderte und einheitliche Feststellung Einspruch einlegen kann. In 
Abhängigkeit von der Rechtsfähigkeit der Personenvereinigung wird diese Einspruchsbe-
fugnis wie folgt neu geregelt: 


Rechtsfähige Personenvereinigungen: 


– In diesen Fällen ist nach Nummer 1 Buchstabe a grundsätzlich allein die Personenver-
einigung einspruchsbefugt, nicht mehr wie bisher der zur Vertretung berufene Ge-
schäftsführer.  


– Besteht die rechtsfähige Personenvereinigung nicht mehr (steuerliche Vollbeendi-
gung), ist nach Nummer 1 Buchstabe b jeder Gesellschafter oder Gemeinschafter ein-
spruchsbefugt, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen 
hätte. Dies entspricht im Grundsatz der bislang in § 352 Absatz 1 Nummer 2 AO ent-
haltenen Regelung. 


– Soweit nach § 183 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO – neu – eine Einzelbekanntgabe des 
Feststellungsbescheids erfolgt ist oder zu erfolgen hätte, weil ein Feststellungsbeteilig-
ter aus der Personenvereinigung ausgeschieden ist oder weil zwischen den Feststel-
lungsbeteiligten ernstliche Meinungsverschiedenheiten bestehen, ist nach Nummer 3 
dieser Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte einspruchsbefugt. Dies gilt 
auch dann, wenn der Feststellungsbescheid nach § 183 Absatz 2 Satz 2 AO – neu – 
mangels Widerspruchs der Personenvereinigung mit Wirkung für und gegen diesen 
Feststellungsbeteiligten bekanntgegeben worden ist. 


Sonstige Fälle einheitlicher Feststellungen (insbesondere nicht rechtsfähige Personenver-
einigungen sowie Feststellungen nach der Verordnung zu § 180 Abs. 2 AO): 


– In diesen Fällen ist nach Nummer 2 Buchstabe a – wie bisher – grundsätzlich allein die 
in Absatz 2 bezeichnete Person (Einspruchsbevollmächtigter) einspruchsbefugt.  


– Nummer 2 Buchstabe b nimmt die Regelung des bisherigen § 352 Absatz 1 Nummer 2 
AO auf: ist kein Einspruchsbefugter nach Absatz 2 vorhanden, ist jeder Gesellschafter, 
Gemeinschafter oder Mitberechtigte einspruchsbefugt, gegen den der Feststellungs-
bescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte. 


– Soweit nach § 183a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO eine Einzelbekanntgabe des Fest-
stellungsbescheids erfolgt ist oder zu erfolgen hätte, weil ein Feststellungsbeteiligter 
aus der Personenvereinigung ausgeschieden ist oder weil zwischen den Feststellungs-
beteiligten ernstliche Meinungsverschiedenheiten bestehen, ist nach Nummer 3 dieser 
Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte einspruchsbefugt. Dies gilt auch 
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dann, wenn der Feststellungsbescheid nach § 183a Absatz 2 Satz 2 AO – neu – man-
gels Widerspruchs dem Empfangsbevollmächtigten nach § 183a Absatz 1 Satz 1 AO 
– neu - auch mit Wirkung für und gegen diesen Feststellungsbeteiligten bekanntgege-
ben worden ist. 


Absatz 1 Nummer 4 und 5 entsprechen den bisherigen Regelungen in § 352 Absatz 1 Num-
mer 4 und 5 AO und gelten sowohl bei rechtsfähigen Personenvereinigungen als auch bei 
nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und sonstigen Fällen einer gesonderten und 
einheitlichen Feststellung. 


§ 352 Absatz 2 AO – neu – entspricht weitestgehend dem bisher geltenden Recht, er wird 
lediglich an den neuen § 183a Absatz 1 AO und § 352 Absatz 1 AO angepasst. 


Zu Artikel 13 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


§ 183a Absatz 4 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Durch Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) sollen in § 183 Absatz 4 AO mit Wirkung ab 1. Januar 2025 die Wörter 
„den Einheitswert oder“ gestrichen werden. Da der bisherige § 183 AO durch den neuen 
§ 183a AO (vgl. Artikel 12 Nummer 20) ersetzt wird, ginge der noch nicht in Kraft getretene 
Änderungsbefehl in Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes ins Leere. Er 
wird durch Artikel 2 dieses Gesetzes – ebenfalls mit Inkrafttreten am 1. Januar 2025 – in 
angepasster Fassung ersetzt. Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes ist im 
Interesse der Rechtsklarheit zugleich zu streichen (vgl. Artikel 44 Absatz 2 dieses Geset-
zes). 


Zu Artikel 14 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


§ 147a Absatz 1 


Mit dem vorliegenden Vorschlag wird der Schwellenwert für Überschusseinkünfte um 
50 Prozent erhöht. Durch diese signifikante Erhöhung wird eine größere Anzahl Steuer-
pflichtiger von der steuerlichen Aufbewahrungspflicht befreit und damit von unnötiger Büro-
kratie entlastet. 


Zu Artikel 15 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 (Artikel 97 § 14 Absatz 7 – neu –) 


Die geänderte Fassung des § 230 Absatz 2 Satz 1 AO gilt für alle am Tag nach der Ver-
kündung noch nicht abgelaufenen Zahlungsverjährungsfristen. 


Zu Nummer 2 (Artikel 97 § 15 Absatz 17 – neu –) 


Die Neuregelung des § 237 Absatz 6 AO gilt für alle Haftungsansprüche, die nach dem 
31. Dezember 2023 entstehen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Regelung erst auf 
künftige Haftungsfälle Anwendung findet. 


Zu Nummer 3 (Artikel 97 § 33 Absatz 7 – neu –) 


Artikel 97 § 33 Absatz 7 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (EGAO) bestimmt 
den Anwendungszeitpunkt der Regelungen zu den Mitteilungspflichten für innerstaatliche 
Steuergestaltungen im Sinne der neuen §§ 138l bis 138n AO sowie zu den mit diesem 
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Gesetz geänderten §§ 138i bis 138k AO. Das Bundesministerium der Finanzen wird danach 
ermächtigt, den erstmaligen Anwendungszeitpunkt der neuen Mitteilungspflichten durch ein 
im Bundesgesetzblatt Teil I bekanntzumachendes Schreiben zu bestimmen. Der Mittei-
lungspflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen unterliegen nach Satz 1 ferner nur sol-
che Steuergestaltungen, hinsichtlich derer das die Mitteilungspflicht auslösende Ereignis 
(maßgebendes Ereignis, vgl. § 138n Absatz 1 Satz 2 AO) nach dem durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen zu bestimmenden erstmaligen Anwendungszeitpunkt eingetreten 
ist. Durch die in Satz 1 vorgesehene Zeitspanne von mindestens einem Jahr zwischen dem 
Tag der Bekanntmachung der Anwendungsbestimmung im Bundesgesetzblatt Teil I und 
dem erstmaligen Anwendungszeitpunkt soll allen Beteiligten hinreichend Zeit gegeben wer-
den, die zur Anwendung der Regelungen der §§ 138l bis 138n AO erforderliche IT-Infra-
struktur einzurichten. Abschließend bestimmt Satz 2 des neuen Absatzes 7, dass die ge-
setzlichen Regelungen über eine Mitteilungspflicht für innerstaatliche Steuergestaltungen – 
sofern das Bundesministerium der Finanzen von seiner Ermächtigung keinen Gebrauch 
machen sollte – spätestens nach Ablauf von vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres 
des Inkrafttretens der Neuregelung anzuwenden sein werden. 


Zu Artikel 16 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 (Artikel 97 § 19) 


Überschrift Artikel 97 § 19 


Bisher hatte Artikel 97 § 19 keine amtliche Überschrift. Diese wird nun eingefügt. 


Artikel 97 § 19 Absatz 1 und 2 


Hierbei handelt es sich um eine Rechtsbereinigung mit der Aufhebung nicht mehr erforder-
licher Übergangsregelungen. Die Absätze 1 bis 7 werden aufgehoben und die bisherigen 
Absätze 8 und 9 werden die Absätze 1 und 2. 


Artikel 97 § 19 Absatz 3 und 4 – neu – 


Der Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO in der 
Fassung des Artikels 12 Nummer 14 Buchstabe a dieses Gesetzes. Danach ist diese auf 
Umsätze der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. 
Die Übergangsregelung in Satz 2 stellt sicher, dass Steuerpflichtige keine Mitteilung über 
den Beginn der Buchführungspflicht erhalten, für die ab dem Zeitpunkt der Verkündung 
dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht be-
steht, jedoch nicht mehr nach der Neuregelung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO 
in der Fassung dieses Gesetzes. 


Artikel 97 § 19 Absatz 11 


Der Satz 1 regelt die zeitliche Anwendung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 AO 
in der Fassung des Artikels 12 Nummer 14 Buchstabe b dieses Gesetzes. Danach ist diese 
auf Gewinne der Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nen. Die Übergangsregelung in Satz 2 stellt sicher, dass Steuerpflichtige keine Mitteilung 
über den Beginn der Buchführungspflicht erhalten, für die ab dem Zeitpunkt der Verkündung 
dieses Gesetzes nach bisherigem Recht eine Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht be-
steht, jedoch nicht mehr nach der Neuregelung des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 
5 AO in der Fassung dieses Gesetzes. 


Zu Nummer 2 (Artikel 97 § 39 – neu –) 


Artikel 97 § 39 – neu – 
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Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Artikel 97 § 39 Absatz 1 und 2 EGAO – neu – enthält eine Anwendungs- und Übergangs-
regelung zu den für rechtsfähige Personenvereinigungen geänderten Regelungen in § 152 
Absatz 4 Satz 3 und § 181 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 AO. 


Artikel 97 § 39 Absatz 3 EGAO – neu – enthält eine Anwendungs- und Übergangsregelung 
zur Bekanntgabe von einheitlichen Feststellungsbescheiden. Sie soll es insbesondere er-
möglichen, in den Jahren 2024 und 2025 im einheitlichen Feststellungsverfahren Verwal-
tungsakte oder Mitteilungen übergangsweise noch dem Empfangsbevollmächtigten nach 
§ 183 AO in der bisher geltenden Fassung bekanntzugeben, wenn die Grundinformations-
daten noch nicht oder nicht rechtzeitig angepasst worden sind. 


Artikel 97 § 39 Absatz 4 EGAO – neu – enthält eine an Artikel 97 § 18 Absatz 3 EGAO an-
gelehnte Anwendungs- und Übergangsregelung für das Einspruchsverfahren.  


Nach Artikel 97 § 39 Absatz 5 EGAO – neu – sind für Feststellungszeiträume und Feststel-
lungszeitpunkte vor dem 1. Januar 2024 § 152 Absatz 4 Satz 3, § 181 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1, § 183 und § 352 AO in der bisher geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn 
über das Vermögen einer Personenvereinigung vor dem 1. Januar 2024 das Insolvenzver-
fahren eröffnet wurde. 


Zu Artikel 17 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 10b Satz 3 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Dem Artikel 97 § 10b EGAO wird durch Artikel 7 Nummer 2 Buchstabe b des Grundsteuer-
Reformgesetzes mit Wirkung ab 1. Januar 2025 ein neuer Satz 3 angefügt. Diese Regelung 
ist mit Wirkung ab 1. Januar 2025 an die Ersetzung des bisherigen § 183 AO durch den 
neuen § 183a AO (vgl. Artikel 12 Nummer 20) anzupassen. Zugleich wird ein redaktioneller 
Fehler beseitigt. 


Zu Artikel 18 (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 40 – neu – 


Aufgrund der Übergangsregelung ist der geänderte § 147a AO erstmalig für den Veranla-
gungszeitraum 2027 anzuwenden. Darüber hinaus wird klargestellt, dass bestehende Auf-
bewahrungsfristen, die bereits bis einschließlich des Veranlagungszeitraums 2026 entstan-
den sind, weiterhin fortgelten, auch wenn die Einkunftsgrenze ab dem Veranlagungszeit-
raum 2027 nicht mehr überschritten wird. 


Zu Artikel 19 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 5) 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Änderung des § 138i AO. 
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Zu Doppelbuchstabe bb (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44a – neu – und 44b – neu –) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44a – neu – 


Durch diese Änderung des FVG obliegt dem Bundeszentralamt für Steuern sowohl die 
Sammlung als auch grundsätzlich die Auswertung der ihm aus dem Inland nach den §§ 138l 
bis 138n AO zugehenden Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen (vgl. auch 
§ 138j AO). Die Auswertung der eingegangenen Mitteilungen erfolgt durch eine Prüfgruppe, 
die aus Vertretern des Bundes und der obersten Finanzbehörden der Länder besteht. Diese 
Prüfgruppe untersteht der Leitung des Bundeszentralamts für Steuern. In Bezug auf das 
genaue Verfahren zur Prüfung und Auswertung der Mitteilungen wird auf die Begründung 
zu § 138j AO verwiesen. 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 44b – neu – 


Es handelt sich um eine Klarstellung hinsichtlich der Zuständigkeit des Bundeszentralamts 
für Steuern für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 379 Absatz 2 Nummer 1e, 
1f und 1j AO. 


Zu Doppelbuchstabe cc (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 46b – neu –) 


Durch die neue Nummer 46b wird dem Bundeszentralamt für Steuern die Zuständigkeit für 
die Koordinierung von und Mitwirkung an internationalen Risikobewertungsverfahren im 
Sinne des neuen § 89b AO zugewiesen. 


Zu Buchstabe b (§ 5 Absatz 1a Satz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Anfügung des § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 46b FVG. 


Zu Nummer 2 (§ 21a Absatz 5) 


Bereits nach bisherigem Recht wirken die Landesfinanzbehörden nach § 21a Absatz 5 FVG 
bei der Auswertung von Mitteilungen über grenzüberschreitende Steuergestaltungen mit, 
soweit von einer dem Bundeszentralamt für Steuern mitgeteilten grenzüberschreitenden 
Steuergestaltung Steuern betroffen sind, die von Landesfinanzbehörden oder Gemeinden 
verwaltet werden. 


Durch die Änderung des § 21a Absatz 5 AO wird diese Regelung auch auf die Zusammen-
arbeit bei der Auswertung von Mitteilungen über innerstaatliche Steuergestaltungen ausge-
weitet. 


Zu Artikel 20 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Das Zuwendungsempfängerregister ist das Kernelement eines modernen digitalen Spen-
dennachweisverfahrens. Das Bundeszentralamt für Steuern baut das Register zum 1. Ja-
nuar 2024 auf. Darin sind diejenigen steuerbegünstigten Körperschaften öffentlich erkenn-
bar verzeichnet, die ihren Spenderinnen und Spendern für ihre Zuwendung einen Sonder-
ausgabenabzug nach §§ 10b, 34g EStG vermitteln. Die für den Aufbau des Registers er-
forderlichen bestehenden gesetzlichen Normen werden aufgrund der aufbaubegleitenden 
vertieften fachlichen Erörterung der technischen Umsetzung überarbeitet, gestrafft und in 
den Tatbeständen zur sachlichen Zuständigkeit des Bundeszentralamtes für Steuern klarer 
gefasst. 


Zu Nummer 1 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe a und b) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe a 
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Die Änderung vermeidet die Wiederholung der Formulierungen des § 60b AO durch ge-
setzlichen Verweis auf § 60b AO und auf die Zuwendungsempfänger, die in Buchstabe b 
erfasst sind. Die Erteilung von Auskünften wird im neuen Buchstaben f gesondert aufge-
nommen. 


Die Legaldefinition des Zuwendungsempfängerregisters wird an dieser Stelle gestrichen, 
da sie bereits in § 60b Absatz 1 AO enthalten ist. 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe b 


Die Änderung dient der Klarstellung. 


Die Aufgaben des Bundeszentralamt für Steuern erstrecken sich auch auf amtliche Fest-
stellungen zu ausländischen juristischen Personen. Diese sind nach §10b Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 3 EStG zwar ebenfalls begünstigte Zuwendungsempfänger, aber nicht im 
Inland Steuersubjekt, sodass die Landesfinanzbehörden diese Fallgruppe nicht erfassen. 
Darüber hinaus wird Buchstabe c in Buchstabe b rechtsvereinfachend integriert. 


Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe c – aufgehoben –) 


Buchstabe c wurde in Buchstabe b integriert. Der bisherige Buchstabe c kann daher aufge-
hoben werden. 


Zu Nummer 3 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe c, d und e – neu –) 


Wegen der Aufhebung des Buchstaben c werden die bisherigen Buchstaben d bis f die 
neuen Buchstaben c, d und e. 


Zu Nummer 4 (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe d und e – neu – und 
Buchstabe f – aufgehoben –) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe d – neu – 


Die Aufnahme des § 34g EStG dient der Klarstellung, da nach dieser Norm für Zuwender 
eine Steuerermäßigung möglich ist, für deren Überprüfung die Informationen im Zuwen-
dungsempfängerregister genutzt werden können. Durch Verweis auf § 60b Absatz 2 AO 
wird eine Aufzählung vermieden. Die weiteren Anpassungen sind sprachlicher Natur. 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 Buchstabe f – aufgehoben – und e – neu – 


Die Regelung im bisherigen Buchstaben f ist nicht erforderlich. Die jeweils zuständige Fi-
nanzbehörde meldet Veränderungen im Datenbestand direkt an das Bundeszentralamt für 
Steuern. Es ist nicht erforderlich, dass das Bundeszentralamt für Steuern Anträge nur an-
nimmt und nur weiterleitet. 


Der neue Buchstabe e enthält eine tatsächlich und rechtliche erforderliche sachliche Zu-
ständigkeitsnorm, weil die Erteilung von Auskünften für das Bundeszentralamt für Steuern 
eine gesonderte und besondere Aufgabe sein wird. 


Zu Artikel 21 (Änderung der Finanzgerichtsordnung) 


§ 48 


Es handelt sich um eine Anpassung an die aufgrund des MoPeG eintretenden Rechtsän-
derungen. Die Neufassung von § 48 FGO dient der Anpassung an die Änderungen der 
Klagebefugnis im einheitlichen Feststellungsverfahren (vgl. § 352 AO, 
Artikel 12 Nummer 23).  
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Zu Artikel 22 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 1a) 


Zu Buchstabe a (§ 1a Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 1a Absatz 1 Satz 1 bis 4) 


In § 1a Absatz 1 Satz 1, 2, 3 und 4 werden jeweils die Wörter „Personenhandels- oder Part-
nerschaftsgesellschaft“ durch das Wort „Personengesellschaft“ ersetzt. Dadurch erhalten 
nunmehr alle Personengesellschaften die Möglichkeit, zur Körperschaftsbesteuerung zu 
optieren. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 1a Absatz 1 Satz 7 – neu –) 


Der Antrag auf Option zur Körperschaftsbesteuerung ist spätestens einen Monat vor Beginn 
des Wirtschaftsjahres zu stellen, ab dem die Besteuerung wie eine Kapitalgesellschaft gel-
ten soll. Um auch neu gegründeten Gesellschaften die Möglichkeit zu geben, von vorne 
herein zur Körperschaftsbesteuerung zu optieren, wird diesen mit dem neuen Satz 7 die 
Möglichkeit eingeräumt, den Antrag auch erst bis zum Ablauf eines Monats nach Abschluss 
des Gesellschaftsvertrags zu stellen. Entsprechendes gilt für Körperschaften, die in eine 
Personengesellschaft formwechseln. Durch den Antrag bis zum Ablauf eines Monats nach 
Anmeldung des Formwechsels beim zuständigen Register erhalten diese (bzw. die Perso-
nengesellschaft, falls diese zu diesem Zeitpunkt bereits in das Register eingetragen sein 
sollte) die Möglichkeit steuerlich ununterbrochen als Körperschaftsteuersubjekt behandelt 
zu werden. Ertragsteuerlich handelt es sich dabei um einen nicht unter § 1 UmwStG fallen-
den Formwechsel einer Körperschaft in eine Körperschaft anderer Rechtsform. 


Zu Buchstabe b (§ 1a Absatz 2 Satz 2) 


Mit der Ergänzung des Satzes 2 wird sichergestellt, dass die steuerneutrale Ausübung der 
Option nicht allein dadurch ausgeschlossen wird, dass in Sonderfällen, in denen die Betei-
ligung an einer Komplementärin einer optierenden Kommanditgesellschaft (i. d. R. eine zu 
Null Prozent beteiligte GmbH) eine funktional wesentliche Betriebsgrundlage darstellt, 
diese Beteiligung nicht in die optierende Gesellschaft eingebracht wird. 


Zu Buchstabe c (§ 1a Absatz 3 Satz 5) 


Durch die Änderung wird die Option auch in Bezug auf die Ausschüttungsfiktion noch stär-
ker an die steuerliche Behandlung einer echten Kapitalgesellschaft angenähert. Thesau-
rierte Gewinne gelten grundsätzlich so lange nicht als ausgeschüttet, bis sie entnommen 
werden. Unter Entnahme sind alle Vorgänge zu verstehen, aufgrund derer die Gewinne 
(z. B. durch Verbuchung auf einem Fremdkapitalkonto, tatsächliche Auszahlung an den 
Gesellschafter oder eine Verrechnung mit einer Forderung gegen den Gesellschafter) kein 
Eigenkapital der optierenden Gesellschaft mehr darstellen und daher z. B. nicht mehr zur 
Verrechnung mit Verlusten der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Im Unterschied zu einer 
echten Kapitalgesellschaft, bei der ein Zufluss bei einem beherrschenden Gesellschafter 
bereits dann fingiert wird, wenn die Ausschüttung von der Gesellschaft beschlossen wurde 
(vgl. zuletzt BFH-Urteil vom 14. Februar 2022, BStBl II 2023 S. 101 m. w. N.), sieht das 
Gesellschaftsrecht bei Personengesellschaften keinen besonderen Ausschüttungsbe-
schuss vor. Dieser grundsätzliche Unterschied zwischen Personengesellschaften und Ka-
pitalgesellschaften rechtfertigt, im Rahmen des § 1a KStG nicht zwischen einzelnen Ge-
sellschaftern zu differenzieren, sodass auch bei beherrschenden Gesellschaftern einer op-
tierenden Gesellschaft ein kapitalertragsteuerpflichtiger Zufluss erst bei tatsächlicher Ent-
nahme anzunehmen ist. 
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Zu Nummer 2 (§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3) 


Wohnungsgenossenschaften und -vereine sind nach § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG steu-
erbefreit, soweit sie Einnahmen aus der Überlassung eigener Wohnungen an Genossen 
oder Mitglieder erzielen. Übrige Tätigkeiten unterliegen der Steuerpflicht. Bereits durch das 
Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vom 4. August 2019 
(BGBl. I S. 1122) wurde gesetzlich normiert, dass Wohnungsgenossenschaften und -ver-
eine auch dann die Steuerbefreiung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG erhalten, wenn ihre 
übrigen Einnahmen nur wegen der Stromlieferung aus Mieterstromanlagen zwar die Un-
schädlichkeitsgrenze von 10 Prozent der Gesamteinnahmen übersteigen, die Einnahmen 
aus diesen Stromlieferungen aber nicht 20 Prozent ihrer Gesamteinnahmen übersteigen. 


Um den Ausbau der Solarstromerzeugung auf Wohngebäuden weiter voranzutreiben und 
die hierfür notwendige Anreizwirkung zu verstärken, sieht die Änderung des § 5 Absatz 1 
Nummer 10 Satz 3 KStG eine Ausweitung der Unschädlichkeitsgrenze auf 30 Prozent vor. 
Einnahmen aus der Lieferung von Strom aus Anlagen, für die unter den Voraussetzungen 
des § 21 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ein Anspruch auf Zahlung eines 
Mieterstromzuschlags besteht, führen nunmehr nicht zu einem Ausschluss der Steuerbe-
freiung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 1 KStG, wenn diese Einnahmen nicht 30 Prozent 
der gesamten Einnahmen des Steuerpflichtigen übersteigen.  


Nach dem unverändert beizubehaltenden § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 4 KStG gilt dies 
zudem auch für Einnahmen aus der Lieferung von Strom an den Mieter in Zeiten, in denen 
kein Strom aus den Mieterstromanlagen geliefert werden kann (vgl. § 42a Absatz 2 Satz 6 
EnWG), sowie für Einnahmen aus der Einspeisung des nicht an die Mieter abgegebenen 
Überschussstroms aus diesen Anlagen. 


Zudem soll mit dem Gesetz zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeu-
gung die „gemeinschaftliche Gebäudeversorgung“ eingeführt werden. Wie beim Mieter-
strom ist auch hier das Ziel, den Ausbau der Solarstromerzeugung auf Wohngebäuden wei-
ter voran zu treiben. Aufgrund der weiteren Änderung des Satzes 3 gilt die Unschädlich-
keitsgrenze von 30 Prozent künftig auch für Einnahmen aus der gemeinschaftlichen Ge-
bäudeversorgung i. S. des § 3 Nummer 20a EnWG i. V. mit § 42b EnWG. 


Die Änderung gilt über § 3 Nummer 15 GewStG auch für die Gewerbesteuer. 


Zu Nummer 3 (§ 32 Absatz 6 – neu –) 


Mit dem neuen Erstattungsanspruch gemäß § 32 Absatz 6 KStG wird die Steuerbefreiung 
nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG für ausländische, in EU- und EWR-Staaten ansässige, 
gemeinnützige Organisationen auch im Bereich der Kapitalertragsteuer nachvollzogen. Die 
Kapitalertragsteuererstattung wird aufgrund der Kapitalverkehrsfreiheit auch Drittstaaten- 
Organisationen i. S. des § 32 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 KStG gewährt. 


Mit der durch das Jahressteuergesetz 2009 erfolgten Änderung des § 5 Absatz 2 Nummer 2 
KStG wurden die Folgerungen aus dem Urteil des EuGH vom 14. September 2006 in der 
Rechtssache C-386/04 (Stauffer) gezogen und ausländische Körperschaften mit Sitz oder 
Geschäftsleitung in einem EU- bzw. EWR-Staat, soweit mit diesen ein Amtshilfeabkommen 
besteht, und die die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 
KStG erfüllen, den inländischen steuerbegünstigten Körperschaften weitgehend gleich ge-
stellt (vgl. BR-Drs. 545/08 S. 106).  


Während jedoch für inländische gemeinnützige Organisationen im Sinne des § 5 Absatz 1 
Nummer 9 KStG in § 44a Absatz 7 EStG eine Befreiungsmöglichkeit und in § 44b Absatz 6 
EStG ein Erstattungsverfahren geregelt ist, um eine vollständige Entlastung von der Quel-
lensteuer zu ermöglichen, existiert bisher für ausländische gemeinnützige Organisationen 







 - 229 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


(ansässig in EU-, EWR- und Drittstaaten) im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG keine 
vollständige Entlastungsmöglichkeit.  


Damit unterliegen Dividenden, die von deutschen Körperschaften an im Ausland ansässige 
gemeinnützige Organisationen ausgeschüttet werden, und in bestimmten Fällen von einem 
deutschen Schuldner an solche Organisationen gezahlte Zinsen der Kapitalertragsteuer in 
Höhe von 25 Prozent. Der Kapitalertragsteuerabzug, gegebenenfalls auf Grund von Dop-
pelbesteuerungsabkommen i. V. mit § 50c Absatz 3 EStG oder der Regelung des § 44a 
Absatz 9 EStG auf 15 Prozent reduziert, wirkt auf Grund der Abgeltungswirkung des § 32 
Absatz 1 KStG bei ausländischen gemeinnützigen Organisationen definitiv.  


Diese (höhere) Quellenbesteuerung von Dividenden und Zinsen, die an ausländische ge-
meinnützige Organisationen ausgeschüttet bzw. gezahlt werden, stellt eine Beschränkung 
des freien Kapitalverkehrs (Artikel 63 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV) und Artikel 40 des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR-Abkommens)) dar. Auf die Kapitalverkehrsfreiheit nach Artikel 63 Ab-
satz 1 AEUV können sich grundsätzlich auch gemeinnützige Organisationen in Drittstaaten 
berufen. Die Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit ist nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes (EuGH) nur in Bezug auf solche gemeinnützigen Organisatio-
nen gerechtfertigt, die in Drittstaaten ansässig sind, mit denen kein umfassender Informati-
onsaustausch besteht, der eine (unabhängige) Überprüfung der vom Antragsteller zum 
Nachweis der Erstattungsvoraussetzungen vorgelegten Nachweise ermöglicht. Damit die 
Durchsetzbarkeit von Rückforderungsansprüchen gegenüber beschränkt Steuerpflichtigen 
nicht hinter der für unbeschränkt Steuerpflichtige zurückbleibt, muss neben dem Informati-
onsaustausch auch eine mögliche und tatsächliche Beitreibung durch Drittstaaten gewähr-
leistet sein.  


Der Erstattungsanspruch gemäß dem neuen § 32 Absatz 6 KStG für ausländische gemein-
nützige Organisationen stellt die Unionsrechtskonformität bei der Quellenbesteuerung von 
Dividenden- und Zinszahlungen an gemeinnützige Organisationen her, die die Vorausset-
zungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erfüllen. 


Satz 1 


Satz 1 regelt insbesondere eine Erstattung der einbehaltenen und abgeführten Kapitaler-
tragsteuer für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4, 6 und 9 EStG und 
Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 EStG für beschränkt steuerpflichtige 
gemeinnützige Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen und be-
stimmt die objektiven Voraussetzungen für die Erstattung, die kumulativ vorliegen müssen. 


Zu Absatz 6 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Erstattungsberechtigt sind nach § 2 Nummer 1 KStG beschränkt steuerpflichtige gemein-
nützige Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die die Voraus-
setzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erfüllen, wobei der Verweis auf das Vorliegen 
der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG nicht zu einer 
grundsätzlichen persönlichen Steuerbefreiung von beschränkt Steuerpflichtigen mit Ansäs-
sigkeit in einem Drittstaat führt. 


Mit dem Verweis auf § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG wird sichergestellt, dass nur solche ge-
meinnützigen Organisationen freigestellt werden, die gemeinnützige, mildtätige oder kirch-
liche Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO verfolgen und die anhand der §§ 51 bis 68 AO 
zu prüfenden Voraussetzungen – sowohl in Bezug auf die satzungsmäßigen 







 - 230 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Voraussetzungen wie die tatsächliche Geschäftsführung – erfüllen. Dadurch wird die voll-
ständige Gleichbehandlung inländischer und ausländischer gemeinnütziger Organisationen 
hergestellt.  


Verwirklicht die ausländische Körperschaft ihre nach deutschem Recht förderungswürdigen 
Zwecke nur außerhalb von Deutschland, dann setzt die Steuerbegünstigung – neben den 
sonstigen Voraussetzungen der §§ 51 ff. AO – den Inlandsbezug nach § 51 Absatz 2 AO 
voraus. Dieser liegt zum einen vor, wenn natürliche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, gefördert werden. Auf die Staatsangehö-
rigkeit der natürlichen Personen kommt es dabei nicht an. 


Falls durch die Tätigkeit im Ausland keine im Inland lebenden Personen gefördert werden, 
liegt dann dennoch ein Inlandsbezug vor, wenn die Tätigkeit der Körperschaft neben der 
Verwirklichung der nach deutschem Recht steuerbegünstigten Zwecke auch zur Verbesse-
rung des Ansehens Deutschlands im Ausland beiträgt. Es gelten hier für in- und ausländi-
sche gemeinnützige Körperschaften die gleichen Voraussetzungen. Dabei wird das Anse-
hen Deutschlands nicht schon dadurch verbessert, dass in Deutschland Beteiligungen pas-
siv gehalten oder in Deutschland Einkünfte erzielt werden. Insbesondere ist für eine Stei-
gerung des Ansehens zumindest erforderlich, dass nach außen erkennbar ist, dass die 
nach deutschem Recht steuerbegünstigte Betätigung der Körperschaft auch durch finanzi-
elle Mittel aus Deutschland gefördert wird. 


Bei der Prüfung der Voraussetzungen der Steuerbegünstigung zum Zwecke der Kapitaler-
tragsteuererstattung werden als Ausdruck des Once-Only Prinzips dem BZSt bereits vor-
liegende Unterlagen und Informationen aus anderen Verfahren berücksichtigt, wie bei-
spielsweise dem Verfahren zur Eintragung in das Zuwendungsempfängerregister. 


Zu Buchstabe b 


Nach der Rechtsprechung des EuGH kann die Rechtsprechung zu Beschränkungen des 
freien Kapitalverkehrs in der Union nicht in vollem Umfang auf den Kapitalverkehr zwischen 
Mitgliedstaaten und dritten Ländern übertragen werden, da sich dieser in einem anderen 
rechtlichen Rahmen einfügt. Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, vom Steuerpflichtigen 
vorgelegte Belege zu akzeptieren, ohne gegebenenfalls die Richtigkeit dieser Angaben 
überprüfen zu können. Wenn die Gewährung eines Steuervorteils von der Erfüllung von 
Bedingungen abhängig ist, deren Einhaltung nur in der Weise nachgeprüft werden kann, 
dass Auskünfte von den zuständigen Behörden eines Drittstaats eingeholt werden, ist es 
grundsätzlich gerechtfertigt, dass der Mitgliedstaat die Gewährung dieses Vorteils ablehnt, 
wenn es sich, insbesondere wegen des Fehlens einer vertraglichen Verpflichtung des Dritt-
staats zur Vorlage der Informationen, als unmöglich erweist, die Auskünfte von ihm zu er-
halten (vgl. Urteil vom 26. Februar 2019 in der Rechtssache C-135/17, X, Rn. 90 ff.) 


Vor diesem Hintergrund liegt ein Erstattungsanspruch nur vor, wenn der Staat, in dem die 
gemeinnützige Organisation ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung hat, aufgrund völkerver-
traglicher Abkommen oder Übereinkommen verpflichtet ist, der Bundesrepublik Deutsch-
land Amtshilfe in Steuersachen in einem Umfang zu leisten und tatsächlich leistet, der für 
die Überprüfung der Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG erforderlich ist. 
Dies ist z. B. geboten, um die Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung i. S. d. 
§ 63 AO im Ausland überprüfen zu können. Nur ein derartiges Amtshilfeniveau ermöglicht 
die Überprüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen durch die deutsche Steuerverwal-
tung unabhängig von den Angaben des Steuerpflichtigen, sowie der vom Steuerpflichtigen 
vorgelegten Nachweise und ist wirksam in der Lage, Missbrauch u.a. in Form von Cum-
Cum-Gestaltungen oder einer vom gemeinnützigen Zweck abweichenden Geschäftsfüh-
rung vorzubeugen.  


Bei Staaten außerhalb der EU kann die Gewährleistung ausreichender Amtshilfemaßnah-
men angenommen werden, wenn der jeweilige Staat den OECD-Standard für Transparenz 
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und effektiven Informationsaustausch auf Ersuchen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nummer 2 
in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 des Steueroasen-Abwehrgesetzes umgesetzt hat. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn der Staat das Übereinkommen vom 25. Januar 1988 
über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der Fassung des Änderungsprotokolls 
vom 27. Mai 2010 ratifiziert hat oder diesem beigetreten ist oder mit der Bundesrepublik 
Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, das einen Informati-
onsaustausch entsprechend dem Artikel 26 des OECD-Musterabkommens beinhaltet. 


Bei EU-Mitgliedsstaaten ist der Amtshilfestandard durch die EU-Amtshilferichtlinie sicher-
gestellt. 


Zu Buchstabe c 


Es ist notwendig, dass eine Verpflichtung zur Beitreibungshilfe des anderen Staates besteht 
und Beitreibungshilfe durch diesen auch tatsächlich geleistet wird. Denn trotz vorheriger 
Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 32 Absatz 6 KStG besteht die Möglichkeit, 
dass die tatsächliche Geschäftsführung der ausländischen gemeinnützigen Organisation 
nicht (mehr) auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten 
Zwecke gerichtet ist oder nicht den Bestimmungen entspricht, die die Satzung über die 
Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält, vgl. § 63 Absatz 1 AO. Dies gilt ins-
besondere deshalb, da die Feststellung der Gemeinnützigkeit rückwirkend aberkannt wer-
den kann und bei Neugründungen die Prüfung der Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit 
hinsichtlich der tatsächlichen Geschäftsführung erst später verifiziert werden kann. Auch 
eine mögliche missbräuchliche Gestaltung i. S. des § 50d Absatz 3 EStG könnte erst im 
Nachhinein erkannt werden. 


Es kann daher eine Rückforderung der erstatteten Beträge für Zeiträume von bis zu 10 
Jahren nötig werden, vgl. § 61 Absatz 3 AO. Zur Absicherung des Steueraufkommens und 
zur Durchsetzung der Rückforderungsansprüche ist es notwendig, dass die entsprechende 
Körperschaft ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
hat, der aufgrund völkervertraglicher Abkommen oder Übereinkommen verpflichtet ist, der 
Bundesrepublik Deutschland Amtshilfe bei der Beitreibung gemäß der Richtlinie 
2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 über die Amtshilfe bei der Beitreibung von For-
derungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen oder ge-
mäß einem dem Artikel 27 des OECD-Musterabkommens 2017 zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen entspre-
chenden Artikel in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu leisten, 
und tatsächlich leistet. 


Die Durchsetzungsmöglichkeit der staatlichen Ansprüche in den genannten Fällen trägt zur 
Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit bei. Ein Fehlen der Durchsetzungsmöglichkeit 
würde dagegen die staatliche Autorität und das Vertrauen der Bürger in das Rechtssystem 
untergraben. Zudem sind alle Steuerpflichtigen grundsätzlich gleich zu behandeln. Deshalb 
darf die Durchsetzbarkeit von Rückforderungsansprüchen gegenüber beschränkt Steuer-
pflichtigen nicht hinter der für unbeschränkt Steuerpflichtige zurückbleiben. Schließlich kön-
nen nur ausreichende Durchsetzungsmöglichkeiten staatlicher Ansprüche Missbrauch vor-
beugen.  


Im Rahmen des Kapitalertragsteuererstattungsverfahrens ist eine Erstattung gegen Sicher-
heitsleistung nicht praktikabel. 


Zu Buchstabe d 


Der Gläubiger muss in seinem Ansässigkeitsstaat einer der unbeschränkten Körperschaft-
steuerpflicht vergleichbaren Steuerpflicht ohne Wahlmöglichkeit unterliegen. Eine Steuer-
befreiung ist unschädlich. 
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Zu Nummer 2 


Im Falle des Vorliegens von Einkünften im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG müs-
sen die betreffenden gemeinnützigen Körperschaften unmittelbar an den ausschüttenden 
Kapitalgesellschaften beteiligt sein. Eine unmittelbare Beteiligung liegt auch dann vor, wenn 
diese Beteiligung unter Zwischenschaltung einer vermögensverwaltenden, nicht gewerblich 
geprägten Personengesellschaft gehalten wird, vgl. BFH v. 18. Mai 2021, I R 77/17, BStBl. 
II 2022 Seite 114. Die Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG müssen 
der gemeinnützigen Organisation nach § 20 Absatz 5 EStG steuerlich zuzurechnen sein. 


Zu Nummer 3 


Weiterhin sind nur solche ausländischen gemeinnützigen Organisationen, erstattungsbe-
rechtigt, deren Sitz (§ 11 AO) und Ort der Geschäftsleitung (§ 10 AO) sich innerhalb des 
Hoheitsgebiets eines EU-Mitgliedstaates oder eines EWR-Staates befinden. Befinden sich 
Sitz oder Ort der Geschäftsleitung außerhalb des Hoheitsgebiets des EU/ EWR-Raumes, 
ist auch in diesen Fällen der Anwendungsbereich der Kapitalverkehrsfreiheit eröffnet (Arti-
kel 63 Absatz 1 AEUV), es sei denn es handelt sich um Kapitalerträge in Zusammenhang 
mit Direktinvestitionen (Artikel 64 Absatz 1 AEUV). Die Bestandsschutzklausel des Arti-
kel 64 Absatz 1 AEUV findet Anwendung, da die bisherige Ungleichbehandlung ausländi-
scher gemeinnütziger Organisationen bei der (Quellen-)Besteuerung von Dividenden und 
Zinsen bereits vor dem 31. Dezember 1993 bestand. Eine Direktinvestition im Sinne der 
Bestandsschutzklausel des Artikel 64 Absatz 1 AEUV liegt nach der Rechtsprechung des 
EuGH insbesondere bei einer (unmittelbaren oder mittelbaren) Beteiligung an der ausschüt-
tenden Gesellschaft in Höhe von mindestens 10 Prozent vor (vgl. EuGH-Urteil vom 10. Feb-
ruar 2011 in den verbundenen Rechtssachen C-436/08 und 437/08, Haribo Lakritzen Hans 
Riegel und Österreichische Salinen, Rn. 137). Im Fall einer solchen Direktinvestition können 
sich die genannten beschränkt Steuerpflichtigen nicht auf die Kapitalverkehrsfreiheit beru-
fen und sind nicht erstattungsberechtigt. 


Die Anwendung der Bestandschutzklausel des Artikel 64 Absatz 1 AEUV führt zu einer Un-
gleichbehandlung von Direktinvestitionen gegenüber Portfolioinvestitionen. Jedoch ist der 
Gesetzgeber unter dem Aspekt der Gleichbehandlung nicht gehalten, bei der Verankerung 
der unionsrechtlichen Grundfreiheiten im nationalen Recht über die Vorgaben des Unions-
rechts hinauszugehen und die in den Grundfreiheiten wurzelnden steuerlichen Begünsti-
gungen auf Personen auszudehnen, die nicht in den Schutzbereich der jeweiligen Grund-
freiheit fallen, vgl. BFH I R 80/16, Rn. 36. Andernfalls liefe die die Bestandsschutzklausel in 
Artikel 64 Absatz 1 AEUV faktisch leer, wenn der Gesetzgeber zur Gleichbehandlung der 
Direktinvestitionen angehalten wäre. 


Satz 2 


Satz 2 regelt Ausschlusstatbestände, bei deren alternativem Vorliegen eine Erstattung aus-
geschlossen ist. 


Zu Nummer 1 


Der Erstattungsanspruch nach Absatz 6 geht nur soweit, wie nach anderen Vorschriften 
(z. B. § 44a Absatz 9 EStG, § 50c EStG) keine Erstattungsmöglichkeiten vorgesehen sind. 


Zu Nummer 2 


Für die Entlastungsberechtigung nach dem neuen § 32 Absatz 6 KStG gilt – wie auch bei 
der Erstattung nach § 44a Absatz 9 EStG – § 50d Absatz 3 EStG entsprechend.  


§ 50d Absatz 3 EStG setzt für das Vorliegen einer sachlichen Entlastungsberechtigung 
eine über die bloße Vermögensverwaltung hinausgehende wirtschaftliche Tätigkeit voraus. 
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Da sich die Funktion einer gemeinnützigen Organisation auf die Erhaltung des Vermögens 
sowie die Förderung des festgelegten Zwecks beschränkt und gerade nicht in einer eigen-
wirtschaftlichen Tätigkeit bzw. der Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr besteht, dürften 
die Kriterien für das Vorliegen der sachlichen Entlastungsberechtigung dem Wortlaut nach 
in der Regel nicht erfüllt sein. 


Eine bestehende Missbrauchsvermutung kann nach dem Wortlaut des § 50d Absatz 3 
Satz 2 Alternative 1 EStG widerlegt werden, indem der Körperschaftsteuerpflichtige nach-
weist, dass keiner der Hauptzwecke seiner Einschaltung die Erlangung eines steuerlichen 
Vorteils ist. Missbräuchliche Gestaltungen setzten damit ein Eigeninteresse voraus, das bei 
gemeinnützigen Organisationen gerade fehlt. 


Eine Erstattung nach § 32 Absatz 6 KStG kommt in entsprechender Anwendung des § 50d 
Absatz 3 EStG daher nicht in Betracht, soweit die ausländische und i. S. der §§ 51 bis 58 
AO gemeinnützige Körperschaft nicht gemäß § 50d Absatz 3 Satz 2 EStG nachweist, dass 
keiner der Hauptzwecke ihrer Einschaltung die Erlangung eines steuerlichen Vorteils ist, 
der über die gemeinnützigkeitsrechtliche Steuerbefreiung hinaus geht oder im Eigeninte-
resse einer an ihr beteiligten oder begünstigten Person liegt. Im Rahmen der Gegenbewei-
sprüfung des § 50d Absatz 3 Satz 2 EStG kann die Feststellung der Gemeinnützigkeit im 
Sinne dieser Vorschrift oder der Eintrag eines Gläubigers in das Zuwendungsempfänger-
register gemäß des ab 1. Januar 2024 in Kraft tretenden § 60b AO ein Indiz für das Vorlie-
gen des gem. § 50d Absatz 3 Satz 2 EStG zu erbringenden Nachweises sein.  


Auch § 50j EStG ist entsprechend anzuwenden, da Cum-Cum-Geschäfte über eine auslän-
dische und als gemeinnützig i. S. der §§ 51 bis 68 AO anerkannte Körperschaft grundsätz-
lich möglich sind. Analog ist 50j EStG so anzuwenden, dass die Steuersatzreduzierung auf 
unter 15 Prozent nicht wie von § 50j Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 EStG 
vorausgesetzt, aufgrund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu er-
folgen hat, sondern aus Gründen des Gemeinnützigkeitsrechts erfolgt. 


Zu Nummer 3 


Nach § 32 Absatz 6 Satz 2 Nummer 3 KStG erfolgt eine Erstattung nur soweit im Ausland 
keine Anrechnung der Kapitalertragsteuer, kein Abzug von der Steuerbemessungsgrund-
lage aufgrund der gezahlten Kapitalertragsteuer und kein Anrechnungsvortrag erfolgen 
kann und auch nicht erfolgt ist. Damit soll eine doppelte Entlastung ausländischer gemein-
nütziger Organisationen durch sowohl Anrechnung oder Abzug im Ansässigkeitsstaat als 
auch Erstattung der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer in Deutschland ver-
mieden werden. Die Regelung dient der Vermeidung missbräuchlicher Gestaltungen. 


Die Möglichkeit eines Anrechnungsvortrags steht der Anrechnung gleich, wenn und soweit 
in einem der folgenden Besteuerungszeiträume eine Anrechnung erfolgen kann. 


Sätze 3 bis 5 


Die Sätze 3 bis 5 regeln die formellen Nachweispflichten und Erstattungsvoraussetzungen 
sowie das Erstattungsverfahren. Die Erstattung erfolgt durch einen Freistellungsbescheid. 
Hierbei handelt es sich um einen so genannten Teilfreistellungsbescheid. 


Satz 3 


Satz 3 stellt klar, dass das Vorliegen der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 vom Antrag-
steller darzulegen und nachzuweisen ist. 


Satz 4 
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Der gemäß Satz 4 geforderte Nachweis, dass die deutsche Kapitalertragsteuer tatsächlich 
nicht angerechnet, abgezogen oder vorgetragen worden ist, gilt in der Regel als erbracht, 
wenn eine entsprechende Steuerbescheinigung des Ansässigkeitsstaates vorgelegt wird. 
Ziel der Regelung ist, eine Doppelentlastung zu verhindern, die in den Fällen entstehen 
könnte, in denen die deutsche Kapitalertragsteuer erstattet und gleichzeitig im Ansässig-
keitsstaat steuermindernd geltend gemacht wird. 


Satz 5 


Satz 5 regelt das Erstattungsverfahren. Er verweist auf die entsprechende Anwendung des 
Absatzes 3 Satz 1, 2 und 3 erster Halbsatz und § 50c Absatz 5 EStG. Bei dem zu erteilen-
den Freistellungsbescheid handelt es sich um einen sog. Teilfreistellungsbescheid, der ge-
meinsam mit dem Teilfreistellungsbescheid gemäß den anderen Vorschriften i. S. des Sat-
zes 2 Nummer 1 – § 44a Absatz 9 EStG und § 50c Absatz 3 EStG – ergeht. Nachstehende 
verfahrensrechtliche Voraussetzungen und damit zugleich Erstattungsvoraussetzungen 
müssen für den Erlass eines Teilfreistellungsbescheids gemäß § 32 Absatz 6 kumulativ 
vorliegen: 


– ein fristgemäß beim Bundeszentralamt für Steuern gestellter Antrag, wobei die Frist für 
einen Erstattungsantrag vier Jahre beträgt und mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Kapitalerträge bezogen worden sind, beginnt und nicht vor Ablauf eines Jahres seit 
dem Zeitpunkt der Entrichtung der Steuer und nicht vor Ablauf der im Abkommen der 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorgesehenen Frist endet (vgl. § 50c Absatz 3 
Satz 2 EStG). Die Ablaufhemmung des § 50c Absatz 3 Satz 2 2. Halbsatz EStG, wo-
nach die Antragsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Entrichtung 
der Steuer und nicht vor Ablauf der im Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung vorgesehenen Frist endet, soll auch für den Anspruch gemäß § 32 Absatz 6 
KStG gelten, um einen Gleichlauf der Antragsfrist des Anspruchs gemäß § 32 Absatz 6 
KStG mit den Antragsfristen der Ansprüche gemäß § 44a Absatz 9 und § 50c Absatz 3 
EStG zu gewährleisten. 


– Die Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer (vgl. auch § 32 Absatz 6 
Satz 1 KStG), wobei der Nachweis einer Einbehaltung und Abführung als erbracht gilt, 
wenn die in § 45a Absatz 2 oder 3 EStG bezeichnete Bescheinigung vorgelegt wurde 
oder die Angaben gemäß § 45a Absatz 2a EStG übermittelt wurden (vgl. § 50c Ab-
satz 3 erster Halbsatz EStG).  


– Die Vorlage der Bescheinigung gemäß § 45a Absatz 2 oder 3 EStG oder die Übermitt-
lung der Angaben gemäß § 45a Absatz 2a EStG. 


– Die Übermittlung des Antrags nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle (s. Satz 6 i. V. mit § 50c Absatz 5 Satz 1 EStG), 


– Die Beibringung einer Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde über die steuer-
liche Ansässigkeit des Antragstellers in der Form, wie die ausländische Steuerbehörde 
die Bestätigung üblicherweise erteilt. In den Fällen, in denen die ausländische Behörde 
keine eigenen Formvorgaben hat, ist den Vorgaben des Bundeszentralamtes für Steu-
ern zu folgen. 


Im Übrigen wird auf die Gesetzesbegründung des Abzugsteuerentlastungsmodernisie-
rungsgesetz (AbzStEntModG) zu § 50c Absatz 3 Satz 1, 2 und Satz 3 erster Halbsatz so-
wie Absatz 5 EStG verwiesen. 


Sachlich zuständig ist gemäß § 16 AO i. V. mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 FVG das 
Bundeszentralamt für Steuern. 
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Zu Nummer 4 (§ 34) 


Zu Buchstabe a (§ 34 Absatz 3b) 


Die geänderte Begünstigung des § 5 Absatz 1 Nummer 10 KStG ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b (§ 34 Absatz 10a – neu –) 


Der neue Absatz 10a sieht in Bezug auf die Einführung des § 32 Absatz 6 KStG eine An-
wendung auf alle offenen Fälle vor. Dies ist unionsrechtlich geboten. 


Zu Buchstabe c (§ 34 Absatz 10b – neu –) 


Als Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 34 Absatz 10a KStG wird der bisherige Ab-
satz 10a der neue Absatz 10b. 


Zu Artikel 23 (Weitere Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird an die Änderung der Überschrift des § 3 KStG angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 1 Absatz 1 Nummer 5) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Die Änderung vollzieht die Einfügung des § 14a AO nach.  


Ab 2024 sind nicht eingetragene Vereine und Vereine, die nicht durch staatliche Verleihung 
Rechtspersönlichkeit erlangt haben, rechtsfähige Personenzusammenschlüsse ohne 
Rechtspersönlichkeit (§ 54 BGB-2024). Daher ist der Begriff des nicht rechtsfähigen Ver-
eins in § 1 Absatz 1 Nummer 5 KStG anzupassen und lautet zukünftig „Vereine ohne 
Rechtspersönlichkeit“. 


Die ebenfalls in § 1 Absatz 1 Nummer 5 genannten nicht rechtsfähigen Anstalten und Stif-
tungen sind keine Personenvereinigungen, sondern nicht rechtsfähige Zweckvermögen des 
privaten Rechts. Der Zusatz „nicht rechtsfähig“ wird vor Anstalten eingefügt, um für Anstal-
ten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts den bestehenden Rechts-
zustand fortzuführen. 


Zu Nummer 3 (§ 3 Überschrift und Absatz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Die Änderungen vollziehen die Einfügung des § 14a AO nach.  


In Ergänzung zu § 1 Absatz 1 Nummer 5 KStG unterliegen bislang „nichtrechtsfähige Per-
sonenvereinigungen, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten 
Rechts“ nach § 3 Absatz 1 KStG der Körperschaftsteuer, wenn ihr Einkommen weder nach 
dem KStG noch nach dem EStG unmittelbar bei einem anderen Steuerpflichtigen zu ver-
steuern ist. § 3 Absatz 1 KStG stellt insoweit eine Auffangvorschrift dar, um eine Einmalbe-
steuerung sicherzustellen.  


§ 14a Absatz 2 und 3 AO – neu – zählt rechtsfähige und nicht rechtsfähige Personenverei-
nigungen auf. Der Begriff der Personenvereinigung in § 3 Absatz 1 KStG wird beibehalten, 
die Einschränkung „nicht rechtsfähige“ ist nach dem MoPeG in Bezug auf Personenverei-
nigungen aber zu eng und wird gestrichen, um auch die rechtsfähigen Personenvereinigun-
gen i. S. des § 14a Absatz 2 AO – neu – zu erfassen. Der Zusatz „nicht rechtsfähige“ wird 
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vor „Anstalten“ eingefügt, um für Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des 
privaten Rechts den bestehenden Rechtszustand fortzuführen. 


Zu Nummer 4 (§ 8 Absatz 5) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Die Änderung vollzieht die Einfügung des § 14a AO nach.  


Nach § 8 Absatz 5 KStG bleiben bei Personenvereinigungen für die Ermittlung des Einkom-
mens Beiträge, die auf Grund der Satzung von den Mitgliedern lediglich in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder erhoben werden, außer Ansatz. Der Begriff der Personenvereinigung ist im 
KStG derzeit nicht definiert. 


Unter die Vorschrift fallen diejenigen Steuersubjekte im Sinne des § 1 KStG, die Mitglieder 
haben, z. B. nichtrechtsfähige und rechtsfähige Vereine, Genossenschaften und Versiche-
rungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG). Zwar fallen nach herrschender Meinung auch 
Kapitalgesellschaften dem Grunde nach unter die Vorschrift, allerdings werden bei diesen 
regelmäßig keine Mitgliedsbeiträge erhoben.  


Nicht unter den persönlichen Anwendungsbereich der Vorschrift fallen Anstalten, Stiftun-
gen, andere Zweckvermögen des privaten Rechts und Betriebe gewerblicher Art, da diese 
Steuersubjekte keine Mitglieder haben.  


Nach der Definition von Personenvereinigungen in § 14a Absatz 1 AO sind Personenverei-
nigungen im Sinne der Abgabenordnung und der Steuergesetze Personenzusammen-
schlüsse ohne Rechtspersönlichkeit zur Verfolgung eines gesetzlich zulässigen Zwecks. 


Von den in § 1 KStG genannten Steuersubjekten fallen unter Personenzusammenschlüsse 
ohne Rechtspersönlichkeit nichtrechtsfähige Vereine (zukünftig „Vereine ohne Rechtsper-
sönlichkeit“). Dagegen besitzen rechtsfähige Vereine, Genossenschaften und Versiche-
rungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) eine eigene Rechtspersönlichkeit. 


Dies macht eine Anpassung des § 8 Absatz 5 KStG hinsichtlich des persönlichen Anwen-
dungsbereichs erforderlich. Zukünftig wird auf Körperschaften und Personenvereinigungen 
im Sinne des § 1 Absatz 1 KStG Bezug genommen werden. Da diese zugleich Mitglieder 
haben müssen, die aufgrund der Satzung Mitgliedsbeiträge leisten, bleibt der Anwendungs-
bereich des § 8 Absatz 5 KStG unverändert. 


Zu Nummer 5 (§ 8a) 


Zu Buchstabe a (§ 8a Absatz 1 Satz 4) 


Nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe 1 i. V. mit Artikel 1 ATAD kann die Frei-
grenze pro Steuerpflichtigen nur einmal gewährt werden. Da unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaften nur über einen Betrieb im Sinne der Zinsschranke verfügen, besteht 
insoweit kein Anpassungsbedarf an die ATAD. Da beschränkt steuerpflichtige Körperschaf-
ten und unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaften i. S. des § 1 Absatz 1 Nummer 4 und 
5 jedoch mehrere Betriebe haben können, wird der Anwendungsbereich des § 8a Absatz 1 
Satz 4 auf sämtliche Körperschaften erweitert. § 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a Satz 2 
EStG – neu – bleibt für Zwecke der Anwendung der Freigrenze unberührt. 


Beispiel: 


Die deutsche M GmbH ist zu jeweils 100 Prozent an der französischen T SARL und der 
deutschen T GmbH beteiligt, die als gleichartige Betriebe i. S. des § 4h Absatz 2 Satz 1 
Buchstabe a Satz 2 EStG einzustufen sind. Die T SARL verfügt in Deutschland über zwei 
eigenständige Betriebe. 
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Lösung: 


Die T SARL verfügt in Deutschland für Zwecke der Zinsschranke über lediglich einen Be-
trieb. Für Zwecke der Freigrenzenregelung (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a EStG) ist 
daneben auch die deutsche T GmbH zu berücksichtigen. 


Zu Buchstabe b (§ 8a Absatz 2 – aufgehoben –) 


Absatz 2 ist wegen der Modifikation der Stand-alone-Klausel (§ 4h Absatz 2 Satz 1 Buch-
stabe b EStG) entbehrlich geworden und wird gestrichen. 


Zu Buchstabe c (§ 8a Absatz 3 Satz 1) 


Im Urteil vom 11. November 2015, BStBl II 2017 S. 319, hat der Bundesfinanzhof entschie-
den, dass die Vergütungen für Fremdkapital der einzelnen qualifiziert beteiligten Gesell-
schafter bei Prüfung der 10 Prozent-Grenze zur schädlichen Gesellschafterfremdfinanzie-
rung nach § 8a Absatz 3 Satz 1 KStG nicht zusammenzurechnen sind. Dies ist nicht sach-
gerecht und eröffnet Gestaltungsspielräume. Mit der Änderung wird die bisherige Verwal-
tungsauffassung (BMF-Schreiben vom 4. Juli 2008, BStBl I S. 718, Tz. 82) wiederherge-
stellt, wonach die Vergütungen für Fremdkapital der einzelnen qualifiziert beteiligten Ge-
sellschafter bei Prüfung der 10 Prozent-Grenze zur schädlichen Gesellschafterfremdfinan-
zierung zusammenzurechnen sind. Zudem wird die maßgebliche Beteiligungsgrenze an die 
des § 1 Absatz 2 AStG sowie des Artikels 2 Absatz 4 der ATAD („mindestens“ statt „mehr 
als“ 25 Prozent) angeglichen. 


Zu Nummer 6 (§ 34) 


Zu Buchstabe a (§ 34 Absatz 1) 


Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 34 Absatz 1 KStG auf den 
Veranlagungszeitraum 2024 fortgeschrieben. 


Zu Buchstabe b (§ 34 Absatz 4 Satz 2 – neu –) 


Nach § 52 Absatz 8b – neu – EStG ist § 4h EStG (Zinsschranke) in der Fassung dieses 
Gesetzes erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem Tag des Gesetzesbe-
schlusses des Deutschen Bundestags beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2024 enden. 
§ 8a KStG enthält körperschaftsteuerliche Sonderregelungen zur Zinsschranke, auf die Be-
zug genommen wird. Durch die Änderung wird die zeitliche Anwendung des § 4h EStG im 
KStG entsprechend nachvollzogen. § 8a – neu – KStG ist somit ebenfalls erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem Tag des Gesetzesbeschlusses des Deutschen 
Bundestags beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2024 enden. 


Zu Artikel 24 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b) 


Bereits durch das Fondsstandortgesetz (FoStoG) vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1498) wur-
den mit der Neufassung des § 9 Nummer 1 Satz 3 und 4 GewStG Anreize für den Ausbau 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Sinne des § 3 Nummer 21 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge oder Elektrofahrräder geschaffen. Seither konnten Grundstücks- bzw. Wohnungsun-
ternehmen die erweiterte Kürzung ihres Gewerbeertrags weiterhin in Anspruch nehmen, 
wenn sie Einnahmen aus der Lieferung von Strom im Zusammenhang mit dem Betrieb von 
Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Nummer 21 
EEG oder aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder 
erzielen. Allerdings dürfen diese Einnahmen aus der Lieferung von Strom im Wirtschaftsjahr 
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nicht höher als 10 Prozent der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbe-
sitzes sein (§ 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b GewStG). 


Um den Ausbau der Solarstromerzeugung auf Gebäuden und den Betrieb von Ladesäulen 
weiter voranzutreiben und die hierfür notwendige Anreizwirkung zu verstärken, sieht die 
Änderung eine Erhöhung der Unschädlichkeitsgrenze um 10 Prozentpunkte vor. Grund-
stücksunternehmen können ihr Engagement im Bereich der Lieferung von Strom im Zu-
sammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien im Sinne des § 3 Nummer 21 EEG oder aus dem Betrieb von Ladestationen für Elekt-
rofahrzeuge oder Elektrofahrräder ausweiten und gleichwohl weiterhin die erweiterte Kür-
zung in Anspruch nehmen. 


Zu Nummer 2 (§ 36 Absatz 4b – neu –) 


Die Erhöhung der bisherigen 10 Prozent-Grenze auf 20 Prozent in § 9 Nummer 1 Satz 3 
Buchstabe b GewStG ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zu Artikel 25 (Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Die Änderung vollzieht die Einfügung des § 14a AO nach. 


Das geltende Gewerbesteuergesetz knüpft beim Steuergegenstand in § 2 Absatz 3 Ge-
wStG u. a. an nicht rechtsfähige Vereine und deren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb an.  


Mit der Änderung wird der Begriff des nicht rechtsfähigen Ver-eins in Verein ohne Rechts-
persönlichkeit geändert. 


Zu Nummer 2 (§ 10a) 


Zu Buchstabe a (§ 10a Satz 2) 


Auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 9 Buchstabe b (Änderung des § 10d Absatz 2 
Satz 1 EStG) wird verwiesen. 


Durch die Änderung wird die bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer für die Veranla-
gungszeiträume 2024 bis 2027 vorgesehene Erhöhung der Prozentgrenze bei der sog. Min-
destgewinnbesteuerung von 60 auf 80 Prozent auch für den Vortrag gewerbesteuerlicher 
Fehlbeträge für die Erhebungszeiträume 2024 bis 2027 nachvollzogen. 


Die Änderung ist nach der allgemeinen Anwendungsregelung des § 36 Absatz 1 GewStG 
erstmals für den Erhebungszeitraum 2024 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b (§ 10a Satz 3, 8 und 9) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung (Änderung „Abs.“ in „Absatz“). 


Zu Nummer 3 (§ 36 Absatz 1) 


Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 36 Absatz 1 GewStG auf 
den Erhebungszeitraum 2024 fortgeschrieben. 







 - 239 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Zu Artikel 26 (Weitere Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 10a Satz 2) 


Auf die Begründung zu Artikel 7 Nummer 1 (Änderung des § 10d Absatz 2 Satz 1 EStG) 
wird verwiesen. 


Durch die Änderung wird die bei der Einkommen- und Körperschaftsteuer für Veranla-
gungszeiträume ab 2028 vorgesehene Absenkung der Prozentgrenze bei der sog. Mindest-
gewinnbesteuerung von 80 auf 60 Prozent auch für den Vortrag gewerbesteuerlicher Fehl-
beträge für Erhebungszeiträume ab 2028 nachvollzogen. 


Zu Nummer 2 (§ 36 Absatz 5a Satz 2 – neu –) 


Auf die Begründung zu Artikel 7 Nummer 2 (Anwendungsregelung zu § 10d Absatz 2 
Satz 1 EStG) wird verwiesen. Die Änderung des Verlustvortrags gemäß § 10a GewStG ist 
ebenfalls ab dem Erhebungszeitraum 2028 anzuwenden. 


Zu Artikel 27 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 3) 


Die Regelung stellt klar, dass § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 3 UStG nur auf 
Leistungen von Zweckbetrieben nach den §§ 66 bis 68 AO anzuwenden ist. Bei Leistungen 
von Zweckbetrieben nach § 65 AO findet hingegen keine umsatzsteuerrechtliche Prüfung 
der Wettbewerbsrelevanz dieser Leistungen statt. Denn bei Zweckbetrieben i. S. von § 65 
AO wird dem Wettbewerbsgedanken bereits durch die Definition des Zweckbetriebs in § 65 
AO hinreichend Rechnung getragen. 


Die Änderung des § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 3 UStG erfolgt vor dem Hin-
tergrund des BFH-Urteils vom 26. August 2021 - V R 5/19. Der BFH hat dort entschieden, 
dass die Wettbewerbsklausel des § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 3 UStG nach 
dem derzeitigen Gesetzeswortlaut auch auf Zweckbetriebe i. S. des § 65 AO anzuwenden 
ist. Ein gegenteiliger Wille des Gesetzgebers habe keinen Niederschlag im Gesetzeswort-
laut gefunden.  


In der Praxis führt die BFH-Rechtsprechung dazu, dass Leistungen von Zweckbetrieben 
nach § 65 AO regelmäßig dem regulären Steuersatz unterliegen. Denn Sachverhalte, bei 
denen Zweckbetriebe nicht zu herkömmlichen Unternehmen in Wettbewerb treten, sind 
kaum denkbar. 


Die Finanzverwaltung wendet dieses BFH-Urteil bisher nicht an. 


Zu Nummer 2 (§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a Satz 4 – neu –) 


Die Regelung stellt klar, dass nach § 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a UStG begüns-
tigte Leistungen auch dann vorliegen, wenn die von dem jeweiligen gemeinnützigen Zweck 
erfassten Personen entweder Empfänger der Leistung sind oder, wie z. B. bei Inklusions-
betrieben, bei der Leistungserbringung mitwirken.  


Der BFH hat mit Urteil vom 23. Juli 2019 - XI R 2/17 entschieden, dass die Umsätze, die 
ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des Wohlfahrtswesens aus Gastronomieleistun-
gen und der Zurverfügungstellung einer öffentlichen Toilette erzielt, selbst dann nicht nach 
§ 12 Absatz 2 Nummer 8 Buchstabe a UStG ermäßigt zu besteuern sind, wenn diese Leis-
tungen der Verwirklichung satzungsmäßiger Zwecke gedient haben. Seine Entscheidung 
begründet der BFH u. a. damit, dass die einzelnen Gastronomieleistungen des Bistros wie 
auch die Zurverfügungstellung der öffentlichen Toilette in erster Linie den Zwecken der 
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Besucher (Verbraucher) und der Nutzer dienen, die nicht vom gemeinnützigen Zweck der 
Einrichtung des Klägers erfasst werden. 


Die Finanzverwaltung wendet dieses BFH-Urteil bisher nicht an. Denn es war zum damali-
gen Zeitpunkt zumindest unklar, ob die Auffassung des BFH, es sei allein entscheidend, 
wem die Leistung zu Gute komme, dem Unionsrecht entsprach. Mittlerweile ist unionsrecht-
lich klargestellt, dass zur Beantwortung der Frage, ob eine nach den §§ 66 bis 68 der Ab-
gabenordnung gemeinnützige Einrichtung mit ihren Leistungen ihre steuerbegünstigten sat-
zungsgemäßen Zwecke selbst verwirklicht, nicht nur auf den Leistungsempfänger abzustel-
len ist. Aus den Erwägungsgründen der Richtlinie (EU) 2022/542 des Rates vom 5. April 
2022 zur Änderung der Richtlinien 2006/112/EG und (EU) 2020/285 in Bezug auf die Mehr-
wertsteuersätze wird deutlich, dass für die Anwendung der Steuerermäßigung nicht allein 
auf den Leistungsempfänger im umsatzsteuerrechtlichen Sinne abzustellen ist. Vielmehr ist 
nach dem Richtliniengeber eine Gesamtschau vorzunehmen, in die die allgemeine Tätigkeit 
und die Ziele der Einrichtung als Ganzes – unabhängig vom letztendlich Begünstigten der 
Lieferung von Gegenständen oder Dienstleistungen – einzubeziehen sind. Zudem gibt die 
Richtlinie den Mitgliedstaaten in der neugefassten Nummer 15 des Anhangs III Gestal-
tungsfreiheit bei der Definition des Umfangs der steuerbegünstigten Zwecke. 


Zu Artikel 28 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 4) 


Zu Buchstabe a (§ 4 Nummer 16 Buchstabe l, m – neu – und n – neu –) 


Die Steuerbefreiung nach § 4 Nummer 16 UStG erfasst seit 1. Januar 2009 neben den Pfle-
geleistungen auch Betreuungsleistungen an körperlich, geistig oder seelisch hilfsbedürftige 
Personen. Unionsrechtliche Grundlage der Neuregelung ist Artikel 132 Absatz 1 Buch-
stabe g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-
tem (sog. Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie - MwStSystRL). Danach befreien die Mitglied-
staaten „eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistun-
gen und Lieferungen von Gegenständen, einschließlich derjenigen, die durch Altenheime, 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder andere von dem betreffenden Mitgliedstaat als 
Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannte Einrichtungen bewirkt werden“. 


Mit der Ergänzung werden nunmehr alle die im Rahmen eines Betreuungs-, Unterbrin-
gungs- oder Freiheitsentziehungsverfahrens nach dem 3. oder 7. Buch des Gesetzes über 
das Verfahren in Familiensachen und den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(FamFG) zur Unterstützung einer hilfsbedürftigen Person tätigen Verfahrenspfleger als be-
günstigte Einrichtungen anerkannt. Dazu zählen insbesondere die Verfahrenspflegerbestel-
lungen im Vorfeld der Bestellung eines Betreuers, wie die vor Anordnung oder Genehmi-
gung einer Unterbringungsmaßnahme (§ 312 FamFG), wie auch die Bestellungen nach 
§ 298 Absatz 2 und § 297 Absatz 5 FamFG, sowie vor Anordnung einer Freiheitsentzie-
hung. Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH umfasst der Begriff „Einrichtungen“ i. S. 
des Artikel 132 Absatz 1 Buchstabe g MwStSystRL unabhängig von der Rechts- oder Or-
ganisationsform des Leistungserbringers sowohl natürliche als auch juristische Personen. 


Die Gesetzesänderung folgt den Grundsätzen des Bundesfinanzhofs in seinem Urteil vom 
25. November 2021, V R 34/19, wonach an der Tätigkeit eines Verfahrenspflegers in Be-
treuungs- und Unterbringungssachen ein besonderes Gemeinwohlinteresse besteht. In die-
sen Verfahren geht es fast ausschließlich um intensive Grundrechtseingriffe gegenüber 
hilfsbedürftigen Personen; sei es, weil eine Betreuerbestellung erfolgt, eine weitergehende 
Betreuungsmaßnahme beschlossen wird, sei es, weil eine Maßnahme unterlassen und der 
Rechtsanspruch auf rechtliche Betreuung nicht erfüllt wird. Entsprechendes gilt für die Tä-
tigkeit eines Verfahrenspflegers in Freiheitsentziehungssachen, die nicht Gegenstand des 
Urteils des Bundesfinanzhofs gewesen ist. 
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Die Steuerbefreiung erfasst künftig demnach alle die in diesem Rahmen erbrachten Pflegs-
chaftsleistungen von den zum Verfahrenspfleger bestellten Personen. 


Zu Buchstabe b (§ 4 Nummer 25 Satz 3 Buchstabe d) 


Die Steuerbefreiung wird der Vollständigkeit halber um die im Rahmen einer Unterbringung 
oder freiheitsentziehenden Maßnahmen nach § 167 Absatz 1 i. V mit § 317 FamFG für Min-
derjährige tätige Verfahrensbeistände ergänzt. 


Zu Nummer 2 (§ 13b Absatz 5 Satz 8) 


Für bestimmte, der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers unterfallende Um-
sätze enthält § 13b Absatz 5 Satz 8 UStG eine Vereinfachungsregelung, wonach der Leis-
tungsempfänger als Steuerschuldner gilt, wenn der leistende Unternehmer und der Leis-
tungsempfänger für diesen Umsatz die Regelung des § 13b Absatz 2 UStG angewandt ha-
ben, obwohl dies nach Art der Umsätze unter Anlegung objektiver Voraussetzungen nicht 
zutreffend war.  


Durch die Erweiterung des § 13b Absatz 2 Nummer 6 UStG durch das 8. Verbrauchsteu-
eränderungsgesetz im Jahr 2022 fallen jetzt auch die Übertragung von Emissionszertifika-
ten nach § 3 Nummer 2 des Brennstoffemissionshandelsgesetzes unter die Regelungen 
zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Die Vereinfachungsregelung soll auch für die unter 
diese Vorschrift fallenden Umsätze angewandt werden können. 


Zu Nummer 3 (§ 18) 


Zu Buchstabe a (§ 18 Absatz 1 Satz 1) 


Nach § 18 Absatz 1 Satz 1 UStG hat der Unternehmer dem Finanzamt unter den Voraus-
setzungen von § 18 Absatz 2 und 2a UStG eine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu übermit-
teln. Dies gilt jedoch nach der Änderung in der Regel nicht in den Fällen, in denen die 
Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG in Anspruch genommen wird. 


Darüber hinaus handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 


Zu Buchstabe b (§ 18 Absatz 2 Satz 3) 


Nach § 18 Absatz 2 Satz 3 UStG kann der Unternehmer durch das Finanzamt von der Ver-
pflichtung zur Abgabe der Voranmeldung und Entrichtung der Vorauszahlung befreit wer-
den, wenn die Steuer für das vorausgegangene Kalenderjahr nicht mehr als 1 000 Euro 
betragen hat. Die Erstellung einer Umsatzsteuer-Voranmeldung verursacht für den Unter-
nehmer unter anderem Bürokratiekosten, da er Zeit und Geld für die Vorbereitung und Ein-
reichung aufwenden muss. Um Unternehmer von den mit der Voranmeldung verbundenen 
Bürokratiekosten zu entlasten, soll der Schwellenwert auf 2 000 Euro angehoben werden, 
sodass mehr Unternehmer lediglich jährlich eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung abgeben 
müssen. 


Zu Buchstabe c (§ 18 Absatz 3 Satz 1) 


Nach § 18 Absatz 3 Satz 1 UStG hat der Unternehmer dem Finanzamt eine Umsatzsteuer-
erklärung für das Kalenderjahr zu übermitteln. Dies gilt jedoch nach der Änderung in der 
Regel nicht in den Fällen, in denen die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG 
in Anspruch genommen wird. 


Darüber hinaus handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 
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Zu Nummer 4 (§ 19) 


Zu Buchstabe a (§ 19 Absatz 1 Satz 4) 


Nach § 18 Absatz 3 Satz 1 UStG hat jeder Unternehmer dem Finanzamt eine Umsatzsteu-
ererklärung für das Kalenderjahr und nach § 18 Absatz 1 Satz 1 UStG unter den Voraus-
setzungen von § 18 Absatz 2 und 2a UStG eine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu übermit-
teln. Unternehmer, die die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG in An-
spruch nehmen (sogenannte Kleinunternehmer), haben zwar – ausgenommen in den Fäl-
len des § 18 Absatz 4a UStG – grundsätzlich keine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu über-
mitteln, sind aber dennoch von der Verpflichtung zur Übermittlung von Umsatzsteuererklä-
rungen für das Kalenderjahr betroffen. 


Zur Bürokratieentlastung werden Kleinunternehmer künftig grundsätzlich auch von der 
Übermittlung von Umsatzsteuererklärungen für das Kalenderjahr befreit. Dies betrifft jedoch 
nicht die Fälle des § 18 Absatz 4a UStG. In den dort genannten Fällen haben Kleinunter-
nehmer dem Finanzamt weiterhin Umsatzsteuer-Voranmeldungen und Umsatzsteuererklä-
rungen für das Kalenderjahr zu übermitteln. Auch bleibt die Erklärungspflicht in dem Fall 
bestehen, in dem der Kleinunternehmer vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert wird (vgl. 
§ 149 Absatz 1 Satz 2 AO). 


Die grundsätzliche Befreiung von den umsatzsteuerlichen Erklärungspflichten gilt nur so-
lange wie die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG zur Anwendung kommt. 
Die Voraussetzungen für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach § 19 Ab-
satz 1 UStG sind von dem Unternehmer eigenständig zu überwachen. 


Ob der Unternehmer die Betragsgrenzen nach § 19 Absatz 1 UStG überschritten hat und 
damit nicht mehr zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung berechtigt ist, wird anhand 
der Angaben in anderen Steuererklärungen – insbesondere der Einnahme-Überschuss-
Rechnung – kontrolliert. 


Die Änderung beruht auf Artikel 272 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates vom 28. November 2006. Danach können die Mitgliedstaaten Steuerpflichtige, die 
die Steuerbefreiung für Kleinunternehmer nach den Artikeln 282 bis 292 der Richtlinie 
2006/112/EG in Anspruch nehmen, von bestimmten oder allen Pflichten nach den Kapi-
teln 2 bis 6 des Titel XI der der Richtlinie 2006/112/EG – worunter auch die Verpflichtung 
nach Artikel 250 sowie die Ermächtigung nach Artikel 261 der Richtlinie 2006/112/EG fal-
len – befreien. 


Zu Buchstabe b (§ 19 Absatz 2) 


Der Unternehmer kann auf die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Absatz 1 UStG ver-
zichten. Den Verzicht hat der Unternehmer bis zum Ablauf des zweiten auf den Besteue-
rungszeitraum folgenden Kalenderjahres gegenüber dem Finanzamt zu erklären. Der Ver-
zicht gilt für mindestens fünf Kalenderjahre. Die Verzichtserklärung kann nur mit Wirkung 
von Beginn des folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. 


Zu Nummer 5 (§ 20 Satz 1 Nummer 1) 


Der Gesetzgeber hat die Grenze des § 20 Satz 1 Nummer 1 UStG zuletzt zum 1. Januar 
2020 angehoben und an die Grenze des § 141 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO angepasst. 
Durch die weitere Anhebung auf 800 000 Euro wird dieser Gleichlauf beibehalten (vgl. 
Artikel 12 Nummer 14 Buchstabe a und die einleitende Begründung zu Artikel 40). 
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Zu Nummer 6 (§ 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3) 


Durch die Änderung des § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 UStG wird der Durch-
schnittssatz und die Vorsteuerpauschale für Landwirte ab 1. Januar 2024 auf 8,4 Prozent 
angepasst.  


Nach § 24 Absatz 5 Satz 1 UStG überprüft das Bundesministerium der Finanzen jährlich 
die Höhe des Durchschnittssatzes im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 und Satz 3 
und berichtet dem Deutschen Bundestag über das Ergebnis der Überprüfung. Die Überprü-
fung des Durchschnittssteuersatzes hat ergeben, dass nach den maßgeblichen Daten der 
Jahre 2019 bis 2021 der Durchschnittssatz 8,4 Prozent beträgt.  


Zu Nummer 7 (§ 27 Absatz 38 – neu –) 


Nach der Regelung ist die Befreiung der Kleinunternehmer von umsatzsteuerlichen Erklä-
rungspflichten erstmals auf den Besteuerungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zu Artikel 29 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 14 Absatz 1 Satz 2 bis 8, Absatz 2, 3 und 6 Satz 2 – neu –) 


Allgemeines 


Auf Grundlage der aktuellen Fassung der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) 
ist in § 14 UStG bislang der Vorrang der Papierrechnung vor der elektronischen Rechnung 
(eRechnung) geregelt. Ausstellung und Empfang einer eRechnung sind nur vorbehaltlich 
der Zustimmung des Empfängers möglich.  


Die obligatorische Verwendung der eRechnung ist Voraussetzung für die zu einem späte-
ren Zeitpunkt einzuführende Verpflichtung zur transaktionsbezogenen Meldung von Umsät-
zen im B2B-Bereich durch Unternehmer an ein bundeseinheitliches elektronisches System 
der Verwaltung (Meldesystem). Durch die Einführung der obligatorischen Verwendung der 
eRechnung soll das Verfahren für die Unternehmer zeitlich entzerrt werden sowie die Nut-
zung der bestehenden Möglichkeiten der Digitalisierung in der Wirtschaft gefördert werden. 
Unternehmensinterne Prozesse bei der Rechnungsverarbeitung können durch sie verein-
facht werden, was auch dem Bürokratieabbau dient. Schließlich können durch eine medi-
enbruchfreie Übermittlung der Rechnungsdaten Fehler bei einer manuellen Erfassung auf 
Seiten des Rechnungsempfängers vermieden werden. 


Die obligatorische eRechnung soll daher bereits jetzt im Vorgriff auf die Einführung des 
vorgenannten Meldesystems eingeführt werden. Zum einen können dadurch Unternehmen 
die Vorteile der eRechnung schon frühzeitig nutzen. Zum anderen können durch eine ge-
trennte Einführung von obligatorischer eRechnung und Meldesystem die hierfür jeweils er-
forderlichen technischen und organisatorischen Umstellungsarbeiten zeitlich entzerrt wer-
den, was einer übermäßigen Belastung aller Beteiligten in der Wirtschaft und der Verwal-
tung entgegenwirkt. 


Der Rat hat die Bundesrepublik Deutschland auf Grundlage von Artikel 395 der Richtli-
nie 2006/112/EG ermächtigt, die Verwendung elektronischer Rechnungen, die von im Ho-
heitsgebiet Deutschlands ansässigen Steuerpflichtigen ausgestellt wurden, nicht von einer 
Zustimmung des im deutschen Hoheitsgebiet ansässigen Rechnungsempfängers abhängig 
zu machen (ABl. L 188 vom 27.7.2023, S. 42). Auf dieser Grundlage kann eine obligatori-
sche eRechnung für inländische Umsätze im zwischenunternehmerischen Bereich einge-
führt werden. In Umsetzung dieser Ermächtigung werden im Inland ansässige Unternehmer 
für ihre steuerbaren und steuerpflichtigen Umsätze zur Ausstellung einer eRechnung ver-
pflichtet, wenn diese Umsätze an andere im Inland ansässige Unternehmer für deren 
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Unternehmen erbrachten werden. Umsätze an Unternehmer in anderen Mitgliedstaaten 
und an Endverbraucher sind von dieser Verpflichtung nicht betroffen.  


§ 14 Absatz 1 Satz 2 bis 8, Absatz 2, 3 und 6 Satz 2 


Bisher war in Absatz 1 durch die erforderliche Zustimmung des Empfängers bei Verwen-
dung einer eRechnung ein Vorrang der Papierrechnung geregelt.  


Nunmehr wird in Absatz 1 die elektronische Rechnung neu definiert. Nur noch eine Rech-
nung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und emp-
fangen wird, das ihre elektronische Verarbeitung ermöglicht, und die den Vorgaben der 
Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 (ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 1, CEN-Format 
EN 16931) entspricht, gilt als elektronische Rechnung. Rechnungen, die in einem anderen 
elektronischen Format oder auf Papier übermittelt werden, werden unter dem neuen Begriff 
„sonstige Rechnung“ zusammengefasst. Der Vorrang der Papierrechnung wird gestrichen. 


In Absatz 2 werden die Fälle, in denen eine umsatzsteuerrechtliche Verpflichtung zur Aus-
stellung einer Rechnung besteht, neu gegliedert. Es wird eindeutig geregelt, in welchen 
Fällen eine eRechnung obligatorisch zu verwenden ist und in welchen Fällen die Verwen-
dung einer sonstigen Rechnung möglich bleibt. 


In Absatz 3 werden die Regelungen zur Echtheit der Herkunft, zur Unversehrtheit des In-
halts und der Lesbarkeit einer Rechnung zusammengefasst. Bislang waren diese in den 
Absätzen 1 und 3 geregelt. 


In dem neu angefügten Absatz 6 Satz 2 wird eine Verordnungsermächtigung aufgenom-
men, um mögliche Änderungen der Mehrwertsteuersystemrichtlinie hinsichtlich der Anfor-
derungen an eine elektronische Rechnung und Anpassungen des CEN-Formats EN 16931 
auch im Hinblick auf das zukünftige Meldesystem kurzfristig umsetzen zu können. 


Zu Nummer 2 (§ 14a Absatz 1 Satz 1 und 4) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Einführung der obligatorischen e-
Rechnung. 


Zu Nummer 3 (§ 14b Absatz 1 Satz 3 und 5) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Einführung der obligatorischen e-
Rechnung. 


Zu Nummer 4 (§ 26a Absatz 2 Nummer 1) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einführung der obligatorischen 
eRechnung. 


Zu Nummer 5 (§ 27 Absatz 39 – neu –) 


Durch den neu eingefügten Absatz 39 Satz 1 Nummer 1 wird geregelt, dass zu einem zwi-
schen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025 ausgeführten Umsatz befristet bis zum 
31. Dezember 2025 statt einer eRechnung auch eine sonstige Rechnung auf Papier oder 
in einem anderen elektronischen Format ausgestellt werden kann. Bei Ausstellung einer 
sonstigen Rechnung in einem elektronischen Format bedarf es jedoch der Zustimmung des 
Empfängers. 


Durch den neu eingefügten Absatz 39 Satz 1 Nummer 2 wird die Regelung in Nummer 1 
für Rechnungen, die von Unternehmern mit einem Gesamtumsatz im vorangegangenen 
Kalenderjahr bis zu 800 000 Euro ausgestellt werden, um ein weiteres Jahr bis zum 
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31. Dezember 2026 erweitert. Damit sollen die Belange kleinerer Unternehmen berücksich-
tigt werden. 


Durch den neu eingefügten Absatz 39 Satz 1 Nummer 3 wird geregelt, dass zu einem zwi-
schen dem 1. Januar 2026 und dem 31. Dezember 2027 ausgeführten Umsatz befristet bis 
zum 31. Dezember 2027 statt einer eRechnung auch eine sonstige Rechnung in einem 
anderen elektronischen Format ausgestellt werden kann, wenn diese mittels dem elektro-
nischen Datenaustausch nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 
19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches 
(ABl. L 338 vom 28.12.1994, S. 98, EDI-Verfahren) übermittelt wird. Dies bedarf der Zu-
stimmung des Empfängers. 


Dadurch wird dem vorgetragenen Anliegen von Teilen der Wirtschaft nach einer Einfüh-
rungsphase für die Anwendung der obligatorischen eRechnung und einer übergangsweisen 
weiteren Verwendung des EDI-Verfahrens entsprochen. In der Anfangszeit wird damit eine 
Flexibilität in der Umsetzung erreicht, die für die weitreichende Neuregelung erforderlich ist. 
Auf die besondere Situation von kleineren Unternehmen wird ebenfalls Rücksicht genom-
men. Ein leistender Unternehmer kann zunächst bei Bedarf noch auf andere Rechnungs-
formen als die eRechnung ausweichen, zugleich bleibt die Verpflichtung des Leistungsemp-
fängers, eine eRechnung entgegenzunehmen, erhalten. 


Zu Nummer 6 (§ 27b Absatz 2 Satz 3) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einführung der obligatorischen 
eRechnung. 


Zu Artikel 30 (Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 33 Satz 4 – neu –) 


Bislang war es den Beteiligten überlassen, welche Art von Rechnung sie für Kleinbetrags-
rechnungen im Sinne des § 33 UStDV verwenden. Durch die Einführung der obligatori-
schen Verwendung einer eRechnung im B2B-Bereich wäre auch bei derartigen Umsätzen 
zwingend eine eRechnung zu verwenden. 


Zur Vermeidung von unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei der Durchführung von Ge-
schäften des täglichen Lebens wird geregelt, dass für Umsätze im Sinne von § 33 UStDV 
nach dem Wegfall des Vorrangs der Papierrechnung weiterhin alle Arten von Rechnungen 
verwendet werden können. 


Zu Nummer 2 (§ 34 Satz 2 – neu –) 


Bislang war es den Beteiligten überlassen, welche Art von Rechnung sie für Fahrausweise 
im Sinne des § 34 UStDV verwenden. Durch die Einführung der obligatorischen Verwen-
dung einer eRechnung im B2B-Bereich wäre auch bei derartigen Umsätzen zwingend eine 
eRechnung zu verwenden. 


Zur Vermeidung von unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei der Durchführung von Ge-
schäften des täglichen Lebens wird geregelt, dass für Umsätze im Sinne von § 34 UStDV 
nach dem Wegfall des Vorrangs der Papierrechnung weiterhin alle Arten von Rechnungen 
verwendet werden können. 
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Zu Artikel 31 (Änderung des Investmentsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a (§ 2 Absatz 9a – neu –) 


Im Rahmen der Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen nach § 138d AO 
wurden Fälle berichtet, in denen deutsche Investmentfonds über einen bestimmten Typus 
einer finnischen Immobilien-Gesellschaft in finnische Immobilien investieren. Bei der Immo-
bilien-Gesellschaft handelt es sich um eine Oy MREC. Oy ist die Abkürzung von Osakeyhtiö 
und ist der finnische Ausdruck für eine Aktiengesellschaft. MREC steht für mutual real es-
tate company.  


Im Gegensatz zu einer normalen Immobilien-Gesellschaft (in Finnland als REC bzw. real 
estate company bezeichnet), die ihre Einkünfte selbst zu versteuern hat, werden die Ver-
mietungseinkünfte der MREC den Gesellschaftern der MREC zugerechnet. Da die inländi-
schen Investmentfonds unter bestimmten Voraussetzungen des finnischen Rechts von der 
Besteuerung freigestellt werden (persönliche Steuerbefreiung), können die aus Finnland 
stammenden Vermietungseinkünfte über diese Gestaltung ohne eine Steuerbelastung in 
Finnland erzielt werden. 


Wenn ein Investmentfonds nach seinen Anlagebedingungen zu mehr als 50 Prozent in Im-
mobilien oder Immobilien-Gesellschaften investiert, werden nach § 20 Absatz 3 Satz 1 In-
vStG beim Anleger 60 Prozent der Investmenterträge von der Besteuerung freigestellt (Im-
mobilienteilfreistellung). Wird nach den Anlagebedingungen zu mehr als 50 Prozent in aus-
ländische Immobilien oder Ausland-Immobiliengesellschaften investiert, sind 80 Prozent 
der vom Anleger erzielten Investmenterträge steuerfrei (Auslands-Immobilienteilfreistel-
lung). Zweck der Teilfreistellung ist es, eine wirtschaftliche Doppelbelastung durch eine Be-
steuerung auf der Ebene des Investmentfonds- oder der Immobilienkapitalgesellschaft und 
einer weiteren Besteuerung auf der Anlegerebene auszuschließen oder abzumildern. Die-
ser Zweck der Teilfreistellung wird verfehlt, wenn es zu keiner Besteuerung auf Ebene des 
Investmentfonds oder der Immobilienkapitalgesellschaft kommt. 


Die Regelungen nach § 2 Absatz 9a – neu – InvStG zielen darauf ab, eine Immobilien- oder 
Auslands-Immobilienteilfreistellung auszuschließen, wenn es aufgrund von Steuerbefrei-
ungsvorschriften zu keiner oder nur einer geringen Steuervorbelastung kommt. 


In der Praxis berücksichtigen die zum Abzug der Kapitalertragsteuer verpflichteten depot-
führenden Kreditinstitute Informationen zum Vorliegen der Voraussetzungen für die Immo-
bilien- oder Auslands-Immobilienteilfreistellung, die ihnen von Datendienstleistern zur Ver-
fügung gestellt werden. Diese Datendienstleister greifen für diese steuerliche Einstufung in 
der Regel auf Eigenerklärungen der Investmentfonds zurück. D. h. im Regelfall haben die 
Investmentfonds selbst zu prüfen, ob die Voraussetzungen für Immobilien- oder Auslands-
Immobilienteilfreistellung vorliegen. Wenn es an einer Eigenerklärung fehlt oder Zweifel an 
deren Richtigkeit bestehen oder der Datendienstleister keine verlässlichen Aussagen zu 
den Voraussetzungen der Immobilien- oder Auslands-Immobilienteilfreistellung treffen 
kann, wenden die depotführenden Kreditinstitute keine Teilfreistellung an. In diesen Fällen 
hätte der Anleger die Möglichkeit die Voraussetzungen für die Teilfreistellung im Veranla-
gungsverfahren gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen (§ 20 Absatz 4 InvStG).  


§ 2 Absatz 9a Satz 1 – neu – InvStG schließt eine Berücksichtigung von Immobilien für die 
Zwecke der Immobilienfondsquote und der Auslandsimmobilienfondsquote aus, wenn die 
Einkünfte aus der Immobilie oder deren Veräußerung in vollem Umfang oder zu mehr als 
50 Prozent von der Besteuerung befreit sind. Die Immobilie gilt damit als sonstiger Vermö-
gensgegenstand, der nicht zu einer Teilfreistellung auf der Anlegerebene berechtigt, wenn 
ein Investmentfonds Einkünfte aus einer unmittelbar gehaltenen Immobilie erzielt, die in 
dem Belegenheitsstaat der Immobilie keiner Besteuerung unterliegen oder überwiegend 
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steuerbefreit sind. Unter diesen Ausschlusstatbestand fallen persönliche oder sachliche 
Steuerbefreiungen des Investmentfonds. Nicht erfasst sind dagegen Fälle, in denen es auf-
grund fehlender Überschüsse im Veranlagungszeitraum oder aufgrund der Verrechnung 
von Überschüssen mit Verlusten aus Vorjahren zu keiner tatsächlichen Besteuerung 
kommt. 


Nach § 2 Absatz 9a Satz 2 – neu – InvStG bleiben Beteiligungen an Immobilien-Gesell-
schaften und Auslands-Immobiliengesellschaften für die Zwecke der Immobilienfondsquote 
und der Auslandsimmobilienfondsquote unberücksichtigt, wenn die Einkünfte der Immobi-
lien-Gesellschaft oder der Auslands-Immobiliengesellschaft aus der Vermietung oder Ver-
pachtung oder aus der Veräußerung von Immobilien zu mehr als 50 Prozent von der Be-
steuerung befreit sind. Unter diesen Ausschlusstatbestand fallen persönliche oder sachli-
che Steuerbefreiungen der Immobilien-Gesellschaft oder der Auslands-Immobiliengesell-
schaft. Die Regelung ist dagegen nicht anwendbar, wenn die Immobilien-Gesellschaft oder 
die Auslands-Immobiliengesellschaft steuerpflichtig ist, es aber aufgrund fehlender Über-
schüsse im Veranlagungszeitraum oder aufgrund der Verrechnung von Überschüssen mit 
Verlusten aus Vorjahren zu keiner tatsächlichen Besteuerung kommt.  


Ein Investmentfonds hat zu prüfen, ob seine unmittelbar oder mittelbar über Personenge-
sellschaften gehaltene Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften und Auslands-Immobi-
liengesellschaften grundsätzlich einer steuerlichen Vorbelastung unterliegen oder unter die 
Voraussetzungen des § 2 Absatz 9a Satz 2 – neu – InvStG fallen. Sofern die Vorausset-
zungen des § 2 Absatz 9a Satz 2 – neu – InvStG erfüllt sind, dürfen diese Beteiligungen 
nicht als Immobilien eingestuft werden, so dass der Anleger bei Unterschreiten der oben 
angeführten 50 Prozent-Schwelle die Immobilien- oder Auslands-Immobilienteilfreistellung 
verliert.  


Die Regelung in § 2 Absatz 9 Satz 6 InvStG zur Berücksichtigung von Anteilen an REIT-
Körperschaften, -Personenvereinigungen oder -Vermögensmassen ist als lex specialis vor-
rangig gegenüber § 2 Absatz 9a Satz 2 – neu – InvStG. D. h. eine Beteiligung an einem 
steuerbefreiten REIT wird weiterhin als Immobilie berücksichtigt, wenn die Ausschüttungen 
des REIT einer hinreichenden Besteuerung unterliegen. 


Nach § 2 Absatz 9a Satz 3 – neu – InvStG werden Beteiligungen an Immobilien-Gesell-
schaften und Auslands-Immobiliengesellschaften nicht für die Zwecke der Immobilien- oder 
Auslands-Immobilienteilfreistellung berücksichtigt, wenn die Einkünfte der Immobilien-Ge-
sellschaft oder Auslands-Immobiliengesellschaft dem Investmentfonds als deren Gesell-
schafter zugerechnet werden und diese Einkünfte keiner Besteuerung unterliegen oder zu 
mehr als 50 Prozent von der Besteuerung befreit sind. Diese Regelung schließt die Teilfrei-
stellung bei besonderen Besteuerungsregimen wie der Beteiligung von Investmentfonds an 
finnischen Oy MREC aus, da es dabei ebenfalls an einer steuerlichen Vorbelastung fehlt. 


Zu Buchstabe b (§ 2 Absatz 9b) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen Absatzes 9a. Der bishe-
rige Absatz 9a wird Absatz 9b. 


Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 2 Nummer 1a – neu –) 


Der neue § 4 Absatz 2 Nummer 1a InvStG regelt, welches Finanzamt für die Besteuerung 
zuständig ist, wenn ein Investmentfonds Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des 
§ 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG veräußert. Die Regelung 
betrifft nur Investmentfonds ohne gesetzlichen Vertreter im Inland und greift nur, wenn sich 
nicht bereits aus § 4 Absatz 2 Nummer 1 InvStG ein zuständiges Finanzamt ergibt. Die 
neue Zuständigkeitsregelung ist aufgrund der Erweiterung des Besteuerungstatbestands in 
§ 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG erforderlich. Betroffen sind Fälle, in denen Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft mit überwiegendem inländischen Immobilienbesitz veräußert 
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werden, aber die Kapitalgesellschaft weder Sitz noch Geschäftsleitung im Inland hat (aus-
ländische Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft). Ein Anwendungsfall würde beispiels-
weise vorliegen, wenn ein in Luxemburg verwalteter Investmentfonds Anteile an einer Lu-
xemburger Kapitalgesellschaft veräußert, deren Vermögensgegenstände überwiegend aus 
in Deutschland belegenen Immobilien bestehen.  


Zuständig ist nach dem neuen § 4 Absatz 2 Nummer 1a Satz 1 InvStG das Finanzamt, das 
für die Besteuerung der ausländischen Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft zuständig ist 
oder bei erstmaliger Veranlagung der ausländischen Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft 
zuständig wäre.  


§ 4 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 InvStG regelt die Zuständigkeit, wenn ein im Ausland ver-
walteter Fonds mehrere Beteiligungen an Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaften in einem 
Veranlagungszeitraum veräußert. In diesen Fällen ist auf den Wert der jeweils veräußerten 
Kapitalbeteiligung abzustellen. Zuständig ist dann das Finanzamt, das für die Besteuerung 
der Inlandskapitalgesellschaft zuständig ist, die die wertvollste Kapitalbeteiligung darge-
stellt hat.  


Wenn ein im Inland verwalteter Investmentfonds eine Beteiligung an einer Inlandsimmobi-
lien-Kapitalgesellschaft veräußert, ergibt sich das zuständige Finanzamt aus § 4 Absatz 1 
InvStG. Veräußert ein im Ausland verwalteter Investmentfonds eine Beteiligung an einer im 
Inland ansässigen Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft richtet sich das zuständige Fi-
nanzamt nach § 4 Absatz 2 Nummer 1 InvStG und zwar nach dem wertvollsten Teil des 
Inlandsvermögen des Investmentfonds. Wenn der wertvollste Teil die Beteiligung an der 
Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft ist oder wenn die Beteiligung der einzige im Inland 
belegene Vermögensgegenstand ist, richtet sich die Zuständigkeit nach dem Sitz oder der 
Geschäftsleitung der Inlandsimmobilien-Kapitalgesellschaft. 


Zu Nummer 3 (§ 6) 


Zu Buchstabe a (§ 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1) 


Gewinne aus der Veräußerung von inländischen Immobilien unterliegen nach § 6 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 InvStG auch bei inländischen oder ausländischen Investmentfonds der 
Besteuerung. Die Änderung des § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG soll eine Umgehung 
dieser Steuerpflicht durch die Zwischenschaltung einer Kapitalgesellschaft vermeiden. Für 
diesen Zweck werden die Besteuerungsregelungen des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe e Doppelbuchstabe cc EStG, der Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesell-
schaften mit überwiegendem inländischen Immobilienbesitz erfasst, auf Investmentfonds 
ausgedehnt. Mit dieser Rechtsänderung werden die gleichen gesetzgeberischen Ziele wie 
bei der Einführung des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG 
verfolgt (vgl. BT-Drucks. 19/4455 S. 48 f.).  


Anlass der Änderung ist, dass im Rahmen der Mitteilung von grenzüberschreitenden Steu-
ergestaltungen nach § 138d AO Fälle berichtet wurden, in denen inländische und ausländi-
sche Anleger über eine luxemburgische Fondsstruktur in eine inländische GmbH mit über-
wiegendem inländischen Immobilienbesitz investiert haben. Bei dieser Gestaltung kann 
derzeit eine Besteuerung der Wertsteigerung der inländischen Immobilien durch Veräuße-
rung des „GmbH-Mantels“ vermieden werden. 


Nach der Neufassung des § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG gehören zu den sonstigen 
inländischen Einkünften die Einkünfte nach § 49 Absatz 1 EStG mit Ausnahme der Ein-
künfte nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa und bb EStG, so-
weit sie nicht von § 6 Absatz 3 oder 4 InvStG erfasst werden. Einkünfte nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG, die aus der Veräußerung von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften stammen, deren Anteilswert zu irgendeinem Zeitpunkt während 
der letzten 365 Tage vor der Veräußerung, unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 
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50 Prozent auf inländischem unbeweglichen Vermögen beruhte, sind nunmehr von der Re-
gelung umfasst und damit steuerpflichtig.  


Die Regelung gilt sowohl für Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland 
als auch für ausländische Kapitalgesellschaften.  


Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im 
Inland können tatbestandlich dem Grunde nach auch unter den (hier nicht erfassten) Ver-
äußerungstatbestand in § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa EStG 
fallen, der eine Steuerpflicht aber an das Vorliegen eines inländischen Sitzes oder eine 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im Inland anknüpft. Um klarzustellen, dass die Ver-
äußerungsgewinnbesteuerung des § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuch-
stabe cc EStG vorrangig anzuwenden ist, wurde ein klarstellender Halbsatz im Gesetzes-
wortlaut ergänzt. Danach ist die Veräußerungsgewinnbesteuerung nach § 49 Absatz 1 
Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG unabhängig von einem inländischen 
Sitz oder einer inländischen Geschäftsleitung anzuwenden. Damit sind die Veräußerungs-
gewinne i. S. d. § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG auch 
dann von dem Investmentfonds zu versteuern, wenn zugleich der Tatbestand des § 49 Ab-
satz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe aa EStG erfüllt ist. 


Die Einkünfte nach § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG i. V. m. § 49 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG sind von dem Investmentfonds selbst zu ermitteln 
und im Veranlagungsverfahren gegenüber dem zuständigen Finanzamt zu erklären. 


Zu Buchstabe b (§ 6 Absatz 5 Satz 3 – neu –) 


Der neue Satz 3 schließt die Anwendung des vorherigen Satzes 2 aus. Demnach ist von 
gewerblichen Einkünften nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 EStG nur auszugehen, wenn der 
Investmentfonds seine Vermögensgegenstände aktiv unternehmerisch bewirtschaftet. Die 
Änderung in § 6 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 InvStG soll aber gerade Fälle von Einkünften 
nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG einschließen in de-
nen keine unternehmerische Bewirtschaftung, sondern eine Vermögensverwaltung vorliegt. 


Zu Nummer 4 (§ 26 Nummer 7a Satz 2 Satzteil nach Buchstabe b) 


§ 26 InvStG („Anlagebestimmungen“) definiert die Voraussetzungen für die Einstufung als 
Spezial-Investmentfonds. Nach § 26 Nummer 7a Satz 1 InvStG müssen die Einnahmen 
aus einer aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung weniger als 5 Prozent der gesamten 
Einnahmen des Spezial-Investmentfonds betragen. Bei einem Überschreiten dieser Grenze 
droht der Verlust des Status als Spezial-Investmentfonds (§ 52 Absatz 1 Satz 1 InvStG). 
Der Statusverlust führt auf Ebene des Spezial-Investmentfonds zu einer fiktiven Veräuße-
rung aller Vermögensgegenstände unter Aufdeckung aller stiller Reserven. Zudem gelten 
auf Ebene der Anleger die Spezial-Investmentanteile als veräußert,  


Um das Risiko eines Statusverlusts und die daraus resultierenden Folgen zu vermeiden, 
haben die Spezial-Investmentfonds bislang nur in sehr eingeschränktem Umfang in die Er-
zeugung erneuerbarer Energien investiert. Damit Spezial-Investmentfonds vermehrt in er-
neuerbare Energien investieren, wurde im Zuge des Jahressteuergesetzes 2022 vom 
16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) in § 26 Nummer 7a Satz 2 InvStG eine ergänzende 
Regelung eingeführt. Danach erhöht sich die maximal zulässige Grenze für Einnahmen aus 
aktiver unternehmerischer Bewirtschaftung unter bestimmten Voraussetzungen um weitere 
5 Prozentpunkte auf 10 Prozent. Diese Erhöhung setzt im Einzelnen voraus, dass die Spe-
zial-Investmentfonds Einnahmen aus der Erzeugung oder Lieferung von Strom erzielen, die 
im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung von Immobilien stehen und  


– aus dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im 
Sinne des § 3 Nummer 21 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder 
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– aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder stam-
men. 


Auch diese neue Grenze schöpft noch nicht in hinreichendem Maß die bei Spezial-Invest-
mentfonds bestehenden Potentiale für Beiträge zur Klimawende aus. Daher wird durch eine 
Änderung des § 26 Nummer 7a Satz 2 InvStG die Grenze von 10 Prozent um 10 Prozent-
punkte auf 20 Prozent erhöht. Dadurch können Spezial-Investmentfonds ihr Engagement 
im Bereich des Betreibens von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
oder aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrrädern er-
heblich ausweiten. Zudem wird ein Gleichlauf mit den Regelungen zur erweiterten Kürzung 
in § 9 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe b GewStG hergestellt. 


Zu Nummer 5 (§ 43) 


Zu Buchstabe a (§ 43 Absatz 1 Satz 2 – neu –) 


Erzielt ein Spezial-Investmentfonds Einkünfte aus einem ausländischen Staat (Quellen-
staat), muss er sich grundsätzlich dem Besteuerungsregime dieses Staates unterwerfen. 
Die ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge des Spezial-Investmentfonds sind 
nach § 43 Absatz 1 InvStG bei der Veranlagung des Anlegers aber insoweit von der Be-
messungsgrundlage auszunehmen, als die aus diesem ausländischen Staat (Quellenstaat) 
stammenden Einkünfte, nach dem Doppelbesteuerungsabkommen des Quellenstaats mit 
der Bundesrepublik Deutschland, von der inländischen Besteuerung freigestellt sind. Die 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach § 43 Absatz 1 Satz 1 InvStG ist, dass die Bun-
desrepublik Deutschland nach der Freistellungsmethode auf das Besteuerungsrecht ver-
zichtet hat. Zweck der Steuerbefreiung beim Anleger ist, dass Spezial-Investmenterträge 
auf Anlegerebene – unabhängig von der Art der Einkünfte – grundsätzlich voll steuerpflich-
tig sind, der Anleger eines Spezial-Investmentfonds aber nicht schlechter als ein direktin-
vestierender Anleger stehen soll. Aus diesem Grund wird durch § 43 Absatz 1 Satz 1 In-
vStG im Ergebnis eine mögliche DBA-Begünstigung des Spezial-Investmentfonds an den 
Anleger weitergereicht, um eine steuerliche Doppelbelastung ausländischer Einkünfte zu 
vermeiden. Der wesentliche Anwendungsfall der Regelung sind Einkünfte aus ausländi-
schem unbeweglichen Vermögensgegenständen und Auslands-Immobiliengesellschaften, 
da ausländische Dividendeneinkünfte und Investmenterträge durch § 43 Absatz 1 Satz 2 
(jetzt Satz 3) InvStG von der Regelung ausgeschlossen sind.  


Die neue Regelung nach § 43 Absatz 1 Satz 2 – neu – InvStG zielt darauf ab, die Anwen-
dung der Steuerbefreiung aus § 43 Absatz 1 Satz 1 InvStG auszuschließen, wenn es auf-
grund von ausländischen Steuerbefreiungsvorschriften zu keiner Steuervorbelastung im 
Ausland kommt. Anlass für die Rechtsänderung sind entsprechende Gestaltungen deut-
scher Investmentfonds, die im Zuge von Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuerge-
staltungen nach § 138d AO bekannt wurden und Immobilieninvestitionen in Finnland be-
treffen. Allerdings kann bei einer ähnlichen Gestaltung über einen Spezial-Investmentfonds 
keine Steuerfreistellung erlangt werden, wenn keine tatsächliche Besteuerung in Finnland 
erfolgt ist (Artikel 21 Absatz 1 des DBA mit Finnland). Da jedoch nicht alle DBA entspre-
chende Rückfallklauseln (Subject-to-tax-Klauseln) enthalten, wird durch die Neuregelung 
vorsorglich eine Steuerfreistellung bei fehlender Vorbelastung ausgeschlossen. 


Es handelt sich hier nicht um eine Regelung, mit der eine völkerrechtliche Vereinbarung 
abbedungen wird (sog. Treaty override). Bei einer Investition eines Spezial-Investment-
fonds in eine ausländische Immobilie ist das jeweilige DBA nur unmittelbar gegenüber dem 
Spezial-Investmentfonds anzuwenden. Für den Anleger des Spezial-Investmentfonds er-
geben sich dagegen keine unmittelbaren Rechte aus dem DBA. Der Gesetzgeber kann 
daher die in § 43 Absatz 1 InvStG geregelte transparente Weitergabe eines DBA-Besteue-
rungsvorteils an den Anleger einschränken oder sogar abschaffen, ohne dass dies ein Tre-
aty override darstellen würde.  







 - 251 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Nach § 43 Absatz 1 Satz 2 – neu – InvStG ist die Steuerfreistellung nach Satz 1 ausge-
schlossen, wenn die jeweiligen Einkünfte des Spezial-Investmentfonds in dem ausländi-
schen Staat, aus dem sie stammen, keiner tatsächlichen Besteuerung unterlegen haben. 
Unter diesen Ausschlusstatbestand fallen persönliche oder sachliche Steuerbefreiungen 
der jeweiligen Einkünfte oder Steuersubjekte. Insbesondere sind sachliche oder persönli-
che Steuerbefreiungen von Einkünften aus ausländischen Immobilien und Auslands-Immo-
biliengesellschaften erfasst. Weiterhin wäre die Steuerfreistellung ausgeschlossen, wenn 
tatsächlich keine Besteuerung durchgeführt wurde, z. B. weil die Einkünfte nicht gegenüber 
den Steuerbehörden des Quellenstaats erklärt wurden. Dagegen liegt auch dann eine tat-
sächliche Besteuerung vor, wenn aufgrund einer Verrechnung mit Verlusten aus früheren 
Veranlagungszeiträumen oder aus anderen Einkunftsquellen keine Steuerbelastung ange-
fallen ist.  


Der Spezial-Investmentfonds hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Steuerfreistel-
lung nach § 43 Absatz 1 InvStG erfüllt sind und entsprechende Angaben in der Feststel-
lungserklärung nach § 51 InvStG zu machen. 


Zu Buchstabe b und Buchstabe c (§ 43 Absatz 1 Satz 3 und 4) 


Bei den Änderungen in den bisherigen Sätzen 2 und 3 (nun Sätze 3 und 4) des § 43 Ab-
satz 1 InvStG handelt es sich um redaktionelle Folgenänderungen der Einfügung des neuen 
Satzes 2. 


Zu Nummer 6 (§ 57 Absatz 8 – neu –) 


Nach § 57 Absatz 8 Satz 1 – neu – InvStG sind die Neufassung des § 2 Absatz 9a InvStG, 
der neu eingefügte § 4 Absatz 2 Nummer 1a InvStG und die Änderung des § 26 Num-
mer 7a InvStG ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden.  


Nach § 57 Absatz 8 Satz 2 – neu – InvStG ist die Neufassung des § 6 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 1 InvStG erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen anzuwenden, 
bei denen die Veräußerung nach dem Verkündungsdatum dieses Gesetzes erfolgt und er-
fasst nur Wertveränderungen, die ab diesem Zeitpunkt eingetreten sind. Mit dieser in die 
Zukunft gerichteten Erfassung von Veräußerungsgewinnen werden verfassungsrechtlich 
rechtfertigungsbedürftige Rückwirkungen vermieden. Die Regelung ist orientiert an der An-
wendungsregelung zu § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe e Doppelbuchstabe cc EStG in 
§ 52 Absatz 45a EStG.  


Nach § 57 Absatz 8 Satz 3 – neu – InvStG ist die Neufassung des § 43 Absatz 1 Satz 2 
InvStG erstmals auf Geschäftsjahre des Investmentfonds anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2023 beginnen. 


Zu Artikel 32 (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an den neu eingefügten § 16a angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 16a – neu –) 


Mit dem neuen § 16a wird der Bereich der Verarbeitung von Daten aus dem Bescheini-
gungsverfahren erweitert.  


Um Daten für Zwecke des § 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 16a Absatz 1 Satz 2 
FZulG in anonymisierter Form zu erhalten und weiterverarbeiten zu können, ist eine Verar-
beitung der Daten zur Anonymisierung notwendig. Diesem Umstand trägt Satz 1 Rechnung 
und erlaubt eine Datenverarbeitung zu diesem Zweck. 
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Der Satz 2 bringt das Interesse der Verwaltung an den im Rahmen des Bescheinigungs-
verfahrens gewonnen Daten der Antragstellenden mit dem Interesse der betroffenen An-
tragstellenden am Schutz ihrer personenbezogenen Daten in Einklang. Die Daten der An-
tragstellenden können für die Ausgestaltung anderer Fördermaßnahmen sowie politikbera-
tender Maßnahmen im Bereich Forschung und Entwicklung von großem Nutzen sein. Zur 
Erreichung dieser Ziele sind jedoch anonymisierte Daten der Antragstellenden ausrei-
chend. Im Sinne des Grundsatzes der Datenminimierung sollen daher nur anonymisierte 
Daten verarbeitet werden. 


Zu Nummer 3 (§ 17) 


Zu Buchstabe a (§ 17 Absatz 2) 


Zu Doppelbuchstabe aa (§ 17 Absatz 2 Satz 1) 


Zu Dreifachbuchstabe aaa (§ 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1) 


Nummer 1 wird wegen der neu eingefügten Nummer 3 redaktionell angepasst. 


Mit der neuen Nummer 3 wird der Bereich der Verarbeitung und Übermittlung von Daten 
aus dem Bescheinigungsverfahren erweitert.  


Zu Dreifachbuchstabe bbb (§ 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) 


Durch die Zweckerweiterung in § 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und § 16a, Daten in ano-
nymisierter Form an andere Institutionen zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung, 
Datenanalysen etc. weiterzuleiten, ist eine Folgeanpassung in § 17 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 notwendig. Bisher können Institutionen, die Forschungs- und Entwicklungsstatistiken 
für die Europäische Union durchführen, den vollständigen nicht anonymisierten Datensatz, 
der im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens nach § 6 erhobenen Einzelangaben für 
Zwecke der Evaluierung, weiterer wissenschaftlicher Forschung und zur Qualitätssiche-
rung, weiterverarbeiten.  


Durch die Neuausgestaltung des § 17 und der Neueinführung des § 16a dürfen jedoch In-
stitutionen, die keine Forschungs- und Entwicklungsstatistiken für die Europäische Union 
durchführen, die erhobenen Daten nur in anonymisierter Form weiterverarbeiten.  


Um hier ein Ungleichgewicht zwischen den Verarbeitungsmöglichkeiten der einzelnen In-
stitutionen zu vermeiden, wird die Verarbeitung, der im Rahmen des Bescheinigungsver-
fahrens nach § 6 erhobenen Einzelangaben, durch Institutionen, die Forschungs- und Ent-
wicklungsstatistiken für die Europäische Union durchführen, auf die anonymisierte Form 
beschränkt. 


Zu Dreifachbuchstabe ccc (§ 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 – neu –) 


Mit der neuen Nummer 3 wird der Bereich der Übermittlung von Daten aus dem Bescheini-
gungsverfahren erweitert.  


§ 17 Absatz 2 Satz 1 FZulG trägt dem Schutz der im Bescheinigungsverfahren – und damit 
in einem außerhalb der Finanzverwaltung liegenden Verwaltungsverfahren – erhobenen 
personenbezogenen Daten Rechnung, welche nach der Verordnung (EU) 2016/679 einer 
strengen Zweckbindung und dem Grundsatz der Datenminimierung unterliegen. Die Rege-
lungen dienen der Einhaltung der steuerrechtlichen Sonderregeln in Bezug auf die Wahrung 
des Steuergeheimnisses. Allerdings hat sich gezeigt, dass die bisherige Regelung zur Nut-
zung der Daten durch Dritte insofern Artikel 3 des Grundgesetzes (GG) entgegenstehen 
könnte. Die Nutzung der Daten zum Zwecken der wissenschaftlichen Forschung ist bislang 
gemäß Nummer 2 den Stellen der EU, die Erhebungen gemäß Durchführungsverordnung 
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(EU) Nr. 995/2012 der Kommission vom 26. Oktober 2012 mit Durchführungsvorschriften 
zur Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Er-
stellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Wissenschaft und Technologie 
(ABl. L 299 vom 27.10.2012, S. 18) in der jeweils geltenden Fassung durchführen, gestattet. 
Die Erhebungen gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 995/2012 der Kommission 
vom 26. Oktober 2012 dienen der Erstellung europäischer Statistiken über Wissenschaft 
und Technologie. Sie decken unter anderem die Statistiken über Forschung und Entwick-
lung sowie Innovationsstatistiken im Unternehmenssektor ab. Abgesehen von der Evaluie-
rung dürfen die besagten Stellen auch weitere wissenschaftliche Forschung mit den erho-
benen Daten betreiben. Eine Analyse der Aktivitäten auf dem Gebiet von Forschung und 
Entwicklung sowie Innovation und eine darauf bezogene weitere wissenschaftliche For-
schung sollte allerdings nicht nur Stellen, die unionsseitig bestellt wurden, vorbehalten sein. 
Daher soll im Wege der Einführung von Nummer 3 eine Gleichstellung der Forschungsein-
richtungen in Bezug auf die Forschung mit den bislang dazu berechtigten EU-Stellen erfol-
gen. Auch andere Forschungseinrichtungen leisten durch Forschung zu den Innovations-
aktivitäten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland. Im Sinne der Vorgaben von Artikel 89 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 und des Grundsatzes der Datenminimierung soll die Datenübermittlung nur in 
dem zur Zweckerreichung erforderlichen Maße erfolgen. Für die weitere wissenschaftliche 
Forschung reichen anonymisierte Daten aus, sodass eine Übermittlung personenbezoge-
ner Daten nicht erfolgen soll. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 17 Absatz 2 Satz 3) 


Satz 3 wird redaktionell geändert. 


Zu Buchstabe b (§ 17 Absatz 3) 


Auf Grund der Neufassung des § 6 FZulG und der damit einhergehenden Umformulierung 
der „auf Grundlage der nach § 14 zu erlassenen Rechtsverordnung bestimmten Stelle“ in 
„Bescheinigungsstelle nach § 2 Absatz 1 Satz 2 der Forschungszulagen-Bescheinigungs-
verordnung“, wurde der § 17 Absatz 3 FZulG zur sprachlichen Vereinheitlichung neu ge-
fasst. Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Artikel 33 (Weitere Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 3) 


Zu Buchstabe a (§ 3 Absatz 3 Satz 2 und 3) 


Aktuell können Eigenleistungen eines Einzelunternehmers in einem begünstigten For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben in Höhe von 40 Euro je nachgewiesener Arbeits-
stunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche als förderfähiger Aufwand berücksichtigt 
werden. Um die Forschungszulage auch für Einzelunternehmer attraktiver zu gestalten, 
wird der förderfähige Wert der geleisteten Arbeitsstunde für die Eigenleistungen auf 70 Euro 
je Arbeitsstunde angehoben. Unverändert werden maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche 
als förderfähiger Aufwand anerkannt. 


Die Anhebung des Stundensatzes auf 70 Euro je Arbeitsstunde wird auch für die Begren-
zung der förderfähigen Aufwendungen im Rahmen der Tätigkeitsvereinbarung bei Mitun-
ternehmern vorgesehen. Demnach können für die Eigenleistungen von Mitunternehmern in 
einem begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben die vereinbarte Tätigkeitsver-
gütung höchstens jedoch 70 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 h je Woche als förder-
fähiger Aufwand berücksichtigt werden. 
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Zu Buchstabe b (§ 3 Absatz 3a – neu –) 


Die Förderung nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG) erfolgt bisher nur in Bezug auf 
die dem Lohnsteuerabzug unterliegenden Arbeitslöhne von im Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben beschäftigten Arbeitnehmern, die Eigenleistung eines Einzelunternehmers 
in Höhe von 40 Euro je Arbeitsstunde bei maximal 40 Arbeitsstunden pro Woche sowie 
anteilig (60 Prozent) in Bezug auf das Entgelt für Auftragsforschung. Investive Aufwendun-
gen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens bleiben bisher bei der Forschungszu-
lage unberücksichtigt. 


Mit dem Ziel, die steuerliche Forschungsförderung attraktiver auszugestalten, wird die For-
schungszulage beginnend für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2023 begin-
nen, auf im begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben genutzte abnutzbare be-
wegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 2023 ange-
schafft oder hergestellt werden und die für die Durchführung des Forschungs- und Entwick-
lungsvorhabens erforderlich sind, ausgeweitet. Die zeitliche Eingrenzung der zusätzlichen 
förderfähigen Aufwendungen ist erforderlich, um die für Steuervergünstigungen nötige An-
reizwirkung sicherzustellen. Eine Förderung von bereits entstandenem Aufwand, würde zu 
reinen Mitnahmeeffekten führen und keine zusätzlichen Anreize in die Durchführung von 
Forschung und Entwicklung setzen. 


Zum förderfähigen Aufwand eines Wirtschaftsjahres gehört somit zukünftig auch die auf die 
Nutzung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgutes im begünstigten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben entfallende Wertminderung. Für die Förderung wird jedoch da-
rauf abgestellt, dass es sich bei den verwendeten Wirtschaftsgütern um solche handelt, die 
erst in dem Zeitraum angeschafft oder hergestellt werden, in dem auch die Förderung er-
möglicht wird. Es ist es jedoch nicht erforderlich, dass die im Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben verwendeten Wirtschaftsgüter extra für das Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben neu angeschafft oder hergestellt werden. 


Voraussetzung ist, dass abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in 
dem nach § 2 FZulG begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben tatsächlich aus-
schließlich eigenbetrieblich genutzt werden. Die Bescheinigungsstelle Forschungszulage 
(siehe § 6 FZulG) soll im Rahmen des Bescheinigungsverfahrens feststellen, dass das Wirt-
schaftsgut für die Durchführung des begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
erforderlich ist. Bei den begünstigten abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens darf es sich nur um solche Wirtschaftsgüter handeln, für die nicht die Be-
wertungsvorschriften im Sinne des § 6 Absatz 2 und 2a EStG angewendet werden. 
Dadurch werden geringwertige Wirtschaftsgüter und Wirtschaftsgüter, für die ein Sammel-
posten gebildet wurde, nicht von der Regelung erfasst. Für die Nutzung solcher Wirtschafts-
güter kann somit kein förderfähiger Aufwand geltend gemacht werden. 


Die beweglichen Wirtschaftsgüter müssen zum Anlagevermögen des Betriebes gehören. 
Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe zur ausschließlich eigenbetrieblichen Verwendung im 
begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist auch die Zurechnung zum Anla-
gevermögen der inländischen Betriebsstätte, in der das begünstigte Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben durchgeführt wird, erforderlich. Durch die Zugehörigkeit zum Anlage-
vermögen des Betriebs oder der inländischen Betriebsstätte des Anspruchsberechtigten, in 
der das begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durchgeführt wird, soll sicher-
gestellt werden, dass die begünstigten Wirtschaftsgüter auch diesem Betrieb oder dieser 
inländischen Betriebsstätte zugewiesen werden, in der das begünstigte Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben durchgeführt wird. Die Bezugnahme auf Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens soll sicherstellen, dass keine Verbrauchsmaterialien und keine dem Umlauf-
vermögen zuzurechnenden Wirtschafsgüter gefördert werden. 


Zum förderfähigen Aufwand eines Wirtschaftsjahres gehört die Wertminderung, die auf die 
tatsächliche Nutzung des Wirtschaftsgutes im begünstigten Forschungs- und 







 - 255 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Entwicklungsvorhaben entfällt. Die Wertminderung ermittelt sich nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung und ermittelt sich im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
aus dem Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und 
dem Wert des Wirtschaftsgutes am Ende des ersten Wirtschaftsjahres. In den weiteren 
Jahren ermittelt sich die Wertminderung aus der Differenz der Buchwerte des Wirtschafts-
gutes am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres und am Ende des vorausgegangenen Wirt-
schaftsjahres. Liegen die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Wirtschaftsgutes 
nicht im gesamten Wirtschaftsjahr vor, ist der förderfähige Aufwand um ein Zwölftel für je-
den vollen Kalendermonat zu kürzen, in dem die Voraussetzungen nicht vorlagen. Förder-
fähig ist im jeweiligen Wirtschaftsjahr damit nur der Teil der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, der durch die Verwendung eines abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgutes 
im begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben anfällt. In der förderfähigen Wert-
minderung berücksichtigt sind dabei alle nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung zulässigen wertmindernden Ansätze, wie z. B. alle zulässigen Abschreibungs- und 
Bewertungsmethoden. 


Die Beschränkung des förderfähigen Aufwands auf die jeweilige Wertminderung innerhalb 
eines Wirtschaftsjahres entspricht den beihilferechtlichen Vorgaben des Artikels 25 der 
gem. § 9 Absatz 1 auf das FZulG Anwendung findenden Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der 
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EU) 2023/1315 der Kommission vom 23. Juni 2023, in der je-
weils geltenden Fassung, im Folgenden Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO). Artikel 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b der AGVO lässt eine Berücksichtigung der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des begünstigten Wirtschaftsgutes als beihilfefä-
hige Kosten nur zu, soweit und solange das Wirtschaftsgut in dem begünstigten For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben verwendet wird. Bei einer nur zeitanteiligen Nutzung 
(im Verhältnis zur betriebsgewöhnlichen gesamten Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes) 
gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ermittelte Wertminde-
rung während der Dauer des begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens als 
beihilfefähig. Da die Forschungszulage auf den förderfähigen Aufwand eines Wirtschafts-
jahres gewährt wird, wird auch nur die auf das jeweilige Wirtschaftsjahr entfallende Wert-
minderung eines begünstigten Wirtschaftsgutes berücksichtigt, soweit die Zugehörigkeits- 
und Verwendungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dadurch wird jährlich mit der Festsetzung 
der Forschungszulage die Einhaltung der Zugehörigkeits- und Verwendungsvoraussetzun-
gen geprüft. 


Durch die Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen in Kombination mit einer dauerhaf-
ten Anhebung der maximalen Bemessungsgrundlage entfaltet die steuerliche Forschungs-
förderung eine deutlich stärkere Wirkung für Unternehmen aller Größenklassen. 


Zu Buchstabe c (§ 3 Absatz 4 Satz 1) 


Aktuell werden gemäß § 3 Absatz 4 FZulG für in Auftrag gegebene Forschungs- und Ent-
wicklungsvorhaben 60 Prozent der Kosten, die der Auftraggeber für den Auftrag aufwendet 
(Auftragswert), als förderfähige Aufwendungen berücksichtigt.  


Der Ansatz von bisher 60 Prozent der Kosten erfolgte vor dem Hintergrund, dass im Rah-
men der eigenbetrieblichen Forschung und Entwicklung lediglich Personalaufwendungen 
als förderfähiger Aufwand geltend gemacht werden können und die Personalkosten durch-
schnittlich einen Anteil von ca. 60 Prozent der gesamten Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ausmachen. Damit sollte 
bei der Auftragsforschung kein breiteres Fördervolumen erfasst werden als bei der eigen-
betrieblichen Forschung und Entwicklung. Einzelnachweise über den Personalaufwand 
beim Auftragnehmer sind bei dieser Lösung nicht erforderlich. 
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Auf Grund der ab 2024 vorgesehenen Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen auf die 
Nutzung bestimmter abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ge-
mäß § 3 Absatz 3a werden im Rahmen der eigenbetrieblichen Forschung nicht mehr nur 
ausschließlich Personalaufwendungen als förderfähige Aufwendungen berücksichtigt.  


Um das Fördervolumen bei der Auftragsforschung nunmehr auch an das ausgeweitete För-
dervolumen bei der eigenbetrieblichen Forschung und Entwicklung anzupassen, wird der 
bisherige Anteil an den förderfähigen Kosten einer Auftragsforschung von 60 Prozent auf 
70 Prozent erhöht. Die Anhebung des Prozentsatzes soll für Aufträge wirksam werden, die 
nach dem 31. Dezember 2023 vergeben werden. Durch diese Anpassung wird dem bei 
eigenbetrieblichen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben erweiterten förderfähigen Kos-
tenrahmen in pauschalierter Weise auch bei der Auftragsforschung Rechnung getragen. 
Mit der Festlegung eines förderfähigen prozentualen Anteils der insgesamt nachgewiesen 
Gesamtkosten der Auftragsforschung wird es auch zukünftig nicht erforderlich sein, dass 
die im Rahmen der Auftragsforschung anfallenden Aufwendungen des Auftragnehmers im 
Einzelnen nachgewiesen werden müssen. Dies dient insbesondere der Verfahrensverein-
fachung. 


Gefördert werden zukünftig im Rahmen der Auftragsforschung damit neben den Personal-
kosten auch anteilige Investitionskosten. Mit der Festlegung eines förderfähigen Anteils in 
Höhe von 70 Prozent des gesamten Auftragswertes einer Auftragsforschung wird berück-
sichtigt, dass insoweit auch Gewinnanteile und Investitionsaufwendungen in Verbrauchs-
material, unbewegliche und immaterielle Wirtschaftsgüter des Auftragnehmers im Gesamt-
preis enthalten sein können, die im Rahmen der Forschungszulage nicht zu den förderfähi-
gen Aufwendungen zählen. 


Zu Buchstabe d (§ 3 Absatz 5) 


Die Bemessungsgrundlage umfasst die im Wirtschaftsjahr entstandenen förderfähigen Auf-
wendungen und beträgt grundsätzlich 2 Mio. Euro. Mit dem Zweiten Corona Steuerhilfege-
setz wurde die maximale Bemessungsgrundlage für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. 
Juni 2026 befristet auf 4 Mio. Euro verdoppelt. 


Um die Ausweitung der förderfähigen Aufwendungen auf – bestimmte – Investitionskosten 
zusätzlich zu flankieren, wird die maximale Bemessungsgrundlage entfristet für nach dem 
31. Dezember 2023 entstandene förderfähige Aufwendungen auf 12 Mio. Euro verdrei-
facht. Zur besseren Übersichtlichkeit wird der Absatz neu gegliedert. 


Die Verdreifachung der maximalen Bemessungsgrundlage in Kombination mit der Auswei-
tung der förderfähigen Aufwendungen steigert die Attraktivität der steuerlichen Forschungs-
förderung sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch für größere Unternehmen. 
Die Entfristung der Regelung führt für die Anspruchsberechtigten zu einer besseren Rechts- 
und Planungssicherheit und damit zu einem dauerhaften Anreiz, in Forschung und Entwick-
lung zu investieren. 


Zu Nummer 2 (§ 4) 


Zu Buchstabe a (§ 4 Absatz 1 Satz 2 – neu –) 


Die Forschungszulage beträgt für alle Anspruchsberechtigten 25 Prozent der Bemessungs-
grundlage nach § 3 Absatz 5 FZulG.  


Um die Forschungszulage insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) at-
traktiver auszugestalten, kann eine Forschungszulage in Höhe von 35 Prozent beantragt 
werden, wenn das anspruchsberechtigte Unternehmen die KMU-Definition im Sinne des 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 am Ende des Wirtschaftsjahres, für das die 
Forschungszulage beantragt wird, erfüllt. Das anspruchsberechtigte Unternehmen kann die 
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Anhebung des Fördersatzes auf 35 Prozent beantragen, wenn es den Nachweis der beihil-
ferechtlichen KMU-Eigenschaft erbringt. 


Da der Nachweis der KMU-Eigenschaft im Sinne des Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 zusätzlichen Aufwand erfordert, kann der Anspruchsberechtigte frei wählen, 
ob er die Anhebung des Fördersatzes begehren will.  


KMU gibt es in einer Vielzahl von Formen und Größen. Allerdings können sie enge finanzi-
elle, betriebliche und verwaltungstechnische Beziehungen mit anderen Unternehmen un-
terhalten. Diese Beziehungen erschweren es oftmals, KMU von größeren Unternehmen 
abzugrenzen. Die Kategorie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Sinne des 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 setzt sich aus Unternehmen zusammen, die 
weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchs-
tens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR 
beläuft. Weitere Einzelheiten sind dem Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 in der 
jeweils geltenden Fassung sowie dem Benutzerleitfaden zur Definition von KMU der Euro-
päischen Kommission, Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU 
(Benutzerleitfaden zur Definition von KMU, Publications Office, 2017, https://data.eu-
ropa.eu/doi/10.2873/07772) zu entnehmen. 


Zu Buchstabe b (§ 4 Absatz 2 – neu –) 


Der bisherige § 4 Absatz 1 Satz 2 wird § 4 Absatz 2 FZulG und redaktionell auf Grund des 
neu eingefügten § 3 Absatz 3a FzulG angepasst. 


Zu Buchstabe c (§ 4 Absatz 3 – neu –) 


Der bisherige § 4 Absatz 2 FZulG wird wegen der Umstellung des bisherigen § 4 Absatz 1 
Satz 2 FZulG in Absatz 2 zu § 4 Absatz 3 FZulG. 


Zu Nummer 3 (§ 5 Absatz 1 Satz 1) 


Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen auf Grund der Neueinführung des § 3 
Absatz 3a FZulG. 


Zu Nummer 4 (§ 6) 


Die Beurteilung der nach § 2 FZulG begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
wird weiterhin von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage und damit von einer außer-
halb der Finanzverwaltung liegenden sach- und fachkompetenten unabhängigen Stelle vor-
genommen. Von dieser Stelle werden die für die Antragsbearbeitung im Finanzamt erfor-
derlichen Voraussetzungen verbindlich festgestellt.  


Für die Beurteilung, ob ein Wirtschaftsgut für die Durchführung eines begünstigten For-
schungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich ist, sind tiefgehende Kenntnisse und Er-
fahrungen im Bereich der Forschungs- und Entwicklungsvorhaben notwendig, die in der 
Finanzverwaltung nicht vorliegen. Da es sich bei den vorzunehmenden Forschungs- und 
Entwicklungstypischen Beurteilungen um keine steuerlichen Sachverhalte handelt, wären 
solche Feststellungen für die Finanzverwaltungen nur schwer vorzunehmen. Um eine fach-
lich zutreffende Entscheidung und eine Einheitlichkeit in der Anwendung sicher zu stellen, 
wird diese Aufgabe der Bescheinigungsstelle Forschungszulage übertragen. 


Diese Bescheinigungsstelle übernimmt zukünftig damit ebenfalls die Beurteilung, ob das 
jeweilige Wirtschaftsgut, für das die Forschungszulage beansprucht werden soll, für die 
Durchführung des begünstigten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens erforderlich ist. 
Nur die genaue Kenntnis des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ermöglicht es, die 
Zweckgebundenheit der Investitionen im Sinne des § 3 Absatz 3a FZulG feststellen zu 
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können. Diese Kenntnisse liegen der Bescheinigungsstelle im Rahmen des Bescheini-
gungsverfahrens bereits vor. Dadurch entstehen keine wesentlichen Mehrarbeiten für die 
Bescheinigungsstelle. Die Feststellungen der Bescheinigungsstelle bleiben jedoch auf die 
grundsätzliche Feststellung der Begünstigung eines Forschungs- und Entwicklungsvorha-
bens sowie die damit im Zusammenhang stehende Zweckgebundenheit der Investitionen 
begrenzt. Die Bescheinigungsstelle bewilligt weder die Förderung, noch werden die förder-
fähigen Aufwendungen geprüft. Die endgültige Prüfung und Festsetzung der Forschungs-
zulage obliegt auch weiterhin dem zuständigen Finanzamt, wobei die sachlichen Feststel-
lungen der Bescheinigungsstelle, die diese in einer Bescheinigung verbindlich bescheidet, 
für die Finanzverwaltung bindend sind (Grundlagenbescheid für die Festsetzung der For-
schungszulage im Sinne des § 171 Absatz 10 Satz 2 und 3 und § 175 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 AO). 


Die Feststellungen, ob die von einem Anspruchsberechtigten durchgeführten Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben nach § 2 FZulG begünstigt sind und ob ein Wirtschaftsgut für 
das begünstigte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben erforderlich ist, erfolgt für jedes 
durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und jedes Wirtschaftsgut separat. 


Zu Nummer 5 (§ 9) 


Zu Buchstabe a (§ 9 Absatz 5 Satz 1) 


Das FZulG basiert weitgehend auf den beihilferechtlichen Grundlagen der AGVO. Nicht 
unter die Freistellungsvoraussetzungen der AGVO fallen jedoch Beihilfen, die Kosten be-
treffen, die nicht durch schriftliche Unterlagen belegt, klar, spezifisch und aktuell sind (Arti-
kel 7 Absatz 1 Satz 2 AGVO). Die Förderung eines nicht aktivierungsfähigen Eigenauf-
wands des Unternehmers (sog. Unternehmerlohn) nach § 3 Absatz 3 Satz 1 FZulG erfüllt 
daher die Freistellungsvoraussetzung der AGVO nicht. Die Förderung erfolgt daher inso-
weit – wie bisher – auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission 
vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352/1 vom 
24.12.2013, S. 1) (De-minimis-Verordnung) in der jeweils geltenden Fassung.  


Bisher umfasste der Verweis auf die Anwendung der De-minimis-Verordnung in § 9 Ab-
satz 5 FZulG nicht nur die tatsächliche pauschale Förderung der Eigenleistungen eines 
Einzelunternehmers, sondern erstreckte sich auch auf die der Höhe nach begrenzte Förde-
rung von tatsächlich gezahlten Tätigkeitsvergütungen an Mitunternehmern einer Mitunter-
nehmerschaft. Gemäß § 3 Absatz 3 Satz 3 und 4 FZulG sind die Tätigkeitsvergütungen ei-
nes Gesellschafters einer Mitunternehmerschaft jedoch nur dann förderfähiger Aufwand, 
wenn die Tätigkeitsvergütung des Gesellschafters mit der anspruchsberechtigten Mitunter-
nehmerschaft vertraglich vereinbart worden ist. Diese vertragliche Vereinbarung muss zi-
vilrechtlich wirksam, ernsthaft gewollt und tatsächlich durchgeführt werden. Die auf diese 
Tätigkeitsvergütung entfallende Förderung erfüllt daher auch die Voraussetzungen der 
AGVO, da die Aufwendungen des Anspruchsberechtigten im Einzelnen der Höhe nach fest-
stell- und nachweisbar sind. Da die Anwendung der De-minimis-Verordnung der Höhe nach 
begrenzt ist, soll die Förderung der für Gesellschafter einer Mitunternehmerschaft gezahl-
ten Tätigkeitsvergütung zukünftig nicht mehr auf der beihilferechtlichen Grundlage der De-
minimis-Verordnung, sondern auf der beihilferechtlichen Grundlage der AGVO gewährt 
werden. 


Mit der jetzt vorgesehenen Änderung wird daher der Anwendungsbereich der De-minimis-
Verordnung auf diejenige Forschungszulage begrenzt, die auf die pauschale Förderung von 
Eigenleistungen eines Einzelunternehmers entfällt; die Regelungen der De-minimis-Verord-
nung gelten daher ausdrücklich nur noch für die Förderung von Eigenleistungen eines Ein-
zelunternehmers. 
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Zu Buchstabe b (§ 9 Absatz 5 Satz 2 und 3 – aufgehoben –) 


Der § 9 Absatz 5 Satz 2 und 3 FZulG nimmt bisher auf einzelne Vorgaben der De-minimis-
Verordnung Bezug, ohne dass alle Vorgaben der De-minimis-Verordnung vollständig wie-
dergegeben werden. Im Sinne einer besseren Rechtsklarheit soll zukünftig nur noch ein 
dynamischer Verweis auf die einschlägige Rechtsgrundlage der De-minimis-Verordnung in 
der jeweils geltenden Fassung erfolgen. Die Streichung hat keine Auswirkungen auf die 
(fortbestehende) Anwendung der in den bisherigen Sätzen 2 und 3 wiedergegebenen Vor-
gaben der De-Minimis-Verordnung auf das FZulG. Da der § 9 Absatz 5 Satz 4 (alt) FZulG 
allgemein die Einhaltung der Voraussetzungen der De-minimis-Verordnung vorschreibt, ist 
die ausdrückliche teilweise Wortwiederholung der Verordnung in den bisherigen Sätzen 2 
und 3 nicht notwendig und wird deswegen aufgehoben. Der dynamische Verweis stellt zu-
dem sicher, dass im Fall von Änderungen der De-minimis-Verordnung keine Änderungen 
des FZulG notwendig werden. 


Zu Nummer 6 (§ 10 Absatz 2a – neu –) 


Gemäß § 10 Absatz 1 Satz 2 FZulG wird die festgesetzte Forschungszulage im Rahmen 
der nächsten erstmaligen Einkommen- oder Körperschaftsteuer-Festsetzung vollständig 
auf die festgesetzte Steuer angerechnet.  


Um dem Umstand entgegenzuwirken, dass die Forschungszulage nicht zeitnah angerech-
net werden kann, wenn die Festsetzung der Forschungszulage und die Veranlagung der 
nächsten erstmaligen Festsetzung zeitlich weit auseinanderfallen, sollen auf Antrag die Vo-
rauszahlungen, die gemäß § 37 Absatz 3 Satz 3 EStG für den letzten noch nicht veranlag-
ten Zeitraum festgesetzt wurden und angepasst werden können, bis zu der Höhe der fest-
gesetzten aber noch nicht angerechneten Forschungszulage herabgesetzt werden. Aller-
dings kann diese Herabsetzung nur auf 0 Euro erfolgen, auch wenn die anrechenbare For-
schungszulage die insgesamt festgesetzten und gezahlten Vorauszahlungen übersteigt. 
Mit der Herabsetzung der Vorauszahlungen kommt es insoweit zu einer Auszahlung der 
Differenz zwischen den bisher geleisteten und nunmehr neu festgesetzten Vorauszahlun-
gen.  


Dadurch würde – dem Sinn und Zweck sowie dem Fördergedanken der Regelung folgend – 
dem Anspruchsberechtigten vorab der wirtschaftliche Vorteil zeitnah gewährt werden kön-
nen, der sonst erst bei Berücksichtigung der Forschungszulage bei der nächsten erstmali-
gen Festsetzung entstehen würde. 


Zu Artikel 34 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 3 Nummer 3 Satz 1) 


Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sind die Voraussetzungen der be-
schränkten Erbschaftsteuerpflicht bei einem Erwerb von Inlandsvermögen durch Vermächt-
nis nicht erfüllt (vgl. BFH-Urteil vom 23. November 2022, II R 37/19, zur amtlichen Veröf-
fentlichung bestimmt). Die beschränkte Steuerpflicht nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 ErbStG 
setze den Erwerb von Inlandsvermögen im Sinne des § 121 BewG voraus. Durch Ver-
mächtnis erwerbe der Vermächtnisnehmer jedoch nur einen Anspruch auf Übertragung ei-
nes inländischen Grundstücks. Dieser sei ausdrücklich nicht das inländische Grundstück, 
sondern vielmehr der schuldrechtliche Sachleistungsanspruch auf Verschaffung von Eigen-
tum an diesem Grundstück (§ 2174 BGB). Bei diesem Anspruch handele es sich weder um 
inländisches Grundvermögen im Sinne des § 121 Nummer 2 BewG noch sei der Anspruch 
einer der anderen in § 121 BewG abschließend aufgezählten Kategorien zuzuordnen. 


Durch die Änderung unterliegt der Erwerb von Inlandsvermögen durch Vermächtnis der 
beschränkten Erbschaftsteuerpflicht. Damit werden inländische und ausländische Ver-
mächtnisnehmer von Inlandsvermögen im Sinne des § 121 BewG gleichgestellt, da der 
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Erwerb von Inlandsvermögen durch ein Vermächtnis der unbeschränkten Erbschaftsteuer-
pflicht unterliegen würde, sofern das Vermögen bei einem Inländer anfällt. Zudem wird die 
vor der oben genannten Entscheidung des BFH herrschende Rechtsanwendung wieder-
hergestellt und eine sich aufgrund der Rechtsprechung ergebende Besteuerungslücke ge-
schlossen. 


Zu Nummer 2 (§ 20 Absatz 7) 


Nach § 20 Absatz 6 Satz 1 ErbStG haften Versicherungsunternehmen, die vor Entrichtung 
oder Sicherstellung der Erbschaftsteuer die von ihnen zu zahlende Versicherungssumme 
oder Leibrente ins Ausland zahlen oder ausländischen Berechtigten zur Verfügung stellen, 
in Höhe des ausgezahlten Betrags für die Steuer. Für Personen, in deren Gewahrsam sich 
Vermögen des Erblassers befindet (z. B. Kreditinstitute), ergibt sich nach § 20 Absatz 6 
Satz 2 ErbStG eine Haftung in Höhe des ausgezahlten Betrags, wenn sie das Vermögen 
vor der Entrichtung oder Sicherstellung der Erbschaftsteuer vorsätzlich oder fahrlässig ins 
Ausland bringen oder einem im Ausland wohnhaften Berechtigten zur Verfügung stellen. 


§ 20 Absatz 7 ErbStG gewährt insoweit eine Erleichterung, als er rechtsverbindlich anord-
net, dass die Finanzbehörde die grundsätzlich bestehende Haftung nicht geltend machen 
darf, wenn der in einem Steuerfall ausgezahlte Betrag eine bestimmte Höhe nicht über-
steigt. Die Versicherungsunternehmen bzw. Gewahrsamsinhaber können somit in diesem 
Umfang Zahlungen in das Ausland oder an ausländische Berechtigte vornehmen, ohne eine 
Haftungsinanspruchnahme befürchten zu müssen. 


Zur Vermeidung der Haftung werden bei den für Erbschaftsteuer zuständigen Finanzämtern 
vor den hier gegenständlichen Auszahlungen Anträge auf Erteilung einer sogenannten Un-
bedenklichkeitsbescheinigung gestellt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung kann wiede-
rum nur dann direkt an das Versicherungsunternehmen oder den Gewahrsamsinhaber 
übersandt werden, wenn der im Ausland ansässige Erwerber zuvor schriftlich erklärt, dass 
er der Offenbarung seiner geschützten Daten durch das Finanzamt zustimmt. Andernfalls 
kann die Offenlegung einen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung oder die 
Verletzung des Steuergeheimnisses darstellen. 


Diese notwendigen Verfahrensschritte führen sowohl bei den Erbschaftsteuerfinanzämtern 
als auch den betroffenen Versicherungsunternehmen bzw. Gewahrsamsinhabern und den 
Erwerberinnen und Erwerbern zu einem erheblichen Arbeitsaufwand.  


Um diesen Arbeitsaufwand bei den Finanzämtern als auch die Bürokratie für die Bürgerin-
nen und Bürgern sowie für die Versicherungsunternehmen und Gewahrsamsinhaber zu 
verringern, wird die Nichtaufgriffsgrenze für Haftungen in § 20 Absatz 7 ErbStG signifikant 
erhöht. Dadurch erlangt auch der ausländische Berechtigte schneller Zugriff auf sein erwor-
benes Vermögen, da er nicht die Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch die 
Finanzämter abwarten muss. 


Die Erhöhung orientiert sich an der Grenze für die Anzeigepflicht der Versicherungsunter-
nehmen und Gewahrsamsinhaber nach § 33 ErbStG i. V. m. § 1 bis 3 ErbStDV. Nach § 1 
Absatz 4 Nummer 2 ErbStDV, § 2 Satz 2 ErbStDV und § 3 Absatz 3 Satz 2 ErbStDV darf 
die Anzeige unterbleiben, wenn der Wert der anzuzeigenden Wirtschaftsgüter 5 000 Euro 
nicht übersteigt. Dadurch wird ermöglicht, dass die Versicherungsunternehmen bzw. Ge-
wahrsamsinhaber, die aufgrund des Werts des betroffenen Vermögens von unter 
5 000 Euro keine Anzeige nach § 33 ErbStG einreichen müssen, auch keinen Antrag auf 
Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung stellen müssen. 


Zu Nummer 3 (§ 37 Absatz 20 – neu –) 


Die Änderung des § 2 Absatz 1 Nummer 3 Satz 1 ErbStG findet auf Erwerbe Anwendung, 
für die die Steuer nach dem Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes 
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entsteht. Ab diesem Zeitpunkt unterliegen Erwerbe von Inlandsvermögen durch Vermächt-
nis der beschränkten Erbschaftsteuerpflicht. 


Zu Artikel 35 (Weitere Änderung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird aufgrund der Einfügung des neuen § 2a ErbStG angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 2a – neu –) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen.  


An den bisherigen Grundsätzen der Besteuerung von Erwerben von Todes wegen und 
Schenkungen unter Lebenden wird festgehalten. Durch Einführung dieser Vorschrift wird 
im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht für die rechtsfähigen Personengesellschaf-
ten die Fortführung des Transparenzprinzips und des Gesamthandsprinzips klargestellt.  


Diese Klarstellung ergibt sich bereits folgerichtig aus den Änderungen im steuerlichen Ver-
fahrensrecht. Im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerrecht knüpfen die §§ 13a, 13b 
ErbStG an die Ertragsbesteuerung an. § 39 Absatz 2 Nummer 2 AO – neu – normiert, dass 
rechtsfähige Personengesellschaften für Zwecke der Ertragsbesteuerung weiterhin als Ge-
samthand und deren Vermögen als Gesamthandsvermögen gelten. Aufgrund der Verknüp-
fung mit der Ertragsbesteuerung erfolgt auch im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht eine 
entsprechende Normierung der bisherigen Grundsätze. 


Für die nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen im Sinne des § 14a Ab-
satz 3 AO - neu – haben sich durch das MoPeG keine Änderungen ergeben.  


Im Fall eines Erwerbs nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 ErbStG durch eine rechtsfähige 
Personengesellschaft gelten deren Gesellschafter als Erwerber. Bei einer Zuwendung 
durch eine rechtsfähige Personengesellschaft gelten deren Gesellschafter als Zuwen-
dende. Damit soll die bisherige Betrachtungsweise im Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuerrecht, wonach es einer eigenständigen Prüfung bedarf, wer z. B. als Bedachter (Er-
werber) durch eine freigebige Zuwendung auf Kosten des Zuwendenden bereichert wurde, 
fortgeführt werden. Ist künftig eine rechtsfähige Personengesellschaft zivilrechtlich als Be-
dachte an einem Schenkungsvorgang beteiligt, soll die eigenständige schenkungsteuer-
rechtliche Prüfung weiterhin ergeben, dass nicht die Gesellschaft, sondern die beteiligten 
Gesellschafter durch die freigebige Zuwendung schenkungsteuerrechtlich als vermögens-
mäßig bereichert anzusehen sind. 


Zu Nummer 3 (§ 10 Absatz 1 Satz 4) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Durch die Ersetzung der Wörter „Personengesellschaft oder einer anderen Gesamt-
handsgemeinschaft“ durch das Wort „Personenvereinigung“ wird die Vorschrift an die neue 
Legaldefinition des Begriffs „Personenvereinigung“ (vgl. § 14a AO - neu –) angepasst. Der 
Begriff umfasst sowohl rechtsfähige als auch nicht rechtsfähige Personenvereinigungen. Im 
Fall einer nicht rechtsfähigen Personengesellschaften ist die Vorschrift gemäß § 14a Ab-
satz 4 AO – neu – sinngemäß anzuwenden.  


Zu Nummer 4 (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 Satz 2 Buchstabe d) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Für die rechtsfähige Personengesellschaft wurde durch das MoPeG klargestellt, dass 
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die für die Personengesellschaft erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Ver-
bindlichkeiten zum Vermögen der Personengesellschaft gehören (§ 713 BGB in der ab 
1. Januar 2024 geltenden Fassung), womit zum Ausdruck gebracht wurde, dass Träger des 
Vermögens die Personengesellschaft selbst ist, nicht mehr ihre Gesellschafter in gesamt-
händerischer Verbundenheit. Klarstellend wird hier der Wortlaut „gesamthänderisch gebun-
denen Betriebsvermögen“ durch einen Verweis auf Betriebsvermögen im Sinne des § 97 
Absatz 1a Nummer 1 des Bewertungsgesetzes einer Personengesellschaft ersetzt. Der 
bisherige Anwendungsbereich der Norm bleibt dadurch unberührt. Die Klarstellung dient 
der Fortführung der bisherigen Rechtslage. 


Zu Nummer 5 (§ 18 Satz 1) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Die Änderung vollzieht die Einfügung des § 14a AO nach. Nach der Legaldefinition in 
der AO soll der Begriff Personenvereinigung abweichend vom Zivilrecht wie bisher nur Per-
sonenzusammenschlüsse ohne Rechtspersönlichkeit umfassen. Mit der Ergänzung werden 
in § 18 ErbStG weiterhin auch Beiträge an rechtsfähige Vereine erfasst. 


Zu Artikel 36 (Änderung des Bewertungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 97 Absatz 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Durch das MoPeG sind ab 2024 nicht eingetragene Vereine und Vereine, die nicht 
durch staatliche Verleihung Rechtspersönlichkeit erlangt haben, rechtsfähige Personenzu-
sammenschlüsse ohne Rechtspersönlichkeit (§ 54 BGB - neu -). Daher ist der Begriff des 
nicht rechtsfähigen Vereins in § 97 Absatz 2 ErbStG anzupassen und lautet zukünftig „Ver-
eine ohne Rechtspersönlichkeit“. 


Die ebenfalls in § 97 Absatz 2 ErbStG genannten nicht rechtsfähigen Anstalten und Stiftun-
gen sind keine Personenvereinigungen, sondern nicht rechtsfähige Zweckvermögen des 
privaten Rechts. Der Zusatz „nicht rechtsfähig“ wird vor Anstalten eingefügt, um für Anstal-
ten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts den bestehenden Rechts-
zustand fortzuführen. 


Zu Nummer 2 (§ 153 Absatz 2) 


Im Interesse der Verfahrensvereinfachung soll die Erklärungspflicht bei Fällen, in denen der 
Gegenstand der Feststellung einer Personengesellschaft im Sinne des § 97 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 BewG zuzurechnen ist, vorrangig dieser Personengesellschaft und nur 
nachrangig jedem Feststellungsbeteiligten obliegen, für dessen Besteuerung eine geson-
derte Feststellung von Bedeutung ist. Dafür wird ein neuer Satz 2 eingefügt. Die Klarstel-
lung in dem neuen § 153 Absatz 2 Satz 3 BewG, dass dies auch gilt, wenn der Gegenstand 
der Feststellung ein Anteil am Betriebsvermögen ist, bezieht sich weiterhin auf Satz 1 und 
ebenfalls auf Satz 2 – neu –. 


Zu Nummer 3 (§ 154 Absatz 3) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. § 154 Absatz 3 BewG ist an die Verschiebung der hier bislang genannten Regelung 
des § 183 AO in der bisher geltenden Fassung nach § 183a AO – neu – redaktionell anzu-
passen. 
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Zu Artikel 37 (Änderung des Bodenschätzungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 12 Satz 2) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Die Verweisung in § 12 Satz 2 des Bodenschätzungsgesetzes auf die §§ 180 bis 183 
AO ist um den neuen § 183a AO zu ergänzen. 


Zu Nummer 2 (§ 13 Absatz 4) 


Die neue Fassung des § 13 Absatz 4 BodSchätzG ermöglicht für die Offenlegung der Bo-
denschätzungsergebnisse mit dieser Ergänzung auch die öffentliche Bekanntmachung 
durch die entsprechende Veröffentlichung auf der Internetseite der Finanzämter oder der 
obersten Finanzbehörden der Länder. Die Regelung dient der Stärkung der Öffentlichkeits-
beteiligung, indem dem Einzelnen der Zugang zu den erforderlichen Informationen erleich-
tert wird. Durch die Veröffentlichung von Unterlagen im Internet werden diese im Gegensatz 
zur herkömmlichen Einsichtsgewährung weltweit und zeitlich unbegrenzt verfügbar ge-
macht. Um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger über 
einen Internetzugang verfügen, wird die Regelung als Ergänzung eingeführt. Die Regelung 
zur Offenlegung in den Räumen des Finanzamts bleibt bestehen. 


Zu Artikel 38 (Weitere Änderung des Bodenschätzungsgesetzes) 


§ 12 Satz 2 


Auf Feststellungszeitpunkte ab dem 1. Januar 2025 werden keine Einheitswerte mehr fest-
gestellt. Artikel 38 bereinigt daher die betroffene, durch Artikel 37 Nummer 1 zum 1. Januar 
2024 geänderte Vorschrift im Bodenschätzungsgesetz und ersetzt im Ergebnis die Wörter 
„Einheitswerten oder Grundsteuerwerten“ durch den Begriff „Grundsteuerwerten“. 


Zu Artikel 39 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) 


§ 23 Absatz 25 – neu – 


Die Erörterungen mit den Ländern in Bezug auf die künftige Ausgestaltung der Steuerver-
günstigungen und der Ergänzungstatbestände sind noch nicht abgeschlossen. Die Steuer-
vergünstigen des § 5 Absatz 1 und 2 GrEStG, des § 6 Absatz 3 Satz 1 GrEStG sowie des 
§ 7 Absatz 2 GrEStG, die auf die Gesamthand (Gemeinschaft zur gesamten Hand) abzie-
len, haben mit dem In Kraft treten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesell-
schaftsrechts vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) ab dem 1. Januar 2024 keinen An-
wendungsraum mehr. Ab dem 1. Januar 2024 gibt es für die Grunderwerbsteuer, welches 
auf das Zivilrecht abstellt, keine Gesamthand mehr, so dass der jeweilige Regelungsinhalt 
des § 5 Absätze 1 und 2 GrEStG, des § 6 Absatz 3 Satz 1 GrEStG sowie des § 7 Absatz 2 
GrEStG ins Leere läuft. 


Um der Wirtschaft zumindest Rechtssicherheit bezüglich der Auswirkungen des Gesetzes 
zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436) zum 31. Dezember 2023 auf laufende Nachbehaltensfristen des § 5 Absatz 3 
Satz 1, § 6 Absatz 3 Satz 2 und § 7 Absatz 3 Satz 1 GrEStG zu verschaffen, wird § 23 Ab-
satz 25 GrEStG eingefügt. Die Regelung stellt klar, dass allein der weitgehende Entfall des 
Gesamthandsvermögens nicht zu einer Verletzung laufender Nachbehaltensfristen führt. 
Die Nachbehaltensfristen gelten weiter; sie werden verletzt, wenn sich der Anteil am Ge-
sellschaftsvermögen innerhalb der Nachbehaltensfrist vermindert. 







 - 264 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Zu Artikel 40 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 


Zu Nummer 1 (§ 8b Satz 2 Nummer 12) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. Eintragungen im Gesellschaftsregister 
und zum Gesellschaftsregister eingereichte Dokumente sind bereits über § 8b Absatz 2 
Nummer 2a im Unternehmensregisters zugänglich. In Nummer 12 wird klargestellt, dass 
auch Registerbekanntmachungen des Gesellschaftsregisters über die Internetseite des Un-
ternehmensregisters zugänglich sind. Auch im Gesellschaftsregister gibt es keine separate 
Bekanntmachung der Eintragung, jedoch sogenannte Registerbekanntmachungen nach 
§ 10 Absatz 3 HGB in Verbindung mit § 707b Nummer 2 BGB-neu. Diese Registerbekannt-
machungen sollen über die Internetseite des Unternehmensregisters zugänglich sein. 


Zu Nummer 2 (§ 241a Satz 1) 


Die signifikante Anhebung der Schwellenwerte in § 241a Satz 1 HGB dient der allgemeinen 
inflationsbedingten Anpassung und der weiteren Bürokratieentlastung von Einzelkaufleu-
ten, deren Umsatzvolumen und Jahresüberschuss verhältnismäßig gering sind. Parallel 
werden die Schwellenwerte in § 141 AO angehoben (Artikel 12 Nummer 14). Steuerpflich-
tige Einzelkaufleute, die innerhalb des Umsatzerlöse-Korridors von 600 000 Euro und 
800 000 Euro sowie innerhalb des Jahresüberschuss (bzw. Gewinn)-Korridors von 
60 000 Euro und 80 000 Euro liegen, können demnach künftig von einer handelsrechtlichen 
Buchführung mit Jahresabschlusserstellung (und entsprechender steuerlicher Gewinner-
mittlung) auf eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschuss-Rechnung mit verein-
fachter Buchführung wechseln. Die Änderung kommt damit der mittelständischen Wirt-
schaft zugute. 


Zu Artikel 41 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch) 


Die Übergangsvorschrift zum geänderten § 241a Satz 1 HGB stellt sicher, dass die Erhö-
hung der Schwellenwerte erstmals auf ein Geschäftsjahr anzuwenden ist, das nach dem 
31. Dezember 2023 beginnt. Dementsprechend ist die geltende Fassung des § 241a Satz 1 
HGB letztmals auf ein Geschäftsjahr anzuwenden, das spätestens am 31. Dezember 2023 
beginnt. 


Zu Artikel 42 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Unternehmen und Steuerpflichtige im Allgemeinen sind im Zuge ihrer stetig zunehmenden 
grenzüberschreitenden Aktivitäten mit uneinheitlichen steuerrechtlichen Rahmenbedingun-
gen einer größer werdenden Zahl von Staaten konfrontiert. Daraus resultieren Unsicherhei-
ten über die jeweilige steuerliche Situation. Diese Unsicherheiten können die wirtschaftliche 
Entwicklung von Unternehmen behindern, faire Wettbewerbsbedingungen beeinträchtigen 
und den effizienten Einsatz von Verwaltungsressourcen gefährden. Die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden im Steuerbereich sieht nach der geltenden 
Rechtslage bereits Verfahren vor, die darauf abzielen, Steuerpflichtigen Rechts- und damit 
Planungssicherheit zu gewähren (Vorabverständigungsverfahren nach § 89a der Abgaben-
ordnung – AO –) oder dies regelmäßig, wenn auch nicht notwendigerweise, mit sich bringen 
(gleichzeitige Prüfungen, insb. nach § 12 des EU-Amtshilfegesetzes. Als „gemeinsame Prü-
fungen“ wurden bislang gleichzeitige Prüfungen bezeichnet, wenn sie in besonders stark 
koordinierter Weise und in Verbindung mit grenzüberschreitenden Anwesenheiten von Be-
diensteten nach §§ 10, 11 EU-Amtshilfegesetz durchgeführt wurden). 


In den Artikeln 11, 19 und 42 werden durch Änderungen des EU-Amtshilfegesetzes (EUA-
HiG) und der Abgabenordnung (AO) Rechtsgrundlagen für die Durchführung weiterer zwi-
schenstaatlicher Prüfungs- und Risikobewertungsverfahren geschaffen. Auf diese Weise 
sollen im Interesse der Steuerpflichtigen und der Finanzbehörden Doppelbesteuerungs-
streitigkeiten wirksamer vermieden werden. Zu diesem Zweck wird mit § 12a EUAHiG 
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(Artikel 42 Nummer 8) die Durchführung gemeinsamer Prüfungen mit Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (Mitgliedstaaten) geregelt. Hierdurch werden zugleich entsprechende 
Verpflichtungen der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung 
der EU-Amtshilferichtlinie umgesetzt. Mit § 117e AO (Artikel 11 Nummer 5) wird Rechts-
klarheit in Bezug auf die Anwendung besonderer Formen der Amtshilfe, insbesondere 
gleichzeitiger und gemeinsamer Prüfungen, auch im Verhältnis zu Drittstaaten geschaffen. 
§ 89b AO (Artikel 11 Nummer 2) etabliert des Weiteren Verfahren, die Steuerpflichtigen und 
Finanzbehörden die Teilnahme an internationalen Risikobewertungen ermöglichen. 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an den neu eingefügten § 12a EUAHiG angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 2 Absatz 13 – neu –) 


§ 2 EUAHiG enthält die für das EUAHiG maßgeblichen Begriffsbestimmungen. Mit dem neu 
eingefügten Absatz 13 wird im Interesse der Rechtsklarheit der Begriff der behördlichen 
Ermittlung bestimmt.  


Behördliche Ermittlungen sind hiernach alle Maßnahmen, die zum Ziel haben, den für die 
Besteuerung relevanten Sachverhalt aufzuklären, und die im Rahmen der der Verwaltung 
übertragenen Aufgaben wahrgenommen werden. Die Gesetzesformulierung lehnt sich an 
der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 7 der EU-Amtshilferichtlinie an. Behördliche 
Ermittlungen deutscher Finanzbehörden sind hiernach insbesondere die in § 92 AO ge-
nannten Einzelmaßnahmen, die Außenprüfung (§§ 193 bis 207 AO), Ermittlungsmaßnah-
men im Rahmen einer betriebsnahen Veranlagung, die Lohnsteuernachschau und die Kas-
sennachschau. Behördliche Ermittlungen sind nicht auf Maßnahmen nach der AO be-
schränkt (vgl. Änderung in § 4 Absatz 1 Satz 4 EUAHiG), sondern umfassen auch Verfah-
ren zur Prüfung von Sorgfalts- und Meldepflichten, die sich aus speziellen Steuergesetzen, 
beispielsweise dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz oder dem Plattformen-
Steuertransparenzgesetz, ergeben. 


Das EUAHiG verwendet den Begriff der behördlichen Ermittlung an mehreren Stellen. Im 
Zusammenhang mit Ersuchen anderer Mitgliedstaaten (§ 4 Absatz 1 und 2) und der Anwe-
senheit von Bediensteten anderer Mitgliedstaaten (§ 10 Absatz 1) stellt das Gesetz auf be-
hördliche Ermittlungen in Deutschland ab. Im Fall von gleichzeitigen und gemeinsamen 
Prüfungen (§§ 12, 12a) werden durch das EUAHiG behördliche Ermittlungen im In- und 
Ausland angesprochen. Diese Zweideutigkeit des Begriffs erfordert bei seiner Bestimmung 
eine Differenzierung unter Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes. 


Nummer 1 


Behördliche Ermittlungen liegen nach der Nummer 1 im Inland vor, sofern Finanzbehörden 
(§ 1 Absatz 4 i. V. m. § 6 Absatz 2 AO) in Erfüllung der ihnen nach dem Gesetz über die 
Finanzverwaltung übertragenen Aufgaben handeln. 


Nummer 2 


Im Fall der Behörden anderer Mitgliedstaaten liegen nach der Nummer 2 behördliche Er-
mittlungen vor, sofern diese Behörden in Erfüllung der ihnen nach dem Recht des jeweiligen 
Mitgliedstaates übertragenen Aufgaben handeln 
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Zu Nummer 3  


Zu Buchstabe a (§ 3 Absatz 2) 


Absatz 2 wird neu gefasst, um die Vorschrift um Regelungen zur Benennung und zur Er-
mächtigung sogenannter zuständiger Bediensteter zu ergänzen.  


Satz 1 


Die Neufassung des Absatzes lässt Satz 1 unberührt. 


Satz 2 


In Satz 2 wird gegenüber der bisherigen Fassung konkretisiert, dass durch Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen als Verbindungsstellen im Sinne im Sinne des Artikel 4 
Absatz 3 der EU-Amtshilferichtlinie nur Bundes- oder Landesfinanzbehörden (§ 6 Absatz 2 
AO) und als zuständige Bedienstete im Sinne des Artikel 4 Absatz 4 nur Amtsträger (§ 7 
AO) einer Bundes- oder Landesfinanzbehörde ernannt werden können. Wie schon zuvor 
(vgl. Bundestag Drucksache 17/12375, S. 28) folgt aus der Regelung nicht, dass das der 
Benennung dienende Schreiben im Einvernehmen mit allen obersten Finanzbehörden der 
Länder ergehen muss. 


Satz 3 


In Satz 3 wird das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) als zentrales Verbindungsbüro er-
mächtigt, zuständige Bedienstete der Bundes- oder Landesfinanzbehörden zu benennen. 
Die Vorschrift stellt sicher, dass für die Finanzbehörden im Bedarfsfall die Möglichkeit zur 
Teilnahme am zwischenstaatlichen Informationsaustausch im gebotenen Umfang verwal-
tungsökonomisch gewährleistet ist. Der Bedarf ist in Fällen gleichzeitiger oder gemeinsa-
mer Prüfungen gegeben (vgl. Absatz 3a). Die Kompetenz des BZSt nach Satz 2 ist gegen-
über dem Benennungsrecht durch das Bundesministerium der Finanzen subsidiär. Die 
schriftlich zu erfolgende Benennung durch das BZSt darf ausschließlich jeweils in Bezug 
auf einen Einzelfall erfolgen. Die Stellung des zentralen Verbindungsbüros bleibt durch die 
Benennungen nach den Sätzen 2 und 3 unberührt; die Benennungen wirken ausschließlich 
ergänzend, nicht ersetzend.  


Satz 4 


Satz 4 regelt in Anlehnung an die Begriffsbestimmungen in Artikel 3 Nummer 3 und 4 der 
EU-Amtshilferichtlinie die Befugnisse einer benannten Verbindungsstelle oder eines be-
nannten zuständigen Bediensteten. Die benannten Finanzbehörden oder der jeweilige 
Amtsträger sind hiernach, vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung, zum direkten In-
formationsaustausch mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten berech-
tigt. Die Befugnis zum direkten Austausch mit dem Ausland bestimmt sich gemäß Satz 4 
zugleich nach dem Umfang, der in der schriftlichen Benennung festzulegen ist. 


Zu Buchstabe b (§ 3 Absatz 3a – neu –) 


Gleichzeitige und gemeinsame Prüfungen (§§ 12, 12a) sind besondere Verfahren der zwi-
schenstaatlichen Amtshilfe durch Informationsaustausch. Der Informationsaustausch er-
folgt zwischen zuständigen Behörden. Für die effiziente Durchführung gleichzeitiger und 
gemeinsamer Prüfungen ist es indes zweckmäßig, dass die Bediensteten der Bundes- und 
Landesfinanzbehörden, die mit der Bearbeitung eines Steuerfalls betraut sind und der Ge-
genstand einer gleichzeitigen oder gemeinsamen Prüfung ist, unmittelbar an dem zwi-
schenstaatlichen Austausch teilnehmen. Der neu eingefügte Absatz 3a bestimmt hierzu, 
dass in Fällen gleichzeitiger und gemeinsamer Prüfungen das zentrale Verbindungsbüro 
die für die behördlichen Ermittlungen im Inland zuständigen Amtsträger der Bundes- 
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und/oder Landesfinanzbehörden, typischerweise die fachlich zuständigen Außenprüfungs-
personen, für den jeweiligen Einzelfall als zuständige Bedienstete benennt. Die Benennung 
durch das zentrale Verbindungsbüro erfolgt in Anwendung des § 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 
mit der Abweichung, dass das zentrale Verbindungsbüro insoweit kein Ermessen ausübt. 
Welche konkreten Personen als zuständige Bedienstete zu benennen sind, bestimmt sich 
nach der Organisation der jeweiligen Finanzbehörde. Eine gleichzeitige oder gemeinsame 
Prüfung ist vereinbart, wenn ein hierauf gerichtetes Ersuchen des zentralen Verbindungs-
büros oder der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates angenommen worden 
ist. Sofern es im Einzelfall zweckmäßig ist, vor diesem Zeitpunkt den direkten Informations-
austausch zu ermöglichen, beispielsweise um Einzelheiten des Ersuchens oder der Ver-
einbarung im Sinne des § 12a zu erörtern, kann das Bundesministerium der Finanzen sowie 
das zentrale Verbindungsbüro gemäß des zweiten Halbsatzes in Anwendung des Absatzes 
2 von seinem Benennungsrecht zu diesem Zweck Gebrauch machen. Die Vorschrift 
schließt zugleich nicht aus, dass das zentrale Verbindungsbüro oder das Bundesministe-
rium der Finanzen aus Anlass der Durchführung einer gleichzeitigen oder gemeinsamen 
Prüfung bei begründetem Bedarf unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Ein-
zelfalls im Rahmen ihres Ermessens weitere Amtsträger als zuständige Bedienstete be-
nennt. Die Vorschrift schließt gleichfalls nicht die Möglichkeit aus, für andere Formen des 
zwischenstaatlichen Informationsaustausches, insbesondere der Anwesenheit von Be-
diensteten anderer Mitgliedstaaten im Inland (§ 10) oder inländischer Bediensteter in ande-
ren Mitgliedstaaten (§ 11), zuständige Bedienstete in Anwendung des Absatz 2 zu benen-
nen. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a (§ 4 Absatz 1 Satz 4) 


Als Folgeänderung zur Begriffsbestimmung der behördlichen Ermittlung in § 2 Absatz 13 
wird in Absatz 1 Satz 4 der Verweis auf Maßnahmen, die nach der AO vorgesehen sind, 
gestrichen. 


Zu Buchstabe b (§ 4 Absatz 3 und 4) 


Absatz 3 


Absatz 3 wird insoweit neu gefasst, als die bisherige Nummer 3 gestrichen wird. Der Absatz 
bestimmt, in welchen Fällen eine Übermittlung von Informationen an andere Mitgliedstaaten 
durch das zentrale Verbindungsbüro nicht erfolgen darf. Nach dem bisherigen Gesetzes-
wortlaut in Nummer 3 erfolgt eine Übermittlung von Informationen nicht, wenn dadurch ein 
Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgegeben wer-
den würde. Die EU-Amtshilferichtlinie erlaubt es den Mitgliedstaaten, von der Übermittlung 
von Informationen in diesen Fällen abzusehen (vgl. Artikel 17 Absatz 4). Die EU-Amtshilfe-
richtlinie verlangt demgegenüber nicht, den Informationsaustausch in derartigen Fällen ge-
nerell zu verhindern. Auch in anderen Rechtsinstrumenten der zwischenstaatlichen Amts-
hilfe ist nicht geregelt, dass die Informationsübermittlung in Bezug auf ein Handels-, Ge-
werbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren abgelehnt werden muss. Für 
die Verwaltungszusammenarbeit im Bereich der Umsatzsteuer regelt die Verordnung (EU) 
Nr. 904/2010 in Artikel 54 Absatz 4, dass eine Übermittlung abgelehnt werden kann, wenn 
dadurch ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preis-
gegeben werden würde. Das Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuer-
sachen (vgl. Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe d), das OECD-Musterabkommen für Doppelbe-
steuerungsabkommen (vgl. Artikel 26 Absatz 3 Buchstabe c) und das OECD-Musterab-
kommen für Informationsaustauschabkommen (vgl. Artikel 7 Absatz 2 Satz 1) regeln eben-
falls, dass es der zuständigen Behörde erlaubt ist, von der Übermittlung in derartigen Fällen 
abzusehen. Es ist nicht vertretbar, im Vergleich dazu stärkere Beschränkungen hinsichtlich 
der Informationsübermittlung ausgerechnet im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten auf-
recht zu erhalten. 







 - 268 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Das kategorische Verbot in seiner bisherigen Fassung ist darüber hinaus geeignet, die ef-
fiziente Leistung und Inanspruchnahme zwischenstaatlicher Amtshilfe im Steuerbereich zu 
erschweren, wenn Einwendungen gegen die Amtshilfe unter Bezugnahme auf ein (ggf. nur 
vermeintlich) betroffenes Berufs- oder Geschäftsgeheimnis vorgebracht werden. In beson-
derem Maße stellt diese Situation bei gleichzeitigen und gemeinsamen Prüfungen ein 
schwerwiegendes Hindernis dar. Den Prüfungen liegen regelmäßig Sachverhaltskomplexe 
zugrunde (insbesondere betreffend die Verrechnungspreise oder Betriebsstättengewinnab-
grenzung), die Elemente enthalten können, die Geschäftsgeheimnissen zuzurechnen sind 
oder für die sich jedenfalls eine eindeutige Abgrenzung nicht vornehmen lässt, ohne dass 
hierdurch die effiziente Sachverhaltsermittlung mit dem Ausland beeinträchtigt würde. Vor 
diesem Hintergrund wird der bisherige Verbotstatbestand in Absatz 4 Nummer 2 als ein Fall 
ergänzt, bei dessen Vorliegen das zentrale Verbindungsbüro die Übermittlung von Informa-
tionen ablehnen kann (vgl. Absatz 4 Nummer 2). 


Absatz 4 


Absatz 4 regelt, unter welchen Umständen das zentrale Verbindungsbüro von einer Über-
mittlung von Informationen an andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union absehen 
kann. 


Nummer 1 


Der bisher in dem Absatz geregelte Ablehnungsgrund, dass der andere Mitgliedstaat sei-
nerseits aus rechtlichen Gründen nicht zur Übermittlung entsprechender Informationen in 
der Lage ist, wird in Nummer 1 beibehalten. 


Nummer 2 


In Nummer 2 wird neu geregelt, dass eine Informationsübermittlung auch abgelehnt werden 
kann, wenn andernfalls ein Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäfts-
verfahren preisgegeben werden würde. Im Ergebnis hat eine Informationsübermittlung bei 
Vorliegen eines Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder eines Geschäftsverfah-
rens (Geschäfts- oder Berufsgeheimnis) nicht kategorisch zu unterbleiben (vgl. Absatz 3). 
Vielmehr liegt es im pflichtgemäßen Ermessen des zentralen Verbindungsbüros, die Infor-
mationsübermittlung unter Abwägung des Informationsverlangens zur Durchsetzung der 
zutreffenden Besteuerung und der Wahrung der schutzwürdigen Interessen des Geheim-
nisinhabers ungeachtet des Vorliegens eines Geschäfts- oder Berufsgeheimnisses vorzu-
nehmen. 


Im Kontext der zwischenstaatlichen Amtshilfe in Steuersachen ist für die Bestimmung eines 
Geschäfts- oder Berufsgeheimnisses die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes maß-
geblich. Ein Geheimnis in diesem Sinne liegt vor, wenn es sich um Tatsachen und Um-
stände handelt, die von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung und praktisch nutzbar sind 
und deren unbefugte Nutzung zu beträchtlichen Schäden führen kann (BFH vom 20. Feb-
ruar 1979, BStBl 1979 II S. 268). Die Art der Abwicklung einer Geschäftsbeziehung zwi-
schen zwei Unternehmen, die vom Informationsaustausch betroffen sind, ist demgegen-
über kein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis. Das gilt auch dann, wenn die Geschäftsbe-
ziehung unter Einschaltung eines Dritten beziehungsweise über einen dritten Staat oder ein 
Gebiet abgewickelt wird. 


Erstreckt sich eine Information auf ein Geschäfts- oder Berufsgeheimnis, ist die Informa-
tionsübermittlung jedenfalls dann abzulehnen, wenn die Gefahr besteht, dass ihrem Inha-
ber dadurch ein mit dem Zweck der Auskunft nicht zu vereinbarender Schaden entstehen 
kann. Um einen Schaden in diesem Sinne handelt es sich jedenfalls nicht bei einer ange-
messenen und zutreffenden Besteuerung. Eine Preisgabe oder Offenbarung, die zu einem 
Schaden führen könnte, droht aufgrund der gegenseitigen Zusicherung der Geheimhaltung 
im Sinne des Artikel 16 Absatz 1 der EU-Amtshilferichtlinie (internationales 
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Steuergeheimnis) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische 
Union (Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit) grundsätzlich nicht bei der Wei-
terleitung von Informationen an Steuerbehörden anderer Mitgliedstaaten. 


Einer Weitergabe von Informationen, die üblicherweise zur Prüfung der Angemessenheit 
von Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen geeignet sind (wie etwa 
Informationen zu als Vergleich in Betracht kommenden Geschäftsbeziehungen zu fremden 
Lieferanten oder Kunden), an die zuständigen Behörden anderer Mitgliedsstaaten stehen 
Handels- oder Gewerbegeheimnisse dementsprechend regelmäßig nicht entgegen. 


Von diesen Maßgaben ausgehend, trifft das zentrale Verbindungsbüro seine Entscheidung 
unter Berücksichtigung aller ihm bekannten Tatsachen und Umstände, einschließlich sol-
cher, die ihm von anderen beteiligten Finanzbehörden oder dem Inhaber des Geschäfts- 
und Berufsgeheimnisses zur Kenntnis gegeben werden. 


Zu Buchstabe c (§ 4 Absatz 5) 


In Absatz 5 werden Folgeänderungen aufgrund der Anpassungen in den Absätzen 3 und 4 
bezüglich des Umgangs mit Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnissen oder einem Ge-
schäftsverfahren vorgenommen. Die Vorschrift bestimmt im Ergebnis, wie bislang, dass die 
Übermittlung von Informationen nicht allein deshalb abgelehnt werden kann, weil die be-
treffenden Informationen sich bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevoll-
mächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder sich auf Eigentumsanteile an einer 
Person beziehen. 


Zu Nummer 5 (§ 7 Absatz 14a Satz 1) 


Die Änderung dient der Berichtigung eines Verweisfehlers auf das Plattformen-Steuertrans-
parenzgesetz. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Zu Dreifachbuchstabe aaa (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Finanzbehörden im Sinne des EUAHiG 
sind stets deutsche Finanzbehörden. 


Zu Dreifachbuchstabe bbb (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3) 


Nummer 2 


Nach der Änderung der Nummer 2 sind Bedienstete anderer Mitgliedstaaten, die für Zwe-
cke des Informationsaustausches im Inland anwesend sind, dazu befugt, bei den behördli-
chen Ermittlungen zugegen zu sein, die auf deutschem Hoheitsgebiet durch die Finanzbe-
hörden durchgeführt werden. Die Ergänzung „von den Finanzbehörden“ dient allein der 
Klarstellung und unterstreicht, dass es sich in den von der Nummer 2 erfassten Fällen um 
eine sogenannte passive Anwesenheit handelt. 


Nummer 3 


Die Änderung der Nummer 3 dient der redaktionellen Berichtigung, soweit die bisherige 
Formulierung „der nationalen Verfahrensregelungen“ durch „des deutschen Verfahrens-
rechts“ ersetzt wird. Die Änderung umfasst daneben im Interesse der Rechtssicherheit eine 
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Klarstellung, soweit die Vorschrift ausdrücklich bestimmt, dass die Befragung von Personen 
und die Prüfung von Aufzeichnungen durch Bedienstete anderer Mitgliedstaaten nur im 
Beisein eines zuständigen inländischen Bediensteten erfolgen können. Schon nach bishe-
riger Rechtslage setzten aktive Ermittlungshandlungen ausländischer Bediensteter das Bei-
sein inländischer Bediensteter voraus. Allein ein inländischer Bediensteter ist Amtsträger 
im Sinne des § 7 AO. Insoweit hat nur er die Befugnisse, die das deutsche Verfahrensrecht, 
allem voran die AO, eröffnet. Der anwesende ausländische Bedienstete leitet seine Befug-
nisse von dem ermittlungsführenden inländischen Bediensteten ab. Konsequenterweise re-
gelt § 10 in Absatz 3, dass eine Verweigerung der Mitwirkung einer Person in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 3 wie eine Verweigerung gegenüber inländischen Bediensteten 
„gilt“. Ein Beisein im Sinne der Vorschrift erfordert es, dass der inländische Bedienstete im 
Hinblick auf die Prüfung der Zulässigkeit der dem ausländischen Bediensteten offenbarten 
Informationen (vgl. § 10 Absatz 2 Satz 1) jederzeit die Ermittlungshandlungen überwachen 
und steuern kann. In Fällen einer virtuellen Teilnahme an Ermittlungshandlungen durch 
ausländische Bedienstete (vgl. § 10 Absatz 1 Satz 2) ist das durch die gleichzeitige Teil-
nahme eines zuständigen inländischen Bediensteten an einer Telefon- oder Videokonfe-
renz sichergestellt. 


Zu Doppelbuchstabe bb (§ 10 Absatz 1 Satz 2 erster Teilsatz) 


Absatz 1 Satz 2 erster Teilsatz wird redaktionell korrigiert und an Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 angepasst. 


Zu Buchstabe b (§ 10 Absatz 3 Satz 1 – neu –) 


Mit der Änderung wird in § 10 Absatz 3 ein neuer Satz 1 vorangestellt, der den Umfang und 
die Grenzen der Befugnisse von Bediensteten anderer Mitgliedstaaten regelt, wenn sie für 
Zwecke des Informationsaustausches auf deutschem Hoheitsgebiet an behördlichen Er-
mittlungen teilnehmen. Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 12a Absatz 2 Unter-
absatz 2 der EU-Amtshilferichtlinie. Die EU-Amtshilferichtlinie verortet die entsprechende 
Bestimmung in den Regelungen über die gemeinsame Prüfung (vgl. § 12a) und hat zum 
Hintergrund, dass bei deren Durchführung typischerweise Bedienstete anderer Mitglied-
staaten im jeweiligen Inland Prüfungshandlungen vornehmen. Aus rechtssystematischen 
Gründen wird die Regelung in § 10 angesiedelt, der die Anwesenheit ausländischer Be-
diensteter im Inland betrifft. Mit dem Verweis in § 11 auf § 10 gelten dieselben Maßgaben 
auch, soweit deutsche Bedienstete für Zwecke des Informationsaustausches, einschließlich 
der Teilnahme an gemeinsamen Prüfungen, in anderen Mitgliedstaaten anwesend sind. 
Das Bedürfnis zur Regelung des Umfangs und der Grenzen der Befugnisse ausländischer 
Bediensteter besteht auch in Fällen einer Anwesenheit, die nicht im Rahmen einer gemein-
samen Prüfung stattfindet, sondern beispielsweise aus Anlass eines konkreten Ersuchens 
erfolgt. Die Umsetzung der Regelung in § 10 steht im Einklang mit der EU-Amtshilferichtli-
nie. In Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten, die Anwe-
senheit von Bediensteten anderer Mitgliedstaaten „unter den von [dem jeweiligen aufneh-
menden Mitgliedstaat] festgelegten Verfahrensregelungen“ zu ermöglichen. Mit der Einfü-
gung in § 10 Absatz 3 Satz 1 werden die in Deutschland geltenden Verfahrensregelungen 
konkretisiert. 


Erster Halbsatz 


Der erste Halbsatz legt die Befugnisse ausländischer Bediensteter fest. Diese richten sich 
nach deutschem Verfahrensrecht. Ein anwesender ausländischer Bediensteter ist nicht 
Amtsträger im Sinne des § 7 AO und kann damit keine Befugnisse, die sich etwa auch der 
Abgabenordnung ergeben, unmittelbar ausüben. Der ausländische Bedienstete leitet seine 
Befugnisse aus den für inländische Amtsträger maßgeblichen verfahrensrechtlichen Best-
immungen ab. Der ausländische Bedienstete kann aus diesem Grund unter keinen Um-
ständen selbst Verwaltungsakte erlassen oder Vollstreckungsmaßnahmen vornehmen. 
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Zweiter Halbsatz 


Im zweiten Halbsatz werden die dem ausländischen Bediensteten im ersten Halbsatz ein-
geräumten Befugnisse begrenzt. Die Begrenzung kann alternativ aus zwei Ursachen resul-
tieren, die in Nummer 1 und 2 geregelt sind. 


Nummer 1 


Nach der Nummer 1 kann der ausländische Bedienstete keine Befugnisse in Anspruch neh-
men, die über das hinausgehen, was für die in Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Zwecke 
erforderlich ist, unabhängig davon, ob das deutsche Verfahrensrecht sie inländischen Amts-
trägern einräumt. Die Erforderlichkeit bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls 
und ist durch den jeweiligen zuständigen inländischen Bediensteten, der die Anwesenheit 
begleitet, zu beurteilen. Da die Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer1 bis 3 allesamt 
dem Informationsaustausch dienen, werden von dem ausländischen Bediensteten im Rah-
men der Anwesenheit typischerweise keine Befugnisse auszuüben sein, die Maßnahmen 
außerhalb der Sachverhaltsermittlung betreffen. 


Nummer 2 


Nach Nummer 2 kann ein ausländischer Bediensteter ungeachtet des deutschen Verfah-
rensrechts und der Erforderlichkeit von Maßnahmen zu den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 genannten Zwecken keine Befugnisse ausüben, wenn er hierzu aufgrund des Rechts 
seines Entsendestaates nicht berechtigt ist. In dem Zusammenhang spielt es keine Rolle, 
ob das ausländische Recht seinen Bediensteten die Befugnis generell nicht zugesteht oder 
die Bediensteten bestimmte Befugnisse nur im Rahmen ihrer Anwesenheit im Ausland nicht 
ausüben dürfen. Da es den deutschen Finanzbehörden nicht möglich ist, die Rechtslage in 
allen anderen Mitgliedstaaten zu überblicken, liegt es in der Verantwortung – und im Hin-
blick auf andernfalls etwaig drohende Verwertungsverbote auch im Eigeninteresse – des 
anwesenden ausländischen Bediensteten, auf die Einhaltung der Begrenzung nach der 
Nummer 2 zu achten. Aufgrund des unionsrechtlichen Ursprungs der Regelung können ver-
gleichbare Beschränkungen in allen Mitgliedstaaten und ein entsprechendes Bewusstsein 
der anwesenden ausländischen Bediensteten erwartet werden. 


Zu Nummer 7 (§ 12) 


§ 12 regelt die Durchführung gleichzeitiger Prüfungen im Sinne von Artikel 12 der EU-Amts-
hilferichtlinie. Die Norm wird aus Gründen der Rechtssystematik und Rechtsklarheit vor 
dem Hintergrund der Einfügung des § 12a über die gemeinsamen Prüfungen neu gefasst. 
Die Neufassung umfasst verfahrensrechtliche Anpassungen. Sie erlaubt es den Rechtsan-
wendern daneben, gleichzeitige Prüfungen rechtssicher von gemeinsamen Prüfungen ab-
zugrenzen. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass deutsche Finanzbehörden Amtshilfe in Form gleichzeitiger Prü-
fungen leisten und in Anspruch nehmen können. 


Satz 1 


Satz 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 12 Absatz 1 Satz 1. Nach der Vorschrift kann 
das zentrale Verbindungsbüro einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten darum ersuchen, 
eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen. Nach der Norm wird, anders als nach dem bis-
herigen Wortlaut, um eine gleichzeitige Prüfung mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten 
ersucht. Die sprachliche Anpassung dient der Angleichung an die Formulierung in Arti-
kel 12a der EU-Amtshilferichtlinie (vgl. § 12a) und wird den tatsächlichen operativen Gege-
benheiten besser gerecht, ohne dass sie inhaltliche Auswirkung hat.  
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Satz 2 


Satz 2 regelt den Fall, dass ein oder mehrere andere Mitgliedstaaten das zentrale Verbin-
dungsbüro darum ersuchen, eine gleichzeitige Prüfung durchzuführen. Ein solches Ersu-
chen kann durch das zentrale Verbindungsbüro angenommen werden. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält mit in Satz 1 eine Definition der gleichzeitigen Prüfung. Die Sätze 2 bis 5 
regeln Einzelheiten in Bezug auf den zwischenstaatlichen Austausch von Informationen, 
die im Zuge der gleichzeitigen Prüfung erlangt werden. 


Satz 1 


Nach Satz 1 handelt es sich bei einer gleichzeitigen Prüfung um behördliche Ermittlungen, 
die von der zuständigen Finanzbehörde gleichzeitig mit der entsprechenden Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats im jeweils eigenen Hoheitsgebiet in Bezug auf eine Person oder 
mehrere Personen von gemeinsamen oder ergänzendem Interesse durchgeführt werden, 
um die dabei erlangten Informationen auszutauschen. Da sich die Zulässigkeit des konkre-
ten Informationsaustausches im Rahmen einer gleichzeitigen Prüfung nach den üblichen, 
in § 4 geregelten Voraussetzungen, bestimmt (vgl. Satz 2 bis 5), sind an das gemeinsame 
oder sich ergänzende Interesse geringe Anforderungen geknüpft. Das Interesse der an ei-
ner gleichzeitigen Prüfung teilnehmenden Behörden muss insbesondere nicht gleichgerich-
tet sein. Für das Vorliegen eines gemeinsamen oder sich ergänzenden Interesses genügt 
es, wenn die teilnehmenden Behörden ex ante der nicht offensichtlich abwegigen Auffas-
sung sind, dass die Kooperation mit dem anderen Mitgliedstaat geeignet ist, die eigenen 
behördlichen Ermittlungen zu fördern. Wie in Absatz 1 genannt, können an der gleichzeiti-
gen Prüfung Behörden mehrerer anderer Mitgliedstaaten teilnehmen. Behördliche Ermitt-
lungen bestimmen sich nach § 2 Absatz 13. Typischer-, aber nicht notwendigerweise han-
delt es sich bei den Ermittlungen um Fälle der Außenprüfung (§§ 193 bis 207 AO). Mit den 
Ermittlungshandlungen muss im Zeitpunkt des Ersuchens oder der Annahme des Ersu-
chens noch nicht begonnen worden sein; ihre Durchführung kann auch erst noch bevorste-
hen oder durch das entsprechende Ersuchen sogar erst veranlasst sein. Als eine die be-
hördlichen Ermittlungen durchführende Finanzbehörde kommt im Inland jede für den Be-
steuerungssachverhalt zuständige Bundes- oder Landesfinanzbehörde in Betracht. Als 
„entsprechende Behörde“ bezeichnet die Norm eine Steuerbehörde, die in einem anderen 
Mitgliedstaat für den Besteuerungssachverhalt zuständig ist. An den behördlichen Ermitt-
lungen können im In- und Ausland jeweils mehrere Finanzbehörden mitwirken. Die behörd-
lichen Ermittlungen werden von den jeweils zuständigen Finanz- beziehungsweise Steuer-
behörden im jeweils eigenen Hoheitsgebiet durchgeführt. Verbindendes Merkmal der be-
hördlichen Ermittlungen ist, dass sie sich jeweils auf eine Person oder mehrere Personen 
beziehen, an denen alle teilnehmenden Behörden ein gemeinsames oder sich ergänzendes 
steuerliches Interesse haben. Im Sinne der Norm ist für den Begriff der Person die Definition 
in § 2 Absatz 1 maßgeblich. Die gleichzeitige Prüfung kann sich mithin beziehen auf natür-
liche Personen, juristische Personen, Personenvereinigungen, der die Rechtsfähigkeit zu-
erkannt wurde, die aber nicht über die Rechtsstellung einer juristischen Person verfügen 
und jede andere Rechtsform gleich welcher Art, mit oder ohne allgemeine Rechtsfähigkeit, 
die Vermögensgegenstände besitzt oder verwaltet, welche einschließlich der daraus erziel-
ten Einkünfte einer der von § 1 erfassten Steuern unterliegen. 


Die behördlichen Ermittlungen erfolgen jeweils mit dem Ziel, die dabei erlangten Informati-
onen zwischenstaatlich auszutauschen. Die Vorschrift verlangt nicht, dass der Informati-
onsaustausch der alleinige Zweck der behördlichen Ermittlungshandlungen ist. Die teilneh-
menden Behörden sind nicht gehindert, Ermittlungen auch unter Berücksichtigung aus-
schließlich eigener Interessen an der Sachverhaltsaufklärung vorzunehmen. 


Satz 2 
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Satz 2 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 12 Absatz 1 Satz 2. Die Vorschrift re-
gelt die Verpflichtung zum Austausch von Informationen, die im Zusammenhang mit einer 
gleichzeitigen Prüfung stehen. Dem Austausch unterfallen insbesondere Informationen, die 
durch behördliche Ermittlungen der Finanzbehörde im Zuge einer gleichzeitigen Prüfung 
erlangt werden. Auszutauschen sind daneben auch solche Informationen, die im Vorfeld 
einer gleichzeitigen Prüfung für deren Vereinbarung benötigt werden. 


Ein Austausch von Informationen an die Behörden des anderen Mitgliedstaats hat nach 
Satz 2 zu erfolgen, soweit die Übermittlung nach § 4 zulässig ist. Die Zulässigkeit der Über-
mittlung setzt insbesondere voraus, dass die Informationen für die Anwendung und Durch-
setzung des Besteuerungsrechts durch den anderen Mitgliedstaat voraussichtlich erheblich 
sind (vgl. § 4 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 6a Absatz 1). Durch den Verweis auf § 4 wird gleich-
zeitig sichergestellt, dass eine Informationsübermittlung entweder unterbleibt oder nur nach 
pflichtgemäßem Ermessen erfolgt, wo dies in § 4 Absatz 3 und 4 vorgesehen ist. 


Satz 3 


Satz 3 regelt weitere Modalitäten des Informationsaustausches. Nach § 4 Absatz 1 Satz 2, 
dessen Anwendung in Satz 2 bestimmt wird, erfolgt die Übermittlung von Informationen an 
andere Mitgliedstaaten über das zentrale Verbindungsbüro. An gleichzeitigen Prüfungen 
nehmen Bedienstete der jeweils zuständigen Finanzbehörde teil, die durch Benennung als 
zuständige Bedienstete zum direkten Informationsaustausch ermächtigt sind. Soweit ein 
direkter Informationsaustausch erfolgen darf, ist es unter Beschleunigungs- und Effizienz-
gesichtspunkten nicht zweckmäßig, jede Weiterleitung von Informationen durch das zent-
rale Verbindungsbüro vornehmen zu lassen. Der festgelegte Umfang der Benennung nach 
§ 3 Absatz 3a i. V. m. Absatz 2 Satz 4 bestimmt, inwieweit das zentrale Verbindungsbüro 
über den direkten Informationsaustausch zu unterrichten ist, um ihm die Ausübung seiner 
Kontroll- und Aufsichtspflichten (Absatz 3) zu ermöglichen. Ein direkter Informationsaus-
tausch wird grundsätzlich nicht möglich sein, soweit schriftliche Informationen, insbeson-
dere Dokumente und Unterlagen, übermittelt werden sollen, da die Übermittlung in diesen 
Fällen unter Verwendung der hierfür vorgesehenen, sichereren Kommunikationsinfrastruk-
tur (Common Communication Network) zu erfolgen hat (Artikel 21 Absatz 1 Unterabsatz 1 
der EU-Amtshilferichtlinie). 


Satz 4 


Gemäß Satz 4 gelten für den Informationsaustausch im Zusammenhang mit gleichzeitigen 
Prüfungen die § 4 Absatz 3 Nummer 2 und § 6 Absatz 3 nicht. Die beiden referenzierten 
Vorschriften enthalten den sogenannten Subsidiaritätsgrundsatz, dem zufolge Amtshilfe 
nicht zu leisten und nicht in Anspruch zu nehmen ist, soweit nicht alle zumutbaren Ermitt-
lungsmöglichkeiten im eigenen Hoheitsgebiet ausgeschöpft worden sind. Die Anwendung 
der Regelungen stünde im Widerspruch zu der Natur einer gleichzeitigen Prüfung und wäre 
außerdem mit dem ökomischen Einsatz von Verwaltungsressourcen unvereinbar. 


Satz 5 


Satz 5 erklärt, dass § 8 im Rahmen gleichzeitiger Prüfungen uneingeschränkt anwendbar 
bleibt. Der Verweis in Satz 2 auf § 4 erfasst nur den Austausch von Informationen an andere 
Mitgliedstaaten auf Ersuchen. Für den Erfolg gleichzeitiger Prüfungen ist es gleichermaßen 
bedeutsam, dem anderen Mitgliedstaat Informationen spontan, das heißt ohne vorheriges 
Ersuchen, übermitteln zu können, soweit diese nach pflichtgemäßem Ermessen für den 
anderen Mitgliedstaat von Nutzen sein können. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 12 Absatz 4. Das zentrale Verbindungsbüro benennt 
eine Person, die für die Beaufsichtigung und die Koordinierung der gleichzeitigen Prüfung 
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verantwortlich ist. Die benannte Person stellt in erster Linie für den Einzelfall die Abstim-
mung mit den in- und ausländischen Behörden sicher sowie, dass die Maßgaben für eine 
zulässige Informationsübermittlung (vgl. Absatz 2 Satz 2 bis 5) gewahrt werden. Die Neu-
fassung sieht deswegen vor, dass es sich bei der zu benennenden Person um einen Amts-
träger des zentralen Verbindungsbüros handeln muss. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 12 Absatz 2. In Fällen, in denen andere Mitgliedstaa-
ten um die Durchführung einer gleichzeitigen Prüfung ersucht werden sollen, bestimmt die 
zuständige Finanzbehörde, in Bezug auf welche Person oder Personen die Prüfung durch-
geführt werden soll. Die zuständige Finanzbehörde unterbreitet dem zuständigen Verbin-
dungsbüro einen entsprechenden Vorschlag. Der Vorschlag ist von der Finanzbehörde zu 
begründen. Die Finanzbehörde hat außerdem den Zeitraum anzugeben, in dem die gleich-
zeitige Prüfung erfolgen soll. Das zentrale Verbindungsbüro übermittelt den Vorschlag im 
Rahmen seines Ersuchens gemäß Absatz 1 Satz 1 der zuständigen Behörde des anderen 
Mitgliedstaates. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 entspricht dem Regelungsgehalt nach dem bisherigen § 12 Absatz 3. Ersucht ein 
anderer Mitgliedstaat um die Durchführung einer gleichzeitigen Prüfung, entscheidet die 
Finanzbehörde, ob sie daran teilnehmen wird. Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem an-
deren Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens das Einverständnis 
oder die begründete Ablehnung mit. Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, 
muss die zuständige Finanzbehörde ihrerseits dem zentralen Verbindungsbüro seine be-
gründete Entscheidung rechtzeitig mitteilen. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 umfasst Informationspflichten der von einer gleichzeitigen Prüfung betroffenen 
Person gegenüber. 


Satz 1 


Nach Satz 1 sind alle inländischen Personen, auf die sich eine gleichzeitige Prüfung be-
zieht, über ihre Durchführung zu informieren. Die Information hat durch das zentrale Ver-
bindungsbüro zu erfolgen, an das auch etwaige Einwände gegen die Durchführung zu ad-
ressieren sind. Die Information hat unverzüglich zu erfolgen, nachdem ein auf die Durch-
führung der gleichzeitigen Prüfung gerichtetes Ersuchen angenommen worden ist und die 
für die Abwägung nach Satz 2 erforderlichen Informationen vorliegen. 


Satz 2 


Satz 2 regelt, dass von der Information der betroffenen Person abgesehen werden kann, 
soweit die Interessen Dritter (beispielsweise einer weiteren Person, auf die sich die Prüfung 
bezieht), der Finanzbehörde oder eines anderen Mitgliedstaates an der Nichterteilung der 
Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen. Die Information wird regel-
mäßig dann zurückzustellen sein, wenn das Bekanntwerden der Durchführung der gleich-
zeitigen Prüfung ihren Erfolg gefährden würde. Ausreichend ist es, wenn der Prüfungser-
folgt nicht im Inland, sondern in einem anderen Mitgliedstaat gefährdet würde. Die Norm 
sichert auf diese Weise die Kooperationsfähigkeit der deutschen Finanzbehörden. In Aus-
übung seines pflichtgemäßen Ermessens berücksichtigt das zentrale Verbindungsbüro bei 
seiner Entscheidung die Einschätzung, die ihm von der zuständigen Finanzbehörde und 
den entsprechenden Behörden der anderen Mitgliedstaaten dargelegt oder anderweitig be-
kannt werden. Mit der Formulierung „soweit“ bringt die Norm zum Ausdruck, dass die 







 - 275 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


Information in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht, etwa wenn andernfalls schützenswerte 
Interesse Dritter offenbart würden, zurückgehalten werden kann. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 bestimmt, dass eine Anhörung inländischer Beteiligter vor der Übermittlung von 
Informationen im Rahmen einer gleichzeitigen Prüfung abweichend von § 117 Absatz 4 
Satz 3 AO nicht erforderlich ist. Danach kann in diesen Fällen von den Finanzbehörden 
künftig von einer Anhörung abgesehen werden, ohne dass dies im Einzelfall von ihnen be-
gründet und ohne dass ein Ermessen über das Absehen von einer Anhörung durch sie 
dokumentiert werden müsste. 


Nach der bisherigen Rechtslage (§ 12 Absatz 5) kann in Fällen einer gleichzeitigen Prüfung 
von einer Anhörung bis zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung abgesehen werden, wenn 
sonst der Prüfungserfolg gefährdet werden würde. Von einer Anhörung darf daneben unter 
den in § 91 Absatz 2 und 3 AO genannten Voraussetzungen abgesehen werden. Das Vor-
liegen der Ausnahmetatbestände ist im Kontext gleichzeitiger Prüfungen in der Praxis mit 
erheblicher Rechtsunsicherheit verbunden. Diese führen dazu, dass inländische Beteiligte 
vor der Aufnahme einer gleichzeitigen Prüfung stets angehört werden. Die faktisch beste-
hende Anhörungsverpflichtung beeinträchtigt nach den bisherigen Erfahrungen allerdings 
die Fähigkeit deutscher Finanzbehörden, mit anderen Mitgliedstaaten in Form gleichzeitiger 
Prüfungen zu kooperieren. Deutschen Finanzbehörden ist es vor Abschluss eines Anhö-
rungsverfahrens nicht möglich, sich aktiv in die Auswahl beziehungsweise Abstimmung ei-
nes geeignet Prüfungsfalls mit anderen Mitgliedstaaten einzubringen. Die einseitige Entge-
gennahme von Informationen seitens deutscher Finanzbehörden läuft dem Grundsatz der 
Reziprozität der Amtshilfe zuwider. Darüber hinaus befürchten die Behörden anderer Mit-
gliedstaaten, dass im Zuge der von deutschen Finanzbehörden durchgeführten Anhörung 
auch Personen von Interesse für die anderen Mitgliedstaaten von der beabsichtigten Prü-
fung Kenntnis erlangen und damit den Erfolg der Prüfung verhindern können. Infolge des-
sen besteht die Sorge, dass andere Mitgliedstaaten davon absehen könnten, gleichzeitige 
Prüfungen mit Deutschland vorzuschlagen oder Deutschland bei multilateralen gleichzeiti-
gen Prüfungen einzubeziehen. Schließlich ist die Anhörung geeignet, erhebliche Verzöge-
rungen in der zwischenstaatlichen Verwaltungszusammenarbeit zu verursachen. Das gilt 
vor allem dann, wenn erhobene Einwendungen durch das zentrale Verbindungsbüro als 
unbegründet zurückgewiesen werden und von den betroffenen Steuerpflichtigen im An-
schluss vor dem zuständigen Finanzgericht einstweiliger Rechtsschutz gesucht wird, auch 
wenn mangels Anordnungsgrund eine einstweilige Anordnung durch das Finanzgericht 
letztlich nicht erfolgt. 


Die Übermittlung von Informationen über eine bestimmte Person stellt einen Eingriff in das 
Grundrecht dieser Person auf informationelle Selbstbestimmung gemäß Artikel 2 Absatz 1 
i. V. m. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz als auch die in den Artikeln 7 und 8 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankerten Rechte auf Achtung des Privatlebens 
und auf den Schutz personenbezogener Daten dar. 


Die Anhörung gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 AO eröffnet der von der Informationsübermitt-
lung betroffenen Person vor diesem Hintergrund die Gelegenheit, sich zum beabsichtigten 
Informationsaustausch zu äußern und gegebenenfalls Einwände gegen diesen vorzubrin-
gen. Sie dient damit der Gewährung effektiven Rechtsschutzes, den Artikel 19 Absatz 4 
Grundgesetz und Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gebieten. 
Das Recht auf effektiven Rechtsschutz kann durch Gesetz eingeschränkt werden, soweit 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird und der Wesensgehalt des Rechts auf 
effektiven Rechtsschutz unbeeinträchtigt bleibt. 


Der Wesensgehalt des Rechts auf effektiven Rechtsschutz verlangt nicht, dass die von ei-
nem Rechtseingriff betroffene Person über einen unmittelbaren Rechtsbehelf verfügen 
muss, der in erster Linie darauf abzielt, eine bestimmte Maßnahme in Frage zu stellen, 
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sofern sie im Übrigen Rechtsbehelfe in Anspruch nehmen kann, die es ihr ermöglichen, 
inzident eine gerichtliche Kontrolle dieser Maßnahme zu erreichen (EuGH vom 06.10.2020 
– C-245/19 und C-246/19, C-245/19, C-246/19 „État luxembourgeois“, Rd. 79). Im Hinblick 
hierauf ist zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes (EuGH, aaO., „État luxembourgeois“, Rd. 81; EuGH vom 22.10.2013 – C-276/12 
„Sabou“, Rd. 40) die Informationsübermittlung im Rahmen der zwischenstaatlichen Amts-
hilfe der Voruntersuchung beziehungsweise Ermittlungsphase zuzurechnen ist und keinen 
kontradiktorischen Charakter aufweist. Sie dient als Vorbereitungshandlung vielmehr der 
anschließenden Entscheidung der Verwaltung. Aus diesem Grund verneint auch der EuGH, 
dass aus dem Unionsrecht, einschließlich des Grundrechts auf rechtliches Gehör, das 
Recht auf eine Information der von einem Informationsaustausch betroffenen Person abzu-
leiten ist (EuGH, aaO., „Sabou“, Rd. 44). Der Wesensgehalt des Rechts auf effektiven 
Rechtsschutz ist in diesen Fällen gewahrt, wenn im Rahmen der gerichtlichen Kontrolle 
gegen die abschließende Entscheidung der Verwaltung inzident die Rechtmäßigkeit der 
Erhebung und Verwendung der im Wege des zwischenstaatlichen Informationsaustau-
sches gesammelten Beweise überprüft werden kann (EuGH, aaO., „État luxembourgeois“, 
Rd. 81 ff.). Diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn sich eine Person im Inland gegen 
eine Entscheidung der Finanzbehörden gerichtlich zur Wehr setzt. 


Nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe c der EU-Amtshilferichtlinie haben die Mitgliedstaaten 
alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um das reibungslose Funktionieren der Verwal-
tungsbehörden sicherzustellen. Die Beschränkung des effektiven Rechtsschutzes in Form 
des Absehens von einer Anhörung ist geeignet, das dem Gemeinwohl dienende Ziel, Steu-
ergerechtigkeit mittels grenzüberschreitender Kooperation durchzusetzen, zu fördern. Die 
Regelung ist zur Gewährleistung einer schnellen und effizienten Zusammenarbeit deut-
scher Finanzbehörden bei gleichzeitigen Prüfungen erforderlich. Die Regelung ist insge-
samt verhältnismäßig, zumal die von einer gleichzeitigen Prüfung betroffene Person durch 
das Absehen ihrer Anhörung nicht schutzlos gestellt wird. Der betroffenen Person bleibt es 
unbenommen, nach ihrer Kenntniserlangung von der Durchführung einer gleichzeitigen 
Prüfung gegen diese (einstweiligen) Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Die Finanzbe-
hörde ist wiederum nicht gehindert, ungeachtet des Absatzes 7 eine Anhörung vorzuneh-
men, wenn sie dies im Hinblick auf die Selbstkontrolle ihres geplanten Handelns ausnahms-
weise für zweckmäßig erachtet. 


Zu Nummer 8 (§ 12a – neu –) 


Mit dem neuen § 12a wird ein Rechtsrahmen zur Durchführung gemeinsamer Prüfungen 
etabliert. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Artikels 12a der EU-Amtshilferichtlinie. 


Gemeinsame Prüfungen erlauben den Steuerbehörden mehrerer Mitgliedstaaten ein wir-
kungsvolles, weil eng aufeinander abgestimmtes Vorgehen bei der Ermittlung grenzüber-
schreitender steuerlicher Sachverhalte mit besonders hoher Komplexität. Der zwischen-
staatliche Informationsaustausch erfolgt über den gesamten Verlauf der Prüfung dynamisch 
und ermöglicht auf diese Weise, Ermittlungshandlungen situativ auf dem aktuellen Kennt-
nisstand aufzubauen. Daneben zielen gemeinsame Prüfungen darauf, unter den Steuerbe-
hörden der beteiligten Mitgliedstaaten nach Möglichkeit eine einvernehmliche Feststellung 
des entscheidungserheblichen Sachverhaltes zu erreichen, auf dessen Grundlage eine 
steuerliche Würdigung vorgenommen werden kann. Eine einvernehmliche steuerliche Wür-
digung der Sachverhalte wird angestrebt, ist aber nicht zwingend. Auf diese Weise können 
Doppelbesteuerungen und doppelte Nichtbesteuerungen reduziert und dahingehende 
Rechtsunsicherheiten von vorneherein vermieden werden. Gegebenenfalls ressourcenin-
tensive und manchmal langwierige Verständigungsverfahren werden in diesen Fällen un-
nötig. Von den Vorteilen gemeinsamer Prüfungen können nicht nur die involvierten Steuer-
behörden profitieren. Die betroffenen Steuerpflichtigen erhalten zu einem vergleichsweise 
frühen Zeitpunkt ein hohes Maß an wirtschaftlicher und rechtlicher Planungssicherheit. Die 
Möglichkeit, das Informationsinteresse mehrerer Steuerbehörden in einem Zug zu 
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bedienen, kann sich schließlich auch positiv auf die Befolgungskosten der Steuerpflichtigen 
und ihre Kooperationsbereitschaft auswirken. 


Zu Absatz 1 


In Absatz 1 wird geregelt, dass deutsche Finanzbehörden auf eigenes Ersuchen oder das 
Ersuchen eines anderen Mitgliedstaates hin an gemeinsamen Prüfungen teilnehmen kön-
nen (Satz 1 und 2). Die Sätze 1 und 2 dienen der Umsetzung von Artikel 12a Absatz 1 
Satz 1 der EU-Amtshilferichtlinie. Die Vorschrift regelt daneben das Verhältnis zu der 
gleichzeitigen Prüfung gemäß § 12 (Satz 3) und legt durch Verweisungen in Satz 4 ergän-
zende Regelungen fest, die für die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung maßgeblich 
sind. 


Satz 1 


Satz 1 entspricht dem Regelungsgehalt nach § 12 Absatz 1 Satz 1. Hiernach kann das 
zentrale Verbindungsbüro einen oder mehrere andere Mitgliedstaaten darum ersuchen, 
eine gemeinsame Prüfung durchzuführen.  


Satz 2 


Nach Satz 2 kann das zentrale Verbindungsbüro von einem anderen Mitgliedstaat oder 
mehreren anderen Mitgliedstaaten um die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung er-
sucht werden. Ein solches Ersuchen kann durch das zentrale Verbindungsbüro angenom-
men werden. Die Regelung entspricht dem für die gleichzeitige Prüfung geltenden § 12 
Absatz 1 Satz 2. 


Satz 3 


Satz 3 bestimmt, dass eine gemeinsame Prüfung unabhängig davon durchgeführt werden 
kann, dass eine gleichzeitige Prüfung nach § 12 in Bezug auf dieselbe Person oder diesel-
ben Personen zu dem identischen oder einem anderen Sachverhalt bereits durchgeführt 
wird. Den Finanzbehörden ist es hiernach möglich, während einer laufenden gleichzeitigen 
Prüfung ein Ersuchen auf Durchführung einer gemeinsamen Prüfung zu stellen bezie-
hungsweise ein solches Ersuchen anzunehmen. Im Einzelfall kann ein solches Vorgehen 
im Interesse der geprüften Person liegen. Der Bedarf kann sich daneben beispielsweise 
auch dadurch ergeben, dass sich die an einer gleichzeitigen Prüfung teilnehmenden Be-
hörden Vorteile versprechen, die Prüfung als gemeinsame Prüfung fortzusetzen. 


Die Zusammenarbeit in Form einer gemeinsamen Prüfung stellt gegenüber der gleichzeiti-
gen Prüfung eine qualitative Steigerung dar. Die Kooperation der teilnehmenden Behörden 
ist durch das aufeinander abgestimmte Vorgehen und die typischerweise gegebene Anwe-
senheit von Bediensteten im jeweils anderen Mitgliedstaat intensiver. Von diesen Unter-
schieden abgesehen, ist auch die Zielstellung der gemeinsamen Prüfung insoweit weiter-
gehend, als sich die Zusammenarbeit der Behörden nicht im Informationsaustausch er-
schöpft, sondern dieser als Mittel zu einer einvernehmlichen Feststellung des Sachverhalts 
und seiner steuerrechtlichen Bewertung dient. Schließlich soll das Verfahren auch der be-
troffenen Person umfassendere Rechtssicherheit bieten und räumt ihr hierzu spezifische 
Rechte ein. Satz 3 regelt aus diesen Gründen im Umkehrschluss zugleich, dass eine ge-
meinsame Prüfung nicht durch eine gleichzeitige Prüfung abgelöst werden kann. 


Satz 4 


Satz 4 erklärt für die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung die Regelungen in §§ 10 
bis 11 und 12 Absatz 2 bis 7 für entsprechend anwendbar. Der Verweis auf § 10 bestimmt, 
unter welchen rechtlichen Voraussetzungen Bedienstete anderer Mitgliedstaaten bei Er-
mittlungshandlungen auf deutschem Hoheitsgebiet passiv (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 







 - 278 - Bearbeitungsstand: 29.08.2023  13:49 


 


und 2) und aktiv (§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3) anwesend sein dürfen. Die Rückaus-
nahme von § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 betrifft die Verpflichtung, über das auf eine Anwe-
senheit gerichtete Ersuchen binnen 60 Tagen zu reagieren. Aufgrund des dynamischen 
und eng miteinander abgestimmten Vorgehens bei einer gemeinsamen Prüfung würde die 
Anwendung der Regelung zu Verzögerungen beitragen und diese nicht fördern. 


Die Anwesenheit deutscher Bediensteter in anderen Mitgliedstaaten bestimmt sich nach 
§ 11, der wiederum auf die Regelung in § 10 verweist. Die in § 11 als Voraussetzung ge-
nannte „Komplexität eines Ersuchens“ ist in Fällen einer gemeinsamen Prüfung in aller Re-
gel gegeben. 


Die Durchführung einer gemeinsamen Prüfung bestimmt sich daneben nach den für die 
gleichzeitige Prüfung geltenden Bestimmungen. Dies umfasst namentlich den Umfang und 
die Modalitäten des Informationsaustausches (§ 12 Absatz 2 Satz 2 bis 5), die Kontrolle 
und Aufsicht über die gemeinsame Prüfung durch einen Bediensteten des zentralen Ver-
bindungsbüros (§ 12 Absatz 3), die Zuständigkeit der Finanzbehörde zum Vorschlag und 
der Begründung eines Prüfsachverhalts (§ 12 Absatz 4), die Entscheidung über die Teil-
nahme an einer gemeinsamen Prüfung und die Beantwortung eines entsprechenden Ersu-
chens (§ 12 Absatz 5), die Informationspflicht des zentralen Verbindungsbüros gegenüber 
der von einer gemeinsamen Prüfung betroffenen Person (§ 12 Absatz 6) und die Regelung, 
der zufolge eine Anhörung inländischer Beteiligter gemäß § 117 Absatz 4 Satz 3 AO nicht 
erforderlich ist (§ 12 Absatz 7). § 12 Absatz 1 Satz 1 wird für Unanwendbar erklärt, da sich 
aus der Vorschrift lediglich die Definition einer gleichzeitigen Prüfung ergibt. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält mit Satz 1 und 2 die Definition einer gemeinsamen Prüfung. 


Satz 1 


Nach Satz 1 handelt es sich bei einer gemeinsamen Prüfung um behördliche Ermittlungen, 
die von der zuständigen Finanzbehörde gemeinsam mit der entsprechenden Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats oder den entsprechenden Behörden mehrerer anderer Mitgliedstaa-
ten in Bezug auf eine Person oder mehrere Personen von gemeinsamem oder ergänzen-
dem Interesse durchgeführt werden. Die Regelung entspricht der Begriffsbestimmung in 
Artikel 3 Nummer 26 der EU-Amtshilferichtlinie. Wegen der einzelnen Tatbestandsvoraus-
setzungen gelten die Ausführungen zu § 12 Absatz 2 Satz 1, der wesentlich identisch ist, 
entsprechend. Anders als in Fällen einer gleichzeitigen Prüfung ist der Informationsaus-
tausch nicht das finale Ziel der zwischenstaatlichen Kooperation. An seine Stelle tritt im Fall 
gemeinsamer Prüfungen die Einigungsbemühung (vgl. Satz 2).  


Satz 2 


Die Definition der gemeinsamen Prüfung wird in Satz 2 fortgeführt. Die Regelung konkreti-
siert das Merkmal „gemeinsam“. Eine Prüfung wird gemeinsam durchgeführt, wenn sie un-
ter Koordinierung durch die zentralen Verbindungsbüros in zuvor vereinbarter Weise mit 
dem Ziel erfolgt, eine Einigung über den Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand 
der behördlichen Ermittlungen sind, sowie eine einvernehmliche steuerliche Würdigung auf 
Basis dieses Sachverhaltes zu erzielen. 


Satz 2 greift damit Regelungselemente aus Artikel 12a Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 und 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 der EU-Amtshilferichtlinie auf. Satz 2 stellt klar, dass die ge-
meinsame Prüfung mit dem Ziel erfolgt, eine einvernehmliche Feststellung und steuerrecht-
liche Bewertung des Prüfgegenstands zu erreichen. Zu diesem Zweck finden die behördli-
chen Ermittlungen koordiniert statt. Die Koordinierung der Prüfung übernehmen die zentra-
len Verbindungsbüros der an der gemeinsamen Prüfung teilnehmenden Mitgliedstaaten. 
Die zuständige Bundes- oder Landesfinanzbehörde beziehungsweise die entsprechende 
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Behörde des anderen Mitgliedstaates nehmen an diesem Prozess aktiv teil. Das planvolle 
Vorgehen wird vor Vornahme behördlicher Ermittlungen abgestimmt. Nicht erforderlich ist 
es nach der Norm, dass der gesamte Prüfungsprozess abschließend vorgezeichnet ist. Den 
teilnehmenden Behörden ist es möglich, die Prüfung sukzessive weiter zu entwickeln und 
ihre Schritte an dem jeweiligen Ermittlungsstand und Informationsbedarf auszurichten. 


Grundsätzlich sind an behördlichen Ermittlungen, die im Rahmen einer gemeinsamen Prü-
fung geführt werden, Bedienstete der teilnehmenden Behörde im jeweiligen Ausland anwe-
send. Nach der Norm ist es nicht erforderlich, dass Bedienstete eines Mitgliedstaates bei 
allen Ermittlungshandlungen im anderen Mitgliedstaat anwesend sind. Die Vorschrift 
schließt auch nicht aus, dass eine gemeinsame Prüfung im Einzelfall ohne die Anwesenheit 
ausländischer Bediensteter erfolgt oder die Anwesenheit einseitig ist. 


Zu Absatz 3 


Satz 1 


Nach Absatz 3 Satz 1 treffen die beteiligten deutschen Behörden mit der entsprechenden 
Behörde des anderen Mitgliedstaats eine Vereinbarung, in der sie Einzelheiten der gemein-
samen Prüfung festhalten. Beteiligte deutsche Behörden im Sinne dieses Satzes sind die 
für die Ermittlungshandlungen zuständigen Finanzbehörden und das zentrale Verbindungs-
büro, diese stimmen sich untereinander ab. Die Vereinbarung unterstützt ein koordiniertes 
und zuvor vereinbartes Vorgehen im Sinne des Absatzes 2 Satz 2. Einzelheiten, die in der 
Vereinbarung festgehalten werden können, sind beispielsweise die jeweiligen Zuständig-
keiten und Ansprechpersonen, die Prüfungsschwerpunkt und -zeiträume (Veranlagungs-
zeiträume im Fall einer Außenprüfung) oder der Zeitplan für die Prüfung. Die Vereinbarung 
ist verwaltungsinterner Art; über ihre Form entscheiden die an der gemeinsamen Prüfung 
teilnehmenden Behörden. 


Satz 2 


Nach Satz 2 erster Halbsatz muss die Vereinbarung im Sinne des Satzes 1 im Mindestum-
fang eine Regelung über die Sprache enthalten, in der die gemeinsame Prüfung durchge-
führt wird. Der in Absatz 5 geregelte Prüfungsbericht wird in der vereinbarten Sprache ab-
gefasst. Die Vereinbarung mehrerer, nebeneinander gültiger Arbeitssprachen ist möglich. 
Nach Satz 2 zweiter Halbsatz hat die vereinbarte Sprachregelung keine Auswirkung auf die 
Amtssprache (§ 87 AO). 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt Einzelheiten in Bezug auf die Einigung der an der gemeinsamen Prüfung 
teilnehmenden Behörden (Satz 1), die Fixierung des Einigungsergebnisses in einem Prü-
fungsbericht (Satz 2), die Umsetzung der tatsächlichen Feststellung und rechtlichen Bewer-
tung (Satz 3) und die Beweisführung im Rahmen dieser Umsetzung (Satz 4). 


Satz 1 


Nach Satz 1 müssen sich die beteiligten deutschen Behörden (vgl. Absatz 3 Satz 1) bemü-
hen, mit der entsprechenden Behörde des anderen Mitgliedstaats eine Einigung über den 
Sachverhalt und die Umstände, die Gegenstand der gemeinsamen Prüfung sind, sowie 
eine einvernehmliche steuerliche Würdigung im Rahmen des jeweils geltenden Rechts auf 
Basis dieses Sachverhalts erreichen. Die Regelung dient der Umsetzung von Artikel 12a 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 1 der EU-Amtshilferichtlinie. Die Bestimmung bringt zum Aus-
druck, dass die beteiligten deutschen Behörden eine Einigung anstreben sollen. Ein Eini-
gungszwang ist hiernach nicht gegeben. Eine Einigung auf den Sachverhalt kann beispiels-
weise in Fällen scheitern, in denen Sachverhaltsfragen sich nicht eindeutig von Rechtsfra-
gen abgrenzen lassen. Eine Einigung kann in Bezug auf den dem Prüfungsgegenstand 
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zugrundeliegenden Sachverhalt und seine Umstände erfolgen, während eine einheitliche 
rechtliche Bewertung auf Grundlage des Sachverhaltes scheitert. Für die rechtliche Bewer-
tung ist für die deutschen Finanzbehörden allein das geltende deutsche Recht maßgeblich. 
Dazu gehören auch die anzuwendenden internationalen Abkommen und Übereinkommen. 


Satz 2 


Soweit sich die an einer gemeinsamen Prüfung teilnehmenden Behörden verständigen, 
sind die Inhalte der Einigung nach Satz 2 erster Halbsatz in einem gemeinsamen Prüfungs-
bericht festzuhalten. Die Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 12a Absatz 4 Unterab-
satz 1 Satz 2 und 3 der EU-Amtshilferichtlinie. Die festzuhaltende Einigung hat den Sach-
verhalt, der der Prüfung zugrunde lag, als auch die rechtliche Bewertung zu umfassen. Bei 
dem Prüfungsbericht handelt es sich um einen gemeinsamen Prüfungsbericht, wenn er in-
haltlich von allen teilnehmenden Behörden mitgetragen wird. Nach Satz 2 zweiter Halbsatz 
können Feststellungen, über die in der gemeinsamen Prüfung keine Einigung erzielt worden 
ist, in dem gemeinsamen Prüfungsbericht festgehalten werden. Der zweite Halbsatz geht 
auf Erwägungsgrund 26 der Richtlinie (EU) 2021/514 zurück, der die Möglichkeit anspricht, 
auch die Inhalte festzuhalten, über die keine Einigung erreicht werden konnte, die Mitglied-
staaten hierzu aber nicht verpflichten. 


Satz 3 


Nach Satz 3 bestimmt sich die Umsetzung der Feststellungen, die in dem gemeinsamen 
Prüfungsbericht enthalten sind, im Inland nach deutschem Recht. Demnach werden die 
Feststellungen aus dem gemeinsamen Prüfungsbericht im Sinne von § 12 Absatz 4, sofern 
es sich im Inland um eine Außenprüfung handelt, in Prüfungsberichten im Sinne von § 202 
AO berücksichtigt und wie Feststellungen rein nationaler Prüfungen anschließend in Steu-
erbescheiden gewürdigt. Dies schließt die Möglichkeit ein, die Feststellungen aus der ge-
meinsamen Prüfung zum Gegenstand eines Teilprüfungsberichts und im Anschluss zum 
Gegenstand eines Teilabschlussbescheides im Sinne des § 202 Absatz 3 AO in Verbin-
dung mit § 180 Absatz 1a AO zu machen. Die Norm setzt Artikel 12a Absatz 4 Unterab-
satz 1 Satz 3 und Unterabsatz 2 der EU-Amtshilferichtlinie um. Nach § 15 Absatz 4 des 
EUAHiG können sämtliche Informationen und Dokumente, die im Rahmen des EUAHiG 
erlangt werden, von den Behörden, die die Informationen verwenden, wie vergleichbare 
inländische Informationen und Dokumente angeführt oder als Beweismittel verwendet wer-
den. Von einer Umsetzung der Regelung in Artikel 12a Absatz 3 Buchstabe b der EU-Amts-
hilferichtlinie kann aufgrund des § 15 Absatz 4 EUAHiG abgesehen werden. 


Satz 4 


Nach Satz 4 haben die an einer gemeinsamen Prüfung beteiligten deutschen Behörden 
sicherzustellen, dass sie die Beweisführung der entsprechenden Behörde des anderen Mit-
gliedstaats unterstützen, sofern dies nach dem Recht des anderen Mitgliedstaates erfor-
derlich ist. Dies gilt auch für die Beweisführung im Rahmen von Beschwerde-, Einspruchs-
, Gerichts- und Revisionsverfahren. Nach Artikel 12a Absatz 3 Buchstabe c der EU-Amts-
hilferichtlinie haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass jede Person, die von einer 
gemeinsamen Prüfung betroffen ist, über dieselben Rechte verfügt wie im Fall einer Prü-
fung, an der nur die Bediensteten jenes Mitgliedstaats teilnehmen. Verlangt das jeweilige 
Recht eines anderen Mitgliedstaates die Beweisführung durch die dortige Steuerbehörde, 
kann das beispielsweise die Notwendigkeit umfassen, Zeugenbeweis durch den oder die 
deutschen Bediensteten zu erbringen, der oder die an der gemeinsamen Prüfung teilge-
nommen haben. Satz 4 dient der Sicherstellung, dass dieser Verpflichtung seitens Deutsch-
lands nachgekommen werden kann. Es ist aufgrund des Umsetzungsgebotes der EU-Amts-
hilferichtlinie zu erwarten, dass die Beweisführung in Deutschland bei Bedarf auch durch 
die Behörden anderer Mitgliedstaaten in entsprechender Weise unterstützt würde. 


Zu Absatz 5 
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Absatz 5 setzt Artikel 12a Absatz 5 der EU-Amtshilferichtlinie um. 


Satz 1 


Jede inländische Person, auf die sich die gemeinsame Prüfung bezog, ist innerhalb von 
60 Tagen nach der Erstellung des gemeinsamen Prüfungsberichtes im Sinne des Absat-
zes 4 Satz 2 durch die zuständige Finanzbehörde über das Ergebnis der gemeinsamen 
Prüfung zu unterrichten. Die Regelung dient dem Rechtssicherheitsinteresse der betroffe-
nen Personen, indem sie ihr unabhängig der Umsetzung der Prüfungsfeststellungen nach 
deutschem Recht (vgl. Absatz 4 Satz 3) Kenntnis über die Ergebnisse der Prüfung ver-
schafft. Eine Übermittlung nach Satz 1 durch die in Deutschland zuständige Finanzbehörde 
kommt nur in Betracht, soweit eine entsprechende Zuständigkeit besteht. Soweit sich die 
gemeinsame Prüfung auch auf Personen bezogen hat, die in Deutschland nicht steuer-
pflichtig sind (etwa ausländische verbundene Unternehmen eines deutschen Unterneh-
mens), ist die Unterrichtung solcher Personen Sache der entsprechenden ausländischen 
Behörden. 


Satz 2 


Die Information über das Ergebnis der gemeinsamen Prüfung umfasst nach Satz 2 eine 
Kopie des gemeinsamen Prüfungsberichtes. 


Satz 3 


Nach Satz 3 gelten die Vorschriften zur Wahrung des Steuergeheimnisses nach § 30 AO 
im Rahmen der Unterrichtungspflichten nach den Sätzen 1 und 2 uneingeschränkt. Bezie-
hen sich Angaben in dem Prüfungsbericht auf eine andere Person als diejenige, der gegen-
über die Unterrichtungspflicht besteht, sind diese in dem entsprechenden Umfang zu redi-
gieren. 


Zu Artikel 43 (Folgeänderungen) 


Zu Absatz 1 (Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) 


Gemäß § 9 der Geschäftsordnung der Bundesregierung hat der Bundeskanzler mit Orga-
nisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) angeordnet, dass das vormalige 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Bezeichnung „Bundesminis-
terium der Justiz“ erhält. Durch die Anpassungen in § 14a Satz 1, § 259 Absatz 1 Satz 1, 
§ 378 Absatz 4 Satz 1 und § 387 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) wird 
diese Änderung nachvollzogen. 


Zu Absatz 2 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 


Gemäß § 9 der Geschäftsordnung der Bundesregierung hat der Bundeskanzler mit Orga-
nisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) angeordnet, dass das vormalige 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz die Bezeichnung „Bundesminis-
terium der Justiz“ erhält. Durch die Anpassungen in § 707d Absatz 1 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) wird die geänderte Behördenbezeichnung in das Gesetz über-
nommen. 


Zu Absatz 3 (Änderung des Personengesellschaftsmodernisierungsgesetzes) 


Der Änderungsbefehl in Artikel 38 Nummer 1 des MoPeG wird aufgehoben, da er zu einem 
grammatikalisch falschen Wortlaut in § 1 Absatz 2 StaRUG führen würde. 
Artikel 44 Absatz 10 enthält stattdessen den sprachrichtigen Änderungsbefehl. 
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Der Änderungsbefehl des Artikel 60 Nummer 14 des MoPeG ist infolge Artikel 1 Num-
mer 26 des Gesetzes zur Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie und zur Änderung weiterer 
Gesetze (UmRUG), wonach unter anderem der § 122f UmwG aufgehoben wird, nicht mehr 
vollzugsfähig. Nachfolgevorschrift des § 122f UmwG ist § 311 UmwG. Artikel 44 Absatz 14 
enthält den auf § 311 UmwG bezogenen Änderungsbefehl. 


Artikel 77 Nummer 4 Buchstabe b des MoPeG wird aufgehoben. Artikel 21 Nummer 4 des 
Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität fasst den § 43a Absatz 1 Nummer 9 WPO 
neu, sodass der derzeitige Änderungsbefehl des MoPeG ins Leere läuft. 
Artikel 44 Absatz 16 enthält stattdessen den neuen Änderungsbefehl. 


Die Änderungsbefehle des Artikel 81 Nummer 1 Buchstabe e und f des MoPeG sind nicht 
vollziehbar: Das Wort „Personalgesellschaften“ kommt weder in § 2 Absatz 18 Nummer 2 
AWG noch in § 2 Absatz 19 AWG vor. Zudem ist § 2 Absatz 19 AWG nicht in Nummern 
untergliedert. Artikel 44 Absatz 17 enthält die korrekten Änderungsbefehle. 


Der Änderungsbefehl des Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe b des MoPeG ist in Verbindung 
mit dem Änderungsbefehl des Artikel 91 Nummer 3 Buchstabe a des MoPeG nicht vollzieh-
bar. Nach der Aufhebung des § 138 Absatz 1 Satz 1 KAGB durch Artikel 91 Nummer 3 
Buchstabe a des MoPeG hat § 138 Absatz 1 KAGB nur zwei Sätze. Es entsteht kein neuer 
§ 138 Absatz 1 Satz 3 KAGB. Das gleiche Problem stellt sich parallel mit dem Änderungs-
befehl des Artikel 91 Nummer 6 Buchstabe b des MoPeG. Artikel 44 Absatz 18 enthält die 
korrekten Änderungsbefehle. 


Der Änderungsbefehl des Artikel 92 Nummer 4 MoPeG läuft insgesamt ins Leere, da der 
bisherige § 20 Absatz 2 GwG im Zuge des TraFinG aufgehoben wurde. 
Artikel 44 Absatz 19 enthält die korrekten Änderungsbefehle. 


Die genannten Änderungsbefehle des MoPeG sollen erst gar nicht in Kraft treten. Die Auf-
hebung soll daher jeweils bereits am Tag nach der Verkündung des Gesetzes und vor In-
krafttreten des MoPeG (1. Januar 2024) in Kraft treten. 


Zu Artikel 44 (Folgeänderungen) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. 


Zu Absatz 1 (Änderung des Verwaltungszustellungsgesetzes) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Die Verweisung in § 7 Absatz 3 des Verwaltungszustellungsgesetzes auf § 183 AO ist 
um den neuen § 183a AO zu ergänzen. 


Zu Absatz 2 (Änderung des Grundsteuerreformgesetzes) 


Es handelt sich um eine Anpassung an die mit dem MoPeG eintretenden Rechtsänderun-
gen. Artikel 5 Nummer 5 des Grundsteuer-Reformgesetzes vom 26. November 2019 
(BGBl. I S. 1794) ist im Interesse der Rechtsklarheit zu streichen, weil dieser Änderungs-
befehl aufgrund seiner Ersetzung durch Artikel 11 dieses Gesetzes gegenstandslos gewor-
den ist. 
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Zu Absatz 3 (Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 8) 


Die Änderung vollzieht die Einfügung des § 14a AO nach. Mit der Änderung wird in § 8 
GewStDV somit der Begriff des nicht rechtsfähigen Vereins in Verein ohne Rechtspersön-
lichkeit geändert.  


Zu Nummer 2 (§ 25 Absatz 1 Nummer 3) 


Die Änderung vollzieht die Einfügung des § 14a AO nach. Mit der Änderung wird in § 25 
Absatz 1 Nummer 3 GewStDV somit der Begriff der nicht rechtsfähigen Vereine in Vereine 
ohne Rechtspersönlichkeit geändert. 


Zu Absatz 4 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


Mit dem MoPeG wurde in § 3 Umwandlungsgesetz (UmwG) der Kreis der verschmelzungs-
fähigen Rechtsträger und in § 124 UmwG der Kreis der spaltungsfähigen Rechtsträger um 
die eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts ergänzt. Diese Ergänzung wird in § 1 
Absatz 3 Nummer 1 UmwStG nachvollzogen. Dadurch ist der Sechste bis Achte Teil des 
Umwandlungssteuergesetzes auch künftig für alle verschmelzungs- und spaltungsfähigen 
Personengesellschaften anwendbar. 


Zu Absatz 5 (Änderung der Verordnung über den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher 
Leistungen im Eisenbahnverkehr) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass angemessene Kosten im Sinne der Num-
mer 8 der Anlage für die Mitarbeit in – auch rechtsfähigen – Personengesellschaften einzu-
setzen sind. 


Zu Absatz 6 (Änderung des Verkehrssicherstellungsgesetzes) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass der Auskunftspflicht nach § 15 des Ver-
kehrssicherstellunggesetzes auch rechtsfähige Personengesellschaften unterfallen. 


Zu Absatz 7 (Änderung des Entschädigungsgesetzes) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass Berechtigter im Sinne des Entschädigungs-
gesetzes auch rechtsfähige Personengesellschaften sein können. 


Zu Absatz 8 (Änderung des Ausgleichsleistungsgesetzes) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass zum Flächenerwerb nach § 3 des Aus-
gleichsleistungsgesetzes ausschließlich unbeschränkt haftende Gesellschafter rechtsfähi-
ger Personengesellschaften berechtigt sind. 
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Zu Absatz 9 (Änderung der Insolvenzordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 11 Absatz 1 Satz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 54 BGB durch das MoPeG. 
Dort wurde aus Klarstellungsgründen der Begriff des nicht rechtsfähigen Vereins durch den 
neu eingeführten Begriff des Vereins ohne Rechtspersönlichkeit ersetzt. Damit wurde der 
Rechtsprechungstradition des BGH dahingehend Rechnung getragen, dass sich die (parti-
elle) Rechtsfähigkeit des nicht eingetragenen Vereins (entgegen seines derzeitigen Wort-
lauts) auch im Gesetz wiederspielt (vgl. BGHZ 50, 325 (328). Der Begriff wird daher auch 
in § 11 Absatz 1 Satz 2 der Insolvenzordnung (InsO) angepasst. 


Zu Nummer 2 (§ 230 Absatz 2) 


Es handelt sich ebenfalls um eine Folgeänderung zur Änderung des § 54 BGB durch das 
MoPeG. Im Einzelnen siehe Begründung zu Nummer 1. 


Zu Absatz 10 (Änderung des Unternehmensstabilisierungs- 
und -restrukturierungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 1 Absatz 2) 


Es handelt es sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 15a Absatz 1 Satz 3 InsO 
durch das MoPeG. Dort wurde der Begriff der Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit be-
reits durch den neu eingeführten Begriff der rechtsfähigen Personengesellschaft ersetzt. 
Da § 1 Absatz 2 des Unternehmensstabilisierungs- und - restrukturierungsgesetzes (Sta-
RUG) auf diese Vorschrift verweist, wird der Begriff auch in dem Verweis angepasst. Die 
Folgeänderung entspricht inhaltlich dem Artikel 38 Nummer 1 MoPeG, wobei der Ände-
rungsbefehl dort zu einem grammatikalisch unrichtigen Wortlaut führen würde und er daher 
mit Artikel 43 Absatz 3 dieses Gesetzes wieder aufgehoben wird. 


Zu Nummer 2 (§ 15 Absatz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 54 BGB durch das MoPeG. Im 
Einzelnen siehe Begrüdung zu Absatz 9 Nummer 1. 


Zu Absatz 11 (Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 


In § 388 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) wird die Angabe „§ 125a“ durch die An-
gabe „§ 125“ ersetzt, da § 125a des Handelsgesetzbuchs (HGB) durch das MoPeG in § 125 
HGB-neu aufgeht. 


Zu Absatz 12 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Richtigstellung. Der § 715 Absatz 3 BGB-neu verfügt 
über keinen Satz 3. Der Verweis in § 715a Satz 1 BGB-neu hat sich stattdessen auf § 715 
Absatz 3 BGB-neu, der die gemeinsame Geschäftsführungsbefugnis regelt, in seiner Ge-
samtheit zu beziehen. 


Zu Absatz 13 (Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes) 


§ 9a Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 WEG verweist für die Wohnungseigentümergemeinschaft 
bislang auf die Nachhaftungsregelung zur offenen Handelsgesellschaft gemäß § 160 HGB. 
Mit § 728b BGB – neu – existiert erstmals eine eigene Nachhaftungsvorschrift zur Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts. Ein Rückgriff auf das Handelsrecht ist in § 9a WEG nicht mehr 
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notwendig. Da die Wohnungseigentümergemeinschaft typischerweise kein Handelsge-
werbe betreibt, ist der Verweis auf § 728b BGB – neu – sachgerechter. 


Zu Absatz 14 (Änderung des Umwandlungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 305 Absatz 2 Satz 2) 


Durch die Änderung von § 305 UmwG wird die gegenwärtige Verweisung auf den Ersten 
Unterabschnitt angepasst und in einen Verweis auf den Zweiten Unterabschnitt geändert. 


Zu Nummer 2 (§ 311 Absatz 1 Satz 1) 


Durch die Änderung von § 311 des Umwandlungsgesetzes (UmwG) wird die gegenwärtige 
Verweisung auf den geltenden § 44 UmwG über die Prüfung der Verschmelzung angepasst 
und in einen Verweis auf den § 39e UmwG – neu – geändert. 


Zu Absatz 15 (Änderung des Lastenausgleichsgesetzes) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Soweit § 349 Absatz 3 Satz 3 des Lastenausgleichgesetzes wegen 
der Möglichkeiten eines Schadensausgleichs auf Gesellschaften bürgerlichen Rechts Be-
zug nimmt, wird klargestellt, dass damit ausschließlich rechtsfähige Gesellschaften bürger-
lichen Rechts erfasst sind. 


Zu Absatz 16 (Änderung der Wirtschaftsprüferordnung) 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB-neu einhergeht. Es wird klargestellt, dass Berufsangehörige im Sinne des § 43a der 
Wirtschaftsprüferordnung (WPO) auch – rechtsfähige – Personengesellschaften sein kön-
nen. 


Zu Absatz 17 (Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes) 


Bei den Änderungen handelt es sich um Folgeänderungen, die mit der gesetzlichen Aner-
kennung der Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach § 705 Absatz 2 
BGB – neu – einhergehen. Es wird klargestellt, dass Unionsansässige und Unionsfremde 
im Sinne des § 2 Absatz 18 und 19 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) auch – rechtsfä-
hige – Personengesellschaften sowie Zweigniederlassungen und Betriebsstätten rechts-
fähi-ger Personengesellschaften sein können.  


Bei den Ergänzungen in § 5a Absatz 1 und 2 sowie § 13 Absatz 2a AWG handelt es sich 
um redaktionelle Folgeänderungen, die notwendig werden, weil diese Vorschriften durch 
das Zweite Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I, 2606, 2617) erst nach Verkündung, aber noch vor Inkrafttreten des MoPeG vom 
10. August 2021 (BGBl. I 3436) in das AWG neu eingeführt worden sind. 


Zu Absatz 18 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs) 


Durch die Änderung von § 138 Absatz 1 Satz 2 und § 161 Absatz 2 Satz 2 des Kapitalan-
lagegesetzbuchs (KAGB) wird die Verweisung auf § 133 Absatz 2 und 3 HGB angepasst. 
Die Voraussetzungen für das Vorliegen eines wichtigen Grundes zur außerordentlichen 
Kündigung ergeben sich aus § 132 Absatz 2 Satz 2 HGB – neu –. Durch die Verweisung 
auf § 132 Absatz 6 HGB-neu wird klargestellt, dass dieses außerordentliche Kündigungs-
recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. 
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Zu Absatz 19 (Änderung des Geldwäschegesetzes) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der Änderungsbefehl in Artikel 92 Num-
mer 4 des MoPeG bezieht sich auf § 20 Absatz 2 des Geldwäschegesetzes a.F. Diese Vor-
schrift wurde durch das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) vom 
25. Juni 2021 zwischenzeitlich aufgehoben. Der Änderungsbefehl muss daher auf den § 20 
Absatz 2 GwG n. F. ausgerichtet werden und dort das Gesellschaftsregister ergänzen.  


Zu Artikel 45 (Neubekanntmachung der Abgabenordnung) 


Aufgrund der Vielzahl der vorgenommenen Änderungen – u. a. in Folge der notwendigen 
Anpassungen an das MoPeG – wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, den 
Wortlaut der Abgabenordnung in der vom 1. Januar 2024 und in der vom 1. Januar 2025 
an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 


Zu Artikel 46 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Das vorliegende Gesetz tritt grundsätzlich am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


Die nach Artikel 43 Absatz 3 aufzuhebenden Änderungsbefehle des MoPeG sollen erst gar 
nicht in Kraft treten. Die Aufhebung soll daher jeweils bereits am Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes und vor Inkrafttreten des MoPeG (1. Januar 2024) in Kraft treten. 


Zu Absatz 2 


Die Änderungen des § 17 FZulG (Artikel 32) treten mit Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. 
Die Änderungen sind rückwirkend ab dem Zeitpunkt des erstmaligen Inkrafttretens des 
FZulG am 1. Januar 2020 anzuwenden, um das damit verfolgte Ziel der weitergehenden 
Verarbeitung und Übermittlung relevanter Daten durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie die Bescheinigungsstelle im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2 der Ver-
ordnung zur Durchführung von § 14 Absatz 1 des Forschungszulagengesetzes (For-
schungszulagen-Bescheinigungsverordnung – FZulBV) auf alle bisher erhobenen Daten zu 
ermöglichen. Eine empirische Analyse und Verarbeitung der Daten macht nur Sinn, wenn 
diese für den gesamten Anwendungszeitraum des FZulG und damit für die seit 1. Januar 
2020 erhobenen Daten in dem erweiterten Umfang ausgewertet und verarbeitet werden 
können. 


Zu Absatz 3 


Unter Hinweis auf Artikel 43 Absatz 1 des Jahressteuergesetzes 2022 vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294) tritt die Aufhebung des Abschnitts XVI sowie der §§ 123 bis 126 
EStG mit Wirkung vom 21. Dezember 2022 in Kraft. 


Zu Absatz 4 


Die Änderung des § 7 Absatz 4 Satz 2 EStG tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft, 
weil die Erhöhung der linearen AfA für neue Wohngebäude zu diesem Zeitpunkt im natio-
nalen Recht umgesetzt wurde. 


Zu Absatz 5 


Die Artikel 5, 12, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44 und 45 treten am 1. Ja-
nuar 2024 in Kraft, darunter die Anpassungen an das ebenfalls grundsätzlich zum 1. Januar 
2024 in Kraft tretende MoPeG. Die nach Artikel 43 Absatz 3 aufzuhebenden Änderungsbe-
fehle des MoPeG sollen erst gar nicht in Kraft treten. Die Aufhebung soll daher jeweils 
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bereits am Tag nach der Verkündung des Gesetzes und vor Inkrafttreten des MoPeG (1. Ja-
nuar 2024) in Kraft treten. Im Weiteren vgl. auch die Begründung zu Absatz 1. 


Die Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 39) treten zeitgleich mit dem 
weitgehenden Entfall der gesamthänderischen Vermögensbindung zum 1. Januar 2024 in 
Kraft. 


Zu Absatz 6 


Die Änderungen der §§ 3 und 32b EStG treten erst zum 1. April 2014 in Kraft, da die dem 
Qualifizierungsgeld zugrundeliegenden Regelungen gleichfalls erst zum 1. April 2024 in 
Kraft treten. 


Zu Absatz 7 


Da Artikel 13 und Artikel 17 Änderungen der AO und des EGAO durch das Grundsteuer-
Reformgesetz punktuell ändern, sollen diese Regelungen wie das Grundsteuer-Reformge-
setz selbst am 1. Januar 2025 in Kraft treten. 


Die Einführung der obligatorischen eRechnung (Artikel 29 Nummer 1 bis 6 und Artikel 30) 
tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 


Zu Absatz 8 


Die Änderungen der Artikel 14 und 18 treten am 1. Januar 2027 in Kraft. Damit wird sicher-
gestellt, dass damit ausreichend Zeit für die technischen Änderungen des Mitteilungsver-
fahrens nach § 146a Absatz 4 AO bleibt. 


Zu Absatz 9 


Die Änderungen der Artikel 7 und 26 treten am 1. Januar 2028 in Kraft. Damit wird die not-
wendige Zeit für die informationstechnische Umsetzung gewährleistet. 








Urteil vom 23. November 2022, II R 37/19
Beschränkte Erbschaftsteuerpflicht bei Erwerb durch Vermächtnis


ECLI:DE:BFH:2022:U.231122.IIR37.19.0


BFH II. Senat


BGB § 1939, BGB § 2147, BewG § 121 Nr 2, ErbStG § 1 Abs 1 Nr 1, ErbStG § 2 Abs 1 Nr 3 S 1, ErbStG § 3 Abs 1 Nr 1


vorgehend FG München, 10. Juli 2019, Az: 4 K 174/16


Leitsätze


Das Vermächtnis an einem inländischen Grundstück unterliegt nicht der beschränkten Erbschaftsteuerpflicht.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts München vom 10.07.2019 - 4 K 174/16, der
Erbschaftsteuerbescheid vom 02.03.2015, die Einspruchsentscheidung vom 02.12.2015 und die Änderungsbescheide
vom 18.11.2016 und vom 10.01.2018 aufgehoben.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) ist die Nichte der im Jahr 2013 verstorbenen Erblasserin. Weder die
Klägerin noch die Erblasserin verfügten in der Bundesrepublik Deutschland über einen Wohnsitz oder einen
gewöhnlichen Aufenthalt. Die Erblasserin hatte der Klägerin ein Vermächtnis über einen Anteil an einem im Inland
belegenen Grundstück zugewandt. Mit notariell beurkundetem Vertrag wurde im Jahre 2014 in Erfüllung dieses
Vermächtnisses ein entsprechender Miteigentumsanteil an dem Grundstück auf die Klägerin übertragen.


1


Ausgehend von der am 19.02.2015 beim Beklagten und Revisionsbeklagten (Finanzamt ‑‑FA‑‑) eingegangenen
Erbschaftsteuererklärung setzte das FA mit Bescheid vom 02.03.2015 Erbschaftsteuer gegenüber der Klägerin fest.
Ihren hiergegen gerichteten Einspruch begründete die Klägerin damit, dass die Voraussetzungen für eine
beschränkte Erbschaftsteuerpflicht nicht vorlägen. Das FA wies den Einspruch mit Teil-Einspruchsentscheidung vom
02.12.2015 als unbegründet zurück. In der Folge änderte das FA die Erbschaftsteuerfestsetzung aus nicht streitigen
Gründen, zuletzt mit Bescheid vom 10.01.2018.


2


Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) führte zur Begründung im Wesentlichen aus, die
Voraussetzungen einer beschränkten Erbschaftsteuerpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 des Erbschaftsteuer- und
Schenkungsteuergesetzes in der auf den Streitzeitraum anwendbaren Fassung (ErbStG) lägen im Streitfall vor. Das
Vermächtnis habe zwar nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf Übertragung eines Anteils an dem inländischen
Grundstück begründet. In Vollziehung des Vermächtnisses habe die Klägerin aber den Miteigentumsanteil an dem
Grundstück erhalten. Bei diesem handle es sich um inländisches Grundvermögen i.S. des § 121 Nr. 2 des
Bewertungsgesetzes (BewG). Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1545 veröffentlicht.


3


Mit ihrer Revision macht die Klägerin eine Verletzung von § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG und § 121 Nr. 2 BewG
geltend. Eine beschränkte Erbschaftsteuerpflicht sei im Streitfall nicht gegeben. Sachleistungsansprüche seien in
dem enumerativen Katalog des § 121 BewG nicht genannt. Welche schuldrechtlichen Ansprüche im Zusammenhang
mit inländischem Grundvermögen zur beschränkten Steuerpflicht führten, sei in § 121 Nr. 7 und Nr. 9 BewG
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Entscheidungsgründe


II.


abschließend geregelt. Das Forderungsrecht auf Übertragung von Grundvermögen sei dort nicht enthalten. Eine
Steuerumgehung sei im Streitfall nicht beabsichtigt gewesen.


Die Klägerin beantragt,
die Vorentscheidung, den Erbschaftsteuerbescheid vom 02.03.2015, die Einspruchsentscheidung vom 02.12.2015
und die Änderungsbescheide vom 18.11.2016 und vom 10.01.2018 aufzuheben.


5


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


6


§ 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG i.V.m. § 121 Nr. 2 BewG sei dahingehend auszulegen, dass der Erwerb der Klägerin der
beschränkten Erbschaftsteuerpflicht unterliege. Auch ein Vermächtnis gelte nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG als
Vermögensanfall i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG. Als Vermögensanfall sei nicht der auf dem Vermächtnis beruhende
schuldrechtliche Sachleistungsanspruch anzusehen, sondern der Gegenstand, den der Erwerber durch Erfüllung
dieses Anspruchs erhalte. Dies sei der Miteigentumsanteil an dem inländischen Grundstück, bei dem es sich um
inländisches Grundvermögen i.S. des § 121 Nr. 2 BewG handle. Der Erwerb durch Vermächtnis sei in allen Bereichen
des Erbschaftsteuerrechts identisch zu behandeln. Daher müsse der durch Vermächtnis erworbene
Sachleistungsanspruch auf Verschaffung des Eigentums an dem vermachten Gegenstand bei der Prüfung, ob dem
Grunde nach ein steuerpflichtiger Erwerb vorliege, dem unmittelbaren Eigentumserwerb an dem betreffenden
Gegenstand ebenso gleichgestellt werden wie dies bei seiner Bewertung oder bei Steuerbegünstigungen der Fall
sei. Eine ausreichende Anknüpfung an das Inland werde dadurch sichergestellt, dass in Erfüllung des
Vermächtnisses der Miteigentumsanteil an dem inländischen Grundstück auf den Erwerber übertragen werde.
Schließlich habe der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 10.05.2017 - II R 53/14 (BFHE 258, 74, BStBl II
2017, 1200, Rz 14, 35) die beschränkte Steuerpflicht bei Erwerb eines inländischen Grundstücks durch Vermächtnis
zumindest inzident bejaht. Denn die Frage nach der Höhe des zu gewährenden Freibetrags stelle sich bei der
Erbschaftsteuer nur, wenn überhaupt von einem steuerpflichtigen Erwerb ausgegangen werde.


7


Das dem Verfahren beigetretene Bundesministerium der Finanzen hat keinen Antrag gestellt.8


Die Revision ist begründet (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Anders als vom FG
angenommen unterliegt der durch Vermächtnis erworbene Anspruch auf Übertragung des Miteigentumsanteils an
dem inländischen Grundstück nicht der beschränkten Erbschaftsteuerpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG
i.V.m. § 121 Nr. 2 BewG.


9


1. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG unterliegt der Erbschaftsteuer u.a. der Erwerb von Todes wegen. Als Erwerb von
Todes wegen gilt nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG u.a. der Erwerb durch Erbanfall (§ 1922 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
‑‑BGB‑‑) oder durch Vermächtnis (§§ 2147 ff. BGB). In Fällen, in denen keine unbeschränkte Steuerpflicht nach § 2
Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 ErbStG gegeben ist, tritt nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG die Steuerpflicht für den
Vermögensanfall ein, der in Inlandsvermögen i.S. des § 121 BewG besteht (beschränkte Steuerpflicht). Der Begriff
des Inlandsvermögens wird in § 121 BewG abschließend bestimmt (Konrad in Fischer/Pahlke/Wachter, ErbStG,
7. Aufl., § 2 Rz 92; Eisele in Kapp/Ebeling, § 2 ErbStG, Rz 44). In den dort genannten Fällen weist der
Erwerbsvorgang Inlandsbezug z.B. dadurch auf, dass ein Gegenstand im Inland belegen ist (sachliche Anknüpfung).
Zum Inlandsvermögen gehört u.a. das inländische Grundvermögen (§ 121 Nr. 2 BewG).


10


2. Wird im Wege eines Vermächtnisses ein Anspruch auf Übertragung eines inländischen Grundstücks erworben und
sind die Voraussetzungen für die unbeschränkte Steuerpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 ErbStG nicht gegeben,
unterliegt dieser Sachleistungsanspruch nicht der beschränkten Steuerpflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG.


11


a) § 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG umfasst auch einen Erwerb durch Vermächtnis i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1
Nr. 1 Alternative 2 ErbStG. Die Vorschrift setzt ‑‑wie § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ErbStG, die einen direkten Verweis auf
§ 1 Abs. 1 ErbStG enthalten‑‑ einen steuerbaren Vorgang i.S. des § 1 Abs. 1 ErbStG voraus. Die Wendung "in allen
anderen Fällen" meint Fälle, die nicht bereits von § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ErbStG umfasst sind, in denen es also an
einer unbeschränkten Steuerpflicht fehlt. Eine Beschränkung auf bestimmte Besteuerungstatbestände ist dem nicht
zu entnehmen.
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b) Gegenstand des Vermögensanfalls i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG durch Vermächtnis, das einen Anspruch auf
Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem inländischen Grundstück verschafft, ist nicht das anteilige
inländische Grundstück, sondern vielmehr der Sachleistungsanspruch auf Verschaffung von Miteigentum an diesem
Grundstück. Bei diesem Anspruch handelt es sich weder um inländisches Grundvermögen i.S. des § 121 Nr. 2 BewG
(Riedel in Daragan/Halaczinsky/Riedel, ErbStG, BewG, 3. Aufl., § 121 BewG Rz 1; Konrad in Fischer/Pahlke/Wachter,
a.a.O., § 2 Rz 94; Eisele in Kapp/Ebeling, § 2 ErbStG, Rz 43.1; Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher/Gottschalk, ErbStG, § 2
Rz 68; Richter in Viskorf/Schuck/Wälzholz, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Bewertungsgesetz, 6. Aufl.,
§ 2 ErbStG Rz 27; Meßbacher-Hönsch in Wilms/Jochum, ErbStG/BewG/GrEStG, § 2 ErbStG Rz 154.1, Stand
04.05.2022; anderer Ansicht Krumm, Internationales Steuerrecht 2011, 615) noch ist der Anspruch einer der
anderen in § 121 BewG abschließend aufgezählten Kategorien zuzuordnen.
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aa) Nach § 1939 BGB liegt ein Vermächtnis vor, wenn der Erblasser einem anderen, ohne ihn als Erben einzusetzen,
einen Vermögensvorteil zuwendet. Nach § 2174 BGB begründet das Vermächtnis einen Anspruch des Berechtigten
gegen den Erben auf Leistung des vermachten Gegenstands. Die vermächtnisweise Zuwendung geht nach
deutschem Recht zivilrechtlich nicht dinglich von selbst über, sondern begründet nur ein Forderungsrecht gegen
den Beschwerten (sog. Damnationslegat; vgl. Urteile des Bundesgerichtshofs ‑‑BGH‑‑ vom 28.01.1960 -
II ZR 236/57, BGHZ 32, 35, unter 2.; vom 05.02.1987 - III ZR 234/85, Neue Juristische Wochenschrift-
Rechtsprechungs-Report Zivilrecht 1987, 839, unter I.1., und vom 28.09.1994 - IV ZR 95/93, Neue Juristische
Wochenschrift ‑‑NJW‑‑ 1995, 58, unter III.; vgl. Grüneberg/Weidlich, Bürgerliches Gesetzbuch, 81. Aufl., § 2174 Rz 1).
Der schuldrechtliche Vermächtnisanspruch ist sodann dinglich zu erfüllen. Dies erfolgt bei Grundstücken durch
Übertragung des Eigentums an dem Grundstück auf den Vermächtnisnehmer und dessen Eintragung im Grundbuch
(§§ 873, 925 BGB und §§ 20, 29 der Grundbuchordnung; vgl. Grüneberg/Weidlich, a.a.O., § 2174 Rz 4).


14


bb) Die beschränkte Steuerpflicht besteht nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG für den Vermögensanfall, der in
Inlandsvermögen i.S. des § 121 BewG besteht. Dazu gehört nach § 121 Nr. 2 BewG inländisches Grundvermögen.
Dieses muss Gegenstand des Erwerbs sein. Ein lediglich schuldrechtlicher Anspruch auf Übertragung von
inländischem Grundvermögen als Erwerbsgegenstand reicht nicht aus.


15


cc) Eine erweiternde Auslegung des § 121 BewG auf Vermächtnisse, die auf die Übertragung inländischen
Grundvermögens gerichtet sind, kommt nicht in Betracht. Die in § 121 BewG gewählten Formulierungen sind
abschließend. § 121 BewG sieht in Nr. 7 und Nr. 8 der Vorschrift nur die dort näher definierten Forderungen als
Inlandsvermögen an. Für § 121 Nr. 7 BewG ist Voraussetzung, dass die Forderung u.a. durch inländischen
Grundbesitz gesichert ist. § 121 Nr. 8 BewG erfasst lediglich bestimmte handelsrechtliche Ansprüche und verlangt
außerdem, dass der Schuldner Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hat. Ein
Anspruch auf Übertragung eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück wird in § 121 BewG hingegen nicht
genannt.


16


dd) Eine Auslegung gegen den klaren Wortlaut des § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG i.V.m. § 121 Nr. 2 BewG käme bei
Fehlen eines die wörtliche Auslegung bestätigenden Willens des Gesetzgebers nur in Betracht, wenn eine sinnvolle
Anwendung des Gesetzes die Abweichung erforderte, die wortgetreue Auslegung also zu einem sinnwidrigen
Ergebnis führte, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (vgl. BFH-Urteil vom 20.08.1985 - VII R 182/82,
BFHE 144, 465, BStBl II 1985, 716, unter II.2.b). Ein solcher Ausnahmefall ist aber nicht gegeben. Bei einem durch
Vermächtnis erlangten Sachleistungsanspruch auf Übertragung eines Miteigentumsanteils im Inland ist der
Inlandsbezug im Vergleich zum Eigentumserwerb ipso iure ‑‑wie im Erbfall nach deutschem Recht‑‑ deutlich
abgeschwächt. Im Gegensatz zu einem Erwerb von Eigentum an inländischem Grundvermögen etwa im Erbgang ist
bei dem Erwerb eines Anspruchs auf Übertragung von Eigentum an inländischem Grundvermögen im Zeitpunkt des
Erwerbs nicht gesichert, dass der Erwerber letztlich auch das Eigentum an dem inländischen Grundvermögen erhält.
Denkbar ist in solchen Fällen auch, dass es bei dem Anspruch auf Übertragung des Eigentums verbleibt und der
Eigentumsübergang niemals vollzogen wird. Eine andere als die vorgenommene wortlautgetreue Auslegung ist
daher weder teleologisch noch systematisch angezeigt. Wollte der Gesetzgeber auch einen Anspruch auf
Übertragung von Eigentum an Grundbesitz im Inland als inländisches Grundvermögen ansehen, müsste dies im
Wortlaut des § 121 BewG eindeutig zum Ausdruck gebracht werden.


17


ee) Eine erbschaftsteuerrechtliche Anknüpfung an das im Inland belegene Grundvermögen ist auch nicht deshalb
geboten, weil nach ausländischen Rechtsordnungen ein Vermächtnis unmittelbar dingliche Wirkung entfalten kann
(sog. Vindikationslegat; vgl. zu einem Vermächtnis nach kolumbianischem Recht BGH-Urteil in NJW 1995, 58, unter
III.). Im Inland war im Jahre 2013, dem Todesjahr der Erblasserin, ein solches Vermächtnis zivilrechtlich als
Damnationslegat gemäß § 2174 BGB zu behandeln (vgl. BGH-Urteil in NJW 1995, 58, unter III.).
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Quelle: www.bundesfinanzhof.de


Aus der Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04.07.2012 über die
Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme
und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses
(‑‑VO 650/2012‑‑ Amtsblatt der Europäischen Union 2012, Nr. L 201, 107) sowie dem Urteil des Gerichtshofs der
Europäischen Union vom 12.10.2017 - C-218/16 (EU:C:2017:755, NJW 2017, 3767), dem zufolge einem Vermächtnis,
das nach dem Recht eines EU-Mitgliedstaats dingliche Wirkung entfaltet, auch im Inland eine solche zuzubilligen
ist, folgt für den Streitfall nichts anderes. Ausweislich ihres Art. 83 gilt die VO 650/2012 erst für Todesfälle ab dem
17.08.2015. Art. 25 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche dehnt ihren Anwendungsbereich
lediglich sachlich, nicht jedoch zeitlich aus (vgl. BFH-Urteil vom 05.12.2018 - II R 9/15, BFHE 263, 283, BStBl II
2020, 655, Rz 18).
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ff) Dieser Auslegung von § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG i.V.m. § 121 Nr. 2 BewG steht das BFH-Urteil vom
06.05.2021 - II R 34/18 (BFHE 272, 521) nicht entgegen. Dort war ‑‑anders als im Streitfall‑‑ nicht die Frage der
beschränkten Steuerpflicht zu beurteilen, sondern die Bewertung des im Wege eines Sachvermächtnisses
erworbenen Anspruchs auf Herausgabe des zugewandten Gegenstands. Hinsichtlich des Erwerbs führt der Senat
ausdrücklich aus, dass Erwerbsgegenstand der schuldrechtliche Anspruch gegen den Erben ist. Beim sog.
Sachvermächtnis handelt es sich um den Anspruch auf Herausgabe des im Wege des Vermächtnisses zugewandten
Gegenstands, jedoch nicht um den Gegenstand selbst. Lediglich für die Bewertung des Anspruchs für Zwecke der
Erbschaftsteuer entspricht es gefestigter Senatsrechtsprechung, dass der Anspruch auf Herausgabe eines
Gegenstands nach dem Steuerwert des im Wege des Vermächtnisses zugewandten Gegenstands zu bewerten ist
(BFH-Urteil in BFHE 272, 521, Rz 22, m.w.N.).
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gg) Nichts anderes folgt aus den Entscheidungen des BFH zu den Steuerbegünstigungen für ein Familienheim (§ 13
Abs. 1 Nr. 4b und Nr. 4c ErbStG) und für vermietete Immobilien (§ 13c i.d.F. des Erbschaftsteuerreformgesetzes vom
24.12.2008 ‑‑ErbStG a.F.‑‑, heute: § 13d ErbStG). Der Senat hat dort jeweils die Anwendung der
Steuerbegünstigungsvorschriften auf einen Erwerb durch Vermächtnis dem Grunde nach bejaht (vgl. BFH-Urteile
vom 29.11.2017 - II R 14/16, BFHE 260, 372, BStBl II 2018, 362, Rz 3, 12 und 13, zu einem durch eine
Auflassungsvormerkung gesicherten Anspruch auf Verschaffung des Eigentums an einem Familienheim durch den
überlebenden Ehegatten nach § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG, und vom 11.12.2014 - II R 24/14, BFHE 248, 202, BStBl II
2015, 340, Rz 1 und 14 ff., zur Anwendung des verminderten Wertansatzes nach § 13c ErbStG a.F. auf ein durch
Vermächtnis erhaltenes mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück, Versagung der Steuerbegünstigung
mangels Vermietung). § 13 Abs. 1 Nr. 4b und Nr. 4c ErbStG und § 13c ErbStG a.F. erfordern im Tatbestand u.a.
jeweils einen Erwerb von Todes wegen i.S. des § 1 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG, der nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 ErbStG
ausdrücklich auch einen Erwerb durch Vermächtnis umfasst. Im Gegensatz zu § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG setzen
sie jedoch mangels Verweises auf § 121 BewG nicht das Vorliegen von Inlandsvermögen voraus.
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c) Soweit dem BFH-Urteil in BFHE 258, 74, BStBl II 2017, 1200, Rz 1, 14 und 35 inzident zu entnehmen sein könnte,
dass der Erwerb von inländischem Grundvermögen aufgrund eines Vermächtnisses bei nicht im Inland wohnhaften
Steuerpflichtigen der beschränkten Erbschaftsteuer nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 ErbStG i.V.m. § 121 Nr. 2 BewG
unterliegt, hält der Senat daran jedenfalls nicht mehr fest.
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3. Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Die Vorentscheidung erweist sich auch nicht im Ergebnis als
richtig und war daher aufzuheben. Die Sache ist spruchreif. Der angefochtene Erbschaftsteuerbescheid, die dazu
ergangene Einspruchsentscheidung sowie die Änderungsbescheide vom 18.11.2016 und vom 10.01.2018 sind
rechtswidrig und waren ebenfalls aufzuheben (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO).


23


Der vermächtnisweise Erwerb des Anspruchs auf Übertragung des Miteigentumsanteils an dem im Inland belegenen
Grundstück unterliegt im Entscheidungsfall weder der unbeschränkten noch der beschränkten
Erbschaftsteuerpflicht. Es kann dahingestellt bleiben, welches ausländische Recht auf das Vermächtnis anwendbar
ist und ob das Vermächtnis nach dem ausländischen Erbstatut dingliche Wirkung entfaltet. Im Inland ist es als
Damnationslegat anzusehen (vgl. oben unter II.2.b ee).


24


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.25
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Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 
des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und 
weiterer Begleitmaßnahmen 


A. Problem und Ziel 


Ziel des Gesetzentwurfs ist die Umsetzung zentraler Elemente der internationalen Verein-
barungen zur Säule 2 der sog. Zwei-Säulen-Lösung und die Umsetzung weiterer Begleit-
maßnahmen. Die in der internationalen Vereinbarung enthaltenen Nachversteuerungsre-
gelungen sollen eine globale effektive Mindestbesteuerung sicherstellen, schädlichem 
Steuerwettbewerb und aggressiven Steuergestaltungen entgegenwirken und damit zur För-
derung der Steuergerechtigkeit und Wettbewerbsgleichheit beitragen.  


B. Lösung 


Mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur 
Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgrup-
pen und große inländische Gruppen in der Union, ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 1, berich-
tigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9 (Mindestbesteuerungsrichtlinie – MinBestRL) wird eine 
globale effektive Mindestbesteuerung eingeführt. Damit im Zusammenhang steht die An-
passung einzelner Regelungen insbesondere im Einkommensteuerrecht und Außensteuer-
recht. 


C. Alternativen 


Aus der verabschiedeten MinBestRL ergibt sich eine rechtliche Umsetzungsverpflichtung 
für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Nichtumsetzung würde somit gegen Unionsrecht 
verstoßen. Alternativen bestehen nicht. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Auf Bundesebene entsteht zur Umsetzung Vollzugsaufwand in Höhe von 26 526 000 Euro. 
Dieser verteilt sich auf die Jahre von 2023 bis 2027 (10 000 Euro; 6 588 000 Euro; 
7 289 000 Euro; 6 301 000 Euro; 6 338 000 Euro).  


Durch die Umsetzung des Gesetzes ergeben sich im Einzelplan 08 beim Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) und dem Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) voraussichtlich 
laufende Mehraufwände in Höhe von insgesamt 17 781 000 Euro. Darin enthalten sind Per-
sonalausgaben in Höhe von 3 406 000 Euro. 


Der einmalige Umstellungsaufwand beträgt voraussichtlich insgesamt 8 745 000 Euro.  


Eine genaue Aufteilung ist im Allgemeinen Teil der Begründung ersichtlich. 







 - 2 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 08 ausgeglichen werden. 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro)1) 


Gebietskör-
perschaft 


Volle Jah-
reswir-
kung2)  


Kassenjahr 


2024 2025 2026 2027 2028 


Insgesamt +20 . - 25 +950 +650 +420 


Bund +80 . -4 +492 +383 +280 


Länder +79 . -2 +491 +383 +279 


Gemeinden - 139 . -19 -33 -116 -139 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.  


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands (in Stunden): -16 100 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands (in Tsd. Euro): 0 


Einmaliger Zeitaufwand (in Stunden): 0 


Einmaliger Sachaufwand (in Tsd. Euro): 0 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Für die Wirtschaft ergibt sich voraussichtlich eine Änderung des jährlichen Erfüllungsauf-
wands in Höhe von rund 31 122 000 Euro durch das Mindeststeuergesetz. Darüber hinaus 
wird einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 322 625 000 Euro erwartet. Der einmalige Auf-
wand ist vollständig der Kategorie Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe zu-
zuordnen. Aus den übrigen Begleitmaßnahmen verringert sich der Erfüllungsaufwand für 
die Wirtschaft. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus dem Mindeststeuergesetz unterliegt 
nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 25. März 2015), da hiermit 
ausschließlich die Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 sowie in-
ternationale Verträge 1:1 umgesetzt werden.  


Für die übrigen Begleitmaßnahmen liegt der jährliche Erfüllungsminderaufwand für die Wirt-
schaft bei 1 899 000 Euro. Dieser jährliche Erfüllungsminderaufwand unterliegt der „One in, 
one out“-Regelung und steht dem Bundesministeriums der Finanzen als Kompensations-
volumen für künftige Regelungsvorhaben zur Verfügung. 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 31 153 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 24 087 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 322 625 


 
1) Es werden nur die direkten Wirkungen des Gesetzentwurfs ausgewiesen. Indirekte, nicht konkret be-


zifferbare Auswirkungen durch Verhaltensanpassungen und Verlagerungseffekte sind nicht enthalten. 
2) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von zwölf Monaten. 
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davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe (in Tsd. Euro): 320 000 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 2 625 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 2 452 


 davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 2 180 


 davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 272 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 5 353,3 


 davon auf Bundesebene (in Tsd. Euro): 4 220,4 


 davon auf Landesebene (in Tsd. Euro): 1 132,9 


Soweit der unter E.3 dargestellte Erfüllungsaufwand für den Bund haushaltswirksam wird, 
soll er im Einzelplan 08 gegenfinanziert werden. 


F. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 
des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und 


weiterer Begleitmaßnahmen 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Gesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für Unterneh-
mensgruppen (Mindeststeuergesetz – MinStG) 


Artikel 2 Änderung der Abgabenordnung 


Artikel 3 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Artikel 4 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 5 Änderung des Außensteuergesetzes 


Artikel 6 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


Artikel 7 Änderung des Handelsgesetzbuchs 


Artikel 8 Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Artikel 9 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Gesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung 
für Unternehmensgruppen 


(Mindeststeuergesetz – MinStG) 


Inhaltsübersicht 


T e i l  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


A b s c h n i t t  1  


A n w e n d u n g s b e r e i c h  


§ 1 Steuerpflicht 


§ 2 Umfang der Besteuerung 


§ 3 Mindeststeuergruppe 
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§ 4 Umfang der Unternehmensgruppe und ihre Bestandteile 


§ 5 Ausgeschlossene Einheiten 


§ 6 Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten 


A b s c h n i t t  2  


B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  


§ 7 Begriffsbestimmungen 


T e i l  2  


E r g ä n z u n g s s t e u e r  


A b s c h n i t t  1  


P r i m ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  


§ 8 Umfang der Besteuerung der Muttergesellschaft 


§ 9 Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag 


§ 10 Minderung des Primärergänzungssteuerbetrags 


A b s c h n i t t  2  


S e k u n d ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  


§ 11 Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 


§ 12 Anteil der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge 


§ 13 Besonderheiten bei transparenten Einheiten 


§ 14 Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärergänzungssteuerregelung 


T e i l  3  


E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t s t e u e r  -  G e w i n n s  o d e r  M i n d e s t s t e u e r  


-  V e r l u s t s  


A b s c h n i t t  1  


G r u n d l a g e n  d e r  M i n d e s t s t e u e r - G e w i n n e r m i t t l u n g  


§ 15 Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust 


§ 16 Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme Anpassungen 


§ 17 Korrespondierende Einstufung von Finanzinstrumenten 


A b s c h n i t t  2  


E r m i t t l u n g s g r u n d s ä t z e  u n d  A n p a s s u n g e n  


Unterabschnitt 1 


Allgemeine Bestimmungen 


§ 18 Hinzurechnungen und Kürzungen 
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§ 19 Gesamtsteueraufwand 


§ 20 Dividendenkürzungsbetrag 


§ 21 Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen 


§ 22 Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen 


§ 23 Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste 


§ 24 Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahres; Änderungen der Bilanzierungsvor-
schriften und Bewertungsmethoden 


§ 25 Korrekturposten Pensionsaufwand 


§ 26 Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen 


§ 27 Steuerliche Zulagen 


Unterabschnitt 2 


Sektorspezifische Gewinnermittlung 


§ 28 Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr 


§ 29 Behandlung von Vergütungen auf besondere Instrumente bei Kreditinstituten und Versicherern 


§ 30 Behandlung bestimmter Versicherungserträge 


§ 31 Ausschluss von Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen 


A b s c h n i t t  3  


W a h l r e c h t e  b e i  d e r  G e w i n n e r m i t t l u n g  


§ 32 Aktienbasierte Vergütungen 


§ 33 Anwendung der Realisationsmethode 


§ 34 Gewinne aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 


§ 35 Konsolidierung 


§ 36 Steuerpflicht von Portfoliodividenden 


§ 37 Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei Eigenkapitalbeteiligungen 


§ 38 Symmetrische Behandlung qualifizierter Währungsgewinne oder qualifizierter Währungsverluste bei Nettoinvestitio-
nen in einen Geschäftsbetrieb 


§ 39 Qualifizierte Sanierungserträge 


A b s c h n i t t  4  


A u f t e i l u n g  v o n  G e w i n n e n  u n d  V e r l u s t e n  b e i  B e t r i e b s s t ä t t e n  u n d  


t r a n s p a r e n t e n  E i n h e i t e n  


§ 40 Zuordnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Betriebsstätte und Stammhaus 


§ 41 Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei transparenten Einheiten 
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T e i l  4  


E r m i t t l u n g  d e r  a n g e p a s s t e n  e r f a s s t e n  S t e u e r n  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


§ 42 Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit 


§ 43 Erfasste Steuern 


§ 44 Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei Mindeststeuer-Gesamtverlust 


A b s c h n i t t  2  


A n p a s s u n g e n  d e r  e r f a s s t e n  S t e u e r n  


§ 45 Hinzurechnungen 


§ 46 Kürzungen 


§ 47 Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Geschäftseinheiten 


§ 48 Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern 


§ 49 Mindeststeuer-Verlustwahlrecht 


§ 50 Nachträgliche Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern 


T e i l  5  


E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u e r e r h ö -


h u n g s b e t r a g s  


A b s c h n i t t  1  


E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u e r e r h ö -


h u n g s b e t r a g s  


Unterabschnitt 1 


Grundsätze und Besonderheiten 


§ 51 Effektiver Steuersatz der Unternehmensgruppe für ein Steuerhoheitsgebiet 


§ 52 Mindeststeuersatz und Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags 


§ 53 Behandlung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten 


§ 54 Wesentlichkeitsgrenze 


Unterabschnitt 2 


Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag 


§ 55 Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag 
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A b s c h n i t t  2  


S u b s t a n z b a s i e r t e r  F r e i b e t r a g  


§ 56 Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags 


§ 57 Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und berücksichtigungsfähige Lohnkosten 


§ 58 Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte 


§ 59 Anwendung des substanzbasierten Freibetrags in Sonderfällen 


§ 60 Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags in einem Übergangszeitraum 


T e i l  6  


U n t e r n e h m e n s u m s t r u k t u r i e r u n g e n  u n d  B e t e i l i g u n g s s t r u k t u -


r e n  


A b s c h n i t t  1  


E r m i t t l u n g  d e r  U m s a t z g r e n z e  i n  S o n d e r f ä l l e n  


§ 61 Anwendung der Umsatzgrenze bei Zusammenschluss oder Teilung 


A b s c h n i t t  2  


V e r ä n d e r u n g e n  d e r  U n t e r n e h m e n s g r u p p e  


§ 62 Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten 


§ 63 Erwerb und Veräußerung von Anteilen, die als Übertragung oder Erwerb von Vermögenswerten und Schulden gelten 


§ 64 Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden 


A b s c h n i t t  3  


B e s o n d e r e  B e t e i l i g u n g s s t r u k t u r e n  


§ 65 Joint Venture 


§ 66 Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften 


T e i l  7  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n ,  A u s -


s c h ü t t u n g s s y s t e m e n  u n d  I n v e s t m e n t e i n h e i t e n  


A b s c h n i t t  1  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n  


§ 67 Transparente oberste Muttergesellschaft 


§ 68 Oberste Muttergesellschaft mit Dividendenabzugssystem 


A b s c h n i t t  2  


A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e  


§ 69 Zulässige Ausschüttungssysteme 
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A b s c h n i t t  3  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  I n v e s t m e n t e i n h e i t e n  


§ 70 Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investmenteinheiten 


§ 71 Steuertransparenzwahlrecht für Investmenteinheiten 


§ 72 Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen von Investmenteinheiten 


T e i l  8  


A d m i n i s t r a t i o n  


A b s c h n i t t  1  


M i n d e s t s t e u e r - B e r i c h t  


§ 73 Abgabeverpflichtung 


§ 74 Inhalt des Mindeststeuer-Berichts 


A b s c h n i t t  2  


W a h l r e c h t e  


§ 75 Wahlrechte 


A b s c h n i t t  3  


S a f e - H a r b o u r - R e g e l u n g e n  


Unterabschnitt 1 


Allgemeines 


§ 76 Überprüfung der Anspruchsberechtigung 


Unterabschnitt 2 


Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler Ergänzungsteuer 


§ 77 Anerkannte nationale Ergänzungssteuer 


Unterabschnitt 3 


Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinheiten 


§ 78 Wahlrecht für vereinfachte Ausgangsgrößen bei unwesentlichen Geschäftseinheiten 


T e i l  9  


Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n  


A b s c h n i t t  1  


E r s t m a l i g e  S t e u e r p f l i c h t  


§ 79 Steuerattribute des Übergangsjahres 
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A b s c h n i t t  2  


U n t e r g e o r d n e t e  i n t e r n a t i o n a l e  T ä t i g k e i t  


§ 80 Übergangsregelung bei untergeordneter internationaler Tätigkeit 


A b s c h n i t t  3  


Z e i t l i c h  b e f r i s t e t e  Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n  


§ 81 Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler Unternehmensgruppen (CbCR-Safe-Harbour) 


§ 82 Besonderheiten bei bestimmten Einheiten 


§ 83 Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebieten 


§ 84 Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour 


§ 85 Übergangsregelungen bei gemischter Hinzurechnungsbesteuerung 


T e i l  1 0  


N a t i o n a l e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e s  


§ 86 Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 


A b s c h n i t t  2  


B e s o n d e r h e i t e n  


§ 87 Steuererhöhungsbeträge staatenloser Geschäftseinheiten 


§ 88 Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster Steuern 


§ 89 Nichtberücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer 


T e i l  1 1  


B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  u n d  s o n s t i g e  B e s t i m m u n g e n  


A b s c h n i t t  1  


B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  


§ 90 Entstehung der Mindeststeuer und Besteuerungszeitraum 


§ 91 Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungspflicht 


§ 92 Zuständigkeit 


A b s c h n i t t  2  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  E r m ä c h t i g u n g e n  u n d  A n w e n d u n g s v o r -


s c h r i f t e n  


§ 93 Bußgeldvorschriften 


§ 94 Ermächtigungen 
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§ 95 Auswirkung auf die Abkommensberechtigung 


§ 96 Anwendungsvorschriften 


T e i l  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


A b s c h n i t t  1  


A n w e n d u n g s b e r e i c h  


§ 1 


Steuerpflicht 


(1) Im Inland belegene Geschäftseinheiten, die zu einer Unternehmensgruppe gehö-
ren, welche in den Konzernabschlüssen der obersten Muttergesellschaft in mindestens 
zwei von vier dem Geschäftsjahr unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahren jährliche 
Umsatzerlöse von 750 Millionen Euro oder mehr ausweist (Umsatzgrenze), unterliegen un-
geachtet der Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung der 
Mindeststeuer. § 61 ist zu beachten. 


(2) Der Mindeststeuer unterliegen auch Joint Ventures, Joint-Venture-Tochtergesell-
schaften sowie jede Betriebsstätte eines Joint Venture oder einer Joint-Venture-Tochterge-
sellschaft, die die Voraussetzung des § 86 Absatz 2 erfüllen. 


(3) Umfasst ein Geschäftsjahr einen Zeitraum von weniger oder mehr als zwölf Mona-
ten, ist der Schwellenwert im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 für das betreffende Geschäfts-
jahr anteilig zu erhöhen oder zu kürzen. 


(4) Dieses Gesetz findet auf ausgeschlossene Einheiten im Sinne des § 5 keine An-
wendung; für die Bestimmung der Umsatzgrenze sind die Umsatzerlöse dieser Einheiten 
jedoch zu berücksichtigen. 


§ 2 


Umfang der Besteuerung 


Die Mindeststeuer umfasst den Primärergänzungssteuerbetrag nach den §§ 8 bis 10, 
den Sekundärergänzungssteuerbetrag nach den §§ 11 bis 14 sowie den nationalen Ergän-
zungssteuerbetrag nach den §§ 86 bis 89. 


§ 3 


Mindeststeuergruppe 


(1) Die nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe bil-
den eine Mindeststeuergruppe. Die Primärergänzungssteuerbeträge, 
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Sekundärergänzungssteuerbeträge und nationalen Ergänzungssteuerbeträge dieser Ge-
schäftseinheiten werden dem Gruppenträger zugerechnet. Der Gruppenträger schuldet die 
Mindeststeuer. 


(2) Steuerpflichtige Joint Ventures und ihre Tochtergesellschaften im Sinne des 
§ 1 Absatz 2 gelten für Zwecke dieses Paragraphen als Geschäftseinheiten der Unterneh-
mensgruppe, deren oberste Muttergesellschaft das Joint Venture im Konzernabschluss ent-
sprechend § 65 Absatz 4 erfasst. Gilt ein Joint Venture als Geschäftseinheit zweier Unter-
nehmensgruppen, ist dessen nationaler Ergänzungssteuerbetrag hälftig aufzuteilen.  


(3) Gruppenträger ist die oberste Muttergesellschaft, wenn sie im Inland belegen ist. 
Liegt kein Fall des Satzes 1 vor, ist die im Inland belegene Muttergesellschaft Gruppenträ-
ger, wenn sie gemeinsame Muttergesellschaft aller im Inland belegenen Geschäftseinhei-
ten ist. In allen anderen Fällen hat die oberste Muttergesellschaft eine der nach § 1 steuer-
pflichtigen Geschäftseinheiten als Gruppenträger bis auf Widerruf zu bestimmen. Erfolgt 
keine Bestimmung des Gruppenträgers nach Satz 3, ist Gruppenträger die im Inland bele-
gene wirtschaftlich bedeutendste Geschäftseinheit. Für die Anwendung der vorstehenden 
Sätze sind die Verhältnisse bei Ablauf des Besteuerungszeitraums für den gesamten Be-
steuerungszeitraum maßgeblich. Bei einem Wechsel des Gruppenträgers ändert sich die 
Steuerschuldnerschaft nach Absatz 1 Satz 3 für bereits abgelaufene Besteuerungszeit-
räume nicht. Scheidet die nach Satz 3 bestimmte Geschäftseinheit aus der Mindeststeuer-
gruppe aus, gilt die Bestimmung für das laufende Kalenderjahr mit sofortiger Wirkung als 
widerrufen. 


(4) Der Gruppenträger hat dem Bundeszentralamt für Steuern spätestens zwei Mo-
nate nach Ablauf des Besteuerungszeitraums, für das die Steuerpflicht nach diesem Gesetz 
besteht, seine Stellung als Gruppenträger nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über 
die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch mitzuteilen. Änderungen der Stellung als 
Gruppenträger einschließlich eines Widerrufs nach Absatz 3 Satz 3 sind durch den bisheri-
gen Gruppenträger unverzüglich mitzuteilen; für den neuen Gruppenträger gilt Satz 1 ent-
sprechend. Der Gruppenträger hat die übrigen Geschäftseinheiten, die nach Absatz 5 haf-
ten, über seine Stellung zu informieren. 


(5) Die Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge nach Absatz 1 Satz 2 
dem Gruppenträger zugerechnet werden, haften gesamtschuldnerisch für die Mindest-
steuer des Gruppenträgers. 


(6) Die Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge nach Absatz 1 Satz 2 
dem Gruppenträger zugerechnet werden, sind der zahlenden Geschäftseinheit gegenüber 
zum Ausgleich der nach Maßgabe dieses Gesetzes auf sie entfallenden und von der zah-
lenden Geschäftseinheit gezahlten Anteile an der Mindeststeuer verpflichtet. Der Gruppen-
träger ist den Geschäftseinheiten zum Ausgleich der nach Maßgabe dieses Gesetzes auf 
sie jeweils entfallende Erstattung der Mindeststeuer verpflichtet. Entstandene Ausgleichs-
ansprüche nach Satz 1 und 2 erhöhen oder mindern das Einkommen nach dem Einkom-
mensteuergesetz oder Körperschaftsteuergesetz nicht. 


§ 4 


Umfang der Unternehmensgruppe und ihre Bestandteile 


(1) Eine Unternehmensgruppe umfasst alle Einheiten, die durch Eigentum oder Be-
herrschung miteinander verbunden sind, sodass die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, 
Aufwendungen und Zahlungsströme dieser Einheiten 


1. im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft zu konsolidieren sind oder 
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2. nur aus Größen- oder Wesentlichkeitsgründen oder weil die Einheit zum Verkauf steht 
nicht im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft zu konsolidieren sind. 


Eine Einheit, die nicht bereits Bestandteil einer Unternehmensgruppe im Sinne des 
Satzes 1 ist, bildet auch eine Unternehmensgruppe für Zwecke dieses Gesetzes; dies um-
fasst auch ein Stammhaus und seine in einem anderen Steuerhoheitsgebiet belegenen Be-
triebsstätten. 


(2) Geschäftseinheit ist jede Einheit einer Unternehmensgruppe sowie jede ihrer in 
einem anderen Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebsstätten. Jede Betriebsstätte ist für 
Zwecke dieses Gesetzes so zu behandeln, als wäre sie gegenüber dem Stammhaus nach 
Absatz 7 und etwaigen anderen Betriebsstätten dieses Stammhauses eine eigenständige 
und unabhängige Geschäftseinheit. Ausgeschlossene Einheiten im Sinne des § 5 sind 
keine Geschäftseinheiten. 


(3) Oberste Muttergesellschaft ist 


1. die Einheit einer Unternehmensgruppe, die unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbe-
teiligung an einer anderen Einheit hält, ohne dass an ihr von einer anderen Einheit 
unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung gehalten wird; oder 


2. bei Unternehmensgruppen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 die Einheit selbst oder das 
Stammhaus, im Fall von in einem anderen Steuerhoheitsgebiet belegenen Betriebs-
stätten. 


Abweichend von Nummer 1 ist ein Staatsfonds nicht als oberste Muttergesellschaft zu be-
handeln. Staatsfonds im Sinne des Satz 2 ist eine staatliche Einheit, deren Hauptzweck in 
der Verwaltung des Vermögens der öffentlichen Hand, einschließlich der damit verbunde-
nen Investitionstätigkeiten, besteht.  


(4) Zwischengeschaltete Muttergesellschaft ist jede Geschäftseinheit, die unmittelbar 
oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben 
Unternehmensgruppe hält und die selbst weder oberste Muttergesellschaft, in Teileigentum 
stehende Muttergesellschaft, Betriebsstätte noch Investmenteinheit ist.  


(5) In Teileigentum stehende Muttergesellschaft ist jede Geschäftseinheit,  


1. die unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäfts-
einheit derselben Unternehmensgruppe hält,  


2. bei der mehr als 20 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen, die Anspruch auf ihren Ge-
winn geben, unmittelbar oder mittelbar von Personen gehalten werden, die keine Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe sind, und 


3. die weder oberste Muttergesellschaft, Betriebsstätte noch Investmenteinheit ist. 


(6) Einheit ist 


1. jeder Rechtsträger, oder 


2. jede Einrichtung, die ein auf die eigene Geschäftstätigkeit bezogenes Rechnungsle-
gungswerk aufstellt oder aufzustellen hat. 


Der Begriff Einheit umfasst nicht natürliche Personen sowie den Teil der öffentlichen Hand, 
der hoheitliche Aufgaben wahrnimmt.  
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(7) Stammhaus einer Betriebsstätte ist die Einheit, die den Jahresüberschuss oder 
Jahresfehlbetrag der Betriebsstätte in ihrem Jahresabschluss erfasst.  


(8) Für Zwecke dieses Gesetzes gilt als Betriebsstätte  


1. eine in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer 
fingierten Geschäftseinrichtung, die nach dem Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung zwischen den betreffenden Steuerhoheitsgebieten als Betriebsstätte 
anzusehen ist, sofern die dieser Betriebsstätte zuzuordnenden Einkünfte nach dem 
Steuerrecht dieses Steuerhoheitsgebiets im Einklang mit den Grundsätzen dieses Ab-
kommens besteuert werden; 


2. bei Fehlen eines anwendbaren Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, 
eine in einem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer 
fingierten Geschäftseinrichtung, die nach dem Steuerrecht dieses Steuerhoheitsge-
biets auf einer Nettobasis besteuert wird, die der Besteuerung von in diesem Steuer-
hoheitsgebiet ansässigen Steuerpflichtigen entspricht; 


3. bei Fehlen eines Körperschaftsteuersystems in einem Steuerhoheitsgebiet, eine in die-
sem Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinrichtung, einschließlich einer fingier-
ten Geschäftseinrichtung, die gemäß dem OECD-Musterabkommen als Betriebsstätte 
behandelt würde, sofern dieses Steuerhoheitsgebiet ein Besteuerungsrecht entspre-
chend den Grundsätzen des Artikels 7 des OECD-Musterabkommens vom 21. Novem-
ber 2017 für der Betriebsstätte zuzuordnenden Einkünfte hätte; oder 


4. eine Geschäftseinrichtung, einschließlich einer fingierten Geschäftseinrichtung, die 
nicht bereits von den Nummern 1 bis 3 erfasst ist, über die eine Einheit Tätigkeiten au-
ßerhalb ihres Belegenheitsstaats ausübt und die dieser Geschäftseinrichtung zure-
chenbaren Einkünfte im Belegenheitsstaat der Einheit nicht besteuert werden. 


§ 5 


Ausgeschlossene Einheiten 


(1) Ausgeschlossene Einheiten sind 


1. staatliche Einheiten, 


2. internationale Organisationen, 


3. Organisationen ohne Erwerbszweck, 


4. Pensionseinheiten, 


5. Investmentvehikel, die oberste Muttergesellschaften sind, und 


6. Immobilien-Investmentvehikel, die oberste Muttergesellschaften sind. 


(2) Ausgeschlossene Einheiten sind auch die Einheiten, bei denen der Wert aller An-
teile an dieser Einheit zu mindestens 


1. 95 Prozent unmittelbar oder mittelbar von einer oder mehreren ausgeschlossenen Ein-
heiten im Sinne des Absatzes 1, ausgenommen einer Pensions-Dienstleistungseinheit, 
gehalten wird und die  
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a) ausschließlich oder fast ausschließlich dazu dient, für die ausgeschlossene Einheit 
oder die ausgeschlossenen Einheiten Vermögenswerte zu verwalten oder Finanz-
mittel anzulegen; oder 


b) ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von der ausgeschlossenen Einheit oder 
den ausgeschlossenen Einheiten ausgeübten Tätigkeiten ausführt; oder  


2. 85 Prozent unmittelbar oder mittelbar von einer oder mehreren ausgeschlossenen Ein-
heiten im Sinne des Absatzes 1, ausgenommen einer Pensions-Dienstleistungseinheit, 
gehalten wird und die fast ausschließlich ausgenommene Gewinne oder Verluste im 
Sinne des § 18 Nummer 2 in Verbindung mit § 20 oder § 18 Nummer 3 in Verbindung 
mit § 21 erzielen. 


Als ausgeschlossene Einheit gilt auch eine qualifizierte Tochtergesellschaft. Eine qualifi-
zierte Tochtergesellschaft ist eine Einheit, deren gesamten Eigenkapitalanteile im gesam-
ten Geschäftsjahr unmittelbar oder mittelbar von einer ausgeschlossenen Einheit im Sinne 
des Absatzes 1 Nummer 3 gehalten werden und wenn im Geschäftsjahr die Summe der 
Umsatzerlöse der Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe, ausgenommen der Um-
satzerlöse ausgeschlossener Einheiten im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 sowie des Sat-
zes 1, weniger als 750 Millionen Euro und weniger als 25 Prozent der im Konzernabschluss 
ausgewiesenen Umsatzerlöse beträgt; für den 750 Millionen-Schwellenwert gilt 
§ 1 Absatz 3 entsprechend. 


(3) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann für jede Einheit gesondert 
von der Behandlung als ausgeschlossene Einheit nach Absatz 2 abgesehen werden. Für 
die Ausübung des Wahlrechts gilt § 75 Absatz 2. 


§ 6 


Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten 


(1) Belegenheitsstaat einer nicht-transparenten Einheit ist das Steuerhoheitsgebiet, in 
dem sie aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsorts oder ähnlicher Kri-
terien einer mit § 1 des Körperschaftsteuergesetzes vergleichbaren Steuerpflicht unterliegt. 
Anderenfalls ist dies das Steuerhoheitsgebiet, nach dessen Recht sie gegründet wurde.  


(2) Belegenheitsstaat einer transparenten Einheit ist das Steuerhoheitsgebiet nach 
dessen Recht sie gegründet wurde, wenn sie die oberste Muttergesellschaft der Unterneh-
mensgruppe oder verpflichtet ist, eine Primärergänzungssteuerregelung nach §§ 8 bis 10 
oder eine ausländische anerkannte Primärergänzungssteuerregelung anzuwenden. An-
dernfalls wird sie als staatenlose Einheit behandelt.  


(3) Der Belegenheitsstaat einer Betriebsstätte bestimmt sich wie folgt:  


1. Eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 1 ist in dem Steuerhoheitsge-
biet belegen, in dem sie als dortige Betriebsstätte behandelt wird und unter Beachtung 
des anwendbaren Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit den ihr 
zuzuordnenden Einkünften der Besteuerung unterliegt;  


2. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 2 ist in dem Steuerhoheitsge-
biet belegen, in dem sie aufgrund ihrer geschäftlichen Präsenz auf Nettobasis steuer-
pflichtig ist;  


3. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 3 ist in dem Steuerhoheitsge-
biet belegen, in dem sie sich befindet; und  
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4. eine Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 4 gilt als staatenlose Betriebs-
stätte. 


(4) Ist eine Geschäftseinheit aufgrund von Absatz 1 in mehr als einem Steuerhoheits-
gebiet belegen, so wird ihr Status für die Zwecke dieses Gesetzes wie folgt bestimmt: 


1. Ist ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anwendbar, gilt die Ge-
schäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie für die Zwecke die-
ses Abkommens als ansässig betrachtet wird. Sieht das Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung vor, dass sich die zuständigen Behörden darauf verständigen, 
wo die Geschäftseinheit als ansässig zu betrachten ist, und liegt keine entsprechende 
Vereinbarung vor oder sieht das Abkommen keine Steuererleichterung oder Steuerbe-
freiung vor, weil die Geschäftseinheit in beiden Vertragsparteien steuerlich ansässig 
ist, gilt Nummer 2.  


2. Ist kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anwendbar, gilt die Ge-
schäftseinheit als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie den höheren Betrag 
an erfassten Steuern für das Geschäftsjahr entrichtet hat, wobei die nach einer Hinzu-
rechnungsbesteuerung entrichteten Steuern unberücksichtigt bleiben. Ist der entrich-
tete Betrag der erfassten Steuern in beiden Steuerhoheitsgebieten gleich hoch oder 
beläuft er sich auf null, so gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem der 
nach den §§ 56 bis 60 berechnete substanzbasierte Freibetrag auf Ebene der Ge-
schäftseinheit höher ist. Ist der substanzbasierte Freibetrag in beiden Steuerhoheits-
gebieten gleich hoch oder beläuft sich auf null, gilt die Geschäftseinheit als staatenlos. 
Dies gilt nicht, wenn es sich um die oberste Muttergesellschaft einer Unternehmens-
gruppe handelt, in diesem Fall gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem 
sie gegründet wurde. 


(5) Ist eine Muttergesellschaft nach Anwendung von Absatz 4 in einem Steuerhoheits-
gebiet belegen, in dem sie keiner anerkannten Primärergänzungssteuerregelung unterliegt, 
gilt sie auch im anderen Steuerhoheitsgebiet belegen, wenn sie dort einer anerkannten Pri-
märergänzungssteuerregelung unterliegt und das Besteuerungsrecht nach dieser Rege-
lung nicht durch ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung beschränkt ist. 


(6) Ändert sich die Belegenheit einer Einheit im Verlauf des Geschäftsjahres, so ist sie 
in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie zu Beginn des Geschäftsjahres belegen 
war. 


A b s c h n i t t  2  


B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  


§ 7 


Begriffsbestimmungen 


(1) Für Zwecke dieses Gesetzes gelten, soweit nicht an anderer Stelle in diesem Ge-
setz erfolgt, die in den nachstehenden Absätzen definierten Begriffsbestimmungen. 


(2) Anerkannte nationale Ergänzungssteuer ist eine Steuer, die im nationalen Recht 
eines Steuerhoheitsgebiets vorgesehen ist und 
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1. bei der der bereinigte Mindeststeuer-Gesamtgewinn der in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten auf eine Weise ermittelt wird, die den GloBE-Mustervor-
schriften entspricht; 


2. die dazu dient, die Steuerschuld im Hinblick auf den inländischen bereinigten Mindest-
steuer-Gesamtgewinn für das Steuerhoheitsgebiet und die Geschäftseinheiten in ei-
nem Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben; und  


3. die auf eine Weise umgesetzt und verwaltet wird, die mit den Vorschriften der GloBE-
Mustervorschriften im Einklang steht, und das betreffende Steuerhoheitsgebiet keine 
mit diesen Bestimmungen im Zusammenhang stehenden Vorteile gewährt. 


Der bereinigte Mindeststeuer-Gesamtgewinn kann auf der Grundlage eines vom zugelas-
senen Standardsetzer anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines zugelassenen 
Rechnungslegungsstandards, der zur Vermeidung erheblicher Vergleichbarkeitseinschrän-
kungen angepasst wurde, anstatt des im Konzernabschluss verwendeten Rechnungsle-
gungsstandards berechnet werden.  


(3) Anerkannte Primärergänzungssteuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, das im 
nationalen Recht eines Steuerhoheitsgebiets umgesetzt und den in den GloBE-Mustervor-
schriften festgelegten Bestimmungen gleichwertig ist, wonach die Muttergesellschaft einer 
Unternehmensgruppe den ihr zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer für die nied-
rig besteuerten Geschäftseinheiten dieser Unternehmensgruppe berechnet und entrichtet 
sowie in einer Weise verwaltet wird, die mit den Bestimmungen der GloBE-Mustervorschrif-
ten in Einklang steht. 


(4) Anerkannte Rechnungslegungsstandards sind  


1. die vom International Accounting Standards Board verabschiedeten International Fi-
nancial Reporting Standards nach International Accounting Standard 1 Ziffer 7 (inter-
nationale Rechnungslegungsstandards), 


2. die nach den Artikeln 2, 3 und 6 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1), die zuletzt durch die 
Verordnung (EG) Nr. 297/2008 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 62) geändert worden ist, 
übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards und 


3. die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze von Australien, Brasilien, 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, den anderen Vertragsstaaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums, von Hongkong (Volksrepublik China), Japan, Kanada, Me-
xiko, Neuseeland, der Republik Indien, der Republik Korea, Russland, der Schweiz, 
Singapur, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Volksrepublik China. 


(5) Anerkannte Sekundärergänzungssteuerregelung bezeichnet ein Regelwerk, das 
im nationalen Recht eines Steuerhoheitsgebiets umgesetzt und den in den GloBE-Muster-
vorschriften festgelegten Bestimmungen, wonach ein Steuerhoheitsgebiet seinen zuzu-
rechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer einer Unternehmensgruppe, welcher nicht 
nach der Primärergänzungssteuerregelung erhoben wurde, für die niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe erhebt und in einer Weise verwaltet wird, die mit 
den Bestimmungen der GloBE-Mustervorschriften in Einklang steht. 


(6) Beizulegender Zeitwert ist der Preis, der in einem gewöhnlichen Geschäftsvorfall 
zwischen Marktteilnehmern am Bewertungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswer-
tes erzielt oder für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. 
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(7) Berichtspflichtige Geschäftseinheit ist die Geschäftseinheit, die nach 
§ 73 Absatz 1 zur Einreichung des Mindeststeuer-Berichts verpflichtet ist oder diesen nach 
§ 73 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 einreicht.  


(8) Eigenkapitalbeteiligung ist eine Beteiligung am Eigenkapital, die mit Rechten an 
den Gewinnen, dem Kapital oder den Rücklagen eines Unternehmens, einschließlich der 
Gewinne, des Kapitals oder der Rücklagen der Betriebsstätte eines Stammhauses verbun-
den ist. Als Eigenkapitalbeteiligung gelten auch Anteile an einer Investmenteinheit.  


(9) Equity-Methode ist eine Bilanzierungsmethode, bei der die Anteile zunächst mit 
den Anschaffungskosten angesetzt und in der Folge entsprechend dem Anteil des Anteils-
eigners am sich ändernden Reinvermögen des Beteiligungsunternehmens berichtigt wer-
den. 


(10) Erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkung ergibt sich in Bezug auf die Anwen-
dung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens nach einem Katalog allgemein aner-
kannter Rechnungslegungsgrundsätze, wenn die Anwendung des betreffenden Grundsat-
zes oder Verfahrens in einem Geschäftsjahr zu einer Gesamtabweichung von mehr als 75 
Millionen Euro gegenüber dem Betrag führt, der sich bei Anwendung des entsprechenden 
Grundsatzes oder Verfahrens der internationalen Rechnungslegungsstandards ergeben 
hätte. Führt die Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens zu einer er-
heblichen Vergleichbarkeitseinschränkung, so muss die buchmäßige Behandlung eines 
Postens oder Geschäftsvorfalls nach diesem Grundsatz oder Verfahren so angepasst wer-
den, dass sie im Einklang mit den GloBE-Mustervorschriften der Behandlung entspricht, die 
nach internationalen Rechnungslegungsstandards für diesen Posten oder Geschäftsvorfall 
vorgesehen ist. 


(11) Geschäftsjahr ist der Rechnungslegungszeitraum, für den die oberste Mutterge-
sellschaft einen Konzernabschluss aufstellt. Im Falle des Absatzes 21 Nummer 4 ist Ge-
schäftsjahr regelmäßig das Kalenderjahr.  


(12) GloBE-Mustervorschriften sind die vom Inclusive Framework on BEPS betreffend 
die „Steuerliche Herausforderungen der Digitalisierung der Wirtschaft – GloBE-Mustervor-
schriften (Säule 2)“ am 14. Dezember 2021 gebilligten Regelungen.  


(13) Gruppenzugehöriger Gesellschafter einer Geschäftseinheit ist eine Geschäftsein-
heit, die unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Ge-
schäftseinheit derselben Unternehmensgruppe hält.  


(14) Eine Hinzurechnungsbesteuerung liegt vor, wenn auf Grundlage eines Katalogs 
von Steuervorschriften, die keine Primärergänzungssteuerregelungen (§§ 8 bis 10) sind, 
ein unmittelbarer oder mittelbarer Gesellschafter einer ausländischen Geschäftseinheit für 
seinen Anteil an einem Teil oder der Gesamtheit der von dieser erzielten Erträge einer lau-
fenden Besteuerung unterliegt, unabhängig davon, ob diese Erträge im laufenden Ge-
schäftsjahr an den Gesellschafter ausgeschüttet werden.  


(15) Immobilien-Investmentvehikel ist eine in Streubesitz befindliche Einheit, die über-
wiegend unbewegliches Vermögen hält und deren Erträge einer Ein-Ebenen-Besteuerung 
unterliegen, entweder bei ihr selbst oder, mit höchstens einem Jahr Aufschub, bei ihren 
Anteilsinhabern. 


(16) Inland ist das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie der ihr zu-
stehende Anteil an der ausschließlichen Wirtschaftszone und am Festlandsockel. 


(17) Internationale Organisation ist eine zwischenstaatliche Organisation, einschließ-
lich einer supranationalen Organisation, oder eine in deren Alleineigentum stehende Be-
hörde oder Einrichtung, die 
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1. hauptsächlich aus Staaten besteht, 


2. ein Sitzabkommen oder ein im Wesentlichen ähnliches Abkommen, das Vorrechte und 
Immunitäten gewährt, mit dem Hoheitsgebiet, in dem sie niedergelassen ist, abge-
schlossen hat, und 


3. deren Erträge aufgrund eines Gesetzes oder ihrer Satzung Privatpersonen nicht zu-
gutekommen. 


(18) Investmenteinheit ist 


1. ein Investmentvehikel, ein Immobilien-Investmentvehikel oder eine Versicherungsin-
vestmenteinheit; 


2. eine Einheit, die zu mindestens 95 Prozent unmittelbar von einer in Nummer 1 genann-
ten Einheit oder über eine Kette solcher Einheiten gehalten wird und die ausschließlich 
oder fast ausschließlich Vermögenswerte hält oder Gelder zugunsten dieser Invest-
menteinheiten investiert; oder 


3. eine Einheit, bei der mindestens 85 Prozent des Wertes dieser Einheit im Eigentum 
einer in Nummer 1 genannten Einheit stehen, wenn die Erträge dieser Einheit im We-
sentlichen bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindesteuer-Verlusts 
nach § 18 Nummer 2 in Verbindung mit § 20 oder § 18 Nummer 3 in Verbindung mit 
§ 21 ausgenommen werden. 


(19) Investmentvehikel ist eine Einheit, 


1. die dazu bestimmt ist, Vermögenswerte finanzieller und nicht finanzieller Art von einer 
Mehrzahl von Anlegern zu bündeln, wobei verbundene Anleger nicht als mehrere gel-
ten, 


2. die nach einer festgelegten Anlagestrategie investiert, 


3. die es den Anlegern ermöglicht, die Transaktions-, Forschungs- und Analysekosten zu 
senken oder das Risiko kollektiv zu streuen, 


4. deren Zweck in erster Linie die Erzielung von Anlageerträgen oder -gewinnen oder der 
Schutz gegen ein bestimmtes oder allgemeines Ereignis oder Ergebnis ist, 


5. deren Anleger einen Anspruch auf Erträge aus den Vermögenswerten des Investment-
vehikels oder auf Erträge aus diesen Vermögenswerten auf der Grundlage der von 
diesen Anlegern geleisteten Beiträge haben, 


6. die einer aufsichtsrechtlichen Regelung einschließlich ausreichender Vorschriften zur 
Bekämpfung der Geldwäsche und zum Anlegerschutz in dem Steuerhoheitsgebiet, in 
dem sie errichtet ist oder verwaltet wird, unterliegt, und 


7. die von professionellen Verwaltern im Auftrag der Anleger verwaltet wird. 


(20) Kontrollbeteiligung ist eine Beteiligung an einer Einheit, die dazu führt, dass der 
Halter dieser Beteiligung verpflichtet ist, oder bei Aufstellung eines Konzernabschlusses 
verpflichtet wäre, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und 
Zahlungsströme der Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard zu kon-
solidieren. Bei einem Stammhaus wird unterstellt, dass es als gruppenzugehöriger Gesell-
schafter die Kontrollbeteiligungen an seinen Betriebsstätten hält. 


(21) Konzernabschluss ist 
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1. der von der obersten Muttergesellschaft nach einem anerkannten Rechnungslegungs-
standard aufgestellte Abschluss, in dem die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Er-
träge, Aufwendungen und Zahlungsströme dieser Einheit und aller Einheiten, an denen 
diese eine Kontrollbeteiligung hält, so dargestellt werden, als gehörten sie zu einer ein-
zigen wirtschaftlichen Einheit;  


2. bei einer Unternehmensgruppe nach § 4 Absatz 1 Satz 2 der von der obersten Mutter-
gesellschaft nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard aufgestellte Ab-
schluss;  


3. der von der obersten Muttergesellschaft nach einem anderen zugelassenen Rech-
nungslegungsstandard aufgestellte und mit den Nummern 1 oder 2 vergleichbare Ab-
schluss, sofern dieser zur Vermeidung erheblicher Vergleichbarkeitseinschränkungen 
angepasst wurde; und 


4. wenn die oberste Muttergesellschaft keinen in den vorstehenden Nummern beschrie-
benen Abschluss aufstellt, der Abschluss, der nach einem zugelassenen Rechnungs-
legungsstandard aufgestellt worden wäre, wenn die oberste Muttergesellschaft hierzu 
verpflichtet gewesen wäre; der zugelassene Rechnungslegungsstandard kann entwe-
der ein anerkannter Rechnungslegungsstandard oder ein anderer zugelassener Rech-
nungslegungsstandard sein, der zur Vermeidung erheblicher Wettbewerbsverzerrun-
gen angepasst wurde. 


(22) Niedrig besteuerte Geschäftseinheit ist eine Geschäftseinheit, die in einem Nied-
rigsteuerhoheitsgebiet belegen oder staatenlos ist, in einem Geschäftsjahr einen Mindest-
steuer-Gewinn verzeichnet und in diesem Geschäftsjahr einem nach dem fünften Teil die-
ses Gesetzes ermittelten effektiven Steuersatz unterliegt, der unter dem Mindeststeuersatz 
liegt. 


(23) Niedrigsteuerhoheitsgebiet ist ein Steuerhoheitsgebiet, in dem eine multinationale 
Unternehmensgruppe einen Mindeststeuer-Gesamtgewinn erzielt und im betreffenden Ge-
schäftsjahr einem nach dem fünften Teil dieses Gesetzes ermittelten effektiven Steuersatz 
unterliegt, der unter dem Mindeststeuersatz liegt. 


(24) Organisation ohne Erwerbszweck ist jede Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes. Eine Organisation ohne Erwerbszweck ist auch eine Einheit, 


1. die im Belegenheitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wissenschaftli-
che, künstlerische, kulturelle, sportliche, erzieherische oder andere ähnliche Zwecke 
oder als Berufsverband, Wirtschaftsverband, Handelskammer, Arbeitnehmerverband, 
Landwirtschaftsverband oder Gartenbauverband, Bürgervereinigung oder als Organi-
sation, die ausschließlich der Förderung der sozialen Wohlfahrt dient, errichtet und be-
trieben wird, 


2. deren Einkünfte aus den vorgenannten Tätigkeiten im Belegenheitsstaat vollständig 
oder nahezu vollständig steuerbefreit sind, 


3. die keine Anteilseigner oder Mitglieder hat, die ein eigenes Interesse an den Einkünften 
oder am Vermögen dieser Einheit haben,  


4. deren Einkünfte oder Vermögenswerte nicht an Privatpersonen oder nicht steuerbe-
günstigte Einheiten ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer 
dies erfolgt in Übereinstimmung mit einer steuerbegünstigten Tätigkeit dieser Einheit 
oder als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Dienstleistungen, Nut-
zungsüberlassungen oder für erworbene Vermögenswerte, und 
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5. deren Vermögenswerte bei Beendigung, Liquidation oder Auflösung an eine Organisa-
tion ohne Erwerbszweck oder staatliche Einheit ihres Belegenheitsstaats ausgekehrt 
werden. 


Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für eine Einheit, soweit diese eine Handels- oder Geschäfts-
tätigkeit ausübt, welche nicht unmittelbar den Zweck, für den sie errichtet wurde, verfolgt. 


(25) Passive Erträge sind die folgenden im Mindeststeuer-Gewinn berücksichtigten Er-
träge 


1. Dividenden oder dividendenähnliche Erträge, 


2. Zinsen oder zinsähnliche Erträge, 


3. Mieten,  


4. Lizenzgebühren, 


5. Annuitäten, oder 


6. Nettogewinne aus Vermögen, das zu unter den Nummern 1 bis 5 genannten Erträgen 
führt, 


aber nur insoweit ein gruppenzugehöriger Gesellschafter mit diesen Erträgen der Hinzu-
rechnungsbesteuerung oder aufgrund einer Eigenkapitalbeteiligung an einer hybriden Ein-
heit der Besteuerung unterliegt.  


(26) Pensions-Dienstleistungseinheit ist eine Einheit, die ausschließlich oder fast aus-
schließlich errichtet und betrieben wird, um 


1. Finanzmittel zugunsten einer Einrichtung im Sinne des Absatzes 27 Nummer 1 anzu-
legen, oder 


2. Hilfs- und Nebentätigkeiten zu den regulierten Tätigkeiten einer Einrichtung im Sinne 
des Absatzes 27 Nummer 1 auszuüben, vorausgesetzt, sie gehört derselben Unter-
nehmensgruppe an. 


(27) Pensionseinheit ist jede öffentlich-rechtliche Versicherungs- und Versorgungsein-
richtung im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 8 des Körperschaftsteuergesetzes. Ein Pensi-
onseinheit ist auch eine 


1. Einrichtung, die errichtet und betrieben wird, um ausschließlich oder fast ausschließlich 
Altersversorgungsleistungen und Zusatz- oder Nebenleistungen für Einzelpersonen zu 
verwalten oder zu erbringen, die als solche einer staatlichen Regulierung unterliegen 
oder deren Leistungen durch nationale Vorschriften gesichert oder anderweitig ge-
schützt sind und finanziert werden durch einen Pool von Vermögenswerten, der über 
eine Treuhandeinrichtung oder einen Treuhänder gehalten wird, um die Erfüllung der 
entsprechenden Pensionsverpflichtungen im Falle der Insolvenz der Unternehmens-
gruppe zu gewährleisten, und 


2. Pensions-Dienstleistungseinheit. 


(28) Richtlinie (EU) 2022/2523 ist die Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. De-
zember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Un-
ternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union (ABl. L 328 vom 
22.12.2022, S. 1, berichtigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9).  
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(29) Sonstiges Ergebnis umfasst Ertrags- und Aufwandsposten, die gemäß dem für die 
Aufstellung des Konzernabschlusses verwendeten zugelassenen Rechnungslegungsstan-
dard nicht erfolgswirksam erfasst werden dürfen oder müssen.  


(30) Staatliche Einheit ist jede Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes. Eine staat-
liche Einheit ist auch eine Einheit, 


1. die Teil der öffentlichen Hand ist oder sich in deren alleinigem Eigentum befindet, 


2. deren Hauptzweck die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben oder die Verwaltung des Ver-
mögens der öffentlichen Hand, einschließlich der damit verbundenen Investitionstätig-
keiten, ist, soweit diese keine gewerbliche Tätigkeit ausübt, 


3. die gegenüber der öffentlichen Hand berichtspflichtig ist und jährliche Informationsbe-
richte vorlegt, und 


4. deren Vermögen bei Auflösung und deren Erträge ausschließlich der öffentlichen Hand 
zustehen und nicht einzelnen Privatpersonen zugutekommen. 


(31) Steuerhoheitsgebiet ist ein Gebiet, das fiskalisch autonom ist, unabhängig davon, 
ob es völkerrechtlich als Staat anerkannt ist. 


(32) Eine Einheit gilt als transparente Einheit, soweit sie in Bezug auf ihre Erträge, Auf-
wendungen, Gewinne oder Verluste im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung steuerlich 
transparent ist, es sei denn, sie ist in einem anderen Steuerhoheitsgebiet steuerlich belegen 
und unterliegt dort in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne einer erfassten Steuer. 


Eine transparente Einheit gilt in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Ver-
luste  


1. als steuertransparente Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters 
steuerlich transparent ist, oder  


2. als umgekehrt hybride Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters 
nicht steuerlich transparent ist. 


Eine Einheit wird steuerlich transparent behandelt, wenn die Erträge, Aufwendungen, Ge-
winne oder Verluste dieser Einheit nach dem Recht eines Steuerhoheitsgebiets so behan-
delt werden, als seien sie dem unmittelbaren Gesellschafter der Einheit im Verhältnis zu 
dessen Kapitalbeteiligung an dieser Einheit entstanden.  


Es liegt eine steuertransparente Struktur vor, wenn eine Kapitalbeteiligung an einer Einheit 
oder einer Betriebsstätte, bei der es sich um eine gruppenzugehörige Geschäftseinheit han-
delt, mittelbar über eine Kette von steuertransparenten Geschäftseinheiten gehalten wird. 


Eine Einheit, die nicht aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsorts oder 
ähnlicher Kriterien steuerlich belegen ist und keiner erfassten Steuer oder keiner anerkann-
ten nationalen Ergänzungssteuerregelung unterliegt, wird in Bezug auf ihre Erträge, Auf-
wendungen, Gewinne oder Verluste als transparente Einheit und als steuertransparente 
Einheit behandelt, soweit 


1. ihre Gesellschafter in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, das die Einheit als steu-
erlich transparent behandelt,  


2. sie keine Geschäftseinrichtung im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung hat, und 
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3. die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste nicht einer Betriebsstätte zuzu-
rechnen sind. 


Eine Einheit, die für ertragsteuerliche Zwecke im Belegenheitsstaat als selbstständige steu-
erpflichtige Person behandelt wird, gilt in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne 
oder Verluste als hybride Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters steu-
erlich transparent ist. 


(33) Unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuer ist jeder Steuerbetrag, bei dem 
es sich nicht um eine zulässige Anrechnungssteuer handelt, der von einer Geschäftseinheit 
noch zu entrichten ist oder bereits entrichtet wurde und der  


1. dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von einer solchen Geschäftseinheit ausgeschüt-
teten Dividende in Bezug auf diese Dividende erstattet werden kann oder vom wirt-
schaftlichen Eigentümer auf eine andere Steuerschuld als die Steuerschuld in Bezug 
auf diese Dividende angerechnet werden kann; oder  


2. dem ausschüttenden Unternehmen bei Ausschüttung einer Dividende erstattet werden 
kann. 


(34) Versicherungsinvestmenteinheit ist eine Einheit, die die Voraussetzungen nach 
Absatz 15 oder Absatz 19 erfüllt, im Zusammenhang mit Schulden im Rahmen eines Ver-
sicherungs- oder Rentenversicherungsvertrags errichtet wurde und vollständig im Besitz 
eines den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Belegenheitsstaats unterliegenden Ver-
sicherungsunternehmens steht. 


(35) Zulässige Anrechnungssteuer ist eine von einer Geschäftseinheit zu entrichtende 
oder entrichtete erfasste Steuer, für die dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von dieser 
Geschäftseinheit oder vom Stammhaus ausgeschütteten Dividende erstattet wird oder von 
diesem als Gutschrift angerechnet werden kann, sofern die Erstattung beziehungsweise 
Gutschrift 


1. von einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet, das die erfass-
ten Steuern erhoben hat, gemäß einer Regelung zur Anrechnung ausländischer Steu-
ern gewährt wird; 


2. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende gewährt wird, der einem nominalen 
Steuersatz unterliegt, welcher dem nach dem innerstaatlichen Recht des Steuerho-
heitsgebiets, das die erfassten Steuern bei der Geschäftseinheit erhoben hat, im Rah-
men der laufenden Besteuerung auf diese Dividende erhobenen Mindeststeuersatz 
entspricht oder diesen übersteigt; 


3. einem wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende gewährt wird, der eine natürliche Per-
son ist und in dem Steuerhoheitsgebiet ansässig ist, das die erfassten Steuern bei der 
Geschäftseinheit erhoben hat, und der im Hinblick auf die Dividende als ordentlichem 
Einkommen der Besteuerung unterliegt; oder 


4. einer staatlichen Einheit, einer internationalen Organisation, einer gebietsansässigen 
Organisation ohne Erwerbszweck, einer gebietsansässigen Pensionseinheit, einer ge-
bietsansässigen Investmenteinheit, die nicht der Unternehmensgruppe angehört, oder 
einer gebietsansässigen Lebensversicherungseinheit gewährt wird, sofern die Divi-
dende im Zusammenhang mit Pensionseinheit-Tätigkeiten bezogen wird und in ähnli-
cher Weise besteuert wird wie eine von einer Pensionseinheit bezogene Dividende. 


Im Sinne der Nummer 4 gelten eine Organisation ohne Erwerbszweck oder eine Pensions-
einheit als in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn sie in diesem Steuerho-
heitsgebiet gegründet wurden und dort verwaltet werden, und gilt eine Investmenteinheit 
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als in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn sie in dem Steuerhoheitsgebiet 
gegründet wurde und dort den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt. Eine Lebens-
versicherungseinheit gilt als in dem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, in dem sie bele-
gen ist. 


(36) Zulässiges Ausschüttungssteuersystem ist ein Körperschaftsteuersystem, das 


1. eine Ertragsteuer beim Unternehmen vorsieht, die im Allgemeinen nur dann zu entrich-
ten ist, wenn das Unternehmen Gewinne an die Gesellschafter ausschüttet, eine fiktive 
Gewinnausschüttung unterstellt wird oder wenn im Unternehmen bestimmte nicht ge-
schäftsbezogene Aufwendungen anfallen, 


2. eine Steuer mindestens in Höhe des Mindeststeuersatzes vorsieht und 


3. am oder vor dem 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist. 


(37) Zugelassener Rechnungslegungsstandard sind die allgemein anerkannten Rech-
nungslegungsgrundsätze, die von einem zugelassenen Standardsetzer im Belegenheits-
staat der Einheit genehmigt wurden. 


(38) Zugelassener Standardsetzer ist die Stelle, die in einem Steuerhoheitsgebiet 
rechtlich befugt ist, Rechnungslegungsstandards für Zwecke der Finanzberichterstattung 
vorzuschreiben, festzulegen oder zu genehmigen. 


T e i l  2  


E r g ä n z u n g s s t e u e r  


A b s c h n i t t  1  


P r i m ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  


§ 8 


Umfang der Besteuerung der Muttergesellschaft 


(1) Für eine nach § 1 steuerpflichtige oberste Muttergesellschaft, die selbst niedrig 
besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres unmittelbar oder 
mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält, 
entsteht ein Ergänzungssteuerbetrag in Höhe des ihr zuzurechnenden Anteils am Steuer-
erhöhungsbetrag dieser niedrig besteuerten Geschäftseinheit für das Geschäftsjahr (Pri-
märergänzungssteuerbetrag).  


(2) Für jede nach § 1 steuerpflichtige zwischengeschaltete Muttergesellschaft, die 
selbst niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres un-
mittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit hält, entsteht ein Ergänzungssteuerbetrag in Höhe ihres Primärergänzungs-
steuerbetrags. Satz 1 gilt nicht, wenn 


1. die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe einer anerkannten Primärer-
gänzungssteuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, oder 
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2. eine andere zwischengeschaltete Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe einer 
anerkannten Primärergänzungssteuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, wel-
che unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung an der zwischengeschalteten 
Muttergesellschaft im Sinne des Satzes 1 hält. 


(3) Für jede nach § 1 steuerpflichtige in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, die 
selbst niedrig besteuert ist oder die zu einem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres un-
mittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit hält, entsteht ein Ergänzungssteuerbetrag in Höhe ihres Primärergänzungs-
steuerbetrags. Satz 1 gilt nicht für Muttergesellschaften, an denen eine andere in Teileigen-
tum stehende Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe, die einer anerkannten Primä-
rergänzungssteuerregelung für das Geschäftsjahr unterliegt, unmittelbar oder mittelbar alle 
Eigenkapitalanteile hält. 


§ 9 


Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag 


(1) Der einer Muttergesellschaft zuzurechnende Anteil am Steuererhöhungsbetrag ei-
ner niedrig besteuerten Geschäftseinheit entspricht dem nach dem fünften Teil dieses Ge-
setzes für diese Geschäftseinheit berechneten Steuererhöhungsbetrag multipliziert mit der 
Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft für diese Geschäftseinheit für das betreffende 
Geschäftsjahr. 


(2) Die Einbeziehungsquote wird wie folgt ermittelt: 


(Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit −  Minderungsbetrag)


Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit
 


In den Fällen, in denen die Muttergesellschaft die Primärergänzungssteuerregelung gegen 
sich selbst anwendet, beträgt die Einbeziehungsquote 100 Prozent.  


(3) Der Minderungsbetrag ist der Betrag des Mindeststeuer-Gewinns, der nach den 
Grundsätzen des im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft verwendeten an-
erkannten Rechnungslegungsstandards anderen Beteiligten zuzurechnen wäre, wenn der 
Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der niedrig besteu-
erten Geschäftseinheit ihrem Mindeststeuer-Gewinn entspräche und 


1. die Muttergesellschaft einen Konzernabschluss nach diesem Rechnungslegungsstan-
dard aufzustellen hätte (hypothetischer Konzernabschluss), 


2. die Muttergesellschaft über eine Kontrollbeteiligung an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit verfügen würde, sodass diese nach den allgemeinen Konsolidierungs-
grundsätzen in den hypothetischen Konzernabschluss der Muttergesellschaft einbezo-
gen würde, 


3. der gesamte Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit durch 
Geschäftsvorfälle mit Personen veranlasst wäre, die nicht der Unternehmensgruppe 
angehören, und 


4. alle nicht unmittelbar oder mittelbar von der Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapi-
talbeteiligungen an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit von Personen gehalten 
werden, die nicht der Unternehmensgruppe angehören. 
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Bei transparenten Einheiten umfasst der Mindeststeuer-Gewinn keine Erträge, die nach 
§ 41 Absatz 1 einem Gesellschafter zuzurechnen sind, der nicht der Unternehmensgruppe 
angehört. 


§ 10 


Minderung des Primärergänzungssteuerbetrags 


Bei einer im Inland belegenen Muttergesellschaft, die mittelbar eine Eigenkapitalbetei-
ligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit über eine zwischengeschaltete Mut-
tergesellschaft oder eine in Teileigentum befindliche Muttergesellschaft hält, die nicht von 
der Mindeststeuer aufgrund § 8 Absatz 2 Satz 2, § 8 Absatz 3 Satz 2 oder einer entspre-
chenden Regelung eines anderen Steuerhoheitsgebiets ausgenommen ist (nachgeordnete 
Muttergesellschaft), mindert sich der Primärergänzungssteuerbetrag nach § 8 um die von 
einer nachgeordneten Muttergesellschaft aufgrund einer anerkannten Primärergänzungs-
steuerregelung erhobene Steuer. Der Ermäßigungsbetrag nach Satz 1 entspricht höchs-
tens dem Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag der niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit nach § 9. 


A b s c h n i t t  2  


S e k u n d ä r e r g ä n z u n g s s t e u e r  


§ 11 


Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 


(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit, ausgenommen Investmentein-
heiten, entsteht in Höhe des ihr für das Geschäftsjahr nach Satz 3 zuzurechnenden Teils 
des Anteils der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge nach § 12 ein Ergänzungssteuerbetrag (Sekundärergänzungssteuerbetrag). Der Ge-
samtbetrag der Steuererhöhungsbeträge im Sinne des Satzes 1 entspricht der Summe der 
für alle niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe für das Ge-
schäftsjahr berechneten Steuererhöhungsbeträge. Der der steuerpflichtigen Geschäftsein-
heit zuzurechnende Teil ist wie folgt zu ermitteln: 


50% ×


Anzahl der Beschäftigten 


der Geschäftseinheit im Inland
Anzahl der Beschäftigten aller


Geschäftseinheiten im Inland


+ 50% ×


Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte


der Geschäftseinheit im Inland
Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte


aller Geschäftseinheiten im Inland


 


Der für eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit nach Satz 3 berechnete Steuererhöhungs-
betrag ist um den der obersten Muttergesellschaft sowie einer nachgeordneten Mutterge-
sellschaft zuzurechnenden Anteil am Steuererhöhungsbetrag im Sinne des § 9 dieser nied-
rig besteuerten Geschäftseinheit zu reduzieren, der aufgrund einer anerkannten Primärer-
gänzungssteuerregelung erhoben wird. § 12 gilt entsprechend. 


(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn alle die Eigenkapitalbeteiligung der obersten 
Muttergesellschaft an dieser niedrig besteuerten Geschäftseinheit vermittelnden Eigenka-
pitalbeteiligungen durch eine oder mehrere Muttergesellschaften gehalten werden, die für 
das betreffende Geschäftsjahr in Bezug auf diese niedrig besteuerte Geschäftseinheit einer 
anerkannten Primärergänzungssteuerregelung unterliegen.  
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§ 12 


Anteil der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge 


(1) Der auf die Bundesrepublik Deutschland entfallende Anteil am Gesamtbetrag der 
Steuererhöhungsbeträge entspricht vorbehaltlich des § 14 dem Gesamtbetrag der Steuer-
erhöhungsbeträge im Sinne des § 11 multipliziert mit der Inlandsquote. Die Inlandsquote ist 
für jedes Geschäftsjahr für die Unternehmensgruppe wie folgt zu ermitteln: 


50% ×


Anzahl der Beschäftigten 


im Inland
Anzahl der Beschäftigten in allen


Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter


Sekundärergänzungssteuerregelung


+ 50% ×


Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte


im Inland
Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte


in allen Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter


Sekundärergänzungssteuerregelung


 


Für die Zwecke dieses Paragraphen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 


1. „Anzahl der Beschäftigten im Inland“ ist die Gesamtzahl der Beschäftigten aller im In-
land belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ist. 


2. „Anzahl der Beschäftigten in allen Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärer-
gänzungssteuerregelung“ ist die Gesamtzahl der Beschäftigten aller Geschäftseinhei-
ten der Unternehmensgruppe ist, die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in 
dem für das Geschäftsjahr eine anerkannte Sekundärergänzungssteuerregelung an-
zuwenden. 


3. „Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte im Inland“ ist die Summe der Nettobuch-
werte der materiellen Vermögenswerte aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten 
der Unternehmensgruppe. 


4. „Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in allen Steuerhoheitsgebieten mit an-
erkannter Sekundärergänzungssteuerregelung“ ist die Summe der Nettobuchwerte der 
materiellen Vermögenswerte aller Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe ist, 
die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem für das Geschäftsjahr eine an-
erkannte Sekundärergänzungssteuerregelung anzuwenden ist. 


(2) Die Anzahl der Beschäftigten im Sinne des Absatzes 1 entspricht der Gesamtzahl 
aller Arbeitnehmer auf der Basis von Vollzeitäquivalenten aller Geschäftseinheiten, die in 
dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Betriebsstätte sind die Arbeitnehmer zuzuordnen, deren Lohnaufwand in der 
Rechnungslegung dieser Betriebsstätte im Sinne des § 40 Absatz 1 und 2 enthalten sind. 
Als Arbeitnehmer im Sinne der Sätze 1 und 2 gelten auch unabhängige Auftragnehmer, die 
an der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit mitwirken. Für die Zwecke 
des Absatzes 2 bleiben Arbeitnehmer und unabhängige Auftragnehmer von Investmentein-
heiten unberücksichtigt.  


(3) Materielle Vermögenswerte im Sinne des Absatzes 1 umfassen die materiellen 
Vermögenswerte des Anlage- und Umlaufvermögens, jedoch keine Barmittel oder Barmit-
teläquivalente, immateriellen oder finanziellen Vermögenswerte, aller Geschäftseinheiten, 
die in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Einer in einem Steuerhoheits-
gebiet belegenen Betriebsstätte sind die materiellen Vermögenswerte zuzuordnen, die in 
der separaten Ergebnisrechnung dieser Betriebsstätte im Sinne des § 40 Absatz 1 und 2 
enthalten sind. Für die Zwecke des Absatzes 3 bleiben materielle Vermögenswerte von In-
vestmenteinheiten unberücksichtigt. 







 - 28 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


(4) Nettobuchwert im Sinne des Absatzes 1 ist das arithmetische Mittel, aus den für 
einen materiellen Vermögenswert zu Beginn und Ende des Geschäftsjahres im Jahresab-
schluss ausgewiesenen Werten nach Berücksichtigung der kumulierten Abschreibungen 
und substanzbedingten Wertminderungen. 


§ 13 


Besonderheiten bei transparenten Einheiten 


(1) Für die Zuordnung der Beschäftigten im Sinne des § 12 Absatz 2 und der materi-
ellen Vermögenswerte im Sinne des § 12 Absatz 3 zu den Betriebsstätten einer transpa-
renten Einheit sind die Grundsätze von § 41 Absatz 1 und 2 für Zwecke des § 12 nicht an-
zuwenden. 


(2) Die Beschäftigten und materiellen Vermögenswerte einer transparenten Einheit, 
die keiner Betriebsstätte zugeordnet werden können, sind anderen Geschäftseinheiten der 
Unternehmensgruppe zuzuordnen, die in dem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem 
die transparente Einheit gegründet worden ist. Sofern auch keine Zuordnung zu Geschäfts-
einheiten nach Satz 1 erfolgen kann, bleiben die Beschäftigten und materiellen Vermögens-
werte bei der Ermittlung der Inlandsquote im Sinne des § 12 Absatz 1 Satz 2 unberücksich-
tigt. 


§ 14 


Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter Sekundärergänzungs-
steuerregelung 


Bei der Ermittlung der Inlandsquote nach § 12 Absatz 1 Satz 2 der Unternehmens-
gruppe für das betreffende Geschäftsjahr bleibt ein Steuerhoheitsgebiet mit anerkannter 
Sekundärergänzungssteuerregelung unberücksichtigt, bis die auf dieses Steuerhoheitsge-
biet für die betreffende Unternehmensgruppe für ein vorhergehendes Geschäftsjahr entfal-
lende Sekundärergänzungssteuer im gesamten Umfang festgesetzt worden ist. Satz 1 gilt 
nicht, wenn infolgedessen sämtliche Steuerhoheitsgebiete mit anerkannter Sekundärergän-
zungssteuerregelung unberücksichtigt blieben. 
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T e i l  3  


E r m i t t l u n g  d e s  M i n d e s t s t e u e r  -  G e w i n n s  o d e r  M i n -
d e s t s t e u e r  -  V e r l u s t s  


A b s c h n i t t  1  


G r u n d l a g e n  d e r  M i n d e s t s t e u e r - G e w i n n e r m i t t l u n g  


§ 15 


Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust 


(1) Der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust ist der für Konsolidierungs-
zwecke aus den Rechnungslegungsdaten der jeweiligen Geschäftseinheit abgeleitete und 
an konzerneinheitliche Ansatz- und Bewertungsregeln angeglichene Jahresüberschuss 
oder Jahresfehlbetrag vor Konsolidierungsanpassungen und Zwischenergebniseliminierun-
gen (Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag), korrigiert um 
die in § 18 bezeichneten Beträge. Auswirkungen aus der Anpassung des Buchwerts von 
Vermögenswerten und Schulden bei einer Geschäftseinheit, die aufgrund der Anwendung 
der Erwerbsmethode bei einem Beteiligungserwerb im Rahmen eines Unternehmenszu-
sammenschlusses resultieren, dürfen nicht berücksichtigt werden. Satz 2 gilt nicht, wenn 
der Beteiligungserwerb vor dem 1. Dezember 2021 stattfand und es der Unternehmens-
gruppe nicht möglich ist, den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrag ausgehend vom nicht anpassten Buchwert der beim Unternehmenszusammen-
schluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden zu bestimmen. 


(2) Ist es im Einzelfall unverhältnismäßig, den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Geschäftseinheit auf der Grundlage des für die Auf-
stellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft maßgeblichen Rech-
nungslegungsstandards zu ermitteln, kann auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftsein-
heit der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Ge-
schäftseinheit für das Geschäftsjahr nach anderen anerkannten Rechnungslegungsstan-
dards oder einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard ermittelt werden, vorausge-
setzt, dass 


1. der Jahresabschluss der Geschäftseinheit auf Grundlage dieses Rechnungslegungs-
standards aufgestellt wurde, 


2. die im Jahresabschluss enthaltenen Informationen ordnungsgemäß sind, und 


3. permanente Differenzen, sofern sie aggregiert mehr als 1 Million Euro betragen und 
aus den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften bestimmter Ertrags- 
oder Aufwandspositionen oder Transaktionen des Rechnungslegungsstandstandards 
der Geschäftseinheit resultieren, so angepasst werden, dass sie den Bilanzierungs- 
und Bewertungsvorschriften der obersten Muttergesellschaft entsprechen. 
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§ 16 


Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme Anpassungen 


(1) Geschäftsvorfälle zwischen in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegenen 
Geschäftseinheiten, die in den Jahresabschlüssen der jeweiligen Geschäftseinheiten nicht 
in derselben Höhe erfasst sind oder nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen, sind 
dahingehend anzupassen, dass sie betragsmäßig korrespondieren und dem Fremdver-
gleichsgrundsatz entsprechen. Satz 1 ist bei einer nur unilateralen Verrechnungspreiskor-
rektur, die die steuerpflichtigen Einkünfte einer Geschäftseinheit in einem Steuerhoheitsge-
biet erhöht oder verringert, 


1. dessen nominaler Steuersatz unter dem Mindeststeuersatz liegt oder 


2. welches in Bezug auf die betreffende Unternehmensgruppe in den beiden der unilate-
ralen Verrechnungspreiskorrektur vorangehenden Geschäftsjahren ein Niedrigsteuer-
hoheitsgebiet war, 


nicht anzuwenden. 


(2) Für Geschäftsvorfälle zwischen in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten, die für Zwecke der Ermittlung des effektiven Steuersatzes von der Unter-
nehmensgruppe getrennt zu betrachten sind, gilt Absatz 1 entsprechend. Verluste aus der 
Veräußerung, Übertragung oder Überführung von Vermögenswerten zwischen in demsel-
ben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, die im Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigt wurden, sind nach Fremdver-
gleichsgrundsätzen anzupassen; bei der übernehmenden Geschäftseinheit sind die korres-
pondierenden Folgen zu ziehen. 


(3) Für die Anpassungen nach den Absätzen 1 und 2 gilt § 50 Absatz 1 und 2 entspre-
chend. 


§ 17 


Korrespondierende Einstufung von Finanzinstrumenten 


Die Einstufung eines Finanzinstruments als Eigenkapital oder Fremdkapital hat für den 
Emittenten und den Inhaber einheitlich zu erfolgen. Weicht die Einstufung auf der Grund-
lage des jeweils maßgebenden Rechnungslegungsstandards beim Emittenten und Inhaber 
voneinander ab, ist die Einstufung des Instruments beim Emittenten für den Inhaber bin-
dend. 
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A b s c h n i t t  2  


E r m i t t l u n g s g r u n d s ä t z e  u n d  A n p a s s u n g e n  


Unterabschnitt 1 


Allgemeine Bestimmungen 


§ 18 


Hinzurechnungen und Kürzungen 


Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag wird 


1. vermehrt um den positiven Saldo oder vermindert um den negativen Saldo des Ge-
samtsteueraufwands (§ 19), 


2. vermindert um den Dividendenkürzungsbetrag (§ 20), 


3. vermindert um ausgenommene Gewinne oder vermehrt um ausgenommene Verluste 
aus Eigenkapitalbeteiligungen (§ 21), 


4. vermehrt um Gewinne oder vermindert um Verluste aus der Anwendung der Neube-
wertungsmethode auf Sachanlagen (§ 22), 


5. vermehrt um asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder vermindert um Fremdwäh-
rungsverluste nach § 23 Absatz 1 Nummer 1 und 4 sowie vermindert um asymmetri-
sche Fremdwährungsgewinne oder vermehrt um Fremdwährungsverluste nach 
§ 23 Absatz 1 Nummer 2 und 3, 


6. vermehrt um Aufwendungen für Bestechungs- und Schmiergelder und andere illegale 
Zahlungen, 


7. vermehrt um Bußgelder und Sanktionen der Geschäftseinheit, die jeweils mindestens 
50 000 Euro betragen und die von einem Gericht oder einer Behörde festgesetzt wur-
den; die Hinzurechnung unterbleibt, soweit mit der Geldbuße der wirtschaftliche Vorteil, 
der durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde, abgeschöpft worden ist und zugleich 
die Steuern vom Einkommen und Ertrag, die auf den wirtschaftlichen Vorteil entfallen, 
bei der Bemessung des Vorteils nicht abgezogen worden sind, 


8. vermehrt oder vermindert um Korrekturbeträge aus Bilanzierungs- und Bewertungsfeh-
lern eines vorangegangenen Geschäftsjahres sowie Änderungen der Bilanzierungsvor-
schriften und Bewertungsmethoden (§ 24), 


9. vermehrt oder vermindert um den Korrekturposten Pensionsaufwand (§ 25), 


10. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund von gruppeninternen Fi-
nanzierungsvereinbarungen (§ 26) und steuerlichen Zulagen (§ 27), 


11. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund von sektorspezifischen Er-
mittlungsgrundsätzen (§§ 28 bis 31), 
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12. vermehrt oder vermindert um Anpassungsbeträge aufgrund der Ausübung von Wahl-
rechten nach dem dritten Abschnitt (§§ 32 bis 39), 


13. vermehrt oder vermindert um Beträge, die nach § 40 und § 41 zuzuordnen sind, 


14. vermehrt um Gewinne oder vermindert um Verluste aus der Übertragung von Vermö-
genswerten oder Schulden (§ 64); Nummer 3 bleibt davon unberührt, und 


15. vermehrt oder vermindert um sonstige Anpassungen nach dem sechsten und siebten 
Teil (§§ 62, 63, 65, 67 bis 72). 


§ 19 


Gesamtsteueraufwand 


Gesamtsteueraufwand ist der positive oder negative Saldo aus 


1. erfassten Steuern im Sinne des § 43, einschließlich erfasster latenter Steuern, 


2. Steuern, die sich aus der Anwendung einer anerkannten nationalen Ergänzungssteu-
erregelung, einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung und einer anerkann-
ten Sekundärergänzungssteuerregelung ergeben sowie 


3. unzulässigen erstattungsfähigen Anrechnungssteuern. 


§ 20 


Dividendenkürzungsbetrag 


(1) Der Dividendenkürzungsbetrag setzt sich zusammen aus Dividenden oder ande-
ren Gewinnausschüttungen aus Eigenkapitalbeteiligungen, wenn  


1. von Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe zusammen eine Beteiligung von 
mindestens 10 Prozent am Gewinn, Kapital, Rücklagen oder Stimmrechten der aus-
schüttenden Einheit zum Zeitpunkt der Ausschüttung besteht (Schachtelbeteiligungen) 
oder  


2. die Eigenkapitalbeteiligungen zum Zeitpunkt der Ausschüttung für einen ununterbro-
chenen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten von der Geschäftseinheit gehalten 
werden, die die Dividenden oder die anderen Gewinnausschüttungen empfängt (Lang-
zeitbeteiligungen).  


(2) Absatz 1 gilt nicht für Dividenden oder andere Gewinnausschüttungen, wenn sie 
aus Anteilen an einer Investmenteinheit stammen, für die das Wahlrecht im Sinne des § 72 
ausgeübt worden ist. Bei zusammengesetzten Finanzinstrumenten gilt Absatz 1 nur bezo-
gen auf den Teil der Dividende oder anderen Gewinnausschüttung, der auf die Eigenkapi-
talkomponente des Instruments entfällt. 
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§ 21 


Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen 


Ausgenommene Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen sind im Min-
deststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene 


1. Gewinne und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts und aus der 
Veräußerung von Schachtelbeteiligungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 1) sowie 


2. Gewinne und Verluste in Bezug auf Eigenkapitalbeteiligungen, die nach der Equity-
Methode bilanziert werden. 


§ 22 


Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der  
Neubewertungsmethode auf Sachanlagen 


Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachan-
lagen entsprechen den Nettogewinnen oder Nettoverlusten, einschließlich damit im Zusam-
menhang stehender erfasster Steuern, des Geschäftsjahres aus Neubewertungen von 
Sachanlagen, deren Buchwerte nach den einschlägigen Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätzen regelmäßig an den beizulegenden Zeitwert angepasst werden, sofern diese 
Anpassungen im sonstigen Ergebnis abgebildet und die damit im Zusammenhang stehen-
den Gewinne und Verluste anschließend nicht erfolgswirksam erfasst werden. 


§ 23 


Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste 


(1) Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste entstehen 
aufgrund von abweichenden funktionalen Währungen, 


1. die bei der steuerlichen Gewinnermittlung der Geschäftseinheit berücksichtigt worden 
sind und auf Schwankungen des Wechselkurses zwischen der für Zwecke der Rech-
nungslegung und der für steuerrechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währung 
beruhen; 


2. die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags berücksichtigt worden sind und auf Schwankungen zwischen dem 
Wechselkurs der für steuerrechtliche Zwecke und der für Zwecke der Rechnungsle-
gung maßgeblichen funktionalen Währung beruhen; 


3. die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags berücksichtigt worden sind und auf Schwankungen zwischen dem 
Wechselkurs der für Zwecke der Rechnungslegung maßgeblichen funktionalen Wäh-
rung und einer dritten Währung beruhen; oder 


4. die auf Schwankungen zwischen dem Wechselkurs der für steuerrechtliche Zwecke 
maßgeblichen funktionalen Währung und einer dritten Währung beruhen, ungeachtet 
dessen, ob die Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste aus der dritten 
Währung bei der steuerlichen Gewinnermittlung berücksichtigt worden sind.  


(2) Für Zwecke des Absatzes 1 ist die 
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1. für steuerrechtliche Zwecke funktionale Währung die Währung, die im Belegenheits-
staat der Geschäftseinheit bei der steuerlichen Gewinnermittlung und für die Ermittlung 
der erfassten Steuern maßgeblich ist; 


2. für Zwecke der Rechnungslegung funktionale Währung die Währung, die bei der Er-
mittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbe-
trags der Geschäftseinheit verwendet wird; 


3. dritte Währung eine Währung, die weder in Nummer 1 noch Nummer 2 genannt ist. 


§ 24 


Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahres;  
Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden 


(1) Änderungen des Eigenkapitals in der Bilanz der Geschäftseinheit zu Beginn des 
Geschäftsjahres, die zurückzuführen sind auf 


1. eine Korrektur eines Fehlers bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschus-
ses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags eines vorangegangenen Geschäftsjahres, 
der sich auf die Höhe der im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust erfass-
ten Erträge oder Aufwendungen für dieses Geschäftsjahr ausgewirkt hatte, oder 


2. eine Änderung der Bilanzierungsvorschriften oder Bewertungsmethoden, die sich auf 
die Höhe der im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust ausgewiesenen Er-
träge oder Aufwendungen für dieses Geschäftsjahr ausgewirkt hat, 


stellen Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen Geschäftsjahres so-
wie Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden dar. 


(2) § 18 Nummer 8 findet keine Anwendung, soweit die Korrektur des Fehlers nach 
Absatz 1 Nummer 1 zu einer Minderung der nach § 50 geschuldeten erfassten Steuern 
führt. 


§ 25 


Korrekturposten Pensionsaufwand 


Korrekturposten Pensionsaufwand ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betrag 
der im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als Aufwand 
berücksichtigten Pensionsverpflichtungen und den für das Geschäftsjahr an eine Pensions-
einheit geleisteten Beiträgen. Satz 1 gilt nur für Pensionsverpflichtungen, die auf eine Pen-
sionseinheit ausgelagert sind. 


§ 26 


Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen 


(1) Aufwendungen aus gruppeninternen Finanzierungsvereinbarungen werden für 
Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einer Ge-
schäftseinheit nicht berücksichtigt. Dies gilt nur, wenn während der erwarteten Laufzeit die-
ser Vereinbarung nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon auszugehen ist, 
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dass die den Aufwendungen entsprechenden Erträge beim hochbesteuerten Gläubiger zu 
keiner entsprechenden Erhöhung des steuerlichen Gewinns führen. 


(2) Eine gruppeninterne Finanzierungsvereinbarung ist jede Vereinbarung zwischen 
zwei oder mehr Geschäftseinheiten derselben Unternehmensgruppe im Rahmen derer ein 
hochbesteuerter Gläubiger einer Geschäftseinheit in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet un-
mittelbar oder mittelbar Kapital überlässt. Ein hochbesteuerter Gläubiger ist eine Geschäfts-
einheit, die in keinem Niedrigsteuerhoheitsgebiet belegen ist. Für Zwecke der Bestimmung 
eines Niedrigsteuerhoheitsgebiets sind alle Erträge oder Aufwendungen aus der gruppen-
internen Finanzierungsvereinbarung bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes dieses 
Steuerhoheitsgebiets außer Acht zu lassen. 


§ 27 


Steuerliche Zulagen 


(1) Anerkannte steuerliche Zulagen sind als Erträge zu behandeln; eine Erfassung im 
Betrag der angepassten Steuern ist nicht zulässig. Nicht anerkannte steuerliche Zulagen 
dürfen nicht als Erträge behandelt werden, sie sind im Betrag der angepassten Steuern zu 
erfassen.  


(2) Anerkannte steuerliche Zulagen sind durch das Steuersystem gewährte Zulagen, 
soweit die jeweilige Zulage so ausgestaltet ist, dass sie innerhalb von vier Jahren ab Erfül-
lung der Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der Zulage auf die Steuer angerech-
net oder ausgezahlt wird und deren Gewährung nicht vom Bestehen einer Steuerschuld 
abhängt. Anerkannte steuerliche Zulagen umfassen keine anrechenbare oder erstattungs-
fähige Steuern in Bezug auf zulässige Anrechnungssteuern oder unzulässige erstattungs-
fähige Anrechnungssteuern. Nicht anerkannte steuerliche Zulagen sind Steuergutschriften, 
die keine anerkannten steuerlichen Zulagen sind, aber ganz oder teilweise auszahlbar sind. 


Unterabschnitt 2 


Sektorspezifische Gewinnermittlung 


§ 28 


Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr 


(1) Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr, einschließlich aner-
kannter Neben- und Hilfsgeschäfte, werden bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts nicht berücksichtigt, wenn die Geschäftseinheit nachweist, 
dass die strategische oder kaufmännische Geschäftsleitung sämtlicher betroffener See-
schiffe tatsächlich von dem Steuerhoheitsgebiet aus erfolgt, in dem die Geschäftseinheit 
belegen ist. 


(2) Absatz 1 gilt für Gewinne oder Verluste, die eine Geschäftseinheit aus den folgen-
den Tätigkeiten erzielt: 


1. Beförderungsleistungen auf einem Seeschiff im internationalen Seeverkehr,  


2. Beförderungsleistungen auf einem Seeschiff im internationalen Seeverkehr im Rah-
men eines Slot-Charter-Vertrags, 
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3. Vermietung eines für die Beförderungsleistung im internationalen Seeverkehr einge-
setzten, vollständig ausgerüsteten und bemannten Seeschiffs auf Charter-Basis, 


4. Vermietung eines für die Beförderungsleistung im internationalen Seeverkehr einge-
setzten Seeschiffs an eine andere Geschäftseinheit (Bareboat-Charter), 


5. Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Be-
triebsstelle für die Beförderungsleistung im internationalen Seeverkehr, und 


6. Verkauf eines Seeschiffs, welches mindestens ein Jahr für die Beförderungsleistung 
im internationalen Seeverkehr genutzt und von der Geschäftseinheit gehalten wurde.  


Satz 1 gilt nicht für Gewinne oder Verluste, die aus der Beförderung auf Binnenwasserstra-
ßen in demselben Steuerhoheitsgebiet erzielt werden.  


(3) Neben- und Hilfsgeschäfte im Sinne dieses Paragraphen, wenn sie hauptsächlich 
im Zusammenhang mit Beförderungsleistungen mit Seeschiffen im internationalen Seever-
kehr stehen, sind die folgenden Tätigkeiten: 


1. Vermietung eines Seeschiffs an ein anderes Schifffahrtsunternehmen, das keine Ge-
schäftseinheit ist, für einen Zeitraum von nicht mehr als drei Jahren (Bareboat-Charter-
Basis), 


2. Verkauf von durch andere Schifffahrtsunternehmen ausgestellten Fahrkarten für den 
inländischen Teil einer internationalen Fahrt, 


3. Vermietung und kurzfristige Lagerung von Containern, einschließlich der Kompensati-
onen für die verspätete Rückgabe von Containern, 


4. Erbringung von Dienstleistungen für andere Schifffahrtsunternehmen durch Ingeni-
eure, Wartungspersonal, Ladearbeiter, Bewirtungs- und Kundendienstpersonal, und 


5. Kapitalerträge, die aus Investitionen stammen, die für die Ausübung für die Tätigkeit 
des Betriebs von Seeschiffen im internationalen Seeverkehr erforderlich sind. 


Tätigkeiten im Sinne des Satzes 1 einer Geschäftseinheit setzen auch Tätigkeiten im Sinne 
des Absatzes 2 derselben Geschäftseinheit voraus.  


(4) Aufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit Tätig-
keiten im Sinne der Absätze oder 3 stehen sind direkt zuzuordnen. Aufwendungen, die nur 
in mittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sind entsprechend des Verhältnis-
ses der Umsatzerlöse der Geschäftseinheit aus diesen Tätigkeiten zu ihren Gesamtum-
satzerlösen zuzuordnen. 


(5) Die Gewinne oder Verluste im Sinne des Absatzes 3 sind abweichend von 
Absatz 1 nicht auszunehmen, soweit sie insgesamt den Betrag von 50 Prozent der Ge-
winne oder Verluste nach Absatzes 2 dieser Geschäftseinheiten in demselben Steuerho-
heitsgebiet übersteigen. 


§ 29 


Behandlung von Vergütungen auf besondere Instrumente bei Kreditinstituten und 
Versicherern 


Aufwendungen und Erträge auf Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Kredit-
instituten sind bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
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Verlusts erfolgswirksam zu behandeln. Ein Instrument des zusätzlichen Kernkapitals ist ein 
Instrument, das von einer Geschäftseinheit gemäß den bankenaufsichtsrechtlichen Anfor-
derungen emittiert wird und das in hartes Kernkapital umzuwandeln oder herabzuschreiben 
ist, wenn ein in den für das Instrument einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben festge-
legtes Ereignis eintritt, und das weitere Merkmale aufweist, die die Verlustabsorption er-
leichtern sollen. Satz 1 ist auf Restrictet-Tier-1-Instrumente von Versicherern entsprechend 
anzuwenden. Restricted-Tier-1-Instrument ist ein Instrument, das von einer Geschäftsein-
heit gemäß den versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen emittiert wird und das in 
Eigenkapital umzuwandeln oder herabzuschreiben ist, wenn ein in den für das Instrument 
einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben festgelegtes Ereignis eintritt, und das andere 
Merkmale aufweist, die die Verlustabsorption erleichtern sollen. 


§ 30 


Behandlung bestimmter Versicherungserträge 


(1) Erträge einer Versicherungseinheit, die sie aus der Weiterbelastung von Steuern 
erzielt und die vertraglich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind, sind von der Berech-
nung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen. 


(2) Eine Versicherungseinheit hat bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts an Versicherungsnehmer gezahlte Leistungen als Ertrag an-
zusetzen, wenn die den Leistungen zugrundliegenden Erträge bei der Versicherungseinheit 
nicht im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berück-
sichtigt sind, soweit die entsprechende Zu- oder Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber 
den Versicherungsnehmern im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag der Versicherungseinheit erfasst wird. 


§ 31 


Ausschluss von Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen 


(1) Zuführungen einer Versicherungseinheit zu versicherungstechnischen Rückstel-
lungen für fondsgebundene Versicherungen sind nicht abziehbar, soweit die Zuführungen 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Erträgen stehen, die nach § 18 Nummer 2 in Ver-
bindung mit § 20 zu kürzen sind. Satz 1 gilt nicht, soweit diese Erträge die Gebühren für die 
Anlagenverwaltung abdeckten.  


(2) Zuführungen einer Versicherungseinheit zu versicherungstechnischen Rückstel-
lungen für fondsgebundene Versicherungen sind nicht abziehbar, soweit die Zuführungen 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Gewinnen stehen, die nach § 18 Nummer 3 in Ver-
bindung mit § 21 zu kürzen sind. 
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A b s c h n i t t  3  


W a h l r e c h t e  b e i  d e r  G e w i n n e r m i t t l u n g  


§ 32 


Aktienbasierte Vergütungen 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können die von einer Ge-
schäftseinheit für ein Geschäftsjahr im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag ausgewiesenen Aufwendungen, die für aktienbasierte Vergütun-
gen geleistet wurden, durch die nach steuerlichen Vorschriften des Belegenheitsstaats die-
ser Geschäftseinheit als Betriebsausgaben zugelassenen aktienbasierten Vergütungen er-
setzt werden. Wird das Wahlrecht nach Satz 1 für Vergütungen ausgeübt, für die bereits in 
vorangegangenen Geschäftsjahren Aufwendungen im Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Geschäftseinheit berücksichtigt worden sind, 
muss bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts für das 
Antragsjahr ein Korrekturbetrag berücksichtigt werden. Dieser Betrag entspricht der positi-
ven Differenz zwischen dem Gesamtbetrag aller bereits abgezogenen Aufwendungen für 
diese Vergütungen und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen, die berücksichtigt hätten 
werden können, wenn das Wahlrecht bereits für diese Geschäftsjahre ausgeübt worden 
wäre. 


(2) Wurden Aufwendungen im Sinne des Absatzes 1 im Zusammenhang mit einer Ak-
tienoption abgezogen und wird diese Option nicht ausgeübt, sind die abgezogenen Beträge 
dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag des Ge-
schäftsjahres hinzuzurechnen, in dem die Aktienoption letztmalig hätte ausgeübt werden 
können. 


(3) Für die Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2; es ist einheit-
lich für alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten auszuüben. In dem 
Geschäftsjahr, in dem die Inanspruchnahme des Wahlrechts widerrufen wird, muss die Ge-
schäftseinheit die positive Differenz zwischen den nach Absatz 1 zum Abzug zugelassenen 
Betriebsausgaben und allen während der Inanspruchnahme dieses Wahlrechts entstande-
nen und nicht geleisteten Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen berücksichtigen. 


§ 33 


Anwendung der Realisationsmethode 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können Vermögenswerte und 
Schulden, die im Konzernabschluss zum beizulegenden Zeitwert erfasst oder bei denen 
Anpassungen aufgrund von Wertminderungstests vorgenommen worden sind, bei der Er-
mittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts abweichend mit dem 
maßgeblichen Buchwert nach Absatz 2 angesetzt werden (Realisationsmethode). Aufwen-
dungen und Erträge aus der Erfassung des beizulegenden Zeitwerts oder der Anwendung 
des Wertminderungstests im Sinne des Satzes 1 sind bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen. 


(2) Maßgeblicher Buchwert ist der Buchwert, mit dem der Vermögenswert oder die 
Schuld zu Beginn des Geschäftsjahres, für das das Wahlrecht im Sinne des Absatzes 1 
ausgeübt wird, im Jahresabschluss angesetzt worden ist. Bei Vermögenswerten und Schul-
den, die zu einem späteren Zeitpunkt erworben, hergestellt oder angefallen sind, sind die 
Anschaffungskosten, Herstellungskosten oder der Vereinnahmungsbetrag maßgebend. 
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(3) Für die Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2; es ist für alle 
Vermögenswerte und Schulden aller Geschäftseinheiten, die in demselben Steuerhoheits-
gebiet belegen sind, einheitlich auszuüben. Die Ausübung kann auf alle materielle Vermö-
genswerte der Geschäftseinheiten oder auf alle Investmenteinheiten beschränkt werden. 


(4) Wird das Wahlrecht nach Maßgabe des § 75 Absatz 2 widerrufen, ist ein Unter-
schiedsbetrag zwischen dem beizulegenden Zeitwert, mit dem der Vermögenswert oder die 
Schuld zu Beginn des Geschäftsjahres, für das der Widerruf erfolgt, im Jahresabschluss 
angesetzt worden ist, und dem maßgeblichen Buchwert im Sinne des Absatzes 2 zu be-
rücksichtigen. 


§ 34 


Gewinne aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann der Nettogewinn aus der 
Veräußerung von unbeweglichem Vermögen des Geschäftsjahrs und der vier vorangegan-
genen Geschäftsjahre (Fünfjahreszeitraum) für alle in demselben Steuerhoheitsgebiet be-
legenen Geschäftseinheiten einheitlich jährlich nach Absatz 2 verteilt und der effektive 
Steuersatz nach § 55 Absatz 1 neu berechnet werden. Nettogewinn im Sinne dieses Para-
graphen ist der positive Saldo der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von in dem-
selben Steuerhoheitsgebiet belegenen unbeweglichem Vermögen aller dort belegenen Ge-
schäftseinheiten für das Geschäftsjahr. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Veräußerungs-
vorgänge zwischen Geschäftseinheiten innerhalb derselben Unternehmensgruppe.  


(2) Der Nettogewinn im Sinne des Absatzes 1 ist, beginnend mit dem ersten Ge-
schäftsjahr des Fünfjahreszeitraums, in dem ein Nettoverlust entstanden ist (Verlustjahr), 
bis zur Höhe des Nettoverlusts zu verrechnen. Der Nettoverlust entspricht dem negativen 
Saldo der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von in demselben Steuerhoheitsge-
biet belegenen unbeweglichem Vermögen aller dort belegenen Geschäftseinheiten für das 
Geschäftsjahr. 


(3) Verbleibt nach Anwendung des Absatzes 2 ein Restbetrag, ist dieser gleichmäßig 
über den Fünfjahreszeitraum zu verteilen (Jahresbetrag) und den einzelnen Geschäftsein-
heiten nach der folgenden Formel zuzuweisen:  


Jahresbetrag ×
Nettogewinn der einzelnen Geschäftseinheit für das Antragsjahr


Nettogewinn aller Geschäftseinheiten für das Antragsjahr
 


(4) War eine Geschäftseinheit, die bei der Ermittlung des Verhältnisses nach Absatz 3 
mit einbezogen wurde, in einem vorangegangenen Geschäftsjahr nicht in diesem Steuer-
hoheitsgebiet belegen, wird der auf diese Geschäftseinheit entfallende Teil gleichmäßig auf 
andere in demselben Steuerhoheitsgebiet belegene Geschäftseinheiten verteilt. 


(5) Erfasste Steuern in Bezug auf Nettogewinne oder Nettoverluste des Antragsjahres 
sind bei der Berechnung der angepassten erfassten Steuern auszunehmen. 


§ 35 


Konsolidierung 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können Erträge, Aufwendun-
gen, Gewinne oder Verluste aus Geschäftsvorfällen zwischen Geschäftseinheiten, die in 
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demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind und einem gemeinsamen Gruppenbesteue-
rungssystem unterliegen, nach den Konsolidierungsgrundsätzen der obersten Muttergesell-
schaft zusammengefasst werden.  


(2) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2; es ist für alle in einem Steu-
erhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten einheitlich auszuüben. Bei Widerruf der In-
anspruchnahme des Wahlrechts sind Anpassungen zur Verhinderung von Doppelerfas-
sung oder Nichterfassung vorzunehmen.  


§ 36 


Steuerpflicht von Portfoliodividenden 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ist § 20 Absatz 1 Nummer 2 für 
die Ermittlung des Dividendenkürzungsbetrags einer Geschäftseinheit nicht anzuwenden. 


(2) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2; es ist für alle Beteiligungen 
einer Geschäftseinheit einheitlich auszuüben. 


§ 37 


Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei Eigenkapitalbeteiligungen 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ist § 21 für qualifizierte Ge-
winne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen einer Geschäftseinheit nicht anzuwen-
den. 


(2) Qualifizierte Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen, sind Gewinne 
oder Verluste aus Schachtelbeteiligungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 1), die  


1. ohne Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 1 nach § 21 ausgenommen wären und 


2. im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit, die die Eigenkapitalbeteiligung hält, steu-
erpflichtig und nicht von der Besteuerung ausgenommen sind. Gewinne und Verluste 
aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts sind auch dann zu berücksichtigen, 
wenn nur die Veräußerung der Eigenkapitalbeteiligung der Besteuerung unterliegt und 
nur latente Steuern hinsichtlich der Änderung des beizulegenden Zeitwerts zu erfassen 
sind. 


(3) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2; es ist für alle von Geschäfts-
einheiten eines Steuerhoheitsgebiets gehaltenen Schachtelbeteiligungen (§ 20 Ab-
satz 1 Nummer 1) einheitlich auszuüben. Der Widerruf der Inanspruchnahme des Wahl-
rechts ist bezogen auf Eigenkapitalbeteiligungen nicht möglich, bei denen es infolge der 
Ausübung des Wahlrechts zu einer Verlustberücksichtigung gekommen ist. Für diese Ei-
genkapitalbeteiligungen gilt Absatz 1 ungeachtet des Widerrufs fort. 


§ 38 


Symmetrische Behandlung qualifizierter Währungsgewinne oder qualifizierter  
Währungsverluste bei Nettoinvestitionen in einen Geschäftsbetrieb 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit sind im Mindeststeuer-Jahres-
überschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene qualifizierte 
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Währungsgewinne oder qualifizierte Währungsverluste einer Geschäftseinheit als ausge-
nommene Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen im Sinne des § 21 zu be-
handeln. 


(2) Qualifizierte Währungsgewinne oder qualifizierte Währungsverluste sind Gewinne 
oder Verluste aus Währungsumrechnungsdifferenzen, soweit sie 


1. die Absicherung von Währungsrisiken in Schachtelbeteiligungen (§ 20 Absatz 1 Num-
mer 1) betreffen, die von der Geschäftseinheit oder einer anderen Geschäftseinheit 
gehalten werden, 


2. im Konzernabschluss im sonstigen Ergebnis erfasst sind, und 


3. ein Sicherungsinstrument betreffen, das nach einem zugelassenen Rechnungsle-
gungsstandard, der bei der Aufstellung des Konzernabschlusses verwandt wird, als 
effektive Nettoinvestition in einen Geschäftsbetrieb zu beurteilen ist. 


Soweit die wirtschaftlichen und bilanziellen Folgen des Sicherungsinstruments nicht von 
der das Sicherungsinstrument emittierenden Geschäftseinheit, sondern von der Geschäfts-
einheit getragen werden, die die betreffende Schachtelbeteiligung (§ 20 Absatz 1 Num-
mer 1) hält, ist Absatz 1 bei dieser und nicht beim Emittenten anzuwenden. 


(3) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2; es ist für die Absicherung von 
Währungsrisiken in Schachtelbeteiligungen (§ 20 Absatz 1 Nummer 1) einer Geschäftsein-
heit einheitlich auszuüben. 


§ 39 


Qualifizierte Sanierungserträge 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit sind im Mindeststeuer-Jahres-
überschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag enthaltene qualifizierte Sanierungser-
träge einer Geschäftseinheit bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts auszunehmen. 


(2) Sanierungserträge im Sinne des Absatzes 1 sind Erträge aus einem Schuldener-
lass, wenn 


1. zum Erlasszeitpunkt über das Vermögen der Geschäftseinheit ein an die eingetretene 
Zahlungsunfähigkeit anknüpfendes Insolvenzverfahren eröffnet wurde, das der Kon-
trolle eines Gerichts oder eines anderen unabhängigen Justizorgans unterliegt oder 
nachdem ein vom Schuldner unabhängiger Insolvenzverwalter bestellt wurde, 


2. die Geschäftseinheit unter alleiniger Berücksichtigung von Verbindlichkeiten gegen-
über nicht mit der Geschäftseinheit im Sinne des Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Muster-
abkommens verbundenen Gläubigern (Drittgläubiger) ohne den Erlass dieser Verbind-
lichkeiten innerhalb von zwölf Monaten zahlungsunfähig würde und hierzu eine begrün-
dete Prognose eines unabhängigen Experten vorliegt, oder 


3. kein Fall der Nummer 1 oder 2 vorliegt und die Verbindlichkeiten der Geschäftseinheit 
den Zeitwert ihrer Vermögenswerte unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Schuldenerlas-
ses übersteigen (Überschuldung). 


(3) Qualifizierte Sanierungserträge im Sinne des Absatzes 1 sind im Fall des 


1. Absatzes 2 Nummer 1 sämtliche Sanierungserträge, 
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2. Absatzes 2 Nummer 2 sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang mit Drittgläu-
bigern sowie Sanierungserträge im Zusammenhang mit im Sinne des Artikel 5 Absatz 8 
des OECD-Musterabkommens verbundenen Gläubigern, soweit deren Sanierungsbei-
träge als Teil einer einheitlichen Sanierungsbemühung mit den Drittgläubigern angese-
hen werden kann,  


3. Absatzes 2 Nummer 3 sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang mit Drittgläu-
bigern, höchstens jedoch der kleinere der folgenden Beträge: 


a) Überschuldungsbetrag,  


b) Gesamtbetrag, der nach den steuerrechtlichen Bestimmungen des Belegenheits-
staats der Geschäftseinheit sanierungsbedingt untergehenden nationalen Steuer-
attributen. 


A b s c h n i t t  4  


A u f t e i l u n g  v o n  G e w i n n e n  u n d  V e r l u s t e n  b e i  B e t r i e b s -
s t ä t t e n  u n d  t r a n s p a r e n t e n  E i n h e i t e n  


§ 40 


Zuordnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Betriebsstätte und Stammhaus 


(1) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer 
Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 1 bis 3 ist der Betrag, der im Jahresab-
schluss ausgewiesen worden wäre, wenn die Betriebsstätte als ein eigenständiges und un-
abhängiges Unternehmen nach den Rechnungslegungsgrundsätzen, die bei der Aufstel-
lung des Konzernabschlusses der Muttergesellschaft verwendet worden sind, Rechnung 
gelegt hätte. 


(2) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nach 
Absatz 1 ist für das Geschäftsjahr so anzupassen, dass 


1. bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 1 und 2 nur die Erträge und Auf-
wendungen berücksichtigt werden, die der Betriebsstätte im Fall des 
§ 4 Absatz 8 Nummer 1 nach den Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung oder im Fall des § 4 Absatz 8 Nummer 2 nach dem nationalen 
Recht des Belegenheitsstaats zuzuordnen sind,  


2. bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 3 nur die Erträge und Aufwendun-
gen berücksichtig werden, die dieser Betriebsstätte entsprechend Artikel 7 des OECD-
Musterabkommen zugeordnet würden. 


(3) Bei einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 4 gilt als Mindeststeuer-Jah-
resüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr der Teil der Ein-
künfte, der im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses nicht der Besteuerung unterliegt und 
Tätigkeiten außerhalb dieses Steuerhoheitsgebiets zuzuordnen ist. Aufwendungen sind 
dem Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte nur zuzuordnen, soweit sie nicht bereits im 
Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses steuerlich berücksichtigt worden und diesem Steu-
erhoheitsgebiet keine Tätigkeiten zuzuordnen sind. 


(4) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der 
Betriebsstätte nach den Absätzen 1 bis 3 darf bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
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Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts des Stammhauses nicht berücksichtigt werden. Ab-
weichend von Satz 1 ist der Mindeststeuer-Verlust einer Betriebsstätte dem Mindeststeuer-
Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust des Stammhauses zuzurechnen, wenn dieser bei der 
Ermittlung des Gewinns des Stammhauses berücksichtigt wird und soweit dieser nicht mit 
steuerlichen Einkünften verrechnet wird, die im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses und 
der Betriebsstätte der Besteuerung unterliegen. Mindeststeuer-Gewinne der Betriebsstätte 
in nachfolgenden Geschäftsjahren sind bis zur Höhe des nach Satz 2 zugerechneten Min-
deststeuer-Verlusts dem Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust des Stamm-
hauses zuzurechnen. 


§ 41 


Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei transparenten Einheiten 


(1) Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer 
transparenten Einheit ist um den Teil zu reduzieren, der den Gesellschaftern zuzuordnen 
ist, die nicht Teil der Unternehmensgruppe sind, und die ihren Eigenkapitalanteil an der 
transparenten Einheit unmittelbar oder über eine steuertransparente Struktur mittelbar hal-
ten. Dies gilt nicht für eine transparente Einheit, die selbst oberste Muttergesellschaft ist 
oder für transparente Einheiten, soweit diese unmittelbar oder über eine steuertransparente 
Struktur durch eine transparente oberste Muttergesellschaft gehalten werden. 


(2) Der nach Anwendung von Absatz 1 verbleibende Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist 


1. einer Betriebsstätte entsprechend den Grundsätzen des § 40 zuzuordnen, soweit hier-
durch die Geschäftstätigkeit der transparenten Einheiten ausgeübt wird,  


2. im Fall einer steuertransparenten Einheit, die keine oberste Muttergesellschaft ist, den 
gruppenzugehörigen Gesellschaftern entsprechend ihrer jeweiligen Eigenkapitalbetei-
ligung zuzuordnen, soweit nach Anwendung der Nummer 1 ein Betrag verbleibt, 


3. im Fall einer steuertransparenten Einheit, die eine oberste Muttergesellschaft ist, oder 
im Fall einer umgekehrt hybriden Einheit, dieser selbst zuzuordnen, soweit nach An-
wendung der Nummer 1 ein Betrag verbleibt. 


T e i l  4  


E r m i t t l u n g  d e r  a n g e p a s s t e n  e r f a s s t e n  S t e u e r n  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


§ 42 


Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit 


(1) Der Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit entspricht 
den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag im 
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Geschäftsjahr angefallenen laufenden Steuern, soweit es sich um erfasste Steuern handelt, 
angepasst um 


1. die Hinzurechnungen im Sinne des § 45 und die Kürzungen im Sinne des § 46 der 
erfassten Steuern für das Geschäftsjahr, 


2. den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern im Sinne des § 48, 


3. Erhöhungen oder Minderungen der im Eigenkapital oder im sonstigen Ergebnis berück-
sichtigten erfassten Steuern in Bezug auf Bestandteile, die in die Berechnung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindesteuer-Verlusts einfließen und nach dem Steuerrecht 
des Belegenheitsstaats der Geschäftseinheit der Besteuerung unterliegen,  


4. Steuern im Sinne des § 34 Absatz 5, und 


5. Anpassungen nach dem siebten Teil (§§ 67 bis 72). 


(2) Bei der Ermittlung des Betrags nach Absatz 1 darf kein Betrag erfasster Steuern 
mehrfach berücksichtigt werden. 


§ 43 


Erfasste Steuern 


(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 sind erfasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes 


1. Steuern vom Einkommen oder Ertrag der Geschäftseinheit, die im Jahresabschluss der 
Geschäftseinheit in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne oder ihren Anteil an den Er-
trägen oder Gewinnen einer anderen Geschäftseinheit, an der die Geschäftseinheit 
eine Eigenkapitalbeteiligung hält, ausgewiesen sind, 


2. Steuern auf Gewinnausschüttungen, auf als Gewinnausschüttungen geltende Zahlun-
gen oder auf betriebsfremde Aufwendungen der Geschäftseinheit, die im Rahmen ei-
nes zulässigen Ausschüttungssteuersystems erhoben werden,  


3. Steuern, die anstelle einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer erhoben werden, 
und 


4. Steuern, die in Bezug auf das Eigenkapital der Geschäftseinheit erhoben werden, ein-
schließlich der Steuern, die sowohl auf der Grundlage vom Einkommen oder Ertrag als 
auch auf dem Eigenkapital der Geschäftseinheit erhoben werden. 


(2) Nicht erfasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes sind 


1. Steuern der Geschäftseinheit, die im Rahmen einer anerkannten Primärergänzungs-
steuerregelung, einer anerkannten Sekundärergänzungssteuerregelung oder einer an-
erkannten nationalen Ergänzungssteuerregelung erhoben werden, 


2. unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern, und 


3. Steuern einer Versicherungseinheit, die den nach § 30 Absatz 1 auszunehmenden Er-
trägen entsprechen. 
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§ 44 


Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei Mindeststeuer-Gesamtverlust 


(1) Ergibt sich für ein Geschäftsjahr für ein Steuerhoheitsgebiet ein Mindeststeuer-
Gesamtverlust und beläuft sich der Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern für 
dieses Steuerhoheitsgebiet auf weniger als null und auf weniger als die erwarteten ange-
passten erfassten Steuern, werden die Geschäftseinheiten in diesem Steuerhoheitsgebiet 
so behandelt, als hätten sie einen zusätzlichen Steuererhöhungsbetrag nach § 55 in Höhe 
der Differenz zwischen den angepassten erfassten Steuern und den erwarteten angepass-
ten erfassten Steuern. Mindeststeuer-Gesamtverlust ist der Unterschiedsbetrag zwischen 
den Mindeststeuer-Gewinnen und Mindeststeuer-Verlusten aller in einem Steuerhoheitsge-
biet belegenen Geschäftseinheiten, wenn dieser negativ oder null ist. 


(2) Die erwarteten angepassten erfassten Steuern betragen: 


Mindeststeuer-Gesamtverlust × Mindeststeuersatz 


(3) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ist kein zusätzlicher Steuerer-
höhungsbetrag nach Absatzes 1 anzusetzen. In diesem Fall ist die Differenz im Sinne des 
Absatzes 1 in die folgenden Geschäftsjahre vorzutragen. Dieser Vortrag kürzt den Gesamt-
betrag der angepassten erfassten Steuern in den folgenden Geschäftsjahren, in denen sich 
ein Mindeststeuer-Gesamtgewinn und ein positiver Betrag angepasster erfasster Steuern 
ergeben; die Kürzung erfolgt höchstens jedoch bis auf null. Der Vortrag nach Satz 2 hat bis 
zu dessen vollständigen Verbrauch bezogen auf die jeweilige Unternehmensgruppe und 
das jeweilige Steuerhoheitsgebiet und ungeachtet des Verbleibs einer Geschäftseinheit der 
Unternehmensgruppe in dem Steuerhoheitsgebiet zu erfolgen. 


(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden, soweit ein fiktiver latenter Steueranspruch auf-
grund eines Verlustrücktrags nach § 50 Absatz 3 zu erfassen ist. 


A b s c h n i t t  2  


A n p a s s u n g e n  d e r  e r f a s s t e n  S t e u e r n  


§ 45 


Hinzurechnungen 


Den bei einer Geschäftseinheit im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steuern werden folgende Beträge 
hinzugerechnet: 


1. erfasste Steuern, die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags als Aufwendungen im Ergebnis vor Steuern berück-
sichtigt worden sind, 


2. Beträge, die als Folge der Inanspruchnahme des Mindeststeuer-Verlustwahlrechts 
nach § 49 Absatz 2 als aufgelöst gelten, 


3. erfasste Steuern, die im Geschäftsjahr für ungewisse Steuerrückstellungen entrichtet 
worden sind, sofern die betreffenden Beträge in einem vorangegangenen Geschäfts-
jahr nach § 46 Nummer 4 gekürzt worden sind, und 







 - 46 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


4. anerkannte steuerliche Zulagen, die die angefallenen laufenden Steuern, soweit es 
sich um erfasste Steuern handelt, gemindert haben.  


§ 46 


Kürzungen 


Die bei einer Geschäftseinheit im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr erfassten Steuern werden gekürzt um 


1. angefallene laufende Steuern in Zusammenhang mit Erträgen oder Gewinnen, die 
nach den Vorschriften des dritten Teils dieses Gesetzes bei der Ermittlung des Minde-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen sind oder ausgenommen 
werden, 


2. nicht anerkannte steuerliche Zulagen, soweit sie die angefallenen laufenden Steuern, 
soweit es sich um erfasste Steuern handelt, nicht gemindert haben, 


3. erstattete oder gutgeschriebene erfasste Steuern, ausgenommen für anerkannte steu-
erliche Zulagen, die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrag nicht als Minderung des Steueraufwands behandelt worden sind, 


4. Steueraufwand für ungewisse Steuerrückstellungen, und 


5. Steueraufwand, der voraussichtlich nicht binnen drei Jahren nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres entrichtet wird. 


§ 47 


Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Geschäftseinheiten 


(1) Die erfassten Steuern einer Geschäftseinheit im Zusammenhang mit Betriebsstät-
ten, steuertransparenten Einheiten, hybriden Einheiten sowie Steuern aufgrund einer Hin-
zurechnungsbesteuerungsregelung und Steuern auf Ausschüttungen werden wie folgt zu-
gerechnet: 


1. Der im Jahresabschluss einer Geschäftseinheit enthaltene Betrag der erfassten Steu-
ern auf den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust einer Betriebsstätte 
wird dieser zugerechnet. 


2. Der im Jahresabschluss einer steuertransparenten Einheit enthaltene Betrag der er-
fassten Steuern auf den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust, der nach 
§ 41 Absatz 2 Nummer 2 einem gruppenzugehörigen Gesellschafter zugerechnet wird, 
wird diesem zugerechnet.  


3. Der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigte 
Betrag an erfassten Steuern aufgrund einer Hinzurechnungsbesteuerung ist der Ge-
schäftseinheit, deren Einkommen beim gruppenzugehörigen Gesellschafter einer Hin-
zurechnungsbesteuerung unterliegt, entsprechend dem Anteil am hinzugerechneten 
Einkommen zuzurechnen. 


4. Der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigte 
Betrag der erfassten Steuern auf den Gewinn einer hybriden Einheit wird dieser zuge-
rechnet. 
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5. Der im Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen unmittelbaren Gesellschafters ei-
ner Geschäftseinheit enthaltene Betrag erfasster Steuern auf die von dieser Geschäfts-
einheit im Geschäftsjahr vorgenommenen Ausschüttungen ist der ausschüttenden Ge-
schäftseinheit zuzurechnen. 


(2) Die nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 zuzurechnenden erfassten Steuern bezogen 
auf passive Erträge sind auf den niedrigeren der beiden folgenden Beträge zu begrenzen: 


1. den Betrag der erfassten Steuern bezogen auf diese passiven Erträge, oder 


2. den Betrag der passiven Erträge der Geschäftseinheit, die aufgrund einer Hinzurech-
nungsbesteuerungsregelung oder einer Steuertransparenzregelung einzubeziehen 
sind, multipliziert mit dem Ergänzungssteuersatz für das Steuerhoheitsgebiet der Ge-
schäftseinheit, der ohne Berücksichtigung der vom gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ter der Geschäftseinheit zu entrichtenden erfassten Steuern bestimmt wird. 


Die nach Satz 1 verbleibenden erfassten Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschafters 
für passive Einkünfte sind von der Zurechnung nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 auszuneh-
men.  


(3) Im Fall des § 40 Absatz 4 Satz 2 sind die erfassten Steuern, die im Belegenheits-
staat auf den Gewinn der Betriebsstätte anfallen, als erfasste Steuern des Stammhauses 
zu behandeln. Die nach Satz 1 zuzurechnenden erfassten Steuern dürfen den Betrag des 
Gewinns der Betriebsstätte, multipliziert mit dem höchsten inländischen Steuersatz für re-
guläre Einkünfte im Belegenheitsstaat des Stammhauses, nicht übersteigen. 


§ 48 


Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern 


(1) Der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern für eine Geschäftseinheit für 
ein Geschäftsjahr entspricht den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag angefallenen latenten Steuern, wenn der anwendbare Steuersatz niedri-
ger ist als der Mindeststeuersatz, und in allen anderen Fällen der unter Zugrundelegung 
des Mindeststeuersatzes neu berechneten latenten Steuern, die sich auf die erfassten 
Steuern für dieses Geschäftsjahr beziehen. Dabei sind die in den Absätzen 2 und 3 aufge-
führten Anpassungen sowie folgende Positionen ausgeschlossen: 


1. latente Steuern in Bezug auf Posten, die nach den Vorschriften des dritten Teils dieses 
Gesetzes bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
auszunehmen sind oder ausgenommen werden, 


2. latenter Steuern in Bezug auf unzulässige Abgrenzungen im Sinne des Absatzes 6 und 
nicht geltend gemachte Abgrenzungen im Sinne des Absatzes 7 für das laufende Ge-
schäftsjahr, 


3. Auswirkungen von Ansatz- und Bewertungsanpassungen auf einen latenten Steueran-
spruch, 


4. neu bemessene latente Steuern aufgrund einer Änderung des geltenden inländischen 
Steuersatzes, und 


5. latente Steuern im Zusammenhang mit der Entstehung und Nutzung von Steueran-
rechnungsbeträgen, es sei denn, es handelt sich um einen qualifizierten gebietsfrem-
den Steueranrechnungsbetrag. Ein qualifizierter gebietsfremder Steueranrechnungs-
betrag einer Geschäftseinheit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, 
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a) wenn nach dem Recht des Belegenheitsstaats der Geschäftseinheit vorgesehen 
ist, dass 


aa) aus dem Belegenheitsstaat stammende Verluste zunächst mit gebietsfremden 
Gewinnen verrechnet werden müssen, bevor eine Anrechnung gebietsfrem-
der Steuern erfolgen kann und 


bb) ungenutzte gebietsfremde Steueranrechnungsbeträge in nachfolgenden Be-
steuerungszeiträumen auf Steuern des Belegenheitsstaats in Bezug auf aus 
dem Belegenheitsstaat stammende Gewinne angerechnet werden können, 


b) soweit die Geschäftseinheit einen aus dem Belegenheitsstaat stammenden Ver-
lust mit einem gebietsfremden Gewinn verrechnet hat, und 


c) soweit der gebietsfremde Steueranrechnungsbetrag auf diesem gebietsfremden 
Gewinn beruht. 


Als qualifizierter gebietsfremder Steueranrechnungsbetrag ist, vorbehaltlich der weite-
ren in diesem Paragraphen geregelten Ausschlüsse und Anpassungen, höchstens der 
kleinere der beiden folgenden Beträge anzusetzen 


d) Betrag, der bezogen auf den gebietsfremden Gewinn gezahlten gebietsfremden 
Steuern, 


e) verrechneter Verlust multipliziert dem Steuersatz, der für Berechnung der gebiets-
fremden Steuer maßgebend ist. 


Gebietsfremde Gewinne der Geschäftseinheit im Sinne dieser Vorschrift sind Einkünfte 
aufgrund einer Hinzurechnungsbesteuerung. 


(2) Der nach Anwendung des Absatzes 1 verbleibende Gesamtbetrag der angepass-
ten latenten Steuern ist wie folgt anzupassen: 


1. Erhöhung um den während des Geschäftsjahres tatsächlich angefallenen Betrag un-
zulässiger Abgrenzungen oder nicht geltend gemachter Abgrenzungen für ein früheres 
Geschäftsjahr,  


2. Erhöhung um eine nach Absatz 4 nachversteuerte latente Steuerschuld, soweit sie im 
laufenden Geschäftsjahr beglichen wurde, und 


3. Minderung um den Betrag, um den sich der Gesamtbetrag im Sinne des Absatzes 1 
verringert hätte, wenn für einen steuerlichen Verlustvortrag im laufenden Jahr ein la-
tenter Steueranspruch abgegrenzt worden wäre, jedoch hierfür die Voraussetzungen 
für den Ansatz nicht erfüllt waren. 


(3) Ein latenter Steueranspruch, der nach Absatz 1 zu einem unter dem Mindeststeu-
ersatz liegenden Steuersatz zu erfassen ist, kann abweichend von den Absätzen 1 und 2 
anhand des Mindeststeuersatzes neu berechnet werden, sofern die steuerpflichtige Ge-
schäftseinheit nachweisen kann, dass der latente Steueranspruch auf einen Mindeststeuer-
Verlust dieses Geschäftsjahres zurückzuführen ist. Der Gesamtbetrag der angepassten la-
tenten Steuern wird um den Betrag verringert, um den sich ein latenter Steueranspruch 
aufgrund einer Neuberechnung nach Satz 1 erhöht. 


(4) Eine latente Steuerschuld, die nach Absatz 1 berücksichtigt worden ist, die nicht 
nach Absatz 5 von der Nachversteuerung ausgenommen und die nicht bis zum Ende des 
fünften der Berücksichtigung folgenden Geschäftsjahres wieder aufgelöst worden ist, ist 
nach den folgenden Bestimmungen nachzuversteuern (Nachversteuerungsbetrag). Der 
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Nachversteuerungsbetrag des laufenden Geschäftsjahres ist als Minderung der erfassten 
Steuern des fünften vorangegangenen Geschäftsjahres zu behandeln und der effektive 
Steuersatz sowie der Steuererhöhungsbetrag dieses Geschäftsjahres sind nach § 55 zu 
ermitteln. Der Nachversteuerungsbetrag des laufenden Geschäftsjahres entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem Betrag, mit dem die latente Steuerschuld in den Gesamtbetrag im 
Sinne des Absatzes 1 im fünften vorangegangenen Geschäftsjahr einbezogen worden ist, 
und dem Betrag, der nicht bis zum letzten Tag des laufenden Geschäftsjahres wieder auf-
gelöst worden ist. 


(5) Von der Nachversteuerung nach Absatz 4 sind latente Steuerschulden in Bezug 
auf folgende Posten ausgenommen: 


1. Abschreibungen auf materielle Vermögenswerte, 


2. Kosten einer staatlichen Lizenz oder ähnlichen Regelung für die Nutzung von unbe-
weglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen Investitionen 
in materielle Vermögenswerte verbunden sind, 


3. Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, 


4. Stilllegungs- und Sanierungsaufwendungen, 


5. Zeitwertbilanzierung nicht realisierter Nettogewinne, sofern nicht die Realisationsme-
thode nach § 33 anzuwenden ist, 


6. Nettowechselkursgewinne, 


7. Versicherungsrückstellungen und abgegrenzte Versicherungsvertragsabschlusskos-
ten, 


8. Gewinne aus dem Verkauf von im selben Steuerhoheitsgebiet wie die Geschäftseinheit 
belegenem Sachvermögen, die in Sachvermögen im selben Steuerhoheitsgebiet rein-
vestiert werden, und 


9. zusätzliche Beträge, die sich aus Änderungen von Rechnungslegungsgrundsätzen in 
Bezug auf die in Nummern 1 bis 8 genannten Posten ergeben. 


(6) Unzulässige Abgrenzung bedeutet:  


1. jede Veränderung des latenten Steueraufwands, die mit einer Ungewissheit bezüglich 
der steuerlichen Behandlung zusammenhängt, sowie 


2. jede Veränderung des latenten Steueraufwands, die mit Ausschüttungen einer Ge-
schäftseinheit zusammenhängt. 


(7) Nicht geltend gemachte Abgrenzung bedeutet jede Erhöhung einer latenten Steu-
erschuld bei einer Geschäftseinheit für ein Geschäftsjahr, die voraussichtlich nicht innerhalb 
des in Absatz 4 genannten Zeitraums wieder aufgelöst wird und die auf Antrag der berichts-
pflichtigen Geschäftseinheit nicht in den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern 
für das betreffende Geschäftsjahr einbezogen wird. 







 - 50 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


§ 49 


Mindeststeuer-Verlustwahlrecht 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann mit Abgabe der ersten 
Mindeststeuer-Erklärung für ein Steuerhoheitsgebiet von der Anwendung des § 48 abge-
sehen werden. Für jedes Geschäftsjahr, in dem für ein Steuerhoheitsgebiet ein Mindest-
steuer-Verlust vorliegt, wird ein latenter Steueranspruch in folgender Höhe angesetzt: 


Latenter Steueranspruch = Mindeststeuer-Gesamtverlust × Mindeststeuersatz 


(2) Der latente Steueranspruch ist in nachfolgende Geschäftsjahre vorzutragen und in 
jedem dieser nachfolgenden Geschäftsjahre, in denen sich ein Mindeststeuer-Gesamtge-
winn nach dem fünften Teil dieses Gesetzes ergibt, um folgenden Betrag aufzulösen, 
höchstens jedoch in Höhe des Betrags des latenten Steueranspruchs nach Absatz 1:  


Auflösungsbetrag = Mindeststeuer-Gesamtgewinn × Mindeststeuersatz 


(3) In dem Geschäftsjahr, in dem die Inanspruchnahme des Wahlrechts nach Absatz 1 
widerrufen wird, ist der latente Steueranspruch aufzulösen. Die erstmalige Anwendung des 
§ 48 in einem Geschäftsjahr gilt als Widerruf nach Satz 1.  


(4) Absatz 1 gilt nicht für ein Steuerhoheitsgebiet mit einem zulässigen Ausschüt-
tungssteuersystem. Für den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft eine transparente 
Einheit ist, gelten Satz 1 und die Absätze 1 bis 3 für den Mindeststeuer-Verlust der trans-
parenten Einheit, der sich nach Anwendung des § 67 Absatz 2 ergibt, entsprechend. Sofern 
die Voraussetzungen nach § 80 oder nach den §§ 81 bis 84 erfüllt sind und die Unterneh-
mensgruppe den CbCR-Safe-Harbour tatsächlich anwendet, verschiebt sich die Anwen-
dung des Mindeststeuer-Verlustwahlrechts entsprechend.  


§ 50 


Nachträgliche Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern 


(1) Eine im Jahresabschluss der Geschäftseinheit ausgewiesene Erhöhung der Steu-
erschuld vorangegangener Geschäftsjahre wird als Änderung der erfassten Steuern in dem 
Geschäftsjahr behandelt, in dem die Änderung vorgenommen wird.  


(2) Eine im Jahresabschluss der Geschäftseinheit ausgewiesene Minderung der Steu-
erschuld für ein vorangegangenes Geschäftsjahr für das Steuerhoheitsgebiet, führt zu einer 
Neuberechnung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für dieses 
Geschäftsjahr nach § 55 Absatz 1. Bei der Neuberechnung nach § 55 Absatz 1 wird von 
den angepassten erfassten Steuern, die für ein vorangegangenes Geschäftsjahr ermittelt 
wurden, die Minderung der erfassten Steuern abgezogen. Der Mindeststeuer-Gewinn für 
das Geschäftsjahr und dazwischenliegende Geschäftsjahre ist entsprechend anzupassen, 
soweit nach der Anwendung von Satz 2 entsprechende Folgeanpassungen notwendig sind.  


(3) Absatz 2 gilt auch, soweit ein steuerlicher Verlust in ein früheres Geschäftsjahr 
zurückgetragen wird (Verlustrücktrag). In diesem Fall ist für das Geschäftsjahr, in dem der 
steuerliche Verlust entsteht, ein fiktiver latenter Steueranspruch in Höhe des zurückgetra-
genen steuerlichen Verlusts multipliziert mit dem für das frühere Geschäftsjahr anwendba-
ren Steuersatz, höchstens jedoch dem Mindeststeuersatz, im Gesamtbetrag der angepass-
ten latenten Steuern zu erfassen. Die Umkehrung dieses latenten Steueranspruchs ist im 
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Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern für das Geschäftsjahr zu erfassen, in das 
der steuerliche Verlust zurückgetragen wurde. 


(4) Abweichend von Absätzen 2 und 3 kann auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit für das Geschäftsjahr eine Minderung der erfassten Steuern als Anpassung 
der erfassten Steuern in dem Geschäftsjahr, in dem die Anpassung vorgenommen wird, 
behandelt werden, soweit die Minderung der erfassten Steuern insgesamt weniger als 
1 Million Euro beträgt.  


(5) Der latente Steueraufwand aufgrund einer Absenkung des anwendbaren inländi-
schen Steuersatzes ist als Anpassung der von der Geschäftseinheit nach der § 42 und 
§§ 44 bis 46 angesetzten Steuerschuld aus erfassten Steuern in einem vorangegangenen 
Geschäftsjahr zu behandeln, wenn die Absenkung zu einer Unterschreitung des Mindest-
steuersatzes führt. Der latente Steueraufwand aufgrund einer Erhöhung des anwendbaren 
inländischen Steuersatzes ist, wenn er gezahlt wurde, entsprechend der Absätze 1 bis 3 
als eine vorgenommene Anpassung der von der Geschäftseinheit nach § 42 und 
§§ 44 bis 46 angesetzten Verbindlichkeit aus erfassten Steuern in einem vorangegangenen 
Geschäftsjahr zu behandeln, sofern der Steuersatz, der bei der Bildung der latenten Steu-
erschuld zu Grunde gelegt worden ist, unter dem Mindeststeuersatz liegt. Diese Anpassung 
ist bis zur Höhe des Betrags möglich, um den der mit dem Mindeststeuersatz neuberech-
nete latente Steueraufwand angestiegen ist. 


(6) Ist ein 1 Million Euro übersteigender Betrag des laufenden Steueraufwands einer 
Geschäftseinheit, der in den angepassten erfassten Steuern für ein Geschäftsjahr berück-
sichtigt wurde, binnen drei Jahren nach Ablauf dieses Geschäftsjahres noch nicht entrichtet 
worden, werden der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für das Ge-
schäftsjahr, in dem der noch nicht entrichtete Betrag als erfasste Steuer geltend gemacht 
wurde, nach § 55 Absatz 1 neu berechnet, indem die noch nicht entrichteten Beträge aus 
den angepassten erfassten Steuern herausgerechnet werden. 
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T e i l  5  


E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  
S t e u e r e r h ö h u n g s b e t r a g s  


A b s c h n i t t  1  


E r m i t t l u n g  d e s  e f f e k t i v e n  S t e u e r s a t z e s  u n d  d e s  S t e u -
e r e r h ö h u n g s b e t r a g s  


Unterabschnitt 1 


Grundsätze und Besonderheiten 


§ 51 


Effektiver Steuersatz der Unternehmensgruppe für ein Steuerhoheitsgebiet 


(1) Für die Unternehmensgruppe ist der effektive Steuersatz für ein Steuerhoheitsge-
biet für das Geschäftsjahr wie folgt zu ermitteln: 


Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern 


Mindeststeuer-Gesamtgewinn 
 


Der effektive Steuersatz ist auf vier Stellen nach dem Komma zu runden. Der Gesamtbetrag 
der angepassten erfassten Steuern ist die Summe aller Beträge der angepassten erfassten 
Steuern aller in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten. Mindeststeuer-
Gesamtgewinn ist der positive Unterschiedsbetrag zwischen den Mindeststeuer-Gewinnen 
und Mindeststeuer-Verlusten aller in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftsein-
heiten.  


(2) Für die Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach Absatz 1 ist eine staatenlose 
Geschäftseinheit so zu behandeln, als wäre sie in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, in 
dem sie die einzige Geschäftseinheit ist.  


(3) Die Beträge der angepassten erfassten Steuern und Mindeststeuer-Gewinne oder 
Mindeststeuer-Verluste von Investmenteinheiten sind bei der Ermittlung des effektiven 
Steuersatzes nach Absatz 1 auszunehmen. 


§ 52 


Mindeststeuersatz und Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags 


(1) Der Mindeststeuersatz beträgt 15 Prozent. 


(2) Der Steuererhöhungsbetrag für ein Steuerhoheitsgebiet ist für ein Geschäftsjahr 
wie folgt zu ermitteln: 
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Ergänzungssteuersatz ×  bereinigter Mindeststeuer-Gesamtgewinn


+ zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag nach §§ 43, 54 Absatz 1
−  anerkannte nationale Ergänzungssteuer nach §§ 85 bis 88 


(3) Der Ergänzungssteuersatz entspricht der positiven Differenz aus dem Mindest-
steuersatz und dem effektiven Steuersatz nach § 51 Absatz 1. Der bereinigte Mindest-
steuer-Gesamtgewinn entspricht der positiven Differenz aus dem Mindeststeuer-Gesamt-
gewinn für das Geschäftsjahr und dem substanzbasierten Freibetrag nach § 56. Übersteigt 
der Ergänzungssteuersatz 15 Prozent ist § 44 Absatz 3 ungeachtet eines Antrags und vor-
behaltlich des § 44 Absatz 4 auf den übersteigenden Teil anzuwenden. Für Zwecke der 
Anwendung von § 44 Absatz 3 entspricht der Vortrag der Summe der Beträge der ange-
passten erfassten Steuern für dieses Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr. 


(4) Vorbehaltlich des § 55 Absatz 3 wird der Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 2 
den in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten, für die im Geschäftsjahr 
ein Mindeststeuer-Gewinn nach dem dritten Teil dieses Gesetzes ermittelt wurde, wie folgt 
zugeordnet: 


Steuererhöhungsbetrag ×
Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit


Summe aller Mindeststeuer-Gewinne


aller in dem Steuerhoheitsgebiet


belegenen Geschäftseinheiten 


 


Für den Fall, dass sich für das Geschäftsjahr kein Mindeststeuer-Gesamtgewinn ergibt und 
der Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 2 auf eine Neuberechnung nach § 55 Absatz 1 
zurückzuführen ist, wird der Steuererhöhungsbetrag den Geschäftseinheiten entsprechend 
des Satzes 1 auf der Grundlage der Mindeststeuer-Gewinne der Geschäftsjahre zugeord-
net, für die die Neuberechnungen nach § 55 Absatz 1 vorgenommen wurden. 


§ 53 


Behandlung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten 


(1) Die Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach § 51 und des Steuererhöhungs-
betrags nach § 52 ist bei in Minderheitseigentum stehenden Gruppen so vorzunehmen als 
ob es sich bei dieser Gruppe um eine separate Unternehmensgruppe handeln würde. Die 
angepassten erfassten Steuern und die Mindeststeuer-Gewinne oder Mindeststeuer-Ver-
luste der in Minderheitseigentum stehenden Gruppen sind bei der Ermittlung des effektiven 
Steuersatzes und des Mindeststeuer-Gesamtgewinns nicht zu berücksichtigen.  


(2) Die Ermittlung des effektiven Steuersatzes einer in Minderheitseigentum stehen-
den Geschäftseinheit, die nicht Teil einer in Minderheitseigentum stehenden Gruppe ist, hat 
entsprechend Absatz 1 zu erfolgen. 


(3) Eine in Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit ist jede Geschäftseinheit, 
an der die oberste Muttergesellschaft unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteili-
gung in Höhe von 30 Prozent oder weniger hält. Eine in Minderheitseigentum stehende 
Muttergesellschaft ist jede in Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheit, die mittelbar 
oder unmittelbar eine Kontrollbeteiligung an anderen in Minderheitseigentum stehenden 
Geschäftseinheiten hält, wenn nicht eine andere in Minderheitseigentum stehende Ge-
schäftseinheit eine mittelbare oder unmittelbare Kontrollbeteiligung an der erstgenannten 
Geschäftseinheit hält. Eine in Minderheitseigentum stehende Gruppe ist eine in 
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Minderheitseigentum stehende Muttergesellschaft mit allen im Minderheitseigentum ste-
henden Geschäftseinheiten, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Kontrollbeteili-
gung hält. 


§ 54 


Wesentlichkeitsgrenze 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann der Steuererhöhungsbe-
trag jährlich abweichend von § 52 für in demselben Steuerhoheitsgebiet belegene Ge-
schäftseinheiten mit null angesetzt werden, wenn für das Geschäftsjahr und die zwei vo-
rangegangenen Geschäftsjahre 


1. der durchschnittliche Mindeststeuer-Gesamtumsatz aller in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten weniger als 10 Millionen Euro beträgt und 


2. der durchschnittliche Mindeststeuer-Gesamtgewinn oder Mindeststeuer-Gesamtver-
lust weniger als 1 Million Euro beträgt. 


Für den Fall, dass in einem der zwei dem Geschäftsjahr vorangegangenen Geschäftsjahre 
keine Geschäftseinheiten in dem Steuerhoheitsgebiet belegen waren, ist das jeweilige Ge-
schäftsjahr bei der Durchschnittsbildung nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen.  


(2) Absatz 1 gilt nicht für staatenlose Geschäftseinheiten oder Investmenteinheiten. 


(3) Bei dem durchschnittlichen Mindeststeuer-Gesamtumsatz beziehungsweise dem 
durchschnittlichen Mindeststeuer-Gesamtgewinn oder Mindeststeuer-Gesamtverlust han-
delt es sich um den Durchschnitt des in diesem Steuerhoheitsgebiet verzeichneten Min-
deststeuer-Umsatz beziehungsweise des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts für das laufende und die zwei vorangegangenen Geschäftsjahre. Der Mindeststeuer-
Gesamtumsatz eines Steuerhoheitsgebiets für ein Geschäftsjahr entspricht der Summe der 
Mindeststeuer-Umsätze aller in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten für 
dieses Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der nach dem dritten Teil berechneten Anpas-
sungen. 


Unterabschnitt 2 


Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag 


§ 55 


Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag 


(1) Führen § 34 Absatz 1, § 48 Absatz 4, § 50 Absatz 1, 2, 4 und 6 sowie § 69 zu ei-
ner Änderung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für ein voran-
gegangenes Geschäftsjahr, 


1. werden der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für das vorangegan-
gene Geschäftsjahr nach den Regelungen der §§ 51, 52 und 56 bis 60 nach Berück-
sichtigung der Anpassungen der angepassten erfassten Steuern und des Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts neuberechnet, und  
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2. wird jede sich aus einer solchen Neuberechnung ergebende Erhöhung für Zwecke des 
§ 52 Absatz 2 Satz 1 als zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag des laufenden Ge-
schäftsjahres behandelt.  


(2) Wenn nach Absatz 1 ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das Steuerho-
heitsgebiet für das laufende Geschäftsjahr entstanden ist und sich im laufenden Geschäfts-
jahr kein Mindeststeuer-Gesamtgewinn ergibt, entspricht für Zwecke der Anwendung von 
§ 9 Absatz 2 der Mindeststeuer-Gewinn jeder in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheit dem nach § 52 Absatz 4 für diese Geschäftseinheit ermittelten Steuererhö-
hungsbetrag geteilt durch den Mindeststeuersatz nach § 52 Absatz 1. 


(3) Wenn aufgrund von § 44 ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das laufende 
Geschäftsjahr entstanden ist, entspricht der Mindeststeuer-Gewinn für Zwecke der Anwen-
dung von § 9 Absatz 2 jeder in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheit dem 
Ergebnis des dieser Geschäftseinheit danach zuzurechnenden Ergänzungssteuerbetrags 
geteilt durch den Mindeststeuersatz. Der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag, der den ein-
zelnen Geschäftseinheiten zuzurechnen ist, ist nur unter den Geschäftseinheiten aufzutei-
len, für die sich ein angepasster erfasster Steuerbetrag ergibt, der weniger als null und 
weniger als der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der betreffenden Ge-
schäftseinheit multipliziert mit dem Mindeststeuersatz beträgt. Die Aufteilung erfolgt anteilig 
auf der Grundlage des folgenden Betrags für jede dieser Geschäftseinheiten: 


(Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust × Mindeststeuersatz)
− angepasste erfasste Steuern 


(4) Wird einer Geschäftseinheit ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag für das Ge-
schäftsjahr nach den Absätzen 1 bis 3 und § 52 Absatz 4 Satz 1 zugerechnet, wird diese 
Geschäftseinheit für die Zwecke des zweiten Teils als niedrig besteuerte Geschäftseinheit 
behandelt. 


A b s c h n i t t  2  


S u b s t a n z b a s i e r t e r  F r e i b e t r a g  


§ 56 


Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags 


(1) Der substanzbasierte Freibetrag für alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen 
Geschäftseinheiten, ausgenommen von Investmenteinheiten, beträgt: 


5 % × berücksichtigungsfähige Lohnkosten für berücksichtigungsfähige Beschäftigte 
+ 5 % ×  berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte 


(2) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann für jedes Geschäftsjahr 
auf den Ansatz und die Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags nach Absatz 1 ver-
zichtet werden.  
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§ 57 


Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und berücksichtigungsfähige Lohnkosten 


(1) Berücksichtigungsfähige Beschäftigte sind Beschäftigte, einschließlich Teilzeitbe-
schäftigte, einer Geschäftseinheit sowie unabhängige Auftragnehmer, die zur regulären 
Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit beitragen und gegenüber der Unternehmens-
gruppe in Bezug auf diese Tätigkeit weisungsgebunden sind. 


(2) Berücksichtigungsfähige Lohnkosten sind Löhne, Gehälter und andere Bezüge für 
Beschäftigte nach Absatz 1, einbehaltene Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge 
des Arbeitgebers. Andere Bezüge im Sinne des Satzes 1 umfassen solche, die eine unmit-
telbare und ausschließliche persönliche Vorteilszuwendung an Beschäftigte nach Absatz 1 
darstellen; darunter fallen Krankenversicherungsbeiträge sowie Renten- und Pensionsbei-
träge des Arbeitgebers. Dabei sind folgende Lohnkosten nicht zu berücksichtigen: 


1. Lohnkosten, die als Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Teil des Buchwerts be-
rücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte aktiviert worden sind, und 


2. Lohnkosten, die den auszunehmenden Gewinnen oder Verlusten nach § 28 zuzuord-
nen sind. 


§ 58 


Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte 


(1) Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte entsprechen dem Buchwert 
folgender im Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit belegenen materiellen Vermögens-
werte: 


1. Sachanlagevermögen, 


2. natürliche Ressourcen, 


3. das Recht des Leasingnehmers zur Nutzung eines im Steuerhoheitsgebiet der Ge-
schäftseinheit belegenen materiellen Vermögenswertes, und 


4. eine staatliche Lizenz oder eine ähnliche staatliche Vereinbarung zur Nutzung unbe-
weglichen Vermögens oder natürlicher Ressourcen, die mit erheblichen Investitionen 
in materielle Vermögenswerte einhergehen. 


(2) Bei der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte 
nach Absatz 1 sind nicht zu berücksichtigen: 


1. die Buchwerte der zur Veräußerung sowie zu Leasing- oder Investitionszwecken ge-
haltenen Vermögenswerte, einschließlich Grund und Boden und Gebäuden sowie  


2. die Buchwerte materieller Vermögenswerte, die bei der Erzielung von Gewinnen oder 
Verlusten nach § 28 eingesetzt werden; Buchwerte materieller Vermögenswerte, die 
§ 28 Absatz 3 zugeordnet sind, werden berücksichtigt, soweit die mit ihnen erzielten 
Gewinne oder Verluste über die nach § 28 Absatz 5 festgelegte Obergrenze hinausge-
hen. 


(3) Für die Ermittlung der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte 
nach den Absätzen 1 und 2 ist auf die durchschnittlichen Buchwerte der 
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berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte am Beginn und Ende des Ge-
schäftsjahres abzustellen, wie sie im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft 
ausgewiesen sind. 


§ 59 


Anwendung des substanzbasierten Freibetrags in Sonderfällen 


(1) Die §§ 57 und 58 sind auf Betriebsstätten entsprechend anzuwenden. Dabei rich-
ten sich maßgeblichen Werte nach der Rechnungslegung der Betriebsstätte nach § 40. Die 
berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und die berücksichtigungsfähigen materiellen Ver-
mögenswerte einer Betriebsstätte nach Satz 1 sind im gleichen Verhältnis auszunehmen, 
zu dem die Beträge nach § 40 Absatz 1 und § 67 Absatz 3 ganz oder teilweise bei der Er-
mittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags 
auszunehmen sind. Die bei der Betriebstätte berücksichtigten Werte sind beim Stammhaus 
nicht erneut zu berücksichtigen. 


(2) Die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiel-
len Vermögenswerte, die keiner Betriebsstätte nach Absatz 1 zuzuordnen sind, sind bei 
transparenten Einheiten wie folgt zuzuordnen: 


1. sofern die Einheit keine oberste Muttergesellschaft ist, den gruppenzugehörigen Ge-
sellschaftern entsprechend ihrer jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung, vorausgesetzt die 
berücksichtigungsfähigen Beschäftigten und berücksichtigungsfähigen materiellen 
Vermögenswerte sind im gleichen Steuerhoheitsgebiet belegen wie die jeweiligen 
gruppenzugehörigen Gesellschafter, 


2. sofern die Einheit oberste Muttergesellschaft ist, dieser Einheit, soweit die berücksich-
tigungsfähigen Beschäftigten und berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögens-
werten im gleichen Steuerhoheitsgebiet wie die oberste Muttergesellschaft belegen 
sind, vermindert um den Anteil, zu dem Beträge nach § 67 bei der Ermittlung des Min-
deststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags auszunehmen 
sind. 


Alle berücksichtigungsfähigen Lohnkosten und berücksichtigungsfähigen materiellen Ver-
mögenswerte, die nicht nach Satz 1 zugeordnet werden können, sind bei der Ermittlung 
des substanzbasierten Freibetrags nicht zu berücksichtigen. 


§ 60 


Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags in einem Übergangszeitraum 


(1) Für die Zwecke der Anwendung der §§ 56 und 57 gilt anstelle des Werts von 5 Pro-
zent für jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden Kalenderjahre beginnt, folgender 
Wert: 


Geschäftsjahr beginnt im Kalenderjahr Prozentsatz für § 56 


2023 10 % 


2024 9,8 % 


2025 9,6 % 


2026 9,4 % 


2027 9,2 % 
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2028 9,0 % 


2029 8,2 % 


2030 7,4 % 


2031 6,6 % 


2032 5,8 % 


(2) Für die Zwecke der Anwendung der §§ 56 und 58 gilt anstelle des Werts von 5 Pro-
zent für jedes Geschäftsjahr, das in einem der folgenden Kalenderjahre beginnt, folgender 
Wert: 


Geschäftsjahr beginnt im Kalenderjahr Prozentsatz für § 56 


2023 8,0 % 


2024 7,8 % 


2025 7,6 % 


2026 7,4 % 


2027 7,2 % 


2028 7,0 % 


2029 6,6 % 


2030 6,2 % 


2031 5,8 % 


2032 5,4 % 


T e i l  6  


U n t e r n e h m e n s u m s t r u k t u r i e r u n g e n  u n d  B e t e i l i -
g u n g s s t r u k t u r e n  


A b s c h n i t t  1  


E r m i t t l u n g  d e r  U m s a t z g r e n z e  i n  S o n d e r f ä l l e n  


§ 61 


Anwendung der Umsatzgrenze bei Zusammenschluss oder Teilung  


(1) Haben sich zwei oder mehr Unternehmensgruppen zu einer Unternehmensgruppe 
zusammengeschlossen, gilt für Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss der Schwellen-
wert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 als erreicht, wenn die Summe der in den Konzernabschlüs-
sen für das jeweilige Geschäftsjahr ausgewiesenen Umsatzerlöse 750 Millionen Euro oder 
mehr beträgt. 


(2) Schließt sich eine Einheit, die keiner Unternehmensgruppe angehört, mit einer an-
deren Einheit oder einer Unternehmensgruppe zusammen und hat eine oder haben beide 
Parteien für Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss keinen Konzernabschluss aufge-
stellt, gilt für solche Geschäftsjahre der Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 als er-
reicht, wenn die Summe der in den Konzern- und Einzelabschlüssen der Parteien für das 
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jeweilige Geschäftsjahr ausgewiesenen Umsatzerlöse 750 Millionen Euro oder mehr be-
trägt. 


(3) Teilt sich eine Unternehmensgruppe, die die Umsatzgrenze erfüllt, in zwei oder 
mehr Unternehmensgruppen (Teilunternehmensgruppen), gilt für eine Teilunternehmens-
gruppe die Umsatzgrenze für die ersten vier Geschäftsjahre, die nach der Teilung enden, 
als erfüllt, wenn sie im ersten Geschäftsjahr, das nach der Teilung endet, den Schwellen-
wert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 erreicht. Für das zweite bis vierte Geschäftsjahr, das nach 
der Teilung endet, gilt die Umsatzgrenze als erfüllt, wenn sie den Schwellenwert nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 in mindestens zwei jener Geschäftsjahre erreicht.  


(4) § 1 Absatz 3 gilt für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 entsprechend. 


(5) Zusammenschluss im Sinne der Absätze 1 und 2 ist jede Vereinbarung, bei der 


1. alle oder im Wesentlichen alle Einheiten mehrerer eigenständiger Unternehmensgrup-
pen unter gemeinsame Kontrolle gebracht werden, sodass sie eine Unternehmens-
gruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden, oder 


2. eine Einheit, die nicht Teil einer Unternehmensgruppe ist, zusammen mit einer anderen 
Einheit oder einer Unternehmensgruppe unter gemeinsame Kontrolle gebracht wird, 
sodass sie eine neue Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden. 


(6) Teilung im Sinne des Absatzes 3 ist jede Vereinbarung, nach der Einheiten einer 
Unternehmensgruppe in mindestens zwei Unternehmensgruppen geteilt werden, sodass 
sie nicht mehr von derselben obersten Muttergesellschaft in den Konzernabschluss einbe-
zogen werden. 


A b s c h n i t t  2  


V e r ä n d e r u n g e n  d e r  U n t e r n e h m e n s g r u p p e  


§ 62 


Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten 


(1) Die beitretende oder austretende Geschäftseinheit gilt im Geschäftsjahr des Bei-
tritts oder Austritts als zu der Unternehmensgruppe zugehörig, welche im Geschäftsjahr 
des Beitritts oder Austritts Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Zah-
lungsströme der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit im Konzernabschluss 
der obersten Muttergesellschaft erfasst. 


(2) In den Fällen des Absatzes 1 gelten die nachfolgenden Bestimmungen:  


1. Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag und die 
angepassten erfassten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit 
werden im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts bei der jeweiligen Unternehmens-
gruppe nur insoweit berücksichtigt, als diese im Konzernabschluss der obersten Mut-
tergesellschaft berücksichtigt wurden.  


2. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts und in jedem nachfolgenden Geschäftsjahr 
werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust und die angepassten 
erfassten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit auf der Grund-
lage der historischen Buchwerte ihrer Vermögenswerte und Schulden bestimmt.  
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3. Im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts werden bei der Berechnung der berück-
sichtigungsfähigen Lohnkosten (§ 57) der beitretenden oder austretenden Geschäfts-
einheit nur die im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft ausgewiesenen 
Lohnkosten berücksichtigt.  


4. Bei der Berechnung der Buchwerte der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerte (§ 58) der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit erfolgt für das 
Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts eine zeitanteilige Anpassung entsprechend 
des Zeitraums, in dem die Geschäftseinheit der jeweiligen Unternehmensgruppe an-
gehörte.  


5. Mit Ausnahme des latenten Steueranspruchs aufgrund des Mindeststeuer-Verlustwahl-
rechts (§ 49) werden die aktiven und passiven latenten Steuern der beitretenden oder 
austretenden Geschäftseinheit, die zwischen Unternehmensgruppen übertragen wer-
den, von der erwerbenden Unternehmensgruppe in der gleichen Weise und im gleichen 
Umfang berücksichtigt, als ob die erwerbende Unternehmensgruppe diese Geschäfts-
einheit bereits zum Zeitpunkt des Entstehens dieser aktiven und passiven latenten 
Steuern beherrschte. 


6. Passive latente Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit, die zu-
vor in den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern einbezogen wurden, sind 
von der veräußernden Unternehmensgruppe für Zwecke des § 48 Absatz 4 als ausge-
glichen und von der erwerbenden Unternehmensgruppe für Zwecke des § 48 Absatz 4 
als im Geschäftsjahr des Erwerbs entstanden zu behandeln; abweichend von 
§ 48 Absatz 4 Satz 2 ist in diesen Fällen der Nachversteuerungsbetrag als Minderung 
der erfassten Steuern des laufenden Geschäftsjahres zu behandeln.  


7. Ist die beitretende oder austretende Geschäftseinheit eine Muttergesellschaft und im 
Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts mindestens zu zwei Unternehmensgruppen 
zugehörig, wendet sie die Bestimmungen der Primärergänzungssteuerregelung geson-
dert auf die ihr zuzurechnenden Anteile an dem Steuererhöhungsbetrag für die niedrig 
besteuerten Geschäftseinheiten an, die für jede dieser Unternehmensgruppen identifi-
ziert wurden. 


(3) Für Zwecke der Absätze 1 und 2 ist eine beitretende Geschäftseinheit eine Ge-
schäftseinheit, die infolge einer Übertragung der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung 
an dieser Geschäftseinheit in einem Geschäftsjahr einer Unternehmensgruppe angehört. 
Dies gilt sinngemäß, wenn die Geschäftseinheit selbst zur obersten Muttergesellschaft ei-
ner neuen Unternehmensgruppe wird. Eine austretende Geschäftseinheit ist eine Ge-
schäftseinheit, die infolge einer Übertragung der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung 
an dieser Geschäftseinheit nicht mehr einer Unternehmensgruppe angehört. 


§ 63 


Erwerb und Veräußerung von Anteilen, die als Übertragung oder Erwerb  
von Vermögenswerten und Schulden gelten  


Die Veräußerung oder der Erwerb einer Kontrollbeteiligung an einer beitretenden oder 
austretenden Geschäftseinheit gilt als Übertragung oder Erwerb von Vermögenswerten und 
Schulden, wenn das Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit belegen ist, oder im 
Fall einer steuertransparenten Einheit das Steuerhoheitsgebiet, in dem sich die Vermö-
genswerte befinden, den Erwerb oder die Veräußerung dieser Kontrollbeteiligung in glei-
cher oder ähnlicher Weise behandelt wie den Erwerb oder die Veräußerung von Vermö-
genswerten und Schulden und den Veräußerer auf der Grundlage der Differenz zwischen 
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den steuerlichen Buchwerten und dem Kaufpreis für die Kontrollbeteiligung oder dem bei-
zulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und Schulden mit einer erfassten Steuer belegt. 


§ 64 


Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden 


(1) Eine Geschäftseinheit, die Vermögenswerte oder Schulden überträgt (übertra-
gende Geschäftseinheit), bezieht die Gewinne oder Verluste der Übertragung in die Be-
rechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ein. Eine Geschäfts-
einheit, die Vermögenswerte und Schulden erwirbt (übernehmende Geschäftseinheit), 
übernimmt bei der Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
die Buchwerte der erworbenen Vermögenswerte und Schulden, die auf der Grundlage der 
von der obersten Muttergesellschaft im Konzernabschluss angewandten Rechnungsle-
gungsstandards ermittelt wurden. § 21 bleibt unberührt.  


(2) Abweichend von Absatz 1 gilt bei der Übertragung oder dem Erwerb von Vermö-
genswerten und Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisation, dass  


1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
tragenden Geschäftseinheit das Ergebnis aus der Übertragung der Vermögenswerte 
und Schulden außer Ansatz bleibt, und 


2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
nehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte und Schulden der 
übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zugrunde gelegt wer-
den (Buchwertfortführung). 


(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gilt bei Übertragung von Vermögenswer-
ten und Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisation, die zu nicht begünstig-
ten Gewinnen oder Verlusten bei der übertragenden Geschäftseinheit führt, dass 


1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
tragenden Geschäftseinheit ein nicht begünstigter Gewinn oder Verlust aus der Über-
tragung der Vermögenswerte und Schulden berücksichtigt wird, und 


2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der über-
nehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte und Schulden der 
übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zugrunde gelegt wer-
den, wobei die Buchwerte nach den lokalen Steuervorschriften für die übernehmende 
Geschäftseinheit angepasst werden, um die nicht begünstigten Gewinne oder Verluste 
entsprechend abzubilden.  


(4) Setzt eine Geschäftseinheit in ihrem Belegenheitsstaat aufgrund der steuerrecht-
lichen Bestimmungen Vermögenswerte und Schulden zum beizulegenden Zeitwert an, ist 
auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit 


1. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der Ge-
schäftseinheit ein Gewinn- oder Verlustbetrag für jeden ihrer Vermögenswerte und jede 
ihrer Schulden einzubeziehen, der 


a) der Differenz zwischen dem für Rechnungslegungszwecke ermittelten Buchwert 
unmittelbar vor dem Datum des auslösenden Ereignisses für die Steueranpassung 
(auslösendes Ereignis) und dem beizulegenden Zeitwert unmittelbar nach dem 
auslösenden Ereignis entspricht, und 
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b) um die nicht begünstigten Gewinne oder Verluste gemindert oder erhöht wird, die 
in Zusammenhang mit dem auslösenden Ereignis entstehen,  


2. bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts für die 
nach dem auslösenden Ereignis endenden Geschäftsjahre der für Rechnungslegungs-
zwecke ermittelte beizulegende Zeitwert des Vermögenswerts oder der Schuld unmit-
telbar nach dem auslösenden Ereignis zu verwenden, 


3. im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Geschäftseinheit der Ge-
samtsaldo der nach Nummer 1 ermittelten Beträge zu berücksichtigen, und zwar ent-
weder 


a) indem im Geschäftsjahr des auslösenden Ereignisses der Gesamtsaldo in voller 
Höhe angesetzt wird, oder 


b) indem im Geschäftsjahr des auslösenden Ereignisses und in den vier darauffol-
genden Geschäftsjahren jeweils ein Fünftel des Gesamtsaldos angesetzt wird; 
scheidet die Geschäftseinheit in diesem Zeitraum aus der Unternehmensgruppe 
aus, ist der verbleibende Betrag in voller Höhe im Geschäftsjahr des Ausscheidens 
anzusetzen.  


(5) Für Zwecke der Absätze 2, 3 und 6 ist eine Mindeststeuer-Reorganisation eine 
Umwandlung im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes oder eine Übertragung von Ver-
mögenswerten oder Schulden oder ein ähnlicher Geschäftsvorfall, bei der  


1. die Gegenleistung für die Übertragung der Vermögenswerte ganz oder zu einem er-
heblichen Teil aus der Ausgabe von Kapitalanteilen durch die erwerbende Geschäfts-
einheit oder einer ihr nahestehenden Person im Sinne des Artikels 5 Absatz 8 des 
OECD-Musterabkommens besteht oder im Falle einer Liquidation aus Kapitalanteilen 
der liquidierten Geschäftseinheit oder, wenn keine Gegenleistung vorliegt, die Ausgabe 
eines Kapitalanteils keine wirtschaftliche Bedeutung hätte, und 


2. der gesamte oder ein Teil des Gewinns oder Verlusts der übertragenden Geschäfts-
einheit aus diesen Vermögenswerten nicht besteuert worden ist, und 


3. die steuerrechtlichen Bestimmungen des Belegenheitsstaats der übernehmenden Ge-
schäftseinheit verlangen, dass die übernehmende Geschäftseinheit die steuerpflichti-
gen Einkünfte nach der Übertragung oder dem Erwerb auf Grundlage der steuerlichen 
Buchwerte der Vermögenswerte der übertragenden Geschäftseinheit berechnet, ange-
passt um etwaige nicht begünstigte Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit der 
Übertragung oder dem Erwerb. 


(6) Für Zwecke der Absätze 3 bis 5 ist ein nicht begünstigter Gewinn oder Verlust ein 
besteuerter Gewinn oder Verlust der übertragenden Geschäftseinheit, der aus einer Min-
deststeuer-Reorganisation resultiert. Ist der in der Rechnungslegung ausgewiesene Ge-
winn oder Verlust aus der Umstrukturierung geringer als der Gewinn oder Verlust nach 
Satz 1, ist dieser Betrag als nicht begünstigter Gewinn oder Verlust zu berücksichtigen. 
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A b s c h n i t t  3  


B e s o n d e r e  B e t e i l i g u n g s s t r u k t u r e n  


§ 65 


Joint Venture 


(1) Die Berechnung des Steuererhöhungsbetrags des Joint Ventures und seiner Toch-
tergesellschaften erfolgt entsprechend des dritten bis siebten Teils sowie der §§ 81 bis 84, 
als handle es sich bei den Tochtergesellschaften um Geschäftseinheiten einer selbststän-
digen Unternehmensgruppe und bei dem Joint Venture um deren oberste Muttergesell-
schaft. 


(2) Eine Muttergesellschaft, die unmittelbar oder mittelbar an einem Joint Venture oder 
einer seiner Tochtergesellschaften beteiligt ist, wendet die Primärergänzungssteuerrege-
lung entsprechend der §§ 8 bis 10 auf den ihr zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhö-
hungsbetrag eines Mitglieds der Joint-Venture-Gruppe an. 


(3) Der Steuererhöhungsbetrag der Joint-Venture-Gruppe wird um den jeder Mutter-
gesellschaft zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag für jedes Mitglied der 
Joint-Venture-Gruppe gekürzt, der nach Absatz 2 einer anerkannten Primärergänzungs-
steuerregelung unterliegt. Ein verbleibender Betrag ist für Zwecke der Sekundärergän-
zungssteuerregelung dem Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge nach 
§ 11 Absatz 1 Satz 2 hinzuzurechnen. Der Steuererhöhungsbetrag der Joint-Venture-
Gruppe ist der Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag, der der obersten Muttergesellschaft 
in Bezug auf alle Mitglieder der Joint-Venture-Gruppe zuzurechnen ist.  


(4) Ein Joint Venture im Sinne dieses Gesetzes ist vorbehaltlich von Absatz 5 eine 
Einheit, deren Finanzergebnisse nach der Equity-Methode im Konzernabschluss der obers-
ten Muttergesellschaft erfasst werden und diese oberste Muttergesellschaft unmittelbar 
oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung von mindestens 50 Prozent an der Einheit hält.  


(5) Ein Joint Venture umfasst nicht 


1. eine oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die selbst die Umsatz-
grenze erfüllt, und ihre Tochtergesellschaften, die Bestandteil dieser Unternehmens-
gruppe sind, 


2. eine ausgeschlossene Einheit, 


3. eine Einheit, an der die Unternehmensgruppe eine unmittelbare Eigenkapitalbeteili-
gung über eine ausgeschlossene Einheit hält und 


a) die ausschließlich oder fast ausschließlich zu Gunsten der Anleger Vermögens-
werte verwaltet oder Finanzmittel anlegt, oder 


b) die ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von der ausgeschlossenen Einheit aus-
geübten Tätigkeiten ausführt, oder 


c) die fast ausschließlich ausgenommenen Gewinne oder Verluste im Sinne des 
§ 18 Nummer 2 in Verbindung mit § 20 oder § 18 Nummer 3 in Verbindung mit 
§ 21 erzielt, 
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4. eine Einheit, die im Besitz einer Unternehmensgruppe steht, die sich ausschließlich 
aus ausgeschlossenen Einheiten zusammensetzt, oder 


5. eine Joint-Venture-Tochtergesellschaft.  


(6) Eine Joint-Venture-Gruppe im Sinne dieses Gesetzes umfasst ein Joint Venture 
und seine Tochtergesellschaften.  


(7) Eine Joint-Venture-Tochtergesellschaft im Sinne dieses Gesetzes ist eine Einheit, 
deren Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme nach ei-
nem anerkannten Rechnungslegungsstandard von einem Joint Venture in den Konzernab-
schluss einbezogen werden oder bei Anwendung eines anerkannten Rechnungslegungs-
standards in den Konzernabschluss einbezogen werden würden. Jede Betriebsstätte eines 
Joint Ventures oder einer Joint-Venture-Tochtergesellschaft wird wie eine gesonderte Joint-
Venture-Tochtergesellschaft behandelt. 


§ 66 


Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften 


(1) Geschäftseinheiten und ausgeschlossene Einheiten von zwei oder mehr Unter-
nehmensgruppen, die zu einer Unternehmensgruppe mit mehreren Muttergesellschaften 
gehören (Mehrmütter-Unternehmensgruppe), gelten als Mitglieder einer einzigen Unterneh-
mensgruppe. Eine Einheit nach Satz 1, mit Ausnahme von ausgeschlossenen Einheiten, 
ist eine Geschäftseinheit, wenn sie von der Mehrmütter-Unternehmensgruppe in den Kon-
zernabschluss einbezogen oder wenn an ihr eine Kontrollbeteiligung von Einheiten der 
Mehrmütter-Unternehmensgruppe gehalten wird.  


(2) Der Konzernabschluss einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe ist der Konzernab-
schluss nach Absatz 8 Nummer 2 oder Absatz 9 Nummer 5, der nach einem anerkannten 
Rechnungslegungsstandard aufgestellt wurde, welcher als der Rechnungslegungsstandard 
der obersten Muttergesellschaft gilt.  


(3) Die obersten Muttergesellschaften der einzelnen Unternehmensgruppen, die zu-
sammen die Mehrmütter-Unternehmensgruppe bilden, gelten als oberste Muttergesell-
schaften der Mehrmütter-Unternehmensgruppe.  


(4) Die Muttergesellschaften einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe, einschließlich 
der obersten Muttergesellschaften, wenden die Primärergänzungssteuerregelung entspre-
chend der §§ 8 bis 10 in Bezug auf den ihnen zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhö-
hungsbetrag der niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe jeweils 
getrennt an.  


(5) Geschäftseinheiten einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe wenden die Sekundä-
rergänzungssteuerregelung entsprechend der §§ 11, 12 und 14 an und berücksichtigen da-
bei den Steuererhöhungsbetrag für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit der Mehrmüt-
ter-Unternehmensgruppe. 


(6) Unbeschadet von § 73 Absatz 1 Satz 1 haben die obersten Muttergesellschaften 
der Mehrmütter-Unternehmensgruppe den Mindeststeuer-Bericht für das Geschäftsjahr 
dem Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Der Mindeststeuer-Bericht hat Angaben 
zu jeder einzelnen Unternehmensgruppe der Mehrmütter-Unternehmensgruppe zu enthal-
ten. § 73 Absatz 2 gilt für die Verpflichtung nach Satz 1 entsprechend. 


(7) Für Zwecke der Absätze 1 bis 6 umfasst eine Mehrmütter-Unternehmensgruppe 
mindestens zwei Unternehmensgruppen, deren oberste Muttergesellschaften eine 
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Vereinbarung getroffen haben, durch die eine Verbundstruktur oder eine Konstruktion mit 
zweifacher Börsennotierung entsteht.  


(8) Eine Verbundstruktur ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr obersten 
Muttergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen, die die folgenden zwei Bedin-
gungen erfüllt: 


1. Mindestens 50 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen an den obersten Muttergesell-
schaften der selbstständigen Unternehmensgruppen sind aufgrund der Rechtsform, 
von Übertragungsbeschränkungen oder anderen Bedingungen miteinander verbunden 
und können nicht unabhängig voneinander übertragen oder gehandelt werden. Im Fall 
einer Börsennotierung der verbundenen Eigenkapitalbeteiligungen werden diese zu ei-
nem einzigen Preis notiert. 


2. Eine der obersten Muttergesellschaften stellt einen Konzernabschluss auf, in dem die 
Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme aller Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirt-
schaftlichen Einheit dargestellt werden und dieser muss nach den aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften einer externen Prüfung unterzogen werden. 


(9) Eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung ist eine Vereinbarung zwischen 
zwei oder mehr obersten Muttergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen, in de-
ren Rahmen 


1. die obersten Muttergesellschaften vereinbaren, ihre Geschäftstätigkeit nur vertraglich 
zusammenzulegen, 


2. die obersten Muttergesellschaften gemäß der vertraglichen Vereinbarung Ausschüt-
tungen in Bezug auf Dividenden und im Liquidationsfall nach einem im Voraus festge-
legten Anteilsverhältnis an ihre Gesellschafter vornehmen, 


3. ihre Tätigkeiten gemäß der vertraglichen Vereinbarung als die einer einzigen wirt-
schaftlichen Einheit verwaltet werden, sie aber ihre eigene Rechtspersönlichkeit behal-
ten,  


4. die Beteiligungen an den obersten Muttergesellschaften, die die Vereinbarung einge-
gangen sind, unabhängig voneinander auf verschiedenen Kapitalmärkten notiert, ge-
handelt oder übertragen werden, und 


5. die obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss aufstellen, in dem die Ver-
mögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme aller Einheiten 
der Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaftlichen Einheit 
dargestellt werden und dieser nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften einer exter-
nen Prüfung unterzogen werden muss. 







 - 66 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


T e i l  7  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f -
t e n ,  A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e n  u n d  I n v e s t m e n t e i n -


h e i t e n  


A b s c h n i t t  1  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  o b e r s t e n  M u t t e r g e s e l l s c h a f t e n  


§ 67 


Transparente oberste Muttergesellschaft 


(1) Der für das Geschäftsjahr ermittelte Mindeststeuer-Gewinn einer transparenten 
Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist, wird um den betrags-
mäßigen Anteil am Mindeststeuer-Gewinn gekürzt, der auf die Gesellschafter der Eigenka-
pitalbeteiligung entfällt, vorausgesetzt 


1. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist für einen Veranlagungs-
zeitraum, der spätestens innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende des Geschäfts-
jahres der Unternehmensgruppe endet, steuerpflichtig und 


a) unterliegt im Hinblick auf den vollen ihm zugewiesenen betragsmäßigen Anteil ei-
nem nominalen Steuersatz, der mindestens dem Mindeststeuersatz entspricht, 
oder  


b) nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon ausgegangen werden kann, 
dass die Summe aus den angepassten erfassten Steuern der obersten Mutterge-
sellschaft und den Steuern des Gesellschafters der Eigenkapitalbeteiligung in Be-
zug auf seinen betragsmäßigen Anteil am Mindeststeuer-Gewinn (Gewinnanteil) 
mindestens dem Betrag entspricht, der sich ergibt, wenn man den Gewinnanteil 
mit dem Mindeststeuersatz multipliziert, oder 


2. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist eine natürliche Person und 
hält Eigenkapitalbeteiligungen, die zusammengenommen einen Anspruch auf höchs-
tens fünf Prozent der Gewinne und Vermögenswerte der obersten Muttergesellschaft 
vermitteln, oder 


3. der Gesellschafter der jeweiligen Eigenkapitalbeteiligung ist eine staatliche Einheit, 
eine internationale Organisation, eine Organisation ohne Erwerbszweck oder eine Pen-
sionseinheit, ist im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft belegen und 
hält Eigenkapitalbeteiligungen, die zusammengenommen einen Anspruch auf höchs-
tens 5 Prozent der Gewinne und Vermögenswerte der obersten Muttergesellschaft ver-
mitteln. 


Eine transparente Einheit, die ihren Mindeststeuer-Gewinn kürzt, hat den Betrag ihrer er-
fassten Steuern im selben Verhältnis zu kürzen. 


(2) Der in einem Geschäftsjahr ermittelte Mindeststeuer-Verlust einer transparenten 
Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe ist, wird um den betrags-
mäßigen Anteil am Mindeststeuer-Verlust gekürzt, der auf die jeweilige 
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Eigenkapitalbeteiligung entfällt, soweit die Gesellschafter dieser Eigenkapitalbeteiligungen 
den jeweiligen Verlust bei der steuerlichen Gewinnermittlung nutzen können. 


(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für eine Betriebsstätte, 


1. über die eine transparente Einheit, die oberste Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe ist, ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise ausübt, oder  


2. über die die Geschäftstätigkeit einer steuertransparenten Einheit ganz oder teilweise 
ausgeübt wird, sofern die Beteiligung der obersten Muttergesellschaft an dieser Einheit 
unmittelbar oder über eine steuertransparente Struktur gehalten wird. 


§ 68 


Oberste Muttergesellschaft mit Dividendenabzugssystem 


(1) Der ermittelte Mindeststeuer-Gewinn einer obersten Muttergesellschaft, die einem 
Dividendenabzugsregime unterliegt, wird um den Betrag abzugsfähiger Dividenden, der in-
nerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres ausgeschüttet wird, höchstens 
jedoch in Höhe des Mindeststeuer-Gewinns, gekürzt, wenn 


1. die Dividende für einen Veranlagungszeitraum, der innerhalb von zwölf Monaten nach 
dem Ende des Geschäftsjahres der Unternehmensgruppe endet, der Besteuerung 
beim Dividendenempfänger unterliegt, und  


a) der Dividendenempfänger im Hinblick auf diese Dividende einem nominalen Steu-
ersatz unterliegt, der mindestens dem Mindeststeuersatz entspricht, oder 


b) nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon ausgegangen werden kann, 
dass die Summe aus den angepassten erfassten Steuern der obersten Mutterge-
sellschaft und den Steuern, die der Empfänger in Bezug auf die Dividendenerträge 
gezahlt hat, mindestens dem Betrag entspricht, der sich ergibt, wenn man die Di-
videndenerträge mit dem Mindeststeuersatz multipliziert. 


Genossenschaftsdividenden einer Versorgungsgenossenschaft gelten dabei als der 
Besteuerung unterliegend, soweit sie Aufwendungen oder Kosten senken, die bei der 
steuerlichen Gewinnermittlung des Dividendenempfängers abzugsfähig sind, 


2. der Dividendenempfänger eine natürliche Person ist und es sich bei der Dividende um 
eine Genossenschaftsdividende einer Versorgungsgenossenschaft handelt, 


3. der Dividendenempfänger eine natürliche Person ist, die im Steuerhoheitsgebiet der 
obersten Muttergesellschaft ansässig ist und Eigenkapitalbeteiligungen hält, die zu-
sammengenommen einen Anspruch auf höchstens fünf Prozent der Gewinne und Ver-
mögenswerte der obersten Muttergesellschaft vermitteln, oder 


4. der Dividendenempfänger eine staatliche Einheit, eine internationale Organisation, 
eine Organisation ohne Erwerbszweck oder eine Pensionseinheit ist, bei dem es sich 
nicht um eine Pensions-Dienstleistungseinheit handelt, und im Steuerhoheitsgebiet der 
obersten Muttergesellschaft belegen ist. 


Eine oberste Muttergesellschaft, die ihren Mindeststeuer-Gewinn nach Satz 1 kürzt, hat den 
Betrag ihrer erfassten Steuern im selben Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht für Steuern, 
für die der Dividendenabzug gewährt wurde. 
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(2) Hält die oberste Muttergesellschaft unmittelbar oder über eine Kette solcher Ge-
schäftseinheiten, die einem Dividendenabzugsregime unterliegen, eine Eigenkapitalbeteili-
gung an einer anderen Geschäftseinheit, gilt Absatz 1 entsprechend für jede andere im 
Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft belegene Geschäftseinheit, die einem 
Dividendenabzugsregime unterliegen, soweit deren Mindeststeuer-Gewinn von der obers-
ten Muttergesellschaft an Empfänger weiter ausgeschüttet wird, die die Anforderungen von 
Absatz 1 erfüllen. 


(3) Genossenschaft ist eine Einheit, die Waren oder Dienstleistungen im Namen ihrer 
Mitglieder zusammen vermarktet oder erwirbt und im Belegenheitsstaat einer Steuerrege-
lung unterliegt, die für Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder, die über die Genossen-
schaft veräußert oder erworben werden, steuerliche Neutralität gewährleisten soll. 


(4) Ein Dividendenabzugsregime ist eine Steuerregelung, die zu einer Besteuerung 
einzig auf Ebene der Gesellschafter einer Einheit führt, indem die an die Gesellschafter 
ausgeschütteten Gewinne von den Erträgen der Einheit abgezogen werden. Genossen-
schaftsdividenden werden in diesem Sinne als Ausschüttungen an die Mitglieder der Ge-
nossenschaft behandelt. Ein Dividendenabzugsregime schließt auch auf Genossenschaf-
ten anwendbare Regelungen ein, die Genossenschaften von der Besteuerung befreien. 


(5) Abzugsfähige Dividende bedeutet in Bezug auf eine Geschäftseinheit, die einem 
Dividendenabzugsregime unterliegt, 


1. eine Ausschüttung von Gewinnen an den Gesellschafter einer Eigenkapitalbeteiligung, 
die von den steuerpflichtigen Erträgen der Geschäftseinheit gemäß den Rechtsvor-
schriften des Belegenheitsstaats abzugsfähig ist, oder 


2. eine an ein Mitglied einer Genossenschaft ausgeschüttete Genossenschaftsdividende. 


A b s c h n i t t  2  


A u s s c h ü t t u n g s s y s t e m e  


§ 69 


Zulässige Ausschüttungssysteme 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann bei Geschäftseinheiten, 
die einem zulässigen Ausschüttungssteuersystem unterliegen, die nach Absatz 2 ermittelte 
fiktive Ausschüttungssteuer zu den angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheiten 
für ein Geschäftsjahr hinzuzugerechnet werden. Für das Wahlrecht gilt § 75 Absatz 1; es 
ist einheitlich für alle in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten auszu-
üben. 


(2) Die fiktive Ausschüttungssteuer entspricht dem niedrigeren der folgenden Beträge: 


1. Betrag an angepassten erfassten Steuern, der notwendig ist, um den nach 
§ 51 Absatz 1 Satz 2 berechneten effektiven Steuersatz für das Steuerhoheitsgebiet 
für das Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben; 


2. Betrag an Steuern, der fällig gewesen wäre, wenn die in dem Steuerhoheitsgebiet be-
legenen Geschäftseinheiten ihren gesamten Gewinn, der einem berücksichtigungsfä-
higen Ausschüttungssteuersystem unterliegt, in diesem Geschäftsjahr ausgeschüttet 
hätten. 
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(3) Für jedes Geschäftsjahr, für das das Wahlrecht nach Absatz 1 ausgeübt wird, ist 
ein jährliches Nachversteuerungskonto für fiktive Ausschüttungen zu bilden. Es wird um die 
fiktive Ausschüttungssteuer erhöht, die nach Absatz 2 für das Steuerhoheitsgebiet für das 
Geschäftsjahr gebildet wurde. Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die offenen Salden 
der für frühere Geschäftsjahre gebildeten Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüt-
tungen in chronologischer Reihenfolge jeweils bis zu ihrem vollen Betrag der Reihe nach 
um die folgenden Posten bis null gemindert: 


1. die Steuern, die von den Geschäftseinheiten während des Geschäftsjahres in Bezug 
auf tatsächliche oder fiktive Ausschüttungen entrichtet wurden,  


2. den Betrag eines etwaigen Mindeststeuer-Gesamtverlusts des Steuerhoheitsgebiets 
multipliziert mit dem Mindeststeuersatz, und 


3. jeden etwaigen im laufenden Geschäftsjahr nach Absatz 4 geltend gemachten Nach-
versteuerungskontoverlustvortrag. 


(4) Ein Nachversteuerungskonto-Verlustvortrag wird für das Steuerhoheitsgebiet ge-
bildet, wenn der in Absatz 3 Nummer 2 beschriebene Betrag den offenen Saldo der Nach-
versteuerungskonten für fiktive Ausschüttungen übersteigt. Der Nachversteuerungskonto-
Verlustvortrag entspricht der Höhe dieses übersteigenden Betrags und wird in den folgen-
den Geschäftsjahren als Minderung der Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüttun-
gen dieser Geschäftsjahre berücksichtigt. Wird ein solcher Betrag in einem folgenden Ge-
schäftsjahr berücksichtigt, so muss der Nachversteuerungskonto-Verlustvortrag um diesen 
Betrag gemindert werden. 


(5) Für am letzten Tag des vierten Geschäftsjahres nach dem Geschäftsjahr der Bil-
dung offene Salden auf Nachversteuerungskonten wird der effektive Steuersatz und der 
Steuererhöhungsbetrag für dieses Geschäftsjahr nach § 55 neu berechnet, indem diese 
Salden als Minderung der zuvor für dieses Jahr bestimmten angepassten erfassten Steuern 
behandelt werden. 


(6) Steuern, die während des Geschäftsjahres im Zusammenhang mit tatsächlichen 
oder fiktiven Ausschüttungen entrichtet werden, werden bei den angepassten erfassten 
Steuern nicht berücksichtigt, soweit sie ein Nachversteuerungskonto nach Absatz 3 min-
dern. 


(7) In dem Geschäftsjahr, in dem eine Geschäftseinheit die Unternehmensgruppe ver-
lässt oder im Wesentlichen alle ihre Vermögenswerte überträgt,  


1. werden der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für jedes vorangegan-
gene Jahr, für das ein Nachversteuerungskonto nach Absatz 3 für fiktive Ausschüttun-
gen einen offenen Saldo aufweist, gemäß § 55 neu berechnet, indem der Saldo des 
Nachversteuerungskontos als Minderung der zuvor für dieses Jahr ermittelten ange-
passten erfassten Steuern behandelt wird, und 


2. wird jeder zusätzliche Steuererhöhungsbetrag, der sich aus einer solchen Neuberech-
nung ergibt, mit der Nachversteuerungsquote im Veräußerungsfall multipliziert, um den 
zusätzlichen Steuererhöhungsbetrag im laufenden Jahr für die Zwecke von § 52 zu 
ermitteln. 


(8) Die Nachversteuerungsquote im Veräußerungsfall wird für jede aus der Unterneh-
mensgruppe ausscheidende Geschäftseinheit anhand der folgenden Formel ermittelt: 


Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit 


Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets
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Der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit ist die Summe der Mindeststeuer-Ge-
winne der ausscheidenden Geschäftseinheit für jedes der Geschäftsjahre auf die sich die 
Nachversteuerungskonten für das Steuerhoheitsgebiet beziehen. Der Netto-Gewinn des 
Steuerhoheitsgebiets ist die Summe der nach § 51 ermittelten Mindeststeuer-Gesamtge-
winne des Steuerhoheitsgebiets für jedes der Geschäftsjahre, auf die sich die Nachversteu-
erungskonten für das Steuerhoheitsgebiet beziehen. 


A b s c h n i t t  3  


B e s o n d e r h e i t e n  b e i  I n v e s t m e n t e i n h e i t e n  


§ 70 


Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investmenteinheiten 


(1) Abweichend von § 51 und vorbehaltlich der § 71 oder § 72 wird der effektive Steu-
ersatz einer Investmenteinheit, die keine steuertransparente Einheit ist, getrennt vom effek-
tiven Steuersatz der Unternehmensgruppe in diesem Steuerhoheitsgebiet wie folgt berech-
net: 


angepasste erfasste Steuern der Investmenteinheit 


der Unternehmensgruppe zuzurechnende Anteil


des


Mindeststeuer-Gewinns dieser Investmenteinheit


 


Die angepassten erfassten Steuern einer Investmenteinheit entsprechen der Summe der 
nach §§ 42 bis 46 für die Investmenteinheit ermittelten angepassten erfassten Steuern, die 
auf den der Unternehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der 
Investmenteinheit entfallen, und der erfassten Steuern, die der Investmenteinheit nach § 47 
zuzurechnen sind. Die angepassten erfassten Steuern der Investmenteinheit umfassen nur 
die Steuern, die auf Gewinne entfallen, die zu dem der Unternehmensgruppe zuzurechnen-
den Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit gehören. Der der Unterneh-
mensgruppe zuzurechnende Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit ent-
spricht dem der obersten Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil; § 9 Absatz 2 gilt ent-
sprechend, wobei nur Beteiligungen berücksichtigt werden, für die kein Wahlrecht nach 
§ 71 oder § 72 in Anspruch genommen wurde. Sind in einem Steuerhoheitsgebiet mehr als 
eine Investmenteinheit belegen, so werden bezogen auf das Steuerhoheitsgebiet die ange-
passten erfassten Steuern und die der Unternehmensgruppe zuzurechnenden Anteile am 
Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust zusammengenommen (effektiver Steu-
ersatz aller in diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Investmenteinheiten). 


(2) Der Ergänzungssteuerbetrag einer Investmenteinheit entspricht dem Ergänzungs-
steuersatz der Investmenteinheit multipliziert mit dem Betrag, um den der der Unterneh-
mensgruppe zuzurechnende Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit den 
substanzbasierten Freibetrag (§§ 56 bis 60) der Investmenteinheit übersteigt. Der Ergän-
zungssteuersatz einer Investmenteinheit ist die Differenz, um die der Mindeststeuersatz 
den effektiven Steuersatz der Investmenteinheit übersteigt. Ist in diesem Steuerhoheitsge-
biet mehr als eine Investmenteinheit belegen, so werden die der Unternehmensgruppe zu-
zurechnenden Anteile am Mindeststeuer-Gewinn der in dem Steuerhoheitsgebiet belege-
nen Investmenteinheiten, die für jede dieser Investmenteinheiten ermittelt werden, und die 
für jede dieser Investmenteinheiten ermittelten substanzbasierten Freibeträge jeweils 
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zusammengenommen, um den effektiven Steuersatz für alle in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Investmenteinheiten zu berechnen. 


(3) Der substanzbasierte Freibetrag für eine Investmenteinheit wird nach den 
§§ 56 bis 60 ungeachtet der Ausnahme in § 56 Absatz 1 ermittelt, wobei nur Lohnkosten 
gemäß § 57 und Vermögenswerte gemäß § 58 der Investmenteinheiten erfasst werden, die 
proportional zu dem der Unternehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am Mindeststeuer-
Gewinn der Investmenteinheit im Verhältnis zum gesamten Mindeststeuer-Gewinn der In-
vestmenteinheit gekürzt werden. 


§ 71 


Steuertransparenzwahlrecht für Investmenteinheiten 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann eine Investmenteinheit 
als steuertransparente Gesellschaft behandelt werden, wenn  


1. der gruppenzugehörige Gesellschafter in seinem Belegenheitsstaat zum Marktwert 
oder nach einer Regelung, die auf den jährlichen Änderungen des beizulegenden Zeit-
werts seiner Eigenkapitalbeteiligung an dieser Geschäftseinheit beruht, besteuert wird 
und der für diesen Gesellschafter in Bezug auf solche Erträge geltende Steuersatz dem 
Mindeststeuersatz mindestens entspricht oder 


2. es sich bei der Geschäftseinheit um eine regulierte Versicherungseinheit auf Gegen-
seitigkeit handelt.  


(2) Eine Geschäftseinheit, die eine Eigenkapitalbeteiligung an einer Investmenteinheit 
mittelbar über eine unmittelbare Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Investmentein-
heit hält, gilt bezüglich ihrer mittelbaren Eigenkapitalbeteiligung an der erstgenannten Ein-
heit als zum Marktwert oder nach einer ähnlichen Regelung im Sinne des 
Absatz 1 Nummer 1 besteuert, wenn sie bezüglich ihrer unmittelbaren Eigenkapitalbeteili-
gung nach Absatz 1 Nummer 1 besteuert wird. Eine regulierte Versicherungseinheit auf 
Gegenseitigkeit ist eine Einheit, die einer mit den Vorgaben des Versicherungsaufsichtsge-
setzes vergleichbaren Versicherungsaufsicht unterliegt und die Versicherungsgeschäfte 
ausschließlich mit ihren Gesellschaftern betreibt.  


(3) Für das Wahlrecht gilt § 75 Absatz 2. Wird die Inanspruchnahme des Wahlrechts 
widerrufen, so werden die Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung eines von der In-
vestmenteinheit gehaltenen Vermögenswerts oder einer von der Investmenteinheit gehal-
tenen Schuld auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts der Vermögenswerte oder 
der Schuld zum ersten Tag des Jahres des Widerrufs bestimmt.  


§ 72 


Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen von Investmenteinheiten 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können gruppenzugehörige 
Gesellschafter, die keine Investmenteinheiten sind, die steuerpflichtigen Ausschüttungen 
ihrer Eigenkapitalbeteiligungen an Investmenteinheiten nach Absatz 2 behandeln, wenn 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung davon auszugehen ist, dass der Gesell-
schafter für diese einem Steuersatz unterliegt, der dem Mindeststeuersatz entspricht oder 
diesen übersteigt. 


(2) Wird das Wahlrecht nach Absatz 1 ausgeübt, 
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1. werden Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen des Mindeststeuer-Gewinns der 
Investmenteinheit in den Mindeststeuer-Gewinn des Gesellschafters einbezogen, der 
die Ausschüttung erhalten hat, 


2. wird der im Inland anrechenbare Steueraufschlag in den Mindeststeuer-Gewinn und 
die angepassten erfassten Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschafters einbezo-
gen, der die Ausschüttung erhalten hat,  


3. wird der proportionale Anteil des Gesellschafters am nicht ausgeschütteten Mindest-
steuer-Gesamtgewinn der Investmenteinheit für das Bezugsjahr als Mindeststeuer-Ge-
winn der Investmenteinheit für das Geschäftsjahr behandelt und wird das Ergebnis der 
Multiplikation des Mindeststeuersatzes mit diesem Mindeststeuer-Gewinn für die Zwe-
cke des zweiten Teils als Ergänzungssteuerbetrag einer niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit in diesem Geschäftsjahr behandelt, und 


4. werden der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Investmenteinheit 
für das Geschäftsjahr und die gegebenenfalls auf diesen Gewinn entfallenden ange-
passten erfassten Steuern bei allen Berechnungen des effektiven Steuersatzes nach 
dem fünften Teil und des § 70 Absatz 1 und 2 ausgenommen, sofern Nummer 2 nichts 
anderes vorsieht. 


(3) Ein nicht ausgeschütteter Mindeststeuer-Gesamtgewinn für das Bezugsjahr ist 
nicht um Ausschüttungen oder fiktive Ausschüttungen zu kürzen, wenn diese Ausschüttun-
gen oder fiktiven Ausschüttungen den nicht ausgeschütteten Mindeststeuer-Gesamtgewinn 
eines früheren Bezugsjahres gemindert haben. Für Zwecke der Berechnung des nicht aus-
geschütteten Mindeststeuer-Gesamtgewinns wird ein Mindeststeuer-Verlust insoweit ge-
kürzt, wie er den nicht ausgeschütteten Mindeststeuer-Gesamtgewinn am Ende eines vo-
rangegangenen Geschäftsjahres gemindert hat. Wenn ein Mindeststeuer-Verlust für ein 
Geschäftsjahr bis zum Ende des letzten Bezugszeitraums, der dieses Geschäftsjahr um-
fasst, nicht auf null gekürzt wurde, erfolgt für den Restbetrag ein Investmentverlustvortrag, 
der in den folgenden Geschäftsjahren auf dieselbe Weise verrechnet wird wie ein Mindest-
steuer-Verlust.  


(4) Der nicht ausgeschüttete Mindeststeuer-Gesamtgewinn für ein Geschäftsjahr ist 
der Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das untersuchte Geschäftsjahr, sofern 
ein solcher vorliegt, der um folgende Beträge bis null gekürzt wird: 


1. erfasste Steuern der Investmenteinheit, 


2. Ausschüttungen und fiktive Ausschüttungen im Bezugszeitraum, ausgenommen an In-
vestmenteinheiten, 


3. im Bezugszeitraum entstehende Mindeststeuer-Verluste, und  


4. Investmentverlustvorträge.  


(5) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 gelten folgende Begriffsbestimmungen: 


1. Bezugsjahr ist das dritte Jahr vor dem Geschäftsjahr. 


2. Bezugszeitraum ist der Zeitraum, der mit dem ersten Tag des Bezugsjahrs beginnt und 
mit dem letzten Tag des Geschäftsjahres endet, in dem die Eigenkapitalbeteiligung von 
einer der Unternehmensgruppe angehörenden Einheit gehalten wurde. 


3. Eine fiktive Ausschüttung liegt vor, wenn eine unmittelbare oder mittelbare Eigenkapi-
talbeteiligung an der Investmenteinheit an eine nicht der Unternehmensgruppe ange-
hörende Einheit übertragen wird; die Höhe dieser fiktiven Ausschüttung entspricht dem 
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proportionalen Anteil des nicht ausgeschütteten Mindeststeuer-Gesamtgewinns, der im 
Zeitpunkt der Übertragung auf diese Eigenkapitalbeteiligung entfällt und der ohne Be-
rücksichtigung der fiktiven Ausschüttung ermittelt wird. 


4. Der im Inland anrechenbare Steueraufschlag ist der Betrag der von der Investmentein-
heit zu entrichtenden erfassten Steuern, der auf die Steuerverbindlichkeiten des grup-
penzugehörigen Gesellschafters, die im Zusammenhang mit einer Ausschüttung der 
Investmenteinheit entstehen, angerechnet werden kann. 


(6) Für das Wahlrecht nach Absatz 1 gilt § 75 Absatz 2. Wird die Inanspruchnahme 
des Wahlrechts widerrufen, so wird der proportionale Anteil des gruppenzugehörigen Ge-
sellschafters am nicht ausgeschütteten Mindeststeuer-Gesamtgewinn der Investmentein-
heit für das untersuchte Jahr am Ende des Geschäftsjahres vor dem Jahr des Widerrufs als 
Mindeststeuer-Gewinn der Investmenteinheit für das Jahr des Widerrufs behandelt und das 
Ergebnis der Multiplikation des Mindeststeuersatzes mit diesem Mindeststeuer-Gewinn 
wird im Jahr des Widerrufs als Ergänzungssteuerbetrag einer niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit für die Zwecke des zweiten Teils behandelt. 


T e i l  8  


A d m i n i s t r a t i o n  


A b s c h n i t t  1  


M i n d e s t s t e u e r - B e r i c h t  


§ 73 


Abgabeverpflichtung 


(1) Jede nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 steuerpflichtige Geschäftseinheit hat 
den Mindeststeuer-Bericht für das Geschäftsjahr dem Bundeszentralamt für Steuern nach 
Maßgabe des Absatzes 3 sowie § 74 zu übermitteln. Bei mehreren nach § 1 steuerpflichti-
gen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe, kann eine dieser Geschäftseinheiten 
im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten den Mindeststeuer-Bericht übermitteln. Konnte 
eine Geschäftseinheit davon ausgehen, dass eine andere im Auftrag der übrigen Ge-
schäftseinheiten den Mindeststeuer-Bericht fristgerecht übermittelt, und stellt sich heraus, 
dass kein Mindeststeuer-Bericht abgegeben worden ist, so hat sie ihre Pflichten nach 
Satz 1 innerhalb eines Monats nach dem sie Kenntnis von der Nichtübermittlung erlangt 
hat, zu erfüllen. 


(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 entfällt, wenn 


1. der Mindeststeuer-Bericht von der obersten Muttergesellschaft oder einer von ihr zur 
Übermittlung beauftragten Geschäftseinheit in ihrem jeweiligen Belegenheitsstaat ab-
gegeben wurde, und 


2. eine wirksame völkerrechtliche Vereinbarung besteht, die für das Geschäftsjahr einen 
automatischen Austausch von Mindeststeuer-Berichten durch den jeweiligen Belegen-
heitsstaat mit der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland vorsieht.  
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Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  


(3) Die Übermittlung des Mindeststeuer-Berichts an das Bundeszentralamt für Steu-
ern hat spätestens 15 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres zu erfolgen. Abweichend 
von Satz 1 hat die Übermittlung spätestens 18 Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres zu 
erfolgen, für das erstmals für die Unternehmensgruppe ein Mindeststeuer-Bericht zu erstel-
len ist. Die Übermittlung hat über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch zu erfol-
gen. Den für die elektronische Übermittlung amtlich vorgeschriebenen Datensatz gibt das 
Bundesministerium der Finanzen im Bundessteuerblatt bekannt.  


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt die Mindeststeuer-Berichte an das 
jeweils zuständige Finanzamt. Enthält ein Mindeststeuer-Bericht Angaben im Sinne des 
§ 74 für ein Steuerhoheitsgebiet, übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern der zustän-
digen Behörde dieses Steuerhoheitsgebietes den ihm nach Absatz 1 übermittelten Mindest-
steuer-Bericht, wenn die Bundesrepublik Deutschland und dieses Steuerhoheitsgebiet auf-
grund einer innerstaatlichen anwendbaren völkerrechtlichen Vereinbarung zum gegenseiti-
gen automatischen Austausch von Informationen zu Mindeststeuer-Berichten zwischen ih-
ren zuständigen Behörden verpflichtet sind (Vertragsstaat). Das Bundeszentralamt für 
Steuern nimmt die Mindeststeuer-Berichte entgegen, die ihm von den in Satz 2 genannten 
Vertragsstaaten übermittelt worden sind. Das Bundeszentralamt für Steuern kann die Min-
deststeuer-Berichte im Rahmen der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben auswerten. Das 
Bundeszentralamt für Steuern speichert die Mindeststeuer-Berichte und löscht sie mit Ab-
lauf des 15. Jahres, das dem Jahr der Übermittlung folgt. § 88a der Abgabenordnung ist zu 
beachten. 


§ 74 


Inhalt des Mindeststeuer-Berichts 


In dem Mindeststeuer-Bericht sind anzugeben 


1. eine nach Steuerhoheitsgebieten gegliederte Auflistung aller Geschäftseinheiten, de-
ren Steuernummern sowie deren Qualifikation im Sinne dieser Regelungen,  


2. eine Übersicht über die Konzernstruktur der Unternehmensgruppe, insbesondere der 
Kontrollbeteiligungen an Geschäftseinheiten, die von anderen Geschäftseinheiten ge-
halten werden, 


3. die notwendigen Angaben zur Berechnung 


a) des effektiven Steuersatzes für jedes Steuerhoheitsgebiet und der Steuererhö-
hungsbeträge für jede Geschäftseinheit (fünfter Teil), 


b) der Steuererhöhungsbeträge eines Mitglieds einer Joint-Venture-Gruppe, 


c) der Primärergänzungssteuerbeträge für jedes Steuerhoheitsgebiet sowie der nach 
der Sekundärergänzungssteuerregelung den einzelnen Steuerhoheitsgebieten zu-
zurechnenden Anteile am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge (zweiter 
Teil), 


4. eine Auflistung der nach § 75 Absatz 1 Satz 1 und § 75 Absatz 2 Satz 1 ausgeübten 
Wahlrechte. 
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A b s c h n i t t  2  


W a h l r e c h t e  


§ 75 


Wahlrechte 


(1) Die Ausübung der in § 34 Absatz 1, § 48 Absatz 7, § 50 Absatz 4, § 54 Absatz 1, 
§ 56 Absatz 2 und § 69 Absatz 1, genannten Wahlrechte bindet jeweils für ein Geschäfts-
jahr. Die Bindung verlängert sich automatisch, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit 
die Inanspruchnahme des Wahlrechts nicht mit Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres 
widerruft. 


(2) Die Ausübung der in § 5 Absatz 3, § 32 Absatz 1, § 33 Absatz 1, § 35 Absatz 1, 
§ 36 Absatz 1, § 37 Absatz 1, § 38 Absatz 1, § 71 Absatz 1 und § 72 Absatz 1 genannten 
Wahlrechte bindet jeweils für fünf Geschäftsjahre, beginnend in dem Geschäftsjahr, in dem 
das Wahlrecht in Anspruch genommen wird. Die Bindung verlängert sich automatisch für 
weitere fünf Jahre, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit die Inanspruchnahme des 
Wahlrechts nicht mit Wirkung zum Ende des Fünfjahreszeitraums widerruft. Der Widerruf 
bindet für fünf Geschäftsjahre, beginnend mit dem Geschäftsjahr, das auf das Ende des 
Fünfjahreszeitraums folgt, für das das Wahlrecht nach Satz 1 letztmals in Anspruch genom-
men wurde. 


(3) Die Inanspruchnahme der in den Absätzen 1 und 2 genannten Wahlrechte ist 
durch die berichtspflichtige Geschäftseinheit gegenüber der zuständigen Behörde des 
Steuerhoheitsgebiets zu erklären, in dem die berichtspflichtige Geschäftseinheit belegen 
ist. 


A b s c h n i t t  3  


S a f e - H a r b o u r - R e g e l u n g e n  


Unterabschnitt 1 


Allgemeines 


§ 76 


Überprüfung der Anspruchsberechtigung 


(1) Die Safe-Harbour-Regelungen, die nach den §§ 77, 78 und 81 bis 84 für ein Steu-
erhoheitsgebiet (Safe-Harbour-Steuerhoheitsgebiet) in Anspruch genommen werden kön-
nen, gelten nicht in den Fällen, in denen 


1. eine Mindeststeuer nach § 2 entstehen könnte, wenn der für das Safe-Harbour-Steu-
erhoheitsgebiet berechnete effektive Steuersatz unter dem Mindeststeuersatz läge,  


2. die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten innerhalb von 36 Monaten nach Übermittlung 
des Mindeststeuer-Berichts durch die zuständige Finanzbehörde unter Angabe von 
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besonderen Gründen zum Nachweis der Anspruchsberechtigung aufgefordert werden, 
und 


3. die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten die Anspruchsberechtigung nicht innerhalb 
von sechs Monaten nach der Aufforderung nachweisen. 


(2) Werden der zuständigen Behörde die Gründe, welche die Anspruchsberechtigung 
der betreffenden Safe-Harbour-Regelung wesentlich beeinträchtigt haben können, erst 
nach Eingang des Mindeststeuer-Bericht bei der zuständigen Behörde bekannt, beginnt die 
Frist nach Absatz 1 Nummer 2 erst ab diesem Zeitpunkt zu laufen. 


Unterabschnitt 2 


Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler Ergänzungsteuer 


§ 77 


Anerkannte nationale Ergänzungssteuer 


Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit wird der Steuererhöhungsbetrag im 
Sinne des § 52 Absatz 2 für ein Steuerhoheitsgebiet auf null reduziert, wenn für das betref-
fende Geschäftsjahr eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer (§ 7 Absatz 2) in Über-
einstimmung mit einem anerkannten Rechnungslegungsstandard der obersten Mutterge-
sellschaft oder auf Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards erhoben 
wird. 


Unterabschnitt 3 


Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinheiten 


§ 78 


Wahlrecht für vereinfachte Ausgangsgrößen bei  
unwesentlichen Geschäftseinheiten 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit kann bei unwesentlichen Ge-
schäftseinheiten eine vereinfachte Ausgangsgröße für den Mindeststeuer-Umsatz, den 
Mindeststeuer-Gewinn und den Betrag der angepassten erfassten Steuern zugrunde gelegt 
werden. Unwesentliche Geschäftseinheiten sind Geschäftseinheiten einer Unternehmens-
gruppe, die aufgrund von Wesentlichkeitserwägungen für das Geschäftsjahr nicht in einen 
durch einen externen Prüfer testierten Konzernabschluss einbezogen worden sind. 


(2) Für Zwecke des Absatzes 1 entsprechen 


1. der Mindeststeuer-Umsatz sowie der Mindeststeuer-Gewinn dem im länderbezogenen 
Bericht der Geschäftseinheit ausgewiesenen Umsatz, gekürzt um Gewinnausschüttun-
gen anderer Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe und der im sonstigen Er-
gebnis erfassten Umsätze und Erträge, und 
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2. der Betrag der angepassten erfassten Steuern den im länderbezogenen Bericht der 
Geschäftseinheit ausgewiesenen für dieses Geschäftsjahr gezahlten und zurückge-
stellten Ertragsteuern. Darunter fallen keine Erträge oder Aufwendungen aus der Bil-
dung oder Auflösung aktiver und passiver latenter Steuern, Aufwendungen aus der Bil-
dung von ungewissen Steuerrückstellungen sowie sonstige periodenfremde Steuerauf-
wands- oder Steuerertragspositionen.  


(3) Absatz 1 ist nicht auf unwesentliche Geschäftseinheiten mit Umsätzen über 50 Mil-
lionen Euro anwendbar, wenn die Daten aus dem länderbezogenen Bericht nicht aus einem 
Einzelabschuss stammen, der auf Basis eines anerkannten Rechnungslegungsstandards 
(§ 7 Absatz 4) oder eines zugelassenen Rechnungslegungsstandards (§ 7 Absatz 37) auf-
gestellt worden ist. 


T e i l  9  


Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n   


A b s c h n i t t  1  


E r s t m a l i g e  S t e u e r p f l i c h t  


§ 79 


Steuerattribute des Übergangsjahres 


(1) Bei der Bestimmung des effektiven Steuersatzes eines Steuerhoheitsgebiets in ei-
nem Übergangsjahr und den darauffolgenden Jahren berücksichtigt die Unternehmens-
gruppe alle zu Beginn des Übergangsjahres in den Abschlüssen aller Geschäftseinheiten 
in dem Steuerhoheitsgebiet für das Übergangsjahr erfassten oder ausgewiesenen aktiven 
und passiven latenten Steuern. Solche aktiven und passiven latenten Steuern müssen zum 
Mindeststeuersatz oder zu dem im Steuerhoheitsgebiet geltenden Steuersatz berücksich-
tigt werden, je nachdem welcher der beiden Sätze niedriger ist. Aktive latente Steuern, die 
zu einem unter dem Mindeststeuersatz liegenden Satz erfasst wurden, können zum Min-
deststeuersatz berücksichtigt werden, wenn der Steuerpflichtige nachweisen kann, dass 
der betreffende latente Steueranspruch einem Mindeststeuer-Verlust zuzuschreiben ist. Ak-
tive latente Steuern, die zu einem über dem Mindeststeuersatz liegenden Satz erfasst wur-
den und die Nutzung von Steueranrechnungsbeträgen betreffen, sind nur in Höhe des Ver-
hältnisses vom Mindeststeuersatz zu dem im Steuerhoheitsgebiet geltenden Steuersatz zu 
berücksichtigen. Bei einer späteren Steuersatzänderung ist der nach Satz 4 berücksichti-
gungsfähige Betrag bezogen auf den noch ausstehenden Betrag entsprechend anzupas-
sen. Für die Zwecke der Anwendung dieses Absatzes werden die Auswirkungen von An-
satz- und Bewertungsanpassungen auf einen latenten Steueranspruch nicht berücksichtigt. 


(2) Aktive latente Steuern, die sich aus Posten ergeben, welche von der Berechnung 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nach dem dritten Teil ausgenom-
men sind, sind von der Berechnung nach Absatz 1 ausgenommen, wenn diese latenten 
Steueransprüche durch einen Geschäftsvorfall entstehen, der nach dem 30. November 
2021 stattfindet. 


(3) Bei Übertragungen von Vermögenswerten zwischen Geschäftseinheiten, die nach 
dem 30. November 2021 und vor Beginn eines Übergangsjahres stattfinden, beruht der 
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Ansatz der erworbenen Vermögenswerte (mit Ausnahme von Vorräten) auf dem von der 
veräußernden Geschäftseinheit ausgewiesenen Buchwert der übertragenen Vermögens-
werte im Zeitpunkt der Veräußerung. Die aktiven und passiven latenten Steuern sind auf 
dieser Grundlage und unter Außerachtlassung der aktiven und passiven latenten Steuern, 
die aus der Übertragung resultieren, zu ermitteln. Abweichend von Satz 2 kann auf Antrag 
der berichtspflichtigen Geschäftseinheit von der erwerbenden Geschäftseinheit ein latenter 
Steueranspruch auf Grundlage der von der veräußernden Geschäftseinheit auf den Veräu-
ßerungsgewinn gezahlten erfassten Steuern ermittelt werden; dieser darf die positive Dif-
ferenz zwischen dem steuerlichen Buchwert des Vermögenswerts bei der erwerbenden 
Geschäftseinheit und dem nach Satz 1 anzusetzenden Wert multipliziert mit dem Mindest-
steuersatz nicht übersteigen (Kappungsbetrag). Für die Ermittlung der auf den Veräuße-
rungsgewinn gezahlten erfassten Steuern im Sinne des Satzes 3 ist § 47 entsprechend 
anzuwenden und sind aktive latente Steuern der veräußernden Geschäftseinheit zu be-
rücksichtigen, die bei entsprechender Anwendung des Absatzes 1 hätten berücksichtigt 
werden können, wäre der Veräußerungsgewinn bei ihr nicht in die steuerliche Bemessungs-
grundlage einbezogen worden. Der nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte Steueranspruch 
wirkt sich im Jahr der Bildung nicht auf die angepassten erfassten Steuern der erwerbenden 
Geschäftseinheit aus und ist entsprechend der Wertentwicklung des Buchwerts fortzu-
schreiben. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 kann auf Antrag der berichtspflichtigen 
Geschäftseinheit die erwerbende Geschäftseinheit ihren Buchwert beibehalten, wenn sie 
bei Anwendung der Sätze 3 bis 5 einen latenten Steueranspruch in Höhe des Kappungs-
betrags beanspruchen könnte. Für Zwecke dieses Absatzes gelten als Übertragung von 
Vermögenswerten zwischen Geschäftseinheiten auch Geschäftsvorfälle, die ungeachtet ih-
rer Form und ungeachtet des Umstands, ob sie zwischen verschiedenen Geschäftseinhei-
ten oder innerhalb der Geschäftseinheit stattfinden, als mit einer Übertragung von Vermö-
genswerten vergleichbar angesehen werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich der 
Buchwert eines Vermögenswerts aufgrund des Geschäftsvorfalls erhöht (zum Beispiel Fi-
nanzierungsleasing). Dabei ist allein die Erhöhung des steuerlichen Buchwerts ausreichend 
(zum Beispiel Sitzverlegung). 


(4) Übergangsjahr im Sinne dieser Vorschrift bedeutet für ein Steuerhoheitsgebiet das 
erste Geschäftsjahr, in dem die Unternehmensgruppe in Bezug zu diesem Steuerhoheits-
gebiet in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes oder einer ausländischen Vorschrift, 
die den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, fällt. Sofern die Vorausset-
zungen nach § 80 oder nach den §§ 81 bis 84 erfüllt sind und die Unternehmensgruppe 
den CbCR-Safe-Harbour in Bezug auf ein Steuerhoheitsgebiet tatsächlich anwendet, ver-
schiebt sich das Übergangsjahr entsprechend. 


A b s c h n i t t  2  


U n t e r g e o r d n e t e  i n t e r n a t i o n a l e  T ä t i g k e i t  


§ 80 


Übergangsregelung bei untergeordneter internationaler Tätigkeit 


(1) Unternehmensgruppen werden in den ersten fünf Jahren bei untergeordneter in-
ternationaler Tätigkeit von der Mindeststeuer (§ 2) befreit. Satz 1 gilt nicht für einen Primä-
rergänzungssteuerbetrag, soweit dieser auf einem von einer ausländischen niedrig besteu-
erten Geschäftseinheit zuzurechnenden Steuererhöhungsbetrag beruht. 


(2) Eine untergeordnete internationale Tätigkeit einer Unternehmensgruppe liegt für 
ein Geschäftsjahr vor, wenn 
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1. sie über Geschäftseinheiten in höchstens sechs Steuerhoheitsgebieten verfügt, und 


2. der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte aller Geschäftseinheiten, die in allen 
Steuerhoheitsgebieten außerhalb des Referenzsteuerhoheitsgebiets belegen sind, 50 
Millionen Euro nicht übersteigt. 


(3) Das Referenzsteuerhoheitsgebiet einer Unternehmensgruppe ist das Steuerho-
heitsgebiet, in dem die Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr, in dem sie erstmals in 
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt, den höchsten Gesamtwert an materiellen 
Vermögenswerten ausweist. Der Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte in einem 
Steuerhoheitsgebiet ist die Summe des Nettobuchwerts aller materiellen Vermögenswerte 
aller in diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe. 


(4) Der in Absatz 1 genannte Zeitraum von fünf Jahren beginnt für die Primärergän-
zungssteuerregelung (§§ 8 bis 10) am 31. Dezember 2023, für die Sekundärergänzungs-
steuerregelung (§§ 11 bis 14) am 31. Dezember 2024. In den Fällen, in denen die Unter-
nehmensgruppe erst nach den vorgenannten Zeitpunkten in den Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes oder einer ausländischen Vorschrift, die den Vorschriften der Richtlinie (EU) 
2022/2523 entspricht, fällt, beginnt der Zeitraum von fünf Jahren mit diesem Zeitpunkt. 


A b s c h n i t t  3  


Z e i t l i c h  b e f r i s t e t e  Ü b e r g a n g s r e g e l u n g e n  


§ 81 


Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler Unternehmensgruppen 
(CbCR-Safe-Harbour) 


(1) Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit, wird der Steuererhöhungsbe-
trag (§ 52), einschließlich des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags (§ 55), in den Ge-
schäftsjahren, die am oder vor dem 31. Dezember 2026 beginnen und vor dem 1. Juli 2028 
enden (Übergangszeit), für ein Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr mit null ange-
setzt, wenn die Unternehmensgruppe 


1. in diesem Steuerhoheitsgebiet unter Einbeziehung der zum Verkauf stehenden Einhei-
ten (§ 4 Absatz 1 Nummer 2) weniger als 10 Millionen Euro Umsatzerlöse und weniger 
als 1 Million Euro Gewinn oder Verlust vor Steuern in ihrem qualifizierten länderbezo-
genen Bericht ausweist oder 


2. einem vereinfacht berechneten effektiven Steuersatz (§ 84 Nummer 6) für dieses Steu-
erhoheitsgebiet unterliegt, wenn dieser mindestens dem Übergangssteuersatz ent-
spricht, oder 


3. einen Gewinn oder Verlust vor Steuern im qualifizierten länderbezogenen Bericht aus-
weist, der gleich oder geringer als der substanzbasierte Freibetrag (§§ 56 bis 60) ist. 
Dabei sind nur solche Geschäftseinheiten zu berücksichtigen, die nach den Regelun-
gen des länderbezogenen Berichts in diesem Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Ein-
heiten, die zum Verkauf stehen (§ 4 Absatz 1 Nummer 2), oder ausgeschlossene Ein-
heiten (§ 5) sind nicht zu berücksichtigen.  
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(2) Auf Geschäftseinheiten, die für Zwecke des länderbezogenen Berichts und dieses 
Gesetzes in zwei unterschiedlichen Steuerhoheitsgebieten belegen sind, findet Absatz 1 
keine Anwendung.  


(3) Stellt die Unternehmensgruppe für ein Geschäftsjahr keinen Antrag nach Absatz 1 
oder erfüllt sie für ein Geschäftsjahr nicht die Voraussetzungen nach Absatz 1, ist sie für 
alle folgenden Geschäftsjahre von der Anwendung des Absatzes 1 ausgeschlossen. Dies 
gilt nicht, wenn in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet im vorherigen Geschäftsjahr keine 
Geschäftseinheit der Unternehmensgruppe belegen war. Wird nachträglich festgestellt, 
dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllt waren, entfällt die Anwendung des 
Absatzes 1 für dieses sowie die folgenden Geschäftsjahre rückwirkend. 


§ 82 


Besonderheiten bei bestimmten Einheiten 


(1) Für § 81 sind Joint Ventures und Joint-Venture-Tochtergesellschaften (§ 65) als 
Geschäftseinheiten einer eigenständigen Unternehmensgruppe zu behandeln. Für den Ge-
winn oder Verlust vor Steuern, die Umsatzerlöse sowie die vereinfachten erfassten Steuern 
ist der qualifizierte Konzernabschluss maßgeblich. 


(2) § 81 gilt nicht für den Belegenheitsstaat der obersten Muttergesellschaft, wenn es 
sich bei dieser um eine transparente Einheit (§ 7 Absatz 32) handelt. Dies gilt nicht, wenn 
alle an der obersten Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen von qualifi-
zierten Gesellschaftern gehalten werden.  


(3) Wenn es sich bei der obersten Muttergesellschaft um eine transparente Einheit 
(§ 7 Absatz 32) handelt oder diese einem Dividendenabzugsregime (§ 68) unterliegt, wer-
den der Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie die dazugehörigen Steuern, die den Eigen-
kapitalbeteiligungen der qualifizierten Gesellschafter zuzurechnen sind, entsprechend der 
§§ 67 und 68 gekürzt.  


(4) § 81 gilt für Investmenteinheiten nur, wenn sie keines der Wahlrechte nach den 
§§ 71 und 72 in Anspruch genommen haben, und deren gruppenzugehörige Gesellschafter 
in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Dabei erfolgt abweichend von § 70 keine 
von der Unternehmensgruppe getrennte Berechnung. Der Belegenheitsstaat bestimmt sich 
nach den Regelungen des länderbezogenen Berichts. Sollte eine Investmenteinheit eines 
der Wahlrechte nach den §§ 71 und 72 in Anspruch genommen haben, können dessen un-
geachtet im Belegenheitsstaat der Investmenteinheit sowie des gruppenzugehörigen Ge-
sellschafters für alle übrigen Geschäftseinheiten § 81 in Anspruch genommen werden. Die 
Umsatzerlöse und der Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie die dazugehörigen Steuern 
der Investmenteinheit sind dann in den Steuerhoheitsgebieten der gruppenzugehörigen 
Gesellschafter entsprechend der Eigenkapitalbeteiligungen auszuweisen. Für die Zwecke 
dieses Absatzes ist auch eine Versicherungsinvestmenteinheit eine Investmenteinheit. 


§ 83 


Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen  
oder Steuerhoheitsgebieten 


Die folgenden Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebiete 
sind von der Anwendung des CbCR-Safe-Harbours ausgeschlossen: 


1. staatenlose Geschäftseinheiten, 
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2. Mehrmütter-Unternehmensgruppen, für die kein gemeinsamer qualifizierter länderbe-
zogener Bericht abgegeben wird, 


3. Steuerhoheitsgebiete, in denen Geschäftseinheiten belegen sind, die einem zulässigen 
Ausschüttungssystem unterliegen und für die ein Antrag nach § 69 gestellt wurde. 


§ 84 


Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour 


Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Anwendung der §§ 81 bis 83 die fol-
genden Definitionen: 


1. Ein länderbezogener Bericht (§ 138a der Abgabenordnung) ist qualifiziert, wenn dieser 
mit einem qualifizierten Konzernabschluss erstellt wurde. Ein qualifizierter Konzernab-
schluss ist einer der folgenden Abschlüsse: 


a) die für Konsolidierungszwecke an konzerneinheitliche Ansatz- und Bewertungsre-
geln angeglichenen Jahresabschlüsse der Geschäftseinheiten vor Konsolidie-
rungsanpassungen und Zwischenergebniseliminierungen und ohne Anpassungen 
im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 2, sofern diese nach § 15 Absatz 1 Satz 3 nicht 
zulässig sind, oder 


b) die Jahresabschlüsse der Geschäftseinheiten, sofern diese nach einem anerkann-
ten Rechnungslegungsstandard (§ 7 Absatz 4) oder einem zugelassenen Rech-
nungslegungsstandard (§ 7 Absatz 37) aufgestellt werden und die in diesen Ab-
schlüssen enthaltenen Informationen auf der Grundlage dieses Rechnungsle-
gungsstandards fortgeführt werden und verlässlich sind, oder 


c) im Falle einer Geschäftseinheit, die allein aus Gründen der Größe oder der We-
sentlichkeit nicht in den Konzernabschluss der Unternehmensgruppe einbezogen 
wird (§ 4 Absatz 1 Nummer 2), der Jahresabschluss, der für die Erstellung des län-
derbezogenen Berichts der Unternehmensgruppe verwendet wird.  


2. Die Umsatzerlöse entsprechen der Summe aus den Umsatzerlösen und sonstigen Er-
trägen, wie sie im qualifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen sind. 


3. Die vereinfacht erfassten Steuern entsprechen dem im qualifizierten Konzernabschluss 
der Unternehmensgruppe ausgewiesenen Ertragsteueraufwand, nach Bereinigung al-
ler nicht erfasster Steuern und ungewisser Steuerrückstellungen. 


4. Der Gewinn oder Verlust vor Steuern ist das Jahresergebnis vor Steuern, wie es im 
qualifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen ist, erhöht um einen nicht reali-
sierten Nettoverlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. 


5. Ein nicht realisierter Nettoverlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist 
die Summe aller Verluste, verringert um etwaige Gewinne, die auf einer Änderung des 
beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalbeteiligungen im Sinne des 
§ 20 Absatz 1 Nummer 1 beruhen. Dies gilt nur, wenn der Verlust 50 Millionen Euro für 
ein Steuerhoheitsgebiet übersteigt.  


6. Der vereinfacht berechnete effektive Steuersatz für ein Steuerhoheitsgebiet wird wie 
folgt berechnet: 
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Vereinfachte erfasste Steuern


Gewinn oder Verlust vor Steuern
 


7. Der Übergangssteuersatz beträgt für die Geschäftsjahre, die in 2023 und 2024 begin-
nen 15 Prozent, für in 2025 beginnende 16 Prozent und für in 2026 beginnende 17 
Prozent.  


8. Qualifizierte Gesellschafter einer obersten Muttergesellschaft, die eine transparente 
Einheit ist, sind die in § 67 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten. Qualifizierte Gesell-
schafter einer obersten Muttergesellschaft, die einem Dividendenabzugsregime unter-
liegen, sind die in § 68 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 genannten. 


§ 85 


Übergangsregelungen bei gemischter Hinzurechnungsbesteuerung 


(1) Für Geschäftsjahre, die am oder vor dem 31. Dezember 2025 beginnen, nicht mehr 
aber für Geschäftsjahre, die nach dem 30. Juni 2027 enden, ist die Zurechnung des im 
Jahresabschluss eines gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigten Betrags an 
erfassten Steuern zu den jeweiligen Geschäftseinheiten, deren Einkommen beim gruppen-
zugehörigen Gesellschafter einer gemischten Hinzurechnungsbesteuerung unterliegt, ab-
weichend von § 47 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 nach folgender Formel vorzuneh-
men: 


Zurechnungsschlüssel 


Summe alle Zurechnungsschlüssel
× zuzurechnende Steuern  


Eine gemischte Hinzurechnungsbesteuerung ist eine Form der Hinzurechnungsbesteue-
rung im Sinne des § 7 Absatz 14, bei der Gewinne, Verluste sowie anrechenbare Steuern 
aller ausländischen Einheiten für Zwecke der Berechnung des Hinzurechnungsbetrags des 
unmittelbar oder mittelbar beteiligten Gesellschafters dieser ausländischen Einheiten ag-
gregiert betrachtet werden und der Hinzurechnungsbetrag einem anwendbaren Steuersatz 
unterhalb von 15 Prozent unterliegt. Der anwendbare Steuersatz entspricht dem Steuer-
satz, bei dem unter Anrechnung ausländischer Steuern keine Steuer auf den Hinzurech-
nungsbetrag mehr verbleibt. 


(2) Der Zurechnungsschlüssel nach Absatz 1 ermittelt sich wie folgt: 


Zuzurechnendes Einkommen der ausländischen Geschäftseinheit 
x (anwendbarer Steuersatz − effektiver Steuersatz)  


Dabei entspricht das zuzurechnende Einkommen der Einheit dem betragsmäßigen Anteil 
des beteiligten Gesellschafters an dem Einkommen der ausländischen Einheit. Der effek-
tive Steuersatz entspricht dem nach § 51 Absatz 1 ermittelten effektiven Steuersatz ohne 
Berücksichtigung von Steuern auf Hinzurechnungsbeträge. Entspricht der effektive Steuer-
satz mindestens dem anwendbaren Steuersatz, beträgt der Zurechnungsschlüssel nach 
Absatz 1 null. Steuern aufgrund einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer sind bei 
der Berechnung des effektiven Steuersatzes zu berücksichtigen, soweit diese im Rahmen 
der gemischten Hinzurechnungsbesteuerung nach der gleichen Maßgabe wie alle andere 
erfassten Steuern anrechenbar sind. 







 - 83 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


(3) Findet die gemischte Hinzurechnungsbesteuerung auch auf Einheiten Anwen-
dung, die keine Geschäftseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind, ist für die Anwendung 
des Absatzes 1 insoweit ebenfalls eine Zurechnung zu diesen Einheiten vorzunehmen. 


T e i l  1 0  


N a t i o n a l e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e s  


§ 86 


Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit 


(1) Für jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit entsteht in Höhe des für die 
Bundesrepublik Deutschland ermittelten und ihr nach § 52 Absatz 4 oder § 55 zugeordne-
ten Steuererhöhungsbetrags für das Geschäftsjahr ein Ergänzungssteuerbetrag (nationaler 
Ergänzungssteuerbetrag). 


(2) Absatz 1 gilt entsprechend für im Inland belegene Joint Venture, Joint-Venture-
Tochtergesellschaften und Betriebsstätten eines Joint Venture oder einer Joint-Venture-
Tochtergesellschaft. Für Zwecke des Satzes 1 erfolgt keine Begrenzung des Steuererhö-
hungsbetrags auf den der Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil am Steuererhöhungs-
betrag des Joint Ventures oder eines Mitglieds der Joint-Venture-Gruppe entsprechend 
§ 65 Absatz 2. 


(3) Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Besteuerung nach 
den Absätzen 1 und 2 der dritte bis neunte Teil dieses Gesetzes entsprechend. 


A b s c h n i t t  2  


B e s o n d e r h e i t e n  


§ 87 


Steuererhöhungsbeträge staatenloser Geschäftseinheiten 


Für Zwecke der nationalen Ergänzungssteuerregelung sind staatenlose Geschäftsein-
heiten, Joint Venture und Joint-Venture-Tochtergesellschaften dem Steuerhoheitsgebiet 
zuzuordnen in dem sie gegründet worden sind. Staatenlose Betriebsstätten einer Ge-
schäftseinheit oder eines Joint Venture oder einer Joint-Venture-Tochtergesellschaft 
(§ 6 Absatz 3 Nummer 4) sind dem Steuerhoheitsgebiet zuzuordnen, in dem die entspre-
chenden Tätigkeiten ausgeübt werden. Auf diese Geschäftseinheiten ist § 51 Absatz 2 ent-
sprechend anzuwenden. 
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§ 88 


Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster Steuern 


§ 47 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass erfasste ausländische Steuern keinem 
nach § 1 Steuerpflichtigen zugerechnet werden dürfen, der der nationalen Ergänzungssteu-
erregelung unterliegt. 


§ 89 


Nichtberücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer 


§ 52 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die nationale Ergänzungssteuerregelung 
für Zwecke der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags unberücksichtigt bleibt. 


T e i l  1 1  


B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  u n d  s o n s t i g e   
B e s t i m m u n g e n  


A b s c h n i t t  1  


B e s t e u e r u n g s v e r f a h r e n  


§ 90 


Entstehung der Mindeststeuer und Besteuerungszeitraum 


Die Mindeststeuer (§ 2) für ein Geschäftsjahr entsteht mit Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem das Geschäftsjahr endet. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. 


§ 91 


Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungspflicht 


(1) Die nach § 1 Steuerpflichtigen haben für das Kalenderjahr eine Steuererklärung 
abzugeben und darin die Steuer selbst zu berechnen. Die Steuererklärung ist nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz elektronisch über die amtliche bestimmte Schnittstelle elekt-
ronisch mitzuteilen. Die Steuer ist einen Monat nach Abgabe der Steuererklärung fällig und 
bis dahin zu entrichten. Wird die Mindeststeuer abweichend von der Steueranmeldung hö-
her festgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids fällig und bis dahin zu entrichten. Wird die Mindeststeuer auf Grund unterbliebener 
Abgabe einer Steueranmeldung festgesetzt, ist die Mindeststeuer einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. Im Fall des § 3 hat 
der für diesen Besteuerungszeitraum maßgebliche Gruppenträger die Steuererklärung 
nach Satz 1 abzugeben; im Übrigen gelten die Sätze 1 bis 5 entsprechend. Alle Geschäfts-
einheiten sowie Joint Venture und Joint-Venture-Tochtergesellschaften sind dem Steuerer-
klärungspflichtigen gegenüber zur Erteilung der Auskünfte verpflichtet, die dieser zur Er-
stellung der Steuererklärung benötigt.  
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(2) Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung endet nicht vor Ablauf der Frist nach 
§ 73 Absatz 3. Enden mehrere Geschäftsjahre in einem Kalenderjahr, ist das letzte dieser 
Geschäftsjahre maßgebend. 


§ 92 


Zuständigkeit 


(1) Für die Besteuerung nach diesem Gesetz ist das Finanzamt zuständig, das für die 
Besteuerung nach dem Einkommen zuständig ist. Im Falle des § 3 ist das für die Besteue-
rung des Einkommens des Gruppenträgers zuständige Finanzamt zuständig. Ist der Steu-
erpflichtige eine transparente Einheit, ist das Finanzamt zuständig, das für die gesonderte 
und einheitliche Feststellung der Einkünfte dieser Einheit zuständig ist. 


(2) Abweichende landesrechtliche Regelungen nach Maßgabe des § 17 Absatz 2 
Satz 3 des Finanzverwaltungsgesetzes bleiben unberührt. 


A b s c h n i t t  2  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n ,  E r m ä c h t i g u n g e n  u n d  A n w e n -
d u n g s v o r s c h r i f t e n  


§ 93 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen 
§ 73 Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 in Verbindung mit § 73 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und § 74 
den Mindeststeuer-Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt. 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30 000 Euro geahndet 
werden. 


(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern. 


(4) Für das Bußgeldverfahren gilt § 410 Absatz 1 Nummer 2 bis 12 der Abgabenord-
nung entsprechend. 


§ 94 


Ermächtigungen 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses Geset-
zes in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer Überschrift und in 
neuer Paragraphenfolge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu 
beseitigen. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, die Kommission entspre-
chend Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2022/2523 zu unterrichten. 
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§ 95 


Auswirkung auf die Abkommensberechtigung 


Die Besteuerung nach diesem Gesetz oder nach einer ausländischen Vorschrift, die 
den Vorschriften der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, begründet keine Berechtigung 
zur Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. 


§ 96 


Anwendungsvorschriften 


(1) Diese Fassung des Gesetzes gilt, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt 
ist, erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 2023 beginnen. 


(2) § 11 ist erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 30. Dezember 
2024 beginnen. Satz 1 gilt nicht für Unternehmensgruppen, deren oberste Muttergesell-
schaften in Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegen sind, die die Option nach Arti-
kel 50 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2022/2523 ausgeübt haben.  


(3) Für die Übergangszeit (§ 81 Absatz 1) findet § 93 Absatz 1 keine Anwendung, 
wenn nachgewiesen wird, dass angemessene Maßnahmen ergriffen wurden, die eine nicht 
rechtzeitige oder nicht in vorgeschriebener Weise (§ 93 Absatz 1) oder eine nicht richtige 
oder nicht vollständige (§ 93 Absatz 1) Übermittlung rechtfertigen. 


Artikel 2 


Änderung der Abgabenordnung 


In § 152 Absatz 3 Nummer 4 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, werden die Wör-
ter „sowie bei jährlich abzugebenden Versicherungsteuer- und Feuerschutzsteueranmel-
dungen“ durch die Wörter„ bei jährlich abzugebenden Versicherungsteuer- und Feuer-
schutzsteueranmeldungen sowie bei Erklärungen nach § 91 des Mindeststeuergesetzes“ 
ersetzt. 


Artikel 3 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


In § 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird 


Nummer 5h durch die folgenden Nummern 5h und 5i ersetzt: 


„5h. 
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a) die Entgegennahme der Mindeststeuer-Berichte nach § 73 des Mindeststeuerge-
setzes und ihre Weiterleitung an die jeweils zuständige Landesfinanzbehörde, 


b) die Entgegennahme der Meldungen nach § 3 Absatz 4 des Mindeststeuergeset-
zes sowie 


c) die Durchführung von Bußgeldverfahren nach § 93 des Mindeststeuergesetzes; 


5i. die Auswertung der Informationen nach den Nummern 5c bis 5h im Rahmen der dem 
Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Aufgaben; Auswertungen der 
Informationen nach den Nummern 5c bis 5h durch die jeweils zuständige Landesfi-
nanzbehörde bleiben hiervon unberührt;“. 


Artikel 4 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 4j wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „25 Prozent“ durch „15 Prozent“ ersetzt. 


b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Der nicht abziehbare Teil ist dabei wie folgt zu ermitteln: 


15 % − Belastung durch Ertragsteuern in Prozent


15 %
. " 


2. Dem § 52 Absatz 8b wird folgender Satz angefügt: 


„§ 4j Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Ver-
kündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] sind erstmals für Aufwendungen an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2023 entstehen.“ 


Artikel 5 


Änderung des Außensteuergesetzes 


Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
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a) In Satz 1 wird das Wort „Vordruck“ durch die Wörter „Datensatz über die amtlich 
bestimmte Schnittstelle elektronisch“ ersetzt. 


b) In Satz 2 wird der Halbsatz „ ;sie ist vom Steuerpflichtigen eigenhändig zu unter-
schreiben“ aufgehoben.  


c) In Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ durch die Wörter „nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch“ ersetzt.  


d) Dem Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Mitteilung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und vom Steuerpflichtigen eigenhändig 
zu unterschreiben.“ 


2. In § 8 Absatz 5 Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe „25 Prozent“ durch die Angabe 
„15 Prozent“ ersetzt. 


3. § 18 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


a) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort „Vordruck“ durch die Wörter „Daten-
satz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch“ ersetzt. 


b) Satz 6 wird wie folgt gefasst:  


„Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine 
elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall sind die Erklärung sowie die 
Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und vom Steuer-
pflichtigen eigenhändig zu unterschreiben.“ 


4. § 21 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Abweichend von Satz 1 sind 


1. Minderungen des Vermögenszuwachses im Sinne des § 6 Absatz 6 in der am 
30. Juni 2021 geltenden Fassung auf Veräußerungen nach dem 24. März 
2021 nicht mehr zu berücksichtigen und 


2. Stundungen nach § 6 Absatz 4 oder 5 in einer bis zum 30. Juni 2021 gelten-
den Fassung auch zu widerrufen, soweit Gewinnausschüttungen oder eine 
Einlagenrückgewähr erfolgen und soweit deren gemeiner Wert insgesamt 
mehr als ein Viertel des gemeinen Werts zum Zeitpunkt der Verwirklichung 
des Tatbestands im Sinne des Satzes 1 beträgt; § 6 Absatz 7 Satz 1 und 2 in 
der am 30. Juni 2021 geltenden Fassung ist entsprechend anzuwenden. Dies 
gilt nur für Gewinnausschüttungen oder eine Einlagenrückgewähr, die nach 
dem … [einsetzen: Tag des Kabinettbeschlusses des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] erfolgen.“ 


b) Die Absätze 6 und 7 werden angefügt: 


„(6) § 8 Absatz 5 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind erstmals anzuwenden für 
die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den Veranlagungszeitraum, für den 
Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem Wirtschaftsjahr der 
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Zwischengesellschaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, das nach dem 31. 
Dezember 2023 endet. 


(7) § 6 Absatz 5 in der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2025 anzuwenden. § 18 Absatz 3 in der am … [einsetzen: Tag 
nach der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] geltenden Fassung 
ist erstmals anzuwenden für die Einkommen- und Körperschaftsteuer für den Ver-
anlagungszeitraum, für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen sind, die in einem 
Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft oder der Betriebsstätte entstanden sind, 
das nach dem 31. Dezember 2024 endet.“ 


Artikel 6 


Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 


In § 27 Absatz 3 Nummer 3 Satz 2 Buchstabe a zweiter Halbsatz des Umwandlungs-
steuergesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), das zuletzt durch Artikel 11 
des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, werden die 
Wörter „§ 6 Absatz 6 und 7 des Außensteuergesetzes ist“ durch die Wörter „§ 6 Absatz 6 
und 7 und § 21 Absatz 3 Satz 2 des Außensteuergesetzes sind“ ersetzt. 


Artikel 7 


Änderung des Handelsgesetzbuchs 


Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:  


1. Dem § 274 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Bei dem Ansatz latenter Steuern nach Satz 1 oder Satz 2 sind Differenzen aus der 
Anwendung folgender Gesetze nicht zu berücksichtigen:  


1. des Mindeststeuergesetzes und 


2. eines ausländischen Mindeststeuergesetzes, das der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer glo-
balen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große in-
ländische Gruppen in der Union (ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 1; L 13 vom 
16.1.2023, S. 9) oder der dieser Richtlinie zugrundeliegenden Mustervorschriften 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für eine glo-
bale Mindestbesteuerung dient.“ 


2. Nach § 285 Nummer 30 wird folgende Nummer 30a eingefügt: 


„30a. der tatsächliche Steueraufwand oder Steuerertrag, der sich nach dem Mindest-
steuergesetz und ausländischen Mindeststeuergesetzen nach § 274 Absatz 1 
Satz 5 Nummer 2 für das Geschäftsjahr ergibt, sowie eine Erläuterung etwaiger 
Auswirkungen der Anwendung des Mindeststeuergesetzes und ausländischer 
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Mindeststeuergesetze nach § 274 Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 auf die Kapitalge-
sellschaft;“. 


3. In § 288 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „30“ durch die Angabe „30a“ ersetzt. 


4. In § 306 Satz 5 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die Wörter „Absatz 1 Satz 5 und Ab-
satz 2“ ersetzt. 


5. Nach § 314 Absatz 1 Nummer 22 wird folgende Nummer 22a eingefügt: 


„22a. der tatsächliche Steueraufwand oder Steuerertrag, der sich nach dem Mindest-
steuergesetz und ausländischen Mindeststeuergesetzen nach § 274 Absatz 1 
Satz 5 Nummer 2 für das Geschäftsjahr ergibt, sowie eine Erläuterung etwaiger 
Auswirkungen der Anwendung des Mindeststeuergesetzes und ausländischer 
Mindeststeuergesetze nach § 274 Absatz 1 Satz 5 Nummer 2 auf den Konzern;“. 


Artikel 8 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch 


Dem Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4101-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch … ge-
ändert worden ist, wird folgender … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Ab-
schnitt mit Zählbezeichnung] Abschnitt angefügt: 


„… [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Abschnitt mit Zählbezeichnung] Ab-
schnitt 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates 
zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen 


Artikel … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Artikel mit 
Zählbezeichnung] 


§ 285 Nummer 30a und § 314 Absatz 1 Nummer 22a des Handelsgesetzbuchs in der 
ab dem … [einsetzen: Datum des Tages nach der Verkündung] geltenden Fassung sind 
erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse für ein nach dem 30. Dezember 2023 enden-
des Geschäftsjahr anzuwenden.“ 


Artikel 9 


Inkrafttreten 


Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


Die Bewältigung der steuerlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitali-
sierung von Geschäftsmodellen steht seit einigen Jahren im Mittelpunkt der internationalen 
Steuerpolitik. Wertschöpfung stützt sich nicht mehr allein auf Produktion und Vertrieb, son-
dern auf eine Kombination von Produktion, Algorithmus, Nutzerdaten und Vertrieb. Bereits 
Aktionspunkt 1 des BEPS-Projekts („Base Erosion and Profit Shifting“) von OECD und den 
G20-Staaten befasste sich mit der Frage, wie die Regelungen zur internationalen Besteue-
rung auf die Auswirkungen der Digitalisierung reagieren sollen. Dazu wurden in den Jahren 
2014, 2015 und 2018 international abgestimmte Berichte veröffentlicht, in denen die steu-
erlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Geschäftsmo-
dellen beschrieben und mögliche Lösungsansätze diskutiert wurden. Insbesondere wurde 
herausgearbeitet, dass die Digitalisierung sämtliche Wirtschaftsbranchen erfasst und es 
keine „digitale Wirtschaft“ gibt, die von anderen Geschäftsmodellen abgegrenzt werden 
könnte. Eine umfassende, international konsentierte Antwort auf diese Fragestellungen 
wurde aber noch nicht formuliert. 


Zu Beginn des Jahres 2019 wurden die internationalen Diskussionen mit der Gründung des 
sog. Zwei-Säulen-Projekts neu ausgerichtet. Unter Säule 1 sollen neue Regelungen für die 
(partielle) Umverteilung von Besteuerungsrechten multinationaler Unternehmensgruppen 
erarbeitet werden; bei Säule 2 geht es um die Ausarbeitung von Regelungen für eine glo-
bale effektive Mindestbesteuerung. Auf den Punkt gebracht soll Säule 1 die Frage nach 
dem „wo“ der Besteuerung beantworten, während Säule 2 die Frage nach dem „wie hoch“ 
der Besteuerung betrifft. 


Säule 1 stellt insbesondere eine Reaktion auf den Umstand dar, dass die zunehmende 
Digitalisierung es Unternehmen ermöglicht, in anderen Staaten wirtschaftlich tätig zu wer-
den, ohne dort physisch präsent zu sein. Ohne physischen Anknüpfungspunkt werden die 
daraus resultierenden Gewinne aber nicht dort besteuert, wo sie erwirtschaftet wurden. 
Dem soll durch die Schaffung neuer steuerlicher Anknüpfungspunkte und neuer Regelun-
gen für die zwischenstaatliche Gewinnverteilung begegnet werden. 


Säule 2 reagiert auf schädlichen Steuerwettbewerb und aggressive Steuergestaltungen. 
Dies dient – ebenso wie Säule 1 – der Bewältigung der steuerlichen Herausforderungen 
der Digitalisierung. Denn infolge der Digitalisierung wächst die wirtschaftliche Bedeutung 
von immateriellen Werten, die leicht verlagert und deswegen für Steuerplanungszwecke 
gezielt eingesetzt werden können. Die Sicherstellung einer effektiven Mindestbesteuerung 
wirkt diesen Risiken für das Steueraufkommen entgegen. Zwar enthielten bereits die Ab-
schlussberichte zum BEPS-Projekt vom Herbst 2015 Empfehlungen für steuerliche Ab-
wehrregelungen gegen BEPS-Gestaltungen, die von Deutschland und anderen Staaten 
umgesetzt wurden. Es zeigte sich aber, dass diese Vorschriften, die jeweils auf bestimmte 
Erscheinungsformen von BEPS-Problemen zugeschnitten sind, nicht ausreichen, um die 
BEPS-Ursachen nachhaltig und umfassend anzugehen. Deswegen wurden – auf Basis ei-
nes gemeinsamen Vorschlags von Deutschland und Frankreich – Regelungen für eine ef-
fektive Mindestbesteuerung erarbeitet. Diese soll eine allgemeine Mindestgrenze etablie-
ren, die unabhängig davon eingreift, welche Steuervergünstigungen von einzelnen Staaten 
gewährt und welche Steuerplanungen von einzelnen Unternehmen implementiert wurden. 
Wird diese Grenze unterschritten, greifen die bei Säule 2 entwickelten Nachversteuerungs-
instrumente, welche die „Besteuerungslücke“ schließen. 


Die Erarbeitung von Vorschlägen zu beiden Säulen erfolgte im Inclusive Framework on 
BEPS, einem bei der OECD angesiedelten Gremium, dem mittlerweile 143 Staaten und 
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Jurisdiktionen angehören. Am 1. Juli 2021 gelang dem Inclusive Framework on BEPS eine 
Grundsatzeinigung auf zentrale Parameter zu beiden Säulen. In der nachfolgenden Eini-
gung vom 8. Oktober 2021 wurden die wichtigsten noch offenen Fragen geklärt. Diesem 
Konsens haben sich bislang weltweit 138 Staaten und Gebiete angeschlossen. 


Die nähere Ausgestaltung dieser Beschlüsse erfolgte durch verschiedene Arbeitsgruppen 
des Inclusive Framework on BEPS. Mit der Veröffentlichung der sog. GloBE-Mustervor-
schriften („Global Anti-Base Erosion“ – Musterregelungen) am 20. Dezember 2021 erfolgte 
eine Konkretisierung der Beschlüsse zur Säule 2 (Inclusive Framework on BEPS: Tax Chal-
lenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model 
Rules Pillar Two). Ergänzend hierzu wurde am 14. März 2022 ein Kommentar zu diesen 
Musterregelungen vorgelegt. Zudem wurde für die Ausarbeitung weiterer Anwendungsbe-
stimmungen das sog. GloBE Implementation Framework gegründet, das weitere techni-
sche Einzelfragen klären und Regelungen zur Administration der GloBE-Instrumente erar-
beiten soll. Als Ergebnis dieser Arbeiten wurden am 15. Dezember 2022 Regelungen für 
sog. Safe Harbours veröffentlicht sowie am 1. Februar 2023 erste Verwaltungsleitlinien zur 
Administration angenommenen (Administrative Guidance on the Global Anti- Base Erosion 
Model Rules (Pillar Two); weitere Ergebnisse werden nach Fortschritt der Diskussionen auf 
internationaler Ebene folgen. 


Parallel zu diesen internationalen Arbeiten wurde auch auf EU-Ebene intensiv über die Ein-
führung einer effektiven Mindestbesteuerung diskutiert. Die Europäische Kommission kün-
digte am 18. Mai 2021 an, einen Richtlinienentwurf zur Umsetzung der GloBE-Mustervor-
schriften zu erarbeiten. Dieser wurde am 22. Dezember 2021 vorgelegt. Nach intensiven 
Beratungen in den zuständigen Ratsgremien wurde die Richtlinie einstimmig angenommen 
und im Amtsblatt der EU veröffentlicht (Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates vom 15. De-
zember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Un-
ternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union, ABl. L 328 vom 
22.12.2022, S. 1, berichtigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9; Mindestbesteuerungsrichtlinie 
– MinBestRL). Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die MinBestRL bis zum 31. Dezem-
ber 2023 in nationales Recht umzusetzen.  


Mit Umsetzung der MinBestRL sind damit im Zusammenhang stehende Begleitmaßnahmen 
umzusetzen. Die Absenkung der Niedrigsteuergrenze sowohl bei der Hinzurechnungsbe-
steuerung als auch der Lizenzschranke ist folgerichtig. Dadurch wird ein Gleichlauf zwi-
schen Hinzurechnungsbesteuerung, Lizenzschranke und globaler effektiver Mindestbe-
steuerung mit Blick auf die Besteuerung ausländischer Tätigkeiten herzustellen. Die Be-
gleitmaßnahmen sind außerdem eine wichtige Maßnahme zum Abbau von Steuerbürokra-
tie. 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Der vorliegende Gesetzentwurf dient der Umsetzung der MinBestRL und der damit im Zu-
sammenhang stehenden Begleitmaßnahmen. Der Gesetzesentwurf berücksichtigt neben 
den GloBE-Mustervorschriften auch den dazugehörenden Kommentar sowie die weiteren 
internationalen Arbeiten im Rahmen des GloBE Implementation Framework, insbesondere 
die Regelungen für sog. „Safe Harbours“.  


Mit der nationalen Umsetzung der MinBestRL implementiert Deutschland zentrale Ele-
mente der internationalen Vereinbarungen zur Säule 2 als Teil der sog. Zwei-Säulen-Lö-
sung. Die darin enthaltenen Nachversteuerungsregelungen stellen eine effektive Mindest-
besteuerung sicher, wirken schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiven Steuergestal-
tungen entgegen und tragen damit zur Förderung der Steuergerechtigkeit und Wettbe-
werbsgleichheit bei. 
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Aus steuerpolitischer und steuerrechtlicher Perspektive ist hervorzuheben, dass diese 
Nachversteuerungsvorschriften einem Regelungstypus folgen, der sich von den bisherigen 
Anti-Missbrauchsregelungen unterscheidet. Der Steuerentstehungstatbestand der Min-
deststeuer knüpft vorrangig daran an, dass ein international vereinbartes Besteuerungsni-
veau nicht erreicht wird. Weitere Voraussetzungen bestehen im Grundsatz nicht, insbeson-
dere spielt es keine Rolle, aus welchen Motiven die Verbindung zu der niedrig besteuernden 
Jurisdiktion besteht. Dementsprechend wird den Steuerpflichtigen keine Möglichkeit einge-
räumt, die Rechtsfolgen der Nachversteuerungsregelungen durch die Darlegung von (au-
ßersteuerlichen) Gründen abzuwenden. Auch das etwaige Vorhandensein von Substanz 
ist – abgesehen von dem formelhaften substanzbasierten Freibetrag – im Rahmen der Min-
deststeuer unerheblich. Die Staatengemeinschaft hat sich in den internationalen Verhand-
lungen zur Säule 2 bewusst für diesen Normtypus des steuerlichen Abwehrrechts entschie-
den, da ihm im Vergleich zu den bisherigen Anti-Missbrauchsregelungen eine höhere Ef-
fektivität bei der Abwehr schädlichen Steuerwettbewerbs und aggressiver Steuergestaltun-
gen beigemessen wurde. 


Mit der Umsetzung der MinBestRL ist außerdem bei der Hinzurechnungsbesteuerung ein 
Gleichlauf mit Blick auf die Besteuerung ausländischer Tätigkeiten herzustellen und die Li-
zenzschranke folgerichtig anzupassen. Dies ist außerdem zum Abbau von Steuerbürokratie 
notwendig.  


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


1. Mindeststeuergesetz 


Der Gesetzentwurf setzt zum einen mit Einführung eines Mindeststeuergesetzes (MinStG) 
die MinBestRL um. Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung sind demnach ver-
pflichtet, niedrig besteuerte Gewinne nachzuversteuern: 


– Steuerpflicht und Umfang der Besteuerung 


Von der Mindeststeuer sind große Unternehmensgruppen betroffen, welche die Um-
satzgrenze in § 1 MinStG (750 Millionen Euro Umsatzerlöse in mindestens zwei der 
vier vorangegangen Geschäftsjahre) erreichen. Erfasst werden sowohl international als 
auch national tätige Unternehmensgruppen. Für die Unternehmensgruppen mit unter-
geordneter internationaler Tätigkeit ist allerdings eine 5-jährige Steuerbefreiung vorge-
sehen (§ 80 MinStG). 


Die Steuerpflicht der im Inland belegenen Geschäftseinheiten ist unabhängig von der 
jeweiligen Rechtsform und tritt zur Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuerpflicht 
hinzu. Die Mindeststeuer setzt sich aus dem Primärergänzungssteuerbetrag, dem Se-
kundärergänzungssteuerbetrag sowie dem nationalen Ergänzungssteuerbetrag zu-
sammen. Der Primärergänzungssteuerbetrag und der Sekundärergänzungssteuerbe-
trag entsprechen dem einer steuerpflichtigen Geschäftseinheit zuzurechnenden Anteil 
am Steuererhöhungsbetrag einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit. Der nationale 
Ergänzungssteuerbetrag entspricht dem für die Bundesrepublik Deutschland ermittel-
ten, der Geschäftseinheit zugeordneten Steuererhöhungsbetrag. Insofern unterliegen 
die großen Unternehmensgruppen mit ihren inländischen und ausländischen Gewin-
nen gleichermaßen der Mindestbesteuerung. 


– Berechnungsgrundlagen  


Die Berechnung der Mindeststeuer nach diesem Entwurf entspricht dem international 
Vereinbarten (länderbezogene Berechnung des Steuererhöhungsbetrags unter Zu-
grundelegung eines Mindeststeuersatzes von 15 Prozent) und erfolgt auf Basis der 
Rechnungslegung (in der Regel Rechnungslegungsstandard der obersten 
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Muttergesellschaft) und bestimmter erforderlicher Anpassungen. Die Berechnungs-
grundlagen sind im dritten bis fünften Teil enthalten. Die Teile sechs und sieben ergän-
zen diese Berechnungsgrundlagen in Sonderfällen (unter anderem Reorganisationen, 
bestimmte Steuerregime).  


Auch für den nationalen Ergänzungssteuerbetrag wird vollumfänglich auf diese Berech-
nungsgrundlagen abgestellt. Die nationale Ergänzungssteuer nach diesem Gesetz 
stellt auch eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer im Sinne des Artikel 11 Ab-
satz 2 MinBestRL dar. 


– Besteuerungsverfahren 


Zentraler Akteur im nationalen Besteuerungsverfahren ist die Mindeststeuergruppe. 
Hierdurch wird das Besteuerungsverfahren beim Finanzamt des Gruppenträgers ge-
bündelt. Für die Mindeststeuer ist eine Steuererklärung beim zuständigen Finanzamt 
abzugeben und die Steuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung). Die Einführung 
der Mindeststeuergruppe führt zu einer Zentralisierung des nationalen Besteuerungs-
verfahrens. Sofern im Inland belegen, erfolgt dies auf Ebene der obersten Mutterge-
sellschaft, so dass neben dem Mindeststeuer-Bericht nur eine Steuererklärung bei ei-
nem Finanzamt abzugeben ist. Diese national vorgenommene Ergänzung der Mindest-
steuergruppe sorgt für eine Vereinfachung des Verfahrens für Steuerpflichtige und Fi-
nanzverwaltung. 


Darüber hinaus ist ein Mindeststeuer-Bericht beim Bundeszentralamt für Steuern ein-
zureichen. Dieses ist für den Austausch dieser Berichte mit den betroffenen Finanzäm-
tern (i. d. R. Finanzamt des Gruppenträgers) und den Finanzverwaltungen anderer 
Staaten zuständig. 


Sofern nicht gesondert geregelt, gelten für das Besteuerungsverfahren die Vorschriften 
der Abgabenordnung (zum Beispiel Festsetzungsverjährung und Bestandskraft). Dies 
betrifft vorwiegend die Festsetzung der Mindeststeuer und die Änderung dieser Steu-
erfestsetzung. Sofern Steuerbescheide zu anderen Steuerarten ergehen, die die Be-
rechnung der Mindeststeuer beeinflussen, ergibt sich die Verfahrensweise aus § 50 
MinStG. 


– Vereinfachungen 


Der Entwurf enthält auch die international abgestimmten Vereinfachungen. Insbeson-
dere sind hier der CbCR-Safe-Harbour (§§ 81 bis 84 MinStG) sowie Vereinfachungen 
für unwesentliche Geschäftseinheiten (§ 78 MinStG) zu nennen. Darüber hinaus ist 
eine Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler Ergänzungssteuer enthalten 
(§ 77), welche sich nicht nur auf EU-Mitgliedstaaten beschränkt, sondern auch für Dritt-
staaten gilt. 


– Steuerart 


Die Mindeststeuer ist eine eigenständige Steuer vom Einkommen und unabhängig von 
der Rechtsform. Als solche tritt sie neben die Einkommen- und Körperschaftsteuer.  


Finanzverfassungsrechtlich unterfällt die Mindeststeuer dem Typus der Körperschafts-
teuer. Sie knüpft an die Einkommenserzielung an und greift gezielt auf den unterneh-
merischen Gewinn zu. Die Besteuerung erfolgt unabhängig von der Besteuerung des 
Anteilseigners beziehungsweise Mitunternehmers. Dieses sogenannte Trennungsprin-
zip gehört zu den typusprägenden Merkmalen einer Körperschaftsteuer und gewähr-
leistet insbesondere die Abgrenzung zum Typus der Einkommensteuer. Dass auch 
Personengesellschaften Steuersubjekt der Mindeststeuer sein können, steht der Ein-
ordnung als Körperschaftsteuer nicht entgegen. Die aufgrund des vergleichsweise 
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engen persönlichen Anwendungsbereichs bloß punktuelle Erweiterung der Steuersub-
jekte lässt den grundsätzlichen Dualismus von Einkommen- und Körperschaftsteuer 
unberührt und ist Ausfluss des entwicklungsoffenen Charakters der in Artikel 105 und 
106 des Grundgesetzes aufgeführten Steuertypen. 


2. Begleitmaßnahmen  


Daneben enthält der Gesetzentwurf mit der Einführung des MinStG in Verbindung stehende 
Begleitmaßnahmen: 


– Absenkung der Niedrigsteuergrenze bei der Lizenzschranke 


Die Niedrigsteuergrenze bei der Lizenzschranke (§ 4j EStG) wird für Aufwendungen, 
die nach dem 31. Dezember 2023 entstehen, von 25 Prozent auf 15 Prozent abge-
senkt. Damit wird auch diese Maßnahme auf die Einführung der Mindestbesteuerung 
und die Absenkung der Niedrigsteuergrenze bei der Hinzurechnungsbesteuerung ab-
gestimmt. 


– Absenkung der Niedrigsteuergrenze bei der Hinzurechnungsbesteuerung 


Die Niedrigsteuergrenze im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung wird von derzeit 
25 Prozent auf 15 Prozent abgesenkt. Hiermit wird beim Steuersatz ein Gleichlauf zwi-
schen Hinzurechnungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung mit 
Blick auf die Besteuerung ausländischer Tätigkeiten erreicht. Dieser Gleichlauf wurde 
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum ATAD-Umsetzungsgesetz 2021 be-
reits angekündigt und wird die Wirtschaft entlasten und einen wichtigen Beitrag zum 
Abbau von Steuerbürokratie leisten. 


– Schaffung der Voraussetzungen für eine elektronische Datenübermittlung der Mittei-
lungen und Erklärungen zur Anwendung des Außensteuergesetzes 


Die Mitteilungen nach § 6 Absatz 5 AStG bei Stundungen oder Jahresratenzahlungen 
im Zusammenhang mit der Wegzugsbesteuerung sowie Erklärungen zur gesonderten 
– und einheitlichen – Feststellung nach § 18 Absatz 1 bis 3 AStG zur Durchführung der 
Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7 bis 13 AStG) sowie nach § 18 Absatz 4 AStG der 
Einkünfte einer ausländischen Familienstiftung im Sinne des § 15 AStG können zu-
künftig elektronisch übermittelt werden.  


– Leerschütten in Wegzugsfällen des § 6 AStG 


Für Wegzüge nach dem 31. Dezember 2021 sieht § 6 AStG n.F. bereits eine Regelung 
bei substantiellen Gewinnausschüttungen (mehr als 25 Prozent des gemeinen Werts 
der Anteile) vor, die zu einer anteiligen Festschreibung der Wegzugssteuer und zum 
Widerruf der Stundung führen. Diese Steuergestaltung soll nunmehr auch für Altfälle 
bezogen auf Gewinnausschüttungen, die nach dem Tag des Kabinettbeschlusses er-
folgen, unterbunden werden. 


3. Anpassungen des Handelsrechts 


Im Handelsgesetzbuch (HGB) ist – in Anlehnung an die internationalen Rechnungslegungs-
standards – eine verpflichtende Ausnahme von der Bilanzierung latenter Steuern vorgese-
hen, die sich aus der Anwendung des Mindeststeuergesetzes oder entsprechender auslän-
discher Steuergesetze ergeben. Dadurch soll die Komplexität der Umsetzung des Mindest-
steuergesetzes reduziert und etwaigen Benachteiligungen für HGB-Bilanzierer entgegen-
gewirkt werden. Zur Sicherstellung eines Mindestmaßes an Transparenz und Information 
der Abschlussadressaten soll eine neue Angabepflicht für Anhang und Konzernanhang ge-
schaffen werden.  
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III. Alternativen 


Aus der verabschiedeten MinBestRL ergibt sich eine rechtliche Umsetzungsverpflichtung 
für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Nichtumsetzung würde somit gegen Unionsrecht 
verstoßen. Alternativen bestehen nicht. 


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Einführung des Mindeststeuergesetzes 
(Artikel 1) und für die Änderung des Einkommensteuergesetzes (Artikel 4), für die Änderung 
des Außensteuergesetzes (Artikel 5) und des Umwandlungssteuergesetzes (Artikel 6) 
ergibt sich aus Artikel 105 Absatz 2 Satz 2 erste Alternative des Grundgesetzes, da das 
sich ergebende Steueraufkommen dem Bund ganz oder teilweise zusteht. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Schaffung neuer Bußgeldvorschriften 
(§ 93 MinStG) folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 (Strafrecht) des Grundgesetzes. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung der Abgabenordnung (Arti-
kel 2) ergibt sich aus Artikel 108 Absatz 5 des Grundgesetzes. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Finanzverwaltungsgeset-
zes (Artikel 3) ergibt sich aus Artikel 108 Absatz 4 des Grundgesetzes. 


Für die Änderung des Handelsgesetzbuchs (Artikel 7) und des Einführungsgesetzes zum 
Handelsgesetzbuch (Artikel 8) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes. Eine bundesgesetzliche Regelung ist 
erforderlich, weil die im Entwurf angesprochenen Fragen der Bilanzierung und Berichter-
stattung von Unternehmen in zentralen Punkten die Rechts- und Wirtschaftseinheit im Bun-
desgebiet berühren und der Entwurf insoweit die Weiterentwicklung bestehender bundes-
gesetzlicher Kodifikationen zum Gegenstand hat (Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes). 


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Der Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen, 
die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Der Gesetzentwurf 
dient gerade auch der Umsetzung von EU-Recht in deutsches Recht. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf ist hinsichtlich der Umsetzung der MinBestRL keine 
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung verbunden. Die Begleitmaßnahmen dienen dage-
gen insbesondere auch dem Abbau von Steuerbürokratie. 


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Das Vorhaben steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, indem es die im Rah-
men der Zwei-Säulen-Lösung auf internationaler Ebene getroffenen Vereinbarungen zur 
Bekämpfung schädlichen Steuerwettbewerbs und aggressiver Steuergestaltungen umsetzt 
und damit auch das Steueraufkommen des Gesamtstaates sichert. Er betrifft das Prinzip 
Nummer 4 einer nachhaltigen Entwicklung (Nachhaltiges Wirtschaften stärken) und 
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unterstützt die Indikatorenbereiche 8.2 (Staatsverschuldung - Staatsfinanzen konsolidieren, 
Generationengerechtigkeit schaffen), 8.3 (Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge – Gute Investi-
tionsbedingungen schaffen, Wohlstand dauerhaft erhalten) sowie 8.4 (Wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit – Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern). Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz bezüglich anderer Indikatoren ist nicht gegeben. 


3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Auf Bundesebene entsteht zur Umsetzung folgender Vollzugsaufwand: 


Kapitel 
HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 


Titel in T€ 


              


0815 


Tit. 422 01 0 124 320 413 435 


Tit. 511 01 0 32 87 116 122 


Tit. 812 01 0 16 43 58 61 


  Tit. 532 01 10 3.500 3.500 3.500 3.500 


Summe   10 3.672 3.950 4.087 4.118 


0816 


Tit. 422 01  302 604 604 604 


Tit. 511 01 
Non -IT 


 81 162 162 162 


Tit. 812 01  41 81 81 81 


Tit. 511 01  200 400 200 200 


Tit. 532 01  1.320 880 880 880 


  Tit. 812 02  850 950   


Summe   0 2.794 3.077 1.927 1.927 


0811 Tit. 634 03  122 262 287 293 


Summe Epl. 08 / 
HH-Jahr 


  10 6.588 7.289 6.301 6.338 


anteiliger Umstel-
lungsaufwand 


  10 5.870 2.865   


anteiliger laufender 
Aufwand 


   718 4.424 6.301 6.338 


Gesamtsumme Epl. 
08 


26.526 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzelplan 
08 ausgeglichen werden. 


Planstellen und Stellen 


HH-Jahr 
2024 2025 2026 2027 


Kapitel Laufbahngruppe 


          


0815 


höherer Dienst 0,5 x A 14 0,5 x A 14 0,5 x A 14 0,5 x A 14 


gehobener Dienst 2,25 x A 12 
2,25 x A 12 
1 x A 11 


2,75 x A 12 
1 x A 11 


2,75 x A 12 
1 x A 11 


mittlerer Dienst   1 x A 8 1 x A 8 1 x A 8 
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einfacher Dienst         


0816 


höherer Dienst         


gehobener Dienst 
1 x A 13g  
3 x A 12  
3 x A 11 


1 x A 13g  
3 x A 12  
3 x A 11 


1 x A 13g  
3 x A 12  
3 x A 11 


1 x A 13g  
3 x A 12  
3 x A 11 


mittlerer Dienst         


einfacher Dienst         


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 
Steuerart / 


Gebietskör-
perschaft 


Volle Jahres-
wirkung¹ 


Kassenjahr 


2023 2024 2025 2026 2027 2028 


          


1 Mindeststeuerge-
setz - MinStG² 


Insg. + 200 - . . + 1.000 + 800 + 600 


 
Umsetzung der 
Richtlinie zur Ge-
währleistung ei-
ner globalen Min-
destbesteuerung 
für multinationale 
Unternehmens-
gruppen und 
große inländische 
Gruppen in der 
Union 


MinSt + 200 - . . + 1.000 + 800 + 600 


 
       


 


 
Bund + 100 - . . + 500 + 400 + 300 


 
MinSt + 100 - . . + 500 + 400 + 300 


 
       


 


 
Länder + 100 - . . + 500 + 400 + 300 


 
MinSt + 100 - . . + 500 + 400 + 300 


 
       


 


 
Gem. . - . . . . . 


          


  
       


 


2 § 8 Absatz 5 
AStG³ 


Insg. - 150 - . - 15 - 30 - 120 - 150 


 
Absenkung der 
Niedrigsteuer-
grenze bei der 
Hinzurechnungs-
besteuerung von 
25% auf 15% 


GewSt - 135 - . - 15 - 25 - 110 - 135 


 
ESt - 15 - . . - 5 - 10 - 15 


 


KSt . - . . . . . 


 
SolZ . - . . . . . 


 
       


 


 
Bund - 11 - . - 1 - 3 - 8 - 11 


 
GewSt - 5 - . - 1 - 1 - 4 - 5 


 
ESt - 6 - . . - 2 - 4 - 6 


 
KSt . - . . . . . 


 
SolZ . - . . . . . 


 
       


 


 
Länder - 14 - . . - 3 - 10 - 14 
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GewSt - 7 - . . - 1 - 6 - 7 


 
ESt - 7 - . . - 2 - 4 - 7 


 
KSt . - . . . . . 


         


 
Gem. - 125 - . - 14 - 24 - 102 - 125 


 
GewSt - 123 - . - 14 - 23 - 100 - 123 


 
ESt - 2 - . . - 1 - 2 - 2 


          


          


3 § 4j EStG3 Insg. - 30 - . - 10 - 20 - 30 - 30 


 
Absenkung der 
Niedrigsteuer-
grenze bei der Li-
zenzschranke 
von 25% auf 15% 


GewSt - 15 - . - 5 - 10 - 15 - 15 


 
ESt . - . . . . . 


 
KSt - 15 - . - 5 - 10 - 15 - 15 


 
SolZ . - . . . . . 


         


 
Bund - 9 - . - 3 - 5 - 9 - 9 


 
GewSt - 1 - . . . - 1 - 1 


 
ESt . - . . . . . 


 
KSt - 8 - . - 3 - 5 - 8 - 8 


 
SolZ . - . . . . . 


         


 
Länder - 7 - . - 2 - 6 - 7 - 7 


 
GewSt . - . . - 1 . . 


 
ESt . - . . . . . 


 
KSt - 7 - . - 2 - 5 - 7 - 7 


         


 
Gem. - 14 - . - 5 - 9 - 14 - 14 


 
GewSt - 14 - . - 5 - 9 - 14 - 14 


 
ESt . - . . . . . 


          


4 Finanzielle Aus-
wirkungen insge-
samt  


Insg. + 20 - . - 25 + 950 + 650 + 420 


 


 


GewSt - 150 - . - 20 - 35 - 125 - 150 


 
ESt - 15 - . . - 5 - 10 - 15 


 
KSt - 15 - . - 5 - 10 - 15 - 15 


 
MinSt + 200 - . . + 1.000 + 800 + 600 


 
SolZ . - . . . . . 


         


 
Bund + 80 - . - 4 + 492 + 383 + 280 


 
GewSt - 6 - . - 1 - 1 - 5 - 6 


 
ESt - 6 - . . - 2 - 4 - 6 


 
KSt - 8 - . - 3 - 5 - 8 - 8 


 
MinSt + 100 - . . + 500 + 400 + 300 


 
SolZ . - . . . . . 
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Länder + 79 - . - 2 + 491 + 383 + 279 


 
GewSt - 7 - . . - 2 - 6 - 7 


 
ESt - 7 - . . - 2 - 4 - 7 


 
KSt - 7 - . - 2 - 5 - 7 - 7 


 
MinSt + 100 - . . + 500 + 400 + 300 


         


 
Gem. - 139 - . - 19 - 33 - 116 - 139 


 
GewSt - 137 - . - 19 - 32 - 114 - 137 


 
ESt - 2 - . . - 1 - 2 - 2 


  
       


 


Anmerkungen: 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


2) Zusätzlich dürften indirekte, nicht konkret bezifferbare Steuermehreinnahmen bei Ge-
wSt, KSt, ESt und SolZ durch Verhaltensanpassungen und Rückverlagerung von Steu-
ersubstrat ins Inland entstehen. 


3) Zusätzlich dürften indirekte, nicht konkret bezifferbare Steuermindereinnahmen bei Ge-
wSt, KSt, ESt und SolZ durch Verhaltensanpassungen und Verlagerung von Steuersub-
strat ins Ausland entstehen. 
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4. Erfüllungsaufwand 


4.1 Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger 


Jährlicher Erfüllungsaufwand 


lfd. Nr. Paragraph 
Bezeichnung der 


Vorgabe 
Wahlrecht Fallzahl 


Zeitaufwand pro 
Fall in Minuten 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Jährlicher Zeitaufwand 
(in Minuten) 


Jährlicher Sachauf-
wand (in Tsd. Euro) 


4.1.1 § 6 Absatz 
5 AStG 


Elektronische Mit-
teilung der ver-
wirklichten Tatbe-
stände nach § 6 
AStG 


 


100 -60 


Geringfügiger 
nicht quantifizier-
barer Minderauf-


wand 


-6 000  


4.1.2 § 8 Absatz 
5 AStG 


Absenkung der 
Niedrigsteuer-
grenze auf 15 % 


Nein 


500 -1 800 


Geringfügiger 
nicht quantifizier-
barer Minderauf-


wand 


-900 000  


4.1.3 § 18 Ab-
satz 3 
AStG 


Elektronische Ab-
gabe der Feststel-
lungserklärungen 
und der Anzeigen 
nach § 18 Absatz 
3 AStG 


 


1 000 -60 


Geringfügiger 
nicht quantifizier-
barer Minderauf-


wand 


-60 000  


Summe (in Tsd. Euro) -966 000  


 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 


lfd. Nr. Paragraph 
Bezeichnung der 


Vorgabe 
Wahlrecht Fallzahl 


Zeitaufwand pro 
Fall in Minuten 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Jährlicher Zeitaufwand 
(in Minuten) 


Jährlicher Sachauf-
wand (in Tsd. Euro) 


4.1.4 § 6 Absatz 
5 AStG 


Elektronische Mit-
teilung der ver-
wirklichten Tatbe-
stände nach § 6 
AStG 


Nein 


100 


Geringfügiger 
nicht quantifizier-
barer Minderauf-


wand 


Geringfügiger 
nicht quantifizier-
barer Minderauf-


wand 


  


4.1.5 § 18 Ab-
satz 3 
AStG 


Elektronische Ab-
gabe der Feststel-
lungserklärungen 


Nein 
1 000 Geringfügiger 


nicht 
Geringfügiger 


nicht quantifizier-
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lfd. Nr. Paragraph 
Bezeichnung der 


Vorgabe 
Wahlrecht Fallzahl 


Zeitaufwand pro 
Fall in Minuten 


Sachkosten pro 
Fall (in Euro) 


Jährlicher Zeitaufwand 
(in Minuten) 


Jährlicher Sachauf-
wand (in Tsd. Euro) 


und der Anzeigen 
nach § 18 Absatz 
3 AStG 


quantifizierbarer 
Minderaufwand 


barer Minderauf-
wand 


Summe (in Tsd. Euro)   


Zu den laufenden Nummern 4.1.1., 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5: 


Ab dem Veranlagungszeitraum 2024 sind Erklärungen und Anzeigen nach dem Außensteuergesetz elektronisch zu übermitteln. Dies betrifft 
die Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG) sowie die Hinzurechnungsbesteuerung für Zwischengesellschaften (§§ 7ff. AStG).  


Die elektronische Übermittlung dient dazu, das Verfahren zu digitalisieren und zu modernisieren. Statt der Erstellung einer Papiererklärung 
können die Steuerpflichtigen die Zahlen elektronisch erfassen und übermitteln. Allerdings ist mit der elektronischen Übermittlung keine we-
sentliche Zeit- und Kostenersparnis auf Seiten der Wirtschaft/Bürger und der Verwaltung verbunden. Das Außensteuergesetz ist komplex und 
der Aufwand liegt in der inhaltlichen/materiell-rechtlichen Aufarbeitung der Fälle. Die Zeitersparnis pro Fall wurde mit 60 Minuten geschätzt, 
da der Ausdruck und der Versand auf dem Postweg zukünftig entfallen. Der einmalige Erfüllungsaufwand durch die Umstellung ist gering und 
kann nicht quantifiziert werden.  


Nach Absenken der Niedrigsteuergrenze ist davon auszugehen, dass für die Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7ff. AStG) noch rund 2 500 Fälle 
verbleiben werden. Nur für diese verbleibenden 2 500 Fälle ist zukünftig eine elektronische Übermittlung der Erklärungen zu veranlassen. 
Dabei ist zu differenzieren zwischen Bürger (Beteiligung an der Zwischengesellschaft im Privatvermögen, rund 1 000 Fälle) und Wirtschaft 
(insbesondere Beteiligung an Zwischengesellschaften durch inländische Körperschaften, rund 1 500 Fälle). Für die Wegzugsbesteuerung 
ergibt sich aus den Statistischen Aufzeichnungen eine Fallzahl von rund 100.  


Zu der laufenden Nummer 4.1.2: 


Die Fallzahlen wurden anhand der personellen Aufzeichnungen (AStG-Statistik) der Länder geschätzt. Die Zahlen wurden unter Einbeziehung 
der Bundesländer angepasst und fortgeschrieben. Aus der Gesamtschau ergibt sich für die aktuelle Rechtslage eine Fallzahl für die Hinzu-
rechnungsbesteuerung (§§ 7ff. AStG) von rund 4 000 Fälle und eine Reduzierung um 1 500 Fälle auf rund 2 500 Fälle. Dabei ist zu differen-
zieren zwischen Bürger (Beteiligung an der Zwischengesellschaft im Privatvermögen, Reduzierung der Fallzahlen um 500 Fälle) und Wirtschaft 
(insbesondere Beteiligung an Zwischengesellschaften durch inländische Körperschaften, Reduzierung der Fallzahlen um 1 000 Fälle). 


Das Verfahren zum Außensteuergesetz ist komplex. Für die Bürger und die Wirtschaft ergibt sich eine deutliche Reduzierung des Bürokratie-
aufwands. In Schnitt wird für die Bearbeitung eines Hinzurechnungsbesteuerungsfalles von einem Zeitaufwand von 30 Stunden (1 800 Minu-
ten) ausgegangen. Dabei ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass sich der Compliance-Aufwand für die Hinzurechnungsbesteuerung 
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und die erforderliche Überwachung im Hinblick auf die tatsächliche Steuerlast im Ausland und die Frage, ob die jeweilige Gesellschaft passive 
Einkünfte (§ 8 AStG) erzielt, zukünftig deutlich vereinfachen wird. 


4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Jährlicher Erfüllungsaufwand 


lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeichnung der 
Vorgabe 


Wirt-
schafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nentage 


/ -mo-
nate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


jährliche 
Sachkos-


ten (in Tsd. 
Euro) 


jährlicher 
Erfül-


lungsauf-
wand (in 


Tsd. 
Euro) 


4.2.1 § 3 
Abs. 4 
S. 2 
MinStG 


Mitteilungen von 
Änderungen des 
Gruppenträgers 


Gesamt-
wirtschaft 


45  Hoch 58,40 600  26  26 


4.2.2 § 11 
Abs. 1 
MinStG 


Anwendung der 
Sekundärergän-
zungssteuerrege-
lung 


Gesamt-
wirtschaft 


4 000  Hoch 58,40 600  2 336  2 336 


4.2.3 § 72 
Abs. 1 
S. 1 
MinStG 


Erstellung und Ab-
gabe des Mindest-
steuer-Berichts an 
das BZSt 


Gesamt-
wirtschaft 


450  Hoch 58,40 49 200  21 550  21 550 


4.2.4 § 72 
Abs. 1 
S. 1 
MinStG 


Zulieferung von In-
formationen durch 
deutsche Ge-
schäftseinheiten 
an Unternehmen, 
die zur Erstellung 
des Mindest-
steuer-Berichts 
dort genutzt wer-
den 


Gesamt-
wirtschaft 


13 500  Hoch 58,40 300  3 942  3 942 


4.2.5 § 85 
Abs. 1 
MinStG 


Anwendung der 
nationalen Ergän-
zungssteuer 


Gesamt-
wirtschaft 4 450  Hoch 58,40 600  2 599  2 599 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeichnung der 
Vorgabe 


Wirt-
schafts-


zweig 
Fallzahl 


Perso-
nentage 


/ -mo-
nate 


Qualifi-
kations-
niveau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand pro 
Fall in Mi-


nuten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


jährliche 
Sachkos-


ten (in Tsd. 
Euro) 


jährlicher 
Erfül-


lungsauf-
wand (in 


Tsd. 
Euro) 


4.2.6 § 90 
Abs. 1 
MinStG 


Abgabe der Min-
deststeuererklä-
rung 


Gesamt-
wirtschaft 4 450  Hoch 58,40 600  2 599  2 599 


4.2.7 § 8 Ab-
satz 5 
AStG 


Absenkung der 
Niedrigsteuer-
grenze auf 15 % 


Gesamt-
wirtschaft 1 000  Hoch 58,40 -1 800  -1 752  -1 752 


4.2.8 § 18 
Absatz 
3 AStG 


Elektronische Ab-
gabe der Feststel-
lungserklärungen 
und der Anzeigen 
nach § 18 Absatz 
3 AStG 


Gesamt-
wirtschaft 


1 500  Hoch 58,40 -60  -88  -88 


4.2.9 § 4j 
EStG 


Absenkung der 
Niedrigsteuer-
grenze auf 15 Pro-
zent 


Gesamt-
wirtschaft 


20        -59 


Summe (in Tsd. Euro)   31 153 


davon aus Informationspflichten   24 087 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 


lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fall-
gruppe 


Wirt-
schafts-


zweig 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 


Qualifi-
kati-


onsni-
veau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand pro 


Fall in 
Minuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Einmali-
ger Per-


sonalauf-
wand (in 


Tsd. 
Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. 


Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.2.10 § 3 
Abs. 4 
S. 1 
MinStG 


Erstmalige Mel-
dung Gruppen-
träger an BZSt 
und Finanzamt 


Einmalige 
Informati-
onspflicht 


Gesamt-
wirt-


schaft 
4 450  Hoch 58,40 600  2 599  2 599 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeichnung 
der Vorgabe 


Fall-
gruppe 


Wirt-
schafts-


zweig 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 


Qualifi-
kati-


onsni-
veau 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand pro 


Fall in 
Minuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Einmali-
ger Per-


sonalauf-
wand (in 


Tsd. 
Euro) 


Einmalige 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. 


Euro) 


Einmali-
ger Er-


füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.2.11 § 3 
Abs. 4 
S. 1 
MinStG 


Mitteilungen 
von Neumel-
dungen von 
neu in Anwen-
dungsbereich 
fallenden Un-
ternehmens-
gruppen 


Einmalige 
Informati-
onspflicht 


Gesamt-
wirt-


schaft 
45  Hoch 58,40 600  26  26 


4.2.12 Min-
dest-
steuer-
gesetz 


Umstellung der 
IT-Systeme + 
sonstige Kos-
ten der Unter-
nehmensgrup-
pen 


Einfüh-
rung oder 


Anpas-
sung digi-
taler Pro-
zessab-


läufe 


Gesamt-
wirt-


schaft 
450       320 000 320 000 


4.2.13 § 18 
Absatz 
3 AStG 


Elektronische 
Abgabe der 
Feststellungs-
erklärungen 
und der Anzei-
gen nach § 18 
Absatz 3 AStG 


Einfüh-
rung oder 


Anpas-
sung digi-
taler Pro-
zessab-


läufe 


Gesamt-
wirt-


schaft 
1 500        


Geringfü-
giger 
nicht 


quantifi-
zierbarer 
Minder-
aufwand 


 Summe (in Tsd. Euro)   322 625 


 davon aus Informationspflichten   2 625 


Zu den laufenden Nummern 4.2.1, 4.2.10 und 4.2.11 


Inländische Geschäftseinheiten bilden nach § 3 Absatz 1 MinStG eine Mindeststeuergruppe. Der Gruppenträger dieser Gruppe ergibt sich aus 
§ 3 Absatz 3 MinStG. Dieser hat seine Stellung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern, seinem Finanzamt und den übrigen Mitgliedern 
der Mindeststeuergruppe mitzuteilen (§ 3 Absatz 4 MinStG). Die zehn Stunden ergeben sich aus der Ermittlung aller inländischen Geschäfts-
einheiten durch den Gruppenträger sowie die Information an das Bundeszentralamt für Steuern, Finanzamt und die betroffenen Geschäftsein-
heiten. Betroffen sind von dieser Regelung ca. 4 450 inländisch tätige Unternehmensgruppen.  
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Es können sich jährlich Änderungen bei der Stellung des Gruppenträgers ergeben sowie neue Unternehmensgruppen in den Anwendungsbe-
reich des MinStG fallen. Als Schätzung wird von 1 Prozent der Unternehmensgruppen (45) ausgegangen, die eine Änderung des Gruppenträ-
gers vornehmen sowie 1 Prozent, die neu in den Anwendungsbereich fallen (45). Der Zeitaufwand entspricht dem unter 4.2.10 (zehn Stunden) 
dargestellten, da es sich um denselben Vorgang handelt. 


Zu der laufenden Nummer 4.2.2: 


Geschäftseinheiten müssen überprüfen, ob sie ggf. die Sekundärergänzungssteuerregelung (§§ 11 bis 14 MinStG) anwenden müssen. Ver-
lässliche Daten, wie viele Geschäftseinheiten diese Regelung eventuell anwenden müssen, gibt es nicht. Dies hängt insbesondere davon ab, 
welche Steuerhoheitsgebiete die Regelungen zu Säule 2 umsetzen. Außerdem kommt hinzu, ob Steuerhoheitsgebiete eine nationale Ergän-
zungssteuer einführen und für diese Fälle dann eine Vereinfachungsregelung gefunden wird, sodass die inländischen Geschäftseinheiten 
keine Nachversteuerung mehr vornehmen müssen. Anhand der Daten zur länderbezogenen Berichterstattung (§ 138a der Abgabenordnung) 
für 2021 wird davon ausgegangen, dass ca. 4 000 Geschäftseinheiten (ca. 3 650 + 10 Prozent Sicherheitsaufschlag, inkl. USA und China) die 
Sekundärergänzungssteuerregelung potentiell anwenden müssen. Da es sich um eine etwas aufwendigere Ermittlung handelt, welche Ge-
schäftseinheiten potentiell nachversteuert werden müssen durch die inländische Geschäftseinheit (Überprüfung, wo diese Geschäftseinheit 
ansässig ist, gibt es dort Regelungen zur Säule 2, ist diese Geschäftseinheit niedrig besteuert), wird von einem Zeitaufwand von zehn Stunden 
ausgegangen. 


Zu der laufenden Nummer 4.2.3: 


Die inländischen obersten Muttergesellschaften müssen den Mindeststeuer-Bericht jährlich erstellen und beim Bundeszentralamt für Steuern 
einreichen. Als Zeitaufwand wird sich an dem Zeitaufwand für die länderbezogene Berichterstattung (§ 138a der Abgabenordnung) orientiert 
und der Zeitaufwand vervierfacht. Der zeitliche Aufwand ist höher, da auch umfangreiche Überleitungsrechnungen vorgenommen werden 
müssen. Hierin enthalten ist bereits der Aufwand für inländische Geschäftseinheiten inländischer Unternehmensgruppen. 


Zu der laufenden Nummer 4.2.4: 


Inländische Geschäftseinheiten müssen anderen ausländischen Unternehmen Informationen zuliefern, damit diese den Mindeststeuer-Bericht 
ordnungsgemäß erstellen und abgeben können. Der Zeitaufwand in Höhe von fünf Stunden ergibt sich aus den Überleitungsrechnungen, die 
die jeweilige Geschäftseinheit noch vor der Übermittlung durchführen müssen. Die 13 500 Geschäftseinheiten ergeben sich aus einer Aus-
wertung der länderbezogenen Berichte (§ 138a der Abgabenordnung) für das Berichtsjahr 2021. 


Zu der laufenden Nummer 4.2.5: 


Durch die Einführung der nationalen Ergänzungssteuerregelung müssen sämtliche in Deutschland vertretene Unternehmensgruppen zur Prü-
fung und ggf. Berechnung dieser verpflichtet, also 4 450. Die Berechnung erfolgt analog zur Berechnung der Primärergänzungssteuer. Hierin 
enthalten ist der Aufwand der inländischen Geschäftseinheiten, die der mitteilungspflichtigen Geschäftseinheit (Gruppenträger) zuliefern sowie 
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der Konsolidierungsaufwand bei dieser (Gruppenträger). Als Zeitaufwand für die Konsolidierung wird von fünf Stunden ausgegangen, da die 
zugelieferten Werte noch konsolidiert werden müssen und ggf. Nachfragen an die zuliefernden Geschäftseinheiten gestellt werden müssen. 
Der Zeitaufwand in Höhe von fünf Stunden für die zuliefernden Geschäftseinheiten ergibt sich aus den Überleitungsrechnungen, die die jewei-
lige Geschäftseinheit noch vor der Übermittlung durchführen müssen (siehe 4.2.4).  


Zu der laufenden Nummer 4.2.6: 


Jeder Gruppenträger hat beim Finanzamt eine Mindeststeuererklärung abzugeben. Die Informationen sollen sich überwiegend aus dem Min-
deststeuer-Bericht zusammensetzen und daher nicht zu einem zusätzlichen Mehraufwand führen. Hier wird von einem zeitlichen Aufwand in 
Höhe von zehn Stunden ausgegangen. 


Zu der laufenden Nummer 4.2.7  


Es wird auf die Erläuterung zu der Nummer 4.1.2 verwiesen.  


Zu den laufenden Nummern 4.2.8. und 4.2.13 


Es wird auf die Erläuterung zu den Nummern 4.1.1., 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 verwiesen.  


Zu der laufenden Nummer 4.2.9: 


Der Erfüllungsaufwand wurde nach der vereinfachten Berechnungsmethode ermittelt.  


Zu der laufenden Nummer 4.2.12: 


Als Anhaltspunkt wird sich an dem Beitrag von Prof. Dr. Christoph Spengel (Der Betrieb; Beilage 01 zu Heft Nr. 01-02 09.01.2023) orientiert. 
Dafür wurde eine Befragung von betroffenen Unternehmen durchgeführt aus der sich ein durchschnittlicher jährlicher Aufwand von 
400 000 Euro sowie 1 600 000 Euro pro Unternehmensgruppe ergibt. Der durch die Unternehmensgruppen geschätzte Aufwand variiert stark 
über unterschiedliche Unternehmensgrößenklassen. Darüber hinaus wurde eine Beraterfirma zu ihrer Einschätzung befragt. Diese bestätigte 
die Vermutung, dass der Aufwand stark mit der Unternehmensgruppengröße variiert. Betrachtet werden hier nur die 450 inländischen Unter-
nehmensgruppen (multinational und rein inländisch tätig). Als Annahme wird davon ausgegangen, dass die größten 50 Unternehmensgruppen 
eine eigenständige IT-Lösung erarbeiten und dafür Kosten in Höhe von 1 600 000 Euro anfallen. Für die mittleren 200 Unternehmensgruppe 
wird davon ausgegangen, dass diese Aufwendungen für eine Mischung aus einer eigenständigen IT-Lösung und dem Zukauf von IT-Lösungen 
in Höhe von 800 000 Euro haben werden. Für die übrigen 200 kleineren Unternehmensgruppen wird davon ausgegangen, dass diese die IT-
Lösung komplett einkaufen werden und dafür Kosten in Höhe von 400 000 Euro haben werden. 
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4.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 


Jährlicher Erfüllungsaufwand 


lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungsebene 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohn-
satz pro 
Stunde 


(in 
Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Minu-


ten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.3.1 Mindest-
steuerge-
setz 


Pflege und 
Wartung des 
IT-Verfahrens 


Bund 
 1 400 


Gehobener 
Dienst 


46,50   521 1 270 1 791 


4.3.2 § 3 Ab-
satz 4 
MinStG, § 
72 Absatz 
3 und 4 
MinStG 


Sammlung, 
Sortierung, 
Zuordnung 
und Auswer-
tung von Mit-
teilungen 
(inkl. BZSt-
QS) 


Bund 


 


100 


650 


200 


Höherer 
Dienst 


Gehobener 
Dienst 


Mittlerer 
Dienst 


70,50 


46,50 


33,80 


  


56 


242 


54 


 352 


4.3.3 § 90 Ab-
satz 1 
MinStG 


Bearbeitung 
der Steuerer-
klärung 


Länder 


4 450  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 170    502 


4.3.4 § 92 
MinStG 


Bußgeld Bund 
 100 


Gehobener 
Dienst 


46,50   37 0 37 


4.3.5 § 6 Ab-
satz 5 
AStG 


Elektronische 
Mitteilung der 
verwirklichten 
Tatbestände 
nach § 6 
AStG 


Länder 


100  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 -2    -0,132 


4.3.6 § 8 Ab-
satz 5 
AStG 


Absenkung 
der Niedrig-
steuergrenze 
auf 15 % 


Länder 


1 500  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 224    -223 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungsebene 


Fall-
zahl 


Personen-
tage / -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohn-
satz pro 
Stunde 


(in 
Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Minu-


ten 


Sachkos-
ten pro 
Fall (in 
Euro) 


Jährlicher 
Personal-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Jährliche 
Sachkos-


ten (in 
Tsd. Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.3.7 § 18 Ab-
satz 3 
AStG 


Elektronische 
Abgabe der 
Feststel-
lungserklä-
rungen und 
der Anzeigen 
nach § 18 Ab-
satz 3 AStG 


Länder 


2 500  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 -2    -3,3 


4.3.8 § 4j EStG Absenkung 
Niedrigsteu-
ergrenze auf 
15 Prozent 


Länder 


20  


40 % Mittle-
rer Dienst 


60 % Geho-
bener 
Dienst 


39,82 -240    -3,2 


Summe (in Tsd. Euro)   2 452,368 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 


lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungsebene 


Fallzahl 
Personen-
tage / -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.3.9 Mindest-
steuer-
gesetz 


Anpassung 
des beste-
henden IT-
Verfahrens 


Bund 


 700 
Gehobener 


Dienst 
46,50   260,4 3 960 4 220,4 


4.3.10 § 3 Ab-
satz 3 
MinStG 


Mitteilung 
des Grup-
penträgers 


Länder 


4 450  


40 % Mitt-
lerer 


Dienst 


60 % Ge-
hobener 
Dienst 


39,82  45    132,9 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungsebene 


Fallzahl 
Personen-
tage / -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


4.3.11 § 3 Ab-
satz 3 
MinStG; 
§ 72 Ab-
satz 4 
MinStG; 
§ 90 
MinStG 


Empfang 
und Bearbei-
tung der Mit-
teilung des 
Gruppenträ-
gers, des 
Mindestbe-
steuer-Be-
richts sowie 
der Steuer-
anmeldung 


Länder 


4 450        1 000 


4.3.12 § 6 Ab-
satz 5 
AStG 


Elektroni-
sche Mittei-
lung der ver-
wirklichten 
Tatbestände 
nach § 6 
AStG 


Länder 


100        


Nicht 
quantifi-
zierbarer 
Mehrauf-


wand 


4.3.13 § 8 Ab-
satz 5 
AStG 


Absenkung 
der Niedrig-
steuer-
grenze auf 
15 % in den 
automatisier-
ten Verfah-
ren der Län-
der 


Länder 


1 500 


Die rein 
zahlen-


technische 
Umstellung 


kann im 
Rahmen 
der jährli-
chen An-
passung 
der Pro-
gramme 
erfolgen 


      - 


4.3.14 § 18 Ab-
satz 3 
AStG 


Elektroni-
sche Abgabe 
der Feststel-
lungserklä-
rungen und 
der 


Länder 


2 500        


Nicht 
quantifi-
zierbarer 
Mehrauf-


wand 
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lfd. 
Nr. 


Para-
graph 


Bezeich-
nung der 
Vorgabe 


Verwal-
tungsebene 


Fallzahl 
Personen-
tage / -mo-


nate 


Vollzugs-
ebene 


Lohn-
satz 
pro 


Stunde 
(in 


Euro) 


Zeitauf-
wand 


pro Fall 
in Mi-
nuten 


Sach-
kosten 
pro Fall 
(in Euro) 


Jährlicher 
Personal-


aufwand (in 
Tsd. Euro) 


Jährliche 
Sachkosten 


(in Tsd. 
Euro) 


Jährli-
cher Er-
füllungs-
aufwand 
(in Tsd. 
Euro) 


Anzeigen 
nach § 18 
Absatz 3 
AStG 


Summe (in Tsd. Euro)   5 353,3 


Soweit der unter 4.3 dargestellte Erfüllungsaufwand für den Bund haushaltswirksam wird, soll er im Einzelplan 08 gegenfinanziert werden. 


Zu den laufenden Nummern 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 und 4.3.9: 


Die Aufbereitung und Weiterleitung der beim BZSt eingehenden Informationen aus dem verpflichtenden automatischen Informationsaustausch 
der Mindeststeuer-Berichte muss durch das BZSt im Rahmen eines Fachverfahrens durchgeführt werden. Aus den Anforderungen ergibt sich 
das Erfordernis der Einrichtung eines IT-Verfahrens. Nach erfolgreicher Produktivsetzung werden die Pflege und Weiterentwicklung des IT-
Verfahrens in dem vorgenannten Aufgabenbereich erfolgen. Unabhängig von der Anzahl der ausgetauschten Datensätze und meldenden 
Unternehmen müssen die Konzeption, Pflege und Weiterentwicklung des Fachverfahrens sowie die erforderlichen Anforderungs- und Ge-
schäftsprozessanalysen durchgeführt werden. Um die Übersendung der empfangenen Daten an die Länder zu gewährleisten, wird das Ver-
fahren Säule 2 voraussichtlich an die derzeit in der Entwicklung befindliche Plattformkomponente PlatTIne angebunden und muss dauerhaft 
betreut werden. Hierfür ist es erforderlich, dass die technische Entwicklung des Verfahrens von Beginn an die spätere Weiterleitung der Daten 
mitberücksichtigt und die erforderlichen technischen Strukturen geschaffen werden. 


Die Einrichtung eines neuen IT-Verfahrens ist erforderlich. Der Wirkbetrieb startet ab 2025, da das Gesetz erstmals Anwendung findet auf die 
Geschäftsjahre nach dem 31. Dezember 2023. Die Entwicklungsphase (Umstellungsaufwand) mit Beratung, Konzeption und Umsetzung um-
fasst die Jahre 2023 bis 2024, ggf. bis Mitte 2025. Da voraussichtlich erst Ende 2023 mit der Beratung gestartet wird, liegt der Hauptanteil in 
den Folgejahren. Ab Mitte 2025 geht das Verfahren voraussichtlich in die Pflege und Wartung (laufender Aufwand) über. In der Schätzung 
sind ebenfalls Aufwände für externe Unterstützung enthalten. Der für die Wartung, Pflege (Weiterentwicklung) und den Betrieb notwendige 
Personalbedarf wurde in Anlehnung an die Planstellenforderung für das Fachverfahren CbCR (Country-by-Country Reporting) erhoben. Im 
neuen Verfahren ist geplant, bestehende Komponenten und Funktionalitäten zu nutzen und weiterzuentwickeln. In den einmaligen Sachkosten 
in Höhe von sind Kosten für den Aufbau der für die Infrastruktur enthalten. Hierzu gehören beispielsweise Server (Webserver, Applikations-
server, Datenbankserver), Lizenzen für die Server, Datenbanken, Firewalls und weitere Komponenten im Netzwerkbereich. Diese sind für alle 
Entwicklungs-, Test- und System-Integrationsphasen sowie den Produktionsbetrieb bereitzustellen. Ebenfalls enthalten sind die Kosten für 
das externe Personal, das die verschiedenen Umgebungen (Entwicklung-, Test-, Integrations- und Produktionsumgebung) für die Entwicklung 
und Inbetriebnahme der neuen Anwendung bereitstellt. In den jährlichen Sachkosten sind zum einen Personalsachkosten enthalten, sowie 
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Kosten für die Pflege und Wartung des entwickelten und nun zu betreibenden Systems. Für den laufenden Betrieb (=Applikationsbetrieb) des 
Systems wird nach Übernahme in den Wirkbetrieb ebenfalls externes Personal benötigt. 


Zu den laufenden Nummern 4.3.3 und 4.3.10: 


In den Finanzämtern ist mit einmaligem und laufendem personellem Mehraufwand zu rechnen. Für die Bearbeitung der elektronischen Da-
tensätze zur Mitteilung als Gruppenträger nach § 3 Absatz 3 MinStG und zur Vorbereitung und Durchführung einer Neuaufnahme werden ca. 
45 Minuten je Fall benötigt, die voraussichtlich zu 40 Prozent vom mittleren Dienst und zu 60 Prozent vom gehobenen Dienst ausgeführt 
werden, so dass Kosten in Höhe von 39,82 Euro je Stunde beziehungsweise 0,66 Euro je Minute zu berücksichtigen sind. Daraus ergibt sich 
ein einmaliger Erfüllungsmehraufwand von ca. 130 000 Euro.  


Für die Bearbeitung der jährlichen Steuererklärung werden (vergleichbar mit der Bearbeitung einer USt-Jahreserklärung) 30 Minuten prognos-
tiziert, die ebenfalls zu 40 Prozent vom mittleren Dienst und zu 60 Prozent vom gehobenen Dienst ausgeführt wird. Darin enthalten ist auch 
Schulungsaufwand. Potentiell werden alle Unternehmensgruppen auch für die Betriebsprüfung für die Mindeststeuer gemeldet. Dieser Zeit-
aufwand wird mit 30 Minuten veranschlagt. Die Auswertung der Betriebsprüfungsberichte wird mit 110 Minuten berücksichtigt. Daraus ergibt 
sich ein wiederkehrender laufender Erfüllungsaufwand von jährlich ca. 502 000 Euro. 


Zu der laufenden Nummer 4.3.11: 


Es handelt sich hierbei um Angaben zum IT-Aufwand.  


Dabei wird davon ausgegangenen, dass die Sachverhaltsermittlung und Auswertung der zur Prüfung vorgesehen Berichte und Steueranmel-
dungen in der Regel von den Betriebsprüfungsstellen vorgenommen werden wird. Die Betriebsprüfungsstellen steuern ihre Aufgaben durch 
Schwerpunktsetzungen, sodass in diesem Bereich keine Mehr- oder Minderaufwände ausgewiesen werden. 


Zu den laufenden Nummern 4.3.12 und 4.3.14: 


Es handelt sich hierbei um Angaben zum IT-Aufwand.  


Zu der laufenden Nummer 4.3.13: 


Für jeden einzelnen entfallenden Fall mindert sich der personelle Erfüllungsaufwand um 147,50 Euro. Eine weitere Quantifizierung ist mangels 
Fallzahlen nicht möglich. 
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5. Weitere Kosten 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine direkten 
sonstigen Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern 
sind keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstellungspolitischen Zielen nach § 2 der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Bundesregierung zuwiderlaufen. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Die Regelungen sollen dauerhaft wirken, so dass eine Befristung nicht in Betracht kommt.  


Eine Evaluierung ist nicht vorgesehen, da es sich um die 1:1 Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2022/2523 handelt. Bei den übrigen Begleitmaßnahmen ist eine Evaluierung ebenfalls nicht 
vorgesehen, da sie zu einer Entlastung führen.  
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B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Gesetz zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für 
Unternehmensgruppen) 


Zu Teil 1 (Allgemeine Vorschriften) 


Der erste Teil enthält allgemeine Vorschriften für die Anwendung des Gesetzes.  


Der erste Abschnitt legt dabei den Anwendungsbereich fest und enthält insbesondere Vor-
schriften zur Steuerpflicht (§ 1), zum Umfang der Besteuerung (§ 2) sowie zum Umfang und 
zu den Bestandteilen einer Unternehmensgruppe (§ 4).  


Steuerpflichtig sind danach Geschäftseinheiten, die im Inland belegen sind und zu einer 
Unternehmensgruppe gehören, die in ihren Konzernabschlüssen in mindestens zwei der 
letzten vier Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 750 Millionen Euro oder mehr ausgewiesen 
hat. Keine Anwendung findet das Gesetz dagegen auf sogenannte ausgeschlossene Ein-
heiten im Sinne des § 5 (zum Beispiel staatliche Einheiten). 


Des Weiteren regelt der erste Abschnitt in bestimmten Fällen die Bildung einer Mindest-
steuergruppe (§ 3). Diese bildet den zentralen Anknüpfungspunkt für das im elften Teil nor-
mierte Besteuerungsverfahren.  


Der zweite Abschnitt enthält wichtige Begriffsbestimmungen (§ 7). 


Zu Abschnitt 1 (Anwendungsbereich) 


Zu § 1 (Steuerpflicht) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt den persönlichen Anwendungsbereich der Mindeststeuer. Steuerpflich-
tig sind nach Satz 1 alle im Inland belegenen Geschäftseinheiten, die zu einer Unterneh-
mensgruppe gehören, die die Umsatzgrenze erreicht. Die Umsatzgrenze ist nach der in 
Absatz 1 Satz 1 enthaltenen Definition erreicht, wenn die Unternehmensgruppe in den Kon-
zernabschlüssen der obersten Muttergesellschaft in mindestens zwei von vier dem Ge-
schäftsjahr unmittelbar vorhergehenden Geschäftsjahren einen jährlichen Umsatzerlös von 
750 Millionen Euro (Schwellenwert) oder mehr ausweist. Für spezielle Branchen, zum Bei-
spiel die Kreditwirtschaft, bezieht sich die Umsatzschwelle auf den Umsatzerlösen ver-
gleichbare Erträge wie Zinserträge oder Erträge aus Aktien. 


Die persönliche Steuerpflicht der im Inland belegenen Geschäftseinheiten beginnt, sobald 
die Unternehmensgruppe die Umsatzgrenze erreicht. Da es insoweit genügt, dass der 
Schwellenwert innerhalb des Betrachtungszeitraums (das heißt innerhalb der letzten vier 
dem Geschäftsjahr unmittelbar vorgehenden Geschäftsjahren) mindestens zweimal er-
reicht wurde, kann die persönliche Steuerpflicht schon vor Ablauf des Betrachtungszeit-
raums bestehen. Von Bedeutung ist dies vor allem bei neuen Unternehmensgruppen. Weist 
deren oberste Muttergesellschaft in ihren ersten beiden Konzernabschlüssen Umsatzerlöse 
von jeweils 750 Millionen Euro oder mehr aus, sind die zu dieser Unternehmensgruppe 
gehörenden und im Inland belegenen Geschäftseinheiten ab dem folgenden Geschäftsjahr 
persönlich steuerpflichtig. 


Der umsatzbezogene Schwellenwert ist dabei derselbe, der auch schon bei der länderbe-
zogenen Berichterstattung nach § 138a der Abgabenordnung verwendet wird.  


Dass der Schwellenwert in mindestens zwei der letzten vier vorangegangenen Geschäfts-
jahre erfüllt sein muss, soll verhindern, dass Unternehmensgruppen, deren jährliche 







 - 115 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Umsatzerlöse sich nahe an diesem Wert bewegen, in einem Jahr in den Anwendungsbe-
reich fallen und im nächsten Jahr nicht mehr. Dies soll die Planungssicherheit für die Un-
ternehmensgruppen erhöhen. 


Außerdem wird klargestellt, dass die Anwendung der Mindeststeuer unbeschadet von be-
stehenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung erfolgt.  


Satz 2 stellt klar, dass sich die persönliche Steuerpflicht auch daraus ergeben kann, dass 
– im Fall eines Zusammenschlusses – nach § 61 Absatz 1 und 2 das Erreichen des 
Schwellenwertes oder – im Fall einer Teilung – nach § 61 Absatz 3 das Erreichen der Um-
satzgrenze fingiert wird.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 erweitert die Steuerpflicht nach Absatz 1 auf Joint Venture, Joint-Venture-Toch-
tergesellschaften sowie Betriebsstätten eines Joint Venture oder einer Joint-Venture-Toch-
tergesellschaft, die die Voraussetzung des § 86 Absatz 2 erfüllen. Aufgrund des Umstands, 
dass die oberste Muttergesellschaft am Joint Venture zu mindestens 50 Prozent beteiligt 
sein muss, können diese – ungeachtet des Umstands der separaten Berechnung des Steu-
ererhöhungsbetrags (§ 65 Absatz 1) – zwei Unternehmensgruppen angehören. 


Zu Absatz 3 


Sollte ein Geschäftsjahr einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfassen, ist der 
Schwellenwert nach Absatz 1 Satz 1 für das betreffende Geschäftsjahr anteilig zu erhöhen. 
Die anteilige Erhöhung beträgt dabei 1/12 je vollem Monat, um den das Geschäftsjahr den 
Zeitraum von zwölf Monaten übersteigt. Ist das Geschäftsjahr kürzer als zwölf Monate, ist 
der Schwellenwert anteilig zu kürzen. Die anteilige Kürzung beträgt 1/12 je angefangenem 
Monat, um den das Geschäftsjahr den Zeitraum von zwölf Monaten unterschreitet.  


Zu Absatz 4 


Ausgeschlossene Einheiten nach § 5 unterliegen nicht der Mindeststeuer. Ihre Umsatzer-
löse sind jedoch bei der Prüfung der Umsatzgrenze zu berücksichtigen. 


Zu § 2 (Umfang der Besteuerung) 


Die Vorschrift regelt den Umfang der Mindeststeuer. Die Mindeststeuer ist eine eigenstän-
dige Steuer vom Einkommen und tritt als solche neben die Einkommen- und Körperschafts-
teuer. Die Mindeststeuer setzt sich zusammen aus den Ergänzungssteuerbeträgen des 
Steuerpflichtigen. Diese umfassen die sich aus der Primärergänzungssteuerregelung 
(PES) nach §§ 8 bis 10 ergebenden Primärergänzungssteuerbeträge, die sich aus der Se-
kundärergänzungssteuerregelung (SES) nach §§ 11 bis 14 ergebenden Sekundärergän-
zungssteuerbeträge sowie den sich aus der nationalen Ergänzungssteuerregelung (NES) 
nach §§ 86 bis 89 ergebenden nationalen Ergänzungssteuerbeträgen.  


Zu § 3 (Mindeststeuergruppe) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt die Bildung einer Mindeststeuergruppe. Eine solche entsteht nach 
Satz 1 kraft Gesetzes, wenn innerhalb einer Unternehmensgruppe mehr als eine nach § 1 
steuerpflichtige Geschäftseinheit vorhanden ist. Der Mindeststeuergruppe gehören dabei 
sämtliche nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheiten dieser Unternehmensgruppe an, 
das heißt auch jene Geschäftseinheiten, auf die nach der PES, SES und NES keine Ergän-
zungssteuerbeträge und damit keine Mindeststeuern entfallen. Die Mindeststeuergruppe 
besteht aus dem Gruppenträger und den weiteren Mitgliedern.  
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Die Mindeststeuergruppe bewirkt eine Konzentration der Steuerschuld beim Gruppenträ-
ger. Hierzu rechnet Satz 2 dem Gruppenträger sämtliche auf die Mitglieder der Mindest-
steuergruppe nach der PES, SES und NES entfallenden Ergänzungssteuerbeträge zu. 
Steuerschuldner der Mindeststeuer ist daher nach Satz 3 in diesen Fällen nur der Gruppen-
träger, nicht aber die weiteren Mitglieder. Nur der Gruppenträger ist zur Abgabe einer Steu-
ererklärung beziehungsweise Steueranmeldung verpflichtet (vgl. § 91 Absatz 1 Satz 6). Er 
ist Inhaltsadressat der Steuerfestsetzung. Die Mindeststeuergruppe führt zu einer deutli-
chen Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens und dient sowohl der Entlastung der 
Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwaltung. 


Zu Absatz 2 


Steuerpflichtig sind nach § 1 Absatz 2 auch Joint Venture, Joint-Venture-Tochtergesell-
schaften sowie Betriebsstätten eines Joint Venture oder einer Joint-Venture-Tochtergesell-
schaft, die die Voraussetzungen des § 86 Absatz 2 erfüllen. Sie gehören allerdings nicht 
zur Unternehmensgruppe und sind daher auch keine Geschäftseinheiten. Diesem Umstand 
trägt Satz 1 Rechnung, indem er fingiert, dass Steuerpflichtige im Sinne des § 1 Absatz 2 
für Zwecke dieses Paragraphen als Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe gelten, 
deren oberste Muttergesellschaft das Joint Venture im Konzernabschluss entsprechend 
§ 65 Absatz 4 erfasst. Folge dieser Fiktion ist insbesondere, dass auch Steuerpflichtige im 
Sinne des § 1 Absatz 2 zur Mindeststeuergruppe gehören können. Auf diese Weise bewirkt 
Satz 1, dass die mit der Mindeststeuergruppe verbundene Vereinfachung des Besteue-
rungsverfahrens auch hinsichtlich der Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 2 erreicht 
wird.  


Satz 1 kann jedoch dazu führen, dass ein Steuerpflichtiger im Sinne des § 1 Absatz 2 
gleichzeitig als Geschäftseinheit zweier Unternehmensgruppen gilt. Dies ist der Fall, wenn 
zwei oberste Muttergesellschaften unmittelbar oder mittelbar jeweils eine Eigenkapitalbe-
teiligung von 50 Prozent an der Einheit halten. Konsequenz ist dabei, dass ein- und der-
selbe Steuerpflichtige gleichzeitig zu zwei Mindeststeuergruppen gehört. Satz 2 schreibt für 
diesen Fall vor, dass der nationale Ergänzungssteuerbetrag des Steuerpflichtigen im Sinne 
des § 1 Absatz 2 hälftig aufzuteilen und damit den beiden Gruppenträgern jeweils hälftig 
zuzurechnen ist. Hierdurch verhindert Satz 2 eine doppelte Zurechnung dieses nationalen 
Ergänzungssteuerbetrags. 


Zu Absatz 3 


Die Vorschrift regelt, welche nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit der Gruppenträger 
und damit Steuerschuldner der Mindeststeuer ist. Dabei gilt im Ausgangspunkt ein top-
down-Ansatz: Ist die oberste Muttergesellschaft im Inland belegen, ist diese nach Satz 1 
stets Gruppenträger. Ist die oberste Muttergesellschaft nicht im Inland belegen, ist nach 
Satz 2 die im Inland belegene Muttergesellschaft Gruppenträger, wenn sie die gemeinsame 
Muttergesellschaft aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe 
ist. Eine von Satz 1 und 2 abweichende Bestimmung einer anderen Geschäftseinheit als 
Gruppenträger ist nicht möglich. Die Gruppenträgereigenschaft ist obligatorisch.  


Ergibt sich der Gruppenträger nicht bereits aus Satz 1 oder Satz 2, obliegt es nach Satz 3 
der obersten Muttergesellschaft, den Gruppenträger der Mindeststeuergruppe zu bestim-
men. Die Mitteilung durch den Gruppenträger an das Bundeszentralamt für Steuern hat 
nach Absatz 4 zwei Monate nach Ablauf des ersten Besteuerungszeitraums zu erfolgen, in 
dem die Bestimmung erfolgt ist. Die Bestimmung wirkt, bis sie von der obersten Mutterge-
sellschaft widerrufen wird. Zum Gruppenträger kann dabei nur eine nach § 1 steuerpflich-
tige Geschäftseinheit (einschließlich der nach Absatz 2 fingierten Geschäftseinheiten) der 
Unternehmensgruppe bestimmt werden. Eine nicht im Inland belegene Geschäftseinheit 
der Unternehmensgruppe – einschließlich der obersten Muttergesellschaft selbst – kann 
somit nicht Gruppenträger sein. Weitere Vorgaben für die Person des Gruppenträgers 
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enthält Satz 3 nicht; insoweit besteht ein freies Bestimmungsrecht der obersten Mutterge-
sellschaft. 


Das folgende Beispiel veranschaulicht den Anwendungsbereich des Satzes 3: 


Beispiel 


Die in Steuerhoheitsgebiet A belegene A Co ist die oberste Muttergesellschaft einer 
Unternehmensgruppe und hält 100 Prozent der Anteile an der im Steuerhoheitsge-
biet B belegenen B Co. Die B Co hält sämtliche Anteile an der im Inland belegenen 
C GmbH und der ebenfalls im Inland belegenen D AG. Die D AG hält 100 Prozent der 
Anteile an der E GmbH und der F GmbH, die beide im Inland belegen sind.  


Lösung 


Der Gruppenträger ergibt sich nicht bereits aus Satz 1, da die oberste Muttergesell-
schaft nicht im Inland belegen ist. Auch Satz 2 ist nicht einschlägig. Zwar ist die B Co 
gemeinsame Muttergesellschaft aller im Inland belegenen Geschäftseinheiten, jedoch 
ist sie selbst nicht im Inland belegen. Der Gruppenträger ist daher nach Satz 3 von der 
A Co als oberste Muttergesellschaft aus dem Kreis der nach § 1 steuerpflichtigen Ge-
schäftseinheiten zu bestimmen. Da der A Co im Rahmen des Satz 3 ein freies Bestim-
mungsrecht zusteht, kann die C GmbH, die D AG, die E GmbH oder die F GmbH zum 
Gruppenträger bestimmt werden.  


Satz 4 stellt eine Auffangregelung dar und gewährleistet, dass jede Mindeststeuergruppe 
über einen Gruppenträger verfügt. Ergibt sich der Gruppenträger weder aus Satz 1 noch 
aus Satz 2 und wird dieser auch nicht nach Satz 3 durch die oberste Muttergesellschaft 
bestimmt, ist Gruppenträger die im Inland belegene wirtschaftlich bedeutendste Geschäfts-
einheit. Maßgebliche Kriterien sind danach insbesondere der steuerliche Wert, der Schwer-
punkt der unternehmerischen Tätigkeit, der Ort der Inlandsleitung und die Umsatzhöhe. Es 
besteht eine Mitwirkungspflicht der Beteiligten (§ 90 der Abgabenordung). Zur Bestimmung 
der wirtschaftlich bedeutendsten Geschäftseinheit können die Finanzbehörden im Rahmen 
ihrer Amtsermittlungspflicht nach § 88 der Abgabenordnung insbesondere auf das beim 
Bundeszentralamt für Steuern geführte Bundeseinheitliche Konzernverzeichnis (BUKON), 
den länderbezogenen Bericht nach § 138a der Abgabenordnung sowie auf den nach § 73 
einzureichenden Mindeststeuer-Bericht zurückgreifen. 


Entscheidend für die Festlegung des Gruppenträges für den gesamten Besteuerungszeit-
raum (Kalenderjahr) nach den Sätzen 1 bis 4 sind die Verhältnisse bei Ablauf des Besteu-
erungszeitraums. Bei einer Änderung der Verhältnisse, zum Beispiel bei einem Widerruf 
oder einem Ausscheiden des Gruppenträgers aus der Mindeststeuergruppe, ist der Grup-
penträger nach Maßgabe des Absatzes 4 Sätze 1 bis 5 neu zu bestimmen. Auch bei einer 
Neufestlegung sind wiederum die Verhältnisse bei Ablauf des Besteuerungszeitraums 
maßgeblich. Der alte Gruppenträger bleibt Steuerschuldner für bereits abgelaufene Besteu-
erungszeiträume. Er bleibt damit auch dann zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet, 
wenn der Gruppenträger zwischen Entstehung der Mindeststeuer und Abgabe der Steuer-
erklärung wechselt (vgl. § 91 Absatz 1 Satz 6). 


Zu Absatz 4 


Die Vorschrift begründet eine Mitteilungspflicht des Gruppenträgers. 


Nach Satz 1 hat der Gruppenträger seine Stellung als Gruppenträger bis spätestens zwei 
Monate nach Ablauf des Besteuerungszeitraums, für das die Steuerpflicht nach dem Min-
deststeuergesetz besteht, mitzuteilen. Erstmals ist die Mitteilung für den Besteuerungszeit-
raum 2024 bis zum 28. Februar 2025 zu übermitteln. Diese Pflicht gilt unabhängig vom 
Grund der Gruppenträgerstellung, insbesondere also auch im Falle des Absatz 3 Satz 4. 
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Die Mitteilung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtliche bestimmte 
Schnittstelle elektronisch an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln. Damit laufen 
sowohl der Mindeststeuer-Bericht als auch die Gruppenträgermeldung beim Bundeszent-
ralamt für Steuern zusammen. Das Bundeszentralamt für Steuern leitet die Mitteilung des 
Gruppenträgers unverzüglich an das Finanzamt des Gruppenträgers weiter. 


Ändert sich der Gruppenträger der Mindeststeuergruppe, hat der alte Gruppenträger dies 
unverzüglich dem Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. Dies gilt insbesondere, wenn 
sich die oberste Muttergesellschaft, die oberste Muttergesellschaft im Inland oder die wirt-
schaftlich bedeutsamste Einheit ändert oder ein Widerruf nach Absatz 3 Satz 3 erfolgt. Der 
neue Gruppenträger hat seine Stellung bis spätestens zwei Monate nach Ablauf des Be-
steuerungszeitraums, für das die Steuerpflicht besteht, nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch mitzuteilen (Absatz 4 Satz 1). 


Nach Satz 3 hat der Gruppenträger die übrigen Geschäftseinheiten, die nach Absatz 5 haf-
ten, über seine Stellung als Gruppenträger zu informieren. 


Zu Absatz 5 


Die Vorschrift regelt die Haftung der weiteren Mitglieder der Mindeststeuergruppe. Haf-
tungsschuldner sind dabei nur jene Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge 
nach Absatz 1 Satz 2 dem Gruppenträger zugerechnet werden. Diese haften zusammen 
mit dem Steuerschuldner (Gruppenträger) gesamtschuldnerisch für die Mindeststeuer. Auf 
diese Weise wird verhindert, dass eine unzureichende Finanzausstattung des Gruppenträ-
gers die Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet. Zugleich stellt die gesamtschuld-
nerische Haftung sicher, dass die mit der Mindeststeuergruppe bezweckte Verfahrensver-
einfachung auch im Haftungsfalle gewahrt bleibt. Geschäftseinheiten, auf die keine dem 
Gruppenträger zugerechneten Ergänzungssteuerbeträge entfallen, sind auch keine Haf-
tungsschuldner. Im Rahmen der Haftungsinanspruchnahme besteht ein Ermessen, das un-
ter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze (§ 5 der Abgabenordnung) auszuüben 
ist. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 stellt klar, dass Geschäftseinheiten, deren Ergänzungssteuerbeträge nach Ab-
satz 1 Satz 2 dem Gruppenträger zugerechnet werden, der zahlenden Geschäftseinheit ge-
genüber zivilrechtlich zum Ausgleich der auf sie entfallenden und von der zahlenden Ge-
schäftseinheit tatsächlich gezahlten Anteile an der Mindeststeuer verpflichtet sind. Umge-
kehrt gilt dies auch für Steuererstattungen an den Gruppenträger, die von diesem gegen-
über den Geschäftseinheiten auszugleichen sind. Die Ausgleichsansprüche erhöhen oder 
mindern das Einkommen nach dem Einkommensteuergesetz oder Körperschaftsteuerge-
setz nicht. Sie wirken sich aufgrund von § 7 des Gewerbesteuergesetzes auch nicht bei der 
Ermittlung des maßgebenden Gewerbeertrags aus. Die Konkretisierung auf „entstanden“ 
bei den Ausgleichsansprüchen soll dazu führen, dass diese durch Zahlung des Gruppen-
trägers an die Finanzbehörden oder durch Erstattung der Finanzbehörden an den Grup-
penträger entstandenen Ausgleichsansprüche ergebnisneutral zu erfassen sind.  


Zu § 4 (Umfang der Unternehmensgruppe und ihre Bestandteile) 


Diese Vorschrift regelt den Umfang der Unternehmensgruppe sowie ihre Bestandteile. Sie 
enthält die Voraussetzungen, die ein Zusammenschluss von Einheiten erfüllen muss, um 
als Unternehmensgruppe zu gelten. Außerdem werden die Bestandteile der Unterneh-
mensgruppe in den einzelnen Absätzen definiert. 
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Zu Absatz 1 


Dieser Absatz regelt die Voraussetzungen für eine Unternehmensgruppe. Dabei wird nicht 
zwischen rein national oder multinational tätigen Unternehmensgruppen unterschieden.  


Nach Satz 1 umfasst die Unternehmensgruppe alle Einheiten, die durch Eigentum oder Be-
herrschung miteinander verbunden sind, so dass die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, 
Aufwendungen und Zahlungsströme dieser Einheiten in den Konzernabschluss der obers-
ten Muttergesellschaft einzubeziehen sind (Voll- oder Quotenkonsolidierung). Ebenfalls 
dazu gehören solche Einheiten, die nur aus Wesentlichkeitsgründen oder weil die Einheit 
zum Verkauf steht, nicht im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft zu berück-
sichtigen sind.  


Satz 2 bestimmt, dass eine Unternehmensgruppe auch aus einer einzelnen Einheit beste-
hen kann (zum Beispiel Stammhaus mit seinen Betriebsstätten). Damit werden auch Fälle 
erfasst, in denen eine Einheit zum Beispiel keine Tochtergesellschaften besitzt. Es wird also 
keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen der Geschäftstätigkeit gemacht. 
Voraussetzung ist, dass diese Einheiten nicht bereits Bestandteil einer Unternehmens-
gruppe nach Satz 1 sind.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält die Definition für die Geschäftseinheit. 


Satz 1 bestimmt, dass eine Geschäftseinheit jede Einheit ist, die einer Unternehmens-
gruppe angehört, sowie jede ihrer Betriebsstätten.  


Satz 2 bestimmt, dass Betriebsstätten im Sinne des Satzes 1 so behandelt werden, als wä-
ren sie gegenüber dem Stammhaus und etwaigen anderen Betriebsstätten dieses Stamm-
hauses eigenständige und unabhängige Geschäftseinheiten. Eine Einheit kann somit ein 
Stammhaus und seine Betriebsstätte sein, wobei Stammhaus und Betriebsstätte zwei un-
terschiedliche Geschäftseinheiten für Zwecke dieses Gesetzes darstellen. Dadurch wird 
keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen der Geschäftstätigkeit gemacht. 
Dies ist insbesondere für die staatenbezogene Zuordnung von Bedeutung. 


Ausgeschlossene Einheiten (und deren Betriebsstätten) sind keine Geschäftseinheiten. Sie 
werden aber bei der Berechnung der Umsatzgrenze nach § 1 miteinbezogen. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 definiert, welche Einheit die oberste Muttergesellschaft ist. Es ist dabei nicht von 
Bedeutung, ob die Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten in demselben Steuerhoheits-
gebiet belegen sind wie die oberste Muttergesellschaft. 


Sätze 2 und 3 setzen Punkt 1.4. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 
2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschrif-
ten um. Danach werden über Staatsfonds gehaltene Beteiligungsstrukturen mit einer Di-
rektbeteiligung der öffentlichen Hand gleichgestellt. Dies hat insbesondere Bedeutung für 
die Ermittlung der Umsatzgrenze nach § 1 Absatz 1. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 definiert, dass eine Einheit einer Unternehmensgruppe, die unmittelbar oder mit-
telbar eine Kontrollbeteiligung an einer anderen Einheit hält und an der von keiner anderen 
Einheit unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung gehalten wird, eine oberste Mut-
tergesellschaft ist. Dies ist der Fall, wenn eine Einheit verpflichtet ist, die Vermögenswerte, 
Schulden, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme einer anderen Einheit nach einem 
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anerkannten Rechnungslegungsstandard in den Konzernabschluss einzubeziehen, oder 
wenn sie dazu verpflichtet gewesen wäre, wenn die erstgenannte Einheit einen Konzern-
abschluss nach einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard aufgestellt hätte, bei 
dem es sich entweder um einen anerkannten Rechnungslegungsstandard oder einen an-
deren Rechnungslegungsstandard handelt, der angepasst wurde, um wesentliche Wettbe-
werbsverzerrungen zu verhindern. Eine Einheit scheidet als oberste Muttergesellschaft ei-
ner Unternehmensgruppe aus, wenn die Kontrollbeteiligungen an dieser Einheit von einer 
anderen Einheit gehalten werden. Das bedeutet, dass eine Einheit nicht als oberste Mut-
tergesellschaft einer Unternehmensgruppe gilt, wenn es eine andere Einheit gibt, die der 
erstgenannten Einheit übergeordnet ist und verpflichtet ist oder verpflichtet gewesen wäre, 
die erstgenannte Einheit in ihren Konzernabschluss einzubeziehen. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt die Fälle, in denen das Stammhaus einer Unternehmensgruppe die 
oberste Muttergesellschaft ist. Besteht die Unternehmensgruppe nur aus einem Stamm-
haus und seinen Betriebsstätten, ist das Stammhaus die oberste Muttergesellschaft.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt, was unter einer zwischengeschalteten Muttergesellschaft zu verstehen 
ist. Eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft ist keine oberste Muttergesellschaft, keine 
in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, keine Betriebsstätte und keine Investmentein-
heit. Sie hält aber unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an mindestens 
einer anderen Geschäftseinheit derselben Unternehmensgruppe. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 bestimmt, was unter einer in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft zu ver-
stehen ist. Eine in Teileigentum stehende Muttergesellschaft ist keine oberste Muttergesell-
schaft, keine Betriebsstätte und keine Investmenteinheit. Sie hält unmittelbar oder mittelbar 
eine Eigenkapitalbeteiligung an mindestens einer anderen Geschäftseinheit derselben Un-
ternehmensgruppe und an ihr werden mehr als 20 Prozent der Kapitalbeteiligungen, die 
Anspruch auf ihren Gewinn geben, unmittelbar oder mittelbar von Personen gehalten, die 
keine Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe sind. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 bestimmt, was unter einer Einheit zu verstehen ist. Keine Einheiten sind natürliche 
Personen sowie der Teil der öffentlichen Hand, der hoheitliche Aufgaben wahrnimmt. Die 
Herausnahme der öffentlichen Hand setzt Punkt 1.2. der vom Inclusive Framework on 
BEPS am 1. Februar 2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der 
GloBE-Mustervorschriften um. Der Begriff öffentliche Hand umfasst in der Bundesrepublik 
Deutschland die Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Länder und Ge-
meinden). Bund, Länder und Gemeinden können danach außerhalb eines (Eigen-)Betriebs 
gewerblicher Art weder über eine Kontrollbeteiligung im Sinne des § 7 Absatz 20 verfügen 
noch oberste Muttergesellschaft im Sinne des § 4 Absatz 3 sein. Infolge dessen sind (Ei-
gen-)Betriebe gewerblicher Art von diesen Gebietskörperschaften für Zwecke der Ermitt-
lung der Umsatzgrenze in § 1 regelmäßig isoliert als Einheit zu betrachten. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 ist eine Einheit jeder Rechtsträger.  
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass jede Einrichtung, die ein separates Rechnungslegungswerk auf-
stellt oder aufzustellen hat, ebenfalls eine Einheit ist. Das können zum Beispiel Personen-
gesellschaften oder Stiftungen sein. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 definiert, was ein Stammhaus ist. Dabei ist das Stammhaus in Bezug auf eine 
Betriebsstätte die Einheit, deren Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag den Jahresüber-
schuss oder Jahresfehlbetrag der Betriebsstätte umfasst.  


Zu Absatz 8 


In Absatz 8 wird definiert, was eine Betriebsstätte im Sinne dieses Gesetzes ist. Betriebs-
stätten-Definitionen in anderen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Wird in den einzelnen 
Absätzen von einer fingierten Geschäftseinrichtung gesprochen, umfasst diese den abhän-
gigen Vertreter im Sinne des Abkommensrechts und den ständigen Vertreter im Sinne des 
§ 13 der Abgabenordnung. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 bezieht sich auf den Fall, dass ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung zwischen den betreffenden Steuerhoheitsgebieten in Kraft ist. Entscheidungen 
nationaler Gerichte und Feststellungen der zuständigen Behörde (zum Beispiel § 5 Ab-
satz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes) zum Vorliegen einer Betriebsstätte nach 
Doppelbesteuerungsabkommen werden in diesem Zusammenhang berücksichtigt. Außer-
dem ist Voraussetzung, dass der Quellenstaat die der Betriebsstätte zuzuordnenden Ein-
künfte entsprechend Artikel 7 OECD-Musterabkommen besteuern darf. Eine den Grunds-
ätzen des Artikels 7 OECD-Musterabkommen entsprechende Besteuerung liegt auch bei 
einer der Altfassungen dieses Artikels oder der mit Artikel 7 OECD-Musterabkommen ver-
gleichbaren Regelung im UN-Musterabkommen entsprechenden Besteuerung vor. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bezieht sich auf den Fall, dass kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung zwischen den betreffenden Steuerhoheitsgebieten in Kraft ist. Der Quellenstaat 
muss die einer dortigen "inländischen Betriebsstätte" zuzuordnenden Einkünfte auf einer 
ähnlichen Nettobasis (das heißt Erträge beziehungsweise Einnahmen abzüglich Aufwen-
dungen beziehungsweise Ausgaben) besteuern wie bei den anderen Steuerinländern. Es 
ist nicht erforderlich, dass die "inländische Betriebsstätte" genauso besteuert wird wie ein 
Steuerinländer, solange sie auf ähnliche Weise besteuert wird. So steht es einer Besteue-
rung in ähnlicher Weise nicht entgegen, wenn die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen der 
„inländischen Betriebsstätte“ weiteren Beschränkungen unterliegt, die für gebietsansässige 
Steuerpflichtige nicht gelten. Darüber hinaus müssen die steuerpflichtigen Einkünfte der 
„inländischen Betriebsstätte" zuzurechnen sein, was bedeutet, dass die Tätigkeiten im 
Quellenstaat durch die Betriebsstätte ausgeübt werden müssen. Eine Quellenbesteuerung 
auf Bruttobasis erfüllt die Voraussetzungen einer ähnlichen Besteuerung nicht. 


Zu Nummer 3 


Nummer 3 bezieht sich auf den Fall, dass in einem Steuerhoheitsgebiet kein Körperschaft-
steuersystem existiert. Eine Betriebsstätte im Sinne von Nummer 3 liegt vor, wenn in dem 
betreffenden Steuerhoheitsgebiet eine Betriebsstätte oder eine fingierte Geschäftseinrich-
tung besteht, die nach dem OECD-Musterabkommen als Betriebsstätte behandelt würde, 
sofern der betreffende Staat das Recht hätte, die ihr zuzuordnenden Einkünfte nach Arti-
kel 7 des OECD-Musterabkommens zu besteuern. Diese Nummer verlangt eine 
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hypothetische Beurteilung der Frage, ob in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem kein Körper-
schaftsteuersystem etabliert ist, eine abkommensrechtliche Betriebsstätte bestanden hätte, 
wenn zwischen Ansässigkeits- und Quellenstaat ein Doppelbesteuerungsabkommen in 
Kraft gewesen wäre, das der jeweils geltenden Fassung des OECD-Musterabkommens 
entspricht.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 bezieht sich auf den Fall, dass eine Geschäftseinrichtung nicht von den Num-
mern 1 bis 3 erfasst ist und die dieser Geschäftseinrichtung zuzuordnenden Einkünfte nicht 
von der in einem anderen Steuerhoheitsgebiet belegenen Einheit versteuert werden. Durch 
den Ausschluss von Betriebsstätten, die bereits in den Nummern 1 bis 3 beschrieben sind, 
werden Überschneidungen zwischen diesen Betriebsstätten vermieden. Nummer 4 bezieht 
sich auf eine Betriebsstätte (oder eine fingierte Geschäftseinrichtung), durch die Tätigkeiten 
außerhalb des Steuerhoheitsgebiets, in dem die Einheit belegen ist, durchgeführt werden, 
wenn die diesen Tätigkeiten zuzuordnenden Einkünfte im Staat, in dem die Einheit belegen 
ist, von der Steuer befreit sind. Mit dieser Formulierung soll sichergestellt werden, dass 
diese Nummer nur dann Anwendung findet, wenn die Steuerbefreiung auf die Tatsache 
zurückzuführen ist, dass die Tätigkeiten von einer Betriebsstätte außerhalb des Steuerho-
heitsgebiets, in dem die Einheit belegen ist, durchgeführt werden.  


Zu § 5 (Ausgeschlossene Einheiten) 


Diese Vorschrift regelt, welche Einheiten nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes 
fallen. Das bedeutet unter anderem, dass die Ergänzungssteuerregelungen auf sie keine 
Anwendung finden (das heißt sie können nicht Schuldner einer Mindeststeuer sein). Daher 
muss eine ausgeschlossene Einheit, welche die oberste Muttergesellschaft der Unterneh-
mensgruppe ist, die PES nicht anwenden, sondern die in der Beteiligungskette nachfol-
gende Einheit, sofern sie selbst nicht auch eine ausgeschlossene Einheit ist. Ausgeschlos-
sene Einheiten haben auch keine administrativen Verpflichtungen im Rahmen dieses Ge-
setzes (zum Beispiel Abgabe des Mindeststeuer-Berichts oder einer Steuererklärung be-
ziehungsweise Steueranmeldung). 


Zu Absatz 1 


Explizit zu den ausgeschlossenen Einheiten gehören staatliche Einheiten, internationale 
Organisationen, Organisationen ohne Erwerbszweck und Pensionseinheiten. Jede dieser 
Einheiten wird in § 7 genauer definiert. Außerdem gehören Investmentvehikel und Immobi-
lien-Investmentvehikel, die jeweils oberste Muttergesellschaften sind, zu den ausgeschlos-
senen Einheiten. Investmentvehikel oder Immobilien-Investmentvehikel, die nicht die 
oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe sind, können eine Geschäftseinheit 
einer Unternehmensgruppe sein, sofern die Konsolidierungsanforderungen des § 4 dieses 
Gesetzes ansonsten erfüllt sind. Solche Investmentvehikel und Immobilien-Investmentve-
hikel werden als Investmenteinheiten betrachtet und unterliegen den besonderen Regelun-
gen für die Berechnung des effektiven Steuersatzes nach den §§ 70 bis 72. 


Zu Absatz 2 


Zu den ausgeschlossenen Einheiten gehören auch Einheiten,  


− bei denen der Wert aller Anteile an dieser Einheit zu mindestens 95 Prozent unmittelbar 
oder mittelbar von einer oder mehrerer ausgeschlossener Einheiten im Sinne des Ab-
satzes 1, ausgenommen eine Pensions-Dienstleistungseinheit, die ausschließlich oder 
fast ausschließlich zu Gunsten der vorgenannten Einheiten Vermögenswerte verwalten 
oder Finanzmittel anlegen oder ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von vorgenann-
ten Einheiten ausgeübten Tätigkeiten ausführen (Tätigkeitstest).  
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Außerdem sind auch Einheiten ausgeschlossen,  


− bei denen der Wert aller Anteile an dieser Einheit zu mindestens 85 Prozent unmittelbar 
oder mittelbar von einer oder mehrerer ausgeschlossener Einheiten im Sinne des Ab-
satzes 1, ausgenommen eine Pensions-Dienstleistungseinheit, gehalten wird (Beteili-
gungstest) und  


− die fast ausschließlich ausgenommenen Gewinne oder Verluste im Sinne von 
§ 18 Nummer 2 in Verbindung mit § 20 oder § 18 Nummer 3 in Verbindung mit § 21 er-
zielen (Tätigkeitstest). 


Hintergrund dieses Ausschlusses ist, dass ausgeschlossene Einheiten im Sinne des Ab-
satzes 1 aus aufsichtsrechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen gezwungen sein können, 
von ihnen kontrollierte selbstständige Einheiten damit zu betrauen, für sie Vermögenswerte 
zu halten oder bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Wirtschaftliche oder aufsichtsrechtli-
che Erfordernisse können den in Absatz 1 Nummer 5 genannten Investmentvehikel bei-
spielsweise daran hindern, direkt in einen bestimmten Vermögenswert zu investieren und 
ihn zwingen, diese Investition über ein selbstständiges Vehikel zu tätigen, um seine Haftung 
zu begrenzen. 


Die Sätze 2 und 3 setzen Punkt 1.6. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 
2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschrif-
ten um. 


Zu Absatz 3 


Die berichtspflichtige Geschäftseinheit kann ausgeschlossene Einheiten nach Absatz 2 auf 
Antrag vom Ausschluss ausnehmen. An die Ausübung des Wahlrechts ist die Geschäfts-
einheit für das laufende und die vier folgenden Geschäftsjahre gebunden. 


Zu § 6 (Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten) 


Diese Vorschrift regelt die Belegenheit von Einheiten sowie Betriebsstätten im Sinne dieses 
Gesetzes. Sie ist essentiell für die Zurechnung der Erträge und der Aufwendungen sowie 
der dazugehörigen erfassten Steuern zu einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet, um den 
korrekten Steuererhöhungsbetrag festzustellen. Dabei sind zwei Regelungen zu unter-
scheiden: Zum einen wird der Belegenheitsstaat der Geschäftseinheiten bestimmt, zum an-
deren ist eine sog. Tie-Breaker-Regelung vorgesehen, falls eine Geschäftseinheit in zwei 
Steuerhoheitsgebieten als belegen angesehen wird. Grundsätzlich richtet sich die Belegen-
heit der Geschäftseinheiten nach dem jeweiligen nationalen Recht. Andere Bestimmungen 
zur Belegenheit von Einheiten und Betriebsstätten in anderen Vorschriften bleiben unbe-
rührt.  


Geschäftseinheiten, die in keinem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, werden als staaten-
lose Einheiten behandelt und unterliegen einer gesonderten Berechnung für die Ermittlung 
des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags (§ 51 Absatz 2). Lediglich für 
Zwecke der nationalen Ergänzungssteuerregelung erfolgt auch eine Lokalisierung staaten-
loser Geschäftseinheiten (vgl. § 87). 


Zu Absatz 1 


Diese Vorschrift enthält die grundsätzliche Regelung für die Ermittlung der Belegenheit von 
Einheiten, die nicht transparent sind (zu transparenten Einheiten siehe Absatz 2). Auch für 
Betriebsstätten gibt es eine gesonderte Vorschrift (vgl. dazu Absatz 3). Eine Einheit ist dort 
belegen, wo sie aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsorts oder ähnli-
cher Kriterien in einem Steuerhoheitsgebiet steuerpflichtig ist. Dies richtet sich nach den 
nationalen Vorschriften. Einige Steuerhoheitsgebiete erlauben nach ihrem nationalen Recht 
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einem Rechtsträger, der nach einer anderen Rechtsordnung gegründet worden ist, ein 
Wahlrecht dahingehend auszuüben, dass sie in diesem Steuerhoheitsgebiet steuerpflichtig 
sind. Ein solches Wahlrecht allein ist für die Zwecke von Satz 1 nicht ausreichend, um „ähn-
liche Kriterien“ zu erfüllen. Trifft keines der Kriterien nach Satz 1 zu, ist die Einheit in dem 
Steuerhoheitsgebiet belegen, nach dessen Recht sie gegründet wurde. 


Zu Absatz 2 


Diese Vorschrift enthält die grundsätzliche Regelung für die Ermittlung der Belegenheit von 
transparenten Einheiten. Sie gilt nicht für eine Betriebsstätte, über die eine transparente 
Einheit ihre Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise ausübt. Wenn es sich bei der transpa-
renten Einheit um die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe handelt oder 
wenn sie verpflichtet ist, eine PES nach den §§ 8 bis 10 oder damit vergleichbare auslän-
dische Vorschriften anzuwenden, so gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, nach 
dessen Recht sie gegründet wurde. In allen anderen Fällen ist die transparente Einheit als 
staatenlos anzusehen. Der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag einer transparenten 
Einheit kann jedoch kein "staatenloses Einkommen" sein, wenn er nach § 41 einer anderen 
Geschäftseinheit zugeordnet wurde. 


Zu Absatz 3 


Diese Vorschrift enthält die grundsätzliche Regelung für die Ermittlung der Belegenheit von 
Betriebsstätten (zur Betriebsstätten-Definition vgl. § 4 Absatz 8). 


Zu Absatz 4 


Die Vorschrift trifft Regelungen, falls Geschäftseinheiten nach Absatz 1 in mehr als einem 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Sie gilt nicht für die Belegenheit von Betriebsstätten nach 
Absatz 3. Dabei wird unterschieden, ob ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung in Kraft ist oder nicht. Die Bestimmung eines Belegenheitsstaats ist für die korrekte 
Zuordnung der Erträge und der Aufwendungen sowie der dazugehörigen Steuern unerläss-
lich. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 befasst sich mit dem Fall, dass ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung zwischen den betroffenen Steuerhoheitsgebieten in Kraft ist. Die Belegenheit 
richtet sich nach dem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in der jeweils 
geltenden Fassung. Sieht das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vor, 
dass sich die zuständigen Behörden darauf verständigen, wo die Geschäftseinheit als an-
sässig zu betrachten ist, greift diese Vereinbarung. Sollte keine entsprechende Vereinba-
rung vorliegen, findet Nummer 2 Anwendung. Sollte das Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung keine Steuererleichterung oder Steuerbefreiung vorsehen, weil die Ge-
schäftseinheit in beiden Vertragsparteien steuerlich ansässig ist, findet Nummer 2 ebenfalls 
Anwendung. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 ist anzuwenden, wenn kein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
zwischen den betroffenen Steuerhoheitsgebieten in Kraft ist oder in den Sonderfällen von 
Nummer 1. Die Geschäftseinheit gilt als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie 
den höheren Betrag an erfassten Steuern für das Geschäftsjahr entrichtet hat, wobei die 
gemäß einer Hinzurechnungsbesteuerung entrichteten Steuern unberücksichtigt bleiben. 
Auch Steuern, die in anderen Steuerhoheitsgebieten entrichtet wurden, sowie Quellensteu-
ern bleiben unberücksichtigt. Sollte dies zu keinem Ergebnis führen, gilt die Geschäftsein-
heit als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in welchem der nach den §§ 56 bis 60 berech-
nete substanzbasierte Freibetrag auf Ebene der Geschäftseinheit höher ist. Sollte dies 
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ebenfalls zu keinem Ergebnis führen, gilt die Geschäftseinheit als staatenlos. Dies ist nicht 
der Fall, wenn es sich um die oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe han-
delt. In diesem Fall gilt sie als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie gegründet 
wurde. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 enthält besondere Bestimmungen zu Absatz 4. Wenn eine Muttergesellschaft auf-
grund der Zuordnungsregeln in Absatz 4 in einem Steuerhoheitsgebiet als belegen gilt, in 
dem sie keiner anerkannten PES-Regelung unterliegt, gilt sie auch im anderen Steuerho-
heitsgebiet belegen, wenn sie dort einer anerkannten PES-Regelung unterliegt und das 
Besteuerungsrecht nicht durch ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung be-
schränkt ist. Sofern die Bundesrepublik Deutschland das andere Steuerhoheitsgebiet ist, 
ist § 1 Absatz 1 zu beachten; das heißt eine Besteuerung erfolgt ungeachtet der Bestim-
mungen eines Doppelbesteuerungsabkommens. 


Zu Absatz 6 


Falls sich der Belegenheitsstaat einer Einheit im Verlauf des Geschäftsjahres ändert, gilt 
sie als in dem Steuerhoheitsgebiet belegen, in dem sie zu Beginn des Geschäftsjahres 
belegen war. 


Beispiel 


A Co der B Unternehmensgruppe hat ihren Unternehmenssitz am 1. Januar 01 in Ham-
burg. Mit Wirkung zum 15. April 01 wird der Unternehmenssitz nach Paris verlegt. Da 
die A Co zu Beginn des Geschäftsjahres ihren Unternehmenssitz in Hamburg hatte, ist 
sie für das Geschäftsjahr 01 als in Deutschland belegen zu behandeln. Ab dem Ge-
schäftsjahr 02 ist die A Co dann in Frankreich belegen. 


Zu Abschnitt 2 (Begriffsbestimmungen) 


Zu § 7 (Begriffsbestimmungen) 


§ 7 enthält die Begriffsbestimmungen für die Anwendung des Mindeststeuergesetzes. Die 
Begrifflichkeiten weichen bewusst von der für die Körperschaftbesteuerung verwendeten 
steuerlichen Terminologie ab, da es sich um einen eigenständigen Regelungskreis handelt. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt fest, dass die in den folgenden Absätzen enthaltenen Begriffsbestimmungen 
für die Anwendung des Mindeststeuergesetzes gelten. Die Auflistung ist dabei nicht ab-
schließend, sondern auf zentrale, an verschiedenen Stellen verwendete Begriffe be-
schränkt. Begriffsbestimmungen, die lediglich für die Anwendung eines einzelnen Paragra-
phen benötigt werden, erfolgen vorrangig im Rahmen der jeweiligen Regelung. Darüber 
hinaus enthält insbesondere auch § 4 wichtige Begriffsbestimmungen. 


Zu Absatz 2 


Satz 1 definiert den Begriff der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer. Eine im natio-
nalen Recht eines Steuerhoheitsgebiets vorgesehene Steuer ist danach eine anerkannte 
nationale Ergänzungssteuer, wenn sie – kumulativ – drei Voraussetzungen erfüllt. Erstens 
muss der bereinigte Mindeststeuer-Gesamtgewinn der in dem betreffenden Steuerhoheits-
gebiet belegenen Geschäftseinheiten auf eine Weise ermittelt werden, die den GloBE-Mus-
tervorschriften entspricht. Zweitens muss die Steuer dazu dienen, die Steuerschuld für das 
Steuerhoheitsgebiet und die Geschäftseinheiten so anzuheben, dass sie – bezogen auf 
den inländischen bereinigten Mindeststeuer-Gesamtgewinn – dem Mindeststeuersatz 
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entspricht. Drittens muss die Steuer in einer Weise umgesetzt und verwaltet werden, die 
mit den GloBE-Mustervorschriften im Einklang steht und das betreffende Steuerhoheitsge-
biet darf keine mit der Erhebung dieser Steuer in Zusammenhang stehenden Vorteile ge-
währen. Hierzu gehören beispielsweise Steuergutschriften, Steuervergünstigungen und 
Beihilfen. Ob diese im Zusammenhang mit der Erhebung der nationalen Ergänzungssteuer 
stehen, ist anhand einer wertenden Gesamtbetrachtung zu beurteilen. Zu berücksichtigen 
ist insoweit insbesondere, ob der Vorteil an die Erhebung einer solchen Steuer anknüpft 
und ob er erst nach Beginn der Arbeiten am Zwei-Säulen-Projekt eingeführt wurde. Ein in 
Zusammenhang mit der Erhebung der nationalen Ergänzungssteuer stehender Vorteil liegt 
beispielsweise vor, wenn ein Steuerhoheitsgebiet den hiernach erhobenen Betrag vollstän-
dig oder teilweise auf andere Steuern anrechnet.  


Ohne Bedeutung ist insoweit, ob die Steuer als eigenständige Steuer oder als zusätzlicher 
Steuerbetrag im Rahmen einer bestehenden Steuer ausgestaltet ist. 


Satz 2 bestimmt, dass für Zwecke einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer der in-
ländische bereinigte Mindeststeuer-Gesamtgewinn auch auf Grundlage eines vom zuge-
lassenen Standardsetzer anerkannten Rechnungslegungsstandards oder eines zugelasse-
nen Rechnungslegungsstandards, der zur Vermeidung erheblicher Vergleichbarkeitsein-
schränkungen angepasst wurde, anstelle des im Konzernabschluss verwendeten Rech-
nungslegungsstandards berechnet werden kann. 


Zu Absatz 3 


Die Definition der anerkannten Primärergänzungssteuerregelung ist für Anwendung dieses 
Gesetzes von hoher Relevanz. Sowohl die Steuerpflichtigen als auch die Steuerverwaltun-
gen müssen prüfen, ob andere Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe in einem an-
deren Steuerhoheitsgebiet einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung unterlie-
gen. So muss beispielsweise eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft die Primärer-
gänzungssteuerregelung in Bezug auf ihre Eigenkapitalbeteiligungen an niedrig besteuer-
ten Geschäftseinheiten nicht anwenden, wenn die oberste Muttergesellschaft derselben 
Unternehmensgruppe bereits in ihrem Belegenheitsstaat einer anerkannten Primärergän-
zungssteuerregelung unterliegt.  


Die Definition der anerkannten Primärergänzungssteuerregelung bezieht sich auf ein Re-
gelwerk, das den Bestimmungen in der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, das in das 
innerstaatliche Recht eines Steuerhoheitsgebiets aufgenommen wurde und das so umge-
setzt und verwaltet wird, dass sie mit den Bestimmungen in der Richtlinie (EU) 2022/2523 
vorgesehenen Ergebnissen übereinstimmen.  


Die Definition erfordert keinen Vergleich zwischen dem innerstaatlichen Recht verschiede-
ner Steuerhoheitsgebiete, sondern vergleicht die in einem Steuerhoheitsgebiet erlassenen 
Vorschriften mit den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2523. Dabei 
sind auch die GloBE-Mustervorschriften sowie der dazugehörige Kommentar, wie sie vom 
OECD/G20 Inclusive Framework zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und Gewinnver-
lagerung entwickelt wurden einzubeziehen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 
Primärergänzungssteuerregelung eines Steuerhoheitsgebiets nach demselben Regelwerk 
bewertet wird, das von der Europäischen Union als Richtlinie erlassen sowie von den Mit-
gliedern des OECD/G20 Inclusive Framework entwickelt wurde. 


Auf Ebene der OECD sollen Prozesse entwickelt und Leitlinien bereitgestellt werden, um 
die koordinierte Umsetzung der GloBE-Mustervorschriften zu erleichtern. Dazu gehört auch 
die Einführung eines Verfahrens, das die Steuerverwaltungen bei der Feststellung unter-
stützt, ob ein Steuerhoheitsgebiet eine anerkannte Primärergänzungssteuerregelung ein-
geführt hat. Zur Erleichterung von Transparenz, Kohärenz und Koordinierung sollen die Er-
gebnisse dieser Feststellungen freigegeben und öffentlich zugänglich gemacht. 
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Zu Absatz 4 


Absatz 4 definiert den Begriff des anerkannten Rechnungslegungsstandards. Hierunter 
sind sowohl internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS) als auch die allgemein an-
erkannten Rechnungslegungsgrundsätze Australiens, Brasiliens, der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, Hongkongs 
(Volksrepublik China), Japans, Kanadas, Mexikos, Neuseelands, der Republik Indien, der 
Republik Korea, Russlands, der Schweiz, Singapurs, des Vereinigten Königreichs, der Ver-
einigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China zu verstehen.  


Zu Absatz 5 


Die Definition der anerkannten Sekundärergänzungssteuerregelung bezieht sich auf ein 
Regelwerk, das den Bestimmungen in der Richtlinie (EU) 2022/2523 entspricht, das in das 
innerstaatliche Recht eines Steuerhoheitsgebiets aufgenommen wurde und das so umge-
setzt und verwaltet wird, dass sie mit den Bestimmungen in der Richtlinie (EU) 2022/2523 
vorgesehenen Ergebnissen übereinstimmen.  


Die Definition erfordert keinen Vergleich zwischen dem innerstaatlichen Recht verschiede-
ner Steuerhoheitsgebiete, sondern vergleicht die in einem Steuerhoheitsgebiet erlassenen 
Vorschriften mit den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2022/2523. Dabei 
sind auch die GloBE-Mustervorschriften sowie der dazugehörige Kommentar, wie sie vom 
OECD/G20 Inclusive Framework zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und Gewinnver-
lagerung entwickelt wurden einzubeziehen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 
Sekundärergänzungssteuerregelung eines Steuerhoheitsgebiets nach demselben Regel-
werk bewertet wird, das von der Europäischen Union als Richtlinie erlassen sowie von den 
Mitgliedern des OECD/G20 Inclusive Framework entwickelt wurde. 


Auf Ebene der OECD sollen Prozesse entwickelt und Leitlinien bereitgestellt werden, um 
die koordinierte Umsetzung der GloBE-Mustervorschriften zu erleichtern. Dazu gehört auch 
die Einführung eines Verfahrens, das die Steuerverwaltungen bei der Feststellung unter-
stützt, ob ein Steuerhoheitsgebiet eine anerkannte Primärergänzungssteuerregelung ein-
geführt hat. Zur Erleichterung von Transparenz, Kohärenz und Koordinierung sollen die Er-
gebnisse dieser Feststellungen freigegeben und öffentlich zugänglich gemacht.  


Zu Absatz 6 


Absatz 6 legt die Bedeutung des Begriffs „beizulegender Zeitwert“ fest. Hierunter ist der 
Preis zu verstehen, den man in einer gewöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern 
am Bewertungsstichtag beim Verkauf des Vermögenswertes erhalten würde oder bei der 
Übertragung einer Schuld zu zahlen hätte.  


Zu Absatz 7 


Absatz 7 definiert den Begriff der berichtspflichtigen Geschäftseinheit. Hierunter ist die Ge-
schäftseinheit, die den Mindeststeuer-Bericht nach § 73 einreicht, zu verstehen. Berichts-
pflichtige Geschäftseinheit kann mithin auch eine in einem anderen Steuerhoheitsgebiet 
belegene und daher nicht nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit der Unternehmens-
gruppe sein. 


Zu Absatz 8 


Absatz 8 enthält eine Definition des Begriffs „Eigenkapitalbeteiligung“. Dieser umfasst jede 
Kapitalbeteiligung, die mit Rechten an den Gewinnen, dem Kapital oder den Rücklagen 
eines Unternehmens verbunden ist. Ebenfalls erfasst werden Kapitalbeteiligungen, die An-
sprüche auf den Gewinn, das Kapital oder die Rücklagen der Betriebsstätte eines Stamm-
hauses begründen. Ausreichend ist dabei bereits, dass die Kapitalbeteiligung einen 
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Anspruch auf eine der genannten Größen begründet. Eine Eigenkapitalbeteiligung liegt da-
her auch dann vor, wenn die Kapitalbeteiligung ausschließlich mit Rechten am Kapital ver-
bunden ist. Ein Gleichlauf der Ansprüche ist nicht erforderlich. Daher stellt auch eine Kapi-
talbeteiligung, die einen Anspruch auf 20 Prozent der Gewinne, aber nur 10 Prozent des 
Kapitals begründet, eine Eigenkapitalbeteiligung dar. Dass die Kapitalbeteiligung Stimm-
rechte vermittelt, ist weder notwendig noch hinreichend. Ebenfalls nicht ausreichend sind 
Ansprüche auf den Gewinn, das Kapital oder die Rücklagen, die nicht mit einer Kapitalbe-
teiligung verbunden sind (beispielsweise Gewinnbeteiligungen für Mitarbeiter). Eine Kapi-
talbeteiligung in diesem Sinne liegt nur vor, wenn die Beteiligung nach den für den Kon-
zernabschluss verwendeten Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital behandelt wird. 


Zu Absatz 9 


In Übereinstimmung mit dem internationalen Rechnungslegungsstandard, versteht man un-
ter der Equity-Methode eine Bilanzierungsmethode, bei der die Anteile zunächst mit den 
Anschaffungskosten angesetzt und in der Folge entsprechend dem Anteil des Anteilseig-
ners am sich ändernden Reinvermögen des Beteiligungsunternehmens berichtigt werden. 
Dies entspricht IAS 28. Ähnliche Definitionen aus anderen anerkannten Rechnungsle-
gungsstandards sind ebenfalls anerkannt. Gewinne und Verluste des erworbenen Unter-
nehmens erhöhen beziehungsweise vermindern den Equity-Wert der Beteiligung entspre-
chend der Beteiligungsquote. Gewinnausschüttungen vermindern ihn. Den Equity-Wert ver-
ändern auch die aus der Abschreibung beziehungsweise Aufdeckung der mit dem Kauf-
preis für die Beteiligung bezahlten anteiligen stillen Reserven und Lasten sowie des Ge-
schäfts- oder Firmenwerts des assoziierten Unternehmens beziehungsweise eines passivi-
schen Unterschiedsbetrags. 


Zu Absatz 10 


Satz 1 definiert den Begriff des Geschäftsjahres. Geschäftsjahr ist der Rechnungslegungs-
zeitraum, für den die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe einen Konzern-
abschluss aufstellt. Das Geschäftsjahr ist damit für die gesamte Unternehmensgruppe ein-
heitlich und kann vom Kalenderjahr abweichen. Ein Geschäftsjahr umfasst im Regelfall ei-
nen Zeitraum von zwölf Monaten, jedoch sind auch kürzere oder längere Zeiträume mög-
lich. 


Satz 2 enthält eine Auffangregelung für den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft keinen 
Konzernabschluss aufstellt. In diesem Fall entspricht das Geschäftsjahr regelmäßig dem 
Kalenderjahr. Es kann auch ein anderer Stichtag anerkannt werden. 


Zu Absatz 11 


Satz 1 legt die Bedeutung des Begriffs erhebliche Vergleichbarkeitseinschränkung fest. 
Eine solche ergibt sich in Bezug auf die Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder 
Verfahrens nach einem Katalog allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, 
wenn die Anwendung des betreffenden Grundsatzes oder Verfahrens in einem Geschäfts-
jahr zu einer Gesamtabweichung von mehr als 75 Millionen Euro gegenüber dem Betrag 
führt, der sich bei Anwendung des entsprechenden Grundsatzes oder Verfahrens der inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards ergeben hätte. Abzustellen ist insoweit auf die ge-
samte Unternehmensgruppe. 


Das Vorliegen einer erheblichen Vergleichbarkeitseinschränkung ist nur zu prüfen, wenn 
ein anderer als ein anerkannter Rechnungslegungsstandard zur Anwendung gelangt.  


Satz 2 regelt die Rechtsfolge einer erheblichen Vergleichbarkeitseinschränkung. Führt die 
Anwendung eines bestimmten Grundsatzes oder Verfahrens zu einer erheblichen Ver-
gleichbarkeitseinschränkung, muss die buchmäßige Behandlung eines Postens oder Ge-
schäftsvorfall nach diesem Grundsatz oder Verfahren so angepasst werden, dass sie im 
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Einklang mit den GloBE-Leitlinien der Behandlung entspricht, die nach internationalen 
Rechnungslegungsstandards für diesen Posten oder Geschäftsvorfall vorgesehen ist. 
Durch die Regelung soll verhindert werden, dass eine Unternehmensgruppe Vorteile aus 
der Anwendung besonderer Grundsätze oder Verfahren zieht, die zwar in dem angewen-
deten zugelassenen Rechnungslegungsstandard, nicht aber in einem allgemein anerkann-
ten Rechnungslegungsstandard vorgesehen sind. Zu beachten ist, dass Satz 2 eine voll-
ständige Anpassung verlangt; eine Anpassung nur in Höhe der 75 Millionen Euro über-
schreitenden Abweichung genügt nicht.  


Zu Absatz 12 


Absatz 12 definiert den Begriff GloBE-Mustervorschriften. Hierbei handelt es sich um die 
vom Inclusive Framework zu Säule 2 am 14. Dezember 2021 gebilligten Regelungen. 


Zu Absatz 13 


Absatz 13 definiert den Begriff des gruppenzugehörigen Gesellschafters einer Geschäfts-
einheit. Hierunter ist eine Geschäftseinheit zu verstehen, die unmittelbar oder mittelbar eine 
Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben Unternehmens-
gruppe hält. 


Zu Absatz 14 


Absatz 14 legt die Bedeutung des Begriffs Hinzurechnungsbesteuerung fest. Hierunter fal-
len Steuervorschriften, die keine Primärergänzungssteuerregelungen sind und anordnen, 
dass ein unmittelbarer oder mittelbarer Gesellschafter einer ausländischen Geschäftsein-
heit für seinen Anteil an einem Teil oder der Gesamtheit der von dieser ausländischen Ge-
schäftseinheit erzielten Erträge einer laufenden Besteuerung unterliegt und zwar unabhän-
gig davon, ob diese Erträge im laufenden Geschäftsjahr an den Gesellschafter ausgeschüt-
tet werden. Diese Definition trägt den teilweise unterschiedlichen Ausgestaltungen entspre-
chender Regelungen in den verschiedenen Steuerhoheitsgebieten Rechnung. Ohne Be-
deutung ist insoweit, ob ein Steuerhoheitsgebiet im Rahmen der Hinzurechnungsbesteue-
rung seinen allgemeinen oder einen hiervon abweichenden Steuertarif anwendet. Der Ein-
ordnung als Hinzurechnungsbesteuerung steht nicht entgegen, dass ihre Anwendung – 
über die in der Definition enthaltenen Kriterien hinaus – an weitere Voraussetzungen wie 
etwa das Überschreiten bestimmter Beteiligungsschwellen gebunden ist.  


Zu Absatz 15 


Absatz 15 legt die Bedeutung des Begriffs Immobilien-Investmentvehikel fest. Dabei han-
delt es sich um eine Einheit, die kumulativ drei Voraussetzungen erfüllt: 


Erstens muss es sich um eine Einheit handeln, die überwiegend unbewegliches Vermögen 
hält. Dies setzt nicht zwingend voraus, dass sich das unbewegliche Vermögen im Eigentum 
der Einheit befindet. Eine Einheit hält auch dann unbewegliches Vermögen, wenn sie Inha-
berin eines Wertpapiers ist, dessen Wert an unbewegliches Vermögen gekoppelt ist.  


Zweitens muss es sich um eine Einheit handeln, deren Anteile im Streubesitz gehalten wer-
den. Dies ist der Fall, wenn die Anteile von einer Vielzahl nicht miteinander verbundener 
Personen gehalten werden, wobei hinsichtlich der Verbundenheit die gleichen Kriterien wie 
im Rahmen des Absatzes 19 Nummer 1 anzuwenden sind. Unschädlich ist insoweit, wenn 
die Anteile nur von einer kleineren Anzahl anderer Investmenteinheiten gehalten werden, 
vorausgesetzt, die Anteile an diesen anderen Investmenteinheiten werden im Streubesitz 
beziehungsweise von einer Vielzahl nicht miteinander verbundener Personen gehalten. 
Gleiches gilt im Falle von Pensionseinheiten mit einer Vielzahl von Begünstigten.  







 - 130 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Drittens ist erforderlich, dass die Erträge der Einheit einer Ein-Ebenen-Besteuerung unter-
liegen. Die Besteuerung kann dabei entweder auf Ebene der Einheit selbst oder – mit einem 
Aufschub von höchstens einem Jahr – bei ihren Anteilseignern erfolgen. Möglich ist auch, 
dass ein Teil der Erträge auf Ebene der Einheit und der restliche Teil auf Ebene der Anteils-
eigner besteuert wird. Unschädlich ist insoweit, wenn einzelne Anteilseigner (beispiels-
weise ausländische Pensionseinheiten) persönlich steuerbefreit sind, da auch in diesem 
Fall das Besteuerungssystem auf eine einmalige Besteuerung der Erträge gerichtet ist. 


Nicht erforderlich ist, dass ein Immobilien-Investmentvehikel einer besonderen aufsichts-
rechtlichen Kontrolle unterliegt oder durch professionelle Verwalter verwaltet wird. 


Zu Absatz 16 


Absatz 16 bestimmt, welche Gebiete zum Inland gehören. Neben dem Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland umfasst das Inland demnach auch den der Bundesrepublik 
Deutschland zustehenden Anteil an der ausschließlichen Wirtschaftszone und am Fest-
landsockel. Der Begriff des Auslands ergibt sich folgerichtig im Umkehrschluss zum In-
landsbegriff. Einer gesonderten Regelung dieses Begriffs bedarf es insoweit nicht. 


Zu Absatz 17 


Absatz 17 definiert den Begriff der internationalen Organisation. Hierbei handelt es sich um 
eine zwischenstaatliche oder supranationale Organisation, die – kumulativ – drei Anforde-
rungen erfüllt. Erstens muss die Organisation hauptsächlich aus Staaten bestehen. Zwei-
tens muss die Organisation mit dem Hoheitsgebiet, in dem sie niedergelassen ist, ein Sitz-
abkommen oder ein im Wesentlichen ähnliches Abkommen abgeschlossen haben. Letzte-
res umfasst insbesondere Abkommen, die sich auf Büros oder Niederlassungen der Orga-
nisation (beispielsweise eine Unterabteilung oder ein lokales Büro) in dem jeweiligen Ho-
heitsgebiet beziehen. Entscheidend ist insoweit, dass ein solches Abkommen der Organi-
sation Vorrechte und Immunitäten gewährt. Drittens muss aufgrund eines Gesetzes oder 
der Satzung der Organisation gewährleistet sein, dass ihre Erträge nicht Privatpersonen 
zugutekommen. Die Definition erfasst neben der Organisation selbst auch eine in deren 
Alleineigentum stehende Behörde oder Einrichtung. 


Zu Absatz 18 


Absatz 18 definiert den Begriff der Investmenteinheit. Hierbei handelt es sich um einen 
Sammelbegriff. Dieser umfasst zum einen Investmentvehikel, Immobilien-Investmentvehi-
kel und Versicherungsinvestmenteinheiten. Ebenfalls erfasst werden Einheiten, die zu min-
destens 95 Prozent unmittelbar von einem Investmentvehikel, einem Immobilien-Invest-
mentvehikel oder einer Versicherungsinvestmenteinheit gehalten werden und die aus-
schließlich oder fast ausschließlich tätig sind, um Vermögenswerte zu halten oder Gelder 
zugunsten dieser Investmenteinheiten zu investieren. Dem Begriff der Investmenteinheit 
unterfallen zudem Einheiten, bei denen mindestens 85 Prozent des Wertes dieser Einhei-
ten im Eigentum eines Investmentvehikels, eines Immobilien-Investmentvehikels oder einer 
Versicherungsinvestmenteinheit stehen und deren Erträge im Wesentlichen bei der Berech-
nung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nach § 18 Nummer 2 in 
Verbindung mit § 20 oder nach § 18 Nummer 3 in Verbindung mit § 21 zu kürzen sind.  


Zu Absatz 19 


Absatz 19 legt den Bedeutungsgehalt des Begriffs Investmentvehikel fest. Ein Investment-
vehikel ist danach eine Einheit, die – kumulativ – sieben Voraussetzungen erfüllt.  


Erstens muss die Einheit dazu bestimmt sein, Vermögenswerte einer Anzahl von Anlegern 
– von denen einige nicht miteinander verbunden sind – zu bündeln. Da es insoweit maß-
geblich auf die Zielsetzung ankommt, ist nicht ausgeschlossen, dass ein Investmentvehikel 
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vorübergehend (etwa in der Anfangsphase) nur über einen einzelnen Investor verfügt. Ein-
Anleger-Fonds im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 des Kapitalanlagegesetzbuches erfüllen 
ebenfalls die Voraussetzungen (siehe auch BaFin-Schreiben vom 14. Juni 2013 – Q 31-Wp 
2137-2013/0006 – zuletzt geändert am 9. März 2015 – insbesondere Nummer 4). Zwei 
Investoren sind miteinander verbunden, wenn beide unmittelbar oder mittelbar durch eine 
Beteiligung von mehr als 50 Prozent der Gesamtstimmrechte und des Gesamtwerts der 
Anteile der Gesellschaft oder der Eigentumsrechte an der Gesellschaft miteinander verbun-
den sind. Unbeachtlich ist, ob das Unternehmen herrschend oder beherrscht ist oder ob 
beide beherrscht sind. Natürliche Personen sind miteinander verbunden, wenn sie dersel-
ben Familie angehören, namentlich Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern, Geschwis-
ter und in gerade Linie verwandte Personen.  


Zweitens muss die Einheit gemäß einer festgelegten Anlagepolitik investieren. Diese Anla-
gepolitik kann insbesondere Vorgaben zu den zulässigen Anlageklassen, zur Anlagestra-
tegie, zur geographischen Allokation, zu Mindesthaltedauern oder zu anderen Beschrän-
kungen aus Gründen der Risikodiversifikation enthalten. Erforderlich ist dabei nicht bloß die 
Festlegung einer Anlagepolitik, sondern auch deren tatsächliche Verwirklichung. Ob eine 
festgelegte Anlagepolitik existiert, ist anhand einer wertenden Gesamtbetrachtung zu beur-
teilen. Ein Indiz hierfür ist beispielsweise, dass die Anlagepolitik festgelegt wird bevor die 
Investoren an ihre Investitionszusagen gebunden sind. Gleiches gilt, wenn die Anlagepolitik 
den Anlagebedingungen oder in einer Satzung festgelegt ist oder hierin auf sie Bezug ge-
nommen wird. Für eine festgelegte Anlagepolitik spricht zudem, wenn die Investoren ge-
genüber der Einheit einen – rechtlich durchsetzbaren – Anspruch auf Befolgung der Anla-
gepolitik haben.  


Drittens muss die Einheit es den Anlegern ermöglichen, die Transaktions-, Forschung- und 
Analysekosten zu senken oder das Risiko kollektiv zu streuen.  


Viertens muss der Zweck der Einheit in erster Linie darin bestehen, Anlageerträge oder -
gewinne zu erzielen oder gegen ein bestimmtes oder allgemeines Ereignis oder Ergebnis 
zu schützen. Anlageerträge sind insoweit abzugrenzen von operativen Erträgen. Anlageer-
träge oder -gewinne sind insbesondere Dividenden, Zinsen, Mieten, Ausschüttungen ande-
rer Investmentvehikel und Veräußerungsgewinne, nicht aber Lizenzzahlungen. Dass der 
Primärzweck auch der Schutz gegen ein bestimmtes oder allgemeines Ereignis oder Er-
gebnis sein kann, trägt der Nutzung von Investmentvehikel durch Versicherungen zur De-
ckung versicherter Ereignisse oder Ergebnisse Rechnung.  


Fünftens muss den Anlegern entsprechend ihrer geleisteten Beiträge ein Anspruch auf die 
Erträge aus den Vermögenswerten des Fonds oder auf Erträge aus der Veräußerung dieser 
Vermögenswerte zustehen.  


Sechstens muss die Einheit in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie errichtet ist oder ver-
waltet wird, einer aufsichtsrechtlichen Regelung (einschließlich ausreichender Vorschriften 
zur Bekämpfung der Geldwäsche und zum Anlegerschutz) unterliegen.  


Siebtens muss die Einheit von professionellen Verwaltern im Auftrag der Anleger verwaltet 
werden. Indizien hierfür sind beispielsweise, dass die Verwalter unabhängig von den Anle-
gern entscheiden und nicht bei diesen angestellt sind, dass die Verwalter aufsichtsrechtli-
che Vorgaben hinsichtlich ihrer Qualifikationen erfüllen müssen oder dass die Vergütung 
der Verwalter teilweise erfolgsbasiert erfolgt.  


Zu Absatz 20 


Absatz 20 legt die Bedeutung des Begriffs Kontrollbeteiligung fest. Eine solche liegt vor, 
wenn die Beteiligung an einer Einheit dazu führt, dass der Halter dieser Beteiligung ver-
pflichtet ist, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Zahlungs-
ströme der Einheit nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard zu konsolidieren. 
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Gleiches gilt, wenn der Halter der Beteiligung – hätte er einen Konzernabschluss aufgestellt 
– verpflichtet gewesen wäre, die genannten Positionen zu konsolidieren.  


Ein Stammhaus verfügt als gruppenzugehöriger Gesellschafter gegenüber seinen Betriebs-
stätten stets über eine Kontrollbeteiligung in diesem Sinne.  


Zu Absatz 21 


Absatz 21 definiert den Begriff des Konzernabschlusses. 


Zu Nummer 1 


Der Begriff bezeichnet nach Nummer 1 zum einen den von einer Einheit nach einem aner-
kannten Rechnungslegungsstandard aufgestellten Abschluss, in dem die Vermögenswerte, 
Verbindlichkeiten, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme dieser Einheit und aller 
Einheiten, an denen diese eine Kontrollbeteiligung hält, so dargestellt werden, als gehörten 
sie zu einer einzigen wirtschaftlichen Einheit.  


Zu Nummer 2 


Ein Konzernabschluss in diesem Sinne ist nach Nummer 2 auch der Abschluss, den eine 
unter die Definition einer Unternehmensgruppe nach § 4 Absatz 1 Satz 2 fallende Einheit 
nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard aufgestellt. § 4 Absatz 1 Satz 2 be-
stimmt, dass auch ein Stammhaus und seine Betriebsstätten eine Unternehmensgruppe 
sind, sofern diese Unternehmensgruppe nicht bereits Bestandteil einer Unternehmens-
gruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 ist. 


Zu Nummer 3 


Hat die oberste Muttergesellschaft einen in Nummer 1 oder Nummer 2 beschriebenen Kon-
zernabschluss tatsächlich aufgestellt, ist dieser nach Nummer 3 auch dann als Konzernab-
schluss im Sinne des Mindeststeuergesetzes anzusehen, wenn er mit einem zugelassenen 
anerkannten Rechnungslegungsstandard aufgestellt wurde, angepasst zur Vermeidung er-
heblicher Vergleichsbarkeitseinschränkungen. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 enthält eine Auffangregelung für den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft 
keinen Abschluss im Sinne der Nummern 1 bis 3 aufstellt. In diesem Fall meint Konzernab-
schluss den Abschluss, der aufgestellt worden wäre, wenn die oberste Muttergesellschaft 
verpflichtet gewesen wäre, einen solchen Abschluss nach einem zugelassenen Rech-
nungslegungsstandard aufzustellen. Bei letzterem kann es sich sowohl um einen anerkann-
ten Rechnungslegungsstandard als auch um einen anderen zugelassenen Rechnungsle-
gungsstandard, der zur Vermeidung erheblicher Vergleichbarkeitseinschränkungen ange-
passt wurde, handeln. 


Zu Absatz 22 


Absatz 23 definiert den Begriff der niedrig besteuerten Geschäftseinheit. Hierunter fallen 
zum einen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe, die in einem Niedrigsteuerho-
heitsgebiet belegen sind. Ebenfalls erfasst werden staatenlose Geschäftseinheiten, die in 
einem Geschäftsjahr einen Mindeststeuer-Gewinn erzielt haben und in diesem Geschäfts-
jahr einem nach §§ 51 bis 60 ermittelten effektiven Steuersatz unterliegen, der den Min-
deststeuersatz unterschreitet. Letzterer ist durch § 52 Absatz 3 Satz 2 auf 15 Prozent fest-
gelegt.  
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Zu Absatz 23 


Absatz 23 erläutert den Begriff des Niedrigsteuerhoheitsgebiets. Ob ein Steuerhoheitsge-
biet ein Niedrigsteuerhoheitsgebiet ist, kann nicht allgemein, sondern stets nur in Bezug auf 
eine bestimmte multinationale Unternehmensgruppe und ein Geschäftsjahr beurteilt wer-
den. Es ist daher möglich, dass ein Steuerhoheitsgebiet in Bezug auf eine bestimmte mul-
tinationale Unternehmensgruppe als Niedrigsteuerhoheitsgebiet anzusehen ist, nicht je-
doch in Bezug auf eine andere multinationale Unternehmensgruppe. Ein Steuerhoheitsge-
biet ist in Bezug auf eine multinationale Unternehmensgruppe und ein Geschäftsjahr ein 
Niedrigsteuerhoheitsgebiet, wenn die multinationale Unternehmensgruppe in diesem Steu-
erhoheitsgebiet in einem Geschäftsjahr einen Mindeststeuer-Gesamtgewinn verzeichnet 
und der nach dem fünften Teil des MinStG ermittelte effektive Steuersatz den Mindeststeu-
ersatz, das heißt 15 Prozent (§ 52 Absatz 3 Satz 2) unterschreitet. 


Zu Absatz 24 


Absatz 24 enthält eine Definition des Begriffs „Organisation ohne Erwerbszweck“.  


Satz 1 knüpft insoweit an das bestehende Recht an. Körperschaften, Personenvereinigun-
gen und Vermögensmassen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuerge-
setzes von der Körperschaftsteuer befreit sind, sind danach grundsätzlich als Organisation 
ohne Erwerbszweck anzusehen.  


Satz 2 erweitert den Begriff der Organisation ohne Erwerbszweck. Eine Einheit ist danach 
auch dann eine Organisation ohne Erwerbszweck, wenn sie kumulativ fünf Voraussetzun-
gen erfüllt: 


Erstens muss die Einheit in ihrem Belegenheitsstaat ausschließlich für religiöse, gemein-
nützige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle, sportliche, erzieherische oder ähnliche 
Zwecke (beispielsweise die Förderung und der Schutz der Menschenrechte) errichtet sein. 
Ebenfalls erfasst werden Berufsverbände, Wirtschaftsverbände, Handelskammern, Arbeit-
nehmerverbände, Landwirtschafts- beziehungsweise Gartenbauverbände, Bürgervereini-
gungen oder Organisationen, die ausschließlich der Förderung der sozialen Wohlfahrt die-
nen.  


Zweitens müssen die Einkünfte der Einheit aus diesen Tätigkeiten im Belegenheitsstaat 
vollständig oder nahezu vollständig steuerbefreit sein.  


Drittens dürfen etwaige Anteilseigner oder Mitglieder kein eigenes Interesse an den Ein-
künften oder am Vermögen der Einheit haben.  


Viertens dürfen die Einkünfte oder Vermögenswerte der Einheit grundsätzlich nicht an Pri-
vatpersonen oder nicht-steuerbegünstigte Einheiten ausgeschüttet beziehungsweise zu de-
ren Gunsten verwendet werden. Von diesem Grundsatz existieren jedoch drei Ausnahmen. 
Unschädlich ist eine solche Ausschüttung oder Verwendung, wenn sie in Übereinstimmung 
mit der steuerbegünstigten Tätigkeit dieser Einheit stehen. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn die Alumni-Stiftung einer Universität einem Studenten ein Stipendium gewährt. Eben-
falls unschädlich sind Zahlungen der Einheit, die eine angemessene Vergütung für er-
brachte Dienstleistungen oder Nutzungsüberlassungen darstellen (beispielsweise Mietzah-
lungen für Büroräume). Gleiches gilt, wenn die Einheit Vermögenswerte (beispielsweise 
Immobilien) zu einem marktüblichen Preis erwirbt.  


Fünftens müssen die Vermögenswerte der Einheit bei Beendigung, Liquidation oder Auflö-
sung an eine andere Organisation ohne Erwerbszweck oder eine staatliche Einheit des 
Belegenheitsstaats ausgekehrt werden. Erforderlich ist mithin eine dauerhafte Vermögens-
bindung. Diese kann sich sowohl aus der Satzung der Einheit als auch aus gesetzlichen 
Vorgaben des Belegenheitsstaates ergeben. 
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Satz 3 sieht eine Rückausnahme vor: Eine Einheit, soweit diese eine Handels- oder Ge-
schäftstätigkeit ausübt, die nicht unmittelbar mit dem Zweck, für den die Einheit errichtet 
wurde, in Zusammenhang steht, ist ungeachtet der Körperschaftsteuerbefreiung nach § 5 
Absatz 1 Nummer 9 des Körperschafsteuergesetzes insoweit keine Organisation ohne Er-
werbszweck. Insoweit bedarf es einer wertenden Gesamtbetrachtung. Ein unmittelbarer Zu-
sammenhang mit dem Zweck der Einheit besteht beispielsweise, wenn eine solche Einheit 
Produkte mit ihrem Namen oder Logo vertreibt, um hierdurch Einnahmen zur Erfüllung ihrer 
steuerbegünstigten Zwecke zu erzielen. Umgekehrt fehlt es bei einer Einheit, die aus-
schließlich Waren vertreibt, an einem solch unmittelbaren Zusammenhang auch dann, 
wenn sie ihre Gewinne für steuerbegünstigte Zwecke spendet. 


Zu Absatz 25 


Absatz 25 enthält eine abschließende Aufzählung passiver Erträge. Hierzu gehören die im 
Mindeststeuer-Gewinn berücksichtigten Erträge aus Dividenden oder dividendenähnlichen 
Erträgen, Zinsen oder zinsähnlichen Erträgen, Mieten, Lizenzgebühren, Annuitäten sowie 
die Nettogewinne aus Vermögen, das zu solchen Erträgen führt. Unbeachtlich ist insoweit, 
ob diesen Erträgen eine wesentliche wirtschaftliche Tätigkeit zugrunde liegt. Indem auf eine 
solche Ausnahme verzichtet und stattdessen bloß an den leicht festzustellenden Charakter 
der Erträge angeknüpft wird, werden Rechtsunsicherheiten, insbesondere bei der Berech-
nung des effektiven Steuersatzes, vermieden.  


Zu Absatz 26 


Absatz 26 enthält eine Definition des Begriffs Pensions-Dienstleistungseinheit. Dieser um-
fasst zwei Arten von Einheiten.  


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 ist eine Einheit eine Pensions-Dienstleistungseinheit, wenn sie aus-
schließlich oder fast ausschließlich dazu errichtet und betrieben wird, Finanzmittel zuguns-
ten einer Einrichtung im Sinne des Absatz 27 Nummer 1 anzulegen. Die Formulierung „fast 
ausschließlich“ verdeutlicht, dass eine Pensions-Dienstleistungseinheit nur in sehr gerin-
gem Umfang Tätigkeiten ausüben darf, die nicht unmittelbar mit der Anlage von Finanzmit-
tel zugunsten einer Einrichtung im Sinne des Absatz 27 Nummer 1 verbunden ist. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 erweitert den Begriff der Pensions-Dienstleistungseinheit. Erfasst werden da-
nach auch Einheiten, die derselben Unternehmensgruppe angehören und ausschließlich 
oder fast ausschließlich Hilfs- und Nebentätigkeiten zu den regulierten Tätigkeiten einer 
Einrichtung im Sinne des Absatz 27 Nummer 1 ausüben. Solche Hilfs- oder Nebentätigkei-
ten sind beispielsweise das Erbringen von Beratungs- oder Forschungsleistungen für das 
Fondsmanagement. Nicht erforderlich ist dabei, dass die Einheit die Hilfs- und Nebentätig-
keiten unmittelbar gegenüber der Einrichtung im Sinne des Absatz 27 Nummer 1 erbringt. 
Ausreichend ist vielmehr, dass die von der Einheit erbrachten Leistungen als Hilfs- und 
Nebentätigkeiten für eine Einrichtung im Sinne des Absatz 27 Nummer 1 anzusehen sind. 
Voraussetzungen ist jedoch stets, dass die Einheit und die Einrichtung im Sinne des 
Absatz 27 Nummer 1 derselben Unternehmensgruppe angehören. 


Zu Absatz 27 


Absatz 27 definiert den Begriff der Pensionseinheit.  


Satz 1 knüpft insoweit an das bestehende Recht an. Öffentlich-rechtliche Versicherungs- 
und Versorgungseinrichtungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 8 des Körperschaftsteu-
ergesetzes sind danach grundsätzlich als Pensionseinheit anzusehen.  
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Satz 2 regelt allgemein, welche anderen Einheiten als Pensionseinheiten anzusehen sind. 
Bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland sind dies Pensionsfonds, Pensionskassen 
und nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Unter-
stützungskassen. Für die Einstufung ausländischer Einheiten müssen kumulativ zwei Vo-
raussetzungen erfüllt sein. Erstens muss es sich um Einrichtungen handeln, die ausschließ-
lich oder fast ausschließlich dazu errichtet und betrieben werden, Altersversorgungsleistun-
gen und Zusatz- oder Nebenleistungen für Einzelpersonen zu verwalten oder zu erbringen. 
Unbeachtlich ist insoweit, wie viele Einzelpersonen leistungsberechtigt sind; denkbar sind 
daher auch Pensionseinheiten, die nur für eine einzige Person errichtet und betrieben wer-
den. Die Formulierung „fast ausschließlich“ bedeutet, dass eine Pensionseinheit in sehr 
geringem Umfang auch Tätigkeiten ausüben darf, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung 
und Erbringung von Altersversorgungsleistungen und Zusatz- oder Nebenleistung verbun-
den sind (beispielsweise Werbemaßnahmen für die Pensionseinheit). Zu den Zusatz- oder 
Nebenleistungen gehören beispielsweise Sterbegelder, Hinterbliebenenrenten, Lohner-
satzleistungen im Falle von Langzeiterkrankungen oder Arbeitslosigkeit sowie vergünstigte 
Darlehen für den Erwerb eines Eigenheims. Um Zusatz- oder Nebenleistungen handelt es 
sich dabei allerdings nur, wenn diese Leistungen zusätzlich zu den Altersversorgungsleis-
tungen erbracht werden. Einrichtungen, die ausschließlich oder überwiegend andere Leis-
tungen als Altersversorgungsleistungen erbringen, sind keine Pensionseinheiten. Zweitens 
müssen die Einrichtungen einer staatlichen Regulierung unterliegen oder ihre Leistungen 
durch nationale Vorschriften gesichert beziehungsweise anderweitig geschützt sein. In letz-
terem Fall ist es erforderlich, dass die Pensionseinheit durch einen über eine Treuhandein-
richtung oder einen Treuhänder gehaltenen Pool von Vermögenswerten finanziert wird, so-
dass die Erfüllung der Pensionsverpflichtungen auch im Falle der Insolvenz der Unterneh-
mensgruppe gewährleistet ist. Ohne Bedeutung ist insoweit, ob es sich um einen staatli-
chen oder eine private Pensionseinheit handelt.  


Ebenfalls erfasst werden Pensions-Dienstleistungseinheiten. 


Zu Absatz 28 


Absatz 28 definiert den Begriff Richtlinie (EU) 2022/2523. Hierunter ist die Richtlinie (EU) 
2022/2523 des Rates vom 15. Dezember 2022 zur Gewährleistung einer globalen Mindest-
besteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in 
der Union (ABl. L 328 vom 22.12.2022, S. 1, berichtigt in ABl. L 13 vom 16.1.2023, S. 9) in 
der jeweils geltenden Fassung zu verstehen. Dabei handelt es sich um einen sogenannten 
dynamischen Verweis. 


Zu Absatz 29 


Absatz 29 legt die Bedeutung des Begriffs „sonstiges Ergebnis“ fest. Dieses umfasst nach 
Satz 1 Ertrags- und Aufwandsposten, die nach dem für die Aufstellung des Konzernab-
schlusses verwendeten zugelassenen Rechnungslegungsstandard nicht in der Gewinn- 
oder Verlustrechnung berücksichtigt werden dürfen oder müssen. Das sonstige Ergebnis 
wird im Allgemeinen in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Veränderung des Eigenkapi-
tals erfasst. 


Zu Absatz 30 


Absatz 30 definiert den Begriff der staatlichen Einheit.  


Satz 1 knüpft insoweit an das bestehende Recht an. Staatliche Einheiten sind danach zum 
einen die in § 5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes enumerativ genann-
ten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen. 


Satz 2 enthält demgegenüber eine abstrakte Umschreibung der staatlichen Einheit, die ins-
besondere auch Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts, namentlich den Bund, die 
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Länder und die Gemeinden, erfasst. Danach ist eine Einheit als staatliche Einheit einzustu-
fen, wenn sie kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt. 


Für den Fall, dass die öffentliche Hand bereits nach § 4 Absatz 6 keine Einheit ist, ist der 
Begriff der staatlichen Einheit von keiner weiteren Relevanz. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfordert, dass die Einheit Teil der öffentlichen Hand ist oder sich in deren allei-
nigem Eigentum befindet. Eine Einheit ist Teil der öffentlichen Hand, wenn sie nach öffent-
lichem Recht errichtet ist. Bei Einheiten des privaten Rechts ist es erforderlich, dass sie 
sich – unmittelbar oder mittelbar – vollständig im Eigentum der öffentlichen Hand befinden.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 begrenzt die zulässigen Tätigkeiten einer staatlichen Einheit und bestimmt, dass 
ihr Hauptzweck darin bestehen muss, hoheitliche Aufgaben zu erfüllen oder das Vermö-
gens der öffentlichen Hand zu verwalten (einschließlich der damit verbundenen Investiti-
onstätigkeiten). Zudem darf die Einheit keine gewerbliche Tätigkeit ausüben. Der Begriff 
hoheitliche Aufgaben ist weit zu verstehen und umfasst beispielsweise das öffentliche Ge-
sundheitswesen (zum Beispiel auch gesetzliche Krankenkassen, Kassenärztlichen bzw. 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen), das Schulwesen, die Bereitstellung öffentlicher Inf-
rastruktur, Verteidigung sowie Polizei und Justiz. Zu den Einheiten, deren Hauptzweck die 
Verwaltung des Vermögens der öffentlichen Hand ist, gehören insbesondere Staatsfonds 
und ähnliche Einrichtungen (beispielsweise staatliche Holdinggesellschaften). Nicht zuläs-
sig ist dagegen die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit. Kennzeichnend hierfür sind ins-
besondere eine Gewinnerzielungsabsicht sowie die Teilnahme am allgemeinen wirtschaft-
lichen Verkehr. Keine gewerbliche Tätigkeit liegt daher vor, wenn eine Einheit ihre Waren 
oder Dienstleistungen ausschließlich gegenüber der öffentlichen Hand zur Erfüllung hoheit-
licher Aufgaben erbringt. Demgegenüber ist eine Geschäftsbank auch dann keine staatliche 
Einheit, wenn sie sich vollständig im Eigentum der öffentlichen Hand befindet.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 setzt voraus, dass die Einheit gegenüber der öffentlichen Hand berichtspflichtig 
ist und ihr jährliche Informationsberichte vorlegt. Dem steht es gleich, wenn eine Berichts-
pflicht gegenüber einer anderen staatlichen Einheit besteht und dieser die jährlichen Infor-
mationsberichte vorgelegt werden. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 schreibt vor, dass die Erträge der Einheit und – im Falle der Auflösung – ihr 
Vermögen nicht einzelnen Privatpersonen zugutekommen, sondern ausschließlich der öf-
fentlichen Hand zustehen darf. Der öffentlichen Hand stehen dabei andere staatliche Ein-
heiten gleich. Ob die Erträge einzelnen Privatpersonen zugutekommen, ist anhand einer 
wertenden Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. So kann etwa 
die Ausgabe von Anteilen an private Anteilseigner unschädlich sein, wenn diese lediglich 
eine feste Dividende in Höhe eines marktüblichen Zinses erhalten und nicht am Liquida-
tionserlös beteiligt sind. 


Zu Absatz 31 


Absatz 31 legt fest, dass unter einem Steuerhoheitsgebiet jedes Gebiet, das über fiskali-
sche Autonomie verfügt, zu verstehen ist. Die Einordnung eines Gebiets als Steuerhoheits-
gebiet ist demnach unabhängig von der völkerrechtlichen Anerkennung als Staat. Dies ent-
spricht der Bedeutung des Begriffs im Rahmen des § 138a der Abgabenordnung.  
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Zu Absatz 32 


Absatz 32 definiert die Begriffe der transparenten Einheit, der steuertransparenten Einheit, 
der umgekehrt hybriden Einheit, der steuertransparenten Struktur und der hybriden Einheit. 


Nach Satz 1 gilt eine Einheit grundsätzlich als transparente Einheit, soweit sie in Bezug auf 
ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste im Steuerhoheitsgebiet ihrer Grün-
dung steuerlich transparent ist, es sei denn, sie ist in einem anderen Steuerhoheitsgebiet 
steuerlich belegen und unterliegt dort in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne einer erfass-
ten Steuer. Ausgangspunkt der Prüfung ist daher stets die steuerliche Behandlung der Ein-
heit im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung. Nur soweit diese dort steuerlich transparent 
ist, kann es sich um eine transparente Einheit handeln. Ist die Einheit steuerlich in einem 
anderen Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung belegen, ist für 
die Einstufung als transparente Einheit zusätzlich die steuerliche Behandlung in diesem 
anderen Steuerhoheitsgebiet von Bedeutung. Soweit die Einheit in dem anderen Steuerho-
heitsgebiet in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne einer erfassten Steuer unterliegt, han-
delt es sich nicht um eine transparente Einheit. Maßgeblich ist insoweit allein, ob die Einheit 
in diesem anderen Steuerhoheitsgebiet einer erfassten Steuer unterliegt, nicht hingegen, 
ob in einem bestimmten Geschäftsjahr tatsächlich eine entsprechende Steuer zu zahlen ist 
oder ob (etwa aufgrund einer Verlustsituation) keine Steuerschuld entsteht. Die Verwen-
dung des Begriffs „soweit“ trägt Konstellationen Rechnung, in denen die Einheit nicht voll-
ständig, sondern nur in Bezug auf bestimmte Erträge oder Aufwendungen oder bestimmte 
Teile ihrer Gewinne oder Verluste steuerlich transparent ist. Dies ist beispielsweise der Fall, 
wenn ein Steuerhoheitsgebiet einen Trust nur insoweit als steuerlich transparent behandelt, 
als die Gewinne einem Begünstigten zugerechnet werden und der Gewinn im Übrigen einer 
Besteuerung auf Ebene des Trusts unterliegt.  


Transparente Einheiten können in zwei Kategorien unterteilt werden: steuertransparente 
Einheiten und umgekehrt hybride Einheiten. Maßgeblich ist insoweit die steuerliche Be-
handlung im Belegenheitsstaat des Gesellschafters. Nach Satz 1 Nummer 1 gilt eine trans-
parente Einheit in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als steu-
ertransparente Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters steuerlich 
transparent ist. Soweit eine transparente Einheit in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, 
Gewinne oder Verluste im Belegenheitsstaat des Gesellschafters nicht steuerlich transpa-
rent ist, gilt sie nach Satz 1 Nummer 2 als umgekehrt hybride Einheit. Die steuerliche Be-
handlung kann je nach Belegenheitsstaat der Gesellschafter divergieren. Sind die Gesell-
schafter in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegen, kann ein- und dieselbe Einheit 
daher in einem Belegenheitsstaat eine steuertransparente Einheit und in einem anderen 
Belegenheitsstaat eine umgekehrt hybride Einheit sein. Diesem Umstand trägt die Verwen-
dung des Begriffs „soweit“ Rechnung.  


Satz 3 legt fest, wann eine Einheit steuertransparent ist. Danach wird eine Einheit nach 
dem Recht eines Steuerhoheitsgebiets als steuerlich transparent behandelt, wenn dieses 
Steuerhoheitsgebiet die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste dieser Einheit so 
behandelt, als seien sie dem unmittelbaren Gesellschafter der Einheit im Verhältnis zu des-
sen Kapitalbeteiligung an dieser Einheit entstanden. Maßgeblich ist insoweit die Behand-
lung auf nationaler Ebene des Steuerhoheitsgebiets. Unterliegt eine Einheit bloß auf lokaler 
oder regionaler Ebene einer erfassten Steuer, schließt dies eine Behandlung als steuerlich 
transparent nicht aus.  


Satz 4 beschreibt den Begriff der steuertransparenten Struktur. Danach wird eine Kapital-
beteiligung an einer Einheit oder Betriebsstätte, bei der es sich um eine gruppenzugehörige 
Geschäftseinheit handelt, so behandelt, als würde sie über eine steuertransparente Struktur 
gehalten, wenn diese Beteiligung mittelbar über eine Kette von steuertransparenten Ge-
schäftseinheiten gehalten wird. Eine steuertransparente Struktur ist mithin eine Kette von 
steuertransparenten Einheiten, durch die ein Gesellschafter eine Einheit oder Betriebsstätte 
hält.  
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Satz 5 enthält eine Regelung für sogenannte staatenlose Geschäftseinheiten, also solche, 
die nicht aufgrund des Orts ihrer Geschäftsleitung, ihres Gründungsortes oder ähnlicher 
Kriterien in einem Steuerhoheitsgebiet steuerlich belegen sind und keiner erfassten Steuer 
oder keiner anerkannten nationalen Ergänzungssteuer unterliegen. Eine solche Geschäfts-
einheit wird in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste als transpa-
rente Geschäftseinheit und als steuertransparente Geschäftseinheit behandelt, soweit sie 
kumulativ drei Voraussetzungen erfüllt. Erstens müssen ihre Gesellschafter in einem Steu-
erhoheitsgebiet belegen sein, das die Einheit als steuerlich transparent behandelt. Zweitens 
darf die Einheit im Steuerhoheitsgebiet ihrer Gründung über keine Geschäftseinrichtung 
verfügen. Drittens dürfen die Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste nicht einer 
Betriebsstätte zuzurechnen sein. Bedeutung kommt dieser Regelung insbesondere dann 
zu, wenn im Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit gegründet worden ist, keine 
Einkommen- oder Körperschaftsteuer existiert. In diesem Fall sind die Voraussetzungen 
des Satz 1 nämlich schon deshalb nicht erfüllt, weil die Geschäftseinheit im Steuerhoheits-
gebiet ihrer Gründung nicht steuerlich transparent ist, da ihre Erträge, Aufwendungen, Ge-
winne oder Verluste mangels Einkommen- oder Körperschaftsteuer nicht so behandelt wer-
den, als seien sie dem unmittelbaren Gesellschafter der Geschäftseinheit proportional zu 
dessen Beteiligung an dieser Geschäftseinheit entstanden. Die Verwendung des Begriffs 
„soweit“ trägt insbesondere dem Umstand Rechnung, dass die Gesellschafter in unter-
schiedlichen Steuerhoheitsgebieten belegen sein können und die Behandlung in den ver-
schiedenen Belegenheitsstaaten divergieren kann. Ein- und dieselbe Geschäftseinheit 
kann daher im Belegenheitsstaat eines Gesellschafters eine steuertransparente Geschäfts-
einheit und im Belegenheitsstaat eines anderen Gesellschafters steuerlich nicht-transpa-
rent sein.  


Satz 6 definiert den Begriff der hybriden Einheit. Danach gilt eine Einheit, die nicht-transpa-
rent ist, also die in ihrem Belegenheitsstaat für ertragsteuerliche Zwecke als selbstständige 
steuerpflichtige Person behandelt wird, in Bezug auf ihre Erträge, Aufwendungen, Gewinne 
oder Verluste als hybride Einheit, soweit sie im Belegenheitsstaat des Gesellschafters steu-
erlich transparent. Auch insoweit ist zu beachten, dass ein- und dieselbe Einheit im Bele-
genheitsstaat eines Gesellschafters steuerlich transparent und im Belegenheitsstaat eines 
anderen Gesellschafters steuerlich nicht-transparent behandelt werden kann. 


Zu Absatz 33 


Absatz 33 enthält eine Definition des Begriffs „unzulässige erstattungsfähige Anrechnungs-
steuer“. Hierbei handelt es sich um einen von der Geschäftseinheit bereits entrichteten oder 
noch zu entrichtenden Steuerbetrag, der keine zulässige Anrechnungssteuer ist und der – 
Variante 1 – dem wirtschaftlichen Eigentümer einer von einer solchen Geschäftseinheit 
ausgeschütteten Dividende erstattet oder von diesem auf eine andere Steuerschuld als die 
Steuerschuld in Bezug auf diese Dividende angerechnet werden kann oder – Variante 2 – 
dem ausschüttenden Unternehmen bei Ausschüttung einer Dividende erstattet werden 
kann.  


Kennzeichnend für unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern ist demnach, dass 
die Steuer zwar zunächst von der Geschäftseinheit zu entrichten ist, jedoch anschließend 
entweder der Geschäftseinheit selbst oder dem wirtschaftlichen Eigentümer der Dividende 
erstattet wird beziehungsweise auf eine andere als die aus dem Dividendenbezug resultie-
rende Steuerschuld angerechnet werden kann. Anders als zulässige Anrechnungssteuern 
zielen unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern nicht bloß auf die Vermeidung 
einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung von Dividenden. Vielmehr bewirken sie letztlich, 
dass die Gewinne der Geschäftseinheit weder bei ihr selbst noch auf Ebene des Gesell-
schafters einer Besteuerung unterliegen. Dies rechtfertigt es, unzulässige erstattungsfähige 
Anrechnungssteuern bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes für ein Steuerho-
heitsgebiet nicht zu berücksichtigen.  
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Quellensteuern, die vom ausschüttenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des 
Dividendenempfängers abgeführt werden, sind keine unzulässigen erstattungsfähigen An-
rechnungssteuern. Dies gilt selbst dann, wenn diese Quellensteuern dem Dividendenemp-
fänger später teilweise oder vollständig erstattet werden. Bei einer solchen Quellensteuer 
handelt es sich um eine Besteuerung des Gesellschafters, die – anders als eine unzuläs-
sige erstattungsfähige Anrechnungssteuer – den Nettobetrag der vom Gesellschafter be-
zogenen Dividende mindert. Wird diese später erstattet, handelt es sich daher um die Er-
stattung einer Steuer, die ursprünglich vom Gesellschafter selbst gezahlt wurde. 


Zu Absatz 34 


Absatz 34 definiert den Begriff der Versicherungsinvestmenteinheit. Dies ist eine Einheit, 
die unter die Definition eines Investmentvehikel oder eines Immobilien-Investmentvehikels 
fallen würde, mit dem Unterschied, dass sie im Zusammenhang mit Schulden im Rahmen 
eines Versicherungs- oder Rentenversicherungsvertrages errichtet wurde und vollständig 
im Besitz einer Einheit steht, die den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Belegenheits-
staats als Versicherungsunternehmen unterliegt.  


Zu Absatz 35 


Satz 1 definiert den Begriff der zulässigen Anrechnungssteuer. Hierunter ist die von einer 
Geschäftseinheit zu entrichtende oder entrichtete erfasste Steuer, die dem wirtschaftlichen 
Eigentümer einer von dieser Geschäftseinheit ausgeschütteten Dividende erstattet wird 
oder von diesem als Gutschrift angerechnet werden kann, zu verstehen, sofern eine der in 
Nummer 1 bis Nummer 4 beschriebenen Konstellationen vorliegt. Ist die erfasste Steuer 
von einer Betriebsstätte entrichtet oder zu entrichten, ist insoweit auf die Dividendenaus-
schüttung durch das Stammhaus abzustellen.  


Die in Nummer 1 bis 4 beschriebenen Konstellationen sollen sicherstellen, dass die Erstat-
tung beziehungsweise Gutschrift tatsächlich ein Instrument zur Vermeidung einer wirt-
schaftlichen Doppelbelastung von Dividenden ist und grenzen die zulässige Anrechnungs-
steuer von einer unzulässigen erstattungsfähigen Anrechnungssteuer ab. Letztere ermög-
licht eine Erstattung der von der Geschäftseinheit entrichteten oder zu entrichtenden 
Steuer, ohne zugleich eine Besteuerung des Anteilsinhabers vorzusehen. Maßgeblich ist 
insoweit die abstrakte Rechtslage.  


Die Sätze 2 und 3 knüpfen an Nummer 4 an und konkretisieren für Zwecke der Nummer 4 
den Begriff der Gebietsansässigkeit. Nach Satz 2 gelten eine Organisation ohne Erwerbs-
zweck oder eine Pensionseinheit als in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn 
sie in diesem Steuerhoheitsgebiet gegründet wurden und dort verwaltet werden. Eine In-
vestmenteinheit ist in einem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, wenn sie dort gegründet 
wurde und dessen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegt. Eine Lebensversicherung 
gilt nach Satz 3 als in dem Steuerhoheitsgebiet gebietsansässig, in dem sie belegen ist. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfordert, dass die Erstattung beziehungsweise Gutschrift von einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet als dem Steuerhoheitsgebiet, das die erfassten Steuern erhoben hat, 
nach einer Regelung zur Anrechnung ausländischer Steuern gewährt wird.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 setzt voraus, dass die Erstattung beziehungsweise Gutschrift einem wirtschaft-
lichen Eigentümer der Dividende gewährt wird, der für die erhaltene Dividende nach dem 
innerstaatlichen Recht des Steuerhoheitsgebiets, das die erfassten Steuern bei der Ge-
schäftseinheit erhoben hat, im Rahmen der laufenden Besteuerung einem nominalen Steu-
ersatz mindestens in Höhe des Mindeststeuersatz unterliegt. Sieht das betreffende 
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Steuerhoheitsgebiet einen gestuften oder progressiven Steuersatz vor, ist insoweit auf den 
niedrigsten Steuersatz, der auf den wirtschaftlichen Eigentümer anwendbar ist, abzustellen.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 erfasst die Konstellation, dass der wirtschaftliche Eigentümer der Dividende, 
dem die Erstattung beziehungsweise Gutschrift gewährt wird, eine in dem Steuerhoheits-
gebiet, das die erfassten Steuern bei Geschäftseinheit erhoben hat, steuerlich ansässige 
natürliche Person ist und die Dividende als ordentliches Einkommen zu versteuern hat. Hie-
ran fehlt es insbesondere im Falle einer präferenziellen Besteuerung der Dividende, na-
mentlich einem Präferenzsteuersatz für Dividenden oder sonstige passive Einkünfte.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 knüpft an die Person des wirtschaftlichen Eigentümers an. Wird die Erstattung 
beziehungsweise Gutschrift einer staatlichen Einheit, einer internationalen Organisation, 
einer gebietsansässigen Organisation ohne Erwerbszweck, einer gebietsansässigen Pen-
sionseinheit oder einer nicht der Unternehmensgruppe angehörenden gebietsansässigen 
Investmenteinheit gewährt, setzt die Einstufung als zulässige Anrechnungssteuer keine Be-
steuerung der Dividende voraus. Gleiches gilt im Falle einer gebietsansässigen Lebensver-
sicherungseinheit, sofern die Dividende im Zusammenhang mit Pensionseinheit-Tätigkei-
ten bezogen wird und in vergleichbarer Weise wie eine vom einer Pensionseinheit bezo-
gene Dividende besteuert wird.  


Zu Absatz 36 


Absatz 36 definiert den Begriff des zulässigen Ausschüttungssteuersystems. Ein Ausschüt-
tungssteuersystem ist ein Körperschaftsteuersystem, das eine Ertragsteuer beim Unterneh-
men vorsieht, die im Allgemeinen nur dann zu entrichten ist, wenn das Unternehmen Ge-
winne an die Gesellschafter ausschüttet. Ein solches Ausschüttungssteuersystem kann zu-
dem vorsehen, dass eine Ertragsteuer auch zu entrichten ist, wenn eine (fiktive) Gewinn-
ausschüttung unterstellt wird oder wenn im Unternehmen bestimmte nicht geschäftsbezo-
gene Aufwendungen anfallen. Dies betrifft vor allem verdeckte Gewinnausschüttungen und 
soll verhindern, dass den Gesellschaftern Gewinne unter Umgehung des Ausschüttungs-
steuersystems zufließen.  


Um ein zulässiges Ausschüttungssteuersystem handelt es sich dabei nur, wenn kumulativ 
zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen muss das Ausschüttungssteuersystem eine 
Steuer mindestens in Höhe des Mindeststeuersatzes vorsehen. Dies schließt einen gestuf-
ten oder progressiven Steuersatz nicht aus, sofern der niedrigste anwendbare Steuersatz 
mindestens dem Mindeststeuersatz entspricht. Insoweit sind auch etwaige Erhöhungen der 
Bemessungsgrundlage zu berücksichtigten. Die Voraussetzungen der Nummer 2 sind da-
her beispielsweise auch dann erfüllt, wenn das Anrechnungssteuersystem zwar bloß einen 
Steuersatz in Höhe von 14 Prozent vorsieht, diesen jedoch auf einen um den Faktor 1/0.86 
erhöhten Ausschüttungsbetrag anwendet [14 Prozent x (100/0.86) = 16,28 Prozent].  


Nummer 3 erfordert zudem, dass das Ausschüttungssteuersystem ununterbrochen seit 
oder vor dem 1. Juli 2021 in Kraft gewesen ist. Hierdurch wird verhindert, dass neue zuläs-
sige Ausschüttungssteuersysteme eingeführt werden können. Unschädlich sind insoweit 
jedoch punktuelle Anpassungen, die die grundsätzliche Gestaltung eines bereits am oder 
vor dem 1. Juli 2021 bestehenden Ausschüttungssteuersystems unberührt lassen. 


Zu Absatz 37 


Absatz 37 legt die Bedeutung des Begriffs „zugelassener Rechnungslegungsstandard“ fest. 
Hierunter ist ein Katalog allgemein anerkannter Rechnungslegungsgrundsätze, die von ei-
nem zugelassenen Standardsetzer im Belegenheitsstaat der Einheit genehmigt wurden, zu 
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verstehen. Dabei kann es sich sowohl um einen anerkannten Rechnungslegungsstandard 
als auch um einen sonstigen Rechnungslegungsstand handeln. 


Zu Absatz 38 


Absatz 38 definiert den zugelassenen Standardsetzer. Dies ist jene Stelle, die in einem 
Steuerhoheitsgebiet rechtlich befugt ist, Rechnungslegungsstandards für Zwecke der Fi-
nanzberichterstattung vorzuschreiben, festzulegen oder zu genehmigen.  


Zu Teil 2 (Ergänzungssteuer) 


Der zweite Teil des Gesetzes enthält Vorschriften über die Besteuerung einer inländischen 
Muttergesellschaft nach der PES sowie einzelner inländischer Geschäftseinheiten nach der 
SES. 


Der PES unterliegen die Muttergesellschaften einer Unternehmensgruppe. Unter den Be-
griff der Muttergesellschaften sind neben der obersten Muttergesellschaft nach 
§ 4 Absatz 3 auch die zwischengeschaltete und die in Teileigentum stehende Muttergesell-
schaft nach § 4 Absatz 4 und 5 zu fassen. Für die Anwendung der PES ist entscheidend, 
welche Geschäftseinheit in der Beteiligungshierarchie am höchsten steht („Top-Down-An-
satz“). Die SES ist subsidiär zu der PES anzuwenden und dient als Auffangtatbestand für 
Sachverhaltskonstellationen, in denen die Niedrigbesteuerung nicht bereits durch die An-
wendung der PES ausgeglichen wird. Dahingegen ist die NES vorrangig gegenüber der 
PES anzuwenden. 


Zu Abschnitt 1 (Primärergänzungssteuer) 


Zu § 8 (Umfang der Besteuerung der Muttergesellschaft) 


Zu Absatz 1 


Als zentrale Vorschrift zur Anwendung der PES bestimmt § 8 Absatz 1 den Primärergän-
zungssteuerbetrag, der bei der im Inland belegenen obersten Muttergesellschaft der Unter-
nehmensgruppe entsteht. Die Anwendungsvoraussetzungen sind erfüllt, wenn eine im In-
land belegene oberste Muttergesellschaft entweder selbst niedrig besteuert ist oder zu ir-
gendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres (unmittelbar oder mittelbar) eine Eigen-
kapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält. Der Begriff der obers-
ten Muttergesellschaft ist in § 4 Absatz 3 definiert. Der Begriff der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit ist in § 7 Absatz 22 definiert. Ob eine oberste Muttergesellschaft im Inland 
belegen ist, bestimmt sich nach den §§ 6 und 7 Absatz 16. 


Die Höhe der Eigenkapitalbeteiligung ist maßgeblich für die Ermittlung des der obersten 
Muttergesellschaft zurechenbaren Anteils am Steuererhöhungsbetrag nach § 9. Die 
oberste Muttergesellschaft schuldet eine Ergänzungssteuer ausschließlich in Höhe des ihr 
zurechenbaren Anteils an der niedrigbesteuerten Geschäftseinheit.  


Die PES kommt zur Anwendung, wenn die oberste Muttergesellschaft zu irgendeinem Zeit-
punkt während des Geschäftsjahres eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteu-
erten Geschäftseinheit hält. Das bedeutet, dass die oberste Muttergesellschaft auch ver-
pflichtet ist, die PES in Bezug auf eine niedrigbesteuerte Geschäftseinheit anzuwenden, die 
während des Geschäftsjahres veräußert oder erworben wurde. Die Haltedauer der Eigen-
kapitalbeteiligungen während des Steuerjahres ist für Zwecke des § 8 nicht relevant. Sie 
findet allerdings im Rahmen der Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuerer-
höhungsbetrags nach dem fünften Teil des Gesetzes Berücksichtigung.  
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Zu Absatz 2 


Satz 1 


§ 8 Absatz 2 Satz 1 regelt den Primärergänzungssteuerbetrag, der bei der zwischenge-
schalteten Muttergesellschaft entsteht. Diese kommt nur dann zur Anwendung, wenn nicht 
bereits durch die Anwendung des § 8 Absatz 1 die Niedrigbesteuerung durch die oberste 
Muttergesellschaft oder einer anderen übergeordneten Muttergesellschaft ausgeglichen 
worden ist. Der Begriff der zwischengeschalteten Muttergesellschaft ist in § 4 Absatz 4 de-
finiert. Die zwischengeschaltete Muttergesellschaft ist insbesondere von der obersten Mut-
tergesellschaft, der in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft sowie der Investmentein-
heit abzugrenzen.  


Genau wie § 8 Absatz 1 zielt die Regelung nur auf tiefergestaffelte Geschäftseinheiten, de-
ren Eigenkapitalbeteiligungen unmittelbar oder mittelbar von der zwischengeschalteten 
Muttergesellschaft gehalten werden. Dem „Top-Down-Ansatz“ folgend, schuldet eine zwi-
schengeschaltete Muttergesellschaft keine Ergänzungssteuer in Bezug auf die oberste 
Muttergesellschaft oder andere übergeordnete Geschäftseinheiten, die in einem Steuerho-
heitsgebiet belegen sind, welches keine anerkannte PES umgesetzt hat. Ist die übergeord-
nete Einheit eine ausgeschlossene Einheit im Sinne des § 5, so gilt die nächste nachgeord-
nete Geschäftseinheit als zwischengeschaltete Muttergesellschaft. Zudem können Be-
triebsstätten trotz ihrer Eigenschaft als Geschäftseinheiten keine Muttergesellschaft nach 
§ 4 Absatz 3 bis 5 sein. Eigenkapitalbeteiligungen an einer niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit, die einer Betriebsstätte zuzuordnen sind, werden stattdessen so behandelt als wä-
ren sie dem Stammhaus zuzuordnen. 


Nach Absatz 2 ist erforderlich, dass eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft unmittel-
bar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftsein-
heit zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres hält. Der zurechenbare Anteil 
der zwischengeschalteten Muttergesellschaft an dem Steuererhöhungsbetrag ist nicht 
durch den zurechenbaren Anteil der obersten Muttergesellschaft begrenzt.  


Beispiel 


Eine oberste Muttergesellschaft, die in einem Land ohne anerkannte PES belegen ist, 
hält 90 Prozent der Anteile an einer zwischengeschalteten Muttergesellschaft. Die zwi-
schengeschaltete Muttergesellschaft ihrerseits hält 100 Prozent der Anteile an einer 
niedrig besteuerten Geschäftseinheit. Der zurechenbare Anteil dieser beiden Mutter-
gesellschaften an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit basiert auf dem Eigenkapi-
tal, mit dem sie unmittelbar oder mittelbar an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
beteiligt sind. Daher beträgt der zurechenbare Anteil der zwischengeschalteten Mutter-
gesellschaft an dem Steuererhöhungsbetrag der niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
100 Prozent, während der zurechenbare Anteil der obersten Muttergesellschaft an die-
ser niedrig besteuerten Geschäftseinheit 90 Prozent beträgt. 


Die Höhe der von der zwischengeschalteten Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapi-
talbeteiligung an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit ist für die Anwendbarkeit der 
PES nicht relevant. Dementsprechend ist es nicht erforderlich, dass zwischengeschal-
tete Muttergesellschaften eine beherrschende Beteiligung an einer niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit halten, um in den Anwendungsbereich der PES zu kommen. Dies gilt 
allerdings nur, solange die niedrig besteuerte Geschäftseinheit Mitglied derselben Un-
ternehmensgruppe ist, also von derselben obersten Muttergesellschaft kontrolliert wird. 
Somit kann eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft beispielsweise eine zehnpro-
zentige Eigenkapitalbeteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit halten 
und trotzdem zur Anwendung der PES verpflichtet sein. Der Betrag der Ergänzungs-
steuer, den die zwischengeschaltete Muttergesellschaft zu zahlen hat, ist jedoch auf 
die ihr zurechenbare Eigenkapitalbeteiligung begrenzt. 







 - 143 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Satz 2 


§ 8 Absatz 2 Satz 2 dient der Umsetzung des „Top-Down-Ansatzes“. Entsprechend regelt 
Satz 2 Nummer 1, dass § 8 Absatz 2 Satz 1 nur dann anwendbar ist, wenn nicht bereits die 
oberste Muttergesellschaft derselben Unternehmensgruppe einer anerkannten PES unter-
liegt. Eine anerkannte PES schließt sowohl die inländische PES als auch eine anerkannte 
ausländische PES mit ein. Durch den „Top-Down-Ansatz“ wird somit eine Doppelbesteue-
rung vermieden, indem die Anwendung der PES in diesen Fällen auf die oberste Mutterge-
sellschaft beschränkt ist. § 8 Absatz 2 Satz 2 ist nicht einschlägig, wenn die oberste Mut-
tergesellschaft eine ausgeschlossene Einheit im Sinne des § 5 ist oder der Belegenheits-
staat der obersten Muttergesellschaft eine anerkannte PES eingeführt hat, diese aber noch 
nicht in Kraft getreten ist. Denn es kommt darauf an, dass tatsächlich eine Steuerschuld auf 
Ebene der obersten Muttergesellschaft entsteht. 


Satz 2 Nummer 2 vollzieht den „Top-Down-Ansatz“ für Fälle, in denen zwei oder mehr zwi-
schengeschaltete Muttergesellschaften in der Beteiligungshierarchie einer anerkannten 
PES nach Absatz 2 Satz 1 unterfallen. Hier regelt Satz 2 Nummer 2, dass die PES nur bei 
der zwischengeschalteten Muttergesellschaft anzuwenden ist, welche in der Beteiligungs-
hierarchie am höchsten angesiedelt ist und gleichzeitig über eine unmittelbare oder mittel-
bare Kontrollbeteiligung an der oder den tiefergestaffelten zwischengeschalteten Mutterge-
sellschaften verfügt. Hält die übergeordnete, zwischengeschaltete Muttergesellschaft keine 
Kontrollbeteiligung an der tiefergestaffelten zwischengeschalteten Muttergesellschaft, ist 
Satz 2 Nummer 2 nicht anzuwenden und die PES findet auf beiden Ebenen Anwendung. 
Dementsprechend kann die PES bei mehr als einer zwischengeschalteten Muttergesell-
schaft in derselben Unternehmensgruppe angewendet werden.  


Beispiel 1 


Die A Co ist die im Inland belegene oberste Muttergesellschaft der ABC Gruppe (Ab-
wandlung: A Co ist in einem anderen Steuerhoheitsgebiet ohne anerkannte PES bele-
gen). Die A Co hält unmittelbar sämtliche Anteile an den in Steuerhoheitsgebiet B be-
legenen B1 Co und B2 Co. Diese halten wiederum jeweils 50 Prozent der Anteile an 
der in Steuerhoheitsgebiet C belegenen C Co. Bei der Eigenkapitalbeteiligung an der 
C Co handelt es sich um gewöhnliche Stammaktien, die ein gleiches Recht auf Ge-
winnausschüttungen und Kapital beinhalten. A Co, B1 Co, B2 Co und C Co sind die 
einzigen Geschäftseinheiten der ABC Gruppe. A Co, B1 Co und B2 Co haben jeweils 
einen effektiven Steuersatz, der über dem Mindeststeuersatz liegt. Bei der C Co han-
delt es sich um eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit.  


A Co ist die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe und ist verpflichtet, 
die PES nach § 8 Absatz 1 anzuwenden. Für den Grundfall ist es irrelevant, ob Steu-
erhoheitsgebiet B eine anerkannte PES eingeführt hat, da die Nachversteuerung be-
reits durch eine anerkannte PES auf Ebene der A Co sichergestellt ist. Eine anerkannte 
PES in Steuerhoheitsgebiet B ist damit nicht anzuwenden. 


Ist die A Co in Abwandlung zum Grundfall in einem Steuerhoheitsgebiet ohne aner-
kannte PES belegen, geht die Verpflichtung zur Anwendung der PES auf die nächsten 
tiefergestaffelten Geschäftseinheiten in der Beteiligungshierarchie, die in einem Steu-
erhoheitsgebiet mit einer anerkannten PES (hier B1 Co und B2 Co in Steuerhoheitsge-
biet B) belegen sind, über. Wären B1 Co und B2 Co im Inland belegen, wäre § 8 Ab-
satz 2 Satz 1 einschlägig. Dann würde der Gruppenträger, entweder B1 Co oder 
B2 Co, den Steuererhöhungsbetrag der C Co in voller Höhe schulden. 


Beispiel 2 


Die Voraussetzungen sind grundsätzlich dieselben wie in der Abwandlung von Bei-
spiel 1. Dieses Mal hält die A Co unmittelbar 80 Prozent der Anteile an der B2 Co; die 
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restlichen 20 Prozent werden von der B1 Co gehalten. Die B1 Co hält zudem 10 Pro-
zent der Anteile an der C Co, während die B2 Co 90 Prozent der Anteile an der C Co 
hält. 


Somit hält die B1 Co als eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft Anteile an einer 
anderen zwischengeschalteten Muttergesellschaft (der B2 Co). Da die B1 Co jedoch 
keine Kontrollbeteiligung an der B2 Co hält (sie hält lediglich 20 Prozent; im Beispiel 
soll eine Konsolidierungspflicht bei einer Beteiligung von 20 Prozent nach dem aner-
kannten Rechnungslegungsstandard nicht vorliegen), fällt die B2 Co nicht aus dem An-
wendungsbereich der PES nach § 8 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2. Daher findet die PES 
auf beide zwischengeschalteten Muttergesellschaften Anwendung. Der Anteil an dem 
Steuererhöhungsbetrag der C Co beträgt für die B2 Co 90 Prozent, während der Anteil 
für die B1 Co 28 Prozent beträgt. Dies ergibt sich aus der unmittelbaren Beteiligung in 
Höhe von 10 Prozent sowie der mittelbaren Beteiligung über die B2 Co in Höhe von 
18 Prozent. Um eine Besteuerung in Höhe von 118 Prozent des Steuererhöhungsbe-
trags zu vermeiden, wird der der B1 Co über die mittelbare Beteiligung an der B2 Co 
zugerechnete Anteil reduziert. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die Anwendung der PES in sog. Split-Ownership Konstellationen. Derartige 
Konstellationen liegen nach § 4 Absatz 5 vor, wenn eine Geschäftseinheit eine unmittelbare 
oder mittelbare Eigenkapitalbeteiligung an einer anderen Geschäftseinheit derselben Un-
ternehmensgruppe hält, mithin eine Muttergesellschaft ist. Zudem ist erforderlich, dass 
mehr als 20 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen dieser Muttergesellschaft von Personen, 
die kein Teil der Unternehmensgruppe sind, gehalten werden. Hierfür werden nur Eigenka-
pitalbeteiligungen, die einen Anspruch auf den Gewinn gewähren, erfasst. Diese zur Unter-
nehmensgruppe gehörende Muttergesellschaft wird als in Teileigentum stehende Mutter-
gesellschaft bezeichnet. Für sie entsteht ebenfalls ein Ergänzungssteuerbetrag, wenn sie 
während des Geschäftsjahres unmittelbar oder mittelbar eine Eigenkapitalbeteiligung an 
einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält. Satz 1 gilt unabhängig davon, ob eine 
oberste Muttergesellschaft oder eine (übergeordnete) zwischengeschaltete Muttergesell-
schaft jeweils ebenfalls zur Anwendung einer anerkannten PES verpflichtet ist. Im Rege-
lungsgefüge der PES entsteht somit zunächst systemimmanent eine (partielle) Doppelbe-
steuerungssituation, die allerdings durch die (anteilige) Berücksichtigung des für die in Tei-
leigentum stehende Muttergesellschaft ermittelten Ergänzungssteuerbetrags auf Ebene der 
obersten Muttergesellschaft aufgelöst wird (§ 10). 


Die Regelungen zu den Split-Ownership Konstellationen dienen der Effektivität der PES, 
indem sichergestellt wird, dass die (gezielte) Beteiligung gruppenexterner Dritter nicht den 
Regelungszweck vereiteln kann, die Steuererhöhungsbeträge aller kontrollierten niedrigbe-
steuerten Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppen entsprechend der Eigenkapital-
beteiligung einer Muttergesellschaft zu erfassen.  


Satz 2 überträgt die Vorrangregelung in § 8 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 auf Sachverhalte, 
in denen sich zwei oder mehr in Teileigentum stehende Muttergesellschaften in derselben 
Beteiligungskette befinden und verpflichtet sind, die PES in Bezug auf dieselbe niedrig be-
steuerte Geschäftseinheit anzuwenden. Diese Vorschrift verhindert im Sinne des „Top-
Down Ansatzes“ die Anwendung der PES in Bezug auf eine in Teileigentum stehende Mut-
tergesellschaft, wenn diese vollständig (unmittelbar oder mittelbar) von einer anderen im 
Teileigentum stehenden Muttergesellschaft gehalten wird. Dies gilt jedoch nur, wenn die 
beherrschende im Teileigentum stehende Muttergesellschaft ebenfalls zur Anwendung der 
PES verpflichtet ist. 


Satz 2 gilt zudem nur, wenn sämtliche Anteile einer in Teileigentum stehenden Mutterge-
sellschaft unmittelbar oder mittelbar von einer anderen in Teileigentum stehenden Mutter-
gesellschaft gehalten werden. Dies unterscheidet Absatz 3 Satz 2 von der Vorrangregel für 
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zwischengeschaltete Muttergesellschaften in Absatz 2 Satz 2 Nummer 2, die eine unmittel-
bar oder mittelbar bestehende Kontrollbeteiligung durch eine übergeordnete zwischenge-
schaltete Muttergesellschaft erfordert. Diese Unterscheidung ist beabsichtigt und zielt auf 
Strukturen mit Minderheitsbeteiligungen auf jeder Ebene der Beteiligungshierarchie von in 
Teileigentum stehenden Muttergesellschaften. Um Verzerrungen zu vermeiden und sicher-
zustellen, dass der angemessene Ergänzungssteuerbetrag berücksichtigt wird, muss eine 
im Teileigentum stehende Muttergesellschaft grundsätzlich die PES anwenden. Dies gilt 
nicht, wenn sie vollständig (unmittelbar oder mittelbar) von einer anderen in Teileigentum 
stehenden Muttergesellschaft, die für das Steuerjahr eine anerkannte PES anwenden 
muss, gehalten wird. 


Beispiel 1 


Die A Co, belegen in Steuerhoheitsgebiet A, ist oberste Muttergesellschaft der 
ABCD Gruppe. Sie hält die Kontrollbeteiligung an drei Geschäftseinheiten: B Co, C Co 
und D Co, die in den Steuerhoheitsgebieten B, C und D belegen sind. A Co hält 60 Pro-
zent der Anteile an der B Co, während die übrigen 40 Prozent von Dritten gehalten 
werden. B Co hält sämtliche Anteile an der C Co, die ihrerseits sämtliche Anteile an 
der D Co hält. Bei den Beteiligungen handelt es sich jeweils um gewöhnliche Stamm-
aktien, die ein gleiches Recht auf Gewinnausschüttungen und Kapital beinhalten. Die 
D Co ist in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet, das keine Mindestbesteuerung einge-
führt hat, belegen. 


Bei der B Co handelt es sich um eine im Teileigentum stehende Muttergesellschaft, 
weil sie eine Beteiligung an der C Co hält und ihre eigenen Anteile zu mehr als 20 Pro-
zent (40 Prozent) unmittelbar von Dritten gehalten werden. Gleiches gilt für die C Co, 
weil sie eine Beteiligung an der D Co hält und ihre Anteile zudem zu 40 Prozent mittel-
bar (auf Ebene der B Co) von Dritten gehalten werden. Zwar werden 40 Prozent der 
Anteile an der D Co mittelbar (auf Ebene der B Co) durch Dritte gehalten, jedoch hält 
die D Co selbst keine Anteile an einer Geschäftseinheit. Damit stellt die D Co keine in 
Teileigentum stehende Muttergesellschaft dar. 


Nach Absatz 3 muss jede in Teileigentum stehende Muttergesellschaft eine PES für 
die ihr zurechenbaren Anteile am Steuererhöhungsbetrag einer niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit entrichten. Dies gilt somit grundsätzlich für die B Co und die C Co. 
Da die C Co jedoch vollständig von der B Co gehalten wird, ist auf sie die PES nach 
Absatz 3 Satz 2 nicht anwendbar. Demnach findet die PES auf B Co, die 100 Prozent 
des Steuererhöhungsbetrags der D Co schuldet, Anwendung. 


Die Zwischenschaltung einer in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft entlässt die 
oberste Muttergesellschaft nicht aus dem Anwendungsbereich der PES. Gleichwohl 
wird ihr nach § 8 geschuldeter Ergänzungssteuerbetrag nach § 10 auf null reduziert. 


Beispiel 2 


Die Voraussetzungen sind grundsätzlich dieselben wie in Beispiel 1. Dieses Mal wer-
den 10 Prozent der Anteile an der C Co von Dritten gehalten, während die verbleiben-
den 90 Prozent weiterhin von der B Co gehalten werden. 


B Co und C Co sind weiterhin in Teileigentum stehende Muttergesellschaften, weil 
mehr als 20 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen, die Anspruch auf ihren Gewinn ge-
ben, unmittelbar oder mittelbar von Personen gehalten werden, die keine Geschäfts-
einheiten der ABCD Gruppe sind. Bei der B Co werden 40 Prozent unmittelbar durch 
Dritte gehalten. Die C Co ist eine in Teileigentum stehende Muttergesellschaft, weil 
10 Prozent ihrer Anteile unmittelbar und 36 Prozent (40 Prozent multipliziert mit 90 Pro-
zent) mittelbar (auf Ebene der B Co) von Dritten gehalten werden. Da die C Co jedoch 
nicht vollständig von der B Co gehalten wird, ist sie nicht vom Anwendungsbereich der 
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PES nach Absatz 3 Satz 2 ausgenommen. Aus diesem Grunde werden der C Co 
100 Prozent der Anteile am Steuererhöhungsbetrag der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit (D Co) zugerechnet. Eine Doppelbesteuerung auf Ebene der B Co und 
A Co wird durch § 10 vermieden. 


Zu § 9 (Anteil der Muttergesellschaft am Steuererhöhungsbetrag) 


Geschäftseinheiten, die der PES nach § 8 unterliegen, wird ein Primärergänzungssteuer-
betrag in Höhe des ihnen zuzurechnenden Anteils am Steuererhöhungsbetrag der niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit zugerechnet. § 9 beinhaltet die Vorschriften zur Ermittlung 
dieses zuzurechnenden Anteils. 


Zu Absatz 1 


Der einer Muttergesellschaft zuzurechnende Anteil am Steuererhöhungsbetrag einer nied-
rig besteuerten Geschäftseinheit ergibt sich aus der Multiplikation des Steuererhöhungsbe-
trags der niedrig besteuerten Geschäftseinheit mit der geschäftsjährlich zu ermittelnden 
Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft nach Absatz 2. Dieser Steuererhöhungsbetrag 
ermittelt sich nach den Vorschriften des fünften Teils dieses Gesetzes.  


Zu Absatz 2 


In Absatz 2 wird die Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft für die Zwecke der Anwen-
dung der PES definiert. Die Einbeziehungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis des Anteils 
des Mutterunternehmens am Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftsein-
heit. Die Vorschriften zur Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns sind im dritten Teil dieses 
Gesetzes enthalten.  


Bei einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft beträgt die Einbeziehungsquote immer 
100 Prozent, sodass keine weiteren Berechnungen erforderlich sind. Gleiches gilt nach 
Satz 2 für Muttergesellschaften, die die PES gegen sich selbst anwenden. Wird eine Mut-
tergesellschaft also selbst niedrig besteuert, gilt sie für die Zwecke dieses Gesetzes als zu 
100 Prozent an sich selbst beteiligt; dies gilt ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Be-
teiligungsverhältnisse ihrer Anteilseigner.  


In Absatz 2 Satz 1 wird dieses Ergebnis dadurch erreicht, dass der Betrag des Mindest-
steuer-Gewinns, der auf die von anderen Anteilseignern gehaltenen Anteile entfällt (Minde-
rungsbetrag nach Absatz 3), vom gesamten Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit abgezogen wird. Diese Differenz wird sodann zu dem Mindeststeuer-Ge-
winn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit ins Verhältnis gesetzt. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die Ermittlung des Minderungsbetrags. Dieser entspricht dem Teil des Min-
deststeuer-Gewinns, der anderen Beteiligten unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 
zuzurechnen wäre. Ausgangspunkt für die Ermittlung des Minderungsbetrags ist die Be-
rechnung des Mindeststeuer-Gewinns für eine Geschäftseinheit im dritten Teil dieses Ge-
setzes. Dieser ergibt sich grundsätzlich aus dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
dem Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag, modifiziert durch Hinzurechnungen und Kürzungen 
nach § 18. Dabei wird zunächst das Ergebnis vor Zwischenergebniseliminierung der Ge-
schäftseinheit zugrunde gelegt. Folglich werden Transaktionen zwischen Geschäftseinhei-
ten der Unternehmensgruppe grundsätzlich berücksichtigt. Allerdings kann beispielsweise 
das Konsolidierungswahlrecht in § 35 zur Anwendung der Konsolidierungsgrundsätze zwi-
schen den in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten führen (in dem Fall 
wäre der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit null). Unter anderem deswegen wird 
es regelmäßig zu Abweichungen zwischen dem Mindeststeuer-Gewinn einer Geschäftsein-
heit und deren Mindeststeuer-Jahresüberschuss beziehungsweise Mindeststeuer-
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Fehlbetrag kommen. Da die Muttergesellschaft für die Anwendung der PES allerdings auf 
den Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit abstellt (und nicht auf den Mindeststeuer-
Jahresüberschuss), wird für Zwecke der Ermittlung des Minderungsbetrags fingiert, dass 
der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag dem Mindest-
steuer-Gewinn entspricht. 


Des Weiteren werden bei Aufstellung des Konzernabschlusses alle Vermögenswerte und 
Schulden sowie Aufwendungen und Erträge der beherrschten Tochterunternehmen konso-
lidiert, als würde die oberste Muttergesellschaft 100 Prozent aller Anteile an den konsoli-
dierungspflichtigen Tochtergesellschaften halten, auch wenn teilweise nicht beherrschte 
Anteilseigner (Minderheitsgesellschafter) am Kapital der Tochtergesellschaft beteiligt sind. 
Die nicht beherrschten Anteile (Minderheitsgesellschafteranteile) sind dann in der Regel 
separat im Eigenkapital auszuweisen. Entsprechend ist der konsolidierte Gewinn oder Ver-
lust um den Betrag, der auf Minderheitsgesellschafter entfällt, zu reduzieren.  


Die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns basiert auf den Grundsätzen, die die oberste 
Muttergesellschaft in ihrem konsolidierten Jahresabschluss anwendet oder anwenden 
würde, um den Anteil des Einkommens am Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag zu bestimmen, der Minderheitsgesellschaftern einer niedrig be-
steuerten Geschäftseinheit zuzurechnen ist oder wäre. Wenn die PES von einer zwischen-
geschalteten Muttergesellschaft oder einer im Teileigentum stehenden Muttergesellschaft 
angewendet wird, ist ferner erforderlich, dass diese Muttergesellschaft jeweils die gleichen 
Grundsätze anwendet, die die oberste Muttergesellschaft in Bezug auf Minderheitsgesell-
schafter einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit anwendet. Zu diesem Zweck fingiert 
§ 9 Absatz 3 einen fiktiven Konzernabschluss derjenigen Muttergesellschaften, die nicht 
verpflichtet sind, einen Konzernabschluss auszustellen. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 betrifft den Fall, dass die Muttergesellschaft nicht die oberste Muttergesellschaft 
ist. Hat die oberste Muttergesellschaft tatsächlich einen Konzernabschluss aufgestellt, gilt 
dieser für Zwecke dieses Absatzes als hypothetischer Konzernabschluss der nämlichen 
Muttergesellschaft. Mit dieser Annahme wird die Anwendung eines einheitlichen Rech-
nungslegungsstandards sichergestellt und gewährleistet, dass der Mindeststeuer-Gewinn 
und damit auch der Ergänzungssteuerbetrag ordnungsgemäß den Muttergesellschaften, 
die die PES anwenden, zugerechnet werden. Gleichzeitig kommt es nicht zu einer Verla-
gerung (oder Doppelung) der Steuerschuld; vielmehr findet eine ordnungsgemäße Auftei-
lung der Anwendung der PES durch eine Muttergesellschaft und durch eine im Teileigentum 
stehende Muttergesellschaft in Bezug auf dieselbe niedrig besteuerte Geschäftseinheit 
statt. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt, dass eine Kontrollbeteiligung der Muttergesellschaft an der niedrig be-
steuerten Geschäftseinheit angenommen wird, sodass diese nach Grundsätzen der Voll-
konsolidierung die Vermögenswerte und Schulden sowie die Aufwendungen und Erträge 
der niedrig besteuerten Geschäftseinheit im hypothetischen Konzernabschluss einzubezie-
hen hätte. Dies betrifft den Fall, dass die oberste Muttergesellschaft die niedrig besteuerte 
Geschäftseinheit zwar kontrolliert, allerdings die Muttergesellschaft, welche zur Anwendung 
der PES verpflichtet ist, lediglich eine Minderheitsbeteiligung an der niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit halten würde. Isoliert betrachtet wäre diese Einheit auch nicht zur Aufstel-
lung eines (fiktiven) Konzernabschlusses verpflichtet.  


Zu Nummer 3 


Die dritte Annahme unterstellt, dass der gesamte Mindeststeuer-Gewinn der niedrig besteu-
erten Geschäftseinheit auf Geschäftsvorfälle mit gruppenexternen Dritten zurückzuführen 
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ist. Dadurch soll klarstellend geregelt werden, dass Geschäftsvorfälle zwischen Gruppen-
mitgliedern nicht zu berücksichtigen sind. Dies gilt unabhängig davon, ob ein Teil des Ge-
winns oder der gesamte Gewinn tatsächlich durch Geschäftsvorfälle innerhalb der Unter-
nehmensgruppe erzielt worden ist.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 liegt die Annahme zugrunde, dass alle nicht unmittelbar oder mittelbar von der 
Muttergesellschaft gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit von gruppenexternen Dritten gehalten werden. Bei dieser Annahme werden 
andere Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe, die eine Beteiligung an der niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit besitzen, genauso behandelt wie gruppenexterne Dritte. So-
mit werden Aufwendungen und Erträge, die tatsächlich anderen Geschäftseinheiten zuzu-
rechnen sind, als Aufwendungen und Erträge gruppenexterner Dritter behandelt. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass nur die Einkünfte, die den unmittelbaren oder mittelbaren 
Eigenkapitalbeteiligungen der Muttergesellschaft zuzurechnen sind, bei der Ermittlung des 
Steuererhöhungsbetrags der Muttergesellschaft einbezogen werden. 


Das folgende Beispiel veranschaulicht die Berechnung der Einbeziehungsquote sowie des 
zurechenbaren Anteils der Muttergesellschaft am zusätzlichen Steuerbetrag.  


Beispiel 1 


A Co ist die oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Sitz in Steuer-
hoheitsgebiet A. Sie besitzt 70 Prozent der Anteile an B Co, einer im Teileigentum ste-
henden Muttergesellschaft mit Sitz in Steuerhoheitsgebiet B. Die restlichen 30 Prozent 
der Anteile an B Co gehören Personen, die kein Teil der Unternehmensgruppe sind. 
B Co besitzt 20 Prozent der Anteile an C Co, einer niedrig besteuerten Geschäftsein-
heit mit Sitz in Steuerhoheitsgebiet C. A Co besitzt unmittelbar 70 Prozent der Anteile 
an C Co. Eine Person, die kein Teil der Unternehmensgruppe ist, besitzt die verblei-
benden 10 Prozent. A Co besitzt 100 Prozent der Anteile an D Co in Steuerhoheitsge-
biet D. Dabei handelt es sich um Stammaktien, die ein gleiches Recht auf Gewinnaus-
schüttungen und Kapital beinhalten. 


Der für Steuerhoheitsgebiet C berechnete und C Co für das Geschäftsjahr zugewie-
sene Steuererhöhungsbetrag beträgt 1 000 Euro. Der für das Steuerhoheitsgebiet D 
berechnete und der D Co für das Geschäftsjahr zugewiesene Steuererhöhungsbetrag 
beträgt 500 Euro. Der im Konzernabschluss von A Co ausgewiesene Jahresüber-
schuss in Bezug auf C Co und D Co beträgt 18 000 Euro beziehungsweise 0 Euro. Der 
Mindeststeuer-Gewinn von C Co beträgt 20 000 Euro, und der Mindeststeuer-Gewinn 
von D Co beträgt 35 000 Euro. Die Differenz zwischen dem Mindeststeuer-Gewinn von 
C Co und dem im Konzernabschluss ausgewiesenen Ergebnis ist auf Aufwendungen 
in Höhe von 2 000 Euro zurückzuführen, die bei der Berechnung des Mindeststeuer-
Gewinns nicht berücksichtigt werden. Die Differenz zwischen dem Mindeststeuer-Ge-
winn von D Co und dem im Konzernabschluss ausgewiesenen Ergebnis ist darauf zu-
rückzuführen, dass alle Transaktionen mit Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe außerhalb des Steuerhoheitsgebiet D durchgeführt wurden. 


Geschäftseinheit Jahresüberschuss Mindeststeuer-Gewinn Differenz 


C Co 18 000 20 000 2 000 


D Co 0 35 000 35 000 


Der auf B Co entfallende Anteil am Ergänzungssteuerbetrag von C Co wird wie folgt 
berechnet: 


Wenn B Co tatsächlich einen Konzernabschluss gemäß dem Rechnungslegungsstan-
dard der obersten Muttergesellschaft aufstellen würde, würde sie die Aufwendungen 
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und Erträge von C Co nicht konsolidieren. Denn die B Co besitzt nur eine Beteiligung 
in Höhe von 20 Prozent an der C Co. B Co geht jedoch davon aus, dass sie eine Kon-
trollbeteiligung nach § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 an C Co besitzt, sodass sie ver-
pflichtet wäre, ihre Erträge, Aufwendungen, Vermögenswerte und Schulden für die 
Zwecke des hypothetischen Konzernabschlusses zu konsolidieren. 


Der erste Schritt bei der Bestimmung der Einbeziehungsquote von B Co besteht in der 
Berechnung des Betrags des Mindeststeuer-Gewinns, der den von "anderen Beteilig-
ten" gehaltenen Beteiligungen nach § 9 Absatz 3 zuzurechnen ist, also des Minde-
rungsbetrags. Hierzu gehören auch die von A Co gehaltenen Eigenkapitalbeteiligun-
gen. Nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 werden die von A Co gehaltenen Eigenkapital-
beteiligungen für die Zwecke der Anwendung des Rechnungslegungsstandards der 
obersten Muttergesellschaft für die Zurechnung von Erträgen an konzernfremde Unter-
nehmen, die keine beherrschende Beteiligung an den niedrig besteuerten Geschäfts-
einheiten haben, als von konzernfremden Unternehmen gehaltene Eigenkapitalbeteili-
gungen behandelt. In diesem Fall werden 16 000 Euro des Mindeststeuer-Gewinns 
den von anderen Beteiligten gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen zugerechnet 
(2 000 Euro in Bezug auf die 10 Prozent, die von einer Person gehalten werden, die 
kein Unternehmen der Gruppe ist, und 14 000 Euro in Bezug auf die 70 Prozent, die 
von A Co gehalten werden).  


Im zweiten Schritt ist die Einbeziehungsquote von B Co für C Co nach § 9 Absatz 2 zu 
berechnen. Die Einbeziehungsquote von B Co beträgt 20 Prozent (= [20 000 Euro Min-
deststeuer-Gewinn – 16 000 Euro Eigenkapitalbeteiligung anderer Eigentümer] / 
20 000 Mindeststeuer-Gewinn.  


Der letzte Schritt ist die Berechnung des auf B Co entfallenden Anteils am Steuererhö-
hungsbetrag von C Co nach § 9 Absatz 1. Der auf B Co entfallende Anteil am Steuer-
erhöhungsbetrag beträgt 200 Euro (= 1 000 Euro Steuererhöhungsbetrag x 20 Prozent 
Einbeziehungsquote). 


Der auf A Co entfallende Anteil am Ergänzungssteuerbetrag von C Co wird wie folgt 
berechnet:  


In einem ersten Schritt wird der Betrag des Mindeststeuer-Gewinns berechnet, der den 
von „anderen Beteiligten“ gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen nach § 9 Absatz 3 zu-
zurechnen ist. In diesem Fall wird 3 200 Euro des Mindeststeuer-Gewinns den von an-
deren Beteiligten gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen zugerechnet. Diese ergeben 
sich zum einen aus 2 000 Euro (in Bezug auf die zehnprozentigen Eigenkapitalbeteili-
gungen, die unmittelbar von konzernfremden Unternehmen gehalten werden). Zum an-
deren sind 1 200 Euro in Bezug auf die sechsprozentigen Eigenkapitalbeteiligungen, 
die mittelbar von anderen konzernfremden Unternehmen über B Co gehalten werden, 
einzubeziehen. Dieser Betrag unterscheidet sich von dem den konzernfremden Perso-
nen zugewiesenen Betrag, wie er in den Jahresabschlüssen ausgewiesen ist, da in § 9 
der Mindeststeuer-Gewinn und der Jahresüberschuss maßgeblich sind. 


Im zweiten Schritt ist die Einbeziehungsquote von A Co für C Co nach § 8 Absatz 2 zu 
berechnen. Die Einbeziehungsquote von A Co beträgt 84 Prozent. Dies ergibt sich aus 
folgender Berechnung: (20 000 Euro Mindeststeuer-Gewinn – 3 200 Euro Anteile an-
derer Eigentümer) / 20 000 Euro Mindeststeuer-Gewinn. 


Der letzte Schritt ist die Berechnung des auf A Co entfallenden Anteils an der Ergän-
zungssteuer von C Co nach den §§ 8 und 9. Die A Co berechnet zunächst einen vor-
läufigen Anteil am Steuererhöhungsbetrag nach § 9 Absatz 1 von 840 Euro 
(= 1 000 Euro Steuererhöhungsbetrag x 84 Prozent Einbeziehungsquote). Dann redu-
ziert A Co ihren zurechenbaren Anteil um einen Betrag, der dem Anteil entspricht, der 
nach der für B Co geltenden PES zu belasten ist, das heißt 14 Prozent (= B Co 
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20 Prozent x 70 Prozent). Somit beträgt der zurechenbare Anteil von A Co am Steuer-
erhöhungsbetrag 700 Euro (= 840 Euro vorläufiger zurechenbarer Anteil – 140 Euro 
Ermäßigung). 


Schließlich wird der auf A Co entfallende Anteil am Ergänzungssteuerbetrag von D Co 
wie folgt berechnet:  


In einem ersten Schritt wird der Betrag des Mindeststeuer-Gewinns berechnet, der den 
von "anderen Beteiligten" gehaltenen Eigenkapitalbeteiligungen nach § 9 Absatz 3 zu-
zurechnen ist. In diesem Fall ist dieser Betrag gleich null, da D Co zu 100 Prozent von 
A Co gehalten wird. 


Im zweiten Schritt ist die Einbeziehungsquote von A Co in Bezug auf D Co zu berech-
nen. Die Einbeziehungsquote von A Co beträgt 100 Prozent. Der Quotient ergibt sich 
aus der folgenden Berechnung: (35 000 Euro Mindeststeuer-Gewinn – 0 Euro Anteile 
anderer Beteiligter) / 35 000 Euro Mindeststeuer-Gewinn. Der Umstand, dass das Ein-
kommen von D Co im Rahmen der Konsolidierung eliminiert wurde, ändert nichts am 
Ergebnis der hypothetischen Aufteilung. Denn § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 verlangt 
eine Aufteilung auf der Grundlage des Mindeststeuer-Gewinns und nicht des im Kon-
zernabschluss von A Co ausgewiesenen Einkommens der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit. 


Der letzte Schritt besteht in der Berechnung des auf A Co entfallenden Anteils am Steu-
ererhöhungsbetrag von D Co nach § 9 Absatz 1. Der auf A Co entfallende Anteil am 
Steuererhöhungsbetrag beträgt 500 Euro (= 500 Euro Steuererhöhungsbetrag x 
100 Prozent Einbeziehungsquote). 


Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die den jeweiligen Muttergesellschaften zu-
zurechnenden Anteile am Steuererhöhungsbetrag von jeder niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit. 


 A Co B Co Extern Insgesamt 


Anteil am Steuererhöhungsbetrag 
der C Co 


840 200 100 1 140 


Ergänzungssteuerermäßigung (140) - - (140) 


Anteil am Steuererhöhungsbetrag 
der D Co 


500 - - 500 


Steuererhöhungsbetrag  
insgesamt 


1 200 200 100 1 500 


Satz 2 stellt klar, dass bei transparent besteuerten Einheiten bestimmte Erträge nicht in den 
Mindeststeuer-Gewinn einbezogen werden. Hierzu gehören Erträge, die nach § 41 Ab-
satz 1 einem Anteilseigner, der nicht der Unternehmensgruppe angehört, zuzurechnen 
sind. Damit wird sichergestellt, dass Erträge, die der Muttergesellschaft nicht zuzurechnen 
sind, nicht in den Steuererhöhungsbetrag einbezogen werden. 


Beispiel 2 


Dieses Beispiel veranschaulicht die Ermittlung der Einbeziehungsquote und des zure-
chenbaren Anteils an dem Steuererhöhungsbetrag in einem Sachverhalt, in dem ein 
Teil der Erträge der niedrig besteuerten Geschäftseinheit nach § 41 Absatz 1 konzern-
fremden Anteilseignern zuzurechnen ist. 


A Co ist eine Muttergesellschaft mit Sitz in Steuerhoheitsgebiet A. Sie hält 60 Prozent 
der Anteile an einer umgekehrt hybriden Einheit mit Sitz in Steuerhoheitsgebiet B. 
Diese Einheit wird nach dem Recht des Steuerhoheitsgebiet B als steuerlich transpa-
rent behandelt, während sie nach dem Steuerrecht von Steuerhoheitsgebiet A selbst 
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steuerpflichtig ist. Die übrigen 40 Prozent an der umgekehrt hybriden Einheit werden 
von konzernfremden Dritten gehalten. 


§ 9 Absatz 3 Satz 2 wirkt noch vor der Anwendung des § 41 Absatz 2. Das bedeutet, 
dass der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der umgekehrt hybriden 
Einheit im vorliegenden Fall um 40 Prozent reduziert wird. Dies ist der Betrag, der kon-
zernfremden Anteilseignern zuzurechnen ist. Die verbleibenden 60 Prozent des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts werden nach § 9 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 der Muttergesellschaft zugewiesen. Für die Bestimmung des auf die Mut-
tergesellschaft entfallenden Anteils am Steuererhöhungsbetrag sieht § 9 Absatz 3 
Satz 2 vor, dass die Einkünfte der umgekehrt hybriden Einheit keine Einkünfte enthal-
ten, die nach § 41 Absatz 1 den konzernfremden Einheiten zugerechnet werden. Dem-
entsprechend beträgt die Einbeziehungsquote der Muttergesellschaft für die Zwecke 
der Bestimmung des ihr zustehenden Anteils am Steuererhöhungsbetrag der umge-
kehrt hybriden Einheit nach der Anpassung nach § 41 Absatz 1 100 Prozent. Mit ande-
ren Worten: Da die Mindeststeuer-Erträge, die den konzernfremden Anteilseignern zu-
zurechnen sind, nach § 41 Absatz 1 von den Mindeststeuer-Erträgen der umgekehrt 
hybriden Einheit abgezogen wurden, sind alle verbleibenden Mindeststeuer-Erträge 
dem Eigentumsanteil der Muttergesellschaft zuzurechnen. 


Zu § 10 (Minderung des Primärergänzungssteuerbetrags) 


§ 10 verringert den einer Muttergesellschaft zugewiesenen Primärergänzungssteuerbetrag, 
soweit bei einer anderen Muttergesellschaft in derselben Beteiligungskette eine PES auf 
denselben Mindeststeuer-Gewinn zugreift und die Möglichkeit einer mehrfachen Anwen-
dung der PES nicht durch die Subsidiaritätsregelungen in § 8 Absatz 2 Satz 2 oder 
§ 8 Absatz 3 Satz 2 ausgeschlossen wird. 


§ 10 reduziert damit den einer Muttergesellschaft zurechenbaren Anteil am Ergänzungs-
steuerbetrag um den Betrag, der einer in Teileigentum stehenden Muttergesellschaft oder 
einer zwischengeschalteten Muttergesellschaft zugerechnet wird, welche sich auf einer 
niedrigeren Stufe in der Beteiligungskette befindet. Diese Kürzung erfolgt zum Zeitpunkt 
der Aufteilung des Betrags des Ergänzungssteuerbetrags auf die Muttergesellschaften und 
nicht erst, nachdem der gesamte Betrag oder ein Teil des Ergänzungssteuerbetrags tat-
sächlich entrichtet wurde. 


Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine übergeordnete zwischengeschaltete Mut-
tergesellschaft eine nicht beherrschende Beteiligung an einer nachgeordneten zwischen-
geschalteten Muttergesellschaft hält, die ihrerseits alle Anteile an einer niedrig besteuerten 
Geschäftseinheit hält. In diesem Fall müssen beide Muttergesellschaften die PES anwen-
den. Eine ähnliche Situation kann sich ergeben, wenn eine im Teileigentum stehende Mut-
tergesellschaft nicht alle Anteile an einer nachgeordneten im Teileigentum stehenden Mut-
tergesellschaft hält. In diesem Fall müssen beide im Teileigentum stehenden Muttergesell-
schaften in derselben Kette der Anteilseigner die PES anwenden. § 10 verhindert in diesen 
Fällen eine Doppelbesteuerung. 


Nach Satz 1 wird der Ergänzungssteuerbetrag, die im Rahmen der PES von der überge-
ordneten Muttergesellschaft zu zahlen wäre, um den Betrag reduziert, der im Rahmen einer 
anerkannten PES, die von der nachgeordneten Muttergesellschaft angewandt wird, erho-
ben wird. 


Nach Satz 2 ist die Ermäßigung des Ergänzungssteuerbetrags auf den Betrag des zure-
chenbaren Anteils der obersten Muttergesellschaft am Ergänzungssteuerbetrag der niedrig 
besteuerten Geschäftseinheit beschränkt. Demnach ist die Ermäßigung vor allem auf die 
mittelbar über die nachgeordnete zwischengeschaltete Muttergesellschaft oder die in Tei-
leigentum stehende Muttergesellschaft gehaltenen Anteile an der niedrig besteuerten 
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Geschäftseinheit beschränkt; dies gilt zumindest, soweit die nachgeordneten Muttergesell-
schaften ebenfalls einer anerkannten PES unterfallen. 


Beispiel 


Dieses Beispiel veranschaulicht die Anwendung der PES-Ermäßigung in § 8 in einem 
Sachverhalt, in dem eine oberste Muttergesellschaft und eine in Teileigentum stehende 
Muttergesellschaft eine anerkannte PES in Bezug auf dieselbe niedrig besteuerte Ge-
schäftseinheit anwenden.  


A Co ist die oberste Muttergesellschaft der ABC Gruppe. A Co ist in Steuerhoheitsge-
biet A belegen und hält unmittelbar oder mittelbar eine Kontrollbeteiligung an den Toch-
tergesellschaften B Co und C Co, die in den Steuerhoheitsgebieten B beziehungsweise 
C belegen sind. C Co ist eine niedrig besteuerte Geschäftseinheit. A Co, B Co und 
C Co sind die einzigen Geschäftseinheiten der ABC Gruppe. A Co hält 60 Prozent der 
Anteile an B Co, während die restlichen 40 Prozent von Dritten gehalten werden. B Co 
hält 100 Prozent der Anteile an C Co. Bei den Anteilen von B Co und C Co handelt es 
sich um Stammaktien, die ein gleiches Recht auf Gewinnausschüttungen und Kapital 
beinhalten. 


Der Steuererhöhungsbetrag von C Co beträgt 10 Millionen Euro. B Co ist eine in Tei-
leigentum stehende Muttergesellschaft, da 40 Prozent ihrer Anteile von Dritten gehal-
ten werden. B Co ist infolgedessen verpflichtet, die PES nach § 8 Absatz 3 Satz 1 an-
zuwenden, da sie als in Teileigentum stehende Muttergesellschaft eine Beteiligung an 
einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält. A Co ist ebenfalls verpflichtet, die PES 
nach § 8 Absatz 1 anzuwenden, da sie die oberste Muttergesellschaft ist. Um eine 
Doppelbesteuerung zu vermeiden, wird in § 10 Absatz 1 der Ergänzungssteuerbetrag 
ermäßigt, die A Co zugewiesen wurde. Dies geschieht, weil sie die Beteiligung an der 
niedrig besteuerten Geschäftseinheit über eine in Teileigentum stehende Muttergesell-
schaft (B Co) hält. Die Ermäßigung der Ergänzungssteuer ist auf den Anteil am Steu-
ererhöhungsbetrag begrenzt, der der obersten Muttergesellschaft (A Co) zugewiesen 
wird und der bei der untersten zwischengeschalteten Muttergesellschaft oder der in 
Teileigentum stehenden Muttergesellschaft (B Co) erhoben wird. 


Im Ergebnis ist B Co verpflichtet, die PES anzuwenden; der zurechenbare Anteil an 
dem Steuererhöhungsbetrag beträgt 10 Millionen Euro. A Co ist ebenfalls verpflichtet, 
die PES anzuwenden, wobei der zurechenbare Anteil am Steuererhöhungsbetrag 
(6 Millionen Euro) durch die von B Co erhobene Ergänzungssteuer auf null reduziert 
wird. 


Einheit 


Unmittel-
bare Eigen-
kapitalbe-
teiligung 
an C Co 


Mittelbare 
Eigenkapi-
talbeteili-
gung an C 


Co 


Einbezie-
hungsquote 


Zuzurech-
nender An-


teil am Steu-
ererhö-


hungsbetrag 


Ergän-
zungssteu-
erermäßi-


gung 


Endgültige 
Ergän-


zungssteu-
erschuld 


B Co 100 % - 1 10 Mio. EUR - 10 Mio. EUR 


A Co - 60 % 0,6 6 Mio. EUR 6 Mio. EUR 0 EUR 


Zu Abschnitt 2 (Sekundärergänzungssteuer) 


Zu § 11 (Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit) 


Zu Absatz 1 


Die SES bildet den sekundären Reaktionsmechanismus im System der Nachversteue-
rungsregelungen und steht in einem engen Verhältnis zur PES. Nur das Zusammenspiel 
beider Nachversteuerungsmechanismen kann die Etablierung eines globalen Mindestbe-
steuerungsniveaus garantieren. Die SES greift als Auffangmechanismus dort, wo die PES 
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aufgrund ihrer Konzeption Umgehungsoptionen eröffnet. Die Notwendigkeit eines effekti-
ven Auffangmechanismus ist auf den sog. „common approach“, zurückzuführen, demzu-
folge die Regelungen zur PES nicht verpflichtend in allen Staaten umgesetzt werden müs-
sen. Andererseits sehen die GloBE-Mustervorschriften eine Beschränkung der global ver-
einbarten PES auf grenzüberschreitende Sachverhalte vor, sodass sie niedrigbesteuerte 
inländische Geschäftseinheiten nicht erfassen. Die MinBestRL geht in beiden Punkten über 
die Vorgaben der GloBE-Mustervorschriften hinaus, indem sie die verpflichtende Anwen-
dung der Regelungen im europäischen Rechtsraum vorschreibt und eine Erstreckung der 
PES auf das Inland vorsieht. Dadurch ist der Anwendungsbereich der SES im unionsrecht-
lichen Kontext weiter eingeschränkt.  


Bei der Ausgestaltung der Regelungstechnik der SES bleibt den Mitgliedstaaten – entspre-
chend Artikel 2.4.1. der GloBE-Mustervorschriften – nach Artikel 12 Absatz 1 MinBestRL 
ein Wahlrecht, ob sie die SES analog zur PES als eine Hinzurechnungsregelung oder als 
Betriebsausgabenabzugsverbot ausgestalten. Ein Betriebsausgabenabzugsverbot begrün-
det aus verfahrensrechtlicher Sicht sowohl unternehmens- als auch verwaltungsseitig um-
fangreiche administrative Herausforderungen. Einerseits wäre eine starke Verzahnung mit 
den körperschaft- und gewerbesteuerlichen Besteuerungsverfahren notwendig. Anderer-
seits wäre ein eigenständiger Vortragsmechanismus zu etablieren, der eine geschäftsjah-
resübergreifende Nachverfolgung von (anteiligen) Steuererhöhungsbeträgen erforderlich 
machen und den Steuervollzug dadurch zeitlich strecken würde. Im Ergebnis würden Ef-
fektivität und Administrierbarkeit nicht in einen angemessenen Ausgleich gebracht. 


Vor diesem Hintergrund sieht § 11 Absatz 1 Satz 1 die Ermittlung eines eigenen Ergän-
zungssteuerbetrags vor, nach der für jede im Inland belegene Geschäftseinheit einer Un-
ternehmensgruppe ein Steuererhöhungsbetrag in Höhe des ihr zuzurechnenden Teils des 
Anteils der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge im 
Sinne des Satzes 2 in Verbindung mit § 12 im Rahmen der Mindeststeuer zu berücksichti-
gen ist. 


Investmenteinheiten sind vom Anwendungsbereich der SES ausgenommen. Investment-
einheiten, bei denen es sich um die oberste Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe 
handelt, sind bereits nach § 5 Absatz 1 Nummer 5 nicht vom Anwendungsbereich des Ge-
setzes erfasst. 


Satz 2 bestimmt den Anteil am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge im Sinne des 
Satzes 1. 


Satz 3 bestimmt den der jeweiligen steuerpflichtigen Geschäftseinheit zuzurechnenden Teil 
des Anteils der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge.  


Die niedrig besteuerten Geschäftseinheiten sollten regelmäßig von Geschäftseinheiten 
kontrolliert werden, die einer anerkannten PES unterliegen, sodass die SES keine Anwen-
dung findet. Es sind allerdings auch Sachverhalte denkbar, in denen eine zwischengeschal-
tete Muttergesellschaft zwar eine Beteiligung an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
hält und die PES in Bezug auf ihren Anteil am Gewinn dieser niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit Anwendung findet, die Anwendung der PES im Steuerhoheitsgebiet der zwischen-
geschalteten Muttergesellschaft aber nicht bewirkt, dass der gesamte Steuererhöhungsbe-
trag, der den Beteiligungen der obersten Muttergesellschaft zuzurechnen ist, nach einer 
anerkannten PES zu entrichten ist. Diese Situation könnte beispielsweise eintreten, wenn 
die (in einem Steuerhoheitsgebiet ohne anerkannte PES belegene) oberste Muttergesell-
schaft eine größere Beteiligung an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit hält als die 
zwischengeschaltete Muttergesellschaft. Anstatt nach Absatz 2 die Entrichtungspflicht für 
den gesamten Betrag der Ergänzungssteuer aufzuheben, wird in diesem Fall der gemäß 
der anerkannten PES im Steuerhoheitsgebiet der zwischengeschalteten Muttergesellschaft 
erhobene Ergänzungssteuerbetrag vom Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge der 
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niedrig besteuerten Geschäftseinheit abgezogen. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass 
die PES ihren Vorrang vor der SES behält, verhindert aber gleichzeitig, dass Anteile des 
Steuererhöhungsbetrags einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit unversteuert bleiben. 
Die Beteiligungen an der niedrig besteuerten Geschäftseinheit können auch von verschie-
denen Muttergesellschaften gehalten werden, die zusammen eine geringere Beteiligung an 
der niedrig besteuerten Geschäftseinheit halten als die oberste Muttergesellschaft. In sol-
chen Fällen wird die Summe der Steuererhöhungsbeträge, die den einzelnen Muttergesell-
schaften zugerechnet werden, nach Satz 4 vom Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbe-
träge abgezogen. 


Da Satz 4 den Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge um den zuzurechnenden Steu-
ererhöhungsbetrag reduziert, der der PES unterliegt, verbleiben niedrig besteuerte Ge-
winne, die im wirtschaftlichen Eigentum von Minderheitsgesellschaftern stehen, im Anwen-
dungsbereich der Steuer. Anders als der Freistellungsmechanismus von Absatz 2 ermög-
licht es Satz 4 der Unternehmensgruppe nicht, den Gesamtbetrag der zu zahlenden Ergän-
zungssteuer auf den zuzurechnenden Anteil der Ergänzungssteuer zu begrenzen, der der 
obersten Muttergesellschaft zugerechnet worden wäre, wenn die oberste Muttergesell-
schaft in Bezug auf die niedrig besteuerte Geschäftseinheit einer anerkannten PES unter-
legen hätte. Die Vorschrift erfordert auch nicht, dass bestimmt wird, ob eine in Teileigentum 
stehende Muttergesellschaft aufgrund der Beteiligungsstruktur der Unternehmensgruppe 
oder des zuzurechnenden Anteils an dem Steuererhöhungsbetrag, der dieser in Teileigen-
tum stehenden Muttergesellschaft zugerechnet worden wäre, nach der PES steuerpflichtig 
gewesen wäre. Stattdessen sieht Satz 4 vor, dass die nach einer PES zu entrichtende 
Steuer von den Steuererhöhungsbeträgen abgezogen wird, die für den gesamten Mindest-
steuer-Gewinn der niedrig besteuerten Geschäftseinheit berechnet werden. Dies gilt unab-
hängig von dem der obersten Muttergesellschaft in Bezug auf die niedrig besteuerte Ge-
schäftseinheit zuzurechnenden Anteil an der Ergänzungssteuer. Die Anwendung der SES 
auf den Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge einer niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit (das heißt nicht begrenzt auf die Beteiligung der obersten Muttergesellschaft an der 
niedrig besteuerten Geschäftseinheit) vereinfacht ihre Handhabung. 


Nach Satz 5 gilt § 12 entsprechend. Damit gelten die Definitionen des § 12 auch für die 
Formel nach § 11 Absatz 1 Satz 3 entsprechend. 


Zu Absatz 2 


Satz 1 bezieht sich auf den Steuererhöhungsbetrag einer niedrig besteuerten Geschäfts-
einheit, die bereits einer anerkannten PES unterliegt. Die inländische oder anerkannte aus-
ländische PES ist vorrangig vor der SES anzuwenden. Dies gilt jedoch nur, wenn sämtliche 
Eigenkapitalbeteiligungen der obersten Muttergesellschaft an der niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit durch eine Muttergesellschaft beziehungsweise mehrere Muttergesellschaf-
ten gehalten werden. Zudem müssen die Muttergesellschaften einer inländischen oder an-
erkannten ausländischen PES in Bezug auf die Steuererhöhungsbeträge ebendieser nied-
rig besteuerten Geschäftseinheit unterliegen. Falls die oberste Muttergesellschaft keiner 
PES unterliegt, kann auch eine tiefergestaffelte Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe (zum Beispiel eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft) verpflichtet sein, eine 
PES anzuwenden. Ob sich der Betrag der Ergänzungssteuer im Einklang mit dieser Vor-
schrift verringert, ist auf Ebene der einzelnen Geschäftseinheiten zu bestimmen. Das be-
deutet, dass diese Bestimmung für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit einzeln vorzu-
nehmen ist. 


Zudem ist von Satz 1 der Fall erfasst, dass mehrere Muttergesellschaften verpflichtet sind, 
eine anerkannte PES in Bezug auf mehrere niedrig besteuerte Geschäftseinheiten anzu-
wenden. Es ist auch möglich, dass die Beteiligungen an einer niedrig besteuerten Ge-
schäftseinheit von mehreren Muttergesellschaften gehalten werden, die im selben Steuer-
hoheitsgebiet belegen und verpflichtet sind, eine anerkannte PES anzuwenden. In einem 
solchen Fall werden bei der Anwendung der SES die von jeder Muttergesellschaft 
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gehaltenen Beteiligungen berücksichtigt. Wenn alle Beteiligungen der obersten Mutterge-
sellschaft an einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit über verschiedene Muttergesell-
schaften gehalten werden, die verpflichtet sind, eine anerkannte PES anzuwenden, ver-
bleibt für die SES kein Anwendungsbereich. 


Dass die oberste Muttergesellschaft verpflichtet ist, eine anerkannte PES anzuwenden, be-
deutet nicht, dass die SES in Bezug auf im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesell-
schaft belegene Geschäftseinheiten nicht anwendbar ist. Wenn die oberste Muttergesell-
schaft verpflichtet ist, für das Geschäftsjahr eine anerkannte PES anzuwenden, ist sie nach 
den Rechtsvorschriften des Steuerhoheitsgebiets ihrer Belegenheit möglicherweise nur 
verpflichtet, die PES in Bezug auf in anderen Steuerhoheitsgebieten belegene Betriebsstät-
ten und Tochtergesellschaften anzuwenden. In diesem Fall wird keine SES in Bezug auf 
ausländische (das heißt außerhalb des Steuerhoheitsgebiets der obersten Muttergesell-
schaft belegene) niedrig besteuerte Geschäftseinheiten ausgelöst. Es ist jedoch möglich, 
dass die SES in Bezug auf inländische (das heißt im Steuerhoheitsgebiet der obersten Mut-
tergesellschaft belegene) niedrig besteuerte Geschäftseinheiten zu entrichten ist, wenn der 
effektive Steuersatz des Steuerhoheitsgebiets der obersten Muttergesellschaft unter dem 
Mindeststeuersatz liegt. Diese Ergänzungssteuer kann sich aufgrund einer anerkannten 
nationalen Ergänzungssteuer nach § 86, die im Steuerhoheitsgebiet der obersten Mutter-
gesellschaft zu entrichten ist, nach Absatz 1 Satz 4 verringern. Falls die oberste Mutterge-
sellschaft wie im EU-Kontext verpflichtet ist, die PES auch auf inländische niedrig besteu-
erte Geschäftseinheiten zu erstrecken, ist die SES auch nach Absatz 1 Satz 4 zu verrin-
gern. Wenn sich die im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft anfallende Er-
gänzungssteuer nicht auf null verringert, wird sie im SES-Steuererhöhungsbetrag berück-
sichtigt und auf alle SES-Steuerhoheitsgebiete entsprechend § 12 aufgeteilt. 


Zu § 12 (Anteil der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der 
Steuererhöhungsbeträge) 


Zu Absatz 1 


§ 12 enthält Regeln zur Bestimmung des auf die Bundesrepublik Deutschland anfallenden 
Gesamtbetrags der Steuererhöhungsbeträge. Anders als bei der PES spielen bei der SES 
Beteiligungsverhältnisse zwischen den Gruppengesellschaften bei der Zu- beziehungs-
weise Aufteilung des Steuererhöhungsbetrags keine Rolle. Es werden zunächst alle noch 
zu hebenden länderbezogenen Steuererhöhungsbeträge zusammengefasst und entspre-
chend eines substanzbasierten Aufteilungsschlüssels (sog. Inlandsquote) aufgeteilt. 


Satz 2 enthält die Formel für die Berechnung der Inlandsquote. Daraus ergibt sich letztlich 
der Betrag, der der Bundesrepublik Deutschland am Gesamtbetrag der Steuererhöhungs-
beträge zusteht. 


Die Inlandsquote wird anhand von Faktoren bestimmt, die den relativen Substanzanteil der 
multinationalen Unternehmensgruppe widerspiegeln, der auf das Inland entfällt. Solche 
Substanzfaktoren ermöglichen einen einfachen und transparenten Aufteilungsschlüssel, 
der die internationale Koordinierung zwischen den Steuerverwaltungen erleichtert. Dadurch 
können insbesondere diejenigen Steuerhoheitsgebiete die Ergänzungssteuer vereinnah-
men, auf die relativ gesehen die meiste Substanz der multinationalen Unternehmensgruppe 
entfällt. Dadurch soll auch sichergestellt werden, dass die Ergänzungssteuer Steuerho-
heitsgebieten zugerechnet wird, in denen die Unternehmensgruppe über genügend finan-
zielle Kapazität verfügt, um die Sekundärergänzungssteuer zu bezahlen. 


Um keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu schaffen, basieren die Faktoren der In-
landsquote auf Informationen, die bereits im Rahmen der länderbezogenen Berichte der 
multinationalen Unternehmensgruppe anzugeben sind. Konkret schreibt Satz 2 vor, dass 
die Substanz im Inland unter Heranziehung eines Quotienten ermittelt wird, der auf der Zahl 
der Beschäftigten und dem Gesamtwert der materiellen Vermögenswerte der 
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Geschäftseinheiten beruht. Die Zahl der Beschäftigten und der Gesamtwert der materiellen 
Vermögenswerte haben sich als die am besten geeigneten Faktoren für eine einheitliche 
Messung der Substanz in den Steuerhoheitsgebieten erwiesen. Sie bieten sowohl für die 
multinationalen Unternehmensgruppen als auch für die Steuerverwaltungen objektive 
Messgrößen.  


Die Inlandsquote basiert jeweils zur Hälfte auf der Zahl der Beschäftigten und dem Gesamt-
wert der materiellen Vermögenswerte. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
die Substanz in den Steuerhoheitsgebieten sowohl auf Basis der Beschäftigtenzahl als 
auch anhand des Gesamtwertes der materiellen Vermögenswerte für Zwecke dieser Rege-
lung definiert wird. Denn die Substanz kann je nach Branche und Geschäftsmodell der mul-
tinationalen Unternehmensgruppe verschieden ausgeprägt sein. Durch eine fünfzigprozen-
tige Gewichtung beider Faktoren wird vermieden, dass die Formel einen der Faktoren stär-
ker gewichtet als den anderen. 


Die in Satz 3 enthaltenen Definitionen entsprechen den Definitionen im Abschlussbericht 
zu BEPS-Aktionspunkt 13 zur länderbezogenen Berichterstattung. Durch die Verwendung 
von Definitionen, die sich mit denen der länderbezogenen Berichte decken, wird der mit der 
Berechnung der Inlandsquote verbundene potenzielle Administrationsaufwand möglichst 
gering gehalten. Satz 3 verweist nicht auf die in der länderbezogenen Berichterstattung der 
multinationalen Unternehmensgruppe enthaltenen Informationen, sondern enthält eigene 
Definitionen, um zu verhindern, dass keine Grundlage für die Berechnung der Inlandsquote 
vorhanden ist, wenn die multinationale Unternehmensgruppe keinen länderbezogenen Be-
richt eingereicht hat. Um das Verfahren zu vereinfachen, könnte eine multinationale Unter-
nehmensgruppe zur Erstellung ihrer länderbezogenen Berichte jedoch Informationen aus 
den Abschlüssen der im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten so-
wie deren Beschäftigtenzahl und materielle Vermögenswerte nach den Definitionen in 
Satz 3 heranziehen. Einem auf diese Weise erstellten länderbezogenen Bericht könnten 
dann die maßgeblichen Beträge zur Berechnung der Inlandsquote entnommen werden, 
wenn dieser verlässlich ist. 


Zu Absatz 2 


Die in Absatz 2 definierte Anzahl der Beschäftigten dient der Bestimmung der wirtschaftli-
chen Substanz im Inland für Zwecke der SES. 


Die Definition der Anzahl der Beschäftigten entspricht derjenigen, die im Abschlussbericht 
zu BEPS-Aktionspunkt 13 für die Zwecke des länderbezogenen Berichts verwendet wird. 
Die Anzahl der Beschäftigten wird als die Gesamtzahl der Arbeitnehmer auf der Basis von 
Vollzeitäquivalenten berechnet. Sie kann zum Jahresende, auf der Grundlage des durch-
schnittlichen Beschäftigungsniveaus für das Jahr oder auf einer anderen Grundlage, die in 
allen Steuerhoheitsgebieten und von Jahr zu Jahr einheitlich angewandt wird, gemeldet 
werden. Voraussetzung ist, dass diese Grundlage es ermöglicht, die Gesamtzahl der Mit-
arbeiter auf der Basis von Vollzeitäquivalenten für das betreffende Steuerjahr zu bewerten. 
Durch die Verwendung von Vollzeitäquivalenten wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass die Arbeitnehmer bei mehreren Geschäftseinheiten beschäftigt sein können oder zwi-
schen einem Stammhaus und seiner Betriebsstätte aufgeteilt werden können. Sie berück-
sichtigt auch mögliche signifikante Änderungen im Umfang der Beschäftigten durch staatli-
ches Handeln, zum Beispiel der Übertragung einer Gebietskörperschaft. Darüber hinaus ist 
eine angemessene Rundung oder Annäherung der Anzahl der Beschäftigten zulässig, vo-
rausgesetzt, dass eine solche Rundung oder Annäherung die relative Verteilung der Be-
schäftigten auf die verschiedenen Steuerhoheitsgebiete nicht wesentlich verzerrt. Es sollten 
von Jahr zu Jahr und über alle Unternehmen hinweg einheitliche Ansätze angewandt wer-
den.  


Die Arbeitnehmerzahl im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ist in Vollzeitäquivalenten anzu-
geben, das heißt eine Angabe nach Köpfen ist nicht zulässig. Zu ermitteln ist die 







 - 157 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Arbeitnehmerzahl auf Basis des Durchschnitts für das betreffende Geschäftsjahr. Eine be-
stimmte Methode zur Ermittlung der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer wird nicht 
vorgegeben. 


Die Anzahl der Beschäftigten bezieht sich auf alle Arbeitnehmer, einschließlich unabhängi-
ger Auftragnehmer, die an der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit mit-
wirken. Im Gegensatz zum Abschlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 13, der vorsieht, dass 
diese unabhängigen Auftragnehmer für die Zwecke des länderbezogenen Berichts als Ar-
beitnehmer gemeldet werden können, werden diese unabhängigen Auftragnehmer für die 
Zwecke der SES immer bei der Anzahl der Mitarbeiter berücksichtigt, wenn sie an der ge-
wöhnlichen Betriebstätigkeit der Geschäftseinheit mitwirken. Denn unabhängige Auftrag-
nehmer, die an der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Geschäftseinheit mitwirken, tragen 
genauso viel zur Substanz bei wie Angestellte. Sie sind daher bei der Ermittlung der In-
landsquote eines Landes gleichwertig zu berücksichtigen. Ein unabhängiger Auftragneh-
mer, der von einer Geschäftseinheit beauftragt wird, um einen Beschäftigten während einer 
krankheitsbedingten Abwesenheit zu ersetzen, nimmt beispielsweise gleichwertig an der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit dieser Geschäftseinheit teil. Die antragstellende Ge-
schäftseinheit trägt die Beweislast dafür, in welchem Umfang unabhängige Auftragnehmer 
an der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einer Geschäftseinheit beteiligt sind. Die Zahl der 
Beschäftigten wird für alle Geschäftseinheiten in einem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet be-
rechnet und umfasst auch die Beschäftigten, die den Betriebsstätten zugeordnet werden. 
Die Zahl der Beschäftigten, die in dem Land, in dem die Betriebsstätte belegen ist, zu mel-
den ist, ist die Zahl der Beschäftigten, deren Lohnaufwand in der Rechnungslegung dieser 
Betriebsstätte im Sinne des § 40 Absatz 1 und 2 enthalten ist. 


Die Beschäftigten werden den Steuerhoheitsgebieten zugewiesen, in denen die Geschäfts-
einheiten oder Betriebsstätten belegen sind. Nicht relevant ist der Ort, an dem die Beschäf-
tigten ihre Tätigkeit ausüben. Zudem ist die Art der Tätigkeiten, die diese Beschäftigten 
ausüben, nicht für die Bestimmung der Anzahl der Beschäftigten relevant. Insbesondere 
wird ein Beschäftigter, der bei einer Geschäftseinheit beschäftigt ist, die Dienstleistungen 
für eine andere Geschäftseinheit erbringt, als Beschäftigter der ersteren Geschäftseinheit 
gezählt. 


Nach Satz 4 bleiben Arbeitnehmer von Investmenteinheiten unberücksichtigt. Diese Aus-
nahme gilt nur für Investmenteinheiten, die nicht die oberste Muttergesellschaft sind. Denn 
Investmentvehikel und Immobilien-Investmentvehikel, die jeweils die oberste Muttergesell-
schaft bilden, sind bereits nach § 5 vom Anwendungsbereich ausgeschlossen. Folglich wer-
den ihre Beschäftigten für die Zwecke der Berechnung der Inlandsquote eines Steuerho-
heitsgebiets nicht berücksichtigt. Satz 4 bezieht sich demgegenüber auf Investmenteinhei-
ten im Sinne des § 7 Absatz 18.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt, in mit Absatz 2 vergleichbarer Weise, was materielle Vermögenswerte im 
Sinne des Absatzes 1 sind und inwiefern sie einer Betriebsstätte zuzuordnen sind. Für die 
Zwecke der Bestimmung des Nettobuchwerts der materiellen Vermögenswerte entspricht 
der Begriff "materielle Vermögenswerte" demjenigen, der im Abschlussbericht zu BEPS-
Aktionspunkt 13 für die Zwecke des länderbezogenen Berichts verwendet wird.  


Nach Satz 3 bleiben materielle Vermögenswerte von Investmenteinheiten unberücksichtigt. 
Diese Ausnahme gilt nur für Investmenteinheiten, die nicht die oberste Muttergesellschaft 
sind. Denn Investmentvehikel und Immobilien-Investmentvehikel, die jeweils die oberste 
Muttergesellschaft bilden, sind nach § 5 vom Anwendungsbereich ausgeschlossene Ein-
heiten. Folglich werden ihre materiellen Vermögenswerte für die Zwecke der Berechnung 
der Inlandsquote eines Steuerhoheitsgebiets nicht berücksichtigt. Satz 3 bezieht sich dem-
gegenüber auf Investmenteinheiten im Sinne des § 7 Absatz 18. Die materiellen Vermö-
genswerte von Investmenteinheiten werden in der Aufteilungsformel nicht berücksichtigt, 
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weil diese Einheiten vom Anwendungsbereich der SES ausgenommen sind. Die Zurech-
nung eines Teils des SES-Ergänzungssteuerbetrags zu einem Steuerhoheitsgebiet, in dem 
sich nur Investmenteinheiten befinden, würde die Effektivität der SES mindern. 


Zu Absatz 4 


Der Nettobuchwert der materiellen Vermögenswerte wird jährlich für alle Geschäftseinhei-
ten für das jeweilige Steuerhoheitsgebiet berechnet. Zu diesem Zweck sieht Absatz 4 vor, 
dass der Nettobuchwert als Durchschnittswert der materiellen Vermögenwerte der Ge-
schäftseinheiten in einem Steuerhoheitsgebiet zu Beginn und zum Ende des Jahres be-
rechnet wird. Durch die Verwendung eines Durchschnittswerts (arithmetisches Mittel) wer-
den mögliche signifikante Änderungen in der Höhe der Vermögenswerte während des Ge-
schäftsjahres, zum Beispiel aufgrund der Übertragung einer Geschäftseinheit, berücksich-
tigt. 


Wenn beispielsweise eine multinationale Unternehmensgruppe nur eine einzige Geschäfts-
einheit in einem Steuerhoheitsgebiet hat und diese Geschäftseinheit zu Beginn des Ge-
schäftsjahres einen materiellen Gegenstand (materieller Vermögenswert) mit einem Netto-
buchwert von 100 hält und die Geschäftseinheit diesen Gegenstand im Laufe des Jahres 
veräußert, beträgt der Nettobuchwert aller materiellen Vermögenswerte der Geschäftsein-
heit am Ende des Geschäftsjahres null. Der Nettobuchwert der materiellen Vermögens-
werte der Geschäftseinheit für dieses Steuerhoheitsgebiet ist daher 50 [(100 + 0) / 2)]. 


Zu § 13 (Besonderheiten bei transparenten Einheiten) 


Zu Absatz 1 


§ 13 regelt Besonderheiten für die Zuordnung von Beschäftigten und materiellen Vermö-
genswerten bei transparenten Einheiten. Da bei hinreichender Substanz einer transparen-
ten Einheit regelmäßig auch eine Betriebsstätte in dem Steuerhoheitsgebiet begründet sein 
wird, werden die materiellen Vermögenswerte und die Beschäftigten zunächst dieser Be-
triebsstätte zugeordnet, das heißt die materiellen Vermögenswerte und Beschäftigten wer-
den für Zwecke der Berechnung der Inlandsquote des Belegenheitsstaats der Betriebs-
stätte berücksichtigt. Eine entsprechende Zuordnung im Sinne von § 41 findet nicht statt. 
Dies bedeutet insbesondere, dass keine Reduktion der Vermögenswerte und Beschäftigten 
hinsichtlich des Anteils nicht zur Gruppe gehörender Gesellschafter erfolgt. 


Zu Absatz 2 


Können die Beschäftigten und materiellen Vermögenswerte nicht nach Absatz 1 bereits ei-
ner Betriebsstätte zugeordnet werden, schreibt Absatz 2 eine Zuordnung zu anderen Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe vor, die in dem Steuerhoheitsgebiet belegen 
sind, in dem die transparente Einheit gegründet worden ist. Dies regelt den Fall, dass die 
Substanz nicht ausreicht, um in diesem Steuerhoheitsgebiet eine Betriebsstätte zu begrün-
den. Das gilt unabhängig davon, ob diese Geschäftseinheiten an der transparenten Einheit 
beteiligt sind oder nicht. Die Zuordnung der Beschäftigten und der materiellen Vermögens-
werte von transparenten Einheiten unterscheidet sich somit von der in § 41 vorgesehenen 
Zuordnung des Gewinns oder Verlusts einer transparenten Einheit. 


Satz 2 ist anwendbar, wenn in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem die transparente Gesell-
schaft gegründet wurde, keine anderen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe be-
legen sind. Dann gilt die Vermutung, dass die physische Präsenz in diesem Steuerhoheits-
gebiet so gering ist, dass von einer Zuweisung eines Steuererhöhungsbetrags abgesehen 
wird. Mit anderen Worten: Die Beschäftigten und materiellen Vermögenswerte werden bei 
der Berechnung der Inlandsquote nicht berücksichtigt. 
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Zu § 14 (Besonderheiten bei Steuerhoheitsgebieten mit anerkannter 
Sekundärergänzungssteuerregelung) 


§ 14 sieht vor, dass ein Steuerhoheitsgebiet mit anerkannter SES (SES-Steuerhoheitsge-
biet) von der Ermittlung der Inlandsquote nach § 12 Absatz 1 Satz 2 ausgenommen wird. 
Dies gilt, wenn der diesem Steuerhoheitsgebiet in einem früheren Geschäftsjahr zugerech-
nete SES-Ergänzungssteuerbetrag bei den in diesem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten noch nicht zu einer entsprechenden zusätzlichen Steuerzahlung in Höhe 
des Steuererhöhungsbetrags geführt hat. Maßgeblich ist, dass die SES im gesamten Um-
fang festgesetzt worden ist. Satz 1 stellt sicher, dass einem solchen Steuerhoheitsgebiet 
keine Ergänzungssteuer mehr zugerechnet wird, bis es den erforderlichen Steuerbetrag 
festsetzt. Damit wird insbesondere die Sachverhaltskonstellation in den Blick genommen, 
in der ein Steuerhoheitsgebiet eine anerkannte SES mittels Betriebsausgabenabzugsver-
bot umgesetzt hat und zur „Hebung“ des Steuererhöhungsbetrags aus vorangegangenen 
Geschäftsjahren nicht ausreichend Betriebsausgaben vorhanden waren, deren Versagung 
zu einer zusätzlichen Steuerzahlung in Höhe des Steuererhöhungsbetrags führt. In dieser 
Situation entstehen Vorträge des noch nicht gehobenen Teils, die eine erneute Zuweisung 
eines Steuererhöhungsbetrags für das laufende Geschäftsjahr ausschließen. Ohne diese 
Regelungen könnte es in diesen Steuerhoheitsgebieten zu einem ungewünschten Besteu-
erungsaufschub bei diesen Steuererhöhungsbeträgen kommen, die aufgrund fehlender Be-
triebsausgaben nicht zeitnah oder nie gehoben werden können. 


So könnte es beispielsweise nur begrenzt möglich sein, eine solche Anpassung vorzuneh-
men, wenn die multinationale Unternehmensgruppe im SES-Steuerhoheitsgebiet Verluste 
erzielt.  


Satz 2 sieht vor, dass Satz 1 nicht gilt, wenn sämtliche Steuerhoheitsgebiete infolge des 
Satzes 1 unberücksichtigt bleiben. Diese Ausnahme gilt somit in Fällen, in denen alle Steu-
erhoheitsgebiete keine Ergänzungssteuer festsetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass der 
SES-Ergänzungssteuerbetrag in solchen Fällen trotzdem den Steuerhoheitsgebieten zuge-
rechnet wird. Wie Satz 1 unterliegt auch Satz 2 für jedes Geschäftsjahr, in dem die SES 
gilt, einer erneuten Prüfung auf Ebene der multinationalen Unternehmensgruppe. 


Zu Teil 3 (Ermittlung des Mindeststeuer - Gewinns oder Mindeststeuer - Verlusts) 


Der dritte Teil beinhaltet die Vorschriften für die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts (Mindeststeuer-Gewinnermittlung) einer jeden Geschäftseinheit. 
Der sechste und siebte Teil ergänzt den dritten Teil und enthält Sonderregelungen, die auch 
die Mindeststeuer-Gewinnermittlung betreffen. Ausgangspunkt ist das aus den Rechnungs-
legungsdaten der Geschäftseinheit abgeleitete und an konzerneinheitliche Ansatz- und Be-
wertungsregeln angeglichene Jahresergebnis vor Konsolidierungsmaßnahmen (§ 15). Die-
ser Betrag wird um übliche Abweichungen zwischen dem im Jahresabschluss ausgewiese-
nen Ergebnis und dem steuerpflichtigen Gewinn angepasst, um steuerpolitischen Zielen 
Rechnung zu tragen (zum Beispiel Kürzung um in der Regel steuerbefreite Dividendenein-
nahmen oder Hinzurechnung rechtswidriger Zahlungen, Anpassungen an den Fremdver-
gleich; vgl. § 18). 


In diesem Teil sind zudem die Vorschriften für die Verteilung des Gewinns zwischen einem 
Stammhaus und einer Betriebsstätte (§ 40) sowie für die Verteilung des über eine transpa-
rente Gesellschaft erzielten Gewinns auf andere Geschäftseinheiten (§ 41) dargelegt. 


Der dritte Teil dient dazu, den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag zum Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust fortzuentwickeln, der 
im fünften Teil zugrunde gelegt wird, um den effektiven Steuersatz und den bereinigten 
Mindeststeuer-Gesamtgewinn für ein Steuerhoheitsgebiet zu ermitteln. Auf dieser Basis 
werden dann die jeweiligen Ergänzungssteuerbeträge und die sich daraus insgesamt erge-
bende Mindeststeuer ermittelt. 
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Zu Abschnitt 1 (Grundlagen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung) 


Zu § 15 (Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 enthält die Definition des Mindeststeuer-Gewinns und des Mindesteuer-Verlusts 
der einzelnen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe. Der Mindeststeuer-Gewinn 
oder der Mindesteuer-Verlust ergibt sich aus dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag und korrigiert um die in § 18 bezeichneten Beträge. Als 
Ausgangspunkt zur Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
dient somit eine Anknüpfung an das Rechnungslegungsergebnis der Geschäftseinheit. 


Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss bzw. der Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag umfasst 
alle Erträge und Aufwendungen der Geschäftseinheit, einschließlich solcher aus Geschäfts-
vorfällen mit anderen Geschäftseinheiten der Gruppe. Die im Zuge des Konsolidierungs-
verfahrens vorzunehmende Eliminierung von Erträgen und Aufwendungen aus gruppenin-
ternen Geschäftsvorfällen wird bei der Berechnung des Jahresüberschusses oder Jahres-
fehlbetrags einer Geschäftseinheit nicht berücksichtigt. (siehe Artikel 3.1.2. Tz. 3 des 
OECD-Kommentars zu den Model Rules). Anpassungen von Erträgen und Aufwendungen, 
die nach der Erwerbsmethode (sog. Purchase Accounting) bei einem Unternehmenszu-
sammenschluss vorgenommen werden, werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Dies gilt 
nicht, wenn der betreffende Beteiligungserwerb vor dem 1. Dezember 2021 stattfand und 
es der Unternehmensgruppe nicht möglich ist, den Jahresüberschuss oder Jahresfehlbe-
trag ohne Berücksichtigung dieser Anpassungen zu bestimmen. 


Andere Ertrags- und Aufwandsposten, die statt im Einzelabschluss der Geschäftseinheit im 
Konzernabschluss berücksichtigt sind und die nicht nach der Erwerbsmethode erfasst sind, 
können nur insoweit bei der Berechnung des Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrags 
und des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts der Geschäftseinheit berück-
sichtigt werden, als sie verlässlich und folgerichtig zu der betreffenden Einheit zurückver-
folgt werden können (zum Beispiel aktienbasierte Vergütungen). Dies gilt auch für latente 
Steuern entsprechend und ist dann auch für Zwecke des Gesamtbetrags der angepassten 
latenten Steuern im Sinne des § 48 Absatz 1 gemäß zu berücksichtigen (vgl. auch Punkt 
1.3. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 angenommenen Verwal-
tungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften). 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 befasst sich mit Situationen, in denen die Geschäftseinheit ihren Jahresabschluss 
auf der Grundlage eines anderen Rechnungslegungsstandards aufgestellt als jenem, der 
zur Aufstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwendet wird, 
und es nach vernünftigem Ermessen nicht möglich ist, ihren Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nach dem von der obersten Muttergesell-
schaft für den Konzernabschluss verwendeten Rechnungslegungsstandard verlässlich zu 
berechnen. Für diese Fälle muss grundsätzlich kein neuer Abschluss aufgestellt werden, 
wenn der damit verbundene Aufwand im Einzelfall unverhältnismäßig ist und des Weiteren 
drei weitere Voraussetzungen (im Folgenden Nummern 1 bis 3) kumulativ erfüllt sind. 


Die Ausnahmeregelung in Absatz 2 ist nur für wenige Ausnahmen gedacht. Eine Unterneh-
mensgruppe verfügt üblicherweise über Mechanismen, um einen von einer Tochtergesell-
schaft auf deren Ebene erstellten Abschluss im Rahmen der Aufstellung des Konzernab-
schlusses an den Rechnungslegungsstandard der Muttergesellschaft anzupassen. In sol-
chen Situationen ist es nach vernünftigem Ermessen möglich, den Mindeststeuer-Jahres-
überschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Geschäftseinheit auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsstandards zu berechnen, der zur Aufstellung des Konzernabschlus-
ses der obersten Muttergesellschaft verwendet wird. 
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Ein Anwendungsfall des Absatzes 2 könnte sein, wenn die Unternehmensgruppe vor kurzer 
Zeit eine Gruppe von Geschäftseinheiten übernommen hat, die in der Vergangenheit einen 
anderen Rechnungslegungsstandard als die übernehmende Unternehmensgruppe verwen-
det haben, und wenn es dieser Unternehmensgruppe nach vernünftigem Ermessen nicht 
möglich ist, die Rechnungslegungssysteme der übernommenen Geschäftseinheiten von 
deren bisherigem Rechnungslegungsstandard in den Rechnungslegungsstandard der 
obersten Muttergesellschaft zeitnah zu überführen. 


Zu Nummer 1 


Zunächst muss der Abschluss auf Basis eines anerkannten Rechnungslegungsstandards 
oder eines zugelassenen Rechnungslegungsstandards, der zur Vermeidung wesentlicher 
Wettbewerbsverzerrungen angepasst wurde, aufgestellt worden sein. Wenn eine Ge-
schäftseinheit ihre Abschlüsse nicht nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard 
oder einem zugelassenen Rechnungslegungsstandard aufstellt, muss sie ihren Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ungeachtet etwaiger prak-
tischer Schwierigkeiten nach dem Rechnungslegungsstandard der obersten Muttergesell-
schaft neu berechnen.  


Zu Nummer 2 


Als zweite Voraussetzung ist es erforderlich, dass die im Jahresabschluss enthaltenen In-
formationen ordnungsgemäß sind. Das bedeutet, dass das interne Kontrollsystem der Ge-
schäftseinheit durch einen Wirtschaftsprüfer überprüft worden ist und nach Maßgabe der 
im Steuerhoheitsgebiet der obersten Muttergesellschaft vorgesehenen Prüfungsstandards 
als ordnungsgemäß und verlässlich eingestuft worden ist. Wenn die Geschäftseinheit diese 
Anforderung in einem Geschäftsjahr nicht erfüllt, muss sie die tatsächlichen Erträge und 
Aufwendungen für dieses Jahr ermitteln und Mechanismen entwickeln und einsetzen, die 
gewährleisten, dass die im Abschluss enthaltenen Informationen verlässlich sind. 


Zu Nummer 3 


Als letzte Voraussetzung sind Anpassungen vorzunehmen, wenn der abweichende Rech-
nungslegungsstandard insgesamt zu permanenten Differenzen im Verhältnis zum Rech-
nungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft in Höhe von mehr als 1 Million Euro 
führt. Dies kann beispielsweise gegeben sein, wenn ein Finanzinstrument nach dem Rech-
nungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft als Schuldtitel behandelt wird, nach 
dem anderen Standard aber als Eigenkapital. In diesem Zusammenhang werden die mit 
diesem Instrument bezogenen Zahlungen nach dem Rechnungslegungsstandard der 
obersten Muttergesellschaft im Jahresüberschuss berücksichtigt, nach dem anderen Stan-
dard jedoch nicht. Dies führt zu einer permanenten Abweichung des Jahresüberschusses 
oder Jahresfehlbetrags des Inhabers des Instruments. Bei permanenten Differenzen, die 
1 Million Euro übersteigen, ist es erforderlich, dass aufgrund der Anpassungen an den 
Rechnungslegungsstandard der obersten Muttergesellschaft keine Differenzen mehr ver-
bleiben. Für permanente Differenzen, die unterhalb dieser Schwelle liegen, sind nicht aus-
reichend. Für temporäre Differenzen, einschließlich abweichender Rechnungslegungszeit-
räume nach unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards, gilt diese Wertgrenze nicht. 


Zu § 16 (Betragsmäßige und fremdvergleichskonforme Anpassungen) 


§ 16 Absatz 1 schreibt vor, dass Geschäftsvorfälle zwischen in verschiedenen Steuerho-
heitsgebieten belegenen Geschäftseinheiten derselben Unternehmensgruppe am Fremd-
vergleichsgrundsatz zu messen sind und dass die betreffenden Geschäftsvorfälle von allen 
beteiligten Geschäftseinheiten zum gleichen Preis erfasst werden müssen. Absatz 2 erwei-
tert die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auf Inlandsfälle. Verluste aus der Ver-
äußerung, der Übertragung oder Überführung von Vermögenswerten zwischen in 
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demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten dürfen nur zum Fremdver-
gleichspreis erfasst werden. 


Zu Absatz 1 


Nach § 16 kann eine Anpassung erforderlich sein, um eine Doppelbesteuerung oder eine 
doppelte Nichtbesteuerung nach diesem Gesetz zu vermeiden. Dies ist der Fall, wenn das 
steuerpflichtige Einkommen einer oder mehrerer Geschäftseinheiten, die an demselben 
Geschäftsvorfall beteiligt sind, unter Verwendung eines anderen Verrechnungspreises als 
dem in der Rechnungslegung verwendeten ermittelt wird. Diese Unterschiede können in 
der eingereichten Steuererklärung oder später bei der Prüfung der Steuererklärung einer 
oder mehrerer Parteien des Geschäftsvorfalls auftreten. Wenn die Unternehmensgruppe 
zur Berechnung ihres steuerpflichtigen Einkommens den in ihrer Rechnungslegung berück-
sichtigten Verrechnungspreis verwendet hat und die zuständigen Steuerbehörden keine 
Verrechnungspreiskorrektur verlangen, ist dieser Preis auch für die Mindeststeuer-Ge-
winnermittlung maßgebend. In diesem Fall sind keine Anpassungen erforderlich. 


Sind sich alle zuständigen Steuerbehörden einig, dass ein Verrechnungspreis an densel-
ben Preis angepasst werden muss, um den Fremdvergleichsgrundsatz widerzuspiegeln, 
müssen alle am Geschäftsvorfall beteiligten Steuerpflichtigen ihre Mindeststeuer-Gewinne 
oder Mindeststeuer-Verluste dementsprechend anpassen. Ein solcher Fall liegt beispiels-
weise vor, wenn die zuständigen Behörden aller betroffenen Steuerhoheitsgebiete ein bi- 
oder multilaterales Advance Pricing Agreement (APA) vereinbart haben. Die Anpassungen 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts müssen für die Zwecke dieses 
Gesetzes einheitlich auf alle Beteiligten des Geschäftsvorfalls angewandt werden und zwar 
in Übereinstimmung mit dem im Rahmen des APA vereinbarten Fremdvergleichspreis. 
Wenn die zuständigen Steuerbehörden im Zusammenhang mit einer Prüfung der Steuerer-
klärungen der Beteiligten des Geschäftsvorfalls übereinkommen, dass ein Verrechnungs-
preis angepasst werden muss, muss jede betroffene Geschäftseinheit ihren Mindeststeuer-
Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust entsprechend anpassen.  


In einigen Fällen kann der Verrechnungspreis, der in der Rechnungslegung der an dem 
Geschäftsvorfall beteiligten Steuerpflichtigen verwendet wird, von dem Verrechnungspreis 
abweichen, der zur Berechnung des steuerpflichtigen Einkommens eines Steuerpflichtigen 
verwendet wird, nicht jedoch von dem Verrechnungspreis, der zur Berechnung des steuer-
pflichtigen Einkommens eines anderen Steuerpflichtigen in einem anderen Steuerhoheits-
gebiet herangezogen wird. Hierzu kann es beispielsweise kommen, wenn ein unilaterales 
APA vereinbart wurde. Ebenso kann dieses Problem auftreten, wenn eine Geschäftseinheit 
eine Steuererklärung im Rahmen eines Selbstveranlagungssystems einreicht und die Steu-
erbilanz von der Handelsbilanz abweicht, um die inländischen Verrechnungspreisvorschrif-
ten zu erfüllen. Schließlich betrifft dies auch Fälle, in denen eine Steuerbehörde die Steu-
ererklärung nur einer Geschäftseinheit berichtigt. 


Wenn derartige Unterschiede auftreten, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der für 
die Zwecke der Besteuerung verwendete Verrechnungspreis dem Fremdvergleichsgrund-
satz entspricht. Der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust muss dann nach 
§ 16 entsprechend angepasst werden, um eine Doppelbesteuerung oder eine doppelte 
Nichtbesteuerung für Zwecke der Mindestbesteuerung zu vermeiden. Konkret bedeutet 
dies, dass auch eine unilaterale Verrechnungspreisanpassung zu einer entsprechenden 
Anpassung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts aller Beteiligten des 
Geschäftsvorfalls führt. Dies gilt jedoch nach Satz 2 nicht, wenn eine unilaterale Verrech-
nungspreisanpassung das steuerpflichtige Einkommen der Unternehmensgruppe in einem 
Steuerhoheitsgebiet erhöht oder verringert 


– dessen nominaler Steuersatz unter dem Mindestsatz liegt, oder 
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– welches in Bezug auf die Unternehmensgruppe in beiden der unilateralen Verrech-
nungspreisanpassung vorausgehenden Geschäftsjahre ein Niedrigsteuerhoheitsge-
biet war. 


§ 16 stellt keine über den Fremdvergleichsgrundsatz hinausgehenden Voraussetzungen an 
die erforderliche Anpassung. Die Vorschrift verlangt also insbesondere keine strenge zeit-
liche Verknüpfung. 


Zu Absatz 2 


Auch Geschäftsvorfälle zwischen in Minderheitsbesitz stehenden Geschäftseinheiten im 
Sinne des § 53 und anderen Geschäftseinheiten, die in dem selben Steuerhoheitsgebiet 
belegen sind, müssen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz bewertet werden. Denn in Min-
derheitsbesitz stehende Geschäftseinheiten werden bei der Berechnung des effektiven 
Steuersatzes der Unternehmensgruppe für ein Steuerhoheitsgebiet nicht berücksichtigt. 
Dies hat zur Folge, dass dessen Gewinne und Verluste aus Geschäftsvorfällen nicht durch 
die auf das Steuerhoheitsgebiet bezogene Betrachtungsweise (jurisdictional blending) aus-
geglichen werden. Zudem würde die Nichtberücksichtigung von Geschäftsvorfällen auf 
Grundlage des Fremdvergleichsgrundsatzes die Berechnungen des effektiven Steuersat-
zes und des Steuererhöhungsbetrags für das Steuerhoheitsgebiet und die in Minderheits-
besitz stehenden Geschäftseinheiten verzerren. Ebenso müssen auch Geschäftsvorfälle 
zwischen Investmenteinheiten und anderen Geschäftseinheiten, die in demselben Steuer-
hoheitsgebiet belegen sind, nach dem Fremdvergleichsgrundsatz erfasst werden. 


Darüber hinaus bedürfen Geschäftsvorfälle zwischen Geschäftseinheiten, die in demselben 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind, bedürfen in der Regel keiner Anpassung. Denn die Ver-
lagerung von einem Steuerpflichtigen zu einem anderen Steuerpflichtigen innerhalb des-
selben Steuerhoheitsgebiets beeinflusst in der Regel nicht den Mindeststeuer-Gesamtge-
winn oder Mindeststeuer-Gesamtverlust der Unternehmensgruppe in diesem Steuerho-
heitsgebiet. Anders ist es hingegen, wenn die Veräußerung, Übertragung oder Überführung 
von Vermögenswerten zu Verlusten führen und diese Verluste in die Berechnung des Min-
deststeuer-Gewinns oder des Mindeststeuer-Verlusts einfließen. In diesem Fall ist die An-
wendung des Fremdvergleichsgrundsatzes auch innerhalb desselben Steuerhoheitsge-
biets geboten. Mit dieser Regelung soll die innerstaatliche Generierung von Verlusten durch 
Preisgestaltungen verhindert werden. § 16 ist daher nicht anwendbar, wenn diese Preisge-
staltung keinen Einfluss auf den Mindeststeuer-Gewinn hat, etwa weil der Verlust bei der 
Berechnung nicht berücksichtigt werden kann. Wenn also die berichtspflichtige Geschäfts-
einheit von ihrem Wahlrecht nach § 35 Gebrauch gemacht hat, wird der durch unlautere 
Preisgestaltungen erzielte Verlust nach den Konsolidierungsgrundsätzen ausgeglichen und 
eliminiert. In diesem Fall findet der ansonsten nach § 16 anzupassende Verlust keinen Nie-
derschlag in der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts. Bei 
der übernehmenden Geschäftseinheit sind die korrespondierenden Folgen zu ziehen. 


Zu Absatz 3 


Gemäß Absatz 3 wird die Anpassungen in der Mindeststeuer-Gewinnermittlung jedes Be-
teiligten wird entsprechend § 50 Absatz 1 und 2 berücksichtigt. Das heißt eine Minderung 
des Verrechnungspreises für ein vorangegangenes Geschäftsjahr erfolgt für dieses Ge-
schäftsjahr, während die Erhöhung des Verrechnungspreises für ein vorangegangenes Ge-
schäftsjahr in dem Jahr erfolgt, in dem die Änderung vorgenommen wird (Zeitpunkt der 
geänderten Steuerfestsetzung). 


Zu § 17 (Korrespondierende Einstufung von Finanzinstrumenten) 


Satz 2 setzt Punkt 2.3. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 ange-
nommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 
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Zu Abschnitt 2 (Ermittlungsgrundsätze und Anpassungen) 


Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeine Bestimmungen) 


Zu § 18 (Hinzurechnungen und Kürzungen) 


§ 18 dient als Scharniernorm zwischen der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts in § 15 und den im Katalog aufgeführten Anpassungsbeträgen. Ein-
zig die Nummern 6 und 7 enthalten eine abschließende Regelung für unzulässige Aufwen-
dungen. Die Norm verweist auf die in diesem Gesetz definierten Beträge, die einer Hinzu-
rechnung oder Kürzung nach § 15 Absatz 1 unterliegen. Für die jeweiligen Beträge, die der 
Hinzurechnung oder Kürzung unterliegen, wird auf die Begründung der jeweiligen Normen 
verwiesen. 


Die Hinzurechnungen und Kürzungen sollen den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust so anpassen, dass er möglichst weitgehend die steuerliche Behandlung der 
aufgeführten Posten in den unterschiedlichen Steuerhoheitsgebieten reflektiert und die üb-
lich und charakteristisch für die Ermittlung des körperschaftsteuerlichen Gewinns der meis-
ten Inclusive Framework Steuerhoheitsgebieten sind. Die Vorschriften basieren auf den im 
Rahmen der OECD/G20 vereinbarten Model Rules des Inclusive Frameworks. Sie dienen 
damit nicht nur der Angleichung an das deutsche Körperschaftsteuersystem, sondern stel-
len eine Annährung für alle beteiligten Steuerhoheitsgebiete gleichermaßen dar. Folglich 
wird es für jedes Steuerhoheitsgebiet zu Unterschieden in Bezug auf die herkömmliche 
Körperschaftsteuerermittlung kommen. Gleichzeitig sollte der Umfang der Korrekturen auf 
ein Minimum reduziert werden, sodass die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts für den Steuerpflichtigen sowie für die Finanzverwaltungen admi-
nistrierbar bleibt. 


§ 18 verweist einzig für die in Nummern 6 und 7 erfassten Aufwendungen auf keine andere 
Vorschrift.  


Bestechungsgelder, Schmiergelder und andere illegale Zahlungen können nach den Re-
geln der Rechnungslegung als Ausgaben angesetzt werden, sind aber in den meisten Län-
dern des Inclusive Framework steuerlich nicht berücksichtigungsfähig. Für die Zwecke von 
§ 18 Nummer 6 ist eine Zahlung illegal, wenn sie nach den für die Geschäftseinheit, die die 
Zahlung geleistet hat, geltenden Gesetzen oder nach den für die oberste Muttergesellschaft 
geltenden Gesetzen rechtswidrig ist. 


§ 18 Nummer 7 legt fest, dass Bußgelder und Sanktionen, die von einem Gericht oder einer 
Behörde festgesetzt wurden, ebenfalls nicht berücksichtigungsfähig sind, wenn sie eine 
Wesentlichkeitsschwelle von jeweils 50 000 Euro im Geschäftsjahr überschreiten. Die We-
sentlichkeitsschwelle in Nummer 7 in Höhe von 50 000 Euro gilt auch für Bußgelder und 
Sanktionen, die in regelmäßigen Abständen aus demselben Grunde verhängt werden (zum 
Beispiel Tagessätze), wenn sie in einem einzigen Geschäftsjahr zusammengefasst 50 000 
Euro erreichen oder überschreiten. Dieser Schwellenwert, soll die steuerliche Berücksich-
tigung geringer Bußgelder und Sanktionen ermöglichen, um die Komplexität bei der Verfol-
gung geringerer Bußgelder einzudämmen. Für Bestechungs- und Schmiergelder sowie an-
dere illegale Zahlungen nach Nummer 6 gibt es keinen solchen Schwellenwert; sie sind 
stets hinzuzurechnen. Eine Geldbuße oder Sanktion im Sinne dieser Norm liegt vor, wenn 
sie nach den für die Geschäftseinheit, die die Zahlung geleistet hat, geltenden Gesetzen 
oder nach den für die oberste Muttergesellschaft geltenden Gesetzen durch Geldbuße oder 
Sanktion geahndet werden könnte. Mit Geldbußen geht i. d. R. neben dem repressiven 
Charakter auch eine Gewinnabschöpfung einher. Die Hinzurechnung nach § 18 Nummer 7 
2. Halbsatz unterbleibt, soweit mit der Geldbuße der wirtschaftliche Vorteil, der durch den 
Gesetzesverstoß erlangt wurde, abgeschöpft worden ist und zugleich die Steuern vom Ein-
kommen und Ertrag, die auf den wirtschaftlichen Vorteil entfallen, bei der Bemessung des 
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Vorteils nicht abgezogen worden sind (Fall der sog. Bruttoabschöpfung). Dadurch soll eine 
Doppelbelastung der jeweiligen Geschäftseinheit vermieden werden. 


Zu § 19 (Gesamtsteueraufwand) 


Der Gesamtsteueraufwand ergibt sich aus dem positiven oder negativen Saldo der nach 
§ 19 erfassten Steuern. Diese können zunächst die nach Nummer 1 erfassten Steuern im 
Sinne des § 43, einschließlich erfasster latenter Steuern sein. Daneben kann sich ein Steu-
eraufwand nach Nummer 2 aus Mindeststeuerregelungen ergeben. Diese lassen sich in 
eine anerkannte nationale Mindeststeuer, eine anerkannte PES oder eine anerkannte SES 
unterteilen. Schließlich können auch unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern 
nach Nummer 3 den Saldo des Gesamtsteueraufwandes beeinflussen. 


Zu Nummer 1 


Die nach Nummer 1 erfassten Steuern, die bei der Berechnung des Jahresüberschusses 
oder Jahresfehlbetrags in der Rechnungslegung der Geschäftseinheit abgezogen wurden, 
müssen bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts wieder 
hinzugerechnet oder in Ausnahmefällen (zum Beispiel bei einer Erstattung) abgezogen wer-
den.  


Anrechenbare Steuern sind grundsätzlich nicht vom steuerpflichtigen Einkommen abzugs-
fähig, sondern verringern den Steuerbetrag. Entsprechend stellen sie für Zwecke dieses 
Gesetzes auch eine Erhöhung des Nenners (= Erhöhung der erfassten Steuern) bei der 
Berechnung des effektiven Steuersatzes dar. Im Fall eines Steuerabzugs führt Nummer 1 
zu einer positiven Anpassung des Zählers (= Erhöhung im Rahmen der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts). Hierdurch wird nach diesem Gesetz ein 
Gleichlauf zwischen Steuerabzug und Steueranrechnung erreicht. 


Die Hinzurechnung erfasst auch Teile des steuerpflichtigen Gewinns oder Verlusts, der von 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausgenommen ist.  


Beispiel  


Eine Geschäftseinheit erwirtschaftete im Geschäftsjahr 1 einen Gewinn von 120 Euro 
und zahlt bei einem Steuersatz von 10 Prozent 12 Euro Steuern. Der Mindeststeuer-
Jahresüberschuss beträgt nach Abzug der Steuer somit 108 Euro. Nimmt man ferner 
an, dass für Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts 20 GE auszunehmen sind, wären auch die entsprechenden erfassten Steuern 
in Höhe von annahmegemäß 2 Euro (20 x 10 Prozent) auszunehmen. In diesem Fall 
beträgt der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit 100 Euro, während erfasste 
Steuern in Höhe von 10 Euro vorliegen, sodass der effektive Steuersatz 10 Prozent 
beträgt. Wenn nur diese Steuern in Höhe von 10 Euro dem Gewinn von 108 Euro hin-
zuzurechnen wären, würde der korrigierte Mindeststeuer-Gewinn nach Abzug der aus-
zunehmenden Gewinne 98 Euro betragen (108 + 10 - 20). Die 2 Euro, die den auszu-
nehmenden Gewinnen zuzurechnen sind, können grundsätzlich bei der Ermittlung des 
Mindeststeuer-Gewinns abgezogen werden. Damit würde der effektive Steuersatz 10,2 
Prozent betragen. Indem allerdings zunächst 12 Euro dem Mindeststeuer-Gewinn hin-
zugerechnet werden, beträgt der Gewinn richtigerweise 100 Euro (108 + 12 - 20) und 
der effektive Steuersatz liegt bei 10 Prozent. 


Durch den Einschub in Nummer 1 „einschließlich erfasster latenter Steuern“, wird klarge-
stellt, dass auch latente Steuern Eingang in die Berechnung des Gesamtsteueraufwands 
finden. So mindern beispielsweise latente Steuererträge aus der Abgrenzung aktiver laten-
ter Steuern auf steuerliche Verlustvorträge den Gesamtsteueraufwand.  
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Zu Nummer 2 


Die Berücksichtigung einer anerkannten nationalen NES fußt grundsätzlich auf den glei-
chen Erwägungen wie die Berücksichtigung der erfassten Steuern nach Nummer 1, da 
diese Steuer ebenfalls die Steuererhöhungsbeträge für ein Steuerhoheitsgebiet reduziert. 
Abhängig davon, ob es sich bei der nationalen NES um eine anerkannte oder eine nicht 
anerkannte Mindeststeuer handelt, ist die Steuerlast entweder als erfasste Steuer im Ge-
samtsteueraufwand zu berücksichtigen (nicht-anerkannte nationale NES) oder aber als „an-
rechenbare“ Steuer bei der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags nach § 52 Absatz 2 
mindernd zu berücksichtigen (anerkannte nationale Mindeststeuer). Letzteres würde dazu 
führen, dass der Steuererhöhungsbetrag aus der Ermittlung des Gesamtsteueraufwands 
der inländischen Geschäftseinheiten zu eliminieren wäre. In gleicher Weise sind auch Steu-
ern aus der Anwendung einer anerkannten SES und einer anerkannten PES auszunehmen.  


Zu Nummer 3 


Unzulässige erstattungsfähige Anrechnungssteuern sind keine nach Nummer 1 erfassten 
Steuern. Sie müssen jedoch wieder hinzugerechnet werden, da es sich bei diesen Steuern 
im Wesentlichen um Guthaben handelt, die eine Unternehmensgruppe zu einem beliebigen 
Zeitpunkt durch Ausschüttung einer Dividende zurückerstattet bekommen kann. Als sol-
ches sollten sie bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts nicht als Aufwand behandelt werden. Wenn unzulässige erstattungsfähige Anrech-
nungssteuern gezahlt wurden oder angefallen sind und als Aufwand einbezogen werden, 
müssen sie wieder hinzugerechnet werden. Werden dagegen unzulässige erstattungsfä-
hige Anrechnungssteuern der Unternehmensgruppe in einem Geschäftsjahr erstattet oder 
angerechnet, muss entweder ein entsprechender Ertragsposten zu erfassen oder der Steu-
eraufwands (je nach Behandlung in der Rechnungslegung) zu korrigieren. 


Zu § 20 (Dividendenkürzungsbetrag) 


Der Dividendenkürzungsbetrag setzt sich zusammen aus Dividenden oder anderen Ge-
winnausschüttungen aus Eigenkapitalbeteiligungen. Dazu gehören auch Bezüge nach § 20 
Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes. Dies allerdings nur dann, wenn 
der Empfänger dieser Gewinnausschüttungen eine Schachtelbeteiligung nach Nummer 1 
oder eine Langzeitbeteiligung nach Nummer 2 hält. 


Derartige Gewinnausschüttungen werden in den Steuerhoheitsgebieten regelmäßig von 
der Besteuerung ausgenommen, sodass dem für Rechnungslegungszwecke ermittelten Er-
trag typischerweise keine steuerpflichtigen Einnahmen gegenüberstehen. Die Berücksich-
tigung dieser (steuerfreien) Erträge bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts, würde jedoch dazu führen, dass einbezogenen Erträgen keine er-
fassten Steuern gegenüberstünden und somit nicht sachgerecht das Risiko einer Nachver-
steuerung erhöhen würden. Einzig kurzzeitige Gewinnausschüttungen aufgrund von Streu-
besitzbeteiligungen sind vom Anwendungsbereich dieser Vorschrift ausgenommen und 
werden damit nicht vom Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust abgezogen. 
Dies vollzieht die steuerliche Behandlung von Streubesitzbeteiligungen der meisten Inclu-
sive Framework Steuerhoheitsgebieten nach.  


Dennoch kann der Begriff der Gewinnausschüttungen im Sinne dieses Gesetzes Unter-
schiede zum bestehenden nationalen Recht aufweisen, sodass mit Blick auf das deutsche 
Steuerrecht Unterschiede zur Behandlung von Steuerpflichtigen unter § 8b des Körper-
schaftsteuergesetzes auftreten können. 
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Zu Absatz 1 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 sind Gewinnausschüttungen erfasst, wenn die Geschäftseinheiten der Un-
ternehmensgruppe zusammen mindestens 10 Prozent am Gewinn, Kapital, Rücklagen 
oder Stimmrechten an der ausschüttenden Einheit zum Zeitpunkt der Ausschüttung halten. 
Diese werden im Gesetz als Schachtelbeteiligungen definiert. In die Betrachtung fließen 
kumuliert die Beteiligungen aller Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe ein, so-
dass es nicht nur darauf ankommt, ob eine einzelne Geschäftseinheit mehr oder weniger 
als 10 Prozent der Anteile hält (Gruppenbetrachtung). 


Hierbei handelt es sich einerseits um Eigenkapitalbeteiligungen. Andererseits werden 
Stimmrechte neben den Rechten auf eine Teilhabe an der Gewinnverteilung, Kapital oder 
Stimmrechten im Rahmen der Beteiligung berücksichtigt, weil sie ebenfalls eine Beteiligung 
des Anteilseigners an der Einheit widerspiegeln. 


Eine Eigenkapitalbeteiligung wird von der Geschäftseinheit gehalten, die wirtschaftlicher 
Eigentümer ist. Es kommt somit darauf an, welche Geschäftseinheit im Rahmen einer Ge-
samtbetrachtung im Wesentlichen den Nutzen aus einer Beteiligung ziehen kann und die 
Risiken zu tragen hat und dass auf diese Rechte und Pflichten im Prüfungszeitraum nicht 
verzichtet wurde oder anderen übertragen wurden.  


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 werden die Eigenkapitalbeteiligungen erfasst, die zum Zeitpunkt der Aus-
schüttung für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten von der 
Geschäftseinheit gehalten werden, die die Dividenden oder die anderen Gewinnausschüt-
tungen empfängt (Einzelbetrachtung). Diese werden im Gesetz als Langzeitbeteiligungen 
definiert. 


Für die Annahme einer Eigenkapitalbeteiligung im Sinne der Nummer 2 ist eine Beteili-
gungsquote wie im Rahmen der Nummer 1 nicht erforderlich. Vielmehr werden hiervon 
auch Ausschüttungen infolge von Eigenkapitalbeteiligungen erfasst, die gerade nicht in 
Höhe von 10 Prozent oder mehr bestehen. 


Maßgeblich ist, dass zum Zeitpunkt der Ausschüttung die Eigenkapitalbeteiligung mindes-
tens zwölf Monate lang ununterbrochen bestand. Die Höhe der Beteiligung kann im Verlauf 
eines Geschäftsjahres schwanken, sodass die zum Zeitpunkt der Ausschüttung erhaltene 
Dividende möglicherweise nicht unbedingt den Umfang der Rechte widerspiegelt, die wäh-
rend des Geschäftsjahres gehalten wurden. Vielmehr lässt die Höhe der Dividende nur ei-
nen typisierten Rückschluss auf die wirtschaftliche Beteiligung zum Zeitpunkt des Vertei-
lungsbeschlusses zu. Die Eigenkapitalbeteiligung wird vom Tag der Ausschüttung rückwir-
kend über einen einjährigen Zeitraum bewertet. Hiervon ist auch ein Wechsel der Anteils-
eigner erfasst. In diesem Zusammenhang beruht die Gewinnausschüttung stets auf den 
zuletzt erworbenen Anteilen innerhalb derselben Anteilsklassen, also auf Anteilen der Ein-
heit, die dieselben Rechte gewähren.  


Beispiel 


Eine Einheit gibt einerseits Aktien aus, die ein Recht auf Teilhabe am Gewinn und an 
einem Liquidationserlös nach Auflösung der Gesellschaft gewähren. Andererseits wer-
den Vorzugsaktien ausgegeben, die jährlich das Recht auf eine Dividende in Höhe von 
100 Euro und nach zehn Jahren in Höhe von 2 000 Euro gewähren. Hier liegen zwei 
unterschiedliche Anteilsklassen vor. 
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Für die Ermittlung der Haltedauer einer Eigenkapitalbeteiligung, die die Geschäftsein-
heit hält, kommt es nur darauf an, wie lange die Geschäftseinheit selbst diese Eigen-
kapitalbeteiligung hält. So muss beispielsweise eine Geschäftseinheit, die Anteile an 
einem Investmentvehikel hält, der seinerseits die Beteiligungen hält, aus denen die 
Gewinnausschüttungen für die Geschäftseinheit letztendlich resultieren, nur die Halte-
dauer der Fondsanteile ermitteln; im Rahmen des § 20 ist dagegen irrelevant, wie lange 
das Investmentvehikel wiederum eine Eigenkapitalbeteiligung gehalten hat.  


Zu Absatz 2 


In den Dividendenkürzungsbetrag fließen keine Gewinnausschüttungen ein, die aus Antei-
len an einer Investmenteinheit stammen, für die das Wahlrecht im Sinne des § 72 ausgeübt 
worden ist.  


Satz 2 setzt Punkt 2.3. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 ange-
nommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 


Zu § 21 (Gewinne oder Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen) 


Nach § 21 werden Gewinne und Verluste, die aus den drei aufgeführten Tatbeständen ent-
stehen, vom Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag aus-
genommen. Nach Nummer 1 sind dies im Falle einer Schachtelbeteiligung einerseits Ge-
winne und Verluste aus der Änderung des beizulegenden Zeitwertes und andererseits aus 
deren Veräußerung. Nach Nummer 2 werden auch Gewinne und Verluste aus Eigenkapi-
talbeteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, ausgenommen. In den 
Anwendungsbereich des § 21 fallen ausschließlich Gewinne und Verluste aus Eigenkapi-
talbeteiligungen. 


Zu Nummer 1 


Die erste ausgenommene Art von Gewinnen oder Verlusten beruht auf Änderungen des 
beizulegenden Zeitwertes im Rahmen einer Schachtelbeteiligung. Da diese Gewinne bei 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts außer Ansatz blei-
ben, sind Gewinne infolge von Änderungen des beizulegenden Zeitwertes zu kürzen, wäh-
rend entsprechende Verluste hinzugerechnet werden müssen. 


Zusätzlich sind auch alle Gewinne und Verluste aus bestimmten Veräußerungsgewinnen 
bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts herauszurech-
nen. Dies gilt für Veräußerungsgewinne von Schachtelbeteiligungen und umfasst damit Be-
teiligungen, bei denen die Unternehmensgruppe insgesamt zumindest zehn Prozent der 
Eigenkapitalanteile an der Einheit hält. Dies erfasst Anteile an Geschäftseinheiten, Joint 
Ventures sowie Anteile an allen weiteren Einheiten, die über eine Schachtelbeteiligung ge-
halten werden. 


Die Berücksichtigung von Veräußerungsgewinnen in Nummer 1 ergänzt die Regelung zum 
Dividendenkürzungsbetrag nach § 20 Absatz 1 Nummer 1. Somit sind nicht nur laufende 
Gewinne, sondern auch damit in Zusammenhang stehende Veräußerungsgewinne zu be-
rücksichtigen. Der Grund für die Berücksichtigung von Veräußerungsgewinnen besteht da-
rin, dass auch andere Jurisdiktionen regelmäßig eine entsprechende Freistellung von der 
Steuerbemessungsgrundlage vorsehen. Somit soll die übliche steuerliche Behandlung von 
qualifizierten Veräußerungsgewinnen auch typisiert in § 21 Absatz 1 Nummer 1 Alternative 
2 berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu § 20 Absatz 1 wird die Regelung für Schachtel-
beteiligungen jedoch nicht um eine Regelung zu Langzeitbeteiligungen ergänzt. 
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 nimmt schließlich Gewinne und Verluste bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts aus, wenn die Gewinne und Verluste aus der Anwen-
dung der Equity-Methode resultieren. Diese wird nach den Rechnungslegungsstandards 
regelmäßig dann angewendet, wenn eine Unternehmensgruppe einen maßgeblichen, nicht 
jedoch einen beherrschenden Anteil an einer Einheit hält. Typischerweise wird eine solche 
Beteiligung bei einer Beteiligungsquote zwischen 20 Prozent und 50 Prozent angenommen. 
Diese Einheiten sind zwar assoziierte Unternehmen oder Joint Ventures für Rechnungsle-
gungszwecke, aber grundsätzlich keine Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe im 
Sinne dieses Gesetzes, da sie nicht von der Unternehmensgruppe beherrscht werden. 
Diesbezüglich sind allerdings die Vorschriften über besondere Beteiligungsstrukturen zu 
beachten. 


Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist um die Ge-
winne infolge der Anwendung der Equity-Methode zu kürzen. Verluste infolge der Anwen-
dung der Equity-Methode sind dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag hinzuzurechnen.  


Zu § 22 (Gewinne oder Verluste aus der Anwendung der  
Neubewertungsmethode auf Sachanlagen) 


Nach IFRS besteht grundsätzlich ein Wahlrecht, ob Sachanlagen nach dem cost model 
(Anschaffungskostenmodell) oder der revaluation method (Neubewertungsmethode) be-
wertet werden. Die durch die Bemessung anhand des beizulegenden Zeitwertes im Rah-
men der Neubewertungsmethode entstehenden Wertsteigerung werden regelmäßig im 
sonstigen Ergebnis (OCI - other comprehensive income) erfolgsneutral ausgewiesen. Aller-
dings werden durch die Neubewertungsmethode entstehende Wertminderungen typischer-
weise ertragswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht. Damit diese Unter-
scheidung im Rahmen der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts angemessen Berücksichtigung findet, werden nach § 22 auch die im OCI festgehalte-
nen Wertänderungen in die Ermittlung einbezogen. Dies betrifft sowohl Wertsteigerungen 
als auch Wertminderungen. 


In diesem Sinne umfasst § 22 Nettogewinne oder Nettoverluste innerhalb eines Geschäfts-
jahres, die infolge der Anwendung der Neubewertungsmethode auf Sachanlagen entste-
hen. Der Begriff Nettogewinne oder Nettoverluste erfasst zudem alle damit in Zusammen-
hang stehenden Steuern. Die erfassten Steuern (einschließlich latenter Steuern) werden im 
Rahmen der Ermittlung der angepassten erfassten Steuern im vierten Teil des Gesetzes 
berücksichtigt. Durch die Einbeziehung der erfassten Steuern in § 22 soll sichergestellt wer-
den, dass diese erfassten Steuern nicht (im Ergebnis) abgezogen werden und in die Ermitt-
lung des effektiven Steuersatzes einfließen. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Veräußerung 
des jeweiligen Sachwertes steuerbefreit erfolgen kann.  


Darüber hinaus müssen drei weitere Voraussetzungen erfüllt sein, damit es sich um Ge-
winne oder Verluste im Sinne der Norm handelt. Zum einen ist eine geschäftsjährliche, also 
periodische, Anpassung des Buchwertes einer Sachanalage an den beizulegenden Zeit-
wert erforderlich. Zum anderen müssen die Wertänderungen im OCI festgehalten werden. 
Schließlich dürfen die Gewinne oder Verluste nicht bereits im Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ausgewiesen werden, um in den Anwen-
dungsbereich der Vorschrift zu fallen. 


Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit können nach § 33 Vermögenswerte und 
Schulden, die im Konzernabschluss zum beizulegenden Zeitwert erfasst oder bei denen 
Anpassungen aufgrund von Wertminderungstests vorgenommen worden sind, bei der Er-
mittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts abweichend hiervon mit 
dem Buchwert (Realisationsmethode) angesetzt werden. Die Ausübung dieses Wahlrechts 
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führt für Zwecke des § 22 dazu, dass Wertänderungen im OCI bereits keinen Eingang in 
die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts finden, sondern der 
entsprechende Betrag bis zur Veräußerung der Vermögenswerte „aufgeschoben“ wird.  


Zu § 23 (Asymmetrische Fremdwährungsgewinne oder Fremdwährungsverluste) 


Zu Absatz 1 


§ 23 sieht Anpassungen bei asymmetrischen Fremdwährungsgewinnen oder -verlusten 
vor. Diese Gewinne und Verluste resultieren grundsätzlich aus Differenzen zwischen den 
für Zwecke der Rechnungslegung und den für steuerliche Zwecke maßgeblichen funktio-
nalen Währungen (zum Beispiel der für externe Rechnungslegungszwecke erstellte Jah-
resabschluss der Geschäftseinheit lautet auf Euro und die steuerliche Gewinnermittlung 
erfolgt nach US-Dollar). Für Fälle, in denen die funktionalen Währungen übereinstimmen 
(zum Beispiel der für externe Rechnungslegungszecke erstellte Jahresabschluss und steu-
erliche Gewinnermittlung lauten auf Euro), sind für Zwecke dieses Gesetzes grundsätzlich 
keine Anpassungen vorgesehen, sodass sonstige im Jahresabschluss enthaltene Fremd-
währungsgewinne oder Fremdwährungsverluste auch bei der Ermittlung des Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindesteuer-Verlust zu berücksichtigen sind (zum Beispiel Gewinne 
oder Verluste aus der Anpassung der Einzelabschlüsse an die Berichtswährung der berich-
tenden Einheit). 


§ 23 Absatz 1 unterscheidet dabei grundsätzlich vier unterschiedliche Sachverhaltskonstel-
lationen. Die Nummern 1 und 2 beschränken sich auf Anpassungen, die auf unmittelbaren 
Abweichungen zwischen den für handels- und den für steuerrechtliche Zwecke maßgeben-
den funktionalen Währungen beruhen. Nummern 3 und 4 erweitern den Blick auf dritte 
Währungen, die weder die für steuerliche Zwecke noch die für die externe Rechnungsle-
gung maßgeblichen Währungen darstellen. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 nimmt Konstellationen in den Blick, in denen Geschäftsvorfälle in der für Zwecke 
der Rechnungslegung maßgeblichen Währung abgewickelt werden und sich für steuerliche 
Zwecke aufgrund einer abweichenden Währung ein Gewinn oder Verlust materialisiert. Um 
die steuerliche Behandlung für Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts nachzuvollziehen, führt Nummer 1 zu einer positiven Anpassung, 
wenn ein steuerpflichtiger Gewinn entsteht und zu einer negativen Anpassung, wenn ein 
steuerpflichtiger Verlust entsteht.  


Beispiel 


A Co ist eine in Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit einer multinationalen 
Unternehmensgruppe. Die für steuerliche Zwecke maßgebliche Währung von A Co 
lautet auf Euro, wohingegen die für Zwecke der Rechnungslegung maßgebliche Wäh-
rung auf US-Dollar lautet. Zu Beginn des Geschäftsjahres hält A Co. eine nichtverzins-
liche Anleihe mit einem Nennwert von 1.000 US-Dollar. Der Währungskurs beträgt zu 
diesem Zeitpunkt 1 Euro : 1 US-Dollar. Am Ende des Geschäftsjahres hat der Euro 
gegenüber dem Dollar auf 1 Euro : 1,25 US-Dollar zugelegt. Da die für steuerliche Zwe-
cke maßgebliche Währung auf Euro lautet, wird bei der steuerlichen Gewinnermittlung 
ein Verlust in Höhe von 200 Euro (1 000 Euro / 1,25) einbezogen. Unterstellt man an-
dere Einkünfte in Höhe von 500 Euro und einen Steuersatz in A von 20 Prozent, resul-
tiert nach Abzug des Währungsverlusts ein steuerpflichtiger Gewinn in Höhe von 
300 Euro und eine Steuerschuld von 60 Euro. Da für Zwecke der Rechnungslegung 
hingegen kein Anpassungsbedarf besteht (Anleihe lautet auf US-Dollar), stehen den 
anderen Einkünften in Höhe von 625 US-Dollar (500 Euro x 1,25), keine Verluste ge-
genüber. Folglich würde die effektive Steuerbelastung ohne die Anpassung nach Num-
mer 1 bei 12 Prozent (75 US-Dollar / 625 US-Dollar) liegen und eine Nachversteuerung 
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evozieren. Um dieses nicht intendierte Ergebnis zu vermeiden, bezieht Nummer 1 den 
Fremdwährungsverlust bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns mit ein.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 stellt die spiegelbildliche Situation zu Nummer 1 dar und verlangt eine Anpas-
sung bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts, wenn 
Transaktionen in der für steuerrechtliche Zwecke maßgeblichen Währung abgewickelt wer-
den, für Zwecke der Rechnungslegung allerdings eine abweichende Währung zugrunde 
gelegt wird. Insoweit macht Nummer 2 eine negative Anpassung erforderlich, wenn ein 
steuerpflichtiger Gewinn entsteht und eine positive Anpassung, wenn ein steuerpflichtiger 
Verlust entsteht.  


Beispiel 


A Co ist eine in Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit einer multinationalen 
Unternehmensgruppe. Die für steuerliche Zwecke maßgebliche Währung von A Co 
lautet auf Euro, wohingegen die für Zwecke der Rechnungslegung maßgebliche Wäh-
rung auf US-Dollar lautet. Zu Beginn des Geschäftsjahres schließt A Co. einen Kredit-
vertrag in Euro ab. Am Ende des Geschäftsjahres zahlt A Co. 500 Euro Zinsen, die 
sich bei einem Währungskurs von 1 Euro : 1 US-Dollar in 500 US-Dollar Zinsaufwand 
im Rahmen des Konzernabschluss niederschlagen. Im zweiten Geschäftsjahr fällt der 
Dollar im Vergleich zum Euro bei einem Wechselkurs von 1 Euro : 1,25 US-Dollar so-
dass die Zinszahlungen steuerrechtlich und in der Rechnungslegung in Höhe von 
500 Euro beziehungsweise 500 US-Dollar den Konzerngewinn mindern. Durch die 
Währungskursschwankungen ist allerdings gleichzeitig erforderlich, dass der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem zu zahlenden Betrag (625 US-Dollar) und dem Zinsauf-
wand als Währungsverlust in Höhe von 125 US-Dollar aufwandswirksam berücksichtigt 
wird. Da diesem Differenzbetrag allerdings kein steuerlicher Gewinn gegenübersteht, 
sieht Nummer 2 eine entsprechende Anpassung in gleicher Höhe vor. Soweit die für 
steuer- und Zwecke der Rechnungslegung maßgeblichen Währungen abweichen, wird 
durch Nummer 2 für die beschriebenen Fälle die Wirkung der Wechselkursschwankung 
auf die effektive Steuerbelastung neutralisiert.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 bezieht sich auf Drittwährungen, also Währungen, die weder die für handels- 
noch die für steuerrechtliche Zwecke maßgebliche Währung darstellen. Nummer 3 bezieht 
sich auf Währungsgewinne und -verluste, die sich aus dem Verhältnis von der für Zwecke 
der Rechnungslegung maßgeblichen funktionalen Währung und einer Drittwährung erge-
ben. Ergibt sich ein Gewinn ist negative Anpassungen bei der Ermittlung des Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts vorzunehmen. Ergibt sich ein Verlust, ist eine 
positive Anpassung bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts vorzunehmen. 


Beispiel 


A Co ist eine im Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit einer multinationa-
len Unternehmensgruppe. Die für steuerliche Zwecke maßgebliche Währung von A Co 
lautet auf Euro, wohingegen die für Zwecke der Rechnungslegung maßgebliche Wäh-
rung auf US-Dollar lautet. Im ersten Geschäftsjahr verkauft A Co u. a. Waren an Kun-
den in Großbritannien. Die Wechselkurse betragen 1 Pfund : 1,1 Euro, 1 Pfund : 
1,8 US-Dollar und 1 US-Dollar : 0,61 Euro. Für die verkauften Waren auf Ziel in Höhe 
von 100 Pfund, setzt A Co entsprechend eine Forderung für steuerliche (handelsrecht-
liche) Zwecke in Höhe von 110 Euro (180 US-Dollar) an. Im zweiten Jahr wird die For-
derung in Höhe von 100 Pfund beglichen. Derweil haben sich die Wechselkurse wie 
folgt entwickelt: 1 Pfund : 1,21 Euro, 1 Pfund : 1,98 US-Dollar und 1 US-Dollar : 
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0,61 Euro. Somit entsprechen 100 Pfund nunmehr 121 Euro beziehungsweise 
198 US-Dollar. In Bezug auf die für steuerliche Zwecke maßgebliche Währung entsteht 
folglich ein Währungsgewinn in Höhe von 11 Euro (= 121-110), der allerdings im Rah-
men der steuerlichen Gewinnermittlung nicht berücksichtigungsfähig ist. Für Zwecke 
der Rechnungslegung ergibt sich gleichzeitig ein Währungsgewinn in Höhe von 18 US-
Dollar (= 198 - 180), der ertragswirksam verbucht wird.  


Da der Währungsgewinn auf Schwankungen zwischen der für Zwecke der Rechnungs-
legung maßgeblichen funktionalen Währung (US-Dollar) und einer dritten Währung 
(Pfund) zurückzuführen ist, sind vorliegend weder Nummer 1 noch Nummer 2 einschlä-
gig. Im vorliegenden Fall führt die Anwendung von Nummer 3 dazu, dass der Wäh-
rungsgewinn für Zwecke der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts keine Berücksichtigung findet. Dem entsprechend ist eine negative An-
passung des Ergebnisses in der Rechnungslegung in Höhe von 18 US-Dollar vorzu-
nehmen.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 gleicht Differenzen zwischen der für steuerliche Zwecke maßgeblichen funktio-
nalen Währung und einer dritten Währung aus. Dabei ist es unerheblich, ob der Fremdwäh-
rungsgewinn oder -verlust im Rahmen der steuerlichen Gewinnermittlung berücksichti-
gungsfähig ist. Entsprechend ist eine positive (negative) Anpassung bei Fremdwährungs-
verlusten und eine negative Anpassung bei Fremdwährungsgewinnen erforderlich. 


Beispiel 


Das Beispiel aus Nummer 3 wird fortgesetzt. Neben der Anpassung nach Nummer 3 
ist in dem Zusammenhang auch eine Anpassung nach Nummer 4 erforderlich, da 
ebenfalls ein Fremdwährungsgewinn aufgrund der Währungskursschwankung zwi-
schen Pfund und Euro entstanden ist. Dieser Gewinn muss – umgerechnet in die für 
Zwecke der Rechnungslegung maßgebliche funktionale Währung (US-Dollar) – ent-
sprechend positiv im Rahmen der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Min-
deststeuer-Verlusts Berücksichtigung finden. Da Nummer 4 explizit festschreibt, dass 
die steuerliche Behandlung für die Frage einer möglichen Korrektur unbeachtlich ist, 
spielt es im vorliegenden Beispiel keine Rolle, dass der Währungsgewinn nicht besteu-
ert wird. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält die für Zwecke der Anwendung des Absatzes 1 relevanten Definitionen 
der für steuerliche Zwecke und Zwecke der Rechnungslegung maßgeblichen funktionalen 
Währung sowie der dritten Währung. Die für steuerrechtliche Zwecke maßgebliche funktio-
nale Währung ist die Währung, die im Belegenheitsstaat der Geschäftseinheit im Rahmen 
der steuerlichen Gewinnermittlung sowie für die Ermittlung der erfassten Steuern maßgeb-
lich ist. Die für Zwecke der Rechnungslegung maßgebliche funktionale Währung ist die 
Währung, die bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrags der Geschäftseinheit verwendet wird. Die dritte Währung ist als 
Auffangtatbestand formuliert und umfasst alle Währungen, die weder die für handels- noch 
die für steuerrechtliche Zwecke maßgeblichen funktionalen Währungen darstellen. 
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Zu § 24 (Bilanzierungs- und Bewertungsfehler eines vorangegangenen 
Geschäftsjahres;  
Änderungen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden) 


Zu Absatz 1 


Nach § 18 Nummer 8 sind Anpassungen aufgrund von Fehlern eines vorangegangenen 
Geschäftsjahres bei der Bewertung oder Bilanzierung oder der Änderungen von Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsätzen erforderlich. § 24 definiert, unter welchen Vorausset-
zungen derartige Fehler und Änderungen zu Hinzurechnungen oder Kürzungen führen. Die 
Änderungen beziehen sich dabei jeweils auf das Eigenkapital in der Bilanz der Geschäfts-
einheit zu Beginn des Geschäftsjahres. Diese Änderungen sind allerdings nur erforderlich, 
sofern sie sich auch auf die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts ausgewirkt haben. Eine Anpassung ist nach § 24 beispielsweise dann nicht erfor-
derlich, wenn sich der Fehler oder die Änderung auf ein Geschäftsjahr bezieht, in dem die-
ses Gesetz noch nicht auf die betroffene Geschäftseinheit anwendbar war. Schließlich müs-
sen die Änderungen auf einen Fehler nach Nummer 1 oder eine Änderung nach Nummer 2 
zurückzuführen sein. 


Zu Nummer 1 


Wenn eine Unternehmensgruppe einen Fehler bei der Ermittlung des Jahresüberschusses 
oder Jahresfehlbetrags korrigiert, muss sie grundsätzlich das Eigenkapital in der Bilanz der 
Geschäftseinheit zu Beginn des Geschäftsjahres in dem der Fehler entdeckt worden ist 
(oder sobald die Korrektur praktisch erstmalig möglich ist) neu bestimmen. Sofern sich der 
Fehler auf gruppeninterne Geschäftsvorfälle bezieht, die zu einander ausgleichenden Feh-
lern in den betroffenen Einheiten geführt haben, hat sich dieser Fehler im Ergebnis nicht 
auf den Konzernabschluss ausgewirkt. Für die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts müssen die Änderungen dennoch berücksichtigt werden. Sie füh-
ren – je nach Art des korrigierten Fehlers – zu einer Hinzurechnung oder Kürzung im Rah-
men der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts.  


Zu Nummer 2 


Bei Änderungen der Bilanzierungsvorschriften einer Unternehmensgruppe kann es dazu 
kommen, dass das Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz dergestalt neu bestimmt werden 
muss, als wäre das Eigenkapital schon in den vorherigen Geschäftsjahren nach den neuen 
Vorschriften bilanziert worden. Andernfalls könnte es sein, dass das Eigenkapital in Folge-
jahren zu hoch oder niedrig bewertet wird. Im Falle einer Änderung der Bilanzierungsvor-
schriften, spiegeln der Anstieg oder die Minderung des Eigenkapitals jeweils Erträge, Ge-
winne, Aufwendungen oder Verluste wider, die nach den neuen Bilanzierungsvorschriften 
bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrags berücksichtigt werden (oder in vorherigen Geschäftsjahren berücksichtigt worden 
wären). Die nach §§ 15, 18 Nummer 8 und § 24 Absatz 1 Nummer 2 anzupassenden Be-
träge korrespondieren unmittelbar mit den Änderungen des Eigenkapitals in der Eröffnungs-
bilanz. Sofern eine Änderung zu einer Minderung des Eigenkapitals führt, ist der entspre-
chende Betrag nach diesem Gesetz im Rahmen der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts zu kürzen. Eine änderungsbedingte Erhöhung des Eigenkapi-
tals ist dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag in ent-
sprechender Höhe hinzuzurechnen.  


Zu Absatz 2 


Eine Korrektur des Fehlers ist nicht nach § 24, sondern nach § 50 vorzunehmen, wenn die 
Korrektur zu einer Minderung der nach § 50 geschuldeten erfassten Steuern führt. In Ab-
grenzung zu § 50 Absatz 3 erfasst § 24 zudem keine Korrekturen, die zu einer 
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entsprechenden Minderung der erfassten Steuern für das vorangegangene Geschäftsjahr 
in Höhe von mindestens 1 Million Euro führen.  


Zu § 25 (Korrekturposten Pensionsaufwand) 


Pensionsverpflichtungen können als Aufwendungen bei der Mindeststeuer-Gewinnermitt-
lung in der Höhe berücksichtigt werden, in der im Geschäftsjahr Beiträge an eine Pensions-
einheit geleistet wurden. Die Bemessung der jährlichen Pensionsverpflichtungen anhand 
der tatsächlich geleisteten Beiträge hat zwei wesentliche Gründe. Erstens hängt die steu-
erliche Abzugsmöglichkeit von an eine Pensionseinheit ausgelagerte Pensionsverpflichtun-
gen in zeitlicher Hinsicht im internationalen Vergleich typischerweise vom Zeitpunkt der 
Zahlung der Beiträge ab. Daher ist es konsequent, den Zeitpunkt der Berücksichtigung der 
Pensionsverpflichtungen nach diesem Gesetz an die jeweilige innerstaatliche Berücksich-
tigung der Beiträge anzupassen. Zweitens werden somit Komplikationen und potenzielle 
Wettbewerbsverzerrungen vermieden, die sich aus anerkannten Rechnungslegungsstan-
dards ergeben würden, bei denen sich die Auswirkungen der Pensionsbilanzierung aus-
schließlich erfolgsneutral im OCI widerspiegeln. 


Die Anpassung nach § 25 erfolgt in Höhe der Differenz zwischen den für das Geschäftsjahr 
geleisteten Beiträgen an eine Pensionseinheit sowie der Höhe der Pensionsaufwendungen, 
die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als Aufwand 
berücksichtigt worden sind. 


Der für § 18 Nummer 9 maßgebliche Änderungsbetrag fällt positiv aus (Hinzurechnung), 
wenn die im Jahresergebnis berücksichtigten Pensionsverpflichtungen die geleisteten Bei-
träge übersteigen. Sofern die geleisteten Beiträge die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigten Pensionsverpflichtungen überstei-
gen, fällt der Änderungsbetrag negativ aus (Kürzung).  


Satz 2 stellt klar, dass § 25 nur auf Pensionsverpflichtungen Anwendung findet, die auf eine 
Pensionseinheit ausgelagert sind. Im Fall der Direktzusage werden die Aufwendungen im-
mer vollumfänglich in dem Jahr berücksichtigt, in dem die Aufwendungen im Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigt worden sind.  


Zu § 26 (Gruppeninterne Finanzierungsvereinbarungen) 


Zu Absatz 1 


§ 26 dient der Verhinderung von Gestaltungen mittels hybrider Finanzierungsgestaltungen. 
Absatz 1 etabliert daher ein Abzugsverbot für Aufwendungen aus gruppeninternen Finan-
zierungsvereinbarungen für Zwecke der Mindeststeuer-Gewinnermittlung.  


Das Abzugsverbot gilt nach Satz 2 nur, wenn während der erwarteten Laufzeit der Verein-
barung nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon auszugehen ist, dass die den 
Aufwendungen entsprechenden Erträge beim Empfänger zu keiner entsprechenden Erhö-
hung des steuerlichen Gewinns führen. Sollte im Steuerrecht des Steuerhoheitsgebiets des 
hochbesteuerten Gläubigers zum Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierungsvereinba-
rung keine Regelung umgesetzt sein, die grundsätzlich eine korrespondierende Erfassung 
der Erträge ausschließt, ist nach vernünftigem kaufmännischem Ermessen davon auszu-
gehen, dass es zur entsprechenden Erhöhung des steuerlichen Einkommens kommt. Ist 
die ertragsmäßige Erfassung allerdings an die Erfüllung bestimmter gesetzlicher Voraus-
setzungen geknüpft, ist zu prüfen, ob und inwieweit die Finanzierungsvereinbarung so aus-
gestaltet ist, dass die Erfüllung der Voraussetzung mit einer überwiegenden Wahrschein-
lichkeit eintritt. Von einer Erhöhung ist auch nicht auszugehen, wenn eine Befreiung oder 
(fiktive) Abzüge oder Steueranrechnung sowie andere Steuervorteile aufgrund der ertrags-
wirksamen Erfassung entstehen. Auch die Verrechnung mit einem Zinsvortrag stellt keine 
Erhöhung dar.  
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Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält die Begriffsdefinitionen. Demnach ist eine gruppeninterne Finanzierungs-
vereinbarung jede Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Geschäftseinheiten derselben 
Unternehmensgruppe im Rahmen derer ein hochbesteuerter Gläubiger einer Geschäftsein-
heit in einem Niedrigsteuerhoheitsgebiet unmittelbar oder mittelbar Kapital überlässt. Somit 
nimmt die Finanzierungsvereinbarung nicht nur unmittelbare, sondern auch mittelbare Ka-
pitalüberlassungen in den Blick. 


Ein hochbesteuerter Gläubiger ist definiert als eine Geschäftseinheit, die in keinem Nied-
rigsteuerhoheitsgebiet belegen ist. Als Hochsteuergebiet im Sinne dieser Vorschrift gilt 
auch jedes Steuerhoheitsgebiet, dass kein Niedrigsteuerhoheitsgebiet wäre, wenn alle Er-
träge oder Aufwendungen aus der gruppeninternen Finanzierungsvereinbarung bei der Er-
mittlung des effektiven Steuersatzes dieses Steuerhoheitsgebiets außer Acht gelassen 
würden. Durch das Abstellen auf die Belegenheit der Geschäftseinheit wird verdeutlicht, 
dass auch Betriebsstätten hochbesteuerte Gläubiger sein können.  


Zu § 27 (Steuerliche Zulagen) 


Zu Absatz 1 


§ 18 Nummer 10 in Verbindung mit § 27 regeln die erforderlichen Anpassungen bei steuer-
lichen Zulagen. Dabei gilt es steuerliche Investitionsförderungen, die durch das Steuersys-
tem gewährt werden, mit staatlichen Investitionsförderungen außerhalb des Steuersystems 
gleich zu stellen. Das Gesetz unterscheidet grundsätzlich zwei unterschiedliche Formen 
von durch das Steuersystem gewährten Zulagen. Als anerkannte steuerliche Zulagen wer-
den diejenigen Zulagen behandelt, die so ausgestaltet sind, dass sie innerhalb von vier 
Jahren ab Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der Zulage erstattet 
werden können, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Steuerschuld besteht. So ist bei-
spielsweise eine steuerliche Zulage, die zunächst – soweit vorhanden – auf eine beste-
hende Steuerschuld angerechnet wird und bei der nur der übersteigende Betrag vor Ablauf 
der Vierjahresfrist ausbezahlt wird, als anerkannte steuerliche Zulage anzusehen. Für diese 
Art der Zulage sieht das Gesetz eine Behandlung als Ertrag vor, sodass diese den Nenner 
bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes erhöht. Da einige Rechnungslegungsstan-
dards steuerliche Zulagen im Steuerergebnis erfassen, wären diese im Zuge der Ermittlung 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ertragswirksame umzuwidmen, 
das heißt es wird eine Erhöhung der erfassten Steuern und eine korrespondierende Erfas-
sung als Ertrag vorgenommen.  


Sind die Voraussetzungen in § 27 Absatz 1 nicht erfüllt, sind die steuerlichen Zulagen 
grundsätzlich als Minderung der erfassten Steuern zu behandeln, sodass sie bei der Be-
rechnung der effektiven Steuerlast Eingang in den Zähler finden. Zentrales Ausgestaltungs-
merkmal dieser Zulagen ist die Beschränkung auf die vorhandene Steuerschuld ohne Aus-
sicht auf Erstattung des übersteigenden Teils. Dabei ist wichtig, dass eine innerhalb des 
Vier-Jahreszeitraum angerechnete steuerliche Zulage nicht deswegen als anerkannt gilt, 
weil die steuerliche Zulage vortragsfähig ist. Sie muss vielmehr so ausgestaltet sein, dass 
stets die Möglichkeit auf vollumfängliche Erstattung besteht. Kann nur ein Teil innerhalb der 
Vier-Jahresfrist erstattet werden, ist aufzuteilen, das heißt, dass der bis dahin erstattungs-
fähige Teil als Ertrag behandelt wird und der Rest als Minderung der erfassten Steuern zu 
berücksichtigen ist.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert die Begriffe anerkannte steuerliche Zulagen und nicht anerkannte steu-
erliche Zulagen. Anerkannte steuerliche Zulagen umfassen keine anrechenbaren oder er-
stattungsfähigen Steuern in Bezug auf zulässige Anrechnungssteuern oder unzulässige 
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erstattungsfähige Anrechnungssteuern gilt, das heißt, dass diese Steuern nicht als Ertrag 
zu erfassen sind.  


Zu Unterabschnitt 2 (Sektorspezifische Gewinnermittlung) 


Zu § 28 (Ausnahme für Gewinne oder Verluste aus dem internationalen Seeverkehr) 


Zu Absatz 1 


Nach § 28 sind Gewinne und Verluste, die eine Geschäftseinheit im internationalen See-
verkehr erzielt, von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
auszunehmen. Damit knüpft dieses Gesetz an die in vielen Ländern verbreitete Körper-
schaftsteuerbefreiung für Erträge aus dem internationalen Seeverkehr an. Hiervon sind Er-
träge aus dem internationalen Seeverkehr im Sinne des Absatzes 2 sowie auch damit in 
Verbindung stehende Neben- und Hilfsgeschäfte im Sinne des Absatzes 3 erfasst. 


Beispiel 1 


Eine Geschäftseinheit hat einen Mindeststeuer-Jahresüberschuss von 200 Euro. 
60 Euro davon stammen aus der Ausübung einer Tätigkeit, die nicht unter § 28 fällt, 
100 Euro aus dem internationalen Seeverkehr und 40 Euro aus anerkannten Neben- 
und Hilfsgeschäften. Für die Berechnung der Gewinne oder Verluste sind keine ande-
ren Anpassungen erforderlich als der Ausschluss der Gewinne oder Verluste aus dem 
internationalen Seeverkehr. Der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit beträgt 
folglich 60 Euro. 


Beispiel 2 


Eine Geschäftseinheit hat Erträge in Höhe von 360 Euro aus der Ausübung einer Tä-
tigkeit, die nicht unter § 28 fällt, einen Verlust in Höhe von 100 Euro aus dem internati-
onalen Seeverkehr und einen Verlust in Höhe von 60 Euro aus anerkannten Neben- 
und Hilfsgeschäften. Der Mindeststeuer-Jahresüberschuss beträgt 200 Euro, der Min-
deststeuer-Gewinn allerdings 360 Euro (= 200 - (-100 - 60) = 200 + 160). 


Satz 2 beziehungsweise Halbsatz 2 enthält eine Substanzanforderung, damit die Ge-
schäftseinheit ihre Gewinne oder Verluste von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts ausnehmen kann. Die strategische oder kaufmännische Ge-
schäftsleitung sämtlicher betroffener Seeschiffe muss tatsächlich in demselben Steuerho-
heitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit belegen ist, ausgeübt werden. Maßgeblich ist da-
bei wo die Geschäftsleitung tatsächlich ausgeübt wird. Hierfür sind alle relevanten Um-
stände in einer Gesamtschau zu bewerten. Zu den betroffenen Seeschiffen gehören nicht 
nur eigene Seeschiffe, sondern auch gecharterte oder anderweitig zur Verfügung stehende 
Seeschiffe. 


Die strategische Geschäftsleitung kann insbesondere Entscheidungen über signifikante In-
vestitionsentscheidungen, Vermögensverfügungen (bspw. Kauf und Verkauf von Seeschif-
fen), Vergabe von großen Aufträgen, Vereinbarungen zu Kooperationen, Pooling-Verein-
barungen sowie die Leitung ausländischer Niederlassungen umfassen. Maßgebliche Fak-
toren, um den Ort der strategischen Geschäftsleitung zu bestimmen, sind die Anwesenheit 
von Entscheidungsträgern (inklusive der Geschäftsleitung), der Sitzungsort von Gesell-
schaftergremien oder Vorstandsitzungen sowie der Wohnort von Geschäftsleitern und ent-
scheidenden Mitarbeitern. 


Die kaufmännische Geschäftsleitung kann insbesondere die Verantwortung von Routen-
planungen, Annahme und Verarbeitung von Buchungsanfragen für Passagiere oder Fracht, 
Versicherungs- und Finanzierungsangelegenheiten, Personalmanagement, Einkauf und 
Fortbildungen umfassen. Maßgebliche Faktoren, um den Ort der kaufmännischen 
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Geschäftsleitung zu bestimmen, ist die Anzahl an Mitarbeitern, die mit einer Tätigkeit in 
dem Steuerhoheitsgebiet beschäftigt sind, Art und Umfang der im Steuerhoheitsgebiet ge-
nutzten Unterkünfte sowie der Wohnort der wichtigsten Führungskräfte, einschließlich der 
Unternehmensleiter.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert, was Gewinne und Verluste aus dem internationalen Seeverkehr im Sinne 
der Norm sind. Die in den Nummern 1 bis 6 aufgeführten Fallgestaltungen orientieren sich 
an der zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Gesetzes geltenden Fassung des OECD-Mus-
terkommentars (OECD-MK) zu Artikel 8 OECD-Musterabkommen (OECD-MA). Zusam-
mengefasst handelt es sich hierbei um Gewinne oder Verluste, die mit der Beförderung von 
Passagieren oder Fracht im internationalen Seeverkehr im Zusammenhang stehen. 


So sind nach Nummer 1 zunächst die unmittelbaren Gewinne oder Verluste aus der Beför-
derung von Passagieren oder Fracht auf einem Seeschiff im internationalen Seeverkehr 
von der Bemessungsgrundlage nach § 15 auszunehmen. Dies gilt in Übereinstimmung mit 
Artikel 8 OECD-MK unabhängig davon, ob es sich um ein eigenes Seeschiff der Geschäfts-
einheit handelt, oder ob dieses lediglich angemietet oder der Geschäftseinheit anderweitig 
zur Verfügung gestellt wurde. Der internationale Seeverkehr erfasst jeden Transport mit 
einem Seeschiff, der nicht lediglich innerhalb desselben Hoheitsgebiets stattfindet. Dieses 
Hoheitsgebiet muss nicht notwendigerweise das Hoheitsgebiet sein, in dem die Geschäfts-
einheit selbst belegen ist. 


Nummer 2 erweitert die Regelung nach Nummer 1 auf Fälle, in denen die Beförderung teil-
weise oder vollständig im Rahmen eines Slot-Charter-Vertrags vollzogen wird. Nach Num-
mer 3 werden auch Gewinne oder Verluste von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts ausgenommen, die sich aus der Vermietung eines Seeschiffs 
ergeben. Das Seeschiff muss für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im interna-
tionalen Seeverkehr bestimmt sein und tatsächlich dafür eingesetzt werden und zudem voll-
ständig ausgerüstet und bemannt vermietet werden. Die nach Nummer 4 erfassten Ge-
winne oder Verluste entstehen im Falle von gruppeninternen Vermietungen, also Vermie-
tungen zwischen Geschäftseinheiten derselben Unternehmensgruppe. Im Unterschied zu 
Nummer 3 handelt es sich hierbei um eine Vermietung nur des Schiffes, das heißt ohne 
Besatzung oder weitere Ausrüstung (sog. Bareboat-Charter). Nach Nummer 5 werden auch 
Gewinne und Verluste von der Bemessungsgrundlage ausgenommen, die eine Geschäfts-
einheit durch Beteiligungen an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer interna-
tionalen Betriebsstelle für die Beförderung von Passagieren oder Fracht im internationalen 
Seeverkehr erwirtschaftet. Schließlich sind auch Gewinne oder Verluste, die bei einer Ge-
schäftseinheit aus dem Verkauf eines Seeschiffs anfallen, von § 28 erfasst. Dies gilt aber 
nur, wenn das Schiff mindestens ein Jahr lang für die Beförderung von Passagieren oder 
Fracht im internationalen Seeverkehr genutzt wurde und die Geschäftseinheit das Seeschiff 
überdies mindestens ein Jahr lang gehalten hat. Hierdurch wird eine nicht sachgemäße 
Befreiung von bloßen Handelsgeschäften mit Seeschiffen vermieden. 


Durch Satz 2 wird vermieden, dass Gewinne und Verluste einer Geschäftseinheit, die aus 
der Beförderung auf Binnenwasserstraßen in demselben Steuerhoheitsgebiet erzielt wer-
den, von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausge-
nommen werden. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 definiert, welche Tätigkeiten zu den anerkannten Neben- und Hilfsgeschäften im 
Sinne dieses Paragraphen gehören und damit nach Absatz 1 von der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen sind. Alle aufgeführten Tä-
tigkeiten müssen dabei einen Zusammenhang mit der Beförderung von Passagieren oder 
Fracht im internationalen Seeverkehr aufweisen. Aus der Eigenschaft als Neben- und 
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Hilfstätigkeit folgt, dass die jeweils zugehörige Haupttätigkeit eine Tätigkeit im Sinne des 
Absatzes 2 sein muss. Die Auflistung in Absatz 3 beschränkt sich auf die in Artikel 8 OECD-
MK aufgeführten Tätigkeiten. 


Der grundsätzliche Ausschluss von Einkünften aus inländischen Transporten aus dem An-
wendungsbereich der qualifizierten Hilfs- und Nebentätigkeiten aus dem internationalen 
Seeverkehr mindert das Risiko von Wettbewerbsverzerrungen zwischen Schifffahrtsunter-
nehmen. Diese könnten andernfalls zwischen Unternehmen entstehen, die derartige 
Dienstleistungen in ihren Betrieb im Rahmen des internationalen Seeverkehrs vertikal inte-
griert haben und unabhängigen Speditions- und Logistikdienstleistern (an Land). 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfasst Gewinne oder Verluste aus einer Bareboat-Vercharterung, also aus der 
Vermietung eines Seeschiffs ohne Besatzung und vollständiger Ausrüstung. Im Gegensatz 
zu Absatz 2 Nummer 4 erfasst Absatz 3 Nummer 1 Vermietungseinkünfte, die der Ge-
schäftseinheit von einem Schifffahrtsunternehmen, das keine Geschäftseinheit ist, zuflie-
ßen. Der den Einkünften zugrundeliegende Mietvertrag darf für maximal drei Jahre ge-
schlossen werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur Einkünfte aus kurzfristigen Ver-
mietungsverhältnissen, die beispielsweise aus einem übermäßigen Bedarf des Schifffahrts-
unternehmens resultieren können, von der Ausnahme erfasst werden. Aus der zeitlichen 
Beschränkung lässt sich im Übrigen kein Rückschluss darauf ziehen, wann ein Bareboat-
Charter im Sinne des Artikel 8 OECD-MK vorliegt. Bareboat-Charter fällt dann nicht mehr 
unter die Nummer 1, wenn zwischen der Geschäftseinheit und dem Schifffahrtsunterneh-
men eine vertragliche Vereinbarung besteht, nach der das Schiff dem Schifffahrtsunterneh-
men mehr als drei Jahre zur Verfügung steht. Zur Bewertung dessen sind auch vorherige 
sowie nachfolgende Vermietungen desselben Schiffs zu betrachten. Sofern die vertragliche 
Vereinbarung für nicht mehr als drei Jahre vereinbart wurde, kann sich aus den Gesamt-
umständen dennoch eine länger als drei Jahre andauernde Vermietung ergeben. Wenn 
beispielsweise ein zwei Jahre lang geltender Mietvertrag für zwei weitere Jahre verlängert 
wird, würden alle Erträge ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verlängerung nicht nach 
§ 28 Absatz 3 Nummer 1 ausgenommen. Sofern sich aus den Gesamtumständen ergibt, 
dass auch die vor der Verlängerung angelegte Vermietung für einen drei Jahre überstei-
genden Zeitraum vorgesehen war, sind auch die dadurch entstandenen Erträge nicht von 
der Ausnahme nach § 28 Absatz 3 Nummer 1 erfasst.  


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 werden Einkünfte aus dem Verkauf von Fahrkarten erfasst. Voraussetzung 
ist, dass die Fahrkarte für den inländischen Teil einer internationalen Fahrt und durch ein 
anderes Schifffahrtsunternehmen ausgestellt wird. 


Zu Nummer 3 


Nummer 3 erfasst Erträge aus der Vermietung und kurzfristigen Lagerung von Containern. 
Hierunter fallen auch Kompensationen für die verspätete Rückgabe von Containern. Eine 
Lagerung dürfte dann noch als kurzfristig angesehen werden, wenn sie maximal fünf Tage 
andauert. Letztendlich hängt die Bewertung, ob es sich um eine kurzfristige Lagerung han-
delt, aber von einer wertenden Betrachtung der Gesamtumstände ab.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 erfasst Einkünfte aus der Erbringung von Dienstleistungen für andere Schiff-
fahrtsunternehmen. Hierzu gehören – in Übereinstimmung mit Artikel 8 OECD-MK – die 
Tätigkeiten von Ingenieuren, dem Wartungspersonal, Ladearbeitern sowie dem Bewir-
tungs- und Kundenpersonal.  







 - 179 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Zu Nummer 5 


Nummer 5 erfasst schließlich erfasst Kapitalerträge, die aus einer Investition stammen, die 
für den Betrieb von Seeschiffen erforderlich ist. Die Erforderlichkeit einer Investition kann 
sich sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus rechtlichen Gründen ergeben. Hierzu können 
beispielsweise die durch eine Bareinlage erzielten Zinserträge gehören, wenn diese Bar-
einlage für die Fortführung des Unternehmens erforderlich war. Hierzu können auch Erträge 
aus Anleihen gehören, wenn die Ausgabe dieser Anleihen vom Gesetzgeber für die Fort-
führung oder Aufnahme des Betriebs vorgeschrieben ist. In diesem Fall ist die Investition 
erforderlich, um den Betrieb legal auszuüben. Nummer 5 gilt jedoch nicht für Zinserträge, 
die im Rahmen der Abwicklung von Zahlungsstrom- oder anderen Vermögensverwaltungs-
tätigkeiten für andere Geschäftseinheiten erzielt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob 
diese Geschäftseinheiten innerhalb oder außerhalb des betreffenden Hoheitsgebiets an-
sässig sind (beispielsweise bei einer Zentralisierung der Vermögens- und Anlagetätigkeit). 
Die Vorschrift ist auch nicht auf Zinserträge anwendbar, die durch die kurzfristige Anlage 
von Gewinnen aus dem Schiffsbetrieb erzielt werden, wenn die angelegten Mittel nicht für 
den Betrieb erforderlich sind. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 enthält Vorschriften hinsichtlich der Berücksichtigung und Zuordnung von Aufwen-
dungen, die in einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit Tätigkeiten im 
Sinne der Absätze 2 oder 3 stehen. Stehen Aufwendungen in einem unmittelbaren Zusam-
menhang mit diesen Tätigkeiten, sind sie diesen direkt zuzuordnen. Besteht dieser Zusam-
menhang lediglich mittelbar, sind die Aufwendungen entsprechend dem Verhältnis der Um-
satzerlöse der Geschäftseinheit aus diesen Tätigkeiten zu ihren Gesamtumsatzerlösen zu-
zuordnen.  


Zu den unmittelbaren Aufwendungen können (nicht abschließend aufgelistet) die folgenden 
Posten gehören: Aufwendungen für den Betrieb des Schiffs (Mitarbeiterkosten [bspw. Be-
satzung und Verwaltung], Treibstoff, Wartung und Verbesserungen, Hafenkosten [bspw. 
Terminalgebühren, Be- und Entladung], Aufwendungen für die Nutzung des Schiffs (Ab-
schreibungen für das Schiff und zugehörige Ausrüstung und Infrastruktur, Charteraufwen-
dungen Vermietung von Containern und Warenumschlag). 


Mittelbare Aufwendungen sind der Geschäftseinheit entsprechend dem Verhältnis der Um-
satzerlöse der Geschäftseinheit aus den zugehörigen Tätigkeiten zu ihren Gesamtum-
satzerlösen zuzuordnen.  


Beispiel 


Eine Geschäftseinheit erzielt 80 Euro aus dem internationalen Seeverkehr nach Ab-
satz 2, 20 Euro aus Neben- und Hilfsgeschäften nach Absatz 3 und 20 Euro, die weder 
zu Absatz 2 noch zu Absatz 3 gehören. Zudem hat sie mittelbare Aufwendungen in 
Höhe von 30 Euro. Dann kann die Geschäftseinheit 20 Euro (= 30 x [80 / 120]) der 
mittelbaren Aufwendung den Tätigkeiten im internationalen Seeverkehr nach Absatz 2 
zuordnen, 5 Euro (= 30 x [20 / 120]) zu den Neben- und Hilfsgeschäften nach Absatz 3 
und weitere 5 Euro (= 30 x [20 / 120]) zu den Tätigkeiten, die weder zu Absatz 2 noch 
zu Absatz 3 gehören. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 beinhaltet eine Beschränkung der Ausnahme nach Absatz 3, soweit die zugehö-
rigen Gewinne oder Verluste mehr als 50 Prozent der Gewinne oder Verluste im Sinne des 
Absatzes 2 dieser Geschäftseinheit in demselben Steuerhoheitsgebiet übersteigen. Damit 
wird die Berücksichtigung von Neben- und Hilfsgeschäften nach Absatz 3 anteilig begrenzt. 
Der den 50 Prozentpunkte übersteigenden Betrag ist damit weiterhin für die Bemessung 
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des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts zu berücksichtigen. Dies hat zur 
Folge, dass die Geschäftseinheit ihre Einkünfte nach Absatz 2 und Absatz 3 getrennt von-
einander ermitteln muss. Die Begrenzung ist dabei auf das jeweilige Steuerhoheitsgebiet 
bezogen, sodass alle dort belegenen Geschäftseinheiten gemeinsam zu betrachten sind.  


Beispiel 


Eine Geschäftseinheit hat einen Mindeststeuer-Jahresüberschuss von 200 Euro. 
40 Euro davon stammen aus der Ausübung einer Tätigkeit, die nicht unter § 28 fällt, 
100 Euro aus dem internationalen Seeverkehr und 60 Euro aus anerkannten Neben- 
und Hilfsgeschäften. Absatz 5 sieht vor, dass die anerkannten Neben- und Hilfsge-
schäften aus dem internationalen Seeverkehr von allen Geschäftseinheiten in einem 
Steuerhoheitsgebiet 50 Prozent der Gewinne oder Verluste aus dem internationalen 
Seeverkehr von allen Geschäftseinheiten in einem Steuerhoheitsgebiet nicht über-
schreiten dürfen. Der Gesamtbetrag der anerkannten Neben- und Hilfsgeschäften aus 
dem internationalen Seeverkehr ist daher auf 50 Euro beschränkt. Der Mindeststeuer-
Gewinn der Geschäftseinheit beträgt daher 50 Euro (= 200 - (100 + 50)). 


Zu § 29 (Behandlung von Vergütungen auf besondere Instrumente bei 
Kreditinstituten und Versicherern) 


§ 29 enthält eine Sondervorschrift für die Behandlung von Vergütungen auf Instrumente 
des zusätzlichen Kernkapitals bei Banken (Additional Tier One Capital – AT1-Instrumente) 
sowie auf bestimmte nach der Solvency II-Richtlinie bei Versicherungen vorgeschriebene 
Eigenmittel (Restricted Tier 1 – RT 1-Instrumente). Nach § 29 Satz 2 ist ein AT1-Instrument 
ein Instrument, das von einer Geschäftseinheit gemäß den bankenaufsichtsrechtlichen An-
forderungen emittiert wird und das in Eigenkapital umgewandelt oder herabgeschrieben 
werden kann, wenn ein im Voraus festgelegtes Ereignis eintritt. Zusätzlich muss es andere 
Merkmale aufweisen, die die Verlustabsorption insbesondere im Falle einer Finanzkrise er-
leichtern sollen. Nach § 29 Satz 2 ist ein RT1-Instrument ein Instrument, das von einer 
Geschäftseinheit gemäß den versicherungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen emittiert 
wird und das in Eigenkapital umgewandelt oder herabgeschrieben werden kann, wenn ein 
im Voraus festgelegtes Ereignis eintritt, und das die Verlustabsorption insbesondere im 
Falle einer Finanzkrise erleichtern sollen. 


AT 1- und RT 1-Instrumente werden für Rechnungslegungszwecke grundsätzlich als Ei-
genkapital behandelt. Demgegenüber werden sie in einigen Steuerhoheitsgebieten für 
steuerliche Zwecke als Verbindlichkeit eingeordnet. In letzterem Fall sind die Zinszahlun-
gen beim Schuldner als Betriebsausgaben abziehbar und beim Gläubiger als Betriebsein-
nahmen steuerpflichtig. Um eine für dieses Gesetz einheitliche Behandlung sicherzustellen, 
schreibt § 29 vor, dass die erfassten Wertänderungen des Eigenkapitals stets als Aufwand 
und Ertrag erfolgswirksam im Rahmen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung zu berücksich-
tigen sind. 


Zu § 30 (Behandlung bestimmter Versicherungserträge) 


Zu Absatz 1 


§ 30 nimmt bestimmte Erträge eines Versicherungsunternehmens von der Mindeststeuer-
Gewinnermittlung aus. Bei bestimmten Versicherungsunternehmen müssen teilweise Er-
träge auf Ebene des Versicherungsunternehmens besteuert werden, obwohl diese vertrag-
lich vom Versicherungsnehmer zu tragen sind. Um von dieser Steuer im Ergebnis entlastet 
zu werden, belastet das Versicherungsunternehmen sie durch eine Minderung der Versi-
cherungsrückstellung an den Versicherungsnehmer weiter, sodass aus der entsprechen-
den Auflösung ein Ertrag (der aus der Auflösung der Rückstellung entsteht) in gleicher Höhe 
entsteht.  
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Bei diesen Sachverhaltskonstellation stehen sich für Zwecke der Rechnungslegung somit 
Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass es keinen Nettoeffekt auf 
das Ergebnis vor Steuern hat. Die für den Versicherungsnehmer gezahlte Steuer führt zu 
einem Ertrag aus der teilweisen Auflösung der Versicherungsrückstellung für den Versiche-
rungsnehmer. Durch die Weiterbelastung des vollen Betrags an den Versicherungsnehmer 
entstehen in gleicher Höhe Aufwendungen.  


In manchen Steuerhoheitsgebieten (wie zum Beispiel dem Vereinigten Königreich) findet 
eine davon abweichende Behandlung in der Rechnungslegung dergestalt statt, dass im 
Ergebnis vor Steuern lediglich der Nettoertrag erfasst wird und die für den Versicherungs-
nehmer gezahlte Steuer im Steueraufwand des Versicherungsunternehmens erfasst wird. 
Zwar führt die unterschiedliche Behandlung aus Sicht der Rechnungslegung zum gleichen 
Ergebnis. Im Rahmen dieses Gesetzes ist damit allerdings ein Anstieg des effektiven Steu-
ersatzes des Versicherungsunternehmens verbunden, da der Steueraufwand den Nenner 
erhöht und der Nettoertrag im Zähler verbleibt. Da die Steuer wirtschaftlich vom Versiche-
rungsnehmer und gerade nicht vom Versicherungsunternehmen getragen wird, würde die-
ses Ergebnis ohne die Anpassung in § 30 zu einer unsachgemäßen Bevorteilung betroffe-
ner Versicherungsunternehmen führen. Denn die Art der Rechnungslegung würde infolge 
des künstlich gestiegenen effektiven Steuersatzes niedrig besteuerte Einkünfte des Versi-
cherungsunternehmens gewissermaßen vor einer Ergänzungssteuer nach diesem Gesetz 
schützen. 


Um dies zu verhindern, werden die weiterbelasteten Steuern für die Zwecke der Ermittlung 
des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nach Absatz 1 ausgenommen. 
§ 43 Absatz 2 Nummer 3 sieht die korrespondierende Freistellung der Steuern vor.  


Zu Absatz 2 


Nach Absatz 2 findet die Ausnahme nach Absatz 1 nur dann Anwendung, sofern die Steuer 
nach den anwendbaren Rechnungslegungsgrundsätzen nicht als Aufwand im Gewinn oder 
Verlust vor Steuern enthalten ist. Wenn die Steuer auf die Erträge des Versicherungsneh-
mers als Aufwand vor Steuern bilanziert wird, gleicht dies die Steuerbelastung aus, sodass 
keine Anpassung notwendig ist.  


Zu § 31 (Ausschluss von Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen) 


§ 31 setzt Punkt 3.4. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 ange-
nommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. Die 
Vorschrift stellt sicher, dass Aufwendungen bei fondsgebundenen Versicherungen, die in 
Zusammenhang mit Erträgen stehen, die aus dem Mindeststeuer-Jahresergebnis gekürzt 
werden, nicht abziehbar sind. Absatz 1 betrifft bestimmte Dividenden (insbesondere 
Schachteldividenden) und Absatz 2 Gewinne und Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen.  


Zu Abschnitt 3 (Wahlrechte bei der Gewinnermittlung) 


Zu § 32 (Aktienbasierte Vergütungen) 


Zu Absatz 1 


§ 32 eröffnet der berichtspflichtigen Geschäftseinheit für Zwecke der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns die Möglichkeit, im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigte Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 
durch nach steuerrechtlichen Vorschriften des Belegenheitsstaats der Geschäftseinheit be-
rücksichtigte Betriebsausgaben für zugelassene aktienbasierte Vergütungen zu ersetzen. 
Einige Steuerhoheitsgebiete berechtigen Unternehmen dazu, die anhand des Marktwerts 
der Aktie bestimmte aktienbasierte Vergütung als Betriebsausgabe abzuziehen. So kann 
ein Unternehmen beispielsweise sowohl den Zeitwert einer Aktienoption im Zeitpunkt der 
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Emission während der Ausübungsperiode abziehen, als auch die Differenz zwischen dem 
ursprünglich abgesetzten Betrag und dem Marktwert im Zeitpunkt der Ausübung der Option 
durch den Halter. 


Im Rahmen der Rechnungslegung werden aktienbasierte Vergütungen von Unternehmen 
regelmäßig mit dem Zeitwert im Zeitpunkt der Emission der Aktienoption angesetzt und 
dann über den Ausübungszeitraum ratierlich aufgelöst. Das Unternehmen kann seine 
Schätzung der Höhe des Aufwands für die aktienbasierte Vergütung und damit auch den 
Betrag des im Abschluss verbuchten Aufwands aufgrund sich verändernder Umstände 
während des Ausübungszeitraums korrigieren. Wenn der Marktwert der Aktien im Verlauf 
des Ausübungszeitraums steigt, wird das Unternehmen einen höheren Betrag steuerlich in 
Abzug bringen als den, der im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag als Aufwand verbucht wurde. Daraus ergibt sich eine dauerhafte Abweichung. 


Diese Abweichung zwischen dem Betrag, der in der Berechnung des Mindeststeuer-Jahre-
süberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags als Aufwand berücksichtigt ist, und 
jenem, der in der inländischen steuerlichen Bemessungsgrundlage als Aufwand berück-
sichtigt ist, würde regelmäßig den effektiven Steuersatz (teilweise unter den Mindeststeu-
ersatz) unterschreiten. Das Wahlrecht nach § 32 sorgt für eine Angleichung der Mindest-
steuer-Gewinnermittlung an die nationalen Steuervorschriften jener Steuerhoheitsgebiete, 
die einen Betriebsausgabenabzug auf der Grundlage des Werts der Aktien im Zeitpunkt der 
Ausübung der Option gestatten.  


Das Wahlrecht muss von der berichtspflichtigen Geschäftseinheit beantragt werden. Der 
Umfang des Wahlrechts ist begrenzt auf Aufwendungen für Vergütungen in Form von Ak-
tien, Aktienoptionen und Aktienoptionsscheinen (oder vergleichbaren Instrumenten), wenn 
der als Aufwand berücksichtigte Betrag für die Zwecke der Besteuerung im Inland anders 
berechnet wird als für Rechnungslegungszwecke. Das Wahlrecht gilt grundsätzlich für ak-
tienbasierte Vergütungen von Mitarbeitern und von anderen Personen. Wenn jedoch für die 
Steuerbemessungsgrundlage im Inland für Mitarbeiter und andere Personen jeweils andere 
Regeln gelten, ist das Wahlrecht im Einklang mit den betreffenden inländischen Steuervor-
schriften auf aktienbasierte Vergütungen von Mitarbeitern anders anzuwenden als auf ak-
tienbasierte Vergütungen von anderen Personen. 


Wird das Wahlrecht nicht in Anspruch genommen, berechnet die Geschäftseinheit ihren 
Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust unter Berücksichtigung des Betrags der 
aktienbasierten Vergütung, der in die Berechnung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags eingegangen ist. 


Wenn das Wahlrecht in einem Geschäftsjahr in Anspruch genommen wird, nachdem ein 
Teil der aktienbasierten Vergütung eines Geschäftsvorfalls bereits im Mindeststeuer-Jahre-
süberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Geschäftseinheit verbucht wurde, 
aber vor dem Datum der Ausübung, so muss die Geschäftseinheit einen Korrekturbetrag 
nachversteuern. Dies ist der Betrag der aktienbasierten Vergütung, der in früheren Ge-
schäftsjahren als Aufwand in der Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts berücksichtigt wurde, soweit er den Betrag des steuerlichen Abzugs über-
steigt, der in früheren Geschäftsjahren für die Vergütung gestattet worden wäre. Eine Ge-
schäftseinheit kann also nicht den für Rechnungslegungszwecke berücksichtigten Betrag 
in Abzug bringen und dann aufgrund des steuerlichen Abzugs den gleichen Betrag de facto 
nochmals in Abzug bringen. Wenn die Inanspruchnahme des Wahlrechts nach § 32 für ei-
nen Teil oder die gesamte aktienbasierte Vergütung, die von den im Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten gezahlt wurde, vor Ablauf des Ausübungszeitraums wider-
rufen wird, müssen diese Geschäftseinheiten die überhöhten Steuerabzüge berücksichti-
gen. Diese Berücksichtigung erfolgt im Wege der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts, für den Zeitraum bis zu dem ersten Geschäftsjahr, das von 
dem Widerruf betroffen ist. Dies gilt allerdings nur in Bezug auf Aufwendungen für aktien-
basierte Vergütungen, für die die Option noch nicht ausgeübt wurde. Anders ausgedrückt 
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wirkt sich der Widerruf des Wahlrechts nur auf Aufwendungen für aktienbasierte Vergütun-
gen aus, für die der endgültige Steuerabzug noch nicht feststeht; er hat keine Auswirkungen 
auf den Betrag, der als Betriebsausgabenabzug in Bezug auf bereits ausgeübte Optionen 
berücksichtigt wurde. 


Unabhängig davon, ob ein Wahlrecht nach § 32 ausgeübt wurde, unterliegt der gesamte 
Betrag des Aufwands für die aktienbasierte Vergütung der Bedingung, dass der betreffende 
Aufwandsposten verlässlich und stimmig zu der relevanten Geschäftseinheit zurückverfolgt 
werden kann. Dies ist die Geschäftseinheit, die die Vermögenswerte, die Möglichkeit zur 
Nutzung dieser Vermögenswerte, die Dienstleistungen usw., für die die aktienbasierte Ver-
gütung vorgesehen war, erhalten hat. Das Wahlrecht gilt nur für die Geschäftseinheit, der 
der Aufwand entstanden ist und die die Vermögenswerte (einschließlich der Möglichkeit zur 
Nutzung dieser Vermögenswerte) oder die Dienstleistungen, für die die aktienbasierte Ver-
gütung gezahlt wurde, tatsächlich erhalten hat. Bei den betreffenden Aktien muss es sich 
nicht um Aktien handeln, die von der Geschäftseinheit ausgegeben wurden, der der betref-
fende Aufwand entstanden ist. Der Aufwand für die aktienbasierte Vergütung kann jedoch 
von der Geschäftseinheit, die die als Vergütung vorgesehenen Aktien ausgegeben hat, 
nicht geltend gemacht werden. Dies gilt nur, wenn sie die Vermögenswerte, Dienstleistun-
gen usw., für die Aktien als Vergütung gezahlt werden, auch erhalten hat. Wenn eine Ge-
schäftseinheit ihrer Geschäftsleitung beispielsweise eine Vergütung in Form von Aktien der 
obersten Muttergesellschaft gewährt, ist der Wert der Aktien von der Geschäftseinheit und 
nicht von der obersten Muttergesellschaft in Abzug zu bringen. 


Nur eine Geschäftseinheit ist berechtigt, für aktienbasierte Vergütungen einen Betrag in 
Abzug zu bringen, der über den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag berücksichtigten Betrag hinausgeht. Dies kann sie zudem nur, wenn diese 
Geschäftseinheit für die Zwecke der inländischen Besteuerung einen Betriebsausgabenab-
zug für diese aktienbasierte Vergütung geltend machen kann. Wenn der im Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag berücksichtigte Aufwand von der 
Geschäftseinheit, deren Aktien als Vergütung dienen, auf die Geschäftseinheit verlagert 
wird, der der Aufwand entstanden ist, dann sollte der Betrag des Aufwands der Geschäfts-
einheit, die die Aktien ausgegeben hat, mit dem der Erstattungen der Geschäftseinheit, der 
der Aufwand entstanden ist, übereinstimmen; zudem sollte er auf dem Aufwand für aktien-
basierte Vergütungen basieren, der im Konzernabschluss berücksichtigt wurde. 


Zu Absatz 2 


Wenn das Wahlrecht in Bezug auf eine Option in Anspruch genommen wird, die nicht aus-
geübt wurde, muss die Geschäftseinheit den aufgrund der Inanspruchnahme des Wahl-
rechts zuvor in der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
als Aufwand berücksichtigten Betrag als zusätzlichen Ertrag für Mindeststeuerzwecke be-
rücksichtigen. Dadurch wird verhindert, dass die Geschäftseinheit einen Betriebsausgaben-
abzug für einen Posten geltend machen kann, der niemals bezahlt wird. 


Zu Absatz 3 


Es handelt es sich um ein Fünfjahreswahlrecht. Es ist auf den Aufwand für aktienbasierte 
Vergütungen aller in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten für das 
Jahr, in Bezug auf das das Wahlrecht in Anspruch genommen wurde, und alle folgenden 
Geschäftsjahre einheitlich anzuwenden. Dies gilt, solange die Inanspruchnahme des Wahl-
rechts nicht widerrufen wird. Dieses Wahlrecht wird auf Ebene der einzelnen Steuerhoheits-
gebiete in Anspruch genommen. Daher ist es möglich, dass es für manche Steuerhoheits-
gebiete in Anspruch genommen wird und für andere nicht. Auch der Widerruf der Inan-
spruchnahme des Wahlrechts erfolgt auf Ebene der einzelnen Steuerhoheitsgebiete. 
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Zu § 33 (Anwendung der Realisationsmethode) 


Einige Rechnungslegungsstandards wie z.B. die IFRS richten sich im Grundsatz an der 
Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert aus und schreiben eine Folgebewertung be-
stimmter Vermögenswerte auf Basis von Wertminderungstests vor. Dadurch kann es zu 
stichtagsbezogenen Anpassungen kommen, die zu einer höheren Volatilität der Bilanzpos-
ten führen können. Andere Rechnungslegungsstandards, wie zum Beispiel das deutsche 
Handelsgesetzbuch richten die Bilanzierung von Vermögensgegenständen und Schulden 
im Grundsatz am Realisationsprinzip aus, das heißt, dass Gewinne aus der Wertsteigerung 
grundsätzlich nur berücksichtigt werden, wenn sie am Abschlussstichtag auch tatsächlich 
realisiert wurden (zum Beispiel durch eine Veräußerung), wobei nicht generell auszuschlie-
ßen ist, dass es auch bei diesen Rechnungslegungsstandards in bestimmten Konstellatio-
nen zu entsprechenden Ergebniseffekten kommen kann.  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 sieht ein Wahlrecht vor, dass auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit 
allen Geschäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets erlaubt, von der im Konzernabschluss 
vorgesehenen Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert abzusehen und stattdessen das 
Realisationsprinzip der Bewertung materieller Vermögenswerte zugrunde zu legen. Ent-
sprechend sind Aufwendungen und Erträge, die aus der Anwendung des beizulegenden 
Zeitwerts oder aufgrund eines Wertminderungstests entstanden sind, bei der Ermittlung des 
Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts auszunehmen.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert den Buchwert, der bei der Berechnung des auszunehmenden Betrags 
nach Absatz 1 als Referenzpunkt dient. Satz 1 definiert den maßgeblichen Buchwert als 
den Buchwert, mit dem Vermögenswerte und Schulden zu Beginn des Geschäftsjahres, für 
das ein Antrag gestellt worden ist, im Jahresabschluss angesetzt worden sind. Bei Vermö-
genswerten und Schulden, die im Laufe des Geschäftsjahres erworben, hergestellt oder 
angeschafft worden sind, sind abweichend die Anschaffungskosten, Herstellungskosten 
oder der Vereinnahmungsbetrag anzusetzen.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 gibt den zeitlichen Anwendungsbereich des Wahlrechts vor und präzisiert den 
persönlichen und sachlichen Umfang der Norm in Bezug auf Investmenteinheiten und ma-
terielle Vermögenswerte. Nach § 75 Absatz 2 ist das Wahlrecht der Gruppe den Fünfjah-
reswahlrechte zuzuordnen, das heißt das Wahlrecht gilt grundsätzlich für fünf Jahre und ist 
einheitlich für alle Vermögenswerte und Schulden aller in einem Steuerhoheitsgebiet bele-
genen Geschäftseinheiten auszuüben. Satz 2 eröffnet die Möglichkeit das Wahlrecht nur 
auf materielle Vermögenswerte zu beschränken. Da Investmenteinheiten bei der Berech-
nung des effektiven Steuersatzes als in einem eigenen Steuerhoheitsgebiet belegen gelten, 
kann der Antrag auf Investmenteinheiten beschränkt werden. Es ist also grundsätzlich mög-
lich, dass der Antrag für alle Geschäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets eine Beschrän-
kung auf materielle Vermögensgesellschaften vorsieht, bei allen Investmenteinheiten sich 
hingegen auf alle Vermögenswerte und Schulden bezieht. Bei mehreren Investmenteinhei-
ten in einem Steuerhoheitsgebiet ist das Wahlrecht allerdings ebenfalls einheitlich auszu-
üben.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt den Widerruf des Wahlrechts. Ein Widerruf ist grundsätzlich fünf Jahre nach 
Antragstellung möglich. Wenn ein solcher Widerruf nicht ausgeübt wird, verlängert sich das 
Wahlrecht automatisch um fünf weitere Jahre. Für den Fall des Widerrufs ist der Unter-
schiedsbetrags zwischen dem beizulegenden Zeitwert der das Wahlrecht umfassenden 
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Vermögenswerte und Schulden und dem maßgeblichen Buchwert zu Beginn des Ge-
schäftsjahres, für das der Widerruf erfolgt, in die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts einzubeziehen. Auch beim Widerruf ist es möglich, diesen nur 
für Investmenteinheiten vorzusehen.  


Zu § 34 (Gewinne aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 sieht ein Wahlrecht vor, dass es auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftsein-
heit allen Geschäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets erlaubt, durch Anpassung der 
Mindeststeuer-Gewinne und Mindeststeuer-Verluste des Geschäftsjahres und der vier vo-
rangegangenen Geschäftsjahre (Fünfjahreszeitraum) eine Verteilung des Nettogewinns 
aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen des Geschäftsjahres vorzunehmen. 
Durch das Wahlrecht wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Wertsteigerungen be-
stimmter Vermögensgegenstände in der Regel über eine längere Periode entstehen, so-
dass die Verteilung über den Fünfjahreszeitraum eine bessere Zuordnung der Veräuße-
rungsgewinne zu ihren Entstehungszeitpunkten bieten. Es handelt sich somit um ein Annä-
herungs- und Glättungswahlrecht. 


Der Nettogewinn, der zur Verteilung zur Verfügung steht, entspricht dem positiven Saldo 
der Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von in demselben Steuerhoheitsgebiet be-
legenem unbeweglichen Vermögen aller dort belegenen Geschäftseinheiten für das Ge-
schäftsjahr. Durch die Definition des Nettogewinns wird klargestellt, dass das Wahlrecht 
nur ausgeübt werden kann, wenn ein Nettogewinn entsteht. Ein negativer Saldo ist entspre-
chend nicht möglich. Gleichzeitig kommt hier ebenfalls das jurisdictional blending zum Aus-
druck, da das Wahlrecht nur in Bezug auf das gesamte unbewegliche Vermögen aller in 
einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten ausgeübt werden kann.  


In zeitlicher Hinsicht ist das Wahlrecht der Gruppe den Einjahreswahlrechten nach 
§ 75 Absatz 1 zuzuordnen, das heißt die berichtspflichtige Einheit kann das Wahlrecht jähr-
lich neu ausüben. Wird das Wahlrecht hingegen einmal ausgeübt, verlängert es sich auto-
matisch um ein weiteres Jahr, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahlrecht 
nicht am Ende des Geschäftsjahres explizit widerruft. 


Satz 3 begrenzt den Anwendungsbereich in sachlicher Hinsicht auf Veräußerungsvorgänge 
zwischen Geschäftseinheiten die nicht zur gleichen Unternehmensgruppe gehören und auf 
nicht gruppenzugehörige Personen. Transaktionen zwischen Geschäftseinheiten der glei-
chen Unternehmensgruppe sind explizit ausgeschlossen. 


Zudem fungiert Absatz 1 auch als Änderungsnorm für die Berechnung des effektiven Steu-
ersatzes für das Steuerhoheitsgebiet. Dieser ist ausgehend von der vorzunehmenden Auf-
teilung für die jeweiligen Geschäftsjahre neu zu berechnen. 


Zu Absatz 2 


§ 34 liegt grundsätzlich ein vierstufiger Verteilungsansatz zugrunde. Nachdem im ersten 
Schritt der Nettogewinn nach Absatz 1 berechnet worden ist, schreibt Absatz 2 vor diesen 
Nettogewinn zunächst den Geschäftsjahren des Fünfjahreszeitraums zuzuordnen, in dem 
ein Nettoverlust entstanden ist (Verlustjahr), das heißt dem negativen Saldo der Gewinne 
und Verluste aus der Veräußerung von in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenem un-
beweglichen Vermögen aller dort belegenen Geschäftseinheiten. Zunächst sind also die 
Nettoveräußerungsverluste auszugleichen. Der Nettogewinn wird dabei zunächst dem am 
weitesten in der Vergangenheit liegenden Verlustjahr im Vierjahreszeitraum zugeordnet. Es 
besteht kein Wahlrecht bzgl. der Reihenfolge der Verlustverrechnung.  
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Zu Absatz 3 


Anknüpfend an Absatz 2 sieht Absatz 3 im dritten Schritt vor, dass der Nettogewinn, der 
nach Anwendung des Absatzes 2 verbleibt gleichmäßig über den Fünfjahreszeitraum zu 
verteilen und in einem vierten Schritt den einzelnen Geschäftseinheiten nach folgender For-
mel zuzuweisen ist: 


Jahresbetrag ×
Nettogewinn der einzelnen Geschäftseinheit für das Antragsjahr


Nettogewinn aller Geschäftseinheiten für das Antragsjahr
 


Dabei ist entscheidend, dass auch für das Jahr der Antragsstellung ein Teil des Nettoge-
winns verbleiben kann, wenn nicht genug Verlustpotential in den Jahren davor bestand. 


Beispiel 


Die A-AG ist eine Geschäftseinheit einer multinationalen Unternehmensgruppe und in 
Land A ansässig. Sie hält unbewegliches Vermögen, welches im Land A belegen ist. 
Im Jahr 03 veräußert sie ein Grundstück und macht hierbei einen Verlust in Höhe von 
25 Euro. Im Jahr 05 veräußert sie ein weiteres Grundstück mit einem Buchwert von 
100 Euro für 300 Euro. Im gleichen Jahr nimmt sie das Wahlrecht nach § 34 in An-
spruch. 


Durch die Veräußerung im Jahr 05 hat die A-AG einen Nettoveräußerungsgewinn in 
Höhe von 200 Euro erzielt. Zuerst wird der Verlust im Jahr 03 in Höhe von 25 Euro 
(= 1. Verlustjahr) ausgeglichen. Die verbleibenden 175 Euro werden gleichmäßig auf 
den Fünfjahreszeitraum verteilt. 


Nettoveräußerungserlös Jahr 01 Jahr 02 Jahr 03 Jahr 04 Jahr 05  
(Antragstellung) 


200 € 35 € 35 € 60 € 35 € 35 € 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 enthält eine Sonderregelung für den Fall, dass sich die Zusammensetzung der 
Geschäftseinheiten, die in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, über den Zeitablauf 
verändert. Wurde eine Geschäftseinheit, die bei der Ermittlung des Verhältnisses nach Ab-
satz 3 einbezogen, die in einem vorangegangenen Geschäftsjahr nicht in diesem Steuer-
hoheitsgebiet belegen war, wird der auf diese Geschäftseinheit entfallende Teil gleichmäßig 
auf andere in demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten verteilt. So 
wird gewährleistet, dass sich der Verteilungsmechanismus nur auf Geschäftseinheiten be-
zieht, die während des gesamten Zeitraums als Teil der Unternehmensgruppe in demsel-
ben Steuerhoheitsgebiet belegen war. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 enthält eine über Teil 4 hinausgehende Anpassung der angepassten erfassten 
Steuern. Die Steuern in Bezug auf Nettogewinne des Antragsjahres sind auszunehmen. 
Eine analoge Verteilung der Steuern auf die vorangegangen vier Geschäftsjahre ist ausge-
schlossen.  
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Zu § 35 (Konsolidierung) 


Zu Absatz 1 


§ 35 gewährt der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ein Wahlrecht. Demnach kann sie 
beantragen, dass die Konsolidierungsgrundsätze der obersten Muttergesellschaft auf Ge-
schäftsvorfälle zwischen den Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe innerhalb ei-
nes Steuerhoheitsgebiets angewendet werden. Infolge der Ausübung des Wahlrechts wer-
den Erträge, Aufwendungen, Gewinne und Verluste aus Geschäftsvorfällen zwischen Ge-
schäftseinheiten im Rahmen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung angepasst werden müs-
sen, damit sie zusammengefasst werden können. Durch die Ausübung des Wahlrechts soll 
eine unbeabsichtigte Besteuerung von Erträgen, Aufwendungen, Gewinnen und Verlusten 
aus gruppeninternen Geschäftsvorfällen, die nach nationalem Steuerrecht unter Umstän-
den steuerfrei sind, vermieden werden. Die Ausübung des Wahlrechts hat keinen Einfluss 
auf die Bewertung von Geschäftsvorfällen mit Dritten. Genauso wenig wird hierdurch der 
Buchwert von Vermögenswerten, die um die in der Konsolidierung vorgenommenen An-
passungen der Anschaffungskosten angepasst werden, beeinflusst. 


Die Einbindung der Geschäftseinheit in ein Gruppenbesteuerungssystem erfasst alle Be-
steuerungskonzepte eines Steuerhoheitsgebiets, nach dem die Geschäftseinheiten Ge-
winne oder Verluste aufgrund einer gemeinsamen Eigentümerstruktur oder Kontrollbeteili-
gung aufteilen. Als derartiges Gruppenbesteuerungssystem ist in Deutschland die körper-
schaftsteuerrechtliche Organschaft vom Anwendungsbereich der Norm erfasst.  


Geschäftsvorfälle zwischen Geschäftseinheiten führen regelmäßig zu einem sofortigen Er-
trag beim Veräußerer und einer sofortigen Aufwendung beim Erwerber eines Wirtschafts-
guts, sodass sich hieraus im Ergebnis weder ein Gewinn noch ein Verlust bei der Ermittlung 
des Mindeststeuer-Ertrags in Bezug auf das jeweilige Steuerhoheitsgebiet ergibt. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn Zinszahlungen einerseits als Aufwendungen des Darlehens-
nehmers und andererseits als Ertrag des Darlehensgebers erfasst werden und bei beiden 
Geschäftseinheiten gleichzeitig anfallen. Daneben kann es jedoch auch dazu kommen, 
dass Erträge, Aufwendungen, Gewinne oder Verluste gruppenintern dergestalt verlagert 
werden, dass sie im Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen über Dritte in einem abwei-
chenden Geschäftsjahr berücksichtigt werden.  


Investmenteinheiten, in Minderheitsbesitz stehende Geschäftseinheiten und als Geschäfts-
einheiten behandelte Joint Ventures sind vom Anwendungsbereich der Norm ausgenom-
men. Das Wahlrecht steht zudem ausschließlich Geschäftseinheiten zu, die in demselben 
Steuerhoheitsgebiet belegen sind. Geschäftsvorfälle zwischen Geschäftseinheiten, die in 
verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegen sind, werden für die Zwecke dieses Geset-
zes weiterhin so behandelt, als handele es sich um Geschäftsvorfälle mit Dritten. Anknüp-
fend an das vorherige Beispiel gilt damit folgendes: Wenn die produzierende Geschäftsein-
heit das Endprodukt an eine weiterveräußernde Geschäftseinheit, die in einem anderen 
Steuerhoheitsgebiet belegen ist, veräußert, müsste für diesen gruppeninternen Geschäfts-
vorfall ein am Fremdvergleichsgrundsatz orientierter Verrechnungspreis angesetzt werden. 


Aus diesem Grund erfordert die Ausübung des Wahlrechts, dass die Unternehmensgruppe 
auch bei gruppeninternen Geschäftsvorfällen zwischen grenzüberschreitenden Geschäfts-
vorfällen und solchen innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets unterscheidet.  


Zu Absatz 2 


Das Wahlrecht nach Absatz 1 ist ein Fünfjahreswahlrecht, auf das der § 75 Absatz 2 an-
wendbar ist. Daher beginnt auch die einheitliche Anwendung von Konsolidierungsgrundsät-
zen in dem Jahr, in dem das Wahlrecht nach Absatz 1 in Anspruch genommen wurde. 
Ebenso gelten die Regelungen zur automatischen Erneuerung des Wahlrechts und dem 
Widerruf nach § 75 Absatz 2 Satz 2 auch im Falle des § 35. Im Falle eines Widerrufs 
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müssen nach § 35 Absatz 2 Satz 2 Anpassungen zur Verhinderung von Doppelerfassun-
gen oder Nichterfassungen vorgenommen werden. Diese Anpassungen gelten ebenso für 
den Fall der Ausübung des Wahlrechts.  


Zu § 36 (Steuerpflicht von Portfoliodividenden) 


§ 36 setzt Punkt 3.5. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 ange-
nommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 


Zu § 37 (Steuerpflicht von Gewinnen oder Verlusten bei Eigenkapitalbeteiligungen) 


§ 37 setzt Punkt 2.9. (mit Ausnahme der qualifizierten Steuerkredite) der vom Inclusive 
Framework on BEPS am 1. Februar 2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Admi-
nistration der GloBE-Mustervorschriften um. 


Zu § 38 (Symmetrische Behandlung qualifizierter Währungsgewinne oder 
qualifizierter  
Währungsverluste bei Nettoinvestitionen in einen Geschäftsbetrieb) 


§ 38 setzt Punkt 2.2. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 ange-
nommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 


Zu § 39 (Qualifizierte Sanierungserträge) 


§ 39 MinStG setzt Punkt 2.4. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 
angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 


Zu Absatz 1 


Auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit sind qualifizierte Sanierungserträge im 
Rahmen der Mindeststeuer-Gewinnermittlung auszunehmen. Damit im Zusammenhang 
stehende laufende oder latente Steuern sind dementsprechend zu kürzen (vgl. 
§ 46 Nummer 1 beziehungsweise § 48 Absatz 1 Nummer 1). 


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Maßgebliches Kriterium ist die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
einer Geschäftseinheit nach dem nationalen Recht des betreffenden Staates. Ein Insol-
venzverfahren im Sinne dieser Norm liegt nur dann vor, wenn es zumindest auch an die 
Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens anknüpft. Die Anknüpfung allein an die Zahlungs-
unfähigkeit ist notwendig, weil unabhängig von der betreffenden Insolvenzrechtsordnung 
an ein international konsensfähiges Krisenmerkmal angeknüpft werden soll. Die anderen 
aus der Insolvenzordnung bekannten Eröffnungsgründe „drohenden Zahlungsunfähigkeit“ 
und „Überschuldung“ werden bei der Bestimmung der qualifizierten Sanierungserträge nur 
unter Berücksichtigung der zusätzlichen Voraussetzungen und Einschränkungen der ande-
ren Tatbestandsvarianten anerkannt. 


Der Kontrolle eines Gerichts oder unabhängigen Justizorgans unterliegt ein Insolvenzver-
fahren, wenn das Gericht eine Überwachung der weiteren Abläufe von Amts wegen vor-
nimmt oder zumindest vornehmen kann und nicht bloß auf Beschwerden von Verfahrens-
beteiligten tätig wird. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass das Gericht über die Eröffnung 
des Verfahrens entscheidet. Keine Kontrolltätigkeit im Sinne dieses Gesetzes ist die bloße 
Prüfung eines von den Gläubigern mit dem Schuldner ausgehandelten Plans zur Beendi-
gung der Unternehmenskrise. Das Tatbestandsmerkmal „unabhängige Justizorgane“ erfüllt 
nur eine Auffangfunktion, sollte in einem Staat nicht ein Gericht für das Insolvenzverfahren 
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zuständig sein (zum Beispiel Adjudicating Authority in Indien); es muss sich jedoch um eine 
staatliche Stelle handeln. Hat das Gericht in der betreffenden Insolvenzrechtsordnung keine 
Kontrolle, reicht es auch aus, wenn ein vom Schuldner unabhängiger Insolvenzverwalter 
mit der Kontrolle über die Geschäfte des Schuldners betraut wurde, bevor die ertragswirk-
samen Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden. 


Zu Nummer 2 


Die drohende Zahlungsunfähigkeit innerhalb von zwölf Monaten beurteilt sich allein auf der 
Basis von Verbindlichkeiten, die gegenüber unverbundenen Personen bestehen. Ein unab-
hängiger Experte zur Beurteilung der drohenden Zahlungsunfähigkeit kann beispielsweise 
ein Wirtschaftsprüfer oder Insolvenzgutachter sein, deren berufliche Qualifikation Gewähr 
dafür bieten, dass sie die wirtschaftliche Lage hinreichend überblicken und darstellen kann.  


Zu Nummer 3 


Der Fall der Überschuldung außerhalb der in Nummer 1 und 2 genannten Situationen wird 
in Nummer 3 erfasst. 


Zu Absatz 3 


Zu Nummer 1 


Im Fall des § 39 Absatz 2 Nummer 1 sind sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang 
mit unverbundenen und verbunden Gläubigern als qualifiziert zu beurteilen. 


Zu Nummer 2 


Im Fall des § 39 Absatz 2 Nummer 2 sind sämtliche Sanierungserträge im Zusammenhang 
mit unverbundenen Gläubigern als qualifiziert zu beurteilen. Bei verbundenen Gläubigern 
gilt dies nur im Zusammenhang mit einer einheitlichen Sanierungsbemühung. Eine einheit-
liche Sanierungsbemühung zwischen verbundenen und unverbundenen Gläubigern setzt 
nicht voraus, dass gemessen am Anteil der Verbindlichkeiten quotenmäßig verzichtet wird. 
Entscheidend ist allein eine gemeinsame Einigung, beispielsweise durch einen Sanierungs-
plan. Ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen den Erlassen kann ausreichend sein, 
wenn insbesondere im Hinblick auf die Höhe der Erlasse ein abgestimmtes Vorgehen er-
sichtlich ist. 


Zu Nummer 3 


Im Fall des § 39 Absatz 2 Nummer 3 gilt nur der Ertrag aus Schuldenerlassen von unver-
bundenen Gläubigern als qualifiziert; höchstens jedoch nur der kleinere Betrag aus Über-
schuldungsbetrag oder untergehenden nationalen Steuerattributen. Unter nationalen Steu-
erattributen im Sinne dieser Norm sind alle im nationalen Recht bestehenden Verlustver-
rechnungspositionen oder Steueranrechnungspositionen zu verstehen, die im Rahmen ei-
ner Steuerbefreiung des Sanierungsertrags untergehen. Für das deutsche Recht sind das 
beispielsweise die in § 3a Absatz 3 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes aufgeführten 
Verlustverrechnungspositionen. 


Zu Abschnitt 4 (Aufteilung von Gewinnen und Verlusten bei Betriebsstätten und 
transparenten Einheiten) 


Zu § 40 (Zuordnung von Gewinnen und Verlusten zwischen Betriebsstätte und 
Stammhaus) 


Die Betriebsstätte ist vielmehr ein steuerliches als ein der Rechnungslegung zugrundelie-
gendes Konzept. Im Steuerrecht werden Betriebsstätten auf Grundlage von bestimmten 
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Aufteilungsvorschriften steuerliche Gewinn und Verluste zugeordnet, obwohl sie rein recht-
lich unselbständige Teile eines Unternehmens sind. Für Zwecke dieser Gewinnaufteilung 
wird unterstellt, dass Betriebsstätte und Stammhaus zwei voneinander losgelöste Einheiten 
sind. In der Rechnungslegung werden die Gewinne und Verluste allerdings nicht separat, 
sondern im Jahresabschluss des Stammhauses abgebildet, losgelöst davon, ob die Be-
triebsstätte im In- oder im Ausland belegen ist. Da dieses Gesetz im Grundsatz an den 
Jahresabschluss der Geschäftseinheit anknüpft, findet eine Gewinnabgrenzung zur Be-
triebsstätte zunächst nicht statt. Um für Zwecke dieses Gesetzes eine angemessene Ge-
winnabgrenzung zwischen Betriebsstätte und Stammhaus zu gewährleisten, gilt es die uni- 
und bilateralen Regelungen für die steuerliche Aufteilung von Erträgen und Aufwendungen 
zu beachten. Damit soll – basierend auf den für Zwecke der Rechnungslegung aufgestellten 
Abschlüssen – eine adäquate Abgrenzung für Betriebsstätten, die ebenfalls Geschäftsein-
heiten im Sinne dieses Gesetzes sind, ermöglicht werden. Dabei kann auch auf bereits 
vorhandene Unterlagen zurückgegriffen werden. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 definiert den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbe-
trag einer Betriebsstätte gemäß der Definition des § 4 Absatz 8 Nummer 1 bis 3. Dadurch 
werden Sachverhaltskonstellationen in den Blick genommen, in denen eine Betriebsstätte 
nach einem einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen oder nach innerstaatlichem 
Recht vorliegt sowie Fälle, in denen eine Betriebsstätte vorliegen würde, wenn ein Steuer-
hoheitsgebiet, das keine Körperschaftsteuer erhebt, mit dem Steuerhoheitsgebiet des 
Stammhauses ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hätte. 


Für solche Situationen sieht Satz 1 vor, dass es sich beim Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der Betriebsstätte um den in ihrem eigenen (fiktiven) 
Jahresabschluss ausgewiesenen handelt. Damit wird gewährleistet, dass Geschäftseinhei-
ten, bei denen es sich um Betriebsstätten handelt, für Zwecke der Berechnung des effekti-
ven Steuersatzes genauso behandelt werden, als wären sie eigenständige und unabhän-
gige Unternehmen. Dabei ist gleichsam erforderlich, dass der (fiktive) Jahresabschluss der 
Betriebsstätte nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard oder nach einem zu-
gelassenen Rechnungslegungsstandard, vorbehaltlich der erforderlichen Anpassungen zur 
Vermeidung wesentlicher Wettbewerbsverzerrungen, erstellt wird oder worden ist.  


Für Fälle, in denen die Betriebsstätte keinen eigenen Abschluss aufstellt, sieht Satz 2 ent-
sprechend vor, dass der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrag dem Betrag entspricht, der in ihrem eigenen Abschluss ausgewiesen worden wäre, 
wenn ein solcher aufgestellt worden wäre. Daher müssen in solchen Fällen Unterlagen oder 
Berichte vorbereitet werden, anhand derer der Betrag berechnet werden kann, der im Ab-
schluss ausgewiesen worden wäre. Dabei ist grundsätzlich der Rechnungslegungsstan-
dard, der zur Aufstellung des Konzernabschlusses der obersten Muttergesellschaft verwen-
det wurde, zugrunde zu legen.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 sieht Anpassungen des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags der Betriebsstätte an uni- oder bilaterale Vorgaben vor. Dies trägt dem 
Umstand Rechnung, dass es keine besonderen Rechnungslegungsvorschriften gibt, wel-
che eine Aufteilung zwischen Stammhaus und Betriebsstätte vorsehen. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 sieht vor, dass es sich bei den zu berücksichtigenden Erträgen und Aufwendun-
gen um diejenigen handelt, die der Betriebsstätte gemäß eines einschlägigen Abkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder nach den Vorschriften des innerstaatlichen 
Rechts des Steuerhoheitsgebiets zuzurechnen sind. Dabei ist unbeachtlich, wie die 
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Gewinne oder Verluste der Betriebsstätten für steuerliche Zwecke tatsächlich behandelt 
werden. 


Beispiel  


A Co ist eine im Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit einer multinationa-
len Unternehmensgruppe, die gemäß dem zwischen Steuerhoheitsgebiet A und Steu-
erhoheitsgebiet B geltenden Doppelbesteuerungsabkommen über eine Betriebsstätte 
in Staat B verfügt. Der Betriebsstätte sind Unternehmensgewinne in Höhe von 
100 Euro aus Lizenzgebühren zuzurechnen sind. Abzugsfähige Aufwendungen sind 
nicht entstanden. In Staat B sind 50 Prozent der Lizenzgebühren von der Steuer befreit. 
Der bei der Berechnung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrags der Betriebsstätte berücksichtigte Betrag beläuft sich in diesem Fall 
auf 100 Euro, obwohl die Betriebsstätte nur auf einen Betrag von 50 Euro Steuern ent-
richten muss. 


Zu Nummer 2 


Für den Fall des Vorliegens einer Betriebsstätte nach § 4 Absatz 8 Nummer 3 sieht Num-
mer 2 vor, dass zur Bestimmung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrags nur die Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen sind, die 
der Betriebsstätte nach Artikel 7 des OECD-Musterabkommens zuzuordnen sind. Mit die-
sem Satz wird dem unter Buchstabe c der Betriebsstättendefinition beschriebenen Fall 
Rechnung getragen, dass in einem Steuerhoheitsgebiet Tätigkeiten ausgeübt werden, die 
fiktiv zur Entstehung einer Betriebsstätte nach Artikel 5 des OECD-Musterabkommens füh-
ren.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 beschreibt die Zuordnung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrags zu einer Betriebsstätte im Sinne des § 4 Absatz 8 Nummer 4. 
Dieser Betriebsstätte sind die Einkünfte zuzuordnen, die im Steuerhoheitsgebiet des 
Stammhauses nicht der Besteuerung unterliegen und Tätigkeiten außerhalb dieses Steu-
erhoheitsgebiets zuzuordnen sind. Um einen doppelten Abzug zu verhindern, bestimmt 
Satz 2 ferner, dass Aufwendungen nur dann der Betriebsstätte zuzurechnen sind, soweit 
diese nicht im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses berücksichtigt werden und eindeutig 
Tätigkeiten zuzuordnen sind, die außerhalb dieses Steuerhoheitsgebiets ausgeübt werden.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 Satz 1 regelt die Zurechnung von Verlusten zu einer Betriebsstätte. Einige Steu-
erhoheitsgebiete beziehen den Gewinn oder Verlust einer Betriebsstätte in die Berechnung 
des im Inland steuerpflichtigen Gewinns des Stammhauses ein (so zum Beispiel Staaten 
mit Welteinkommensprinzip und einem System zur Anrechnung ausländischer Steuern). 
Nach den GloBE-Mustervorschriften wird der effektive Steuersatz des Stammhauses je-
doch ohne den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Betriebsstätte be-
rechnet. In Ermangelung einer Sonderregel kann in einem Geschäftsjahr für das Stamm-
haus ein zu niedriger effektiver Steuersatz ermittelt werden, wenn ein Betriebsstättenverlust 
für die Zwecke der Besteuerung im Inland berücksichtigt wird, nicht jedoch für die Zwecke 
der Mindeststeuer-Gewinnermittlung. 


Nach Absatz 4 Satz 2 kann diese steuerliche Behandlung unter bestimmten Bedingungen 
nachvollzogen werden, sodass keine Verwerfungen entstehen. So kann der Mindeststeuer-
Verlust einer Betriebsstätte bei der Mindeststeuer-Gewinnermittlung des Stammhauses be-
rücksichtigt werden, soweit der Verlust der Betriebsstätte auch bei der Berechnung des 
steuerlichen Gewinns oder Verlusts dieses Stammhauses Berücksichtigung findet. Dabei 
werden Art und Umfang der Berücksichtigung dieses Verlustes im Stammhausstaat 
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nachvollzogen. Wenn zum Beispiel das Stammhaus bei der Berechnung seines im Inland 
steuerpflichtigen Gewinns nur 80 Prozent des Verlusts der Betriebsstätte berücksichtigen 
kann, dann ist bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts des Stammhauses der gleiche Prozentsatz zugrunde zu legen; die übrigen 20 Prozent 
sind als Verlust der Betriebsstätte zuzuordnen. Wenn ein Betriebsstättenverlust jedoch zu 
einem zeitlich befristeten Verlustvortrag für das Stammhaus führt, wird dieser als bei der 
Berechnung des im Inland steuerpflichtigen Verlusts des Stammhauses berücksichtigt, un-
abhängig davon, ob dieser Verlustvortrag verfällt, bevor er vollständig genutzt wurde. 


Der letzte Teil des zweiten Satzes sieht eine Einschränkung der Berücksichtigung beim 
Stammhaus vor. Eine Berücksichtigung beim Stammhaus erfolgt nicht, wenn der Betriebs-
stättenverlust mit anderen Einkünften verrechnet wird, die sowohl nach dem Recht des 
Steuerhoheitsgebiets des Stammhauses als auch nach dem Recht des Steuerhoheitsge-
biets der Betriebsstätte steuerpflichtig sind.  


Absatz 4 Satz 3 erfordert eine entsprechende Anpassung, um einen anschließend von der 
Betriebsstätte erzielten Mindeststeuer-Gewinn bis zur Höhe des vorher berücksichtigten 
Mindeststeuer-Verlusts beim Stammhaus. Diese Regel gilt für den gesamten Verlust, der 
bei der Berechnung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns oder Verlusts berücksichtigt 
worden ist. Somit wird der Gewinn der Betriebsstätte bis zur Höhe dieses Verlusts als Min-
deststeuer-Gewinn des Stammhauses behandelt, selbst wenn der Verlust Gegenstand ei-
nes Verlustvortrags des Stammhauses wurde, welcher verfallen ist, bevor er vollständig 
aufgebraucht wurde. Dadurch werden Schwierigkeiten bei der Rückverfolgung vermieden 
und es entfällt die Notwendigkeit komplexer Regeln für eine etwaige Nachverfolgung. 


Zu § 41 (Zuordnung von Gewinnen und Verlusten bei transparenten Einheiten) 


§ 41 bestimmt, wie der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust einer transpa-
renten Einheit zu verteilen ist. Diese Regeln sind notwendig, weil solche Einheiten – unge-
achtet der Tatsache, dass sie vielfach steuerlich transparent behandelt werden – in eigenen 
Jahresabschlüssen den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrag ausweisen. Da für die Mindeststeuer-Vorschriften Rechnungslegungsdaten heran-
zogen werden, soll § 41 gewährleisten, dass der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag grundsätzlich im Einklang mit den geltenden steuerlichen 
Vorschriften zwischen diesen Einheiten und ihren Gesellschaftern aufgeteilt wird.  


Eine transparente Einheit im Sinne dieses Gesetzes zeichnet sich dabei im Allgemeinen 
dadurch aus, dass sie im Gründungsstaat als steuertransparent behandelt wird. Dabei 
macht das Gesetz eine Unterscheidung zwischen steuertransparenten Einheiten, die aus 
Sicht des Belegenheitsstaats des Gesellschafters als steuertransparent angesehen werden 
(sog. steuertransparente Einheiten) und sog. umgekehrt hybriden Einheiten, die nur aus 
Sicht des Gründungsstaats als steuertransparent angesehen werden (§ 7 Absatz 32). 


Dabei nimmt § 41 jede Beteiligung an der transparenten Einheit vor dem Hintergrund der 
jeweils geltenden Steuervorschriften gesondert in den Blick. Damit wird anerkannt, dass ein 
und dieselbe transparente Einheit durch einige ihrer Gesellschafter als steuertransparente 
Gesellschaft und durch andere als umgekehrt hybride Einheit behandelt werden kann. An-
ders ausgedrückt: Die Einheit wird in Bezug auf gruppenzugehörige Beteiligte, die sie als 
steuertransparent behandeln, als steuertransparent behandelt und in Bezug auf andere 
gruppenzugehörige Beteiligte als umgekehrte hybride Einheit. 


Zu Absatz 1 


§ 41 sieht bei der Zuordnung der Gewinne und Verluste bei transparenten Einheiten eine 
festgelegte Reihenfolge vor: Zunächst ist der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag der transparenten Einheit nach Absatz 1 um den Betrag zu 
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kürzen, der den Gesellschaftern zuzurechnen ist, die nicht der Unternehmensgruppe ange-
hören. 


Beispiel 


Hold Co ist eine in Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit, die die Mutter-
gesellschaft einer multinationalen Unternehmensgruppe ist. Hold Co hält 60 Prozent 
der Anteile am Kapital von B LP, einer in Steuerhoheitsgebiet B errichteten steuertrans-
parenten Gesellschaft. Die übrigen 40 Prozent der Anteile an B LP befinden sich im 
Eigentum von Einheiten, die nicht der multinationalen Unternehmensgruppe angehö-
ren und die sich ebenfalls in Steuerhoheitsgebiet A befinden. B LP verfügt über eine 
Betriebsstätte in Steuerhoheitsgebiet B. B LP erzielt einen Jahresüberschuss in Höhe 
von 200 Euro. Davon ist nur ein Betrag in Höhe von 100 Euro der Betriebsstätte zuzu-
rechnen und in Staat B zu versteuern.  


Nach Absatz 1 wird der Jahresüberschuss von B LP um einen Betrag in Höhe von 
80 Euro gekürzt, weil dies der Betrag ist, der den Minderheitsgesellschaftern zuzurech-
nen ist (200 x 40 Prozent). Der verbleibende Betrag (120 Euro) wird zwischen den 
gruppenzugehörigen Gesellschaftern nach Maßgabe des Absatzes 2 aufgeteilt.  


Wenn im Konzernabschluss der multinationalen Gruppe eine erfasste Steuer berück-
sichtigt ist, die an den Jahresüberschuss geknüpft ist, so ist der Betrag dieser erfassten 
Steuer im gleichen Verhältnis zu kürzen. Im Beispiel der vorstehenden Absätze wäre 
eine Kürzung des Betrags der erfassten Steuern entsprechend der Kürzung des Er-
trags um 40 Prozent erforderlich. 


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Wenn der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Be-
triebsstätte in den Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag 
der transparenten Einheit einbezogen wurde, weil die Tätigkeit über die Betriebsstätte aus-
geübt wird, so ist nach der Anwendung von Absatz 1 in einem zweiten Schritt dieser Betrag 
vom Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nach Absatz 2 
Nummer 1 bei der transparenten Gesellschaft in Abzug zu bringen und der Betriebsstätte 
zuzuordnen (Betriebsstättenprinzip). Dadurch wird sichergestellt, dass das Jahresergebnis 
der Betriebsstätte nur bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes im Steuerhoheits-
gebiet der Betriebsstätte berücksichtigt wird.  


Beispiel 


A Co ist eine in Steuerhoheitsgebiet A belegene Einheit und ist Gesellschafterin einer 
transparenten Gesellschaft (B LP), die nach dem Recht von Steuerhoheitsgebiet B ge-
gründet worden ist. Nach dem Steuerrecht von Steuerhoheitsgebiet B verfügt A Co 
über eine Betriebsstätte in Steuerhoheitsgebiet B, über die die Geschäftstätigkeit von 
B LP ausgeübt wird. Weil B LP in Steuerhoheitsgebiet B steuertransparent behandelt 
wird, geht Steuerhoheitsgebiet B für Steuerzwecke davon aus, dass A Co seine Aktivi-
täten „direkt“ über die Betriebsstätte ausübt. In diesem Fall ist B LP das Stammhaus 
der in Steuerhoheitsgebiet B belegenen Betriebsstätte; folglich wird der Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag von B LP vom Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag des Stammhauses abgezo-
gen und der Betriebsstätte zugerechnet. 


Die Betriebsstätte könnte sich auch in einem weiteren Steuerhoheitsgebiet C befinden. 
Unterstellt zum Beispiel, dass B LP nicht über eine Betriebsstätte in Steuerhoheitsge-
biet B verfügt, sondern in Steuerhoheitsgebiet C, würde der Mindeststeuer-
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Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag entsprechend dieser Betriebs-
stätte nach Absatz 2 Nummer 1 zuzurechnen sein. Die Formulierung „soweit hierdurch 
die Geschäftstätigkeit der transparenten Einheiten ausgeübt wird“ gewährleistet, dass 
in Absatz 2 Nummer 1 unabhängig davon angewendet wird, ob das andere Steuerho-
heitsgebiet die betreffende Einheit als transparente Gesellschaft ansieht und ob dieses 
Steuerhoheitsgebiet von dieser Einheit oder von ihren gruppenzugehörigen Beteiligten 
verlangt, dass sie die Steuern entrichten, die auf den der Betriebsstätte zuzurechnen-
den Gewinn zu zahlen sind. Wenn der gruppenzugehörige Gesellschafter der transpa-
renten Gesellschaft eine erfasste Steuer auf den der Betriebsstätte zuzurechnenden 
Gewinn zahlen muss, wird diese Steuer nach § 47 entsprechend zugeordnet.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt den dritten Zuordnungsschritt und findet subsidiär zu Absatz 1 und Ab-
satz 2 Nummer 1 Anwendung. Ein danach verbleibender Mindeststeuer-Jahresüberschuss 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag ist dem gruppenzugehörigen Gesellschafter entspre-
chend seiner Beteiligung zuzuordnen. Das bedeutet im Ergebnis, dass einer staatenlosen 
steuertransparenten Gesellschaft kein Anteil am Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag zugerechnet wird.  


Wenn es sich bei der transparenten Einheit um eine steuertransparente Einheit handelt, die 
nicht oberste Muttergesellschaft ist, wird der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag auf die gruppenzugehörigen Gesellschafter entsprechend der 
Höhe ihrer Eigenkapitelbeteiligung zugeteilt, um die steuerliche Behandlung sowohl im 
Steuerhoheitsgebiet der Einheit als auch im Steuerhoheitsgebiet der Gesellschafter korres-
pondierend abzubilden. 


Wenn es sich bei den Beteiligten ebenfalls um steuertransparente Einheiten handelt, wird 
Absatz 2 Nummer 1 erneut angewandt, um den verbleibenden Teil des Mindeststeuer-Jah-
resüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags dem nächsthöheren gruppenzuge-
hörigen Gesellschafter zuzuordnen (es sei denn, dieser ist die oberste Muttergesellschaft). 
Wenn alle Geschäftseinheiten in der Kette steuertransparente Einheiten sind (es sich also 
um eine steuertransparente Struktur handelt), wird folglich der gesamte Mindeststeuer-Jah-
resüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag letztlich der obersten Muttergesell-
schaft der (multinationalen) Gruppe zugerechnet.  


Die Formulierung „entsprechend der Höhe ihrer Eigenkapitalbeteiligung“ soll sicherstellen, 
dass der nach der Zurechnung zu einer Betriebsstätte verbleibende Teil des Mindeststeuer-
Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags unter den gruppenzugehörigen 
Gesellschaftern entsprechend ihrem Gewinnanteil aufgeteilt wird.  


Beispiel 1 


Als Beispiel sei angenommen, dass die Beteiligungen an einer volltransparenten Ge-
sellschaft folgendermaßen verteilt sind: 40 Prozent werden von einem in einem ande-
ren Hoheitsgeiet ansässigen gruppenzugehörigen Gesellschafter gehalten; die übrigen 
60 Prozent werden zu gleichen Teilen von zwei im Steuerhoheitsgebiet ansässigen 
gruppenzugehörigen Gesellschaftern gehalten. Die steuertransparente Gesellschaft 
verfügt über eine Betriebsstätte im Steuerhoheitsgebiet; nach den geltenden steuer-
rechtlichen Bestimmungen entsteht durch diese feste Geschäftseinrichtung eine Be-
triebsstätte des im anderen Steuerhoheitsgebiet ansässigen Gesellschafters und so 
sind 40 Prozent des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrags der steuertransparenten Gesellschaft dieser Betriebsstätte zuzurechnen. 
Die verbleibenden 60 Prozent werden nach Absatz 2 Nummer 2 in Verbindung mit § 40 
den gruppenzugehörigen Gesellschaftern zugerechnet (jeweils 30 Prozent).  
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Da § 41 eine Gewinn- und Verlustaufteilungsregel ist, werden im Kontext transparenter Ge-
sellschaften alle an die Eigenkapitalbeteiligung geknüpften Ertrags- beziehungsweise Ge-
winnansprüche, einschließlich aller Vereinbarungen, Abreden und Verträge, die sich auf 
diesen Anteilen beziehen, berücksichtigt. 


Es sind allerdings auch Situationen denkbar, in denen es zu einer Diskrepanz zwischen 
dem Gewinnbetrag, der den gruppenzugehörigen Gesellschaftern nach den Steuertrans-
parenzregeln seines Steuerhoheitsgebiets zugerechnet werden, und dem Gewinnbetrag, 
auf den der gruppenzugehörige Gesellschafter aufgrund seiner Eigenkapitalbeteiligung An-
spruch hat, kommen kann. Absatz 2 Nummer 2 folgt einer eigenen Diktion und findet inso-
weit Anwendung, als die Einheit als transparente Gesellschaft behandelt wird.  


Beispiel 2 


A Co ist eine im Steuerhoheitsgebiet A belegene Geschäftseinheit, die 60 Prozent des 
Kapitals von B Co hält, einer nach dem innerstaatlichen Recht von Steuerhoheitsgebiet 
B errichteten transparenten Gesellschaft. A Co und B Co sind Geschäftseinheiten der-
selben multinationalen Unternehmensgruppe; die übrigen 40 Prozent des Kapitals wer-
den von Beteiligten gehalten, die nicht der Gruppe angehören. A Co hat eine Verein-
barung mit den anderen Gesellschaftern geschlossen, der zufolge an die Eigenkapital-
anteile von A Co zusätzlich das Recht geknüpft ist, während der ersten fünf Jahre nach 
der Gründung von B Co 70 Prozent (anstatt 60 Prozent) des Gewinns von B Co zu 
erhalten. Steuerhoheitsgebiet A behandelt B Co als steuertransparent, erkennt die Wir-
kung der Vereinbarung zwischen A Co und den übrigen Anteilseignern jedoch nicht an; 
er behandelt die Vereinbarung nicht so, als würde sie A Co Anspruch auf zusätzliche 
10 Prozent des Gewinns von B Co gewähren. Dies bedeutet, dass während des oben 
erwähnten Fünfjahreszeitraums nach innerstaatlichem Recht von Steuerhoheitsgebiet 
A nur 60 Prozent der Gewinne von B Co so behandelt werden, als gingen sie an A Co.  


Nach § 41 hält A Co während der fünfjährigen Laufzeit der Vereinbarung eine Eigen-
kapitalbeteiligung in Höhe von 70 Prozent an B Co. Der Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss von B Co wird somit zunächst um nach Absatz 1 um 30 Prozent gekürzt, weil 
dies der Betrag ist, der auf Gesellschafter entfällt, die nicht der multinationalen Unter-
nehmensgruppe angehören. Die übrigen 70 Prozent des Jahresüberschusses werden 
nach Absatz 2 Nummer 2 A Co zugerechnet, weil Steuerhoheitsgebiet A davon aus-
geht, dass B Co steuertransparent ist, sodass der gesamte Gewinn von B Co seinen 
Gesellschaftern zugerechnet wird (zu denen A Co gehört). Die Tatsache, dass Steuer-
hoheitsgebiet A die Vereinbarung zwischen A Co und den anderen Gesellschaftern 
nicht so behandelt, als gewähre sie A Co einen Anspruch auf zusätzliche 10 Prozent 
des Gewinns von B Co, ist für die Gewinnzurechnung gemäß Absatz 2 Nummer 2 nicht 
relevant, solange Steuerhoheitsgebiet A B Co als steuertransparent behandelt.  


Zu Nummer 3 


Handelt es sich bei der transparenten Einheit um eine umgekehrte hybride Einheit oder um 
eine steuertransparente Einheit, welche die oberste Muttergesellschaft der Unternehmens-
gruppe bildet, ist der nach Anwendung des Absatz 1 und des Absatzes 2 Nummer 1 und 2 
verbleibende Betrag der umgekehrten hybriden Einheit beziehungsweise der obersten Mut-
tergesellschaft zuzuordnen. In beiden Fällen wird der verbleibende Teil des Mindeststeuer-
Jahresüberschusses oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags den Einheiten selbst und nicht 
ihren Gesellschaftern zugerechnet.  


Wenn die oberste Muttergesellschaft der multinationalen Unternehmensgruppe somit eine 
steuertransparente Einheit ist, wird der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag dieser Einheit und nicht ihren Gesellschaftern zugerechnet, da es 
sich bei den Gesellschaftern nicht um Geschäftseinheiten der multinationalen 
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Unternehmensgruppe handelt. § 67 enthält zusätzliche Regeln für den Fall, dass eine trans-
parente Gesellschaft die oberste Muttergesellschaft einer multinationalen Unternehmens-
gruppe ist. 


Das Gleiche gilt für umgekehrt hybriden Einheiten, da die Einheit nach dem Steuerrecht der 
Gesellschafter nicht als steuerlich transparent angesehen wird und ihr Gewinn oder Verlust 
somit für steuerliche Zwecke nicht unmittelbar ihren Gesellschaftern zugerechnet wird.  


Bei Nummer 3 ist gleichsam die Subsidiarität zu Absatz 1 sowie zu Absatz 2 Nummer 1 zu 
beachten. 


Zu Teil 4 (Ermittlung der angepassten erfassten Steuern) 


Die Mindeststeuer-Gewinnermittlung für eine Geschäftseinheit ergibt sich aus den Vor-
schriften des dritten Teils. Der vierte Teil beinhaltet demgegenüber Vorschriften, die ge-
meinsam mit dem Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust zur Ermittlung des ef-
fektiven Steuersatzes sowie der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags im fünften Teil 
herangezogen werden. Der Betrag der angepassten erfassten Steuern ergibt sich aus den 
erfassten Steuern nach § 43, die nach den in § 42 Absatz 1 katalogartig aufgeführten Be-
trägen angepasst werden. Diese Anpassungen ergeben sich aus den übrigen Vorschriften 
des vierten Teils sowie aus § 34 Absatz 5 und den §§ 67 und 68. 


Zu Abschnitt 1 (Allgemeine Vorschriften) 


Zu § 42 (Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit) 


Zu Absatz 1 


Der Ausgangspunkt zur Ermittlung des Betrags der angepassten erfassten Steuern befindet 
sich in der Rechnungslegung. Denn der Betrag der angepassten erfassten Steuern wird 
ausgehend von den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrag in dem Geschäftsjahr angefallenen laufenden Steuern ermittelt. Dies gilt indes nur, 
soweit diese angefallenen laufenden Steuern auch erfasste Steuern im Sinne des § 43 sind. 
Damit werden beispielsweise Beträge für Vermögens- oder Verbrauchssteuern schon auf 
der Ebene des § 43 aus der Ermittlung des effektiven Steuersatzes ausgenommen; einer 
Anpassung nach den Nummern 1 bis 4 bedarf es daher nicht. Der Betrag der laufenden, 
erfassten Steuern ist anschließend um die in den Nummer 1 bis 4 aufgeführten Beträge 
anzupassen. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 wird der Betrag der erfassten Steuern um die Hinzurechnungen in § 45 
sowie die Kürzungen in § 46 angepasst. 


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 müssen die erfassten Steuern zu dem um dem nach § 48 ermittelten Ge-
samtbetrag der angepassten latenten Steuern angepasst werden. 


Zu Nummer 3 


Nach Nummer 3 sind Erhöhungen oder Minderungen der erfassten Steuern, die nicht im 
Aufwand für tatsächliche oder latente Steuern enthalten, aber im Eigenkapital oder OCI 
berücksichtigt sind als Anpassungen der erfassten Steuern zu berücksichtigen. Dies gilt, 
wenn die zu den Steuern zugehörigen Gewinn- oder Verlustbestandteile im Rahmen der 
Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts berücksichtigt werden. 
Diese Vorschrift stellt somit sicher, dass erfasste Steuern in Bezug zu diesen Bestandteilen 
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nicht nur bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts son-
dern auch bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes berücksichtigt werden. Diese An-
passung soll jedoch nur erfolgen, wenn die Bestandteile nach dem Steuerrecht des Bele-
genheitsstaats der Geschäftseinheit der Besteuerung unterliegen. 


Zu Nummer 4 


Nach Nummer 4 muss der Betrag der erfassten Steuern ebenfalls um die Steuern im Sinne 
des § 34 Absatz 5 angepasst werden. Nach dieser Vorschrift sind erfasste Steuern in Be-
zug auf Nettogewinne oder Nettoverluste des Antragsjahres bei der Berechnung der ange-
passten erfassten Steuern auszunehmen. 


Zu Nummer 5 


Nach Nummer 5 sind schließlich auch Anpassungen infolge der Sondervorschriften für 
Oberste Muttergesellschaften als transparente Einheiten sowie des übrigen siebten Teils 
nach §§ 67 bis 72 vorzunehmen. 


Zu Absatz 2 


Nach Absatz 2 darf kein Betrag erfasster Steuern mehrfach berücksichtigt werden. Hier-
durch wird eine sachgerechte Ermittlung des effektiven Steuersatzes gewährleistet. 


Zu § 43 (Erfasste Steuern) 


Zu Absatz 1 


§ 43 bestimmt, welche Steuern zu den erfassten Steuern gehören, die im Rahmen des § 42 
berücksichtigt werden. Die Definition wurde dabei ausschließlich für die Zwecke dieses Ge-
setzes aufgestellt; insbesondere zu Artikel 2 OECD-MA besteht keine Verbindung. Steuern, 
die nicht nach § 43 erfasste Steuern sind (beispielsweise Verbrauchs- und Lohnsteuern), 
können dennoch im Rahmen der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts, das heißt als Minderung des Nenners in der Berechnung des effektiven 
Steuersatzes, berücksichtigungsfähig sein. 


Die Bestimmung, ob eine Steuer eine erfasste Steuer ist, erfolgt maßgeblich anhand der 
der Steuer zugrundliegenden Eigenschaften; die Bezeichnung einer Steuer oder die Erhe-
bungsweise ist dafür ebenso irrelevant wie die Frage, ob eine Steuer unmittelbar durch ein 
Körperschaftsteuergesetz oder ein eigenes Gesetz entsteht. 


Steuern sind in Einklang mit § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen, die nicht eine Ge-
genleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen 
Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbe-
stand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen 
kann Nebenzweck sein. Sofern sie die weiteren Merkmale einer der Nummern 1 bis 4 erfüllt, 
handelt es sich um erfasste Steuern im Sinne dieses Gesetzes. 


Auch wenn § 43 einen weiten Anwendungsbereich aufweist, gibt es eine Reihe von Steu-
ern, die nicht als erfasste Steuern im Sinne des Gesetzes gelten. Die nachfolgend ausge-
führten Steuern sind beispielsweise grundsätzlich keine erfassten Steuern im Sinne des 
Gesetzes. 


So sind Verbrauch- und Umsatzsteuern keine erfassten Steuern im Sinne des Gesetzes. 
Diese Steuern bemessen sich am Verbrauch oder Gebrauch bestimmter Waren und nicht 
am Einkommen oder Ertrag oder Vermögensbestand des Steuerpflichtigen. 
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Steuern für digitale Dienstleistungen sind in der Regel so ausgestaltet, dass sie anhand der 
Bruttoerträge bemessen werden und fallen ebenfalls grundsätzlich nicht in den Anwen-
dungsbereich der Norm. Denn sie werden zudem regelmäßig nicht anstelle einer Körper-
schaftsteuer, sondern zusätzlich erhoben, sodass sie auch den Vergleichbarkeitstest nach 
Nummer 3 nicht erfüllen. 


Stempelsteuern, Wertsteuern und andere Steuern, die für einzelne Geschäftsvorfälle anfal-
len, sind keine Steuern vom Einkommen oder Ertrag der Geschäftseinheit und werden auch 
nicht anstelle einer Körperschaftsteuer erhoben. 


Lohnsteuern und andere beschäftigungsbasierte Steuern sowie Sozialabgaben sind eben-
falls keine erfassten Steuern im Sinne des Gesetzes. Diese Steuern und Abgaben werden 
nicht dem Arbeitgeber in Bezug zu dessen Einkommen oder Ertrag oder Eigenkapital auf-
erlegt. Vielmehr können diese Steuern und Abgaben regelmäßig als Betriebsausgaben 
steuermindernd berücksichtigt werden. 


Vermögensteuern, die an Eigentumsverhältnisse von bestimmten Gegenständen anknüp-
fen, sind schließlich ebenfalls keine erfassten Steuern im Sinne dieses Gesetzes. Vermö-
gensteuern werden häufig rein am Wert des Gegenstands bemessen, wobei Belastungen 
die darauf ruhen, regelmäßig nicht beachtet werden. Selbst wenn diese Belastungen be-
rücksichtigt werden, liegt dies häufig allein an einer Bewertungsmethode im Rahmen einer 
Vermögensteuer; es handelt sich dennoch nicht um eine Steuer, die überwiegend das vor-
herige Einkommen bemisst. Darüber hinaus werden Vermögensteuern nicht anstelle einer 
Körperschaftsteuer erhoben. Vermögensteuern müssen daher von Steuern, die in Bezug 
auf das Eigenkapital einer Geschäftseinheit erhoben werden, unterschieden werden. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfasst grundsätzlich jegliche Steuern vom Einkommen oder Ertrag der Ge-
schäftseinheit. Hiervon sind einschränkend nur solche Steuern erfasst, im Jahresabschluss 
der Geschäftseinheit in Bezug auf ihre Erträge oder Gewinne oder ihren Anteil an den Er-
trägen oder Gewinnen einer anderen Geschäftseinheit, an der die Geschäftseinheit eine 
Eigenkapitalbeteiligung hält, ausgewiesen sind. Obschon es keine international abge-
stimmte Definition einer Ertragsteuer gibt, sind hiervon regelmäßig Vermögenszuwächse in 
Geld oder Geldeswert, die ein Steuerpflichtiger innerhalb eines Zeitraums erhält, erfasst. 
Ertragsteuern werden zudem in der Regel anhand des beim Steuerpflichtigen anfallenden 
Netto-Vermögenszuwachses gemessen, da Ausgaben für die Erzielung eines Vermögens-
zuwachses mindernd berücksichtigt werden können. Absatz 2 nimmt von diesem weiten 
Anwendungsbereich wiederum Ausnahmen vor, sodass bestimmte Steuern nicht zu den 
erfassten Steuern zählen. 


Zu den Steuern im Sinne der Nummer 1 gehören nicht nur Steuern, die im Zeitpunkt der 
Vereinnahmung des Ertrags anfallen, sondern auch zeitlich nachgelagerte Steuern im Zeit-
punkt der Ausschüttung dieses Ertrags. Überdies sind hiervon sowohl Erträge der Ge-
schäftseinheit selbst als auch Erträge, die sie aufgrund einer Beteiligung an einer anderen 
Geschäftseinheit erhält, erfasst. Somit können Steuern für die Beteiligung an einer trans-
parent besteuerten Einheit, Steuern als Teil einer Hinzurechnungsbesteuerung, sowie 
Steuern auf Ausschüttungen anderer Geschäftseinheiten erfasste Steuern im Sinne der 
Nummer 1 sein. Für Deutschland gehören zu den erfassten Steuern die Einkommensteuer, 
die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer sowie der Solidaritätszuschlag. Auch Quellen-
steuern gehören zu den erfassten Steuern. 


Typisierungen und Pauschalisierungen ändern grundsätzlich nichts an der Qualifikation ei-
ner Steuer als erfasster Steuer. Eine Steuer muss nicht durch eine exakte Bemessung des 
Vermögenszuwachses ermittelt werden. Die Verpflichtung zur exakten Ermittlung des 
Netto-Ertrages ohne Zuhilfenahme von angemessenen Typisierungen und Pauschalisie-
rungen könnte die Ermittlung des effektiven Steuersatzes andernfalls durch 
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Rechtsunsicherheiten erschweren. Demgegenüber ist eine Bruttosteuer, also eine Steuer 
auf Vermögenszuwächse ohne jegliche erwerbsbezogenen Abzüge, keine Einkommen- 
oder Ertragsteuer im Sinne der Nummer 1. 


Steuern und Aufschläge, die nur für Einkommen aus bestimmten Aktivitäten auferlegt wer-
den, können ebenfalls in den Anwendungsbereich der erfassten Steuern nach Nummer 1 
fallen. Dabei ist es irrelevant, ob diese Steuern und Aufschläge zusätzlich zu einer anderen 
Einkommensteuer anfallen. Abgaben, die für die Gewinnung von natürlichen Ressourcen 
auferlegt werden, fallen jedoch nur unter die erfassten Steuern, wenn sie wie in Nummer 3 
anstelle einer Steuer erhoben werden. 


Steuern auf den Nettoertrag einer Geschäftseinheit, die für diese nach der Säule 1 zur Re-
form der internationalen Unternehmensbesteuerung von OECD/G20 anfallen, sind erfasste 
Steuern im Sinne der Nummer 1. Weil die Säule 1 in systematischer Hinsicht vor diesem 
Gesetz Anwendung findet, werden alle mit der Säule 1 verbundenen steuerlichen Anpas-
sungen bereits im Einkommen der Geschäftseinheit berücksichtigt. Die nähere Ausgestal-
tung des Verhältnisses von Säule 1 und Säule 2 wird durch weitere Administrative Guidance 
vorgegeben. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bezieht sich auf alle Steuern, die im Rahmen eines zulässigen Ausschüttungs-
steuersystems erhoben werden. 


Zu Nummer 3 


Nach Nummer 3 sind auch Steuern, die anstelle einer allgemein geltenden Körperschafts-
teuer erhoben werden, erfasste Steuern. Eine allgemein geltende Körperschaftsteuer kann 
eine Steuer sein, die allen ansässigen Unternehmen oder im Inland ansässigen Unterneh-
mensteilen multinationaler Unternehmensgruppen auferlegt wird. Hierzu kann auch eine 
Ertragsteuer, die sowohl Unternehmen (beispielsweise Personengesellschaften) als auch 
natürlichen Personen auferlegt wird, zählen. 


Das Merkmal „anstelle“ erfordert einen Vergleichbarkeitstest für alle Steuern, die nicht als 
Steuern vom Einkommen oder Ertrag im Sinne des Nummer 1 anzusehen sind. Der Test 
ist ausdrücklich für Quellensteuern auf Zinsen, Mieten und Lizenzgebühren und andere 
Steuern auf Kategorien von Bruttovergütungen wie beispielsweise Versicherungsprämien 
durchzuführen, sofern diese Steuern als Ersatz für eine allgemein geltende Ertragsteuer 
erhoben werden. Steuern, die anstelle einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer erho-
ben werden, sind insbesondere Steuern, die infolge der Subject to Tax Rule nach Säule 
Zwei erhoben werden. 


Der Vergleichbarkeitstest erfasst – anders als Nummer 1 – auch Steuern, die nicht anhand 
des Nettoertrags bemessen werden. So kann beispielsweise auch die Anzahl produzierter 
Produkteinheiten oder die Größe der Geschäfts- oder Handelsfläche als Bemessungs-
grundlade herangezogen werden. Maßgeblich ist auch hierbei, dass die Steuer als Ersatz 
der allgemein geltenden Ertragsteuer dient. 


Auch lokal erhobene Steuern können grundsätzlich den Vergleichstest nach Nummer 3 er-
füllen. Sofern eine Steuer nach Nummer 3 aber auf eine allgemein geltende Ertragsteuer 
angerechnet werden kann, erfüllt sie den Vergleichsbarkeitstest nur insoweit sie angerech-
net werden kann. Dies kann beispielsweise im Falle einer auf lokaler Ebene erhobenen 
Ertragsteuer, die gegen eine gesamtstaatlich geltende Ertragsteuer angerechnet werden 
kann, auftreten. Eine doppelte Berücksichtigung dieser erfassten Steuern im Rahmen der 
Ermittlung des effektiven Steuersatzes scheidet überdies infolge des § 42 Absatz 2 aus. 
Eine Steuer, die zusätzlich und gerade nicht anstelle einer allgemein geltenden Körper-
schaftsteuer erhoben wird, erfüllt hingegen nicht den Vergleichbarkeitstest. 
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Zu Nummer 4 


Nummer 4 erfasst Steuern, die in Bezug auf Eigenkapitalpositionen der Geschäftseinheit 
erhoben werden. Dies erfasst auch Steuern, die sowohl auf der Grundlage vom Einkommen 
oder Ertrag als auch vom Eigenkapital der Geschäftseinheit erhoben werden. In manchen 
Steuerhoheitsgebieten wird neben einer allgemein geltenden Körperschaftsteuer zusätzlich 
eine Steuer auf das Eigenkapital erhoben. 


Das Eigenkapital einer Geschäftseinheit besteht aus Gewinnrücklagen (das heißt der the-
saurierte Anteil des Einkommens nach Steuern in der Gewinn- und Verlustrechnung) und 
den von an Anteilseigner geleisteten Einlagen. Steuern auf das Eigenkapital einer Ge-
schäftseinheit ist es inhärent, dass sie von der Ausgestaltung einer Körperschaftsteuer ab-
hängen. So dienen sie in manchen Steuerhoheitsgebieten dazu, die Besteuerung einer Ge-
schäftseinheit im Rahmen einer Gesamtbetrachtung auf einen angemessenen Betrag an-
zuheben. Derartige Steuern stellen in einigen Steuerhoheitsgebieten einen integralen Be-
standteil des Unternehmenssteuerrechts dar. 


Manche Steuerhoheitsgebiete legen einer Steuer eine aus verschiedenen Komponenten 
bestehende Bemessungsgrundlage zugrunde. Sofern alle diese Komponenten der Bemes-
sungsgrundlage als Einkommen oder Ertrag anzusehen sind, gilt die gesamte Steuer als 
eine Steuer vom Einkommen oder Ertrag und ist damit eine erfasste Steuer im Sinne dieses 
Gesetzes. Sofern allerdings nicht alle Komponenten als Einkommen oder Ertrag anzusehen 
sind, fallen diese Steuern nur unter den Begriff der erfassten Steuern, wenn sie überwie-
gend anhand des Einkommens oder Ertrags bemessen werden und eine Aufteilung der 
Steuer nur mit einem erheblichen administrativen Aufwand erfolgen kann. Ein Beispiel für 
eine solche Steuer ist die auch für Unternehmen anwendbare Zakat des Königreichs Saudi-
Arabien. Die Zakat kann sowohl anhand des Einkommens oder Ertrags als auch anhand 
des Eigenkapitals bemessen werden und ist dementsprechend eine erfasste Steuer im 
Sinne dieses Gesetzes. 


Zu Absatz 2 


Während der Anwendungsbereich der erfassten Steuern nach Absatz 1 weit gefasst ist, 
sind bestimmte Steuern hiervon nach Absatz 2 ausgenommen. Diese Steuern lassen sich 
in zwei Kategorien unterscheiden: Steuererhöhungsbeträge nach Nummer 1 und erstat-
tungsfähige Steuern nach den Nummern 2 und 3. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 erfasst drei verschiedene Steuererhöhungsbeträge, die im Rahmen einer Min-
deststeuer entstehen können. Der Betrag der erfassten Steuern ist ein essentieller Bestand-
teil zur Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags nach einer Primär-, Sekundär- oder natio-
nalen Ergänzungssteuerregelung. Wenn diese Steuererhöhungsbeträge als erfasste Steu-
ern in die Ermittlung einbezogen würden, würde dies zu einer zirkulären Ermittlung in dem 
Geschäftsjahr, indem der Steuererhöhungsbetrag anfällt, führen. Bei einer Einbeziehung 
der Steuererhöhungsbeträge in nachfolgenden Geschäftsjahren würde dies den Mindest-
steuersatz von 15 Prozent unterwandern. Denn die Steuererhöhungsbeträge würden als 
erfasste Steuern im Nenner der Ermittlung des effektiven Steuersatzes den Betrag des er-
forderlichen Steuererhöhungsbetrags in nachfolgenden Geschäftsjahren mindern, um den 
Mindeststeuersatz von 15 Prozent zu erreichen. Dies gilt für die Primär- und Ergänzungs-
steuerregelung wie für eine nationale Ergänzungssteuerregelung gleichermaßen. Eine na-
tionale Ergänzungssteuerregelung, die allerdings nicht als anerkannt qualifiziert wird, kann 
bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des Absatzes 1 als erfasste Steuer im Sinne 
dieses Gesetzes gelten. 
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 sieht eine Ausnahme vom Begriff der erfassten Steuern für unzulässige erstat-
tungsfähige Anrechnungssteuern vor. Denn der Zeitpunkt, zu dem diese Steuern erstattet 
werden, liegt in der Hand der Unternehmensgruppe. Sie sind daher eher mit einer Voraus-
zahlung vergleichbar, sodass eine Einbeziehung dieser Anrechnungssteuern in die Ermitt-
lung des effektiven Steuersatzes nicht sachgerecht wäre. So kann ein Steuerpflichtiger bei-
spielsweise eine Vorauszahlung leisten und somit die Steuerpflichten für nachfolgende Ge-
schäftsjahre im Voraus begleichen. Eine solche Vorauszahlung fließt nicht in den Betrag 
der erfassten Steuern des aktuellen Geschäftsjahres ein. 


Zu Nummer 3 


Schließlich sind nach Nummer 3 auch Steuern eines Versicherungsunternehmens, die den 
nach § 30 Absatz 1 auszunehmenden Erträgen entsprechen, keine erfassten Steuern. Die 
Anpassung nach § 30 erfasst bestimmte Erträge eines Versicherungsunternehmens. Sie 
nimmt diese Erträge von der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-
Verlusts in Situationen aus, in denen Versicherungsunternehmen einer Steuer auf Erträge 
unterliegen, wobei den Erträgen korrespondiere Aufwendungen gegenüberstehen. Diese 
Aufwendungen ergeben sich aus der Weiterbelastung an den Versicherungsnehmer. Dies 
gilt allerdings nur dann, wenn die Steuer aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung nicht 
vom Versicherungsunternehmen, sondern vom Versicherungsnehmer zu tragen sind. 


Zu § 44 (Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag bei Mindeststeuer-Gesamtverlust) 


Zu Absatz 1 


§ 44 ist eine Sondervorschrift für Fälle, in denen für ein Geschäftsjahr für ein Steuerhoheits-
gebiet ein Mindeststeuer-Gesamtverlust vorliegt. 


Dies kann der Fall sein, wenn das nationale Steuerrecht des Steuerhoheitsgebiets der Ge-
schäftseinheit einen Abzug vom Einkommen gewährt, der über den Betrag hinausgeht, der 
für Rechnungslegungszwecke zulässig wäre und wenn dieser Unterschied zwischen den 
Mindeststeuervorschriften und dem nationalen Steuerrecht des Steuerhoheitsgebiets im 
Laufe der Zeit nicht ausgeglichen wird. Beispiele, die zu dieser Art von übermäßigen Ver-
lusten führen können, sind fiktive Zinsabzüge oder eine Abschreibung, die die wirtschaftli-
chen Kosten übersteigt (zum Beispiel Superabschreibung). Dauerhafte Differenzen, die zu 
solchen übermäßigen Verlusten führen, können auch entstehen, wenn ein Steuerhoheits-
gebiet einen Teil des Einkommens oder Gewinns, der in einem Geschäftsjahr, in dem die 
Geschäftseinheit immer noch einen wirtschaftlichen Gesamtverlust für das Jahr hat, im Min-
deststeuer-Gesamtgewinn oder Mindeststeuer-Gesamtverlust enthalten ist, befreit. Dem-
entsprechend ist der Verlust nach dem nationalen Steuerrecht größer als der für Mindest-
steuerzwecke anerkannte Verlustbetrag, was die Anwendung von § 44 auslöst. Die Gene-
rierung eines latenten Steueranspruchs bei Anwendung des Mindeststeuer-Verlustwahl-
rechts nach § 49 führt zu keiner zusätzlichen Steuer nach § 44, da § 49 die Anwendung 
des § 48 verdrängt. 


Es würde dem Sinn und Zweck der globalen effektiven Mindestbesteuerung widersprechen, 
wenn man einer Geschäftseinheit erlauben würde, ihren nationalen steuerlichen Verlust als 
Ausgangspunkt für die Bestimmung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern 
nach § 48 zu verwenden. Denn dies würde es der Geschäftseinheit faktisch ermöglichen, 
die Mindeststeuervorschriften durch die (großzügigeren) nationalen Steuervorschriften zu 
ersetzen. § 44 soll den aus der dauerhaften Differenz resultierenden Überschuss im Jahr 
der Entstehung mit dem Mindestsatz besteuern. 


Ein zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag wird in einem Geschäftsjahr nur dann erhoben, 
soweit der nationalstaatlich berechnete steuerliche Verlust größer ist als der Verlust, der für 
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Zwecke dieses Gesetzes verbucht wurde. Zudem muss der zusätzliche Steuerverlust aus 
einem Abzug für einen nicht-wirtschaftlichen Verlust oder einer ähnlichen dauerhaften Dif-
ferenz zwischen der nationalen Steuerbemessungsgrundlage und dem Mindeststeuer-Ge-
winn oder Mindeststeuer-Verlust resultieren. Ergibt sich beispielsweise ein Mindeststeuer-
Gesamtverlust von 100 Euro für ein Land, so beträgt der maximale Betrag des latenten 
Steueranspruchs, der in diesem Jahr für Mindeststeuer-Zwecke generiert wird, 15 Euro 
(Mindeststeuer-Gesamtverlust multipliziert mit dem Mindeststeuersatz). Dies entspricht 
dem Betrag der erwarteten angepassten erfassten Steuern. Ist der für nationale Steuerzwe-
cke zulässige Verlust höher als der Mindeststeuer-Gesamtverlust (zum Beispiel ein natio-
naler Steuerverlust von 150 Euro) und ist diese Differenz das Ergebnis dauerhafter Unter-
schiede zwischen der nationalen und der Mindeststeuer-Bemessungsgrundlage, dann ist 
der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern nach § 48 höher als der Betrag der 
erwarteten angepassten erfassten Steuern. In diesem Fall würde ein zusätzlicher Steuer-
erhöhungsbetrag von 7,5 Euro (150 minus 100 ergibt 50; 50 multipliziert mit 15 Prozent) 
nach § 44 Anwendung finden, was zur Folge hat, dass diese Differenz mit dem Mindest-
steuersatz besteuert würde. § 55 Absatz 3 enthält Regeln für die Aufteilung des nach § 44 
anfallenden Steuererhöhungsbetrags auf die im Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäfts-
einheiten. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert woraus sich der Betrag der erwarteten angepassten erfassten Steuern 
ergibt.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 soll in den Fällen eines Mindeststeuer-Gesamtverlusts ermöglichen, dass keine 
Zahlungsverpflichtung für den Ergänzungssteuerbetrag besteht. Auf Antrag der berichts-
pflichtigen Geschäftseinheit ist der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag nach Absatz 1 in 
zukünftige Geschäftsjahre vorzutragen. In nachfolgenden Geschäftsjahren, in denen ein 
Mindeststeuer-Gesamtgewinn und ein positiver Betrag angepasster erfasster Steuern re-
sultiert, muss dieser zusätzliche Steuererhöhungsbetrag von der Summe der Beträge der 
angepassten erfassten Steuern dieses Geschäftsjahres abgezogen werden. Der Kürzungs-
betrag ist in diesem Geschäftsjahr der Höhe nach auf die Summe der Beträge der ange-
passten erfassten Steuern beschränkt (Kürzung bis auf null). Verbleibt nach der Kürzung 
noch ein Restbetrag ist dieser in nachfolgende Geschäftsjahre weiter vorzutragen. Der Vor-
trag erfolgt bis zum vollständigen Verbrauch und geht auch dann nicht unter, wenn vorüber-
gehend keine Geschäftseinheit in dem Steuerhoheitsgebiet existiert. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 schränkt die Möglichkeit des Vortrags des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrag 
für Fälle ein, in denen die Voraussetzungen des § 50 Absatz 3 erfüllt sind, das heißt, dass 
der zusätzliche Steuererhöhungsbetrag aufgrund des dort festgeschriebenen Mechanis-
mus in Bezug auf einen steuerlichen Verlustrücktrag entstanden ist.  


Zu Abschnitt 2 (Anpassungen der erfassten Steuern) 


Zu § 45 (Hinzurechnungen) 


Nach § 45 ist der Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit um 
weitere Beträge zu ergänzen, damit der Betrag der angepassten erfassten Steuern sach-
gemäß erfasst und einer Geschäftseinheit zugerechnet wird. Anpassungen können erfor-
derlich sein, weil der Begriff der Steuern vom Einkommen oder Ertrag für Rechnungsle-
gungszwecke unter Umständen enger gefasst ist als im Rahmen des § 43. Insgesamt sieht 
die Vorschrift hierfür verschiedene Anpassungsbeträge vor. 
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Zu Nummer 1 


Der Begriff der erfassten Steuern ist weiter als der für Zwecke der Rechnungslegung ver-
wendete Begriff der Steuern. Infolge des verschiedenen Verständnisses von Steuern vom 
Einkommen oder Ertrag, werden einige erfasste Steuern im Sinne des § 43 im Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag einer Geschäftseinheit 
nicht als Ertragsteueraufwand erfasst, sondern als Aufwand im Ergebnis vor Steuern vom 
Gewinn oder Verlust berücksichtigt. Dementsprechend wird dem für Zwecke der Rech-
nungslegung ermittelten Ergebnis nach Nummer 1 der Betrag der erfassten Steuern hinzu-
gerechnet, der in der Rechnungslegung als Aufwendung und nicht als Steuerverbindlichkeit 
verbucht wurde. Eine entsprechende Anpassung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses 
oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags erfolgt im Rahmen der Anpassungen nach dem Ge-
samtsteueraufwand nach § 19. Steuern auf das Eigenkapital einer Geschäftseinheit sind 
beispielsweise erfasste Steuern im Sinne des § 43 Absatz 1 Nummer 4, die im Mindest-
steuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als Aufwendung vor Steu-
ern erfasst werden und nicht als laufender Steueraufwand. Im Sinne einer folgerichtigen 
Erfassung wird diese Steuer sowohl zum Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Ver-
lust als auch zum laufenden Steueraufwand im Rahmen der Ermittlung angepasster erfass-
ter Steuern hinzugerechnet. 


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 werden latente Steueransprüche, die infolge des Wahlrechts nach § 49 für 
das Geschäftsjahr entstehen, dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag hinzugerechnet. Dieses Mindeststeuer-Verlustwahlrecht führt nach § 49 
zum Entstehen eines fiktiven latenten Steueranspruchs und schließt die Anwendbarkeit des 
§ 48 (Ermittlung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern) aus. Dieser Steu-
eranspruch muss für die Ermittlung des effektiven Steuersatzes für das Steuerhoheitsgebiet 
und Geschäftsjahr, in dem der Steueranspruch aufgelöst wird, auch dem Betrag angepass-
ter erfasster Steuern hinzugerechnet werden. Nach § 49 Absatz 2 wird der vorgetragene 
Steueranspruch aufgelöst, wenn in einem nachfolgenden Geschäftsjahr ein Mindeststeuer-
gewinn entsteht. 


Zu Nummer 3 


Nach Nummer 3 werden erfasste Steuern, die in einem Geschäftsjahr für ungewisse Steu-
errückstellungen entrichtet worden sind, dem Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag hinzugerechnet. Die Hinzurechnung erfolgt jedoch nur, sofern 
die betreffenden Beträge in einem vorangegangenen Geschäftsjahr nach § 46 Nummer 4 
gekürzt worden sind. Korrespondierend dazu, dass im Rahmen des § 46 Nummer 4 jegli-
che Buß- oder Strafgelder sowie Zinszahlungen für ungewisse Steuerrückstellungen nicht 
abgezogen werden, werden diese Posten auch nicht nach § 45 Nummer 3 hinzugerechnet. 
Wenn ein Steueraufwand für ungewisse Steuerrückstellungen entstanden ist, mehrt dieser 
Aufwand nicht den Betrag der angepassten erfassten Steuern, da ungewiss ist, ob und 
wann dieser Betrag gezahlt wird. Sobald dieser Betrag allerdings gezahlt wird, ist es ange-
messen, ihn in den Betrag der erfassten Steuern aufzunehmen. 


Zu Nummer 4 


Nach Nummer 4 werden anerkannte steuerliche Zulagen, die die angefallenen laufenden 
Steuern, soweit es sich um erfasste Steuern handelt, gemindert haben, dem Mindeststeuer-
Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag hinzugerechnet. Anerkannte steu-
erliche Zulagen sind nach § 27 Absatz 1 Satz 2 durch das Steuersystem gewährte Zulagen, 
soweit die jeweilige Zulage so ausgestaltet ist, dass sie innerhalb von vier Jahren ab Erfül-
lung der Anspruchsvoraussetzung für die Gewährung der Zulage auf die Steuer angerech-
net oder ausgezahlt wird und deren Gewährung vom Bestehen einer Steuerschuld abhängt. 
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Nach § 27 Absatz 1 Satz 1 werden anerkannte steuerliche Zulagen bei der Berechnung des 
Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts als Ertrag behandelt. Dementspre-
chend wird bei der Gewährung einer solchen Zulage jeder Betrag, der in der Rechnungsle-
gung der Geschäftseinheit als Minderung des laufenden Steueraufwands verbucht wurde, 
in demselben Geschäftsjahr, in dem der laufende Steueraufwand verbucht wurde, rückgän-
gig gemacht. Hierdurch wird verhindert, dass der effektive Steuersatz für das Steuerho-
heitsgebiet durch eine solche Minderung der erfassten Steuern unterbewertet wird. Dieses 
Gesetz sieht eine entsprechende Anpassung des Mindeststeuer-Jahresüberschusses oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags vor, bei der der Betrag der anerkannten steuerlichen Zu-
lagen in dem Geschäftsjahr als Ertrag behandelt wird, in dem der Anspruch auf diese Zu-
lage entsteht. 


Zu § 46 (Kürzungen) 


Nach § 46 ist der Betrag der angepassten erfassten Steuern einer Geschäftseinheit um die 
in den Nummern 1 bis 5 aufgeführten Beträge zu kürzen, damit der Betrag der angepassten 
erfassten Steuern sachgemäß erfasst und einer Geschäftseinheit zugerechnet wird. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 wird der Betrag der erfassten Steuern um den Betrag der Erträge oder 
Gewinne, die von der Berechnung der des Mindeststeuer-Gewinns oder -Verlusts nach dem 
dritten Teil ausgeschlossen sind, gekürzt. Daraus folgt, dass, soweit ein Ertrag oder Gewinn 
nicht in die Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einbezogen 
wird, die mit diesem Ertrag oder Gewinn verbundenen Steuern bei der Berechnung des 
effektiven Steuersatzes für den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust in dem 
jeweiligen Steuerhoheitsgebiet nicht berücksichtigt werden dürfen. 


Sofern Nummer 1 Anwendung findet, muss der Betrag der zu kürzenden erfassten Steuern 
beziffert werden. Soweit der Ertragsposten nicht besteuert wird (das heißt eine Dividende, 
die nach inländischem Recht von der Besteuerung befreit ist), ist keine damit korrespondie-
rende Steuer auszuschließen. Wird der gesamte Betrag des Ertragspostens bei der Ermitt-
lung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausgenommen, müssen die 
nach Nummer 1 zu kürzenden Steuern auf derselben Grundlage ohne Berücksichtigung 
der damit verbundenen Aufwendungen ermittelt werden. Wird ein Einkommensposten teil-
weise bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausge-
schlossen, gilt Nummer 1 nur für den ausgeschlossenen Teil. 


Während nach Nummer 1 die angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit, der die 
Steuern auferlegt wurde, um einen bestimmten Betrag gekürzt wird, dürfen diese Steuern 
nicht vollständig aus der Mindeststeuerberechnung herausgenommen werden, wenn sie 
nach § 47 einer anderen Geschäftseinheit zugeordnet wurden. Beispielsweise werden im 
Falle von erfassten Steuern, die sich aus Dividenden oder anderen Ausschüttungen einer 
anderen Geschäftseinheit ergeben, nach Nummer 1 die Steuern aus den angepassten er-
fassten Steuern der Geschäftseinheit, das die Ausschüttung erhalten hat und bei dem der 
Steueraufwand angefallen ist, herausgekürzt. Diese Steuern werden nach 
§ 47 Absatz 1 Nummer 5 der ausschüttenden Geschäftseinheit zugerechnet und in die an-
gepassten erfassten Steuern dieser Geschäftseinheit einbezogen. Obwohl die von anderen 
Geschäftseinheiten erhaltenen Dividenden nicht im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust enthalten sind, stellen die Steuern auf diese Dividenden neue oder zusätzli-
che Steuern auf die Erträge der ausschüttenden Geschäftseinheiten dar, die im Mindest-
steuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust enthalten sind. Daher werden solche erfassten 
Steuern bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes der Geschäftseinheit, die die zu-
grunde liegenden Erträge ausgeschüttet hat, ordnungsgemäß berücksichtigt. Der Hauptun-
terschied zwischen erfassten Steuern auf konzerninterne Dividenden, das heißt von einer 
anderen Geschäftseinheit erhaltene Dividenden, und erfassten Steuern auf andere ausge-
schlossene Dividenden und Erträge nach der Equity-Methode besteht darin, dass die 
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zugrundeliegenden Erträge, die die konzerninterne Dividende finanzieren, zum Zeitpunkt 
ihrer Erzielung bereits im Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust der Unterneh-
mensgruppe enthalten waren. Daher werden die auf solche ausgeschütteten Erträge ge-
zahlten Steuern in die angepassten erfassten Steuern der ausschüttenden Geschäftsein-
heit und damit letztlich in den Zähler der Berechnung des effektiven Steuersatzes einbezo-
gen. 


Zu Nummer 2 


Eine nicht anerkannte steuerliche Zulage kann für die Zwecke der Rechnungslegung als 
Einkommen der Geschäftseinheit behandelt werden. Für Zwecke dieses Gesetzes werden 
diese nicht anerkannten steuerlichen Zulagen jedoch nach § 27 von der Ermittlung des Min-
deststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ausgenommen und als Minderung des 
Steueraufwands der Geschäftseinheit behandelt. Dies wird durch Nummer 2 erreicht, in-
dem von den laufenden Steuern der Betrag der Gutschrift oder Erstattung in Bezug auf eine 
nicht anerkannte steuerliche Zulage abgezogen wird, soweit dieser Betrag nicht bereits als 
Minderung der laufenden Steuern ausgewiesen ist. Nummer 2 ergänzt somit § 27, indem 
sichergestellt wird, dass nicht anerkannte steuerliche Zulagen bei der Berechnung des ef-
fektiven Steuersatzes als Minderung der laufenden Steuern und nicht als zusätzlicher Er-
tragsposten behandelt werden. 


Zu Nummer 3 


Nach Nummer 3 werden alle Beträge erfasster Steuern, die einer Geschäftseinheit erstattet 
oder gutgeschrieben werden, gekürzt, sofern die Gutschrift oder Erstattung nicht bereits als 
Anpassung des laufenden Steueraufwands im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Min-
deststeuer-Jahresfehlbetrag behandelt worden ist. Die Vorschrift gilt nicht für anerkannte 
steuerliche Zulagen. Nummer 3 stellt sicher, dass eine Geschäftseinheit, die eine Erstat-
tung oder Gutschrift von geltend gemachten erfassten Steuern erhält, diesen Betrag bei der 
Berechnung der angepassten erfassten Steuern für das Geschäftsjahr, in dem die Erstat-
tung oder Gutschrift anfällt oder erhalten wird, als Kürzung behandelt. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Geschäftseinheit diesen Betrag ihren Rechnungslegungsgrundsätzen folgend 
nicht als Anpassung des laufenden Steueraufwands behandelt hat. Der Anwendungsbe-
reich von Nummer 3 ist begrenzt, da § 50 nachträgliche Anpassungen der Verbindlichkeit 
für die erfassten Steuern für ein vorheriges Geschäftsjahr regelt. Nummer 3 findet Anwen-
dung, wenn eine solche Erstattung oder Gutschrift keine Anpassung der Geschäftseinheit 
für erfasste Steuern für ein vorangegangenes Steuerjahr im Sinne des § 50 darstellt. 


Nummer 3 wäre beispielsweise anwendbar, wenn ein Staat eine Gutschrift für zuvor ange-
fallene Steuern auf das Eigenkapital von Unternehmen gewährt, sofern die Steuer und die 
entsprechende Gutschrift im Jahr der Gutschrift im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder 
Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag als gewöhnlicher Aufwand oder Ertrag berücksichtigt wur-
den. Die Vorschrift gilt auch für Erstattungen und Gutschriften in Bezug auf erfasste Steu-
ern, wenn die Erstattung oder Gutschrift an eine andere Geschäftseinheit erfolgt als an die 
Geschäftseinheit, der der Steueraufwand ursprünglich entstanden ist. Nummer 3 kann auf 
Erstattungen und Gutschriften in Bezug auf erfasste Steuern Anwendung finden, die in ei-
nem laufenden oder früheren Geschäftsjahr gezahlt wurden oder angefallen sind (vorbe-
haltlich der vorrangigen Rechtsfolge des § 50). 


Zu Nummer 4 


Nach Nummer 4 wird der Betrag des Steueraufwands, der sich auf ungewisse Steuerrück-
stellungen bezieht, gekürzt. Die Berücksichtigung eines Steueraufwands im Zusammen-
hang mit ungewissen Steuerrückstellungen ist nicht zulässig, sofern die Unternehmens-
gruppe feststellt (und möglicherweise gegenüber der zuständigen Steuerbehörde explizit 
oder implizit behauptet), dass die Steuern nicht geschuldet werden, und ein hohes Maß an 
Ungewissheit darüber besteht, ob diese Beträge in einem zukünftigen Zeitraum gezahlt 
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werden. Obwohl die genauen Kriterien nach den anerkannten Rechnungslegungsgrundsät-
zen unterschiedlich sein können, ergeben sich unsichere Steuerpositionen im Allgemeinen, 
wenn ein Unternehmen eine Steuererklärung abgibt, die bei einer Prüfung wahrscheinlich 
nicht aufrechterhalten werden kann. Nach den Rechnungslegungsgrundsätzen muss für 
solche Positionen eine Rückstellung gebildet werden. Wird die Erklärung positiv beschie-
den, wird die Rückstellung aufgelöst, das heißt der Aufwand wird rückgängig gemacht und 
ein entsprechender Ertrag wird in der Bilanz ausgewiesen. In Anbetracht des Charakters 
solcher Rückstellungen kann die Bewegung dieser Beträge nicht in die angepassten er-
fassten Steuern einbezogen werden, solange der Betrag nicht tatsächlich gezahlt wird.  


Zu Nummer 5 


Nummer 5 sieht vor, dass jeder Betrag des laufenden Steueraufwands, der voraussichtlich 
nicht innerhalb von drei Jahren nach dem letzten Tag des Geschäftsjahres gezahlt wird, als 
Kürzung der erfassten Steuern behandelt wird. Diese Regelung ergänzt § 50 Absatz 5, der 
die Nachholung wesentlicher Beträge vorschreibt, die zuvor als erfasste Steuern geltend 
gemacht und nicht innerhalb von drei Jahren nach dem letzten Tag des Geschäftsjahres 
gezahlt wurden. Nach Nummer 5 darf die Steuer nicht in die Berechnung der angepassten 
erfassten Steuern einbezogen werden, wenn der Steuerpflichtige nicht erwartet, die Steuer 
innerhalb des Dreijahreszeitraums zu zahlen. Da die rechtzeitige Zahlung der erfassten 
Steuern in der Kontrolle der Unternehmensgruppe liegt, gibt es keinen Mechanismus, um 
Beträge, die nach Ablauf des Dreijahreszeitraums gezahlt werden, in die angepassten er-
fassten Steuern einzubeziehen. Dadurch wird auch ein Missbrauch verhindert, bei dem eine 
Geschäftseinheit geltend machen könnte, dass es nicht beabsichtigt sei, die Steuer in ei-
nem Jahr zu zahlen, in dem die Geschäftseinheit deutlich über dem Mindeststeuersatz liegt, 
und dann später die Steuerschuld in einem Jahr zahlt, in dem sie unter dem Mindeststeu-
ersatz liegt. Nummer 5 gilt für Beträge des laufenden Steueraufwands; dementsprechend 
fallen nachträgliche Anpassungen, wie zum Beispiel eine zusätzliche Steuerschuld auf-
grund einer späteren Prüfung, nicht in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift. Denn sol-
che Beträge sind nicht im laufenden Steueraufwand enthalten. § 50 enthält die Regeln für 
erfasste Steuern, die infolge einer späteren Anpassung gezahlt werden. Darüber hinaus 
gibt es eine Sonderregel in § 45 Nummer 3 zur Einbeziehung von Beträgen, die in Bezug 
auf ungewisse Steuerposten gezahlt wurden, die die Einbeziehung solcher Beträge unab-
hängig von der Anwendung dieses Absatzes ermöglicht. 


Zu § 47 (Zurechnung erfasster Steuern zu anderen Geschäftseinheiten) 


Zu Absatz 1 


Die Zurechnung erfasster Steuern im vierten Teil erfolgt grundsätzlich nach denselben Kri-
terien wie die Zurechnung von Erträgen im dritten Teil. Erfasste Steuern werden in der Re-
gel der Geschäftseinheit zugewiesen (auch bei staatenlosen Geschäftseinheiten), die die 
entsprechenden Erträge in die Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts einbezieht. Sie werden dann bei der Berechnung des effektiven Steuersat-
zes für das jeweilige Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit belegen ist, berück-
sichtigt. 


In vielen Fällen werden die erfassten Steuern von der Geschäftseinheit in Bezug auf ihren 
eigenen Gewinn an eine Steuerbehörde in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem sie belegen 
ist, gezahlt. In diesen eindeutigen Fällen ist keine gesonderte Zurechnungsvorschrift erfor-
derlich. In komplizierteren Fällen können der Geschäftseinheit jedoch erfasste Steuern in 
Bezug auf Einkünfte auferlegt werden, die in die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns 
oder Mindeststeuer-Verlusts einer anderen Geschäftseinheit einbezogen werden. Daneben 
ist es möglich, dass die erfassten Steuern von einem anderen Steuerhoheitsgebiet als dem, 
in der die Geschäftseinheit ansässig ist, erhoben werden. Dies kann beispielsweise im Rah-
men der Hinzurechnungsbesteuerung oder bei Quellensteuern der Fall sein. In diesen Fäl-
len müssen die erfassten Steuern vorbehaltlich der Beschränkungen des Absatzes 2 der 
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jeweiligen Geschäftseinheit zugerechnet werden, die die Einkünfte erzielt hat. Parallel dazu 
sind Regeln für die ordnungsgemäße Zurechnung erfasster Steuern im Zusammenhang mit 
Betriebsstätten und (teilweise) steuerlich transparenten Einheiten erforderlich. Schließlich 
sind Vorschriften für die ordnungsgemäße Zurechnung erfasster Steuern auf Ausschüttun-
gen erforderlich. Absatz 1 regelt die Aufteilung dieser erfassten Steuern. Die Zurechnung 
erfasster Steuern nach Absatz 1 beschränkt sich nicht auf die laufenden gezahlten oder 
aufgelaufenen Steuern, sondern gilt auch für latente Steuern nach § 48. 


Absatz 1 sieht somit besondere Zurechnungsregeln für bestimmte grenzüberschreitende 
Steuern vor. Diese Zuweisungsregeln sind notwendig, um den Betrag der erfassten Steuern 
mit dem Mindeststeuer-Gewinn in Einklang zu bringen, auf den sich die Steuern grundsätz-
lich beziehen. Zusammenfassend enthalten die Vorschriften in Absatz 1 Zurechnungsre-
geln für erfasste Steuern einer Geschäftseinheit im Zusammenhang mit Betriebsstätten, 
steuertransparente Einheiten, hybride Einheiten, Steuern aufgrund einer Hinzurechnungs-
besteuerungsregelung und Steuern auf Ausschüttungen. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 regelt die Zurechnung erfasster Steuern einer Geschäftseinheit zu einer Be-
triebsstätte. Diese Vorschrift gilt für die bei einem Stammhaus oder einer anderen Ge-
schäftseinheit in Bezug auf den Gewinn einer Betriebsstätte anfallenden erfassten Steuern. 
Die erfassten Steuern werden aus den angepassten erfassten Steuern der Geschäftsein-
heit herausgerechnet, bei der sie angefallen sind, und in die angepassten erfassten Steuern 
der Betriebsstätte eingerechnet. 


Die im Stammhaus in Bezug auf den Betriebsstättengewinn anfallenden erfassten Steuern 
können in einem dreistufigen Verfahren berechnet werden. Der erste Schritt besteht darin, 
die Höhe des Betriebsstättengewinns zu ermitteln, der im inländischen steuerpflichtigen 
Gewinn des Stammhauses berücksichtigt ist. Die Höhe des berücksichtigten Betriebsstät-
tengewinns lässt sich möglicherweise ohne Weiteres der Steuererklärung des Stammhau-
ses oder den zur Erstellung dieser Erklärung verwendeten Unterlagen entnehmen. Der in 
der Erklärung des Stammhauses berücksichtigte Betrag kann höher oder niedriger sein als 
der der Betriebsstätte zugerechnete Mindeststeuer-Gewinn nach § 40, da er nach den für 
die Berechnung des steuerpflichtigen Gewinns im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses 
geltenden Vorschriften ermittelt wurde. Der im inländischen steuerpflichtigen Gewinn be-
rücksichtigte Betriebsstättengewinn ist jedoch die maßgebliche Zahl, um die Höhe der in 
Bezug auf den Mindeststeuer-Gewinn der Betriebsstätte entrichteten inländischen Steuern 
zu bestimmen.  


Im zweiten Schritt wird die Steuerschuld des Stammhauses ermittelt, die durch die Berück-
sichtigung des Betriebsstättengewinns entsteht. Wird der Betriebsstättengewinn getrennt 
vom sonstigen Gewinn des Stammhauses besteuert, kann der für den berücksichtigten Ge-
winn der Betriebsstätte geltende Steuersatz einfach mit dem Betrag dieses Gewinns multi-
pliziert werden. Wird der berücksichtigte Betriebsstättengewinn hingegen mit dem sonsti-
gen Gewinn des Stammhauses zusammengerechnet, muss die vor Anrechnung ausländi-
scher Steuern auf den gesamten Gewinn zu entrichtende Steuerschuld des Stammhauses 
ermittelt werden und auf den berücksichtigten Gewinn der Betriebsstätte und den sonstigen 
steuerpflichtigen Gewinn des Stammhauses aufgeteilt werden. In vielen Fällen wird eine 
anteilige Aufteilung angemessen sein. In Fällen, in denen der Betriebsstättengewinn mit 
dem sonstigen Gewinn vermischt ist und der gesamte steuerpflichtige Gewinn des Stamm-
hauses niedriger ist als der berücksichtigte Gewinn der Betriebsstätte, wird die gesamte 
Steuerschuld vor Anrechnung ausländischer Steuern dem berücksichtigten Gewinn der Be-
triebsstätte zugeordnet. Mit anderen Worten werden inländische Verluste sowie Verluste 
anderer Betriebsstätten, die nach einer Anrechnungsmethode in der Berechnung des steu-
erpflichtigen Gewinns des Stammhauses berücksichtigt sind, zunächst mit dem inländi-
schen Gewinn verrechnet und dann auf den berücksichtigten Betriebsstättengewinn ange-
wandt. 
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Im dritten Schritt gilt es, den Betrag der gegebenenfalls anrechenbaren Steuern der Be-
triebsstätte zu ermitteln. In vielen Fällen wird sich der Gesamtbetrag der Steuern, die in 
Bezug auf den berücksichtigten Betriebsstättengewinn anrechenbar sind, leicht anhand der 
Steuererklärungen des Stammhauses ermitteln lassen. In manchen Fällen können sich die 
anrechenbaren Steuern der Betriebsstätte aber auf eine breitere ausländische Gewinnbasis 
beziehen, die auch andere im Ausland erwirtschaftete Erträge des Stammhauses umfasst. 
In diesen Fällen ist die Höhe der anrechenbaren ausländischen Steuern, die auf den Be-
triebsstättengewinn entfallen, auf der Grundlage der Vorschriften des Steuerhoheitsgebiets 
sowie gegebenenfalls anhand von vernünftigen Annahmen zu ermitteln. 


Der Betrag der auf den berücksichtigten Betriebsstättengewinn entrichteten erfassten Steu-
ern entspricht dem Betrag, um den die Steuerverbindlichkeiten aus dem berücksichtigten 
Gewinn der Betriebsstätte den Betrag der anrechenbaren Steuern der Betriebsstätte auf 
ihren Gewinn übersteigen.  


Beispiel 


Als Beispiel sei angenommen, dass A Co seinen Gewinn und den Gewinn seiner 
Betriebsstätte zu einem Satz von 20 Prozent versteuern muss. Die Betriebsstätte 
wird in ihrem Steuerhoheitsgebiet mit 12 Prozent besteuert. Die Betriebsstätte er-
wirtschaftet einen Gewinn in Höhe von 100 Euro und hat in Jahr 1 Steuern in Höhe 
von 12 Euro zu entrichten. Unternehmen A berücksichtigt den Betriebsstättenge-
winn in Höhe von 100 Euro in vollem Umfang; seine Steuerschuld beträgt in seinem 
Steuerhoheitsgebiet vor Anrechnung ausländischer Steuern 20 Euro. Nach Anrech-
nung der im Ausland entrichteten Steuern verringern sich die Steuern auf den Be-
triebsstättengewinn dann allerdings auf 8 Euro. In diesem Beispiel werden die Steu-
ern in Höhe von 8 Euro von den angepassten erfassten Steuern von Unternehmen 
A ausgenommen und der Betriebsstätte zugerechnet, da es sich dabei um die tat-
sächliche Steuerschuld in Bezug auf den Betriebsstättengewinn handelt. 


In dem vorstehenden dreistufigen Verfahren wird der Betrag der Steuern ermittelt, der von 
den erfassten Steuern des Stammhauses auszunehmen ist. Ist dieser Betrag einmal ermit-
telt, müssen diese Steuern aber noch dem Steuerhoheitsgebiet der jeweiligen Betriebsstät-
ten zugerechnet werden, wenn beim Stammhaus Steuern auf den Gewinn von mehr als 
einer Betriebsstätte erhoben wurden. Im Allgemeinen muss das multinationale Unterneh-
men dazu für jeden berücksichtigten Betriebsstättengewinn die Steuerschuld vor Anrech-
nung ausländischer Steuern ermitteln und die für jeden berücksichtigten Gewinn anrechen-
baren ausländischen Steuern von der Steuerschuld vor Anrechnung abziehen. Bei der 
Durchführung dieser Berechnungen gelten die Vorschriften des Steuerhoheitsgebiets des 
Stammhauses, einschließlich der für die Anrechnung gezahlter Steuern geltenden Be-
schränkungen. So werden zum Beispiel die von der Betriebsstätte entrichteten Steuern in 
vielen Fällen nur bis zur Höhe der Steuerschuld anrechenbar sein, die durch die Berück-
sichtigung des Gewinns der betreffenden Betriebsstätte entsteht. Anders ausgedrückt ist 
eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrichteten Steuern nicht gestattet. 
In solchen Fällen lässt sich der Betrag der verbleibenden Steuern (das heißt der Steuern, 
die den Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern übersteigen) auf einen bestimm-
ten berücksichtigten Betriebsstättengewinn leicht ermitteln, indem die anrechenbaren Steu-
ern von der Steuerschuld auf den berücksichtigten Gewinn vor der Steueranrechnung ab-
gezogen werden. In anderen Fällen können Beschränkungen für den anrechenbaren Steu-
erbetrag gelten oder kann eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrich-
teten Steuern gestattet sein. Im Fall von Beschränkungen der Anrechenbarkeit muss die 
multinationale Unternehmensgruppe auf der Grundlage der Vorschriften des Steuerhoheits-
gebiets ermitteln, welcher Betrag an im Ausland entrichteten Steuern für jeden berücksich-
tigten Betriebsstättengewinn anrechenbar ist, und gegebenenfalls vernünftige Annahmen 
treffen.  
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Der auf einen berücksichtigten Betriebsstättengewinn entrichtete Steuerbetrag lässt sich 
schwerer ermitteln, wenn eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrichte-
ten Steuern gestattet ist, da die von einer Betriebsstätte entrichteten Steuern dann die Steu-
erschuld verringern können, die im Hinblick auf berücksichtigte Gewinne anderer Betriebs-
stätten besteht. Eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrichteten Steu-
ern bedeutet, dass die in Bezug auf die berücksichtigten Gewinne einer niedrig besteuerten 
Betriebsstätte entrichteten Steuern möglicherweise nicht der Steuerschuld auf den berück-
sichtigten Gewinn vor der Anrechnung abzüglich der anrechenbaren Steuern dieser Be-
triebsstätte entsprechen. Ist eine Verrechnung mit von anderen Geschäftseinheiten entrich-
teten Steuern gestattet, sind die im Hinblick auf einen berücksichtigten Gewinn entrichteten 
Steuern zu ermitteln, indem von der Steuerschuld auf den berücksichtigten Gewinn der 
Betriebsstätte vor Steueranrechnung zunächst der Betrag der anrechenbaren Steuern der 
betreffenden Betriebsstätte und dann der sachgerechte Betrag der von anderen Betriebs-
stätten entrichteten überschießenden anrechenbaren Steuern abgezogen wird. Der sach-
gerechte Betrag der überschießenden anrechenbaren Steuern sollte bestimmt werden, in-
dem der Gesamtbetrag der überschießenden anrechenbaren Steuern auf die berücksich-
tigten Betriebsstättengewinne aufgeteilt wird, und zwar auf der Grundlage der auf den je-
weiligen berücksichtigten Betriebsstättengewinn entfallenden relativen verbleibenden Steu-
erschuld, wobei jeweils nur die anrechenbaren Steuern zu berücksichtigen sind, die von der 
jeweiligen Betriebsstätte entrichtet wurden (das heißt die Steuerschuld nach der Anrech-
nung der von der Betriebsstätte entrichteten Steuern, aber vor Aufteilung der überschie-
ßenden anrechenbaren Steuern). Durch die Aufteilung der überschießenden anrechenba-
ren Steuern auf der Grundlage der allein auf Basis der anrechenbaren Steuern der Be-
triebsstätte ermittelten relativen verbleibenden Steuerschuld wird gewährleistet, dass der 
Betrag der Betriebsstätten zugerechneten erfassten Steuern des Stammhauses nicht den 
Steuerbetrag übersteigt, der im Hinblick auf die entsprechenden berücksichtigten Betriebs-
stättengewinne tatsächlich anfällt. Latente Steuerschulden im Zusammenhang mit dem Be-
triebsstättengewinn werden auf dieselbe Weise aufgeteilt. Die Vorschriften in Bezug auf die 
Berücksichtigung latenter Steuerschulden sind in § 48 aufgeführt. 


Im Fall einer transparenten Gesellschaft werden die Steuern nach § 47 Absatz 1 Nummer 1 
im Einklang mit der Zurechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
nach § 41 Absatz 2 Nummer 1 der Betriebsstätte zugerechnet. Muss beispielsweise der 
gruppenzugehörige Beteiligte einer transparenten Gesellschaft (zum Beispiel ein Gesell-
schafter einer volltransparenten Gesellschaft, bei der es sich um eine Personengesellschaft 
handelt, die selbst auch eine Geschäftseinheit ist) aufgrund der durch die volltransparente 
Gesellschaft ausgeübten Geschäftstätigkeiten die Steuern auf den der Betriebsstätte zuzu-
rechnenden Gewinn entrichten, werden diese Steuern des Beteiligten nach § 47 Absatz 1 
Nummer 1 der Betriebsstätte zugerechnet. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt die Zurechnung der Steuern im Zusammenhang mit dem Gewinn einer 
steuertransparenten Gesellschaft, der einem gruppenzugehörigen Gesellschafter zuge-
rechnet wird. Im Allgemeinen unterliegen transparente Gesellschaften im Steuerhoheitsge-
biet ihrer Gründung nicht der Körperschaftsteuer. Allerdings könnten bestimmte erfasste 
Steuern auf subnationaler Ebene oder lokaler Ebene bei transparenten Gesellschaften er-
hoben werden, ohne dass diese Gesellschaften dadurch in diesem Steuerhoheitsgebiet als 
steuerlich ansässig betrachtet würden. In anderen Fällen könnten die von der transparenten 
Gesellschaft ausgeübten Tätigkeiten die Erhebung einer Quellensteuer auslösen, die von 
der transparenten Gesellschaft zu tragen wäre.  


Wenn eine transparente Gesellschaft in einem Steuerhoheitsgebiet auf ihren Nettogewinn 
steuerpflichtig ist, liegt dies in den meisten Fällen daran, dass ihre Aktivitäten und Tätigkei-
ten eine Betriebsstätte in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet begründen. In diesen Fäl-
len wird der Anteil des Gewinns der volltransparenten Gesellschaft, der sachgerecht der 
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Betriebsstätte zuzurechnen ist, zunächst nach § 41 Absatz 2 Nummer 1 der Betriebsstätte 
zugerechnet. 


Erfasste Steuern, die keiner Betriebsstätte zuzurechnen sind, werden im Einklang mit nach 
§ 41 Absatz 2 Nummer 2 den gruppenzugehörigen Gesellschaftern der transparenten Ge-
sellschaft zugeteilt. Dies bedeutet in der Regel, dass die auf den Gewinn einer transparen-
ten Gesellschaft erhobenen (und keiner Betriebsstätte zuzurechnenden) erfassten Steuern 
auf alle gruppenzugehörigen Gesellschafter im Verhältnis zu ihrem Anteil am Gewinn der 
transparenten Gesellschaft aufgeteilt werden. Im Fall einer umgekehrt hybriden Gesell-
schaft bleiben Gewinn und Steuern bei dieser Gesellschaft, weshalb es keiner Umverteilung 
der erfassten Steuern nach dieser Nummer bedarf. 


Zu Nummer 3 


So wie Nummer 1 die Zurechnung zu Betriebsstätten regelt, regelt Nummer 3 die Zurech-
nung der im Rahmen einer Steuerregelung für beherrschte ausländische Unternehmen 
(Hinzurechnungsbesteuerung) erhobenen Steuern. Das gleiche allgemeine Verfahren, das 
unter Nummer 1 für die Umverteilung der bei einem Stammhaus für eine Betriebsstätte er-
hobenen Steuern beschrieben ist, kann von einem gruppenzugehörigen Beteiligten einer 
Geschäftseinheit in Bezug auf Steuern angewandt werden, die im Rahmen einer Hinzu-
rechnungsbesteuerungsregelung anfallen, wobei der im Jahresabschluss eines unmittelba-
ren oder mittelbaren gruppenzugehörigen Gesellschafters berücksichtigte Hinzurechnungs-
besteuerungsbetrag, der gegebenenfalls auf dessen Anteil am Gewinn des beherrschten 
ausländischen Unternehmens erhoben wird, vorbehaltlich der Einschränkung von Absatz 2 
diesem beherrschten Unternehmen zugerechnet werden. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 regelt die Zurechnung der Steuern gruppenzugehöriger Gesellschafter, die im 
Zusammenhang mit dem Gewinn hybrider Einheiten anfallen. Ist ein gruppenzugehöriger 
Gesellschafter einer hybriden Einheit in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, das im Rah-
men einer Steuertransparenzregelung Steuern auf den Anteil des Beteiligten am Gewinn 
der hybriden Einheit erhebt, sollten die im Abschluss des gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ters ausgewiesenen erfassten Steuern der hybriden Einheit zugeteilt werden. Nach dem 
gleichen allgemeinen Verfahren, das unter Nummer 1 für die Zurechnung der bei einem 
Stammhaus im Hinblick auf eine Betriebsstätte erhobenen Steuern beschrieben ist, lässt 
sich auch der Betrag der Steuern ermitteln, die von einem gruppenzugehörigen Gesell-
schafter einer hybriden Einheit zugerechnet werden; für etwaige Steuern, die ein gruppen-
zugehöriger Gesellschafter einer hybriden Einheit in Bezug auf passive Einkünfte zurech-
net, gilt allerdings die Einschränkung von Absatz 2. Unterliegt der gruppenzugehörige Ge-
sellschafter in Bezug auf Ausschüttungen der hybriden Einheit einer Quellenbesteuerung 
oder einer Besteuerung auf Nettobasis, werden die entsprechenden Steuern nach Num-
mer 5 ebenfalls der hybriden Einheit zugerechnet. 


Zu Nummer 5 


Nummer 5 regelt die Umverteilung von im Zusammenhang mit Ausschüttungen anfallenden 
Steuern zwischen verschiedenen Geschäftseinheiten. Dies umfasst Quellensteuern und 
Steuern auf Nettobasis, die von unmittelbaren gruppenzugehörigen Gesellschaftern auf 
Ausschüttungen von Geschäftseinheiten im Hinblick auf ihre Aktien zu entrichten sind und 
die der ausschüttenden Geschäftseinheit zugerechnet werden. Quellensteuern werden 
nach den Rechtsvorschriften erhoben, denen die ausschüttende Geschäftseinheit unterliegt 
und an der Quelle einbehalten; die gesetzliche Verpflichtung zur Entrichtung der Ertrags-
teuer liegt jedoch beim gruppenzugehörigen Gesellschafter. Diese Regel gilt für Steuern im 
Hinblick auf jede Art von Ausschüttung im Zusammenhang mit den Aktien der ausschütten-
den Geschäftseinheit. Daher gilt sie auch für Steuern im Zusammenhang mit einer Aus-
schüttung, die nicht der Definition einer Dividende entspricht, die im Steuerhoheitsgebiet 
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des Empfängers für Steuerzwecke gilt, oder die nach dem Rechnungslegungsstandard der 
obersten Muttergesellschaft nicht als Ausschüttung einbehaltener Gewinne betrachtet wird. 


In vielen Fällen handelt es sich bei der ausschüttenden Geschäftseinheit um die Geschäfts-
einheit, die die Erträge ursprünglich erwirtschaftet hat. In anderen Fällen ist die ausschüt-
tende Geschäftseinheit ein unmittelbarer oder mittelbarer Gesellschafter der Geschäftsein-
heit, die die Erträge ursprünglich erwirtschaftet hat. Idealerweise sollten die von Geschäfts-
einheiten im Zusammenhang mit Ausschüttungen zu entrichtenden erfassten Steuern dem 
Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit zugewiesen werden, die die Erträge ursprünglich 
erwirtschaftet hat. Allerdings wäre die Rückverfolgung der Ausschüttungen entlang der Be-
teiligungskette äußerst komplex und aufwendig, vor allem in Fällen, in denen eine Einheit 
eine Vielzahl von Geschäftseinheiten kontrolliert. Daher sieht Nummer 5 vor, dass solche 
Steuern dem Steuerhoheitsgebiet der Geschäftseinheit zugewiesen werden sollten, die die 
Dividende, welche die Steuerpflicht auslöst, unmittelbar ausgeschüttet hat. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 beschränkt die Zurechnung der Steuern eines gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ters, die auf passive Erträge der Geschäftseinheit anfallen, die seine Tochtergesellschaft 
ist. Mit dieser Regel soll die Integrität der Vorschriften für die gebietsbezogene Zusammen-
rechnung in Bezug auf mobile Einkünfte gewahrt werden. Ohne Absatz 2 würden die Vor-
schriften in Absatz 1 Nummer 3 und 4, die die Zurechnung der von einem gruppenzugehö-
rigen Gesellschafter im Rahmen einer Hinzurechnungsbesteuerungsregelung oder im Hin-
blick auf eine hybride Einheit entrichteten Steuern regeln, faktisch dazu führen, dass die auf 
diese mobilen Einkünfte im Hochsteuerhoheitsgebiet des gruppenzugehörigen Gesell-
schafters entrichteten Steuern mit anderen im Niedrigsteuerhoheitsgebiet erwirtschafteten 
Erträgen zusammengerechnet werden. Ohne Absatz 2 könnte eine Unternehmensgruppe 
mobile Einkünfte von Hochsteuerhoheitsgebieten in Niedrigsteuerhoheitsgebiete verlagern, 
um den Gesamtbetrag der in der Unternehmensgruppe bestehenden Steuerverbindlichkei-
ten (einschließlich ihrer Ergänzungssteuerpflicht) zu verringern.  


Nach Absatz 2 ist der Betrag der erfassten Steuern in Bezug auf passive Erträge, der nach 
Absatz 1 Nummer 3 und 4 von einem gruppenzugehörigen Gesellschafter auf eine Toch-
tergesellschaft umverteilt wird, auf den niedrigeren der beiden folgenden Beträge begrenzt. 
Nämlich den tatsächlichen Betrag der erfassten Steuern bezogen auf diese passiven Er-
träge oder den Betrag der passiven Einkünfte der Tochtergesellschaft, der aufgrund der 
Hinzurechnungsbesteuerungsregelung oder der Steuertransparenzregelung einbezogen 
wird, multipliziert mit dem Ergänzungssteuersatz, der im Steuerhoheitsgebiet der Tochter-
gesellschaft gilt (und der ohne Berücksichtigung der Steuern ermittelt wird, die im Zusam-
menhang mit der Hinzurechnungsbesteuerungsregelung oder der Steuertransparenzrege-
lung an die Tochtergesellschaft weitergegeben werden). Nach Anwendung dieses Absat-
zes gegebenenfalls verbleibende erfasste Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschaf-
ters der Tochtergesellschaft, die im Hinblick auf solche passiven Erträge anfallen, werden 
in den angepassten erfassten Steuern des gruppenzugehörigen Gesellschafters berück-
sichtigt. Der konkrete Effekt dieser Regel besteht daher darin, den Gesamtbetrag der er-
fassten Steuern bezogen auf solche passiven Erträge auf den Mindestsatz zu begrenzen 
(einschließlich der Steuern, die der Tochtergesellschaft aufgrund der Hinzurechnungsbe-
steuerungsregelung oder der Steuertransparenzregelung zugerechnet werden). 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 stellt in Fällen, in denen der Mindeststeuer-Gewinn einer Betriebsstätte nach 
§ 40 Absatz 4 Satz 2 als Mindeststeuer-Gewinn des Stammhauses behandelt wird, sicher, 
dass alle etwaigen mit diesem Gewinn verbundenen angepassten erfassten Steuern als 
angepasste erfasste Steuern des Stammhauses behandelt werden. Dies werden sie bis 
maximal zur Höhe dieses Gewinns multipliziert mit dem höchsten im betreffenden Steuer-
hoheitsgebiet für ordentliche Einkünfte geltenden Körperschaftsteuersatz. Der höchste 
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Körperschaftsteuersatz auf ordentliche Einkünfte bedeutet den vollen Grenzsteuersatz, den 
ein Steuerhoheitsgebiet im Allgemeinen auf Ertragskategorien anwendet, bei denen keiner-
lei Ausnahmen, Befreiungen, Gutschriften oder sonstige Steuervergünstigungen für be-
stimmte Zahlungskategorien in Anspruch genommen werden können. 


Eine solche Situation tritt ein, wenn ein Verlust einer Betriebsstätte nach § 40 Absatz 4 
Satz 1 als Verlust eines Stammhauses behandelt wurde. In den meisten Fällen werden im 
Steuerhoheitsgebiet der Belegenheit der Betriebsstätte keine Steuern erhoben, entweder, 
weil das Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte den Vortrag ihres Verlusts gestattet oder – 
was seltener der Fall ist – weil die Betriebsstätte in diesem Steuerhoheitsgebiet nicht der 
Besteuerung unterliegt. 


Wird ein Mindeststeuer-Verlust einer Betriebsstätte nach § 40 Absatz 4 Satz 1 als Aufwand 
eines Stammhauses behandelt, verringert ein im Zusammenhang mit einem steuerlichen 
Verlust im Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte festgestellter latenter Steueranspruch 
nicht die angepassten erfassten Steuern im Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte oder 
des Stammhauses. Wird der von der Betriebsstätte festgestellte latente Steueranspruch im 
Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte aufgelöst, erhöhen sich umgekehrt die angepassten 
erfassten Steuern im Steuerhoheitsgebiet der Betriebsstätte oder des Stammhauses nicht. 
Im Steuerhoheitsgebiet des Stammhauses angesetzte oder verwendete Steuerlatenzen im 
Zusammenhang mit einem durch die Betriebsstätte verzeichneten Verlust können genutzt 
werden und unterliegen weiterhin den anderen Vorschriften des vierten Teils. 


Zu § 48 (Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern) 


§ 48 regelt die Berechnung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern. Über 
§ 42 Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 48 findet das Konzept der Abgrenzung laten-
ter Steuern Eingang in die Ermittlung des effektiven Mindeststeuersatzes. Dadurch soll ge-
währleistet werden, dass temporäre Differenzen zwischen der Handels- und Steuerbilanz 
Berücksichtigung finden und somit im Rahmen der Zielsetzung der GloBE-Mustervorschrif-
ten nicht zu Verzerrungen führen, da diese Abweichungen lediglich auf eine abweichende 
zeitliche steuerliche Erfassung und Erfassung in der Rechnungslegung zurückzuführen 
sind. 


Beispiel 


A Co unterliegt in Steuerhoheitsgebiet A einem Steuersatz in Höhe von 15 Prozent. 
A Co schafft einen materiellen Vermögenswert an, der nach den anwendbaren 
Rechnungslegungsgrundsätzen über fünf Jahre abzuschreiben ist. Das Steuerrecht 
von Steuerhoheitsgebiet A sieht allerdings die Möglichkeit vor, diesen Vermögens-
wert einer steuerlichen Sofortabschreibung zu unterwerfen. Unterstellt man für steu-
erliche und Rechnungslegungszwecke ein Einkommen von 100 Euro vor Abschrei-
bung, entstehen aufgrund der steuerlichen Sofortabschreibung temporäre Differen-
zen zwischen Handels- und Steuerrecht in Höhe von 80 Euro für das betrachtete 
Geschäftsjahr. Da sich diese Differenz über den Zeitablauf auflöst, grenzt A Co eine 
passive latente Steuer in Höhe von 12 Euro für dieses Geschäftsjahr ab. Die 12 
Euro ergeben sich durch Multiplikation des nominalen Steuersatzes (hier 15 Pro-
zent) und der temporären Differenz (80 Euro). 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 definiert den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern für eine Geschäfts-
einheit für ein Geschäftsjahr als die im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindest-
steuer-Jahresfehlbetrag enthaltenen abgegrenzten latenten Steuern, korrigiert um be-
stimmte Anpassungen. Bei den im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-
Jahresfehlbetrag enthaltenen abgegrenzten Steuern handelt es sich im Ausgangspunkt 
entsprechend um den Saldo aus latenten Steuererträgen und Steueraufwendungen einer 
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Geschäftseinheit des Geschäftsjahres. Je nachdem, ob die latenten Steuererträge oder die 
latenten Steueraufwendungen für das Geschäftsjahr höher ausfallen, kann der Gesamtbe-
trag der erfassten latenten Steuern sowohl positiv als auch negativ sein. 


Durch die Referenz zum Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehl-
betrag wird zudem klargestellt, dass der Jahresabschluss der Geschäftseinheit nach An-
passung an die konzerneinheitlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der obersten 
Muttergesellschaft auch bei der Berechnung der latenten Steuern maßgebend sind.  


Absatz 1 sieht auch bereits mehrere Anpassungen vor. Zunächst sind die latenten Steuern 
abweichend von dem im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet herrschenden nominalen Steuer-
satz mit dem Mindeststeuersatz in Höhe von 15 Prozent zu bewerten. Lediglich für Steuer-
hoheitsgebiete mit einem nominalen Steuersatz unterhalb des Mindeststeuersatzes ist vor-
behaltlich Absatz 3 keine Anpassung vorzunehmen. 


Zu Nummer 1 


Neben der Angleichung an den Mindeststeuersatz sind nach Absatz 1 Nummer 1 solche 
latenten Steuern auszunehmen, die sich auf Gewinne und Verluste beziehen, die im Zuge 
der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nach dem dritten 
Teil dieses Gesetzes auszunehmen sind (zum Beispiel Gewinne und Verluste aus interna-
tionalem Seeverkehr). Dadurch wird sichergestellt, dass der Zähler bei der Berechnung des 
effektiven Steuersatzes nicht unverändert bleibt, während im Nenner korrespondierende 
Gewinne bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gesamtgewinns ausgenommen werden. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 stellt eine Vorschrift zur Begrenzung des Einbezugs (passiver) latenter Steuern 
im Rahmen der Ermittlung der erfassten latenten Steuern dar. Die Vorschrift sieht eine An-
passung für latente Steuern in Bezug auf sogenannte unzulässige Abgrenzungen nach Ab-
satz 6 und nicht geltend gemachte Abgrenzungen nach Absatz 7 vor.  


Dabei ist eine unzulässige Abgrenzung nach Absatz 6 jede Veränderung des latenten Steu-
eraufwands aufgrund von ungewissen Steuerpositionen. Wegen der Ungewissheit, ob sich 
die damit verbundenen Steuereffekte in Zukunft tatsächlich materialisieren, sind sie bei der 
Ermittlung des effektiven Steuersatzes nach diesem Gesetz grundsätzlich nicht zu berück-
sichtigen. Sind diese Positionen nach den einschlägigen Rechnungslegungsstandards ab-
zugrenzen und führen diese zu einem latenten Steueraufwand, ist nach Absatz 1 Nummer 2 
eine entsprechende Korrektur vorzunehmen.  


Daneben fallen auch Steuern auf Ausschüttungen (Quellensteuern oder (Körper-
schaft)Steuern auf empfangene Dividenden) unter unzulässige Abgrenzungen nach Ab-
satz 6. Diese sind nach bestimmten Rechnungslegungsstandards bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt abgrenzbar, obwohl die Ausschüttung tatsächlich noch nicht erfolgt ist. Auch 
hier ist eine entsprechende Korrektur vorzunehmen.  


Nicht geltend gemachte Abgrenzungen fallen ebenfalls unter Nummer 2. Davon erfasst ist 
jede Erhöhung einer latenten passiven Steuer bei einer Geschäftseinheit für ein Geschäfts-
jahr, die voraussichtlich nicht innerhalb des in Absatz 4 genannten Zeitraums wieder auf-
gelöst wird und die auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit nicht in den Gesamt-
betrag der angepassten latenten Steuern für das betreffende Geschäftsjahr einbezogen 
werden. Nach Absatz 4 ist für bestimmte passive latente Steuern vorgeschrieben, dass 
diese rückwirkend aufzulösen sind, wenn sich die ihnen zugrundeliegenden temporären 
Differenzen nicht innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen haben. Absatz 7 gestattet im Rah-
men eines Wahlrechts der berichtspflichtigen Geschäftseinheit passive latente Steuerauf-
wendungen auszunehmen, wenn nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die der 
passiven latenten Steuer zugrundliegenden temporären Differenzen nicht innerhalb der 
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nächsten fünf Jahre ausgleichen. Für Ausübung dieses Wahlrechts sieht Nummer 2 die 
entsprechende Korrektur vor.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 negiert die Auswirkungen von Ansatz- und Bewertungsanpassungen bezogen 
auf einen latenten Steueranspruch. Sie ist eine zentrale Vorschrift insbesondere in Bezug 
auf die Abbildung steuerlicher Verlustvorträge im Rahmen der Mindestbesteuerung. Unter 
den meisten Rechnungslegungsstandards sind für steuerliche Verlustvorträge aktive Steu-
ern in Höhe des Produkts aus Verlustvortrag und dem vorherrschenden nominellen Steu-
ersatz in dem Steuerhoheitsgebiet abzugrenzen, da diese eine Steuerminderbelastung in 
Geschäftsjahren darstellen, in denen die steuerlichen Verlustvorträge genutzt werden kön-
nen (das heißt dem steuerlichen Verlust ein steuerlicher Gewinn gegenübersteht). Somit 
wird in der Bilanz der Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Entstehung des steuerlichen Ver-
lustvortrags eine entsprechende aktive Steuerlatenz abgegrenzt.  


Die meisten Rechnungslegungsstandards verlangen allerdings als Ansatzvoraussetzung, 
dass die Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags in zukünftigen Besteuerungszeiträumen 
überwiegend wahrscheinlich sein muss. Ist aufgrund von Prognosen unklar, ob in zukünfti-
gen Zeiträumen überhaupt steuerliche Gewinne erzielt werden können, ist eine Abgrenzung 
einer aktiven Steuerlatenz regelmäßig unzulässig. Allerdings kann es in späteren Ge-
schäftsjahren erstmals zum Ansatz aktiver latenter Steuern kommen, obwohl der Verlust-
vortrag bereits in früheren Besteuerungszeiträumen entstanden ist, es jedoch erstmals 
überwiegend wahrscheinlich ist, dass ein Verlustvortrag zeitnah mit zukünftigen Gewinnen 
verrechnet werden kann.  


Ist eine aktive Steuer aufgrund eines Verlustvortrags gebildet worden, ist diese im Ge-
schäftsjahr, in dem der Verlustvortrag genutzt wird, aufwandswirksam aufzulösen. Dies 
führt dann im Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag zu passivem latenten Steuerauf-
wand in entsprechender Höhe. 


Losgelöst von der Behandlung steuerlicher Verlustvorträge in der Rechnungslegung sieht 
Nummer 3 vor, dass latente Steuern auf steuerliche Verlustvorträge für Zwecke dieses Ge-
setzes auch zu bilden sind, obwohl deren Nutzung innerhalb eines bestimmten zukünftigen 
Zeitraums nicht überwiegend wahrscheinlich ist. Mit anderen Worten, aktive latente Steuern 
sind diesbezüglich voraussetzungslos für Mindeststeuerzwecke zu bilden, obwohl sie sich 
im Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag nicht als aktiver 
latenter Steuerertrag im Geschäftsjahr niedergeschlagen haben. Dadurch werden die steu-
erlichen Verlustvorträge für Zwecke dieses Gesetzes importiert. Findet erst eine spätere 
rechnungslegungsmäßige Erfassung eines in vorangegangenen Besteuerungszeiträumen 
entstandenen Verlustvortrags statt, ist der korrespondierende aktive latente Steuerertrag 
für dieses Geschäftsjahr außer Acht zu lassen, um eine Doppelerfassung im Sinne dieses 
Gesetzes zu vermeiden. 


Zu Nummer 4 


Nummer 4 schreibt vor, dass eine Anpassung des passiven latenten Steueraufwands auf-
grund einer Änderung des geltenden inländischen Steuersatzes für Zwecke dieses Geset-
zes grundsätzlich nicht nachzuvollziehen ist, das heißt daraus resultierender zusätzlicher 
latenter Steueraufwand ist bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der angepassten erfass-
ten Steuern nicht zu berücksichtigen. Dadurch wird gewährleistet, dass sich die Steuersatz-
senkung erstmalig in dem Zeitpunkt auswirkt, in dem die latenten Steuern aufgelöst werden. 
Für den Fall einer Reduzierung des nominellen Steuersatzes des Steuerhoheitsgebiets ist 
allerdings nach § 50 Absatz 5 eine gesonderte rückwirkende Korrektur für das Jahr der Ent-
stehung der temporären Differenz vorgesehen. 
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Zu Nummer 5 


Nummer 5 sieht eine Anpassung bei der Ermittlung des Gesamtbetrags angepasster laten-
ter Steuern vor, wenn handelsbilanziell aktive latente Steuern aufgrund von Steueranrech-
nungsbeträgen gebildet worden sind. Entsprechend sind die aktiven latenten Steuererträge 
bei der Berechnung des effektiven Steuersatzes nicht zu berücksichtigen. Dadurch soll im 
Grundsatz gewährleistet werden, dass Anrechnungssysteme, welche die Möglichkeit eines 
Anrechnungsvortrags vorsehen (zum Beispiel USA) keine andere Behandlung erfahren als 
Anrechnungssysteme ohne Anrechnungsvortrag (zum Beispiel Deutschland). Mit anderen 
Worten: Ein Anrechnungsvortrag ist für Zwecke dieses Gesetzes nicht vorgesehen. 


Hiervon ist allerdings eine Ausnahme in Bezug auf besondere Sachverhaltskonstellationen 
vorgesehen. Dies betrifft Steuersysteme, die eine teilweise oder vollständige Verrechnung 
gebietsfremder Einkünfte mit einem im Belegenheitsstaat der Geschäftseinheit entstande-
nen steuerlichen Verlusts und einen Anrechnungsvortrag vorsehen. Dadurch ist in (steuer-
lichen) Verlustjahren keine Anrechnung ausländischer Steuern möglich, soweit das verre-
chenbare ausländische Einkommen den steuerlichen Verlust nicht übersteigt. Entstehen in 
nachfolgenden Geschäftsjahren wieder (steuerliche) Gewinne, können die vorgetragenen 
Anrechnungsbeträge steuerlich mit den auf die (steuerlichen) Gewinne zu entrichtenden 
Steuern verrechnet werden. Soweit sich diese Gewinne auch in dem Mindeststeuer-Gewinn 
oder Mindeststeuer-Verlust wiederspiegeln, dürfen die latenten Steuern im Zusammenhang 
mit der Entstehung und Nutzung von Steueranrechnungsbeträgen beibehalten werden. Al-
lerdings unterliegen auch diese latenten Steuern den allgemeinen Regelungen zur Behand-
lung von latenten Steuern. So hat insbesondere eine Anpassung an den Mindeststeuersatz 
zu erfolgen. Entsprechend den Vorgaben zu § 79 Absatz 1 Sätze 4 und 5 ist die Anpassung 
an den Mindeststeuersatz bei aktiven latenten Steuern auf Steueranrechnungsbeträge an-
hand folgender Formel:  


Latenter Steueranspruch


Anwendbarer nationaler Steuersatz
×Mindeststeuersatz 


vorzunehmen. Diese Ausnahme ist für Einkünfte aufgrund einer Hinzurechnungsbesteue-
rung begrenzt. Dies bedeutet, dass Steueranrechnungsbeträge in Bezug auf Betriebsstät-
tensachverhalte nicht erfasst sind.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 ergänzt Absatz 1 um (Folge-)Anpassungen im Rahmen der Ermittlung des Ge-
samtbetrags der angepassten erfassten Steuern. Diese Folgeanpassungen sind nötig, da 
bestimmte Ansatzausschlüsse nach Absatz 1 bei tatsächlicher Materialisierung konsequen-
terweise in dem jeweiligen Geschäftsjahr zu erfassen sind. Somit sollen systemische Ver-
werfungen vermieden werden. 


Zu Nummer 1 


So ist beispielsweise latenter Steueraufwand in Bezug auf ungewisse Steuerpositionen zum 
Zeitpunkt der Erfassung in der Rechnungslegung nach Absatz 1 Nummer 2 zu korrigieren. 
Materialisiert sich der Betrag unzulässiger oder nicht geltend gemachter Abgrenzungen in 
späteren Geschäftsjahren nunmehr tatsächlich, ist dieser nach Absatz 2 Nummer 1 zu er-
fassen. Bei ungewissen Steuerpositionen wird dabei beispielsweise sichergestellt, dass 
zum Zeitpunkt, zu dem Gewissheit über den zugrundeliegenden Sachverhalt besteht (und 
infolgedessen die latente Steuerposition ertragswirksam aufzulösen ist), erstmal der ent-
sprechende Sachverhalt für Zwecke dieses Gesetzes abgebildet wird. Da die Bildung der 
latenten Steuer nach Absatz 1 Nummer 2 keine Berücksichtigung gefunden hat, ist auch 
deren Auflösung in dem Geschäftsjahr nach Absatz 1 Nummer 2 auszunehmen. Satz 2 
stellt klar, dass sich diese beiden Beträge (latenter Steueraufwand oder Steuerertrag aus 
der Auflösung der latenten Steuer in Bezug auf ungewisse Steuerpositionen und der 
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tatsächlich angefallene Betrag) der Höhe nach entsprechen müssen. Entsprechendes gilt 
für Ausschüttungen im Sinne des Absatzes 6 Nummer 2. 


Da die durch Ausübung des Wahlrechts nach Absatz 7 entstandenen latenten Steuerauf-
wendungen nicht berücksichtigt werden, sind korrespondierend auch die aus der Auflösung 
resultierenden latenten Steuererträge auszunehmen. Da dem Wahlrecht allerdings die An-
nahme zugrunde liegt, dass die passive latente Steuer nicht besteht beziehungsweise aus-
genommen wurde, da sie sich nicht innerhalb der ersten fünf Jahre wieder auflöst, ist jeder 
Betrag (ausgenommener) latenter Steuererträge aus der Auflösung als Erhöhung des Ge-
samtbetrags der angepassten latenten Steuern für das entsprechende Geschäftsjahr zu 
erfassen. Diese Erhöhung stellt keinen latenten Steueraufwand dar. Die betragsmäßige 
Korrespondenz wird durch Satz 2 nochmal klarstellt. 


Zu Nummer 2 


Nummer 2 enthält eine Folgeanpassung, die sich aus der Anwendung des Absatzes 4 
ergibt. Nach Absatz 4 sind latente Steuerschulden, die nicht nach Absatz 5 explizit ausge-
nommen sind und nicht innerhalb von fünf Jahren nach erstmaliger Abgrenzung aufgelöst 
worden sind, nachzuversteuern. Lösen sich die passiven latenten Steuern nach Ablauf des 
Fünfjahreszeitraums auf, führt dies trotz der Anwendung des Absatzes 4 in der Rechnungs-
legung zu einem latenten Steuerertrag im Geschäftsjahr der Auflösung. In diesem Zeitpunkt 
ist in gleicher Höhe eine Erhöhung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern 
für Zwecke dieses Gesetzes zu erfassen, wohingegen der latente Steuerertrag auszuneh-
men ist. Dadurch wird im Ergebnis der Steuerwand erst im Jahr der Auflösung der tempo-
rären Differenz berücksichtigt. 


Zu Nummer 3 


Als Ergänzung zu Absatz 1 Nummer 3 enthält Absatz 2 Nummer 3 eine Vorschrift zur fikti-
ven Abgrenzung einer aktiven latenten Steuer auf einen steuerlichen Verlustvortrag, die 
handelsbilanziell nicht gebildet worden ist, da die Ansatzvoraussetzungen nicht erfüllt sind 
(insbesondere da keine zukünftigen Profite prognostiziert worden sind). Somit wird für Zwe-
cke dieses Gesetzes ein latenter Steuerertrag im Rahmen der Ermittlung des Gesamtbe-
trags der angepassten latenten Steuern fingiert, der handelsbilanziell nicht abgebildet wor-
den ist. 


Zu Absatz 3 


Ein latenter Steueranspruch, der nach Absatz 1 zu einem unter dem Mindeststeuersatz lie-
genden Steuersatz zu erfassen ist, kann abweichend von Absatz 1 und 2 anhand des Min-
deststeuersatzes neu berechnet werden, sofern die steuerpflichtige Geschäftseinheit nach-
weisen kann, dass der latente Steueranspruch auf einen Mindeststeuer-Verlust dieses Ge-
schäftsjahres zurückzuführen ist. Durch diese Regelung soll sichergestellt werden, dass ein 
Mindeststeuer-Verlust in einem Geschäftsjahr in gleicher Höhe als Ausgleich für einen Min-
deststeuer-Gewinn zur Verfügung steht.  


Beispiel  


Würde es dieses Wahlrecht nicht geben, würde beispielsweise ein latenter Steuer-
anspruch von 5 Euro bei einem steuerlichen Verlust in Höhe von 100 Euro und ei-
nem nominalen Steuersatz in Höhe von 5 Prozent im Geschäftsjahr, im darauffol-
genden Geschäftsjahr bei einem Mindeststeuer-Gewinn in Höhe von 100 Euro einen 
Steuererhöhungsbetrag in Höhe von 10 Euro auslösen, da durch die Auflösung des 
latenten Steueranspruchs dem Gewinn lediglich 5 Euro latenter Steueraufwand ge-
genübersteht. Um zunächst eine systematisch gebotene Verlustverrechnung mit 
späteren Gewinnen zu gewährleisten, kann der latente Steueranspruch abweichend 
mit dem Mindeststeuersatz neu bewertet werden. Dies würde dann in dem Beispiel 







 - 217 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


dazu führen, dass im nachfolgenden Geschäftsjahr kein Steuererhöhungsbetrag an-
fällt.  


Weitere Voraussetzung für die Anwendung des Wahlrechts ist allerdings, dass sich 
der steuerliche Verlust tatsächlich auch in einen Mindeststeuer-Verlust übersetzt. 
Nur insoweit ist eine Neuberechnung zum Mindeststeuersatz zulässig.  


Durch die Neuberechnung ist der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern 
um den Betrag zu verringern, um den sich der latente Steueranspruch (fiktiv) erhöht. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 sieht eine weitere Begrenzung für passive latente Steuern nach Absatz 1 im Zuge 
der Ermittlung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern vor. Hiernach sind 
latente Steuerschulden, die nicht nach Absatz 5 explizit ausgenommen sind und nicht in-
nerhalb von fünf Jahren nach erstmaliger Abgrenzung aufgelöst worden sind, nachzuver-
steuern. Dafür ist ein Nachversteuerungsbetrag für das Geschäftsjahr zu ermitteln, der als 
Minderung der erfassten Steuern und zu einer rückwirkenden Neuberechnung des effekti-
ven Steuersatzes sowie der Ergänzungssteuer führt. Der Nachversteuerungsbetrag ent-
spricht der Differenz zwischen dem Betrag, mit dem die latente Steuerschuld in den Ge-
samtbetrag der angepassten latenten Steuern im fünften vorangegangen Geschäftsjahr 
einbezogen worden ist und dem Betrag, der nicht bis zum letzten Tag des laufenden Ge-
schäftsjahres aufgelöst worden ist. Anders ausgedrückt: Die Höhe bestimmter latenter 
Steuerpositionen wird nach fünf Geschäftsjahren daraufhin überprüft, ob sich diese schon 
vollumfänglich aufgelöst haben. Ist dies nicht der Fall, werden sie retrospektiv so behandelt, 
als wären sie zum Zeitpunkt ihrer erstmaligen Erfassung nur zu dem Betrag erfasst worden, 
der sich innerhalb des Fünfjahreszeitraum aufgelöst hat. Der Überhangsbetrag stellt eine 
Minderung des Gesamtbetrags der angepassten latenten Steuern für das laufende Ge-
schäftsjahr dar.  


Beispiel  


A Co bildet in Geschäftsjahr 01 eine passive latente Steuer in Höhe von 70 Euro, 
die über die nächsten sieben Jahre ratierlich aufgelöst wird. Da die latente Steuer-
schuld nicht unter Absatz 5 fällt, ist der Anwendungsbereich von Absatz 4 eröffnet 
und es ist eine Nachversteuerung am Ende des fünften Geschäftsjahres vorzuneh-
men. Der Nachversteuerungsbetrag zum Ende des fünften Geschäftsjahres beträgt 
20 Euro. Dieser mindert den Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern in 
Geschäftsjahr 01 und führt entsprechend zu einer Neuberechnung des Steuererhö-
hungsbetrags für dieses Geschäftsjahr. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 enthält eine enumerative Auflistung bestimmter passiver latenter Steuerschulden, 
auf die eine Nachversteuerung nach Absatz 4 keine Anwendung findet. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 sind grundsätzlich alle passiven latenten Steuern in Bezug auf materielle 
Vermögenswerte von der Nachversteuerung nach Absatz 4 ausgenommen. Somit führen 
insbesondere steuerliche Sofortabschreibungen oder beschleunigte steuerliche Abschrei-
bungen, deren in der Rechnungslegung Abschreibungshorizont in der Rechnungslegung 
länger ist, nicht zur Anwendung des Absatzes 4.  


Der Begriff der materiellen Vermögenswerte umfasst grundsätzlich materielle Vermögens-
werte, die als Sachanlagevermögen oder Vorräte für Zwecke in der Rechnungslegung klas-
sifiziert werden und die länger als eine Berichtsperiode nutzbar sind. Zudem fallen auch 
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natürliche Ressourcen, die unter dem jeweiligen Rechnungslegungsstandard als materielle 
Vermögenswerte fallen unter Nummer 1. Schließlich sind auch geleaste materielle Vermö-
genswerte umfasst. 


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 sind Kosten einer staatlichen Lizenz oder ähnlichen Regelung für die Nut-
zung von unbeweglichem Vermögen oder natürlichen Ressourcen, die mit erheblichen In-
vestitionen in materielle Vermögenswerte verbunden sind und zur Abgrenzung passiver la-
tenter Steuern aufgrund einer abweichenden handels- und steuerlichen Abbildung führen, 
nicht unter Absatz 4 zu fassen. Als Beispiel sei eine Lizenz zur Nutzung eines Funkfre-
quenzspektrums genannt, dass für steuerliche Zwecke über 15 Jahre abzuschreiben ist, 
allerdings in der Rechnungslegung ein Abschreibungshorizont von 20 Jahren zugrunde zu 
legen ist. 


Zu Nummer 3 


Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die beispielsweise für steuerliche Zwecke 
unmittelbar und für Zwecke in der Rechnungslegung kapitalisiert und über sieben Jahre 
abzuschreiben sind, würden ebenfalls zu Abgrenzung von passiven latenten Steuern füh-
ren. Auf diese latenten Steuerschulden ist Absatz 4 ebenfalls nicht anzuwenden. 


Zu Nummer 4 


Passive latente Steuern in Bezug auf Stilllegungs- und Sanierungsaufwendungen sind nicht 
im Rahmen der Nachversteuerung nach Absatz 4 zu erfassen. Darunter sind insbesondere 
Kosten für die Außerbetriebnahme von Vermögenswerten am Ende ihrer Nutzungsdauer 
sowie Kosten zur Renaturierung zu fassen (zum Beispiel Atomkraftwerke, Ölplattformen 
oder Minen). Durch eine Nachversteuerung in Bezug auf diese Kosten würde eine falsche 
Anreizwirkung gesetzt. 


Zu Nummer 5 


Nummer 5 bezieht sich auf nicht realisierte Nettogewinne, die zwar unter manchen Rech-
nungslegungsstandards Berücksichtigung finden, allerdings regelmäßig nicht im Rahmen 
der steuerlichen Gewinnermittlung einbezogen werden. Der Einschub „sofern nicht die Re-
alisationsmethode nach § 33 anzuwenden ist“ stellt zudem klar, dass Nummer 5 nur einen 
Anwendungsbereich besitzt, wenn Nettogewinne aufgrund der Bewertung zum beizulegen-
den Zeitwert resultieren. Übt die berichtspflichtige Geschäftseinheit allerdings das Wahl-
recht nach § 33 aus, läuft Nummer 5 regelmäßig leer, da die meisten Steuerrechtsordnun-
gen vorsehen, dass stille Reserven in der Regel erst beim tatsächlichen Veräußerungsvor-
gang gehoben werden. 


Zu Nummer 6 


Nach Nummer 6 werden passive latente Steuern aufgrund der Erfassung von Fremdwäh-
rungsgewinnen in der Rechnungslegung nicht der Nachversteuerung unterworfen, da diese 
Gewinne in den meisten Steuerhoheitsgebieten regelmäßig erst der Besteuerung unterlie-
gen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert veräußert wird (zum Beispiel eine For-
derung in einer fremden Währung). 


Zu Nummer 7 


Latenter Steueraufwand in Bezug auf Versicherungsrückstellungen und abgegrenzte Ver-
sicherungsvertragsabschlusskosten sind von der Nachversteuerung nach Absatz 4 ausge-
nommen, da die Versicherungswirtschaft bereits umfangreichen regulatorischen Rahmen-
bedingungen und Rechnungslegungsstandards unterliegt, welche die zeitliche Erfassung 
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dieser Position dezidiert vorterminieren. Schwankungsrückstellungen sind ebenfalls er-
fasst. Es entstehen daher regelmäßig keine Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunkts der 
Auflösung latenter Steuerverbindlichkeiten.  


Zu Nummer 8 


Nummer 8 nimmt Gewinne aus dem Verkauf von im selben Steuerhoheitsgebiet wie die 
Geschäftseinheit belegenem Sachvermögen, die in Sachvermögen im selben Steuerho-
heitsgebiet reinvestiert werden, aus. In einigen Steuerhoheitsgebieten unterliegt der Ge-
winn aus der Veräußerung eines Vermögenswerts nicht der Besteuerung, wenn dieser Ge-
winn innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einen Vermögenswert investiert wird, der 
den veräußerten Vermögenswert ersetzt. Folglich erfolgt die Besteuerung erst, wenn der 
ersetzende Vermögenswert final veräußert wird. Um Volatilitäten aufgrund einer anderen 
Behandlung in der Rechnungslegung zu vermeiden, sind passiven latente Steuern in dem 
Zusammenhang von der Nachversteuerung nach Absatz 4 auszunehmen. 


Zu Nummer 9 


Nummer 9 stellt klar, dass zusätzliche Beträge, die sich aus Änderungen von Rechnungs-
legungsgrundsätzen in Bezug auf die in Nummern 1 bis 8 genannten Posten ergeben, 
ebenfalls von der Nachversteuerung auszunehmen sind. 


Zu Absatz 6 


Es wird auf die Begründung zu Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 1 verwiesen. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 ist ein Wahlrecht, das von der berichtspflichtigen Geschäftseinheit jährlich in Be-
zug auf bestimmte passive latente Steuerpositionen ausgeübt werden kann („steuerattribut-
bezogenes Wahlrecht“). Es wird des Weiteren auf die Begründung zu Absatz 1 Nummer 2 
und Absatz 2 Nummer 1 verwiesen. 


Zu § 49 (Mindeststeuer-Verlustwahlrecht) 


Zu Absatz 1 


§ 49 eröffnet die Möglichkeit mit der Abgabe der ersten Mindeststeuer-Erklärung für ein 
Steuerhoheitsgebiet von dem Einbezug der latenten Steuern bei der Ermittlung des Ge-
samtbetrags der angepassten erfassten Steuern abzusehen, also im Ergebnis § 48 nicht 
zur Anwendung zu bringen. Stattdessen kann für jedes Geschäftsjahr, in dem für ein Steu-
erhoheitsgebiet ein Mindeststeuer-Verlust vorliegt, ein (fiktiver) latenter Steueranspruch in 
Höhe des Mindeststeuer-Gesamtverlusts multipliziert mit dem Mindeststeuersatz angesetzt 
werden. Dadurch wird systemimmanent eine Regelung geschaffen, um Mindeststeuer-Ge-
samtverluste in nachfolgende Geschäftsjahre vorzutragen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, wie der nach Absatz 1 ermittelte latente Steueranspruch vorzutragen und 
in nachfolgenden Geschäftsjahren aufzulösen ist. Entstehen in nachfolgenden Geschäfts-
jahren Mindeststeuer-Gesamtgewinne ist der nach Absatz 1 gebildete latente Steueran-
spruch in Höhe des Gesamt-Mindesteuer-Gewinns zu reduzieren. Dies allerdings nur, so-
weit der Mindeststeuer-Gesamtgewinn den Mindeststeuer-Gesamtverlust nicht überschrei-
tet. 
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Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt, dass der latente Steueranspruch im Geschäftsjahr des Widerrufs des Wahl-
rechts auf null zu reduzieren ist. Dabei steht die erstmalige Anwendung des § 48 einem 
Widerruf gleich. Für den Fall der erstmaligen Anwendung von § 48 sind die latenten Steuern 
mit dem historischen Wert aus den vorangegangenen Geschäftsjahren zu berücksichtigen. 
Dadurch soll insbesondere die doppelte Berücksichtigung von Verlusten vermieden wer-
den. Die in § 75 enthaltenen allgemeinen Bestimmungen in Bezug auf Wahlrechte sind ent-
sprechend zu beachten. 


Zu Absatz 4 


Satz 1 schließt das Wahlrecht nach Absatz 1 in Bezug auf Steuerhoheitsgebiete mit einem 
zulässigen Ausschüttungssystem aus. Zudem ist in Satz 2 eine Sonderregelung für den Fall 
vorgesehen, dass die oberste Muttergesellschaft eine transparente Einheit mit einem Min-
deststeuer-Verlust ist. In diesem Fall sind der Satz 1 und die Absätze 1 bis 3 auf den Min-
desteuer-Verlust der transparenten Einheit entsprechend anzuwenden, der sich nach An-
wendung von § 67 Absatz 2 ergibt. Dadurch wird gewährleistet, dass der Verlust nicht dop-
pelt berücksichtigt werden kann. Die Sonderregelung nach Satz 2 gilt unabhängig davon, 
ob für das Steuerhoheitsgebiet das Wahlrecht nach Absatz 1 ausgeübt worden ist. Da das 
Wahlrecht nur mit der Abgabe der ersten Mindeststeuer-Erklärung beantragt werden kann, 
würde bei der Anwendung des CbCR-Safe Harbours nach §§ 81 bis 84 die Ausübung eines 
entsprechenden Wahlrechts nicht möglich sein. Daher sieht Satz 3 vor, dass die Inan-
spruchnahme auch für das erste Geschäftsjahr möglich ist, nachdem der CbCR-Safe Har-
bour nicht mehr anwendbar ist. Entsprechendes gilt auch für die Übergangsregelung bei 
untergeordneter internationaler Tätigkeit. 


Zu § 50 (Nachträgliche Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern) 


§ 50 regelt, wie mit nachträglichen Anpassungen und Änderungen der erfassten Steuern 
im Sinne § 43 umzugehen ist. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen erfassten Steuern 
einer Unternehmensgruppe können sich aus unterschiedlichen Gründen (zum Beispiel auf-
grund der Änderungen im Zuge der Überprüfung der Steuererklärung durch die Finanzver-
waltung) nach dem Ablauf des betreffenden Geschäftsjahres ändern. Eine nachträgliche 
Änderung der erfassten Steuern kann in der Konsequenz einen erstmaligen Ansatz oder 
eine Erhöhung eines Steuererhöhungsbetrags für ein vorangegangenes Geschäftsjahr zur 
Folge haben. § 50 regelt hingegen nicht Änderungen bei der Mindeststeuer aufgrund nach-
träglicher Anpassungen durch die Finanzverwaltung. Hier gelten die allgemeinen Vorschrif-
ten der Abgabenordnung. 


Zu Absatz 1 


Eine Erhöhung der Steuerschuld eines vorangegangenen Jahres ist als Erhöhung der er-
fassten Steuern für das laufende Geschäftsjahr zu erfassen. Der maßgebliche Zeitpunkt ist 
der Erlass des betreffenden Steuerbescheides beziehungsweise Verwaltungsaktes. Eine 
laufende Korrektur der nachträglichen Änderungen kann im Verhältnis zu einer retrospekti-
ven Änderung zu administrativen Vereinfachungen führen. Insbesondere kann es dadurch 
nicht zu Erstattungen bereits gezahlter Ergänzungssteuern aus vorangegangenen Jahren 
kommen. Dabei folgt die Regelung im Grundsatz der Systematik der Korrektur von Bilan-
zierungs- und Bewertungsfehlern eines vorangegangenen Geschäftsjahres sowie Änderun-
gen der Bilanzierungsvorschriften und Bewertungsmethoden nach § 24, die ebenfalls eine 
fortlaufende Korrektur vorsehen.  


Zu Absatz 2 


Im Fall einer nachträglichen Minderung ist grundsätzlich eine Neuberechnung des effekti-
ven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für das vorangegangene 
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Geschäftsjahre vorzunehmen, da hierdurch ein höherer zusätzlicher Steuererhöhungsbe-
trag in Bezug auf dieses Geschäftsjahr resultieren kann, der zu einer Erhöhung der Min-
deststeuer führt. Satz 3 stellt klar, dass eine Anpassung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts für dieses Geschäftsjahr, soweit es sich um notwendige Folgean-
passungen handelt, durchzuführen ist. 


Absatz 2 gilt nicht im Fall einer Berichtigung einer Steuerschuld einer nicht erfassten Steuer 
(zum Beispiel der Berichtigung eines Ergänzungssteuerbetrags infolge der Prüfung einer 
Mindeststeuererklärung). 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält einen Mechanismus für eine systemkonforme Behandlung von Verlust-
rückträgen. Bei einem Verlustrücktrag erfolgt in einem späteren Geschäftsjahr eine Steuer-
erstattung für ein vorangegangenes Geschäftsjahr. Bei dieser Erstattung handelt es sich 
um eine Verringerung der erfassten Steuern für ein früheres Geschäftsjahr, weshalb sie als 
Anpassung der Steuerschuld einer Geschäftseinheit aus erfassten Steuern für ein früheres 
Geschäftsjahr fällt.  


Nach Absatz 3 ist ein fiktiver latenter Steueranspruch für das Jahr anzusetzen, in dem der 
inländische steuerliche Verlust entsteht. Der Betrag dieses latenten Steueranspruchs ent-
spricht dem Betrag des zurückgetragenen steuerlichen Verlusts multipliziert mit dem für das 
für das Verlustrücktragsjahr anwendbaren Steuersatzes, höchstens jedoch dem Mindest-
steuersatz. Aufgrund von § 48 verringern sich durch die Erfassung dieses latenten Steuer-
anspruchs der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern in dem Geschäftsjahr, in 
dem der Verlust entsteht. Die Umkehrung dieses latenten Steueranspruchs erfolgt für das 
Geschäftsjahr, in das der inländische Verlust zurückgetragen wurde. Dadurch erhöht sich 
der Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern. Zu beachten ist, dass § 44 im laufen-
den Geschäftsjahr auch dann gilt, wenn ein latenter Steueranspruch aufgrund eines Ver-
lustrücktrags berücksichtigt wird. 


Beispiel 


A Co ist die einzige Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe im Steuerhoheits-
gebiet A. Der dortige Steuersatz beträgt 20 Prozent und Verlustrückträge sind mög-
lich. Im Geschäftsjahr 01 weist A Co einen Mindesteuer-Gewinn in Höhe von 
100 Euro und einen inländischen steuerpflichtigen Gewinn in gleicher Höhe aus. 
Folglich belaufen sich die erfassten Steuern in Geschäftsjahr 01 auf 20 Euro und 
der Steuersatz beträgt 20 Prozent.  


Im Geschäftsjahr 02 entsteht ein Mindeststeuer- und ein inländischer steuerlicher 
Verlust in Höhe von 100 Euro, der nach 01 zurückgetragen wird. Im Hinblick auf die 
Steuerschuld in Geschäftsjahr 01 wird im Geschäftsjahr 02 eine Forderung in Höhe 
von 20 Euro angesetzt.  


Der Verlustrücktrag führt zu einer Neuberechnung des effektiven Steuersatzes für 
01. Dabei ist in 02 ein fiktiver latenter Steueranspruch in Höhe von maximal 15 Euro 
zu erfassen. Dieser latente Steueranspruch kehrt sich in 01 wieder um. Der Ge-
samtbetrag der erfassten Steuern stellt sich wie ermittelt sich wie folgt: 


Geschäftsjahr 02: 


Angefallene laufende Steuern (Forderung) + 20 


Berücksichtigung 01 (§ 50 Absatz 2) - 20 
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Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern (§ 50 Absatz 3) + 15 


Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern + 15 


Es fällt keine Ergänzungssteuer nach § 44 an, da 15 Euro auch dem Betrag der 
erwarteten angepassten erfassten Steuern entspricht.  


Geschäftsjahr 01: 


Angefallene laufende Steuern - 20 


Neuberechnung 01 wegen Minderung (§ 50 Absatz 2) + 20 


Gesamtbetrag der angepassten latenten Steuern (§ 50 Absatz 3) - 15 


Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern - 15 


Die Minderung der Steuer in Höhe von 20 Euro führt nach § 50 Absatz 2 zu einer 
Neuberechnung für das Geschäftsjahr 01. Dabei ist auch die Umkehrung des laten-
ten Steueranspruchs in Höhe von 15 Euro zu berücksichtigen. Die nachträglich ge-
änderten angepassten erfassten Steuern der A Co betragen -15 Euro für Geschäfts-
jahr 01 (bisher -20 Euro). Für das Geschäftsjahr 01 ergibt sich auch nach Berück-
sichtigung des Verlustrücktrags keine zusätzliche Ergänzungssteuer, da der effek-
tive Steuersatz 15 Prozent beträgt.  


Zu Absatz 4 


Nach Absatz 4 kann auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit auch bei Minderun-
gen eine Korrektur im laufenden Geschäftsjahr vorgenommen werden, soweit die Höhe des 
aggregierten Minderungsbetrags für das Geschäftsjahr kleiner als 1 Million Euro ist. Hier ist 
ebenfalls ein Gleichlauf mit § 24 vorgesehen, um Verzerrungen vorzubeugen, die sich an-
sonsten aus der Interaktion dieser Vorschriften ergeben könnten. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 ist im Regelungszusammenhang mit § 48 Absatz 1 Nummer 4 zu sehen und be-
zieht sich auf die Änderung des inländischen Steuersatzes und der damit verbundenen 
zeitlichen Zuordnung von latentem Steueraufwand. Satz 1 sieht vor, dass in Fällen, in de-
nen der geltende inländische Steuersatz auf einen Satz abgesenkt wird, der unter dem 
Mindeststeuersatz liegt, diese Absenkung nach Absatz 1 berücksichtigt werden muss. 
Diese Vorschrift stellt sicher, dass in Fällen, in denen ein inländischer Steuersatz zu einem 
späteren Zeitpunkt abgesenkt wird, der zuvor unter den erfassten Steuern geltend ge-
machte latente Steueraufwand auf den korrekten Wert angepasst wird, welches der Steu-
erbetrag ist, der bei Auflösung der latenten Steuerschuld tatsächlich entsteht. 


Beispiel 1 


Eine Geschäftseinheit ist in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, das eine steuerli-
che Sofortabschreibung (in der Rechnungslegung über zwei Jahre) für bestimmte 
Vermögenswerte erlaubt (Steuersatz = 15 Prozent). Die Geschäftseinheit erwirbt ei-
nen solchen Vermögenswert für 200 Euro bei einem Gewinn von 200 Euro. Durch 
die steuerliche Sofortabschreibung entsteht für Geschäftsjahr 01 keine Steuer-
schuld. Aufgrund der temporären Differenz zur Handelsbilanz sind passive latente 
Steuern abzugrenzen, sodass einem für Zwecke der Rechnungslegung ermittelten 
Gewinn in Höhe von 100 Euro latenter Steueraufwand von 15 Euro gegenübersteht. 
In Geschäftsjahr 02 senkt das Steuerhoheitsgebiet seinen inländischen Steuersatz 
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auf 10 Prozent. Wenn sich die der passiven latenten Steuerschuld zugrundeliegen-
den temporären Differenzen dann umkehren, fällt anstatt der im Geschäftsjahr 01 
antizipierten Steuern in Höhe von 15 Euro lediglich eine steuerliche Belastung von 
10 Euro an (effektiver Steuersatz von 10 Prozent). Absatz 4 verlangt für diesen Fall 
die Neuberechnung der Mindeststeuer für Geschäftsjahr 01 mit dem Steuersatz von 
10 Prozent, sodass in Geschäftsjahr 02 aufgrund der Neuberechnung eine Mindest-
steuer in Höhe von 5 Euro fällig ist. 


Satz 2 und 3 regeln den Fall, dass ein latenter Steueraufwand zu einem unter dem Min-
deststeuersatz liegenden Satz berücksichtigt wurde und der geltende Steuersatz später an-
gehoben wird. In diesem Fall wird der Betrag des latenten Steueraufwands, der aus der 
Erhöhung resultiert, als Anpassung der latenten Steuern einer Geschäftseinheit für ein 
früheres Geschäftsjahr behandelt. 


Beispiel 2 


Eine Geschäftseinheit hat in Geschäftsjahr 01 einen Mindeststeuer-Gewinn in Höhe 
von 100 Euro erzielt und eine latente Steuerschuld in Höhe von 10 Euro verbucht 
(effektiver Steuersatz von 10 Prozent). In Geschäftsjahr 02 hebt das Steuerhoheits-
gebiet seinen Steuersatz auf 15 Prozent an. Für Rechnungslegungszwecke wird 
eine zusätzliche latente Steuerschuld in Höhe von Euro verbucht. Diese Erhöhung 
um 5 Euro bleibt nach § 48 in Geschäftsjahr 02 jedoch unberücksichtigt. In Ge-
schäftsjahr 03 werden die Steuern in Höhe von 15 Euro entrichtet und die latente 
Steuerschuld wird in voller Höhe aufgelöst. Die zusätzliche latente Steuerschuld in 
Höhe von 5 Euro, die zuvor außer Acht gelassen wurde, wird nach Satz 2 in Ge-
schäftsjahr 03 berücksichtigt und als Anstieg der erfassten Steuern behandelt. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 schreibt einen Zahlungshorizont für die angepassten erfassten Steuern für ein 
Geschäftsjahr vor. Sind diese nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Geschäfts-
jahres entrichtet worden, ist der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für 
dieses Geschäftsjahr ohne die Berücksichtigung der Steuern neu zu berechnen. Aus Ver-
einfachungsgründen findet Absatz 6 nur Anwendung, wenn der laufende Steueraufwand 1 
Million Euro übersteigt. 


Beispiel 


Eine Geschäftseinheit hat in Geschäftsjahr 01 unter den erfassten Steuern einen 
laufenden Steueraufwand in Höhe von 10 Euro geltend macht. Die Geschäftseinheit 
reicht eine Steuererklärung im Inland ein, in der sie fällige Steuern in Höhe von 
10 Euro ausweist, entrichtet diese Steuern aber nicht bis zum Ende des Geschäfts-
jahres 04. Da diese Steuern nicht entrichtet wurden, muss die Ergänzungssteuer für 
das Geschäftsjahr 01 neu berechnet werden, ohne diese Steuern in Höhe von 
10 Euro in die Berechnung einzubeziehen. 
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Zu Teil 5 (Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags) 


Zu Abschnitt 1 (Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des 
Steuererhöhungsbetrags) 


Zu Unterabschnitt 1 (Grundsätze und Besonderheiten) 


Zu § 51 (Effektiver Steuersatz der Unternehmensgruppe für ein 
Steuerhoheitsgebiet) 


Der fünfte Teil des Gesetzes regelt die Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des 
Steuererhöhungsbetrags. Als ersten Ermittlungsschritt ist in § 51 zunächst die Ermittlung 
des effektiven Steuersatzes der Unternehmensgruppe geregelt. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 definiert den effektiven Steuersatz für ein Steuerhoheitsgebiet für das Geschäfts-
jahr als Verhältnis des Gesamtbetrags der angepassten erfassten Steuern und dem Min-
deststeuer-Gesamtgewinn. Der effektive Steuersatz ist auf vier Stellen nach dem Komma 
zu runden. Durch das Abstellen auf den Gesamtbetrag beziehungsweise auf den Mindest-
steuer-Gesamtgewinn kommt zum Ausdruck, dass dieses Gesetz alle Geschäftseinheiten 
eines Steuerhoheitsgebiets in den Blick nimmt und nicht auf die isolierte Steuerbelastung 
jeder Einzeleinheit (sog. „jurisdictional blending“) abstellt. Alle in einem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten bilden somit im Grundsatz einen sog. „blending circle“. Ent-
sprechend ist der Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern in Absatz 1 als die 
Summe aller Beträge der angepassten erfassten Steuern aller in einem Steuerhoheitsge-
biet belegenen Geschäftseinheiten definiert. Satz 3 legt die Bedeutung des Begriffs „Min-
deststeuer-Gesamtgewinn“ fest. Dieser entspricht der positiven Differenz zwischen den 
Mindeststeuer-Gewinnen und Mindeststeuer-Verlusten aller in einem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten einer Unternehmensgruppe. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 sieht eine Ausnahme von Absatz 1 vor, in dem für staatenlose Geschäftseinheiten 
fingiert wird, dass diese in einem Steuerhoheitsgebiet belegen sind, in dem sie die einzige 
Geschäftseinheit bilden. Das bedeutet, dass der effektive Steuersatz für staatenlose Ge-
schäftseinheiten getrennt von allen anderen in dem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten zu ermitteln ist (sog. „separate blending circle“). Sind in einem Steuerho-
heitsgebiet beispielsweise fünf Geschäftseinheiten belegen, von denen zwei als staaten-
lose Geschäftseinheiten zu qualifizieren sind, liegen für Zwecke des Absatzes 2 insgesamt 
drei unterschiedliche „blending circle“ vor. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 sieht eine weitere Ausnahme von dem in Absatz 1 aufgestellten Grundsatz vor, in 
dem die angepassten erfassten Steuern sowie die Mindeststeuer-Gewinne oder Mindest-
steuer-Verluste von Investmenteinheiten bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes 
nicht zu berücksichtigen sind. Da sowohl Investmenteinheiten als auch Versicherungsein-
heiten besonderen Regelungen nach Teil 7 dieses Gesetzes unterliegen, fallen auch letzt-
genannte Einheiten unter den Ausnahmetatbestand. So schreibt Teil 7 unter anderem vor, 
dass für diese Einheiten eine separate Berechnung erforderlich ist. Sind allerdings mehrere 
dieser Einheiten in einem Steuerhoheitsgebiet belegen, sind diese zusammenzufassen und 
es ist lediglich eine separate Berechnung für alle anderen Geschäftseinheiten erforderlich. 
Nimmt man entsprechend an, dass in einem Steuerhoheitsgebiet fünf Geschäftseinheiten 
belegen sind, von denen zwei staatenlos und zwei Investmenteinheiten sind, liegen insge-
samt vier „blending circle“ vor. 
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Zu § 52 (Mindeststeuersatz und Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt den Mindeststeuersatz. 


Zu Absatz 2 


§ 52 schreibt die Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags für ein Steuerhoheitsgebiet vor. 
Dieser ergibt sich grundsätzlich aus dem Produkt von Ergänzungssteuersatz und bereinig-
tem Mindeststeuer-Gesamtgewinn. Der Ergänzungssteuersatz entspricht der positiven Dif-
ferenz aus dem Mindeststeuersatz in Höhe von 15 Prozent und dem effektiven Steuersatz, 
der nach § 51 Absatz 1 zu ermitteln ist. Der bereinigte Mindeststeuer-Gesamtgewinn ent-
spricht der positiven Differenz aus dem Mindeststeuer-Gesamtgewinn für das Geschäfts-
jahr und dem substanzbasierten Freibetrag. Zur Definition des substanzbasierten Freibe-
trags wird auf die Begründung zu § 56 verwiesen.  


Das Produkt aus Ergänzungssteuersatz und bereinigtem Mindeststeuer-Gesamtgewinn ist 
zudem um zusätzliche Steuererhöhungsbeträge zu erhöhen, die sich aus der Anwendung 
von § 44 und § 55 Absatz 1 ergeben. Auf die entsprechende Begründung wird verwiesen. 
Darüber hinaus ist von dieser Summe eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer abzu-
ziehen. Dadurch verbleibt in Bezug auf ein Steuererhöhungsgebiet nur dann ein Steuerer-
höhungsbetrag, wenn dieses Steuerhoheitsgebiet nicht bereits eine anerkannte nationale 
Mindesteuer umgesetzt hat und somit die Nachversteuerung für in ihrem Steuerhoheitsge-
biet belegene Geschäftseinheiten selbst vornimmt. Wichtig ist, dass eine solche „Anrech-
nung“ dieser Steuern voraussetzt, dass die nationale Ergänzungssteuer als „anerkannt“ gilt. 
Ansonsten ist die nationale Ergänzungssteuer als erfasste Steuer im Rahmen der Ermitt-
lung des effektiven Steuersatzes zu berücksichtigten. Nach Abzug der anerkannten natio-
nalen Ergänzungssteuer kann der Steuererhöhungsbetrag in keinem Fall negativ werden. 


Zu Absatz 3 


§ 52 Absatz 3 definiert die Begriffe Ergänzungssteuersatz sowie bereinigter Mindeststeuer-
Gesamtgewinn und sieht eine Begrenzung des Ergänzungssteuersatzes auf 15 Prozent 
vor. 


Übersteigt der Ergänzungssteuersatz 15 Prozent, hat auf den übersteigenden Teil ein Vor-
trag nach § 44 Absatz 3 zu erfolgen. Hierbei handelt es sich um Fälle, in denen ein Gesamt-
Mindeststeuergewinn besteht und der Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern 
für das Steuerhoheitsgebiet negativ ist. In diesem Fall ist der negative Gesamtbetrag der 
angepassten Steuern vorzutragen und für Zwecke der Berechnung des Ergänzungssteuer-
satzes ist von einem Gesamtbetrag von null auszugehen. Durch die Begrenzung des Er-
gänzungssteuersatzes auf 15 Prozent wird gewährleistet, dass der substanzbasierte Frei-
betrag keine Ergänzungssteuern bezogen auf permanente Differenzen beseitigt, die zu ei-
nem negativen Gesamtbetrag geführt haben. 


Zu Absatz 4 


Nach der Ermittlung des Steuererhöhungsbetrags für ein Steuerhoheitsgebiet wird der 
Steuererhöhungsbetrag nach dem in Absatz 4 bestimmten Aufteilungsschlüssel den im 
Steuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten im Verhältnis vom Mindeststeuer-Ge-
winn einer Geschäftseinheit zur Summe der Mindeststeuer-Gewinne aller im Steuerhoheits-
gebiet belegenen Geschäftseinheiten zugeordnet. Entsprechend kann nur denjenigen Ge-
schäftseinheiten ein Teil des Steuererhöhungsbetrags zugeordnet werden, für die für das 
Geschäftsjahr auch ein Mindeststeuer-Gewinn ermittelt worden ist. Eine solche Zuteilung 
stellt sicher, dass entsprechend der Regelungssystematik der PES der Steuererhöhungs-
betrag nur zu dem Anteil erhoben wird, zu dem die (oberste) Muttergesellschaft an der 
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niedrigbesteuerten Einheit beteiligt ist. Gleichzeitig wird gewährleistet, dass primär die Ge-
schäftseinheiten belastet werden, die in dem Geschäftsjahr einen (Mindeststeuer-)Gewinn 
erzielen. 


Der letzte Satz erfasst den Fall, dass sich insgesamt kein Mindeststeuer-Gesamtgewinn für 
das Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr ergibt und ein Steuererhöhungsbetrag für 
dieses Geschäftsjahr aufgrund einer Neuberechnung nach § 55 Absatz 1 ermittelt wurde. 
Dieser ist dann nach dem in § 52 Absatz 4 bestimmten Aufteilungsschlüssel auf der Grund-
lage der Mindeststeuer-Gewinne des Geschäftsjahres zu verteilen, für das die Neuberech-
nung durchgeführt wurde. 


Zu § 53 (Behandlung von in Minderheitseigentum stehenden Geschäftseinheiten) 


§ 53 enthält Sonderregelungen zur ermittlungssystematischen Erfassung von in Minder-
heitseigentum stehenden Geschäftseinheiten. Ähnlich wie bei Investment- und Versiche-
rungsinvestmenteinheiten, ist für in einem Steuerhoheitsgebiet belegene im Minderheitsei-
gentum stehende Geschäftseinheiten aus systematischen Gründen ebenfalls eine separate 
Ermittlung im Rahmen eines eigenständigen „blending circles“ erforderlich. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 gibt vor, dass der effektive Steuersatz und der Steuererhöhungsbetrag für in Min-
derheitseigentum stehende Gruppen, so vorzunehmen als ob es sich bei diesen Gruppen 
um separate Unternehmensgruppen handeln würde. Entsprechend sind die angepassten 
erfassten Steuern und die Mindeststeuer-Gewinne und Mindeststeuer-Verluste der Ge-
schäftseinheiten dieser „Untergruppe“ nicht bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes 
und des Gesamt-Mindeststeuergewinns der „Hauptgruppe“ zu berücksichtigen. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt die entsprechende Anwendung der für in Minderheitseigentum stehenden 
Gruppen auf in Minderheitseigentum stehende Geschäftseinheiten, die keiner solchen 
Gruppe zugehörig sind. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält die Begriffsdefinitionen. 


Zu § 54 (Wesentlichkeitsgrenze) 


§ 54 sieht eine Wesentlichkeitsgrenze vor. Bei nur einer unwesentlichen Aktivität der Un-
ternehmensgruppe in der betreffenden Jurisdiktion, werden die Steuerhöhungsbeträge auf 
Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit mit 0 Euro angesetzt. Eine unwesentliche 
Aktivität liegt danach vor, wenn der durchschnittliche Mindeststeuer-Gesamtumsatz weni-
ger als 10 Millionen Euro und der durchschnittliche Mindeststeuer-Gesamtgewinn oder Min-
deststeuer-Gesamtverlust weniger als 1 Million Euro beträgt. 


Zu Unterabschnitt 2 (Zusätzlicher laufender Steuererhöhungsbetrag) 


Zu § 55 (Zusätzlicher Steuererhöhungsbetrag) 


Zu Absatz 1 und 2 


Absatz 1 und 2 betrifft die Zuordnung eines zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags, wenn 
der effektive Steuersatz für ein vorangegangenes Geschäftsjahr neu zu berechnen ist. 
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Zu Absatz 3 


Absatz 3 sieht eine Sonderregelung zur Zuordnung eines zusätzlichen Steuererhöhungs-
betrags bei fehlendem Mindeststeuer-Gesamtgewinn vor. 


Zu Absatz 4 


Für Zwecke der Ergänzungssteuer wird eine Geschäftseinheit, der ein zusätzlicher Steuer-
erhöhungsbetrag zugerechnet wird, als niedrig besteuert behandelt. 


Zu Abschnitt 2 (Substanzbasierter Freibetrag) 


Zu § 56 (Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags) 


Zu Absatz 1 


§ 56 enthält die Vorschriften zur Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags. Dieser setzt 
sich einerseits aus den berücksichtigungsfähigen Lohnkosten für berücksichtigungsfähige 
Beschäftigte und andererseits aus den berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögens-
werten zusammen. Die beiden Komponenten des substanzbasierten Freibetrags sind in 
den nachfolgenden Paragrafen definiert. 


Zu Absatz 2 


Der substanzbasierte Freibetrag wird grundsätzlich für jedes Geschäftsjahr gebildet. Ab-
satz 2 gewährt der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ein Wahlrecht, auf die Ermittlung 
des substanzbasierten Freibetrags zu verzichten. Nach § 75 Absatz 1 gilt dieses Wahlrecht 
zwar für ein Geschäftsjahr, wird in nachfolgenden Geschäftsjahren aber automatisch er-
neuert, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahlrecht nicht am Ende des je-
weiligen Geschäftsjahres widerruft. 


Die berichtspflichtige Geschäftseinheit übt das Wahlrecht für jedes Steuerhoheitsgebiet se-
parat aus, indem sie im Mindeststeuer-Bericht den Mindeststeuer-Gesamtgewinn in Über-
einstimmung mit dem Wahlrecht berechnet (beispielsweise, indem der Freibetrag nicht vom 
Mindeststeuer-Gewinn in diesem Steuerhoheitsgebiet abgezogen wird). Eine ausdrückliche 
Erklärung, dass das Wahlrecht ausgeübt wird, ist nicht erforderlich. Ein Widerruf des Wahl-
rechts ist nicht mehr möglich, sobald der Mindeststeuer-Bericht (mit Berechnung des Min-
deststeuer-Gewinns im Sinne des Wahlrechts) abgegeben wurde. Eine Bindung für die er-
neute Ausübung des Wahlrechts in nachfolgenden Geschäftsjahren entsteht dadurch nicht. 


Zu § 57 (Berücksichtigungsfähige Beschäftigte und berücksichtigungsfähige 
Lohnkosten) 


Zu Absatz 1 


Aus § 57 ergibt sich, welche Lohnkosten im Rahmen der Ermittlung des substanzbasierten 
Freibetrags berücksichtigungsfähig sind. Hierfür ist erforderlich, dass die Lohnkosten für 
berücksichtigungsfähige Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 gezahlt werden und über-
dies die Lohnkosten die weiteren Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllen. 


Absatz 1 definiert den Begriff der berücksichtigungsfähigen Beschäftigten. Dies sind in 
Übereinstimmung mit dem länderbezogenen Bericht Beschäftigte einer Geschäftseinheit 
sowie unabhängige Auftragnehmer, die zur regulären Geschäftstätigkeit der Geschäftsein-
heit beitragen und gegenüber der Unternehmensgruppe in Bezug auf diese Tätigkeit wei-
sungsgebunden sind. Für die Zwecke dieser Definition bezieht sich der Begriff der unab-
hängigen Auftragnehmer ausschließlich auf natürliche Personen und kann auch natürliche 
Personen erfassen, die bei einem Personaldienstleister angestellt sind, ihre reguläre 
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Tätigkeit aber nach Weisung der Unternehmensgruppe vollbringen. Angestellte eines Auf-
tragnehmers, der Waren oder Dienstleistungen für die Geschäftseinheit erbringt, sind keine 
unabhängigen Auftragnehmer. 


Der Betrag der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten wird in Bezug auf das jeweilige Steu-
erhoheitsgebiet ermittelt. Er basiert auf den in Absatz 2 Satz 1 aufgeführten Lohnkosten für 
Beschäftigte, die die Tätigkeit in dem Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit als 
Arbeitsgeber belegen ist, ausüben. Beschäftigte führen in den meisten Fällen ihre Tätigkeit 
in den Steuerhoheitsgebieten des Arbeitsgebers aus. Demgegenüber kann es auch vor-
kommen, dass Beschäftigte ihre Tätigkeit in einem Steuerhoheitsgebiet ausüben, indem die 
arbeitgebende Geschäftseinheit nicht belegen ist. 


Zu Absatz 2 


Nach Absatz 2 setzen sich die berücksichtigungsfähigen Lohnkosten aus Vergütungen für 
berücksichtigungsfähige Beschäftigte, einbehaltene Lohnsteuern und Sozialversicherungs-
beiträge des Arbeitsgebers zusammen. Vergütungen für berücksichtigungsfähige Beschäf-
tigte sind Löhne, Gehälter und andere Bezüge nach Absatz 2 Satz 2. Damit erfassen die 
berücksichtigungsfähigen Lohnkosten grundsätzlich alle unmittelbaren und ausschließli-
chen Vorteilzuwendungen. Klarstellend sind in Satz 2 Halbsatz 2 Krankenversicherungs-
beiträge (in der Bundesrepublik Deutschland schließt dies auch die Pflegeversicherungs-
beiträge mit ein) sowie Renten- und Pensionsbeiträge des Arbeitgebers aufgeführt. Lohn-
kosten erfassen auch Lohnsteuern (sowie andere Steuern für Leistungen an den Beschäf-
tigten), sowie Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitsgebers. 


Der Betrag der berücksichtigungsfähigen Lohnkosten basiert grundsätzlich auf dem Ge-
samtbetrag der aufgeführten Lohnkosten. Hiervon werden nach Absatz 2 Satz 3 jedoch be-
stimmte Lohnkosten abgezogen. Nach Nummer 1 sind dies Lohnkosten, die als Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten Teil des Buchwerts berücksichtigungsfähiger materieller 
Vermögenswerte aktiviert worden sind. Diese werden im Rahmen des § 58 berücksichtigt. 
Nach Nummer 2 werden Lohnkosten, die den auszunehmenden Gewinnen oder Verlusten 
nach § 28 zugeordnet wurden, auch aus den berücksichtigungsfähigen Lohnkosten ausge-
nommen. Lohnkosten, die den Betrag nach § 28 Absatz 5 für Gewinne oder Verluste aus 
dem internationalen Seeverkehr übersteigen, werden jedoch im Rahmen des § 57 berück-
sichtigt. Die Zuordnung der Lohnkosten zu den Gewinnen oder Verluste aus dem internati-
onalen Seeverkehr ist entsprechend der Grundsätze des § 28 Absatz 4 vorzunehmen. 


Zu § 58 (Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte) 


Zu Absatz 1 


Berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte im Sinne des § 58 fließen nach 
§ 56 Absatz 1 in die Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags ein. Nach § 58 gibt es 
vier Arten von materiellen Vermögenswerten, die berücksichtigungsfähig sind. Die in den 
Nummer 1 bis 4 aufgeführten Vermögenswerte lassen jeweils für sich genommen einen 
Rückschluss auf eine hinreichende Substanz der wirtschaftlichen Aktivität in dem jeweiligen 
Steuerhoheitsgebiet zu. Zudem führt die Zugrundelegung eines weiten Verständnisses 
dazu, dass hierdurch zwischen den verschiedenen Branchen, die verschiedene Arten von 
materiellen Vermögenswerten unterschiedlich stark benutzen, keine Wettbewerbsverzer-
rung entsteht. 


Für die Berücksichtigungsfähigkeit der Vermögenswerte nach den Nummern 1 und 2 ist es 
maßgeblich, dass der jeweilige Vermögenswert in demselben Steuerhoheitsgebiet wie die 
Geschäftseinheit belegen ist. In den Fällen der Nummer 3 und 4 müssen die Vermögens-
werte in demselben Steuerhoheitsgebiet wie die Geschäftseinheit, die das Recht zur Nut-
zung hält, belegen sein. In bestimmten Fällen kann die Prüfung der Belegenheit des 
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Vermögenswerts ergeben, dass er in keinem oder während des Geschäftsjahres in mehre-
ren Steuerhoheitsgebieten belegen ist (beispielsweise im Falle von Flugzeugen). 


Zu Nummer 1 


Das Sachanlagevermögen besteht aus Vermögenswerten, die zum Zwecke der Produktion 
oder des Betriebs (auch für Verwaltungstätigkeiten) von der Geschäftseinheit gehalten wer-
den und hierfür dauerhaft (insbesondere länger als ein Geschäftsjahr) in ebendieser ver-
bleiben. Hierzu gehören unter anderem Gebäude, Maschinen, Computer und andere Büro-
ausstattungen, Fuhrpark, Möbel- und Einrichtungsgegenstände sowie Grundbesitz. 


Zu Nummer 2 


Die in Nummer 2 aufgeführten natürlichen Ressourcen erfassen Öl- und Gaslagerstätten, 
Nutzwaldflächen und Bodenschätze. Diese Vermögenswerte werden ähnlich wie abschrei-
bungsfähiges Sachanlagevermögen bilanziert. Das heißt, natürliche Ressourcen werden 
zunächst mit ihren Anschaffungskosten angesetzt, einschließlich der Kosten für den Er-
werb, die Erkundung und die Wiederherstellung. Nach dem erstmaligen Ansatz wird der 
Vermögenswert zu seinen Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich des kumulier-
ten Verbrauchs und der kumulierten Wertminderungen, das heißt nach dem Kostenmodell, 
bilanziert. Durch den Verbrauch werden die Kosten natürlicher Ressourcen den abgebau-
ten Bodenschätzen oder dem geschlagenen Holz zugewiesen und weisen eine Reihe von 
Ähnlichkeiten mit der Abschreibungsrechnung auf. Da die Nutzungsdauer einer natürlichen 
Ressource im Allgemeinen direkt mit der Menge der entnommenen Ressourcen zusam-
menhängt, erfolgt die Berechnung der Abschreibung häufig anhand der Produktionseinhei-
ten. Die Nutzungsdauer ist daher die geschätzte Menge der zu fördernden Ressourcen, 
beispielsweise Tonnen von Mineralien oder Öl in Barrel. 


Zu Nummer 3 


Ein Freibetrag auf der Grundlage des Eigentums an Sachanlagen würde zu einer Unter-
scheidung zwischen im Eigentum stehenden und geleasten Vermögenswerten führen. Um 
diese Verzerrung zu vermeiden, werden die berücksichtigungsfähigen Vermögenswerte 
auch anhand des Buchwerts einer geleasten Sachanlage, einschließlich Gebäuden und 
Grundstücken, in gleicher Weise wie Sachanlagen im Eigentum des konstituierenden Un-
ternehmens, ermittelt. 


Für die Zwecke des § 58 wird ein Nutzungsrecht an einer Sachanlage dem Eigentum an 
der Sachanlage gleichgestellt, ungeachtet der unterschiedlichen Behandlung des Vermö-
genswerts in der Rechnungslegung. Bei einer Leasingvereinbarung erfasst ein Leasingneh-
mer in seiner Bilanz einerseits ein Nutzungsrecht, das sein Recht auf die Nutzung des zu-
grundeliegenden Vermögenswerts darstellt, und andererseits eine Leasingverbindlichkeit, 
die seine Verpflichtung zur Zahlung von Leasingzahlungen repräsentiert. Ein Leasingneh-
mer bilanziert das Nutzungsrecht an einem Vermögenswert ähnlich wie ein Eigentümer von 
Sachanlagen. Insbesondere erfasst ein Leasingnehmer Nutzungsrechte zunächst auf der 
Grundlage des Zeitwerts der Leasingzahlungen und erfasst in der Folge Abschreibungen 
und Wertminderungsaufwendungen.  


Dem Leasinggeber eines Vermögenswertes ist es nicht gestattet, einen Freibetrag in Bezug 
auf den Buchwert dieses Vermögenswertes anzusetzen. Denn der Leasinggeber nutzt den 
zugrundeliegenden Vermögenswert nicht aktiv zur Erzielung von Einkünften. Es ist daher 
kein zuverlässiger Indikator für die substanziellen Aktivitäten des Leasinggebers. 


Zu Nummer 4 


Staatliche Lizenzen und ähnliche staatliche Vereinbarungen der Regierung, wie zum Bei-
spiel Pachtverträge oder Konzessionen, für die Nutzung unbeweglichen Vermögens oder 
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natürlicher Ressourcen sind berücksichtigungsfähige materielle Vermögenswerte, wenn die 
Nutzung mit erheblichen Investitionen in materielle Vermögenswerte verbunden ist. Diese 
Vereinbarungen gewähren ähnliche Rechte wie Nutzungsrechte an Sachanlagen. Soweit 
sie Rechte zur Nutzung unbeweglichen Vermögens oder natürlicher Ressourcen im staat-
lichen Eigentum sind, werden diese Vermögenswerte für die Zwecke des substanzbasier-
ten Freibetrags in die Definition der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte 
einbezogen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie in der Rechnungslegung oder nach dem im 
Konzernabschluss verwendeten Rechnungslegungsstandard als immaterielle Vermögens-
werte ausgewiesen oder behandelt werden. Kein berücksichtigungsfähiger materieller Ver-
mögenswert liegt hingegen vor, wenn eine Geschäftseinheit das Recht, Maut oder Gebüh-
ren in Verbindung mit dem Betrieb des Grundstücks zu erheben, das der staatlichen Lizenz 
oder einer ähnlichen staatlichen Vereinbarung zugrunde liegt, als einen vom Recht zur Nut-
zung des Grundstücks getrennten Vermögenswert behandelt, zum Beispiel als gesonder-
ten Dienstleistungsvertrag. 


Staaten können einer Geschäftseinheit sowohl auf nationaler als auch subnationaler Ebene 
das Recht gewähren, unbewegliches Vermögen des Staates im Rahmen der Geschäftstä-
tigkeit der Geschäftseinheit zu nutzen oder natürliche Ressourcen, die sich im Eigentum 
des Staates befinden, auszubeuten. Eine solche Rechtevergabe erfolgt häufig im Zusam-
menhang mit Infrastrukturvorhaben. So kann ein Staat beispielsweise eine Geschäftsein-
heit damit beauftragen, Infrastrukturanlagen wie Straßen, Brücken, Krankenhäuser oder 
Flughäfen zu bauen, die nach ihrer Fertigstellung im Eigentum des Staates stehen und der 
Geschäftseinheit anschließend eine Konzession zur Nutzung dieser Infrastrukturanlagen 
erteilen. Das Grundstück, auf das sich die Konzession bezieht, befindet sich bereits im Ei-
gentum des Staates, oder wird nach dem (Aus-)Bau der Infrastruktur in dessen Eigentum 
übergehen. In vergleichbarer Weise kann ein Staat es einer Geschäftseinheit erlauben, na-
türliche Ressourcen, die sich im Eigentum der Regierung befinden, aus einer Lagerstätte, 
einem Wald oder einem Reservat zu gewinnen und zu verkaufen. Das Land, auf dem die 
Lagerstätte, der Wald oder das Reservat liegt, bleibt auch nach Ablauf der Rechte zur Nut-
zung der natürlichen Ressource im Eigentum des Staates. Wenn jedoch der Inhaber der 
Lizenz oder der Vereinbarung mit dem Staat das Recht nicht in seiner eigenen Geschäfts-
tätigkeit nutzt und keine wesentlichen Investitionen in Sachanlagen tätigt, um die gewährten 
Rechte zu nutzen, sondern die Rechte stattdessen an andere Personen oder Einheiten 
weiterveräußert, stellt die Lizenz oder Vereinbarung kein berücksichtigungsfähigen materi-
ellen Vermögenswert im Sinne des Nummer 4 dar. 


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Bei der Ermittlung berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte wird der Buchwert 
von Vermögenswerten (einschließlich unbeweglichen Vermögens), die zu Investitions-, 
Verkaufs- oder Leasingzwecken gehalten werden, nach Nummer 1 nicht berücksichtigt. 
Während der Berücksichtigungsfähigkeit von Vermögenswerten nach Absatz 1 grundsätz-
lich ein weiter Anwendungsbereich zugrunde liegt, sollte es einer Unternehmensgruppe 
nicht gestattet sein, lediglich durch den Kauf von als Investition gehaltenen Immobilien in 
einem Land hiervon zu profitieren. Dieses Risiko entsteht in besonderem Maße in Bezug 
zu Investitionen in Grund und Boden und Gebäuden. Um dieses Risiko zu mindern, sollten 
Grund und Boden und Gebäude, die zur Erzielung von Mieteinnahmen oder zur Wertstei-
gerung (oder beidem) gehalten werden, von der Berücksichtigungsfähigkeit ausgenommen 
sein. Dies gilt jedoch nicht für selbst genutzte Immobilien, die unmittelbar oder mittelbar der 
Produktion oder der Lieferung von Waren und Dienstleistungen dienen. 


Ebenso sollte es einer Unternehmensgruppe nicht gestattet sein, einen höheren Freibetrag 
über Vermögenswerte zu erzielen, deren Buchwerte hauptsächlich infolge einer Veräuße-
rung und nicht durch die fortgesetzte Nutzung im Unternehmen abgeschrieben werden. Da 
solche Vermögenswerte zur Veräußerung und nicht zur Nutzung gehalten werden, sind sie 
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ein nicht sachgerechter Indikator wirtschaftlicher Substanz. Folglich sind die zur Veräuße-
rung gehaltenen Vermögenswerte von der Berücksichtigungsfähigkeit ausgeschlossen. Um 
als zur Veräußerung gehalten zu werden, muss der Vermögenswert in seinem gegenwärti-
gen Zustand für eine sofortige Veräußerung zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung 
stehen. Zudem muss die Veräußerung äußerst wahrscheinlich sein. 


Zu Nummer 2 


Die Ermittlung berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte erfasst nach Num-
mer 2 nicht den Buchwert materieller Vermögenswerte, die der Erzielung von Gewinnen 
oder Verlusten aus dem internationalen Seeverkehr, einschließlich anerkannter Neben- und 
Hilfsgeschäfte, einer Geschäftseinheit nach § 28 zuzurechnen sind. Dies gilt korrespondie-
rend zur Kürzung bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts jedoch nur, soweit sie unterhalb der Obergrenze nach § 28 Absatz 5 liegen. 


Zu Absatz 3 


Aus Absatz 3 ergibt sich die Regel zur Bestimmung des Buchwerts der berücksichtigungs-
fähigen materiellen Vermögenswerte. Demnach wird die Unternehmensgruppe verpflichtet, 
den Buchwert für die Zwecke des substanzbasierten Freibetrags in Übereinstimmung mit 
dem Buchwert des Vermögenswerts zu bestimmen, wie er für die Aufstellung des Konzern-
abschlusses erfasst wurde (das heißt nach Berücksichtigung von Anpassungen bei der Er-
werbsbilanzierung und Eliminierungsanpassungen, die auf konzerninterne Verkäufe zu-
rückzuführen sind). Der Buchwert eines jeden Vermögenswerts für die Zwecke des sub-
stanzbasierten Freibetrags ist der Durchschnitt der Buchwerte zu Beginn und zum Ende 
des Geschäftsjahres. Wenn also ein Vermögenswert während des Geschäftsjahres erwor-
ben oder veräußert wird, ist sein Buchwert zu Beginn oder am Ende des Geschäftsjahres 
gleich null. Da der Buchwert von null in die Berechnung des Durchschnitts einbezogen wird, 
basiert der substanzbasierte Freibetrag für im Laufe des Geschäftsjahres erworbene oder 
veräußerte Vermögenswerte auf der Hälfte des Buchwerts des Vermögenswerts am Ende 
oder am Anfang des Jahres. Die Berücksichtigung von Berichtigungen bei der Anschaffung 
berücksichtigungsfähiger materieller Vermögenswerte und die Nichtberücksichtigung von 
Berichtigungen bei konzerninternen Veräußerungen hat zur Folge, dass der Freibetrag für 
materielle Vermögenswerte auf den Kosten für den Erwerb der Vermögenswerte von nicht 
verbundenen Personen beruht und die tatsächlichen Investitionen der Unternehmens-
gruppe in die betreffenden Vermögenswerte widerspiegelt. Infolge einer Nichtberücksichti-
gung von Berichtigungen der Anschaffungskosten würde die tatsächliche Investition zu 
niedrig angesetzt und die Einbeziehung konzerninterner Verkäufe könnte zu einer Über- 
oder Unterbewertung der tatsächlichen Investition führen. 


Für die Zwecke der Rechnungslegung werden Vermögenswerte, die zum Sachanlagever-
mögen gehören, in der Regel zunächst in der Bilanz mit ihren Anschaffungskosten ange-
setzt, einschließlich des Kaufpreises und aller Kosten, die direkt zurechenbar sind, um den 
Vermögenswert an den Ort und in den Zustand zu bringen, der erforderlich ist, damit er in 
der beabsichtigten Weise genutzt werden kann. Nach dem erstmaligen Ansatz als Vermö-
genswert wird eine Sachanlage in der Bilanz zu ihren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten abzüglich kumulierter Abschreibungen und kumulierter Wertminderungsaufwendungen 
ausgewiesen. Unter Abschreibung versteht man die systematische Verteilung der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten eines Vermögenswertes abzüglich seines Restwerts über 
seine Nutzungsdauer. Ein Wertminderungsverlust ist der Betrag, um den der Buchwert ei-
nes Vermögenswerts seinen erzielbaren Betrag übersteigt. Natürliche Ressourcen werden 
ähnlich wie Sachanlagevermögen bilanziert, mit der Ausnahme, dass der Buchwert natürli-
cher Ressourcen durch eine Wertberichtigung für die Erschöpfung und nicht für die Ab-
schreibung reduziert wird. 


Für Grund und Boden wird keine Abschreibung vorgenommen. Wie Sachanlagevermögen 
wird Grund und Boden jedoch auf Wertminderungen getestet. Im Falle von Grund und 







 - 232 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Boden könnte eine Wertminderung beispielsweise dann eintreten, wenn das Gebiet, in dem 
sich der Grund und Boden befindet, von einer Naturkatastrophe heimgesucht wird. Wenn 
der Wert des Grund und Bodens tatsächlich gemindert ist, wird ein Wertminderungsverlust 
ausgewiesen und der Buchwert des Grund und Bodens verringert. 


Wie in der Begründung zu § 22 beschrieben, erlauben bestimmte Rechnungslegungsstan-
dards die Abschreibung von Sachanlagen auf der Grundlage der Neubewertungsmethode. 
Im Rahmen der Neubewertungsmethode werden Vermögenswerte regelmäßig neu bewer-
tet und ihr Buchwert in der Bilanz entsprechend erhöht oder verringert. So können solche 
Vermögenswerte in der Finanzbuchhaltung zu einem Wert ausgewiesen werden, der über 
ihren Anschaffungskosten liegt. Ohne eine Korrekturmaßnahme würde sich die Neubewer-
tungsmethode auf den Umfang des subtanzbasierten Freibetrags auswirken, da der Buch-
wert der Vermögenswerte auf der Grundlage des neu bewerteten Betrags ermittelt wird. 
Dieses Ergebnis wäre nicht angemessen, da Neubewertungserhöhungen/-verringerungen 
in keinem Zusammenhang zu einer wirtschaftlichen Substanz stehen. Um die Auswirkung 
der Neubewertungsmethode für die Zwecke der Ausgliederung auszugleichen, werden da-
her alle Erhöhungen des Werts eines Vermögenswerts und alle nachfolgenden zusätzlichen 
Erhöhungen der Abschreibung, die sich aus Neubewertungserhöhungen ergeben, außer 
Acht gelassen. Das Ergebnis dieser Regel ist, dass der Buchwert des Vermögenswertes 
niemals den Wert übersteigt, den er ohne die Neubewertung gehabt hätte. 


Zu § 59 (Anwendung des substanzbasierten Freibetrags in Sonderfällen) 


§ 59 regelt die entsprechende Anwendung der §§ 57 und 58 bei Betriebsstätten und trans-
parenten Einheiten. Die Ermittlung der Werte erfolgt entsprechend der Grundsätze in den 
§§ 40, 41 und 67. 


Zu § 60 (Ermittlung des substanzbasierten Freibetrags in einem 
Übergangszeitraum) 


Für den Zeitraum 2023 bis 2032 sind die in den Tabellen ausgewiesenen Prozentwerte 
anzusetzen. Für im Kalenderjahr 2033 beginnende Geschäftsjahre gilt dann der im § 56 
ausgewiesene Prozentsatz von fünf Prozent. 


Zu Teil 6 (Unternehmensumstrukturierungen und Beteiligungsstrukturen) 


Der sechste Teil enthält Sonderregelungen für Unternehmensumstrukturierungen und be-
sondere Beteiligungsstrukturen. Diese ergänzen die Vorschriften des ersten bis fünften 
Teils. 


Der erste Abschnitt regelt dabei die Anwendung der in § 1 Absatz 1 normierten Umsatz-
grenze bei Zusammenschlüssen oder Teilungen (§ 61). Der zweite Abschnitt regelt Verän-
derungen der Unternehmensgruppe, namentlich den Austritt und Beitritt von Geschäftsein-
heiten (§ 62) sowie die Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden (§ 64). Der dritte 
Abschnitt enthält Vorschriften für besondere Beteiligungsstrukturen. Hierzu gehören Joint 
Ventures (§ 65) und Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften (§ 66). 


Zu Abschnitt 1 (Ermittlung der Umsatzgrenze in Sonderfällen) 


Zu § 61 (Anwendung der Umsatzgrenze bei Zusammenschluss oder Teilung ) 


§ 61 enthält besondere Bestimmungen zur Anwendung der Umsatzsatzgrenze im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Satz 1 im Falle eines Zusammenschlusses oder einer Teilung. Der Zu-
sammenschluss (Absatz 5) und die Teilung (Absatz 6) sind gesetzlich definiert. 


Dabei regelt § 61 die Anwendung der Umsatzgrenze in folgenden Konstellationen:  
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1. Zwei oder mehr Unternehmensgruppen schließen sich zu einer Unternehmensgruppe 
zusammen (Zusammenschluss im Sinne des Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 
Nummer 1); 


2. Eine Einheit, die keiner Unternehmensgruppe angehört, wird mit einer anderen Einheit 
oder Unternehmensgruppe zusammengeschlossen (Zusammenschluss im Sinne des 
Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 5 Nummer 2);  


3. Eine Unternehmensgruppe teilt sich in zwei oder mehr Teilunternehmensgruppen (Tei-
lung im Sinne des Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 6).  


In der ersten Konstellation existiert für die Unternehmensgruppe in den Geschäftsjahren 
vor dem Zusammenschluss kein gemeinsamer Konzernabschluss, da jede Unternehmens-
gruppe – vor dem Zusammenschluss – jeweils einen eigenen konsolidierten Konzernab-
schluss erstellt hat. In der zweiten Konstellation ist es möglich, dass die am Zusammen-
schluss beteiligten Parteien – vor dem Zusammenschluss – keine Konzernabschlüsse, son-
dern nur Einzelabschlüsse erstellt haben, da die Parteien möglicherweise nicht Teil einer 
Unternehmensgruppe waren. Die dritte Fallgruppe behandelt eine Unternehmensgruppe, 
die sich in mindestens zwei Unternehmensgruppen (Teilunternehmensgruppen) geteilt hat. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt die Konstellation, dass sich mindestens zwei Unternehmensgruppen zu ei-
ner (neuen) Unternehmensgruppe zusammenschließen. Absatz 1 bestimmt dabei, dass der 
Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 für ein vor dem Zusammenschluss liegendes Ge-
schäftsjahr als erreicht gilt, wenn die Summe der in den einzelnen Konzernabschlüssen des 
betreffenden Geschäftsjahres ausgewiesenen Umsatzerlöse mindestens 750 Millio-
nen Euro beträgt.  


Beispiel  


Die Unternehmensgruppe A und die Unternehmensgruppe B weisen in ihren Kon-
zernabschlüssen vor dem Zusammenschluss für die Geschäftsjahre 01 bis 04 fol-
gende Umsatzerlöse aus: 


Geschäftsjahr Umsatz A Umsatz B 


01 400 Mio. Euro 400 Mio. Euro 


02 300 Mio. Euro 300 Mio. Euro 


03 300 Mio. Euro 300 Mio. Euro 


04 400 Mio. Euro 400 Mio. Euro 


Im Geschäftsjahr 05 fusionieren die Unternehmensgruppe A und die Unterneh-
mensgruppe B zur Unternehmensgruppe AB. Es handelt sich um einen Zusammen-
schluss im Sinne des Absatz 5 Nummer 1. 


Lösung 


Nach der Grundregel des § 1 Absatz 1 Satz 1 ist für die Unternehmensgruppe AB 
im Geschäftsjahr 05 zu prüfen, ob der Schwellenwert von 750 Millionen Euro in min-
destens zwei der vier vorangegangenen Geschäftsjahre (Geschäftsjahre 01 bis 04) 
erreicht wurde. Da im Geschäftsjahr 05 ein Zusammenschluss im Sinne von Ab-
satz 5 stattfand, ist bei der Anwendung der Umsatzgrenze die Sonderregelung des 
Absatz 1 zu beachten. Danach ist für die Geschäftsjahre vor dem Zusammen-
schluss die Summe der Umsatzerlöse der (einzelnen) zusammengeschlossenen 
Unternehmensgruppen A und B maßgeblich. 
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Geschäftsjahr Umsatz A Umsatz B Umsatz AB 


01 400 Mio. Euro 400 Mio. Euro 800 Mio. Euro 


02 300 Mio. Euro 300 Mio. Euro 600 Mio. Euro 


03 300 Mio. Euro 300 Mio. Euro 600 Mio. Euro 


04 400 Mio. Euro 400 Mio. Euro 800 Mio. Euro 


Im Geschäftsjahr 1 und im Geschäftsjahr 4 gilt der Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 als erreicht. Die im Inland belegenen Geschäftseinheiten der Unternehmens-
gruppe AB sind somit im Geschäftsjahr 05 steuerpflichtig. 


Wenn die Unternehmensgruppen vor dem Zusammenschluss Umsätze aus Geschäftsbe-
ziehungen untereinander erzielt haben, werden diese Umsätze nicht eliminiert. Maßgeblich 
ist sonach allein der Umsatz eines Geschäftsjahres, der im Konzernabschluss des obersten 
Mutterunternehmens der jeweiligen Unternehmensgruppe vor dem Zusammenschluss aus-
gewiesen ist. Konzerninterne Transaktionen, die nach dem Zusammenschluss stattfinden, 
werden im Rahmen der Konsolidierung neutralisiert. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt folgende Konstellationen eines Zusammenschlusses: 


1. Zwei Einheiten, die bisher nicht Teil einer Unternehmensgruppe waren und daher bis-
lang nur Einzelabschlüsse erstellt haben, schließen sich zu einer Unternehmensgruppe 
zusammen  


2. Eine Einheit, die bisher nicht Teil einer Unternehmensgruppe war und daher bislang 
nur Einzelabschlüsse erstellt hat, wird durch einen Zusammenschluss Teil einer Unter-
nehmensgruppe. Dies gilt auch, wenn im Rahmen der Vereinbarung zwei oder mehr 
Unternehmensgruppen sich mit einer Einheit zusammenschließen, eine Unterneh-
mensgruppe sich mit zwei oder mehr Einheiten zusammenschließt oder zwei oder 
mehr Unternehmensgruppen sich mit zwei oder mehr Einheiten zusammenschließen.  


Absatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass eine Einheit, die vor dem Zusammenschluss 
noch nicht Teil einer Unternehmensgruppe war, bislang keinen Konzern-, sondern bloß ei-
nen Einzelabschluss erstellt hat. Aus diesem Grund bestimmt Absatz 2, dass der Schwel-
lenwert des § 1 Absatz 1 Satz 1 in den Geschäftsjahren vor dem Zusammenschluss als 
erreicht gilt, wenn die Summe der Umsatzerlöse der zusammengeschlossenen Parteien 
gemäß ihren Einzelabschlüssen oder Konzernabschlüssen im jeweiligen Geschäftsjahr 
mindestens 750 Millionen Euro beträgt. 


Beispiel 1  


Die Einheit 1 (A 1) und die Einheit 2 (B 2) gehören keiner Unternehmensgruppe an 
und weisen in ihren Einzelabschlüssen in den Geschäftsjahren 01 bis 04 folgende 
Umsatzerlöse aus: 


Geschäftsjahr Umsatz A 1 Umsatz B 2 


01 600 Mio. Euro 400 Mio. Euro 


02 500 Mio. Euro 200 Mio. Euro 


03 600 Mio. Euro 100 Mio. Euro 


04 600 Mio. Euro 400 Mio. Euro 


Im Geschäftsjahr 05 schließen sich die A 1 und die B 2 zusammen (Absatz 5 Num-
mer 2), wodurch die Unternehmensgruppe AB entsteht.  
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Lösung 1 


Nach der Grundregel des § 1 Absatz 1 Satz 1 ist für die Unternehmensgruppe AB 
im Geschäftsjahr 05 zu prüfen, ob der Schwellenwert von 750 Millionen Euro in min-
destens zwei der vier vorangegangenen Geschäftsjahre (Geschäftsjahre 01 bis 04) 
erreicht wurde. Da ein Zusammenschluss nach Absatz 5 Nummer 2 vorliegt, ist bei 
der Anwendung der Umsatzgrenze die Sonderregelung des Absatz 2 zu beachten 
Hiernach ist für die Geschäftsjahre vor dem Zusammenschluss die Summe der in 
den Einzelabschlüsse der Einheiten A 1 und B 2 für das jeweilige Geschäftsjahr 
ausgewiesenen Umsatzerlöse maßgeblich.  


Geschäftsjahr Umsatz 


A 1 


Umsatz 


B 2 


Summe Umsatz 


Gruppe AB 


01 600 Mio. Euro 400 Mio. Euro 1 Mrd. Euro 


02 500 Mio. Euro 200 Mio. Euro 700 Mio. Euro 


03 600 Mio. Euro 100 Mio. Euro 700 Mio. Euro 


04 600 Mio. Euro 400 Mio. Euro 1 Mrd. Euro 


05 - - 1 Mrd. Euro 


Im Geschäftsjahr 01 und im Geschäftsjahr 04 gilt der Schwellenwert nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 als erreicht. Die im Inland belegenen Geschäftseinheiten der 
Unternehmensgruppe AB sind somit im Geschäftsjahr 05 steuerpflichtig. 


Die vorangegangenen Geschäftsjahre der zusammengeschlossenen Einheit(en) 
oder Unternehmensgruppe(n) stimmen möglicherweise nicht überein. In diesen Fäl-
len sind für Zwecke des Absatz 2 die ausgewiesenen Umsatzerlöse jener Ge-
schäftsjahre, die mit oder innerhalb des von der Unternehmensgruppe nach dem 
Zusammenschluss verwendeten Geschäftsjahres enden, zu addieren. 


Beispiel 2 


Die Unternehmensgruppe A verwendet das Kalenderjahr als Geschäftsjahr. Am 
1. Januar 05 schließt sie sich mit der B Co, einer Einheit, die bislang keiner Unter-
nehmensgruppe angehörte, zusammen (Zusammenschluss im Sinne des Absatz 5 
Nummer 2). B Co hat bis zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses einen Einzelab-
schluss erstellt. Das Geschäftsjahr der B Co lief jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. 
September. Die Unternehmensgruppe verwendet nach dem Zusammenschluss 
weiterhin das Kalenderjahr als Geschäftsjahr.  


Lösung 2 


In diesem Fall werden für die Anwendung der Umsatzgrenze die Umsatzerlöse der 
B Co für die Geschäftsjahre, die am 30. September 04, 03, 02 und 01 enden, mit 
den Umsatzerlösen der Unternehmensgruppe für die vier vorangegangenen Ge-
schäftsjahre, die am 31. Dezember 04, 03, 02 und 01 enden, summiert. Die Um-
satzerlöse der B Co für den Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 04 und dem 31. 
Dezember 04 (die in den Jahresabschlüssen der B Co im folgenden Jahr enthalten 
wären, wenn sie nicht erworben worden wäre) werden sonach bei der Anwendung 
der Umsatzgrenze der Unternehmensgruppe für die Kalenderjahre 04 oder 05 nicht 
berücksichtigt. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 betrifft den Fall, dass sich eine Unternehmensgruppe, die die Umsatzgrenze er-
füllt, in zwei oder mehr Unternehmensgruppen teilt. Absatz 3 bestimmt, dass jede nach 
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einer Teilung verbleibende Unternehmensgruppe eine Teilunternehmensgruppe bildet, für 
welche jeweils gesondert Absatz 3 Anwendung findet. Absatz 3 enthält Sonderregelungen 
für die ersten vier Geschäftsjahre, die nach der Teilung enden. Die Norm fingiert dabei die 
Erfüllung der Umsatzgrenze im Sinne des § 1 Absatz 1, sodass die im Inland belegenen 
Geschäftseinheiten dieser Teilunternehmensgruppe steuerpflichtig sind. Die Sätze 1 und 2 
bilden dabei zwei voneinander unabhängige Fiktionstatbestände. 


Satz 1 knüpft an das erste Geschäftsjahr, das nach der Teilung endet, an. Erzielt eine Tei-
lunternehmensgruppe in diesem Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 750 Millionen Euro oder 
mehr, so wird fingiert, dass die Teilunternehmensgruppe in den ersten vier Geschäftsjah-
ren, die nach der Teilung enden, die Umsatzgrenze erreicht. Maßgeblich sind daher – an-
ders als im Grundfall nach § 1 Absatz 1 Satz 1 – nicht die in vorangegangenen Jahren aus-
gewiesenen Umsatzerlöse, sondern allein die Umsatzerlöse im ersten Geschäftsjahr, das 
nach der Teilung endet. Die Fiktion des Satzes 1 erstreckt sich dabei auf die ersten vier 
Geschäftsjahre, die nach der Teilung enden. Ob der Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 
Satz 1 auch im zweiten nach der Teilung endenden Geschäftsjahr erreicht wird, ist in dem-
nach ohne Bedeutung.  


Satz 2 enthält einen eigenständigen, von Satz 1 unabhängigen Fiktionstatbestand, und 
knüpft an die Umsatzerlöse des zweiten, dritten und vierten Geschäftsjahres, das nach der 
Teilung endet, an. In diesen Geschäftsjahren gilt die Umsatzgrenze für die Teilunterneh-
mensgruppe als erfüllt, wenn sie den Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 in mindes-
tens zwei dieser Geschäftsjahre erreicht. Liegen die Voraussetzungen des Satz 2 vor, wird 
die Erfüllung der Umsatzgrenze in sämtlichen dieser Geschäftsjahre fingiert.  


Beispiel  


Die Unternehmensgruppe AB teilt sich am 30. Juni 01 in die Unternehmensgruppen 
A und B auf (Teilung im Sinne des Absatz 6). In den vier der Teilung unmittelbar 
vorangegangenen Geschäftsjahren wies die Unternehmensgruppe AB jeweils Um-
satzerlöse von 1 Milliarde Euro aus. Die Teilunternehmensgruppe A, deren Ge-
schäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, weist für das Geschäftsjahr 01 Umsatzer-
löse in Höhe von 800 Millionen Euro und für die Geschäftsjahre 02, 03 und 04 in 
Höhe von jeweils 300 Millionen Euro aus. Die Teilunternehmensgruppe B, deren 
Geschäftsjahr ebenfalls dem Kalenderjahr entspricht, weist für die Geschäftsjahre 
01 und 02 Umsatzerlöse in Höhe von jeweils 200 Millionen Euro und für die Ge-
schäftsjahre 03 und 04 in Höhe von jeweils 800 Millionen Euro aus. 


Lösung 


Da die Unternehmensgruppe AB im Zeitpunkt der Teilung die Voraussetzungen des 
§ 1 Absatz 1 erfüllte, gilt für die Teilunternehmensgruppen A und B in den vier Ge-
schäftsjahren, die nach der Teilung enden, die Sonderregelung des Absatz 3.  


Die Teilunternehmensgruppe A erreicht im Geschäftsjahr 01, dem ersten nach der 
Teilung endenden Geschäftsjahr, den Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1. 
Satz 1 fingiert daher, dass die Teilunternehmensgruppe A in den ersten vier Ge-
schäftsjahren, die nach der Teilung enden, die Umsatzgrenze erfüllt. Die im Inland 
belegenen und zur Teilunternehmensgruppe A gehörenden Geschäftseinheiten 
sind daher in den Geschäftsjahren 01 bis 04 nach § 1 steuerpflichtig. Da sich die 
Fiktion nach Satz 1 auf die ersten vier nach der Teilung endenden Geschäftsjahre 
erstreckt, ist es insoweit unbeachtlich, dass in den Geschäftsjahren 02 bis 04 der 
Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht mehr erreicht wird. Die Steuerpflicht 
entfällt mithin erst ab dem Geschäftsjahr 05.  


Hinsichtlich der Teilunternehmensgruppe B liegen die Voraussetzungen des Satz 1 
dagegen nicht vor, da sie im ersten Geschäftsjahr, das nach der Teilung endet, den 
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Schwellenwert nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erreicht. Allerdings erreicht sie den 
Schwellenwert in den Geschäftsjahren 03 und 04. Satz 2 fingiert daher die Erfüllung 
der Umsatzgrenze in den Geschäftsjahren 02 bis 04. Die zur Teilunternehmens-
gruppe B gehörenden, im Inland belegenen Geschäftseinheiten sind daher in den 
Geschäftsjahren 02 bis 04 nach § 1 steuerpflichtig. Für das Geschäftsjahr 05 ergibt 
sich die Steuerpflicht aus der Grundregel des § 1 Absatz 1 Satz 1. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 bestimmt, dass § 1 Absatz 3 für die Absätze 1 bis 3 entsprechend gilt. Umfasst 
ein Geschäftsjahr einen Zeitraum von mehr oder weniger als zwölf Monaten, ist der Schwel-
lenwert im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 anteilig zu erhöhen oder zu kürzen.  


Zu Absatz 5 


Absatz 5 definiert den Begriff des Zusammenschlusses. Die Definition des Begriffs Zusam-
menschluss gilt nur für die Zwecke der Absätze 1 und 2 und ist weiter gefasst als beispiels-
weise eine Verschmelzung in Sicht des § 2 des Umwandlungsgesetzes oder eine Fusion in 
Sicht der Fusionsrichtlinie (Richtlinie 2009/133/EG des Rates vom 19. Oktober 2009). Ein 
Zusammenschluss in diesem Sinne ist danach jegliche Vereinbarung, die dazu führt, dass 
alle oder im Wesentlichen alle Geschäftseinheiten mehrerer Unternehmensgruppen unter 
gemeinsame Kontrolle gebracht werden. Absatz 5 unterscheidet dabei zwischen einem Zu-
sammenschluss von zwei oder mehr bereits bestehenden Unternehmensgruppen (Num-
mer 1) und einem Zusammenschluss zwischen einer Geschäftseinheit, die nicht zu einer 
Unternehmensgruppe gehört, und einer Geschäftseinheit oder einer Unternehmensgruppe 
(Nummer 2).  


Nummer 1 und Nummer 2 verlangen dabei beide im Rahmen des Zusammenschlusses die 
Bildung einer (neuen) Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1. Hieran fehlt 
es beispielsweise, wenn zwei Unternehmensgruppen von einem Investmentvehikel, das 
nicht verpflichtet ist, sie voll zu konsolidieren, erworben werden. In diesem Fall bilden das 
Investmentvehikel und die beiden Unternehmensgruppen keine Unternehmensgruppe im 
Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1, da die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge, Auf-
wendungen und Zahlungsströme ihrer Einheiten in unterschiedlichen Konzernabschlüssen 
ausgewiesen werden. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 bestimmt, dass ein Zusammenschluss eine Vereinbarung ist, aufgrund der alle 
oder im Wesentlichen alle Einheiten mehrerer, das heißt mindestens zweier bislang eigen-
ständiger Unternehmensgruppen unter gemeinsame Kontrolle gebracht werden, sodass sie 
nach dem Zusammenschluss eine Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 
bilden. Erforderlich ist demnach, dass der Zusammenschluss alle oder im Wesentlichen alle 
Einheiten der beteiligten Unternehmensgruppen erfasst. Dies ist vorrangig qualitativ zu be-
urteilen. Eine Vereinbarung, die nur die Einheiten eines einzelnen Geschäftsbereichs er-
fasst, stellt daher grundsätzlich kein Zusammenschluss im Sinne der Nummer 1 dar. Etwas 
anderes gilt nur, wenn dieser Geschäftsbereich nahezu die gesamte Geschäftstätigkeit der 
Unternehmensgruppe darstellt. Die Ausgestaltung und Form des Zusammenschlusses sind 
für die Nummer 1 nicht relevant, solange die Bedingung der gemeinsamen Kontrolle erfüllt 
ist.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass ein Zusammenschluss eine Vereinbarung ist, aufgrund der eine 
Einheit, die nicht Teil einer Unternehmensgruppe ist, zusammen mit einer anderen Einheit 
oder einer Unternehmensgruppe unter gemeinsame Kontrolle gebracht wird, sodass sie 
eine neue Unternehmensgruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 bilden. Nummer 2 
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erfasst zum einen die Konstellation, dass eine Einheit, die bislang keiner Unternehmens-
gruppe angehört, eine andere Einheit erwirbt, sodass erstmals eine Unternehmensgruppe 
im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 entsteht. Zum anderen erfasst Nummer 2 die Situation, 
dass eine Einheit, die bislang keiner Unternehmensgruppe angehört, eine Unternehmens-
gruppe erwirbt oder eine Unternehmensgruppe eine Einheit erwirbt, die bislang nicht Teil 
einer Unternehmensgruppe ist. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 definiert den Begriff der Teilung. Eine Teilung ist danach jede Vereinbarung, bei 
der die Einheiten einer Unternehmensgruppe in mehrere Unternehmensgruppen geteilt 
werden. Nach einer Teilung werden Einheiten somit nicht mehr von derselben, sondern von 
zwei oder mehr obersten Muttergesellschaften verschiedener Unternehmensgruppen kon-
solidiert.  


Eine Teilung nach Absatz 6 liegt nicht vor, wenn eine Unternehmensgruppe eine oder meh-
rere Einheiten der Unternehmensgruppe auf eine andere Unternehmensgruppe überträgt. 
In diesen Konstellationen werden die übertragene Einheit oder die übertragenen Einheiten 
der Unternehmensgruppe Teil einer bereits bestehenden Unternehmensgruppe. Es ent-
steht mithin keine neue Teilunternehmensgruppe, die einen eigenen Konzernabschluss 
aufstellt. Eine solche Übertragung kann jedoch unter den Bestimmungen der §§ 62 bis 64 
fallen. Grundsätzlich liegt auch keine Teilung im Sinne des Absatzes 6 vor, wenn eine Un-
ternehmensgruppe eine einzelne Einheit der Unternehmensgruppe veräußert, da diese ein-
zelne Einheit nach der Übertragung keine Unternehmensgruppe nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
darstellt. Verfügt die Einheit jedoch über eine Betriebsstätte, besteht eine Unternehmens-
gruppe im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 2. In dieser Situation kann es somit zu einer Teilung 
kommen. 


Zu Abschnitt 2 (Veränderungen der Unternehmensgruppe) 


Zu § 62 (Austritt und Beitritt von Geschäftseinheiten) 


§ 62 enthält besondere Bestimmungen für den Fall, dass eine Geschäftseinheit während 
eines Geschäftsjahres einer Unternehmensgruppe bei- oder aus einer solchen austritt. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die beitretende oder austretende Geschäftseinheit im Geschäfts-
jahr des Beitritts oder Austritts als zu der Unternehmensgruppe zugehörig gilt, welche im 
Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts einen Teil der Vermögenswerte, Schulden, Er-
träge, Aufwendungen und Zahlungsströme der beitretenden oder austretenden Geschäfts-
einheit im Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft erfasst. Da es nach Absatz 1 
genügt, dass ein Teil der Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen oder Zah-
lungsströme der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit im Konzernabschluss 
der obersten Muttergesellschaft erfasst wird, gilt eine solche Geschäftseinheit im Jahr des 
Beitritts oder Austritts regelmäßig gegenüber zwei Unternehmensgruppen als zugehörig.  


Zu Absatz 2 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 sieht vor, dass der Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jah-
resfehlbetrag und die angepassten erfassten Steuern der beitretenden beziehungsweise 
austretenden Geschäftseinheit im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts bei der jeweili-
gen Unternehmensgruppe nur insoweit berücksichtigt werden, als diese im Konzernab-
schluss der jeweiligen obersten Muttergesellschaft berücksichtigt wurden. Nummer 1 gilt 
somit sowohl für die übertragende als auch für die erwerbende Unternehmensgruppe.  
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 legt fest, dass der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust und die 
angepassten erfassten Steuern der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit so-
wohl im Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts als auch in jedem nachfolgenden Ge-
schäftsjahr auf der Grundlage der historischen Buchwerte ihrer Vermögenswerte und 
Schulden bestimmt werden. Etwaige Anpassungen beziehungsweise Neubewertungen der 
Buchwerte für Rechnungslegungszwecke infolge einer Übertragung werden für die Bestim-
mung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts und der angepassten er-
fassten Steuern mithin nicht berücksichtigt. Die Regelung verhindert zudem eine unter-
schiedliche Behandlung in den Rechnungslegungsstandards unterschiedlicher Staaten.  


Zu Nummer 3 


Der substanzbasierte Freibetrag für alle in einem Steuerhoheitsgebiet belegenen Ge-
schäftseinheiten wird nach § 56 berechnet, indem jeweils fünf Prozent der berücksichti-
gungsfähigen Lohnkosten (§ 57) und der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerte (§ 58) addiert werden. Im Falle eines Austritts oder Beitritts einer Geschäftsein-
heit sind nach den Bestimmungen der Nummern 3 und 4 die berücksichtigungsfähigen 
Lohnkosten und die berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte anzupassen. 
Ohne solche Regelungen könnte es im Rahmen der Ermittlung des substanzbasierten Frei-
betrags für die erwerbende und die veräußernde Unternehmensgruppe zu einer doppelten 
Berücksichtigung der Aufwendungen beziehungsweise Kosten kommen. Um dies zu ver-
hindert, sieht Nummer 3 vor, dass bei der Berechnung der berücksichtigungsfähigen Lohn-
kosten der beitretenden oder austretenden Geschäftseinheit nur diejenigen Lohnkosten be-
rücksichtigt werden, die auch in dem Konzernabschluss der obersten Muttergesellschaft 
enthalten sind. Damit wird sichergestellt, dass jede Unternehmensgruppe nur die berück-
sichtigungsfähigen Lohnkosten berücksichtigt, die während ihrer Eigentümerschaft entstan-
den sind und für die sie auch die wirtschaftliche Verantwortung trägt.  


Zu Nummer 4 


Nummer 4 regelt, dass die berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte (§ 58) 
für das Geschäftsjahr des Beitritts oder Austritts entsprechend des Zeitraums, in dem die 
Geschäftseinheit der jeweiligen Unternehmensgruppe angehörte, angepasst werden. Maß-
geblich ist dabei der im jeweiligen Konzernabschluss erfasste Buchwert, sodass insbeson-
dere auch aufgedeckte stille Reserven berücksichtigt werden. Diese gegenüber Nummer 2 
unterschiedliche Vorgehensweise beruht darauf, dass der substanzbasierte Freibeitrag den 
wirtschaftlichen Kosten der von der Unternehmensgruppe getätigten Investitionen in den 
jeweiligen Sachanlagen beziehungsweise Vermögenswerten Rechnung trägt. 


Beispiel 


Die Unternehmensgruppe A besitzt 100 Prozent der Anteile an der A Co. Am 30. 
September des Geschäftsjahres 02 veräußert die Unternehmensgruppe A alle An-
teile an der A Co (beitretende oder austretende Gesellschaft) für 200 Euro an die 
Unternehmensgruppe B. A Co verfügte am Ende des Geschäftsjahres 01 nur über 
einen einzigen Vermögenswert, einen berücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswert mit einem Buchwert von 100 Euro. Das Geschäftsjahr entspricht dem Ka-
lenderjahr. Der Buchwert von 100 Euro wird auch im Konzernabschluss der Unter-
nehmensgruppe A für das Geschäftsjahr 01 ausgewiesen. Zu Beginn des Ge-
schäftsjahres 02 beträgt der Buchwert des Vermögenswertes noch 100 Euro. Im 
Geschäftsjahr 02 schreibt A Co einen Betrag von 80 Euro auf diesen Vermögens-
wert ab. Die Abschreibung erfolgte in voller Höhe während des Zeitraums, in dem A 
Co zur Unternehmensgruppe A gehörte. Der Buchwert am Ende des Geschäftsjah-
res 02 beträgt 20 Euro.  







 - 240 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Lösung 


Für die Berechnung des substanzbasierten Freibetrags werden nach Nummer 4 die 
Buchwerte der berücksichtigungsfähigen materiellen Vermögenswerte von A Co im 
Verhältnis zu dem Zeitraum angepasst, in dem A Co Teil der Unternehmensgruppe 
A beziehungsweise der Unternehmensgruppe B ist.  


Unternehmensgruppe A:  


Die Ermittlung des Buchwerts des berücksichtigungsfähigen materiellen Vermö-
genswerts erfolgt nach § 58 Absatz 3 anhand des Durchschnitts der im Konzernab-
schluss der obersten Muttergesellschaft ausgewiesenen Buchwerte zu Beginn und 
am Ende des Geschäftsjahres. Danach beträgt der Buchwert vorliegend 60 Euro 
(100+20 Euro)/2) und muss nach Nummer 4 proportional zur Dauer des betreffen-
den Geschäftsjahres, in dem A Co der Unternehmensgruppe A angehörte, ange-
passt werden. A Co ist im Geschäftsjahr 02 neun Monate lang Teil der Unterneh-
mensgruppe A, sodass der Buchwert des berücksichtigungsfähigen materiellen Ver-
mögenswerts 45 Euro (60 Euro x (9/12)) beträgt. 


Unternehmensgruppe B: 


Für die Unternehmensgruppe B beträgt der Buchwert zu Beginn des Geschäftsjah-
res 02 0 Euro, da die A Co zu diesem Zeitpunkt nicht zur Unternehmensgruppe B 
gehörte. Auf der Grundlage des von der Unternehmensgruppe B angewandten 
Rechnungslegungsstandards wird der Buchwert des Vermögenswerts zum Zeit-
punkt der Übertragung mit 200 Euro angesetzt. Am Ende des Geschäftsjahres 02 
wird der Vermögenswert im Konzernabschluss der Unternehmensgruppe B mit 200 
Euro ausgewiesen. Der durchschnittliche Buchwert während des Geschäftsjahres 
02 beträgt daher 100 Euro (0+200 Euro)/2). Dieser durchschnittliche Buchwert muss 
ebenfalls zeitanteilig angepasst werden. A Co ist im Geschäftsjahr 02 drei Monate 
lang Teil der Unternehmensgruppe B, sodass der Buchwert des berücksichtigungs-
fähigen materiellen Vermögenswerts 25 Euro (100 Euro x (3/12)) beträgt.  


Zu Nummer 5 


Nummer 5 bestimmt, dass aktive und passive latente Steuern einer beitretenden oder aus-
tretenden Geschäftseinheit, die zwischen Unternehmensgruppen übertragen werden, bei 
der erwerbenden Unternehmensgruppe grundsätzlich in der gleichen Weise und in dem 
gleichen Umfang berücksichtigt werden, als ob die erwerbende Unternehmensgruppe diese 
Geschäftseinheit bereits zum Zeitpunkt der Entstehung der betreffenden latenten Steuern 
beherrscht hätte. Ob latente Steuern einer Geschäftseinheit auf die erwerbende Unterneh-
mensgruppe übertragen werden, beurteilt sich nach dem angewendeten Rechnungsle-
gungsstandard.  


Eine Ausnahme sieht Nummer 5 jedoch für latente Steueransprüche aufgrund des Mindest-
steuer-Verlustwahlrechts (§ 49) vor. Grundsätzlich entstehen latente Steueransprüche und 
-schulden in Bezug auf bestimmte Geschäftseinheiten und werden entsprechend bilanziert. 
Sie finden Berücksichtigung bei der Berechnung des Gesamtbetrags der angepassten la-
tenten Steuern (§ 48). Ein latenter Steueranspruch aufgrund eines Mindeststeuer-Verlusts 
entsteht dagegen im Zusammenhang mit einer Wahlmöglichkeit für Mindeststeuer-Verluste 
nach § 49 in Bezug auf ein bestimmtes Steuerhoheitsgebiet. Es handelt sich dabei um ein 
(Steuer-)Attribut, das aufgrund der Wahl gemäß der Mindeststeuer-Regeln entsteht, aber 
nicht in der Rechnungslegung der Geschäftseinheit oder der Unternehmensgruppe ausge-
wiesen wird. Latente Steueransprüche, die sich auf Mindeststeuer-Verluste beziehen, sind 
daher Steuerattribute, die einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet, nicht aber einer be-
stimmten Geschäftseinheit zugeordnet sind. Sie können daher nicht auf eine andere Unter-
nehmensgruppe übertragen werden. 
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Latente Steuern können insbesondere durch den Erwerb einer Geschäftseinheit entstehen. 
In der Regel erfolgt dabei eine (Neu-)Bewertung der Vermögenswerte und Schulden der 
erworbenen Geschäftseinheit zum beizulegenden Zeitwert, wodurch aktive oder passive 
latente Steuern entstehen können. Grundsätzlich werden diese latenten Steuern nicht be-
rücksichtigt, da nach Nummer 2 die (Neu-)Bewertung bei der Ermittlung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts nicht berücksichtigt wird. Nummer 5 betrifft daher re-
gelmäßig nur latente Steueransprüche und -schulden einer erworbenen Geschäftseinheit, 
die bereits vor der Übertragung bestanden haben. Letzteres gilt auch für die Anwendung 
der Nummer 6, wobei Nummer 6 nur passive latente Steuern betrifft. 


In bestimmten Fällen wird bei der Ermittlung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts jedoch eine (Neu-)Bewertung zum beizulegenden Zeitwert berücksichtigt. 
Dies ist beispielsweise bei der Anwendung des § 63 und des § 64 Absatz 1, 3 und 4 der 
Fall. In diesen Fällen müssen grundsätzlich die latenten Steuern, die sich aus der (Neu-
)Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ergeben, berücksichtigt werden. Die latenten 
Steuern gelten als im Geschäftsjahr der Übertragung entstanden.  


Zu Nummer 6 


Nummer 6 regelt, dass passive latente Steuern der beitretenden oder austretenden Ge-
schäftseinheit, die zuvor in den Gesamtbetrag der Anpassung der latenten Steuern einbe-
zogen wurden, von der veräußernden Unternehmensgruppe für Zwecke des § 48 Absatz 4 
als ausgeglichen und von der erwerbenden Unternehmensgruppe für Zwecke des 
§ 48 Absatz 4 als im Geschäftsjahr des Erwerbs entstanden zu behandeln sind. Eine Aus-
nahme gilt jedoch im Falle einer späteren Verringerung der erfassten Steuern nach 
§ 48 Absatz 4. Eine solch entfalte in dem Jahr Wirkung, in dem der Betrag nachbesteuert 
wird. Nummer 6 bezieht sich nur auf latente Steuern, die in den Anwendungsbereich des 
§ 48 Absatz 4 fallen und somit der Fünfjahresfrist unterliegen. Nummer 6 gilt dagegen nicht 
für latente Steuerschulden, die auf den in § 48 Absatz 5 genannten Positionen beruhen, da 
insoweit der Fünfjahreszeitraum nicht gilt. 


Mit der Nummer 6 werden insbesondere zwei Regelungsziele verfolgt. Der erste Zweck 
besteht darin, eine Regelung für die veräußernde Unternehmensgruppe einer Geschäfts-
einheit mit latenten Steuerschulden zu schaffen, wenn die latenten Steuerschulden nicht 
innerhalb des Fünfjahreszeitraums (§ 48 Absatz 4) aufgelöst worden sind. Hierzu entbindet 
Nummer 6 die veräußernde Unternehmensgruppe davon, latente Steuerschulden, die nicht 
innerhalb der Fünfjahresfrist ausgeglichen worden sind (durch Zahlung oder auf andere 
Weise), nachzubesteuern. Dies wird dadurch erreicht, dass die latenten Steuerschulden 
einer Geschäftseinheit, welche eine Unternehmensgruppe verlässt, als ausgeglichen gel-
ten; ohne dass diese tatsächlich aufgelöst wurden. 


Der zweite Zweck besteht darin, die Auswirkungen bei der erwerbenden Unternehmens-
gruppe zu regeln. Nummer 6 sieht dabei vor, dass die latenten Steuerschulden der Ge-
schäftseinheit bei der erwerbenden Gruppe als im Geschäftsjahr des Erwerbs entstanden 
gelten. Nummer 6 setzt somit die Fünfjahresfrist des § 48 Absatz 4 (neu) in Gang. Dadurch 
soll insbesondere der Verwaltungsaufwand für die erwerbende Unternehmensgruppe ver-
ringert werden. Ohne diese Regelung müsste die erwerbende Unternehmensgruppe den 
Zeitraum (mit-)berücksichtigen, der für die Unternehmensgruppe galt, und müsste insoweit 
auch über entsprechende Daten der veräußernden Unternehmensgruppe verfügen. 


Nummer 6 modifiziert zudem die Behandlung latenter Steuerschulden, die nicht innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Erwerb ausgeglichen werden. Dies ist notwendig, weil 
§ 48 Absatz 4 zur Anwendung des § 55 führt. Danach hat eine Neuberechnung des effek-
tiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags für das Geschäftsjahr, in dem die 
Steuerschuld erstmals entstanden ist, zu erfolgen. Die erwerbende Unternehmensgruppe 
hat jedoch keine Berechnung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbe-
trags für das betreffende Geschäftsjahr auf der Grundlage der latenten Steuerschuld der 
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erworbenen Geschäftseinheit vorgenommen, sodass § 55 in diesem Fall nicht sachgerecht 
anwendbar ist. Halbsatz 2 sieht daher vor, dass in diesen Fällen – abweichend von 
§ 48 Absatz 4 Satz 2 – der Nachversteuerungsbetrag als Minderung der erfassten Steuern 
des laufenden Geschäftsjahres zu behandeln ist.  


Zu Nummer 7 


Nummer 7 regelt den Fall, bei der die beitretende oder austretende Geschäftseinheit a) eine 
Muttergesellschaft und b) mindestens zu zwei Unternehmensgruppen zugehörig ist. Num-
mer 7 sieht dabei vor, dass die Geschäftseinheit die Bestimmungen der Primärergänzungs-
steuerregelung gesondert auf die ihr zuzurechnenden Anteile an dem Steuererhöhungsbe-
trag für die niedrigbesteuerten Geschäftseinheiten anzuwenden hat, die für jede dieser Un-
ternehmensgruppen identifiziert wurden. Die Zugehörigkeit zu mehreren Unternehmens-
gruppen kann sich dabei insbesondere aus Absatz 1 ergeben. 


Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass die Frage, ob die beitretende oder aus-
tretende Geschäftseinheit Muttergesellschaft einer niedrig besteuerten Geschäftseinheit 
davon beeinflusst wird, zu welcher Unternehmensgruppe die Geschäftseinheit gehört. Ob 
eine Geschäftseinheit niedrig besteuert wird, ist auf Grundlage eines jurisdictional blendings 
zu beurteilen und ist daher auch vom Mindeststeuer-Gewinn beziehungsweise Mindest-
steuerverlust und den erfassten Steuern der anderen im jeweiligen Steuerhoheitsgebiet be-
legenen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe abhängig.  


Auch die Frage, ob die beitretende oder austretende Geschäftseinheit zur Anwendung der 
Primärergänzungssteuerregelung verpflichtet ist, kann nicht losgelöst von der Unterneh-
mensgruppe, zu der sie gehört, beantwortet werden. Ist beispielsweise die beitretende oder 
austretende Geschäftseinheit eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft und unterliegt 
die oberste Muttergesellschaft der jeweiligen Unternehmensgruppe für das Geschäftsjahr 
einer anerkannten Primärergänzungssteuerregelung, entfällt auf die beitretende oder aus-
tretende Geschäftseinheit nach § 8 Absatz 2 Nummer 2 kein Primärergänzungssteuerbe-
trag. 


Nummer 7 bestimmt daher, dass für jede Unternehmensgruppe gesondert zu beurteilen ist, 
ob die beitretende oder austretende Geschäftseinheit die Primärergänzungssteuerregelung 
anzuwenden hat.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 definiert die beitretende Geschäftseinheit und die austretende Geschäftseinheit. 
Eine beitretende Geschäftseinheit im Sinne des § 62 ist eine Geschäftseinheit, die infolge 
einer Übertragung der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an dieser Geschäftsein-
heit in einem Geschäftsjahr einer Unternehmensgruppe angehört. Letzteres gilt nach der 
Nummer 1 Satz 2 auch, wenn die Geschäftseinheit selbst zur obersten Muttergesellschaft 
einer neuen Unternehmensgruppe wird. Eine austretende Geschäftseinheit ist eine Ge-
schäftseinheit, die infolge einer Übertragung der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung 
an dieser Geschäftseinheit nicht mehr einer Unternehmensgruppe angehört.  


Zu § 63 (Erwerb und Veräußerung von Anteilen, die als Übertragung oder Erwerb  
von Vermögenswerten und Schulden gelten ) 


§ 63 enthält eine Regelung, die darauf abzielt, den Erwerb und die Veräußerung von Ver-
mögenswerten und Schulden für die Zwecke dieses Gesetzes grenzüberschreitend einheit-
lich zu behandeln, unabhängig davon, in welcher Form die Transaktion durchgeführt wird. 
Zu diesem Zweck bestimmt § 63, dass die Veräußerung oder der Erwerb einer Kontrollbe-
teiligung an einer (beitretenden oder austretenden) Geschäftseinheit als Übertragung von 
Vermögenswerten und Schulden gilt, wenn kumulativ zwei Voraussetzungen gegeben sind: 
Erstens muss das Steuerhoheitsgebiet, in dem die Geschäftseinheit belegen ist, die 
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Transaktion in gleicher oder ähnlicher Weise behandeln wie die Übertragung von Vermö-
genswerten und Schulden. Zweitens muss dieses Steuerhoheitsgebiet den Veräußerer auf 
der Grundlage der Differenz zwischen den steuerlichen Buchwerten und dem Kaufpreis für 
die Kontrollbeteiligung oder dem beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte und den 
Schulden mit einer erfassten Steuer belegen. Handelt es sich bei der Geschäftseinheit um 
eine steuertransparente Einheit, ist insoweit auf das Steuerhoheitsgebiet, in dem sich die 
Vermögenswerte befinden, abzustellen.  


§ 63 erfasst den Erwerb und die Veräußerung von Anteilen an transparenten und intrans-
parenten Geschäftseinheiten. Für die Beurteilung der Transparenz ist auf den Sitzstaat der 
Geschäftseinheit oder den Belegenheitsstaat der Betriebsstätte beziehungsweise der Ver-
mögenswerte abzustellen.  


Sind die Voraussetzungen des § 63 erfüllt, finden auf die Transaktion die Regelungen des 
§ 64 (Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden) Anwendung. 


Zu § 64 (Übertragung von Vermögenswerten oder Schulden) 


§ 64 regelt die Auswirkungen der Übertragung von Vermögenswerten und Schulden für die 
übertragendende und für die übernehmende Geschäftseinheit. Diese Regelungen sind bei-
spielsweise für die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts, 
des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags von Bedeutung. Dabei sollen 
durch § 64 bestehende Unterschiede in der Rechnungslegung und etwaigen steuerrechtli-
chen Vorschriften (bspw. bei privilegierten Umstrukturierungen) abgemildert werden. Die 
Absätze 1 bis 3 setzen dabei nicht voraus, dass auch die andere an der Transaktion betei-
ligte Geschäftseinheit steuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 ist. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, wie die Übertragung von Vermögenswerten und Schulden bei der Be-
rechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts zu behandeln ist. Ab-
satz 1 stellt dabei die Grundregel für die Übertragung von Vermögenswerten und Schulden 
dar, wird jedoch im Falle einer Mindeststeuer-Reorganisation im Sinne des Absatzes 5 
durch die Sondervorschriften der Absätze 2 und 3 modifiziert.  


Absatz 1 steht im Einklang mit der Behandlung von Übertragungen für Rechnungslegungs-
zwecke in Bezug auf die übertragende und übernehmende Geschäftseinheit. Die Rech-
nungslegungsvorschriften sehen im Allgemeinen vor, dass auf der Seite des Verkäufers ein 
Gewinn oder Verlust aus der Veräußerung von Vermögenswerten und Schulden erfasst 
wird. Im Pendant dazu hat der Erwerber den Kaufpreis, der regelmäßig dem beizulegenden 
Zeitwert (Fair Value) der Vermögenswerte entspricht, für die erworbenen Vermögenswerte 
und Schulden anzusetzen. Diesem Grundgedanken folgend, wird nach der nach Absatz 1 
ein Gewinn oder Verlust, der sich aus dieser Übertragung von Vermögenswerten und 
Schulden ergibt, bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Ver-
lusts berücksichtigt. Absatz 1 Satz 1 bezieht sich dabei auf die übertragende Geschäftsein-
heit; Absatz 1 Satz 2 hingegen auf die übernehmende Geschäftseinheit. 


Satz 1 bestimmt, dass die übertragende Geschäftseinheit die Gewinne oder Verlust der 
Übertragung in die Berechnung ihres Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts 
einzubeziehen hat. Die übertragende Geschäftseinheit ist dabei nach der in Satz 1 enthal-
tenen Klammerdefinition jene Geschäftseinheit, die Vermögenswerte oder Schulden über-
trägt. 


Satz 2 regelt, dass die übernehmende Geschäftseinheit bei der Berechnung ihres Mindest-
steuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts die (angepassten) Buchwerte der erworbenen 
Vermögenswerte und Schulden, die auf der Grundlage der von der obersten Muttergesell-
schaft im Konzernabschluss angewandten Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, 
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übernimmt. Die übernehmende Geschäftseinheit ist nach der in Satz 2 enthaltenen Klam-
merdefinition jene Geschäftseinheit, die Vermögenswerte oder Schulden erwirbt. Die über-
nehmende Geschäftseinheit kann nach dem anzuwendenden Rechnungslegungsstandard 
auch verpflichtet sein, Vermögenswerte und Schulden anzusetzen, die in der Rechnungs-
legung der übertragenden Geschäftseinheit nicht erfasst wurden, beispielsweise den Ge-
schäfts- oder Firmenwert oder andere immaterielle Vermögenswerte. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält von Absatz 1 abweichende Sondervorschrift für die Übertragung oder den 
Erwerb von Vermögenswerten und Schulden im Rahmen eine Mindeststeuer-Reorganisa-
tion im Sinne des Absatzes 5. Die Vorschrift ermöglicht eine Buchwertfortführung der über-
tragenen Vermögenswerte. Absatz 2 gleicht damit die Mindeststeuer-Regeln an (lokale) be-
stehende steuerliche Vorschriften von steuerneutralen Umstrukturierungsvorgängen an. 
Nummer 1 bezieht sich dabei auf die übertragende Geschäftseinheit und Nummer 2 auf die 
übernehmende Geschäftseinheit. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 regelt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts der übertragenden Geschäftseinheit das Ergebnis aus der Übertragung der 
Vermögenswerte und Schulden außer Ansatz bleibt.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts der übernehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte 
und Schulden der übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zu-
grunde gelegt werden (Buchwertfortführung). Die übernehmende Geschäftseinheit muss 
(Buchhaltungs-)Unterlagen führen, um die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder 
Mindeststeuer-Verlusts unter Bezugnahme auf die historischen Buchwerte der erworbenen 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu belegen (§ 90 Absatz 2 der Abgabenordnung). 
Eine Besteuerung des Gewinns oder Verlusts aus der Übertragung von Vermögenswerten 
oder Verbindlichkeiten wird insoweit nicht dauerhaft aufgeschoben, sondern – wie bei steu-
erneutralen Umwandlungen im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes – maximal in die 
Zukunft verlagert.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält eine Sondervorschrift für den Fall, dass die Übertragung von Vermögens-
werten und Schulden im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisation im Sinne des Absat-
zes 5 bei der übertragenden Geschäftseinheit zu nicht begünstigten Gewinnen oder Ver-
lusten im Sinne des Absatzes 6 führt. Nach den lokalen Vorschriften des Belegenheitsstaa-
tes der übertragenden Geschäftseinheit kann im Rahmen einer Mindeststeuer-Reorganisa-
tion ein steuerpflichtiger Gewinn beispielsweise entstehen, wenn für die Umstrukturierung 
– neben der Ausgabe von Kapitalanteilen – sonstige Gegenleistungen vereinbart werden 
(vgl. § 20 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Umwandlungssteuergesetzes, § 21 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 des Umwandlungssteuergesetzes). Maßgeblich sind insoweit die lokalen 
Steuervorschriften. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 regelt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts der übertragenden Geschäftseinheit ein nicht begünstigter Gewinn oder 
Verlust aus der Übertragung der Vermögenswerte und Schulden berücksichtigt wird.  
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Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt, dass bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindest-
steuer-Verlusts der übernehmenden Geschäftseinheit die Buchwerte der Vermögenswerte 
und Schulden der übertragenden Geschäftseinheit zum Zeitpunkt der Übertragung zu-
grunde gelegt werden. Die Buchwerte sind in Übereinstimmung der lokalen Steuervorschrif-
ten für die übernehmende Geschäftseinheit anzupassen, um die nicht begünstigten Ge-
winne oder Verluste entsprechend abzubilden. Ist die übernehmende Geschäftseinheit 
nach den lokalen Steuervorschriften beispielsweise verpflichtet, die durch den steuerlichen 
Gewinn bedingten Aufstockungsbeträge zunächst den abschreibungsfähigen Vermögens-
werten zuzuordnen (und dann den Vorräten etc.), muss die übernehmende Geschäftsein-
heit bei der Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts ebenso 
verfahren. Um eine kohärente (grenzüberschreitende) Behandlung sicherzustellen, erfolgt 
dabei eine Anpassung der Buchwerte nur bis zur Höhe des nicht begünstigten Gewinns 
oder Verlusts im Sinne des Absatzes 6.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 betrifft die Konstellation, dass eine Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe 
in ihrem Belegenheitsstaat aufgrund der steuerrechtlichen Vorschriften Vermögenswerte 
und Schulden zum beizulegenden Zeitwert ansetzt. Ohne Bedeutung ist dabei, ob die Ge-
schäftseinheit nach den steuerlichen Vorschriften ihres Belegenheitsstaates hierzu ver-
pflichtet ist oder ein dahingehendes Wahlrecht ausübt. In Betracht kommt dies insbeson-
dere, wenn eine Geschäftseinheit aufgrund einer grenzüberschreitenden Umstrukturierung 
beziehungsweise einer Verlegung ihres Sitzes oder Ort der Geschäftsleitung einer Weg-
zugs- beziehungsweise Entstrickungsbesteuerung unterworfen wird. Ob Absatz 4 zur An-
wendung kommt, bestimmt sich mithin nach den lokalen Steuervorschriften. Die von Ab-
satz 4 vorgesehenen Rechtsfolgen treten dabei nur auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit ein und sollen eine konsistente Behandlung solcher Konstellationen für Zwe-
cke der Mindeststeuer sicherstellen. 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Buchstabe a bestimmt, dass die Geschäftseinheit bei der Berechnung des Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einen Gewinn- oder Verlustbetrag für jeden ihrer Ver-
mögenswerte und jede ihrer Schulden einzubeziehen hat, der der Differenz zwischen dem 
für Rechnungslegungszwecke ermittelten Buchwert des Vermögenswerts oder der Schuld 
unmittelbar vor dem Datum des auslösenden Ereignisses für die Steueranpassung und dem 
beizulegenden Zeitwert des Vermögenswerts oder der Schuld unmittelbar nach dem aus-
lösenden Ereignis entspricht.  


Zu Buchstabe b 


Buchstabe b regelt, dass der Betrag im Sinne des Buchstabe a um etwaige nicht begüns-
tigte Gewinne oder Verluste im Sinne des Absatzes 6 gemindert oder erhöht wird, die im 
Zusammenhang mit dem auslösenden Ereignis entstehen. Hierdurch werden Doppelbe-
rücksichtigungen von Gewinnen und Verlusten verhindert, die bereits aufgrund von Ab-
satz 3 in die Berechnung des Mindeststeuer-Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einbe-
zogen wurden.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 bestimmt, dass die Geschäftseinheit der Berechnung des Mindeststeuer-Ge-
winns oder Mindeststeuer-Verlusts für die nach dem auslösenden Ereignis endenden Ge-
schäftsjahre den für Rechnungslegungszwecke ermittelten beizulegenden Zeitwert des 
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Vermögenswerts oder der Schuld unmittelbar nach dem auslösenden Ereignis verwenden 
muss.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 eröffnet ein Wahlrecht, wonach die Geschäftseinheit den Gesamtsaldo der nach 
Nummer 1 ermittelten Beträge entweder in ihren Mindeststeuer-Gewinn oder Mindest-
steuer-Verlust im Geschäftsjahr des auslösenden Ereignisses einzubeziehen hat (Buch-
stabe a) oder (zu jeweils ein Fünftel) auf das Geschäftsjahr des auslösenden Ereignisses 
und den vier darauffolgenden Geschäftsjahren verteilen kann (Buchstabe b). Scheidet die 
Geschäftseinheit in diesem Zeitraum aus der Unternehmensgruppe aus, ist der verblei-
bende Betrag in voller Höhe im Geschäftsjahr des Ausscheidens anzusetzen. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 definiert die Mindeststeuer-Reorganisation. Eine Mindeststeuer-Reorganisation 
kann eine Umwandlung im Sinne des § 1 des Umwandlungsgesetzes, eine Übertragung 
von Vermögenswerten oder Schulden (zum Beispiel im Rahmen einer Liquidation) oder ein 
ähnlicher Geschäftsvorfall sein. Um den Vorgang als Mindeststeuer-Reorganisation für 
Zwecke des § 64 zu qualifizieren, sind kumulativ drei Voraussetzungen zu erfüllen (Num-
mer 1 bis 3). 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 verlangt, dass die Gegenleistung für die Übertragung der Vermögenswerte ganz 
oder zu einem erheblichen Teil aus der Ausgabe von Kapitalanteilen (zum Beispiel Aktien) 
durch die erwerbende Geschäftseinheit oder eine ihr nahestehende Person im Sinne von 
Artikel 5 Absatz 8 des OECD-Musterabkommens in der jeweils geltenden Fassung besteht 
oder im Falle einer Liquidation aus Kapitalanteilen der liquidierten Geschäftseinheit, oder, 
wenn keine Gegenleistung vorliegt, die Ausgabe eines Kapitalanteils keine wirtschaftliche 
Bedeutung hätte. Die Vorschrift enthält dabei keine Vorgaben darüber, an wen die Kapital-
anteile ausgegeben werden müssen. Eine Mindeststeuer-Reorganisation kann demnach 
auch dann vorliegen, wenn die Kapitalanteile nicht an die übertragende Geschäftseinheit, 
sondern an deren unmittelbare oder mittelbare Anteilseigner ausgegeben werden.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 erfordert, dass der gesamte oder ein Teil des Gewinns oder Verlusts der über-
tragenden Geschäftseinheit aus diesen Vermögenswerten nicht besteuert worden ist. Dies 
bestimmt sich nach den Steuergesetzen des Steuerhoheitsgebietes, in dem die übertra-
gende Geschäftseinheit belegen ist.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 verlangt, dass die übernehmende Geschäftseinheit die steuerpflichtigen Ein-
künfte nach der Übertragung oder dem Erwerb auf der Grundlage der steuerlichen Buch-
werte der Vermögenswerte der übertragenden Geschäftseinheit, berichtigt um die nicht be-
günstigten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit der Übertragung oder dem Er-
werb, berechnet. Es muss sich also um eine tatsächliche Buchwertfortführung handeln. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 definiert einen nicht begünstigten Gewinn oder Verlust. Der nicht begünstigte Ge-
winn oder Verlust ist der geringere der beiden folgenden Werte:  
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1. der Gewinn oder Verlust, der sich bei der übertragenden Geschäftseinheit im Rahmen 
einer Mindeststeuer-Reorganisation ergibt und welcher auch der Besteuerung in dem 
Steuerhoheitsgebiet unterliegt, in dem die übertragende Geschäftseinheit belegen ist;  


2. der Gewinn oder Verlust, der sich bei der übertragenden Geschäftseinheit im Rahmen 
einer Mindeststeuer-Reorganisation in der Rechnungslegung niederschlägt.  


Zu Abschnitt 3 (Besondere Beteiligungsstrukturen) 


Zu § 65 (Joint Venture) 


§ 65 enthält eine Sonderregelung für die Berechnung der Steuererhöhungsbeträge eines 
Joint Ventures und seiner Tochtergesellschaften. Für Rechnungslegungszwecke ist ein 
Joint Venture im Allgemeinen ein Unternehmen, das von zwei oder mehr Parteien gemein-
sam kontrolliert wird. Aufgrund dieser geteilten Kontrolle, erfolgt keine Vollkonsolidierung 
im Konzernabschluss einer obersten Muttergesellschaft. Stattdessen werden die Finanzer-
gebnisse eines Joint Ventures üblicherweise nach der sogenannten Equity-Methode in den 
Konzernabschlüssen der beteiligten obersten Muttergesellschaften ausgewiesen. Ohne die 
Sonderregelung des § 65 würde dies dazu führen, dass Joint Ventures bei der Mindest-
steuer unberücksichtigt blieben, da sie nach § 4 Absatz 1 nicht Bestandteil einer Unterneh-
mensgruppe sind. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die Berechnung des Steuererhöhungsbetrags des Joint Ventures 
und seiner Tochtergesellschaften entsprechend des dritten bis siebten Teils sowie der 
§§ 81 bis 84 in einer Weise erfolgt, als handle es sich bei den Tochtergesellschaften um 
Geschäftseinheiten einer selbstständigen Unternehmensgruppe und bei dem Joint Venture 
um deren oberste Muttergesellschaft. Zu beachten ist dabei, dass Absatz 1 lediglich die 
Berechnung des Steuererhöhungsbetrags für das Joint Venture und seine Tochtergesell-
schaften vorsieht, nicht aber dazu führt, dass das Joint Venture oder seine Tochtergesell-
schaften selbst die PES oder SES anzuwenden hätten.  


Zu Absatz 2 


Stattdessen schreibt Absatz 2 vor, dass eine Muttergesellschaft, die unmittelbar oder mit-
telbar an einem Joint Venture oder einer seiner Tochtergesellschaften beteiligt ist, die Pri-
märergänzungssteuerregelung anzuwenden hat. Zu diesem Zweck bildet ein Joint Venture 
zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Joint-Venture-Gruppe im Sinne des Ab-
satz 6. Nach Absatz 2 wendet die Muttergesellschaft die Primärergänzungssteuerregelung 
entsprechend der §§ 8 bis 10 auf den ihr zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungs-
betrag eines Mitglieds der Joint-Venture-Gruppe an. 


Beispiel 


Die im Inland belegene A Co ist oberste Muttergesellschaft einer Unternehmens-
gruppe. A Co hält 50 Prozent der Anteile an JV Co. JV Co ist ein Joint Venture 
zwischen A Co und Dritten. JV Co hält ihrerseits 80 Prozent der Anteile an der B 
Co. Die Finanzergebnisse von JV Co werden in den Konzernabschlüssen der A Co 
nach der Equity-Methode ausgewiesen. Die Aktiva und Passiva, Erträge, Aufwen-
dungen und Zahlungsströme der B Co werden von JV Co auf der Grundlage eines 
anerkannten Rechnungslegungsstandards konsolidiert. 
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Schaubild 


Lösung 


In diesem Beispiel gilt JV Co als Joint Venture. A Co hält 50 Prozent der Anteile an 
JV Co und bilanziert die Ergebnisse dieses Unternehmens nach der Equity-Me-
thode. Außerdem ist JV Co weder ein oberstes Mutterunternehmen noch eine aus-
geschlossene Einheit oder über eine ausgeschlossene Einheit gehalten. Da JV Co 
die Aktiva und Passiva, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme der B Co auf 
der Grundlage eines anerkannten Rechnungslegungsstandards konsolidiert, ist die 
B Co Tochtergesellschaft eines Joint Venture, wobei JV Co und B Co gemeinsam 
eine Joint-Venture-Gruppe bilden. Die A Co hat die Primärergänzungssteuerrege-
lung in Bezug auf den ihr zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag 
jedes Mitglieds dieser Joint-Venture-Gruppe anzuwenden. Der Steuererhöhungsbe-
trag in Bezug auf JV Co beträgt vorliegend 25 Euro (50 Prozent x ((1.000 Euro/ 
3.000 Euro) x 150 Euro)) und 40 Euro in Bezug auf B Co (50 Prozent x 80 Prozent 
x ((2.000 Euro/ 3.000 Euro) x 150 Euro)).  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die Anwendung der Sekundärergänzungssteuerregelung auf den Steuerer-
höhungsbetrag einer Joint-Venture Gruppe.  


Hierzu bestimmt Satz 1 zunächst, dass der Steuererhöhungsbetrag der Joint-Venture-
Gruppe um den jeder Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil an dem Steuererhöhungs-
betrag für jedes Mitglied der Joint-Venture-Gruppe gekürzt wird, der nach einer anerkann-
ten Primärergänzungssteuerregelung nach Absatz 2 zu entrichten ist. Satz 1 trägt damit 
dem Vorrang der Primärergänzungssteuerregelung Rechnung. 


Satz 2 regelt, dass ein verbleibender Betrag für Zwecke der Sekundärergänzungssteuerre-
gelung dem Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge nach § 11 Absatz 1 Satz 2 hinzu-
zurechnen ist. 


 


 


 


 


Deutschland   50 %       50 % 


 


Ausland      Gewinn:   1.000 EUR 


       Effektiver Steuersatz:  10 % 


     80 % 


       Gewinn:   2.000 EUR 


Effektiver Steuersatz:  10 % 


                                           


                                          Joint-Venture-Gruppe 


A Co Dritte 


JV Co 


B Co 
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Satz 3 definiert den Begriff des Steuererhöhungsbetrags der Joint-Venture-Gruppe. Hier-
unter ist der Anteil an dem Steuererhöhungsbetrag, der der obersten Muttergesellschaft in 
Bezug auf alle Mitglieder der Joint-Venture-Gruppe zuzurechnen ist, zu verstehen. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 definiert den Begriff Joint Venture. Ein Joint Venture ist danach – vorbehaltlich 
des Absatzes 5 – eine Einheit, deren Finanzergebnisse nach der Equity-Methode im Kon-
zernabschluss der obersten Muttergesellschaft erfasst werden und diese oberste Mutterge-
sellschaft unmittelbar oder indirekt eine Eigenkapitalbeteiligung von mindestens 50 Prozent 
an der Geschäftseinheit hält. Die in Absatz 4 enthaltene Definition eines Joint Venture un-
terscheidet sich von der üblichen Definition eines Joint Venture nach den Rechnungsle-
gungsvorschriften, für die es in der Regel (nur) entscheidend ist, ob eine gemeinsame Be-
herrschung vorliegt. Es ist daher möglich, dass eine Unternehmensgruppe in ihrem Kon-
zernabschluss eine Einheit als Joint Venture ausweist, obgleich diese Einheit kein Joint 
Venture im Sinne des Absatz 4 ist.  


Zu Absatz 5 


Absatz 5 legt fest, dass bestimmte, enumerativ aufgezählte Einheiten, kein Joint Venture 
im Sinne des Absatzes 4 sind. 


Zu Nummer 1 


Nummer 1 bestimmt, dass die oberste Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe, die 
selbst die Umsatzgrenze erfüllt, und ihre Tochtergesellschaften, die Bestandteil dieser Un-
ternehmensgruppe sind, kein Joint Venture im Sinne des Absatzes 4 sind.  


Zu Nummer 2 


Nummer 2 regelt, dass ein Joint Venture keine ausgeschlossenen Einheiten im Sinne des 
§ 5 umfasst.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 regelt, dass ein Joint Venture eine Einheit nicht umfasst, an der die Unterneh-
mensgruppe eine unmittelbare Eigenkapitalbeteiligung über eine ausgeschlossene Einheit 
hält, und 


1. die ausschließlich oder fast ausschließlich zu Gunsten der Anleger Vermögenswerte 
verwaltet oder Finanzmittel anlegt oder 


2. die ausschließlich Nebentätigkeiten zu den von der ausgeschlossenen Einheit ausge-
übten Tätigkeiten ausführt oder 


3. die fast ausschließlich ausgenommene Gewinne oder Verluste im Sinne von 
§ 18 Nummer 2 in Verbindung mit § 20 oder § 18 Nummer 3 in Verbindung mit § 21 
erzielt. 


Zu Nummer 4 


Nach der Nummer 4 umfasst ein Joint Venture auch nicht eine Einheit, die im Besitz einer 
Unternehmensgruppe steht, die sich ausschließlich aus ausgeschlossenen Einheiten zu-
sammensetzt.  
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Zu Nummer 5 


Nummer 5 bestimmt, dass ein Joint Venture eine Joint-Venture-Tochtergesellschaft nicht 
umfasst.  


Zu Absatz 6 


Absatz 6 definiert eine Joint-Venture-Gruppe. Nach Absatz 6 umfasst eine Joint-Venture-
Gruppe ein Joint Venture und seine Tochtergesellschaften.  


Zu Absatz 7 


Satz 1 definiert eine Joint-Venture-Tochtergesellschaft. Eine Joint-Venture-Tochtergesell-
schaft ist eine Einheit, deren Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Zah-
lungsströme nach einem anerkannten Rechnungslegungsstandard von einem Joint Ven-
ture konsolidiert werden oder bei Anwendung eines anerkannten Rechnungslegungsstan-
dards konsolidiert werden würden. 


Satz 2 bestimmt, dass jede Betriebsstätte eines Joint Ventures oder einer Joint-Venture-
Tochtergesellschaft wie eine gesonderte Joint-Venture-Tochtergesellschaft behandelt wird. 


Zu § 66 (Unternehmensgruppen mit mehreren Muttergesellschaften) 


§ 66 enthält eine Sonderregel für den Fall, dass zwei oder mehr Unternehmensgruppen 
Konzernabschlüsse aufstellen, in denen die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwen-
dungen und Zahlungsströme dieser Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzi-
gen wirtschaftliche Einheit dargestellt werden. Die Regelung stellt sicher, dass die Mindest-
steuer-Vorschriften auf solche Strukturen in gleicher Weise Anwendung finden, wie auf eine 
Unternehmensgruppe mit einer einzigen obersten Muttergesellschaft. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 bestimmt, dass Geschäftseinheiten und ausgeschlossene Einheiten von zwei oder 
mehr Unternehmensgruppen, die zu einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe im Sinne des 
Absatz 7 gehören, als Mitglieder einer einzigen Unternehmensgruppe gelten. Die Regelung 
bewirkt, dass bei der Anwendung der Regelungen dieses Gesetzes die Geschäftseinheiten 
und ausgeschlossenen Einheiten der die Mehrmütter-Unternehmensgruppe bildenden Un-
ternehmensgruppen so behandelt werden, als gehörten sie zu einer einzigen Unterneh-
mensgruppe. Dass dabei auch ausgeschlossene Einheiten einbezogen werden, ist insbe-
sondere für die Anwendung der Umsatzgrenze nach § 1 Absatz 1 von Bedeutung, da inso-
weit auch die Umsatzerlöse ausgeschlossener Einheiten zu berücksichtigen sind.  


Satz 2 regelt, dass eine Einheit nach Satz 1, mit Ausnahme von ausgeschlossenen Einhei-
ten im Sinne des § 5, eine Geschäftseinheit ist, wenn sie von der Mehrmütter-Unterneh-
mensgruppe in den Konzernabschluss einbezogen oder wenn an ihr eine Kontrollbeteili-
gung von Einheiten der Mehrmütter-Unternehmensgruppe gehalten wird. Der Zweck liegt 
darin, die Definition der Geschäftseinheit auch auf Einheiten auszuweiten, die die Definition 
grundsätzlich nicht erfüllen würden, wenn jede Unternehmensgruppe separat geprüft 
würde. Gleiches gilt für den Fall, dass Einheiten einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe 
eine Kontrollbeteiligung an einer Einheit halten. 


Beispiel 


Unternehmensgruppe A und Unternehmensgruppe B bilden zusammen die Mehr-
mütter-Unternehmensgruppe AB. Die obersten Muttergesellschaften der Unterneh-
mensgruppe A und der Unternehmensgruppe B halten jeweils 30 Prozent der An-
teile an A Co.  
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Lösung 


Die A Co ist eine Geschäftseinheit der Mehrmütter-Unternehmensgruppe AB, da 
Einheiten dieser Mehrmütter-Unternehmensgruppe eine Kontrollbeteiligung an ihr 
halten. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, dass der Konzernabschluss einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe der 
Konzernabschluss nach Absatz 8 Nummer 2 oder Absatz 9 Nummer 5 ist, der nach einem 
anerkannten Rechnungslegungsstandard aufgestellt wurde, welcher als der Rechnungsle-
gungsstandard der obersten Muttergesellschaft gilt.  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt, dass die obersten Muttergesellschaften der einzelnen Unternehmens-
gruppen, die zusammen die Mehrmütter-Unternehmensgruppe bilden, als oberste Mutter-
gesellschaften der Mehrmütter-Unternehmensgruppe gelten. Eine Mehrmütter-Unterneh-
mensgruppe verfügt mithin über mehrere oberste Muttergesellschaften.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt, dass die Muttergesellschaften einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe, 
einschließlich der obersten Muttergesellschaften, die Primärergänzungssteuerregelung 
entsprechend der §§ 8 bis 10 in Bezug auf den ihnen zuzurechnenden Anteil an dem Steu-
ererhöhungsbetrag der niedrig besteuerten Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe 
jeweils getrennt anwenden.  


Zu Absatz 5 


Absatz 5 regelt, dass Geschäftseinheiten einer Mehrmütter-Unternehmensgruppe die Se-
kundärergänzungssteuerregelung entsprechend der §§ 11, 12 und 14 anwenden und dabei 
den Steuererhöhungsbetrag für jede niedrig besteuerte Geschäftseinheit der Mehrmütter-
Unternehmensgruppe berücksichtigen. Dies hat zur Folge, dass eine Geschäftseinheit ver-
pflichtet sein kann, die Sekundärergänzungssteuerregelung auch in Bezug auf eine Ge-
schäftseinheit, die zu einer anderen Unternehmensgruppe dieser Mehrmütter-Unterneh-
mensgruppe gehört, anzuwenden. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 erweitert und modifiziert die Verpflichtung zur Abgabe des Mindeststeuer-Be-
richts.  


Satz 1 erstreckt die Abgabeverpflichtung auch auf die obersten Muttergesellschaften der 
Mehrmütter-Unternehmensgruppe. Diese sind mithin auch dann zur Abgabe verpflichtet, 
wenn sie nicht im Inland belegen sind und daher nicht nach § 1 Absatz 1 steuerpflichtig 
sind. Hinsichtlich des Inhalts, der Form und der Frist gelten dabei – vorbehaltlich der Modi-
fikation nach Satz 2 – die allgemeinen Regeln der § 73 und § 74. Satz 1 gilt unbeschadet 
des § 73 Absatz 1 Satz 1, das heißt, die Regelung lässt die Abgabeverpflichtung der nach 
§ 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten unberührt.  


Satz 2 modifiziert den Inhalt des Mindeststeuer-Berichts im Falle einer Mehrmütter-Unter-
nehmensgruppe. Danach hat der Mindeststeuer-Bericht Angaben zu jeder einzelnen Un-
ternehmensgruppe der Mehrmütter-Unternehmensgruppe zu enthalten. Satz 2 gilt dabei 
nicht bloß für die nach Satz 1 abgabeverpflichteten obersten Muttergesellschaften, sondern 
auch für die nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten der Mehrmütter-
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Unternehmensgruppe, deren nach § 73 Absatz 1 Satz 1 bestehende Abgabeverpflichtung 
unberührt bleibt.  


Satz 3 erklärt die Vorschrift des § 73 Absatz 2 hinsichtlich der Abgabeverpflichtung nach 
Satz 1 für entsprechend anwendbar. Danach entfällt die Verpflichtung der obersten Mutter-
gesellschaften zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts, wenn eine der obersten Mutterge-
sellschaften oder eine von den obersten Muttergesellschaften zur Übermittlung beauftrag-
ten Geschäftseinheit den Mindeststeuer-Bericht in ihrem jeweiligen Belegenheitsstaat ab-
gibt, mit diesem Belegenheitsstaat eine anerkannte völkerrechtliche Vereinbarung existiert 
und der Austausch tatsächlich durchgeführt wird.  


Zu Absatz 7 


Absatz 7 definiert den Begriff der Mehrmütter-Unternehmensgruppe. Eine solche liegt vor, 
wenn die obersten Muttergesellschaften mindestens zweier Unternehmensgruppen eine 
Vereinbarung getroffen haben, durch die entweder eine Verbundstruktur (Absatz 8) oder 
eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung (Absatz 9) entsteht.  


Zu Absatz 8 


Absatz 8 definiert eine Verbundstruktur. Eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr 
obersten Muttergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen ist danach eine Ver-
bundstruktur, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: 


Erstens müssen mindestens 50 Prozent der Eigenkapitalbeteiligungen an den obersten 
Muttergesellschaften der selbstständigen Unternehmensgruppen aufgrund der Rechtsform, 
von Übertragungsbeschränkungen oder anderen Bedingungen miteinander verbunden sein 
und dürfen nicht unabhängig voneinander übertragen oder gehandelt werden können. Im 
Fall einer Börsennotierung der verbundenen Eigenkapitalbeteiligungen werden diese zu ei-
nem einzigen Preis notiert. 


Zweitens muss eine der obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss aufstellen, 
in dem die Vermögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme aller 
Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaft-
lichen Einheit dargestellt werden und der nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften einer 
externen Prüfung unterzogen werden muss. 


Zu Absatz 9 


Absatz 9 definiert eine Konstruktion mit zweifacher Börsennotierung. Eine Konstruktion mit 
zweifacher Börsennotierung ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr obersten Mut-
tergesellschaften selbständiger Unternehmensgruppen, in deren Rahmen 


1. die obersten Muttergesellschaften vereinbaren, ihre Geschäftstätigkeit nur vertraglich 
zusammenzulegen, 


2. die obersten Muttergesellschaften gemäß der vertraglichen Vereinbarung Ausschüt-
tungen in Bezug auf Dividenden und im Liquidationsfall nach einem im Voraus festge-
legten Anteilsverhältnis an ihre Gesellschafter vornehmen, 


3. ihre Tätigkeiten gemäß der vertraglichen Vereinbarung als die einer einzigen wirt-
schaftlichen Einheit verwaltet werden, sie aber ihre eigene Rechtspersönlichkeit behal-
ten,  


4. die Beteiligungen an den obersten Muttergesellschaften, die die Vereinbarung einge-
gangen sind, unabhängig voneinander auf verschiedenen Kapitalmärkten notiert, ge-
handelt oder übertragen werden, und 
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5. die obersten Muttergesellschaften einen Konzernabschluss aufstellen, in dem die Ver-
mögenswerte, Schulden, Erträge, Aufwendungen und Zahlungsströme aller Einheiten 
der Unternehmensgruppen zusammen als die einer einzigen wirtschaftlichen Einheit 
dargestellt werden und dieser nach den aufsichtsrechtlichen Vorschriften einer exter-
nen Prüfung unterzogen werden muss. 


Zu Teil 7 (Besonderheiten bei obersten Muttergesellschaften, 
Ausschüttungssystemen und Investmenteinheiten) 


Der siebte Teil beinhaltet spezielle Regelungen für Geschäftseinheiten, die besonderen 
Steuerregimen unterliegen und ergänzt diesbezüglich insbesondere die Vorschriften betref-
fend die Mindeststeuer-Gewinnermittlung und die Ermittlung der angepassten erfassten 
Steuern. Dies umfasst neben Sonderregelungen für oberste Muttergesellschaften, die steu-
erlich transparent sind oder einem Dividendenabzugsregime auch Geschäftseinheiten, die 
einem zulässigen Ausschüttungssystem unterworfen werden sowie Investmenteinheiten. 


Zu Abschnitt 1 (Besonderheiten bei obersten Muttergesellschaften) 


Zu § 67 (Transparente oberste Muttergesellschaft) 


§ 67 enthält Sonderregelungen für oberste Muttergesellschaften, die steuerlich transparent 
sind. Die Regelung gilt dabei unabhängig davon, ob die oberste Muttergesellschaft in einem 
Steuerhoheitsgebiet belegen oder als staatenlos zu behandeln ist (vgl. § 6 Absatz 2). 


Die Vorschriften zur Zuordnung von Gewinnen und Verlusten (§ 41) sowie der erfassten 
Steuern (§ 47 Absatz 1 Nummer 1 und 2) sind bei transparenten Einheiten darauf ausge-
richtet, diese entweder dem gruppenzugehörigen Gesellschafter oder der Betriebsstätte 
zuzurechnen (zum Beispiel wird eine beim gruppenzugehörigen Gesellschafter im Jahres-
abschluss erfasste Steuer bezogen auf den Gewinn einer Betriebsstätte einer Personenge-
sellschaft, an der er beteiligt ist, dieser Betriebsstätte zugerechnet; 
§ 47 Absatz 1 Nummer 2). Diese Grundsystematik passt allerdings nicht für die Situation, 
in der die oberste Muttergesellschaft selbst eine transparente Einheit ist, da die Gesell-
schafter dieser Muttergesellschaft nicht Bestandteil der Unternehmensgruppe sind. In die-
sem Fall müssten entweder die Steuern dieser Gesellschafter der Muttergesellschaft zuge-
rechnet werden oder der Mindesteuer-Gewinn der Muttergesellschaft um die Teile gekürzt 
werden, die bei den Gesellschaftern einer Besteuerung über dem Mindeststeuersatz unter-
liegen. Die GloBE-Mustervorschriften und die darauf basierende MinBestRL sehen eine 
Kürzung des Mindeststeuer-Gewinns vor, die in diesem Paragraphen geregelt wird. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 sieht drei jeweils eigenständige Regelungen zur Kürzung des Mindeststeuer-Ge-
winns um den betragsmäßigen Anteil vor, der auf die betreffenden Gesellschafter der je-
weiligen Eigenkapitalbeteiligung entfällt. Wie auch bei § 41 erfolgt hier eine beteiligungsbe-
zogene Betrachtungsweise. 


Zu Nummer 1 


Die Nummer 1 enthält die Grundregelung und Vorgaben in Bezug auf den Besteuerungs-
zeitraum und die Besteuerungshöhe.  


In zeitlicher Hinsicht muss der Gesellschafter mit den Einkünften der obersten Mutterge-
sellschaft in einem Veranlagungszeitraum der Besteuerung unterliegen, der innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der Unternehmensgruppe endet. Be-
zogen auf einen nach dem Einkommensteuergesetz unbeschränkt oder beschränkt steuer-
pflichtigen Mitunternehmer ist diese Voraussetzung regelmäßig erfüllt, da der Gewinn aus 
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der obersten Muttergesellschaft in dem Kalenderjahr bezogen wird, in dem das Wirtschafts-
jahr endet (vgl. § 4a des Einkommensteuergesetzes). 


In Bezug auf die Besteuerungshöhe sind in Buchstaben a) und b) zwei Alternativen gere-
gelt: 


Die Alternative in Buchstaben a) ist erfüllt, wenn der betreffende Gesellschafter mit Blick 
auf den vollen ihm zugewiesenen betragsmäßigen Anteil einer Besteuerung zu einem no-
minalen Steuersatz von mindestens 15 Prozent unterliegt. Davon ist bei natürlichen im In-
land steuerpflichtigen Personen regelmäßig aufgrund der progressiven Ausgestaltung des 
Einkommensteuertarifs auszugehen, denn für die Berechnung wird ein zu versteuerndes 
Einkommen des betreffenden Gesellschafters von 100 000 Euro angenommen. Bei steuer-
freien Einkunftsteilen liegt eine solche volle Besteuerung regelmäßig nicht vor. Dies gilt zum 
Beispiel nicht, wenn es sich um nach einem DBA steuerfreie Betriebsstätten-Einkünfte han-
delt, da für diese Betriebsstätte Absatz 3 gesondert Anwendung findet. Für Zwecke der 
Rechnungslegung ist ein Gewinn dieser Betriebsstätte zwar im Gewinn der obersten Mut-
tergesellschaft enthalten. Für Zwecke der Mindestbesteuerung wird diese Betriebsstätte je-
doch als eigenständige Geschäftseinheit behandelt und der Mindeststeuer-Jahresüber-
schuss dementsprechend nach § 40 zugeordnet; insofern ist der Mindeststeuer-Gewinn der 
obersten Mutterpersonengesellschaft bereits um das Ergebnis der Betriebsstätte „gekürzt“. 
Eine Besteuerung zum vollen zugewiesenen Anteil liegt hingegen auch dann vor, wenn ein 
Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsquellen erfolgt. Insofern ist auf den nomina-
len Steuersatz vor Verlustberücksichtigung abzustellen. Einkünfte aus dem Sonderbe-
triebsvermögensbereich der Mitunternehmerschaft sind von den gesamthänderischen Ein-
künften der Mitunternehmerschaft ebenfalls als andere Einkunftsquelle zu behandeln. 


Die Alternative in Buchstabe b ist erfüllt, wenn nach vernünftigem kaufmännischem Ermes-
sen davon ausgegangen werden kann, dass die Summe der angepassten erfassten Steu-
ern der obersten Muttergesellschaft und die Steuern des Gesellschafters bezogen auf sei-
nen Gewinnanteil mindestens dem Betrag von 15 Prozent dieses Gewinnanteils entspricht. 
Eine exakte Berechnung der effektiven Steuerbelastung entsprechend diesem Gesetz ist 
nicht erforderlich. Die Voraussetzungen sind von der Unternehmensgruppe auf Basis der 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls nachzuweisen (zum Beispiel durch Vorlage des Ein-
kommensteuerbescheids). 


In die Betrachtung ist die Steuerbelastung des Gesellschafters auf seinen Gewinnanteil so-
wie die Steuerbelastung der obersten Mutterpersonengesellschaft hierauf (zum Beispiel mit 
Gewerbesteuer) sowie bei steuertransparenten Strukturen (mehrstöckige Personengesell-
schaftsstrukturen) auch die Steuerbelastung dieser nachgeschalteten Einheiten einzube-
ziehen. Für Zwecke der Nummer 1 ist Gesellschafter auch eine Person, der die Einkünfte 
nach § 15 des Einkommensteuergesetzes zugerechnet werden (zum Beispiel Unterbetei-
ligte oder Nießbraucher).  


Zu Nummer 2 


Für natürliche Personen, ungeachtet deren Ansässigkeit, die zusammengenommen höchs-
tens zu fünf Prozente an den Gewinnen und Vermögenswerten der obersten Mutterperso-
nengesellschaft beteiligt sind (Kleinbeteiligung), ist in Nummer 2 eine pauschale Kürzung 
vorgesehen. Insofern bedarf es keines Nachweises zur Höhe der Steuerbelastung auf 
Ebene des Gesellschafters. Dies erleichtert die Administrierung für die Beteiligten.  


Zu Nummer 3 


Für die in Nummer 3 aufgeführten Einheiten, die im Belegenheitsstaat der obersten Mutter-
personengesellschaft belegen sind, ist eine mit Nummer 2 vergleichbare pauschale Kür-
zung bei Kleinbeteiligung vorgesehen. 







 - 255 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Satz 2 stellt klar, dass die erfassten Steuern verhältnisgemäß zu kürzen sind (vgl. 
§ 46 Nummer 1). 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält für den Verlustfall eine spiegelbildliche Regelung zu Absatz 1. Dies dient 
unter anderem auch der Verhinderung einer doppelten Verlustnutzung (beim Gesellafter 
und bei der Ermittlung des effektiven Steuersatzes der Unternehmensgruppe). Sofern die 
Gesellschafter die Verluste der transparenten Einheit nutzen können (auch zum Beispiel im 
Rahmen eines Verlustvortrags), ist der Mindeststeuer-Verlust entsprechend zu kürzen. Für 
einen danach verbleibendenden Verlust der obersten Muttergesellschaft (das heißt der 
nicht von den Gesellschaftern genutzt werden kann) kann das Mindeststeuer-Verlustwahl-
recht beansprucht werden (vgl. § 49 Absatz 4 Satz 2).  


Zu Absatz 3 


Absatz 3 erweitert die Anwendung der Absätze 1 und 2 auf Betriebsstätten der obersten 
Mutterpersonengesellschaft, in der die Mutterpersonengesellschaft entweder unmittelbar 
oder mittelbar, über eine steuertransparente Struktur, ihre Geschäftstätigkeit ausübt. 


Zu § 68 (Oberste Muttergesellschaft mit Dividendenabzugssystem) 


§ 68 enthält Sonderregelungen für oberste Muttergesellschaften, die einem Dividendenab-
zugsregime unterliegen. Transparente oberste Muttergesellschaften und oberste Mutterge-
sellschaften, die einem Dividendenabzugsregime unterliegen, sind insoweit vergleichbar, 
als dass die Besteuerung der von ihnen erwirtschaften Erträge im Kern auf Ebene des Ge-
sellschafters erfolgt (Ein-Ebenen-Besteuerung). Vor diesem Hintergrund ist § 68 eng an die 
Regelungssystematik des § 67 angelegt. Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings 
bei der Behandlung von Verlusten. Insofern bleibt bei intransparenten Einheiten die Ab-
schirmwirkung erhalten, so dass in § 68 keine mit § 67 Absatz 2 vergleichbare Regelung 
vorgesehen ist. 


Zu Absatz 1 


Vergleichbar mit § 67 Absatz 1 sieht Absatz 1 eine Kürzung des Mindesteuer-Gewinns um 
den Betrag abzugsfähiger Dividenden vor, der innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende 
des Geschäftsjahres ausgeschüttet wird, höchstens jedoch in Höhe des Mindeststeuer-Ge-
winns. Voraussetzung hierfür ist die Erfüllung einer der in Nummer 1 bis 4 vorgesehenen 
Voraussetzungen. Diese entsprechen im Wesentlichen der Systematik des § 67 Absatz 1. 


Hiervon abweichend ist in Nummer 2 eine Sonderregelung für Genossenschaftsdividenden 
einer Versorgungsgenossenschaft (zum Beispiel Einkaufsgenossenschaft) bei natürlichen 
Personen vorgesehen. In diesem Fall kommt es auf die Besteuerungshöhe nicht an. Bezo-
gen auf andere Dividendenempfänger werden diese nach Nummer 1 Satz 2 in bestimmten 
Fällen zwar als der Besteuerung unterliegend angesehen. Die Besteuerungshöhe ist jedoch 
entsprechend den Umständen des Einzelfalles zu bestimmen. 


Weitere Abweichungen sind der Ausschluss von Pensions-Dienstleistungseinheiten vom 
Kreis der Begünstigten und die fehlende Beschränkung auf Kleinbeteiligungen in Num-
mer 4. Hierdurch soll eine ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Dividendenabzugsregi-
men durch Pensionseinheiten mittels Zwischenschaltung von Pensions-Dienstleistungsein-
heiten verhindert werden.  


Bei einer Kürzung des Mindeststeuer-Gewinns nach Satz 1 sind die erfassten Steuern pro-
portional zu kürzen. Dies betrifft allerdings nur diejenige Steuerart, für die der Dividenden-
abzug nicht steuermindernd wirkt.  
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Zu Absatz 2 


Absatz 2 erweitert die Kürzung nach Absatz 1 auf andere im Steuerhoheitsgebiet der obers-
ten Muttergesellschaft belegene Geschäftseinheiten, sofern die oberste Muttergesellschaft 
an die nach Absatz 1 begünstigten Empfänger durchschüttet.  


Zu Absatz 3 bis Absatz 5 


Die Absätze 3 bis 5 enthalten die für die Anwendung notwendigen Begriffsdefinitionen. 


Zu Abschnitt 2 (Ausschüttungssysteme) 


Zu § 69 (Zulässige Ausschüttungssysteme) 


§ 69 gewährt dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, Geschäftseinheiten, die einem zuläs-
sigen Ausschüttungssteuersystem unterliegen, in die Struktur der Mindeststeuer-Regeln 
einzubinden. 


Ein zulässiges Ausschüttungssteuersystem ist ein Körperschaftsteuersystem, das die Vo-
raussetzungen nach § 7 Absatz 36 erfüllt. Hierfür muss das Körperschaftsteuersystem zum 
einen eine Ertragsteuer beim Unternehmen vorsehen, die im Allgemeinen nur dann zu ent-
richten ist, wenn das Unternehmen Gewinne an die Gesellschafter ausschüttet, eine (fiktive) 
Gewinnausschüttung unterstellt wird oder wenn im Unternehmen bestimmte nicht ge-
schäftsbezogene Aufwendungen anfallen. Zum anderen muss es eine Steuer mindestens 
in Höhe des Mindeststeuersatzes vorsehen und schließlich am oder vor dem 1. Juli 2021 
in Kraft gewesen sein. 


In einem zulässigen Ausschüttungssystem fallen das Geschäftsjahr, indem der Gewinn er-
wirtschaftet wurde und damit Mindeststeuer-Jahresüberschuss oder Mindeststeuer-Jahres-
fehlbetrag ausgewiesen wird und das Geschäftsjahr, in dem der Gewinn besteuert wird, 
auseinander. Darüber hinaus gestattet es § 46 nicht, dass eine latente Steuerschuld für 
Steuern, die erst bei einer Ausschüttung anfallen, in den Gesamtbetrag der angepassten 
latenten Steuern einbezogen wird. Aus diesem Grunde wäre es möglich, dass eine Unter-
nehmensgruppe in Geschäftsjahren ohne hinreichende Ausschüttungen nach diesem Ge-
setz steuerpflichtig wird. Denn der Betrag der angepassten erfassten Steuern wird gering 
ausfallen oder null betragen. Darüber hinaus lässt der effektive Steuersatz in Geschäftsjah-
ren mit vergleichsweiser hohen Ausschüttungsvolumen keinen Rückschluss auf den in dem 
jeweiligen Geschäftsjahr erwirtschafteten Gewinn. § 69 verringert diese zeitlichen Inkon-
gruenzen innerhalb eines Vierjahreszeitraums. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 gewährt der berichtspflichtigen Geschäftseinheit ein jährliches Wahlrecht. Dessen 
Ausübung hat zur Folge, dass die nach Absatz 2 ermittelte fiktive Anrechnungssteuer zu 
den angepassten erfassten Steuern der Geschäftseinheit (nach § 42) hinzugerechnet wer-
den. 


Innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets kann das Wahlrecht nach Satz 2 nur einheitlich aus-
geübt werden, sodass es innerhalb dessen auf alle dort belegenen Geschäftseinheiten an-
zuwenden ist. 


Nach Satz 3 in Verbindung mit § 75 Absatz 1 gilt das Wahlrecht jeweils für ein Geschäfts-
jahr und wird automatisch erneuert, sofern die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahl-
recht nicht am Ende des Geschäftsjahres widerruft. 
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Zu Absatz 2 


Aus Absatz 2 ergibt sich der Betrag, in dessen Höhe eine fiktive Anrechnungssteuer hinzu-
gerechnet werden kann. Hierzu stehen zwei mögliche Rechenwege zur Verfügung, von 
dem jeweils der gewählt werden muss, der den niedrigeren Betrag ergibt. 


Zum einen (Nummer 1) kann dies der Betrag an angepassten erfassten Steuern, der not-
wendig ist, um den nach § 51 Absatz 1 Satz 2 berechneten effektiven Steuersatz für das 
Steuerhoheitsgebiet für das Geschäftsjahr auf den Mindeststeuersatz anzuheben, sein. 


Zum anderen (Nummer 2) kann sich der Betrag der fiktiven Anrechnungssteuer ergeben 
aus dem Betrag an Steuern, der fällig gewesen wäre, wenn die in dem Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten ihren gesamten Gewinn, der einem berücksichtigungsfähi-
gen Ausschüttungssteuersystem unterliegt, in diesem Geschäftsjahr ausgeschüttet hätten. 
Wenn also der Mindeststeuer-Gewinn in einem Geschäftsjahr die Erträge, die ausgeschüt-
tet werden und besteuert werden könnten übersteigen würde, wäre die fiktive Anrechnungs-
steuer auf den zuletzt genannten Betrag begrenzt. Mit anderen Worten: Der Betrag an Steu-
ern, der anfallen würde, wenn die Gewinne in dem Geschäftsjahr ausgeschüttet würden. 


Durch die Begrenzung in Nummer 2 wird sichergestellt, dass die fiktive Anrechnungssteuer 
nicht den Betrag an Steuern übersteigt, der anfallen würde, wenn alle Gewinne im Ge-
schäftsjahr der Erwirtschaftung ausgeschüttet würden. Hierdurch soll die Regelung zum 
Nachversteuerungskontoverlustvortrag nicht beeinträchtigt werden. Daher ermittelt sich der 
Betrag in Nummer 2 ohne Berücksichtigung eines offenen Saldos nicht ausgeschütteter 
Gewinne der Geschäftseinheiten im Steuerhoheitsgebiet zum Ende des vorangegangenen 
Geschäftsjahres. 


Zu Absatz 3 


Zu Satz 1 


Um nachzuvollziehen in welcher Höhe eine fiktive Anrechnungssteuer innerhalb der vier-
jährlichen Periode ermittelt wurde, ist ein Nachversteuerungskonto zu bilden. Dieses Nach-
versteuerungskonto ist für jedes Geschäftsjahr, auf das das Wahlrecht nach Absatz 1 An-
wendung findet, zu bilden. Diese Nachversteuerungskonten müssen den Steuerbehörden, 
die eine PES, SES oder NES erheben, zur Ermittlung einer fiktiven Anrechnungssteuer zur 
Verfügung gestellt werden.  


Da sich das Wahlrecht nach Absatz 1 Satz 2 auf alle Geschäftseinheiten in einem Steuer-
hoheitsgebiet erstreckt (jurisdictional blending), ist ein Nachversteuerungskonto für alle Ge-
schäftseinheiten innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets zu führen. Dies stellt auch sicher, 
dass bei einer Konsolidierung oder Gruppenbesteuerung die ausgeglichenen Gewinne oder 
Verluste in dem Nachversteuerungskonto berücksichtigt werden. 


Zu Satz 2 


Das Nachversteuerungskonto wird jedes Geschäftsjahr in Höhe der nach Absatz 2 ermit-
telten fiktiven Anrechnungssteuer erhöht. Diese jährlichen Erhöhungen können nach den in 
den Nummer 1 – 3 aufgeführten Beträgen gemindert werden. 


Zu Satz 3 


Die Nachversteuerungskonten werden durch die in den Nummern 1 bis 3 aufgeführten Be-
träge in chronologischer Reihenfolge gemindert. Die Minderung erfolgt am Ende jedes Ge-
schäftsjahres und betrifft die offenen Salden früherer Geschäftsjahre. Die Minderung be-
ginnt bei dem ältesten gebildeten Konto. Die Salden können nicht unter null sinken. 
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Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 sinkt der offene Saldo in der Höhe auf Ausschüttungen entrichteten Steu-
ern. Die betrifft sowohl tatsächlich vorgenommene Ausschüttungen als auch Steuern auf 
fiktive Ausschüttungen. Da der Betrag nach Nummer 1 anhand der Steuer auf Ausschüt-
tungen bemessen wird, haben Änderungen des Steuersatzes hierauf einen unmittelbaren 
Einfluss. Wenn beispielsweise der Steuersatz auf fiktive Ausschüttung gesenkt wird, ist ein 
höherer Ausschüttungsbetrag erforderlich, um durch Nummer 1 eine potentielle Nachver-
steigerung zu verhindern. Andersherum gilt dies auch, sodass ein angehobener Steuersatz 
dazu führt, dass ein geringerer Ausschüttungsbetrag erforderlich, um durch Nummer 1 eine 
potentielle Nachversteigerung zu verhindern. 


Zu Nummer 2 


Daneben verringert sich der Betrag des Nachversteuerungskontos um das Produkt aus der 
Verrechnung von Mindeststeuer-Gesamtverlust und Mindeststeuersatz. Im Sinne des juris-
dictional blending werden hierfür alle Geschäftseinheiten innerhalb eines Steuerhoheitsge-
biets gemeinsam betrachtet. 


Weil das Nachversteuerungskonto nur für fiktive Ausschüttungen gebildet wird und nicht für 
alle Erträge, muss auch der Mindeststeuer-Gesamtverlust in einen äquivalenten negativen 
Ausschüttungssteuerbetrag übertragen werden. Aus diesem Grunde wird der Mindest-
steuer-Gesamtverlust mit dem Mindeststeuersatz multipliziert und nur dessen Produkt mit 
dem offenen Saldo des Nachversteuerungskontos verrechnet. Durch Nummer 2 wird ein 
Verlustrücktrag in einem Ausschüttungssteuersystem ermöglicht. Ein Verlustrücktrag ist 
notwendig, weil diese Verluste ausschüttungsfähige Gewinne, also die Fähigkeit einer Ge-
schäftseinheit zu versteuernde Dividenden zu verteilen, ausgleichen. 


Zu Nummer 3 


Schließlich verringert sich der offene Saldo eines Nachversteuerungskontos um einen nach 
Absatz 4 gebildeten Nachversteuerungskontoverlustvortrag. 


Zu Absatz 4 


Sofern der Betrag nach Absatz 3 Nummer 2 den offenen Saldo aller Nachversteigerungs-
konten übersteigt in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet übersteigt, also ein Verlust übrig-
bleibt, ist hierfür ein Nachversteuerungskontoverlustvortrag zu bilden. Auch dieser Nach-
versteuerungskontoverlustvortrag gilt im Sinne des jurisdictional blending für alle Ge-
schäftseinheiten innerhalb eines Steuerhoheitsgebiets. Dieser Nachversteuerungskonto-
verlustvortrag ist in den nachfolgenden Geschäftsjahren als Minderung der Nachversteue-
rungskonten heranzuziehen. Soweit ein Nachversteuerungskontoverlustvortrag berück-
sichtigt werden kann, ist dieser gemindert. 


Wenn eine Geschäftseinheit eine Unternehmensgruppe verlässt oder im Wesentlichen alle 
Vermögenswerte aus der Unternehmensgruppe heraus oder aus dem Steuerhoheitsgebiet 
veräußert werden, muss der Nachversteuerungskontoverlustvortrag um den der Geschäfts-
einheit zurechenbaren Betrag gemindert werden.  


Zu Absatz 5 


Nach Absatz 5 müssen der effektive Steuersatz sowie die Ergänzungssteuer neu berechnet 
werden. Dies ist der Fall, wenn das Nachversteuerungskonto noch einen offenen Saldo 
aufweist, also nicht auf null gesenkt worden ist. Der Zeitpunkt dieser Betrachtung fällt auf 
den letzten Tag des vierten Geschäftsjahres nach dem Geschäftsjahr, für das das Konto 
gebildet wurde. Damit wird das Wahlrecht zeitlich begrenzt; auch wenn es nach vier Jahren 
weiterhin erneut jährlich ausgeübt werden kann, erfolgt die Verrechnung der offenen Salden 
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des Nachversteuerungskontos mit den Beträgen nach Absatz 3 ausschließlich innerhalb 
eines vier Jahre umfassenden Zeitraums. 


Die nach Absatz 5 erforderliche Neuberechnung erfolgt, indem die angepassten Steuern 
des jeweiligen Geschäftsjahres um den noch offenen Saldo des jeweiligen Geschäftsjahres 
reduziert werden. Im Ergebnis soll die Ergänzungssteuerschuld bei Ausübung des Wahl-
rechts ebenso so hoch sein, wie sie es bei einer unmittelbaren Besteuerung der Ausschüt-
tungen gewesen wäre. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 stellt sicher, dass Zahlungen für Steuern auf tatsächliche oder fiktive Ausschüt-
tungen nicht sowohl das Nachversteuerungskonto als auch den Betrag der angepassten 
erfassten Steuern mindern. Daher werden nur Steuern auf Ausschüttungen, die einen offe-
nen Saldo auf dem Nachversteuerungskonto übersteigen, als angepasste erfasste Steuern 
berücksichtigt. Steuern, die in einem zulässigen Ausschüttungssteuersystem für nicht er-
werbsbezogene Aufwendungen gezahlt werden, sind daneben jedoch weiterhin erfasste 
Steuern im Sinne des vierten Teils.  


Zu Absatz 7 


Zu Nummer 1 


Wenn eine Geschäftseinheit eine Unternehmensgruppe verlässt oder im Wesentlichen alle 
Vermögenswerte aus der Unternehmensgruppe heraus oder aus dem Steuerhoheitsgebiet 
veräußert werden müssen der effektive Steuersatz und die Ergänzungssteuer in Bezug auf 
das betroffene Steuerhoheitsgebiet für jedes vorangegangene Geschäftsjahr neu berech-
net werden. Absatz 7 hat keine allgemeine Steuerpflicht für die Veräußerung von Vermö-
genswerten zur Folge. Damit übereinstimmend ist Absatz 7 nicht von der Anwendbarkeit 
der Übertragung im Rahmen der Mindeststeuer-Reorganisation nach § 64 abhängig. 


Die Neuberechnung geschieht nach Nummer 1 im Sinne der Prinzipien des § 55, indem der 
Betrag der angepassten erfassten Steuern für das Geschäftsjahr um den Saldo des Nach-
versteuerungskontos gemindert wird.  


Zu Nummer 2 


Wenn die Neuberechnung nach Nummer 1 einen zusätzliche Ergänzungssteuerbetrag zur 
Folge hat, wird dieser Betrag mit der Nachversteuerungsquote nach Absatz 8 multipliziert. 
Das Produkt dieser Multiplikation wird dann in die zusätzliche Ergänzungssteuer im laufen-
den Jahr einbezogen. Wenn die die Unternehmensgruppe verlassende Geschäftseinheit in 
dem Geschäftsjahr einen Mindeststeuer-Verlust vorweist, beträgt die Nachversteuerungs-
quote für das Geschäftsjahr null, sodass keine Nachversteuerung für dieses Geschäftsjahr 
erforderlich ist. 


Nach Anwendung des Absatz 7 müssen das Nachversteuerungskonto, der Mindeststeuer-
Gewinn in dem Steuerhoheitsgebiet, die angepassten erfassten Steuern und der substanz-
basierte Freibetrag des jeweiligen Geschäftsjahres, für das ein Nachversteuerungskonto 
besteht, angepasst werden. Die Anpassung erfolgt in Form einer Minderung unter Anwen-
dung der Nachversteuerungsquote. Dies erfolgt, indem jeder dieser anpassungsbedürftigen 
Werte mit der Nachversteuerungsquote multipliziert wird. Das Ergebnis dessen wird an-
schließend gemindert um oder multipliziert mit der Differenz zwischen 1,0 und der Nach-
versteuerungsquote (in der Form einer Dezimalzahl). Hierdurch wird sichergestellt, dass 
nachfolgende Anpassungen des Nachversteuerungskontos bei der Ermittlung des effekti-
ven Steuersatzes und der Ergänzungssteuer am Ende einer Vier-Jahres-Periode voll be-
rücksichtigt werden.  
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Zu Absatz 8 


Absatz 8 enthält die Vorschriften zur Ermittlung der Nachversteuerungsquote. Diese ergibt 
sich geschäftsjährlich aus dem Verhältnis des Mindeststeuer-Gewinns der Geschäftseinheit 
zum Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets. 


Der Mindeststeuer-Gewinn der Geschäftseinheit meint die Summe der nach dem dritten 
Teil ermittelten Mindeststeuer-Gewinne der Geschäftseinheit, die die Unternehmensgruppe 
verlässt. Der Netto-Gewinn des Steuerhoheitsgebiets ist die Summe der nach § 51 ermit-
telten Mindeststeuer-Gesamtgewinne des Steuerhoheitsgebiets für jedes der Geschäfts-
jahre. Beide Werte des Bruchs beziehen sich auf jedes der Geschäftsjahre, auf die sich die 
Nachversteuerungskonten für fiktive Ausschüttungen für das Steuerhoheitsgebiet bezie-
hen. Wenn die ausscheidende Geschäftseinheit einen Mindeststeuer-Verlust für ein Ge-
schäftsjahr, für das ein Nachversteuerungskonto gebildet wurde, aufweist, werden weder 
der Mindeststeuer-Verlust noch das Nachversteuerungskonto für die Ermittlung der Nach-
versteuerungsquote berücksichtigt. 


Zu Abschnitt 3 (Besonderheiten bei Investmenteinheiten) 


Investmenteinheiten, die eine oberste Muttergesellschaft sind, sind vom Anwendungsbe-
reich dieses Gesetzes ausgenommen, da sie keine Geschäftseinheiten einer Unterneh-
mensgruppe sind. Der Gewinn einer Investmenteinheit wird jedoch im Abschluss der Un-
ternehmensgruppe konsolidiert und somit in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes in-
volviert. Die §§ 70 bis 72 enthalten deswegen Sondervorschriften für Investmenteinheiten 
(§ 7 Absatz 18). 


§ 70 enthält die Vorschriften zur Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investment-
einheiten. Die Norm findet Anwendung, sofern die Einheiten nicht von ihren Wahlrechten 
nach §§ 71 und 72 Gebrauch gemacht haben. Regelmäßig wird der Gewinn von Invest-
menteinheiten nicht oder nur kaum auf der Ebene der Einheiten versteuert, sodass sie steu-
erlich transparent sind. Nach § 70 werden der effektive Steuersatz und der Ergänzungs-
steuerbetrag unter isolierter Betrachtung der betroffenen Investmenteinheiten berechnet. 
Die Vorschrift stellt außerdem sicher, dass Minderheitsanleger nicht zur Abgabe eines Er-
gänzungssteuerbetrags verpflichtet werden. Daher werden der effektive Steuersatz und der 
Ergänzungssteuerbetrag nur berechnet, soweit sie der Unternehmensgruppe zurechenbar 
sind. 


§ 70 enthält ein Wahlrecht für Investmenteinheiten, nach dessen Ausübung diese als steu-
ertransparente Einheiten behandelt werden. Sofern Investmenteinheiten bereits steuer-
transparent im Sinne dieses Gesetzes sind, ist die Ausübung dieses Wahlrechts nicht er-
forderlich. Das Wahlrecht nach § 70 hat zur Folge, dass die betroffenen Einheiten steuerlich 
transparent sind und eine isolierte Ermittlung ihres effektiven Steuersatzes oder Ergän-
zungssteuerbetrags nicht nach § 70 erforderlich ist. 


Während sich das Wahlrecht nach § 71 auf die gesamte Investmenteinheit bezieht, gilt das 
Wahlrecht nach § 72 für den jeweiligen Anleger. Nach § 72 kann ein Anleger insbesondere 
(fiktive) Ausschüttungen einer Investmenteinheiten in die Ermittlung seines Mindeststeuer-
Gewinns oder Mindeststeuer-Verlusts einbeziehen. 


Zu § 70 (Berechnung des effektiven Steuersatzes für Investmenteinheiten) 


Zu Absatz 1 


§ 70 findet Anwendung für Investmenteinheiten (§ 7 Absatz 18), die keine steuertranspa-
rente Einheiten (§ 7 Absatz 32) sind. Soweit eine Investmenteinheit teilweise steuertrans-
parent oder teilweise umgekehrt hybrid ist, findet Absatz 1 nur insoweit Anwendung, als sie 
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nach dem Steuerrecht des Steuerhoheitsgebiets des Anlegers nicht als transparente Ein-
heit zu beurteilen ist.  


Zu Absatz 2 


Aus Absatz 2 ergibt sich die Berechnungsmethode des effektiven Steuersatzes einer er-
fassten Investmenteinheit. Der effektive Steuersatz wird danach separat von anderen Ge-
schäftseinheiten in demselben Steuerhoheitsgebiet berechnet. Mit anderen Worten werden 
der Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust und der Betrag der erfassten Steu-
ern nicht mit anderen Geschäftseinheiten vermischt. Wenn die Unternehmensgruppe je-
doch Anteile an verschiedenen Investmenteinheiten, die in demselben Steuerhoheitsgebiet 
belegen sind, hält, wird deren effektiver Steuersatz gemeinsam berechnet. 


Der effektive Steuersatz ergibt sich nach Satz 2, indem der Betrag der angepassten erfass-
ten Steuern der Investmenteinheit durch den der Unternehmensgruppe zuzurechnenden 
Anteil des nach dem dritten Teil bestimmten Mindeststeuer-Gewinns dieser Investmentein-
heit geteilt wird. 


Der Betrag der angepassten erfassten Steuern der Investmenteinheit ergibt sich nach 
Satz 3 aus der Anwendung der §§ 42 bis 46. Zusätzlich sind die der Investmenteinheit nach 
§ 47 zuzurechnenden erfassten Steuern in diesen Betrag einzubeziehen. Die angepassten 
erfassten Steuern umfassen ausschließlich Steuern, die auf Gewinne entfallen, die zu dem 
der Unternehmensgruppe zuzurechnenden Anteil am Mindeststeuer-Gewinn der Invest-
menteinheit gehören. Dieser Anteil wird in Satz 5 definiert. Danach ermittelt sich der Anteil 
unter Anwendung des § 8 Absatz 2, wobei nur Beteiligungen berücksichtigt werden, für die 
kein Wahlrecht nach § 71 oder 72 ausgeübt wurde. Somit ist ausgeschlossen, dass Steu-
ern sowohl nach § 70 als auch nach § 71 oder 72 (also doppelt) erfasst werden. Aus Satz 6 
ergibt sich die auf das Steuerhoheitsgebiet bezogene Betrachtungsweise, nach der alle in 
demselben Steuerhoheitsgebiet belegenen Investmenteinheit zusammengenommen wer-
den (jurisdictional blending). 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die Berechnung des substanzbasierten Freibetrags. 


Zu § 71 (Steuertransparenzwahlrecht für Investmenteinheiten) 


Anstelle des Besteuerungsregimes nach § 70 kann auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
sellschaft für Investmenteinheiten eine Behandlung als steuertransparente Einheit erfolgen, 
soweit der gruppenzugehörige Gesellschafter einer Besteuerung der Einkünfte aus der Be-
teiligung an diesen Geschäftseinheiten zum Marktwert oder ähnlichen Regelung, die auf 
der jährlichen Anpassung des Zeitwerts beruht, unterliegt oder es sich bei der Investment-
einheit um eine regulierte Versicherungseinheit auf Gegenseitigkeit handelt. Dies setzt 
gleichzeitig Punkt 3.6. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 ange-
nommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 


Zu § 72 (Wahlrecht für steuerpflichtige Ausschüttungen von Investmenteinheiten) 


§ 72 sieht eine weitere alternative Besteuerungsmöglichkeit von Investmenteinheiten und 
Versicherungsinvestmenteinheiten im Sinne eines Ausschüttungsregimes vor. Sofern von 
der Investmenteinheiten und Versicherungsinvestmenteinheiten niedrig besteuerte erwirt-
schafteten Erträge innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren ausgeschüttet und vom grup-
penzugehörigen Gesellschafter mindestens zum Mindeststeuersatz besteuert werden, 
kann das Anfallen eines Steuererhöhungsbetrags verhindert werden. Zu den Ausschüttun-
gen zählen auch ausschüttungsgleiche Erträge. 







 - 262 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Zu Teil 8 (Administration) 


Der achte Teil beinhaltet Vorschriften zur Administration der Mindeststeuer. 


Grundlage ist dabei der sogenannte Mindeststeuer-Bericht. Der erste Abschnitt regelt, wer 
zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts verpflichtet ist (§ 73) und welche Angaben dieser 
zu enthalten hat (§ 74).  


Der zweite Abschnitt enthält allgemeine Bestimmungen für die Ausübung der in diesem 
Gesetz vorgesehenen Wahlrechte (§ 75).  


Der dritte Abschnitt sieht Erleichterungen für bestimmte Konstellationen vor. Solche „Safe-
Harbour-Regelungen“ gelten für Steuerhoheitsgebiete, die eine anerkannte nationale Er-
gänzungssteuer erheben (§ 77) sowie für unwesentliche Geschäftseinheiten (§ 78). 


Zu Abschnitt 1 (Mindeststeuer-Bericht) 


Zu § 73 (Abgabeverpflichtung) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt, wer zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts verpflichtet ist. Die Ver-
pflichtung zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts steht selbstständig neben der Steuerer-
klärungspflicht nach § 91. Es handelt sich bei dem Mindeststeuer-Bericht um eine Mitwir-
kungspflicht in Sinne des § 93 der Abgabenordnung, die durch die Vorgaben dieses Geset-
zes konkretisiert wird. Der Mindeststeuer-Bericht ist also weder Steuererklärung noch 
Grundlagenbescheid. 


Satz 1 bestimmt, dass grundsätzlich jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit ver-
pflichtet ist, den Mindeststeuer-Bericht für das Geschäftsjahr dem Bundeszentralamt für 
Steuern zu übermitteln. Transparente Einheiten, die keine obersten Muttergesellschaften 
sind, sind nicht zur Übermittlung verpflichtet, da sie als staatenlos anzusehen und daher 
nicht im Inland belegen sind. Einheiten, die als Joint Venture im Konzernabschluss behan-
delt werden, sind ebenfalls nicht zur Übermittlung verpflichtet, da sie keine Geschäftsein-
heiten sind. Betriebsstätten hingegen sind zur Abgabe verpflichtet, da sie Geschäftseinhei-
ten sind. 


Verfügt eine Unternehmensgruppe, die die Umsatzgrenze erreicht, über mehrere Ge-
schäftseinheiten im Inland, ist jede dieser Geschäftseinheiten abgabeverpflichtet. Satz 2 
enthält insoweit jedoch eine bedeutende Erleichterung. Sind mehrere Geschäftseinheiten 
einer Unternehmensgruppe nach § 1 steuerpflichtig, kann eine dieser Geschäftseinheiten 
den Mindeststeuer-Bericht im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten übermitteln. Durch 
eine solche Übermittlung tritt auch gegenüber den übrigen nach § 1 steuerpflichtigen Ge-
schäftseinheiten dieser Unternehmensgruppe Erfüllung ein. 


Satz 3 trägt dem Umstand Rechnung, dass die Abgabeverpflichtung der übrigen Geschäfts-
einheiten nur und erst entfällt, wenn die beauftragte Geschäftseinheit im Sinne des Satzes 
2 den Mindeststeuer-Bericht tatsächlich übermittelt. Unterbleibt die Übermittlung, bleibt die 
Abgabeverpflichtung der übrigen nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheiten – für deren 
Erfüllung die Frist des Absatzes 3 gilt – weiter bestehen. Satz 3 begegnet dieser Problema-
tik, indem er für die übrigen Geschäftseinheiten, die auf die fristgerechte Übermittlung durch 
die beauftragte Geschäftseinheit vertrauen durften, eine besondere Übermittlungsfrist vor-
sieht. Kommt die beauftragte Geschäftseinheit der Übermittlungspflicht nicht fristgerecht, 
das heißt innerhalb der Frist des Absatzes 3, nach, haben die übrigen Geschäftseinheiten 
ihre Abgabeverpflichtung innerhalb eines Monats nach Kenntnis von der Nichtübermittlung 
zu erfüllen.  
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Die Abgabeverpflichtung des Mindeststeuer-Berichts ist beim Bundeszentralamt für Steu-
ern angesiedelt, da die Behörde für den grenzüberschreitenden Informationsaustausch zu-
ständig ist. Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt einerseits von Behörden eingehende 
Mindeststeuer-Berichte entgegen und leitet die Mindeststeuer-Berichte von inländischen 
Unternehmensgruppen an die zuständigen ausländischen Behörden weiter. Die Abgabe 
der Mindeststeuererklärung erfolgt hingegen beim örtlich zuständigen Finanzamt (vgl. 
§ 91). 


Zu Absatz 2 


Nach Satz 1 kann die Abgabeverpflichtung einer nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftsein-
heit auch entfallen, wenn eine nicht im Inland belegene und damit nicht nach § 1 steuer-
pflichtige Geschäftseinheit der Unternehmensgruppe den Mindeststeuer-Bericht abgibt. 
Dies setzt zum einen voraus, dass entweder die oberste Muttergesellschaft oder eine von 
ihr beauftragte Geschäftseinheit in ihrem jeweiligen Belegenheitsstaat den Mindeststeuer-
Bericht tatsächlich abgegeben hat (Satz 1 Nummer 1). Zum anderen muss nach Satz 1 
Nummer 2 der Belegenheitsstaat aufgrund eine wirksamen völkerrechtlichen Vereinbarung 
verpflichtet sein, der Bundesrepublik Deutschland Mindeststeuer-Berichte für das betref-
fende Geschäftsjahr im Rahmen des automatischen Informationsaustausches zu übermit-
teln. Als völkerrechtliche Vereinbarung kommen zweiseitige Abkommen oder mehrseige 
Übereinkommen in Betracht. Die völkerrechtliche Vereinbarung ist wirksam, wenn sie im 
zwischenstaatlichen Verhältnis Anwendung findet, was grundsätzlich auch die innerstaatli-
che Anwendung voraussetzt. Die Vereinbarung muss nicht einen gegenseitigen Informati-
onsaustausch vorsehen; ausreichend ist es, wenn der Belegenheitsstaat nicht reziprok zur 
Übermittlung von Informationen an die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutsch-
land verpflichtet ist. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Bundesrepublik Deutschland noch keine 
Vereinbarungen im Sinne der Norm geschlossen. 


Auch im Fall des Satzes 1 entfällt die in Absatz 1 Satz 1 enthaltene Abgabeverpflichtung 
einer nach § 1 steuerpflichtigen Geschäftseinheit erst, wenn der Mindeststeuer-Bericht – im 
Belegenheitsstaat der betreffenden Geschäftseinheit – tatsächlich abgegeben wurde. Vor 
diesem Hintergrund erklärt Satz 2 die Vorschrift des Absatzes 1 Satz 2 für entsprechend 
anwendbar, da insoweit eine ähnliche Interessenslage besteht. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 konkretisiert die nach Absatz 1 Satz 1 bestehende Abgabeverpflichtung, indem er 
Form und Frist der Übermittlung festlegt.  


Satz 1 sieht dabei vor, dass der Mindeststeuer-Bericht im Regelfall spätestens 15 Monate 
nach Ablauf des Geschäftsjahrs an das Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln ist.  


Satz 2 normiert eine besondere Frist für den Fall, dass eine Geschäftseinheit erstmalig 
nach § 1 steuerpflichtig wird und daher nach Absatz 1 Satz 1 abgabeverpflichtet ist. Abwei-
chend von Satz 1 hat die Übermittlung in diesem Fall erstmals ein Mindeststeuer-Bericht zu 
erstellen ist. Diese gegenüber dem Grundfall längere Frist trägt dem Umstand Rechnung, 
dass insbesondere die erstmalige Erstellung und Übermittlung eines Mindeststeuer-Be-
richts eine entsprechende Vorlaufzeit erfordert.  


Satz 3 schreibt vor, dass die Übermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über 
die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch erfolgen muss.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 enthält Vorgaben zur Verarbeitung des Mindeststeuer-Berichts durch das Bun-
deszentralamt für Steuern. 
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Satz 1 sieht vor, dass das Bundeszentralamt für Steuern alle ihm zugegangenen Mindest-
steuer-Berichte an das jeweils zuständige Finanzamt übermittelt. Die Vorschrift trägt dem 
Umstand Rechnung, dass die Durchführung des Besteuerungsverfahrens nicht dem Bun-
deszentralamt für Steuern, sondern dem nach § 92 zuständigen Finanzamt obliegt. Indem 
Satz 1 die Übermittlung auf die dem Bundeszentralamt für Steuern zugegangenen Mindest-
steuer-Berichte erstreckt, erfasst die Vorschrift sowohl die Mindeststeuer-Berichte, die dem 
Bundeszentralamt für Steuern von einer nach Absatz 1 Satz 1 abgabeverpflichteten Ge-
schäftseinheit übermittelt wurden als auch jene Mindeststeuer-Berichte, die das Bundes-
zentralamt für Steuern in seiner Funktion als zuständige Behörde auf dem Gebiet der steu-
erlichen Amtshilfe (vgl. § 5 Satz 1 Nummer 5 des Finanzverwaltungsgesetzes) aufgrund 
einer wirksamen völkerrechtlichen Vereinbarung von einem anderen Belegenheitsstaat er-
halten hat. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Bundesrepublik Deutschland noch keine völker-
rechtlichen Vereinbarungen im Sinne der Norm geschlossen. 


Satz 2 regelt die Übermittlung an ausländische Stellen. Enthält ein dem Bundeszentralamt 
nach Absatz 1 übermittelter Mindeststeuer-Bericht Angaben im Sinne des § 74 für ein an-
deres Steuerhoheitsgebiet, übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern diesen an die zu-
ständige Behörde des anderen Steuerhoheitsgebiets, sofern die Bundesrepublik Deutsch-
land und dieses Steuerhoheitsgebiet aufgrund einer innerstaatlichen anwendbaren völker-
rechtlichen Vereinbarung zum gegenseitigen automatischen Austausch von Informationen 
zu Mindeststeuer-Berichten zwischen ihren zuständigen Behörden verpflichtet sind. Zum 
jetzigen Zeitpunkt hat die Bundesrepublik Deutschland noch keine völkerrechtlichen Ver-
einbarungen im Sinne der Norm geschlossen. 


Satz 3 legt fest, dass das Bundeszentralamt für Steuern die ihm von den zuständigen Be-
hörden der in Satz 2 genannten Vertragsstaaten übermittelten Mindeststeuer-Berichte ent-
gegennimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Bundesrepublik Deutschland noch keine völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen im Sinne der Norm geschlossen. 


Satz 4 enthält die Befugnis des Bundeszentralamts für Steuern, die Mindeststeuer-Berichte 
im Rahmen der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben auszuwerten. 


Satz 5 sieht vor, dass das Bundeszentralamt für Steuern die ihm zugegangenen Mindest-
steuer-Berichte speichert. Die gespeicherten Mindeststeuer-Berichte sind mit Ablauf des 
15. Jahres, das dem Jahr der Übermittlung folgt, zu löschen. Die Speicherung ist zwingend 
erforderlich. Es muss bis zum Abschluss von Betriebsprüfungen und auch bei Einspruchs-
verfahren zwingend nachverfolgt werden können, welcher Mindeststeuer-Bericht bei wel-
cher Behörde (beim Bundeszentralamt für Steuern oder einer ausländischen Behörde) ein-
gereicht worden ist. Außerdem ist sicherzustellen, dass die Informationen bis zum Ablauf 
der Verjährungsfristen der Abgabenordnung (§ 169 der Abgabenordnung) verfügbar sind.  


Bei der Sammlung und Verarbeitung der Daten ist § 88a der Abgabenordnung zu beachten.  


Zu § 74 (Inhalt des Mindeststeuer-Berichts) 


§ 74 bestimmt, welche Angaben der Mindeststeuer-Bericht enthalten muss.  


Nummer 1 schreibt vor, dass der Mindeststeuer-Bericht eine nach Steuerhoheitsgebieten 
gegliederte Auflistung aller Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe einschließlich de-
ren Steuernummern (soweit vorhanden) enthalten muss. Anzugeben ist zudem, wie diese 
Geschäftseinheiten nach diesem Gesetz zu qualifizieren sind (beispielsweise in Teileigen-
tum stehende Muttergesellschaft, Joint Venture, Joint-Venture-Tochtergesellschaft, Invest-
menteinheit, transparente Einheit oder Betriebsstätte).  


Nummer 2 sieht vor, dass der Mindeststeuer-Bericht darüber hinaus eine Übersicht über 
die Konzernstruktur der Unternehmensgruppe enthalten muss. Aus dieser Übersicht muss 
sich insbesondere ergeben, welche Geschäftseinheiten Kontrollbeteiligungen an anderen 
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Geschäftseinheiten halten. In dieser Übersicht sind zudem auch etwaige zur Unterneh-
mensgruppe gehörende ausgeschlossene Einheiten aufzuführen. Letztere sind keine Ge-
schäftseinheiten und daher in der Auflistung nach Nummer 1 nicht enthalten. Ändert sich 
die Konzernstruktur im Laufe des Geschäftsjahres, muss die Übersicht diese Änderungen 
entsprechend ausweisen.  


Nummer 3 Buchstabe a normiert, dass der Mindeststeuer-Bericht die notwendigen Anga-
ben zur Berechnung des effektiven Steuersatzes für jedes Steuerhoheitsgebiet und der Er-
gänzungssteuerbeträge für jede Geschäftseinheit enthalten muss. Welche Angaben inso-
weit notwendig sind, ergibt sich insbesondere aus den Vorschriften des fünften Teils. Der 
Bericht muss dabei auch die der Berechnung zugrundeliegenden Einzelangaben enthalten. 
Für die Berechnung des effektiven Steuersatzes für ein Steuerhoheitsgebiet ist daher nicht 
bloß der jeweilige Gesamtbetrag der angepassten erfassten Steuern sowie der Mindest-
steuer-Gesamtgewinn anzugeben, sondern auch der Mindeststeuer-Jahresüberschuss be-
ziehungsweise Mindeststeuer-Jahresfehlbetrag der in dem jeweiligen Steuerhoheitsgebiet 
belegenen Geschäftseinheiten, die Hinzurechnungen und Kürzungen im Sinne des § 18 
sowie die Beträge der angepassten erfassten Steuern der einzelnen Geschäftseinheiten.  


Nummer 3 Buchstabe b bestimmt, dass der Mindeststeuer-Bericht zudem die notwendigen 
Angaben zur Berechnung der Ergänzungssteuerbeträge eines Mitglieds einer Joint-Ven-
ture-Gruppe im Sinne des § 65 Absatz 6 enthalten muss enthalten muss. Die Sonderrege-
lung ist notwendig, da ein Joint Venture und seine Tochtergesellschaften keine Geschäfts-
einheiten sind und daher nicht bereits von Nummer 3 Buchstabe a erfasst werden.  


Nummer 3 Buchstabe c sieht vor, dass der Mindeststeuer-Bericht ebenfalls die zur Berech-
nung der Primärergänzungssteuerbeträge für jedes Steuerhoheitsgebiet sowie der nach 
der Sekundärergänzungssteuerregelung den einzelnen Steuerhoheitsgebieten zuzurech-
nenden Anteile am Gesamtbetrag der Steuererhöhungsbeträge notwendigen Angaben ent-
halten muss. Welche Angaben insoweit notwendig sind, ergibt sich insbesondere aus dem 
zweiten Teil.  


Nummer 4 schreibt vor, dass im Mindeststeuer-Bericht zudem die ausgeübten Wahlrechte 
aufgelistet werden müssen.  


Zu Abschnitt 2 (Wahlrechte) 


Zu § 75 (Wahlrechte) 


§ 75 enthält allgemeine Vorschriften für die Ausübung der dort genannten Wahlrechte. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 bestimmt, dass die in den § 34 Absatz 1, § 48 Absatz 7, § 50 Absatz 4, 
§ 54 Absatz 1, § 56 Absatz 2 und § 69 Absatz 1 genannten Wahlrechte jeweils für ein Ge-
schäftsjahr gelten. 


Satz 2 legt fest, dass sich die in Satz 1 genannten Wahlrechte automatisch für die Dauer 
eines weiteren Geschäftsjahrs erneuern, wenn die berichtspflichtige Geschäftseinheit das 
Wahlrecht nicht mit Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres widerruft. Ein einmal ausge-
übtes Wahlrecht gilt daher so lange, bis es aktiv widerrufen wird.  


Zu Absatz 2 


Satz 1 bestimmt, dass die in den § 5 Absatz 3, § 32 Absatz 1, § 33 Absatz 1, 
§ 35 Absatz 1, § 37 Absatz 1, § 38 Absatz 1, § 71 Absatz 1 und § 72 Absatz 1 genannten 
Wahlrechte jeweils für fünf Geschäftsjahre gelten. Der Fünfjahreszeitraum beginnt dabei 
mit dem Geschäftsjahr, in dem das Wahlrecht ausgeübt wurde.  
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Satz 2 sieht vor, dass sich die in Satz 1 genannten Wahlrechte automatisch für die Dauer 
von fünf Geschäftsjahren erneuern, wenn die berichtspflichtige Geschäftseinheit das Wahl-
recht nicht mit Wirkung zum Ende des Fünfjahreszeitraums widerruft.  


Satz 3 legt fest, dass der Widerruf eines Wahlrechts ebenfalls für fünf Geschäftsjahre bin-
det. Widerruft die berichtspflichtige Geschäftseinheit eines der in Satz 1 genannten Wahl-
rechte, ist sie mithin für fünf Geschäftsjahre an der erneuten Ausübung gehindert. Der Wi-
derruf des Wahlrechts bindet für fünf Geschäftsjahre beginnend mit dem Geschäftsjahr, das 
auf das Ende des Fünfjahreszeitraums folgt, für das das Wahlrecht nach Satz 1 letztmals 
in Anspruch genommen wurde. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt das Verfahren zur Inanspruchnahme von Wahlrechten. Danach erfolgt die 
Ausübung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Wahlrechte durch Erklärung gegenüber 
der zuständigen Behörde desjenigen Steuerhoheitsgebiets, in dem die berichtspflichtige 
Geschäftseinheit belegen ist.  


Zu Abschnitt 3 (Safe-Harbour-Regelungen) 


Die in den §§ 77, 78 und 81 bis 84 enthaltenen Safe-Harbour-Regelungen sollen die An-
wendung der Vorschriften dieses Gesetzes vereinfachen und tragen dazu bei, sowohl auf 
Seiten der Steuerpflichtigen als auch der Finanzverwaltung unnötigen Aufwand zu vermei-
den. Die Safe-Harbour-Regelungen erfassen dabei Konstellationen, in denen davon aus-
gegangen werden kann, dass eine Besteuerung mindestens zum Mindeststeuersatz erfolgt. 
Die Steuerpflichtigen können dabei in jedem Geschäftsjahr neu entscheiden, ob sie die 
Safe-Harbour-Regelung in Anspruch nehmen. 


Zu Unterabschnitt 1 (Allgemeines) 


Zu § 76 (Überprüfung der Anspruchsberechtigung) 


§ 76 enthält allgemeine Vorschriften zur Überprüfung der Anspruchsberechtigung. Diese 
gelten sowohl für die dauerhaften Safe-Harbour-Regelungen nach § 77 und § 78, als auch 
für den im neunten Teil geregelten zeitlich befristeten Safe-Harbour nach §§ 81 bis 84. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die Inanspruchnahme einer der genann-
ten Safe-Harbour-Regelungen mangels Anspruchsberechtigung zu versagen ist. 


Zu Nummer 1 


Nach Nummer 1 ist insoweit erforderlich, dass eine Mindeststeuer nach § 2 entstehen 
könnte, wenn der für das Safe-Harbour-Steuerhoheitsgebiet berechnete effektive Steuer-
satz unter dem Mindeststeuersatz liegen würde. Nummer 1 verlangt mithin zu prüfen, ob – 
unterstellt der effektive Steuersatz der betreffenden Unternehmensgruppe in dem Safe-
Harbour-Steuerhoheitsgebiet läge tatsächlich unter dem Mindeststeuersatz (15 Prozent) – 
überhaupt eine Mindeststeuer nach diesem Gesetz entstehen könnte. Dies setzt zum Bei-
spiel eine inländische oberste Muttergesellschaft oder eine in Teileigentum stehende Mut-
tergesellschaft voraus. Safe-Harbour-Steuerhoheitsgebiet ist dabei nach der im Einlei-
tungssatz enthaltenen Klammerdefinition jenes Steuerhoheitsgebiet, für das die Safe-Har-
bour-Regelung beansprucht wird. Den Finanzbehörden ist es mithin verwehrt, einem Steu-
erpflichtigen die Inanspruchnahme einer Safe-Harbour-Regelung zu versagen, wenn von 
vornherein ausgeschlossen ist, dass eine Mindeststeuer entstehen kann, Deutschland also 
von einer unberechtigten Inanspruchnahme der Safe-Harbour-Regelung ohnehin nicht be-
troffen wäre. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die einzige nach § 1 steuerpflichtige 
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Geschäftseinheit einer Unternehmensgruppe eine zwischengeschaltete Muttergesellschaft 
ist und die oberste Muttergesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr einer anerkannten 
Primärergänzungssteuerregelung unterliegt. 


Zu Nummer 2 


Nach Nummer 2 ist zudem erforderlich, dass die zuständige Finanzbehörde die steuer-
pflichtigen Geschäftseinheiten innerhalb von 36 Monaten nach Übermittlung des Mindest-
steuer-Berichts unter Angaben von besonderen Gründen zum Nachweis der Anspruchsbe-
rechtigung auffordert. Erforderlich ist insoweit, dass die Finanzbehörde besondere Gege-
benheiten und Umstände darlegt, die wesentliche Auswirkungen auf die Anspruchsberech-
tigung haben können.  


Zu Nummer 3 


Nummer 3 setzt schließlich voraus, dass die steuerpflichtigen Geschäftseinheiten die An-
spruchsberechtigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Aufforderung nachwei-
sen. Liegen die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 vor, ergibt sich aus Nummer 3 
mithin eine subjektive Beweislast der steuerpflichtigen Geschäftseinheiten. Dabei genügt 
es, wenn eine der steuerpflichtigen Geschäftseinheiten den Nachweis im Auftrag der übri-
gen steuerpflichtigen Geschäftseinheiten erbringt.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 enthält eine Anlaufhemmung für die Frist nach Absatz 1 Nummer 2. Werden der 
zuständigen Finanzbehörde die Gründe, die die Anspruchsberechtigung beeinträchtigen 
können, erst nach Eingang des Mindeststeuer-Berichts bei der zuständigen Finanzbehörde 
bekannt, beginnt die 36-Monats-Frist nach Absatz 1 Nummer 2 erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung.  


Zu Unterabschnitt 2 (Safe-Harbour-Regelung bei anerkannter nationaler 
Ergänzungsteuer) 


Zu § 77 (Anerkannte nationale Ergänzungssteuer) 


§ 77 sieht vor, dass auf Antrag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit der Steuererhö-
hungsbetrag im Sinne des § 52 Absatz 2 für ein Steuerhoheitsgebiet auf null reduziert wird, 
wenn für das betreffende Geschäftsjahr eine anerkannte nationale Ergänzungssteuer im 
Sinne des § 7 Absatz 2 in Übereinstimmung mit dem anerkannten Rechnungslegungsstan-
dard der obersten Muttergesellschaft oder auf Grundlage der internationalen Rechnungsle-
gungsstandards erhoben wird. Hintergrund dieser Safe-Harbour-Regelung ist, dass bereits 
durch die Erhebung der anerkannten nationalen Ergänzungssteuer sichergestellt ist, dass 
in dem betreffenden Steuerhoheitsgebiet die Steuerschuld im Hinblick auf den dortigen be-
reinigten Mindeststeuer-Gesamtgewinn nötigenfalls auf den Mindeststeuersatz angehoben 
wird.  


Zu Unterabschnitt 3 (Vereinfachung für unwesentliche Geschäftseinheiten) 


Zu § 78 (Wahlrecht für vereinfachte Ausgangsgrößen bei  
unwesentlichen Geschäftseinheiten) 


Zu Absatz 1 


§ 78 enthält Erleichterungen für unwesentliche Geschäftseinheiten. Danach kann auf An-
trag der berichtspflichtigen Geschäftseinheit eine vereinfachte Ausgangsgröße für den Min-
deststeuer-Umsatz, den Mindeststeuer-Gewinn oder Mindeststeuer-Verlust und den Betrag 
der angepassten erfassten Steuern verwendet werden. 
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Satz 2 definiert den Begriff „unwesentliche Geschäftseinheiten“. Hierunter sind alle Ge-
schäftseinheiten einer Unternehmensgruppe, die aufgrund von Wesentlichkeitserwägun-
gen für das Geschäftsjahr nicht in einen durch einen externen Prüfer testierten Konzernab-
schluss einbezogen worden sind, zu verstehen. Ob eine Geschäftseinheit als unwesentlich 
angesehen werden kann, beruht sowohl auf quantitativen als auch qualitativen Erwägun-
gen. Entscheidend ist dabei, dass die Auswirkungen ihrer Einbeziehung in den Konzernab-
schluss so gering wären, dass sie etwaige Entscheidungen, die auf Grundlage des Kon-
zernabschlusses getroffen werden, vernünftigerweise nicht beeinflussen. Dies betrifft häu-
fig Geschäftseinheiten im Stadium der Abwicklung oder mit bloß geringfügigen Aktivitäten. 
Deren Einbeziehung in den Konzernabschluss wäre angesichts der geringen Auswirkungen 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt, welche Ausgangsgrößen zugrunde gelegt werden sollen. Ausgangspunkt 
ist dabei der länderbezogene Bericht der Unternehmensgruppe.  


Nummer 1 bestimmt insoweit, dass der Mindeststeuer-Umsatz und der Mindeststeuer-Ge-
winn einer unwesentlichen Geschäftseinheit dem im länderbezogenen Bericht ausgewiese-
nen Umsatz dieser Geschäftseinheit, gekürzt um Gewinnausschüttungen anderer Ge-
schäftseinheiten der Unternehmensgruppe und der im sonstigen Ergebnis erfassten Um-
sätze oder Erträge, entsprechen.  


Nummer 2 Satz 1 sieht vor, dass der Betrag der angepassten erfassten Steuern einer un-
wesentlichen Geschäftseinheit den im länderbezogenen Bericht ausgewiesenen für dieses 
Geschäftsjahr gezahlten und zurückgestellten Ertragsteuern entspricht. Nach Satz 2 fallen 
hierunter jedoch keine Erträge oder Aufwendungen aus der Bildung oder Auflösung aktiver 
und passiver latenter Steuern, Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen für un-
gewisse Steuerverbindlichkeiten sowie sonstige periodenfremde Steueraufwands- oder 
Steuerertragspositionen. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 schränkt den Anwendungsbereich des Wahlrechts ein. Danach findet das verein-
fachte Berechnungsverfahren auf unwesentliche Geschäftseinheiten mit jährlichen Umsät-
zen von über 50 Millionen Euro nur Anwendung, wenn die Daten aus dem länderbezogenen 
Bericht auf einem Einzelabschluss beruhen, der auf Basis eines anerkannten Rechnungs-
legungsstandards (§ 7 Absatz 4) oder eines zugelassenen Rechnungslegungsstandards 
(§ 7 Absatz 37) erstellt worden ist. 


Zu Teil 9 (Übergangsregelungen ) 


Dieser Teil enthält Vorschriften zur Nutzung von Steuerattributen im Zeitpunkt der erstma-
ligen Steuerpflicht einer Unternehmensgruppe in Bezug zu einem Steuerhoheitsgebiet 
(§ 79) sowie eine Steuerbefreiung für Unternehmensgruppen in der Anfangsphase ihrer in-
ternationalen Tätigkeit (§ 80) und einen bis zum 30. Juni 2028 zeitlich befristeten CbCR-
Safe-Harbour (§§ 81 bis 84). 


Zu Abschnitt 1 (Erstmalige Steuerpflicht) 


Zu § 79 (Steuerattribute des Übergangsjahres) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 legt grundsätzlich fest, in welchem Umfang im Übergangsjahr in den Abschlüssen 
der Geschäftseinheiten ausgewiesene latente Steuern bei der Berechnung des effektiven 
Steuersatzes eines Steuerhoheitsgebiets im Übergangsjahr und den Folgejahren 
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berücksichtigt werden können, sofern nicht vom Mindeststeuer-Verlustwahlrecht nach § 49 
Gebrauch gemacht wird. Die zu Beginn des Übergangsjahres in den Abschlüssen aller Ge-
schäftseinheiten eines Steuerhoheitsgebiets ausgewiesenen latenten Steuern dürfen dabei 
höchstens mit den unter Zugrundelegung des Mindeststeuersatzes neu berechneten laten-
ten Steuern berücksichtigt werden, sofern nicht ohnehin der in der Finanzbuchhaltung an-
wendbare inländische Steuersatz (anwendbarer Steuersatz) niedriger ist. Sollte der an-
wendbare Steuersatz unter dem Mindeststeuersatz liegen, kann ein latenter Steueran-
spruch zum Mindeststeuersatz neu berechnet werden, wenn vom Steuerpflichtigen nach-
gewiesen worden ist, dass dieser Anspruch auf einen Mindesteuer-Verlust zurückzuführen 
ist. Sätze 4f. setzen Punkt 4.1. der vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 
angenommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 
Für den „Ausweis“ des latenten Steueranspruchs bleiben Auswirkungen von Ansatz- und 
Bewertungsanpassungen unberücksichtigt, ausgenommen jedoch der Anspruch ist grund-
sätzlich steuerlich nicht mehr nutzbar (zum Beispiel aufgrund einer zeitlich begrenzten Ver-
lustvortragsmöglichkeit).  


Nach § 274 Absatz 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs besteht ein Wahlrecht für den Ansatz 
eines Überhangs an aktiven latenten Steuern in der Handelsbilanz. Wird von dem Ansatz-
wahlrecht in der Weise Gebrauch gemacht, dass ein Überhang an aktiven latenten Steuern 
in der Handelsbilanz nicht ausgewiesen wird, kann dieser für Zwecke der Mindestbesteue-
rung nicht in die Berechnung der effektiven Steuerlast einbezogen werden. Die Abweichung 
von einer bisher angewandten Ansatzmethode ist nach § 246 Absatz 3 Satz 2 des Han-
delsgesetzbuchs in Verbindung mit § 252 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs in begründe-
ten Ausnahmefällen zulässig. Nach der im Schrifttum hierzu vertretenen Auffassung kann 
eine Abweichung bei Änderung der rechtlichen Gegebenheiten oder zur Verfolgung steu-
erlicher Ziele sachlich gerechtfertigt sein (siehe etwa IDW RS HFA 38 Tz. 15). Damit die 
Änderung der bisher angewandten Bilanzierungspraxis für Zwecke der Mindestbesteue-
rung berücksichtigt werden kann, muss die Änderung spätestens im Übergangsjahr erfol-
gen. Der im Übergangsjahr aus der Umstellung für frühere Jahre resultierende Steuerertrag 
wird bei der Ermittlung der effektiven Steuerlast nicht berücksichtigt.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 schließt aktive latente Steuern von der Berücksichtigung nach Absatz 1 aus, so-
fern diese im Zusammenhang mit nach dem dritten Teil vom Mindeststeuer-Gewinn oder 
Mindeststeuer-Verlust ausgenommenen Bestandteilen stehen und auf einem Geschäfts-
vorfall beruhen, der nach dem 30. November 2021 stattfindet. Dies betrifft zum Beispiel 
aktive latente Steuern im Zusammenhang mit Verlustvorträgen, soweit diese auf ausge-
nommenen Eigenkapitalverlusten (§ 18 Nummer 3 in Verbindung mit § 21) oder auf rein 
steuerlichen Buchverlusten, denen keine Minderung des Mindeststeuer-Jahresüberschus-
ses oder Erhöhung des Mindeststeuer-Jahresfehlbetrags gegenübersteht, beruhen.  


Zu Absatz 3 


Zur Verhinderung von „Step-up-Modellen“ enthält Absatz 3 Sondervorschriften für konzern-
interne Übertragungen von Vermögenswerten (außer Vorräten), die nach dem 30. Novem-
ber 2021 erfolgt sind. Bei diesen Übertragungen ist für Zwecke der Mindestbesteuerung 
von der übernehmenden Geschäftseinheit der Buchwert der veräußernden Geschäftsein-
heit anzusetzen und die latenten Steuern auf Basis dieses Werts zu ermitteln. Sätze 3ff. 
setzen Punkt 4.2. und 4.3. vom Inclusive Framework on BEPS am 1. Februar 2023 ange-
nommenen Verwaltungsleitlinien zur Administration der GloBE-Mustervorschriften um. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 definiert das Übergangsjahr. Nach dem Satz 1 ist Übergangsjahr das erste Ge-
schäftsjahr, in dem die Unternehmensgruppe in Bezug zu einem Steuerhoheitsgebiet erst-
mals in den Anwendungsbereich nach § 1 oder einer mit der Richtlinie 2022/2523 EU 
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vergleichbaren ausländischen Vorschrift fällt. Für die Bestimmung des Übergangsjahres ist 
somit auch auf die Vorschriften zur Mindestbesteuerung ausländischer Rechtsordnungen 
abzustellen. Nach dem Satz 2 verschiebt sich das Übergangsjahr im Sinne des Satzes 1 
für den Zeitraum der Inanspruchnahme des CbCR-Safe-Harbours (§§ 81 bis 84) für das 
jeweilige Steuerhoheitsgebiet. Diese Verschiebung des Übergangsjahres berührt jedoch 
nicht die Steuerpflicht oder die sonstigen Verpflichtungen nach diesem Gesetz (zum Bei-
spiel die Verpflichtung zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts oder die Steuererklärungs-
pflicht).  


Zu Abschnitt 2 (Untergeordnete internationale Tätigkeit) 


Zu § 80 (Übergangsregelung bei untergeordneter internationaler Tätigkeit) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt eine Befreiung von der Mindeststeuer für Unternehmensgruppen mit unter-
geordneter internationaler Tätigkeit für die ersten fünf Jahre, wenn sie nur eine untergeord-
nete internationale Tätigkeit im Sinne des Absatzes 2 ausübt. Dies befreit sie jedoch nicht 
von der Abgabe des Mindeststeuer-Berichts nach § 73. Nach Satz 2 gilt die Steuerbefreiung 
von der Mindeststeuer nicht für einen Primärergänzungssteuerbetrag, soweit dieser auf von 
ausländischen niedrig besteuerten Geschäftseinheiten zuzurechnenden Steuererhöhungs-
beträgen beruht. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 definiert den Begriff der untergeordneten internationalen Tätigkeit. Diese liegt vor, 
wenn die Unternehmensgruppe in nicht mehr als sechs Steuerhoheitsgebieten über Ge-
schäftseinheiten verfügt und der Gesamtwert aller materiellen Vermögenswerte (zum Be-
griff vgl. § 12) aller nicht im Referenzsteuerhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten 
nicht mehr als 50 Millionen Euro beträgt. Bei der Ermittlung der Anzahl der Steuerhoheits-
gebiete bleiben staatenlose Geschäftseinheiten, Joint Ventures, Joint-Venture-Tochterge-
sellschaften und Investmenteinheiten unberücksichtigt. Entsprechendes gilt für die Ermitt-
lung des Gesamtwerts der materiellen Vermögenswerte. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält die Definition für das Referenzsteuergebiet. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 legt den Beginn des Fünfjahreszeitraums fest. Dieser beginnt für die Primärergän-
zungssteuerregelung am 31. Dezember 2023 und für die Sekundärergänzungssteuerrege-
lung am 31. Dezember 2024. Insofern kann es in einem Übergangszeitraum zu einer nur 
teilweisen Steuerbefreiung kommen. Für Unternehmensgruppen, die erst nach dem 31. De-
zember 2024 in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes oder einer mit der Richtlinie 
2022/2523/EU entsprechenden ausländischen Regelung fällt, beginnt der Fünfjahreszeit-
raum für beide Ergänzungssteuerregelungen einheitlich mit dem Beginn des Geschäftsjah-
res, für das die Unternehmensgruppe erstmals der Mindestbesteuerung unterliegt.  


Zu Abschnitt 3 (Zeitlich befristete Übergangsregelungen) 


Dieser Abschnitt enthält für eine Übergangszeit, die spätestens am 30. Juni 2028 endet, 
ein für Zwecke der Mindestbesteuerung spezifisches Verfahren zur Risikoanalyse bezogen 
auf ein Steuerhoheitsgebiet unter Verwendung qualifizierter länderbezogener Berichte 
(CbCR-Safe-Harbour). Bei Erfüllung einer der drei Tests des § 81 wird der Steuererhö-
hungsbetrag, einschließlich des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags, für ein Steuerho-
heitsgebiet mit 0 Euro angesetzt und auch das Übergangsjahr verschiebt sich 
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entsprechend. Die übrigen Verpflichtungen nach diesem Gesetz (zum Beispiel die Ver-
pflichtung zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts oder die Steuererklärungspflicht) bleiben 
hiervon jedoch unberührt. Der CbCR-Safe-Harbour soll den Einstieg in das System der 
Mindestbesteuerung in der Übergangszeit erleichtern. 


Zu § 81 (Verwendung länderbezogener Berichte multinationaler 
Unternehmensgruppen (CbCR-Safe-Harbour)) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 enthält für eine Übergangszeit drei Tests (Nummer 1 – vereinfachter Wesentlich-
keitstest, Nummer 2 – vereinfachter Effektivsteuersatztest oder Nummer 3 – Substanztest) 
auf Basis qualifizierter länderbezogener Berichte. Auf Antrag der berichtspflichtigen Ge-
schäftseinheit wird bei Erfüllung einer der drei Tests des Absatzes 1 der Steuererhöhungs-
betrag, einschließlich des zusätzlichen Steuererhöhungsbetrags, für ein Steuerhoheitsge-
biet mit 0 Euro angesetzt. Wird keiner der Tests erfüllt, sind die regulären Vorschriften an-
zuwenden. Dies gilt auch für bestimmte Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder 
Steuerhoheitsgebiete (zum Beispiel § 81 Absatz 2, § 82 Absatz 4 und § 83), für die diese 
Tests nicht angewendet werden können. 


Zu Nummer 1 


Die Nummer 1 enthält einen im Vergleich zu § 54 vereinfachten Wesentlichkeitstest bei ei-
ner Umsatzgrenze von weniger als 10 Millionen Euro oder einem Gewinn oder Verlust vor 
Steuern von weniger als 1 Million Euro im qualifizierten länderbezogenen Bericht bezogen 
auf ein Steuerhoheitsgebiet. Umsätze von Einheiten, die zum Verkauf stehen (§ 4 Ab-
satz 1 Nummer 2), sind für die Ermittlung der Grenzen einzubeziehen. Einheiten, die aus 
Größen- oder Wesentlichkeitsgründen nicht im Konzernabschluss enthalten sind (§ 4 Ab-
satz 1 Nummer 2), sind bereits im qualifizierten länderbezogenen Bericht enthalten.  


Zu Nummer 2 


Die Nummer 2 regelt einen vereinfachten Effektivsteuersatztest für ein Steuerhoheitsgebiet 
mit einem Übergangssteuersatz (§ 84 Nummer 7: 15 Prozent bis 17 Prozent).  


Zu Nummer 3 


Die Nummer 3 bestimmt einen Substanztest. Ist der Gewinn vor Steuern im qualifizierten 
länderbezogenen Bericht gleich oder geringer als der substanzbasierte Freibetrag ist der 
Test erfüllt. Bei einem Verlust im qualifizierten länderbezogenen Bericht ist dies stets der 
Fall. Einheiten, die die zum Verkauf stehen (§ 4 Absatz 1 Nummer 2) oder ausgeschlos-
sene Einheiten (§ 5) sind für diesen Substanztest nicht zu berücksichtigen.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 sieht eine Beschränkung des CbCR-Safe-Harbours bezogen auf Geschäftsein-
heiten vor, die für Zwecke des länderbezogenen Berichts und dem System der Mindestbe-
steuerung in verschiedenen Steuerhoheitsgebieten belegen sind. Diese Geschäftseinhei-
ten sind von der Anwendung des CbCR-Safe-Harbour grundsätzlich ausgenommen 


Zu Absatz 3 


Aufgrund der Auswirkungen des CbCR-Safe-Harbours auf die Bestimmung des Über-
gangsjahres (§ 79 Absatz 4) enthält Absatz 2 einen allgemeinen Grundsatz für den Aus-
schluss vom CbCR-Safe-Harbour für das betreffende Geschäftsjahr und alle folgenden Ge-
schäftsjahre, wenn für das betreffende Geschäftsjahr vom Wahlrecht nach Absatz 1 kein 
Gebrauch gemacht wird oder dessen Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Dieser 







 - 272 - Bearbeitungsstand: 11.08.2023  14:14 


 


Ausschlussgrundsatz wirkt auch rückwirkend für alle Geschäftsjahre, wenn sich im Nach-
gang herausstellt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt waren. In diesem 
Fall sind die regulären Vorschriften für die Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des 
Steuererhöhungsbetrags anzuwenden.  


Zu § 82 (Besonderheiten bei bestimmten Einheiten) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 weitet die Anwendung des CbCR-Safe-Harbours (§§ 81 bis 84) auf Joint Ventures 
und Joint-Venture-Tochtergesellschaften aus. Diese sind in den länderbezogenen Berich-
ten nicht enthalten und werden als eigenständige Unternehmensgruppe behandelt. Insofern 
sind für ein Steuerhoheitsgebiet zwei oder ggf. auch mehrere getrennte Berechnungen 
durchzuführen. Im Grundsatz wäre auch für in Minderheitenbesitz stehende Geschäftsein-
heiten eine solche separate Berechnung durchzuführen. Aus Vereinfachungsgründen be-
steht für Zwecke des CbCR-Safe-Harbours jedoch eine Ausnahme von den Grundsätzen 
des § 53. Anders als Joint Ventures und Joint-Venture-Tochtergesellschaften sind diese 
auch Bestandteil der Gruppe für Zwecke der länderbezogenen BerichteAbsatz 1 weitet die 
Anwendung des CbCR-Safe-Harbours (§§ 81 bis 84) auf Joint Ventures und Joint-Venture-
Tochtergesellschaften aus. Diese sind in den länderbezogenen Berichten nicht enthalten 
und werden als eigenständige Unternehmensgruppe behandelt. Insofern sind für ein Steu-
erhoheitsgebiet zwei oder ggf. auch mehrere getrennte Berechnungen durchzuführen. Im 
Grundsatz wäre auch für in Minderheitenbesitz stehende Geschäftseinheiten eine solche 
separate Berechnung durchzuführen. Aus Vereinfachungsgründen besteht für Zwecke des 
CbCR-Safe-Harbours jedoch eine Ausnahme von den Grundsätzen des § 53. Anders als 
Joint Ventures und Joint-Venture-Tochtergesellschaften sind diese auch Bestandteil der 
Gruppe für Zwecke der länderbezogenen Berichte. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 schließt die Anwendung des CbCR-Safe-Harbours für den Belegenheitsstaat der 
obersten Muttergesellschaft aus, wenn es sich bei ihr um eine transparente Einheit handelt 
und nicht alle Gesellschafter eine der Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
erfüllen. Hintergrund ist, dass die Einkünfte dieser Gesellschaften in den länderbezogenen 
Berichten häufig als staatenlose Einkünfte behandelt werden. Sofern diese Muttergesell-
schaft in einem anderen Staat über eine Betriebsstätte verfügt, erfolgt hingegen auch ein 
Ausweis der Einkünfte im Belegenheitsstaat der Betriebsstätte für Zwecke der länderbezo-
genen Berichte, so dass es für den Betriebsstättenstaat keine Notwendigkeit für einen sol-
chen Ausschluss besteht. 


Zu Absatz 3 


Mit Absatz 3 werden die Kürzungen nach §§ 67 und 68 auch für Zwecke des CbCR-Safe-
Harbours umgesetzt. Bei transparenten Einheiten ist dies beim vereinfachten Effektivsteu-
ersatztest nur von Relevanz, sofern die Einkünfte keine staatenlosen Einkünfte sind. Für 
den Substanztest ergeben sich die Besonderheiten bei transparenten Einheiten aus § 59. 
Für den vereinfachten Wesentlichkeitstest gibt es analog § 54 keine vergleichbaren Son-
derregelungen.  


Zu Absatz 4 


Absatz 4 regelt Besonderheiten bei Investmenteinheiten. Diese weichen zum Teil von den 
allgemeinen Grundsätzen ab. Die Sätze 1 und 2 bestimmen für Investmenteinheiten, für die 
keines der Wahlrechte nach §§ 71 und 72 ausgeübt worden ist, und deren gruppenzuge-
hörigen Gesellschafter in demselben Steuerhoheitsgebiet belegen sind, dass abweichend 
von § 70 keine getrennte Berechnung zu erfolgen hat. 
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Sofern für die Investmenteinheit ein Wahlrecht nach §§ 71 und 72 ausgeübt worden ist, ist 
diese grundsätzlich von der Anwendung des CbCR-Safe-Harbours ausgeschlossen und die 
regulären Vorschriften anzuwenden. Das Recht zur Inanspruchnahme des CbCR-Safe-
Harbours für die übrigen Geschäftseinheiten bleibt hiervon unberührt. 


Zur Vermeidung von Doppelerfassungen sind die Umsatzerlöse, der Gewinn oder Verlust 
vor Steuern sowie die dazugehörigen Steuern nur im Steuerhoheitsgebiet des gruppenzu-
gehörigen Gesellschafters anteilig auszuweisen und die Anteile von nicht gruppenzugehö-
rigen Gesellschaftern zu kürzen. Die länderbezogenen Berichte sind für Zwecke der Min-
destbesteuerung dementsprechend anzupassen.  


Zu § 83 (Ausschluss von bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen  
oder Steuerhoheitsgebieten) 


Aufgrund der Systematik der Mindestbesteuerung sind vom CbCR-Safe-Harbour die in § 83 
bestimmten Geschäftseinheiten, Unternehmensgruppen oder Steuerhoheitsgebiete ausge-
schlossen (zu weiteren siehe auch § 81 Absatz 2, § 82 Absatz 4). Dies hat unter anderem 
zur Folge, dass es innerhalb der Unternehmensgruppe allein mit Bezug zu in einem Steu-
erhoheitsgebiet belegenen Geschäftseinheiten verschiedene Übergangsjahre geben kann. 


Zu § 84 (Definitionen für den CbCR-Safe-Harbour) 


Mit § 84 werden die für die Anwendung des CbCR-Safe-Harbours spezifischen Begrifflich-
keiten festgelegt. 


Zu Nummer 1 


Entscheidendes Merkmal des CbCR-Safe-Harbours ist die Zugrundelegung eines qualifi-
zierten länderbezogenen Berichts. Dieser ist gegeben, wenn dieser auf einem qualifizierten 
Konzernabschluss beruht.  


Zu Nummer 2 


Die Umsatzerlöse entsprechen der Summe aus den Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen 
aus dem qualifizierten länderbezogenen Bericht. Anpassungen dieser Berichte sind ggf. bei 
bestimmten Investmenteinheiten erforderlich (§ 82 Absatz 4).  


Zu Nummer 3 


Die vereinfachten erfassten Steuern umfassen den im qualifizierten Abschluss enthaltenen 
Ertragsteueraufwand (inklusive latenter Steuern) abzüglich des Aufwands für nicht erfasste 
Steuern und ungewisse Steuerposten. Anpassungen dieser Berichte sind ggf. bei bestimm-
ten Investmenteinheiten erforderlich (§ 82 Absatz 4).  


Zu Nummer 4 


Der Gewinn oder Verlust vor Steuern entspricht dem Ergebnis vor Steuern, wie es im qua-
lifizierten länderbezogenen Bericht ausgewiesen ist und ggf. erhöht um einen Nettoverlust 
auf der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert, sofern dieser insgesamt den Betrag von 
50 Millionen Euro für das jeweilige Steuerhoheitsgebiet übersteigt. Weitere Anpassungen 
dieser Berichte sind ggf. bei bestimmten Investmenteinheiten erforderlich (§ 82 Absatz 4).  


Zu Nummer 5 


Ein nicht realisierter Nettoverlust aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert ist die 
Summe aller Verluste, verringert um etwaige Gewinne, die auf einer Änderung des beizu-
legenden Zeitwerts von Eigenkapitalbeteiligungen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 
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beruhen. Dies gilt nur, wenn dieser 50 Millionen Euro insgesamt für ein Steuerhoheitsgebiet 
übersteigt. 


Zu Nummer 6 


Nummer 6 bestimmt die Berechnungsformel für den vereinfacht berechneten effektiven 
Steuersatz.  


Zu Nummer 7 


Der Übergangssteuersatz wird für das jeweils im Kalenderjahr beginnende Geschäftsjahr 
nach Nummer 7 bestimmt.  


Zu Nummer 8 


Die qualifizierten Inhaber ergeben sich jeweils aus § 67 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 
§ 68 Absatz 1 Nummer 1 bis 3.  


Zu § 85 (Übergangsregelungen bei gemischter Hinzurechnungsbesteuerung) 


§ 85 regelt übergangsweise die Zurechnung von Steuern zu ausländischen Geschäftsein-
heiten, die auf Gesellschafterebene einem sog. gemischten Hinzurechnungsbesteuerungs-
regime unterliegen. Diese Regel dient der Vereinfachung, um bei diesen global angelegten 
Hinzurechnungsbesteuerungsregimen (sog. „blended Controlled Foreign Company-re-
gime“) ein sachgerechtes Herunterbrechen der Steuern auf Einzelgesellschaftsebene zu 
ermöglichen. Damit stellt § 85 einen Sonderfall des § 47 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
dar, welcher im Grundsatz die international übliche gesellschaftsbezogenen Betrachtung 
(sog. „entity-blending“) bei der Ausgestaltung von Hinzurechnungsbesteuerungsregimen 
nachvollzieht (zum Beispiel §§ 7 bis 14 des Außensteuergesetzes). Das prominenteste Bei-
spiel eines gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes ist die durch den 2017 im 
Rahmen des „Tax Cuts and Jobs Act“ eingeführte US-amerikanische Regelung zur Besteu-
erung des sog. GILTI („Global Intangible Low-taxed Income“). Bereits im Oktober-State-
ment hat sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt, eine Regelung zu schaffen, welche 
eine Koexistenz des GILTI-Regimes (sog. „GILTI-coexistence“) im Rahmen der globalen 
effektiven Mindestbesteuerung gewährleistet. Die Staatengemeinschaft ist zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass das GILTI-Regime einer besonderen Form der Hinzurechnungsbe-
steuerung entspricht und daher – wie auch unter § 47 Absatz 1 – eine entsprechende Allo-
kation der GILTI-Steuern zu den ausländischen Geschäftseinheiten erfolgen muss, um sys-
temimmanent Doppelbesteuerungen zu vermeiden.  


Allerdings ist § 85 nicht auf die US-amerikanischen Regelungen beschränkt, sondern 
schließt auch vergleichbare Regime anderer Staaten mit ein, sofern sie die Voraussetzun-
gen eines gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes erfüllen.  


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt die Zurechnung von Steuern bei gemischten Hinzurechnungsbesteuerungs-
regimen. Gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregime sind definiert als eine Form der 
Hinzurechnungsbesteuerung, bei der Gewinne, Verluste sowie anrechenbare Steuern aller 
ausländischen Einheiten für Zwecke der Berechnung des Hinzurechnungsbetrags aggre-
giert betrachtet werden, das heißt, dass losgelöst von der Ansässigkeit der ausländischen 
Einheiten deren Gewinne und Verluste zusammengerechnet werden und der Summe der 
auf Ebene der ausländischen Einheiten entrichteten Steuern gegenübergestellt werden 
(„global blending“). Anders als unter den tradierten Hinzurechnungsbesteuerungsregimen 
wird die Frage, ob eine Niedrigbesteuerung vorliegt, gesellschafts- und staatenübergreifend 
und nicht gesellschaftsbezogen beantwortet. § 47 Absatz 1 Nummer 3 gibt – im Grundsatz 
von einer gesellschaftsbezogenen Betrachtung ausgehend – eine genaue Zurechnung zu 
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der jeweiligen ausländischen Gesellschaft vor, um sicherzustellen, dass Steuern auf Ebene 
des hinzurechnungsverpflichteten Gesellschafters in den Grenzen des § 47 Absatz 2 bei 
der Berechnung des effektiven Steuersatzes der ausländischen Gesellschaft berücksichtigt 
werden (sog. „CFC push-down“). § 85 vollzieht dies für gemischte Hinzurechnungsregime 
anhand eines Zurechnungsschlüssels nach. Da ein exaktes Herunterbrechen des gemisch-
ten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes auf Einzeleinheitsebene allerdings mit erhebli-
chen administrativen Herausforderungen verbunden ist, hat sich die Staatengemeinschaft 
darauf geeinigt, die Allokation der zuzurechnenden Steuern anhand einer vereinfachten 
Formel vorzunehmen. Hiernach bestimmt sich der Anteil der zuzurechnenden Steuern jeder 
Geschäftseinheit aus dem Produkt aus dem Verhältnis ihres Zurechnungsschlüssels und 
der Summe aller Zurechnungsschlüssel und der zuzurechnenden Steuern. Die Ermittlung 
des Zurechnungsschlüssels ist in Absatz 2 geregelt. 


Neben dem Erfordernis einer aggregierten Betrachtung muss zudem gewährleistet sein, 
dass der anwendbare Steuersatz im Rahmen des anwendbaren Hinzurechnungsbesteue-
rungsregimes unterhalb von 15 Prozent liegt. Dabei ist der anwendbare Steuersatz nach 
Satz 3 definiert als der Steuersatz, bei dem unter Anrechnung ausländischer Steuern keine 
Steuer auf den Hinzurechnungsbetrag mehr verbleibt. Aufgrund der Limitierung des An-
rechnungsumfangs liegt der anwendbare Steuersatz im Rahmen des GILTI-Regimes bei-
spielsweise bei 13,125 Prozent.  


Keine Anwendung findet der besondere Aufteilungsmechanismus für Hinzurechnungsbe-
steuerungsregime, die eine Verrechnung mit dem nationalen Gruppeneinkommen zulas-
sen. Unschädlich ist allerdings, wenn ein Hinzurechnungsbesteuerungsregime die Verrech-
nung von Verlusten auf Ebene des hinzurechnungsverpflichteten Gesellschafters mit dem 
Hinzurechnungsbetrag erlaubt. 


In zeitlicher Hinsicht stellt Absatz 1 klar, dass es sich bei der Regelung lediglich um eine 
Übergangsvorschrift handelt. Die Vereinfachungsregelung findet nur für Wirtschaftsjahre 
Anwendung, die am oder vor dem 31. Dezember 2025 beginnen, aber keine Wirtschafts-
jahre mehr umfassen, die nach 30. Juni 2027 enden.  


Zu Absatz 2 


Absatz 2 regelt die Ermittlung des Zurechnungsschlüssels. Dabei ist das zuzurechnende 
Einkommen der ausländischen Einheit zu ermitteln und im Anschluss mit der Differenz aus 
dem anwendbaren Steuersatz und dem effektiven Steuersatz zu multiplizieren. Das zuzu-
rechnende Einkommen der ausländischen Einheit entspricht dem betragsmäßigen Anteil 
des beteiligten Gesellschafters an dem Einkommen der ausländischen Einheit, ermittelt 
nach den Vorgaben des gemischten Hinzurechnungsbesteuerungsregimes. Unter dem 
GILTI-Regime lässt sich diese Maßgröße beispielsweise aus der Körperschaftsteuererklä-
rung des Hinzurechnungsverpflichteten ableiten (sog. „tested income“). 


Der effektive Steuersatz entspricht dem nach § 51 Absatz 1 ermittelten effektiven Steuer-
satz. Um allerdings Iterationen zu vermeiden, wird der Effekt aus der Zurechnung der Steu-
ern auf Hinzurechnungsbeträge nicht berücksichtigt. Zudem beträgt der Zurechnungs-
schlüssel null, wenn der effektive Steuersatz mindestens dem anwendbaren Steuersatz 
oder 15 Prozent entspricht, da für diese Fälle kein Hinzurechnungsbetrag unter dem ge-
mischten Hinzurechnungsbesteuerungsregime entsteht oder in diesem Steuerhoheitsge-
biet bereits vor Zurechnung des Hinzurechnungsbetrags keine Gefahr einer Besteuerung 
unterhalb des Mindeststeuersatzes besteht. Daneben müssen bei der Berechnung des ef-
fektiven Steuersatzes auch die anerkannten nationale Ergänzungssteuern in dem jeweili-
gen Steuerhoheitsgebiet als erfasste Steuern zu berücksichtigen. Dadurch wird ebenfalls 
eine Zurechnung der Steuern auf den Hinzurechnungsbetrag für Steuerhoheitsgebiete mit 
einer anerkannten nationalen Ergänzungssteuer vermieden. Die anerkannte nationale Er-
gänzungssteuer ist allerdings nur zu berücksichtigen, soweit sie im Ansässigkeitsstaat des 
Gesellschafters angerechnet werden kann. Besteht beispielsweise eine Begrenzung des 
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Anrechnungsumfangs (wie zum Beispiel bei GILTI) muss dies im gleichen Maße auch für 
anerkannte nationale Ergänzungssteuern anderer Steuerhoheitsgebiete gelten. 


Beispiel 


Die im Steuerhoheitsgebiet X belegene X Co ist oberste Muttergesellschaft einer 
Unternehmensgruppe. A Co hält 100 Prozent der Anteile an A Co, B Co und C Co. 
Steuerhoheitsgebiet X hat ein gemischtes Hinzurechnungsbesteuerungsregime mit 
einem anwendbaren Steuersatz in Höhe von 13,125 Prozent umgesetzt. Steuerho-
heitsgebiet A erhebt einen Steuersatz von 10 Prozent, Steuerhoheitsgebiet B einen 
Steuersatz von 20 Prozent und Steuerhoheitsgebiet C einen Steuersatz von 5 Pro-
zent. A Co, B Co und C Co erwirtschaften für das betrachtete Wirtschaftsjahr einen 
Gewinn von respektive 100 Euro, 50 Euro und 25 Euro.  


Da die Gewinne von B Co effektiv zu 20 Prozent besteuert werden und der Steuer-
satz somit oberhalb des Mindeststeuersatzes liegt, findet nach Absatz 2 keine Zu-
rechnung von Steuern zu B Co statt. Der Zurechnungsschlüssel von A Co beträgt 
3,125 (100 x (13.125 Prozent – 10 Prozent) und von C Co 2,031 (25 x (13.125 Pro-
zent – 5 Prozent) = 2,031), was 60,61 Prozent (3,125/5,156) beziehungsweise 
39,39 Prozent (2,031/5,156) entspricht. Im Ergebnis entfallen somit von dem Hinzu-
rechnungsbetrag in Höhe von 20 Euro 12,12 Euro (60,61 Prozent × 20 Euro) auf A 
Co und 7,88 Euro (39,39 Prozent × 20 Euro) auf C Co. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 regelt die mögliche Kollision abweichender Anwendungsbereiche zwischen einer 
gemischten Hinzurechnungsbesteuerung und diesem Gesetz. So kann es dazukommen, 
dass gemischte Hinzurechnungsbesteuerungsregime auch auf Einheiten Anwendung fin-
den, die keine Geschäftseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind. Um mögliche Verzerrung 
beziehungsweise eine übermäßige Zurechnung von Steuern bei Geschäftseinheiten vorzu-
beugen, sind bei der Anwendung des Absatzes auch Einheiten außerhalb des Anwen-
dungsbereichs dieses Gesetzes miteinzubeziehen. 


Zu Teil 10 (Nationale Ergänzungssteuer) 


Dieser Teil enthält die Vorschriften zur nationalen Ergänzungssteuer. Hierdurch wird ge-
währleistet, dass die Vorgaben zur globalen effektiven Mindestbesteuerung ergänzend zur 
Richtlinie (EU) 2022/2523 bezogen auf sämtliche in der Bundesrepublik Deutschland bele-
gene Geschäftseinheiten umgesetzt werden. Dabei sind die Regelungen, unter Berücksich-
tigung einzelner Spezifika, sehr eng an die international vereinbarten Regelungen angelegt. 
Hierdurch wird unter anderem gewährleistet, dass die deutsche Variante einer nationalen 
Mindeststeuer die Safe-Harbour-Regelungen betreffend die nationale Mindeststeuer erfüllt 
(zum Beispiel Artikel 11 Richtlinie (EU) 2022/2523). 


Zu Abschnitt 1 (Allgemeines) 


Zu § 86 (Umfang der Besteuerung der Geschäftseinheit) 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 regelt den Besteuerungsumfang. Die nationale Ergänzungssteuer einer Ge-
schäftseinheit entspricht dem für die Bundesrepublik Deutschland ermittelten und auf die 
jeweilige Geschäftseinheit entfallenden Steuererhöhungsbetrag (nationaler Ergänzungs-
steuerbetrag).  
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Zu Absatz 2 


Absatz 2 betrifft den Umfang der Besteuerung von Joint Ventures und die Mitglieder einer 
Joint-Venture-Gruppe. Die nationale Ergänzungssteuer umfasst deren Steuererhöhungs-
beträge insgesamt und ist nicht auf den der Muttergesellschaft zuzurechnenden Anteil am 
Steuererhöhungsbetrag des Joint Ventures oder der Mitglieder der Joint-Venture-Gruppe 
begrenzt.  


Zu Absatz 3 


Sofern in den §§ 86ff. nichts anderes bestimmt ist, gelten für die Besteuerung der dritte bis 
neunte Teil dieses Gesetzes entsprechend. Dies betrifft neben der Ermittlung der Steuer-
erhöhungsbeträge unter anderem auch die Anwendung der Übergangsregelung bei unter-
geordneter internationaler Tätigkeit (§ 80) des CbCR-Safe-Harbours (§§ 81 bis 84).  


Zu Abschnitt 2 (Besonderheiten) 


Zu § 87 (Steuererhöhungsbeträge staatenloser Geschäftseinheiten) 


Staatenlose Geschäftseinheiten werden für Zwecke der nationalen Ergänzungssteuerrege-
lung einem Steuerhoheitsgebiet nach den hier aufgeführten Kriterien (Gründungsstaat be-
ziehungsweise Tätigkeitsstaat), zugeordnet; das heißt, sie sind insofern nicht mehr staa-
tenlos. Sofern die Geschäftseinheiten dem Inland zugeordnet werden, unterliegen sie mit 
ihren Steuererhöhungsbeträgen der Mindeststeuer. Dessen ungeachtet erfolgt nach Satz 3 
die Ermittlung des effektiven Steuersatzes und des Steuererhöhungsbetrags auf einer 
Stand-alone-Berechnung (Entity-Blending), damit die funktionale Gleichwertigkeit mit den 
GloBE-Mustervorschriften gewahrt bleibt.  


Zu § 88 (Grenzüberschreitende Zurechnung erfasster Steuern) 


Entsprechend Abschnitt 5 der am 1. Februar 2023 angenommenen Verwaltungsleitlinien 
des Inclusive Framework on BEPS zur anerkannten nationalen Mindeststeuer werden bei 
der nationalen Ergänzungssteuerregelung abweichend von § 47 keine ausländischen Steu-
ern berücksichtigt. Das heißt, Steuern aufgrund einer ausländischen Hinzurechnungsbe-
steuerung oder Steuern eines ausländischen Stammhauses werden bei den nach § 1 Steu-
erpflichtigen nicht berücksichtigt. Als Reflex dessen wäre zum Beispiel eine dementspre-
chende Mindeststeuer im Ausland im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung zu berück-
sichtigen. Dies gilt umgekehrt auch für Zwecke des § 8 Absatz 5 und § 12 des Außensteu-
ergesetzes.  


Zu § 89 (Nichtberücksichtigung der nationalen Ergänzungssteuer) 


Da die Mindeststeuer für Zwecke dieses Gesetzes auch eine anerkannte nationale Ergän-
zungssteuer ist, muss diese für Zwecke der Berechnung des Steuererhöhungsbetrags nach 
§ 52 unberücksichtigt bleiben. 


Zu Teil 11 (Besteuerungsverfahren und sonstige  
Bestimmungen) 


Der erste Abschnitt des elften Teils enthält Vorschriften für das Besteuerungsverfahren. 
Insbesondere regelt er den Zeitpunkt der Steuerentstehung (§ 90) und normiert die Steuer-
erklärungspflicht (§ 91). Die Steuererklärung ist dabei als Steueranmeldung ausgestaltet, 
das heißt, der Steuerpflichtige hat die Mindeststeuer selbst zu berechnen. Zudem wird fest-
gelegt, welches Finanzamt für die Besteuerung zuständig ist (§ 92).  


Der zweite Abschnitt beinhaltet unter anderem eine Bußgeldvorschrift für den Fall, dass der 
Mindeststeuer-Bericht nicht oder nicht fristgerecht übermittelt wird (§ 93) und enthält 
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Ermächtigungen für das Bundesministerium der Finanzen (§ 94). Außerdem sind Ausfüh-
rungen zur Anwendungen von Doppelbesteuerungsabkommen enthalten (§ 95) und der 
zeitliche Anwendungsbereich des Mindeststeuergesetzes (§ 96) wird geregelt. Dessen 
Bestimmungen finden grundsätzlich auf alle Geschäftsjahre, die nach dem 30. Dezember 
2023 beginnen, Anwendung. Eine Ausnahme gilt insoweit für die Sekundärergänzungs-
steuerregelung nach § 11. Diese ist grundsätzlich erst auf Geschäftsjahre, die nach dem 
30. Dezember 2024 beginnen, anwendbar. 


Zu Abschnitt 1 (Besteuerungsverfahren) 


Zu § 90 (Entstehung der Mindeststeuer und Besteuerungszeitraum) 


Die Vorschrift regelt das Entstehen der Mindeststeuer. Danach entsteht die Mindeststeuer 
für ein Geschäftsjahr mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Geschäftsjahr endet. Auch 
bei einem vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr entsteht die Mindeststeuer damit 
erst mit Ablauf des 31.12. des Jahres, in dem das Geschäftsjahr endet. Diese Vereinheitli-
chung des Entstehungszeitpunkts dient insbesondere der Vereinfachung der Fristenbe-
rechnung und -überwachung. Besteuerungszeitraum ist das Kalenderjahr. 


Zu § 91 (Steuererklärungspflicht, Steuerentrichtungspflicht) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt die Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung und zur Entrichtung der 
Mindeststeuer. 


Nach Satz 1 ist grundsätzlich jede nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit verpflichtet, 
für das Kalenderjahr eine Steuererklärung abzugeben und darin die Steuer selbst zu be-
rechnen (Steueranmeldung). Dies gilt auch, wenn sich für das jeweilige Kalenderjahr keine 
Mindeststeuer ergibt (sogenannte „Nullanmeldung“). Die Ausgestaltung als Steueranmel-
dung dient der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens. Einer Festsetzung der Min-
deststeuer bedarf es hiernach nur, wenn die Festsetzung zu einer abweichenden Steuer 
führt oder die Geschäftseinheit die Steueranmeldung nicht abgibt (vgl. § 167 Absatz 1 
Satz 1 der Abgabenordnung). Andernfalls steht die Steueranmeldung nach § 168 Satz 1 
der Abgabenordnung grundsätzlich einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprü-
fung gleich. Satz 2 bestimmt, dass die Steuererklärung nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch mitzuteilen.  


Die Sätze 3 bis 5 bestimmen die Fälligkeit der Mindeststeuer. Satz 3 regelt dabei den 
Grundfall. Danach ist die Mindeststeuer einen Monat nach Abgabe der Steuererklärung fäl-
lig und bis dahin zu entrichten. Satz 4 enthält eine Ergänzung für den Fall, dass die Min-
deststeuer höher festgesetzt wird als in der Steueranmeldung berechnet. Der Unterschieds-
betrag zwischen der angemeldeten und der festgesetzten Mindeststeuer wird danach einen 
Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und ist bis dahin zu entrichten. Hin-
sichtlich des angemeldeten Betrags bleibt es dagegen bei der Fälligkeit nach Satz 3, so-
dass im Ergebnis eine gestufte Fälligkeit vorliegt. Satz 5 begründet eine Auffangregelung 
für den Fall, dass die nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit ihrer Pflicht zur Abgabe der 
Steueranmeldung nicht oder nicht fristgerecht nachkommt. In diesem Fall ist die Mindest-
steuer einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrich-
ten. Auf die Änderungen in § 152 der Abgabenordnung (Artikel 2 dieses Gesetzes) wird 
hingewiesen. Danach gilt bei verspäteter Abgabe der Mindeststeuererklärung § 152 Ab-
satz 1 der Abgabenordnung AO. Eine obligatorische Festsetzung eines Verspätungszu-
schlags nach § 152 Absatz 2 der Abgabenordnung wird durch die Regelung in § 152 Absatz 
3 Nummer 4 der Abgabenordnung ausgeschlossen. 


Satz 6 enthält eine Sonderregelung für den Fall, dass innerhalb einer Unternehmensgruppe 
mehrere nach § 1 Steuerpflichtige vorhanden sind und daher nach § 3 Absatz 1 Satz 1 eine 
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Mindeststeuergruppe besteht. In diesem Fall ist nach Halbsatz 1 nur der Gruppenträger zur 
Übermittlung der Steuererklärung verpflichtet; die nach Satz 1 grundsätzlich bestehende 
Erklärungspflicht der übrigen Gruppenmitglieder entfällt. Die Vorschrift ist Ausfluss der Kon-
zentrationswirkung des § 3 Absatz 1 Satz 3 und trägt dem Umstand Rechnung, dass nur 
der Gruppenträger Steuerschuldner ist. Die Vorschrift dient sowohl der Entlastung der Steu-
erpflichtigen als auch der Finanzverwaltung und gewährleistet, dass – für Zwecke der Min-
deststeuer – je Unternehmensgruppe nur eine Steuererklärung abgegeben werden muss. 
Für den Gruppenträger gelten dabei nach Halbsatz 2 die Sätze 1 bis 5 entsprechend. Um 
sicherzustellen, dass die für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Daten und 
Informationen zur Verfügung stehen, sind die Geschäftseinheiten sowie Joint Venture und 
Joint-Venture-Tochtergesellschaften dem Steuererklärungspflichtigen gegenüber zur Aus-
kunft verpflichtet. Die Auskunftspflicht umfasst - bezogen auf die jeweilige Geschäftsein-
heit - alle für die Ermittlung der Mindeststeuer nach § 2 erforderlichen Unterlagen.  


Zu Absatz 2 


Die Vorschrift enthält eine Ablaufhemmung für die Frist zur Abgabe der Steuererklärung. 
Grundsätzlich finden auf die Steuererklärung die allgemeinen Bestimmungen nach § 149 
der Abgabenordnung Anwendung. Satz 1 stellt dabei sicher, dass die Frist zur Abgabe der 
Steuererklärung nicht vor Ablauf der Frist zur Abgabe des Mindeststeuer-Berichts für das 
im Kalenderjahr endende Geschäftsjahr nach § 73 Absatz 3 endet. Dies verhindert, dass 
die den Steuerpflichtigen in § 73 Absatz 3 gewährte Frist zur Abgabe des Mindeststeuer-
Berichts – einschließlich der besonderen Frist bei erstmaliger Steuerpflicht nach 
§ 73 Absatz 3 Satz 2 – durch die Steuererklärungsfrist faktisch unterlaufen würde. Bedeut-
sam ist dies insbesondere bei einem Gleichlauf von Geschäfts- und Kalenderjahr. Satz 2 
enthält eine Sonderregelung für den Fall, dass in einem Kalenderjahr mehrere Geschäfts-
jahre enden. Insoweit ist für die Ablaufhemmung das letzte der im Kalenderjahr endenden 
Geschäftsjahre maßgeblich.  


Zu § 92 (Zuständigkeit) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift regelt die Zuständigkeit für die Besteuerung nach dem Mindeststeuergesetz. 
Grundsätzlich ist nach Satz 1 das Finanzamt zuständig, das für die Besteuerung nach dem 
Einkommen zuständig ist. Die Vorschrift knüpft damit an die allgemeinen Regelungen über 
die örtliche Zuständigkeit, namentlich § 20 der Abgabenordnung an. Besteht nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 eine Mindeststeuergruppe, ist nach Satz 2 das für die Besteuerung des 
Einkommens des Gruppenträgers zuständige Finanzamt zuständig. Satz 3 enthält eine 
Sonderregelung für den Fall, dass der Steuerpflichtige eine transparente Einheit ist. In die-
sem Fall ist für die Besteuerung nach dem Mindeststeuergesetz das Finanzamt zuständig, 
das für die gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte dieser Einheit zuständig 
ist.  


Zu Absatz 2 


Nach § 17 Absatz 2 Satz 3 des Finanzverwaltungsgesetzes kann die zuständige Landes-
regierung durch Rechtsverordnung Aufgaben der Finanzverwaltung bei einzelnen Finanz-
ämtern beschränken und auf einzelne Finanzämter oder eine besondere Landesfinanzbe-
hörde übertragen, wenn auf diese Weise der Vollzug der Aufgaben verbessert oder erleich-
tert wird. In Absatz 2 wird ausdrücklich bestimmt, dass landesrechtlich auch eine von der 
Grundregel in Absatz 1 abweichende Zuständigkeitsbestimmung isoliert für die Mindest-
steuer getroffen werden kann. 
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Zu Abschnitt 2 (Bußgeldvorschriften, Ermächtigungen und 
Anwendungsvorschriften) 


Zu § 93 (Bußgeldvorschriften) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift enthält Ordnungswidrigkeitstatbestände und dient der effektiven Durchset-
zung der Pflicht zur Erstellung und Übermittlung des Mindeststeuer-Berichts. 


Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 73 den Mindeststeuer-
Bericht nicht, nicht in der vom Gesetz vorgegebenen Frist oder nicht in der vorgeschriebe-
nen Weise übermittelt. Die Frist zur Übermittlung des Mindeststeuer-Berichts folgt dabei 
grundsätzlich aus § 73 Absatz 3. Konnte eine nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit 
jedoch davon ausgehen, dass eine bestimmte inländische Geschäftseinheit den Mindest-
steuer-Bericht im Auftrag der übrigen Geschäftseinheiten fristgerecht übermittelt, ist die 
Sonderregelung des § 73 Absatz 1 Satz 3 zu beachten. Dies gilt nach § 73 Absatz 2 Satz 2 
entsprechend, wenn die nach § 1 steuerpflichtige Geschäftseinheit von einer fristgerechten 
Übermittlung durch die oberste Muttergesellschaft oder eine von dieser beauftragten Ge-
schäftseinheit ausgehen konnte. Der notwendige Inhalt des Mindeststeuer-Berichts ergibt 
sich aus § 74. Die Durchführung des Bußgeldverfahrens wird dem Bundeszentralamt für 
Steuern übertragen. Ordnungswidrig handelt außerdem, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
entgegen § 73 Absatz 1 in Verbindung mit § 74 den Mindeststeuer-Bericht nicht richtig oder 
nicht vollständig übermittelt.  


Zu Absatz 2 


Die Vorschrift legt die Höhe des Bußgelds fest. Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 kön-
nen mit einer Geldbuße von bis zu 30 000 Euro geahndet werden. 


Zu Absatz 3 


Zuständige Behörde für die Durchführung des Bußgeldverfahrens ist das Bundeszentralamt 
für Steuern.  


Zu Absatz 4 


Für das Bußgeldverfahren gelten die Vorschriften der Abgabenordnung (§ 410 Absatz 1 
Nummer 2 bis 12 der Abgabenordnung) entsprechend.  


Zu § 94 (Ermächtigungen) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift begründet eine (erweiterte) Bekanntmachungsermächtigung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen. Dieses wird ermächtigt, den Wortlaut des Mindeststeuergesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer Überschrift und in neuer 
Paragraphenfolge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu besei-
tigen. Die Vorschrift dient der Klarheit des Gesetzes; eine Befugnis zur Änderung des ma-
teriellen Regelungsgehalts ist hiermit nicht verbunden. Unter Unstimmigkeiten des Wort-
lauts sind daher insbesondere redaktionelle Fehler und fehlerhafte Verweisungen zu ver-
stehen.  


Zu Absatz 2 


Die Vorschrift ermächtigt das Bundesministerium der Finanzen, die Kommission über die 
Inanspruchnahme der Option zur Anwendung einer anerkannten nationalen 
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Ergänzungssteuer zu unterrichten. Diese Option ist in Artikel 11 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 
2022/2523 vorgesehen. Die Bundesrepublik macht von dieser Option mit §§ 86 bis 89 Ge-
brauch.  


Zu § 95 (Auswirkung auf die Abkommensberechtigung) 


Die Vorschrift stellt klar, dass die Besteuerung nach dem Mindeststeuergesetz oder einer 
vergleichbaren, den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2022/2523 entsprechenden ausländi-
schen Regelung, keine Berechtigung zur Anwendung eines Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung begründet. Dies betrifft insbesondere Personengesellschaften, die 
entsprechend der deutschen Abkommenspolitik grundsätzlich nicht abkommensberechtigt 
sind.  


Zu § 96 (Anwendungsvorschriften) 


Zu Absatz 1 


Die Vorschrift bestimmt den zeitlichen Anwendungsbereich des Mindeststeuergesetzes. 
Danach ist das Mindeststeuergesetz grundsätzlich erstmals für Geschäftsjahre, die nach 
dem 30. Dezember 2023 beginnen, anzuwenden. 


Zu Absatz 2 


Satz 1 begründet eine Ausnahme vom grundsätzlichen zeitlichen Anwendungsbereich 
nach Absatz 1. Danach ist die SES nach § 11 erstmals auf Geschäftsjahre, die nach dem 
30. Dezember 2024 beginnen, anzuwenden. Drittstaaten und -gebiete erhalten hierdurch 
ausreichend Zeit, die Anwendung der SES durch Umsetzung einer den Vorgaben der Richt-
linie (EU) 2022/2523 entsprechenden PES abzuwenden. Die Ausnahme gilt daher nach 
Satz 2 nicht für Unternehmensgruppen, deren oberste Muttergesellschaften in Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union belegen sind, die die Option nach Artikel 50 Absatz 1 der Richt-
linie (EU) 2022/2523 ausgeübt haben. Artikel 50 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2022/2523 
ermöglicht es einem EU-Mitgliedstaat, ab dem 31. Dezember 2023 für sechs aufeinander-
folgende Geschäftsjahre von der Einführung einer PES und einer SES abzusehen, wenn in 
diesem Mitgliedstaat höchstens zwölf oberste Muttergesellschaften einer in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie (EU) 2022/2523 fallenden Unternehmensgruppen belegen sind. 


Zu Absatz 3 


Mit Absatz 3 werden die international vereinbarten vorübergehenden Erleichterungen bei 
Ordnungswidrigkeiten und Straftatbeständen umgesetzt. Angemessene Maßnahmen im 
Sinne dieser Vorschrift wurden beispielsweise dann ergriffen, wenn im Konzern entspre-
chende Compliance-Systeme etabliert wurden. Wenn die Voraussetzungen des Absatzes 
3 vorliegen, findet § 93 Absatz 1 von Vorneherein keine Anwendung. Darüber hinaus liegt 
in diesem Fall ein Indiz dafür vor, dass mit Blick auf das allgemeine Besteuerungsverfahren 
und den Achten Teil der Abgabenordnung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gewahrt 
wurde und deshalb auch regelmäßig keine Leichtfertigkeit vorliegen kann. 


Zu Artikel 2 (Änderung der Abgabenordnung) 


§ 152 Absatz 3 Nummer 4 


Mit der Änderung von § 152 Absatz 3 Nummer 4 wird die zwingende Festsetzung eines 
Verspätungszuschlages bei verspäteter Abgabe der Mindeststeuererklärung (§ 91 des Min-
deststeuergesetzes) ausgeschlossen. Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass 
die Erklärungsfrist zur Abgabe der Mindeststeuererklärung, die sich nach dem Kalenderjahr 
bestimmt, maßgeblich vom Ende des Geschäftsjahres und dem Ablauf der Frist für die Ab-
gabe des Mindeststeuer-Berichts abhängig ist. 
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Zu Artikel 3 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Mit der Neufassung der Nummer 5h wird das Bundeszentralamt für Steuern mit Buch-
stabe a ermächtigt, die Mindeststeuer-Berichte, die nach § 73 des Mindeststeuergesetzes 
von den Unternehmen eingereicht werden, entgegenzunehmen und an die zuständige Län-
derfinanzbehörde weiterzuleiten.  


Das Bundeszentralamt für Steuern soll auch Mindeststeuer-Berichte entgegennehmen, die 
ihm von zuständigen Behörden anderer Steuerhoheitsgebiete im Wege des automatischen 
Informationsaustausches auf Grundlage einer völkerrechtlichen Vereinbarung übermittelt 
werden (§ 73 Absatz 4 Satz 3 des Mindeststeuergesetzes). Das Bundeszentralamt für 
Steuern soll auf Grundlage entsprechender völkerrechtlicher Vereinbarungen auch Min-
deststeuer-Berichte an zuständige Behörden anderen Steuerhoheitsgebiete übermitteln 
(§ 73 Absatz 4 Satz 2 des Mindeststeuergesetzes). Zum jetzigen Zeitpunkt hat die Bundes-
republik Deutschland noch keine entsprechenden völkerrechtlichen Vereinbarungen ge-
schlossen. Sobald dies erfolgt, wird die Aufgabenzuweisung an das Bundeszentralamt für 
Steuern um Regelungen über den Austausch von Mindeststeuer-Berichten mit dem Aus-
land ergänzt werden müssen.  


Das Bundeszentralamt für Steuern wird mit Buchstabe b ermächtigt, die Meldungen der 
Unternehmensgruppen zum Gruppenträger nach § 3 Absatz 4 des Mindeststeuergesetzes 
entgegenzunehmen. Dies dient dazu, die aus dem Ausland eingehenden Mindeststeuer-
Berichte leichter zuzuordnen, um ihre zügige Weiterleitung an die zuständige Landesfinanz-
behörde sicherzustellen. Darüber hinaus wird das Bundeszentralamt für Steuern mit Buch-
stabe c ermächtigt, die Bußgeldverfahren nach § 93 des Mindeststeuergesetzes durchzu-
führen. Damit wird das Verfahren zentralisiert und die Landesfinanzbehörden entlastet. 


Die bisherige Nummer 5h wird zur Nummer 5i. Die Regelung wird inhaltlich um die Befugnis 
des Bundeszentralamts für Steuern ergänzt, die Mindeststeuer-Berichte und Meldungen 
(Nummer 5h Buchstabe a und b) auswerten zu dürfen. 


Zu Artikel 4 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 52 Absatz 8b) 


Aufwendungen für Rechteüberlassungen an nahestehende Personen sind derzeit nach § 
4j EStG nicht oder nur anteilig abziehbar, wenn die entsprechenden Einnahmen beim Emp-
fänger aufgrund eines als schädlich einzustufenden Präferenzregimes, das keine substan-
zielle Geschäftstätigkeit des Empfängers voraussetzt, einer Belastung durch Ertragsteuern 
von weniger als 25 % unterliegen. Bezüglich des Substanzerfordernisses knüpft die Rege-
lung an die im Abschlussbericht zu BEPS-Aktionspunkt 5 aufgestellten Kriterien („Nexus-
Ansatz“) an.  


Angesichts der Einführung der effektiven globalen Mindestbesteuerung, die das internatio-
nal vereinbarte Mindestbesteuerungsniveau von 15 % sicherstellt, sowie der Absenkung 
der Niedrigsteuergrenze in § 8 Absatz 5 des Außensteuergesetzes auf 15 % wird kohärent 
auch die Niedrigsteuergrenze in § 4j Absatz 2 Satz 1 EStG auf 15 % abgesenkt. 


Zu Nummer 2 


Die Änderung der Lizenzschranke findet erstmals für Aufwendungen Anwendung, die nach 
dem 31. Dezember 2023 entstehen 
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Zu Artikel 5 (Änderung des Außensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a (§ 6 Absatz 5 Satz 1) 


Die Mitteilungen nach § 6 Absatz 5 bei Stundungen oder Jahresratenzahlungen im Zusam-
menhang mit der Wegzugsbesteuerung sind künftig dem zuständigen Finanzamt nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnittstelle elektronisch zu 
übermitteln. 


Zu Buchstabe b (§ 6 Absatz 5 Satz 2) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung der elektronischen Übermittlungs-
pflicht nach Satz 1. 


Zu Buchstabe c (§ 6 Absatz 5 Satz 3) 


Der Steuerpflichtige oder sein Gesamtrechtsnachfolger hat dem nach Satz 1 zuständigen 
Finanzamt jährlich bis zum 31. Juli nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle elektronisch seine aktuelle Anschrift mitzuteilen und zu bestä-
tigen, dass die Anteile ihm oder im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 seinem Rechts-
nachfolger weiterhin zuzurechnen sind. 


Zu Buchstabe d (§ 6 Absatz 5 Satz 4 – neu –) 


Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das zuständige Finanzamt auf Antrag gestatten, die 
Mitteilungen nach § 6 Absatz 5 weiterhin nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck in Pa-
pierform einzureichen. Eine unbillige Härte kann insbesondere dann vorliegen, wenn den 
Mitteilungspflichtigen nicht zuzumuten ist, die technischen Voraussetzungen für eine elekt-
ronische Übermittlung zu schaffen. 


Zu Nummer 2 (§ 8 Absatz 5 Satz 1 und 3) 


Die Niedrigsteuergrenze im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung wird von derzeit 
25 Prozent auf 15 Prozent abgesenkt. Hiermit wird ein Gleichlauf zwischen Hinzurech-
nungsbesteuerung und globaler effektiver Mindestbesteuerung mit Blick auf die Besteue-
rung ausländischer Tätigkeiten erreicht. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a (§ 18 Absatz 3 Satz 1 und 2) 


Die Feststellungserklärungen sowie die Anzeigen nach § 18 sind künftig dem zuständigen 
Finanzamt nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amtlich bestimmte Schnitt-
stelle elektronisch zu übermitteln. 


Zu Buchstabe b (§ 18 Absatz 3 Satz 6) 


Der bisherige Satz 6 kann als Folgeänderung zur Einführung der elektronischen Übermitt-
lungspflicht nach den Sätzen 1 und 2 gestrichen werden. Nach dem neuen Satz 6 kann das 
zuständige Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf Antrag gestatten, die Feststel-
lungserklärungen sowie die Anzeigen nach § 18 weiterhin nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck in Papierform einzureichen. Eine unbillige Härte kann insbesondere dann vorlie-
gen, wenn den Erklärungspflichtigen nicht zuzumuten ist, die technischen Voraussetzungen 
für eine elektronische Übermittlung zu schaffen. 
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Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a (§ 21 Absatz 3 Satz 2) 


In einigen Staaten werden Ausschüttungen deutlich niedriger besteuert als in Deutschland. 
Zum Teil werden die Dividenden als Folge einer sog. Remittance-base Besteuerung auch 
gar nicht besteuert. Um diese Umstände als Gestaltungsidee zu nutzen, erfolgte u. a. ein 
Wegzug in einen ausländischen Staat, der den Rechtsfolgen des § 6 AStG a. F. unterlag.  


Für Wegzüge nach dem 31. Dezember 2021 sieht § 6 AStG n. F. eine Regelung bei sub-
stantiellen Gewinnausschüttungen (mehr als 25 Prozent des gemeinen Werts der Anteile) 
vor, die zu einer anteiligen Festschreibung der Wegzugssteuer und zum Widerruf der Stun-
dung führen. Hierdurch wird in Neufällen diese Gestaltung gezielt unterbunden. 


Zur Verhinderung der Steuergestaltung wird in § 21 Absatz 3 AStG die Regelung zu sub-
stantiellen Gewinnausschüttungen auch auf Altfälle (Wegzüge vor dem 1. Januar 2022) 
ausgeweitet. Das Vorliegen eines solchen Tatbestands ist ein mitteilungspflichtiges Ereig-
nis entsprechend § 6 Absatz 7 AStG a.F. Diese Regelung gilt nur für Gewinnausschüttun-
gen oder eine Einlagenrückgewähr, die nach dem Tag des Kabinettbeschlusses des vorlie-
genden Änderungsgesetzes erfolgen. 


Zu Buchstabe b (§ 21 Absatz 6 und 7 – neu –) 


§ 21 Absatz 6 – neu – 


Die Änderung des § 8 Absatz 5 gilt erstmals für Zwischeneinkünfte, die in Wirtschaftsjahren 
erzielt werden, die im Jahr 2024 enden.  


§ 21 Absatz 7 – neu – 


Für die elektronische Übermittlung der Mitteilungen nach § 6 Absatz 5 und der Feststel-
lungserklärungen nach § 18 ist die Fertigstellung der hierfür benötigten komplexen Daten-
verarbeitungsprogramme erforderlich. Der Beginn ist abhängig von der Schaffung der Vo-
raussetzungen für die Entgegennahme der elektronisch abzugebenden Erklärungen. Die 
elektronische Übermittlungspflicht nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über die amt-
lich bestimmte Schnittstelle soll demzufolge erstmals für den Veranlagungszeitraum 2025 
(§ 6 Absatz 5 AStG) bzw. für Wirtschaftsjahre gelten, die im Jahr 2025 enden (§ 18 AStG). 


Zu Artikel 6 (Änderung des Umwandlungssteuergesetzes) 


Die entsprechende Anwendung des § 21 Absatz 3 AStG stellt sicher, dass die Änderungen 
der Stundungsmodalitäten des § 6 Absatz 5 AStG a. F., die durch die Sonderregelungen in 
§ 21 Absatz 3 AStG erfolgen, auch bei den einbringungsgeborenen Anteilen gelten. 


Zu Artikel 7 (Änderung des Handelsgesetzbuchs) 


Zu Nummer 1 


Die Änderung sieht eine verpflichtende Ausnahme von der Bilanzierung latenter Steuern 
vor, die sich aus der Anwendung des Mindeststeuergesetzes oder entsprechender auslän-
discher Mindeststeuergesetze ergeben. Diese handelsbilanzrechtliche Ausnahme ist der 
Ausnahme in den internationalen Rechnungslegungsstandards (IAS 12.4A) nachgebildet. 
Sie soll die Komplexität der Umsetzung des Mindeststeuergesetzes reduzieren und etwai-
gen Benachteiligungen für HGB-Bilanzierer entgegenwirken. Die handelsbilanzrechtliche 
Ausnahme wird zu überprüfen sein, wenn und sobald der International Accounting Stan-
dards Board die aus seiner Sicht nur vorübergehende Ausnahme in den internationalen 
Rechnungslegungsstandards überprüft hat. 
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Zu Nummer 2 


Es soll – in Anlehnung an IAS 12.88B bis D – auch für HGB-Bilanzierer eine neue Angabe-
pflicht im Anhang geschaffen werden, die im Lichte der verpflichtenden Ausnahme von der 
Bilanzierung latenter Steuern (§ 274 Absatz 1 Satz 5 HGB-E) ein Mindestmaß an Transpa-
renz und Information der Abschlussadressaten sicherstellen soll. Anzugeben ist, welcher 
tatsächliche Steueraufwand oder Steuerertrag sich nach dem Mindeststeuergesetz und 
ausländischer Mindeststeuergesetze für das Geschäftsjahr ergibt. Darüber hinaus sind die 
Auswirkungen auf die Kapitalgesellschaft (oder auf die haftungsbeschränkte Personenhan-
delsgesellschaft, § 264a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs) näher zu erläutern. Es sind 
mindestens qualitative Angaben dazu zu machen, inwieweit die Gesellschaft von den Min-
deststeuerregelungen betroffen ist. Sofern möglich und vertretbar, ist die Erläuterung durch 
quantitative Angaben zu ergänzen. 


Zu Nummer 3 


Die Änderung nimmt § 285 Nummer 30a HGB-E mit Blick auf Artikel 16 Absatz 3 der Richt-
linie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unter-
nehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 
2022/2464 (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15) geändert worden ist, von der Anwendung 
auf kleine Kapitalgesellschaften (und kleine haftungsbeschränkte Personenhandelsgesell-
schaften, § 264a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs) aus. 


Zu Nummer 4 


Die Ergänzung bildet auf Ebene des Konzernabschlusses die Regelung ab, die für den 
Jahresabschluss in § 274 Absatz 1 Satz 5 HGB-E getroffen wird. Auf die dortigen Ausfüh-
rungen wird zur weiteren Begründung verwiesen. 


Zu Nummer 5 


Die Regelung sieht eine neue Angabepflicht für den Konzernanhang vor. Sie bildet auf 
Ebene des Konzernanhangs die für den Jahresabschluss in § 285 Nummer 30a HGB-E 
getroffene Regelung ab. Auf die dortigen Ausführungen wird zur weiteren Begründung ver-
wiesen. 


Zu Artikel 8 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch) 


Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung. Die neuen Anhangangabepflichten sollen - 
im Einklang mit den Übergangsvorschriften in den internationalen Rechnungslegungsstan-
dards (IAS 12.98M) – für nach dem 30. Dezember 2023 endende Geschäftsjahre gelten. 
Für die Ausnahme von der Bilanzierung latenter Steuern in § 274 Absatz 1 Satz 5 HGB-E, 
auch in Verbindung mit § 306 Satz 5 HGB-E, ist keine Übergangsvorschrift vorgesehen, 
das heißt die Regelung wird mit Inkrafttreten wirksam. 


Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 


Das Gesetz tritt am Tag nach Verkündung in Kraft. 








    


 


Gesetzentwurf 


der Bundesregierung 


Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden  
Investitionen 


(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) 


A. Problem und Ziel 


Unser Land benötigt Investitionen in nahezu beispiellosem Umfang. Nur so kann unter den 
sich verändernden Bedingungen unser Wohlstand gesichert und können gleichzeitig Ge-
sellschaft und Wirtschaft zügig auf Digitalisierung und Klimaschutz eingestellt werden. Es 
ist erforderlich, die Leistungsfähigkeit des deutschen Kapitalmarkts zu stärken und die At-
traktivität des deutschen Finanzstandorts als bedeutenden Teil eines starken Finanzplatzes 
Europa zu erhöhen. Insbesondere Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) als Treiber von Innovation soll der Zugang zum Kapitalmarkt 
und die Aufnahme von Eigenkapital erleichtert werden.  


Regelungen im Finanzmarktrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sollen im Hinblick 
auf dieses Ziel weiterentwickelt werden.  


Durch Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internationalisierung sollen der deutsche Fi-
nanzmarkt und der Standort Deutschland attraktiver sowohl für nationale als auch für inter-
nationale Unternehmen und Investoren werden. Aktien und börsennotierte Wertpapiere sol-
len als Kapitalanlage attraktiver werden, um Nachfrageseite (Anreize für Aktien als Kapital-
anlage) und Angebotsseite (Erhöhung der Anzahl börsennotierter Unternehmen in 
Deutschland) zu stärken. 


B. Lösung 


Der Entwurf verfolgt hierfür einen umfassenden Ansatz: Neben finanzmarktrechtlichen An-
passungen und der Fortentwicklung des Gesellschaftsrechts werden auch die steuerrecht-
lichen Rahmenbedingungen verbessert.  


Die Eigenkapitalgewinnung soll insbesondere einfacher werden durch regulatorische Er-
leichterungen beim Börsengang, die gesellschaftsrechtliche Erleichterung von Kapitalerhö-
hungen und die Ermöglichung der Einführung von Mehrstimmrechtsaktien. 


Offenen Immobilienfonds soll es ermöglicht werden, auch Grundstücke zu erwerben, auf 
denen sich ausschließlich Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von 
Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien befinden, und diese Anlagen auch 
selbst zu betreiben. Für den Betrieb solcher Anlagen auf bestehenden Gebäuden wird 
Rechtssicherheit geschaffen. 


Die Digitalisierung am Kapitalmarkt wird vorangetrieben. Mit der Änderung des Aktienge-
setzes wird das deutsche Recht für elektronische Aktien geöffnet, und zwar einerseits für 
elektronische Namensaktien, die in ein zentrales Register oder in ein Kryptowertpapierre-
gister eingetragen sind, sowie andererseits für elektronische Inhaberaktien, die in ein zent-
rales Register eingetragen sind. Schriftformerfordernisse im Aufsichtsrecht werden durch 
digitale Kommunikationsmöglichkeiten ersetzt.  
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Das Gesetz setzt zudem absehbare europäische Vorgaben zum Schutz des von Kryptover-
wahrern verwahrten Kundenvermögens um und stellt den Umgang mit Kryptowerten in de-
ren Insolvenz klar. 


Soweit Wettbewerbsnachteile für den Finanzstandort Deutschland aus ungleicher Umset-
zung europarechtlicher Vorgaben herrühren (Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung 
von Wagniskapitalfonds sowie für die Verwaltungsleistungen von Konsortialführern), erfolgt 
eine Angleichung an die rechtlichen Rahmenbedingungen in anderen europäischen Mit-
gliedstaaten. Durch Ausnahmen von der AGB-rechtlichen Kontrolle für Verträge zwischen 
Unternehmen im Finanzmarktbereich soll die Rechtssicherheit, insbesondere bei der Ori-
entierung an internationalen Standards, erhöht werden. Die bei der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) zu errichtende Website zum Vergleich der Ent-
gelte für Zahlungskonten wird ebenfalls für mehr Transparenz und damit mehr Wettbewerb 
sorgen. Zudem wird der deutsche Finanzmarkt durch die explizite Möglichkeit, mit der Bun-
desanstalt auch auf Englisch zu kommunizieren, für internationale Teilnehmer noch attrak-
tiver werden. 


Durch verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
soll es jungen Unternehmen erleichtert werden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewin-
nen und sich im internationalen Wettbewerb um Talente zu behaupten. 


C. Alternativen 


Eine Beibehaltung des Status quo wäre möglich, aber nachteilig für die Wettbewerbsfähig-
keit und Innovation des Finanzstandorts Deutschland. Mit dem zunächst in Deutschland 
verfolgten Ansatz könnte kein dauerhafter EU-richtlinienkonformer Betrieb einer Website 
zum Vergleich der Entgelte für Zahlungskonten erreicht werden, so dass Änderungen im 
Zahlungskontengesetz erforderlich sind. Im Übrigen bewirken die vorgesehenen Änderun-
gen in aller Regel einen Abbau von Bürokratie und die Erleichterung von Investitionen, ohne 
zugleich wesentliche Nachteile zu bedingen, so dass die Änderungen im Ergebnis geboten 
sind.  


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskörper-
schaft 


Volle Jahreswir-
kung 1) 


Kassenjahr 


2024 2025 2026 2027 2028 


Insgesamt - 960 - 595 - 850 - 960 - 960 - 960 


Bund - 387 - 264 - 352 - 387 - 387 - 387 


Länder - 358 - 249 - 329 - 358 - 358 - 358 


Gemeinden - 215 - 82 - 169 - 215 - 215 - 215 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Aufgrund der geänderten Regelungen zu den Mitarbeiterkapitalbeteiligungen entsteht den 
Bürgerinnen und Bürgern allenfalls geringfügiger Erfüllungsaufwand.  
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Im Übrigen entsteht für Bürgerinnen und Bürger kein Erfüllungsaufwand.  


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Insgesamt entfällt für die Wirtschaft wiederkehrender Erfüllungsaufwand (einschließlich In-
formationspflichten) von202 417 Euro, es entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand insgesamt 
von 2 958 755,37 Euro.  


Der wiederkehrende Erfüllungsaufwand beinhaltet wiederkehrende Informationspflichten 
von 74 470 Euro, wohingegen im Übrigen wiederkehrender Erfüllungsaufwand von 
276 887,07 Euro entfällt.  


Von dem einmaligen Erfüllungsaufwand ohne Informationspflichten von 2 788 182,87 Euro 
entfallen rund 2,2 Millionen Euro auf die Änderungen des Zahlungskontengesetzes. Auf-
grund der geänderten Regelungen zu den Mitarbeiterkapitalbeteiligungen ergibt sich allen-
falls marginaler jährlicher Erfüllungsaufwand, der vollständig auf Bürokratiekosten aus In-
formationspflichten zurückgeht. Zudem entsteht durch diese Regelungen einmaliger Erfül-
lungsaufwand von rund 330 000 Euro, der vollständig der Kategorie Einführung oder An-
passung digitaler Prozessabläufe zuzuordnen ist. Einmalige Informationspflichten belaufen 
sich auf 170 572,50 Euro. 


Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 


Es ergibt sich insgesamt Aufwand aus wiederkehrenden Informationspflichten von 74 470 
Euro und aus einmaligen Informationspflichten von 170 572,50 Euro. 


Durch die Änderungen im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz entsteht wiederkehrender Erfül-
lungsaufwand aufgrund von Informationspflichten von ca. 72 390 Euro. Mit 71 442 Euro 
entfällt der größte Teil davon auf das Zurverfügungstellen und Bereithalten des Merkblattes 
nach § 62a ZAG. Die Verpflichtung durch das Zahlungskontengesetz, jeweils aktualisierte 
Daten zu Vergleichskriterien zu übermitteln, bewirkt jährlich 30 900 Euro an Kosten. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Der Verwaltung entsteht durch den Entwurf im Saldo wiederkehrender Erfüllungsaufwand 
von rund 1,1 Millionen Euro, wovon 20 654,57 Euro auf die Länder und der übrige Aufwand 
mit 1 062 896,36 Euro auf den Bund entfällt. 


Bei der Bundesanstalt entsteht wiederkehrender Erfüllungsaufwand insbesondere für den 
Betrieb der Website zum Vergleich der Entgelte für Zahlungskonten mit rund 1 Million Euro 
jährlich.  


Der einmalige Erfüllungsaufwand kann mit 1 136 493,47 Euro beziffert werden und ergibt 
sich mit rund 1,1 Millionen Euro im Wesentlichen aus den Änderungen des Zahlungskon-
tengesetzes im Zusammenhang mit der Einrichtung der Website zum Vergleich der Ent-
gelte für Zahlungskonten durch die Bundesanstalt. 


F. Weitere Kosten 


Weitere Kosten entstehen durch die Änderungen nicht. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung1) 


Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden In-
vestitionen 


(Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) 


Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 


Inhaltsübersicht 


Artikel 1 Änderung des Spruchverfahrensgesetzes 


Artikel 2 Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 


Artikel 3 Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 


Artikel 4 Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung 


Artikel 5 Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 


Artikel 6 Änderung der Marktzugangsangabenverordnung 


Artikel 7 Änderung der Wertpapierhandelsanzeigeverordnung 


Artikel 8 Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 


Artikel 9 Änderung der WpÜG-Angebotsverordnung 


Artikel 10 Änderung des Wertpapierprospektgesetzes 


Artikel 11 Änderung des Börsengesetzes 


Artikel 12 Änderung des Vermögensanlagengesetzes 


Artikel 13 Änderung des Aktiengesetzes 


Artikel 14 Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz 


Artikel 15 Änderung des Depotgesetzes 


Artikel 16 Änderung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 


Artikel 17 Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Artikel 18 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Artikel 19 Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 


                                                
1) Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 
September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 
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Artikel 20 Änderung des Kreditwesengesetzes 


Artikel 21 Änderung der Inhaberkontrollverordnung 


Artikel 22 Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 


Artikel 23 Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von 
Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 


Artikel 24 Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung 


Artikel 25 Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung 


Artikel 26 Änderung des Zahlungskontengesetzes 


Artikel 27 Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 


Artikel 28 Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes 


Artikel 29 Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs 


Artikel 30 Änderung des Geldwäschegesetzes 


Artikel 31 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 


Artikel 32 Inkrafttreten 


Artikel 1 


Änderung des Spruchverfahrensgesetzes 


Das Spruchverfahrensgesetz vom 12. Juni 2003 (BGBl. I S. 838), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 


1. „ der Ausgleichszahlung oder der zusätzlich zu gewährenden Aktien für Aktio-
näre bei Kapitalerhöhungen (§ 255 Absatz 4 bis 7 und § 255a des Aktienge-
setzes);“. 


b) Die bisherigen Nummern 1 bis 6 werden die Nummern 2 bis 7. 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 


1. „ der Nummer 1 jeder Aktionär, dessen Bezugsrecht ganz oder teilweise 
ausgeschlossen worden ist;“. 
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bb) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2 und die Angabe „1“ wird durch die 
Angabe „2“ ersetzt. 


cc) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und die Angabe „2 und 3“ wird durch 
die Angabe „3 und 4“ ersetzt. 


dd) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und die Angabe „4“ wird durch die 
Angabe „5“ ersetzt. 


ee) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und die Angabe „5“ wird durch die 
Angabe „6“ ersetzt. 


ff) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und die Angabe „6“ wird durch die 
Angabe „7“ ersetzt. 


b) In Satz 2 wird die Angabe „1, 3, 4 und 5“ durch die Angabe „1, 2, 4, 5 und 6“ ersetzt. 


3. § 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 


1. „ der Nummer 1 die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung;“. 


b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2 und die Angabe „Nummer 1“ wird durch 
die Angabe „Nummer 2“ ersetzt. 


c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und die Angabe „2“ wird durch die Angabe 
„3“ ersetzt. 


d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und die Angabe „3“ wird durch die Angabe 
„4“ ersetzt. 


e) Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 5 und 6 und die Angabe 
„Nummer 4“ wird jeweils durch die Angabe „Nummer 5“ ersetzt. 


f) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und die Angabe „5“ wird durch die Angabe 
„6“ ersetzt. 


g) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 8 und die Angabe „6“ wird durch die Angabe 
„7“ ersetzt. 


4. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 


1. „ der Nummer 1 gegen die Gesellschaft, deren Kapital erhöht worden ist;“. 


b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2 und die Angabe „1“ wird durch die Angabe 
„2“ ersetzt.  


c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und die Angabe „2“ wird durch die Angabe 
„3“ ersetzt.  


d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und die Angabe „3“ wird durch die Angabe 
„4“ ersetzt. 
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e) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und die Angabe „4“ wird durch die Angabe 
„5“ ersetzt. 


f) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und die Angabe „5“ wird durch die Angabe 
„6“ ersetzt. 


g) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und die Angabe „6“ wird durch die Angabe 
„7“ ersetzt. 


h) Folgender Satz wird angefügt: 


„In den Fällen des § 1 Nummer 1 ist auf Antrag der Gesellschaft der neue Aktionär 
als Beteiligter hinzuzuziehen.“ 


5. In § 6 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ und die Angabe „4“ 
durch die Angabe „5“ ersetzt. 


6. § 10a wird wie folgt gefasst: 


„§ 10a 


Gewährung zusätzlicher Aktien 


(1) Soweit gemäß § 72a des Umwandlungsgesetzes oder gemäß § 255a des Ak-
tiengesetzes zusätzliche Aktien zu gewähren sind, bestimmt das Gericht 


1. in den Fällen des § 72a Absatz 1 und 2 Satz 1 des Umwandlungsgesetzes unter 
Zugrundelegung des angemessenen Umtauschverhältnisses oder in den Fällen 
des § 255a Absatz 1 und 2 Satz 1 des Aktiengesetzes unter Zugrundelegung der 
angemessenen Einlage 


a) den zusätzlich zu gewährenden Nennbetrag oder bei Stückaktien die Zahl der 
zusätzlich zu gewährenden Aktien und 


b) den dem Zinsanspruch gemäß § 72a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 des Um-
wandlungsgesetzes oder § 255 Absatz 6 Satz 1 in Verbindung mit § 255a Ab-
satz 6 des Aktiengesetzes zugrunde zu legenden Ausgleichsbetrag, 


2. im Fall des § 72a Absatz 2 Satz 2 des Umwandlungsgesetzes oder des § 255a 
Absatz 2 Satz 2 des Aktiengesetzes die Höhe des nachträglich einzuräumenden 
Bezugsrechts, 


3. in den Fällen des § 72a Absatz 3 des Umwandlungsgesetzes oder § 255a Ab-
satz 3 des Aktiengesetzes die Höhe der baren Zuzahlung und 


4. in den Fällen des § 72a Absatz 4 und 5 des Umwandlungsgesetzes oder § 255a 
Absatz 4 und 5 des Aktiengesetzes die Höhe der Entschädigung in Geld. 


(2) In den Fällen des § 72a Absatz 1 Satz 2 des Umwandlungsgesetzes oder des 
§ 255a Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes hat das Gericht den zusätzlich zu gewäh-
renden Nennbetrag oder bei Stückaktien die Zahl der zusätzlich zu gewährenden Ak-
tien unter Zugrundelegung des Umtauschverhältnisses des nachfolgenden Umwand-
lungsvorgangs zu bestimmen. Antragsgegner ist die Gesellschaft, auf die die Pflicht 
zur Gewährung zusätzlicher Aktien übergegangen ist. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Gewährung zusätzlicher Aktien gemäß 
§ 248a des Umwandlungsgesetzes entsprechend.“ 


7. § 14 wird wie folgt geändert: 


a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 


1. „ der Nummer 1 durch den Vorstand der Gesellschaft, deren Kapital erhöht 
worden ist;“. 


b) Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2 und die Angabe „1“ wird durch die Angabe 
„2“ ersetzt. 


c) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und die Angabe „2“ wird durch die Angabe 
„3“ ersetzt. 


d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und die Angabe „3“ wird durch die Angabe 
„4“ ersetzt.  


e) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und die Angabe „4“ wird durch die Angabe 
„5“ ersetzt. 


f) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und die Angabe „5“ wird durch die Angabe 
„6“ ersetzt. 


g) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7 und die Angabe „6“ wird durch die Angabe 
„7“ ersetzt.  


Artikel 2 


Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 


Nach § 310 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 72) geändert worden ist, wird folgender 
Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Die §§ 307 und 308 Nummer 1a und 1b sind nicht anzuwenden auf Verträge über 
Geschäfte nach Satz 2, wenn ein Unternehmer das Geschäft, das Gegenstand des Vertra-
ges ist, rechtmäßig gewerbsmäßig tätigt und den Vertrag geschlossen hat mit 


1. einem Unternehmer, der solche Geschäfte am Ort seines Sitzes oder einer Niederlas-
sung auch als Erbringer der vertragstypischen Leistung rechtmäßig gewerbsmäßig tä-
tigt, 


2. einem großen Unternehmer im Sinne des Satzes 3, der Geschäfte nach Satz 2 am Ort 
seines Sitzes oder einer Niederlassung auch als Erbringer der vertragstypischen Leis-
tung rechtmäßig gewerbsmäßig tätigt. 


Geschäfte nach Satz 1 sind  


1. Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes,  


2. Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 des Kreditwesengesetzes,  
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3. Wertpapierdienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes 
und Wertpapiernebendienstleistungen im Sinne des § 2 Absatz 3 des Wertpapierinsti-
tutsgesetzes,  


4. Zahlungsdienste im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes,  


5. Geschäfte von Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 20 Absatz 2 und 3 des Kapi-
talanlagegesetzbuchs und  


6. Geschäfte von Börsen und ihren Trägern nach § 2 Absatz 1 des Börsengesetzes.  


Ein Unternehmer ist als großer Unternehmer nach Satz 1 Nummer 2 anzusehen, wenn 
er in jedem der beiden Kalenderjahre vor dem Vertragsschluss zwei der drei folgenden 
Merkmale erfüllt hat:  


1. er hat im Jahresdurchschnitt nach § 267 Absatz 5 des Handelsgesetzbuchs jeweils 
mindestens 250 Arbeitnehmer beschäftigt, 


2. er hat jeweils Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro erzielt, oder 


3. seine Bilanzsumme nach § 267 Absatz 4a des Handelsgesetzbuchs hat sich jeweils 
auf mehr als 43 Millionen Euro belaufen. 


Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn die folgenden Stellen eine der beiden Vertragspar-
teien sind: 


1. die Deutsche Bundesbank,  


2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau, 


3. eine Stelle der öffentlichen Schuldenverwaltung nach § 2 Absatz 1 Nummer 3a des 
Kreditwesengesetzes, 


4. eine auf der Grundlage der §§ 8a und 8b des Stabilisierungsfondsgesetzes errichtete 
Abwicklungsanstalt, 


5. die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank, die Eu-
ropäische Investitionsbank oder eine vergleichbare internationale Finanzorganisation.“ 


Artikel 3 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che 


Dem Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1966) geändert 
worden ist, wird folgender § … [einsetzen: nächste bei der Verkündung freie Zählbezeich-
nung] angefügt:  







 - 10 -   


 


„§ [einsetzen nächste bei der Verkündung freie Zählbezeichnung] 


Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen 


Auf ein Schuldverhältnis, das vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 32 Absatz 1] entstanden ist, ist § 310 des Bürgerlichen Gesetzesbuchs in der bis 
einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 32 Absatz 1] geltenden Fassung weiter anzuwenden.“ 


Artikel 4 


Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung 


In § 2 Absatz 1 Satz 1 der Börsenzulassungs-Verordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2832), die zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1423) geändert worden ist, wird die Angabe „1 250 000 
Euro“ durch die Angabe „1 000 000 Euro“ ersetzt. 


Artikel 5 


Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes 


Das Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 
1998 (BGBl. I S. 2708), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2606) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsangabe wird nach der Angabe zu § 24 folgende Angabe eingefügt: 


„§ 24a Verordnungsermächtigung“. 


2. Nach § 6 Absatz 3 Satz 2 werden folgende Sätze eingefügt: 


„Auf Verlangen der Bundesanstalt sind die Informationen nach Satz 1 und 2 elekt-
ronisch zu übermitteln. Für den Fall, dass ein Zugang zum Melde- und Veröffentli-
chungssystem der Bundesanstalt bereits besteht oder verpflichtend einzurichten 
ist, sind die Informationen nach Satz 1 auf Verlangen der Bundesanstalt auf die-
sem Weg zu übermitteln. Die Bundesanstalt kann zudem die Übermittlung in einem 
von ihr bestimmten Format verlangen.“ 


3. In § 21 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie eines damit zusammenhängenden“ 
durch die Wörter „oder eines“ ersetzt und nach dem Wort „benötigen“ ein Komma und 
die Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informationen stehen andere Vorschriften 
entgegen“ eingefügt. 


4. Nach § 24 wird folgender § 24a eingefügt: 
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„§ 24a 


Verordnungsermächtigung 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung festzulegen, welche Meldungen, Mitteilungen, Anzeigen, Berichte, Anträge und 
sonstige Informationen mit den hierzu notwendigen Unterlagen, die der Bundesanstalt 
vorzulegen sind 


1. nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen, sowie 


2. nach den in § 1 Absatz 1 Nummer 8 genannten Verordnungen der europäischen 
Union und den europäischen Rechtsakten, die zur Durchführung dieser Verord-
nungen erlassen worden sind, 


elektronisch übermittelt werden müssen. Die Rechtsverordnung kann nähere Bestim-
mungen treffen über Art, Umfang, Zeitpunkt, Form und Datenformat der Einreichungen 
nach Satz 1 und sie kann festlegen, welches elektronische Kommunikationsverfahren 
für die jeweilige Vorlagepflicht bei der Bundesanstalt zu nutzen ist und welche Bestim-
mungen für dessen Nutzung gelten, sowie dass eine Verpflichtung zur Einrichtung ei-
nes Zugangs zu einem Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt be-
steht. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung nach Absatz 1 
durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen. Rechtsverordnungen nach 
Absatz 1 bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates.“ 


5. In § 26 Absatz 1 werden nach den Wörtern „veröffentlichen, hat diese vor ihrer Veröf-
fentlichung“ die Wörter „der Bundesanstalt und“ gestrichen und werden nach den Wör-
tern „sowie unverzüglich nach ihrer Veröffentlichung der“ die Wörter „Bundesanstalt 
sowie der“ eingefügt. 


6. Die §§ 32c und 32d werden wie folgt gefasst: 


„§ 32c 


Haftung für Angaben im Anlagebasisinformationsblatt nach Artikel 23 der Verordnung 
(EU) 2020/1503 


(1) Der für das Anlagebasisinformationsblatt nach Artikel 23 der Verordnung (EU) 
2020/1503 verantwortliche Projektträger im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe h 
der Verordnung (EU) 2020/1503 ist dem Anleger im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Buchstabe i der Verordnung (EU) 2020/1503 zur Rückabwicklung des Kredits im Sinne 
des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2020/1503 und zur Erstat-
tung der mit der Kreditgewährung verbundenen üblichen Kosten oder zur Übernahme 
der Wertpapiere oder der für Schwarmfinanzierungszwecke verwendeten Instrumente 
gegen die Erstattung des Erwerbspreises, soweit dieser den ersten Erwerbspreis nicht 
überschreitet, und zur Erstattung der mit dem Erwerb verbundenen üblichen Kosten 
verpflichtet, wenn in dem Anlagebasisinformationsblatt nach Artikel 23 der Verordnung 
(EU) 2020/1503 oder etwaigen Übersetzungen in Amtssprachen eines Mitgliedstaats 
der Europäischen Union aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit 


1. irreführende oder unrichtige Informationen angegeben sind, 
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2. wichtige Informationen nicht angegeben sind, die erforderlich sind, um Anleger bei 
ihrer Entscheidung, ob sie in einem Schwarmfinanzierungsprojekt anlegen, zu un-
terstützen oder 


3. eine nach Artikel 23 Absatz 6 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2020/1503 abzu-
gebende Risikowarnung nicht enthalten ist.  


(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht auch dann, wenn der Projektträger 
aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit 


1. das Anlagebasisinformationsblatt entgegen Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung 
(EU) 2020/1503 nicht erstellt hat oder  


2. dem Schwarmfinanzierungsdienstleister im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buch-
stabe e der Verordnung (EU) 2020/1503 entgegen Artikel 23 Absatz 8 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2020/1503 eine Änderung der im Anlagebasisinformationsblatt 
enthaltenen Informationen nicht unverzüglich mitgeteilt hat.  


(3) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für den Schwarmfinanzierungsdienst-
leister, wenn dieser aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit 


1. dem Anleger das Anlagebasisinformationsblatt entgegen Artikel 23 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2020/1503 nicht zur Verfügung gestellt hat oder  


2. den Anleger entgegen Artikel 23 Absatz 8 Satz 2 der Verordnung (EU) 2020/1503 
über eine wesentliche Änderung der im Anlagebasisinformationsblatt enthaltenen 
Informationen nicht unverzüglich informiert hat. 


(4) Ist der Anleger nicht mehr Inhaber der Wertpapiere oder der verwendeten In-
strumente, so kann er den Ausgleich eines etwaigen Vermögensnachteils sowie die 
Zahlung der mit dem ursprünglichen Erwerb und der Veräußerung verbundenen Kos-
ten verlangen, wenn der Veräußerungspreis den ersten Erwerbspreis nicht überschrei-
tet. 


§ 32d 


Haftung für Angaben im Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene der Plattform nach 
Artikel 24 der Verordnung (EU) 2020/1503 


(1) Der für das Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene der Plattform nach Artikel 
24 der Verordnung (EU) 2020/1503 verantwortliche Schwarmfinanzierungsdienstleister 
im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2020/1503 ist dem 
Anleger im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) 2020/1503 
zur Rückzahlung des für die individuelle Verwaltung des Kreditportfolios zugewiesenen 
Betrages sowie der mit der individuellen Verwaltung des Kreditportfolios verbundenen 
Gebühren und sonstigen Kosten abzüglich bereits ausgezahlter Beträge verpflichtet, 
wenn in dem Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene der Plattform nach Artikel 24 der 
Verordnung (EU) 2020/1503 oder dessen etwaigen Übersetzungen in Amtssprachen 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit 


1. irreführende oder unrichtige Informationen angegeben sind, 


2. wichtige Informationen nicht angegeben sind, die erforderlich sind, um Anleger bei 
ihrer Entscheidung, ob sie ihre Anlage durch die individuelle Verwaltung des Kre-
ditportfolios vornehmen, zu unterstützen oder 
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3. die nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2020/1503 abzu-
gebende Erklärung nicht enthalten ist. 


(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht auch dann, wenn der Schwarmfinan-
zierungsdienstleister aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit  


1. dem Anleger das Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene der Plattform entgegen 
Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/1503 nicht zur Verfügung gestellt 
hat,  


2. das Anlagebasisinformationsblatt auf Ebene der Plattform entgegen Artikel 24 Ab-
satz 2 Satz 1 der Verordnung (EU) 2020/1503 nicht auf dem neusten Stand gehal-
ten hat, oder  


3. den Anleger entgegen Artikel 24 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2020/1503 
nicht unverzüglich über eine wesentliche Änderung der im Anlagebasisinformati-
onsblatt auf Ebene der Plattform enthaltenen Informationen informiert hat.“ 


7. § 32e Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


(1) „ Ein Anspruch des Anlegers nach § 32c oder § 32d besteht nicht, wenn der 
Anleger vor seiner Entscheidung die Unrichtigkeit oder die Unvollständigkeit der Infor-
mationen in dem Anlagebasisinformationsblatt nach Artikel 23 oder in dem Anlagein-
formationsblatt auf Ebene der Plattform nach Artikel 24 der Verordnung (EU) 
2020/1503 oder etwaigen Übersetzungen in Amtssprachen eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union kannte.“ 


8. In § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „Stimmrechte“ die Wörter 
„unter gesonderter Angabe der Mehrstimmrechtsaktien und der auf sie entfallenden 
Stimmrechte“ eingefügt.  


9. In § 102 Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „oder ihre Betreiber der“ das Wort 
„schriftlichen“ gestrichen. 


10. § 107 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 


„Auf Verlangen der Bundesanstalt sind die Informationen nach Satz 1 elektronisch 
zu übermitteln. Die Bundesanstalt kann die Übermittlung zudem in einem von ihr 
bestimmten Kommunikationsverfahren und in einem von ihr bestimmten Format 
verlangen.“ 


b) In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „Sätze 1 und 2“ durch die Wörter „Sätze 1 
bis 4“ ersetzt. 


c) In dem neuen Satz 6 werden die Wörter „den Sätzen 1 und 2“ durch die Wörter 
„den Sätzen 1 und 4“ ersetzt. 


d) In dem neuen Satz 7 werden die Wörter „auch in Verbindung mit den Sätzen 3 
oder 4, oder im Rahmen von Vernehmungen nach Satz 2, auch in Verbindung mit 
den Sätzen 3 oder 4“ durch die Wörter „auch in Verbindung mit Satz 5 oder Satz 6, 
oder im Rahmen von Vernehmungen nach Satz 4, auch in Verbindung mit Satz 5 
oder Satz 6“ ersetzt. 
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Artikel 6 


Änderung der Marktzugangsangabenverordnung 


§ 10 der Marktzugangsangabenverordnung vom 30. September 2004 (BGBl. I S. 
2576), die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 9 des Gesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 
1693) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


§ 10„ 


Form des Antrags 


Angaben und vorzulegende Unterlagen nach diesem Abschnitt sind in deutscher oder 
englischer Sprache abzufassen. Die Unterlagen sind der Bundesanstalt in doppelter Aus-
fertigung zu übermitteln. Werden Angaben oder Unterlagen in englischer Sprache abge-
fasst, so kann die Bundesanstalt bei Bedarf jederzeit verlangen, eine deutsche Übersetzung 
zur Verfügung zu stellen. § 4j Absatz 1 Satz 2 bis 4 des Finanzdienstleistungsaufsichtsge-
setzes gilt entsprechend.“ 


Artikel 7 


Änderung der Wertpapierhandelsanzeigeverordnung 


§ 9 Absatz 2 der Wertpapierhandelsanzeigeverordnung vom 13. Dezember 2004 
(BGBl. I S. 3376), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1758) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Auf Verlangen der Bundesanstalt sind Mitteilungen nach § 8 elektronisch über das 
Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt einzureichen. Gleiches gilt für die 
Übersendung von Mitteilungen nach § 7.“ 


Artikel 8 


Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 


Das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3822), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1166) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Sie hat ihre Entscheidung zu veröffentlichen und der Bundesanstalt die Veröffentli-
chung zu übermitteln.“ 


2. Dem § 2 wird folgender Absatz 9 angefügt: 


(9) „ Arbeitstage sind alle Kalendertage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen 
und gesetzlichen Feiertagen.“ 
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3. In § 9 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie eines damit zusammenhängenden“ 
durch die Wörter „oder eines“ ersetzt und nach dem Wort „benötigen“ ein Komma und 
die Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informationen stehen andere Vorschriften 
entgegen“ eingefügt. 


4. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 1 wird nach dem Komma am Ende das Wort „und“ eingefügt. 


bb) In Nummer 2 wird das Wort „und“ gestrichen. 


cc) Nummer 3 wird aufgehoben. 


b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Dies gilt im Hinblick auf die Geschäftsführungen der in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
und 2 erfassten Börsen nicht, soweit die Bundesanstalt nach Absatz 2 Satz 3 ge-
stattet hat, die Mitteilung nach Absatz 2 Satz 1 gleichzeitig mit der Veröffentlichung 
vorzunehmen.“ 


5. § 11 Absatz 1 Satz 5 wird aufgehoben. 


6. § 14 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Die Angebotsunterlage ist unverzüglich nach den Maßgaben des Absat-
zes 3 Satz 1 zu veröffentlichen, wenn  


1. die Bundesanstalt die Veröffentlichung gestattet hat oder  


2. seit dem Eingang der Angebotsunterlage zehn Arbeitstage verstrichen sind, 
ohne dass die Bundesanstalt das Angebot untersagt hat.“ 


b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage darf diese nicht bekannt 
gegeben werden. Die Bundesanstalt kann vor einer Untersagung des Angebots 
die Frist nach Absatz 2 Nummer 2 um bis zu fünf Arbeitstage verlängern, wenn die 
Angebotsunterlage nicht vollständig ist oder sonst den Vorschriften dieses Geset-
zes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht 
entspricht. Die Frist nach Absatz 2 Nummer 2 verlängert sich, auch nach einer 
Verlängerung nach Satz 2, um fünf Kalendertage, nachdem die Bundesanstalt 
eine Untersagung nach § 4f des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes elektro-
nisch oder nach § 4g des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes als elektroni-
sches Dokument zum Abruf über das Melde- und Veröffentlichungssystem der 
Bundesanstalt bereitgestellt, öffentlich bekannt gemacht oder zur Post aufgegeben 
hat.“ 


c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 2 wird das Wort „Nr.“ durch das Wort „Nummer“ ersetzt und werden 
die Wörter „unverzüglich mitzuteilen“ durch die Wörter „unverzüglich unter 
Übermittlung der veröffentlichten Angebotsunterlage mitzuteilen“ ersetzt. 
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bb) Folgender Satz wird angefügt: 


„Die Verpflichtung des Bieters besteht auch im Fall einer Veröffentlichung oder 
Bekanntmachung im Sinne des § 12 Absatz 3 Nummer 3.“ 


7. In § 20 Absatz 1 wird nach den Wörtern „Die Bundesanstalt lässt auf“ das Wort „schrift-
lichen“ gestrichen.  


8. § 21 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „Der Bieter kann bis zu einem“ das Wort 
„Werktag“ durch das Wort „Arbeitstag“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Der Bieter hat die Änderung des Angebots unter Hinweis auf das Rück-
trittsrecht nach Absatz 4 unverzüglich nach Maßgabe des § 14 Absatz 3 Satz 1 zu 
veröffentlichen. Der Bieter hat der Bundesanstalt die Veröffentlichung nach § 14 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 unverzüglich unter Übermittlung der veröffentlichten 
Änderung des Angebots mitzuteilen. § 14 Absatz 4 gilt entsprechend.“ 


9. § 23 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„§ 14 Absatz 3 Satz 2 und § 31 Absatz 6 gelten entsprechend.“ 


10. In § 25 wird nach den Wörtern „spätestens bis zum fünften“ das Wort „Werktag“ durch 
das Wort „Arbeitstag“ ersetzt.  


11. In § 26 Absatz 5 wird nach den Wörtern „kann den jeweiligen Bieter auf“ das Wort 
„schriftlichen“ gestrichen.  


12. § 27 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zielgesellschaft haben der Bundesanstalt die 
Veröffentlichung nach § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 unverzüglich unter Übermittlung 
der veröffentlichten Stellungnahme mitzuteilen.“ 


13. Dem § 33c Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 14 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.“ 


14. § 35 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „spätestens innerhalb von sieben“ das 
Wort „Kalendertagen“ durch das Wort „Arbeitstagen“ ersetzt.  


b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 14 Abs. 2 Satz 2“ durch die Wörter „§ 14 
Absatz 2 Satz 2 bis 4“ ersetzt 


15. In § 36 Satz 1 wird nach den Wörtern „Die Bundesanstalt lässt auf“ das Wort „schriftli-
chen“ gestrichen.  


16. In § 37 Absatz 1 Satz 1 wird nach den Wörtern „Die Bundesanstalt kann auf“ das Wort 
„schriftlichen“ gestrichen. 


17. Nach § 40 Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 
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„Die Bundesanstalt kann verlangen, dass ihr die Auskünfte, Unterlagen und Kopien 
nach Satz 1 und 2 in einer von ihr bestimmten Form übermittelt werden.“ 


18. § 45 wird wie folgt gefasst: 


§ 45„ 


Mitteilungen an die Bundesanstalt 


Anträge sowie nach diesem Gesetz oder nach einer auf Grundlage dieses Geset-
zes erlassenen Rechtsverordnung erforderliche Mitteilungen, Erklärungen, Unterrich-
tungen oder Übermittlungen an die Bundesanstalt haben ausschließlich elektronisch 
über das Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt zu erfolgen.“ 


19. In § 60 Absatz 1 Nummer 5 werden nach den Wörtern „auch in Verbindung mit“ die 
Wörter „§ 14 Absatz 3 Satz 3,“ eingefügt und wird die Angabe „§ 23 Abs. 1 Satz 2“ 
durch die Wörter „§ 23 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 Satz 2, § 33c Absatz 3 Satz 5“ 
ersetzt. 


Artikel 9 


Änderung der WpÜG-Angebotsverordnung 


In § 8 Satz 2 der WpÜG-Angebotsverordnung vom 27. Dezember 2001 (BGBl. I S. 
4263), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 30. September 2022 (BGBl. I S. 1603) 
geändert worden ist, wird das Wort „Kalendertagen“ durch das Wort „Arbeitstagen“ ersetzt.  


Artikel 10 


Änderung des Wertpapierprospektgesetzes 


Das Wertpapierprospektgesetz vom 22. Juni 2005 (BGBl. I S. 1698), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2570) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:  


1. § 8 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Sollen auf Grund des Prospekts Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen werden, so hat neben dem Emittenten auch das Kreditinstitut, das Finanz-
dienstleistungsinstitut, das Wertpapierinstitut oder das nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder 
§ 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes tätige Unternehmen, sofern dieses 
mit dem Emittenten zusammen die Zulassung der Wertpapiere beantragt, die Verant-
wortung für den Prospekt zu übernehmen.“ 


2. Dem § 18 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 


„Diese sind auf ihr Verlangen elektronisch zu übermitteln. Verfügt der Verpflichtete über 
einen Zugang zum Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt, so kann 
sie die Übermittlung auf diesem Wege verlangen. Die Bundesanstalt kann zudem die 
Übermittlung in einem von ihr bestimmten Format verlangen.“ 
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3. In § 19 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie eines damit zusammenhängen“ 
durch die Wörter „oder eines“ ersetzt und nach dem Wort „benötigen“ ein Komma und 
die Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informationen stehen andere Vorschriften 
entgegen“ eingefügt. 


Artikel 11 


Änderung des Börsengesetzes 


Das Börsengesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1568) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 43 die folgenden Angaben ein-
gefügt: 


„Abschnitt 4a 


Börsenmantelaktiengesellschaft zum Zweck der Börsenzulassung 


§ 44 Begriffsbestimmungen 


§ 45 Einlage; Verwendungsabrede 


§ 46 Zuständigkeit der Hauptversammlung, Informationspflichten 


§ 47 Andienungsrecht der Aktionäre; Zulässigkeit der Einlagenrückgewähr 


§ 47a Aktienoptionen 


§ 47b Beendigung der Börsenmantelaktiengesellschaft; Auflösung; Abwicklung“. 


2. Dem § 3 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Börsenaufsichtsbehörde kann innerhalb ihrer gesetzlichen Befugnisse die Ertei-
lung von Auskünften und die Vorlage von Unterlagen verlangen, ohne dass dem Ad-
ressaten zuvor Gelegenheit gegeben werden muss, sich zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern.“ 


3. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist elektronisch an die Börsenaufsichtsbe-
hörde zu übermitteln.“ 


b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 


„Die elektronische Übermittlung hat in einem von der Börsenaufsichtsbehörde be-
stimmten Datenformat und auf einem von der Börsenaufsichtsbehörde bestimmten 
Übermittlungsweg zu erfolgen.“ 


c) In dem neuen Satz 3 wird der Satzteil vor Nummer 1 wie folgt gefasst: 


„Der Antrag muss enthalten:“ 
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4. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 wird das Wort „erheben“ durch das Wort „offenbaren“ ersetzt. 


bb) In Satz 3 wird das Wort „Erheben“ durch das Wort „Offenbaren“ ersetzt. 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „sowie eines damit zusammenhängenden“ 
durch die Wörter „oder eines“ ersetzt und nach dem Wort „benötigen“ ein Komma 
und die Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informationen stehen andere Vor-
schriften entgegen“ eingefügt. 


5. In § 21 Absatz 3 wird das Wort „schriftlich“ durch das Wort „elektronisch“ ersetzt und 
folgender Satz angefügt: 


„Die elektronische Unterrichtung hat in einem von der Börsenaufsichtsbehörde be-
stimmten Datenformat und auf einem von der Börsenaufsichtsbehörde bestimmten Un-
terrichtungsweg zu erfolgen.“ 


6. § 32 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird vor dem Wort „Einbeziehung“ das Wort „der“ gestrichen. 


b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 


„(2a) Abweichend von Absatz 2 kann die Börsenordnung vorsehen, dass die 
Zulassung nach Absatz 1 außerhalb von Teilbereichen des regulierten Marktes im 
Sinne von § 42 Absatz 1 lediglich vom Emittenten von Wertpapieren zu beantra-
gen ist.“ 


7. In § 42 Absatz 1 wird jeweils das Wort „Zertifikate“ durch das Wort „Zertifikaten“ ersetzt.  


8. Nach § 43 wird folgender Abschnitt 4a eingefügt: 


„Abschnitt 4a 


Börsenmantelaktiengesellschaft zum Zweck der Börsenzulassung 


§ 44 


Begriffsbestimmungen, anwendbare Vorschriften 


(1) Die Börsenmantelaktiengesellschaft ist eine Gesellschaft zur Erreichung der 
eigenen Börsenzulassung. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung des eige-
nen Vermögens, die Vorbereitung und Durchführung des eigenen Börsengangs sowie 
die Vorbereitung und der Abschluss der Übernahmetransaktion, die den im Börsenzu-
lassungsprospekt beschriebenen Kriterien entspricht und sich auf ein Unternehmen 
bezieht, das nicht an einer Wertpapierbörse notiert ist (Zieltransaktion). 


(2) Die Zieltransaktion umfasst sämtliche Erwerbsvorgänge einschließlich Um-
wandlungen nach dem Umwandlungsgesetz, bei denen die Börsenmantelaktiengesell-
schaft mindestens drei Viertel der Anteile der Zielgesellschaft erwirbt oder das Vermö-
gen der Zielgesellschaft vollständig auf die Gesellschaft übergeht. 
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(3) Der Bestand der Börsenmantelaktiengesellschaft ist von der Durchführung der 
Zieltransaktion innerhalb der in der Satzung der Gesellschaft festgelegten Frist abhän-
gig. Die Satzung der Gesellschaft muss dazu eine Frist zwischen 24 und 36 Monaten 
enthalten. Fristbeginn ist der Tag der Zulassung der Aktien zum Handel am regulierten 
Markt. Wurde innerhalb der Frist keine Zieltransaktion durchgeführt, so kann die Frist 
durch satzungsändernden Beschluss um jeweils bis zu 12 Monate verlängert werden, 
sofern die Frist insgesamt 48 Monate nicht übersteigt. 


(4) Die besonderen Vorgaben der §§ 44 bis 47b gelten für Aktiengesellschaften, 
wenn 


1. deren Satzung den in Absatz 1 genannten Geschäftsgegenstand und die Befris-
tung nach Absatz 3 enthält, 


2. deren Wertpapiere zum Handel an einem regulierten Markt nach § 32 zugelassen 
wurden und 


3. deren Satzung die Möglichkeit vorsieht, eine virtuelle Hauptversammlung nach 
§ 118a des Aktiengesetzes durchzuführen. 


(5) Die Börsenmantelgesellschaft muss als Aktiengesellschaft im Sinne des 
§ 1 des Aktiengesetzes verfasst sein. Die Firma der Börsenmantelaktiengesellschaft 
muss die Bezeichnung „Börsenmantelaktiengesellschaft“ oder eine allgemeinverständ-
liche Abkürzung dieser Bezeichnung enthalten. 


(6) Initiator ist jeder Aktionär der Börsenmantelaktiengesellschaft, der als Gründer 
im Sinne des § 28 des Aktiengesetzes anzusehen ist, oder wer Vorstandsmitglied der 
Börsenmantelaktiengesellschaft ist und Aktien oder sonstige Bezugsrechte der Bör-
senmantelaktiengesellschaft innehat. Aktien und sonstige Bezugsrechte, die von an-
deren Personen als den Initiatoren gehalten werden, werden den Initiatoren nach Maß-
gabe des § 34 des Wertpapierhandelsgesetzes zugerechnet. 


(7) Für eine Börsenmantelaktiengesellschaft gelten die für Aktiengesellschaften 
maßgeblichen Vorschriften, sofern sich aus den Vorschriften dieses Abschnitts nichts 
anderes ergibt. Dies gilt insbesondere auch für die Gesetze über die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer. 


(8) Ist die Börsenmantelaktiengesellschaft eine Europäische Gesellschaft (SE) 
und beschäftigt sie allein oder gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, insbeson-
dere nach Durchführung der Zieltransaktion, mindestens zehn Arbeitnehmer, so ist ein 
Verhandlungsverfahren nach dem SE-Beteiligungsgesetz durchzuführen. Wird in die-
sen Verhandlungen keine Einigung erzielt, sind die §§ 22 bis 33 des SE-Beteiligungs-
gesetzes über den SE-Betriebsrat kraft Gesetzes und die §§ 34 bis 38 des SE-Beteili-
gungsgesetzes über die Mitbestimmung kraft Gesetzes anzuwenden. 


§ 45 


Einlage; Verwendungsabrede 


(1) Die auf die Einlagenverpflichtung sowie auf die Verpflichtung zur Zahlung ei-
nes Aufgelds der Börsenmantelaktiengesellschaft geleisteten Zahlungen der Aktionäre 
sind zur Sicherstellung des zweckgerechten Einsatzes der Zahlungen durch einen ge-
eigneten Treuhänder (Absatz 2) zu halten, bis die Zieltransaktion durchgeführt wird. 


(2) Geeigneter Treuhänder ist ein Notar, ein Kreditinstitut im Sinne von § 1 Ab-
satz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b 
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Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Kreditwesengesetzes tätiges Unternehmen. Für die 
nach Absatz 1 geleisteten Zahlungen ist ein gesondertes, angemessen verzinstes 
Konto zu führen, das dem Zugriff des Vorstands oder anderer Organe oder Vertreter 
der Börsenmantelaktiengesellschaft entzogen ist und auf das nur der Treuhänder un-
mittelbaren Zugriff hat. Dies gilt nicht für Geldmittel, die für laufende Verwaltungskos-
ten, die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen und die Vorbereitung der Zieltrans-
aktion erforderlich sind, bis zu einer Höhe von insgesamt fünf Prozent der Einlagever-
pflichtungen einschließlich Aufgeld. Die Verwahrung von nach Absatz 1 geleisteten 
Zahlungen durch einen Notar erfolgt nach den Vorschriften des Abschnitts 6 des Beur-
kundungsgesetzes. 


(3) Abweichend von § 188 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 36 Absatz 2 und 
§ 37 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Aktiengesetzes ist eine Übertragung der von den Akti-
onären erbrachten Einlagen an den in Absatz 1 bezeichneten Treuhänder oder eine 
unmittelbare Einzahlung auf das von ihm geführte Treuhandkonto zulässig. 


§ 46 


Zuständigkeit der Hauptversammlung, Informationspflichten 


(1) Die Entscheidung über die Zieltransaktion bedarf der Zustimmung der Haupt-
versammlung. Bei Zieltransaktionen, die nicht im Wege einer Umwandlung nach dem 
Umwandlungsgesetz durchgeführt werden, muss der Vorstand der Hauptversammlung 
die Zieltransaktion zur Zustimmung vorlegen. § 179a Absatz 2 des Aktiengesetzes gilt 
entsprechend. Der Vorstand der Börsenmantelaktiengesellschaft hat einen ausführli-
chen schriftlichen Bericht zu erstatten, in dem die Zieltransaktion, der der Zieltransak-
tion zugrunde liegende Vertrag sowie die Angemessenheit der der Zielgesellschaft ver-
sprochenen Gegenleistung im Verhältnis zum Wert der Zielgesellschaft rechtlich und 
wirtschaftlich erläutert und begründet werden (Zieltransaktionsbericht). Dabei ist auch 
die Vereinbarkeit mit den im Börsenzulassungsprospekt niedergelegten Kriterien für 
die Zieltransaktion zu erläutern und zu begründen. In den Zieltransaktionsbericht brau-
chen Tatsachen nicht aufgenommen zu werden, deren Bekanntwerden geeignet ist, 
einem der beteiligten Rechtsträger oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen. In diesem Falle sind in dem Bericht die Gründe, aus 
denen die Tatsachen nicht aufgenommen worden sind, darzulegen. Die Bekanntma-
chungspflicht nach § 124 Absatz 3 Satz 1 des Aktiengesetzes erstreckt sich auch auf 
den Zieltransaktionsbericht. 


(2) In der Einberufung zur Hauptversammlung hat der Vorstand auf Kosten der 
Gesellschaft einen Bevollmächtigten zu benennen, den die Aktionäre in Textform zur 
Ausübung ihres Stimmrechts und zur Einlegung eines Widerspruchs zu Protokoll in der 
Hauptversammlung bevollmächtigen können. 


(3) Der Beschluss über die Entscheidung nach Absatz 1 bedarf einer Mehrheit 
von drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Das Stimm-
recht der Initiatoren im Sinne des § 44 Absatz 6 ist dabei ausgeschlossen. 


§ 47 


Andienungsrecht der Aktionäre; Zulässigkeit der Einlagenrückgewähr 


(1) Aktionäre, die gegen den Beschluss über die Zieltransaktion Widerspruch zur 
Niederschrift erklärt haben, können innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Fassung 
des Hauptversammlungsbeschlusses nach § 46 Absatz 1 die Übertragung ihrer Aktien 
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auf die Gesellschaft gegen Zahlung eines Betrages in der Höhe der geleisteten Bar-
einlage zuzüglich des gezahlten Aufgelds verlangen (Andienungsrecht). 


(2) Für den zulässigen Erwerb eigener Aktien gilt § 71 Absatz 1 Nummer 3 und 
Absatz 2 Satz 1 des Aktiengesetzes mit der Maßgabe, dass die Obergrenze 30 Prozent 
des Grundkapitals beträgt, wenn die Aktien genutzt werden, um Ansprüche der Aktio-
näre aus dem Andienungsrecht nach Absatz 1 zu erfüllen. 


(3) Der Erfüllung des Andienungsrechts stehen § 71 Absatz 2 und § 57 Absatz 1 
und 2 des Aktiengesetzes nicht entgegen. Sie ist nicht als Leistung anzusehen, die im 
Sinne des § 27 Absatz 4 des Aktiengesetzes der Rückzahlung einer Einlage entspricht. 


§ 47a 


Aktienoptionen 


(1) Die Börsenmantelaktiengesellschaft kann selbstständige Optionsscheine aus-
geben, die auf einen Bezug von Aktien der Gesellschaft gerichtet sind und aus einer 
bedingten Kapitalerhöhung nach § 192 des Aktiengesetzes bedient werden. 


(2) Sofern für die Gewährung der Rechte aus den Optionsscheinen ein Beschluss 
über eine bedingte Kapitalerhöhung nach § 193 Absatz 2 Nummer 4 des Aktiengeset-
zes gefasst wird, gilt die in § 193 Absatz 2 Nummer 4 des Aktiengesetzes bestimmte 
Frist für die erstmalige Ausübung des Bezugsrechts nicht. 


§ 47b 


Beendigung der Börsenmantelaktiengesellschaft; Auflösung; Abwicklung 


(1) Der Ablauf der nach § 44 Absatz 3 bestimmten Frist ist Auflösungsgrund im 
Sinne des § 262 Absatz 1 Nummer 1 des Aktiengesetzes sowie Grund für einen Wi-
derruf der Zulassung nach § 39 Absatz 1. Dies gilt nicht, wenn eine Zieltransaktion ein-
schließlich der Bedienung des Andienungsrechts erfolgreich durchgeführt wurde, so-
weit der Wert die im Zuge der Zieltransaktion durch die Börsenmantelaktiengesellschaft 
erworbenen Vermögenswerte nicht um mehr als 20 Prozent hinter dem Wert der Ein-
lagen einschließlich Aufgeld zurückbleibt. In diesem Fall finden mit Ablauf der Frist 
nach § 44 Absatz 3 die in diesem Abschnitt geregelten besonderen Vorgaben keine 
Anwendung mehr und die Gesellschaft wird als Aktiengesellschaft im Sinne des § 1 
des Aktiengesetzes ausschließlich nach den Vorschriften des Aktiengesetzes fortge-
führt. Die Bezeichnung Börsenmantelaktiengesellschaft (§ 44 Absatz 5 Satz 2) darf 
nicht mehr geführt werden. 


(2) Vor Ablauf der Frist nach § 44 Absatz 3 kann die Hauptversammlung gemäß 
§ 179 Absatz 1 des Aktiengesetzes beschließen, dass die Bestimmungen der Satzung 
nach § 44 Absatz 4 des Aktiengesetzes aufgehoben werden und die Gesellschaft in 
der Rechtsform einer Aktiengesellschaft ausschließlich nach den Vorschriften des Ak-
tiengesetzes fortgeführt werden soll. Dem Antrag auf Eintragung der Satzungsände-
rung ist eine Einzahlungsbestätigung nach § 37 Absatz 1 Satz 3 Aktiengesetz bezüg-
lich der Übertragung der Gelder vom Treuhandkonto nach § 45 Absatz 2 auf die Ge-
sellschaft zur freien Verfügung des Vorstands beizufügen. Wenn bis zum Zeitpunkt des 
Beschlusses keine Zieltransaktion einschließlich der Bedienung des Andienungsrechts 
nach § 47 Absatz 1 durchgeführt wurde, muss nach Fassung des Beschlusses ein An-
trag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel am regulierten Markt (§ 39 
Absatz 2 Satz 1) gestellt werden. § 39 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend mit der 
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Maßgabe, dass die angebotene Gegenleistung nicht unter dem Ausgabebetrag der Ak-
tien einschließlich eines etwaigen Aufgelds liegen darf. 


(3) Abweichend von § 272 Absatz 1 des Aktiengesetzes darf im Fall der Auflö-
sung auf der Grundlage von Absatz 1 das Vermögen verteilt werden, wenn zwei Mo-
nate seit dem Tag verstrichen sind, an dem der Aufruf an die Gläubiger bekanntge-
macht worden ist.“ 


Artikel 12 


Änderung des Vermögensanlagengesetzes 


Das Vermögensanlagengesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2481), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3483) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In § 4 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „sowie eines damit zusammenhängenden“ 
durch die Wörter „oder eines“ ersetzt und nach dem Wort „benötigen“ ein Komma und 
die Wörter „es sei denn, der Weitergabe der Informationen stehen andere Vorschriften 
entgegen“ eingefügt.  


2. In § 9 Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „schriftlich“ durch das Wort „elektronisch über ihr 
Melde- und Veröffentlichungssystem“ ersetzt. 


3. In § 10 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „schriftlich oder“ gestrichen und nach dem 
Wort „elektronisch“ die Wörter „über ihr Melde- und Veröffentlichungssystem“ einge-
fügt. 


4. Nach § 19 Absatz 1 Satz 1 werden die folgenden Sätze eingefügt: 


„Die Informationen sind der Bundesanstalt auf ihr Verlangen elektronisch zu übermit-
teln. Verfügt der Verpflichtete über einen Zugang zum Melde- und Veröffentlichungs-
system der Bundesanstalt, so kann sie die Übermittlung auf diesem Wege verlangen. 
Die Bundesanstalt kann zudem die Übermittlung in einem von ihr bestimmten Format 
verlangen.“ 


5. § 24 Absatz 7 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Die Einrichtungen und Personen, derer sich die Bundesanstalt bei der Durchfüh-
rung der Prüfung bedient, haben ihr unverzüglich nach Abschluss der Prüfung in 
einem von der Bundesanstalt bestimmten elektronischen Format über deren Er-
gebnis zu berichten; auf Verlangen der Bundesanstalt hat dies über ihr Melde- und 
Veröffentlichungssystem zu geschehen.“ 


b) In Satz 3 werden die Wörter „ist zu unterzeichnen“ durch die Wörter „hat den ver-
antwortlichen Prüfer zu bezeichnen“ ersetzt. 
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Artikel 13 


Änderung des Aktiengesetzes 


Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 


1. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 2 Buchstabe c wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das 
Wort „oder“ ersetzt.  


bb) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 


3. „ die Verbriefung ausgeschlossen ist und die Aktie in einem zentralen 
Wertpapierregister gemäß § 12 des Gesetzes über elektronische Wert-
papiere eingetragen wird.“ 


b) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


(6) „ In der Satzung ist die Verbriefung für solche Aktien auszuschließen, die 
als elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister eingetragen 
werden. Die Eintragung in ein Kryptowertpapierregister gemäß § 16 des Gesetzes 
über elektronische Wertpapiere ist nur zulässig, wenn dies in der Satzung aus-
drücklich zugelassen ist.“ 


2. § 12 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


§ 12„ 


Stimmrecht“. 


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 


bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Nach den Vorschriften dieses Gesetzes können Vorzugsaktien als Aktien 
ohne Stimmrecht sowie Mehrstimmrechtsaktien ausgegeben werden.“ 


c) Absatz 2 wird aufgehoben. 


3. Dem § 13 wird folgender Satz angefügt: 


„Bei elektronischen Aktien findet keine Unterzeichnung statt.“ 


4. Dem § 67 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
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„Um die Angaben nach Satz 1 zu übermitteln, richtet die Gesellschaft zur Ausgabe von 
elektronischen Aktien in Zusammenarbeit mit der registerführenden Stelle des zentra-
len Registers gemäß § 12 Absatz 2 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere oder 
des Kryptowertpapierregisters gemäß § 16 Absatz 2 des Gesetzes über elektronische 
Wertpapiere ein Meldesystem ein.“ 


5. In § 96 Absatz 1 wird das Leerzeichen nach den Wörtern „(BGBl. I S. 3332) in der 
jeweils geltenden Fassung gilt, aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Ar-
beitnehmer,“ durch einen Zeilenumbruch ersetzt. 


6. In § 123 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Beginn des 21.“ durch die Wörter „Ge-
schäftsschluss des 22.“ ersetzt. 


7. In § 129 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „sowie“ die Wörter „bei Mehrstimm-
rechtsaktien die Zahl der auf sie entfallenden Stimmrechte,“ eingefügt. 


8. Dem § 130 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter „wobei Mehrstimmrechtsak-
tien gesondert unter Angabe der auf sie entfallenden Stimmenzahl anzugeben sind,“ 
angefügt. 


9. Nach § 135 wird folgender § 135a eingefügt: 


„§ 135a 


Mehrstimmrechtsaktien 


(1)  Die Satzung kann Namensaktien mit Mehrstimmrechten vorsehen. Die Mehr-
stimmrechte dürfen höchstens das Zehnfache des Stimmrechts nach § 134 Absatz 1 
Satz 1 betragen. Ein Beschluss der Hauptversammlung zur Ausstattung oder Ausgabe 
von Aktien mit Mehrstimmrechten bedarf der Zustimmung aller betroffenen Aktionäre. 


(2) Bei börsennotierten Gesellschaften sowie Gesellschaften, deren Aktien in den 
Handel im Freiverkehr nach § 48 des Börsengesetzes einbezogen sind, erlöschen die 
Mehrstimmrechte im Fall der Übertragung der Aktie. Sie erlöschen spätestens zehn 
Jahre nach Börsennotierung der Gesellschaft oder Einbeziehung der Aktien in den 
Handel im Freiverkehr, wenn die Satzung keine kürzere Frist vorsieht. Die Frist nach 
Satz 2 kann in der Satzung um eine bestimmte Frist von bis zu zehn Jahren verlängert 
werden. Der Beschluss über die Verlängerung darf frühestens ein Jahr vor Ablauf der 
Frist nach Satz 2 gefasst werden und bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Die Satzung kann 
eine größere Kapitalmehrheit bestimmen. Sind mehrere Gattungen von stimmberech-
tigten Aktien vorhanden, so bedarf der Beschluss zu seiner Wirksamkeit der Zustim-
mung der Aktionäre jeder Gattung. Über die Zustimmung haben die Aktionäre jeder 
Gattung einen Sonderbeschluss zu fassen. Für diesen gelten die Sätze 4 und 5. 


(3) Die Satzung kann weitere Erfordernisse aufstellen. 


(4) Bei Beschlüssen nach § 119 Absatz 1 Nummer 5 sowie § 142 Absatz 1 be-
rechtigten Mehrstimmrechtsaktien zu nur einer Stimme.“ 


10. In § 186 Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „zehn“ durch das Wort „zwanzig“ ersetzt.  


11. § 192 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Der Nennbetrag des bedingten Kapitals darf sechzig vom Hundert und der Nennbetrag 
des nach  
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1. Absatz 2 Nummer 1 beschlossenen Kapitals die Hälfte,  


2. Absatz 2 Nummer 3 beschlossenen Kapitals zwanzig vom Hundert  


des Grundkapitals, das zur Zeit der Beschlussfassung über die bedingte Kapitalerhö-
hung vorhanden ist, nicht übersteigen.“ 


12. Dem § 202 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Ausgabe von Mehrstimmrechtsaktien kann nicht vorgesehen werden.“ 


13. § 255 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „werden“ die Wörter „, soweit sich aus den 
Absätzen 4 bis 7 nicht ein anderes ergibt“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Teil“ die Wörter „gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4“ eingefügt. 


c) Die folgenden Absätze 4 bis 7 werden eingefügt: 


(4) „ Ist das Bezugsrecht in anderer Weise als nach § 186 Absatz 3 Satz 4 
ganz oder zum Teil ausgeschlossen, kann die Anfechtung nicht auf § 243 Absatz 2 
oder darauf gestützt werden, dass der auf eine Aktie entfallende Wert der Einlage 
unangemessen niedrig ist. Ist der auf eine Aktie entfallende Wert der Einlage un-
angemessen niedrig, so kann jeder Aktionär, dessen Recht, gegen die Wirksam-
keit des Kapitalerhöhungsbeschlusses Klage zu erheben, nach Satz 1 ausge-
schlossen ist, unbeschadet von § 255a und § 255b von der Gesellschaft einen 
Ausgleich durch bare Ausgleichszahlung verlangen. Die Gesellschaft kann von 
dem eintretenden Aktionär bei der Gewährung der Aktien Freistellung von dem 
Anspruch auf Ausgleich nach Satz 1 oder, wenn die Gesellschaft sich dies bei Ge-
währung der Aktien vorbehalten hat, Erstattung des Ausgleichs nach Satz 1 ver-
langen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die für die Nachzahlung erforderlichen Mit-
tel im Wege eines Gewinnvortrags oder durch Rücklagen, die für Zahlungen an die 
Aktionäre verwendet werden dürfen, vorzusehen oder zu schaffen. 


(5) Bei börsennotierten Gesellschaften entspricht der Wert der gewährten Ak-
tien ihrem Börsenkurs. Unterschreitet der Ausgabebetrag den Börsenkurs nicht 
wesentlich, so entfällt der Anspruch auf Ausgleichszahlung nach Absatz 4 Satz 1. 
Der Börsenkurs ist nicht allein maßgebend, wenn 


1. die Aktiengesellschaft entgegen Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 oder einer entsprechenden Vorschrift des anwendbaren ausländi-
schen Rechts eine Insiderinformation, die sie unmittelbar betrifft, nicht so bald 
wie möglich veröffentlicht oder in einer Mitteilung nach Artikel 17 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder einer entsprechenden Vorschrift des an-
wendbaren ausländischen Rechts eine unwahre Insiderinformation, die sie un-
mittelbar betrifft, veröffentlicht oder 


2. ein Verstoß gegen das Verbot der Marktmanipulation nach Artikel 15 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 596/2014 vorliegt, der den Börsenkurs beeinflusst hat oder 
hierzu geeignet war oder 


3. für die Aktien der Aktiengesellschaft während der letzten drei Monate vor Ab-
lauf des der Entscheidung über die Ausgabe der neuen Aktien vorausgehen-
den Tages an weniger als einem Drittel der Börsentage Börsenkurse 
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festgestellt wurden und mehrere nacheinander festgestellte Börsenkurse um 
mehr als 5 Prozent voneinander abweichen. 


Für die Berechnung des Börsenkurses ist § 5 Absatz 1 bis 3 der WpÜG-Angebots-
verordnung entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass anstelle der Veröf-
fentlichung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 oder § 35 Absatz 1 Satz 1 des Wertpapier-
erwerbs- und Übernahmegesetzes der Ablauf des der Entscheidung über die Aus-
gabe der neuen Aktien vorausgehenden Tages tritt. Ist der Börsenkurs an diesem 
Tag niedriger, ist dieser Börsenkurs maßgeblich. Satz 3 Nummer 1 und 2 ist nicht 
anzuwenden, sofern der Verstoß oder die Manipulation keine oder nur unwesent-
liche Auswirkungen auf den nach Satz 4 errechneten Kurs hatten. 


(6) Die Ausgleichszahlung ist nach Ablauf des Tages, an dem die Eintragung 
der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt ist, mit jährlich 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu 
verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlos-
sen. 


(7) Die Ausgleichszahlung wird auf Antrag durch das Gericht nach den Vor-
schriften des Spruchverfahrensgesetzes bestimmt.“ 


14. Nach § 255 werden die folgenden §§ 255a und 255b eingefügt: 


„§ 255a 


Gewährung zusätzlicher Aktien 


(1) Im Beschluss über die Kapitalerhöhung kann bestimmt werden, dass anstelle 
einer baren Ausgleichszahlung (§ 255 Absatz 4) zusätzliche Aktien der Gesellschaft 
gewährt werden. § 72a Absatz 1 Satz 2 des Umwandlungsgesetzes findet entspre-
chende Anwendung. 


(2) Neue Aktien, die nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Rahmen einer wei-
teren Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln auf Grund eines unangemessenen 
Wertes der Einlage nicht gewährt wurden, und nach Eintragung der Kapitalerhöhung 
erfolgte Kapitalherabsetzungen ohne Rückzahlung von Teilen des Grundkapitals sind 
bei dem Anspruch auf Gewährung zusätzlicher Aktien zu berücksichtigen. Bezugs-
rechte, die den anspruchsberechtigten Aktionären bei einer nach Eintragung der Kapi-
talerhöhung erfolgten weiteren Kapitalerhöhung gegen Einlagen auf Grund einer unan-
gemessen niedrigen Einlage nicht zustanden, sind ihnen nachträglich einzuräumen. 
Die anspruchsberechtigten Aktionäre müssen ihr Bezugsrecht nach Satz 2 gegenüber 
der Gesellschaft binnen eines Monats nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
des Gerichts (§ 11 Absatz 1 des Spruchverfahrensgesetzes) ausüben. 


(3) Anstelle zusätzlicher Aktien ist den anspruchsberechtigten Aktionären Aus-
gleich durch eine bare Zuzahlung gemäß § 255 Absatz 4 bis 7 zu gewähren, 


1. soweit der dem bisherigen Grundkapital entsprechende Teil der neuen Aktien trotz 
Gewährung zusätzlicher Aktien nicht zugeteilt werden kann oder 


2. wenn die Gewährung zusätzlicher Aktien unmöglich geworden ist. 


(4) Anstelle zusätzlicher Aktien ist denjenigen Aktionären, die anlässlich einer 
nach Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgten strukturverändernden Maßnahme aus 
der Gesellschaft ausgeschieden sind, eine Entschädigung in Geld unter Berücksichti-
gung der von der Gesellschaft zu gewährenden Abfindung zu leisten. 
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(5) Zusätzlich zur Gewährung zusätzlicher Aktien ist den anspruchsberechtigten 
Aktionären eine Entschädigung in Geld zu leisten für Gewinne oder einen angemesse-
nen Ausgleich gemäß § 304 des Aktiengesetzes, soweit diese auf Grund einer unan-
gemessenen niedrigen Einlage nicht ausgeschüttet oder geleistet worden sind. 


(6) § 255 Absatz 5 bis 7 sind mit Ausnahme von Absatz 6 Satz 1 entsprechend 
anzuwenden. Ansprüche auf eine Entschädigung in Geld gemäß den Absätzen 3 und 4 
sind gemäß § 255 Absatz 6 Satz 1 ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, zu dem die Abfin-
dung oder der Anspruch auf Gewinnausschüttung oder die wiederkehrende Leistung 
fällig geworden wäre. In den Fällen des § 255b endet der Zinslauf, sobald der Treu-
händer gemäß § 255b Absatz 3 die Aktien, die bare Zuzahlung oder die Entschädigung 
in Geld empfangen hat. 


(7) Das Risiko der Beschaffung der zusätzlich zu gewährenden Aktien trägt die 
Gesellschaft. Soweit anstelle eines baren Ausgleichsbetrags Aktien gewährt werden, 
findet § 255 Absatz 4 Satz 2 keine Anwendung. 


§ 255b 


Kapitalerhöhung zur Gewährung zusätzlicher Aktien 


(1) Die gemäß § 255a Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie Absatz 2 Satz 1 zusätzlich zu 
gewährenden Aktien können nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 durch eine weitere 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage geschaffen werden. Gegenstand der Sacheinlage 
ist der Anspruch der anspruchsberechtigten Aktionäre auf Gewährung zusätzlicher Ak-
tien, der durch gerichtliche Entscheidung (§ 11 Absatz 1 des Spruchverfahrensgeset-
zes) oder gerichtlichen Vergleich (§ 11 Absatz 2 bis 4 des Spruchverfahrensgesetzes) 
festgestellt wurde; der Anspruch erlischt mit Eintragung der Durchführung der weiteren 
Kapitalerhöhung (§ 189 des Aktiengesetzes). Wird der Anspruch durch gerichtliche 
Entscheidung (§ 11 Absatz 1 des Spruchverfahrensgesetzes) festgestellt, kann die 
Sacheinlage nicht geleistet werden, bevor die Rechtskraft eingetreten ist. 


(2) Anstelle der Festsetzungen nach § 183 Absatz 1 Satz 1 genügt 


1. die Bestimmung, dass die auf Grund der zu bezeichnenden gerichtlichen Entschei-
dung oder des zu bezeichnenden gerichtlich protokollierten Vergleichs festgestell-
ten Ansprüche der anspruchsberechtigten Aktionäre auf Gewährung zusätzlicher 
Aktien eingebracht werden, sowie 


2. die Angabe des auf Grund der gerichtlichen Entscheidung oder des Vergleichs zu 
gewährenden Nennbetrags, bei Stückaktien die Zahl der zu gewährenden Aktien. 


(3) Die Gesellschaft hat einen Treuhänder zu bestellen. Dieser ist ermächtigt, im 
eigenen Namen 


1. die Ansprüche auf Gewährung zusätzlicher Aktien an die Gesellschaft abzutreten, 


2. die zusätzlich zu gewährenden Aktien zu zeichnen, 


3. die gemäß § 255a zusätzlich zu gewährenden Aktien, baren Zuzahlungen und Ent-
schädigungen in Geld in Empfang zu nehmen sowie 


4. alle von den anspruchsberechtigten Aktionären abzugebenden Erklärungen abzu-
geben, soweit diese für den Erwerb der Aktien erforderlich sind. 


§ 35 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. 
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(4) Den Anmeldungen nach den §§ 184 und 188 ist in Ausfertigung oder öffentlich 
beglaubigter Abschrift die gerichtliche Entscheidung oder der gerichtlich protokollierte 
Vergleich, aus der oder dem sich der zusätzlich zu gewährende Nennbetrag oder bei 
Stückaktien die Zahl der zusätzlich zu gewährenden Aktien ergibt, beizufügen. § 188 
Absatz 3 Nummer 2 ist nicht anzuwenden. 


(5) § 182 Absatz 4 sowie die §§ 186, 187 und 203 Absatz 3 sind nicht anzuwen-
den auf Kapitalerhöhungen, die durchgeführt werden, um zusätzliche Aktien auf Grund 
gemäß § 255a Absatz 2 Satz 3 ausgeübter Bezugsrechte zu gewähren. 


(6) Für den Beschluss über die Kapitalerhöhung nach Absatz 1 gilt § 255 Absatz 4 
Satz 1 entsprechend.“ 


Artikel 14 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz 


Das Einführungsgesetz zum Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1185), 
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 154) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 5 wird wie folgt geändert: 


a) Die Absätze 1 bis 6 werden durch die folgenden Absätze 1 und 2 ersetzt: 


(1) „ Sind Mehrstimmrechte nach § 5 Absatz 1 in der bis einschließlich … [ein-
setzen: Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach 
Artikel 32 Absatz 1] geltenden Fassung erloschen oder nach § 5 Absatz 2 in der 
bis einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes nach Artikel 32 Absatz 1] geltenden Fassung beseitigt worden, 
so gilt § 5 Absatz 3 bis 6 in der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages 
vor dem Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 32 Absatz 1] gelten-
den Fassung.  


(2) Für Mehrstimmrechtsaktien, deren Fortgeltung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
in der bis einschließlich … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes nach Artikel 32 Absatz 1] geltenden Fassung beschlos-
sen wurde, gelten die Regelungen des § 135a Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des 
Aktiengesetzes erst ab dem Zeitpunkt, in dem nach dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] die Gesellschaft börsen-
notiert im Sinne des § 3 Absatz 2 des Aktiengesetzes wird oder die Aktien der Ge-
sellschaft in den Handel im Freiverkehr nach § 48 des Börsengesetzes einbezogen 
werden; die in § 135a Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes vorgesehene Beschrän-
kung auf Namensaktien gilt nicht.“ 


b) Absatz 7 wird Absatz 3. 


2. Vor dem zweiten Abschnitt wird folgender § 26... [einsetzen: nächster bei der Verkün-
dung freier Buchstabenzusatz] eingefügt: 
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„§ 26 … [einsetzen: nächster bei der Verkündung freier Buchstabenzusatz] 


Übergangsvorschrift zum Zukunftsfinanzierungsgesetz 


§ 255 des Aktiengesetzes in der ab dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung sowie die §§ 255a und 
255b des Aktiengesetzes sind erstmals auf Hauptversammlungen anzuwenden, die ab 
dem ... [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 32 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
einberufen werden.“ 


Artikel 15 


Änderung des Depotgesetzes 


Das Depotgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Januar 1995 (BGBl. I 
S. 34), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1423) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Wertpapiere im Sinne dieses Gesetzes sind auch elektronisch begebene, vertretbare 
Wertpapiere.“ 


2. § 9b wird wie folgt geändert:  


a) In der Überschrift wird das Wort „Schuldverschreibungen“ durch das Wort „Wert-
papiere“ ersetzt.  


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Schuldverschreibungen auf den Inhaber“ durch 
das Wort „Wertpapiere“ ersetzt.  


bb) In Satz 2 werden die Wörter „an der elektronischen Schuldverschreibung“ 
durch die Wörter „am elektronischen Wertpapier“ ersetzt. 


3. Nach § 9b wird folgender § 9c eingefügt: 


„§ 9c 


Elektronische Wertpapiere nach ausländischem Recht 


(1) Elektronisch begebene, vertretbare Wertpapiere, die nach ausländischem 
Recht begeben und von einer Wertpapiersammelbank nach § 5 Absatz 1 zur Sammel-
verwahrung zugelassen sind, gelten als Sammelbestand. Die Berechtigten an diesen 
Wertpapieren gelten als Miteigentümer nach Bruchteilen. Die Vorschriften dieses Ge-
setzes über Sammelverwahrung und Sammelbestandanteile gelten sinngemäß, soweit 
nicht Absatz 2 etwas anderes bestimmt. 


(2) Die §§ 7, 8 und 9a finden keine Anwendung.“ 


4. In § 24 Absatz 3 werden nach dem Wort „Kreditinstitute“ ein Komma und das Wort 
„Wertpapierinstitute“ eingefügt. 
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Artikel 16 


Änderung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 


Das Gesetz über elektronische Wertpapiere vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1423) wird 
wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt gefasst: 


§ 1„ 


Anwendungsbereich 


Dieses Gesetz ist anzuwenden auf 


1. Schuldverschreibungen auf den Inhaber, 


2. Aktien, die auf den Namen lauten, und 


3. Aktien, die auf den Inhaber lauten, wenn sie in einem zentralen Register eingetra-
gen sind.“ 


2. Dem § 5 wird folgender Absatz 5 angefügt: 


(5) „ Bei elektronischen Aktien ist die Satzung der Aktiengesellschaft nicht nieder-
zulegen.“ 


3. § 6 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Wertpapiers“ die Wörter „oder im Fall 
von elektronischen Aktien die Satzung der Aktiengesellschaft“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 werden jeweils nach 
dem Wort „Emissionsbedingungen“ die Wörter „oder im Fall von elektronischen 
Aktien die Satzung der Aktiengesellschaft“ eingefügt.  


c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 


(5) „ Bei elektronischen Aktien setzt die Anwendung des Absatzes 2 voraus, 
dass die Satzung der Aktiengesellschaft die Verbriefung nicht ausschließt. Die An-
wendung der Absätze 3 und 4 setzt voraus, dass die Satzung der Aktiengesell-
schaft die Verbriefung für solche Aktien ausschließt, die als elektronische Aktien 
in einem elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden.“ 


4. § 8 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Emission“ ein Komma und die Wörter „bei 
Stückaktien bis zur Gesamtzahl der Stücke,“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „werden“ ein Komma und die Wörter „sofern 
dies nicht in den Emissionsbedingungen, bei Aktien in der Satzung der Aktienge-
sellschaft ausgeschlossen ist“ eingefügt. 
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5. In § 9 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Rechte“ ein Komma und die Wörter „bei 
Stückaktien nach deren Zahl“ eingefügt.  


6. § 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Nennbetrag“ ein Komma und die Wörter „bei 
Stückaktien deren Zahl“ eingefügt.  


b) In Nummer 6 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 


c) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort „sowie“ 
ersetzt. 


d) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 


8. „ bei Aktien zusätzlich Folgendes: 


a) ob sie auf den Namen oder auf den Inhaber lauten,  


b) im Fall von vor der vollen Leistung des Ausgabebetrags ausgegebenen 
Namensaktien den Betrag der Teilleistung, 


c) ob sie als Nennbetragsaktien oder als Stückaktien begründet wurden, 


d) die Gattung der Aktien, wenn mehrere Gattungen bestehen, 


e) im Fall von Mehrstimmrechtsaktien die Zahl der auf sie entfallenden 
Stimmrechte, 


f) ob sie als Aktien ohne Stimmrecht ausgegeben wurden und 


g) ob die Satzung der Aktiengesellschaft die Übertragung an die Zustim-
mung der Gesellschaft bindet.“ 


7. § 14 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) Die Angabe „und 7“ wird durch ein Komma und die Angabe „7 und 8“ ersetzt.  


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Für die Eintragung des Erlöschens von nach § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe d eingetragenen Mehrstimmrechten ist auch der Emittent allein weisungsbe-
fugt.“ 


8. In § 16 Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „Emissionsbedingungen“ ein Komma 
und die Wörter „bei Aktien in der Satzung der Aktiengesellschaft,“ eingefügt. 


9. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Nennbetrag“ ein Komma und die Wörter „bei 
Stückaktien deren Zahl“ eingefügt.  


b) In Nummer 6 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 


c) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch ein Komma und das Wort „sowie“ 
ersetzt.  


d) Folgende Nummer 8 wird angefügt: 
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8. „ bei Aktien zusätzlich Folgendes: 


a) dass sie auf den Namen lauten,  


b) im Fall von vor der vollen Leistung des Ausgabebetrags ausgegebenen 
Aktien den Betrag der Teilleistung, 


c) ob sie als Nennbetragsaktien oder als Stückaktien begründet wurden, 


d) die Gattung der Aktien, wenn mehrere Gattungen bestehen, 


e) im Fall von Mehrstimmrechtsaktien die Zahl der auf sie entfallenden 
Stimmrechte, 


f) ob sie als Aktien ohne Stimmrecht ausgegeben wurden und 


g) ob die Satzung der Aktiengesellschaft die Eigentumsübertragung an die 
Zustimmung der Gesellschaft bindet.“ 


10. § 18 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


a) Die Angabe „und 7“ wird durch ein Komma und die Angabe „7 und 8“ ersetzt.  


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Für die Eintragung des Erlöschens von nach § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe d eingetragenen Mehrstimmrechten ist auch der Emittent allein weisungsbe-
fugt.“ 


11. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) In der Überschrift werden die Wörter „Veröffentlichung im Bundesanzeiger“ durch 
die Wörter „Liste der Kryptowertpapiere bei der Aufsichtsbehörde“ ersetzt. 


b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) Die Wörter „muss unverzüglich folgende Veröffentlichungen im Bun-
desanzeiger veranlassen“ werden durch die Wörter „hat der Aufsichts-
behörde unverzüglich mitzuteilen“ ersetzt.  


bbb) In Nummer 1 werden die Wörter „Veröffentlichung der“ gestrichen und 
wird das Wort „sowie“ wird durch ein Komma ersetzt.  


ccc) In Nummer 2 werden die Wörter „Veröffentlichung der“ gestrichen und 
wird der Punkt am Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt.  


ddd) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 


3. „ die Löschung eines eingetragenen Kryptowertpapiers“. 


bb) Satz 2 wird aufgehoben. 


c) Absatz 2 wird aufgehoben. 


d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wird wie folgt geändert:  
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „Satz 2 in Verbindung mit Satz 1“ gestrichen. 


bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 


aaa) Nach Nummer 2 werden die folgenden Nummern 3 und 4 eingefügt: 


3. „ Informationen zum Kryptowertpapierregister, 


4. den wesentlichen Inhalt des Rechts einschließlich einer eindeuti-
gen Kennnummer und der Kennzeichnung als Wertpapier,“. 


bbb) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5 und das Wort „sowie“ wird 
durch ein Komma ersetzt. 


ccc) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 6 und die Wörter „Satz 2 in Ver-
bindung mit Satz 1“ werden gestrichen und der Punkt am Ende wird 
durch ein Komma ersetzt. 


ddd) Folgende Nummer 7 wird angefügt: 


7. „ bei nach Absatz 1 Nummer 3 mitgeteilten Löschungen das Datum 
der Löschung.“ 


12. Dem § 21 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 


„Der Emittent haftet für einen durch die registerführende Stelle verursachten Schaden 
nur dann, wenn er bei der Auswahl der registerführenden Stelle die im Verkehr erfor-
derliche Sorgfalt nicht angewendet hat, es sei denn, der Schaden würde auch bei An-
wendung dieser Sorgfalt entstanden sein.“ 


13. § 23 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 20 werden die Wörter „Veröffentlichung und der“ gestrichen.  


b) In Nummer 21 wird die Angabe „Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 


14. § 25 wird wie folgt geändert: 


a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„§ 67 Absatz 2 Satz 1 des Aktiengesetzes bleibt unberührt.“ 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 


(3) „ Wenn bei elektronischen Aktien die Satzung der Aktiengesellschaft die 
Eigentumsübertragung an die Zustimmung der Gesellschaft bindet, darf die regis-
terführende Stelle die Umtragung erst nach Zustimmung der Gesellschaft vorneh-
men. Eine Übertragung von elektronischen Namensaktien durch Indossament ist 
nicht möglich.“ 


15. Nach § 30 wird folgender Abschnitt 6 eingefügt: 
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„Abschnitt 6 


Sondervorschriften für elektronische Aktien 


§ 30a 


Führung des Aktienregisters 


Der Emittent kann die registerführende Stelle auch mit der Führung des Aktienre-
gisters nach § 67 Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes beauftragen. Bei einem Wechsel 
des Wertpapierregisters kann der Emittent die Vereinbarung mit der bisherigen regis-
terführenden Stelle über die Führung des Aktienregisters außerordentlich zum Zeit-
punkt der Beendigung der Registerführung kündigen. 


§ 30b 


Umtragung bei Ausschluss säumiger Aktionäre 


Der Emittent ist berechtigt, die Aktien, die zugunsten eines nach § 64 Absatz 3 des 
Aktiengesetzes ausgeschlossenen Aktionärs im elektronischen Wertpapierregister ein-
getragen sind, auf denjenigen Vormann umtragen zu lassen, der nach § 65 Absatz 1 
des Aktiengesetzes den rückständigen Betrag gezahlt hat. Der Emittent hat hierfür ge-
genüber der registerführenden Stelle den Ausschluss des Aktionärs durch Bekanntma-
chung in den Gesellschaftsblättern nach § 64 Absatz 3 Satz 1 des Aktiengesetzes 
nachzuweisen. § 64 Absatz 4 Satz 1 des Aktiengesetzes ist nicht anzuwenden.“ 


16. Die bisherigen Abschnitte 6 und 7 werden die Abschnitte 7 und 8. 


17. § 31 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


1. „ entgegen § 20 Absatz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 20, eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht oder“. 


18. § 33 wird wie folgt geändert: 


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„§ 6 Absatz 3 ist auch auf Schuldverschreibungen, die vor dem 10. Juni 2021 be-
geben wurden, sowie auf Aktien, die vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes nach Artikel 32 Absatz 1] begeben wurden und bei denen 
die Satzung der Aktiengesellschaft die Verbriefung ausschließt, anzuwenden.“ 


b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Emissionsbedingungen“ die Wörter „oder im Fall 
von elektronischen Aktien der Satzung der Aktiengesellschaft“ eingefügt.  
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Artikel 17 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366), das zuletzt durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 39 wird wie folgt geändert: 


aa) Im Satzteil vor Satz 2 wird die Angabe „1 440 Euro“ durch die Angabe „5 000 
Euro“ ersetzt. 


bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „stehen“ ein Semikolon und die Wörter „so-
weit der Vorteil 2 000 Euro im Kalenderjahr übersteigt, muss die Beteiligung 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden“ eingefügt. 


b) Nummer 71 wird wie folgt geändert: 


aa) Buchstabe a wie folgt geändert:  


aaa) In dem Satzteil vor Satz 2 werden nach den Wörtern „Anteils an einer 
Kapitalgesellschaft“ die Wörter „oder einer eingetragenen Genossen-
schaft“ eingefügt und wird die Angabe „20 Prozent“ durch die Angabe 
„25 Prozent“ ersetzt. 


bbb) In Satz 2 Doppelbuchstabe aa werden nach den Wörtern „Anteil an der 
Kapitalgesellschaft“ die Wörter „oder der eingetragenen Genossen-
schaft“ eingefügt. 


ccc) In Satz 2 Doppelbuchstabe bb werden nach den Wörtern „die Kapital-
gesellschaft“ die Wörter „oder die eingetragene Genossenschaft“ und 
nach den Wörtern „Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister“ 
die Wörter „oder in das Genossenschaftsregister“ eingefügt.  


bb) Buchstabe b wird im Satzteil vor Satz 2 wie folgt geändert:  


aaa) Nach den Wörtern „Veräußerung eines Anteils an einer Kapitalgesell-
schaft“ werden die Wörter „oder an einer eingetragenen Genossen-
schaft“ eingefügt. 


bbb) In Doppelbuchstabe ee wird die Angabe „80 Prozent“ durch die An-
gabe „25 Prozent“ ersetzt.  


2. Dem § 17 Absatz 2a wird folgender Satz angefügt: 


„In den Fällen des § 3 Nummer 39 gilt § 20 Absatz 4b sinngemäß.“ 


3. § 19a wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Im Satzteil vor Satz 2 werden nach den Wörtern „von seinem Arbeitgeber“ die 
Wörter „oder einem Gesellschafter seines Arbeitgebers“ eingefügt. 
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bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 


„Als Unternehmen des Arbeitgebers im Sinne des Satzes 1 gilt auch ein Un-
ternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes.“ 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  


(3) „ Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn das Unternehmen des Arbeitgebers 
im Zeitpunkt der Übertragung der Vermögensbeteiligung betreffend den Jahres-
umsatz und die Jahresbilanzsumme das Doppelte und betreffend die Anzahl der 
beschäftigten Personen das Vierfache der in Artikel 2 Absatz 1 des Anhangs der 
Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Klein-
stunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 
20.5.2003, S. 36) in der jeweils geltenden Fassung genannten Schwellenwerte 
nicht überschreitet oder in einem der sechs vorangegangenen Kalenderjahre nicht 
überschritten hat und seine Gründung nicht mehr als 20 Jahre zurückliegt; Ab-
satz 1 Satz 3 gilt nicht. Die Ermittlung der Schwellenwerte nach Satz 1 erfolgt ge-
mäß der Artikel 4 und 5 des Anhangs der Empfehlung.“ 


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 Nummer 2 werden die Wörter „zwölf Jahre“ durch die Angabe 
„20 Jahre“ ersetzt. 


bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Besteuerung“ ein Semikolon und die Wörter 
„in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 tritt bei einem Rückerwerb der Vermö-
gensbeteiligung durch den Arbeitgeber, einen Gesellschafter des Arbeitge-
bers oder ein Unternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes an die 
Stelle des gemeinen Werts die vom Arbeitgeber gewährte Vergütung“ einge-
fügt. 


d) Nach Absatz 4 wird der folgende Absatz 4a eingefügt: 


„(4a) Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 und 3 ist nicht anzuwenden, wenn der Arbeit-
geber spätestens mit der dem betreffenden Ereignis folgenden Lohnsteuer-Anmel-
dung unwiderruflich erklärt, bei Eintritt des in Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 genann-
ten Ereignisses für die betreffende Lohnsteuer zu haften (§ 42d), ohne sich der 
Haftung durch eine Anzeige nach § 38 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit § 42d 
Absatz 2 entziehen zu können. Eine Haftungsinanspruchnahme erfordert dann 
keine weitere Ermessensprüfung mehr.“ 


4. In § 20 wird nach Absatz 4a folgender Absatz 4b eingefügt: 


„(4b) In den Fällen des § 3 Nummer 39 gehören die steuerfreien geldwerten 
Vorteile nicht zu den Anschaffungskosten bei der Ermittlung des Gewinns nach 
Absatz 4 Satz 1, wenn die Vermögenbeteiligung innerhalb von drei Jahren veräu-
ßert oder unentgeltlich auf einen Dritten übertragen wurde.“ 


5. § 43 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1a wird wie folgt gefasst: 


„1a. Kapitalerträgen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 aus Aktien und Ge-
nussscheinen,  
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a) die gemäß § 5 des Depotgesetzes zur Sammelverwahrung durch eine 
Wertpapiersammelbank zugelassen sind und dieser zur Sammelverwah-
rung im Inland anvertraut wurden, 


b) bei denen eine Sonderverwahrung gemäß § 2 Satz 1 des Depotgesetzes 
erfolgt,  


c) bei denen die Erträge gegen Aushändigung der Dividendenscheine oder 
sonstiger Erträgnisscheine ausgezahlt oder gutgeschrieben werden oder 


d) die in ein elektronisches Wertpapierregister im Sinne des § 4 Absatz 1 
des Gesetzes über elektronische Wertpapiere eingetragen sind;“ 


b) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe b wird das Wort „oder“ am Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) In Buchstabe c wird das Semikolon am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 


cc) Folgender Buchstabe d wird angefügt: 


d) „ die Teilschuldverschreibungen in ein elektronisches Wertpapierregister 
im Sinne des § 4 Absatz 1 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 
eingetragen sind;“ 


6. § 43a Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „§ 20 Absatz 4 und 4a“ durch die Wörter 
„§ 20 Absatz 4, 4a und 4b“ ersetzt. 


b) Folgender Satz wird angefügt: 


„Werden in den Fällen des § 3 Nummer 39 die Wirtschaftsgüter innerhalb von 
drei Jahren nach der Anschaffung in ein anderes Depot desselben Steuer-
pflichtigen übertragen, hat die abgebende inländische auszahlende Stelle der 
übernehmenden inländischen auszahlenden Stelle die Zuzahlung sowie die 
steuerfreien geldwerten Vorteile getrennt als Bestandteile der Anschaffungs-
daten mitzuteilen.“ 


7. § 44 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 3 Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 


c) „ der Schuldner der Kapitalerträge, 


aa) soweit die Wertpapiersammelbank, der die Anteile zur Sammelverwah-
rung anvertraut wurden, keine Dividendenregulierung vornimmt; die 
Wertpapiersammelbank hat dem Schuldner der Kapitalerträge den Um-
fang der Bestände ohne Dividendenregulierung mitzuteilen, 


bb) soweit im Fall elektronischer Aktien die registerführende Stelle gemäß 
§ 12 Absatz 2 oder § 16 Absatz 2 des Gesetzes über elektronische Wert-
papiere, die das Register führt, in das die Aktien eingetragen sind, keine 
Dividendenregulierung vornimmt; die registerführende Stelle hat dem 
Schuldner der Kapitalerträge den Umfang der Bestände ohne Dividen-
denregulierung mitzuteilen;“ 
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b) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 


6. „ für Kapitalerträge aus Kryptowertpapieren im Sinne des § 4 Absatz 3 des Ge-
setzes über elektronische Wertpapiere, in den Fällen des § 43 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1a, 2, 5, 7 Buchstabe a, Nummer 8 und 9 bis 12 die register-
führende Stelle nach § 16 Absatz 2 des Gesetzes über elektronische Wert-
papiere, sofern sich keine auszahlende Stelle aus den Nummern 1, 3, 4 und 
5 ergibt.“ 


8. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 4 Satz 26 wird folgender Satz eingefügt: 


„§ 3 Nummer 71 in der Fassung des Artikels 17 des Gesetzes vom … BGBl. I … 
[einsetzen: Verkündungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden.“ 


b) Absatz 27 wird aufgehoben. 


Artikel 18 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


§ 4 Nummer 8 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 16. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Buchstabe a werden vor dem Komma die Wörter „und die Verwaltung von Krediten 
durch die Kreditgeber“ eingefügt. 


2. In Buchstabe g werden die Wörter „sowie die Vermittlung dieser Umsätze“ durch ein 
Komma und die Wörter „die Vermittlung dieser Umsätze sowie die Verwaltung von Kre-
ditsicherheiten durch die Kreditgeber“ ersetzt. 


3. In Buchstabe h werden die Wörter „mit diesen vergleichbaren“ und die Wörter „, die 
Verwaltung von Wagniskapitalfonds“ gestrichen. 


Artikel 19 


Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 


Das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz vom 10. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2091), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1568) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:  


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 42 die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 42a Elektronische Kommunikation; Verordnungsermächtigung“. 


2. Nach § 42 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 
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„(1a) Informationen und Analysen nach Absatz 1 Satz 2, Anzeigen und Meldungen 
aufgrund von dem Institut von der Abwicklungsbehörde auferlegten Pflichten nach Ab-
satz 1 Satz 3 sowie alle sonstigen Unterlagen, die der Abwicklungsbehörde nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes vorzulegen sind, sind von dem Institut in deutscher Spra-
che vorzulegen. Sie sind auf Verlangen der Abwicklungsbehörde zusätzlich in engli-
scher Sprache vorzulegen. Die Abwicklungsbehörde kann gestatten, dass die Unterla-
gen oder Teile davon ausschließlich in englischer Sprache vorgelegt werden.“ 


3. Nach § 42 wird folgender § 42a eingefügt: 


„§ 42a 


Elektronische Kommunikation; Verordnungsermächtigung 


(1) Unternehmen sind verpflichtet, der Abwicklungsbehörde Informationen und 
Analysen nach § 42 Absatz 1 Satz 2, Anzeigen und Meldungen aufgrund von durch die 
Abwicklungsbehörde auferlegter Pflichten nach § 42 Absatz 1 Satz 3 sowie sonstige 
Informationen, Dokumente und Meldungen, die der Abwicklungsbehörde nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes vorzulegen sind, elektronisch über das von der Abwicklungs-
behörde bereitgestellte elektronische Kommunikationsverfahren zu übermitteln, es sei 
denn, die Abwicklungsbehörde bestimmt einen anderen Übermittlungsweg. Unterneh-
men sind verpflichtet, einen Zugang für die elektronische Übermittlung der in Satz 1 
aufgeführten Informationen, Analysen, Meldungen und Dokumente sowie für die Be-
kanntgabe und Zustellung von Verwaltungsakten in dem bereitgestellten elektroni-
schen Kommunikationsverfahren zu eröffnen und zu nutzen.  


(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen zum 
Zugang zur elektronischen Kommunikation und zur Durchführung und Nutzung der 
elektronischen Kommunikation zu treffen. Das Bundesministerium der Finanzen kann 
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt übertragen.“ 


4. Dem § 156 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Die Abwicklungsbehörde kann sich mit den anderen Mitgliedern eines Abwicklungs-
kollegiums über die Sprache verständigen, in der die Zusammenarbeit erfolgen soll.“ 


Artikel 20 


Änderung des Kreditwesengesetzes 


Das Kreditwesengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 
(BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 51) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  


a) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 


„§ 5 Elektronische Übermittlung von Verwaltungsakten; Verordnungsermächtigung“. 


b) Nach der Angabe zu § 26a werden die folgenden Angaben eingefügt: 
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„5d. Besondere Pflichten bei Kryptoverwahrung 


§ 26b  Vermögenstrennung“. 


c) Nach der Angabe zu § 46h wird die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 46i Zuordnung verwahrter Kryptowerte; Kosten der Aussonderung“. 


d) Nach der Angabe zu § 53q werden die folgenden Angaben eingefügt: 


„6a. DLT-Pilotregelung nach der Verordnung (EU) 2022/858 


§ 53r Zuständigkeit 


§ 53s Ausnahmen von der Erlaubnispflicht nach § 32 


§ 53t DLT-Abwicklungssysteme und DLT-Handels- und Abwicklungssysteme 


§ 53u Unterlagen und Anträge nach der Verordnung (EU) 2022/858 


§ 53v Betreiber organisierter Märkte“. 


e) Die Angabe zu § 57 wird wie folgt gefasst: 


„§ 57 Bußgeldvorschriften“. 


2. § 2c wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1, 5 und 6 sowie in Absatz 3 Satz 1 wird jeweils das Wort „schrift-
lich“ gestrichen.  


b) In Absatz 1 Satz 9, Absatz 1a Satz 1, 3, 4 und 5 sowie Absatz 1b Satz 5 und 8 
werden jeweils nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt. 


3. In § 3 Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt.  


4. § 5 wird wie folgt gefasst: 


§ 5„ 


Elektronische Kommunikation; Verordnungsermächtigung 


(1) Verwaltungsakte, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden, dürfen nach 
§ 4f des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes elektronisch bekanntgegeben oder 
nach § 4g des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes elektronisch zugestellt werden. 


(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank, 


1. Regelungen vorzusehen, mit denen die in diesem Gesetz genannten Adressaten 
verpflichtet werden können, 


a) einen elektronischen Zugang zu den in Absatz 1 genannten Verfahren zu er-
öffnen und 


b) die in Absatz 1 genannten Verfahren zu nutzen sowie 
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2. nähere Bestimmungen zu treffen 


a) zum Zugang zu den in Absatz 1 genannten Verfahren der elektronischen 
Kommunikation und  


b) zur Durchführung und Nutzung der in Absatz 1 genannten elektronischen 
Kommunikation.  


Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsverordnung im 
Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


5. In § 24a Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen.  


6. Nach § 26a wird folgender Abschnitt 5d eingefügt: 


„5d. 


Besondere Pflichten bei Kryptoverwahrung 


§ 26b 


Vermögenstrennung 


(1) Ein Institut, das das Kryptoverwahrgeschäft betreibt, hat sicherzustellen, dass 
die Kryptowerte und privaten kryptographischen Schlüssel der Kunden getrennt von 
den Kryptowerten und privaten kryptographischen Schlüsseln des Instituts verwahrt 
werden. Werden Kryptowerte mehrerer Kunden gebündelt verwahrt (gemeinschaftliche 
Verwahrung), so ist sicherzustellen, dass sich die den einzelnen Kunden zustehenden 
Anteile am gemeinschaftlich verwahrten Gesamtbestand jederzeit bestimmen lassen. 


(2) Das Institut hat sicherzustellen, dass über die verwahrten Kryptowerte und 
privaten kryptographischen Schlüssel des Kunden ohne dessen ausdrückliche Einwil-
ligung nicht für eigene Rechnung des Instituts oder für Rechnung einer anderen Person 
verfügt werden kann.“ 


7. § 29 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe j wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe k wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.  


c) Folgender Buchstabe l wird angefügt: 


l) „ nach den Artikeln 3 bis 11 der Verordnung (EU) 2022/858 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über eine Pilotregelung für auf 
Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen und zur Än-
derung der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie 
der Richtlinie 2014/65/EU (ABl. L 151 vom 2.6.2022, S. 1), sofern die davon 
betroffenen Geschäfte von dem Institut erbracht werden.“ 


8. In § 32 Absatz 1f Satz 1 werden nach dem Wort „Datenbereitstellungsdienst“ ein 
Komma und die Wörter „der der Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt,“ eingefügt. 
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9. In § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c werden nach den Wörtern „Finanz-
dienstleistungsinstituten, die“ die Wörter „auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten 
handeln, und bei Finanzdienstleistungsinstituten, die“ eingefügt. 


10. In § 44 wird nach Absatz 5 folgender Absatz 5a eingefügt:  


„(5a) Die Bundesanstalt und die Deutsche Bundesbank können bei Auskunfts- und 
Vorlageersuchen nach dieser Vorschrift eine elektronische Einreichung verlangen. Sie 
können nähere Bestimmungen über Art und Weise der Übermittlung festlegen.“ 


11. Nach § 46h wird folgender § 46i eingefügt: 


„§ 46i 


Zuordnung verwahrter Kryptowerte; Kosten der Aussonderung 


(1) Der im Rahmen eines Kryptoverwahrgeschäfts für einen Kunden verwahrte 
Kryptowert gilt als dem Kunden gehörig. Das gilt nicht, wenn der Kunde die Einwilligung 
zu Verfügungen über den verwahrten Wert für Rechnung des Instituts oder Dritter erteilt 
hat. 


(2) Absatz 1 gilt entsprechend für den dem Kunden zustehenden Anteil an Kryp-
towerten in gemeinschaftlicher Verwahrung sowie für isoliert verwahrte private krypto-
graphische Schlüssel. 


(3)  Stimmt der Kunde im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Instituts 
einer Aussonderung im Wege der Übertragung des vom Institut verwahrten Gesamt-
bestands auf ein vom Insolvenzverwalter bestimmtes Institut, welches das Kryptover-
wahrgeschäft betreibt, nicht zu, trägt er die Kosten der Aussonderung. Dies gilt nicht, 
wenn die Bedingungen, zu denen das andere Institut eine Fortführung des Verwahr-
verhältnisses anbietet, für den Kunden unzumutbar sind. Sätze 1 und 2 sind auf die 
Übertragung wesentlicher Teile des verwahrten Gesamtbestands entsprechend anzu-
wenden.“ 


12. In § 53i Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ ein-
gefügt. 


13. § 53o Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden die Wörter „in Schriftform und“ gestrichen. 


b) Satz 2 wird aufgehoben. 


14. Nach § 53q wird der folgende Abschnitt 6a eingefügt: 
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„6a. 


DLT-Pilotregelung nach der Verordnung (EU) 2022/858 


§ 53r 


Zuständigkeit 


Die Bundesanstalt ist zuständige Behörde im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 bis 3 
der Verordnung (EU) 2022/858.  


§ 53s 


Ausnahmen von der Erlaubnispflicht nach § 32 


(1) DLT-Marktinfrastrukturen im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung 
(EU) 2022/858, denen eine besondere Genehmigung nach Artikel 8, 9 oder 10 der 
Verordnung (EU) 2022/858 erteilt wurde, benötigen keine weitere Erlaubnis nach § 32, 
soweit die erbrachte Finanzdienstleistung oder das betriebene Bankgeschäft von der 
besonderen Genehmigung umfasst ist. 


(2) Privatkunden im Sinne des § 67 Absatz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes, 
die auf Grund einer Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/858 
als Mitglied oder Teilnehmer eines multilateralen DLT-Handelssystems im Sinne des 
Artikel 2 Nummer 6 der Verordnung (EU) 2022/858 oder DLT-Handels- und Abwick-
lungssystems im Sinne des Artikel 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2022/858 das 
Eigengeschäft betreiben, benötigen hierfür keine Erlaubnis nach § 32 Absatz 1a Satz 
2. 


§ 53t 


DLT- Abwicklungssysteme und DLT-Handels- und Abwicklungssysteme 


Die Vorschriften dieses Gesetzes über Zentralverwahrer sind auch auf DLT-Ab-
wicklungssysteme im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2022/858 
und auf solche DLT-Handels- und Abwicklungssysteme im Sinne des Artikels 2 Num-
mer 10 der Verordnung (EU) 2022/858 anzuwenden, die auf einer Erlaubnis nach der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 beruhen. 


§ 53u 


Unterlagen und Anträge nach der Verordnung (EU) 2022/858 


(1) Die Unterlagen, die der Bundesanstalt nach der Verordnung (EU) 2022/858 
vorzulegen sind, sind in deutscher Sprache vorzulegen. Sie sind auf Verlangen der 
Bundesanstalt zusätzlich in englischer Sprache vorzulegen. Die Bundesanstalt kann 
gestatten, dass die Unterlagen oder Teile davon ausschließlich in englischer Sprache 
erstellt und vorgelegt werden. 







 - 45 -   


 


(2) Anträge nach der Verordnung (EU) 2022/858 sind der Bundesanstalt elektro-
nisch zu übermitteln. Datenformat und Übermittlungsweg sind von der Bundesanstalt 
zu bestimmen. 


§ 53v 


Betreiber organisierter Märkte 


(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts sind auch auf Betreiber organisierter 
Märkte anzuwenden, sofern diese ein multilaterales DLT-Handelssystem im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 6 der Verordnung (EU) 2022/858 oder ein DLT-Handels- und Ab-
wicklungssystem im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2022/858 
betreiben. 


(2) Die Befugnisse der Bundesanstalt nach § 44 sind auf die Betreiber organisier-
ter Märkte entsprechend anzuwenden, sofern Anforderungen nach der Verordnung 
(EU) 2022/858 betroffen sind.“ 


15. § 54 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


(1) „ Wer 


1. Geschäfte betreibt, die nach § 3, auch in Verbindung mit § 53b Absatz 3 Satz 1 
oder Satz 2, verboten sind, 


2. ohne Erlaubnis nach § 32 Absatz 1 Satz 1 Bankgeschäfte betreibt oder Finanz-
dienstleistungen erbringt oder 


3. ohne Erlaubnis nach § 32 Absatz 1f Satz 1 im Inland als Datenbereitstellungs-
dienst tätig wird, der der Ausnahme nach Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegt, 


wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ 


16. § 57 wird wie folgt gefasst: 


§ 57„ 


Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  


1. entgegen § 26b Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass Kryptowerte oder private 
kryptographische Schlüssel getrennt verwahrt werden,  


2. entgegen § 26b Absatz 1 Satz 2 nicht sicherstellt, dass sich ein Anteil jederzeit 
bestimmen lässt, oder  


3. entgegen § 26b Absatz 2 nicht sicherstellt, dass über Kryptowerte oder private 
kryptographische Schlüssel in der dort genannten Weise nicht verfügt werden 
kann. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro 
geahndet werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzu-
wenden.“ 


Artikel 21 


Änderung der Inhaberkontrollverordnung 


§ 2 Absatz 3 der Inhaberkontrollverordnung vom 20. März 2009 (BGBl. I S. 562, 688), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S.2645) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


(3) „ Anzeigen, Unterlagen, Mitteilungen und Erklärungen können auch ganz oder teil-
weise in englischer Sprache eingereicht werden. Die Bundesanstalt kann jederzeit bei Be-
darf die Vorlage einer Übersetzung oder in begründeten Fällen einer beglaubigten oder von 
einem öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten 
Übersetzung verlangen. § 23 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
gilt entsprechend. Sofern die Bundesanstalt eine Übersetzung verlangt, ist allein die 
deutschsprachige Fassung rechtlich maßgeblich. Soweit die Bundesanstalt vor Bestätigung 
des Eingangs der vollständigen Anzeige eine Übersetzung verlangt, ist die Anzeige erst 
vollständig im Sinne des § 2c Absatz 1 Satz 9 des Kreditwesengesetzes oder § 17 Absatz 3 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes, wenn die Übersetzung bei der Bundesanstalt oder 
der für das betroffene Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut zuständigen Haupt-
verwaltung der Deutschen Bundesbank eingereicht ist. Sofern die Bundesanstalt in Bezug 
auf weitere Informationen im Sinne des § 2c Absatz 1a Satz 3 des Kreditwesengesetzes 
oder § 17 Absatz 4 Satz 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes eine Übersetzung verlangt, 
gelten diese Informationen erst als bei der Bundesanstalt eingegangen, wenn die Überset-
zung bei der Bundesanstalt eingegangen ist.“ 


Artikel 22 


Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes 


Das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz vom 22. April 2002 (BGBl. I S. 1310), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


a) Nach der Angabe zu § 4i wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 4j  Anträge und Informationen in englischer Sprache“. 


b) Die Angabe zu § 16m wird wie folgt gefasst: 


„§ 16m Entstehung der Umlageforderung; Festsetzung des Umlagebetrages und Fälligkeit; Verpflichtung zur 
elektronischen Kommunikation und Verordnungsermächtigung“. 


2. In § 4d Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „anonym“ die Wörter „sowie in engli-
scher Sprache“ eingefügt. 


3. Nach § 4i wird folgender § 4j eingefügt: 
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„§ 4j 


Anträge und Informationen in englischer Sprache 


(1) Anträge an die Bundesanstalt können auch ganz oder teilweise in englischer 
Sprache gestellt werden. Die Bundesanstalt kann jederzeit bei Bedarf die Vorlage einer 
Übersetzung oder in begründeten Fällen einer beglaubigten oder von einem öffentlich 
bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung 
verlangen. § 23 Absatz 2 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben 
unberührt. Sofern die Bundesanstalt eine Übersetzung verlangt, ist allein die deutsch-
sprachige Fassung des Antrags rechtlich maßgeblich. 


(2) Soll durch einen elektronisch gestellten Antrag in englischer Sprache eine 
Frist in Lauf gesetzt werden, innerhalb derer die Bundesanstalt in einer bestimmten 
Weise tätig werden muss, so beginnt der Lauf der Frist mit Eingang des Antrags in 
englischer Sprache. Der Lauf der Frist ist gehemmt, sobald die Bundesanstalt eine 
Übersetzung oder in begründeten Fällen eine beglaubigte oder von einem öffentlich 
bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigte Übersetzung ver-
langt. Die Hemmung endet, sobald eine diesen Anforderungen genügende Überset-
zung vorliegt. § 209 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend. Für die Über-
mittlung des Übersetzungsverlangens nach Satz 2 ist § 4h entsprechend anwendbar. 


(3) Ein elektronisch gestellter Antrag in englischer Sprache, mit dem zugunsten 
eines Beteiligten eine Frist gegenüber der Behörde gewahrt werden soll, gilt abwei-
chend von § 23 Absatz 4 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes im Zeitpunkt des 
Eingangs bei der Bundesanstalt als abgegeben. Verlangt die Bundesanstalt unverzüg-
lich nach Eingang des Antrags, dass innerhalb einer von ihr zu setzenden angemesse-
nen Frist eine Übersetzung oder in begründeten Fällen eine beglaubigte oder von ei-
nem öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigte 
Übersetzung einzureichen ist, so tritt die Wirkung des Satzes 1 nur ein, wenn die Über-
setzung fristgemäß eingeht. Auf diese Rechtsfolge ist bei der Fristsetzung hinzuwei-
sen. Für die Übermittlung des Übersetzungsverlangens nach Satz 2 ist § 4h entspre-
chend anwendbar. 


(4) Rechtsverordnungen der Bundesanstalt, Formulare und Verwaltungsvor-
schriften, die sich an die Allgemeinheit richten und auch für ausländische Marktteilneh-
mer relevant sein können, soll die Bundesanstalt binnen sechs Monaten nach Veröf-
fentlichung auch in englischer Sprache zugänglich machen. Rechtlich maßgeblich 
bleibt allein die deutschsprachige Fassung. 


(5) Spezialgesetzliche Regelungen bleiben unberührt.“ 


4. § 15 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe c wird wie folgt geändert:  


a) Doppelbuchstabe aa wird wie folgt gefasst: 


„des § 39 Absatz 3 oder Absatz 4, jeweils in Verbindung mit § 8 Absatz 2, 3 oder 
4 oder § 19 Absatz 1 Satz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,“. 


b) Doppelbuchstabe bb wird wie folgt gefasst: 


„des § 8 Absatz 2, auch in Verbindung mit Maßnahmen nach Absatz 3 oder 4 oder 
des § 19 Absatz 1 Satz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,“. 


5. § 16m wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
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„§ 16m 


Entstehung der Umlageforderung; Festsetzung des Umlagebetrages und Fällig-
keit; Verpflichtung zur elektronischen Kommunikation und Verordnungsermächti-


gung“. 


b) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 


(4) „ Die nach den §§ 16e bis 16l Umlagepflichtigen sind verpflichtet, der Bun-
desanstalt die für Zwecke der Umlagefestsetzung und -erhebung erforderlichen 
Informationen, Dokumente, Mitteilungen, Anzeigen und Anträge elektronisch zu 
übermitteln, es sei denn, die Bundesanstalt bestimmt eine andere Art und Weise 
der Übermittlung. Sie sind verpflichtet, zu diesem Zweck das von der Bundesan-
stalt bereitgestellte elektronische Kommunikationsverfahren zu nutzen und hierfür 
den elektronischen Zugang einzurichten. Dies gilt auch für Verwaltungsakte, die 
nach § 4f elektronisch bekanntgegeben oder nach § 4g elektronisch zugestellt 
werden. 


(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, nähere Bestimmungen über Inhalt, 
Umfang und Form der zu übermittelnden Informationen und Dokumente und über 
Zugang und Nutzung des elektronischen Kommunikationsverfahrens sowie über 
Datenformate für Informationen und Dokumente nach Absatz 4 erlassen. Das Bun-
desministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
die Bundesanstalt übertragen.“ 


c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6.  


d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und in Satz 1 werden die Wörter „in Schrift-
form“ durch die Wörter „schriftlich oder elektronisch“ ersetzt.  


6. § 16n Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„§ 16m Absatz 3 bis 5 und 7 gilt entsprechend.“ 


Artikel 23 


Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum 
Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Fi-


nanzdienstleistungsaufsicht 


Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. Dezember 2002 
(BGBl. 2003 I S. 3), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. März 2022 geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „nach Maßgabe des § 3 Absatz 4 Satz 1,“ 
die Wörter „des § 24a Absatz 2,“ eingefügt. 


b) In Nummer 5 werden die Wörter „des § 10 Absatz 1 Satz 1 und 3“ durch die Wörter 
„des § 5 Absatz 2 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Satz 1 und 3“ ersetzt.  
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c) In Nummer 8 wird das Wort „sowie“ durch ein Komma ersetzt.  


d) In Nummer 9 wird nach dem Wort „Restrukturierungsfondsgesetzes“ das Wort „so-
wie“ eingefügt. 


e) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 eingefügt: 


10. „ Rechtsverordnungen nach Maßgabe des § 16m Absatz 5 des Finanzdienst-
leistungsaufsichtsgesetzes“. 


2. Dem § 1a Nummer 1 wird die Angabe „§ 310a,“ angefügt. 


3. § 1e wird wie folgt gefasst: 


„Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wird ermächtigt, Rechtsverord-
nungen nach Maßgabe der §§ 4a Absatz 2 Satz 1, 28 Absatz 4 Satz 1 und 2 des Zah-
lungsdiensteaufsichtsgesetzes zu erlassen im Einvernehmen mit der Deutschen Bun-
desbank und nach Anhörung der Spitzenverbände der Institute.“ 


Artikel 24 


Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverord-
nung 


Die Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung vom 2. September 2021 
(BGBl. I S. 4077), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer [letzte Nummer in aktuell gültiger Fassung] wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 


b) Nach Nummer [letzte Nummer in aktuell gültiger Fassung] wird folgende Nummer 
YY eingefügt: 


„[yy] Verordnung (EU) 2022/858 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2022 über eine Pilotregelung für auf Distributed-Ledger-Techno-
logie basierende Marktinfrastrukturen und zur Änderung der Verordnungen 
(EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie der Richtlinie 2014/65/EU 
(ABl. L 151 vom 2.6.2022, S. 1).“ 


2. Die Anlage wird wie folgt geändert: 


a) In der Inhaltsübersicht wird nach Nummer [letzte Nummer in aktuell gültiger Fas-
sung] folgende Nummer yy angefügt: 


„yy individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage Verordnung (EU) 2022/858“. 


b) Nach Nummer [letzte Nummer in aktuell gültiger Fassung] werden folgende Num-
mern yy und yy.1 angefügt: 


„Nr.  Gebührentatbestand Gebühr in Euro 


YY Individuell zurechenbare öffentliche Leistungen auf der Grundlage 
der Verordnung (EU) 2022/858 
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YY.1 Erteilung einer besonderen Genehmigung, einer Ausnahme oder 
einer Änderung einer Genehmigung oder Ausnahme nach Artikel 
8, 9 oder 10 der Verordnung (EU) 2022/858 


Nach Zeitauf-
wand“. 


Artikel 25 


Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung 


In § 3 Absatz 3 der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung vom 15. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3648), die zuletzt durch Artikel 7 Absatz 38 des Gesetzes vom 12. Mai 
2021 (BGBl. I S. 990) geändert worden ist, wird jeweils die Angabe „Satz 2“ durch die An-
gabe „Satz 3“ ersetzt.  


Artikel 26 


Änderung des Zahlungskontengesetzes 


Das Zahlungskontengesetz vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720), das zuletzt durch Ar-
tikel 9 Absatz 7 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2773) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:  


1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den §§ 16 und 17 wie folgt gefasst:  


„§ 16 Betrieb von Vergleichswebsites für Zahlungskonten 


§ 17 Anforderungen an Vergleichswebsites für Zahlungskonten, Meldepflicht für Zahlungsdienstleister“. 


2. § 2 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 


(6) „ Maßgebliche Zahlungskontendienste sind die mit einem Zahlungskonto ver-
bundenen Dienste, die in der jeweils aktuellen Liste mit den repräsentativsten mit ei-
nem Zahlungskonto verbundenen Dienste enthalten sind, die von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt) nach § 47 Absatz 1 veröffentlicht 
worden ist.“ 


3. § 16 wird wie folgt geändert: 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


§ 16„ 


Betrieb von Vergleichswebsites für Zahlungskonten“. 


b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt: 


(1) „ Eine Vergleichswebsite im Sinne dieses Unterabschnitts ist eine Webs-
ite, die die in § 17 genannten Kriterien in der in § 18 vorgeschriebenen Art und 
Weise für den Verbraucher entgeltfrei vergleicht. Die Bundesanstalt betreibt eine 
Vergleichswebsite. Diese trägt die Bezeichnung „Vergleichswebsite nach dem 
Zahlungskontengesetz“. Weitere Betreiber können sich für den Betrieb einer Ver-
gleichswebsite nach den Absätzen 2 und 3 zertifizieren lassen.“ 
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c) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die Absätze 2 und 3.  


d) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Dem Betreiber einer Vergleichswebsite ist auf Antrag ein Zertifikat durch 
eine akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle zu erteilen.“ 


e) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Angabe „Absatz 1“ wird durch die Angabe „Absatz 2“ ersetzt.  


bb) Das Wort „sowie“ wird durch ein Komma ersetzt. 


cc) Nach dem Wort „Zertifizierungssymbols“ werden die Wörter „und zum Abruf 
der nach § 17 Absatz 2 gemeldeten Daten bei der Bundesanstalt sowie zu 
deren Verarbeitung für die Zwecke des Betriebs einer Vergleichswebsite“ ein-
gefügt.  


4. § 17 wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 


§ 17„ 


Anforderung an Vergleichswebsites für Zahlungskonten, Meldepflicht für Zah-
lungsdienstleister“. 


b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 


c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


(2) „ Zahlungsdienstleister sind verpflichtet, der Bundesanstalt die Daten zu 
Kriterien nach Absatz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer 1 und Absatz 3 zu melden. Änderungen und Aktualisierungen der 
gemeldeten Daten sowie Daten zu den Kriterien nach Absatz 1 in Verbindung mit 
einer Rechtsverordnung nach § 19 Absatz 1 Nummer 1 für neu angebotene Zah-
lungskonten sind der Bundesanstalt innerhalb von drei Geschäftstagen ab deren 
Gültigkeit zu melden. Für das Kriterium Geldautomatennetz ist eine halbjährliche 
Änderung und Aktualisierung der gemeldeten Daten ausreichend.“ 


5. § 19 wird wie folgt gefasst: 


§ 19„ 


Verordnungsermächtigung; Verwaltungsvorschriften 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz nähere Bestimmungen zu erlassen über 


1. die Konkretisierung und Ergänzung der in den §§ 17 und 18 genannten Anforde-
rungen, 
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2. die Festlegung der an Akkreditierung und Konformitätsbewertung im Zusammen-
hang mit Vergleichswebsites gestellten Anforderungen, 


3. den Schutz und die Gestaltung des Zertifizierungssymbols für Vergleichswebsites, 
insbesondere über dessen Aufmachung, Zusammensetzung und Größe, sowie 


4. die Verwendung des Zertifizierungssymbols.  


(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz die für die Ausführung dieses Unterab-
schnittes und der auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und 
Stellen zu bestimmen. 


(3) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz zur Erfüllung der in den §§ 16 bis 18 ge-
nannten Vorgaben für Vergleichswebsites nähere Bestimmungen zu erlassen über 


1. Art und Form der Bereitstellung oder Übermittlung der nach § 17 Absatz 2 zu mel-
denden Daten einschließlich der Zeitpunkte, der zulässigen Datenträger, Daten-
formate und Übertragungswege sowie  


2. den Abruf der der Bundesanstalt nach § 17 Absatz 2 gemeldeten Daten durch Be-
treiber von zertifizierten Vergleichswebsites einschließlich der Zeitpunkte, zulässi-
gen Datenträger, Datenformate, Übertragungswege und Adressaten.  


(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nuk-
leare Sicherheit und Verbraucherschutz Verwaltungsvorschriften erlassen, die für die 
Ausführung dieses Unterabschnittes und der auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften 
durch die zuständigen Behörden und Stellen erforderlich sind. 


(5) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Ermächtigungen nach 
Absatz 1 und 3 auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe zu übertragen, dass die Rechts-
verordnung der Bundesanstalt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen, dem Bundesministerium der Justiz und dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz ergeht.“ 


6. In § 46 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundes-
anstalt)“ gestrichen.  


7. In § 48 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt.  


8. § 53 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 eingefügt: 


6. „ entgegen  
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a) § 17 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 19 Absatz 3 Nummer 1 oder  


b) § 17 Absatz 2 Satz 2,  


jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 19 Ab-
satz 1 Nummer 1, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht,“. 


bb) Die bisherigen Nummern 6 bis 17 werden die Nummern 7 bis 18. 


b) In Absatz 2 werden die Wörter „Nummer 1 bis 8 und 10“ durch die Wörter „Num-
mer 1 bis 9 und 11“ ersetzt. 


9. In Anlage 4 werden nach der Angabe „53002 Bonn“ die Angaben „poststelle@bafin.de“ 
und „www.bafin.de/basiskonto“ eingefügt.  


Artikel 27 


Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 


Das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446; 2019 I S. 
1113), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
51) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  


a) Nach der Angabe zu § 4 wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 4a Elektronische Übermittlung von Verwaltungsakten; Verordnungsermächtigung“. 


b) Die Angabe zu Abschnitt 12 wird wie folgt gefasst:  


„Abschnitt 12 


Beschwerden, Außergerichtliche Streitbeilegung und kollektive Verbraucherinformation“. 


c) Nach der Angabe zu § 62 wird folgende Angabe eingefügt: 


„§ 62a Kollektive Verbraucherinformation“. 


2. § 1 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden nach den Wörtern „zugelassen sind,“ die 
Wörter „einschließlich Zweigstellen nach § 53 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, 
die im Inland zum Erbringen sowohl des Einlagengeschäfts im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes als auch des Kreditgeschäfts 
im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Kreditwesengesetzes zugelassen 
sind,“ eingefügt.  


b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden nach den Wörtern „zugelassen sind,“ die 
Wörter „einschließlich Zweigstellen nach § 53 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes, 
die im Inland zum Erbringen sowohl des Einlagengeschäfts im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesengesetzes als auch des Kreditgeschäfts 
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im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Kreditwesengesetzes zugelassen 
sind,“ eingefügt.  


c) Nach Absatz 15 wird folgender Absatz 15a eingefügt: 


„(15a) Zahlungsvorgang ist jede Bereitstellung, Übermittlung oder Abhe-
bung eines Geldbetrags, unabhängig von der zugrunde liegenden Rechtsbezie-
hung zwischen Zahler und Zahlungsempfänger.“ 


3. In § 3 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „im Sinne des § 19“ durch die Wörter „nach 
§ 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2“ ersetzt.  


4. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:  


„§ 4a 


Elektronische Bekanntgabe oder Zustellung von Verwaltungsakten; Verordnungser-
mächtigung 


(1) Verwaltungsakte, die aufgrund dieses Gesetzes erlassen werden, dürfen nach 
§ 4f des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes elektronisch bekanntgegeben oder 
nach § 4g des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes elektronisch zugestellt werden. 
Institute sowie juristische und natürliche Personen, die aufgrund dieses Gesetzes einen 
Antrag gestellt haben, sind verpflichtet, für den elektronischen Abruf der nach Satz 1 
elektronisch bekanntgegebenen oder zugestellten Verwaltungsakte das von der Bun-
desanstalt bereitgestelltes elektronische Kommunikationsverfahren zu nutzen und hier-
für den elektronischen Zugang zu eröffnen, es sei denn, die Bundesanstalt bestimmt 
einen anderen Übermittlungsweg.  


(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Benehmen mit der Deut-
schen Bundesbank nähere Bestimmungen zum Zugang zum elektronischen Kommu-
nikationsverfahren nach Absatz 1, zu seiner Durchführung und seiner Nutzung zu er-
lassen. Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechts-
verordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


5. § 10 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektro-
nischen“ eingefügt.  


b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 


„Liegen innerhalb von zwölf Monaten ab Eingang des Antrags bei der Bundesan-
stalt trotz Aufforderung der Bundesanstalt, den Antrag innerhalb eines Monats zu 
vervollständigen, keine ausreichenden Angaben oder Unterlagen vor, die es der 
Bundesanstalt ermöglichen, über den Antrag zu befinden, so ist der Antrag abzu-
lehnen.“ 


c) Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 
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6. § 11 wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektro-
nischen“ eingefügt. 


b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem Komma am Ende die Wörter „so-
wie für Zahlungsauslösedienste und Kontoinformationsdienste den Nachweis über 
die Absicherung im Haftungsfall nach § 16 oder § 36,“ eingefügt.  


c) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


7. § 14 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


8. § 15 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


b) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.  


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


(6) „ § 297 Absatz 1, § 304 Absatz 4 und § 305 Absatz 5 Satz 4 des Aktienge-
setzes sind nicht anzuwenden, wenn Zweck einer Kapitalüberlassung die Überlas-
sung von Eigenmitteln nach Artikel 72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist.“ 


9. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  


„Die Bundesanstalt oder die Deutsche Bundesbank können bei Auskunfts- und 
Vorlageersuchen nach dieser Vorschrift eine elektronische Einreichung verlangen 
und nähere Bestimmungen über die Art und Weise der Übermittlung festlegen.“ 


b) In dem neuen Satz 5 werden die Wörter „Sätzen 2 und 3“ durch die Wörter „Sätzen 
3 und 4“ ersetzt.  


10. § 24 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz ergeht.“ 


11. § 25 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „in Textform“ durch die Wörter „schriftlich 
oder elektronisch“ ersetzt. 


b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


12. In § 26 Absatz 4 werden die Wörter „in Textform“ durch die Wörter „schriftlich oder 
elektronisch“ ersetzt. 


13. § 28 Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


14. § 29 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


15. § 34 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder elektro-
nischen“ eingefügt.  


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 


„Liegen innerhalb von zwölf Monaten ab Eingang des Antrags bei der Bundesan-
stalt trotz Aufforderung der Bundesanstalt, den Antrag innerhalb eines Monats zu 
vervollständigen, keine ausreichenden Angaben oder Unterlagen vor, die es der 
Bundesanstalt ermöglichen, über den Antrag zu befinden, so ist der Antrag abzu-
lehnen.“ 


c) Absatz 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsver-
ordnung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


16. In § 38 Absatz 9 Satz 1 werden die Wörter „in Textform“ durch die Wörter „schriftlich 
oder elektronisch“ ersetzt.  


17. In § 39 Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „in Textform“ durch die Wörter „schriftlich 
oder elektronisch“ ersetzt.  


18. § 58 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung durch Rechtsverord-
nung auf die Bundesanstalt mit der Maßgabe übertragen, dass die Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit der Deutschen Bundesbank ergeht.“ 


19. In § 60 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und das Wort 
„elektronisch“ eingefügt. 
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20. In § 61 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „schriftlich“ ein Komma und das Wort 
„elektronisch“ eingefügt.  


21. Die Überschrift des Abschnitts 12 wird wie folgt gefasst: 


„Abschnitt 12 


Beschwerden; Außergerichtliche Streitbeilegung und kollektive Verbraucherinforma-
tion“. 


22. Nach § 62 wird folgender § 62a eingefügt: 


„§ 62a 


Kollektive Verbraucherinformation 


(1) Die Bundesanstalt hat das elektronische Merkblatt nach Artikel 106 Absatz 1 
der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtli-
nien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 
1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35; L 169 vom 28.6.2016, S. 18; L 102 vom 23.4.2018, S. 97; L 126 
vom 23.5.2018, S. 10), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1722 
vom 18. Juni 2021 (ABl. L 343 vom 28.9.2021, S. 1) geändert worden ist, auf ihrer 
Internetseite auf barrierefreie Art und Weise leicht zugänglich zu machen. 


(2) Zahlungsdienstleister haben das elektronische Merkblatt nach Absatz 1 auf 
ihren vorhandenen Internetseiten und in Papierform in ihren Zweigniederlassungen, bei 
ihren Agenten und bei den Stellen, an die sie ihre Tätigkeiten ausgelagert haben, kos-
tenfrei und auf barrierefreie Art und Weise leicht zugänglich zu machen.“ 


Artikel 28 


Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes 


Das Wertpapierinstitutsgesetz vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu § 78 die folgenden Angaben ein-
gefügt: 


„Kapitel 7a 


DLT-Pilotregelung nach der Verordnung (EU) 2022/858 


§ 78a Zuständigkeit 


§ 78b Ausnahmen von der Erlaubnispflicht nach § 15 
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§ 78c Unterlagen und Anträge nach der Verordnung (EU) 2022/858“. 


2. § 78 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 wird wie folgt geändert: 


a) In Buchstabe e wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 


b) In Buchstabe f wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.  


c) Folgender Buchstabe g wird angefügt: 


g) „ den Artikeln 3 bis 11 der Verordnung (EU) 2022/858 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 30. Mai 2022 über eine Pilotregelung für auf Dis-
tributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen und zur Ände-
rung der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie der 
Richtlinie 2014/65/EU (ABl. L 151 vom 2.6.2022, S. 1).“ 


3. Nach § 78 wird das folgende Kapitel 7a eingefügt: 


„Kapitel 7a 


DLT-Pilotregelung nach der Verordnung (EU) 2022/858 


§ 78a 


Zuständigkeit 


Die Bundesanstalt ist zuständige Behörde im Sinne des Artikels 12 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2022/858. 


§ 78b 


Ausnahmen von der Erlaubnispflicht nach § 15 


(1) DLT-Marktinfrastrukturen im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung 
(EU) 2022/858, denen eine besondere Genehmigung nach Artikel 8 oder Artikel 10 der 
Verordnung (EU) 2022/858 erteilt wurde, benötigen keine weitere Erlaubnis nach § 15, 
soweit die erbrachte Wertpapierdienstleistung von der besonderen Genehmigung um-
fasst ist. 


(2) Privatkunden im Sinne des § 67 Absatz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes, 
die auf Grund einer Ausnahme nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/858 
als Mitglied oder Teilnehmer eines multilateralen DLT-Handelssystems im Sinne des 
Artikels 2 Nummer 6 der Verordnung (EU) 2022/858 oder eines DLT-Handels- und Ab-
wicklungssystems im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2022/858 
das Eigengeschäft betreiben, benötigen hierfür keine Erlaubnis nach § 15 Absatz 4 
Satz 1. 
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§ 78c 


Unterlagen und Anträge nach der Verordnung (EU) 2022/858 


(1) Die Unterlagen, die der Bundesanstalt nach der Verordnung (EU) 2022/858 
vorzulegen sind, sind in deutscher Sprache vorzulegen. Sie sind auf Verlangen der 
Bundesanstalt zusätzlich in englischer Sprache vorzulegen. Die Bundesanstalt kann 
gestatten, dass die Unterlagen oder Teile davon ausschließlich in englischer Sprache 
erstellt und vorgelegt werden. 


(2) Anträge nach der Verordnung (EU) 2022/858 sind der Bundesanstalt elektro-
nisch zu übermitteln. Datenformat und Übermittlungsweg sind von der Bundesanstalt 
zu bestimmen.“ 


Artikel 29 


Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs 


Das Kapitalanlagegesetzbuch vom 4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981), das zuletzt durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 22. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


1. In § 1 Absatz 19 Nummer 22 werden die Wörter „zur Bewirtschaftung der Immobilien 
erforderlichen“ durch die Wörter „in § 231 Absatz 3 genannten“ ersetzt. 


2. In § 7b Absatz 2 Satz 3 wird jeweils nach dem Wort „Finanzdienstleistungsaufsichts-
gesetzes“ das Wort „elektronisch“ eingefügt. 


3. § 19 wird wie folgt geändert:  


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 


„(1a) Die Bundesanstalt hat den Eingang einer vollständigen Anzeige nach Ab-
satz 1 umgehend, spätestens jedoch innerhalb von zwei Arbeitstagen nach deren 
Zugang, gegenüber dem Anzeigepflichtigen zu bestätigen.“ 


b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 


„(5a) Anzeigen, Unterlagen und Erklärungen nach den Absätzen 1 und 5 kön-
nen auch ganz oder teilweise in englischer Sprache eingereicht werden. Die Bun-
desanstalt kann jederzeit bei Bedarf die Vorlage einer Übersetzung oder in begrün-
deten Fällen einer beglaubigten oder von einem öffentlich bestellten oder beeidig-
ten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten Übersetzung verlangen. § 23 Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend. Sofern 
die Bundesanstalt eine Übersetzung verlangt, ist allein die deutschsprachige Fas-
sung rechtlich verbindlich. Soweit die Bundesanstalt vor Bestätigung des Eingangs 
der vollständigen Anzeige eine Übersetzung verlangt, ist die Anzeige erst vollstän-
dig im Sinne des Absatzes 2 Satz 1, sobald die Übersetzung bei der Bundesanstalt 
eingereicht worden ist. Sofern die Bundesanstalt in Bezug auf weitere Informatio-
nen im Sinne des § 2c Absatz 1a Satz 3 des Kreditwesengesetzes eine Überset-
zung verlangt, sind diese Informationen erst bei der Bundesanstalt eingegangen, 
wenn die Übersetzung bei der Bundesanstalt eingegangen ist.“ 


4. In § 53 Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „schriftlich“ gestrichen. 
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5. § 221 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) Folgende Nummer 5 wird angefügt: 


5. „ Kryptowerte im Sinne von § 1 Absatz 11 Satz 4 des Kreditwesengesetzes zu 
Anlagezwecken, wenn deren Verkehrswert ermittelt werden kann.“ 


b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt: 


„Die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft muss sicherstellen, dass der Anteil der für 
Rechnung des Sonstigen Investmentvermögens gehaltenen Kryptowerte zehn 
Prozent des Wertes des Sonstigen Investmentvermögens nicht übersteigt.“ 


6. § 223 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden nach der Angabe „§ 98 Absatz 1“ ein Komma und die Wörter 
„Absatz 1b Satz 1 bis 3“ eingefügt. 


b) In Satz 2 wird das Wort „schriftliche“ gestrichen. 


7. § 231 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 3 folgende Nummer 3a eingefügt: 


„3a. unbebaute Grundstücke, die nicht die Voraussetzungen der Nummern 2 und 
3 erfüllen und die für die alsbaldige Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, 
zur Umwandlung, zum Transport oder zur Speicherung von Strom, Gas oder 
Wärme aus erneuerbaren Energien bestimmt und geeignet sind, oder auf de-
nen solche Anlagen zum Zeitpunkt des Erwerbs errichtet werden oder auf 
denen solche Anlagen bereits errichtet wurden, wenn zur Zeit des Erwerbs 
ihr Wert zusammen mit dem Wert weiterer solcher Grundstücke, die sich be-
reits in dem Sondervermögen befinden, 15 Prozent des Wertes des Sonder-
vermögens nicht übersteigt;“. 


b) In Absatz 3 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und werden die 
Wörter „die der Erzeugung, der Umwandlung, dem Transport oder der Speiche-
rung von Energie aus erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Nummer 21 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Mai 2023 (BGBl. I S. 133) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, dienen oder für Ladestationen für Elektromo-
bilität erforderlich sind.“ angefügt.  


c) In Absatz 4 werden die Wörter „Nummer 2, 3, 5 und 6“ durch die Wörter „Nummer 
2, 3, 3a, 5 und 6“ ersetzt.  


d) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 


(6) „ Anlagen nach Absatz 1 Nummer 3a und Gegenstände nach Absatz 3 dür-
fen auch von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für das Immobilien-Sondervermö-
gen betrieben werden.“ 


8. § 260b wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 wird nach Nummer 1 folgende Nummer 1a eingefügt: 


„1a. Anlagen zur Erzeugung, zur Umwandlung, zum Transport oder zur Speiche-
rung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien,“. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Infrastruktur-Projektgesellschaften“ die 
Wörter „und Anlagen zur Erzeugung, zur Umwandlung, zum Transport oder 
zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien“ 
eingefügt.  


bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Infrastruktur-Projektgesellschaft“ die 
Wörter „oder Anlage zur Erzeugung, zur Umwandlung, zum Transport oder 
zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien“ 
eingefügt. 


c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Infrastruktur-Projektgesellschaft“ ein Komma 
und die Wörter „Anlagen zur Erzeugung, zur Umwandlung, zum Transport oder zur 
Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien,“ eingefügt.  


9. § 261 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) Folgende Nummer 9 wird angefügt: 


9. „ Kryptowerte im Sinne des § 1 Absatz 11 Satz 4 des Kreditwesengesetzes zu 
Anlagezwecken, wenn deren Verkehrswert ermittelt werden kann.“ 


b) In Absatz 2 Nummer 4 werden nach den Wörtern „zur Erzeugung“ ein Komma und 
die Wörter „zur Umwandlung“ eingefügt.  


c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 


„Die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft muss sicherstellen, dass der Anteil der für 
Rechnung des geschlossenen inländischen Publikums-AIF gehaltenen Krypto-
werte zehn Prozent des Wertes des Sonstigen Investmentvermögens nicht über-
steigt.“ 


d) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 


(8) „ Anlagen nach Absatz 2 Nummer 4 dürfen auch von der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft für den geschlossenen inländischen Publikums-AIF betrieben 
werden.“ 


10. § 284 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe j wird das Semikolon am Ende durch ein Komma ersetzt. 


bb) Nach Buchstabe j wird folgender Buchstabe k eingefügt: 
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k) „ Anlagen zur Erzeugung, zur Umwandlung, zum Transport oder zur Speicherung 
von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien,“. 


b) In Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden nach den Wörtern „oder in einen organisier-
ten Markt einbezogen sind“ die Wörter „und bei denen es sich nicht um Gesell-
schaften im Sinne von Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe f und h handelt“ eingefügt. 


11. Dem § 305 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 


„Das Widerrufsrecht in Bezug auf Anteile und Aktien eines europäischen langfristigen 
Investmentfonds im Sinne der Verordnung (EU) 2015/760 richtet sich nach Artikel 30 
dieser Verordnung.“ 


Artikel 30 


Änderung des Geldwäschegesetzes 


§ 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 
1822), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


2. „ ähnliche Dienstleistungen, soweit diese Leistungen nach den jeweiligen gesetzlichen 
Vorschriften durch Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 bis 9 (Kor-
respondenten) erbracht werden dürfen für folgende Respondenten: 


a) andere CRR-Kreditinstitute oder Finanzinstitute im Sinne des Artikels 3 Nummer 
2 der Richtlinie (EU) 2015/849 oder 


b) Unternehmen oder Personen in einem Drittstaat, die Tätigkeiten ausüben, die de-
nen solcher Kreditinstitute oder Finanzinstitute gleichwertig sind. 


Davon umfasst sind insbesondere Beziehungen, die für Wertpapiergeschäfte oder 
Geldtransfers aufgenommen wurden.“ 


Artikel 31 


Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 


Das Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 310 die folgende Angabe eingefügt: 


„§ 310a Elektronische Übermittlung; Verordnungsermächtigung“. 


2. § 17 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Satz 1 in dem einleitenden Satzteil vor Nummer 1 und in Absatz 2 wird 
jeweils das Wort „schriftlich“ gestrichen.  
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b) In Absatz 3 sowie Absatz 4 Satz 1, 4 und 5 werden jeweils nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ eingefügt.  


3. In § 18 Absatz 3 Satz 1 und 3 werden jeweils nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter 
„oder elektronisch“ eingefügt. 


4. In § 62 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 werden die Wörter „sowie die §§ 308 und 310“ durch 
ein Komma und die Wörter „die §§ 308 und 310 sowie die Vorschriften einer Rechts-
verordnung nach § 310a“ ersetzt. 


5. § 126 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 


(2) „ Drei Monate nach Schluss des Geschäftsjahres hat das Versicherungsunter-
nehmen der Aufsichtsbehörde die im Geschäftsjahr im Vermögensverzeichnis vorge-
nommenen Eintragungen zu übermitteln; der Vorstand hat die Richtigkeit der Eintra-
gungen zu bescheinigen.“ 


6. In § 166 Absatz 1 Satz 6 werden nach dem Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 


7. In § 225 Satz 4 werden die Wörter „die Vorschriften dieses Kapitels sowie § 332“ durch 
die Wörter „die Vorschriften dieses Kapitels, § 332 sowie die Vorschriften einer Rechts-
verordnung nach § 310a“ ersetzt.  


8. In § 293 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „sowie die §§ 303, 305, 306, 310 und 333“ 
durch ein Komma und die Wörter „die §§ 303, 305, 306, 310 und 333 sowie die Vor-
schriften einer Rechtsverordnung nach § 310a“ ersetzt.  


9. Dem § 305 wird folgender Absatz 8 angefügt: 


(8) „ Die Aufsichtsbehörde kann bei Auskunfts- und Vorlageersuchen nach dieser 
Vorschrift eine elektronische Einreichung verlangen und nähere Bestimmungen über 
die Art und Weise der Übermittlung festlegen.“ 


10. Nach § 310 wird folgender § 310a eingefügt:  


„§ 310a 


Elektronische Übermittlung; Verordnungsermächtigung 


(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, für den Zuständigkeitsbereich 
der Bundesanstalt die Verpflichtung und das Verfahren zur elektronischen Einreichung 
und Nutzung elektronischer Kommunikationsverfahren zu regeln für Meldungen, An-
zeigen, Berichte, Anträge und sonstige Informationen mit den hierzu notwendigen Un-
terlagen, die der Bundesanstalt vorzulegen sind 


1. nach diesem Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen sowie  


2. nach den in § 295 Absatz 1 genannten Verordnungen der Europäischen Union und 
den Rechtsakten, die zur Durchführung dieser Verordnungen und der Richtlinie 
2009/138/EG erlassen worden sind.  


(2) Durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 können insbesondere 
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1. Regelungen getroffen werden, welches elektronische Kommunikationsverfahren 
für die jeweilige Verpflichtung zur elektronischen Einreichung bei der Bundesan-
stalt zu nutzen ist und welche Bestimmungen für dessen Nutzung gelten, ein-
schließlich der Verpflichtung zu einem Zugang zu einem elektronischen Kommu-
nikationsverfahren im Sinne der §§ 4f und 4g des Finanzdienstleistungsaufsichts-
gesetzes, sowie 


2. nähere Bestimmungen getroffen werden über Art, Umfang, Zeitpunkt, Form und 
Datenformat der Einreichungen nach Absatz 1. 


(3) Das Bundesministerium der Finanzen kann die Ermächtigung nach den Ab-
sätzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, auf die Bundesanstalt übertragen.“ 


Artikel 32 


Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. 


(2) Die Artikel 8 und 9, Artikel 17 Nummer 1 Buchstabe a, 
Artikel 17 Nummer 2 bis 4, 6 und 8 Buchstabe b sowie Artikel 18 treten am 1. Januar 2024 
in Kraft. 


(3) Artikel 16 Nummer 11, 13 und 17 treten am 1. November 2025 in Kraft. 
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Begründung 


A. Allgemeiner Teil 


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 


Unser Land benötigt Investitionen in nahezu beispiellosem Umfang. Nur so kann unter den 
sich verändernden Bedingungen unser Wohlstand gesichert und können gleichzeitig Ge-
sellschaft und Wirtschaft zügig auf Digitalisierung und Klimaschutz eingestellt werden. Es 
ist erforderlich, die Leistungsfähigkeit des deutschen Kapitalmarkts zu stärken und die At-
traktivität des deutschen Finanzstandorts als bedeutenden Teil eines starken Finanzplatzes 
Europa zu erhöhen. Insbesondere Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) als Treiber von Innovation soll der Zugang zum Kapitalmarkt 
und die Aufnahme von Eigenkapital erleichtert werden. 


Aktien und börsennotierte Wertpapiere sollen als Kapitalanlage attraktiver werden, um 
Nachfrageseite (Anreize für Aktien als Kapitalanlage) und Angebotsseite (Erhöhung der 
Anzahl börsennotierter Unternehmen in Deutschland) zu stärken. Im Finanzmarktaufsichts-
recht sollen daher, soweit nationalrechtlich möglich, die Börsenzulassungsverfahren er-
leichtert werden mit dem Ziel, gerade für aufstrebende und kleinere Unternehmen den Gang 
an die Börse leichter zu machen. Auch im Gesellschaftsrecht sind Ergänzungen möglich, 
um die Gewinnung von Eigenkapital zu erleichtern.  


Die AGB-Kontrolle wird bei Verträgen zwischen erlaubnispflichtigen Finanzunternehmen 
als Hindernis bei der rechtsicheren Gestaltung von Verträgen nach internationalen Stan-
dards angesehen. Die rechtssichere Gestaltung dieser Verträge ist auch Voraussetzung für 
verlässliche Finanzierungsmöglichkeiten für die Realwirtschaft. Zu diesem Zweck soll für 
die Verträge zwischen Finanzunternehmern eine eng begrenzte Ausnahme von der AGB-
Kontrolle vorgesehen werden. 


In der Bundesrepublik werden insbesondere zusätzliche Investitionen benötigt, um Gesell-
schaft und Wirtschaft zügig auf den Klimaschutz einstellen und die Energiewende voranzu-
bringen. Zur Erreichung der Klimaziele liegt die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder 
zum Transport von Strom aus Erneuerbaren Energien im öffentlichen Interesse und dient 
der öffentlichen Sicherheit. Entsprechend der Deutschen Sustainable Finance-Strategie un-
terstützt die Bundesregierung den Finanzsektor, indem klare Rahmenbedingungen für 
nachhaltige Investitionen gesetzt werden. Für Investitionen aus dem Privatsektor sollen 
deshalb Verbesserungen auf den Weg gebracht werden. Gleichzeitig sollen alle geeigneten 
Dachflächen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten soll 
dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Auf Gebäuden von 
Grundstücken, die von offenen Immobilienfonds in Deutschland erworben und gehalten 
werden dürfen, können sich derzeit z. B. auch Solaranlagen befinden. Darüber hinaus sind 
Grundstücke, auf denen sich ausschließlich Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und 
zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien befinden, bisher 
keine zulässigen Vermögensgegenstände für offene Immobilienfonds. Für die Erreichung 
der Klimaziele spielt es jedoch keine Rolle, auf welchem Grundstück erneuerbare Energien 
erzeugt werden. Im Sinne der angestrebten Verbesserungen für Investitionen des Privat-
sektors sollte es deshalb auch Anbietern von offenen Immobilienfonds erleichtert werden, 
für ihre Anleger verstärkt in erneuerbare Energien zu investieren, um den CO2-Fußabdruck 
der Fondsimmobilien (Gebäude) zu reduzieren. 


Ein Gesichtspunkt, um den Finanzstandort Deutschland attraktiver zu machen, ist zudem 
die Herstellung gleicher Wettbewerbsverhältnisse mit dem europäischen Ausland. In 







 - 66 -   


 


diesem Rahmen häufig genannt wurden umsatzsteuerrechtliche Nachteile für den Fonds-
standort Deutschland sowie für die Konsortialführer bei großen Finanzierungen. Aber auch 
die derzeitige Crowdfunding-Haftungsregelung im Finanzmarkrecht ist strenger als in an-
deren europäischen Mitgliedstaaten. Um diese Wettbewerbsnachteile auszugleichen, er-
folgt eine Angleichung an die rechtlichen Rahmenbedingungen in anderen europäischen 
Mitgliedstaaten. 


Auch durch Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internationalisierung sollen der deut-
sche Finanzmarkt und der Standort Deutschland attraktiver sowohl für nationale als auch 
für internationale Unternehmen und Investoren werden. Weiterentwicklungen des Rechts-
rahmens für Kryptowerte sollen einen Beitrag dazu leisten, Deutschland zu einem rechtssi-
cheren Standort für diese Zukunftstechnologie zu machen.  


Hierzu zählt es insbesondere, Aktienemissionen auf der Grundlage der Blockchain-Tech-
nologie zu ermöglichen. Der Koalitionsvertrag sieht für diese Legislaturperiode die Einfüh-
rung von elektronischen Aktien vor (Zeile 5833-5835 „Digitale Finanzdienstleistungen soll-
ten ohne Medienbrüche funktionieren; hierfür werden wir den Rechtsrahmen schaffen und 
die Möglichkeit zur Emission elektronischer Wertpapiere auch auf Aktien ausweiten.“). Der-
zeit erlaubt das das Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) nur die elektronische 
Begebung von Inhaberschuldverschreibungen (sowie das Kapitalanlagegesetzbuch über 
einen Verweis auf das eWpG die elektronische Begebung von Investmentfonds-Anteil-
scheinen). Es gibt dabei zwei Arten von elektronischen Wertpapieren: Zentralregisterwert-
papiere (eingetragen in ein vom Zentralverwahrer oder einer Depotbank geführtes zentrales 
Register) und Kryptowertpapiere (eingetragen in ein mittels der Blockchain-Technologie o-
der vergleichbarer Technologien geführtes Register). 


Im Zuge fortschreitender Digitalisierung ist es zudem erforderlich, auch in den Finanzmarkt-
aufsichtsgesetzen einen Beitrag für eine moderne Verwaltungskultur in Deutschland zu leis-
ten. Durch die konsequente Nutzung digitaler Lösungen sollen Abläufe für Institute, Unter-
nehmen und Bürger vereinfacht werden und damit gleichzeitig durch Bürokratieabbau die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (Bundesanstalt) in ihrem eigentlichen Aufgabenkern 
gestärkt werden, indem die Voraussetzungen zur weiteren Steigerung der Effektivität und 
Effizienz geschaffen werden. Durch das vorliegende Gesetz sollen daher Regelungen in 
Aufsichtsgesetzen, die diese Bestrebungen erschweren, angepasst und weiterentwickelt 
werden. 


Die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung werden 
trotz zuletzt erfolgter Erweiterungen gerade von der Start-up-Branche als zu eng empfun-
den. Der Erfolg eines Startup-Unternehmens hängt dabei maßgeblich von der Gewinnung 
hochqualifizierter Fachkräfte ab. Für Startup-Unternehmen ist es daher besonders wichtig, 
Fachkräfte mit Anteilen an den Unternehmen zu beteiligen. Die Förderung innovativer Be-
teiligungsformen und eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
am Produktivkapital der Volkswirtschaft ist der Bundesregierung auch allgemein ein wichti-
ges Anliegen, denn Mitarbeiterkapitalbeteiligungen tragen zur Vermögensbildung der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei. Dieses Ziel soll steuerlich flankiert werden, damit 
es Start-ups erleichtert wird, Mitarbeiter zu gewinnen und diese länger zu binden.  


Hierdurch sowie durch weitere Änderungen in diesem Gesetz im Zusammenhang mit der 
Aktienanlage soll zudem die noch schwach ausgeprägte Aktienkultur in Deutschland weiter 
gefördert werden. Angestrebt wird, dass mehr Bürgerinnen und Bürger in Aktien investie-
ren, da langfristige Aktienanlagen den Vermögensaufbau stärken und vor Inflation schützen 
können. Eine höhere Aktienanlage nützt auch den Unternehmen, denn sie können sich 
leichter Eigenkapital beschaffen. Dies sorgt wiederum für höhere Investitionen und schafft 
Sicherheitspuffer für Krisenzeiten. 
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II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 


Die regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarktzugang wer-
den vereinfacht. So wird die Mindestmarktkapitalisierung für einen Börsengang von derzeit 
1,25 Millionen Euro auf 1 Million Euro gesenkt. Es wird möglich, einen Antrag auf Börsen-
zulassung auch ohne den bislang vorgeschriebenen Emissionsbegleiter als Mitantragsteller 
zu stellen.  


Die Möglichkeit, über den Kapitalmarkt Eigenkapital beschaffen zu können, ist Kernfunktion 
und wichtiger Anreiz für den Gang von Unternehmen an die Börse. Hierbei soll insbeson-
dere Wachstumsunternehmen und Start-ups eine flexiblere Gestaltung ermöglicht werden, 
indem die Ausstattung von Namensaktien mit Mehrstimmrechten in der Satzung ermöglicht 
wird. Dies beseitigt für die Gründerinnen und Gründer ein mögliches Hindernis für den Bör-
sengang und stärkt zugleich Investitions- und Innovationsmöglichkeiten. Die Zulassung von 
Mehrstimmrechtsaktien wird durch gesetzliche Regelungsvorschläge zur Gewährleistung 
des Minderheiten- und Anlegerschutzes ergänzt. 


Zudem sollen Kapitalerhöhungen unter bestimmten Voraussetzungen erleichtert und deren 
Durchführung beschleunigt werden. So soll die Grenze beim vereinfachten Bezugsrechts-
ausschluss im Aktienrecht von bisher 10 Prozent des Grundkapitals auf 20 Prozent ange-
hoben werden. Weiter sollen die Grenzen des bedingten Kapitals bei Unternehmenszusam-
menschlüssen sowie für Bezugsrechte von Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäfts-
führung von 50 Prozent und 10 Prozent auf jeweils 60 Prozent beziehungsweise 20 Prozent 
erhöht werden. Weiter ist vorgesehen, Streitigkeiten über die Angemessenheit der Höhe 
des Ausgabebetrages bei bestimmten Kapitalmaßnahmen gemäß § 255 AktG nunmehr 
nicht mehr im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens zuzulassen und stattdessen im 
Spruchverfahren zu entscheiden.  


Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Namensaktien künftig in beiden Formen elektronischer 
Wertpapiere nach dem eWpG begeben werden können, d.h. als Zentralregisterwertpapiere 
und als Kryptowertpapiere. Für die Begebung von Inhaberaktien sieht der Gesetzentwurf 
eine Beschränkung der elektronischen Begebung auf Zentralregisterwertpapiere vor. Eine 
darüberhinausgehende Ausweitung auf Kryptowertpapiere würde geldwäscherechtliche 
Fragen aufwerfen. Wie sich aus ihren Empfehlungen ergibt, stuft die Financial Action Task 
Force (FATF) als internationaler Standardsetzer im Bereich der Prävention von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung Inhaberaktien als tendenziell risikobehaftetes Instrument 
ein, bei dem es entscheidend darauf ankommt, Übertragungsvorgänge nachvollziehbar zu 
machen und Möglichkeiten zur Verschleierung von Vermögenswerten zu verhindern. Die 
konkreten Ausgestaltungsanforderungen, die auch im Hinblick auf Krypto-Inhaberaktien zu 
beachten wären, gehören zu den noch offenen Punkten bei den derzeitigen Verhandlungen 
über eine EU-Geldwäscheverordnung, die auch einen Regelungsvorschlag zu Inhaberak-
tien enthält. Daher kann derzeit keine Festlegung auf weitere Kategorien von elektronischen 
Inhaberaktien erfolgen. 


Für die Einführung von elektronischen Aktien sind punktuelle Änderungen des eWpG und 
des Aktiengesetzes ausreichend. Das eWpG war bereits von Beginn an so formuliert wor-
den, dass eine spätere Einführung von elektronischen Aktien problemlos erfolgen kann. 
Änderungen im Aufsichtsrecht sind im Zusammenhang mit der Einführung elektronischer 
Aktien nicht erforderlich. Insbesondere ändert sich die Aufsicht durch die Bundesanstalt 
über registerführende Stellen nicht dadurch, dass in einem Kryptowertpapierregister nicht 
mehr ausschließlich elektronische Inhaberschuldverschreibungen eingetragen werden, 
sondern auch (oder nur) elektronische Namensaktien. 


Aufgrund der ersten Erfahrungen mit dem noch recht neuen eWpG sollen zudem einzelne 
Änderungen dieses Gesetzes erfolgen, die sich in der Praxis als möglicherweise hinderlich 
für die Emission elektronischer Wertpapiere herausgestellt haben. Im Übrigen werden die 
Erfahrungen im Rahmen der bereits in der Regierungsbegründung zum Gesetz zur 
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Einführung von elektronischen Wertpapieren angekündigten Evaluierung des Gesetzes be-
rücksichtigt werden. 


Die europäische Verordnung über Märkte für Kryptowerte (EU) 2023/1114 (MiCA) enthält 
Vorgaben zum Schutz des Kundenvermögens im Falle der Insolvenz von Kryptoverwah-
rern. Verwahrte Kryptowerte sind hiernach dem Zugriff der allgemeinen Gläubiger des Kryp-
toverwahrers zu entziehen. Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft betreiben, sollen des-
halb Vorkehrungen zur Trennung eigener Kryptowerte von verwahrten Kryptowerten tref-
fen. Entsprechende Regelungen sollen in das Kreditwesengesetz (KWG) aufgenommen 
werden. 


Der Entwurf sieht eine Bereichsausnahme für Allgemeine Geschäftsbedingungen von der 
AGB-Kontrolle nach den §§ 307, 308 Nummer 1a und 1b BGB vor, die in Verträgen über 
erlaubnispflichtige Geschäfte nach dem KWG, den Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und 
dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zwischen Banken und anderen Finanzdienst-
leistern, die über Erlaubnisse nach diesen Gesetzen verfügen, verwendet werden. Damit 
soll ermöglicht werden, dass auch die Verträge nach deutschem Recht rechtsicher entspre-
chend den international geltenden Standards für solche Verträge gestaltet werden können. 
Die Möglichkeit der rechtssicheren Orientierung an internationalen Standards ist auch wich-
tig für die Nutzung von Finanzinstrumenten zur Absicherung gegen Risiken, insbesondere 
Kurs- und Preisschwankungsrisiken sowie für die Refinanzierungsmöglichkeiten von Kre-
ditinstituten und anderen Finanzdienstleistern und ist damit zumindest mittelbar auch rele-
vant für die Finanzierungsmöglichkeiten, insbesondere die Kreditversorgung von Unterneh-
men der Realwirtschaft. Erfasst von der Bereichsausnahme werden AGB in allen Verträgen 
über Finanzdienstleistungen, die mit großen Finanzunternehmern geschlossen werden. 
Verträge mit kleinen und mittleren Finanzunternehmern werden von der Bereichsausnahme 
nur erfasst, wenn diese Unternehmer für das Geschäft, das Vertragsgegenstand ist, eine 
aufsichtsrechtliche Genehmigung haben. 


Offenen Immobilienfonds soll es aufsichtsrechtlich ermöglicht werden, auch Grundstücke 
zu erwerben, auf denen sich ausschließlich Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur 
Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien befinden, und diese 
Anlagen auch selbst zu betreiben. Für den Betrieb von Anlagen auf bestehenden Gebäuden 
wird Rechtssicherheit geschaffen. 


Soweit Wettbewerbsnachteile für den Finanzstandort Deutschland aus ungleicher Umset-
zung europarechtlicher Vorgaben herrühren (Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung 
von Wagniskapitalfonds sowie für die Verwaltungsleistungen von Konsortialführern), erfolgt 
eine Angleichung an die rechtlichen Rahmenbedingungen in anderen europäischen Mit-
gliedstaaten. 


Die bisherige Haftungsregelung für Anlagebasisinformationsblätter in §§ 32c, 32d WpHG 
weicht von den Haftungsregelungen im Wertpapierprospektgesetz für Wertpapierinformati-
onsblätter (WIB) und im Vermögensanlagengesetz für Vermögensanlageinformationsblät-
ter ab. Mit der Neufassung der § 32c, § 32d und § 32e WpHG werden die Haftungsrege-
lungen für Projektträger von Schwarmfinanzierungsprojekten und für Schwarmfinanzie-
rungsdienstleister vor allem auf der Rechtsfolgenseite an die Haftungsregelungen dieser 
Gesetze angepasst. 


Zu der Erreichung eines digitalen Staates und einer digitalen Verwaltung gehört es auch, 
Digitalisierungshemmnisse (u. a. Schriftform) abzubauen. Eine umfassende Digitalisierung 
der Verwaltungsabläufe trägt damit auch zur Modernisierung der Bundesanstalt bei. Dazu 
gehört auch der Abbau von Schriftformerfordernissen sowie die Möglichkeit, mit Instituten 
und Unternehmen elektronisch zu kommunizieren. Mit Anpassung der §§ 4f und 4g des 
Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) wurden bereits wichtige Voraussetzun-
gen für den Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel für die Bekanntgabe und Zustel-
lung von Verwaltungsakten geschaffen. Auf dieser Basis werden nun durch dieses Gesetz 
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weitere Rechtsvorschriften angepasst und wird es Adressaten ermöglicht, an elektroni-
schen Kommunikationsverfahren teilzunehmen. Außerdem werden gesetzliche Schriftfor-
merfordernisse um die Möglichkeit elektronischen Handelns ergänzt, oder es wird ein si-
cherer elektronischer Kommunikationskanal zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sollen 
weitere klarstellende Änderungen in dem Gesetz adressiert und soll die Verfahrensbe-
schleunigung sichergestellt werden. 


Die Errichtung einer Vergleichswebseite zu Zahlungskontenentgelten bei der Bundesan-
stalt wird für eine verbesserte Transparenz über das Angebot an Zahlungskonten für Ver-
braucherinnen und Verbraucher sorgen und damit auch den Wettbewerb in diesem Markt 
stärken. 


Für internationale Marktteilnehmer soll der deutsche Finanzmarkt auch insofern leichter zu-
gänglich sein, als es der Bundesanstalt über die allgemeinen Vorgaben des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes hinaus ermöglicht werden soll, mit Marktteilnehmern auf Englisch als 
internationaler Arbeitssprache zu kommunizieren. Es soll insbesondere auch möglich sein, 
Anträge auf Englisch zu stellen. Für internationale Marktteilnehmer relevante Verwaltungs-
vorgaben und Formulare sollen schneller und flächendeckender auf Englisch vorhanden 
sein. Hierzu wird § 4d Absatz 1 FinDAG, der die Hinweisgeberstelle bei der Bundesanstalt 
regelt, um die Möglichkeit englischsprachiger Meldungen ergänzt, sowie in § 4j FinDAG 
eine neue Norm aufgenommen, die englischsprachige Kommunikation mit der Bundesan-
stalt regelt; unter anderem die Möglichkeit, Anträge auf Englisch zu stellen.  


Durch verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
soll es jungen Unternehmen erleichtert werden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewin-
nen und sich im internationalen Wettbewerb um Talente zu behaupten. Über Mitarbeiterka-
pitalbeteiligungen (im Einkommensteuergesetz als „Vermögensbeteiligungen“ bezeichnet) 
können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker am Erfolg ihres Unternehmens teil-
haben. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten der Unternehmen verbessert, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu gewinnen und an sich zu binden. 


Dazu wird für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung und die Aktie als Vermögensanlage zum ei-
nen der Steuerfreibetrag in § 3 Nummer 39 Einkommensteuergesetz (EStG) von derzeit 
1.440 EUR auf 5.000 EUR angehoben. Zum anderen wird aber auch die sog. dry income-
Problematik, die gerade für Start-ups und Wachstumsunternehmen besonders hinderlich 
ist, weitgehend gelöst. Hierzu wird der Anwendungsbereich der Regelung zur aufgescho-
benen Besteuerung (§ 19a EStG) signifikant ausgeweitet und deren Praxistauglichkeit 
deutlich verbessert. Unter anderem wird auch eine Regelung vorgesehen, nach der die 
Besteuerung bis zur Veräußerung der Anteile aufgeschobenen wird, wenn der Arbeitgeber 
bereit ist, die Haftung für die anfallende Lohnsteuer zu übernehmen. 


Mit den Änderungen werden auch Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. 


III. Alternativen 


Mit den vorgesehenen Änderungen am Zahlungskontengesetz, die den Betrieb einer Ver-
gleichswebseite für Zahlungskontoentgelte ermöglichen sollen, wird die Umsetzung der 
Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und 
den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen sichergestellt. Mit dem zu-
nächst in Deutschland verfolgten Ansatz einer Umsetzung dieser europäischen Vorgabe 
allein durch zertifizierte private Anbieter konnte kein dauerhafter richtlinienkonformer Be-
trieb einer solchen Webseite erreicht werden. Die Beauftragung der Bundesanstalt wird 
diesen Betrieb künftig dauerhaft sicherstellen, unabhängig davon, ob (auch) private Anbie-
ter eine solche Webseite betreiben möchten. 
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Die Stärkung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung trägt wesentlich zu einem nachhaltigen Aus-
bau der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft bei. Die Beschäftigten können am 
Produktivitätsfortschritt des Unternehmens teilhaben und neben ihrem Arbeitsentgelt auch 
Einkommen aus Kapital erhalten. Zudem wird die Bindung von hochqualifizierten Fachkräf-
ten an deutsche Unternehmen intensiviert. Ohne die Anhebung des steuerfreien Höchstbe-
trags für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen (§ 3 Nummer 39 EStG) sowie die Ausweitungen 
beim Besteuerungszeitpunkt könnte eine verstärkte Inanspruchnahme nicht sichergestellt 
werden. Ohne die besondere steuerliche Förderung für Startups würde deutschen Unter-
nehmen ein wesentliches Instrument im Wettbewerb um hochqualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf internationalen Arbeitsmärkten fehlen. 


Soweit die Änderungen der Angleichung an die umsatzsteuerrechtliche Rechtslage in an-
deren europäischen Mitgliedstaaten dienen, wird in der EU ein umsatzsteuerliches „Level-
Playing-Field“ bei der Besteuerung von Verwaltungsleistungen von Konsortialführern bzw. 
von Wagniskapitalfonds mit dem Ziel gleicher Wettbewerbsbedingungen für die deutsche 
Kreditwirtschaft bzw. deutsche Wagniskapitalfonds geschaffen. 


Im Übrigen wäre eine Beibehaltung des Status quo zwar möglich, aber nachteilig für die 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation des Finanzstandorts und die Aktienkultur in Deutsch-
land. Die vorgesehenen Änderungen bewirken in aller Regel einen Abbau von Bürokratie 
und die Erleichterung von Investitionen, ohne zugleich wesentliche Nachteile zu bedingen, 
so dass die Änderungen im Ergebnis geboten sind.  


IV. Gesetzgebungskompetenz 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderungen im Bereich des Finanz-
marktrechts (u. a. des Wertpapierhandelsrechts, des Kreditwesenrechts, des Zahlungs-
diensteaufsichtsrechts, des Versicherungsaufsichtsrechts sowie des Kapitalanlagerechts) 
sowie des Wertpapier- und Gesellschaftsrechts (u. a. des Gesetzes über elektronische 
Wertpapiere, des Aktiengesetzes und des Depotgesetzes) ergibt sich aus Artikel 74 Ab-
satz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (GG) – Recht der Wirtschaft.  


Für die Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung hat der Bund nach Artikel 72 Ab-
satz 2 GG das Gesetzgebungsrecht, da die Regelungen zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich sind. Eine bundeseinheitliche 
Regelung ist erforderlich, weil die im Entwurf angesprochenen Fragen in zentralen Punkten 
die Rechts- und Wirtschaftseinheit im Bundesgebiet berühren und der Entwurf insoweit die 
Weiterentwicklung bestehender bundesgesetzlicher Kodifikationen zum Gegenstand hat 
(Artikel 72 Absatz 2 GG). Das Gesetz dient der Wahrung der Rechtseinheit, das heißt der 
Geltung gleicher Normen im Bundesgebiet. Da das Finanzmarktaufsichts- sowie Gesell-
schafts- und Wertpapierrecht bereits bundesrechtlich geregelt ist und es um die Fortent-
wicklung und Modernisierung dieses Rechts geht, kommt nur eine bundesgesetzliche Re-
gelung in Betracht; landesgesetzliche Regelungen scheiden aus. 


Auch die Erleichterungen im Bereich des Börsenzulassungsrechts können nur durch eine 
bundeseinheitliche Regelung erreicht werden. Alleine auf diesem Wege können die vorge-
sehenen Regelungen die vorgesehene Wirkung für alle Anleger und Emittenten entfalten. 
Im gesamtstaatlichen Interesse ist daher eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich. 


Zudem würde auch die unterschiedliche Ausübung der Aufsicht beispielsweise über Kredit-
institute, Wertpapierdienstleistungsinstitute, Zahlungs- und E-Geld-Institute und somit die 
potentiell unterschiedliche Behandlung desselben Lebenssachverhaltes Rechtsunsicher-
heiten und damit unzumutbare Behinderungen für den länderübergreifenden Rechtsverkehr 
zur Folge haben. Dabei gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass Zahlungs- und E-
Geld-Institute – ebenso wie Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen – in Deutsch-
land auch über die Ländergrenzen hinweg tätig sind und Filialen und Niederlassungen 
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unterhalten. Uneinheitliche Anforderungen an die Beurteilung dieser bundesweit tätigen 
Unternehmen würde zu nicht hinnehmbaren Rechtsunsicherheiten bei den betroffenen Un-
ternehmen führen. Auch zur Wahrung der Wirtschaftseinheit sind die vorgelegten Regelun-
gen erforderlich, weil abweichende Länderregelungen erhebliche Nachteile für die Gesamt-
wirtschaft mit sich brächten; sie würden Schranken oder Hindernisse für den Wirtschafts-
verkehr im Bundesgebiete und im Europäischen Wirtschaftsraum errichten, denn jede Stan-
dortentscheidung eines Kreditinstituts, Zahlungs- oder E-Geld-Instituts würde in Abhängig-
keit von den regionalen Vorschriften getroffen. Vorgaben können nur durch bundeseinheit-
liche Regelungen getroffen werden und ihre Wirkung nur entfalten, wenn sie für das ge-
samte Gewerbe im Bundesgebiet einheitlich gelten. 


Angesichts der Internationalisierung der Finanzmärkte sind bundeseinheitliche Regelungen 
über elektronische Aktien geboten. Auch zur Wahrung der Wirtschaftseinheit sind die Re-
gelungen erforderlich, da abweichende Länderregelungen erhebliche Nachteile für die Ge-
samtwirtschaft mit sich brächten; unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundes-
ländern würde ein unterschiedliches Niveau bei kapitalmarktrechtlicher Transparenz sowie 
Marktintegrität mit sich bringen. 


Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Änderung des Einkommen-
steuergesetzes (Artikel 17) und des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 18) aus Artikel 105 Ab-
satz 2 Satz 2 1. Alternative GG, da das Steueraufkommen diesbezüglich dem Bund ganz 
oder teilweise zusteht.  


V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 


Die Regelungen sind mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträ-
gen vereinbar.  


Soweit die Regelungen zur Einführung von elektronischen Aktien betroffen sind, ist das 
zivilrechtliche Wertpapierrecht (anders als das aufsichtsrechtliche Wertpapierrecht) bisher 
nur in einzelnen Nebenaspekten harmonisiert, die Harmonisierung des Aktienrechts be-
schränkt sich auf bestimmte Bereiche des Gesellschaftsrechts, wie etwa den rechtlichen 
Rahmen für Kapitalmaßnahmen, Durchführung und Abstimmungen bei Hauptversammlun-
gen oder Informationspflichten der Emittenten. Die Ausgabe von Aktien durch die Emitten-
ten ist bislang vom europäischen Gesetzgeber nicht geregelt worden. Der deutsche Ge-
setzgeber kann daher die Regelungen über die Entstehung von elektronischen Aktien und 
die Verfügung über elektronische Aktien frei ausgestalten. 


Artikel 7 der Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zah-
lungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen schreibt 
den Mitgliedstaaten vor, sicherzustellen, dass Verbraucher entgeltfreien Zugang zu min-
destens einer Website haben, die einen Vergleich der Entgelte ermöglicht, die von Zah-
lungsdienstleistern auf nationaler Ebene zumindest für die maßgeblichen Zahlungskonten-
dienste erhoben werden. Durch die Anpassung des Zahlungskontengesetzes wird dieser 
Verpflichtung nachgekommen. 


VI. Gesetzesfolgen 


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 


Die Regelungen des Gesetzentwurfs im Hinblick auf die Einführung der elektronischen Ak-
tie leisten im Hinblick auf den Verzicht auf Wertpapierurkunden einen Beitrag zur Rechts- 
und Verwaltungsvereinfachung. 
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Die Regelungen zur Digitalisierung, die den Abbau von Schriftformerfordernissen vorsehen, 
führen zu einer Verwaltungsvereinfachung. Insbesondere können nunmehr intern digital or-
ganisierte Verfahren der Bundesanstalt medienbruchfrei durchgeführt werden. Auch soweit 
es Marktteilnehmern nunmehr möglich werden soll, Anträge bei der Bundesanstalt auf Eng-
lisch zu stellen, beschleunigt und vereinfacht dies die Antragstellung für Bundesanstalt und 
Marktteilnehmer, da ohne Einholung einer zwingenden Übersetzung Verwaltungsverfahren 
angestoßen werden können und Übersetzungen nur noch bei Bedarf angefordert werden 
müssen.  


Durch die Angleichung der umsatzsteuerrechtlichen Regelungen an die Behandlung in den 
einzelnen europäischen Mitgliedstaaten wird die Feststellung der steuerlichen Bemes-
sungsgrundlage vereinfacht.  


2. Nachhaltigkeitsaspekte 


Grundsätzlich betreffen die vorgesehenen Änderungen, soweit sie die Finanzierung für Un-
ternehmen erleichtern, die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in den Bereichen der UN-
Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) Wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge (Investitionsklima), Indikatorenbereich 8.3 sowie Wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit (Wirtschaftswachstum) insgesamt, Indikatorenbereich 8. Indem durch besser 
finanzierte Unternehmen das Ziel technische Innovation gefördert wird, verwirklicht dies zu-
dem SDG 9 (Industrie, Innovationen und Infrastruktur) im Unterziel 9.1.a. (private und öf-
fentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung).  


Die durch den Entwurf für elektronische Aktien ermöglichte Umstellung von Papierurkunden 
zu einer elektronischen Registerführung ermöglicht eine höhere Ressourceneffizienz im 
Sinne von SDG 8 (Unterziel 8.4) und SDG 12 (Unterziel 12.2). Dadurch, dass die Wertpa-
pierbegebung und Wertpapiertransaktionen stärker für moderne Technologien geöffnet und 
die Bedingungen für Innovationen im Finanzsektor verbessert werden, trägt der Entwurf 
SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur – und SDG 8 – Wachstum und Beschäfti-
gung – in Form der Unterstützung von Unternehmertum, Kreativität und Innovation (Unter-
ziel 8.3) und der Verbesserung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen (Unterziel 8.10) 
Rechnung. 


Die Wirkungen des Vorhabens entsprechen darüber hinaus insoweit einer nachhaltigen 
Entwicklung, da mit ihm Investitionen in die Energiewende erleichtert werden, weshalb da-
von auszugehen ist, dass mehr Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speiche-
rung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien errichtet werden als ohne 
den Vorschlag. Langfristig wird sich das dahingehend auswirken, dass mehr solche Anla-
gen errichtet werden, was der Energiewende und dem Klimaschutz dient sowie den Flä-
chenverbrauch mindert. Betroffen sind damit SDG 7.2 (zukunftsfähige Energieversorgung 
ausbauen), SDG 11.1 (Flächen nachhaltig nutzen) und SDG 13 (Klimaschutz: Treibhaus-
gase reduzieren). 


Die umsatzsteuerrechtlichen Maßnahmen betreffen die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 
insbesondere im Bereich Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Wirtschaftswachstum), Indika-
torenbereich 8. 


Die Regelungen zur Digitalisierung durch Abbau von Schriftformerfordernissen in verschie-
denen Aufsichtsgesetzen ermöglichen eine höhere Ressourceneffizienz im Sinne von SDG 
8 (Unterziel 8.4) und SDG 12 (Unterziel 12.2). 
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


 


 


2024 2025 2026 2027 2028


1 § 3 Nr. 39 EStG Insg. - 355 - 320 - 355 - 355 - 355 - 355
LSt - 355 - 320 - 355 - 355 - 355 - 355
SolZ . . . . . .


Bund - 151 - 136 - 151 - 151 - 151 - 151
LSt - 151 - 136 - 151 - 151 - 151 - 151
SolZ . . . . . .


Länder - 151 - 136 - 151 - 151 - 151 - 151
LSt - 151 - 136 - 151 - 151 - 151 - 151


Gem. - 53 - 48 - 53 - 53 - 53 - 53
LSt - 53 - 48 - 53 - 53 - 53 - 53


2 § 19a EStG Insg. - 365 - 70 - 255 - 365 - 365 - 365
GewSt - 155 - 30 - 110 - 155 - 155 - 155
ESt - 105 - 20 - 75 - 105 - 105 - 105
LSt . . . . . .
KSt - 95 - 20 - 65 - 95 - 95 - 95
SolZ - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10


Bund - 109 - 20 - 74 - 109 - 109 - 109
GewSt - 6 - 1 - 4 - 6 - 6 - 6
ESt - 45 - 9 - 32 - 45 - 45 - 45
LSt . . . . . .
KSt - 48 - 10 - 33 - 48 - 48 - 48
SolZ - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10


Länder - 99 - 20 - 70 - 99 - 99 - 99
GewSt - 8 - 2 - 6 - 8 - 8 - 8
ESt - 44 - 8 - 32 - 44 - 44 - 44
LSt . . . . . .
KSt - 47 - 10 - 32 - 47 - 47 - 47


Gem. - 157 - 30 - 111 - 157 - 157 - 157
GewSt - 141 - 27 - 100 - 141 - 141 - 141
ESt - 16 - 3 - 11 - 16 - 16 - 16
LSt . . . . . .


3 § 4 Nr. 8 a) und g) UStG Insg. - 100 - 85 - 100 - 100 - 100 - 100
USt - 100 - 85 - 100 - 100 - 100 - 100


Bund - 53 - 45 - 53 - 53 - 53 - 53
USt - 53 - 45 - 53 - 53 - 53 - 53


Länder - 45 - 38 - 45 - 45 - 45 - 45
USt - 45 - 38 - 45 - 45 - 45 - 45


Gem. - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
USt - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2


Anhebung des steuerfreien Höchstbetrags für 
Vermögensbeteiligungen 
(Mitarbeiterkapitalbeteiligungen) von 1.440 € 
auf 5.000 € p.a. mit der Möglichkeit einer 
Entgeltumwandlung bis 2.000 €


Erweiterung der steuerlichen Regelung zu 
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen bei bestimmten 
Unternehmen, nach der die Einkünfte aus der 
Übertragung von Vermögensbeteiligungen am 
Unternehmen des Arbeitgebers erst zu einem 
späteren Zeitpunkt besteuert werden


Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltung von 
Krediten und Kreditsicherheiten durch die 
Kreditgeber


(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr


2024 2025 2026 2027 2028


lfd.
Nr.


Maßnahme
Steuerart / 
Gebietskör- 
perschaft


Volle 
Jahres- 
wirkung¹


Kassenjahr
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Durch die weiteren Änderungen entstehen keine weiteren unmittelbaren Haushaltsausga-
ben ohne Erfüllungsaufwand für Bund, Länder und Kommunen. 


4. Erfüllungsaufwand 


a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Die Änderungen des Einkommensteuergesetzes im Bereich der Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung führen zu geringem, nicht messbarem Mehraufwand, da lediglich ergänzende Anga-
ben mit geringem Zeitaufwand im Rahmen der ohnehin abzugebenden Steuererklärung zu 
machen sind (z.B. hinsichtlich der Besteuerung von Ausschüttungen, Zinsen etc. sowie von 
Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten) und nur eine geringe Anzahl an Bürgerinnen und 
Bürgern betroffen ist. Bei den Regelungen in § 3 Nummer 39 und § 19a EStG handelt es 
sich um eine Steuerbefreiung bzw. -erleichterung, die über das Lohnsteuerabzugsverfahren 
abgewickelt wird. Der Finanzverwaltung liegen hierzu keine Zahlen vor, auf deren Grund-
lage eine nähere Schätzung anhand der bisherigen Inanspruchnahme der Erleichterungen 
möglich wäre. 


4 § 4 Nr. 8 h) UStG Insg. - 140 - 120 - 140 - 140 - 140 - 140
USt - 140 - 120 - 140 - 140 - 140 - 140


Bund - 74 - 63 - 74 - 74 - 74 - 74
USt - 74 - 63 - 74 - 74 - 74 - 74


Länder - 63 - 55 - 63 - 63 - 63 - 63
USt - 63 - 55 - 63 - 63 - 63 - 63


Gem. - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3
USt - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3


5 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 960 - 595 - 850 - 960 - 960 - 960
GewSt - 155 - 30 - 110 - 155 - 155 - 155
ESt - 105 - 20 - 75 - 105 - 105 - 105
LSt - 355 - 320 - 355 - 355 - 355 - 355
KSt - 95 - 20 - 65 - 95 - 95 - 95
SolZ - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10
USt - 240 - 205 - 240 - 240 - 240 - 240


Bund - 387 - 264 - 352 - 387 - 387 - 387
GewSt - 6 - 1 - 4 - 6 - 6 - 6
ESt - 45 - 9 - 32 - 45 - 45 - 45
LSt - 151 - 136 - 151 - 151 - 151 - 151
KSt - 48 - 10 - 33 - 48 - 48 - 48
SolZ - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10
USt - 127 - 108 - 127 - 127 - 127 - 127


Länder - 358 - 249 - 329 - 358 - 358 - 358
GewSt - 8 - 2 - 6 - 8 - 8 - 8
ESt - 44 - 8 - 32 - 44 - 44 - 44
LSt - 151 - 136 - 151 - 151 - 151 - 151
KSt - 47 - 10 - 32 - 47 - 47 - 47
USt - 108 - 93 - 108 - 108 - 108 - 108


Gem. - 215 - 82 - 169 - 215 - 215 - 215
GewSt - 141 - 27 - 100 - 141 - 141 - 141
ESt - 16 - 3 - 11 - 16 - 16 - 16
LSt - 53 - 48 - 53 - 53 - 53 - 53
USt - 5 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5


Anmerkungen:
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten


Erweiterung der Umsatzsteuerbefreiung für die 
Verwaltung von Investmentfonds
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Die Änderungen des Aktiengesetzes führen für Bürgerinnen und Bürger nicht zu Verände-
rungen, da mit dem Spruchverfahren eine gleichwertige Alternative zum Anfechtungsver-
fahren angeboten wird.  


Im Übrigen entsteht für Bürgerinnen und Bürger kein Erfüllungsaufwand. 


b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs 


Die Änderung des AGB-Rechts führt für die Unternehmer, die AGB verwenden, nicht zu 
einer unmittelbaren Handlungs- oder Unterlassungspflicht für die Unternehmer. Sie können 
ihre AGB aufgrund der Rechtsänderung ändern oder ergänzen, müssen dies aber nicht. 
Die bestehenden AGB, die wirksam sind, bleiben wirksam. Inwieweit die Rechtsänderung 
künftig zu AGB-Änderungen führen wird, lässt sich nicht zuverlässig schätzen, weil mögli-
che AGB-Änderungen von zu vielen Unbekannten abhängen.  


Ändern oder ergänzen Unternehmer, zu deren AGB die Verträge geschlossen werden, ihre 
AGB, wird sich der Erfüllungsaufwand bei der Erstellung oder Änderung ihrer AGB für diese 
Unternehmer verringern. Sie müssen dann nicht mehr prüfen, ob neue Klauseln den Anfor-
derungen der §§ 307, 308 Nummer 1a und 1b BGB entsprechen. Für die betroffenen Un-
ternehmer, denen die AGB gestellt werden, wird sich der Erfüllungsaufwand bei vielen Ver-
tragsschlüssen erhöhen. Sie werden die AGB ihres Vertragspartners sorgfältiger prüfen 
müssen, weil sie sich nicht mehr darauf verlassen können, dass Klauseln, die sie unange-
messen benachteiligen, unwirksam sind.  


Die Höhe des daraus entstehenden Erfüllungsaufwands kann jedoch nicht beziffert werden. 
Es kann schon nicht verlässlich geschätzt werden, ob und in wie vielen Fällen Unternehmer 
ihre AGB ändern werden und in wie vielen Fällen sie die geänderten AGB gegenüber an-
deren Unternehmern einmalig oder mehrfach verwenden:  


Es gibt keine statistischen Angaben zur Anzahl der AGB, die von Unternehmen im Finanz-
bereich für die Verträge, die der AGB-Regelung unterfallen, verwendet werden. Weder 
staatliche Stellen, wie die BaFin, die Bundesbank, oder das Statistische Bundesamt noch 
die Unternehmensverbände halten hierzu statistische Angaben vor, da sich solche mit ver-
nünftigem Aufwand für diese Stellen und Verbände sowie der Unternehmer nicht erheben 
lassen. Zudem wären diese auch als bloße "Momentaufnahmen" wenig aussagekräftig. Die 
Anzahl der verwendeten AGB differiert erheblich zwischen den einzelnen Unternehmen im 
Finanzbereich und unterliegt auch aufgrund der Vielzahl von Vertragsschlüssen, die zu 
neuen Vertragsgestaltungen führen, einer steten Veränderung. Sie lassen sich deshalb 
auch nicht kurzfristig verlässlich durch Stichproben bei den einzelnen Unternehmen reprä-
sentativ für den gesamten Sektor erheben. Dies liegt daran, dass unter AGB nach § 305 
Absatz 1 Satz 1 BGB alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedin-
gungen fallen, die eine der Vertragsparteien der anderen Vertragspartei stellt. Darunter fal-
len nicht nur die größeren Klauselwerke, die Finanzunternehmen verwenden, wie beispiels-
weise die AGB Banken/Sparkassen, oder Musterverträge für bestimmte Vertragsarten, son-
dern auch einzelne für mehrere Vertragsschlüsse vorformulierte Vertragsklauseln oder vor-
formulierte Vertragstexte, die für mehrere Vertragsschlüsse verwendet werden.  


Es ist aber auch darin begründet, dass die Verwendung von AGB bei den einzelnen Unter-
nehmern unterschiedlich ausgeprägt ist. Wie viele vorformulierte Vertragsbedingungen ein 
Unternehmer verwendet, hängt insbesondere auch davon ab, inwieweit er seine Vertrags-
bedingungen beim Vertragsschluss durchsetzen kann. Da sich schon die Anzahl der ver-
wendeten AGB nicht zuverlässig ermitteln lässt, fehlt es an der wichtigsten Bezugsgröße 
für eine verlässliche Schätzung. 
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Hinsichtlich der anderen noch notwendigen Faktoren für die Schätzung besteht die gleiche 
Unsicherheit. Dies gilt vor allem auch für die Anzahl der möglichen AGB-Änderungen, die 
aufgrund der Rechtsänderung erfolgen. Denn es steht grundsätzlich im Belieben der ein-
zelnen Unternehmer, ob und wann sie ihre AGB ändern oder ergänzen, da eine solche 
Änderung aufgrund der Gesetzesänderung möglich, aber nicht notwendig ist. Zudem kann 
sie gegebenenfalls mit anderen notwenigen Änderungen der AGB verbunden werden. Ob 
ein Unternehmer seine AGB ändert oder ergänzt, hängt aber nicht allein von ihm ab, son-
dern auch davon, ob er die geänderten AGB gegenüber seinen Vertragspartnern durchset-
zen kann. Das wiederum führt dazu, dass selbst die Unternehmer derzeit wohl keine ver-
lässlichen Angaben darüber machen können, inwieweit sie ihre AGB aufgrund der Geset-
zesänderung anpassen werden.  


Änderungen des Wertpapierhandelsgesetzes, des Wertpapierprospektgesetzes, des Ver-
mögensanlagengesetzes sowie der Wertpapieranzeigenverordnung zur Digitalisierung: 


Für diese Regelungen ist kein Erfüllungsaufwand anzusetzen. Im Hinblick auf die hier neu 
geschaffenen Ermächtigungsgrundlagen für eine Rechtsverordnung wie in § 24a WpHG ist 
nicht eindeutig absehbar, in welchem Umfang und in welcher Form hiervon Gebrauch ge-
macht werden wird, so dass eine jetzige Schätzung keine sinnvollen Ergebnisse liefern 
würde. Insofern wird eine spätere etwaige Rechtsverordnung mit einer entsprechenden 
Schätzung versehen werden.  


Im Übrigen wird in diesen Bereichen in der Praxis vielfach die Papierform nicht mehr ge-
nutzt. Insofern dienen die Regelungen teilweise einer Verstärkung der Digitalisierung durch 
Nutzung eines bereits vorhandenen digitalen Portals (MVP) sowie einer Angleichung des 
Gesetzes an eine bereits bestehende Praxis.  


Weitere Einzelheiten: 


§§ 9, 10 VermAnlG: In diesen Fällen (Mitteilung der Veröffentlichung des Prospekts, Mittei-
lung der Beendigung des öffentlichen Angebots und der vollständigen Tilgung jeweils elekt-
ronisch per MVP) besteht regelmäßig bereits eine Anmeldung zum MVP-Fachverfahren 
aufgrund von der schon heute bestehenden Verpflichtung von dessen Nutzung zur elektro-
nischen Einreichung von Prospekten. Ein zusätzlicher Aufwand für die Emittenten bzw. An-
bieter für eine Anmeldung zum Fachverfahren der BaFin entfällt daher. Fälle, in denen diese 
Mitteilungen später ggf. durch einen anderen als den ursprünglichen Einreicher der Pros-
pekte gemacht werden, sind vernachlässigbar.  


§ 24 VermAnlG: Der Fall einer Sonderprüfung der Rechnungslegung ist bislang erst einmal 
vorgekommen. Zudem ist für die vorgesehene einfache elektronische Einreichung kein 
messbarer zusätzlicher Aufwand ansetzbar. Die Verpflichtung zur Einreichung per MVP be-
steht nur auf Anforderung und der für einen WP ggf. erforderliche Aufwand für die erstma-
lige Anmeldung zum MVP-Verfahren ist vernachlässigbar. 


§ 18 WpPG, § 19 VermAnlG: Die Verpflichtung, Informationen elektronisch zur Verfügung 
zu stellen, führt zu keinem messbaren Mehraufwand. Eine Einreichung per MVP kann nur 
verlangt werden, wenn bereits ein MVP-Zugang des Verpflichteten besteht. Zusätzlicher 
Aufwand für eine Anmeldung zum MVP-Fachverfahren entsteht daher nicht. 


Weitere Änderungen des Wertpapierübernahmegesetzes 


Kein Erfüllungsaufwand entsteht durch die Änderungen in §§ 1 und 10 WpÜG.  


Die Änderung in § 1 WpÜG führt zwar dazu, dass die von der jeweiligen Gesellschaft ge-
troffene Entscheidung der BaFin nicht mehr gesondert mitgeteilt werden muss. Allerdings 
muss die Entscheidung nach wie vor veröffentlicht und die Veröffentlichung anschließend 
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der BaFin übersandt werden, so dass kein messbarer negativer Erfüllungsaufwand ent-
steht.  


Die Änderung in § 10 WpÜG lässt lediglich die BaFin als Adressat der Vorabmitteilung ent-
fallen. Für die betroffenen Normadressaten ergibt sich jedoch keine Entlastung, da die Vor-
abmitteilung an alle erforderlichen Empfänger vom gewählten Veröffentlichungsdienstleis-
ter automatisch versandt wird.  


Änderungen des Aktiengesetzes 


Durch die Änderungen im Aktiengesetz zur erleichterten Kapitalerhöhung können sich die 
Kosten für die Unternehmen geringfügig reduzieren, da sie in mehr Fällen Kapitalerhöhun-
gen mit Bezugsrechtsausschluss durchführen können, was die Maßnahme zeitlich be-
schleunigt. Durch die Verlagerung von Streitigkeiten über die Ausgabebeträge in das 
Spruchverfahren können ebenfalls geringfügige Kosteneinsparungen für die Unternehmen 
entstehen.   


Die Regelungen zur Ermöglichung von Mehrstimmrechtsaktien verursachen keinen Erfül-
lungsaufwand für die Wirtschaft. Die Vorgabe im Aktiengesetz, in das Teilnehmerverzeich-
nis zusätzlich die Zahl der auf die Mehrstimmrechtsaktien entfallenden Stimmrechte aufzu-
nehmen, sowie die Änderung der Veröffentlichungspflicht in § 49 WpHG ergänzen lediglich 
bereits bestehende Pflichten geringfügig, so dass ein neuer Aufwand nicht entsteht bezie-
hungsweise kaum messbar ist. 


Änderungen des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 


Die Einführung der elektronischen Aktie im eWpG führt nicht zu Erfüllungsaufwand für die 
Unternehmen, da es sich lediglich um eine zusätzliche Option handelt. Pflichten für die Un-
ternehmen sind hiermit nicht verbunden. Sowohl die Aktien emittierenden Unternehmen als 
auch die übrigen an der Emission und der Verwahrung oder dem Handel mit Aktien betei-
ligten Unternehmen können sich gegen diese Option entscheiden. Auch für registerfüh-
rende Unternehmen ergeben sich hierdurch keine neuen Pflichten, da die Emission einer 
eAktie nicht anders zu behandeln ist als die Emission einer elektronischen Schuldverschrei-
bung auf der Grundlage der bisherigen Rechtslage. 


Änderungen des Einkommensteuergesetzes 


Durch die Änderung in § 20 Absatz 4b EStG Einkommensteuergesetz – Besteuerung der 
Anschaffungskosten bei früher Veräußerung oder Übertragung der Mitarbeiterkapitalbetei-
ligung – kommt es zu einmaligen Personalkosten von 330 000 Euro.  


Diese Vorgabe führt im Ergebnis zu einer Besteuerung von Veräußerungsgewinn und durch 
die Beteiligung überlassenen Lohnteil mittels Abgeltungsteuer, wenn die Beteiligung nicht 
mindestens drei Jahre gehalten wird. Daher müssen die 34 Verwahrstellen in Deutschland 
(Verwahrstellenstatistik BVI 2021) einmalig ihre IT-Systeme anpassen, um die Unterschei-
dung in der Besteuerung je nach Haltedauer zu integrieren. Laut Auskunft des Verbands 
Databund ist bei der Anpassung von Fachverfahren durchschnittlich von 15 Programmier-
tagen à 8 Stunden auszugehen. Bei den Depotbanken ist von einer unternehmenseigenen 
IT-Abteilung auszugehen, sodass der Lohnsatz für den Wirtschaftszweig „Erbringung von 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ (K) bei einem hohen Qualifikationsniveau an-
zusetzen ist: 80,90 Euro pro Stunde. Somit beträgt der einmalige Erfüllungsaufwand rund 
330 Tsd. Euro (= 34 Verwahrstellen × 120 Stunden × 80,90 Euro/Stunde) und besteht voll-
ständig aus Personalkosten. Der einmalige Erfüllungsaufwand ist der Kategorie „Einführung 
oder Anpassung digitaler Prozessabläufe“ zuzuordnen. 
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Die Depotbanken können anschließend auf das bewährte Systeme zur Abführung der Ab-
geltungsteuer aufsetzen, sodass darüber hinaus kein zusätzlicher jährlicher Erfüllungsauf-
wand entsteht. 


Durch die Änderungen im Bereich der Mitarbeiterkapitalbeteiligung kommt es im Übrigen 
nur zu geringem, nicht messbarem Mehraufwand durch die Erhöhung der Schwellenwerte 
und Ausweitung der Steuerbefreiung im Hinblick auf die Verpflichtung der Arbeitgeber zur 
elektronischen Weiterleitung von Informationen an die Finanzbehörden. Bei den Regelun-
gen in § 3 Nummer 39 und § 19a EStG handelt es sich um eine Steuerbefreiung bzw. -
erleichterung, die über das Lohnsteuerabzugsverfahren abgewickelt wird. Der Finanzver-
waltung liegen hierzu keine Zahlen vor, auf deren Grundlage eine nähere Schätzung an-
hand der bisherigen Inanspruchnahme der Erleichterungen möglich wäre. 


Fallen bei der Einführung elektronischer Aktien die bisherigen Intermediäre, die für den Ka-
pitalertragsteuereinbehalt zuständig waren, weg, so müssen künftig die registerführenden 
Stellen die entsprechende Infrastruktur hierfür bereitstellen. Es kann insoweit zu einer Ver-
schiebung des Erfüllungsaufwand von den Banken auf die Registerführer stattfinden. 


Die Änderungen in § 3 Nummer 71 EStG führen ebenfalls nicht zu Erfüllungsaufwand, da 
es sich nur um redaktionelle Folgeänderungen handelt.  


Änderungen des Umsatzsteuergesetzes: 


Es fällt einmalig geringfügiger Umstellungsaufwand an, der sich allerdings nicht näher be-
ziffern lässt, da er im Rahmen der ohnehin jährlich aufgrund steuerrechtlicher Änderungen 
vorzunehmenden Anpassungen entsteht und hier nicht sinnvoll herausgerechnet werden 
kann. Erbringen die Unternehmer keine anderen umsatzsteuerpflichtigen Leistungen, wer-
den sie ab dem Folgejahr der Gesetzesänderung durch den Wegfall der Verpflichtung zur 
Abgabe von vier bzw. 12 Umsatzsteuer-Voranmeldungen entlastet.  


Änderungen des Zahlungskontengesetzes 


Durch Einführung der Meldepflicht in § 17 Absatz 2 Zahlungskontengesetz (ZKG) entsteht 
ein einmaliger Erfüllungsaufwand von ca. 2,2 Millionen Euro für die Entwicklung des Mel-
deverfahrens (Erfüllungsaufwand) und die erstmalige Übermittlung der Daten zu den Ver-
gleichskriterien (Informationspflicht). Für die darauffolgende anlassbezogene Aktualisie-
rung und Übermittlung entstehen durch die wiederkehrenden Informationspflichten Kosten 
von 30 900 Euro. 


Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs, insbesondere Anlagen für erneuerbare Ener-
gien 


Soweit die Änderungen im KAGB, wie bei den erweiterten Investitionsmöglichkeiten in 
EEG-Anlagen und in Kryptowerte, freiwillige zusätzliche Investitionsmöglichkeiten eröffnen, 
fällt für die Wirtschaft kein Erfüllungsaufwand an. Im Übrigen handelt es sich, soweit nicht 
in der untenstehenden Tabelle Erfüllungsaufwand ausgewiesen ist, um eher klarstellende 
Regelungen, die ebenfalls keinen Erfüllungsaufwand nach sich ziehen. 


Änderung des Geldwäschegesetzes: 


Die Regelung im Geldwäschegesetz führt nicht zu messbarem Erfüllungsaufwand für die 
Wirtschaft. Denn einmal ermöglicht es die Änderung des § 1 Absatz 21 GwG Kreditinstitu-
ten, die Regelungen zur Korrespondenzbeziehung auch auf Geschäftsbeziehungen zu 
Zahlungs- und E-Geld-Instituten anzuwenden, ohne eine Pflicht zu normieren. Soweit Kre-
ditinstitute zur Anwendung optieren, haben sie zwar im Rahmen einer sog. Systemprüfung 
insbesondere die Geldwäscheprävention des jeweiligen Zahlungs- oder E-Geld-Instituts ei-
ner besonderen Prüfung zu unterziehen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird 







 - 79 -   


 


jedoch jeweils dadurch mindestens kompensiert, dass die Pflicht zur Sicherung von Kun-
dengeldern nach § 17 ZAG entfällt. Da die Entscheidung dem unternehmerischen Interesse 
folgt, ist sie nicht als verbindlicher, zusätzlicher Erfüllungsaufwand auszuweisen. 


Im Übrigen sowie im Detail ergibt sich der Erfüllungsaufwand der Wirtschaft aus den nach-
folgenden Tabellen, wobei sowohl die Fallzahlen als auch die Minutenangaben der jeweili-
gen Tätigkeiten der konkreten Prozesse in Übereinstimmung mit den Zeitwerttabellen der 
Wirtschaft durch die Bundesanstalt als zuständige Aufsichtsbehörde ermittelt sind mit Aus-
nahme der Angaben zum Einkommensteuergesetz, die durch das Statistische Bundesamt 
ermittelt worden sind.  
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Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft 


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand 


Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 
p.a. 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


WpÜG § 11 
Abs. 1 
Satz 5 


Unterzeichnung der An-
gebotsunterlage durch 
den Bieter 


Ab-
schaf-
fung 


ein-
fach 


195 -29 Vergangen-
heitsanalyse 


Anlass-
bezogen 


- Per Post nein 61,80  € Sachaufwand: 
Versandkosten 
DHL 


-7.292,01 € 


WpÜG §§ 20 
Abs. 1, 
26 Abs. 
5, 36 
Satz 1, 
37 Abs. 
1 Satz 1 


Schriftliche Stellung von 
Anträgen 


Ab-
schaf-
fung 


ein-
fach 


195 -50 Vergangen-
heitsanalyse 


Anlass-
bezogen 


- Per Post nein - - -7.782,94 € 


WpPG § 8 S. 3 Entlastung durch Ein-
schränkung Erfordernis, 
dass Mitantragsteller Ver-
antwortung für Prospekt 
übernimmt 


Ände-
rung 


hoch 3960 -16 Schätzung 
auf Grund-
lage histori-
scher Fallzah-
len 


Anlass-
bezogen 


16 Online Ja - - -158.400,00 € 


BörsG § 32 
Abs. 2a 


Teilweise Streichung der 
Verpflichtung, den Zulas-
sungsantrag gemeinsam 
mit einem Emissionsbe-
gleiter (Mitantragsteller) 
zu stellen 


Ände-
rung 


hoch 5525 -51 Schätzung 
auf Grund-
lage histori-
scher Fallzah-
len 


Anlass-
bezogen 


16  Nein - - -119.192,67 € 


SAG § 42 
Abs. 1a 


Einreichung von zur Er-
stellung und Umsetzung 
des Abwicklungsplans er-
forderlichen Informatio-
nen und Analysen optio-
nal oder ausschließlich 
auf Englisch  


Neu mittel 334 5,5 Schätzung 
auf Basis der 
gemeldeten 
Übersetzun-
gen aus den 
Fachrefera-
ten wobei 30 
Seiten als ein 
durchschnittli-
cher Fall an-
gesetzt wur-
den 


jährlich - online Nein - - 2.434,48 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 
p.a. 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


KWG § 53s Anfragen an die Bundes-
anstalt, ob beabsichtigte 
Geschäftstätigkeit unter 
die Ausnahmeregelung 
fällt; Darlegung der beab-
sichtigten Geschäftstätig-
keit 


Neu mittel 707 5 Schätzung Anlass-
bezogen 


5 Per Post Nein - - 4.684,76 € 


Fin-
DAG 


§ 4j 
Abs. 1 


Einreichung von Anträgen 
in englischer Sprache 
ohne Übersetzung 


Neu mittel 334 -1,6 Schätzung 
auf Basis der 
gemeldeten 
Übersetzun-
gen aus den 
Fachrefera-
ten wobei 30 
Seiten als ein 
durchschnittli-
cher Fall an-
gesetzt wur-
den 


Anlass-
bezogen 


- online Nein - - -708,21 € 


WpIG § 78b Anfragen an die Bundes-
anstalt, ob beabsichtigte 
Geschäftstätigkeit unter 
die Ausnahmeregelung 
fällt; Darlegung der beab-
sichtigten Geschäftstätig-
keit 


Neu mittel 707 10 Schätzung Anlass-
bezogen 


10 Per Post Nein - - 9.369,52 € 


              -276.887,07 € 


               


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand            -276.887,07 € 


 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 
p.a. 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


WpÜG § 45 Anmeldung zum übernah-
merechtlichen Fachver-
fahren der Bundesanstalt 


Neu mittel 79 50 Schätzung Einmalig - online nein - - 5.234,74 € 


EStG § 20 
Abs. 4b 


Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung: Besteuerung der 
Anschaffungskosten bei 
früher Veräußerung oder 
Übertragung 


Ände-
rung 


hoch 7200 34 Schätzung 
Stat. BA: An-
passung IT-
Systeme von 
34 Verwahr-
stellen, 15 
Programmier-
tage.  


einmalig 34  Nein - - 330.000 € 


EStG § 44 
Abs. 1 
S. 4 
Nr. 3 


Verpflichtung zum Kapi-
talertragssteuereinbehalt 
durch Kryptowertpapierre-
gisterführer: Einführung o-
der Anpassung digitaler 
Prozessabläufe 


Ände-
rung 


mittel 7200 2 Schätzung 
Stat. BA im 
Anschluss an 
JStG 2022.  


Einmalig 2 -  - - - 13.000 € 


ZKG § 17 
Abs. 2 


Entwicklung eines Pro-
zesses zur Aufbereitung 
und Übermittlung der Da-
ten zu Vergleichskriterien 


Neu mittel 1087 1.500 Schätzung Einmalig 1500 -  nein -  -  2.160.820,13 € 


              2.788.182,87 € 


               


Einmaliger Erfüllungsaufwand            2.788.182,87 € 


 


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand -276.887,07 € 


Einmaliger Erfüllungsaufwand 2.788.182,87 € 


Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft 2.511.295,80 € 
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Informationspflichten Wirtschaft 


Wiederkehrende Informationspflichten 


Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 
p.a. 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


WpÜG § 14 
Abs. 3 
Satz 3 


Mitteilung und Übermitt-
lung von Berichtigungen 
einer Angebotsunterlage 


Neu ein-
fach 


126 1 Vergangen-
heitsanalyse 


Anlass-
bezogen 


- online nein - - 100,58 € 


eWpG § 20 
Abs. 1 


Entfallen der Pflicht einer 
Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger, stattdessen 
allein auf der Website der 
BaFin 


Ände-
rung 


ein-
fach 


0 50 Schätzung 
anhand der 
Entwicklung 
der Emissi-
onszahlen 
der letzten 
Jahre 


Anlass-
bezogen 


- digital nein -30 € Entfallende 
Kosten für die 
Veröffentli-
chung im Bun-
desanzeiger 


-1.500 € 


KWG § 2c Optionale elektr. statt 
schriftlicher Anzeige des 
beabsichtigten rwerbs ei-
ner bedeutenden Beteili-
gung 


Ände-
rung 


hoch 0 150 Schätzung 
aufgrund von 
Angaben des 
Fachbereichs 
im Rückblick 
auf die ver-
gangenen 
Jahre 


jährlich   nein -6 € Versandkosten 
entfallen 


-900,00 € 


KWG § 3 Abs. 
3 


Optionale elektr. Einrei-
chung von Risikoanalysen 


Ände-
rung 


ein-
fach 


0 5 Schätzung, 
sehr niedrig, 
da die 
Schwelle 
sehr hoch ist 


jährlich   Nein -3 € Versandkosten 
entfallen 


-15,00 € 


KWG § 24a Optionale elektr. Einrei-
chung von Änderungen 
bei Zweigniederlassun-
gen im EWR 


Ände-
rung 


ein-
fach 


0 40 Schätzungs-
weise 100 In-
stitute mit 
durchschnitt-
lich je 2 
EWR-Zweig-
niederlassun-
gen,bei jeder 
5. ergibt sich 
eine Ände-
rung 


jährlich   Nein -3 € Versandkosten 
entfallen 


-120,00 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 
p.a. 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


KWG § 29 Erweiterung des Prü-
fungsumfang auf DLT 


Ände-
rung 


hoch 1265 5 Neues Ge-
schäftsmo-
dell, es gibt 
noch keine 
Schätzgrund-
lage und 
keine Erfah-
rungen. An-
hand von ca. 
10 durchge-
führten IT-
Prüfungen, 
wird der An-
teil mit DLT-
Bezug auf 5 
geschätzt. 


jährlich   nein 2.500 € Erhöhter Prü-
fungsaufwand, 
erhöhte Prü-
fungskosten 


21.028,21 € 


KWG § 44 Einreichung von Prü-
fungsunterlagen optional 
auf elektronischem Weg 


Ände-
rung 


ein-
fach 


0 15 Schätzung 
auf Grund-
lage von ver-
gangen Zah-
len und der 
Annahme, 
dass die Zahl 
der Prüfung 
steigen wird, 
wird von ei-
ner Anzahl 
von 150 Prü-
fungen aus-
gegangen, 
davon schät-
zungsweise 
10% 


jährlich   nein -3 € Versandkosten 
entfallen 


-45,00 € 


KWG § 53i zentrale Gegenpartei 
kann über Zugangsge-
währung optional elektro-
nische informieren 


Ände-
rung 


ein-
fach 


0 5 Schätzung 
aufgrund von 
Angaben des 
Fachbereichs 


jährlich   nein -3 € Versandkosten 
entfallen 


-15,00 € 


KWG §53o Anträge nach Zentralver-
wahrer-Verordnung er-
folgt nur noch elektronisch 
statt schriftlich 


Ände-
rung 


ein-
fach 


0 1 Es gibt in DE 
einen zuge-
lassenen 


jährlich   Nein -3 € Versandkosten 
entfallen 


-3,00 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 
p.a. 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


Zentralver-
wahrer, neue 
sind nicht zu 
erwarten 


Inh-
Kon-
trollV 


§ 2 Abs. 
3 


Einreichung von Anzei-
gen, Unterlagen und Er-
klärungen entsprechend 
§ 4j Abs. 1 bis 3 FinDAG 


Ände-
rung 


mittel 0 20 Schätzung: 
Prozentsatz 
der Fallzahlen 
zu § 2c KWG 
sowie § 17 
Abs. 1 Satz 2 
und § 17 Abs. 
2 VAG 


jährlich   nein  Verzicht auf 
amtl. Beglau-
bigte Überset-
zung des Origi-
nals oder quali-
fizierte Überset-
zung 


-6.000,00 € 


Fin-
DAG 


§ 4j 
Abs. 1 
bis 3 


Optionale Einreichung 
von Anträgen in elektroni-
scher Form und in Engli-
scher Sprache 


Ände-
rung 


hoch 245 -50 Schätzung 
auf Grund-
lage der letz-
ten Jahre 


jährlich   nein   -16.517,08 € 


Fin-
DAG 


§ 16m 
Abs. 4 
u. 5 


verbindliche elektronische 
Einreichung von Doku-
menten und Anträgen 


neu ein-
fach 


0 600 Schätzung 
aus Anträgen 
in Papierform 
der Vorjahre 


jährlich 600  nein -3 € Versandkosten 
entfallen 


-1.800,00 € 


ZKG § 17 
Abs. 2 


Übermittlung der aktuali-
sierten Daten zu Ver-
gleichskriterien 


neu ein-
fach 


15 4.000 Schätzung anlassbe-
zogen 


1.500  nein   30.900,00 € 


ZAG § 28 
Abs. 1 
Nr. 1 


Anzeigen über die Bestel-
lungsabsicht eines Ge-
schäftsleiters und einer 
Einzelvertretung 


Neu mittel 17 25 Schätzung anlassbe-
zogen 


 Online nein   363,38 € 


ZAG § 28 
Abs. 1 
Nr. 11, 
12  


Anzeigen über Bestellung 
bzw. Ausscheiden eines 
Verwaltungs-/Aufsichtsor-
gan-Mitglied 


Neu mittel 17 40 Schätzung anlassbe-
zogen 


 Online nein   581,40 € 


ZAG § 62a Zurverfügungstellen des 
Merkblattes 


Neu ein-
fach 


2 1.400 Schätzung anlassbe-
zogen 


  nein 50 € Kosten für Pa-
pier, Toner etc. 


71.442,00 € 


KAGB § 19 
Abs. 5a 


Inhaberkontrolle - Optio-
nale Einreichung von 


Neu mittel 2 45 Schätzung 
150 KVGen, 


jährlich 15  nein   76,95 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 
p.a. 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


Anzeigen, Unterlagen und 
Erklärungen im in engli-
scher Sprache 


davon 10% 
mit InhKon-
trollverfahren, 
davon 10% 
englisch = 
1,5, gerundet 
2 


VAG § 17 
Abs. 1 
Satz 1 


Optionale elektr. statt 
schriftlicher Anzeige des 
beabsichtigten Erwerbs 
einer bedeutenden Betei-
ligung (§ 17 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1) sowie Meldungen 
beabsichtigter Schwellen-
wertüberschreitungen (§ 
17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2) o-
der Unterschreitungen 
bzw. der Aufgabe einer 
bedeutenden Beteiligung 
(§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3) 


Ände-
rung 


hoch 0 77 Schätzung 
auf Basis von 
ONDEA 
(spiegelbild-
lich zum Ver-
waltungsauf-
wand bei § 17 
Abs. 3 und 4). 
Da eine 
elektr. Nach-
richt die Kom-
munikation 
vereinfacht, 
dürften die 
Betroffenen 
hiervon künf-
tig überwie-
gend Ge-
brauch ma-
chen. 


jährlich   nein -6 € Versandkoste 
entfallen 


-462,00 € 


VAG § 17 
Abs. 2 


Optionale elektr. statt 
schriftlicher Anzeige neu 
bestellter gesetzlicher o-
der satzungsmäßiger Ver-
treter und neuer persön-
lich haftender Gesell-
schafter mit den für die 
Beurteilung von dessen 
Zuverlässigkeit wesentli-
chen Tatsachen  


Ände-
rung 


mittel 0 47 
Schätzung 
auf Basis von 
ONDEA: Da 
eine elektr. 
Anzeige die 
Kommunika-
tion verein-
facht, dürfte 
hiervon künf-
tig überwie-
gend Ge-
brauch ge-
macht werden 


jährlich   nein -3 € Versandkosten 
entfallen 


-141,00 € 


VAG § 126 
Abs. 2 


Optionale elektr. Einrei-
chung der Eintragungen 
in das 


Ände-
rung 


hoch 0 500 
Schätzung: 
Die überwie-
gende Zahl 
der 


jährlich 525  nein -45 € Kosten für Bin-
dung der Unter-
lagen und 


-22.500,00 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 
p.a. 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


Vermögensverzeichnis 
anstelle einer Abschrift 


betroffenen 
Unternehmen 
dürfte hiervon 
Gebrauch 
machen 


internen (VU an 
Treuhänder und 
zurück) sowie 
externen Ver-
sand entfallen 


VAG § 166 
Abs. 1 


Optionale elektr. Informa-
tion des übernehmenden 
Versicherungsunterneh-
mens an die Vorversiche-
rer über die Wirksamkeit 
der Bestandsübertragung 


Ände-
rung 


hoch 0 2 
Schätzung 
auf Basis von 
ONDEA: Da 
eine elektr. 
Nachricht die 
Kommunika-
tion verein-
facht, dürften 
die Unterneh-
men hiervon 
künftig über-
wiegend Ge-
brauch ma-
chen 


jährlich   nein -2 € Versandkosten 
entfallen 


-4,00 € 


              74.470 € 


               


Wiederkehrende Informationspflichten            74.470 € 


 


Einmalige Informationspflichten 


Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


ZKG § 17 
Abs. 2 


Erstmalige Aufbereitung 
und Übermittlung der Da-
ten zu Vergleichskriterien 


Neu mittel 133 1.500 Schätzung einmalig 1.500  nein   170.572,50 € 


               


Einmalige Informationspflichten            170.572,50 € 
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Wiederkehrende Informationspflichten 74.470 € 


Einmalige Informationspflichten 170.572,50 € 


Informationspflichten Wirtschaft 245.042,94 € 
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One in One out-Regel 


Insgesamt bedeuten die Änderungen ein „Out“ von 233 417 Euro im Sinne der „One in One 
out“-Regel der Bundesregierung.  


KMU-Test 


Kleine und mittlere Unternehmen werden durch den Entwurf nicht besonders belastet. Viel-
mehr dient der Entwurf gerade der Entlastung dieser Unternehmen, nämlich einer leichteren 
und besseren Unternehmensfinanzierung. Aus diesem Grund sind auch keine Regelungs-
alternativen oder Unterstützungsmaßnahmen angezeigt. 


c) Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 


Der Verwaltung entsteht durch den Entwurf im Saldo wiederkehrender Erfüllungsaufwand 
von rund 1,1 Millionen Euro. Hiervon entfallen 1 062 896,36 Euro auf den Bund sowie 
20 654,57 Euro auf die Länder. 


Bei der Bundesanstalt entsteht wiederkehrender Erfüllungsaufwand insbesondere für den 
Betrieb der Kontogebühren-Vergleichswebsite mit rund 1 Million Euro jährlich.  


Der einmaliger Erfüllungsaufwand kann auf 1 136 493,47 Euro beziffert werden, entfällt auf 
den Bund und ergibt sich mit rund 1,1 Millionen Euro im Wesentlichen aus den Änderungen 
des ZKG im Zusammenhang mit dem Betrieb der Kontogebühren-Vergleichswebsite durch 
die Bundesanstalt. 


Im Einzelnen:  


Änderungen durch die Regelungen zu Mehrstimmrechtsaktien: 


Die Änderung in § 49 WpHG zur Ermöglichung von Mehrstimmrechtsaktien führt zu ledig-
lich geringem zusätzlichem Aufwand von 80 Euro jährlich. Anders als bei den §§ 40, 41 
WpHG ist die Bundesanstalt nicht in den Prozess der Veröffentlichung eingebunden. Dar-
aus folgt, dass in der Praxis nur eine anlassbezogene Aufsicht (Bearbeitung von Anfragen 
und Eingaben) erfolgen wird. In den vergangenen 24 Monaten bewegte sich die diesbezüg-
liche Anzahl in einem lediglich einstelligen Bereich. Bei Annahme von einem Fall jährlich 
und 140 Minuten Dauer für die inhaltliche Prüfung und Erfassung von Daten bei einem 
Stundentarif von 33,80 Euro ergeben sich hieraus 78,87 Euro. 


Änderungen des Wertpapierhandelsgesetzes, des Wertpapierprospektgesetzes, des Ver-
mögensanlagengesetzes sowie der Wertpapieranzeigenverordnung zur Digitalisierung: 


Für die Begründung, dass in diesen Bereichen keine Auswirkungen auf den Erfüllungsauf-
wand bestehen, wird auf die entsprechenden Ausführungen zum Erfüllungsaufwand für die 
Wirtschaft verwiesen. 


Änderungen des Einkommensteuergesetzes 


Die Sachverhalte im Zusammenhang mit den steuerlichen Regelungen zu Mitarbeiterkapi-
talbeteiligungen und die zutreffende steuerliche Behandlung werden i.d.R. im Rahmen ei-
ner Lohnsteuer-Außenprüfung zu prüfen sein. Diese steuern den Arbeitsanfall durch ent-
sprechende Schwerpunktsetzung, so dass keine quantifizierbaren Auswirkungen auf den 
personellen Erfüllungsaufwand in den Finanzämtern zu erwarten sind. 


Die Änderungen in § 3 Nr. 71 EStG führen ebenfalls nicht zu Erfüllungsaufwand, da es sich 
nur um redaktionelle Folgeänderungen handelt. 
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Umsatzsteuerrechtliche Änderungen: 


Durch die Anpassung infolge der Änderung im Umsatzsteuergesetz entsteht in den Ländern 
ein einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand, der sich allerdings nicht näher 
beziffern lässt, da er im Rahmen der ohnehin jährlich aufgrund steuerrechtlicher Änderun-
gen vorzunehmenden Anpassungen entsteht und hier nicht sinnvoll herausgerechnet wer-
den kann. 


Nähere und weitere Angaben ergeben sich aus den nachfolgenden Tabellen, wobei sowohl 
die Fallzahlen als auch die Minutenangaben der jeweiligen Tätigkeiten der konkreten Pro-
zesse in Übereinstimmung mit den Zeitwerttabellen der Verwaltung durch die ausführende 
Bundesanstalt ermittelt sind: 
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Wiederkehrender Erfüllungsaufwand auf Ebene des Bundes: 


Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


WpHG § 21 Prüfung der Datenweiter-
gabe an Finanzbehörden 


Ände-
rung 


mittel 555 5 voraussichtli-
che Anfragen 
der Steuerbe-
hörden ggü. 
VBS 1 p.a.; 
steuerrecht-
lich für einen 
eigeninitiati-
ven Informati-
onsaustausch 
durch VBS zu 
bewertende 
Sachverhalte 
(bspw. auf-
grund von 
WpHG-Prü-
fungsberich-
ten, Auf-
sichtsgesprä-
chen und 
Kundenbe-
schwerden) 4 
p.a. 


anlassbe-
zogen 


1.400 Per Post nein   3.010,88 € 


WpÜG § 11 
Abs. 1 
Satz 5 


Kontrolle der Unterzeich-
nung der Angebotsunter-
lage im Original 


Ab-
schaf-
fung 


ein-
fach 


40 -29 Vergangen-
heitsanalyse 


anlassbe-
zogen 


 Per Post nein   -914,85 € 


WpÜG § 14 
Abs. 3 
Satz 3 


Mitteilung und Übermitt-
lung von Berichtigungen 
einer Angebotsunterlage 


Neu ein-
fach 


30 1 Vergangen-
heitsanalyse 


anlassbe-
zogen 


 online Nein   23,66 € 


WpÜG §§ 20 
Abs. 1,  
26 
Abs. 5, 
36 
Satz 1, 
37 
Abs. 1 
Satz 1 


Schriftliche Stellung von 
Anträgen 


Ab-
schaf-
fung 


ein-
fach 


40 -50 Vergangen-
heitsanalyse 


anlassbe-
zogen 


 Per Post nein   -1.577,33 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


WpÜG § 45 Freigabe der Anmeldun-
gen zum Melde- und Ver-
öffentlichungssystems der 
Bundesanstalt 


neu ein-
fach 


35 50 Schätzung anlassbe-
zogen 


 Online nein   1.380,17 € 


WpPG § 19 Prüfung der Datenweiter-
gabe an Finanzbehörden 


Ände-
rung 


hoch 2355 2 BaFin-Schät-
zung (Jahres-
basis) der vo-
raussichtli-
chen Anfra-
gen der Fi-
nanzbehör-
den sowie der 
steuer(straf)r
echtlich vor 
einer Daten-
weitergabe 
durch die 
BaFin zu be-
wertenden 
Sachverhalte 


anlassbe-
zogen 


270 Per Post nein   7.747,95 € 


BörsG § 32 
Abs. 2a 


Teilweise Streichung der 
Verpflichtung, den Zulas-
sungsantrag gemeinsam 
mit einem Emissionsbe-
gleiter zu stellen 


Ände-
rung 


mittel 1367 -16 Schätzung 
auf Grund-
lage histori-
scher Fallzah-
len 


anlassbe-
zogen 


16 online nein   -23.731,12 € 


VermA
nlG 


§ 4 Prüfung der Datenweiter-
gabe an Finanzbehörden 


Ände-
rung 


hoch 2355 1 BaFin-Schät-
zung (Jahres-
basis) der vo-
raussichtli-
chen Anfra-
gen der Fi-
nanzbehör-
den sowie der 
steuer(straf)r
echtlich vor 
einer Daten-
weitergabe 
durch die 
BaFin zu be-
wertenden 
Sachverhalte 


anlassbe-
zogen 


550 Per Post nein   3.873,98 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


KWG § 2c 
Abs. 1a 


Optionale elektr. statt 
schriftliche Eingangsbe-
stätigungen und Anforde-
rung weiterer Informatio-
nen durch die Aufsichts-
behörde 


Ände-
rung 


Ein-
fach 


10 -150 Schätzung 
aufgrund von 
Angaben des 
Fachbereichs 
im Rückblick 
auf die ver-
gangenen 
Jahre 


jährlich  online nein -3,75 € Entfall einer 
förmlichen Zu-
stellung per 
PZU 


-1.970,50 € 


KWG § 2c 
Abs. 1b 


Optionale elektr. statt 
schriftliche Untersagung 
oder Beschränkung einer 
bedeutenden Beteiligung 


Ände-
rung 


Ein-
fach 


10 -5 Schätzung 
aufgrund von 
Angaben des 
Fachbereichs 
im Rückblick 
auf die ver-
gangenen 
Jahre 


jährlich  Online nein -3,75 € Entfall einer 
förmlichen Zu-
stellung per 
PZU 


-65,68 € 


KWG § 53s Prüfungen Erlaubnis-
pflicht von DLT-MTF, -SS, 
-TSS 


Neu Hoch 3060 5 Schätzung anlassbe-
zogen 


5 Per Post    25.168,50 € 


Fin-
DAG 


§ 4j 
Abs. 1 
bis 3 


Optionale Einreichung 
von (elektronischen) An-
trägen in englischer Spra-
che 


Neu hoch 65 452 Schätzung, 
teils aufgrund 
der Durch-
schnittswerte 
der letzten 
Jahre 


jährlich 340 online nein   48.330,10 € 


Fin-
DAG 


§ 4j 
Abs. 4 


Zugänglichmachung von 
RVOen der BaFin, Formu-
laren und VerwVorschrif-
ten in englischer Sprache 
binnen sechs Monaten 
nach Veröffentlichung 
(Soll-Vorschrift) 


neu hoch 540 22 Schätzung 
(wobei mögli-
che Überset-
zungen von 
RVOen etc., 
die bereits vor 
Inkrafttreten 
der Änderung 
des FinDAG 
veröffentlicht 
wurden, bei 
der Berech-
nung außen 


jährlich  online Nein   19.542,60 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


vor gelassen 
wurden) 


Fin-
DAG 


§ 16m 
Abs. 4 u 
5 


elektronische Versendung 
von Umlagebescheiden 


neu ein-
fach 


0 1500
0 


Anzahl der 
Umlagebe-
scheide 


jährlich 5941 online nein -0,85 € Entfall einer 
Versendung als 
Brief 


-17.850,00 € 


ZKG § 16 
Abs. 1  


Wartung der Vergleichs-
website 


neu mittel 1945 1 Schätzung jährlich   nein 300.000 € Kosten für War-
tung, Pflege 
und Bugfixing 


301.507,37 € 


ZKG § 16 
Abs. 3  


Regelmäßige Aufberei-
tung der gemeldeten Da-
ten zu Vergleichskriterien 
für private Betreiber 


neu mittel 1527 12 Schätzung monatlich   nein   19.881,54 € 


ZKG § 16 
Abs. 3  


Bereitstellen der Daten zu 
Vergleichskriterien für pri-
vate Anbieter 


neu mittel 632 15 Schätzung anlassbe-
zogen 


  nein   10.285,80 € 


ZKG § 17 
Abs. 2 


Sicherstellung des ord-
nungsgemäßen Ver-
gleichs 


neu mittel 1175 650 Schätzung quartals-
mäßig 


  nein   591.906,25 € 


ZAG  § 28 
Abs. 1 
Nr. 1 


Prüfung der Eignung und 
Zuverlässigkeit von Ge-
schäftsleitern 


neu mittel 385 25 Schätzung anlassbe-
zogen 


  nein   10.443,13 € 


ZAG  § 28 
Abs. 1 
Nr. 11, 
12 


Prüfung der Eignung und 
Zuverlässigkeit von Auf-
sichtsratsmitgliedern 


neu mittel 385 40 Schätzung anlassbe-
zogen 


  nein   16.709,00 € 


ZAG § 62a Zurverfügungstellen des 
Merkblattes 


neu ein-
fach 


1 1 Schätzung anlassbe-
zogen 


  nein   0,79 € 


WpIG § 78b Prüfungen Erlaubnis-
pflicht von DLT-MTF, -SS, 
-TSS 


neu Hoch 3060 10 Schätzung anlassbe-
zogen 


  nein   50.337,00 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


VAG § 17 
Abs. 3 
und 4 


Optionale elektr. statt 
schriftliche Eingangsbe-
stätigungen und Anforde-
rung weiterer Informatio-
nen durch die Aufsichts-
behörde 


Ände-
rung 


hoch 10 -77 ONDEA - 
20111118091
64311_40X 


Jährlich  online nein -3,75 € Entfall einer 
förmlichen Zu-
stellung per 
PZU 


-1.011,52 € 


VAG § 18 
Abs. 3 


Optionale elektr. statt 
schriftliche Untersagung 
oder Beschränkung einer 
bedeutenden Beteiligung 


Ände-
rung 


mittel 10 -10 ONDEA - 
20111118093
02010_40X 


jährlich  online nein -3,75 € Entfall einer 
förmlichen Zu-
stellung per 
PZU 


-131,37 € 


              1.062,896,36 € 


               


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand des Bundes           1.062,896,36 € 


 


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand auf Ebene der Länder: 


Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


WpHG § 21 Prüfung der empfangenen 
Daten durch Finanzbehör-
den 


Ände-
rung 


mittel 555 5 voraussichtli-
che Anfragen 
der Steuerbe-
hörden ggü. 
VBS 1 p.a.; 
steuerrecht-
lich für einen 
eigeninitiati-
ven Informati-
onsaustausch 
durch VBS zu 
bewertende 
Sachverhalte 
(bspw. auf-
grund von 
WpHG-


anlassbe-
zogen 


1.400 Per Post nein   3.010,88 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


Prüfungsbe-
richten, Auf-
sichtsgesprä-
chen und 
Kundenbe-
schwerden) 4 
p.a. 


WpPG § 19 Prüfung der empfangenen 
Daten durch Finanzbehör-
den 


Ände-
rung 


hoch 2355 2 BaFin-Schät-
zung (Jahres-
basis) der vo-
raussichtli-
chen Anfra-
gen der Fi-
nanzbehör-
den sowie der 
steuer(straf)r
echtlich vor 
einer Daten-
weitergabe 
durch die 
BaFin zu be-
wertenden 
Sachverhalte 


anlassbe-
zogen 


270  nein   7.747,95 € 


VermA
nlG 


§ 4 Prüfung der empfangenen 
Daten durch Finanzbehör-
den 


Ände-
rung 


hoch 2355 1 BaFin-Schät-
zung (Jahres-
basis) der vo-
raussichtli-
chen Anfra-
gen der Fi-
nanzbehör-
den sowie der 
steuer(straf)r
echtlich vor 
einer Daten-
weitergabe 
durch die 
BaFin zu be-
wertenden 
Sachverhalte 


anlassbe-
zogen 


550 Per Post nein   3.873,98 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


BörsG § 10 Prüfung der Datenwei-
tergabe an Finanzbe-
hörden 


Ände-
rung 


mittel 555 5 Schätzung anlassbe-
zogen 


1.400 Per Post nein   3.010,88 € 


BörsG § 10 Prüfung der empfange-
nen Daten durch die Fi-
nanzbehörden 


Ände-
rung 


mittel 555 5 Schätzung anlassbe-
zogen 


1.400 Per Post nein   3.010,88 € 


              20.654,57 € 


               


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand der Länder          20.654,57 € 


 


Einmaliger Erfüllungsaufwand auf Ebene des Bundes: 


Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


WpÜG § 45 Entwicklung und Imple-
mentierung des übernah-
merechtlichen Fachver-
fahrens 


neu hoch 2423 1 Vom Prozess 
vorgegeben 


einmalig   Nein 42.850 € weitere interne 
IT-Kosten auf-
grund beste-
hender Kosten-
prognose als 
zusätzliche 
Kosten 


63.975,84 € 


WpHG § 26 
Abs. 1 


Einmaliger organisatori-
scher Umstellungsauf-
wand der Verwaltung (Än-
derung der internen Com-
pliance-Systeme). Wenn 
die BaFin zeitgleich mit 
der Veröffentlichung der 
Ad-hoc-Mitteilung diese 
erhält, enthält diese keine 


 mittel 967 1 Vom Prozess 
vorgegeben, 
einmalige 
Umgestaltung 


einmalig 800 online nein   1.049,20 € 
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Gesetz Para-
graf 


Inhalt Status Kom-
plexi-
tät 


Zeit 
in 
Min. 


Fall-
zahl 


Grundlage 
Fallzahl 


Periodi-
zität 


Unter-
neh-
mens-
zahl 


Über-
mittlung 


Bet. e. 
WP 


Sach-
aufwand 


Bemerkung Erfüllungsauf-
wand gesamt 
(Personalaufwand 
+ Sachaufwand) 


Insiderinformationen 
mehr. 


ZKG §§ 16 
Abs. 3, 
17 Abs. 
2 


Erstellung des Prozesses 
zur Aufbereitung der ge-
meldeten Daten 


Neu hoch 8758 1 Vom Prozess 
vorgegeben, 
einmaliger 
Schritt 


einmalig   nein 450.000 € Kosten für IT-
Anwendungs-
entwicklung 


460.290,65 € 


ZKG § 16 
Abs. 1  


Programmierung und 
Konzeptionierung der 
Vergleichswebsite 


neu hoch 9513 1 Vom Prozess 
vorgegeben, 
einmaliger 
Schritt 


einmalig   nein 600.000 € Kosten für IT-
Anwendungs-
entwicklung 


611.177,78 € 


              1.136,493,47 € 


               


Einmaliger Erfüllungsaufwand          1.136,493,47 € 


 


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand des Bundes 1.062.896,36 € 


Wiederkehrender Erfüllungsaufwand der Länder 20.654,57 € 


Einmaliger Erfüllungsaufwand des Bundes 1.136.493,47 € 


Erfüllungsaufwand Verwaltung 2.220.044,40 € 
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5. Weitere Kosten 


Weitere Kosten entstehen durch die Änderungen nicht. 


6. Weitere Gesetzesfolgen 


Die Regelungen haben keine Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse der Menschen, auf den demografischen Wandel oder auf Menschen mit Behinderun-
gen.  


Dadurch, dass sich das Gesetz insbesondere an Gründungsunternehmen/Start-ups sowie 
kleine und mittlere Unternehmen richtet und diese fördert und Frauen im Start-up-Ökosys-
tem weiterhin deutlich unterrepräsentiert sind, ergibt sich eine faktisch asymmetrische Wir-
kung des Gesetzes. So lag beispielsweise der Anteil an Gründerinnen bei Start-ups im Jahr 
2021 bei 17,7 Prozent; nur 5,2 Prozent der Gründerinnen-Teams haben bereits Finanzie-
rungen von einer Million Euro oder mehr erhalten, bei den Gründer-Teams sind es hingegen 
27,8 Prozent (s. dazu näher Start-up-Strategie der Bundesregierung, S. 14ff, 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Existenzgruendung/start-up-strategie-
der-bundesregierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1). Die Bundesregierung hat sich al-
lerdings in der Start-up-Strategie vorgenommen, Gründerinnen durch verschiedene Maß-
nahmen zu fördern, unter anderem durch verschiedene Finanzierungsprogramme (Zu-
kunftsfonds, EXIST Women) sowie eine stärkere Beteiligung von Frauen in Investment-
Komitees von staatlichen Fonds und Beteiligungsgesellschaften. Gelingt dadurch die För-
derung von mehr weiblichen Gründungen, so wirken sich die Regelungen durch das Zu-
kunftsfinanzierungsgesetz auch auf – im Verhältnis – zunehmend mehr Frauen aus. 


Soweit die Regelungen insgesamt darauf abzielen, die Aktienkultur in Deutschland zu ver-
bessern, könnte dies dazu beitragen, dass Frauen stärker als offenbar bislang in Aktien 
investieren. So deuten Studien darauf hin, dass Frauen im Verhältnis zu Männern aus ver-
schiedenen Gründen in geringerem Umfang in Aktien investieren (s. u.a. 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679352.de/publikationen/wochenberichte/2019_39_3/die_ 
geldpolitik_kann_das_investitionsverhalten_von_frauen_und_maennern_unterschiedlich_ 
beeinflussen.html). Als ein Grund hierfür wird genannt, dass das Anlageverhalten von 
Frauen weniger risikofreudig als das von Männern ist. Aktien sind im Vergleich zu anderen 
Anlageforderungen tendenziell nicht so attraktiv für risikoaverse Menschen. Umgekehrt ist 
erwiesen, dass die Anlage in Aktien langfristig eine Anlagestrategie ist, die anderen Anla-
geformen im Hinblick auf die Rendite überlegen ist. Daher könnte die Verbesserung der 
Aktienkultur dazu beitragen, auch die im Durchschnitt weniger risikofreudigen Frauen zu 
ermutigen, Aktien in ihre Anlagestrategie zu integrieren. Dies wäre sowohl volkswirtschaft-
lich sinnvoll als auch im Sinne des individuellen Vermögensaufbaus. 


VII. Befristung; Evaluierung 


Eine Evaluierung der Regelungen des Zahlungskontengesetzes, mit denen der Betrieb der 
Kontogebühren-Vergleichswebsite durch die Bundesanstalt ermöglicht wird, ist trotz Über-
schreitens der Schwellenwerte für eine Evaluierung nach dem Staatssekretärsbeschluss 
vom 28. März 2012 nicht angezeigt. Denn mit diesen Regelungen wird einer entsprechen-
den Verpflichtung nach Artikel 7 der EU-Zahlungskonten-Richtlinie nachgekommen (Richt-
linie 2014/92/EU, im Einzelnen siehe Besonderer Teil zu Artikel 24). Unabhängig von der 
Frage einer nationalen Evaluierung werden jedoch sämtliche Vorgaben der Zahlungskon-
tenrichtlinie und in diesem Kontext auch die im Zuge ihrer nationalen Umsetzung gemach-
ten Erfahrungen voraussichtlich in der kommenden Legislaturperiode der EU-Kommission 
durch diese evaluiert werden. 
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Im Übrigen erscheinen weder eine Befristung noch eine Evaluierung veranlasst, da es sich 
um die Wirtschaft sowie teilweise die Verwaltung entlastende, bürokratiemindernde Maß-
nahmen handelt. Sofern überhaupt positiver Erfüllungsaufwand anfällt, werden die Schwel-
lenwerte für eine Evaluierung nach dem Staatssekretärsbeschluss vom 28. März 2012 nicht 
überschritten. 


B. Besonderer Teil 


Zu Artikel 1 (Änderung des Spruchverfahrensgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Durch die Einfügung der neuen Nummer 1 in § 1 wird der Anwendungsbereich des Spruch-
verfahrens auf den Fall der Bestimmung der Ausgleichszahlung bzw. der zusätzlich zu ge-
währenden Aktien für Aktionäre, gemäß § 255 Absatz 4 bis 7, § 255a AktG-E, erstreckt. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Infolge der Änderung des § 1 wird auch die Regelung zur Antragsberechtigung um den Fall 
des Ausgleichsanspruchs bei Ausschluss des Bezugsrechts ergänzt. 


Zu Doppelbuchstabe bb bis ff 


Es handelt sich jeweils um Folgeänderungen zu Doppelbuchstabe aa. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


Die Regelung zu Antragsfrist und Antragsbegründung wird ebenfalls um den Fall des Aus-
gleichsanspruchs bei Ausschluss des Bezugsrechts ergänzt. 


Zu Buchstabe b bis g 


Es handelt sich jeweils um Folgeänderungen zu Buchstabe a. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


Die Regelung zum Antragsgegner wird ebenfalls um den Fall des Ausgleichsanspruchs bei 
Ausschluss des Bezugsrechts ergänzt. 
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Zu Buchstabe b bis g 


Es handelt sich jeweils um Folgeänderungen zu Buchstabe a. 


Zu Buchstabe h 


Nach dem neu zu schaffenden Satz 2 in § 5 SpruchG hat das Spruchgericht in Verfahren 
über die Ausgleichszahlung für Aktionäre, deren Bezugsrecht ganz oder zum Teil ausge-
schlossen wurde, den neuen Aktionär als Beteiligten hinzuzuziehen, wenn die Gesellschaft 
dies beantragt. Ähnlich wie eine Streitverkündung soll dies sicherstellen, dass etwaige Ein-
wände des neuen Aktionärs gegen die Höhe des Ausgleichsanspruchs nach § 255 Absatz 4 
Satz 1 AktG-E bereits abschließend im Spruchverfahren verhandelt werden, so dass der 
neue Aktionär diese Einwände gegenüber seiner Freistellungsverbindlichkeit nach § 255 
Absatz 4 Satz 2 AktG nicht noch einmal geltend machen kann. 


Zu Nummer 5 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 1 Buchstabe a. 


Zu Nummer 6 


Gemäß § 255a AktG kann im Rahmen einer Kapitalerhöhung nach § 255 Absatz 4 bis 7 
AktG im Kapitalerhöhungsbeschluss erklärt werden, dass anstelle eines Ausgleichs durch 
bare Zuzahlung gemäß § 255 Absatz 4 Satz 2 zusätzliche Aktien gewährt werden. § 10a 
SpruchG regelt bisher die prozessuale Durchsetzung der Ansprüche nach § 72a UmwG. 
Durch die Neufassung wird der Anwendungsbereich nun auch auf die Ansprüche nach 
§ 255a AktG erstreckt. Diese sind an § 72a UmwG angelehnt. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


Die Regelung zur Bekanntmachung der Entscheidung wird ebenfalls um den Fall des Aus-
gleichsanspruchs bei Ausschluss des Bezugsrechts ergänzt. 


Zu Buchstabe b bis g 


Es handelt sich jeweils um eine Folgeänderungen zu Nummer 1 Buchstabe a. 


Zu Artikel 2 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 


Nach § 310 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) unterliegen auch Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB), die ein Unternehmer gegenüber einem anderen 
Unternehmer verwendet, der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle unter den dort geregelten 
Voraussetzungen. Auch Verträge im Finanzdienstleistungsbereich unterfallen diesen AGB-
rechtlichen Regelungen, unabhängig von den Vertragspartnern.  


Bei im Inland erlaubnispflichtigen und sonstigen der Aufsicht unterliegenden Geschäften, 
die Unternehmer im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere die einer Erlaubnispflicht 
unterliegenden Kredit – und Wertpapierinstitute sowie Zahlungsdienstleister 
(„Finanzunternehmer“) untereinander schließen, werden häufig Standardvertragsklauseln 
verwendet, deren rechtssichere Ausgestaltung im Einzelnen auch Voraussetzung für die 
aufsichtsrechtliche Anerkennung nach nationalem und internationalem Recht ist. Vor allem 
in Bezug auf großvolumige Verträge besteht nach Vorbringen aus der Rechtspraxis 
erhebliche Rechtsunsicherheit, inwieweit die in der Praxis üblichen, auch im Hinblick auf 
aufsichtliche Bestimmungen erstellten Standardvertragsklauseln auch den AGB-rechtlichen 
Anforderungen entsprechen, wenn es dazu noch keine Rechtsprechung gibt. Das kann bei 
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inländischen und bei grenzüberschreitenden Verträgen zwischen  Finanzunternehmern den 
Finanzmarkt verunsichern. Die Möglichkeit der rechtssicheren Orientierung an 
internationalen Standards ist auch wichtig für die Nutzung von Finanzinstrumenten zur 
Absicherung gegen Risiken, insbesondere Kurs- und Preisschwankungsrisiken sowie für 
die Refinanzierungsmöglichkeiten von Kreditinstituten und anderen Finanzdienstleistern 
und ist damit zumindest mittelbar auch relevant für die Finanzierungsmöglichkeiten, 
insbesondere die Kreditversorgung von Unternehmen der Realwirtschaft. Vor diesem 
Hintergrund sollen durch den neuen § 310 Absatz 1a Satz 1 BGB-E bestimmte Verträge 
über im Inland erlaubnispflichtige Finanzgeschäfte zwischen Finanzunternehmern vom 
Anwendungsbereich der § 307 und § 308 Nummer 1a und 1b BGB ausgenommen werden, 
so dass sie künftig nicht mehr der AGB-Kontrolle unterliegen, auch wenn für die Verträge 
AGB verwendet werden.   


§ 310 Absatz 1a BGB-E sieht eine beschränkte Bereichsausnahme von der AGB-Kontrolle 
für Verträge vor, die im Inland erlaubnispflichtige Finanzgeschäfte zum Gegenstand haben. 
Erfasst werden nur Verträge zwischen Finanzunternehmern, die in Bezug auf diese 
Verträge aufgrund ihrer speziellen Sachkunde oder ihrer allgemeinen Sachkunde für im 
Inland erlaubnispflichtige Finanzgeschäfte und ihrer Größe nicht des Schutzes durch die 
AGB-rechtliche Inhaltskontrolle bedürfen, weil sie die Vertragsbedingungen typischerweise 
mitgestalten können. Finanzunternehmern gleichgestellt werden die öffentlichen Stellen 
oder internationalen Organisationen nach § 310 Absatz 1a Satz 4 BGB-E. 


Bei den von dieser Bereichsausnahme erfassten Verträge sind häufig Rahmenverträge weit 
verbreitet, auf welche die konkreten Einzelvereinbarungen aufbauen. Dabei legen die 
Rahmenverträge typischerweise bedeutende Teile des Inhalts künftiger Einzelverträge 
vorbereitend fest und bilden mit den Einzelverträgen eine rechtliche Einheit. In der 
Bezugnahme auf den Rahmenvertrag kommt regelmäßig der Willle der Parteien zum 
Ausdruck, den jeweils maßgeblichen Teil der Rahmenverträge auch zum Inhalt des 
Einzelvertrages zu machen.. Daher wird insoweit der Rahmenvertrag als Teil der 
Vereinbarung jeweils neu vereinbart, so dass die Bereichsausnahme auch für den 
Rahmenvertrag gilt, soweit er nach Inkrafttrten der Bereichsausnahme nach § 310 
Absatz 1a BGB Teil einer der Einzelvereinbarung geworden ist. 


Zu Satz 1  


Satz 1 regelt, unter welchen Voraussetzungen ein Vertrag unter die Bereichsausnahme 
fällt. Die Bereichsausnahme greift nur ein, wenn Gegenstand des Vertrages eine Geschäft 
nach Satz 2 ist. Die Vertragspartei, die die vertragstypische Leistung erbringen soll, muss 
ein Finanzunternehmer sein, der diese Leistung gewerbsmäßig erbringt und rechtmäßig 
erbringen kann. Bei inländischen Verträgen setzt das rechtmäßige Erbringen in aller Regel 
voraus, dass der Finanzunternehmer über eine Erlaubnis für das Geschäft verfügt und der 
Aufsicht unterliegt. Bei Unternehmern, die ihren Sitz im Ausland haben und auch keine 
inländische Niederlassung haben, ist darauf abzustellen, ob sie an ihrem Sitz oder ihrer 
Niederlassung, wo das Geschäft getätigt wird, dieses rechtmäßig erbringen können. Sie 
müssen dort alle rechtlichen Voraussetzungen für eine rechtmäßig tätiges 
Finanzunternehmen erbringen. Liegen diese Voraussetzungen vor, dann fällt der Vertrag 
unter die Bereichsausnahme, wenn auch der Kunde ein Finanzunternehmer ist, die die 
Voraussetzungen nach § 310 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 oder 2 BGB-E erfüllt. 


Zu Nummer 1 


Nach § 310 Absatz 1a Satz 1 Nummer 1 BGB-E sind Verträge über Finanzgeschäfte nach 
§ 310 Absatz 1a Satz 2 BGB-E von der AGB-Kontrolle ausgenommen, wenn eine 
Finanzunternehmer, das vertragsgegenständliche Geschäft rechtmäßig tätigen darf, den 
Vertrag mit einem anderen Finanzunternehmer schließt, der das Geschäfte auch 
rechtmäßig als Anbieter tätigen könnte und solche Geschäfte auch gewerbsmäßig tätigt. 
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Bei inländischen Geschäften liegen diese Voraussetzungen nur vor, wenn der 
Vertragspartner für solche Geschäfte eine Erlaubnis hat und der Aufsicht unterliegt.   


Zu Nummer 2 


Nach § 310 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 BGB-E greift die Bereichsausnahme auch, wenn 
die andere Vertragspartei ein „großer“ Finanzunternehmer ist, der an seinem Sitz oder sei-
ner Niederlassung andere als das vertragsgegenständliche Geschäft rechtmäßig und ge-
werbsmäßig tätigen kann. Bei inländischen Geschäften liegen diese Voraussetzungen vor, 
wenn der große Finanzunternehmer eine Erlaubnis für ein Geschäft nach § 310 Absatz 1a 
Satz 2 BGB-E hat und der Aufsicht unterliegt. Der „große“ Finanzunternehmer, der Ver-
tragspartner ist, muss nicht über eine Erlaubnis für das Finanzgeschäft verfügen, das Ver-
tragsgegenstand ist.  


Zu Satz 2  


§ 310 Absatz 1a Satz 2 BGB-E konkretisiert den sachlichen Anwendungsbereich der vor-
gesehenen Bereichsausnahme. Erfasst werden AGB, die in Verträgen verwendet werden, 
die die dort genannten Geschäfte zum Gegenstand haben. Alle erfassten Geschäfte sind 
im Inland erlaubnispflichtig und die inländischen Unternehmer, die sie tätigen, unterliegen 
der Aufsicht.  


Zu Nummer 1 und 2 


§ 310 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 BGB_E erfasst die Bankgeschäfte nach § 1 Absatz 1 
Satz 2 KWG und Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a Satz 2 KWG. Hiervon sind 
auch die Geschäfte von Zentralverwahrern (Nummer 6) und von zentralen Gegenparteien 
(Nummer 31) erfasst, soweit diese von einer Erlaubnis nach Art. 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbes-
serung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Uni-on und über 
Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1) in der jeweils geltenden 
Fassung oder nach Art. 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung 
umfasst sind. 


Zu Nummer 3  


§ 310 Absatz 1a Satz 2 Nummer 3 BGB-E erfasst Wertpapierdienstleistungen und Wertpa-
piernebendienstleistungen nach § 2 Absatz 2 und 3 des Wertpapierinstitutsgesetzes. 


Zu Nummer 4 


§ 310 Absatz 1a Satz 2 Nummer 4 BGB-E erfasst Zahlungsdienste nach § 1 Absatz 1 Satz 2 
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes. 


Zu Nummer 5 


§ 310 Absatz 1a Satz 2 Nummer 5 BGB-E erfasst die Geschäfte von 
Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 20 Absatz 2 und 3 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs. 


Zu Nummer 6 


Nach § 310 Absatz 1a Satz 2 Nummer 6 BGB-E werden die Geschäfte von Börsen und von 
deren Trägern sind Geschäfte erfasst, die über eine Erlaubnis nach dem Börsengesetz 
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verfügen. Dies gilt insbesondere für den Betrieb von Handelssystemen auf privatrechtlicher 
Grundlage, wie etwa den Betrieb eines Freiverkehrs nach § 48 BörsG oder nach § 48a 
BörsG oder den Betrieb eines organisierten Handelssystems nach § 48b BörsG. 


Satz 3 


§ 310a Absatz 1 Satz 3 BGB-E bestimmt, welche Anforderungen an einen großen Finan-
zunternehmer im Sinne des § 310 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 BGB-E zu stellen sind. Die 
in § 310 Absatz 1 Satz 3 BGB-E genannten Schwellenwerte zu Arbeitnehmerzahl, Umsatz-
erlösen und Bilanzsumme orientieren sich an der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 
2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Un-
ternehmen (2003/361/EG). Diese Kriterien werden auch hier für die Abgrenzung von gro-
ßen Finanzunternehmern und mittleren sowie kleinen Finanzunternehmern für Zwecke des 
§ 310 Absatz 1a Satz 1 BGB-E herangezogen. Ein Finanzunternehmer ist als ein großer 
Finanzunternehmer nach § 310 Absatz 1a Satz 1 Nummer 2 BGB-E anzusehen, wenn zwei 
von drei der in § 310 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 3 BGB-E genannten Kriterien  jeweils 
in jedem der zwei Kalenderjahre, die dem Kalenderjahr des Vertragsschlusses vorausge-
hen, erfüllt hat..  


Zu Nummer 1 


§ 310 Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 BGB-E legt die Anforderungen an die Arbeitnehmerzahl 
fest, die erfüllt sein müssen, damit ein Finanzunternehmer als großer Unternehmer anzu-
sehen ist. Er muss durchschnittlich 250 Arbeitnehmer beschäftigt haben. Diese Arbeitneh-
meranzahl muss jeweils in den letzten beiden Kalenderjahren vor dem Kalenderjahr des 
Vertragsschlusses erreicht worden sein. Hinsichtlich der Berechnung der durchschnittlichen 
Arbeitnehmerzahl gelten ergänzend die Vorgaben des § 267 Absatz 5 HGB. 


Zu Nummer 2 


Das zweite Kriterium stellt auf die Schwelle der Umsatzerlöse ab. Wie bei § 267 Absatz 2 
HGB ist hier auf die Umsatzerlöse im Sinne von §§ 275, 277 Absatz 1 HGB abzustellen. 
Hierzu gehören insbesondere auch Provisionserlöse, die gesondert ausgewiesen werden 
und dabei zu den Umsatzerlösen zählen. Die Umsatzerlöse müssen in jedem der beiden 
vorangegangenen Kalenderjahre vor dem Vertragsschluss vorliegen. 


Zu Nummer 3 


Auch hinsichtlich der Erfüllung des dritten Kriteriums der Bilanzsumme sind die Abschluss-
stichtage der beiden letzten Kalenderjahre vor dem Vertragsschluss maßgeblich. Ergän-
zend wird zur Konkretisierung dieser Anforderungen auf § 267 Absatz 4a HGB verwiesen. 


Satz 4 


§ 310 Absatz 1a Satz 4 BGB-E stellt bestimmte staatliche und internationale Stellen den 
Unternehmern nach § 310 Absatz 1a Satz 1 BGB-E gleich. Wenn diese Stellen als Anbieter 
oder Kunden mit den Unternehmern nach § 310 Absatz 1a Satz 1 BGB-E oder untereinan-
der einen Vertrag über ein Geschäft nach § 10 Absatz 1a Satz 2 BGB-E schließen, soll 
auch die Bereichsausnahme gelten. Das gilt auch, wenn sie neben anderen Unternehmern, 
die die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Bereichsausnahme erfüllen oder zu-
sammen mit anderen öffentlichen Stellen als Anbieter oder Kunden auftreten. An die öffent-
lichen Stellen werden keine besonderen zusätzlichen Anforderungen gestellt. Sie verfügen 
über ausreichenden Sachverstand, um die Geschäfte nach § 310 Absatz 1a Satz 2 BGB-E 
zu tätigen, die sie im Rahmen ihres Aufgabenbereichs tätigen dürfen. 


Zu Nummer 1 
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§ 310 Absatz 1a Satz 4 Nummer 1 BGB-E stellt den Unternehmern nach § 310 Absatz 1a 
Satz 1 BGB-E die Deutsche Bundesbankgleich. Dies erfolgt im Hinblick auf die besondere 
Sachkunde und die große Bedeutung der vertraglichen Beziehungen zwischen der Bun-
desbank und Finanzunternehmern für den Finanzsektor. Die Regelung erfasst insbeson-
dere auch Verträge, die die Bundesbank mit Unternehmen im Sinne von Absatz 1a Satz 1 
sowie sonstigen Stellen nach Satz 3 abschließt, für die bestimmte Finanzunternehmen kraft 
Aufsichtsrecht keine eigene Erlaubnis benötigen; z. B. Vereinbarung bezüglich der Auf-
nahme einer Finanzierung bei der Zentralbank oder Teilnahme am Zahlungsverkehr durch 
ein Kreditinstitut.  


Zu Nummer 2  


Die Kreditanstalt für Wiederaufbau gilt nicht als Kreditinstitut im Sinne des Kreditwesenge-
setzes. In vielen Bereichen wird sie aber behandelt wie ein Kreditinstitut. Entsprechend wird 
sie nach § 310 Absatz 1a Satz 4 Nummer 2 BGB-E auch hier den Unternehmern nach § 310 
Absatz 1a Satz 1 BGB-E gleichgestellt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau nimmt im deut-
schen Finanzsektor eine Schlüsselrolle ein, und hat bezüglich der von dieser Vorschrift er-
fassten Geschäfte eine besondere Expertise. Dies gilt insbesondere auch bei komplexeren 
Finanzierungen im Inland und solchen mit Auslandsbezug. 


Zu Nummer 3  


Nach § 310 Absatz 1a Satz 4 Nummer 3 BGB-E werden den Unternehmern nach § 310 
Absatz 1a Satz 1 BGB-E auch die Stellen der öffentlichen Schuldenverwaltung gleichge-
stellt. Zu den Stellen der öffentlichen Schuldenverwaltung, die in § 2 Absatz 1 Nummer 3a 
KWG näher definiert sind, gehören insbesondere die Bundesrepublik Deutschland - Finanz-
agentur GmbH sowie vergleichbare Stellen auf Landesebene. Die Bereichsausnahme greift 
insbesondere auch dann, wenn diese Stellen nicht im eigenen Namen Verträge schließen, 
sondern im Namen der jeweiligen Gebietskörperschaft, für die sie die Schuldenverwaltung 
wahrnehmen. 


Zu Nummer 4  


§ 310 Absatz 1a Satz 4 Nummer 4 BGB-E stellt den Unternehmern nach § 310 Absatz 1a 
Satz 1 BGB-E die Abwicklungsanstalten gleich, die nach den §§ 8a und 8b des Stabilisie-
rungsfondsgesetzes errichtet werden. Dies erfolgt, um die Kontinuität der im besonderen 
öffentlichen Interesse liegenden Geschäftstätigkeit der Abwicklungsanstalten am internati-
onalen Kapitalmarkt effizient zu gewährleisten. 


Zu Nummer 5  


§ 310 Absatz 1a Satz 4 Nummer 5 BGB-E werden den Unternehmern nach § 310 Absatz 1a 
Satz 1 BGB-E auch internationale Finanzorganisationen, wie die Weltbank, der IWF, die 
EZB oder die Europäische Investitionsbank gleichgestellt. 


Zu Artikel 3 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche) 


Die Übergangsregelung in Artikel 229 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche stellt klar, dass die Neuregelung in § 310 Absatz 1a BGB-E nur auf Verträge anzu-
wenden ist, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen werden. Auf Verträge, 
die vor dem Inkrafttreten geschlossen werden, ist § 310 BGB in der bisherigen Fassung 
anzuwenden, so dass diese Verträge weiterhin der AGB-Kontrolle unterliegen, soweit sie 
auf AGB einer Vertragspartei beruhen. 


Soweit auf Rahmenvereinbarungen in darauf aufbauenden Einzelverträgen Bezug genom-
men wird, greift die Bereichsausnahme auch für den in Bezug genommen Rahmenvertrag 
(siehe Begründung zu Artikel 2). Für nach Inkrafttreten der Vorschrift abgeschlossene 
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Einzelverträge, die auf einen vor Inkrafttreten dieser Vorschrift geschlossenen Rahmenver-
trag Bezug nehmen, folgt daraus, dass die betreffenden Vertragsbestimmungen der Rah-
menvereinbarung, soweit sie Inhalt des Einzelvertrages geworden sind, der Bereichsaus-
nahme unterfallen.  


Zu Artikel 4 (Änderung der Börsenzulassungs-Verordnung) 


Die Börsenzulassungs-Verordnung regelt in ihrem § 2 Mindestbeträge bei zuzulassenden 
Wertpapieren zum Schutze einer ausreichenden Marktliquidität. Für zuzulassende Aktien 
wird in Absatz 1 der Mindestbetrag für die voraussichtliche Marktliquidität an die Mindest-
vorgaben in Art. 43 Absatz 1 der Richtlinie 2001/34/EG angepasst und von 1,25 Millionen 
Euro auf 1 Million Euro herabgesetzt. Diese Maßnahme wurde auch von der Gruppe Deut-
sche Börse in dem Whitepaper vom 21. September 2021 „Strategien zur nachhaltigen Fi-
nanzierung der Zukunft Deutschlands“ empfohlen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Kapi-
talmarktes zu stärken. 


Zu Artikel 5 (Änderung des Wertpapierhandelsgesetzes) 


Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 


Die Inhaltsübersicht wird an die Einfügung des neuen § 24a angepasst.  


Zu Nummer 2 


Die in § 6 neu eingeführte Ergänzung ermöglicht es der Bundesanstalt, im Rahmen von 
Auskunfts- und Vorlageersuchen eine elektronische Beantwortung und Übermittlung zu ver-
langen. Im Fall, dass eine Verpflichtung zur Einrichtung eines Zugangs zum elektronischen 
Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt besteht, kann die Bundesanstalt 
zudem auch die Einreichung auf diesem Wege verlangen. Zudem ist es der Bundesanstalt 
möglich, das zu verwendende Format vorzugeben.  


Zu Nummer 3 


Die Anpassung hebt das Erfordernis einer Steuerstraftat oder eines damit zusammenhän-
genden Besteuerungsverfahrens zur Begründung der Möglichkeit der Informationsweiter-
gabe an Finanzbehörden im Sinne von § 6 Absatz 2 der Abgabenordnung auf. Damit wird 
die Weitergabe vertraulicher Informationen an Finanzbehörden erweitert auf Besteuerungs-
verfahren, die nicht mit einer Steuerstraftat in Zusammenhang stehen müssen. Dies ermög-
licht einen niedrigschwelligeren Daten- und Informationsaustausch zwischen Finanzauf-
sicht und Steuerbehörden zur Ermittlung von besteuerungserheblichen Tatsachen und ist 
damit geeignet, mehr Steuererhebungsgerechtigkeit zu gewährleisten. 


Weiterhin ist die Normierung einer eindeutigen Schwelle für den Informationsaustauch mit 
den Finanzbehörden im Sinne des § 6 Absatz 2 der Abgabenordnung erforderlich. Die mit-
telbare Schwelle des § 93 Absatz 1 der Abgabenordnung, wonach Auskünfte für die Fest-
stellung eines für die Besteuerung erheblichen Sachverhalts erforderlich sein müssen, ge-
nügt nicht. Es bedarf einer gesonderten wertpapierrechtlichen Schwelle, die als statische 
Mindestvoraussetzung daran anknüpft, dass die Informationen für ein Besteuerungsverfah-
ren benötigt werden, die Bundesanstalt aber darlegen kann, dass der Weitergabe der In-
formationen Vorgaben anderer rechtlicher Vorschriften entgegenstehen.  


Eine Anpassung nationaler Vorschriften zur Verschwiegenheit hat im Rahmen europarecht-
licher Vorgaben zu erfolgen. Die Grenzen des Informationsaustauschs mit Steuerbehörden 
sind entsprechend bereits in den nationalen Gesetzen zur Verschwiegenheitspflicht zu nor-
mieren.  
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Andererseits dürfen beispielsweise nach Artikel 34 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 236/2012 vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit 
Default Swaps unter das Berufsgeheimnis fallende vertrauliche Informationen an keine an-
dere natürliche oder juristische Person oder Behörde weitergegeben werden, es sei denn, 
dies ist für gerichtliche Ermittlungen erforderlich. 


Damit ist der Austausch von im Rahmen der einschlägigen europarechtlichen Vorgaben an 
die Bundesanstalt gemeldeten Daten durch den die Meldung begründenden Rechtsakt an 
die Steuerbehörden unmittelbar beschränkt.  


Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass den in den Regelungen zur Verschwiegenheits-
pflicht nach § 21 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) genannten Adressaten 
Informationen vorliegen können, die auf Grundlage unterschiedlicher europäischer Rechts-
akte erhoben wurden oder jedenfalls Sachverhalte abbilden, an die verschiedene, Ver-
schwiegenheitspflichten regelnde europarechtliche Normen anknüpfen.  


So sind beispielsweise Informationen zum Handel einer Wertpapierfirma in häufigem und 
in erheblichem Umfang für eigene Rechnung in Ausführung von Kundenaufträgen außer-
halb eines geregelten Marktes, eines MTF oder eines OTF als systematische Internalisie-
rung im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 20 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) von 
den Verschwiegenheitspflichten nach Artikel 76 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) erfasst.  


Gleichzeitig handelt es sich bei entsprechenden Geschäften mit Finanzinstrumenten durch 
Wertpapierfirmen um Tatsachen, die Sachverhalte betreffen, die in Anwendung der Anfor-
derungen nach der Richtlinie 2013/36/EU (CRD) zu prüfen sind und damit den im Vergleich 
zu Artikel 76 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) strengeren Vorschriften unterliegen. 


Zu Nummer 4 


Es wird eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Rechtsverordnung eingeführt. Die 
Ermächtigung kann das Bundesministerium der Finanzen auf die Bundesanstalt übertra-
gen. Mit der Verordnung können nähere Vorgaben dazu getroffen werden, welche Über-
mittlungen in elektronischer Form oder mittels des elektronischen Melde- und Veröffentli-
chungssystems der Bundesanstalt vorgenommen werden müssen. 


Zu Nummer 5 


Die Änderung schafft die derzeit gesetzlich verpflichtende Übersendung von Ad-hoc-Mittei-
lungen an die Bundesanstalt vor der regulären Veröffentlichung im Markt ab. Der Emittent 
hat die Ad-hoc-Mitteilung damit nunmehr unverzüglich nach der regulären Veröffentlichung 
im Markt an die Bundesanstalt zu übersenden. Durch die bisherige Vorab-Mitteilung an die 
Bundesanstalt wurde der Kreis von Insidern auf die für die Entgegennahme und Überwa-
chung von Ad-hoc-Mitteilungen zuständigen Personen bzgl. solcher Informationen, die in 
der jeweils vorab an die Bundesanstalt übersandten Ad-hoc-Mitteilung enthalten waren, er-
streckt. Diese Regelung einer laufenden Vorab-Mitteilungspflicht an die Bundesanstalt ist 
unter Aufsichtsgesichtspunkten nicht erforderlich und verursacht aus Compliance-Sicht ein 
vermeidbares Insider-Risiko.  


Zu Nummer 6 und zu Nummer 7(Neufassung §§ 32c, 32d und 32e Absatz 1) 


Die bisherige Haftungsregelung für Anlagebasisinformationsblätter (Key Investment Infor-
mation Sheet – KIIS) in §§ 32c, 32d WpHG weicht von den Haftungsregelungen in §§ 11, 
13 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) für Wertpapierinformationsblätter (WIB) und § 22 
Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) für Vermögensanlageinformationsblätter (VIB) ab.  


Mit der Neufassung der § 32c, § 32d und § 32e WpHG werden die Haftungsregelungen für 
Projektträger von Schwarmfinanzierungsprojekten und für 
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Schwarmfinanzierungsdienstleister stärker an die Haftungsregelungen des WpPG und des 
VermAnlG angepasst. So wird die Bezugnahme auf die Mitglieder der Leitungs- und Auf-
sichtsorgane gestrichen. Vor allem werden Inhalt und Umfang der Haftung der verantwort-
lichen Projektträger bzw. der auf Ebene der Plattform verantwortlichen Schwarmfinanzie-
rungsdienstleister gegenüber dem Anleger stärker nach dem Vorbild der spezialgesetzli-
chen Prospekthaftung ausgerichtet. Damit verbessert sich auf der Rechtsfolgenseite im 
Hinblick auf Rechtssicherheit, Vorhersehbarkeit und etwaige Prozessrisiken die Position 
des Anlegers. 


Zu Nummer 8 


Die Regelung dient der Verstärkung der Transparenz von Mehrstimmrechtsaktien. 


Zu Nummer 9 


Das Erfordernis der Schriftlichkeit wird an dieser Stelle gestrichen, um auch eine elektroni-
sche Form der Erlaubniserteilung zu ermöglichen. 


Zu Nummer 10 


Die in § 107 Absatz 5 WpHG neu eingeführte Ergänzung ermöglicht es der Bundesanstalt 
sowie den Personen, derer sich die Bundesanstalt bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
bedient, im Rahmen von Auskunfts- und Vorlageersuchen eine elektronische Beantwortung 
und Übermittlung zu verlangen. Dabei kann die Bundesanstalt auch das zu verwendende 
Kommunikationsverfahren und das zu verwendende Format verpflichtend vorgeben. 


Zu Artikel 6 (Änderung der Marktzugangsangabenverordnung) 


Durch die Änderung von § 10 der Marktzugangsangabenverordnung soll die Kommunika-
tion in englischer Sprache zwischen Antragsteller und Bundesanstalt noch stärker ermög-
licht werden. Schon jetzt ist es möglich, einen Großteil der notwendigen Angaben und Un-
terlagen, insbesondere den Geschäftsplan, in englischer Sprache vorzulegen. Nunmehr 
wird das Erfordernis, einen Teil der Unterlagen in deutscher Sprache einzureichen, gestri-
chen. 


Zu Artikel 7 (Änderung der Wertpapierhandelsanzeigeverordnung) 


Der Bundesanstalt wird hier die Befugnis eingeräumt, die elektronische Einreichung von 
Mitteillungen über Ad-hoc-Informationen nach § 8 Wertpapierhandelsanzeigeverordnung 
über ihr Melde- und Veröffentlichungssystem zu verlangen.  


Zu Artikel 8 (Änderung des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes) 


Zu Nummer 1 


Die Übersendung der Veröffentlichung über das Melde- und Veröffentlichungssystem der 
Bundesanstalt dient der Digitalisierung des übernahmerechtlichen Verwaltungsverfahrens. 
Die bislang vorgesehene Mitteilung der Entscheidung kann zur Entlastung der Zielgesell-
schaften von unnötigem Verwaltungsaufwand gestrichen werden. 


Zu Nummer 2 


Der bisher im Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) teilweise verwendete 
Begriff „Werktag“ war spezialgesetzlich nicht definiert und schloss nach der Verwaltungs-
praxis der Bundesanstalt in Anlehnung an § 3 Absatz 2 des Bundesurlaubsgesetzes auch 
Samstage mit ein. Durch die einheitliche Berechnung aller übernahmerechtlicher Fristen 
nach Arbeitstagen und die neu eingefügte Definition derselben ist sichergestellt, dass 
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Fristen grundsätzlich nicht mehr an Tagen enden, die am für die Wertpapieraufsicht zustän-
digen Dienstsitz der Bundesanstalt in Frankfurt am Main keine Arbeitstage sind. Faktische 
Fristverkürzungen, die bisher dadurch eintraten, dass der Fristablauf an einem Samstag 
stattfand, entfallen zukünftig. 


Zu Nummer 3 


Es wird auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 3 verwiesen. 


Zu Nummer 4 


Zu Buchstabe a 


Vorabmitteilungen nach § 10 Absatz 2 Satz 1 WpÜG erfolgen ca. 30 Minuten vor der Ver-
öffentlichung der entsprechenden Mitteilung. Aufsichtsrechtlich hatten diese Vorabmittei-
lungen für die Bundesanstalt bislang keine Relevanz. Zur Entlastung der Bieter von unnö-
tigem Verwaltungsaufwand kann die Vorabmitteilung an die Bundesanstalt gestrichen wer-
den. 


Zu Buchstabe b 


Die Übersendung der Veröffentlichung nach § 10 Absatz 3 Satz 1 WpÜG an die Bundes-
anstalt ist stets erforderlich. Im Fall der Gestattung einer gleichzeitigen Veröffentlichung 
kann deshalb nur die Übersendung an die Börsengeschäftsführungen, nicht jedoch an die 
Bundesanstalt unterbleiben. 


Zu Nummer 5 


Zur Digitalisierung des übernahmerechtlichen Verwaltungsverfahrens ist die Angebotsun-
terlage zukünftig ausschließlich elektronisch über das Melde- und Veröffentlichungssystem 
der Bundesanstalt an diese zu übermitteln. Auf eine im Original unterschriebene Fassung 
kann deshalb zur Reduzierung des logistischen Aufwands der Bieter verzichtet werden. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a und b 


Die Fristberechnung nach Arbeitstagen dient der Vereinheitlichung der übernahmerechtli-
chen Fristen und der Sicherstellung, dass diese nicht durch einen Fristablauf an Samstagen 
faktisch verkürzt werden. 


Die Neuregelung in § 14 Absatz 2a Satz 3 WpÜG dient der Verhinderung der Gestattungs-
fiktion (§ 14 Absatz 2 Satz 1 WpÜG) in den Fällen, in denen die Bundesanstalt eine Unter-
sagung des Angebots zwar ausgesprochen hat, diese Untersagung aber vor Ablauf der 
einschlägigen Frist noch nicht als bekannt gegeben bzw. zugestellt gilt. Die Verlängerung 
um fünf Kalendertage entspricht der Frist für die Bekanntgabe- bzw. Zustellfiktion in § 4f 
Absatz 2, bzw. § 4g Absatz 2 Satz 1 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG). Auf 
die längere Frist in § 41 Absatz 4 Satz 3 VwVfG ist nicht abzustellen, da nach § 4h Absatz 1 
Satz 2 FinDAG öffentliche Bekanntmachungen am Folgetag wirksam werden. Anders als 
in Satz 1 ist hier nicht auf Arbeitstage abzustellen, da die Frist an die fünftägige Bekannt-
gabe- bzw. Zustellfiktion in § 4f Absatz 2 bzw. § 4g Absatz 2 Satz 1 FinDAG anknüpft. 


Die Fristverlängerung zur Sicherstellung der Bekanntgabe- bzw. Zustellfiktion ist unabhän-
gig davon, ob die Bundesanstalt zuvor die Frist für die Prüfung der Angebotsunterlage nach 
§ 14 Absatz 2a Satz 2 WpÜG verlängert hat oder nicht. 
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Zu Buchstabe c 


Zu Doppelbuchstabe aa 


Die Übermittlung der veröffentlichten Angebotsunterlage über das Melde- und Veröffentli-
chungssystem der Bundesanstalt dient der Digitalisierung des übernahmerechtlichen Ver-
waltungsverfahrens. 


Zu Doppelbuchstabe bb 


Im Fall der Berichtigung einer anfänglich unrichtigen oder unvollständigen Angebotsunter-
lage ist im Interesse einer umfassenden Information der Bundesanstalt zur Gewährleitung 
eines ordnungsgemäßen Übernahmeverfahrens auch eine Veröffentlichung oder Bekannt-
machung im Sinne von § 12 Absatz 3 Nummer 3 WpÜG der Bundesanstalt unverzüglich 
über das Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt mitzuteilen und zu über-
mitteln. 


Zu Nummer 7 


Das Schriftformerfordernis für Anträge kann aufgrund der verpflichtenden Antragstellung 
über das Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt entfallen. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung dient der Vereinheitlichung der übernahmerechtlichen Fristen. 


Zu Buchstabe b 


Die Übermittlung der Angebotsänderung über das Melde- und Veröffentlichungssystem der 
Bundesanstalt dient der Digitalisierung des übernahmerechtlichen Verwaltungsverfahrens. 


Zu Nummer 9 


Die Übermittlung der Veröffentlichung über das Melde- und Veröffentlichungssystem der 
Bundesanstalt dient der Digitalisierung des übernahmerechtlichen Verwaltungsverfahrens. 
Die Änderung stellt darüber hinaus einen Gleichlauf mit der Regelung in § 23 Absatz 1 
Satz 2 WpÜG dar. 


Zu Nummer 10 


Die Fristberechnung nach Arbeitstagen dient der Vereinheitlichung der übernahmerechtli-
chen Fristen. 


Zu Nummer 11 


Das Schriftformerfordernis für Anträge kann aufgrund der verpflichtenden Antragstellung 
über das Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt entfallen. 


Zu Nummer 12 


Die Übermittlung der Stellungnahme über das Melde- und Veröffentlichungssystem der 
Bundesanstalt dient der Digitalisierung des übernahmerechtlichen Verwaltungsverfahrens. 
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Zu Nummer 13 


Die Übermittlung der Veröffentlichung über das Melde- und Veröffentlichungssystem der 
Bundesanstalt dient der Digitalisierung des übernahmerechtlichen Verwaltungsverfahrens. 


Zu Nummer 14 


Zu Buchstabe a 


Die Fristberechnung nach Arbeitstagen dient der Vereinheitlichung der übernahmerechtli-
chen Fristen. Insbesondere ist ein Gleichlauf mit der Frist für die Stellung eines Befreiungs-
antrags nach § 37 WpÜG i. V. m. § 8 WpÜG-Angebotsverordnung geboten. 


Zu Buchstabe b 


Die Änderung dient der entsprechenden Anwendung aller Fristverlängerungsmöglichkeiten 
bei Pflichtangeboten. 


Zu Nummer 15 


Das Schriftformerfordernis für Anträge kann aufgrund der verpflichtenden Antragstellung 
über das Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt entfallen. 


Zu Nummer 16 


Das Schriftformerfordernis für Anträge kann aufgrund der verpflichtenden Antragstellung 
über das Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt entfallen. 


Zu Nummer 17 


Die Regelung stellt klar, dass sich die Anordnungskompetenz der Bundesanstalt bei Aus-
kunfts- und Vorlageersuchen nicht nur auf das "ob" und "was", sondern auch auf das "wie" 
erstreckt. Insbesondere bei Auskunftsverlangen zu Wertpapiertransaktionen kann es bspw. 
erforderlich sein, dass die Daten nicht in Papierform, sondern in einem auswertbaren elekt-
ronischen Format übermittelt werden. 


Zu Nummer 18 


Zur Digitalisierung des übernahmerechtlichen Verwaltungsverfahrens sind Anträge sowie 
gesetzlich vorgeschriebene Mitteilungen, Erklärungen, Unterrichtungen oder Übermittlun-
gen zukünftig ausschließlich elektronisch über das Melde- und Veröffentlichungssystem der 
Bundesanstalt an diese zu übermitteln. Auf eine zusätzliche, im Original unterschriebene 
Antragstellung kann deshalb verzichtet werden. Die sichere Identifizierung des Absenders 
erfolgt im Rahmen der Anmeldung zum Fachverfahren der Melde- und Veröffentlichungs-
plattform. 


Der für die Nutzung des Fachverfahrens der Melde- und Veröffentlichungsplattform bei den 
Verpflichteten entstehende Aufwand für die einmalige Anmeldung und die in diesem Rah-
men zu erbringenden Nachweise wird durch den Verzicht auf Übermittlung von unterschrie-
benen Originalen kompensiert. 


Nach Anmeldung zum Fachverfahren kann die Melde- und Veröffentlichungsplattform erst 
nach erfolgter Prüfung der Anmeldung und der dabei erbrachten Nachweise sowie Frei-
schaltung durch die Bundesanstalt genutzt werden. Diese Freischaltung erfolgt in der Regel 
innerhalb eines Arbeitstags. Dieser zusätzliche Zeitbedarf wird insoweit kompensiert, als 
die entsprechenden Fristen (bspw. nach § 37 WpÜG i. V. m. § 8 WpÜG-AngebotsVO) zu-
künftig nach Arbeits- statt nach Kalendertagen berechnet werden. 
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Im Übrigen entsteht durch die Notwendigkeit einer vorherigen Anmeldung zur Melde- und 
Veröffentlichungsplattform und dem Fachverfahren für die Verpflichteten kein unzumutba-
res Hindernis für die rechtzeitige Erfüllung ihrer kapitalmarktrechtlichen Pflichten. Soweit 
Anträge oder Mitteilungen bisher schriftlich, Angebotsunterlagen sogar im Original unter-
schrieben, bei der Bundesanstalt eingehen mussten, war der hierfür erforderliche Zeitauf-
wand ebenfalls bei der Fristeinhaltung zu berücksichtigen bzw. für eine Übermittlung per 
Fax (soweit zulässig) im Vorfeld entsprechende Anschaffungen und Einrichtungen zu täti-
gen. Die einmalig erforderliche Anmeldung zur Melde- und Veröffentlichungsplattform (so-
fern nicht schon anderweitig vorhanden) und zum Fachverfahren ist den meist selbst kapi-
talmarkterfahren Beteiligten in übernahmerechtlichen Verwaltungsverfahren oder den sie 
vertretenden Rechtsanwälten zumutbar. 


Zu Nummer 19 


Verstöße gegen die übernahmerechtlichen Mitteilungs-, Übermittlungs- und Veröffentli-
chungspflichten sind in § 60 WpÜG bußgeldrechtlich sanktioniert. Die durch dieses Gesetz 
überarbeiteten Übermittlungspflichten sind als Folgeänderung in den Katalog der Ord-
nungswidrigkeitentatbestände aufzunehmen. Gemäß Artikel 17 der Übernahmerichtlinie 
sollen Mitgliedsstaaten die Einhaltung übernahmerechtlicher Vorschriften durch Sanktionen 
sicherstellen. 


Zu Artikel 9 (Änderung der WpÜG-Angebotsverordnung) 


Die Fristberechnung nach Arbeitstagen dient der Vereinheitlichung der übernahmerechtli-
chen Fristen. Die mit der Umstellung einhergehende Verlängerung von sieben Kalenderta-
gen auf sieben Arbeitstage kompensiert zugleich den bei erstmaliger Antragstellung erfor-
derlichen Zeitaufwand für die Anmeldung zum Fachverfahren der Melde- und Veröffentli-
chungsplattform und die notwendige Freischaltung durch die Bundesanstalt. 


Zu Artikel 10 (Änderung des Wertpapierprospektgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung des § 32 BörsG. 


Zu Nummer 2 


Die Ergänzung entspricht den Änderungen im Wertpapierhandelsgesetz und ermöglicht es 
der Bundesanstalt, im Rahmen von Auskunfts- und Vorlageersuchen eine Informations-
übermittlung in elektronischer Form zu verlangen. Im Fall, dass ein Adressat beim Melde- 
und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt angemeldet ist, kann diese zudem die Ein-
reichung auf diesem Wege verlangen. Zudem kann die Bundesanstalt das Format festle-
gen. 


Zu Nummer 3 


Es wird auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 3 verwiesen. 


Zu Artikel 11 (Änderung des Börsengesetzes) 


Zu Nummer 1 


Anpassung der Aufzählung an die Einfügung der neuen Regelungen zu den Börsenman-
telaktiengesellschaften zum Zweck der Börsenzulassung. 
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Zu Nummer 2 


In § 3 Absatz 4 BörsG wird eine Regelung zum Verzicht auf ein Anhörungserfordernis bei 
Auskunfts- und Vorlageersuchen eingeführt. Die Börsenaufsichtsbehörden können damit 
innerhalb ihrer gesetzlichen Befugnisse die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von 
Unterlagen verlangen, ohne dass dem Adressaten zuvor nach dem Verwaltungsverfahrens-
gesetz des jeweiligen Landes Gelegenheit gegeben werden muss, sich zu den für das Aus-
kunfts- und Vorlageersuchen erheblichen Tatsachen zu äußern. Die Regelung ist an § 4i 
des Finanzdienstleitungsaufsichtsgesetzes (FinDAG) angelehnt. Auch im börslichen Auf-
sichtsbereich werden allgemeine Regelungen, die nach dem jeweiligen Landesverwal-
tungsverfahrensrecht eine Anhörung vorsehen, der regelmäßig bestehenden Eilbedürftig-
keit der Aufklärung aufsichtsrelevanter Sachverhalte durch Auskunfts- oder Vorlageersu-
chen nicht gerecht. Um eine zügige Aufklärung aufsichtsrelevanter Sachverhalte und damit 
eine wirksame Ausübung der Aufsichtsbefugnisse zu gewährleisten, ist es vielmehr auch 
im Bereich der Börsenaufsicht zweckmäßig und geboten, auf den zusätzlichen Verfahrens-
schritt einer Anhörung zu verzichten.  


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


Die Änderungen in § 4 Absatz 2 BörsG dienen dem Abbau des Schriftformerfordernisses 
und der Einführung der elektronischen Übermittlung von Anträgen und Unterlagen auch im 
Bereich des Börsenaufsichtsrechts. Die Regelungen sind an vergleichbare Regelungen im 
Finanzaufsichtsrecht angelehnt.  


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a. Die Börsenaufsichtsbehörde wird 
ermächtigt, das Datenformat und den Übermittlungsweg für die elektronische Übermittlung 
des Erlaubnisantrags näher zu bestimmen.  


Zu Buchstabe c 


Es erfolgt eine weitere sprachlich-redaktionelle Anpassung an die Änderungen in Buchsta-
ben a und b.  


Zu Nummer 4 


Absatz 1 wird sprachlich an vergleichbare Regelungen in anderen Aufsichtsgesetzen (z.B. 
§ 21 WpHG) angepasst und das Wort „erheben“ durch das Wort „offenbaren“ ersetzt. Be-
züglich der Änderung in Absatz 3 wird auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 3 verwie-
sen. Gleichzeitig wird mit der Änderung der Verschwiegenheitspflichten im Börsengesetz 
die Gesetzesinitiative des Bunderates auf BR-Drucks. 89/22 aufgegriffen. 


Zu Nummer 5 


Die Änderung in § 21 Absatz 3 dient dem Abbau des Schriftformerfordernisses und der 
Einführung der elektronischen Übermittlung von Anträgen und Unterlagen auch im Bereich 
des Börsenaufsichtsrechts. Die Regelungen sind an vergleichbare Regelungen im Finanz-
aufsichtsrecht angelehnt.  


Beim angefügten Satz 2 handelt es sich um eine Folgeänderung. Die Börsenaufsichtsbe-
hörde wird ermächtigt, das Datenformat und den Übermittlungsweg für die elektronische 
Übermittlung des Erlaubnisantrags näher zu bestimmen. 
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Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um die Behebung eines redaktionellen Fehlers. 


Zu Buchstabe b 


Der neu eingefügte Absatz 2a sieht die Möglichkeit vor, dass in der Börsenordnung die 
zwingend gemeinsame Antragstellung des Emittenten zusammen mit einem Kreditinstitut, 
Finanzdienstleistungsinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53 Absatz 1 
Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmen auf Teil-
bereiche des regulierten Marktes mit besonderen Pflichten für Emittenten nach § 42 Ab-
satz 1 beschränkt wird. Auf diese Weise erhalten die Börsen mehr Flexibilität, die Zulas-
sungsvoraussetzungen in Teilbereichen des regulierten Marktes unterschiedlich zu regeln. 
Für Teilbereiche des regulierten Marktes nach § 42 Absatz 1 mit besonderen Pflichten wäre 
dann die Zulassung weiterhin vom Emittenten und einem Mitantragsteller nach Absatz 1 zu 
stellen, während außerhalb dieses Teilbereichs die Zulassung von Wertpapieren, die im 
regulierten Markt an einer Börse gehandelt werden sollen, vom Emittenten allein beantragt 
werden kann. Auf diese Weise können Börsen Segmente etablieren, an denen die Zulas-
sung für Emittenten mit geringeren Kosten möglich ist. 


Zu Nummer 7 


Es handelt sich um die Bereinigung redaktioneller Fehler.  


Zu Nummer 8 


Es werden Regelungen für eine besondere Rechtsform einer Aktiengesellschaft geschaf-
fen, die dazu dient, Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern. Eine Spe-
cial Purpose Acquisition Company (SPAC) ist eine Mantelgesellschaft ohne eigenes ope-
ratives Geschäft, die gegründet wird, um mittels eines Börsengangs Kapital einzusammeln 
und hiermit ein – vor dem Börsengang unbestimmtes – nicht-börsennotiertes Unternehmen 
zu übernehmen und so mittelbar an die Börse zu bringen. Unternehmensgegenstand ist 
folglich allein die Vorbereitung des Börsengangs und die Suche nach einem geeigneten 
Unternehmen, das auf diese Weise durch die abschließende Transaktion an die Börse ge-
langt. 


SPACs haben das Potential, mit der Akquisition von Unternehmen, die noch nicht reif für 
einen IPO sind, eine Brücke zwischen Private Equity- bzw. Venture Capital-Finanzierung 
und einem klassischen Börsengang zu schlagen. Vorteile werden insbesondere in der zeit-
lichen Verkürzung des Prozesses zur Börsennotierung und in der Preisfindung gesehen, 
die unabhängiger von unvorhergesehenen Kursschwankungen erfolgen kann.  


SPACs als kapitalmarktrechtliches Phänomen haben ihren Ursprung in den 1980er Jahren 
in den USA und sind ein dort etabliertes Instrument. Allerdings wurden jüngst im Hinblick 
auf aufgetretene Entwicklungen im Zuge einer Überhitzung des SPAC-Marktes die regula-
torischen Anforderungen in den USA deutlich verschärft. Die International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) hat 2022 einen Report zu SPACs veröffentlicht und hierin 
dargelegt, dass die nationalen Gesetzgeber speziell auf diese Transaktionsform zuge-
schnittene Maßnahmen treffen sollten. Dabei wird betont, dass es keinen one-fits-all ap-
proach geben kann, aufgrund der Besonderheiten/Rahmenbedingungen in den einzelnen 
Ländern.  


Die Regelungen im Börsengesetz berücksichtigen die bisherigen, insbesondere in den USA 
gesammelten Erfahrungen sowie den genannten Report der IOSCO und schaffen einen 
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Rechtsrahmen, der sinnvolle Transaktionen ermöglicht und dabei auch den angemessenen 
Aktionärs- und Anlegerschutz stark im Blick hat.  


Dabei ist zu berücksichtigen, dass es in der Vergangenheit auch in Deutschland einige 
Transaktionen gab, die sich am SPAC-Modell orientiert haben. Die Regelung schafft mit 
der Börsenmantelaktiengesellschaft (BMAG) eine besondere von der normalen Aktienge-
sellschaft in einzelnen Punkten abgewandelte Rechtsform, die eng mit der Börsennotierung 
und dem Erwerb einer geeigneten Zielgesellschaft verknüpft und zeitlich befristet ist. Grund-
sätzlich gelten aber sämtliche für den Anlegerschutz im Zusammenhang mit einem Börsen-
gang relevanten Vorgaben des Kapitalmarktrechts auch für die BMAG. Die Möglichkeit für 
Unternehmen, nun auch nach deutschem Recht eine solche Transaktion durchzuführen, 
führt – ganz im Sinne des genannten Reports der ISOCO – vor allem zu mehr Rechtssi-
cherheit für Unternehmer und Anleger.  


Zu Abschnitt 4a (Börsenmantelaktiengesellschaft zum Zweck der Börsenzulassung) 


Zu § 44 (Begriffsbestimmungen, anwendbare Vorschriften) 


Diese Vorschrift enthält eine Definition der SPAC Aktiengesellschaft (Absatz 1) als Börsen-
mantelaktiengesellschaft und einige weitere grundlegende Begriffe. Ferner regelt sie die 
Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit die in §§ 45 bis 47b geregelten besonderen, 
den Vorgaben im Aktiengesetz vorgehenden Vorgaben gelten. 


Zu Absatz 1 


Das in der Branche allgemein als SPAC bezeichnete Modell wird hier näher definiert. Da 
der Begriff "Special Purpose Acquisition Company" und dessen Abkürzung "SPAC" sich 
aber nicht als Rechtsbegriff im Börsengesetz eignet, soll die besondere Rechtsform als 
Börsenmantelaktiengesellschaft (BMAG) bezeichnet werden. 


Ähnlich wie die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) nach § 5a GmbHG, wird 
eine bestehende Rechtsform in wenigen Punkten modifiziert und firmenrechtlich durch ei-
nen Zusatz „Börsenmantel…“ gekennzeichnet. 


Zu Absatz 2 


Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist der Erwerb eines geeigneten Zielunternehmens. Mit 
Vollzug des Erwerbs beziehungsweise der Übertragung dieses Zielunternehmens auf die 
BMAG hat sich dieser Gegenstand erschöpft. Stattdessen ist primärer Geschäftsgegen-
stand danach die Fortführung der Geschäftstätigkeit der übernommenen Zielgesellschaft. 
Dieser Erwerbsvorgang kann rechtlich auf verschiedenen Wegen durchgeführt werden (un-
ter anderem Erwerb der Anteile der Gesellschaft, Erwerb des gesamten Vermögens des 
Unternehmens, vergleiche § 179a Absatz 1 AktG, Umwandlungen). Das Gesetz definiert 
hierfür den Oberbegriff der „Zieltransaktion“. 


Zu Absatz 3  


Die für die BMAG vorgesehenen Vorgaben zielen auf die Erleichterung des Gangs an die 
Börse und der Akquisition eines Unternehmens, das dem im Börsenzulassungsprospekt 
beschriebenen Profil entspricht. Mit Abschluss der Zieltransaktion fällt der Anlass für diese 
Regelungen weg. Ferner ist es weder sinnvoll, noch im Hinblick auf den Anlegerschutz an-
gemessen, wenn eine BMAG über einen langen Zeitraum an der Börse notiert ist, ohne 
dass eine Zieltransaktion erfolgt. Entsprechend regelt Absatz 4, dass die Verfasstheit in der 
Rechtsform der BMAG in der Satzung zu befristen ist, wobei der Gesellschaft ein gewisser 
Spielraum gelassen werden soll. Daher wird die genaue Bestimmung der Frist der Rege-
lung in der Satzung der AG überlassen. Der Höchstzeitraum soll aber vier Jahre nicht über-
steigen. Ferner hat der Satzungsgeber die Möglichkeit, die Frist zu verlängern, wenn sie 
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vorher kürzer angesetzt war. Dabei kann eine Verlängerung jeweils maximal um 12 Monate 
erfolgen. 


Zu Absatz 4  


Im Hinblick auf die Rechtssicherheit und die Gewährleistung des Aktionärs- und Anleger-
schutzes regelt Absatz 4, dass die für die BMAG geltenden besonderen Vorgaben erst dann 
gelten, wenn kumulativ die genannten Voraussetzungen vorliegen. Dazu zählt insbeson-
dere auch das Führen des Firmenzusatzes BMAG sowie die Zulassung der Anteile zum 
Handel am regulierten Markt. Als dritte Voraussetzung muss die Satzung die Möglichkeit 
der Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung vorsehen. Es besteht somit keine 
Pflicht zur Durchführung der Hauptversammlung in virtueller Form. Die Regelung soll ledig-
lich sicherstellen, dass die Satzung hierfür die Option eröffnet. Diese Maßgabe soll gewähr-
leisten, dass Vorgaben zur Durchführung der Zieltransaktion besser umgesetzt werden, 
insbesondere wird es Aktionären erleichtert, ihr Andienungsrechtnach § 47 geltend zu ma-
chen. 


Die BMAG muss sämtliche allgemeine Vorschriften für die Zulassung zur Börse erfüllen. 
Die Börsengeschäftsführung kann im Hinblick auf das gesetzlich geregelte Geschäftsmo-
dell der BMAG nach § 3 Absatz 2 der Börsenzulassungsverordnung vom Erfordernis des 
dreijährigen Bestehens absehen.  


Zu Absatz 5  


Ähnlich wie bei der Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist es im Hinblick auf die 
Informationsfunktion des Firmenrechts und des Verkehrsschutzes erforderlich, dass die 
Firma der Gesellschaft einen Zusatz enthält, der auf die Besonderheiten dieser Rechtsform 
hinweist.  


Zu Absatz 6  


Der Begriff des „Initiators“ bezieht sich auf die Personen, die bei SPACs teilweise auch als 
Sponsoren bezeichnet werden. Diese sind bei der Einwerbung des Kapitals aktiv und erar-
beiten das Profil des zu erwerbenden Unternehmens. Sie sind nicht gleichzusetzen mit 
Gründern im Sinne von § 28 AktG. Vorstandsmitglieder, die keine Gründer im Sinne von 
§ 28 AktG sind, sind hiernach auch als Initiatoren anzusehen, soweit sie Aktien oder Opti-
onsrechte halten. Die Vorschriften regeln auch einige besondere Vorgaben für diese Per-
sonen. Die Definition ist notwendig, da die nachfolgenden Vorschriften einige besondere 
Vorgaben für diesen Personenkreis machen. Damit diese Vorgaben nicht über Strohleute, 
Treuhänder und andere Konstruktionen umgangen werden können, gelten die Vorgaben 
zur Zurechnung von Stimmrechten nach § 34 Absatz 1 WpHG entsprechend. 


Zu Absatz 7  


Die Börsenmantelaktiengesellschaft ist grundsätzlich als eine Aktiengesellschaft anzuse-
hen, für die das Aktiengesetz gilt, ähnlich wie bei der Unternehmergesellschaft (haftungs-
beschränkt), für die die allgemeinen Vorgaben des GmbH-Gesetzes gelten, soweit sich 
nicht aus § 5a des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung etwas 
Abweichendes ergibt.  


Nur soweit sich aus diesem Abschnitt abweichende Vorgaben ergeben, gehen diese dem 
Aktiengesetz vor, wenn die in Absatz 5 näher geregelten Voraussetzungen für die Rechts-
form der BMAG vorliegen. 


Aus Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über 
das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-Verordnung) folgt, dass die Vorschriften über 
Börsenmantelaktiengesellschaften auch auf Europäische Aktiengesellschaften mit Sitz in 
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Deutschland anzuwenden sind, soweit sich aus den sonstigen Vorgaben der SE-Verord-
nung nichts anderes ergibt. 


Schließlich wird klargestellt, dass die Gesetze über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer, 
einschließlich dem Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen 
Gesellschaft (SEBG), auf die Börsenmantelaktiengesellschaft anwendbar sind. 


Zu Absatz 8  


Anstelle einer Aktiengesellschaft kann auch eine Europäische Gesellschaft als Börsenman-
telaktiengesellschaft verwendet werden, da die Europäische Gesellschaft nach Art. 10 der 
SE-Verordnung wie eine Aktiengesellschaft nationalen Rechts behandelt werden muss. 
Das Verhandlungsverfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der SE ist nach §§ 4 
bis 20 SEBG regulär im Rahmen der Gründung der Europäischen Börsenmantelaktienge-
sellschaft durchzuführen, sofern die an der Gründung einer Europäischen Börsenmantelak-
tiengesellschaft beteiligten Gesellschaften allein oder gemeinsam mit ihren betroffenen 
Tochtergesellschaften zumindest zehn Arbeitnehmer beschäftigen. Sofern das Verhand-
lungsverfahren im Rahmen einer arbeitnehmerlosen Gründung nicht durchgeführt werden 
konnte, ist das Verfahren nachzuholen, sobald die Börsenmantelaktiengesellschaft allein 
oder gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften – insbesondere nach Durchführung der 
Zieltransaktion – eine hinreichende Zahl von Arbeitnehmern beschäftigt. Wird in diesen Ver-
handlungen keine Einigung erzielt, sind die §§ 22 bis 33 SEBG über den SE-Betriebsrat 
kraft Gesetzes sowie die §§ 34 bis 38 SEBG über die Mitbestimmung kraft Gesetzes anzu-
wenden. 


Zu § 45 (Einlage; Verwendungsabrede) 


Zu Absatz 1 und Absatz 2 


Bei SPACs wird in der Praxis üblicherweise das von den Investoren eingeworbene Kapital 
auf einem Treuhandkonto (escrow account) hinterlegt und kann nur auf Beschluss der Ak-
tionäre freigegeben werden. Auf das Treuhandkonto soll die Geschäftsführung einer BMAG 
aus Gründen des Anlegerschutzes gerade keinen Zugriff haben. Dies dient der Sicherstel-
lung des zweckgerechten Einsatzes der von den Aktionären eingezahlten Mittel zur Finan-
zierung der Zieltransaktion und damit auch dem Schutz der Aktionäre der BMAG. Absatz 2 
Satz 3 macht hiervon für die Kosten für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (zum 
Beispiel Berichtspflichten) sowie der Vorbereitung der Zieltransaktion eine Einschränkung. 
Diese Kosten sind notwendig, fallen aber in einem Stadium an, in dem die Voraussetzungen 
für die Freigabe des Notars nicht vorliegen. Der Umfang dieser Ausnahme ist bei fünf Pro-
zent der Einlageverpflichtungen (einschließlich von etwaigen Aufgeldern) gedeckelt. Absatz 
2 sieht entsprechende Pflichten für den Treuhänder vor und legt fest, wer die Funktion als 
Treuhänder im Sinne dieser Vorschrift ausüben darf. Diese Anforderungen sollen nur No-
tare, Kreditinstitute im Sinne des § 1 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes und Kreditinstituten 
mit Sitz in einem der Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (entsprechend § 
53 Absatz 1 Satz 1, § 53bAbsatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 Kreditwesengesetz) vollumfänglich 
erfüllen können. Wird ein Notar als Treuhänder nach § 45 Absatz 2 tätig, so stellt dies eine 
notarielle Verwahrungstätigkeit im Sinne von § 23 der Bundesnotarordnung dar. Absatz 2 
Satz 2 stellt klar, dass auf die Durchführung der Verwahrung von nach Absatz 1 geleisteten 
Zahlungen durch einen Notar die allgemeinen Verfahrensvorschriften über die notarielle 
Verwahrung in Abschnitt 6 des Beurkundungsgesetzes (BeurkG), also die §§ 57 bis 62 
BeurkG, Anwendung finden. 


Zu Absatz 3 


Die Vorgabe, dass der Vorstand keinen Zugriff auf die Zahlungen auf die Einlageverpflich-
tung haben soll, steht in einem potentiellen Spannungsverhältnis zu den Vorgaben zur Ka-
pitalaufbringung, wonach die auf die Einlageverpflichtung geleisteten Zahlungen zur freien 
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Verfügung des Vorstands stehen müssen (§ 36 Absatz 2, § 37 Absatz 1 Satz 2 AktG ggf. 
i.V.m. § 188 Absatz 2 Satz 1 AktG). 


Es wird somit klargestellt, dass die beschriebene Vorgehensweise bei der BMAG nicht im 
Widerspruch zu diesen Vorgaben steht. So ist eine Zahlung an die BMAG oder eine unmit-
telbare Einzahlung auf das vom Treuhänder geführte Treuhandkonto zulässig. Im Fall der 
Zahlung an die BMAG wird die Übertragung auf das Konto des Treuhänders für zulässig 
erklärt. 


Zu § 46 (Zuständigkeit der Hauptversammlung, Informationspflichten) 


Zu Absatz 1 


Die Zieltransaktion ist Kern des Gegenstands der BMAG. Die Zieltransaktion hat nicht nur 
wirtschaftliche, sondern hat auch rechtliche Auswirkungen. Denn mit dem Vollzug der 
Zieltransaktion wird die Sonderrechtsform der BMAG in eine Aktiengesellschaft ohne wei-
tere Besonderheiten überführt. Daher ist es im Hinblick auf allgemeine Grundsätze, den 
Aktionärsschutz und die Rechtsprechung des BGH zu den ungeschriebenen Hauptver-
sammlungskompetenzen folgerichtig, dass die Zieltransaktion der Zustimmung der Haupt-
versammlung bedarf.  


Soweit die Zieltransaktion im Wege der Umwandlung erfolgt, ergeben sich das Be-
schlusserfordernis und die jeweiligen Informations- und Berichtspflichten aus den einschlä-
gigen Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes (u.a. §§ 13, 62, 65 UmwG). Daher wer-
den Zieltransaktionen, die im Wege der Umwandlung vorgenommen werden (z.B. Ver-
schmelzung zur Aufnahme) von der Regelung ausgenommen.  


Die Vorschrift des § 179a AktG zum Beschlusserfordernis bei Übertragung des gesamten 
Vermögens betrifft nur die übertragende Gesellschaft. Die BMAG ist aber die überneh-
mende Gesellschaft. Die Aktionäre der BMAG haben aber ein vergleichbares Interesse an 
Information, Erläuterung und Dokumentation. Daher wird die entsprechende Geltung der 
Vorgaben des § 179a Absatz 2 AktG angeordnet, wonach der Vertrag zur Einsicht auszu-
legen ist. Die Vorschriften zum Umwandlungsgesetz zeigen, dass bei bedeutenden Verträ-
gen, die die Gesellschaft als Ganzes betreffen, nicht nur das schutzwürdige Informations-
interesse über die Möglichkeit zur Einsicht hinausgeht, sondern auch eine Erläuterung 
durch die Unternehmensleitung angezeigt ist. So verlangt § 8 UmwG, dass der Vorstand 
einen Bericht über den Inhalt des Verschmelzungsvertrages unter besonderer Berücksich-
tigung der Auswirkungen auf die Aktionäre erstattet.  


Auch hier gibt es ein besonderes Informationsinteresse der Aktionäre. Die Aktionäre ent-
scheiden mit ihrer Stimme, ob die Gesellschaft das Geschäft des Zielunternehmens über-
nimmt oder sie lieber von ihrem Andienungsrecht nach § 47 Gebrauch machen wollen. Da-
bei steht ihnen weder ein Börsenzulassungsprospekt nach der Verordnung (EU) 2017/1129 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der 
beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an ei-
nem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG, 
noch eine Angebotsunterlage, wie sie bei öffentlichen Angeboten nach dem WpÜG verlangt 
wird, zur Verfügung. Daher sieht das Gesetz in Anlehnung an § 8 UmwG vor, dass der 
Vorstand der BMAG einen schriftlichen Bericht zu erstatten hat, in dem die Zieltransaktion, 
der dieser zugrunde liegende Vertrag sowie die Angemessenheit der der Zielgesellschaft 
versprochenen Gegenleistung rechtlich und wirtschaftlich erläutert und begründet werden. 
Dabei ist der wirtschaftliche Wert der Zielgesellschaft nach anerkannten Methoden der Un-
ternehmensbewertung besonders zu berücksichtigen. Eine besondere Bedeutung für den 
Anlegerschutz und das Vertrauen in das BMAG-Modell ist, dass die Zieltransaktion ein Un-
ternehmen betrifft, dass zu den im Börsenzulassungsprospekt der BMAG niedergelegten 
Kriterien passt. Daher ist dieser Aspekt besonders zu erläutern.  
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Wie auch in § 8 Absatz 2 UmwG geregelt, findet nach Satz 4 das Informationsinteresse der 
Aktionäre seine Grenze im schutzwürdigen Interesse der Gesellschaft an der Vertraulich-
keit von Tatsachen, deren Veröffentlichung geeignet ist, einem der beteiligten Rechtsträger 
oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.  


Das nach § 47 Absatz 1 vorgesehene Andienungsrecht der Aktionäre weist die Besonder-
heit auf, dass die Einlegung eines Widerspruchs zu Protokoll bei der Hauptversammlung 
Voraussetzung für die Geltendmachung des Andienungsrechts ist. Daher sieht das Gesetz 
vor, dass im Zuge der Einberufung der Hauptversammlung auf diesen Umstand deutlich 
und gesondert hinzuweisen ist.  


Zusätzlich zu diesem Zustimmungserfordernis zur Zieltransaktion muss die Hauptver-
sammlung gleichzeitig den Unternehmensgegenstand in der Satzung mit einer entspre-
chenden Mehrheit ändern. Die Transaktion bedarf also zusätzlich einer Änderung des Un-
ternehmensgegenstandes und somit der Zustimmung der Hauptversammlung mit Dreivier-
telmehrheit für eine Satzungsänderung. 


Zu Absatz 2  


Diese Regelung soll sicherstellen, dass Aktionäre, die erwägen, von dem Andienungsrecht 
nach § 47 Gebrauch zu machen, Widerspruch zu Protokoll einlegen können. Für die Text-
form ist die Einhaltung der Form nach § 126b erforderlich und ausreichend.  


Flankiert wird diese Vorgabe durch § 44 Absatz 4 Nummer 3, wonach die Satzung der 
Gesellschaft die Möglichkeit vorsehen muss, eine virtuelle Hauptversammlung nach § 118a 
AktG durchzuführen. Bei einer virtuellen Hauptversammlung können die Aktionäre auch 
ohne physische Präsenz Widerspruch zu Protokoll einlegen und so die Möglichkeit zur Gel-
tendmachung des Andienungsrechts wahren. Aber auch wenn der Vorstand von dieser 
Möglichkeit nicht Gebrauch macht (etwa bei einem kleineren Aktionärskreis), ist durch die 
Regelung in Absatz 2 gewährleistet, dass die Aktionäre die Geltendmachung ihres Andie-
nungsrecht sicherstellen können. 


Zu Absatz 3  


Im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zu Strukturänderungen und den Grundsätzen 
des BGH zu ungeschriebenen Hauptversammlungskompetenzen sieht das Gesetz eine 
qualifizierte Mehrheit von drei Viertel des bei der Hauptversammlung vertretenen Grundka-
pitals vor. Da die dissentierenden Aktionäre ein Andienungsrecht haben, aufgrund dessen 
die BMAG verpflichtet ist, die Aktien gegen Erstattung des Einlagebetrags zu übernehmen, 
hilft dieses Quorum auch dahingehend, den sich aus der Geltendmachung dieses An-
spruchs ergebenden Abfluss von Mitteln aus dem Gesellschaftsvermögen zu begrenzen. 


Die Initiatoren (definiert in § 44 Absatz 6) initiieren nicht nur die Gründung einer BMAG , sie 
bestimmen auch das Profil des zu übernehmenden Unternehmens und treffen – als Mitglie-
der der Geschäftsleitung – auch die Auswahlentscheidung bezüglich des zu übernehmen-
den Unternehmens. Ferner haben sie ein besonderes wirtschaftliches Eigeninteresse an 
einem möglichst zeitnahen Zustandekommen der Akquisition. Vor diesem Hintergrund ist 
es in der internationalen Praxis üblich, dass die Initiatoren bei der Entscheidung über die 
Zieltransaktion kein Stimmrecht haben.  


Es ist sachgerecht, dass nur den übrigen Aktionären bei diesem Beschluss ein Stimmrecht 
zusteht. Daher sieht Absatz 3 entsprechend der geschilderten internationalen Praxis und in 
Übereinstimmung der Empfehlungen der IOSCO vor, dass die Initiatoren im Sinne von § 45 
Absatz 3 kein Stimmrecht haben. 
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Zu § 47 (Andienungsrecht der Aktionäre; Zulässigkeit der Einlagenrückgewähr) 


Zu Absatz 1 


Für den Aktionärsschutz und die Bereitschaft der Anleger, bei einer BMAG Aktien zu zeich-
nen, ist es für die Aktionäre, die der konkreten Zieltransaktion nicht zustimmen, essentiell, 
dass sie ihre Einlage grundsätzlich zurückerhalten. 


Dies soll durch die Möglichkeit geschehen, dass die Aktionäre die der Gesellschaft aufgrund 
der Einlageverpflichtung gezahlten Gelder - einschließlich eines etwaig gezahlten Aufgelds 
(sogenanntes Agio) - gegen Rückübertragung der Aktien zurückerhalten können. In der in-
ternationalen Praxis ist ein derartiges Andienungsrecht ein fester Bestandteil von SPAC-
Transaktionen.  


Entsprechend regelt Absatz 1 ein derartiges Andienungsrecht. Da es widersprüchlich wäre, 
das Andienungsrecht geltend zu machen, wenn der Aktionär für die Zieltransaktion ge-
stimmt hat, sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die gegen die Zieltransaktion gestimmt 
haben und auf der Hautversammlung Widerspruch zu Protokoll erklärt haben. Wie stets, 
besteht auch die Möglichkeit, den Widerspruch auch durch einen Bevollmächtigten einle-
gen zu lassen. Dies kann auch im Wege einer Präsenz-Hauptversammlung geschehen, so 
dass es nicht unbedingt eine virtuelle Hauptversammlung sein muss. Durch die Regelung 
in § 46 Absatz 2 ist sichergestellt, dass die Gesellschaft den Aktionären einen Vertreter zur 
Verfügung stellt.  


Zu Absatz 2 


Gemäß § 71 Absatz 1 Nummer 8 AktG ist der Erwerb von eigenen Aktien auf ein Zehntel 
des Grundkapitals beschränkt. Diese Grenze ist für die Praktikabilität des in Absatz 1 gere-
gelten Andienungsrechts zu eng. Daher sieht Absatz 2 vor, dass die Obergrenze nicht zehn, 
sondern 30 Prozent des Grundkapitals beträgt. Ergänzend wird bei § 71 Absatz 1 Nummer 
3 Aktiengesetz die Aufzählung der Abfindungen, bei denen ein Erwerb eigener Aktien er-
laubt ist um den Verweis auf § 47 Absatz 2 ergänzt. Da es hierbei um die Bedienung eines 
gesetzlich vorgesehenen Abfindungsrechts geht, ist diese Regelung mit Artikel 60 der EU-
Richtlinie 2017/1132 vereinbar.  


Zu Absatz 3 


Hier wird klargestellt, dass auch die Vorgaben zur Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung 
einschließlich der Vorgaben der Rechtsprechung zur verdeckten Sacheinlage und zum so-
genannten Hin- und Herzahlen der Erfüllung der Ansprüche der Aktionäre aus dem Andie-
nungs-recht nicht entgegenstehen. 


Zu § 47a (Aktienoptionen) 


Bei SPACs ist in der internationalen Praxis die Ausgabe von Bezugsrechten, insbesondere 
in Form von sogenannten selbstständigen Optionsscheinen üblich, insbesondere als Anreiz 
für die Initiatoren, erfolgreich eine Zieltransaktion zu realisieren. Die Regelung stellt klar, 
dass die Begebung derartiger Optionsrechte auch bei der BMAG zulässig ist, wobei die 
Grenzen von § 9 Absatz 1 AktG zu beachten sind.  


Die Vorschrift des Absatzes 2 regelt, dass die in § 193 Absatz 2 Nummer 4 AktG vorgese-
hene zwingende Wartezeit von mindestens vier Jahren bis zur erstmaligen Ausübung der 
Optionsrechte bei der BMAG keine Anwendung findet. Diese Wartezeit passt nicht zum 
Konzept des Prozesses bei der BMAG, der auf eine zügige Durchführung der Zieltransak-
tion ausgerichtet ist. 







 - 121 -   


 


Zu § 47b (Beendigung der Börsenmantelaktiengesellschaft; Auflösung; 
Abwicklung) 


Zu Absatz 1 


Hier werden die Folgen des Ablaufs der Frist für das Verfasstsein in der Rechtsform einer 
BMAG nach § 45 Absatz 3 geregelt. Es wird klargestellt, dass wenn innerhalb dieser Frist 
keine Zieltransaktion von wesentlichem Umfang durchgeführt wurde, ein solcher Fristablauf 
ein zwingender Auflösungsgrund ist, so dass die Liquidation der Gesellschaft eingeleitet 
wird. Die Durchführung einer Zieltransaktion ist nur dann wesentlich und verhindert das 
Entstehen eines Auflösungsgrunds durch Fristablauf, wenn das Volumen mindestens 20 
Prozent des Werts der Einlagen einschließlich eines etwaigen Aufgelds erreicht.  


Ferner ist geregelt, dass der Fristablauf auch einen Grund für einen Widerruf der Börsen-
zulassung nach § 39 Absatz 1 darstellt. Da nach § 39 Absatz 1 der Widerruf im Ermessen 
der Zulassungsstelle steht, bedeutet dies nicht, dass die Zulassung zwingend widerrufen 
wird bzw. zu widerrufen ist, sondern stellt klar, dass die Zulassungsstelle in diesem Fall die 
Möglichkeit hat, die Zulassung zu widerrufen.  


Wurde eine Zieltransaktion durchgeführt und dabei auch das Andienungsrecht der Aktio-
näre nach § 47 Absatz 1 bedient, dann hat die BMAG das mit ihrem spezifischen Unterneh-
mensgegenstand erfolgte Ziel erreicht. Entsprechend gibt es für die besonderen, auf diesen 
spezifischen Gegenstand zielenden Vorgaben für die BMAG keinen Bedarf mehr. Entspre-
chend führt in dieser Konstellation der Fristablauf dazu, dass die Gesellschaft als gewöhn-
liche Aktiengesellschaft im Sinne von § 1 AktG fortgeführt wird und die in diesem Abschnitt 
zum Börsengesetz geregelten Besonderheiten nicht mehr gelten. Ähnlich wie bei der Un-
ternehmergesellschaft haftungsbeschränkt handelt es sich bei diesem Übergang um keinen 
Formwechsel im Sinne des Umwandlungsgesetzes. 


Hiervon zu unterscheiden ist die Änderung des Geschäftsgegenstands im Zuge der Durch-
führung der Zieltransaktion. Die damit verbundene Satzungsänderung muss grundsätzlich 
bereits zusammen mit dem Beschluss über die Zieltransaktion erfolgen. Dies ergibt sich 
aus den allgemeinen Vorgaben im AktG.  


Die Anwendung der Gesetze über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bleibt unberührt. 


Zu Absatz 2 


Diese Regelung eröffnet die Möglichkeit auch vor Ablauf der Frist nach § 44 Absatz 3 mit 
satzungsändernder Mehrheit nach Maßgabe von § 179 Absatz 1 AktG zu beschließen, dass 
die Rechtsform der BMAG aufgegeben und die Gesellschaft als gewöhnliche Aktiengesell-
schaft fortgeführt wird. Soweit die Zieltransaktion einschließlich der Bedienung des Andie-
nungsrechts durchgeführt wurde ist eine solche Fortführung auch folgerichtig.  


Wenn eine Mehrheit der Aktionäre die Gesellschaft fortführen will, obwohl keine Zieltrans-
aktion mehr angestrebt werden soll oder der Ablauf der Höchstfrist nach § 44 Absatz 3 
droht, kann ebenfalls mit satzungsändernder Mehrheit beschlossen werden, die Gesell-
schaft in Form einer Aktiengesellschaft ohne die besonderen BMAG-spezifischen Modifika-
tionen fortzuführen. Mit der Fortführung als gewöhnliche Aktiengesellschaft entfällt der An-
lass für die Verwahrung auf dem Treuhandkonto. Daher ist dem Antrag auf Eintragung der 
Satzungsänderung eine Bestätigung der Einzahlung der Gelder vom Treuhandkonto nach 
§ 45 Absatz 2 auf die Gesellschaft zur freien Verfügung des Vorstands beizufügen. Da in 
dieser Konstellation auch der Anlass für die Börsennotierung entfällt, ist in diesem Fall mit 
dem Beschluss zwingend ein Antrag auf Widerruf der Zulassung zum Handel am regulierten 
Markt nach § 39 Absatz 3 zu verbinden. Die entsprechende Anwendung der Vorgaben des 
§ 39 Absatz 3 für ein solches Delisting umfasst insbesondere auch ein öffentliches Angebot 
an die Aktionäre, bei dem die Gegenleistung nicht unter dem Ausgabebetrag der Aktien bei 
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der Gründung (zuzüglich eines etwaigen Aufgelds) liegen darf. Damit wird für einen ange-
messenen Schutz der Aktionäre Sorge getragen. 


Die Anwendung der Gesetze über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bleibt unberührt.  


Zu Absatz 3 


Eine BMAG betreibt kein operatives Geschäft und hat dementsprechend typischerweise 
nur eine geringe Zahl an Gläubigern mit verhältnismäßig geringen Forderungen. Auf der 
anderen Seite haben die Aktionäre ein Interesse an der möglichst zeitnahen Verteilung des 
Vermögens. 


Daher gibt es in dieser Konstellation für das grundsätzlich nach § 272 Absatz 1 AktG zwin-
gend vorgesehene Sperrjahr keinen Anlass. Eine abweichende Regelung erscheint ange-
zeigt. Abweichend von § 272 Absatz 1 AktG darf danach die Vermögensverteilung bereits 
erfolgen, nachdem mindestens zwei Monate verstrichen sind, nachdem der Aufruf an die 
Gläubiger bekannt gemacht worden ist. 


Zu Artikel 12 (Änderung des Vermögensanlagengesetzes) 


Zu Nummer 1 


Es wird auf die Begründung zu Artikel 5 Nummer 3 verwiesen. 


Zu Nummer 2 


Im Zuge der Digitalisierung soll die Meldung nach § 9 Absatz 2 Satz 3 elektronisch über 
das Melde- und Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt erfolgen. Für diese Meldungen 
wird damit nachvollzogen, was gemäß § 14 Absatz 4 bereits für Prospekte und andere Do-
kumente gilt. 


Zu Nummer 3 


Auch die Meldungen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 sollen elektronisch über das Melde- und 
Veröffentlichungssystem der Bundesanstalt eingereicht werden. Dies ist auch bereits in vie-
len Fällen Praxis. 


Zu Nummer 4 


Die Ergänzung entspricht den Änderungen im Wertpapierhandelsgesetz und ermöglicht der 
Bundesanstalt im Rahmen von Auskunfts- und Vorlageersuchen eine Informationsübermitt-
lung in elektronischer Form zu verlangen. Im Fall, dass ein Adressat beim Melde- und Ver-
öffentlichungssystem der Bundesanstalt angemeldet ist, kann diese zudem die Einreichung 
auf diesem Wege verlangen. Zudem kann die Bundesanstalt das Format festlegen.  


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


Die Ergebnisse der Prüfungen sollen der Bundesanstalt nicht mehr schriftlich, sondern 
elektronisch und in einem von ihr bestimmbaren Format übermittelt werden. Die Bundes-
anstalt kann verlangen, dass dies über ihr Melde- und Veröffentlichungssystem erfolgt. 


Zu Buchstabe b 


Durch den Wegfall der Verpflichtung zur Unterzeichnung des Berichts durch den Prüfer wird 
die nun zwingend vorgegebene elektronische Kommunikation erleichtert. Eine qualifizierte 
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elektronische Signatur ist nicht erforderlich, ausreichend ist die Bezeichnung des verant-
wortlichen Prüfers. 


Zu Artikel 13 (Änderung des Aktiengesetzes) 


Zu Nummer 1 (Änderung des § 10 AktG) 


Mit der Änderung des § 10 AktG wird das deutsche Recht für elektronische Aktien geöffnet, 
und zwar für elektronische Namensaktien, die in ein zentrales Register gemäß § 12 eWpG 
oder in ein Kryptowertpapierregister gemäß § 16 eWpG eingetragen sind, und für elektro-
nische Inhaberaktien, die in ein zentrales Register gemäß § 12 eWpG eingetragen sind (s. 
hierzu nachstehende Begründung zur Änderung in § 10 Absatz 1 AktG). 


Aktiengesellschaften sollen also künftig die Wahl haben, ob sie ihre Anteile herkömmlich 
als verbriefte Aktien oder als elektronische Aktien im Sinne des Gesetzes über elektroni-
sche Wertpapiere begeben. Elektronische Aktien unterscheiden sich von herkömmlichen 
Aktien lediglich dadurch, dass sie nicht verbrieft sind, sondern stattdessen in ein elektroni-
sches Wertpapierregister eingetragen werden. Durch Eintragung in ein zentrales Register 
gemäß § 12 eWpG entstehen Zentralregisteraktien (vgl. Begriffsbestimmung in § 4 Ab-
satz 2 eWpG), durch Eintragung in ein Kryptowertpapierregister gemäß § 16 eWpG entste-
hen Kryptoaktien (vgl. Begriffsbestimmung in § 4 Absatz 3 eWpG).  


Die neuen elektronischen Aktien werden also keine eigene Aktienart bilden. Ein Unter-
schied in der Praxis mag allenfalls darin liegen, dass sie auf verschiedenen Märkten oder 
unterschiedlichen Plattformen gehandelt werden könnten. Das Verhältnis zwischen Gesell-
schaft und Aktionär hingegen wird sich dabei nicht verändern. 


Die Formulierung „auf Namen lauten“ passt auch auf elektronische Aktien; es ist eine tech-
nologieneutrale Bezeichnung und erfordert keine schriftliche Nennung des Aktionärs auf 
dem Wertpapier. Auch der Schutzzweck der Norm gebietet keine zwingende Schriftform. 
Kennzeichnendes Wesensmerkmal der Namensaktie ist, dass die Gesellschaft über die 
Identität des Aktionärs informiert ist. Da dies durch eine Registereintragung auf vergleich-
bare Weise erreicht werden kann wie mit einer schriftlichen Aktienurkunde, ist diesem 
Schutzzweck genügt. Dieser Mechanismus liegt auch dem elektronischen Handel mittels 
Sammelverwahrung zu Grunde. Auch hier wird der Aktionär nicht schriftlich auf der Urkunde 
genannt, sondern er ergibt sich im Wege des Blankoindossaments nur mittelbar. 


Zu Buchstabe a 


Elektronische Inhaberaktien sollen nur als Zentralregisteraktien zulässig sein. Dagegen sol-
len elektronische Namensaktien sowohl als Zentralregisteraktien als auch als Kryptoaktien 
in Einzeleintragung ausgegeben werden dürfen. Hiermit wird der Entwicklung der vergan-
genen Jahre Rechnung getragen, dass Namensaktien international zum vorherrschenden 
Modell der Anteilsbegebung geworden sind. 


Eine etwaige Öffnung für mittels der Blockchain-Technologie oder vergleichbarer Techno-
logien begebene Inhaberaktien soll aus den oben im Allgemeinen Teil der Begründung un-
ter Ziffer II. erörterten Gründen zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert werden, wenn die 
Verhandlungen zu der EU-Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung abgeschlossen sind.  


Bei Namensaktien ergibt sich der wirtschaftlich Berechtigte regelmäßig aus dem Aktienre-
gister, so dass es aus Sicht der Geldwäscheüberwachung nicht problematisch ist, dass 
Krypto-Namensaktien in Einzeleintragung nicht auf intermediärsgeführten Depotkonten ver-
bucht werden müssen.  
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Zudem wäre hier sichergestellt, dass ein direkter Kontakt der Emittenten zu den Aktionären 
über das Aktienregister beibehalten wird, was neben der Bekämpfung der Geldwäsche 
auch für die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie von Bedeutung sein kann. 


Zu Buchstabe b 


Der neue § 10 Absatz 6 Satz 1 AktG stellt klar, dass für die Einführung elektronischer Aktien 
in der Satzung die Verbriefung auszuschließen ist. Indem die Verbriefung dabei nur teil-
weise ausgeschlossen wird, kann es auch einen Mischbestand (mit teils verbrieften, teils 
registereingetragenen Aktien) geben. Nach dem neuen § 10 Absatz 6 Satz 2 AktG muss 
die Entscheidung für Kryptoaktien ausdrücklich in der Satzung erfolgen. Denn die neuen 
Technologien sind zumindest derzeit vielen Menschen noch nicht hinreichend vertraut und 
es könnten ggf. Vorbehalte gegenüber Kryptoaktien bestehen. Wenn also die Satzung nur 
allgemein die Eintragung in ein elektronisches Register zulässt, dann kann damit nur ein 
zentrales Register gemeint sein.  


Zu Nummer 2 (Änderung des § 12 AktG) 


Zu Buchstabe a 


Aufgrund des geänderten Inhalts der Norm ist auch die Überschrift anzupassen.  


Zu den Buchstaben b und c 


Mehrstimmrechtsaktien, die über den Anteil am Grundkapital hinausgehende Stimmrechte 
gewähren, sollen im deutschen Aktienrecht wieder ermöglicht werden. Dafür soll zunächst 
das grundsätzliche Verbot in § 12 Absatz 2 AktG aufgehoben werden. Zugleich wird zum 
Ausdruck gebracht, dass eine Ausgabe von Mehrstimmrechtsaktien nur innerhalb der ge-
setzlich vorgesehenen Grenzen möglich ist. 


Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich 
am 1. Mai 1998 (KonTraG, BGBl. I 1998 S. 786) sind Mehrstimmrechte nach § 12 Absatz 2 
AktG unzulässig. Die nach der Aktienrechtsreform 1965 noch – wenn auch sehr einge-
schränkt – bestehende Möglichkeit, Mehrstimmrechtsaktien mit Genehmigung auszuge-
ben, wurde aufgehoben. Zugleich wurde das Erlöschen bestehender Mehrstimmrechte zum 
1. Juni 2003 angeordnet, sofern nicht die Hauptversammlung bereits zuvor ihre Beseitigung 
oder aber ihre Fortgeltung beschlossen hatte (§ 5 des Einführungsgesetzes zum Aktienge-
setz (EGAktG)). Erklärtes Ziel des KonTraG war es, in Übereinstimmung mit den Erwartun-
gen des Kapitalmarkts eine Übereinstimmung zwischen Stimmrechtseinfluss und Anteilsei-
gentum herzustellen („one share – one vote“) und die Eigentümerkontrolle zu stärken (vgl. 
Bundestagsdrucksache 13/9712, S. 12).  


Das Für und Wider von Mehrstimmrechten hat auch in der Folge in der rechtspolitischen 
Diskussion Beachtung gefunden. Dabei wurde zunächst insbesondere die Abschaffung von 
Mehrstimmrechtsaktien auch für nichtbörsennotierte Aktiengesellschaften in Frage gestellt. 
Hier bestehe nicht die Gefahr einer Beeinträchtigung des Kapitalmarkts, so dass geringere 
Anforderungen zu stellen seien und den Gesellschaften mehr Gestaltungsfreiheit gegeben 
werden könne (vgl. Bayer, Gutachten für den 67. Deutschen Juristentag, E 109; Habersack, 
AG 2009, 1, 10 f; Hüffer/Koch, AktG, 16. Aufl. 2022, § 12 Rn. 8). Weitergehend wurden 
auch mit Blick auf einen Börsengang „sinnvoll ausgestaltete Mehrstimmrechte“ als Vorteil 
für die Eigenkapitalgewinnung angesehen (Bayer/Hoffmann, AG 2008, R 464, R 466). 
Wenn den Gründern durch Mehrstimmrechte ein bestimmtes Maß an Macht und Einfluss 
über die Geschäftsstrategie gesichert bliebe, steige die Bereitschaft, über den Kapitalmarkt 
Eigenkapital zu akquirieren. 


Aktuell wird aus der Unternehmenspraxis, insbesondere aus dem Bereich der Start-ups und 
Wachstumsunternehmen, vermehrt ein Bedürfnis nach Mehrstimmrechtsaktien geltend 
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gemacht. Die Unternehmen benötigten für ihr Wachstum Eigenkapital, scheuten allerdings 
insbesondere bei innovativem Geschäftsmodell mit spezifischem Knowhow einen Börsen-
gang, da Gründer und Ideengeber damit Einfluss und Kontrolle über die strategische Aus-
richtung des Unternehmens aufgeben müssten. Andere Rechtsordnungen ließen demge-
genüber Mehrstimmrechte zu, über die die Gründer auch nach einer erheblichen Aufnahme 
von Eigenkapital die strategische Kontrolle über das Unternehmen behielten und es mit 
langfristiger Perspektive führen könnten. Letztlich bestehe damit ein Wettbewerbs- und 
Standortnachteil für Deutschland, der dazu führe, dass es Wachstumsunternehmen entwe-
der an Investitionskapital und damit Innovations- und Wachstumsmöglichkeiten fehle oder 
aber der Weg über ausländische Rechtsformen bzw. Auslandslistings gewählt werde (vgl. 
DAI, Auslandslistings von BioNTech, CureVac & Co., 2021, S. 10, 38 f.; Deutsche Börse 
Group, Strategien zur nachhaltigen Finanzierung der Zukunft Deutschlands, 2021, S. 39 ff). 
Gleichzeitig entgingen Anlegern Investitionschancen. 


Gefordert wird daher, es der Satzung zu überlassen, Stimmrechtsdifferenzierungen auch in 
Form von Mehrstimmrechten zu ermöglichen. Die nach Aktienrecht zulässige Ausgabe 
stimmrechtsloser Vorzugsaktien sei häufig auch bei geschlossenen Finanzierungsrunden 
keine Alternative. Kapitalgeber forderten eine Möglichkeit der Einflussnahme und, auch mit 
Blick auf einen etwaigen Exit nach einem Börsengang, Aktien mit Stimmrecht (Oxera/Ka-
serer, Wie können Börsengänge für Start-ups in Deutschland erleichtert werden? Internati-
onaler Vergleich und Handlungsempfehlungen, 2021, S. 22).  


Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, dass Kapitalmärkte Mehrstimmrechte nicht grund-
sätzlich ablehnen und bei einem erstmaligen öffentlichen Angebot von Wertpapieren an der 
Börse (Initial Public Offering (IPO)) keine allgemeine Erwartung einer Korrelation von Kapi-
taleinsatz und Stimmrecht mehr angenommen werden kann (vgl. etwa Cremers/Lauter-
bach/Pajuste, ECGI Working Paper No 550/2018, August 2022). Mehrere Länder wie bei-
spielsweise Schweden blicken dabei auf eine lange Tradition von Mehrstimmrechtsaktien 
zurück. In den USA wird eine steigende Zahl von IPOs (insbesondere von Unternehmen 
aus dem Start-up- und Technologiebereich) mit Mehrstimmrechtsaktien beobachtet, ohne 
dass dies automatisch zu einer niedrigeren Bewertung führen würde (Cremers/Lauter-
bach/Pajuste, a.a.O.; Oxera/Kaserer, a.a.O., S. 20 f.; Abschlussbericht der Technical Ex-
pert Stakeholder Group zu KMU „Empowering EU Capital Markets for SMEs“, S. 33). 


Auch im regulatorischen Bereich zeigt sich im internationalen Vergleich eine zunehmende 
Flexibilisierung. Mehrere Länder auch in der EU haben erst kürzlich ihre börsenrechtlichen 
Regeln gelockert oder gesellschaftsrechtlich Mehrstimmrechtsaktien zugelassen, andere, 
wie etwa Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich, diskutieren im Rahmen von Re-
formbestrebungen über die erweiterte Zulassung von Mehrstimmrechtsstrukturen, insbe-
sondere auch nach dem Börsengang.  


Und auch auf EU-Ebene zeigt sich ein Wandel: Die Europäische Kommission hat am 7. De-
zember 2022 den Entwurf eines „Listing Act“ verabschiedet. Ziel des „Listing Acts“ ist es, 
öffentliche Kapitalmärkte für Unternehmen in der EU attraktiver zu gestalten und den Zu-
gang von KMU zu Kapital zu erleichtern. Das Paket enthält u. a. den Vorschlag für eine 
Richtlinie über Strukturen mit Mehrstimmrechtsaktien in Gesellschaften, die eine Zulassung 
ihrer Anteile zum Handel an einem KMU-Wachstumsmarkt beantragen (COM(2022) 761 
final). Hintergrund des Vorschlags ist die Beobachtung, dass Gesellschaften für ihr Wachs-
tum Eigenkapital benötigten, die Gründer insbesondere von KMU und Start-ups aber aus 
Sorge vor einem Verlust der Kontrolle über das Unternehmen von einem Börsengang ab-
sehen. Mehrstimmrechte seien vor diesem Hintergrund ein effektiver Mechanismus, die Un-
ternehmenskontrolle behalten zu können. Daneben müssten Schutzmechanismen für Min-
derheitsaktionäre und die Gesellschaftsinteressen vorgesehen werden, die der Richtlinien-
entwurf teilweise zwingend, teilweise optional vorgibt. Der Anwendungsbereich des Richtli-
nienentwurfs ist auf Aktiengesellschaften beschränkt, die eine Zulassung zu einem KMU-
Wachstumsmarkt anstreben, und zielt auf eine Mindestharmonisierung zur Ermöglichung 
von Mehrstimmrechtsaktien in diesem Bereich. Eine Begrenzung auf bestimmte 
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Unternehmensgrößen, Start-ups oder Wachstumsunternehmen enthält der Richtlinienvor-
schlag nicht. Auf einem KMU-Wachstumsmarkt müssen bereits nach der Definition (ledig-
lich) mindestens 50 Prozent der zugelassenen Emittenten KMU sein (vgl. § 48a BörsG). 


Das deutsche Börsenrecht verbietet Mehrstimmrechtsstrukturen und die Zulassung von Ak-
tien mit Mehrstimmrechten nicht, so dass Mehrstimmrechtsaktien ausländischer Gesell-
schaften hier bereits am Kapitalmarkt gehandelt werden können.  


Um Innovationen zu stärken und Anreize für eine Eigenkapitalgewinnung über den Kapital-
markt zu setzen, sollen die eingangs dargestellten Entwicklungen sowie die veränderten 
Bedürfnisse und Erwartungen auch Eingang in das deutsche Aktienrecht finden und Mehr-
stimmrechtsaktien gesellschaftsrechtlich zugelassen werden, und zwar neben der Aktien-
gesellschaft ebenso auch für die SE (Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des 
Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. I 294 
S. 1)) und die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA, § 278 Absatz 3 AktG).  


Die Wiederzulassung von Mehrstimmrechtsaktien soll dabei um konkrete Vorgaben in 
§ 135a AktG-E zum Anleger- und Minderheitenschutz ergänzt werden, damit insbesondere 
der Schutz der Investoren, der Aktionäre ohne Mehrstimmrechte und der Kapitalmärkte ge-
währleistet bleibt (s. hierzu im Einzelnen sogleich unter Nummer 9). Denn auch wenn nach 
den internationalen Erfahrungen Investoren Aktien mit Mehrstimmrechten keineswegs 
grundsätzlich ablehnen und Mehrstimmrechtsaktien beim Börsengang nicht grundsätzlich 
mit einer geringeren Bewertung verbunden werden, schwächt das überproportionale 
Stimmrecht die Rechte der Aktionäre ohne Mehrstimmrechte und damit die Eigentümerkon-
trolle. Die Inhaber von Mehrstimmrechten haben einen Einfluss, der nicht ihrer Kapital- und 
Risikobeteiligung entspricht. Sie tragen damit ein verhältnismäßig geringeres Risiko beim 
Scheitern des Unternehmens, zudem sind Missbräuche und Interessenkonflikte denkbar. 
Daher ist es angezeigt, Mehrstimmrechte in der Ausgestaltung nicht uneingeschränkt zu-
zulassen, sondern mit gesetzlichen Schutzvorkehrungen zu verbinden. 


Zu Nummer 3 (Änderung des § 13 AktG) 


Der neue Satz 4 stellt klar, dass bei elektronischen Aktien keine Unterzeichnung, auch 
keine Unterzeichnung elektronischer Art, stattfindet. Denn der Zweck der Unterschrift bei 
verkörperten Urkunden ist die erhöhte Fälschungssicherheit bei umlauffähigen Wertpapie-
ren. Aus diesem Grund wird zumindest in Teilen der Literatur § 13 AktG bei Globalurkunden 
für nicht anwendbar gehalten oder mangels Zirkulation zumindest die Notwendigkeit eines 
besonderen Fälschungsschutzes bezweifelt. Einträge in einem zentralen Register oder – 
bei Kryptowertpapieren – in mittels der Blockchain oder vergleichbarer Technologie geführ-
ten Kryptowertpapierregistern sind de facto keinesfalls weniger fälschungssicher als eine 
unterschriebene Urkunde. Insbesondere hat die registerführende Stelle gemäß § 7 eWpG 
ein elektronisches Wertpapierregister so zu führen, dass Vertraulichkeit, Integrität und Au-
thentizität der Daten gewährleistet sind, und die erforderlichen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen zu treffen, um einen Datenverlust oder eine unbefugte Datenverän-
derung über die gesamte Dauer, für die das elektronische Wertpapier eingetragen ist, zu 
verhindern 


Zu Nummer 4 (Änderung des § 67 AktG) 


Bei Ausgabe von Namensaktien muss die Aktiengesellschaft ein Aktienregister führen. In 
dieses sind nach § 67 Absatz 1 Satz 1 AktG Name, Geburtsdatum, Postanschrift und elekt-
ronische Adresse des Aktionärs einzutragen. Festzuhalten sind zudem Stückzahl oder Ak-
tiennummer sowie bei Nennbetragsaktien der entsprechende Betrag, der auf den Aktionär 
entfallenden Aktien. Die Pflicht zur Führung des Aktienregisters bedeutet aber nicht, dass 
die Aktiengesellschaft automatisch über die Identität des Aktionärs informiert sein muss. 
Vielmehr ist der Aktionär nach § 67 Absatz 1 Satz 2 AktG verpflichtet, der Gesellschaft die 
nach Satz 1 notwendigen Angaben mitzuteilen. Tut er das nicht, kann er nach § 67 Absatz 2 
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Satz 1 AktG keine Rechte aus seinen Aktien herleiten. Für börsennotierte Gesellschaften 
ist dies in der Praxis irrelevant, da die Meldung für normale Aktien automatisch über das 
elektronische Handelssystem beziehungsweise den Verwahrer der Aktie (in erster Linie die 
Clearstream Banking AG) erfolgt. Da diese Möglichkeit für elektronische Aktien jedenfalls 
nicht automatisch besteht, soll gesetzlich geregelt werden, dass in diesen Fällen ein Mel-
desystem durch die Aktiengesellschaft einzurichten ist. Dies kann die Gesellschaft nur 
durch Zusammenarbeit mit der registerführenden Stelle des zentralen Registers oder des 
Kryptowertpapierregisters erreichen.  


Da in der Praxis das Aktienregister elektronisch von externen Dienstleistern geführt wird, 
ist die Gesellschaft verpflichtet, die Dienstleister damit zu beauftragen, damit die entspre-
chenden Meldungen erfolgen können. 


Zu Nummer 5 (Änderung des § 96 AktG) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Bei einer früheren Änderung ist der wieder 
einzufügende Zeilenumbruch versehentlich entfallen.  


Zu Nummer 6 (Änderung des § 123 AktG) 


 Mit der Änderung erfolgt eine Angleichung an die Definition des Nachweisstichtags gemäß 
Artikel 1 Nummer 7 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 der Kommission vom 
3. September 2018 zur Festlegung von Mindestanforderungen zur Umsetzung der Bestim-
mungen der Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf die Identifizierung der Aktionäre, die Informationsübermittlung und die Erleichterung der 
Ausübung der Aktionärsrechte. Eine materielle Änderung der Frist ist hiermit nicht verbun-
den. Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur 
Ausübung des Stimmrechts bei Inhaberaktien ist gemäß § 123 Absatz 4 Satz 1 AktG in 
Verbindung mit § 67c Absatz 3 AktG sowie Artikel 5 und Tabelle 4 der Durchführungsver-
ordnung u.a. der Nachweisstichtag anzugeben. In Tabelle 4 heißt es unter B.1 zwar „Auf-
zeichnungsdatum“, aus der einheitlichen englischen Sprachfassung („record date“) ist je-
doch ersichtlich, dass es sich hierbei um ein Übersetzungsversehen handelt und der Nach-
weisstichtag im Sinne von Artikel 1 Nummer 7 der Durchführungsverordnung gemeint ist. 
Um den nach deutschem Recht relevanten Nachweisstichtag (Beginn des 21. Tages vor 
der Versammlung) im Einklang mit der Durchführungsverordnung korrekt anzugeben, muss 
in der Tabelle der vorherige Tag (Geschäftsschluss des 22. Tages) eingetragen werden. 
Da sich die Informationen in den in Artikel 1 Nummer 7 der Durchführungsverordnung ge-
nannten Büchern in der juristischen Sekunde zwischen Geschäftsschluss (24:00 Uhr) und 
Beginn des nächsten Tages, jeweils am Sitz der Gesellschaft, nicht ändern, enthält die gel-
tende Rechtslage zwar keinen rechtlichen Widerspruch. Dennoch ist hiermit die Gefahr von 
Missverständnissen und Erschwerungen für die Praxis verbunden, denen mit der Anglei-
chung begegnet werden soll. 


Zu Nummer 7 (Änderung des § 129 AktG) 


Die Änderung des § 129 Absatz 1 Satz 2 AktG sieht vor, dass bei Mehrstimmrechtsaktien 
auch die Angabe der auf diese entfallenden Stimmen im Teilnehmerverzeichnis erforderlich 
ist. Das Verzeichnis dient der Erleichterung der Durchführung der Hauptversammlung. Kon-
kret bedeutet dies, dass auf der Grundlage des Teilnehmerverzeichnisses die Beschluss-
fähigkeit festgestellt werden kann und insbesondere auch Abstimmungsergebnisse im 
Wege des Subtraktionsverfahrens ermittelt werden können. Vor diesem Hintergrund stellt 
die Änderung sicher, dass die Mehrstimmrechte über das Teilnehmerverzeichnis nachvoll-
zogen werden können. 
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Zu Nummer 8 (Änderung des § 130 AktG) 


Anschließend an die Änderung des § 129 Absatz 1 Satz 2 AktG soll auch § 130 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 AktG angepasst werden, der die Feststellung über die Beschlussfassung 
bei börsennotierten Gesellschaften betrifft. Die Änderung sorgt dafür, dass in der notariellen 
Niederschrift über das Beschlussergebnis die auf der Grundlage der Mehrstimmrechte ab-
gegebenen Stimmen nachvollzogen werden können. 


Zu Nummer 9 (Einfügung eines § 135a AktG) 


§ 135a AktG-E soll die gesetzlichen Grenzen, innerhalb derer Mehrstimmrechte vorgese-
hen werden können, sowie die Mehrheitserfordernisse für ihre Einführung festlegen. Die 
Regelung sieht Schutzmechanismen vor, die für börsennotierte Gesellschaften und Gesell-
schaften, deren Aktien in den Handel zum Freiverkehr einbezogen sind, noch erweitert wer-
den. Zudem soll es ermöglicht werden, in der Satzung weitergehende Anforderungen zu 
Mehrstimmrechtsaktien vorzusehen. 


Zu Absatz 1 


Satz 1 enthält klarstellend das Erfordernis einer Satzungsregelung. Mehrstimmrechtsaktien 
bilden eine eigene Gattung, so dass insbesondere die in § 23 Absatz 3 Nummer 4 AktG 
vorgesehenen Angaben in die Satzung aufzunehmen sind. Gleichzeitig wird geregelt, dass 
nur Namensaktien mit Mehrstimmrechten ausgestattet werden dürfen. Dies trägt unter an-
derem dem Gedanken Rechnung, dass Mehrstimmrechte nach dem Sinn und Zweck der 
Neuregelung gerade bestimmten Personen zustehen sollen, deren Einfluss auf die Ausrich-
tung und Strategie nach dem Willen der Gesellschafter gestärkt werden soll. Es ist davon 
auszugehen, dass regelmäßig eine Vinkulierung vorgenommen werden wird, mit der die 
Übertragung der Mehrstimmrechtsaktie an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden wird 
(§ 68 Absatz 2 AktG). Die Regelung steht zudem im Einklang mit der in Absatz 2 Satz 1 
vorgesehenen Einschränkung, dass die Mehrstimmrechte nach Börsengang im Fall der 
Übertragung der Aktie erlöschen (hierzu sogleich).  


Im Grundansatz soll eine flexible Ausgestaltung der Mehrstimmrechte ermöglicht werden, 
damit den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Unternehmen Rechnung getragen 
werden kann. So ist etwa hinsichtlich des Personenkreises, der Inhaber der Mehrstimm-
rechtsaktien sein kann, keine gesetzliche Einschränkung vorgesehen. Zwar wird teilweise 
vorgeschlagen, Mehrstimmrechtsaktien allein zugunsten von Gründern oder von Aktionä-
ren zuzulassen, die zugleich Mitglied des Vorstands sind. Eine solche Eingrenzung dürfte 
allerdings nicht den Bedürfnissen der Praxis entsprechen. So ist denkbar, dass ein maß-
geblicher Ideengeber, dessen Anteile mit Mehrstimmrechten ausgestattet werden sollen, 
erst nachträglich in den Aktionärskreis eingetreten ist. Auch in diesem Fall sollte die Ge-
währung von Mehrstimmrechten möglich sein, ohne dass zwingend eine Neugründung er-
folgen müsste. Zudem sind maßgebliche Ideengeber nicht stets Mitglied des Vorstands, so 
dass keine gesetzliche Begrenzung auf inhabergeführte Gesellschaften erfolgen sollte. 
Über die Öffnung in Absatz 3 ist sichergestellt, dass die Satzung hier die für die jeweilige 
Gesellschaft passenden Modalitäten festlegen kann. 


In gleicher Weise wird auch davon abgesehen, ein festes Stimmverhältnis vorzugeben. 
Dies ermöglicht es zugleich, in der Satzung Aktien mit unterschiedlich hohen Mehrstimm-
rechten vorzusehen und so mehrere Gattungen von Mehrstimmrechtsaktien zu schaffen, 
wie sie teilweise im Ausland (etwa in den USA) verbreitet sind. 


Zur Sicherung des Minderheiten- und Anlegerschutzes soll allerdings die Höchstzahl an 
Stimmen, zu denen eine Mehrstimmrechtsaktie im Vergleich zu einer Stammaktie berech-
tigen kann, festgelegt werden. Eine solche Höchstgrenze ist auch international verbreitet, 
teilweise begrenzt auf börsennotierte Gesellschaften, teilweise in den Börsenregularien ent-
halten. Die Höchstzahl beträgt im europäischen Ausland beispielsweise in Portugal 5:1, in 
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Schweden 10:1 und auch in Italien sehen aktuelle Reformpläne eine Höchstgrenze von 
10:1 vor. Die aktuellen Listing Rules des Vereinigten Königreichs enthalten für das Premium 
Segment eine Höchstgrenze von 20:1 (derzeit in der Diskussion nach Reformvorschlägen 
der Financial Conduct Authority (FCA), die im Ergebnis eine Streichung vorschlägt). 


Satz 2 sieht vor, dass Mehrstimmrechtsaktien höchstens das zehnfache Stimmrecht einer 
Stammaktie gewähren dürfen. Das maximale Stimmverhältnis von 10:1 stellt sicher, dass 
die mit der Ermöglichung von Mehrstimmrechten verfolgten Ziele erreicht werden können, 
das Stimmrecht aber zugleich nicht vollständig von der wirtschaftlichen Beteiligung abge-
koppelt wird, sondern die Inhaber der Mehrstimmrechte für die Kontrolle zumindest einen 
relevanten Anteil am Grundkapital halten müssen. Die gesetzliche Festlegung einer Ober-
grenze sorgt zudem für Rechtsklarheit.  


Bei den Beschlüssen zur Einführung der Mehrstimmrechte ist auf den Minderheitenschutz 
zu achten. Aus diesem Grund sieht Satz 3 vor, dass alle betroffenen Aktionäre der Einfüh-
rung von Mehrstimmrechten zustimmen müssen. Dies bedeutet letztlich in der Regel ein 
Zustimmungserfordernis sämtlicher Aktionäre, da sowohl diejenigen Aktionäre, deren Ak-
tien mit Mehrstimmrechten ausgestattet werden sollen, als auch alle anderen Aktionäre von 
der Einführung der Mehrstimmrechte in ihrem Stimmrecht betroffen sind. Damit können 
Mehrstimmrechte nicht gegen den Willen eines betroffenen Aktionärs geschaffen werden. 
Stimmrechtslose Vorzugsaktien sind demgegenüber nicht von einer Verschiebung des 
Stimmrechtsverhältnisses „betroffen“. Ihr Vorzug bleibt unangetastet. 


Sind die Mehrstimmrechtsaktien bereits in der Gründungssatzung vorgesehen, liegt not-
wendig Einstimmigkeit vor. Sollen im Vorfeld einer geplanten Kapitalerhöhung mit Ausgabe 
von Stammaktien (etwa im Rahmen eines Börsengangs) bereits ausgegebene Aktien nach-
träglich durch Satzungsänderung mit Mehrstimmrechten ausgestattet werden, so bedarf 
der satzungsändernde Beschluss ebenfalls der Zustimmung aller betroffenen Aktionäre. 
Insoweit handelt es sich um eine spezielle Regelung, die den allgemeinen Regelungen zu 
Mehrheitserfordernissen in § 179 Absatz 2 und 3 AktG vorgeht. Damit ist zugleich ausge-
schlossen, dass nach der Satzung Mehrstimmrechte durch einen Beschluss mit einfacher 
oder qualifizierter Mehrheit eingeführt werden könnten. Faktisch bedeutet dies zugleich, 
dass Mehrstimmrechte nur bis zum Börsengang eingeführt werden können, da anschlie-
ßend kaum die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre erreicht werden kann. Das geltend 
gemachte Bedürfnis der Wirtschaft zur Einführung von Mehrstimmrechten besteht aller-
dings auch nicht zeitlich nach der Börsennotierung, sondern im Vorfeld bzw. Zusammen-
hang mit dem Börsengang.  


Gleichermaßen ist die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre erforderlich, wenn im Rah-
men einer Kapitalerhöhung Aktien mit Mehrstimmrechten neu ausgegeben werden sollen. 
Eine Ausgabe von Mehrstimmrechtsaktien im Rahmen von genehmigtem Kapital ist nicht 
möglich (vgl. hierzu Nummer 12). 


Eine Beseitigung der Mehrstimmrechte vor und nach Börsengang ist über eine Satzungs-
änderung nach § 179 AktG mit dem Erfordernis eines Sonderbeschlusses nach dem dorti-
gen Absatz 3 möglich.  


Das Schutzniveau für die Minderheitsaktionäre hinsichtlich der Einführung von Mehrstimm-
rechten wird zudem über § 16 AktG weiter erhöht (bspw. im Rahmen der Regelung zu Um-
gehungsgeschäften in § 71a Absatz 2 AktG). 


Wichtig für den Schutz der Anleger und des Kapitalmarkts sind zudem die Publizität und 
Transparenz der Existenz und Inhaber von Mehrstimmrechten. Ist dies gewährleistet, kann 
es den Marktteilnehmern überlassen bleiben, die Mehrstimmrechte zu bewerten und über 
die Investition in das Unternehmen zu entscheiden (Marktkontrolle). Das geltende Recht 
enthält hierzu bereits mehrere Regelungen, die eine Transparenz sicherstellen: So kann 
über eine Einsicht in die Satzung im Handelsregister in Erfahrung gebracht werden, ob 
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Mehrstimmrechte bestehen. Zudem sind die Gesamtstimmenzahl von Mehrstimmrechtsak-
tien und die der übrigen Aktien nach § 152 Absatz 1 Satz 4 AktG in der Bilanz zu vermer-
ken. Im (Konzern-)Lagebericht von Aktiengesellschaften und KGaA, die einen organisierten 
Markt durch von ihnen ausgegebene stimmberechtigte Aktien in Anspruch nehmen, sind 
zudem nach § 289a Satz 1 Nummer 1 bzw. § 315a Satz 1 Nummer 1 HGB unter anderem 
die Gattung der Aktien und die damit verbundenen Rechte und Pflichten anzugeben.   


Weiter bestehen aktienrechtliche Mitteilungspflichten nach den §§ 20 f. AktG, die auch an 
Stimmrechte anknüpfen. Bei börsennotierten Gesellschaften haben die Inhaber von Mehr-
stimmrechten zudem nach den §§ 33 ff. WpHG ab Überschreiten einer Schwelle von 3 Pro-
zent eine Stimmrechtsmitteilung abzugeben, die im Unternehmensregister einsehbar ist. 
Weitergehende Transparenz wird über die in Artikel 5 Nummer 8 vorgesehene Ergänzung 
des § 49 WpHG hergestellt. 


Mehrstimmrechtsaktien sind zudem in den Prospekt für den Börsengang aufzunehmen. Im 
Registrierungsformular für Aktien ist anzugeben, ob es mehr als eine Gattung von Aktien 
gibt, inklusive einer Beschreibung der Rechte, Vorrechte und Beschränkungen, die an jede 
Gattung gebunden sind. Zudem hat die Wertpapierbeschreibung präzise Angaben zu den 
Stimmrechten unterschiedlicher Aktiengattungen zu enthalten. 


In der Praxis werden Start-ups und Wachstumsunternehmen häufig in der Rechtsform der 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet. Im Gesellschaftsvertrag der 
GmbH können die Gesellschafter abweichend von § 47 Absatz 2 des Gesetzes betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) entweder bereits bei Gründung oder 
durch spätere Änderung des Gesellschaftsvertrages Mehrstimmrechte vereinbaren. Soll die 
GmbH zu einem späteren Zeitpunkt – insbesondere vor dem Hintergrund eines geplanten 
Börsengangs – in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, wäre es praxisfremd, wenn 
die Aktiengesellschaft neu gegründet werden müsste, um Mehrstimmrechtsaktien begrün-
den zu können. Eine Kontinuität ist hier nach dem geltendem Umwandlungsrecht möglich, 
ohne dass es insoweit zusätzlicher Änderungen bedürfte. Voraussetzung hierfür ist, dass 
der Formwechselbeschluss gemäß § 194 Absatz 1 Nummer 5 des Umwandlungsgesetzes 
(UmwG) in Bezug auf die Fortführung bestehender Mehrstimmrechte eine Regelung vor-
sieht, die mit den Vorgaben des § 135a Absatz 1 AktG-E für Mehrstimmrechtsaktien ver-
einbar ist, also insbesondere auch das Stimmverhältnis von 10:1 nicht überschritten wird. 
Der Beschluss bedarf nach § 241 Absatz 2 UmwG in Verbindung mit § 50 Absatz 2 UmwG 
gegebenenfalls der Zustimmung der beeinträchtigten Gesellschafter. 


Zu Absatz 2 


Mehrstimmrechtsstrukturen sollen entsprechend der Zielrichtung des Vorschlags auch 
nach einem Börsengang möglich sein. Allerdings sieht Absatz 2 hier erweiterte Schutzme-
chanismen zum Anleger- und Minderheitenschutz vor, die auch über die im Richtlinienvor-
schlag der Europäischen Kommission vorgesehenen zwingenden Schutzmaßnahmen hin-
ausgehen. Auch im Hinblick auf den Anwendungsbereich des Richtlinienvorschlags bezie-
hen die erweiterten Schutzmechanismen neben dem regulierten Markt (§ 3 Absatz 2 AktG) 
auch den Freiverkehr nach § 48 BörsG ein (einschließlich KMU-Wachstumsmarkt nach 
§ 48a BörsG). 


Satz 1 sieht eine ereignisbezogene Beendigung der Mehrstimmrechte nach Börsengang 
bzw. Einbeziehung in den Freiverkehr vor, die an die Übertragung der Mehrstimmrechtsak-
tien anknüpft („transfer-based Sunset Clause“). Hintergrund der Regelung ist, dass die bis-
herigen Inhaber im Umfang der Übertragung nicht mehr an der Entwicklung des Unterneh-
mens teilnehmen. Der Zweck der Mehrstimmrechte, ihnen auch nach dem Börsengang in 
der Wachstumsphase eine Kontrolle über die Unternehmensstrategie zu ermöglichen, ent-
fällt. Der Begriff der Übertragung ist vor diesem Hintergrund weit zu verstehen und umfasst 
nicht nur rechtsgeschäftliche Verfügungen, sondern auch alle Fälle gesetzlicher Einzel-  
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oder Gesamtrechtsnachfolge (wie etwa § 1922 BGB). Die freie Handelbarkeit wird durch 
die Regelung nicht eingeschränkt. 


Darüber hinaus ist in Satz 2 vorgesehen, dass die Mehrstimmrechte auf den Zeitraum von 
zehn Jahren nach Börsengang bzw. Einbeziehung in den Freiverkehr befristet werden und 
anschließend ipso iure erlöschen („time-based Sunset Clause“). Auch wenn dies teilweise 
von Gründern, die sich dauerhaft Mehrstimmrechte sichern wollen, als erneutes Hindernis 
für einen Börsengang wahrgenommen und eine Einzelfallbetrachtung gefordert werden 
könnte, ist hier in besonderer Weise auf den Anlegerschutz zu achten. Bei einem Wechsel 
zwischen Freiverkehr und reguliertem Markt ist der frühere Zeitpunkt für den Fristbeginn 
maßgeblich. Ein Zeitraum von zehn Jahren gibt zum einen den Gründern ausreichend Zeit, 
auch nach dem Börsengang und der damit verbundenen Wachstumsphase ihre „Vision“ 
umzusetzen. Zum anderen ist aber durch die Befristung zugleich auch angesichts der ge-
nannten Risiken von Mehrstimmrechten sichergestellt, dass Inhaber von Mehrstimmrech-
ten nicht unbegrenzt, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum nach dem Börsengang 
eine asymmetrische Kontrolle über ein Unternehmen haben, dessen Anteile öffentlich ge-
handelt werden (Oxera/Kaserer, a.a.O., S. 47, die ebenfalls eine Befristung befürworten; 
für eine Befristung auch die Empfehlungen des High Level Forum on Capital Markets Union, 
S. 66). 


Die Formulierung in Satz 2 stellt zugleich klar, dass die Satzung abweichend von der dort 
geregelten Frist auch kürzere Fristen als zehn Jahre vorsehen kann. 


Durch die Sätze 3 und 4 soll die Möglichkeit geschaffen werden, die Mehrstimmrechte über 
die gesetzlich vorgesehene Befristung von zehn Jahren hinaus beibehalten zu können. 
Nach Satz 3 kann in der Satzung bestimmt werden, dass die Frist einmalig um weitere bis 
zu zehn Jahre verlängert wird. Dadurch wird eine größere Flexibilität für die Praxis gewähr-
leistet. Die Aktionäre können entscheiden, dass sich die Mehrstimmrechte der Inhaber be-
währt haben und sie für die Erreichung der mit ihnen verfolgten Ziele weiterhin erforderlich 
erscheinen bzw. weiterhin positive Effekte zu erwarten sind. Durch die Beschränkung auf 
die einmalige Verlängerung um bis zu weitere zehn Jahre wird sichergestellt, dass auch die 
Verlängerung nicht unbegrenzt erfolgen kann. 


Satz 4 verlangt für den Beschluss über die Verlängerung die satzungsändernde Mehrheit 
von drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Die Regelung in 
Satz 5 ermöglicht die Festlegung einer größeren Kapitalmehrheit in der Satzung. Durch das 
Erfordernis der qualifizierten Kapitalmehrheit wird zum einen gewährleistet, dass keine zu 
hohe Hürde besteht, die nach Börsengang kaum mehr erreicht werden kann. Zum anderen 
wird durch das Abstellen auf eine Kapitalmehrheit dafür gesorgt, dass die Inhaber der Mehr-
stimmrechte nicht allein durch deren Einsatz eine Verlängerung gegen den Willen der übri-
gen Aktionäre durchsetzen können. Darüber hinaus kann die Verlängerung frühestens ein 
Jahr vor Ablauf der gesetzlichen Frist beschlossen werden. Dies verhindert eine frühzeitige 
Zementierung der Mehrstimmrechte zu einem Zeitpunkt, zu dem ihre (fortdauernden) Ef-
fekte noch nicht bewertet werden können. 


Die Verlängerung ist zudem nur wirksam, wenn die Aktionäre jeder stimmberechtigten Gat-
tung in Form eines Sonderbeschlusses zugestimmt haben, der der Kapitalmehrheit nach 
Satz 4 beziehungsweise der nach Satz 5 in der Satzung festgelegten höheren Kapitalmehr-
heit bedarf. 


Beim Erlöschen von Mehrstimmrechten reduziert sich die Gesamtzahl der Stimmrechte an 
der betroffenen Gesellschaft, was zu einer Verschiebung des Stimmgewichts führt und ein 
Überschreiten der Kontrollschwelle nach § 29 Absatz 2 WpÜG zur Folge haben kann. Für 
einen betroffenen Aktionär ist in derartigen Fällen eine Befreiung von den übernahmerecht-
lichen Pflichten nach § 35 WpÜG (Kontrollerwerbsmitteilung, Pflichtangebot) gemäß § 37 
WpÜG i.V.m. § 9 Satz 1 Nummer 5 WpÜG-Angebots-VO möglich. § 9 Satz 1 Nummer 5 
WpÜG-AngebotsVO enthält ausdrücklich den Befreiungsgrund der "Verringerung der 
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Gesamtzahl der Stimmrechte an der Zielgesellschaft". Dieser Befreiungsgrund deckt auch 
die Verringerung der Gesamtstimmrechtszahl durch das Erlöschen von Mehrstimmrechten 
ab. 


Zu Absatz 3 


In der Satzung können weitere Einschränkungen, die über die gesetzlichen Regelungen 
hinausgehen, vorgesehen werden. So können beispielsweise die möglichen Inhaber von 
Mehrstimmrechtsaktien beschränkt oder die Geltung der Mehrstimmrechte hinsichtlich wei-
terer Beschlussfassungen begrenzt werden. Zudem können auch nichtbörsennotierte Ge-
sellschaften Sunset-Clauses zum Erlöschen der Mehrstimmrechte festlegen. 


Zu Absatz 4 


Die Zulassung von Mehrstimmrechten erfordert keine grundsätzliche Änderung der Mehr-
heitserfordernisse im Rahmen der Hauptversammlungskompetenzen. Das AktG verlangt 
bei einschneidenden Beschlüssen bereits eine doppelte Mehrheit, bei der zusätzlich zur 
Stimmenmehrheit eine Entscheidung mit Kapitalmehrheit erforderlich ist. Bei der Bestim-
mung des Kapitalanteils bleiben Mehrstimmrechte wie in der Vergangenheit außer Betracht. 
Sie sind damit kein Mittel, entsprechende Beschlüsse herbeizuführen, so dass die übrigen 
Aktionäre insofern bereits geschützt sind. Eine entsprechende Schutzmaßnahme hebt auch 
der Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission vom 7. Dezember 2022 über Struktu-
ren mit Mehrstimmrechtsaktien hervor (Erwägungsgrund 11: „Die Beschränkung der 
Stimmrechtsausübung kann durch die Vorschrift erreicht werden, dass für einen Beschluss 
(…) auch die qualifizierte Mehrheit des in der Aktionärshauptversammlung vertretenen Ge-
sellschaftskapitals erforderlich ist.“). 


Lediglich punktuell sind in Absatz 4 gegenständliche Beschränkungen der Geltung der 
Mehrstimmrechte vorgesehen, indem in Anlehnung an § 33b Absatz 2 Satz 1 WpÜG ange-
ordnet wird, dass Mehrstimmrechte bei einzelnen Beschlussfassungen nur einfaches 
Stimmgewicht haben. Dies betrifft zum einen die Bestellung des Abschlussprüfers durch 
die Hauptversammlung nach § 119 Absatz 1 Nummer 5 AktG. Die Rechnungslegung hat 
die Information der Anteilseigner und die Sicherstellung von deren Recht auf Teilhabe am 
Ergebnis als wesentliches Ziel. Die Entscheidung der Anteilseigner, welcher Prüfer die 
Rechnungslegung ihres Unternehmens kontrolliert, ist damit ein wichtiges Element des An-
legerschutzes. Mehrstimmrechtsaktien sollen daher bei dieser Beschlussfassung nur zu ei-
ner Stimme berechtigen. 


Zudem wird auch bei der Bestellung von Sonderprüfern nach § 142 Absatz 1 AktG ein ein-
faches Stimmrecht der Mehrstimmrechtsaktien angeordnet, um Blockademöglichkeiten zu 
verhindern. 


Zu Nummer 10 (Änderung des § 186 AktG) 


Die Grenze beim vereinfachten Bezugsrechtsausschluss wird von bisher 10 Prozent des 
Grundkapitals auf 20 Prozent angehoben. Dadurch werden Kapitalerhöhungen erleichtert 
und Deutschland wird als Wirtschaftsstandort insbesondere für Wachstumsunternehmen 
attraktiver. Die Praxis hat die 10-Prozent-Schwelle für den Ausschluss des Bezugsrechts 
bei Kapitalerhöhungen für zu niedrig gehalten (DAI, Auslandslistings von BioNTech, 
CureVac & Co. / Handlungsempfehlungen an die Politik für mehr Börsengänge in Deutsch-
land, 2021, S. 35; Deutsche Börse AG, Strategien zur nachhaltigen Finanzierung der Zu-
kunft Deutschlands / Die Leistungsfähigkeit unseres Kapitalmarkts: Was wir tun müssen, 
um das Potenzial zu nutzen, 2021, S. 59). Insbesondere bei Wachstumsunternehmen sei 
die Grenze von 10 Prozent zu niedrig, um dem hohen Finanzierungsbedarf gerecht zu wer-
den. 
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Das deutsche Aktienrecht sieht grundsätzlich ein Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitaler-
höhungen vor, das innerhalb einer Zweiwochenfrist auszuüben ist (§ 186 Absatz 1 Satz 2 
AktG). Diese Frist ist europarechtlich determiniert (Artikel 72 Absatz 3 Satz 4 der Richtlinie 
(EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über be-
stimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts, GesR-RL). Ausländische Kapitalgeber bestehen 
bei Finanzierungen aber regelmäßig auf sofortige Zusagen (DAI, Auslandslistings von 
BioNTech, CureVac & Co. / Handlungsempfehlungen an die Politik für mehr Börsengänge 
in Deutschland, 2021, S. 36). Wachstumsunternehmen sind auf diese vielfach angewiesen, 
weil Banken wegen gesteigerter regulatorischer Anforderungen verringert Risikokapital zur 
Verfügung stellen (Deutsche Börse AG, Strategien zur nachhaltigen Finanzierung der Zu-
kunft Deutschlands, 2021, S. 33) und das Volumen deutscher Risikokapitalgeber im inter-
nationalen Vergleich zurückbleibt. Im Jahr 2020 kamen bei Finanzierungsrunden von 40 bis 
100 Millionen Euro nur 12 Prozent der Finanzmittel aus Deutschland (Deutsche Börse AG, 
S. 17.). 


Dadurch sind Unternehmen auf den Bezugsrechtsausschluss als Möglichkeit der raschen 
Kapitalerhöhung angewiesen. Die derzeitige Schwelle für den vereinfachten Ausschluss 
von 10 Prozent stammt aus dem Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulie-
rung des Aktienrechts vom 2. August 1994. In den fast drei Jahrzenten seit dieser Regelung 
hat sich der Finanzierungsmarkt für Aktiengesellschaften wesentlich verändert. Start-Ups 
und Wachstumsunternehmen haben an Bedeutung gewonnen. Diese sind häufig wegen 
der langen Entwicklungszeiten bis zur Produktreife und profitablen Skalierung außeror-
dentlich kapitalintensiv und dadurch auf Fremdkapital angewiesen (Deutsche Börse AG, 
S. 12.). Die Grenze von 10 Prozent des Grundkapitals genügt vielfach nicht mehr, um die-
sen Finanzierungsbedarf von Wachstumsunternehmen zu decken (DAI S. 35; MüKo-
AktG/Schürnbrand/Verse, 5. Auflage 2021, AktG § 186 Rn. 20). 


Durch die Erhöhung der Grenze gewinnen Aktiengesellschaften eine höhere Flexibilität bei 
ihrer Finanzierung. Der bestehende Schutz der Altaktionäre bleibt dabei erhalten. Diese 
sind weiterhin vor einer Verwässerung ihrer Anteile durch das qualifizierte Mehrheitserfor-
dernis, die Koppelung des Ausgabebetrages an den Börsenpreis (§ 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG) sowie die Möglichkeit des Nachkaufs von Aktien an der Börse geschützt (vgl. Bun-
destagsdrucksache 12/7848, S. 9.). Flankierend tritt künftig der Anspruch auf bare Aus-
gleichszahlung nach § 255 Absatz 3 bis 6 AktG hinzu, soweit der Ausgabebetrag nicht nur 
unerheblich unter dem „wahren Wert“ der neuen Aktie liegt. 


Die neue Grenze von 20 Prozent führt zu einer Harmonisierung mit dem Europarecht. In 
diesem Umfang besteht bei derartigen Kapitalerhöhungen bereits eine Befreiung von der 
europäischen Prospektpflicht (Artikel 1 Absatz 5 Buchstabe A der Verordnung (EU) 
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Pros-
pekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Han-
del an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/71/EG, Prospekt-VO). Das französische Recht sieht bereits den Bezugsrechtsaus-
schuss bis zu 20 Prozent des Grundkapitals vor (Code de Commerce Article L225-136 
Nr. 2). 


Zu Nummer 11 (Änderung des § 192 AktG) 


Bedingtes Kapital soll bei Unternehmenszusammenschlüssen bis zu einer Grenze von 60 
Prozent des Grundkapitals möglich sein. Dementsprechend wird zugleich vorgeschlagen, 
die allgemeine quantitative Grenze von 50 („der Hälfte“) auf 60 Prozent des Grundkapitals 
anzuheben.  


Die Erhöhung der Grenzen beim bedingten Kapital für Unternehmenszusammenschlüsse 
gewährt Aktiengesellschaften eine höhere Flexibilität und größeren Spielraum beim 
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Zusammenschluss mit anderen Gesellschaften. Die bestehende Grenze wurde als 
Hindernis im Vergleich zum flexibleren Recht der Vereinigten Staaten kritisiert. 


Zudem soll die spezielle Grenze für Bezugsrechte von Arbeitnehmern und Mitgliedern der 
Geschäftsführung von 10 Prozent auf 20 Prozent erhöht werden.  Durch die Erhöhung der 
Grenze für den Fall der Gewährung von Bezugsrechten gewinnen Unternehmen mehr Mög-
lichkeiten bei der Suche nach talentierten Mitarbeitern. Mitarbeiteraktien ermöglichen eine 
stärkere Identifikation mit dem Unternehmen, eine längerfristige Bindung von Mitarbeitern 
und den Anreiz unternehmerisch zu denken (BeckOGK/Rieckers, 1.7.2022, AktG § 192 Rn. 
52). Dies führt zu einer erheblichen Bedeutung von Kapitalbeteiligungen für Aktiengesell-
schaften (vgl. DAI, S. 33). Speziell für Start-Ups bieten Mitarbeiteraktien eine attraktive und 
oft notwendige Option, Mitarbeitern und Führungskräften eine im Vergleich zu etablierten 
Unternehmen wettbewerbsfähige Vergütung zu bezahlen, ohne die knappe Liquidität zu 
belasten (vgl. Startupverband, Faire Mitarbeiterbeteiligung in Startups – mit Unternehmer-
geist Innovation und Wachstum beschleunigen, 2020, S. 12 f.). Daraus folgt, dass für über 
80 Prozent der Gründer von Start-ups Mitarbeiterbeteiligungen einen signifikanten Einfluss 
auf die Entwicklung ihres Unternehmens haben (Startupverband, S. 19.).  


Damit deutsche Start-ups im internationalen Vergleich konkurrenzfähig bleiben, ist es 
notwendig, die Obergrenze für die Gewährung der Bezugsrechte anzuheben. Bei Startups 
aus den Vereinigten Staaten beträgt die Mitarbeiteranteilsquote im Durchschnitt 20 Prozent, 
während es im europäischen Durchschnitt nur 10 Prozent bei einer Spanne von 4 Prozent 
bis 20 Prozent sind (https://www.indexventures.com/rewardingtalent/keyfindings). Das 
bedingte Kapital ist dabei für Mitarbeiterbeteiligungen besonders attraktiv, denn die 
entsprechenden Aktien entstehen bereits mit der Ausgabe. Zudem kann deren Bezug an 
eine Reihe von Bedingungen geknüpft werden. Dies ermöglicht eine vorausschauende und 
individualisierte Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligungen. Die Obergrenze des 
Erhöhungsbetrags von 20 Prozent des zur Zeit der Beschlussfassung vorhandenen 
Grundkapitals orientiert sich am rechtstatsächlichen Befund und dem hieraus ersichtlichen 
Bedürfnis der Rechtspraxis. 


Bei bedingten Kapitalerhöhungen zur Bedienung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf 
Grund von Wandelschuldverschreibungen wird entsprechend der bisherigen allgemeinen 
Grenze eine spezielle Grenze von der Hälfte des Grundkapitals beibehalten. 


Die Änderungen begründen keine Beeinträchtigung für die Aktionäre, die bereits vor der 
Kapitalerhöhung Anteile hielten. Diese sind weiterhin dadurch geschützt, dass ihnen im Vo-
raus der Kreis der Bezugsberechtigten (§ 193 Absatz 2 Nummer 2 AktG) sowie im Fall des 
§ 192 Absatz 2 Nummer 3 AktG auch die Aufteilung der Bezugsrechte auf Mitglieder der 
Geschäftsführungen und Arbeitnehmer, Erfolgsziele, Erwerbs- und Ausübungszeiträume 
(§ 193 Absatz 2 Nummer 4 AktG) mitgeteilt werden müssen. Auf Grundlage dieser umfas-
senden Informationen muss eine Dreiviertelmehrheit des vertretenen Grundkapitals der Er-
höhung zustimmen (§ 193 Absatz 1 Satz 1 AktG). Zudem kommen die verbesserten 
Wachstumsmöglichkeiten und damit verbundenen Wertsteigerungen auch den Bestands-
aktionären zugute. In Anbetracht dessen überwiegt das wirtschaftliche Interesse der Akti-
engesellschaften an der Erhöhung der Grenzen die nur geringfügig beeinträchtigten Inte-
ressen der Altaktionäre. Dem Bedürfnis von Start-ups nach einer leichteren Beteiligung von 
Mitgliedern der Geschäftsführung ist damit hinreichend Rechnung getragen. Eine Ausdeh-
nung der Möglichkeiten eines genehmigten Kapitals ist daher unter dem Aspekt der zu wah-
renden grundlegenden Entscheidungskompetenz der Hauptversammlung nicht angezeigt. 


Zu Nummer 12 (Änderung des § 202 AktG) 


Die Entscheidung über die Ausgabe von Mehrstimmrechtsaktien soll der Hauptversamm-
lung zustehen. Der Vorstand kann damit nicht ermächtigt werden, im Wege des genehmig-
ten Kapitals Mehrstimmrechtsaktien auszugeben. 
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Zu Nummer 13 (Änderung des § 255 AktG) 


Zu Buchstabe a 


Der Wortlaut entspricht unverändert der bisherigen Regelung des § 255 Absatz 1 AktG und 
wird nur durch den Vorbehalt der nachfolgenden Absätze 4 bis 7 ergänzt. Der Regelungs-
gehalt soll für die Anfechtungsmöglichkeit nach Absatz 1 unverändert bestehen bleiben. 
Nur im Anwendungsbereich der Absätze 4 bis 7 wird das Anfechtungsrecht durch einen 
Verweis auf das Spruchverfahren ersetzt.  


Zu Buchstabe b 


Aufgrund der Neuregelungen in § 255 Absatz 4 bis 7 AktG ist eine Anfechtung, die darauf 
gestützt wird, dass der sich aus dem Erhöhungsbeschluss ergebende Ausgabebetrag oder 
der Mindestbetrag, unter dem die neuen Aktien nicht ausgegeben werden sollen, unange-
messen niedrig ist, nur noch dann möglich, wenn das Bezugsrecht gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 ausgeschlossen ist. 


Zu Buchstabe c 


Durch diese Neuregelung werden Streitigkeiten über die Angemessenheit der Höhe des 
Ausgabebetrages im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit nicht vereinfachtem Bezugs-
rechtsausschluss dem Anfechtungsverfahren entzogen und dem Spruchverfahren zuge-
wiesen. Die Aktionäre sollen von der Gesellschaft gemäß § 243 Absatz 3 Satz 1 AktG-E 
einen Ausgleich durch eine Ausgleichszahlung in bar oder durch Aktien erhalten, der ge-
mäß § 243 Absatz 6 AktG-E in das Spruchverfahren verwiesen wird. 


Hintergrund ist der Wunsch aus der Praxis, Kapitalerhöhungen möglichst zeitnah nach der 
Beschlussfassung eintragen zu können und wirksam werden zu lassen. Eine solche Be-
schleunigung erscheint vor allem in den Fällen erstrebenswert, in denen das Bezugsrecht 
ausgeschlossen wird, soweit es sich nicht um einen vereinfachten Bezugsrechtsausschluss 
handelt. Beim vereinfachten Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
soll es hingegen bei der bewährten Praxis bleiben, Dieser Beschluss soll weiterhin gemäß 
§ 255 Absatz 1 angefochten werden können. In vielen Fällen wird hier bereits eine Ent-
scheidung im Freigabeverfahren gemäß § 246a AktG das Verfahren beschleunigen, weil 
es sich hier nicht um schwierige Bewertungsfragen handeln wird. 


Ausländische Kapitalgeber erwarten häufig sofortige Zusagen bei Finanzierungsrunden 
und deren baldige Umsetzung (DAI, S. 36). Wachstumsunternehmen sind auf diese vielfach 
angewiesen, weil Banken wegen gesteigerter regulatorischer Anforderungen verringert Ri-
sikokapital zur Verfügung stellen (Deutsche Börse AG, S. 33) und das Volumen deutscher 
Risikokapitalgeber im internationalen Vergleich zurückbleibt. Im Jahr 2020 kamen bei Fi-
nanzierungsrunden von 40 bis 100 Millionen Euro nur 12 % der Finanzmittel aus Deutsch-
land (Deutsche Börse AG, S. 17.).  


Eine zügige Kapitalerhöhung ist vielfach nicht möglich. Die bislang vorgesehene Anfech-
tung kann dazu führen, dass der Kapitalerhöhungsbeschluss für einen längeren Zeitraum 
nicht eingetragen werden kann, da für die Dauer des gerichtlichen Verfahrens eine Hem-
mung der Wirksamkeit des Beschlusses über die Kapitalerhöhung besteht. Hierdurch wird 
eine Registersperre für die Eintragung ins Handelsregister bewirkt (§§ 21 Absatz 1, 381 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit). Mit einer gerichtlichen Entscheidung in einem angemessenen Zeit-
raum ist zumeist nicht zu rechnen. Auch das Freigabeverfahren (§ 246a AktG) würde dieses 
Problem nicht beseitigen. Auch eine Entscheidung im Freigabeverfahren kann einige Mo-
nate dauern (§ 246a Absatz 3 Satz 6 AktG). Dessen Ergebnis ist zudem wegen der Hürde 
des § 246a Absatz 2 AktG ungewiss. Außerdem ist das Freigabeverfahren wegen seines 
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Charakters als Eilverfahren wenig geeignet, eine Entscheidung über die komplizierten Be-
wertungsfragen zu treffen (vgl. MüKoAktG/J. Koch, 5. Aufl. 2021, AktG § 255 Rn. 3). 


Die bislang auch für den Ausgabepreis vorgesehene Zuordnung zum Anfechtungsrecht 
stammt unverändert aus dem Aktiengesetz in seiner Fassung von 1965. Zu der damaligen 
Zeit lagen die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte über die potentiellen Belastungen der 
Gesellschaften durch die Hemmungswirkung der Anfechtungsklage noch nicht vor. Hier 
lassen sich ähnliche Argumente aus den Jahren 2005 und 2008 hinsichtlich der weitrei-
chenden Nutzung des Instruments der Anfechtungsklage heranziehen (vgl. das Gesetz zur 
Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts, Bundestagsdrucksa-
che 15/5092 S. 10 f. sowie das Aktionärsrichtlinie-Umsetzungsgesetz, Bundestagsdrucksa-
che 16/11642 S, 20f.). Dennoch liegt diesem Änderungsvorschlag ein neuer Gedanke zu 
Grunde. Es geht nicht um die Vermeidung des Missbrauchs von Anfechtungsklagen, son-
dern allein um die Beschleunigung der Eintragung von Kapitalerhöhungsbeschlüssen. Den 
betroffenen Aktionären wird hierdurch ihr Recht auf angemessene Auszahlung in keiner 
Weise genommen. Allein das Verfahren zur Überprüfung wird so geändert, dass es erst 
nach Wirksamwerden des Kapitalerhöhungsbeschlusses durchgeführt werden kann. 


Es ist hervorzuheben, dass bei einer Unangemessenheit des Ausgabebetrages das be-
rechtigte Interesse des Aktionärs in der Erhöhung eben dieses Ausgabebetrages und nicht 
in einer Beseitigung der Kapitalerhöhung an sich besteht. Die Rechtsfolge der Anfechtungs-
klage, die Unwirksamkeit der Kapitalerhöhung als Ganzes (§ 248 Absatz 1 AktG), geht über 
dieses Interesse weit hinaus. Eine Erhöhung des Ausgabebetrages ist zudem ohne größere 
Probleme auch noch nach erfolgter Kapitalerhöhung möglich, so dass eine Hemmung der 
Wirksamkeit des Beschlusses nicht zwingend notwendig ist. 


Für Streitigkeiten über die Höhe des Ausgabebetrages ist das Spruchverfahren die interes-
sensgerechte Lösung. Dies entspricht auch der in der Literatur vorherrschenden Ansicht 
(MüKoAktG/J. Koch, 5. Aufl. 2021, AktG § 255 Rn. 3 mwN.). Denn es berücksichtigt die 
Interessen aller Beteiligten in einem angemessenen Umfang. Dem Interesse der Gesell-
schaft und demjenigen des Kapitalgebers an einer raschen Kapitalerhöhung wird dadurch 
Rechnung getragen, dass die Erhöhung auch bei einem Rechtsstreit zunächst wirksam ist. 
Es droht keine Verschleppung der Rechte der Beteiligten. Die Altaktionäre sind vor einer 
Verwässerung geschützt, sie können den Ausgabebetrag überprüfen lassen und gegebe-
nenfalls einen von dem neuen Aktionär zu tragenden Barausgleich durchsetzen. 


Die Neuregelung harmonisiert die kapitalgesellschaftsrechtliche Rechtslage, indem be-
stimmte Streitigkeiten über die Höhe von Zahlungsverpflichtungen aus gesellschaftsrecht-
lichen Strukturmaßnahmen gebündelt dem Spruchverfahren unterliegen. Die durch das Ge-
setz über das gesellschaftsrechtliche Spruchverfahren sowie das zweite Gesetz zur Ände-
rung des Umwandlungsgesetzes vorgenommene Vereinheitlichung wird weiter fortgeführt. 
Auf die Entscheidung des Vorstands nach § 204 Absatz 1 AktG findet die Neuregelung 
keine Anwendung, da diese weiterhin schon mangels Beschlusses der Hauptversammlung 
nicht der Anfechtung unterliegt. 


Der neue Absatz 4 Satz 1 bestimmt, dass die Anfechtung des Kapitalerhöhungsbeschlus-
ses nicht mehr auf § 243 Absatz 2 AktG gestützt werden kann. Ebenso ist die Anfechtung 
ausgeschlossen, wenn festgestellt werden soll, dass der auf eine Aktie entfallende Wert der 
Einlage unangemessen niedrig ist. Dies gilt jeweils jedoch nicht, wenn das Bezugsrecht der 
Aktionäre in anderer Weise als nach § 186 Absatz 3 Satz 4 ganz oder zum Teil ausge-
schlossen ist. Satz 2 sieht nunmehr vor, dass jeder Aktionär von der Gesellschaft einen 
Ausgleich verlangen kann, wenn der Wert der Einlage unangemessen niedrig ist und das 
Bezugsrecht der Aktionäre gänzlich oder teilweise ausgeschlossen worden ist. Dieser Aus-
gleich muss im Wege einer baren Ausgleichszahlung erfolgen, soweit nicht eine Gewäh-
rung von Aktien nach den §§ 255a, 255b AktG erfolgt. Satz 3 bestimmt, dass die Gesell-
schaft von dem eintretenden Aktionär bei der Gewährung der Aktien eine Freistellung vom 
Anspruch auf Ausgleich nach Satz 2 oder, wenn diese sich dies bei Gewährung der Aktien 
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vorbehalten hat, Erstattung des Ausgleichs nach Satz 2 verlangen kann. Dies umfasst auch 
die weiteren Schäden nach Absatz 6 Satz 2. Die Gesellschaft kann diese Nachzahlung nur 
vornehmen, wenn sie im Gewinnvortrag oder in der Rücklage entsprechende Mittel vorge-
sehen hat, die auch an die Aktionäre ausgezahlt werden können. Dass die Gesellschaft 
diese Voraussetzungen grundsätzlich schaffen muss, ergibt sich sodann aus Satz 5. Die 
Vermögensminderung muss durch einen Gewinnvortrag oder durch Rücklagen, die zu Zah-
lungen an die Aktionäre verwendet werden dürfen, ausgeglichen werden können. 


Absatz 5 regelt die Wertbestimmung für börsennotierte Gesellschaften. Hier soll nach 
Satz 1 im Interesse der Prozessökonomie der Grundsatz gelten, dass der Wert der gewähr-
ten Aktien ihrem Börsenkurs entsprechen muss. Satz 4 bestimmt als Rechtsfolgenverwei-
sung, dass hierfür in Anlehnung an § 5 WpÜGAngebV der durchschnittliche Kurs über einen 
Referenzzeitraum von drei Monaten vor der Entscheidung über die Ausgabe der neuen 
Aktien zugrunde zu legen ist. Diese Vorgabe kommt auch dann zur Anwendung, wenn die 
Aktien der Aktiengesellschaft an einer Börse im Ausland notiert sind. Da das Aktiengesetz 
nur für die Art und Weise der Börsenkursbestimmung auf die WpÜGAngebV verweist und 
auch keine aufsichtlichen Zuständigkeiten begründet, kommt es allein auf den Anwen-
dungsbereich des Aktiengesetzes an, nicht auf den der WpÜGAngebV. Damit ist für den 
Bereich der börsennotierten Aktiengesellschaften – vorbehaltlich typisierter Fälle fehlerhaf-
ter Marktpreisbildung nach Satz 3 – der Einwand ausgeschlossen, der „wahre Wert“ des 
Unternehmens spiegele sich nicht im Börsenkurs wider. Der ermittelte Börsenkurs ist dann 
nicht allein maßgebend, wenn Fälle vorliegen, in denen nach Börsenrecht bereits nicht von 
einem durchgehenden und funktionierenden Preismechanismus ausgegangen werden 
kann. Auf diese Weise soll Marktmanipulationen vorgebeugt werden. Für die Fälle, in denen 
allein der Börsenkurs maßgeblich ist, bestimmt Satz 2 ferner, dass der Anspruch nach Ab-
satz 4 Satz 1 entfällt, wenn der Ausgabebetrag den Börsenkurs nicht wesentlich unter-
schreitet. Eine unwesentliche Unterschreitung lässt den Anspruch auf Überprüfung des 
Ausgabebetrages gar nicht erst entstehen. Für die Frage, wann eine unwesentliche Unter-
schreitung vorliegt, kann auf die zu § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG entwickelten Grundsätze 
zurückgegriffen werden. In Fällen einer unwesentlichen Wertdifferenz ist es den betroffenen 
Aktionären stattdessen möglich, die aus ihrer Sicht unterbewerteten Aktien nachzukaufen, 
ohne dass hierdurch ein „faktischer Bezugsrechtszwang“ entstünde. Da eine Kapitalerhö-
hung, insbesondere solche im Zusammenhang mit für das Unternehmen wichtigen Trans-
aktionen, nur dann praktikabel sein wird, wenn der Ausgabebetrag unter dem aktuellen 
Börsenkurs kann, ist ein Vergleich zwischen der Berechnung nach Satz 4 und dem Börsen-
kurs zum Stichtag, dem Ablauf des der Entscheidung über die Ausgabe der neuen Aktien 
vorausgehenden Tages, anzustellen. Der niedrigere Wert ist für die Untergrenze beim Aus-
gabebetrag maßgeblich.  


Absatz 6 gewährt einen Zinsanspruch für die Ausgleichszahlung. Diese entsteht mit Ablauf 
des Tages, an dem die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt ist, und 
wird auf jährlich 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB fest-
gesetzt. Ferner stellt Satz 2 klar, dass die Geltendmachung weiterer Schäden nicht ausge-
schlossen wird.  


Absatz 7 schließlich erklärt das Spruchverfahren für die Bestimmung der Ausgleichszah-
lung für anwendbar. Das Gericht entscheidet auf Antrag nach den Vorschriften des Spruch-
verfahrensgesetzes. 


Zu Nummer 14 


Zu § 255a (Gewährung zusätzlicher Aktien) 


§ 255a AktG-E stellt eine Ergänzung des Regelungsentwurfs aus dem Referentenentwurf 
dar. Durch die Einfügung der Möglichkeit des Ausgleichs durch Aktien soll der Kritik Rech-
nung getragen werden, dass die bislang lediglich vorgesehene bare Ausgleichszahlung 
nicht als der sachgerechte Schutzmechanismus angesehen wurde. Dies wurde 
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insbesondere für die Fälle als problematisch angesehen, in denen die Einbringung von Un-
ternehmen oder Unternehmensanteilen als Sacheinlage, die wirtschaftlich einer Verschmel-
zung ähnelt, vorgenommen werden sollen. In beiden Fällen verbleiben die außenstehenden 
Aktionäre in der kombinierten Unternehmenseinheit und nehmen auch an den wirtschaftli-
chen Vorteilen aus der Unternehmenszusammenführung teil. Deshalb sei es sachgerecht, 
wenn die aufnehmende Gesellschaft bei einem unangemessen niedrigen Einlagewert im 
Verhältnis zum Ausgabewert der Aktien wie bei der Verschmelzung einen Ausgleich durch 
von ihr zu schaffende zusätzliche Aktien erbringt.  


Folglich wird in Anlehnung an § 72a UmwG ein entsprechender Ausgleich in Aktien einge-
führt. Ist der Wert der auf eine Aktie entfallenden Einlage einer Kapitalerhöhung nach § 255 
Absatz 4 AktG nicht angemessen, können die Aktionäre Ausgleich durch bare Ausgleichs-
zahlung verlangen. Diese potentiellen Zuzahlungsansprüche führen für die Aktiengesell-
schaft zum Risiko eines Liquiditätsabflusses in ungewisser Höhe. Für Neuinvestoren be-
steht durch § 255 Absatz 4 Satz 3 das Risiko, dass sie über ihre Kalkulation hinaus weitere 
Zahlungen an die Gesellschaft leisten müssen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass 
die Einlage unangemessen niedrig ist. Ein nachträglicher Rücktritt von der Kapitalerhöhung 
ist nicht möglich. Gemäß § 255a AktG soll daher die Möglichkeit eröffnet werden, eine Ver-
wässerung bei unangemessen niedriger Einlage durch Gewährung zusätzlicher Aktien an-
stelle barer Ausgleichszahlung auszugleichen. Auf diese Weise kann für den Fall, dass sich 
die Einlage nach den Feststellungen des für das Spruchverfahren zuständigen Gerichts als 
nicht angemessen herausstellen sollte, das Risiko einer ungewissen Liquiditätsbelastung 
begrenzt werden. Gleichzeitig wird den Interessen der Aktionäre Rechnung getragen: Die 
anspruchsberechtigten Aktionäre werden durch Gewährung zusätzlicher Aktien so gestellt, 
als wäre der Wert der Einlage bei der Kapitalerhöhung angemessen gewesen. Aktionäre, 
deren Einlage unangemessen niedrig war, können vor Nachzahlungen geschützt werden. 
Den Anspruch auf Gewährung zusätzlicher Aktien soll die Gesellschaft insbesondere durch 
Übertragung eigener Aktien oder durch Ausgabe neuer Aktien im Wege einer Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlage erfüllen können (vgl. Begründung zu § 255b). 


Die prozessuale Durchsetzung des Anspruchs auf Gewährung zusätzlicher Aktien und der 
auf Grundlage der Kompensationstatbestände zu gewährenden Leistungen regelt § 10a 
SpruchG. 


Zu Absatz 1 


Absatz 1 Satz 1 statuiert die Möglichkeit, anstelle einer baren Ausgleichszahlung (§ 255 
Absatz 4 AktG) zusätzliche Aktien zu gewähren. Gemäß Absatz 1 Satz 1 muss dies bereits 
im Kapitalerhöhungsbeschluss festgelegt werden. Die Entscheidung kann nicht dem Vor-
stand überlassen werden. Der Anspruch der Aktionäre ist nach der Entscheidung nach 
Satz 1 ausschließlich auf die Gewährung zusätzlicher Aktien gerichtet, bare Zuzahlung 
kann nur noch in den Fällen des Absatz 3 verlangt werden. Vice versa kann die Gesellschaft 
ihre Pflicht zur Gewährung zusätzlicher Aktien nicht mehr nachträglich durch einen Aus-
gleich im Wege barer Zuzahlung ersetzen.  


Absatz 1 Satz 2 stellt durch Verweis auf § 72a UmwG klar, dass nachfolgende Verschmel-
zungen, Spaltungen und Formwechsel nicht zum Erlöschen des Anspruchs auf Gewährung 
zusätzlicher Aktien führen, sofern die Zielrechtsform Aktiengesellschaft oder Kommandit-
gesellschaft auf Aktien ist. Die Pflicht zur Gewährung zusätzlicher Aktien geht als Verbind-
lichkeit in (partieller) Gesamtrechtsnachfolge auf den Zielrechtsträger über, beim Form-
wechsel bleibt sie der Gesellschaft neuer Rechtsform zugeordnet. Der Anspruch der Aktio-
näre zielt fortan auf Gewährung zusätzlicher Aktien am Zielrechtsträger. Absatz 1 Satz 3 
soll verhindern, dass die Pflicht der Gesellschaft zur Gewährung zusätzlicher Aktien wegen 
einer nachträglichen Strukturmaßnahme nicht mehr erfüllt werden kann.  


Zu Absatz 2 
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Absatz 2 enthält eine Regelung für den Fall, dass die Gesellschaft nach Eintragung der 
Kapitalerhöhung eine weitere Kapitalerhöhung vornimmt, an der die anspruchsberechtigten 
Aktionäre aufgrund eines unangemessenen Wertes der Einlage wiederum nicht ausrei-
chend beteiligt wurden. Den Aktionären ist der Nachteil zu kompensieren, der ihnen daraus 
erwachsen ist, dass ihnen aufgrund einer nicht angemessenen Beteiligung am Grundkapital 
der Gesellschaft neue Aktien in geringerem Umfang gewährt wurden oder Bezugsrechte in 
geringerem Umfang zustanden, als dies bei einem angemessenen Wert der Einlage im 
Rahmen der ersten Kapitalerhöhung und einer infolgedessen angemessenen Beteiligung 
am Grundkapital der Fall gewesen wäre. Vice versa werden nach Eintragung der Kapital-
erhöhung durchgeführte Kapitalherabsetzungen ohne Kapitalrückzahlung berücksichtigt. 


Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass den anspruchsberechtigten Aktionären neue Aktien, die 
ihnen im Rahmen einer späteren Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln aufgrund der 
unangemessenen niedrigen Einlage und einer infolgedessen unangemessenen Beteiligung 
am Grundkapital nicht gemäß § 212 AktG gewährt wurden, nachträglich zu gewähren sind. 
Auch solche neuen Aktien sind vom Anspruch auf Gewährung zusätzlicher Aktien nach 
Absatz 1 umfasst. Die Gewährung der neuen Aktien kann wiederum durch Übertragung 
eigener Aktien oder durch die Schaffung neuer Aktien durch eine Kapitalerhöhung gegen 
Sacheinlage erfolgen (vgl. Begründung zu § 255b UmwG-E). Spiegelbildlich hierzu redu-
ziert sich gemäß Absatz 2 Satz 1 bei einer nachträglichen Kapitalherabsetzung ohne Rück-
zahlung der Umfang der gemäß Absatz 1 zusätzlich zu gewährenden Aktien. Der Umfang 
der nach Absatz 1 zu gewährenden Aktien wird anteilig reduziert. Der Anteil entspricht dem 
Verhältnis des Betrages der Kapitalherabsetzung zu dem vor der Kapitalherabsetzung vor-
handenen Grundkapital. Die quantitativen Veränderungen, die der Anspruch nach Absatz 
1 durch eine nachträgliche Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln oder durch nachträg-
liche Kapitalherabsetzungen erfährt, hat das mit der Entscheidung im Spruchverfahren be-
fasste Gericht zu berücksichtigen (vgl. § 10a Absatz 1 Nummer 1 SpruchG). 


Absatz 2 Satz 2 bestimmt, dass den anspruchsberechtigten Aktionären Bezugsrechte, die 
ihnen im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Einlagen (§ 186 AktG) aufgrund des unan-
gemessenen Wertes der Einlage nicht zustanden, nachträglich einzuräumen sind. Bleibt 
das den anspruchsberechtigten Aktionären zustehende Bezugsrecht hinter dem zurück, 
was ihnen unter Zugrundelegung einer von Beginn an angemessenen Einlage zugestanden 
hätte, ist ihnen ein Bezugsrecht in Höhe der Differenz nachträglich einzuräumen. Die Höhe 
des einzuräumenden Bezugsrechts hat das Gericht in seiner Entscheidung zu bestimmen 
(vgl. § 10a Absatz 1 Nummer 2 SpruchG). Absatz 2 Satz 3 bestimmt eine materielle Aus-
schlussfrist zur Ausübung des nachträglich einzuräumenden Bezugsrechts. Die Ausübung 
hat zur Fristwahrung gegenüber der Gesellschaft zur erfolgen. Dem Aktionär, der sein Be-
zugsrecht ausübt, sind Aktien in entsprechender Zahl beziehungsweise mit entsprechen-
dem Nennbetrag zu übertragen. Im Gegenzug hat er die Einlage zu leisten, die zu erbringen 
gewesen wäre, wenn er das Bezugsrecht im Rahmen der nachgelagerten Kapitalerhöhung 
ausgeübt hätte. Die Gesellschaft kann den Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 durch Übertra-
gung eigener Aktien oder Schaffung neuer Aktien im Wege einer gesonderten Kapitalerhö-
hung erfüllen (vgl. § 255b Absatz 5 UmwG). 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 bestimmt abschließend, in welchen Fällen den anspruchsberechtigten Aktionären 
Ausgleich durch bare Zuzahlung anstelle zusätzlicher Aktien zu gewähren ist. Ist Ausgleich 
durch bare Zuzahlung zu gewähren, bestimmt das Gericht dessen Höhe (vgl. § 10a Ab-
satz 1 Nummer 3 SpruchG). Der Bestimmung der Höhe der baren Zuzahlung ist die von 
Beginn an angemessene Ausgleichszahlung zugrunde zu legen. Die Bestimmung ent-
spricht damit dem im Rahmen von § 255 Absatz 5 AktG anzuwendenden Verfahren: 


Zu Nummer 1 
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Gemäß Absatz 3 Nummer 1 ist zum Ausgleich von Spitzenbeträgen bare Zuzahlung zu 
gewähren. 


Zu Nummer 2 


Gemäß Absatz 3 Nummer 2 ist Ausgleich durch bare Zuzahlung zu gewähren, wenn die 
Gewährung zusätzlicher Aktien unmöglich (§ 275 BGB) geworden ist. Die Bestimmung ist 
gemeinsam mit Absatz 1 Satz 3 zu lesen, der ausdrücklich Fälle bestimmt, in denen trotz 
nachgelagerter Umwandlung kein Fall der Unmöglichkeit vorliegt. Absatz 3 Nummer 2 ist 
eine restriktiv anzuwendende Ausnahme von dem Grundsatz, dass nach Erklärung gemäß 
Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 Gesellschaft und Aktionäre an die Entscheidung zur Gewährung 
zusätzlicher Aktien anstelle barer Zuzahlung gebunden sind. Unmöglichkeit ist insbeson-
dere anzunehmen, wenn die Aktiengesellschaft zwischenzeitlich im Wege des Formwech-
sels eine Rechtsform erhalten hat, in der die Beteiligung nicht in Gestalt von Aktien oder 
Kommanditaktien besteht. Dies ist beispielsweise beim Formwechsel in eine GmbH oder 
bei der rechtsformwechselnden Verschmelzung oder Spaltung in eine übernehmende 
GmbH der Fall. Unmöglichkeit kann auch bei einer grenzüberschreitenden Umwandlung 
vorliegen, sofern das Recht des Zielrechtsträgers die Gewährung zusätzlicher Aktien nicht 
zulässt. Im Rahmen einer Auf- oder Abspaltung kann die Gewährung zusätzlicher Aktien 
auch teilweise unmöglich werden, wenn einzelne der übernehmenden oder neuen Rechts-
träger nach ihrer Rechtsform keine zusätzlichen Aktien gewähren können. 


Zu Absatz 4 


Absatz 4 enthält einen Anspruch auf Gewährung einer Geldentschädigung anstelle zusätz-
licher Aktien in Fällen, in denen der anspruchsberechtigte Aktionär nach Wirksamwerden 
der Kapitalerhöhung anlässlich einer zwischenzeitlichen strukturverändernden Maßnahme 
gegen Abfindung aus der Gesellschaft ausgeschieden ist. Im Gegensatz zum Anspruch auf 
bare Zuzahlung nach Absatz 3 ist der Anspruch auf Entschädigung in Geld nicht auf einen 
anfänglichen Barausgleich unter Berücksichtigung einer von Beginn an angemessenen Ein-
lage, sondern auf Leistung des aufgrund einer unangemessenen niedrigen Einlage entgan-
genen Abfindungsbetrags gerichtet. Fälle des Ausscheidens anlässlich einer nachfolgen-
den strukturverändernden Maßnahme stellen beispielsweise die Übertragung der Aktien 
anlässlich einer nachgelagerten Umwandlung (zum Beispiel gemäß §§ 29 bis 34 UmwG, § 
62 Absatz 5 UmwG oder §§ 207 bis 212 UmwG) dar. Gleiches gilt für das Ausscheiden 
gegen Abfindung anlässlich im Aktiengesetz (zum Beispiel § 305 AktG, §§ 320 bis 320b 
AktG, §§ 327a bis f AktG) oder außerhalb des Aktiengesetzes (zum Beispiel § 39 BörsG) 
geregelter Strukturmaßnahmen. Entscheidend ist, dass der Aktionär anlässlich der Struk-
turmaßnahme sämtlichen Aktienbesitz aufgegeben (zum Beispiel § 31 UmwG oder § 34 
UmwG) oder verloren (zum Beispiel § 327a AktG) hat und dass der Aufgabe oder dem 
Verlust ein gesetzliches Abfindungsangebot oder eine Abfindungspflicht der Gesellschaft 
zugrunde gelegen hat. Ist der anspruchsberechtigte Aktionär bei Entscheidung über den 
Anspruch auf Gewährung zusätzlicher Aktien nach Absatz 1 nicht mehr an der Gesellschaft 
beteiligt, ist die Gewährung zusätzlicher Aktien nicht sachgerecht, da entweder der Aktionär 
durch Annahme des Abfindungsangebots seinen Austrittswillen oder der Hauptaktionär mit 
Durchführung der Maßnahme seine Mehrheitsmacht (zum Beispiel in Fällen von § 327a 
AktG) demonstriert hat. Der Anspruch ist fortan auf Entschädigung in Geld gerichtet. Die 
Höhe der Entschädigung bestimmt sich nach dem Betrag, um den sich die Abfindung unter 
Zugrundelegung einer von Beginn an angemessenen Einlage erhöht hätte. Veräußert der 
Aktionär seine Aktien nicht anlässlich einer Strukturmaßnahme, ist der Anspruch weiterhin 
auf Gewährung zusätzlicher Aktien gerichtet. Etwaige Nachteile können gegebenenfalls als 
nicht kompensierter Schaden in Ansatz gebracht werden (vgl. Absatz 5 in Verbindung mit 
§ 255 Absatz 6 Satz 2). 


Zu Absatz 5 
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Absatz 5 enthält einen Anspruch der Aktionäre auf Entschädigung in Geld zur Kompensa-
tion von Nachteilen im Rahmen zwischenzeitlich ausgeführter Gewinnausschüttungen. 
Bleibt der den anspruchsberechtigten Aktionären im Rahmen von Gewinnausschüttungen 
zugewiesene Gewinnanteil hinter dem zurück, was sie unter Zugrundelegung einer von Be-
ginn an angemessenen Einlage erhalten hätten, ist ihnen Ausgleich in Höhe der Differenz 
zu leisten. Gleiches gilt für den Fall, dass bei zwischenzeitlichem Abschluss eines Beherr-
schungs- oder Gewinnabführungsvertrags den anspruchsberechtigten Aktionären ein An-
spruch auf angemessenen Ausgleich zusteht. 


Zu Absatz 6 


Absatz 6 verweist für das Verfahren zur Bestimmung der Gewährung zusätzlicher Aktien 
oder einer baren Zuzahlung auf § 255 Absatz 5 bis 7. Hinsichtlich der Entschädigung nach 
Absatz 3 und 4 bestimmt Satz 2 einen gesonderten Fälligkeitszeitpunkt. 


Zu Absatz 7 


Absatz 7 Satz 1 dient einer Klarstellung. Satz 2 bestimmt, dass der Anspruch der Gesell-
schaft auf Freistellung gegen Aktionäre, die eine unangemessen niedrige Einlage erbracht 
haben, nicht besteht, soweit den übrigen Aktionären anstelle eines baren Ausgleichsbe-
trags Aktien gewährt werden. In diesem Fall kommt es nicht zu einem Vermögens- oder 
Liquiditätsabfluss der Gesellschaft. Die übrigen Aktionäre werden in ihrem Anteil nicht ver-
wässert. Im Gegenteil verringert sich durch die Gewährung neuer Aktien ausschließlich der 
relative Anteil der Aktionäre, die eine unangemessen niedrige Einlage geleistet haben, auf 
eine Höhe, die sie bei korrekter Bewertung erhalten hätten. Gläubiger werden hierdurch 
nicht beeinträchtigt, da der Gesellschaft kein Vermögen abfließt. Auch bleiben allgemeine 
Kapitalaufbringungsvorschriften bei der Kapitalerhöhung unangetastet, sodass eine Nach-
zahlungspflicht des Aktionärs dann besteht, wenn der Wert Einlage unterhalb des Nennbe-
trages gelegen hat. Durch die Formulierung „Soweit“ wird klargestellt, dass ein Freistel-
lungsanspruch nur in Höhe des Wertes der gewährten Aktien (§ 255 Absatz 5) entfällt. Im 
Übrigen bleibt der Anspruch bestehen. Aktionäre, die eine möglicherweise später als zu 
niedrig bewertete Einlage leisten möchten, können somit bereits im Kapitalerhöhungsbe-
schluss (vgl. Absatz 1 Satz 1) weitgehend sicherstellen, dass ein Freistellungsbeschluss 
später nicht oder nur in geringfügiger Höhe besteht. Im Übrigen ist es sachgerecht, dass 
ihnen das Risiko bei einer zu niedrigen Einlage einschließlich etwaig daraus resultierender 
Schäden (vgl. § 255 Absatz 6 Satz 2) verbleibt.  


Zu § 255b (Kapitalerhöhung zur Gewährung zusätzlicher Aktien) 


Diese Regelung ist an § 72b UmwG angelehnt. Gemäß §255a AktG ist den Aktionären und 
der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet, zusätzliche Aktien anstelle barer Zuzahlung zu 
gewähren. Die Pflicht zur Gewährung zusätzlicher Aktien kann durch Übertragung eigener 
Aktien erfüllt werden, sofern die Gesellschaft solche hält oder nach Maßgabe des § 71 AktG 
erwirbt. § 255b Absatz 1 bis 4 AktG soll Gesellschaften die Möglichkeit einräumen, die zu-
sätzlich zu gewährenden Aktien ohne Liquiditätsabfluss im Wege (weiteren) einer Sachka-
pitalerhöhung zu schaffen. Auf diese Weise kann der Zweck von § 255a AktG, die Gesell-
schaft und die Aktionäre, deren Einlage unangemessen niedrig ist (§ 255 Absatz 4 Satz 2) 
vor einer nachträglichen Liquiditätsbelastung in ungewisser Höhe zu schützen, erfüllt wer-
den. Bei der weiteren Kapitalerhöhung zur Gewährung zusätzlicher Aktien handelt es sich 
um eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen. § 255b Absatz 1 bis 4 AktG trifft besondere 
Bestimmungen für den Fall, dass als Sacheinlage der Anspruch der Aktionäre auf Gewäh-
rung zusätzlicher Aktien eingebracht wird. Die zusätzlichen Aktien können dabei nach 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder auf Grundlage eines im gerichtlichen Ver-
gleich festgestellten Anspruchs im Wege einer Kapitalerhöhung nach den §§ 182 bis 191 
AktG gewährt werden. Ebenso kann im Vorfeld der Kapitalerhöhung oder nach Wirksam-
werden der Kapitalerhöhung aber vor Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung im 
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Spruchverfahren genehmigtes Kapital geschaffen und nach Rechtskraft der Entscheidung 
durch Erklärung des Vorstands ausgenutzt werden. 


Absatz 5 enthält eine besondere Bestimmung für Kapitalerhöhungen, die durchgeführt wer-
den, um zusätzliche Aktien gemäß § 255a Absatz 2 Satz 3 ausgeübter Bezugsrechte zu 
gewähren. 


Soweit § 255b keine besonderen Bestimmungen enthält, sind die Kapitalerhöhungsvor-
schriften des Aktiengesetzes anwendbar. Insbesondere hat die Gewährung zusätzlicher 
Aktien im Wege einer Kapitalerhöhung unter Berücksichtigung der aktienrechtlichen Kapi-
talaufbringungsvorschriften zu erfolgen. Der Wert der Sacheinlage, des einzubringenden 
Anspruchs auf Gewährung zusätzlicher Aktien, muss den Betrag erreichen, um den das 
Grundkapital erhöht wird. Um dies sicherzustellen ist insbesondere gemäß § 183 Absatz 3 
AktG grundsätzlich eine Prüfung der Werthaltigkeit des einzubringenden Anspruchs erfor-
derlich. Durch die gerichtliche Entscheidung im Spruchverfahren steht die Anzahl der zu 
gewährenden Aktien beziehungsweise die Höhe des Nennwerts der zu gewährenden Ak-
tien fest.  


Zu Absatz 1 


Gemäß Absatz 1 Satz 1 können die zusätzlich zu gewährenden Aktien durch Kapitalerhö-
hung gegen Sacheinlage geschaffen werden. 


Gegenstand der Sacheinlage ist gemäß Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz der vom Gericht 
oder im gerichtlichen Vergleich festgestellte Anspruch der anspruchsberechtigten Aktionäre 
auf Gewährung zusätzlicher Aktien. Der Anspruch wird durch Abtretung an die Gesellschaft 
eingelegt. Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz trägt dem Umstand Rechnung, dass sich mit 
Abtretung des Anspruchs Gläubiger und Schuldner in einer Person vereinigen, was zum 
Erlöschen des Anspruchs im Wege der Konfusion führen würde. Absatz 1 Satz 2 zweiter 
Halbsatz stellt sicher, dass die anspruchsberechtigten Aktionäre ihres Anspruchs nicht ver-
lustig werden, bevor ihre zusätzlichen Mitgliedschaftsrechte entstanden sind. Diese entste-
hen mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung (Absatz 1 Satz 2 zweiter Halb-
satz). Die Abtretung des Anspruchs an die Gesellschaft befreit damit die Gesellschaft unter 
der Bedingung der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung von einer Verbind-
lichkeit. 


Absatz 1 Satz 3 bestimmt, dass ein Anspruch auf Gewährung zusätzlicher Aktien, der durch 
gerichtliche Entscheidung festgestellt wurde, erst mit Eintritt der Rechtskraft eingelegt wer-
den kann. Damit soll verhindert werden, dass durch die Gewährung zusätzlicher Aktien 
Tatsachen geschaffen werden, solange das Bestehen des Anspruchs nach Grund und 
Höhe noch nicht endgültig feststeht. 


Zu Absatz 2 


Absatz 2 Satz 1 ist eine gegenüber § 183 Absatz 1 Satz 1 AktG, und § 205 Absatz 2 Satz 1 
AktG besondere Bestimmung über die im Kapitalerhöhungsbeschluss festzusetzenden In-
halte: Die gemäß diesen Vorschriften erforderlichen Festsetzungen, der Gegenstand der 
Sacheinlage, die Person, von der die Gesellschaft den Gegenstand erwirbt, und der Nenn-
betrag, bei Stückaktien die Zahl der bei der Sacheinlage zu gewährenden Aktien, ergeben 
sich in den Fällen des § 255b AktG aus der gerichtlichen Entscheidung oder dem gerichtli-
chen Vergleich. Die Bestimmung des Einlagegenstands nach Absatz 2 Nummer 1 und die 
Angaben nach Absatz 2 Nummer 2 sind Gegenstand des Kapitalerhöhungsbeschlusses. 
Erfolgt die Kapitalerhöhung durch Inanspruchnahme genehmigten Kapitals, sind die Fest-
setzungen gemäß Absatz 2 Satz 1 vom Vorstand vorzunehmen. 


Absatz 2 Satz 2 erklärt § 182 Absatz 4 AktG, §§ 186, 187 AktG und § 203 Absatz 3 AktG 
für unanwendbar. Der Grundsatz der Subsidiarität der Kapitalerhöhung gegenüber der 
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Erfüllung ausstehender Einlagepflichten aus früheren Kapitalerhöhungen (§ 182 Absatz 4 
AktG, § 203 Absatz 3 AktG) kommt im Rahmen der Kapitalerhöhung zur Gewährung zu-
sätzlicher Aktien nicht zum Tragen, da diese nicht der Kapitalbeschaffung, sondern der an-
gemessenen Beteiligung zuvor benachteiligter Aktionäre dient. Die §§ 186, 187 AktG finden 
ebenfalls keine Anwendung. Die zusätzlichen Aktien stehen ausschließlich den noch nicht 
angemessen beteiligten, anspruchsberechtigten Aktionären zu. Bezugsrechte nicht an-
spruchsberechtigter Aktionäre scheiden deshalb aus. 


Zu Absatz 3 


Absatz 3 enthält Bestimmungen zur rechtstechnischen Durchführung der Einlageleistung 
sowie zur Zeichnung und dem Erwerb der Aktien. 


Ebenso wie zur Kapitalerhöhung gemäß § 72b UmwG hat die Gesellschaft zur Durchfüh-
rung einer Kapitalerhöhung zur Gewährung zusätzlicher Aktien einen Treuhänder zu be-
stellen. Per Gesetz werden diesem die Befugnis zur Inempfangnahme der Aktien, baren 
Zuzahlungen und Entschädigungen in Geld sowie weitere Handlungsermächtigungen zu-
gewiesen, um die Praktikabilität der Durchführung der Kapitalerhöhung zu gewährleisten. 
Andernfalls wären Mitwirkungshandlungen jedes anspruchsberechtigten Aktionärs erfor-
derlich, was bei einer Vielzahl anspruchsberechtigter Aktionäre die Durchführung der Kapi-
talerhöhung behindern oder jedenfalls erheblich erschweren könnte. Der Treuhänder ist 
gemäß Absatz 3 Satz 2 ermächtigt, im eigenen Namen die gerichtlich festgestellten oder 
im gerichtlichen Vergleich eingeräumten Ansprüche auf Gewährung zusätzlicher Aktien als 
Gegenstand der Sacheinlage an die Gesellschaft abzutreten (Nummer 1), die zusätzlich zu 
gewährenden Aktien zu zeichnen (Nummer 2), die zusätzlich zu gewährenden Aktien, ba-
ren Zuzahlungen und Entschädigungen in Geld in Empfang zu nehmen (Nummer 3) und 
alle sonstigen Erklärungen abzugeben, die zur Durchführung der Kapitalerhöhung erforder-
lich sind und normalerweise vom einlegenden und zeichnenden Aktionär abzugeben wären 
(Nummer 4). Er hat die gemäß Nummer 3 empfangenen Gegenstände anschließend auf 
die anspruchsberechtigten Aktionäre zu übertragen. Kraft seiner Empfangszuständigkeit 
wird der Treuhänder nicht Aktionär oder Eigentümer. Mit Eintragung der Durchführung der 
Kapitalerhöhung (§ 189 AktG) entstehen die Aktien in der Person der anspruchsberechtig-
ten Aktionäre und nicht in der Person des Treuhänders. 


Gemäß Absatz 3 Satz 3 findet die Bestimmung des § 35 Absatz 3 AktG betreffend die von 
dem für die Eintragung der Kapitalerhöhung zuständigen Registergericht festzusetzenden 
Auslagen- und Vergütungsersatzansprüche entsprechende Anwendung. 


Zu Absatz 4 


Gemäß Absatz 4 sind der Anmeldung in Ausfertigung oder öffentlich beglaubigter Abschrift 
die rechtskräftige gerichtliche Entscheidung oder der gerichtliche Vergleich beizufügen. Auf 
diese Weise kann das Registergericht prüfen, ob die der Kapitalerhöhung zugrundeliegen-
den Forderungen auf Gewährung zusätzlicher Aktien tatsächlich bestehen. Gemäß Absatz 
4 Satz 2 findet § 188 Absatz 3 Nummer 2 AktG keine Anwendung, da dem Anspruch auf 
Gewährung zusätzlicher Aktien, welcher Gegenstand der Sacheinlage ist, neben der ge-
richtlichen Entscheidung oder dem gerichtlichen Vergleich keine vertraglichen Beziehungen 
zwischen den anspruchsberechtigten Aktionären und der Gesellschaft zugrunde liegen. 


Zu Absatz 5 


Absatz 5 enthält eine besondere Bestimmung für den Fall einer Kapitalerhöhung zur Schaf-
fung von Aktien wegen entgangener Bezugsrechte gemäß § 255a Absatz 2 Satz 2 und 3 
AktG. Es handelt sich insoweit um eine von der Kapitalerhöhung nach § 255b Absatz 1 
Satz 1 AktG zu trennende Kapitalerhöhung, der ein gesonderter Kapitalerhöhungsbe-
schluss zugrunde liegt. Die Kapitalerhöhung zur Schaffung von Aktien aufgrund nachträgli-
cher Einräumung des Bezugsrechts erfolgt nach den Vorschriften des Aktiengesetzes. Da 
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der anspruchsberechtigte Aktionär bei dieser Kapitalerhöhung eine Einlageleistung nach 
den allgemeinen Vorschriften zu erbringen hat, finden die besonderen Vorschriften der Ab-
sätze 1 bis 4 insoweit keine Anwendung. Absatz 5 schließt lediglich die § 182 Absatz 4 
sowie die §§ 186, 187 und 203 Absatz 3 AktG von der Anwendung aus. Damit ist klarge-
stellt, dass den nicht anspruchsberechtigten sowie den anspruchsberechtigten Aktionären, 
die ihr Bezugsrecht nach § 255a Absatz 2 Satz 3 AktG nicht ausgeübt haben, kein Bezugs-
recht zusteht. 


Zu Absatz 6 


Mit Absatz 6 wird klargestellt, dass auch die Anfechtung der weiteren Kapitalerhöhung nicht 
auf § 243 Absatz 2 oder darauf gestützt werden, dass der auf eine Aktie entfallende Wert 
der Einlage unangemessen niedrig ist. 


Zu Artikel 14 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Die bisherige Übergangsregelung zu Mehrstimmrechten in § 5 EGAktG nach dem KonTraG 
soll wie folgt angepasst werden: 


Die Regelungen in § 5 Absatz 1 und 2 EGAktG zum Erlöschen von Mehrstimmrechten zum 
1. Juni 2003 sowie zu ihrer erleichterten Beseitigung können entfallen. Da allerdings nicht 
auszuschließen ist, dass noch Verfahren anhängig sind, die auf einen Ausgleich wegen 
Erlöschens oder Beseitigung von Mehrstimmrechten gerichtet sind, sollen insoweit die bis-
her in § 5 Absatz 3 bis 6 EGAktG enthaltenen Regelungen weiter Geltung behalten (§ 5 
Absatz 1 EGAktG-E). 


Aus Gründen des Bestands- und Vertrauensschutzes sollen zudem nach § 5 Absatz 2 EG-
AktG-E Mehrstimmrechtsaktien, deren Fortgeltung eine Gesellschaft gemäß § 5 Absatz 1 
Satz 1 EGAktG bis zum 1. Juni 2003 beschlossen hatte, nicht nachträglich den neu vorge-
sehenen Beschränkungen nach § 135a Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 AktG unterfal-
len. Anders ist es, wenn bei diesen Gesellschaften nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ein 
Börsengang erfolgt. Wie bereits zu § 135a AktG-E dargestellt, besteht ab diesem Zeitpunkt 
ein erhöhter Schutzbedarf der Investoren und des Marktes, so dass es gerechtfertigt ist, ab 
diesem Zeitpunkt die Geltung der Höchststimmzahl der Mehrstimmrechte sowie der Rege-
lungen zum Erlöschen durch Zeitablauf und bei Übertragung anzuordnen.  


Die Übergangsregelung zu Höchststimmrechten ist nunmehr in § 5 Absatz 3 EGAktG ver-
ankert. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a. 


Zu Nummer 2 


Die Regelung stellt sicher, dass die § 255 bis 255 b AktG-E erst auf Hauptversammlungen 
anzuwenden sind, die ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes einberufen werden, so dass 
sich die neuen Regelungen allein auf in solchen Versammlungen gefasste Kapitalerhö-
hungsbeschlüsse mit Bezugsrechtsausschluss beziehen. 
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Zu Artikel 15 (Änderung des Depotgesetzes) 


Zu Nummer 1 (Änderung des § 1 DepotG) 


Mit der Änderung soll – zur weiteren Stärkung des Finanzplatzes Deutschland im internati-
onalen Vergleich – das Depotgesetz (DepotG) auch für nach ausländischem Recht bege-
bene elektronische Wertpapiere geöffnet werden, sofern diese vertretbar sind. Für diese 
Wertpapiere gelten über die Vorschrift des neuen § 9c DepotG die Vorschriften des DepotG 
über Sammelverwahrung und Sammelbestandteile entsprechend. Damit werden nach aus-
ländischem Recht begebene, vertretbare elektronische Wertpapiere für die Zwecke des De-
potG wie Sachen behandelt. Ob diese pragmatische Lösung und generell die Behandlung 
von Wertpapieren als Sachen dauerhaft sinnvoll ist, soll im Rahmen der bereits in der Re-
gierungsbegründung zum Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren ange-
kündigten umfassenden Reform des deutschen Wertpapier- und Depotrechts geprüft wer-
den. Im Rahmen dieser Reform würde auch die Verwendung der Begriffe „Inhaber“ und 
„Berechtigter“ überprüft werden, die derzeit in eWpG und DepotG nicht kongruent ist. So ist 
z.B. der „Inhaber“ im Sinne des § 6 Absatz 2 Satz 3 DepotG in Bezug auf seine Rechte und 
Pflichten aus dem eWpG „Berechtigter“ im Sinne des eWpG. 


Zu Nummer 2 (Änderung des § 9b DepotG) 


Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung elektronischer Aktien. 


Zu Nummer 3 (§ 9c DepotG - neu - ) 


Um ausländische elektronische Wertpapiere in den inländischen Effektengiroverkehr integ-
rieren zu können, bedarf es einer gesetzlichen Anordnung, die – so wie es z.B. in § 6 Ab-
satz 2 Satz 1 und 2 des Bundesschuldenwesengesetzes für nicht verkörperte Sammel-
schuldbuchforderungen vorgesehen ist – die Regeln zum Wertpapiersammelbestand gel-
ten lässt. 


Absatz 2 schließt den Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke aus, die bei elektroni-
schen Wertpapieren ausländischer Herkunft nicht garantiert werden kann. 


Zu Nummer 4 (Änderung des § 24 DepotG) 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zur Anpassung an das Gesetz zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten. 


Zu Artikel 16 (Änderung des Gesetzes über elektronische Wertpapiere) 


Zu Nummer 1 (Änderung des § 1 eWpG) 


Entsprechend der Öffnung für elektronische Aktien durch die vorgesehene Ergänzung des 
§ 10 des Aktiengesetzes (AktG) (s. Begründung dort) wird der Anwendungsbereich des 
Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) auf Namensaktien und Zentralregister-
Inhaberaktien ausgedehnt. 


Zu Nummer 2 (Änderung des § 5 eWpG) 


Der neue Absatz 5 stellt klar, dass bei elektronischen Aktien nicht die Satzung der Aktien-
gesellschaft niederzulegen ist. Die Satzung ist für jedermann aus dem Handelsregister ab-
rufbar. Bei Aktien gibt es in der Regel keine begleitenden Emissionsbedingungen, so dass 
§ 5 eWpG in diesen Fällen nicht anwendbar ist. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, 
dass es ergänzend zur Satzung Emissionsbedingungen gibt, die dann niederzulegen wä-
ren. Wenn keine Emissionsbedingungen niedergelegt sind, kann auch keine Bezugnahme 
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darauf im Sinne des § 4 Absatz 4 eWpG oder deren Löschung (§ 4 Absatz 9, § 14 Absatz 
1 und 2, § 18 Absatz 1 und 2 eWpG) erfolgen. 


Zu Nummer 3 (Änderung des § 6 eWpG) 


Die Ergänzungen in den Absätzen 1 bis 3 sind jeweils Folgeänderungen zur Einführung 
elektronischer Aktien. 


Der neu vorgesehene Absatz 5 des § 6 eWpG stellt in Satz 1 und 2 klar, dass bei elektro-
nischen Aktien auch in der Satzung gemäß § 10 Absatz 5 AktG die Grundlagen dafür vor-
handen sein müssen, dass die Verbriefung ausgeschlossen ist oder nicht; es kann daher 
gegebenenfalls ein entsprechender satzungsändernder Beschluss der Hauptversammlung 
erforderlich werden, um von den Möglichkeiten des § 6 eWpG Gebrauch machen zu kön-
nen. Die Satzung kann dabei die Verbriefung auch nur teilweise ausschließen, so dass es 
einen Mischbestand (mit teils verbrieften, teils registereingetragenen Aktien) geben kann. 


Zu Nummer 4 (Änderung des § 8 eWpG) 


Zu Buchstabe a 


Mit der Ergänzung wird berücksichtigt, dass Stückaktien gemäß § 8 Absatz 3 Satz 1 AktG 
keinen Nennbetrag haben. 


Zu Buchstabe b 


Es entspricht einem Bedürfnis der Praxis, dass die Umwandlung einer Einzeleintragung in 
eine Sammeleintragung in den Emissionsbedingungen bzw. der Satzung ausgeschlossen 
werden kann. Denn die Umwandlung kann sehr aufwändig sein, insbesondere, wenn in 
dem betroffenen Wertpapierregister ausschließlich Einzeleintragungen vorhanden sind. 


Zu Nummer 5 (Änderung des § 9 eWpG) 


Mit der Ergänzung wird berücksichtigt, dass Stückaktien gemäß § 8 Absatz 3 Satz 1 AktG 
keinen Nennbetrag haben.  


Zu Nummer 6 (Änderung des § 13 eWpG) 


Aufgrund der Einführung von elektronischen Aktien ist § 13 eWpG zu ergänzen, der die 
erforderlichen Registerangaben in zentralen Registern regelt. Aus dem Register sollen sich 
auf einen Blick alle für den Rechtsverkehr wesentlichen Kennzeichen des Wertpapiers er-
geben, hierzu sind bei elektronischen Aktien über die bereits derzeit in § 13 eWpG enthal-
tenen Angaben hinaus weitere Angaben erforderlich. 


Zu § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a eWpG: Zentralregisteraktien können als Namens-
aktien oder Inhaberaktien ausgegeben werden; es ist daher im zentralen Register anzuge-
ben, welche Aktienart vorliegt. 


Zu § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b eWpG: Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 AktG kön-
nen Namensaktien auch vor der vollen Leistung des Ausgabebetrags ausgegeben werden. 
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 AktG ist dann in den Aktien der Betrag der Teilleistung anzu-
geben. Übertragen auf elektronische Aktien bedeutet dies, dass ein solcher Betrag der Teil-
leistung im Wertpapierregister anzugeben ist. 


Zu § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe c eWpG: Es ist anzugeben, welche der beiden nach 
§ 8 Absatz 1 AktG möglichen Formen, Nennbetragsaktien oder Stückaktien, vorliegt. 
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Zu § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe d eWpG: Wenn mehrere Gattungen der betreffen-
den Aktie bestehen, ist die Gattung anzugeben. 


Zu § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe e eWpG: Nach der unter Artikel 13 vorgesehenen 
Änderung des Aktiengesetzes können Namensaktien künftig mit Mehrstimmrechten ausge-
geben werden. Auch bei Mehrstimmrechten handelt es sich um wesentliche Kennzeichen, 
die aus Transparenzgründen in das Register aufzunehmen sind. 


Zu § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f eWpG: Gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 AktG können 
Vorzugsaktien als Aktien ohne Stimmrecht ausgegeben werden. Diese für den Rechtsver-
kehr wesentliche Einschränkung ist im Wertpapierregister anzugeben. 


Zu § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe g eWpG: Gemäß § 68 Absatz 2 Satz 1 AktG kann 
die Satzung die Übertragung von Namensaktien an die Zustimmung der Gesellschaft bin-
den. Diese für den Rechtsverkehr wesentliche Einschränkung der Verkehrsfähigkeit ist im 
Wertpapierregister anzugeben. 


Zu Nummer 7 (Änderung des § 14 eWpG) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 4. Nach dem neuen Satz 2 soll für die 
Eintragung des Erlöschens von Mehrstimmrechten nach § 135a AktG-E eine Weisung al-
lein des Emittenten ausreichen. 


Im Übrigen ist aufgrund der Tatsache, dass es bei Aktien regelmäßig keine Emissionsbe-
dingungen gibt, keine Änderung des § 14 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 angezeigt; 
denn wenn es keine Emissionsbedingungen gibt, kann insoweit auch nichts gelöscht wer-
den. Gleiches gilt für die Parallelvorschrift des § 18. 


Zu Nummer 8 (Änderung des § 16 eWpG) 


Die Ergänzung berücksichtigt, dass es bei Aktien regelmäßig keine Emissionsbedingungen 
gibt. 


Zu Nummer 9 (Änderung des § 17 eWpG) 


Aufgrund der Einführung von elektronischen Aktien ist parallel zur vorgesehenen Ergän-
zung des § 13 eWpG (auf dessen Begründung Bezug genommen wird) auch § 17 eWpG 
zu ergänzen, der die erforderlichen Registerangaben in einem Kryptowertpapierregister re-
gelt. 


Auch bei diesen Angaben muss die registerführende Stelle sicherstellen, dass die Daten 
gemäß § 17 Absatz 3 eWpG so verknüpft werden, dass sie nur zusammen vom Anfragen-
den abgerufen werden können. Diese Verknüpfung dürfte regelmäßig nicht allein block-
chainbasiert möglich sein, so dass die registerführende Stelle die Angaben regelmäßig „off-
chain“ in ihrem System zusammenstellen dürfte. Der Zugriff auf einzelne Daten in der Block-
chain, d.h. ein „on-chain“-Abruf von unvollständigen Registerangaben – was jedem, der 
Zugang zur Blockchain hat, möglich sein dürfte und worauf die registerführende Stelle kaum 
einen Einfluss nehmen kann – stellt keine Einsichtnahme in das Register über die register-
führende Stelle nach § 10 eWpG dar, so dass § 17 Absatz 3 eWpG insoweit nicht einschlä-
gig ist. Zu § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a eWpG: Als Kryptowertpapiere können 
Aktien zwar nur als Namensaktien ausgegeben werden, nicht als Inhaberaktien; gleichwohl 
soll aber zur Klarstellung für den Rechtsverkehr im Kryptowertpapierregister ausdrücklich 
angegeben werden, dass es sich um Namensaktien handelt. Damit wird verdeutlicht, dass 
gemäß § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG im Verhältnis zur Gesellschaft Rechte und Pflichten aus 
Namensaktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen bestehen. 
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Zu § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b eWpG: Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 1 AktG kön-
nen Namensaktien auch vor der vollen Leistung des Ausgabebetrags ausgegeben werden. 
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 2 AktG ist dann in den Aktien der Betrag der Teilleistung anzu-
geben – übertragen auf Kryptoaktien bedeutet dies, dass ein solcher Betrag der Teilleistung 
im Kryptowertpapierregister anzugeben ist. 


Zu § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe c eWpG: Es ist anzugeben, welche der beiden nach 
§ 8 Absatz 1 AktG möglichen Formen, Nennbetragsaktien oder Stückaktien, vorliegt. 


Zu § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe d eWpG: Wenn mehrere Gattungen der betreffen-
den Aktie bestehen, ist die Gattung anzugeben. 


Zu § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe e eWpG: Sind die Namensaktien mit Mehrstimm-
rechten versehen, ist dies ebenfalls anzugeben. 


Zu § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe f eWpG: Gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 AktG können 
Vorzugsaktien als Aktien ohne Stimmrecht ausgegeben werden. Diese für den Rechtsver-
kehr wesentliche Einschränkung ist im Kryptowertpapierregister anzugeben. 


Zu § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe g eWpG: Gemäß § 68 Absatz 2 Satz 1 AktG kann 
die Satzung die Übertragung von Namensaktien an die Zustimmung der Gesellschaft bin-
den. Diese für den Rechtsverkehr wesentliche Einschränkung der Verkehrsfähigkeit ist im 
Kryptowertpapierregister anzugeben. 


Zu Nummer 10 (Änderung des § 18 eWpG) 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 6. Nach dem neuen Satz 2 soll für die 
Eintragung des Erlöschens von Mehrstimmrechten nach § 135a AktG-E eine Weisung al-
lein des Emittenten ausreichen. 


Zu Nummer 11 


Zur Entlastung der Emittenten von bürokratischem Aufwand soll die Pflicht zur Veröffentli-
chung im Bundesanzeiger entfallen und nur noch eine Mitteilung an die BaFin erforderlich 
sein. Diese Änderung soll zum 1. November 2025 in Kraft treten, damit die BaFin die erfor-
derliche technische Infrastruktur rechtzeitig bereitstellen kann. Die BaFin führt weiterhin 
über die ihr mitgeteilten Kryptowertpapiere eine öffentliche Liste im Internet. Die Angaben, 
welche die öffentliche Liste enthält, werden um die Angaben, die bisher im Bundesanzeiger 
zu veröffentlichen waren, erweitert. Eine formelle oder inhaltliche Prüfung der Mitteilung 
eines Emittenten durch die Aufsichtsbehörde erfolgt weiterhin nicht. Der Emittent bleibt da-
her verantwortlich für den Inhalt seiner Mitteilung. Art und Weise sowie konkreter Inhalt der 
Mitteilung soll rechtzeitig vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung im Verordnungswege ge-
regelt werden. 


Zu Nummer 12 (Änderung des § 21 eWpG) 


Der neue Satz stellt klar, dass es keine Haftung des Emittenten für das Verschulden der 
registerführenden Stelle bei der Registerführung neben deren Haftung nach § 7 Absatz 2 
Satz 2 gibt. Der Emittent haftet insoweit nur für eigenes Verschulden bei der Auswahl der 
registerführenden Stelle, d.h. er haftet für einen durch die registerführende Stelle verur-
sachten Schaden nur dann, wenn er bei der Auswahl der registerführenden Stelle die im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt nicht angewendet hat, es sei denn, der Schaden wäre auch 
bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden. 
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Zu Nummer 13 (Änderung des § 23 eWpG) 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 11 Buchstabe b. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 11 Buchstabe d.  


Zu Nummer 14 (Änderung des § 25 eWpG) 


Gemäß § 25 Absatz 2 eWpG wird das Recht aus dem Wertpapier mit der Übereignung des 
elektronischen Wertpapiers nach § 25 Absatz 1 eWpG übertragen, d.h. mit Einigung und 
Umtragung im elektronischen Wertpapierregister. Der neu vorgesehene Satz 2 des § 25 
Absatz 2 eWpG stellt klar, dass hierzu die Regelung des § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG – wo-
nach im Verhältnis zur Gesellschaft Rechte und Pflichten aus Namensaktien nur für und 
gegen den im Aktienregister Eingetragenen bestehen – lex specialis ist. Für die Geltend-
machung der im Verhältnis zur Gesellschaft bestehenden Rechte und Pflichten aus Na-
mensaktien reicht also die Eintragung im elektronischen Wertpapierregister nicht aus, son-
dern es muss zusätzlich die Eintragung im Aktienregister erfolgt sein. 


Der neu vorgesehene Absatz 3 Satz 1 des § 25 eWpG betrifft den Fall einer Vinkulierung 
gemäß § 68 Absatz 2 AktG: Wenn bei elektronischen Aktien die Satzung der Aktiengesell-
schaft die Eigentumsübertragung an die Zustimmung der Gesellschaft bindet, darf die re-
gisterführende Stelle die Umtragung erst nach Zustimmung der Gesellschaft vornehmen. 


Der neu vorgesehene Absatz 3 Satz 2 des § 25 eWpG stellt klar, dass eine Übertragung 
von elektronischen Namensaktien durch Indossament nicht möglich ist, da dies – wie be-
reits der Verweis in § 68 Absatz 1 Satz 2 AktG auf die Formvorschriften des Wechselgeset-
zes zeigt – in einer elektronischen Form nicht möglich wäre. Einer Änderung des § 68 Ab-
satz 1 Satz 1 AktG bedarf es angesichts dieses klaren Befundes nicht. 


Zu Nummer 15 (§§ 30a, 30b eWpG - neu -) 


Nach dem Abschnitt 5 des eWpG, der Sondervorschriften zum Schuldverschreibungsrecht 
des BGB enthält, soll ein neuer Abschnitt 6 eingefügt werden, der Sondervorschriften für 
elektronische Aktien enthält. Da sich diese Sondervorschriften auf die Führung des elektro-
nischen Wertpapierregisters beziehen, sollen sie im eWpG und nicht im AktG angesiedelt 
werden. 


Zu § 30a eWpG: 


Der neue § 30a eWpG Satz 1 stellt klar, dass die registerführende Stelle vom Emittenten 
durch entsprechenden Vertrag auch mit der Führung des Aktienregisters nach § 67 Ab-
satz 1 Satz 1 AktG beauftragt werden kann. Satz 2 stellt klar, dass dieser Vertrag aus wich-
tigem Grund fristlos gekündigt werden kann, wenn der Emittent gemäß § 22 – ggf. auf Wei-
sung der Aufsichtsbehörde gemäß § 21 Absatz 2 Satz 2 – eingetragene Wertpapiere auf 
ein anderes Wertpapierregister überträgt. Auf diese Weise kann ein Auseinanderfallen zwi-
schen der Führung des Wertpapierregisters und der Führung des Aktienregisters vermie-
den werden. 


Zu § 30b eWpG: 


Der neue § 30b eWpG enthält eine Sonderregelung im Fall eines Ausschlusses eines säu-
migen Aktionärs nach § 64 Absatz 3 AktG. Ist der ausgeschlossene Aktionär bereits im 
elektronischen Wertpapierregister eingetragen, hat der Emittent das Recht, ihn austragen 
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zu lassen und stattdessen denjenigen Vormann eintragen zu lassen, der gemäß § 65 Ab-
satz 1 AktG den rückständigen Betrag gezahlt hat. Dies ist eine Abweichung vom Grund-
satz des § 25 eWpG, wonach eine Übertragung des Eigentums am elektronischen Wertpa-
pier die Einigung zwischen der auszutragenden und der neu einzutragenden Person vo-
raussetzt. 


Der Emittent hat hierfür gegenüber der registerführenden Stelle den Ausschluss des Aktio-
närs durch Bekanntmachung in den Gesellschaftsblättern gemäß § 64 Absatz 3 
Satz 1 AktG nachzuweisen. § 64 Absatz 4 Satz 1 AktG, wonach an Stelle der alten Urkun-
den neue ausgegeben werden und diese außer den geleisteten Teilzahlungen den rück-
ständigen Betrag anzugeben haben, findet keine Anwendung. Eine Angabe des rückstän-
digen Betrages ist zur Information des Rechtsverkehrs nicht erforderlich, da der Vormann 
nur dann in das elektronische Wertpapierregister eingetragen werden kann, wenn er den 
rückständigen Betrag gezahlt hat; die Angabe der geleisteten Teilleistungen ergibt sich be-
reits gemäß § 13 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b oder § 17 Absatz 1 Nummer 8 Buch-
stabe b eWpG-E aus dem elektronischen Wertpapierregister. 


Zu Nummer 16 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.  


Zu Nummer 17 (Änderung des § 31 eWpG) 


Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 11. 


Zu Nummer 18 (Änderung des § 33 eWpG) 


Die bestehende Übergangsregelung in Satz 1 wird auf elektronische Aktien ausgedehnt. 
Den Emittenten vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begebener verbriefter Aktien in Sammel-
verwahrung soll also die Möglichkeit offenstehen, diese durch Eintragung in das beim Zent-
ralverwahrer geführte zentrale Register in elektronische Aktien umzuwandeln. Bei durch 
eine Sammelurkunde verbrieften Aktien erlaubt die Übergangsregelung eine Ersetzung der 
Sammelurkunde durch eine Sammeleintragung im elektronischen Wertpapierregister auch 
ohne Zustimmung der einzelnen Aktionäre, da die Rechte und Interessen der Aktionäre in 
diesem Fall nicht beeinträchtigt werden. Für die Aktionäre ist die Buchung auf ihrem Depot-
konto entscheidend und es wird davon ausgegangen, dass es für sie ohne Belang ist, ob 
die Gesamtemission durch eine bei der Wertpapiersammelbank verwahrte Sammelurkunde 
verbrieft ist oder bei einer Wertpapiersammelbank als Sammeleintragung in einem zentra-
len Register geführt wird.  


Ein nach der Satzung der Aktiengesellschaft bestehender Anspruch auf Ausreichung ein-
zelner Wertpapierurkunden bleibt gemäß der vorgesehenen Ergänzung in Satz 2 von der 
Ersetzung nach § 6 Absatz 3 Satz 1 unberührt, denn diesbezüglich könnten ansonsten die 
Rechte und Interessen der Inhaber beeinträchtigt werden. 


Zu Artikel 17 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 (§ 3 EStG) 


Zu Buchstabe a (Nr. 39) 


Zu Doppelbuchstabe aa (Satzteil vor Satz 2) 


Nach geltender Rechtslage ist der Vorteil des Arbeitnehmers im Rahmen eines gegenwär-
tigen Dienstverhältnisses aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Vermö-
gensbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b und f bis l und 
Absatz 2 bis 5 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes (Aktien, GmbH-Anteile etc.) am 
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Unternehmen des Arbeitgebers steuerfrei, soweit der Vorteil insgesamt 1 440 Euro im Ka-
lenderjahr nicht übersteigt.  


Der Höchstbetrag wird mit Wirkung ab 2024 von 1 440 Euro auf 5 000 Euro angehoben. 


Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2) 


Vermögensbeteiligungen können nach geltender Rechtslage steuerbegünstigt auch durch 
Entgeltumwandlung finanziert werden.  


Durch die starke Anhebung des Höchstbetrags ist es aus Gründen der Vermeidung uner-
wünschter Gestaltungen (Lohnoptimierungen) angezeigt, mit einer Ergänzung in Satz 2 die 
steuerliche Begünstigung einzuschränken. Künftig sind Vermögensbeteiligungen, soweit 
der Vorteil 2 000 Euro im Kalenderjahr übersteigt, nur steuerfrei, wenn die Beteiligungen 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden (zur Definition s. § 8 Ab-
satz 4 EStG). Damit sind in begrenztem Umfang auch reine Entgeltumwandlungsmodelle 
und die Umsetzung von Matching-Plänen (Finanzierung der Vermögensbeteiligung durch 
den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer) möglich.  


Zu Buchstabe b (Nr. 71) 


Nach § 3 Nummer 71 EStG ist der INVEST-Zuschuss steuerfrei. Die INVEST-Förderbedin-
gungen wurden mit der Förderrichtlinie zur Bezuschussung von Wagniskapital privater In-
vestierender für junge innovative Unternehmen vom 6. Februar 2023 angepasst. (BAnz AT 
15. März 2023 B1)  


Die Änderungen sind insbesondere: 


1. Erhöhung des Erwerbszuschuss bei direktem Anteilserwerb von 20 Prozent auf 25 
Prozent und bei Wandeldarlehen von 10 Prozent auf 25 Prozent, 


2. Einführung eines „INVEST-Budgets“ in Höhe von 100.000 Euro an Erwerbszuschüs-
sen pro Investierendem,  


3. 10.000 Euro Mindestinvestitionssumme (bisher 25.000 Euro), 


4. 200.000 Euro maximale förderfähige Investitionssumme pro Investment, 


5. Begrenzung des EXIT-Zuschusses auf 25 Prozent (bisher 80 Prozent) der Investiti-
onssumme angepasst. 


Die bestehende Steuerbefreiung von Zuschüssen im Rahmen des INVEST-Programms in 
§ 3 Nummer 71 EStG ist an die neuen Förderbedingungen redaktionell anzupassen. An-
passungsbedarf besteht aufgrund der Erweiterung der förderfähigen Unternehmen um ein-
getragene Genossenschaften, beim Erwerbszuschuss aufgrund der Erhöhung des Erwerb-
zuschusses auf 25 Prozent (§ 3 Nummer 71 Buchstabe a EStG) und beim EXIT-Zuschuss 
aufgrund einer Begrenzung auf 25 Prozent der Investitionssumme (§ 3 Nummer 71 Buch-
stabe b Doppelbuchstabe ee EStG). 


Zu Nummer 2 (§ 17 Absatz 2a Satz 6 – neu - ) 


Nach § 17 Absatz 2a Satz 6 - neu - EStG gelten die Regelungen des § 20 Absatz 4b - neu - 
EStG auch für Fälle, in denen der Arbeitnehmer zu 1 Prozent oder mehr am Unternehmen 
des Arbeitgebers beteiligt ist. Zu den Einzelheiten siehe § 20 Absatz 4b - neu - EStG und 
die entsprechende Einzelbegründung. 
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Zu Nummer 3 (§ 19a) 


§ 19a EStG (eingeführt ab 2021 mit dem Fondsstandortgesetz) enthält Regelungen, nach 
denen unter bestimmten Voraussetzungen die geldwerten Vorteile aus Vermögensbeteili-
gungen zunächst nicht besteuert werden (Steuerfreistellung im Zeitpunkt der Überlassung). 
Die Besteuerung erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich bei einer Verfügung (ins-
besondere beim Verkauf), der Beendigung des Dienstverhältnisses oder spätestens nach 
zwölf Jahren (aufgeschobene Besteuerung). Unabhängig von der aufgeschobenen Besteu-
erung wird der Steuerfreibetrag nach § 3 Nummer 39 EStG bereits vorab berücksichtigt. 
Die Änderungen in § 19a EStG haben das Ziel, Startup- und KMU-Unternehmen durch Ver-
besserung der Mitarbeitergewinnung und -bindung zu fördern und zudem die sog. Dry-In-
come-Problematik für die Arbeitnehmer zu entschärfen.  


Mit verschiedenen Änderungen werden die steuerlichen Vorschriften zur aufgeschobenen 
Besteuerung der geldwerten Vorteile aus Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmern in 
§ 19a EStG ausgeweitet und damit insbesondere die Gewährung von Unternehmensantei-
len als Vergütungsbestandteil für die Unternehmen und deren Beschäftigte attraktiver ge-
staltet.  


Mit § 19a EStG handelt es sich nicht um ein Förderungsinstrument für Unternehmen; ge-
fördert werden Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG). 
Vor diesem Hintergrund ist § 19a EStG keine Beihilfe im Sinne des EU-Rechts, dessen 
Änderung einer Genehmigung durch die Europäische Kommission bedarf. 


Zu Buchstabe a (Absatz 1) 


Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1) 


In der Praxis werden die Gesellschaftsanteile typischerweise nicht vom Arbeitgeber selbst, 
sondern den (Gründungs-)Gesellschaftern gewährt. Durch die Ergänzung von § 19a Ab-
satz 1 Satz 1 EStG wird klargestellt, dass auch diese Fallgestaltung ein begünstigter Sach-
verhalt ist. 


Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 3 - neu - ) 


Nach § 3 Nummer 39 Satz 3 EStG gelten Arbeitgeber, die dem gleichen Konzern im Sinne 
des § 18 AktG angehören, als Arbeitgeber i. S. d. § 3 Nummer 39 Satz 1 EStG. Es besteht 
der Bedarf, wie Rückmeldungen aus der Praxis gezeigt haben, diese Regelung (sog. Kon-
zernklausel) auf den Anwendungsbereich des § 19a EStG zu übertragen. § 19a Absatz 1 
EStG wird dementsprechend um einen neuen Satz 3 ergänzt. 


Zu Buchstabe b (Absatz 3) 


Zu Satz 1: Mit den Änderungen von § 19a Absatz 3 EStG wird der Anwendungsbereich der 
steuerlichen Regelung erweitert. 


Künftig ist nicht mehr auf den einfachen, sondern betreffend den Jahresumsatz und die 
Jahresbilanzsumme auf den doppelten KMU-Schwellenwert und betreffend die Anzahl der 
beschäftigten Personen auf den vierfachen KMU-Schwellenwert abzustellen. Die Unterneh-
men müssen danach weniger als 1 000 Mitarbeiter beschäftigen und dürfen einen Jahres-
umsatz von höchstens 100 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 86 Mio. 
Euro erzielen. 


Zudem wird die zeitliche Komponente des Schwellenwerts von zwei auf sieben Jahre er-
weitert. Die Förderung kann danach gewährt werden, wenn die Schwellenwerte im Zeit-
punkt der Übertragung der Vermögensbeteiligung oder in einem der sechs vorangegange-
nen Kalenderjahre nicht überschritten wurden. Auch diese Regelung dient dem Ziel, die 
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Anzahl der Unternehmen, bei denen die Arbeitnehmer in den Genuss der Förderung kom-
men, zu erhöhen. 


Außerdem wird der maßgebliche Gründungszeitraum des Unternehmens von zwölf auf 
20 Jahre vor dem Beteiligungszeitpunkt ausgeweitet. Auch dies erhöht die Anzahl der Un-
ternehmen, bei denen die Arbeitnehmer in den Genuss der Förderung kommen können. 


Der zweite Halbsatz stellt klar, dass bei den Schwellenwerten allein auf das Unternehmen 
des Arbeitgebers abzustellen ist. 


Zu Satz 2: Mit einem Satz 2 wird rechtssicher klargestellt, dass die Ermittlung der Schwel-
lenwerte nach Satz 1 gemäß der Artikel 4 und 5 des Anhangs der Empfehlung der Kom-
mission vom 6. Mai 2003 erfolgt. Danach ist hierbei z.B. auf den Stichtag des letzten Rech-
nungsabschlusses abzustellen. Zum anderen geht der Status eines zu berücksichtigenden 
Unternehmens erst verloren bzw. wird erst erworben, wenn es in zwei aufeinander folgen-
den Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung kommt. Dies ist bisher lediglich 
im BMF-Schreiben vom 16. November 2021 (BStBl I Seite 2308) geregelt und hat zu Zwei-
feln geführt, da der Gesetzeswortlaut gerade nicht hierauf verweist und „auf den Zeitpunkt 
der Übertragung“ abstellt. Ein Verweis auf Artikel 3 des Anhangs der Empfehlung der Kom-
mission vom 6. Mai 2003 unterbleibt, da dies im Widerspruch zu § 19a Absatz 3 zweiter 
Halbsatz EStG (Abstellen auf das Unternehmen des Arbeitgebers) stehen würde. 


Zu Buchstabe c (Absatz 4) 


Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1 Nummer 2) 


Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus Vermögensbeteiligungen erfolgt nach gelten-
der Rechtslage spätestens zwölf Jahre nach der Übertragung der Vermögensbeteiligung. 
Sie erfolgt künftig erst (spätestens) nach 20 Jahren. 


Die Verschiebung des Besteuerungszeitpunkts gilt im Übrigen auch für Vermögensbeteili-
gungen, die vor 2024 übertragen werden bzw. wurden. 


Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 4) 


Die Ergänzung stellt sicher, dass im Falle von sog. Leaver-Events (d. h. Rückerwerb der 
Anteile bei Verlassen des Unternehmens) nur die tatsächlich an den Arbeitnehmer gezahlte 
Vergütung maßgeblich ist, weil diese i.d.R. nicht den Verkehrswert widerspiegelt. 


Dies gilt auch für Vermögensbeteiligungen, die vor 2024 übertragen werden bzw. wurden. 


Zu Buchstabe d (Absatz 4a - neu - ) 


Zu Absatz 4a - neu - 


Hintergrund der Neuregelung ist die sog. Dry-Income-Problematik. Diese tritt auf, weil die 
Übertragung einer Beteiligung zu steuerpflichtigem Arbeitslohn (Sachbezug) bei den Arbeit-
nehmern führt, ohne dass ihnen liquide Mittel zugeflossen sind (sog. „trockenes“ Einkom-
men - „dry income“). 


Rückmeldungen aus der Praxis haben gezeigt, dass die sog. Dry-Income-Problematik mit 
dem Fondsstandortgesetz nur unzureichend entschärft wurde, gerade für den Tatbestand 
„Beendigung des Dienstverhältnisses“. Dies wird nun mit einer Erweiterung von § 19a EStG 
um einen neuen Absatz 4a nachgeholt. 


Danach findet für die Tatbestände „Ablauf von 20 Jahren“ und „Beendigung des Dienstver-
hältnisses“ keine Besteuerung mehr statt, wenn der Arbeitgeber auf freiwilliger Basis 
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unwiderruflich erklärt, dass er die Haftung für die einzubehaltende und abzuführende Lohn-
steuer übernimmt. In diesen Fällen löst erst der spätere Tatbestand „Verkauf“ eine Besteu-
erung aus. Die sonst übliche, haftungsbefreiende Anzeige ist hier nicht möglich. Durch die 
Erklärung mit der Lohnsteuer-Anmeldung erfährt das Betriebsstättenfinanzamt von entspre-
chenden Sachverhalten und kann im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung die zutref-
fende steuerliche Behandlung prüfen. 


Nach Satz 2 erfordert eine Haftungsinanspruchnahme durch das Betriebsstättenfinanzamt 
dann keine weitere Ermessensprüfung durch das Betriebsstättenfinanzamt mehr. Das Be-
triebsstättenfinanzamt kann sich, wenn auf den Arbeitnehmer als Steuerschuldner nicht 
mehr zugegriffen werden kann - z. B., weil er unbekannt ins Ausland verzogen ist -, unmit-
telbar an den Arbeitgeber wenden. Dies sichert den Steueranspruch des Fiskus‘. 


Zu Nummer 4 (§ 20 Absatz 4b – neu-) 


Nach geltender Rechtslage können über § 3 Nummer 39 EStG steuerlich begünstigt über-
lassene Vermögensbeteiligungen vom Arbeitnehmer ohne Verlust der Steuerfreiheit unmit-
telbar nach der Überlassung veräußert werden, da es keine gesetzlichen Sperr- bzw. Hal-
tefristen gibt. Dies kommt einer steuerfreien Barlohnzahlung gleich, weil auch keine nach-
gelagerte bzw. aufgeschobene Besteuerung vorgesehen ist. Vor dem Hintergrund der star-
ken Anhebung des Freibetrags von 1 440 Euro auf 5 000 Euro erlangt die Möglichkeit der 
unerwünschten Mitnahme des Freibetrags eine größere Bedeutung. 


Um dem entgegenzuwirken, wird über das Steuerrecht „mittelbar“ ein Anreiz für die Einhal-
tung einer Haltefrist gesetzt. § 20 Absatz 4b - neu - EStG regelt, dass in den Fällen des § 3 
Nummer 39 EStG die steuerfreien geldwerten Vorteile nicht zu den Anschaffungskosten bei 
der Ermittlung des Gewinns bei den Kapitaleinkünften gehören, wenn die Vermögensbetei-
ligung innerhalb von drei Jahren veräußert oder unentgeltlich übertragen wurde. Im Ergeb-
nis wird Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % nicht nur auf einen etwaigen Veräußerungsge-
winn, sondern auch auf den bisher steuerfrei belassenen Lohnanteil erhoben. Damit fließt 
zumindest eine Abgeltungsteuer von 25 % an den Fiskus, wenn der Arbeitnehmer die Ver-
mögensbeteiligung vorzeitig veräußert. Der entsprechende bürokratische Aufwand bei den 
Depotbanken (Abgeltungsteuer) erscheint gegenüber der Einführung eines Sondersystems 
mit „echten“ Sperr- und Haltefristen verhältnismäßig. 


Zu Nummer 5 (§ 43) 


Es handelt sich um Änderungen, die durch die Einführung elektronischer Wertpapiere not-
wendig geworden sind. Das Gesetz zur Einführung elektronischer Wertpapiere ermöglicht, 
dass bestimmte Schuldverschreibungen und zukünftig Aktien nicht mehr zwingend in einer 
Urkunde verbrieft werden müssen, sondern auch elektronisch begeben werden können. Die 
Verbriefung von Wertpapieren in einer Urkunde dürfte mit dem Gesetz zur Einführung elekt-
ronischer Wertpapiere zunehmend an Bedeutung verlieren. Durch den expliziten Verweis 
auf elektronische Wertpapiere wird diesem Umstand Rechnung getragen und sicherge-
stellt, dass sich insoweit bei den bisherigen Abläufen zum Kapitalertragsteuerabzug keine 
Änderungen ergeben.  


Zu Nummer 6 (§ 43a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2) 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Einfügung des Absatzes 4b in § 20 EStG 
im Verfahren der Kapitalertragsteuer. Die auszahlenden Stellen haben zukünftig zu berück-
sichtigen, dass sich bei einer Veräußerung bzw. unentgeltlichen Übertragung einer Vermö-
gensbeteiligung innerhalb von drei Jahren auch der steuerfreie geldwerte Vorteil auf die 
Anschaffungskosten auswirkt. 
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Zu Buchstabe b 


Um eine korrekte Besteuerung bei Veräußerung innerhalb der Frist nach § 3 Nummer 39 
EStG in Verbindung mit § 20 Absatz 4b EStG sicherzustellen, sind im Fall einer Depotüber-
tragung auf ein anderes Depot desselben Steuerpflichtigen die Höhe der Zuzahlung und 
die steuerfreien geldwerten Vorteile an die übernehmende auszahlende Stelle mitzuteilen. 
Werden in den Fällen des § 20 Absatz 4b EStG die Wirtschaftsgüter innerhalb von drei 
Jahren nach der Anschaffung unentgeltlich an einen Dritten (z.B. Familienangehörige) über-
tragen, ist lediglich die Zuzahlung als Anschaffungskosten zu übermitteln, denn die steuer-
freien geldwerten Vorteile gehören dann nicht zu den Anschaffungskosten. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der Einführung elektronischer Aktien 
ergibt. Buchstabe c) enthält eine Regelung, wonach der Schuldner der Kapitalerträge die 
auszahlende Stelle ist, wenn die Wertpapiersammelbank, keine Dividendenregulierung vor-
nimmt. Diese Regelung soll gleichermaßen gelten, wenn die Anteile nicht einer Wertpapier-
sammelbank zur Verwahrung anvertraut wurden, sondern einer registerführende Stelle ge-
mäß § 12 Absatz 2 oder § 16 Absatz 2 eWpG und der Registerführer keine Dividendenre-
gulierung vornimmt. 


Zu Buchstabe b 


Schuldverschreibungen und künftig auch Namensaktien können nach dem Gesetz zur Ein-
führung elektronischer Wertpapiere auch als sogenannte Kryptowertpapiere begeben wer-
den. Sofern das Kryptowertpapier von einem depotführenden Kreditinstitut des Endkunden 
bzw. des Eigentümers des Kryptowertpapiers (in § 3 Absatz 2 eWpG als Berechtigter defi-
niert) verwahrt und verwaltet wird, sollen die bisherigen Steuerabzugsregelungen auch für 
diese Wertpapiere gelten. Die Einführung des Kryptowertpapierregisters ermöglicht jedoch 
auch eine Verwaltung eigener Vermögenswerte ohne das Erfordernis eines Intermediärs, 
wie einer Depotbank oder eines Zentralverwahrers. Für diese Fälle einer Eigenverwaltung 
bedarf es der Übernahme der Aufgabe des Steuerabzugs, die bisher durch die Depotbank 
sichergestellt war. Daher wird der registerführenden Stelle eines Kryptowertpapiers die Ver-
pflichtung zum Steuerabzug auferlegt, wenn es aufgrund des Wegfalls von Intermediären 
sonst keinen Abzugsverpflichteten gibt. Dies galt bislang schon für elektronische Schuld-
verschreibungen, die in einem Kryptowertpapierregister eingetragen werden. Mit der Ein-
führung elektronischer Aktien wird die Vorschrift entsprechend auf elektronische Aktien er-
weitert. 


Zu Nummer 8 (§ 52) 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung des § 3 Nummer 71 EStG ist aufgrund der Änderungen bei der INVEST-
Förderrichtlinie im Jahr 2023 erstmals im Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 27 EStG regelt die erstmalige Anwendung von § 19a EStG in der durch das 
Fondsstandortgesetz in das Einkommensteuergesetz eingefügten Fassung und hat aktuell 
keine Bedeutung mehr. Die Regelung wird zur Rechtsbereinigung aufgehoben. 
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Zu Artikel 18 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 und Nummer 2 


Nach Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe b und c der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL) werden 
u.a. die Gewährung und Vermittlung von Krediten und die Verwaltung von Krediten durch 
die Kreditgeber und die Vermittlung und Übernahme von Verbindlichkeiten, Bürgschaften 
und anderen Sicherheiten und Garantien sowie die Verwaltung von Kreditsicherheiten 
durch die Kreditgeber von der Mehrwertsteuer befreit. 


Bei Umsetzung dieser Steuerbefreiungen in nationales Recht hat der Gesetzgeber in § 4 
Nummer 8 Buchstabe a („die Gewährung und die Vermittlung von Krediten“) und Buch-
stabe g UStG („die Übernahme von Verbindlichkeiten, von Bürgschaften und anderen Si-
cherheiten sowie die Vermittlung dieser Umsätze“) die „Verwaltung“ der Kredite bzw. Kre-
ditsicherheiten nicht explizit aufgeführt. 


Dies führt dazu, dass in Deutschland - anders als in anderen EU-Mitgliedstaaten - die Ver-
waltungsleistungen des Konsortialführers an die anderen Konsorten bei offenen Konsorti-
alkrediten der Umsatzsteuer unterworfen werden. 


Diese zusätzliche Kostenbelastung deutscher Kreditgeber schwächt sie als Kreditpartner 
bei der Finanzierung großer internationaler Investitionen durch kooperierende Banken. Die 
deutsche Kreditwirtschaft erleidet somit einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Banken aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten.  


Mit der Gesetzesänderung werden die umsatzsteuerlichen Befreiungstatbestände auf die 
Verwaltung von Krediten und Kreditsicherheiten durch die Kreditgeber ausgedehnt, um die 
unionsrechtlichen Vorgaben vollständig in nationales Recht umzusetzen. Beratungs- oder 
Verwaltungsleistungen anderer Unternehmer, die nicht selbst Kreditgeber eines Konsorti-
alkredites sind, unterliegen - nach den unionsrechtlichen Vorgaben - weiterhin der Umsatz-
steuer.  


Durch die Gesetzesänderung wird in der EU ein umsatzsteuerliches „Level-Playing-Field“ 
bei der Besteuerung von Verwaltungsleistungen von Konsortialführern und damit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Kreditwirtschaft geschaffen. 


Zu Nummer 3 


Unionsrechtliche Grundlage für die Steuerbefreiung für die Verwaltung von Sondervermö-
gen ist Artikel 135 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. No-
vember 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (sog. Mehrwertsteuer-System-
richtlinie - MwStSystRL). Hiernach befreien die Mitgliedstaaten die Verwaltung von durch 
die Mitgliedstaaten als solche definierten Sondervermögen.  


Der Umfang der Umsatzsteuerbefreiung erstreckte sich nach bisheriger nationaler Rechts-
lage auf Investmentfonds im Sinne der OGAW-Richtlinie und auf die Verwaltung solcher 
alternativer Investmentfonds (AIF), die den gleichen Wettbewerbsbedingungen unterliegen, 
sowie auf die Verwaltung von Wagniskapitalfonds. 


Zur Herstellung von Wettbewerbsgleichheit mit anderen europäischen Mitgliedstaaten wird 
der Anwendungsbereich der Umsatzsteuerbefreiung erweitert.  


Durch die Gesetzesänderung werden die Verwaltungsleistungen von alternativen Invest-
mentfonds im Sinne des § 1 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Umsatzsteuer 
befreit. 
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Zu Artikel 19 (Änderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine notwendige Anpassung des Inhaltsverzeichnisses infolge der Ein-
fügung einer neuen Vorschrift.  


Zu Nummer 2 


Nach der Regelung des § 42 Absatz 1a Satz 1 HS 1 sind Informationen, Analysen, Anzei-
gen, Meldungen nach § 42 Absatz 1 sowie sonstige Unterlagen, die der Bundesanstalt als 
Abwicklungsbehörde nach den Vorschriften dieses Gesetzes vorzulegen sind, grundsätz-
lich in deutscher Sprache zu erstellen und vorzulegen. Unberührt bleibt die Sprachenrege-
lung nach Artikel 81 Absatz 4 SRM-VO, die ausschließlich eine Regelung zur Kommunika-
tion zwischen dem SRB und den nationalen Abwicklungsbehörden trifft.  


Die Verpflichtung nach Absatz 1a Satz 1 HS 1 hindert die Bundesanstalt nicht, im Vorfeld 
der Einreichung von Unterlagen mit dem Institut in einer fremden Sprache zu kommunizie-
ren und beispielsweise Anfragen des Instituts zu beantworten bzw. sich informell auszutau-
schen. Gleiches gilt für den Informationsaustausch zwischen den Abwicklungsbehörden, 
der keine rechtsgestaltende Wirkung gegenüber dem Institut entfaltet. Hierunter fallen auch 
englischsprachige Rahmenwerke, welche die Zusammenarbeit oder die Entscheidungsfin-
dung zwischen den Behörden regeln. Die Bundesanstalt ist insbesondere nicht gehindert, 
Leitlinien und allgemeine Anweisungen des SRB, die sie gemäß Artikel 31 Absatz 1 Unter-
absatz 2 Buchstabe a SRM-VO zu befolgen hat, sowie sonstige Dokumente und Arbeitshil-
fen des SRB oder Dokumente der Europäischen Aufsichtsbehörden (ESAs) oder des Fi-
nanzstabilitätsrats (FSB), die ausschließlich in englischer Sprache vorliegen, in englischer 
Sprache zu verwenden und in englischer Sprache ihrer Verwaltungspraxis zu Grunde zu 
legen. Für das Verwaltungshandeln gegenüber dem Institut bleibt die deutsche Sprache 
maßgeblich, auch wenn diesem Verwaltungshandeln Unterlagen, die das Institut in engli-
scher Sprache vorgelegt hat, oder fremdsprachige Leitlinien, Rahmenwerke oder Arbeits-
hilfen zugrunde liegen. Dies gilt nicht für rein innerbehördliche Vorgänge, wie beispiels-
weise Anhänge von Abwicklungsplänen. 


Darüber hinaus kann die Bundesanstalt verlangen, dass die Unterlagen zusätzlich in engli-
scher Sprache vorzulegen sind (Absatz 1 Satz 1 HS 2). Hierdurch werden zeitintensive 
Übersetzungen der Unterlagen durch die Bundesanstalt vermieden und berücksichtigt, 
dass die Übermittlung nach den Vorgaben des europäischen Rechts regelmäßig an be-
stimmte Fristen gebunden ist.  


Anderseits gilt es Doppelarbeit durch die Erstellung der Unterlagen sowohl in deutscher als 
auch in englischer Sprache dort zu vermeiden, wo dies zu Wettbewerbsnachteilen gegen-
über Instituten aus englischsprachigen Ländern oder aus Ländern, die grundsätzlich die 
Einreichung ausschließlich in englischer Sprache erlauben, geboten ist. Daher räumt Satz 2 
der Abwicklungsbehörde die Befugnis ein, die Vorlage der einzureichenden Unterlagen 
ausschließlich in englischer Sprache zu gestatten. Diese Regelung stellt eine spezialge-
setzliche Ausnahme zu § 23 Absatz 2 bis 4 VwVfG dar, da bei solchen Unterlagen, für die 
die Bundesanstalt eine Einreichung in englischer Sprache gestattet, grundsätzlich weder 
durch das Institut noch durch die Bundesanstalt Übersetzungen zu erstellen sind. 


Wie in anderen Bereichen der Bank- und Kapitalmarktaufsicht ist auch im Abwicklungsrecht 
Englisch die verkehrsübliche Sprache sowohl für die Kommunikation zwischen beaufsich-
tigten Unternehmen und Behörden als auch für den Informationsaustausch unter den Ab-
wicklungsbehörden. Eine Übersetzung jeglichen Austausches von Informationen und Mit-
teilungen in die deutsche Sprache führt zu erheblichen Doppelarbeiten und Wettbewerbs-
nachteilen gegenüber Jurisdiktionen, die auch eine Kommunikation in englischer Sprache 
erlauben. Im Interesse der Vermeidung von Doppelarbeiten und Wettbewerbsnachteilen 
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soll künftig die Bundesanstalt als Abwicklungsbehörde die Möglichkeit haben, den Instituten 
zu gestatten, Unterlagen ausschließlich in englischer Sprache zu erstellen und vorzulegen. 
An der grundsätzlichen Verbindlichkeit der deutschen Sprache entsprechend der Vorgaben 
des deutschen Verwaltungsverfahrensrechts ändert sich dadurch nichts. 


Zu Nummer 3 


Die Kommunikation mit den Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 1 soll nach der Rege-
lung des § 42a Absatz 1 grundsätzlich elektronisch erfolgen. Mit dieser Vorschrift wird die 
Grundlage für eine elektronische Kommunikation zwischen den betreffenden Unternehmen 
und der Abwicklungsbehörde geschaffen. Das ist Ausdruck der Modernisierung durch eine 
fortschreitende Digitalisierung der Arbeitsabläufe in der Bundesanstalt, welche die Digitali-
sierung zügig vorantreiben möchte. Erfasst werden von diesem elektronischen Kommuni-
kationsverfahren Mitteilungen, Informationen, Anzeigen und Dokumente, die nach dem 
SAG zu übermitteln bzw. vorzulegen sind, es sei denn, die Abwicklungsbehörde bestimmt 
anlassbezogen einen anderen Übertragungsweg. Erfasst werden damit auch Mitteilungen, 
die aufgrund eines Tätigwerdens der Abwicklungsbehörde auf der Grundlage der SRM-VO 
bzw. in Umsetzung eines Beschlusses des SRB zu übermitteln sind. Die Unternehmen wer-
den für die genannten Mitteilungen verpflichtet, das von der Abwicklungsbehörde bereitge-
stellte elektronische Kommunikationsverfahren zu nutzen und hierfür einen elektronischen 
Zugang einzurichten. Außerdem kann die Abwicklungsbehörde den Unternehmen über die-
ses elektronische Kommunikationsverfahren auf Grundlage der §§ 4g und 4f des Finanz-
dienstleistungsaufsichtsgesetzes Verwaltungsakte bekanntgeben bzw. zustellen. Damit ist 
auch die elektronische Bereitstellung von Bescheiden für die Festsetzung von Mindestan-
forderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten (Minimum Re-
quirements for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL) möglich. Die Pflicht zur Überprü-
fung, ob die Abwicklungsbehörde elektronisch kommuniziert hat, resultiert aus der bedeut-
samen Korrespondenz, die häufig stichtagsbezogen und daher zeitnah abzurufen ist; eine 
regelmäßige Überprüfung eines eingerichteten E-Maileinganges sollte inzwischen der ge-
schäftsübliche Normalfall sein.  


Die Nutzungspflicht des elektronischen Kommunikationsverfahrens ist angemessen, da die 
Unternehmen in einem oftmals wiederkehrenden Austauschverhältnis mit der Bundesan-
stalt im Rahmen ihrer Tätigkeit als Abwicklungsbehörde stehen und damit umfangreiche 
Korrespondenz einhergeht, z.B. im Rahmen der Berechnung von MREL-Bescheiden oder 
solchen zur Bestimmung und Beseitigung von Abwicklungshindernissen. Die jeweiligen Un-
ternehmen und die Abwicklungsbehörde sollen in Bezug auf jeden kommunikativen Aus-
tausch im Rahmen der Abwicklung in der Lage sein, diesen elektronisch vorzunehmen. 
Soweit dies möglich ist, sollen bereits vorhandene und genutzte IT-Strukturen für die Kom-
munikation mit der Bundesanstalt genutzt werden. Die Verpflichtung zur elektronischen 
Kommunikation soll zudem einem andernfalls künftig weiter steigenden Personal- und Ma-
terialaufwand (z.B. insbesondere den erheblichen Papiermengen) Rechnung tragen und ist 
damit sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll. Im Interesse aller Beteiligten soll 
daher künftig eine einfachere und dabei rechtssichere elektronische Kommunikation der 
Standardfall sein, insbesondere, weil es sich nicht um eine einmalige, sondern um eine 
grundsätzlich dauerhafte Kommunikation mit der Abwicklungsbehörde handelt. Denn das 
SAG ermächtigt einerseits die Abwicklungsbehörde in einer Vielzahl von Normen, von den 
betreffenden Unternehmen die Einreichung von Informationen oder Unterlagen zu verlan-
gen. Andererseits wird die Abwicklungsbehörde auch durch viele Normen ermächtigt, ein 
bestimmtes Handeln von den jeweiligen Unternehmen zu verlangen. Hier gibt es also ein 
wechselseitiges Kommunikationsverhältnis, welches eine generelle Verpflichtung der Un-
ternehmen zur Nutzung eines bereitgestellten elektronischen Kommunikationsverfahrens 
rechtfertigt. Dieses elektronische Kommunikationsverfahren erleichtert den Unternehmen 
die Einreichung der vorgenannten Informationen, Dokumente und Meldungen etc., so dass 
sie hierdurch entlastet werden. Gerade im geschäftlichen Rechtsverkehr ist die elektroni-
sche Kommunikation der Normalfall. Durch die elektronische Einreichung und Übermittlung 
werden insbesondere Medienbrüche und hierdurch möglicherweise verursachte Fehler 
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vermieden. Angesichts der aktuellen Digitalisierungsbestrebungen in der öffentlichen Ver-
waltung sollen auch bei der Bundesanstalt Verwaltungsvorgänge möglichst vollständig 
elektronisch zur Stärkung der digitalen Kompetenzen und im Sinne einer daten- und tech-
nologiebetriebenen Optimierung durchgeführt werden. Letztlich führt die Digitalisierung auf-
grund ihres Einsparpotentiales zu geringeren Personal- und Sachkosten, was sich wiede-
rum kostenentlastend auf die umlagefinanzierte Finanzstruktur der Bundesanstalt auswirkt. 
Weil das bereitgestellte elektronische Kommunikationsverfahren durch die Bundesanstalt 
betrieben wird, besteht für die Anwender das notwendige Vertrauen in dessen Integrität und 
Sicherheit. Die Unternehmen können sich für die elektronische Kommunikation Bevoll-
mächtigter bedienen. Sofern es sich hierbei um Personen handelt, die bereits vor Inkraft-
treten der Regelung bei der Bundesanstalt in einem elektronischen Zugangsverfahren re-
gistriert und damit bevollmächtigt waren, gilt diese Bevollmächtigung fort. Die fortbeste-
hende Gültigkeit bislang nachgewiesener Bevollmächtigungen dient der Verfahrensverein-
fachung und -beschleunigung, um nicht kurzfristig eine erneute Bevollmächtigungsanzeige 
von den Unternehmen anfordern zu müssen. Diese gesetzliche Fiktion gilt nur, soweit die 
Vollmacht auch tatsächlich noch besteht. Sollen bisher Bevollmächtigte nicht mehr hinsicht-
lich der Bekanntgabe und Zustellung vertretungsberechtigt sein, ist der Wegfall der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Abwicklungsbehörde anzuzeigen. Im Übrigen gilt im Interesse 
einer rechtswirksamen Bekanntgabe bzw. Zustellung, dass etwaige Änderungen der Be-
vollmächtigung erst dann wirksam werden, wenn sie gegenüber der Abwicklungsbehörde 
angezeigt wurden. 


§ 42a Absatz 2 enthält eine Verordnungsermächtigung zugunsten des Bundesministeriums 
der Finanzen zur Schaffung näherer Bestimmungen den nach § 42a Absatz 1 zu übermit-
telnden Informationen, Anzeigen, Mitteilungen und Dokumente sowie zum Zugang und zur 
Nutzung des elektronischen Kommunikationsverfahrens. Dies schafft die nötige Flexibilität, 
um technische Einzelheiten, insbesondere zu Datenformaten zu regeln und diese bei Be-
darf, z.B. aufgrund technischen Fortschritts oder aus Praktikabilitätserwägungen, zeitnah 
und angemessen anpassen zu können. Mit der Übertragungsmöglichkeit zum Erlass einer 
Rechtsverordnung auf die Bundesanstalt besteht die Möglichkeit, die bei der Bundesanstalt 
vorhandene besondere Sachnähe und die dort bestehenden Erfahrungen in der Verwal-
tungspraxis zur bisherigen elektronischen Kommunikation zu nutzen. 


Zu Nummer 4 


In Abwicklungskollegien ist es bei der Beteiligung von Behörden mit unterschiedlichen Spra-
chenregimen gängige Praxis, dass die Zusammenarbeit in englischer Sprache erfolgt. Die-
sem Bedürfnis trägt die Regelung in § 156 Absatz 2 Satz 2 Rechnung. Bei Instituten, für die 
die Bundesanstalt Gruppenabwicklungsbehörde ist, kann somit zwischen den am Abwick-
lungskollegium beteiligten Behörden vereinbart werden, dass die Kommunikation zwischen 
den Behörden in englischer Sprache erfolgt und z.B. Abwicklungspläne, Präsentationen, 
gemeinsame Entscheidungen sowie Protokolle in englischer Sprache erstellt werden. 


Soweit die Rechtsakte der Abwicklungskollegien jedoch gegenüber dem Institut kommuni-
ziert werden müssen, muss dies gemäß § 23 Absatz 1 VwVfG auf Deutsch erfolgen. Dies 
kann eine Übersetzung bzw. Zusammenfassung in deutscher Sprache erforderlich machen. 


Zu Artikel 20 (Änderung des Kreditwesengesetzes) 


Zu Nummer 1 


Die Änderung dient einer Anpassung der Inhaltsübersicht an die Einfügung neuer Vorschrif-
ten, insbesondere infolge der Einfügung neuer Regelungen für die Kryptoverwahrung. 
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Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Die Änderungen sollen die Möglichkeit eröffnen, künftig auf eine elektronische Einreichung 
der Anzeigen nach § 2c KWG einschließlich der erforderlichen Angaben, Unterlagen und 
Erklärungen umzustellen.  


Um die nötige Rechtssicherheit, Klarheit und Vorhersehbarkeit zu erreichen, muss aber 
sichergestellt sein, dass eine Verschriftlichung der Anzeigen im Sinne einer Dokumentation 
erfolgt. Dies wird durch die Formvorgaben der nach § 24 Absatz 4 KWG erlassenen Inhab-
erkontrollverordnung weiterhin gewährleistet. Die mündliche bzw. fernmündliche Form von 
Anzeigen nach § 2c KWG sind damit ausgeschlossen. 


Zu Buchstabe b 


Durch die Formulierung „schriftlich oder elektronisch“ wird künftig an Stelle einer bislang 
ausschließlich schriftlichen auch eine elektronische Verfahrensabwicklung bei Mitteilungen 
der Aufsichtsbehörde an die interessierten Erwerber zulässig. 


Dabei ist die hier ermöglichte elektronische Übermittlung nicht mit der „elektronischen 
Form“ des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) gleichzusetzen. Die elektronische 
Form ist in § 3a Absatz 2 Satz 2 VwVfG normiert. Es ist das Versehen eines Dokumentes 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur. Der Begriff „elektronisch“ erfasst demge-
genüber jegliche elektronische Kommunikation; er stellt keine besonderen Formanforde-
rungen. Erfasst sind daher sowohl die einfache E-Mail als auch Kommunikation z.B. über 
besondere Behördenpostfächer. 


Damit bleibt die mündliche bzw. fernmündliche Form solcher Mitteilungen weiterhin ausge-
schlossen, so dass die Vorgaben der Richtlinie 2013/36/EU hinsichtlich einer Verschriftli-
chung, d. h. einer Dokumentation bzw. Fixierung des Verfahrensschritts, weiterhin einge-
halten werden. Gleichzeitig wird die Abwicklung von Inhaberkontrollverfahren flexibilisiert 
und der weiteren Digitalisierung der Weg geebnet. 


Zu Nummer 3 


Das Schriftformerfordernis ist entbehrlich. Der Mehrwert des Schriftformerfordernisses im 
Gegensatz zum elektronischen Handeln liegt vor allem in der Aussteller- bzw. Identitäts-
funktion der Unterschrift. Zielrichtung des Schriftformerfordernisses war aber vielmehr die 
Nachvollziehbarkeit der Risikoanalyse für die Aufsicht bzw. durch von der Aufsicht Beauf-
tragte. Bei einer elektronischen Dokumentation ist dies weiterhin gewährleistet. 


Zu Nummer 4 


Den elektronischen Verfahren im Sinne der §§ 4f und 4g des Finanzdienstleistungsauf-
sichtsgesetzes kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie den rechtssicheren Aus-
tausch zwischen dem Einreichenden und der Bundesanstalt ermöglichen. In der Verord-
nung kann deshalb die Verpflichtung zum Zugang zu einem solchen Verfahren im Sinne 
dieser Vorschriften getroffen werden, damit über dieses Verfahren auch Verwaltungsakte 
der Bundesanstalt elektronisch bekannt gegeben und zugestellt werden können. Des Wei-
teren sollte die Bundesanstalt die Möglichkeit haben die elektronische Kommunikation mit 
den beaufsichtigten Unternehmen in für beide Seiten sinnvoller und effizienter Weise vor-
zuschreiben. 
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Zu Nummer 5 


Durch die Streichung des Wortes „schriftlich“ wird ermöglicht, durch Rechtsverordnung 
nach § 24a Absatz 4 KWG für Änderungsanzeigen nach § 24a Absatz 4 Satz 1 KWG eine 
elektronische Einreichung vorzuschreiben. Eine elektronische Übermittlung kann von den 
zuständigen Behörden nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 926/2014 der Kommission vom 27. August 2014 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards in Bezug auf Standardformulare, -meldebögen und -verfahren für 
Notifizierungen im Zusammenhang mit der Ausübung des Niederlassungsrechts und des 
freien Dienstleistungsverkehrs gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates akzeptiert werden. 


Zu Nummer 6 


Die Vorschrift erlegt Instituten, die das Kryptoverwahrgeschäft (§ 1 Absatz 1a Satz 2 Num-
mer 6) betreiben, die Pflicht auf, die verwahrten Werte und Schlüssel getrennt von eigenen 
Werten und Schlüsseln sowie getrennt von den Werten und Schlüsseln anderer Kunden zu 
verwahren (Absatz 1 Satz 1), z.B. durch Verwendung separierter öffentlicher Adressen. 
Dieses der Aufsicht unterliegende Vermögenstrennungsgebot rechtfertigt es, die verwahr-
ten Werte und Schlüssel dem Vermögen des Kunden auch haftungsrechtlich zuzuordnen 
(§ 46i KWG-E). Zugleich werden die Vorgaben, die Artikel 75 Absatz 10 der MiCA zur In-
solvenzfestigkeit der Berechtigungen der Kunden an den verwahrten Werten und Schlüs-
seln zukünftig trifft, in geltendes Recht übernommen. Von der nach Absatz 1 Satz 1 gebo-
tenen Trennung von den Werten und Schlüsseln anderer Kunden kann im Fall einer gebün-
delten Verwahrung abgewichen werden, wie z.B. bei der Nutzung von Omnibuslösungen, 
bei denen unter einem öffentlichen Schlüssel Kryptowerte verschiedener Kunden abgelegt 
sind. Dann muss allerdings sichergestellt werden, dass der den einzelnen Kunden jeweils 
zustehende Anteil an den gebündelt verwahrten Werten jederzeit bestimmbar ist (Absatz 1 
Satz 2).  


Nach Absatz 2 ist zudem sicherzustellen, dass über verwahrte Werte und Schlüssel nicht 
ohne ausdrückliche Einwilligung des Kunden verfügt wird. 


Zu Nummer 7 


Durch die hier vorgenommene Ergänzung wird die Abschlussprüfung durch den Prüfer auch 
auf die Anforderungen unter der Verordnung (EU) 2022/858 erstreckt. 


Zu Buchstabe c 


Zu Nummer 8 


Es wird hier eine Klarstellung dahingehend eingefügt, dass sich die Zulassung durch die 
Bundesanstalt nur auf solche Datenbereitstellungsdienste bezieht, die in die nationale Zu-
lassungspflicht fallen und daher nicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (ESMA) zugelassen werden müssen.  


Zu Nummer 9 


Die Neufassung stellt sicher, dass Instituten, die das Kryptoverwahrgeschäft betreiben und 
daneben auf eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten handeln, ein erhöhtes Anfangska-
pital von 750 000 Euro zur Verfügung stehen muss (§ 33 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
c)). 
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Zu Nummer 10 


Es handelt sich im Wesentlichen um eine klarstellende Regelung. Hiernach können Bun-
desanstalt und Bundesbank verlangen, dass Auskünfte und Unterlagen elektronisch über-
mittelt werden. 


Zu Nummer 11 


Die Vorschrift stellt klar, dass die im Zuge des Kryptoverwahrgeschäfts (§ 1 Absatz 1a 
Satz 2 Nummer 6) verwahrten Kryptowerte einschließlich der privaten kryptographischen 
Schlüssel dem Zugriff der allgemeinen Gläubiger des Kryptoverwahrers entzogen bleiben: 
Die Kunden sollen einem vollstreckungsrechtlichen Zugriff die Drittwiderspruchsklage ge-
mäß § 771 der Zivilprozessordnung entgegensetzen können, im Insolvenzverfahren über 
das Vermögen des Verwahrers soll ihnen ein Aussonderungsrecht im Sinne des § 47 der 
Insolvenzordnung zustehen. Die Vorschrift zieht damit die haftungsrechtlichen Konsequen-
zen aus dem Treuhandcharakter des Verwahrgeschäfts, der den Kunden als wirtschaftlich 
Berechtigten ausweist. Sie knüpft an die Rechtsprechung zur haftungsrechtlichen Behand-
lung von Treuhandverhältnissen an, nach welcher dem Treugeber ein Drittwiderspruchs- 
und Aussonderungsrecht an dem Treugut zusteht. Indem die Vorschrift diese Folge an das 
Bestehen eines Kryptoverwahrgeschäfts im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 6 
KWG und damit an das Bestehen der Pflicht zur Vermögenstrennung gemäß § 26b Ab-
satz 1 KWG-E knüpft, macht sie eine Prüfung der Anforderungen entbehrlich, welche die 
Rechtsprechung an Treuhandverhältnisse stellt, die dem Treugeber ein Drittwiderspruchs- 
und Aussonderungsrecht vermitteln. Insoweit werden diese Anforderungen durch die An-
forderungen des § 26b Absatz 1 KWG-E ersetzt. Die aufsichtliche Überprüfung der Einhal-
tung des Vermögenstrennungsgebots bietet objektive Gewähr dafür, dass nur solche Treu-
handabreden erfasst werden, die dem Kunden eine echte wirtschaftliche Berechtigung ver-
mitteln. Aus ebendiesem Grund entfällt die Zuordnung der verwahrten Werte zum Vermö-
gen des Kunden, wenn der Kunde darin eingewilligt hat, dass das Institut über die Werte 
auf eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter verfügen kann (Absatz 1 Satz 2).  


Absatz 1 ordnet die für einen Kunden verwahrten Kryptowerte dem Vermögen des Kunden 
zu, die nach Maßgabe des § 26b Absatz 1 Satz 1 KWG-E getrennt von den Werten und 
Schlüsseln des Instituts und anderer Kunden verwahrt werden und die darum dem Kunden 
individuell zugeordnet werden können. Absatz 1 Satz 2 nimmt davon Werte aus, die der 
Kunde für Verfügungen auf Rechnung des Instituts oder Dritter freigegeben hat. 


Nach Absatz 2 werden in entsprechender Anwendung des in Absatz 1 niedergelegten 
Grundsatzes auch Anteile an gemeinschaftlich verwahrten Werten (§ 26b Absatz 1 Satz 2 
KWG-E) sowie isoliert verwahrte private kryptographische Schlüssel dem Vermögen des 
Kunden zugeordnet. Soweit darin eine Regelung zur vermögensrechtlichen Zuordnung der 
privaten kryptographischen Schlüssel liegt, soll mit ihr keine Festlegung in der Frage ge-
troffen werden, ob diese Schlüssel sonderrechtsfähig sind oder ob die Berechtigung an 
ihnen der Berechtigung am öffentlichen Schlüssel oder den unter diesem Schlüssel abge-
legten Werten folgt. Es soll gerade mit Blick auf die noch ausstehende Klärung der zugrun-
deliegenden güter- und güterzuordnungsrechtlichen Fragen sichergestellt werden, dass 
auch die privaten kryptographischen Schlüssel vor einem Zugriff durch die Gläubiger des 
Instituts geschützt sind. 


Keine ausdrückliche Bestimmung wird für Kryptowertpapiere im Sinne des § 4 Absatz 3 
eWpG getroffen. Diese gelten nach § 2 Absatz 3 eWpG als bewegliche Sache. Den Kunden 
steht das Drittwiderspruchs- und Aussonderungsrechts schon mit Blick auf ihre Rechtsin-
haberschaft zu. Auf die durch die Vorschrift geleistete Klarstellung der Zuordnung zum Ver-
mögen des Kunden kommt es deshalb nicht an. 


 Absatz 3 erlegt dem Kunden im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Verwahrers 
die Kosten der Aussonderung in den Fällen auf, in denen er einer Aussonderung im Wege 







 - 163 -   


 


der Übertragung des verwahrten Gesamtbestands auf einen anderen, vom Insolvenzver-
walter bestimmten Kryptoverwahrer widerspricht. Der mit Einzelübertragungen verbundene 
Mehraufwand und die damit zusammenhängenden Kosten sollen hierdurch vermieden wer-
den. Wo sie auf Wunsch des Kunden anfallen, sollen sie von diesem auch getragen werden. 
Satz 2 macht hiervon für die Fälle eine Ausnahme, in denen eine den Anforderungen des 
Satz 1 genügende Übertragung auf den neuen Verwahrer zu Konditionen erfolgen soll, die 
für den Kunden unzumutbar sind, zum Beispiel weil die Verwahrung beim neuen Verwahrer 
nicht die gleiche Sicherheit bietet wie die bisherige Verwahrung unter deutschem Recht 
oder weil die Verwahrentgelte in Ansehung des Gegenstands der Verwahrung und im Ver-
hältnis zum Marktüblichen unverhältnismäßig hoch sind. Nach Satz 3 gelten die vorgenann-
ten Bestimmungen auch dann, wenn nicht der gesamte Verwahrbestand, sondern lediglich 
wesentliche Teile davon an einen vom Verwalter bestimmten übertragen werden sollen. 
Bestehen einzelne Kunden auf einer Herausgabe unmittelbar an sie oder an einen von 
ihnen benannten Kryptoverwahrer, bleiben folglich Sätze 1 und 2 im Verhältnis zu den üb-
rigen Kunden anwendbar. Gleiches gilt, wenn der verwahrte Bestand nur zu Teilen auf ei-
nen neuen Verwahrer übertragen wird. Demgegenüber kommt eine Anwendung bei Einzel-
übertragungen oder Übertragungen von nur geringfügigen Teilen nicht in Betracht. Der 
Zweck der Sätze 1 und 2, eine möglichst kosten- und aufwandsarme Abwicklung der Aus-
sonderungsansprüche zu ermöglichen, erscheint bei solchen Übertragungen nicht erreich-
bar. 


Zu Nummer 12 


Das Schriftformerfordernis ist entbehrlich. Aus EMIR, insbesondere Artikel 7 Absatz 4 bzw. 
Artikel 8 Absatz 4, ergibt sich kein Schriftformerfordernis. 


Zu Nummer 13 


Das Schriftformerfordernis ist entbehrlich. Die Vorgaben aus europäischem Recht stehen 
einer Streichung nicht entgegen. Insbesondere enthalten die Vorschriften der Verordnung 
(EU) Nr. 909/2014 kein Schriftformerfordernis für Anträge gegenüber der zuständigen Be-
hörde. Weder bezüglich des Antrags auf Zulassung als Zentralverwahrer nach Artikel 17, 
des Antrags auf Ausweitung und Auslagerung von Tätigkeiten nach Artikel 19, des Antrags 
zur Einrichtung einer Zentralverwahrerverbindung nach Artikel 48 Absatz 2, des Antrags 
nach Artikel 54, 55 auf Genehmigung bankartiger Nebendienstleistungen, noch des Antrags 
auf Ausweitung der bankartigen Nebendienstleistungen nach Artikel 56 ist aus dem Wort-
laut der Verordnung ein Schriftformerfordernis zu entnehmen.  


Zwar setzt Artikel 23 Absatz 7 voraus, dass die Änderung der übermittelten Angaben der 
zuständigen Behörde schriftlich mitgeteilt werden muss. Bei diesem Vorgang wird jedoch 
kein Antrag gestellt, so dass der Anwendungsbereich des § 53o Absatz 2 KWG nicht eröff-
net ist. 


Zu Nummer 14 


Die hier vorgenommenen Anpassungen flankieren die Regelungen der Verordnung (EU) 
2022/858 für auf Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basierende Marktinfrastrukturen 
(DLT-Pilotregelung) im nationalen Recht.  


Eine besondere Umsetzung der in Artikel 18 DLT-Pilotregelung vorgenommenen Ergän-
zung von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 15 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) ist nicht erforderlich. 
Die bestehende Definition des Finanzinstrumentenbegriffs in § 1 Absatz 11 des Kreditwe-
sengesetzes, § 2 Absatz 5 des Wertpapierinstitutsgesetzes und § 2 Absatz 4 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes ist technologieneutral und umfasst mittels Distributed-Ledger-Techno-
logie emittierte Instrumente daher bereits, soweit diese die Begriffsmerkmale im Übrigen 
erfüllen.  
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In § 53r wird die Bundesanstalt als zuständige Aufsichtsbehörde im Rahmen der DLT-Pilot-
regelung benannt. Die Vorschrift setzt Artikel 12 der Verordnung (EU) 2022/858 um. 


§ 53s Absatz 1 stellt klar, dass DLT-Marktinfrastrukturen für die ihnen im Rahmen der DLT-
Pilotregelung erlaubten Tätigkeiten keine zusätzliche Erlaubnis nach diesem Gesetz benö-
tigen. Dass keine zusätzliche Erlaubnis nach diesem Gesetz erforderlich ist, bedeutet nicht, 
dass die DLT-Marktinfrastrukturen als solche von der Einhaltung der sonstigen Anforderun-
gen an die entsprechenden Tätigkeiten freigestellt wären. So hat zum Beispiel auch ein 
Finanzdienstleistungsinstitut, das gemäß Artikel 4, 8 VO (EU) 2022/858 einen DLT-MTF 
betreibt, die für den Betrieb eines MTF geltenden Anforderungen (nach Maßgabe der VO 
(EU) 2022/858) zu erfüllen. Auch ein Zentralverwahrer, der als DLT-TSS ein DLT-MTF be-
treibt, hat die dafür geltenden Anforderungen (nach Maßgabe der VO (EU) 2022/858) zu 
erfüllen. 


Auch soweit die Tätigkeit eines DLT SS oder DLT TSS eine Kryptowertpapierregisterfüh-
rung gemäß § 1 Absatz 1a S. 2 Nummer 8 KWG umfasst und von der besonderen Geneh-
migung unter der DLT-Pilotregelung erfasst wird, ist hierfür keine gesonderte Erlaubnis 
nach diesem Gesetz erforderlich. Der DLT SS oder DLT TSS hat in diesem Fall allerdings 
die Anforderungen des eWpG und der darunter erlassenen Verordnungen einzuhalten. 
Gleichermaßen sollte ein DLT SS oder DLT TSS unter dem eWpG auch wie ein Zentralver-
wahrer ein zentrales Register gemäß § 12 Absatz 2 Nummer 1 eWpG führen können, so-
weit dies als Bestandteil der Tätigkeit unter der DLT-Pilotregelung von der besonderen Ge-
nehmigung unter der DLT-Pilotregelung erfasst ist.  


Auch soweit die Tätigkeit eines DLT SS oder DLT TSS unter der DLT-Pilotregelung das 
Kryptoverwahrgeschäft gemäß § 1 Absatz 1a S. 2 Nummer 6 KWG – in der Variante der 
Sicherung von privaten kryptografischen Schlüsseln, die dazu dienen, Kryptowertpapiere 
für andere nach § 4 Absatz 3 eWpG zu halten, zu speichern oder darüber zu verfügen – 
umfasst und dies von der besonderen Genehmigung unter der DLT-Pilotregelung erfasst 
wird, ist keine gesonderte Erlaubnis unter diesem Gesetz erforderlich.  


In diesen Fällen muss der DLT SS oder DLT TSS besondere Vorkehrungen für den Fall 
treffen, dass die DLT-Pilotregelung beendet wird oder er anderweitig seine besondere Ge-
nehmigung unter der DLT-Pilotregelung verliert und ihm daher die Führung eines elektroni-
schen Wertpapierregisters oder das Kryptoverwahrgeschäft nicht mehr im Rahmen der 
DLT-Pilotregelung gestattet ist.§ 53s Absatz 2 greift Erwägungsgrund 26 der VO (EU) 
2022/858 auf und stellt sicher, dass Kleinanleger, die auf Grund einer Ausnahme gemäß 
Artikel 4 Absatz 2 der VO (EU) 2022/858 als Mitglied oder Teilnehmer eines DLT-MTF oder 
DLT-SS zugelassen werden und dort gegebenenfalls im Grundsatz erlaubnispflichtiges Ei-
gengeschäft betreiben, hierfür keine Erlaubnis nach diesem Gesetz benötigen. Zur rechts-
sicheren Abgrenzung der Kleinanleger wird auf die Definition der Privatkunden in § 67 Ab-
satz 3 des Wertpapierhandelsgesetzes verwiesen. 


§ 53t stellt klar, dass die Vorschriften dieses Gesetzes über Zentralverwahrer auf alle DLT-
Abwicklungssysteme (DLT-SS) und DLT-Handels- und Abwicklungssysteme (DLT-TSS) 
Anwendung finden, die auf Grundlage einer Erlaubnis nach der Zentralverwahrerverord-
nung (EU) 909/2014 tätig sind (vgl. Artikel 9 Absatz 1 und 2 sowie Artikel 10 Absatz 1 und 2 
VO (EU) 2022/858). Dies kann insbesondere relevant sein, soweit im Falle eines Unterneh-
mens, das neu in den Markt eintritt (Artikel 10 Absatz 2 VO (EU) 2022/858), formal die Be-
griffsdefinition eines Zentralverwahrers gemäß § 1 Absatz 6 KWG nicht erfüllt ist, etwa auf-
grund nicht erfolgter Meldung des Systems im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a Gedanken-
strich 3 der Richtlinie 98/26/EG (vgl. Artikel 7 Nummer 2 VO (EU) 2022/858). Auch diese 
neu in den Markt eintretenden Unternehmen können unter die Regelung in § 1 Absatz 9f 
KWG fallen, sodass auf diese Unternehmen die KWG-Anforderungen im in Artikel 6 Ab-
satz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a VO (EU) 2022/858 beschriebenen Umfang Anwendung 
finden. Die Vorschriften dieses Gesetzes über Zentralverwahrer finden dagegen keine 
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Anwendung auf DLT TSS, die auf Grundlage einer Erlaubnis nach der Richtlinie (EU) 
2014/65/EU tätig sind. 


§ 53u trifft Regelungen zu Sprache und Form bei Anträgen unter der DLT-Pilotregelung und 
ermöglicht der Bundesanstalt diesbezüglich eine flexible Gestaltung. 


§ 53v Absatz 1 erklärt die zur Ausführung der VO (EU) 2022/858 getroffenen Regelungen 
auch auf die Betreiber organisierter Märkte für anwendbar, soweit diese ein multilaterales 
DLT-Handelssystem (DLT-MTF) oder DLT Handels- und Abwicklungssystem (DLT-TSS) 
betreiben. Die Betreiber organisierter Märkte unterliegen somit bezüglich der Anforderun-
gen der VO (EU) 2022/858 der Aufsicht der Bundesanstalt. Hierdurch wird ein einheitlicher 
Aufsichtsrahmen für die DLT-spezifischen Aspekte von DLT Handels- und Abwicklungssys-
temen geschaffen und sichergestellt, dass im Falle eines DLT Handels- und Abwicklungs-
systems (DLT-TSS) die Aufsicht über die Teilkomponenten Handelssystem und Abwick-
lungssystem einheitlich durch die Bundesanstalt erfolgt. Die Zuständigkeit der Börsenauf-
sichtsbehörden der Länder für die Aufsicht nach Maßgabe des Börsengesetzes bleibt un-
berührt. 


Vor dem Hintergrund, dass eine Prüfung im Rahmen der Abschlussprüfung gemäß § 29 in 
diesen Fällen nicht vorgesehen ist, soll es § 53v Absatz 2 der Bundesanstalt ermöglichen, 
die Einhaltung der Anforderungen der VO (EU) 2022/858 und der darunter aufgegebenen 
Ausgleichsmaßnahmen durch Betreiber organisierter Märkte zu prüfen beziehungsweise 
prüfen zu lassen. 


Zu Nummer 15 


Die Änderung in § 54 KWG in Form der Einführung einer neuen Nummer 3 dient der ergän-
zenden Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2177. Mit dieser Richtlinie wurde unter ande-
rem der neue Artikel 27b in der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 eingeführt. Für diesen Artikel 
wiederum ist in Artikel 70 Absatz 4 Buchstabe b) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für 
Finanzinstrumente die Schaffung einer Sanktionsmöglichkeit vorgesehen. Diese Vorgabe 
wird hier mit der Schaffung eines neuen Straftatbestandes Rechnung getragen. Aufsichts-
pflichtige Tätigkeiten, die ohne die erforderliche Erlaubnis ausgeführt werden, sind nach der 
nationalen Gesetzessystematik aufgrund ihrer besonders negativen Bedeutung als Straf-
tatbestände in § 54 KWG auszugestalten. 


Zu Nummer 16 


Mit der neuen Bußgeldvorschrift des § 57 wird die Sanktionierung von Verstößen gegen 
den neu eingeführten § 26b ermöglicht. Die Höhe des Bußgelds orientiert sich bereits an 
den Vorgaben des Artikels 92 des Entwurfs der Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Kryptomärkte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937. 


Zu Artikel 21 (Änderung der Inhaberkontrollverordnung) 


Der neue § 2 Absatz 3 Inhaberkontrollverordnung verfolgt das Ziel, ausländischen Markt-
teilnehmern den Eintritt auf den deutschen Markt zu erleichtern und damit den Finanzstand-
ort für internationale Investoren attraktiver zu machen. Um Barrieren für den Markteintritt 
abzusenken und den Aufwand insbesondere für erste Schritte zu minimieren, soll es in Zu-
kunft möglich sein, die Kommunikation der interessierten Erwerber und der Inhaber bedeu-
tender Beteiligungen mit der Bundesanstalt in Inhaberkontrollverfahren grundsätzlich auch 
in englischer Sprache zu führen. Insofern handelt es sich um eine vorrangige Spezialrege-
lung gegenüber der allgemeineren Regelung des § 23 Verwaltungsverfahrensgesetz. Die 
Entscheidung, ob die Bundesanstalt eine Übersetzung verlangt, steht im pflichtgemäßen 
Ermessen der Bundesanstalt. 
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Satz 5 betrifft den Fall, dass die Bundesanstalt im Rahmen der Prüfung der Vollständigkeit 
einer Anzeige eine Übersetzung anfordert. Für diesen Fall wird klargestellt, dass die An-
zeige erst mit der angeforderten Übersetzung vollständig ist. Entsprechend muss die Bun-
desanstalt erst nach Eingang der Übersetzung die Vollständigkeit bescheinigen. Dies be-
deutet, dass die Bundesanstalt innerhalb der Zweitagesfrist prüfen muss, ob eine Überset-
zung erforderlich ist. Anderenfalls muss sie – vorausgesetzt die Unterlagen sind im Übrigen 
vollständig – die Vollständigkeit bescheinigen und den Beurteilungszeitraum beginnen.  


Satz 6 betrifft den Fall, dass die Bundesanstalt eine Übersetzung weiterer Informationen, 
die sie im Beurteilungszeitraum anfordert, verlangt. Auch hier gilt, dass diese Informationen 
erst mit Vorliegen der Übersetzung vollständig bei der Bundesanstalt eingehen, mit der 
Folge, dass auch erst in diesem Zeitpunkt die Hemmung endet. Die in § 2c Absatz 1a Satz 
7 bis 9 KWG und § 17 Absatz 4 Satz 7 bis 9 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) 
genannten Höchstfristen bleiben unberührt. Das bedeutet, dass die Hemmung endet, wenn 
die Bundesanstalt nicht vor Bestätigung des Eingangs der weiteren Informationen eine 
Übersetzung verlangt. 


Zu Artikel 22 (Änderung des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 4j Finanzdienstleis-
tungsaufsichtsgesetzes (FinDAG). 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in § 16m FinDAG. 


Zu Nummer 2 


Hinweisgeber können wertvolle Beiträge dabei leisten, das Fehlverhalten einzelner Perso-
nen oder ganzer Unternehmen innerhalb des Finanzsektors aufzudecken und die negativen 
Folgen dieses Fehlverhaltens einzudämmen bzw. zu korrigieren. Hinweisgeber können sich 
auf verschieden Wegen an die Hinweisgeberstelle der Bundesanstalt wenden. Die Abgabe 
von Hinweisen ist schriftlich (via Post, Mail oder einem eigens dafür vorgesehenen elektro-
nischen Meldesystem) und mündlich (via Telefon oder persönlicher Vorsprache) möglich. 
Im Rahmen einer Ermessensentscheidung hat die Bundesanstalt bereits bisher Eingaben 
bearbeitet, die von den Hinweisgebenden in englischer Sprache abgefasst wurden und eine 
Kommunikation mit ihnen sichergestellt. Mit der Erweiterung des Absatzes 1 wird diese 
Praxis für die Öffentlichkeit und insbesondere potentielle Hinweisgeber transparent gesetz-
lich verankert. 


Zu Nummer 3 


Der neue § 4j FinDAG verfolgt das Ziel, ausländischen Marktteilnehmern den Eintritt auf 
den deutschen Markt zu erleichtern und damit den Finanzstandort für internationale Inves-
toren attraktiver zu machen. Um Barrieren für den Markteintritt abzusenken und den Auf-
wand insbesondere für erste Schritte zu minimieren, soll es in Zukunft möglich sein, Anträge 
bei der Bundesanstalt auch auf Englisch stellen zu können. Insofern handelt es sich bei § 4j 
FinDAG um eine vorrangige Spezialregelung gegenüber der allgemeineren Regelung des 
§ 23 Verwaltungsverfahrensgesetz.  


Zugleich bewirkt die Regelung auch für die Bundesanstalt insofern eine Erleichterung, als 
diese nicht mehr nach § 23 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz grundsätzlich unver-
züglich eine Übersetzung anfordern soll. Dies steht auch im Interesse einer effektiven und 







 - 167 -   


 


zügigen Aufgabenwahrnehmung durch die Bundesanstalt und erleichtert dieser die Kom-
munikation mit internationalen Marktteilnehmern.  


Absatz 1 Satz 1 eröffnet insofern Antragstellern die Möglichkeit zur Nutzung der englischen 
Sprache bei Antragstellung. Diese Möglichkeit ist dabei nicht nur Marktteilnehmern mit Sitz 
oder Wohnsitz im Ausland eröffnet, sondern allen Marktteilnehmern, die hieran ein Inte-
resse haben, also auch beispielsweise deutschen Tochterunternehmen ausländischer Fi-
nanzmarktunternehmen. Insbesondere wenn diese die englische Sprache als faktische Ar-
beitssprache auch im Inland verwenden, macht dies den deutschen Finanzmarkt attraktiver.  


Es soll dabei nicht nur möglich sein, Anträge vollständig auf Englisch zu stellen, sondern 
auch nur teilweise. Dies beinhaltet insbesondere die Option, einzelne oder alle einzu-
reichenden Unterlagen auf Englisch einzureichen. In Fällen, in denen bestimmte Unterla-
gen beim Antragsteller bislang nur auf Englisch vorlagen, soll dies die Antragstellung er-
leichtern, indem eine vorherige Übersetzung nicht mehr erforderlich ist.  


Satz 2 stellt klar, dass die Bundesanstalt ungeachtet des Satzes 1 im weiteren Lauf des 
Verfahrens die Vorlage von Übersetzungen verlangen kann. Insofern stehen sowohl das 
Ob als auch das Wann der Anforderung einer Übersetzung im Ermessen der Bundesan-
stalt, wenn dies im Interesse einer effektiven und zügigen Antragsbearbeitung durch die 
Bundesanstalt geboten ist. Hiermit ist maßgeblich, ob im Einzelfall auf der Grundlage eines 
englischsprachigen Antrags die Antragsbescheidung sachgerecht erfolgen kann. Bei der 
Ermessenerwägung ist unter anderem der konkrete Verfahrensgegenstand zu berücksich-
tigen, insbesondere dessen Umfang, Komplexität und das Vorliegen neuartiger Rechts- und 
Sachfragen. Zu berücksichtigen sein kann aber auch im Hinblick darauf, dass die Gerichts-
sprache deutsch ist, ob im weiteren Verlauf des Verfahrens (Eil-)Rechtsbehelfe seitens des 
Antragsstellers zu erwarten sind, um prozessuale Nachteile für die Bundesanstalt zu ver-
meiden. Hierbei handelt es sich nicht um einen Verwaltungsakt, sondern nur um eine Zwi-
schenentscheidung (so auch angedeutet für § 23 VwVfG in Fehling/Kastner/Störmer, Ver-
waltungsrecht, 5. A. 2021, Rn 24 aE).  


Wie auch in § 23 Absatz 2 Satz 2 VwVfG kann die Vorlage einer beglaubigten oder von 
einem öffentlich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigten 
Übersetzung nur in begründeten Fällen verlangt werden. Für die Auslegung dieser Voraus-
setzung kann auf die zu § 23 Absatz 2 Satz 2 VwVfG vorhandene Rechtsprechung und 
Literatur verwiesen werden.  


Satz 3 ist die Konsequenz aus der grundsätzlichen Geltung von § 23 VwVfG und insofern 
rein deklaratorischer Natur. Satz 4 ist die Konsequenz aus Absatz 1 Satz 1. 


Absatz 2 konkretisiert Absatz 1 insbesondere dahingehend, dass elektronische Anträge in 
englischer Sprache abweichend von § 23 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
Bescheidungsfristen in Gang setzen. Dies soll zugunsten ausländischer Marktteilnehmer 
zu einer Beschleunigung von Vorgängen führen und auch insofern die Attraktivität des Fi-
nanzstandorts Deutschland steigern. Denn diese müssen nun für bestimmte Anträge nicht 
zuvor eine – kostspielige und zeitintensive – Übersetzung einholen.  


Der Begriff des elektronisch gestellten Antrags ist dabei weiter als § 3a VwVfG und umfasst 
insbesondere auch Anträge, die über ein besonderes elektronisches Portal oder per einfa-
cher E-Mail eingehen. Dies erfolgt, um Antragstellungen zu erleichtern. Die Formulierung 
„elektronisch“ ist bewusst weit und erfasst – soweit gesetzlich zulässig – sowohl die Abgabe 
formgebundener als auch nicht formgebundene Anträge ohne eine Beschränkung auf An-
träge, die der elektronischen Form nach § 3a VwVfG entsprechen. Zudem steht dies auch 
im Interesse einer weiteren Digitalisierung der Behördenkommunikation der Bundesanstalt.  


Um allerdings neben dem Beschleunigungsgedanken auch das Prinzip der Rechtmäßigkeit 
der Verwaltung zu beachten und der Bundesanstalt eine wirksame und effektive Aufsicht 
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zu ermöglichen, muss es ihr auch möglich sein, in den Fällen gründlich zu prüfen, in denen 
sie sich aufgrund eines englischsprachigen Antrags hierzu nicht in der Lage sieht, ohne 
dass dies zum Ablauf der Bescheidungsfrist führt und die sich hieran anschließenden ne-
gativen Folgen eintreten. In diesen Fällen ist es der Bundesanstalt daher möglich, den Frist-
ablauf durch ein Übersetzungsverlangen zu hemmen. Es handelt sich hierbei um eine nicht 
selbständig anfechtbare Zwischenentscheidung im Sinne des § 44a der Verwaltungsge-
richtsordnung (ebenso wie das Übersetzungsverlangen nach Absatz 1). Da Absatz 2 ohne-
hin nur auf elektronisch gestellte Anträge anwendbar ist, kann das Übersetzungsverlangen 
ebenfalls auf dem Wege elektronisch übermittelt werden, auf dem der Antrag eingegangen 
ist, da dann nach § 3a Absatz 1 VwVfG der Zugang hierfür eröffnet ist (s. dazu auch Hor-
nung in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, 2. EL April 2022, § 3a VwVfG, Rn. 41). 


Auch hier steht die Entscheidung, ob die Bundesanstalt eine Übersetzung verlangt, im 
pflichtgemäßen Ermessen der Bundesanstalt, wie in Absatz 1 Satz 2 grundsätzlich geregelt. 
Hier gelten insofern dieselben ermessensleitenden Grundsätze.  


Erst wenn eine Übersetzung bei der Bundesanstalt eingeht, die den Anforderungen des 
Verlangens genügt – beispielsweise von einem öffentlich bestellten oder beeidigten Dol-
metscher oder Übersetzer angefertigt worden ist – endet die Hemmung und die Beschei-
dungsfrist läuft weiter, Satz 4. § 209 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gilt entsprechend, so 
dass der Zeitraum, während dessen der Ablauf gehemmt war, in die Bescheidungsfrist nicht 
eingerechnet wird. Die Bundesanstalt kann das Übersetzungsverlangen auch entspre-
chend § 4h veröffentlichen. 


Absatz 3 Satz 1 regelt, in welchem Zeitpunkt bei der Bundesanstalt in englischer Sprache 
gestellte fristwahrende und elektronisch gestellte Anträge als eingegangen gelten. Dies ist 
grundsätzlich der Zeitpunkt der Einreichung. Auch die allgemeinere Regelung des § 23 Ab-
satz 4 VwVfG sieht dabei bereits jetzt vor, dass fremdsprachliche Anträge in diesen Fällen 
fristwahrend sein können, wenn binnen der von der Behörde gesetzten Frist eine Überset-
zung eingeht. Absatz 3 Satz 1 geht nur dahingehend darüber hinaus, dass auf die Anforde-
rung und Vorlage einer Übersetzung verzichtet werden kann.  


Um der Bundesanstalt allerdings in Einzelfällen eine ordnungsmäße Bearbeitung des An-
trags zu ermöglichen, hat sie auch hier über die allgemeine Möglichkeit nach Absatz 1 Satz 
2 hinaus, eine Übersetzung anzufordern, die Möglichkeit, mit bestimmter Frist eine Über-
setzung anzufordern. Besonderheit gegenüber Absatz 1 Satz 2 ist, dass bei nicht fristge-
mäßer Vorlage der Übersetzung die Rechtsfolge des Absatz 3 Satz 1 nicht eintritt, das heißt 
entsprechend der grundsätzlichen Regelung des § 23 Absatz 4 VwVfG ist erst der Zeitpunkt 
des Eingangs der Übersetzung maßgeblich. Entsprechend § 23 Absatz 4 Satz 3 VwVfG ist 
hierauf bei der Fristsetzung hinzuweisen. Dabei hat die Bundesanstalt eine angemessen 
lange Frist zu setzen.  


Im Interesse einer bürgerfreundlichen Verwaltung und um für den Antragsteller möglichst 
bald Klarheit zu schaffen, ob der Antrag auch auf Englisch ausreichend ist, soll die Bundes-
anstalt so schnell wie möglich darüber entscheiden, ob sie eine Übersetzung anfordert, 
weshalb sie eine Übersetzung nach Absatz 3 Satz 2 unverzüglich anzufordern hat. Der Be-
griff „unverzüglich“ entspricht dem in § 23 Absatz 2 Satz 1 VwVfG. Für den Begriff der elekt-
ronischen Antragstellung sowie Details des Zugangs wird auf die Erläuterungen zu Absatz 
2 verwiesen. Die Bundesanstalt kann das Übersetzungsverlangen auch entsprechend § 4h 
veröffentlichen. 


Die Bundesanstalt kann auch hier die Vorlage oder eine beglaubigte oder von einem öffent-
lich bestellten oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer angefertigte Übersetzung ver-
langen. Für die Fristwahrung durch den Antragsteller ist es erforderlich, dass die Überset-
zung den Anforderungen genügt, die die Bundesanstalt gestellt hat.  
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Absatz 4 regelt, dass die Bundesanstalt von ihr erlassene Rechtsverordnungen sowie For-
mulare und Verwaltungsvorschriften übersetzen und veröffentlichen soll. Durch die Veröf-
fentlichung von Rechtsverordnungen, Formularen und Verwaltungsvorschriften wird die An-
tragsstellung erleichtert und den ausländischen Marktteilnehmern die Möglichkeit gegeben, 
Grundlagen des Verwaltungshandeln und Konkretisierungen des Rechtsrahmens durch die 
Bundesanstalt nachzuvollziehen. Dies gilt nur in Bezug auf Dokumente, die für ausländi-
sche Marktteilnehmer relevant sein können. Als Richtwert ist ein zeitlicher Rahmen von 
sechs Monaten vorgesehen.  


Absatz 5 regelt, dass abweichende spezialgesetzliche Regelungen § 4j FinDAG vorgehen. 
Damit wird sichergestellt, dass abweichende, insbesondere auf europarechtlichen Vorga-
ben, beruhende Normen wirksam bleiben. 


Zu Nummer 4 


Der Änderungsbedarf ergibt sich aufgrund von Änderungen in Vorschriften des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes (ZAG). Es handelt sich um eine Anpassung der gesetzlichen Ver-
weise, die aus der Normänderung in § 19 ZAG in Artikel 27 Nummer 9 resultiert. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


Die Überschrift der Norm wird neu gefasst, um den erweiterten Regelungsinhalt zu reflek-
tieren. 


Zu Buchstabe b 


Die Kommunikation der Umlagepflichtigen mit der Bundesanstalt bei der Umlageerhebung 
und -festsetzung soll zukünftig grundsätzlich elektronisch erfolgen. Zu diesem Zweck wer-
den die Absätze 4 und 5 des § 16m neu gefasst. Mit dieser Vorschrift wird die Grundlage 
für die elektronische Kommunikation zwischen den Umlagepflichtigen und der Bundesan-
stalt geschaffen. Die Anordnung einer Nutzungspflicht des elektronischen Kommunikations-
verfahrens ist gerechtfertigt, da die Umlagepflichtigen regelmäßig in einem engen und dau-
erhaften Aufsichtsverhältnis mit der Bundesanstalt stehen. Des Weiteren erleichtert ihnen 
das elektronische Kommunikationsverfahren die Einreichung von Informationen und Doku-
menten, so dass sie hierdurch entlastet werden. Ferner wird hierdurch auch eine Verfah-
renserleichterung für die Verbände erreicht. 


Das bereits bei der Bundesanstalt bestehende Portal wird zukünftig in seiner Funktionalität 
weiterentwickelt, so dass in Zukunft auch Verwaltungsakte an die Umlagepflichtigen über-
mittelt werden können. Dies trägt zur Modernisierung der Bundesanstalt durch eine fort-
schreitende Digitalisierung ihrer Arbeitsabläufe bei. Die Umlagepflichtigen werden für die 
genannten Kommunikationsformen und Fachverfahren verpflichtet, das von der Bundesan-
stalt bereitgestellte elektronische Kommunikationsverfahren zu nutzen und hierfür den 
elektronischen Zugang einzurichten. Über dieses elektronische Kommunikationsverfahren 
sind der Bundesanstalt Informationen, Dokumenten, Mitteilungen, Anzeigen und Anträge 
im Zusammenhang mit der Erhebung und der Festsetzung der Umlage zu übermitteln, es 
sein denn, die Bundesanstalt bestimmt anlassbezogen einen anderen Übertragungsweg. 
Außerdem kann die Bundesanstalt den Umlagepflichtigen über dieses elektronische Kom-
munikationsverfahren auf Grundlage der §§ 4g und 4f des Finanzdienstleistungsaufsichts-
gesetzes Verwaltungsakte, insbesondere den Bescheid über die zu entrichtende Umlage, 
bekanntgeben bzw. zustellen. Im Interesse aller Beteiligten soll künftig eine einfachere und 
dabei rechtssichere elektronische Kommunikation der Standardfall sein. Eine manuelle Be-
scheidung kommt z.B. in Betracht, falls technische Probleme auftreten sollten. 
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§ 16m Absatz 5 enthält die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung. Mittels die-
ser können die weiteren Details für die elektronische Kommunikation zwischen den Umla-
gepflichtigen und der Bundesanstalt geschaffen werden. Die Rechtsverordnung gewährt 
hierbei die nötige Flexibilität, um die technischen Einzelheiten zu Formaten zu regeln und 
diese bei Bedarf, z.B. aufgrund technischen Fortschritts, zeitnah und angemessen anpas-
sen zu können. Es handelt sich um ein einfaches und kosteneffizientes Verfahren. 


Zu Buchstabe c 


Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Folgeänderung zur Neufassung der Absätze 
3 und 4. 


Zu Buchstabe d 


Hier erfolgt einmal eine Anpassung der Nummerierung als Folgeänderung zur Neufassung 
der Absätze 3 und 4. Zudem wird, um die Kommunikation mit der Bundesanstalt weiter zu 
digitalisieren, das bisherige Schriftformerfordernis für die Verpflichtungserklärung nach 
Satz 1 durch die Möglichkeit ersetzt, dies auch elektronisch zu erledigen.  


Dabei ist die hier ermöglichte elektronische Übermittlung nicht mit der „elektronischen 
Form“ des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) gleichzusetzen. Die elektronische 
Form ist in § 3a Absatz 2 Satz 2 VwVfG normiert. Es ist das Versehen eines Dokumentes 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur. Der Begriff „elektronisch“ erfasst demge-
genüber jegliche elektronische Kommunikation; er stellt keine besonderen Formanforde-
rungen. Erfasst sind daher sowohl die einfache E-Mail als auch Kommunikation z.B. über 
besondere Behördenpostfächer. 


Zu Nummer 6 


Entsprechend der in § 16m geregelten Umlagefestsetzung soll auch für die Festsetzung 
der Umlagevorauszahlung nach § 16n die elektronische Kommunikation zum Einsatz kom-
men können. Der Verweis wird deswegen erweitert. 


Zu Artikel 23 (Änderung der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum 
Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


Die Änderungen dienen der Subdelegation der Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsver-
ordnung nach § 24a WpHG auf die BaFin. 


Zu Buchstabe b 


Die neu geschaffene Verordnungsermächtigung nach § 5 KWG soll auf die Bundesanstalt 
übertragen werden, da diese hinsichtlich der in der entsprechenden Verordnung zu treffen-
den näheren Bestimmungen zum Zugang, zur Durchführung, Nutzung elektronischer Kom-
munikation und zur Verpflichtung des elektronischen Kommunikationsverfahrens eine grö-
ßere Fachexpertise aufweist. 


Zu Buchstabe c, d und e 


Die Verordnungsermächtigung nach § 16m Absatz 5 FinDAG soll sodann auf die Bundes-
anstalt übertragen werden, da diese hinsichtlich der in der entsprechenden Verordnung zu 
treffenden näheren Bestimmungen für Zwecke der Umlageerhebung zur verpflichtenden 
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Nutzung eines von der Bundesanstalt für Zwecke der Umlagefestsetzung und – erhebung 
bereit gestellten elektronischen Kommunikationsverfahrens und zur Eröffnung eines Zu-
gangs hierfür sowie der zu nutzenden Dateiformate eine größere Fachexpertise aufweist. 


Zu Nummer 2 


Die neu geschaffene Verordnungsermächtigung nach § 310a VAG soll auf die Bundesan-
stalt übertragen werden, da diese hinsichtlich der in der entsprechenden Verordnung zu 
treffenden näheren Bestimmungen zum Zugang, zur Durchführung, zur Nutzung elektroni-
scher Kommunikation und zur Verpflichtung des elektronischen Kommunikationsverfahrens 
eine größere Fachexpertise aufweist. 


Zu Nummer 3 


Die neu geschaffene Verordnungsermächtigung nach § 4a ZAG soll auf die Bundesanstalt 
übertragen werden, da diese hinsichtlich der in der entsprechenden Verordnung zu treffen-
den näheren Bestimmungen zum Zugang, zur Durchführung, Nutzung elektronischer Kom-
munikation und zur Verpflichtung des elektronischen Kommunikationsverfahrens eine grö-
ßere Fachexpertise aufweist. 


Im Übrigen erfolgt eine redaktionelle Neufassung des Wortlauts, um klarzustellen, dass sich 
die Anhörung auf den Erlass der Verordnung und nicht auf § 28 ZAG bezieht.  


Zu Artikel 24 (Änderung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverordnung) 


Zu Nummer 1 (§ 1) 


Die Vorschriften, auf deren Grundlage die Bundesanstalt Gebühren für individuell zurechen-
bare öffentliche Leistungen erheben kann, müssen um die Verordnung (EU) 2022/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über eine Pilotregelung für auf 
Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie der Richtlinie 2014/65/EU 
ergänzt werden. 


Zu Nummer 2 (Gebührenverzeichnis) 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich um eine Anpassung der Finanzdienstleistungsaufsichtsgebührenverord-
nung (FinDAGebV), welche aufgrund der Ausführung der Verordnung (EU) 2022/858 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über eine Pilotregelung für auf 
Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie der Richtlinie 2014/65/EU 
erforderlich wurde. Für die Verordnung (EU) 2022/858 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 30. Mai 2022 über eine Pilotregelung für auf Distributed-Ledger-Technologie 
basierende Marktinfrastrukturen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 
und (EU) Nr. 909/2014 sowie der Richtlinie 2014/65/EU mussten eigene Gebührentatbe-
stände in die FinDAGebV aufgenommen werden und die Inhaltsübersicht dementspre-
chend angepasst werden. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Anpassung der FinDAGebV, welche aufgrund der Ausführung der 
Verordnung (EU) 2022/858 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 
über eine Pilotregelung für auf Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastruk-
turen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie 
der Richtlinie 2014/65/EU erforderlich wurde. Für die Verordnung (EU) 2022/858 des 
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Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 über eine Pilotregelung für auf 
Distributed-Ledger-Technologie basierende Marktinfrastrukturen und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 909/2014 sowie der Richtlinie 2014/65/EU 
mussten eigene Gebührentatbestände in der FinDAGebV geschaffen werden, welche nun 
unter Nummer YY ff. aufgeführt werden.  


zu YY.1 


Bei den individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach den einzelnen Gebühren-
tatbeständen handelt es sich um Verwaltungsverfahren, die jeweils unterschiedliche Zeit-
aufwände verursachen bzw. deren Fallhäufigkeit sehr gering ist. Für den jeweiligen Gebüh-
rentatbestand wurde daher eine Zeitgebühr gewählt. Die Gebührenhöhe richtet sich somit 
jeweils nach dem individuellen Verwaltungsaufwand. 


Zu Artikel 25 (Änderung der Zahlungsinstituts-Prüfungsberichtsverordnung) 


Der Änderungsbedarf ergibt sich aufgrund von Änderungen in Vorschriften des Zahlungs-
diensteaufsichtsgesetzes. Es handelt sich um eine Anpassung der gesetzlichen Verweise, 
die aus der Normänderung unter Artikel 27 Nummer 9 resultiert. 


Zu Artikel 26 (Änderung des Zahlungskontengesetzes) 


Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Juli 2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungskontoentgelten, 
den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten mit grundlegenden 
Funktionen (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 214, im Folgenden Zahlungskontenrichtlinie) 
schreibt den Mitgliedstaaten vor, sicherzustellen, dass Verbraucher entgeltfreien Zugang 
zu mindestens einer Website haben, die einen Vergleich der Entgelte ermöglicht, die von 
Zahlungsdienstleistern auf nationaler Ebene zumindest für die maßgeblichen Zahlungskon-
tendienste erhoben werden. Die Umsetzung der Zahlungskontenrichtlinie erfolgte im Zah-
lungskontengesetz vom 11. April 2016. Die bisherigen Regelungen im Zahlungskontenge-
setz sehen vor, dass Betreiber von Websites, die Angebote von Zahlungskonten verglei-
chen, die Erteilung eines Zertifikates beantragen können, welches ihnen die gesetzeskon-
forme Durchführung ihres Zahlungskontenvergleichs bestätigt. Die Anforderungen, welche 
an die Websitebetreiber und ihre Produkte gestellt werden, ergeben sich aus den §§ 17 und 
18 Zahlungskontengesetz (ZKG). Konkretisiert werden diese Kriterien in einer aufgrund 
§ 19 Absatz 1 ZKG zu erlassenen Rechtsverordnung. Die Zertifizierung erfolgt durch eine 
von der deutschen Akkreditierungsstelle akkreditierte Konformitätsbewertungsstelle.  


Dieses Modell zur Umsetzung von Artikel 7 der Zahlungskontenrichtlinie mittels Akkreditie-
rung und Zertifizierung beruhte auf der Erwartung, dass allein auf dem Wege der freiwilligen 
Beantragung von Zertifizierungen durch private Betreiber von Websites, die Anforderung 
des Artikels 7 der Zahlungskontenrichtlinie erfüllt werden können. Diese Erwartungen ha-
ben sich nicht erfüllt. Im Jahr 2021 hat der bis dahin einzige Anbieter einer privaten Ver-
gleichswebsite, die die in §§ 17 und 18 ZKG und der Vergleichswebsitesverordnung fest-
gelegten Standards erfüllt hat, den Betrieb der Website eingestellt. 


Um eine vollständige Umsetzung der Vorgaben der Zahlungskontenrichtlinie sicherzustel-
len, nach der Verbraucherinnen und Verbrauchern dauerhaft mindestens eine solche Ver-
gleichswebsite zur Verfügung steht, wird daher eine von staatlicher Seite betriebene Ver-
gleichswebsite eingerichtet, die neben den weiterhin möglichen Vergleichswebsites durch 
zertifizierte private Anbieter angeboten wird. Die Zuständigkeit für Einrichtung und Betrieb 
dieser Website wird auf die Bundesanstalt übertragen. 
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Die Bundesanstalt nimmt ihre Aufgaben gemäß § 4 Absatz 4 FinDAG generell ausschließ-
lich im öffentlichen Interesse wahr. Dies gilt auch für die ihr mit dem ZKG zugewiesenen 
bisherigen und künftigen Aufgaben. 


Zu Nummer 1 


Es werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 


Zu Nummer 2 


Es werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. 


Zu Nummer 3 (§ 16 ZKG) 


Die Zuständigkeit für die Einrichtung und den Betrieb einer Vergleichswebsite wird aus 
Gründen der Sachnähe durch Änderung des § 16 ZKG (Einfügung eines neuen Absatzes 1) 
auf die Bundesanstalt übertragen. Diese Aufgabe fügt sich ein in die Zuständigkeit der Bun-
desanstalt für den kollektiven Verbraucherschutz nach § 4 Absatz 1a FinDAG, wonach die 
Bundesanstalt bereits auch dem Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen gegenüber 
der nach den einschlägigen Aufsichtsgesetzen beaufsichtigten Unternehmen verpflichtet 
ist. Dies gilt auch für die u.a. nach § 46 ZKG überwachten Zahlungsdienstleister. 


Wie aus den Sätzen 3 und 4 des neuen Absatzes 1 hervorgeht, können neben der Bundes-
anstalt auch weitere Betreiber eine zertifizierte Vergleichswebsite anbieten.  


Nach dem künftigen § 16 Absatz 3 ZKG-E sind Betreiber von zertifizierten Vergleichswebs-
ites zudem dazu berechtigt, die künftig nach § 17 Absatz 2 ZKG-E von Zahlungsdienstleis-
tern an die Bundesanstalt zu meldenden Daten zu Vergleichskriterien von der Bundesan-
stalt abzurufen und diese ausschließlich zum Zwecke des Betriebs der zertifizierten Ver-
gleichswebsite zu verarbeiten. Dies unterstreicht, dass Initiativen privater Betreiber für ent-
sprechend qualifizierte Vergleichswebsites auch weiterhin möglich und erwünscht sind. 


Die Zertifizierung privater Websites erfolgt dabei weiterhin durch private Konformitätsbe-
wertungsstellen, die sich zu diesem Zweck akkreditieren lassen können. Auch hier bedarf 
es der Initiative privater Stellen. Es ist weiterhin weder eine staatliche Konformitätsbewer-
tungsstelle vorgesehen, noch besteht eine Verpflichtung staatlicher Stellen, eine solche 
Stelle einzurichten oder für deren Akkreditierung Sorge zu tragen. 


Im Übrigen erfolgen redaktionelle Anpassungen an die Einfügung des neuen Absatzes 1. 


Zu Nummer 4 


Um den nach § 18 Nummer 6 ZKG bzw. nach der Zahlungskontenrichtlinie erforderlichen 
wesentlichen Teil des deutschen Marktes beim Zahlungskontenvergleich effizient und ef-
fektiv abdecken zu können, wird mit § 17 Absatz 2 ZKG-E eine gesetzliche Verpflichtung 
für Zahlungsdienstleister zur Meldung der Daten zu Vergleichskriterien an die Bundesan-
stalt eingeführt. 


Zu Nummer 5 


Da sich die nach § 17 Absatz 2 ZKG-E zu meldenden Daten zu Vergleichskriterien an den 
maßgeblichen Zahlungskontendiensten nach § 2 Absatz 6 ZKG-E ausrichten, werden diese 
künftig entsprechend der Regelungen zu den Meldeverpflichtungen in einer auf Grundlage 
des § 19 Absatz 1 ZKG-E zu erlassenden Rechtsverordnung konkretisiert. 


Details zur Übermittlung der Daten zu Vergleichskriterien durch Zahlungsdienstleister an 
die Bundesanstalt im Rahmen der Meldepflicht nach § 17 Absatz 2 ZKG-E bzw. zur 
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Bereitstellung der Daten zu Vergleichskriterien durch die Bundesanstalt für Betreiber von 
nach § 16 Absatz 2 ZKG-E zertifizierten Vergleichswebsites werden auf Grundlage einer 
nach § 19 Absatz 3 ZKG-E zu erlassenden Rechtsverordnung konkretisiert. 


Die Verordnungsermächtigungen nach § 19 Absatz 1 und Absatz 3 ZKG-E können auf die 
mit der Durchführung betraute Bundesanstalt übertragen werden. Die Rechtsverordnungen 
durch die Bundesanstalt bedürfen dabei des Einvernehmens der fachlich betroffenen Mini-
sterien. Daneben werden die Verordnungsermächtigungen in § 19 ZKG mit Blick auf geän-
derte Ressortzuständigkeiten innerhalb der Bundesregierung aktualisiert. 


Zu Nummer 6 


Es wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen. 


Zu Nummer 7 


Die Ergänzung von § 48 Absatz 3 ZKG dient der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, 
mit dem sich Bund, Länder und Kommunen verpflichtet haben, sämtliche Verwaltungsleis-
tungen für Bürger und Unternehmen auch online über Verwaltungsportale anzubieten. 


Dabei ist die hier ermöglichte elektronische Übermittlung nicht mit der „elektronischen 
Form“ des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) gleichzusetzen. Die elektronische 
Form ist in § 3a Absatz 2 Satz 2 VwVfG normiert. Es ist das Versehen eines Dokumentes 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur. Der Begriff „elektronisch“ erfasst demge-
genüber jegliche elektronische Kommunikation; er stellt keine besonderen Formanforde-
rungen. Erfasst sind daher sowohl die einfache E-Mail als auch Kommunikation z.B. über 
besondere Behördenpostfächer. 


Zu Nummer 8 


Ein Verstoß gegen die Meldepflicht nach § 17 Absatz 2 ZKG-E wird nach § 53 Absatz 1 
Nummer 6 ZKG-E bußgeldbewehrt. Der Bußgeldtatbestand ist erforderlich, um der Bun-
desanstalt eine wirksame Durchsetzung der Meldeverpflichtung zu ermöglichen und auf 
diese Weise sicherzustellen, dass die für den Betrieb der Vergleichswebsite erforderlichen 
Daten zu Vergleichskriterien für einen wesentlichen Teil des Marktes im Sinne von § 18 
Nummer 6 ZKG vorliegen. 


Zu Nummer 9 


Die Ergänzung von Anlage 4 ZKG dient der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, mit 
dem sich Bund, Länder und Kommunen verpflichtet haben, sämtliche Verwaltungsleistun-
gen für Bürger und Unternehmen auch online über Verwaltungsportale anzubieten. 


Zu Artikel 27 (Änderung des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Mit der Einfügung der §§ 4a und 62a ZAG ist auch die Inhaltsübersicht entsprechend an-
zupassen. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


Auch Zweigstellen gemäß § 53 KWG, die eine Erlaubnis zum Betreiben des Einlagen- und 
Kreditgeschäfts haben, gelten in Anwendung von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der Richt-
linie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 
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über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 
2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhe-
bung der Richtlinie 2007/64/EG im Inland als Zahlungsdienstleister. 


Zu Buchstabe b 


Auch Zweigstellen gemäß § 53 KWG, die eine Erlaubnis zum Betreiben des Einlagen- und 
Kreditgeschäfts haben, gelten in Anwendung von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der Richt-
linie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 
über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur 
Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
2000/46/EG im Inland als E-Geld-Emittenten. 


Zu Buchstabe c 


Da die nachfolgenden Absätze 16, 19, 21 und 22 jeweils den Begriff „Zahlungsvorgang“ 
beinhalten, wird hiermit dessen Definition aus Artikel 4 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 
2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 
Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG 
und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtli-
nie 2007/64/EG sowie aus § 675f Absatz 4 Satz 1 BGB ins ZAG übernommen. 


Zu Nummer 3 


Hiermit wird ein Redaktionsversehen – der Verweis auf Millionenkredite – korrigiert. 


Zu Nummer 4 


Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der Bundesanstalt wird 
mit Absatz 1 die Grundlage geschaffen, dass die Kommunikation der erlaubnispflichtigen 
und registrierungspflichtigen Unternehmen mit der Bundesanstalt im Rahmen der Erlaub-
niserteilung sowie Registrierung nach der Regelung in Absatz 1 grundsätzlich elektronisch 
erfolgt. Schon bislang konnte die Kommunikation zwischen der Bundesanstalt und den In-
stituten teilweise über ein von der Bundesanstalt eingerichtetes Portal erfolgen, ohne dass 
dazu jedoch eine gesetzliche Regelung für ZAG-Institute bestand. Das Portal wird in seiner 
Funktionalität mit Einführung dieser Gesetzesänderung Verwaltungsakte an die Institute 
bzw. die Antragsteller übermitteln. Dadurch kann die Bundesanstalt über dieses elektroni-
sche Kommunikationsverfahren auf Grundlage der §§ 4g und 4f des Finanzdienstleistungs-
aufsichtsgesetzes Verwaltungsakte, insbesondere den Bescheid über die Erlaubnisertei-
lung oder Registrierung, bekanntgeben bzw. zustellen.  


Die erlaubnis- und registrierungspflichtigen Unternehmen werden für die genannten Kom-
munikationsformen und Fachverfahren verpflichtet, das von der Bundesanstalt bereitge-
stellte elektronische Kommunikationsverfahren zu nutzen und hierfür den elektronischen 
Zugang einzurichten. Im Interesse aller Beteiligten soll eine einfachere und dabei rechtssi-
chere elektronische Kommunikation der Regelfall sein. Eine manuelle Bescheidung kommt 
lediglich in Ausnahmefällen in Betracht, falls technische Probleme auftreten sollten. Die In-
stitute bzw. Antragsteller können sich für die elektronische Kommunikation Bevollmächtig-
ter bedienen. Sofern es sich hierbei um Personen handelt, die bereits vor Inkrafttreten der 
Regelung bei der Bundesanstalt in einem elektronischen Zugangsverfahren zur Bankenab-
gabe registriert und damit bevollmächtigt waren, gilt diese Bevollmächtigung fort. Die fort-
bestehende Gültigkeit bislang nachgewiesener Bevollmächtigungen dient der Verfahrens-
vereinfachung und -beschleunigung, um nicht kurzfristig eine erneute Bevollmächtigungs-
anzeige anfordern zu müssen. Diese gesetzliche Fiktion gilt nur, soweit die Vollmacht auch 
tatsächlich noch besteht. Sollen bisher Bevollmächtigte nicht mehr hinsichtlich der Bekannt-
gabe und Zustellung vertretungsberechtigt sein, ist der Wegfall der Bevollmächtigung ge-
genüber der Bundesanstalt anzuzeigen. Im Übrigen gilt im Interesse einer rechtswirksamen 
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Bekanntgabe bzw. Zustellung, dass etwaige Änderungen der Bevollmächtigung erst dann 
wirksam werden, wenn sie gegenüber der Bundesanstalt angezeigt wurden.  


Absatz 2 enthält eine Verordnungsermächtigung zugunsten des Bundesministeriums der 
Finanzen zur Schaffung näherer Bestimmungen zum Zugang und zur Nutzung des elektro-
nischen Kommunikationsverfahrens und der relevanten Datenformate. Dies schafft die nö-
tige Flexibilität, um technische Einzelheiten, zum Zugang, zur Durchführung und zur Nut-
zung des elektronischen Kommunikationsverfahrens nach Absatz 1 z.B. aufgrund techni-
schen Fortschritts oder aus Praktikabilitätserwägungen, zeitnah und angemessen anpas-
sen zu können. Mit der Übertragungsmöglichkeit zum Erlass einer Rechtsverordnung auf 
die Bundesanstalt besteht die Möglichkeit, die bei der Bundesanstalt vorhandene beson-
dere Sachnähe und die dort bestehenden Erfahrungen in der Verwaltungspraxis zur bishe-
rigen elektronischen Kommunikation zu nutzen. 


Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


In § 10 Absatz 1 Satz 1 ZAG ist bislang geregelt, dass es einer schriftlichen Erlaubnis der 
Bundesanstalt bedarf. Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse 
der Bundesanstalt wird dieses Schriftformerfordernisse um die elektronische ergänzt. Dies 
soll eine elektronische Erlaubniserteilung ermöglichen. Nach dem neuen Wortlaut ist eine 
schriftliche Erlaubnis durch die Bundesanstalt weiterhin möglich. 


Dabei ist die hier ermöglichte elektronische Übermittlung nicht mit der „elektronischen 
Form“ des VwVfG gleichzusetzen. Die elektronische Form ist in § 3a Absatz 2 Satz 2 
VwVfG normiert. Es ist das Versehen eines Dokumentes mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur. Der Begriff „elektronisch“ erfasst demgegenüber jegliche elektronische 
Kommunikation; er stellt keine besonderen Formanforderungen. Erfasst sind daher sowohl 
die einfache E-Mail als auch Kommunikation z.B. über besondere Behördenpostfächer. 


Zu Buchstabe b 


Diese Anpassung an § 33 Absatz 4 Satz 2 KWG dient der Verfahrensbeschleunigung. 


Zu Buchstabe c 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesengesetz. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


In § 11 Absatz 1 Satz 1 ZAG ist geregelt, dass es einer schriftlichen Erlaubnis der Bundes-
anstalt bedarf. Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der Bun-
desanstalt wird dieses Schriftformerfordernis um die Möglichkeit elektronischer Einreichung 
ergänzt. Dies soll eine elektronische Erlaubniserteilung ermöglichen. Nach dem neuen 
Wortlaut ist eine schriftliche Erlaubnis durch die Bundesanstalt weiterhin möglich. 


Zu Buchstabe b 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Auch E-
Geld-Institute, die Zahlungsauslöse- oder Kontoinformationsdienste erbringen, müssen 
über eine Absicherung im Haftungsfall gemäß §§ 16 und 36 ZAG verfügen, die im Antrags-
verfahren nachzuweisen ist. 
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Zu Buchstabe c 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesengesetz. 


Zu Nummer 7 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesengesetz.  


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesengesetz. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung, da Institute im Sinne des ZAG nicht 
zugleich Wertpapierinstitute sein dürfen. 


Zu Buchstabe c 


Nach Artikel 28 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
findet eine Anerkennung als hartes Kernkapital im Zusammenhang mit Ergebnisabfüh-
rungsverträgen nur bei Vereinbarung der dort spezifizierten Kündigungsfrist statt. § 297 
Absatz 1 Satz 1 des Aktiengesetzes sieht aber – unabhängig von den getroffenen Verein-
barungen - eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund vor. Daher wurde diese Regelung 
des Aktiengesetzes durch den mit dem Risikoreduzierungsgesetz eingefügten § 10 Absatz 
5 Satz 1 des Kreditwesengesetzes für Zwecke der Eigenmittelüberlassung für nicht an-
wendbar erklärt. Diese Regelung wird entsprechend auch in das Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz übernommen. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


Es handelt sich im Wesentlichen um eine klarstellende Regelung. Hiernach können Bun-
desanstalt und Bundesbank verlangen, dass Auskünfte und Unterlagen in – ggf. näher zu 
bestimmender Form – elektronisch übermittelt oder Auskünfte gegebenenfalls mündlich er-
teilt werden. 


Zu Buchstabe b 


Es handelt sich um eine Anpassung der gesetzlichen Verweise, die aus der Normänderung 
unter Nummer 9 Buchstabe a resultiert. 


Zu Nummer 10 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesensgesetz. 
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Zu Nummer 11 


Zu Buchstabe a 


Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der Bundesanstalt wird 
die schriftliche Anzeige um eine elektronische ergänzt. 


Zu Buchstabe b 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesensgesetz. 


Zu Nummer 12 


Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der Bundesanstalt wird 
die schriftliche Anzeige um eine elektronische ergänzt. 


Zu Nummer 13 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesensgesetz. 


Zu Nummer 14 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesensgesetz. 


Zu Nummer 15 


Zu Buchstabe a 


In § 34 Absatz 1 Satz 1 ZAG ist geregelt, dass es einer schriftlichen Registrierung der Bun-
desanstalt bedarf. Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der 
Bundesanstalt wird die Schriftform um die elektronische Registrierung ergänzt. Nach dem 
neuen Wortlaut ist eine schriftliche Registrierung durch die Bundesanstalt weiterhin mög-
lich. 


Zu Buchstabe b 


Diese Anpassung an § 33 Absatz 4 Satz 2 KWG dient der Verfahrensbeschleunigung. 


Zu Buchstabe c 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesengesetz. 


Zu Nummer 16 


Es handelt sich um die redaktionelle Angleichung der bislang im ZAG verwandten Termi-
nologie an die Änderungen durch dieses Gesetz.  
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Zu Nummer 17 


Es handelt sich um die redaktionelle Angleichung der bislang im ZAG verwandten Termi-
nologie an die Änderungen durch dieses Gesetz. 


Zu Nummer 18 


Die vorgenommenen Änderungen dienen der redaktionellen Rechtsklarstellung. Sie ent-
sprechen nunmehr der Regelungslogik der Verordnungsermächtigungen nach dem Kredit-
wesengesetz. 


Zu Nummer 19 


In § 60 Absatz 2 Satz 1 ZAG ist geregelt, dass Beschwerden über Zahlungsdienstleister 
oder E-Geld-Emittenten der Bundesanstalt schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen 
sind. Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der Bundesanstalt 
wird die Schriftform um die Möglichkeit elektronischer Einreichung ergänzt. Da die Eingabe 
einer schriftlichen Beschwerde dem Zweck dient, die zuständige Behörde über wichtige 
Sachverhalte zu informieren, genügt dafür auch zum Beispiel eine Eingabe auf einfachem 
elektronischem Wege ((verschlüsselte) E-Mail), die an die Behörde übermittelt wird. Ein 
Schriftstück mit eigenhändiger Unterschrift oder die besonderen Ersetzungsmöglichkeiten 
in § 3a Absatz 2 VwVfG sind dafür nicht zwingend erforderlich, wären aber weiterhin mög-
lich. Die Möglichkeit einer Eingabe zur Niederschrift soll aus Verbraucherschutzgründen 
erhalten bleiben. 


Zu Nummer 20 


In § 61 Absatz 2 Satz 1 ZAG ist geregelt, dass Beschwerden über Zahlungsdienstleister 
oder E-Geld-Emittenten der Bundesanstalt schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen 
sind. Im Zuge der möglichst weitreichenden Digitalisierung der Prozesse der Bundesanstalt 
wird die Schriftform um die Möglichkeit elektronischer Einreichung ergänzt. Da die Eingabe 
einer schriftlichen Beschwerde dem Zweck dient, die zuständige Behörde über wichtige 
Sachverhalte zu informieren, genügt dafür auch zum Beispiel eine Eingabe auf einfachem 
elektronischem Wege ((verschlüsselte) E-Mail), die an die Behörde übermittelt wird. Ein 
Schriftstück mit eigenhändiger Unterschrift oder die besonderen Ersetzungsmöglichkeiten 
in § 3a Absatz 2 VwVfG sind dafür nicht zwingend erforderlich, wären aber weiterhin mög-
lich. Die Möglichkeit einer Eingabe zur Niederschrift soll aus Verbraucherschutzgründen 
erhalten bleiben. 


Zu Nummer 21 


Mit der Einfügung des § 62a ZAG ist die Überschrift des Abschnitts 12 entsprechend anzu-
passen. 


Zu Nummer 22 


Mit § 62a ZAG werden die Regelungsinhalte des Artikel 106 der Richtlinie (EU) 2015/2366 
(2. Zahlungsdiensterichtlinie, PSD2) in das deutsche Recht rechtsklarstellend übernom-
men. Bei Artikel 106 der Richtlinie (EU) 2015/2366 handelt es sich um kollektive Verbrau-
cherinformationen und nicht um vorvertragliche und damit zivilrechtliche Informationen, aus 
denen individuelle Rechte für Verbraucher hergeleitet werden können. Aus diesem Grund 
erfolgt eine Umsetzung im Aufsichtsrecht entsprechend der Zuständigkeit der Bundesan-
stalt für den kollektiven Verbraucherschutz. 
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Zu Artikel 28 (Änderung des Wertpapierinstitutsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Die neu eingefügten §§ 78a bis 78c, die der Flankierung der Regelungen der Verordnung 
(EU) 2022/858 dienen, waren auch in die Inhaltsübersicht aufzunehmen. § 78c trifft Rege-
lungen zu Sprache und Form bei Anträgen unter der DLT-Pilotregelung und ermöglicht der 
Bundesanstalt diesbezüglich eine flexible Gestaltung. 


Zu Nummer 2 


Die hier vorgenommenen Anpassungen flankieren die Regelungen der Verordnung (EU) 
2022/858 (DLT-Pilotregelung) im nationalen Recht. 


Durch die hier vorgenommene Ergänzung wird die Abschlussprüfung durch den Prüfer auch 
auf die Anforderungen unter der Verordnung (EU) 2022/858 erstreckt. 


Zu Buchstabe c 


Zu Nummer 3 


Eine besondere Umsetzung der in Artikel 18 DLT-Pilotregelung vorgenommenen Ergän-
zung von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 15 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) ist nicht erforderlich. 
Die bestehende Definition des Finanzinstrumentenbegriffs in § 1 Absatz 11 des Kreditwe-
sengesetzes, § 2 Absatz 5 des Wertpapierinstitutsgesetzes und § 2 Absatz 4 des Wertpa-
pierhandelsgesetzes ist technologieneutral und umfasst mittels Distributed-Ledger-Techno-
logie emittierte Instrumente daher bereits, soweit diese die Begriffsmerkmale im Übrigen 
erfüllen. 


In § 78a wird die Bundesanstalt als zuständige Aufsichtsbehörde im Rahmen der DLT-Pi-
lotregelung benannt. Die Vorschrift setzt Artikel 12 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 
2022/858 um. Eine Zuständigkeitszuweisung bezüglich Zentralverwahrern (Artikel 12 Ab-
satz 3 VO (EU) 2022/858) erfolgt nicht, da diese als solche nicht dem Wertpapierinstituts-
gesetz unterfallen. 


§ 78b Absatz 1 stellt klar, dass DLT-Marktinfrastrukturen für die ihnen im Rahmen der DLT-
Pilotregelung erlaubten Tätigkeiten keine zusätzliche Erlaubnis nach diesem Gesetz benö-
tigen. Dass keine zusätzliche Erlaubnis nach diesem Gesetz erforderlich ist, bedeutet nicht, 
dass die DLT-Marktinfrastrukturen per se von der Einhaltung der sonstigen Anforderungen 
an die entsprechenden Tätigkeiten freigestellt wären. So hat zum Beispiel auch ein Wert-
papierinstitut, das gemäß Artikel 4, 8 VO (EU) 2022/858 einen DLT-MTF betreibt, die für 
den Betrieb eines MTF geltenden Anforderungen (nach Maßgabe der VO (EU) 2022/858) 
zu erfüllen.  


§ 78b Absatz 2 greift Erwägungsgrund 26 der VO (EU) 2022/858 auf und stellt sicher, dass 
Kleinanleger, die auf Grund einer Ausnahme gemäß Artikel 4 Absatz 2 der VO 
(EU) 2022/858 als Mitglied oder Teilnehmer eines DLT-MTF oder DLT-SS zugelassen wer-
den und dort gegebenenfalls im Grundsatz erlaubnispflichtiges Eigengeschäft betreiben, 
hierfür keine Erlaubnis nach diesem Gesetz benötigen. Zur rechtssicheren Abgrenzung der 
Kleinanleger wird auf die Definition der Privatkunden in § 67 Absatz 3 des Wertpapierhan-
delsgesetzes verwiesen. 


§ 78c trifft Regelungen zu Sprache und Form bei Anträgen unter der DLT-Pilotregelung und 
ermöglicht der Bundesanstalt diesbezüglich eine flexible Gestaltung. 
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Zu Artikel 29 (Änderung des Kapitalanlagegesetzbuchs) 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung in Nummer 7 Buchstabe b (§ 231 
Absatz 3 KAGB). 


Zu Nummer 2 


Es handelt sich um eine redaktionelle Angleichung des Wortlauts an parallele Regelungen 
in anderen Aufsichtsgesetzen. 


Zu Nummer 3 


Zu Buchstabe a 


Der neue Absatz 1a dient der Umsetzung von Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie 2009/65/EG 
in Verbindung mit Artikel 10a Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2004/39/EG bezie-
hungsweise Artikel 12 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU. Vorher war die 
Zweitagesfrist nach § 2c Absatz 1 KWG mittelbar über den Verweis in Absatz 1 Satz 2 an-
wendbar. 


Zu Buchstabe b 


Der neue Absatz 5a verfolgt das Ziel, ausländischen Marktteilnehmern den Eintritt auf den 
deutschen Markt zu erleichtern und damit den Finanzstandort für internationale Investoren 
attraktiver zu machen. Um Barrieren für den Markteintritt abzusenken und den Aufwand 
insbesondere für erste Schritte zu minimieren, soll es in Zukunft möglich sein, die Kommu-
nikation der interessierten Erwerber und der Inhaber bedeutender Beteiligungen mit der 
Bundesanstalt in Inhaberkontrollverfahren grundsätzlich auch in englischer Sprache zu füh-
ren. Insofern handelt es sich um eine vorrangige Spezialregelung gegenüber der allgemei-
neren Regelung des § 23 Verwaltungsverfahrensgesetz. Die Entscheidung, ob die Bundes-
anstalt eine Übersetzung verlangt, steht im pflichtgemäßen Ermessen der Bundesanstalt. 


Satz 4 betrifft den Fall, dass die Bundesanstalt im Rahmen der Prüfung der Vollständigkeit 
einer Anzeige eine Übersetzung anfordert. Für diesen Fall wird klargestellt, dass die An-
zeige erst mit der angeforderten Übersetzung vollständig ist. Entsprechend muss die Bun-
desanstalt erst nach Eingang der Übersetzung die Vollständigkeit bescheinigen. Dies be-
deutet, dass die Bundesanstalt innerhalb der Zweitagesfrist prüfen muss, ob eine Überset-
zung erforderlich ist. Anderenfalls muss sie – vorausgesetzt die Unterlagen sind im Übrigen 
vollständig – die Vollständigkeit bescheinigen und den Beurteilungszeitraum beginnen.  


Satz 5 betrifft den Fall, dass die Bundesanstalt eine Übersetzung weiterer Informationen, 
die sie im Beurteilungszeitraum anfordert, verlangt. Auch hier gilt, dass diese Informationen 
erst mit Vorliegen der Übersetzung vollständig bei der Bundesanstalt eingehen, mit der 
Folge, dass auch erst in diesem Zeitpunkt die Hemmung endet. Die im gemäß § 19 Absatz 
2 Satz 1 KAGB entsprechend anwendbaren § 2c Absatz 1a Satz 7 KWG genannten 
Höchstfristen bleiben unberührt. Das bedeutet, dass die Hemmung endet, wenn die Bun-
desanstalt nicht vor Bestätigung des Eingangs der weiteren Informationen eine Überset-
zung verlangt. 


Zu Nummer 4 


Um den geänderten Bedürfnissen im Zuge des digitalen Wandels Rechnung zu tragen, wird 
für die Zukunft auch für die Anzeige ungeplanter Änderungen auf die Schriftform verzichtet. 
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Zu Nummer 5 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung soll es Sonstigen Investmentvermögen ermöglichen, für ihre Anleger direkt 
in Kryptowerte zu investieren. Bisher war dies nur Spezial-AIF für professionelle und semi-
professionelle Anleger möglich, jedoch nicht Publikums-AIF. Diese Erweiterung der Anla-
gemöglichkeiten soll dazu beitragen, den Finanzstandort Deutschland attraktiver zu ma-
chen. 


Zu Buchstabe b 


Da es sich bei Kryptowerten um äußerst risikoreiche Anlagen handeln kann und der Erwerb 
selbst für offene Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen auf 20 Prozent des Fondswer-
tes beschränkt ist, soll der Anteil des Sonstigen Investmentvermögens, der in Kryptowerte 
investiert werden darf, auf zehn Prozent des Fondswertes beschränkt werden.  


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


Zukünftig sollen auch Sonstige Investmentvermögen vom Liquiditätsmanagementinstru-
ment des § 98 Absatz 1b Gebrauch machen können. Durch die zusätzliche Möglichkeit der 
Nutzung von Rücknahmebeschränkungen können Sonstige Investmentvermögen besser 
die für ihr jeweiliges Liquiditätssteuerung angemessenen Instrumente nutzen.  


Zu Buchstabe b 


Auch hierbei handelt es sich um die Streichung einer nicht mehr erforderlichen Regelung 
zur Schriftform im Zuge der Digitalisierung. 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe a 


Mit der neuen Nummer 3a wird der Katalog der zulässigen Vermögensgegenstände, die für 
ein Immobilien-Sondervermögen erworben werden dürfen, um unbebaute Grundstücke im 
Sinne der §§ 72 und 145 des Bewertungsgesetzes, also solche ohne Gebäude, die für die 
Errichtung von Anlagen zur Erzeugung, zur Umwandlung, zum Transport und zur Speiche-
rung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren Energien (Erneuerbare-Energien-An-
lage) bestimmt und geeignet sind, erweitert. Damit wird es für Kapitalverwaltungsgesell-
schaften möglich, in solche Anlagen auch dann zu investieren, wenn kein unmittelbarer 
baulicher Zusammenhang zu einem Gebäude besteht. Die Ergänzung soll dafür sorgen, 
dass Immobilien-Sondervermögen einen größeren Beitrag zur Energiewende leisten kön-
nen als bisher. Dabei ist zu unterscheiden zwischen sogenannten Aufdachanlagen oder 
sonstigen Anlagen, die in einem gewissen baulichen Zusammenhang mit einem Gebäude 
stehen, und Anlagen, die die einzige Bebauung eines Grundstücks darstellen (Freiflächen-
anlage). Die Errichtung und der Betrieb von Aufdachanlagen sind auch bisher schon zuläs-
sig, wobei es gewisser rechtlicher Klarstellungen bedarf, die durch Änderungen von Absatz 
3 und den neuen Absatz 6 erfolgen. Dagegen ist nach bisheriger Rechtslage der Erwerb 
eines Grundstücks, auf dem sich ausschließlich eine Erneuerbare-Energien-Anlage befin-
det oder errichtet werden soll, nicht zulässig. Das soll durch die neue Nummer 3a geändert 
werden. 


Die Energiewende ist ein erklärtes Ziel dieser Bundesregierung. Zur Erreichung der Klima-
ziele liegt die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder zum Transport von Strom aus 
Erneuerbaren Energien im öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Für 
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die Erreichung der Klimaziele und den Beitrag, den Immobilien-Sondervermögen hierzu 
leisten können, spielt es jedoch keine Rolle, auf welchem Grundstück erneuerbare Energien 
erzeugt werden. Auch die nicht gebäudenah erzeugten erneuerbaren Energien leisten ei-
nen wertvollen Beitrag, z. B. Wind- oder Solarstrom in der Freifläche. Deshalb soll der Er-
werb von Grundstücken ermöglicht werden, auf denen sich Erneuerbare-Energien-Anlegen 
befinden oder auf denen sie errichtet werden sollen. Eine Bebauung mit einem Gebäude 
soll dabei nicht notwendig sein, also auch Grundstücke, auf denen sich nur Freiflächenan-
lagen befinden oder befinden sollen, erworben werden können.  


Um den Charakter der Immobilienfonds als Anlagevehikel zur Investition in Immobilien zu 
wahren, soll dabei ein Grundstücksbezug erhalten bleiben. Für den Immobilienfonds sollen 
also nicht Anlagen erworben werden, die sich auf Grundstücken ohne Bezug zum Immobi-
lienfonds befinden. Ansonsten wäre es vorstellbar, dass ein Fonds, der die Bezeichnung 
Immobilienfonds führt, zukünftig gar nicht in Immobilien investiert, sondern nur Erneuer-
bare-Energien-Anlagen erwirbt. 


Der Erwerb und Betrieb von Erneuerbare-Energien-Anlagen soll durch die Möglichkeit des 
Erwerbs solcher Anlagen nicht zum Hauptzweck eines Immobilienfonds werden. Ein Fonds, 
der eine entsprechende Bezeichnung führt, soll auch ganz überwiegend in Immobilien in-
vestiert sein. Eine Beimischung von unbebauten Grundstücken mit Erneuerbare-Energien-
Anlagen auch in Immobilienfonds erscheint angesichts der Notwendigkeit zur Energie-
wende wünschenswert und auch angemessen. Denn ein Ziel des Pariser Klimaschutzab-
kommens ist es, die Finanzströme mit den Klimazielen in Einklang zu bringen. Immobilien-
fonds erreichen viele Anleger in der Bundesrepublik, deren Investitionen dann auch auf 
diesem Weg zur Energiewende beitragen können, wenn es die Anleger möchten. Die An-
lagegrenze von 15 Prozent orientiert sich dabei an der Grenze gemäß Absatz 1 Nummer 5 
für andere Grundstücke und Erbbaurechte sowie Rechte in Form von Wohnungseigentum 
usw.  


Durch die Transparenzanforderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs können Anleger leicht 
erkennen, ob ein Immobilienfonds auch in Erneuerbare-Energien-Anlagen investieren darf, 
und können ihre Anlageentscheidungen entsprechend ausrichten. Risiko- und Liquiditäts-
management einer Kapitalverwaltungsgesellschaft, die solche Anlagen für einen Immobili-
enfonds erwerben möchte, müssen auf das im Vergleich zu einem Gebäude andere Risi-
koprofil ausgerichtet sein, was sich aus den allgemeinen Vorschriften des Kapitalanlagege-
setzbuchs ergibt 


Zu Buchstabe b 


Die gegenwärtige Rechtslage erlaubt bereits den Betrieb von Aufdachauflagen für Immobi-
lienfonds. Jedoch stellen sich in der Praxis häufig Abgrenzungs- und Auslegungsprobleme, 
die unter Umständen den Ausbau von Bestandsimmobilien von Immobilienfonds mit Auf-
dachanlagen behindern oder zukünftig den Erwerb von neuen Immobilien für Immobilien-
fonds gar ausschließen könnten. Denn es gibt Fälle, dass die Aufdachanlage entweder 
mehr Strom produziert, als für das Gebäude benötigt wird, oder dass die Mieter den Strom 
aus der Anlage gar nicht abnehmen. Deshalb können solche Anlagen bisher häufig nicht 
ohne Weiteres als Bewirtschaftungsgegenstände der Immobilie betrachtet werden. 


Zur Umsetzung der Energiewende ist es aber gerade notwendig, dass mehr Dachflächen 
zur Energieerzeugung genutzt werden. So heißt es im Koalitionsvertrag der die Bundesre-
gierung tragenden Parteien (S. 44), dass alle geeigneten Dachflächen künftig für die Solar-
energie genutzt werden sollen. Bei gewerblichen Neubauten soll dies verpflichtend, bei pri-
vaten Neubauten soll es die Regel werden. In einzelnen Bundesländern gibt es solche oder 
ähnliche Pflichten schon oder sie sind in Planung. Bei zunehmender Nutzung von Dachflä-
chen durch Solaranlagen wären aber Immobilienfonds in der Zukunft immer häufiger vom 
Erwerb moderner oder modernisierter Gebäude ausgeschlossen, wenn ihnen nicht erlaubt 
wird, solche Anlagen auch zu erwerben, wenn sie nicht oder nicht ausschließlich zur 
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Bewirtschaftung der Immobilie dienen und insofern im Einzelfall nicht mehr als erforderlich 
anzusehen sind. Außerdem ist nicht nachvollziehbar, wieso gerade Immobilien, die von Im-
mobilienfonds gehalten werden, ihre Dachflächen nicht zur Solarenergiegewinnung zur 
Verfügung stellen sollen.  


Die Ergänzung entspricht zum einen bisheriger Verwaltungspraxis und stellt klar, dass „er-
forderlich“ für die Bewirtschaftung nicht im strengen technischen Sinne zu verstehen ist. Die 
Ergänzung trägt außerdem der Tatsache Rechnung, dass der Markt im Zeitverlauf geän-
derte Ansprüche an die technische Gebäudeausstattung stellt. Auch Gegenstände für La-
destationen für Elektrofahrzeuge oder Elektrofahrräder sind nicht unmittelbar für die Bewirt-
schaftung einer Immobilie notwendig. Unzweifelhaft ist aber die Ausstattung eines moder-
nen Gebäudes mit Ladestationen zukünftig unabdingbar.  


Gemäß der Deutschen Sustainable Finance-Strategie unterstützt die Bundesregierung den 
Finanzsektor, indem klare Rahmenbedingungen für nachhaltige Investitionen gesetzt wer-
den, weshalb Absatz 3 um Aufdachanlagen und Ladestationen erweitert wird. 


Zu Buchstabe c 


Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Einfügung der neuen Nummer 3a in Absatz 1 
Satz 1. 


Zu Buchstabe d 


Der neue Absatz 6 regelt, dass der Betrieb sowohl von Freiflächenanlagen als auch von 
Aufdachanlagen eine zulässige Tätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft für den Immo-
bilienfonds ist, was auch den Verkauf des Stroms einschließt. Bisher wurden teilweise die 
Anlagen vermietet, da Rechtsunsicherheit bestand, ob für einen offenen Immobilienfonds 
Stromerzeugung zu den zulässigen Tätigkeiten zählt, ohne ihm den vermögensverwalten-
den Charakter zu nehmen. In Zukunft werden immer mehr Gebäude auch aufgrund von 
gesetzlichen Anforderungen mit entsprechenden Anlagen ausgestattet sein; insbesondere 
bei neuen Gebäuden werden diese Anlagen zum normalen Bestand gehören. Die sonstige 
Verwaltung des Gebäudes vom Betrieb einer solchen Anlage zu trennen würde eine künst-
liche Aufspaltung der Verwaltung des Gebäudes bedeuten. Die Schaffung von Rechtsklar-
heit dient dazu, dass auch Anleger von Immobilienfonds an diesem Fortschritt teilhaben 
können und offene Immobilien-Sondervermögen in Zukunft nicht etwa vom Erwerb von 
Neubauten abgehalten werden. Die Vorschrift gilt über den Verweis in § 260a auch für Inf-
rastruktur-Sondervermögen. 


Zu Nummer 8 


Zu Buchstabe a 


Für offene Infrastrukturfonds wird der Katalog der zulässigen Vermögensgegenstände um 
direkt gehaltene Erneuerbare-Energien-Anlagen erweitert und damit der Direkterwerb sol-
cher Anlagen erstmals ermöglicht. Bisher war nur der indirekte Erwerb über eine Infrastruk-
tur-Projektgesellschaft möglich. 


Zu Buchstabe b 


Für die Investition in Erneuerbare-Energien-Anlagen wird eine Risikomischung entspre-
chend der für die Investitionen in Infrastruktur-Projektgesellschaften eingefügt. 


Zu Buchstabe c 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einführung der neuen Nummer 1a in Absatz 1. 
Absatz 4 dient dazu sicherzustellen, dass ein offener Infrastrukturfonds auch tatsächlich in 







 - 185 -   


 


Infrastruktur investiert. Dazu gehören zukünftig auch direkt gehaltene Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung soll es geschlossenen inländischen Publikums-AIF wie Sonstigen Invest-
mentvermögen ermöglichen, für ihre Anleger direkt in Kryptowerte zu investieren. Bisher 
war dies nur Spezial-AIF für professionelle und semi-professionelle Anleger möglich, jedoch 
nicht Publikums-AIF. 


Zu Buchstabe b 


Entsprechend der Änderungen für die offenen Fonds wird für geschlossene inländische 
Publikums-AIF geregelt, dass auch Anlagen zur Umwandlung von Energie aus erneuerba-
ren Energien erworben werden dürfen.  


Zu Buchstabe c 


Da es sich bei Kryptowerten um äußerst risikoreiche Anlagen handeln kann, soll wie bei 
Sonstigen Investmentvermögen der Anteil des geschlossenen inländischen Publikums-AIF, 
der in Kryptowerte investiert werden darf, auf zehn Prozent des Fondswertes beschränkt 
werden.  


Zu Buchstabe d 


Der neue Absatz 8 regelt in Entsprechung zur Regelung in Nummer 7 Buchstabe d, dass 
der Betrieb von Erneuerbare-Energien-Anlagen eine zulässige Tätigkeit der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft für den geschlossenen inländischen Publikums-AIF ist, was auch den 
Verkauf des Stroms einschließt. Geschlossene inländische Publikums-AIF dürfen bereits 
jetzt solche Anlagen erwerben und betreiben, jedoch bestand im Zuge der Änderungen für 
offene Fonds durch dieses Gesetz Bedürfnis nach Rechtssicherheit. Eine ausdrückliche 
Regelung für die offenen Immobilienfonds könnte die Frage aufwerfen, ob – mangels einer 
solchen Regelung – geschlossene Fonds die Anlagen nicht (mehr) selbst betreiben dürfen. 
Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit wird ein Gleichlauf der Regelungen für offene und 
geschlossene Fonds hergestellt. 


Zu Nummer 10 


Zu Buchstabe a 


Die Änderung erlaubt zukünftig auch offenen Spezialfonds mit festen Anlagebedingungen 
den direkten Erwerb von Erneuerbare-Energien-Anlagen. 


Zu Buchstabe b 


Die Änderung stellt klar, dass von der Anlagegrenze für Unternehmensbeteiligungen nur 
die in Absatz 2 Buchstabe i genannten Unternehmen erfasst sind, aber nicht Immobilien-
Gesellschaften und ÖPP- oder Infrastrukturprojektgesellschaften als gesondert in Absatz 2 
aufgeführte zulässige Vermögensgegenstände. Da es auch für offenen Publikums-Immobi-
lien-Sondervermögen und -Infrastruktur-Sondervermögen keine solchen Anlagegrenzen 
hinsichtlich Immobilien-Gesellschaften bzw. ÖPP- oder Infrastrukturprojektgesellschaften 
gibt, lässt sich eine Grenze für Spezial-AIF nicht begründen. Rechtsunsicherheit könnte 
dazu dienen, dass insbesondere der mit diesem Gesetz angestrebte Ausbau der Infrastruk-
tur für Erneuerbare-Energien-Anlagen behindert wird.  
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Zu Nummer 11 


Die Ergänzung regelt, dass in 1:1-Anwendung der Verordnung über europäische langfris-
tige Investmentfonds (ELTIF-Verordnung) hinsichtlich des Widerrufs des Anteilserwerbs 
durch Anleger ausschließlich die Vorgaben des Artikels 30 dieser Verordnung gelten. Die 
ELTIF-Verordnung enthält ausführliche Regelungen zum Schutz von Kleinanlegern. Wei-
tergehender nationaler Regelungen bedarf es nicht. Insbesondere durch die Änderungen 
der ELTIF-Verordnung durch die Verordnung (EU) 2023/606 sollen die mit ELTIF verbun-
denen Möglichkeiten zur Beteiligung an langfristigen Vermögenswerten wie Infrastruktur 
attraktiver für Kleinanleger werden, um so zum Beispiel auch Kapital für die Energiewende 
zu mobilisieren. Dabei wurde auf europäischer Ebene besonderes Augenmerk auf den An-
legerschutz gelegt. Mögliche Widersprüche dazu durch nationales Recht könnten die Ziele 
der Ergänzung der ELTIF-Verordnung behindern. 


Zu Artikel 30 (Änderung des Geldwäschegesetzes) 


Mit der Änderung in Nummer 2 wird der Wortlaut des § 1 Absatz 21 Nummer 2 des Geld-
wäschegesetzes (GwG) an die Formulierung in Artikel 3 Absatz 8 der Richtlinie (EU) 
2015/849 angepasst. Diese Formulierung entspricht auch der Definition in Artikel 2 Absatz 
19 des aktuell auf EU-Ebene verhandelten Entwurfs einer EU-Geldwäscheverordnung (vgl. 
Dokument COM(2021) 420 final, abrufbar über das EU-Online-Portal EUR-Lex). Nach die-
ser Formulierung kann eine Korrespondenzbankbeziehung auch Geschäftsbeziehungen 
zwischen Kreditinstituten und Finanzinstituten im Sinne der EU-Geldwäscherichtlinie, so-
wohl mit- als auch untereinander, umfassen, wenn ähnliche Leistungen wie die in Nummer 
1 aufgelisteten Bankleistungen durch ein Korrespondenzinstitut für ein Respondenzinstitut 
erbracht werden. Beispielhaft zählt die Richtlinie Wertpapiergeschäfte und Geldtransfers 
auf.  


Mit dieser Änderung wird klargestellt, dass auch ein CRR-Kreditinstitut und ein Finanzinsti-
tut im Sinne der EU-Geldwäscherichtlinie, z. B. ein Zahlungsinstitut gemäß § 1 Absatz 1 
Nummer 1 bzw. ein E-Geldinstitut nach § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des ZAG, eine ver-
tragliche Korrespondenzbeziehung miteinander eingehen können und die entsprechenden 
Regelungen für Korrespondenzbanken auf eine solche Beziehung anwendbar sind. Dies 
gilt dann beispielsweise auch für die Einrichtung von Konten gemäß § 17 ZAG. Die sach-
gerechte Anwendung der Regularien für Korrespondenzbeziehungen auf diese Konstellati-
onen ist damit nicht mehr über den einschränkenden Wortlaut der bisherigen Fassung von 
Nummer 2 gesperrt. Damit unterliegen Geschäftsbeziehungen von Kreditinstituten mit Zah-
lungs- und E-Geldinstituten (Respondenten) nunmehr ebenfalls einer geldwäscherechtli-
chen Systemprüfung durch die Kreditinstitute (Korrespondenten). Das war bislang nicht der 
Fall. Die Regelungen zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten einschließlich der Re-
gelung des § 3 Absatz 4 Satz 2 GwG stehen der alleinigen Anwendung der Grundsätze für 
Korrespondenzbeziehungen ohne Durchschau auf die Vertragspartner des Zahlungsinsti-
tuts nicht entgegen. 


Zu Artikel 31 (Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes) 


Die Änderungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes tragen der wachsenden Bedeutung 
der elektronischen Kommunikation Rechnung. 


Zu Nummer 1 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung in der Inhaltsübersicht zum neuen § 310a.  


Zu Nummer 2, Nummer 3 


Die Änderungen in § 17 Absatz 1 und 2 sollen die Möglichkeit eröffnen, auf eine elektroni-
sche Einreichung der Anzeigen nach § 17 Absatz 1 und 2 einschließlich der erforderlichen 
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Angaben, Unterlagen und Erklärungen umzustellen. Um die nötige Rechtssicherheit, Klar-
heit und Vorhersehbarkeit zu erreichen, muss sichergestellt sein, dass eine „Verschriftli-
chung“ der Anzeigen im Sinne einer Dokumentation erfolgt. Dies ist durch die geltenden 
Formvorgaben der Inhaberkontrollverordnung gewährleistet. Die mündliche bzw. fernmünd-
liche Form von Anzeigen nach § 17 Absatz 1 und 2 ist weiterhin ausgeschlossen. 


Dabei ist die hier ermöglichte elektronische Übermittlung nicht mit der „elektronischen 
Form“ des VwVfG gleichzusetzen. Die elektronische Form ist in § 3a Absatz 2 Satz 2 
VwVfG normiert. Es ist das Versehen eines Dokumentes mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur. Der Begriff „elektronisch“ erfasst demgegenüber jegliche elektronische 
Kommunikation; er stellt keine besonderen Formanforderungen. Erfasst sind daher sowohl 
die einfache E-Mail als auch Kommunikation z.B. über besondere Behördenpostfächer. 


Durch die Formulierung „schriftlich oder elektronisch“ in § 17 Absatz 3 und 4 sowie § 18 
Absatz 3 wird künftig eine elektronische Verfahrensabwicklung bei Mitteilungen der Auf-
sichtsbehörde an die interessierten Erwerber zulässig sein. Die Abwicklung von Inhaber-
kontrollverfahren wird dadurch flexibilisiert und der weiteren Digitalisierung der Weg geeb-
net. Die mündliche bzw. fernmündliche Form solcher Mitteilungen bleibt ausgeschlossen. 
Dies entspricht den Vorgaben der Richtlinie 2009/138/EG (Solvabilität II) hinsichtlich einer 
Verschriftlichung, d. h. der Dokumentation bzw. Fixierung des Verfahrensschritts. 


Zu Nummer 4 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung zum neuen § 310a. 


Zu Nummer 5 


Bislang sah § 126 Absatz 2 vor, dass die Versicherungsunternehmen die im Geschäftsjahr 
vorgenommenen Eintragungen in das Vermögensverzeichnis der Aufsichtsbehörde in Pa-
pierform („Abschrift“) vorzulegen haben. Die Neufassung lässt alternativ eine elektronische 
Einreichung zu. Außerdem wird der Zeitpunkt der Einreichung klargestellt: Die Eintragun-
gen sind nicht am Ende des Geschäftsjahres der Aufsichtsbehörde vorzulegen, sondern 
erst drei Monate nach Schluss des Geschäftsjahres. Dies entspricht der Verwaltungspraxis. 


Zu Nummer 6 


Die vorgeschriebene Information an die Vorversicherer kann künftig elektronisch statt 
schriftlich erfolgen. 


Zu Nummer 7 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung zum neuen § 310a. 


Zu Nummer 8 


Es handelt sich um eine Folgeanpassung zum neuen § 310a. 


Zu Nummer 9 


Der neue Absatz 8 stellt klar, dass die Aufsichtsbehörde verlangen kann, dass Auskünfte 
und Unterlagen auch elektronisch einzureichen sind. Dabei kann die Aufsichtsbehörde auch 
Vorgaben zur Art und Weise der konkreten Einreichung machen. 


Zu Nummer 10 


Im Zuge des digitalen Umbaus sollen auch bei der Bundesanstalt die Verfahren so weit wie 
möglich auf elektronische Durchführung umgestellt werden. Eine verpflichtende, normierte 
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elektronische Einreichung von Unterlagen bei der Bundesanstalt trägt dazu bei, dass Infor-
mationen durch den Einsatz von EDV effizient verarbeitet und verzahnt werden können. 


Durch eine Rechtsverordnung auf Grund des neuen § 310a soll schrittweise eine Verpflich-
tung geschaffen werden, wonach die der Bundesanstalt nach den genannten Rechtsvor-
schriften einzureichenden Meldungen, Anzeigen, Berichte, Anträge und sonstigen Informa-
tionen mit den hierzu notwendigen Unterlagen elektronisch zu übermitteln sind. Dazu ge-
hören auch Vorgaben zu den Datenformaten mit den entsprechenden Datei- und Sicher-
heitsanforderungen.  


In der Rechtsverordnung können Einzelheiten zur Nutzung eines elektronischen Kommuni-
kationsverfahrens geregelt werden, insbesondere wie elektronische Einreichungen zu er-
folgen haben. Den elektronischen Verfahren im Sinne der §§ 4f und 4g des Finanzdienst-
leistungsaufsichtsgesetzes kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, weil sie den rechts-
sicheren Austausch zwischen dem Einreichenden und der Bundesanstalt ermöglichen. In 
der Verordnung kann deshalb die Verpflichtung zur Nutzung eines solchen Verfahrens im 
Sinne dieser Vorschriften geregelt werden, damit über dieses Verfahren auch Verwaltungs-
akte der Bundesanstalt elektronisch bekannt gegeben und zugestellt werden können. 


Die Rechtsverordnung stellt somit die Grundlage für die Umstellung bestehender Einrei-
chungspflichten auf eine ausschließlich elektronische Einreichung bei der Bundesanstalt 
dar. Dabei umfasst die Rechtsverordnungsermächtigung sämtliche Anzeige-, Melde-, Be-
richts-, Informations- und Einreichungspflichten sowie Antragsverfahren nach dem VAG, 
nach den auf Grund des VAG erlassenen Rechtsverordnungen und nach den in § 295 Ab-
satz 1 genannten Verordnungen der Europäischen Union und den Rechtsakten, die zur 
Durchführung dieser Verordnungen und der Richtlinie 2009/138/EG erlassen worden sind. 
Sie erfasst somit alle Adressaten der genannten Rechtsvorschriften, insbesondere auch 
interessierte Erwerber und Inhaber einer bedeutenden Beteiligung, kleine Versicherungs-
unternehmen, Sterbekassen, Pensionskassen und Pensionsfonds. Für Unternehmen mit 
Sitz in einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat, die durch eine Niederlassung oder im 
Dienstleistungsverkehr in Deutschland tätig sind, für Sicherungsfonds sowie für Versiche-
rungs-Holdinggesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften wird durch eine 
Ergänzung der §§ 62, 225 und 293 klargestellt, dass die Vorschriften einer Rechtsverord-
nung nach § 310a anwendbar sind. 


Zu Artikel 32 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Grundsätzlich sollen die Regelungen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes so bald wie mög-
lich, nämlich am Tag nach der Verkündung, in Kraft treten, damit die hiermit verfolgten Ziele 
möglichst bald erreicht werden.  


Zu Absatz 2 


Die lohn- bzw. einkommensteuerlichen Änderungen im EStG treten abweichend von Absatz 
1 erst am 1. Januar 2024 in Kraft. Die Änderungen sind nach der allgemeinen Anwendungs-
regelung in § 52 Absatz 1 EStG in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2024 bzw. den für 2024 vorzunehmenden Lohnsteuerabzug an-
zuwenden. 


Anderes gilt lediglich für die Änderungen in §§ 43 und 44 EStG (Artikel 17 Num-
mer 5 und 7), da diese auf die Einführung der elektronischen Aktie zurückgehen, die nach 
Absatz 1 am Tag nach Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Auch die Änderungen in 
§ 3 Nr. 71 EStG sowie § 52 Absatz 4 Satz 27 EStG sollen am Tag nach Verkündung des 
Gesetzes in Kraft treten, da sie bereits für den Veranlagungszeitraum 2023 anzuwenden 
sein sollen. 
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Die Änderungen der § 4 Nummer 8 Buchstabe a, g und h UStG treten zum 1. Januar 2024 
in Kraft. Den betroffenen Unternehmen wird damit ausreichend Zeit für erforderliche – auch 
technische – Umstellungsmaßnahmen eingeräumt. Eine rückwirkende Anwendung ist für 
den umsatzsteuerrechtlichen Teil nicht möglich. 


Die Änderungen im WpÜG und der WpÜG-Angebotsverordnung treten erst am 01. Januar 
2024 in Kraft, um ausreichend zeitlichen Vorlauf für die technischen Umstellungen bei der 
Bundesanstalt und den Marktteilnehmer sicherzustellen. 


Zu Absatz 3 


Die Regelungen zur Veröffentlichung von Kryptowertpapieremissionen durch die Bundes-
anstalt treten abweichend von Absatz 1 erst am 1. November 2025 in Kraft. Die Veröffent-
lichung erfordert den Aufbau eines automatisierten Verfahrens zur Verarbeitung der Mittei-
lungen der Emittenten. Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger kann erst ersetzt werden, 
wenn dieses Verfahren bei der Bundesanstalt zur Verfügung steht.  
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Dieses Schreiben ergeht zur Neuregelung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c EStG 


in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2022. Die Neuregelung ist für nach dem 


31. Dezember 2022 in der häuslichen Wohnung ausgeübte Tätigkeiten anzuwenden (§ 52 


Absatz 6 Satz 12 EStG). Das BMF-Schreiben vom 6. Oktober 2017 (BStBl I S. 1320) ist für 


die zuvor geltende Rechtslage weiterhin anzuwenden. 
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Die ertragsteuerliche Berücksichtigung der betrieblichen und beruflichen Betätigung in der 


häuslichen Wohnung nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c, § 9 Absatz 5 Satz 1 und 


§ 10 Absatz 1 Nummer 7 Satz 4 EStG wurde durch das Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) 


vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294, BStBl I 2023 S. 7) neu geregelt. Die Neuregelung 


setzt auf dem bisherigen Begriffsverständnis auf. Die Begriffe des häuslichen Arbeitszimmers 


und des Mittelpunktes der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung im Sinne des 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG in der Fassung des JStG 2022 (a. a. O.) entsprechen 


den bisher geltenden Begriffen gemäß der zuvor geltenden Rechtslage. Die Begriffe werden 


insoweit unverändert auch in diesem Schreiben verwendet. Nach Erörterung mit den obersten 


Finanzbehörden der Länder gilt hierzu Folgendes: 


 


I. Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 


1. Grundsatz 


 


1 Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung dürfen 


grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden (§ 4 


Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 1 und § 9 Absatz 5 Satz 1 EStG). Die Aufwendungen 


können aber abgezogen werden, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 


gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b 


Satz 2 EStG). Wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 


und beruflichen Betätigung bildet, kann anstelle der tatsächlichen Aufwendungen pauschal 







 
Seite 3 ein Betrag von 1.260 € (Jahrespauschale) für das Wirtschafts- oder Kalenderjahr abgezogen 


werden (Wahlrecht - § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 3 EStG). Für jeden vollen 


Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für den Abzug der Aufwendungen für das 


häusliche Arbeitszimmer nicht vorliegen, ermäßigt sich die Jahrespauschale von 1.260 € um 


ein Zwölftel (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 4 EStG, vgl. Rn. 21). Der Betrag von 


1.260 € ist ein Pauschbetrag, mit dem die Aufwendungen für die gesamte betriebliche und 


berufliche Betätigung im häuslichen Arbeitszimmer abgegolten sind. Das Wahlrecht zum 


Abzug der Jahrespauschale anstelle der Aufwendungen kann nur einheitlich für das gesamte 


Wirtschafts- oder Kalenderjahr ausgeübt werden. Die Ausübung des Wahlrechts ist bis zur 


Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung möglich. Die Jahrespauschale ist personenbezogen 


anzuwenden. Sie kann nicht mehrfach für verschiedene Tätigkeiten in Anspruch genommen 


werden, sondern ist ggf. auf die unterschiedlichen Tätigkeiten aufzuteilen (vgl. Rn. 17 bis 18). 


Auch bei der Nutzung mehrerer häuslicher Arbeitszimmer ist die Jahrespauschale aufgrund 


ihrer Personenbezogenheit (vgl. Rn. 20) nur einmal anzuwenden. Ein Abzug der Tagespau-


schale nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c EStG ist zusätzlich zu den Aufwendungen für ein 


häusliches Arbeitszimmer oder zur (anteiligen) Jahrespauschale für denselben Zeitraum nicht 


zulässig (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 3 EStG, vgl. Rn. 39). 


 


2. Anwendungsbereich der gesetzlichen Regelung 


 


2 Unter die Regelung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und § 9 Absatz 5 Satz 1 EStG fällt 


die Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers zur Erzielung von Einkünften aus sämtlichen 


Einkunftsarten des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7 EStG. 


 


3. Begriff des häuslichen Arbeitszimmers 


 


3 Ein häusliches Arbeitszimmer ist ein Raum, der seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach 


in die häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden ist, vorwiegend der Erledigung 


gedanklicher, schriftlicher, verwaltungstechnischer oder -organisatorischer Arbeiten dient 


(>BFH-Urteile vom 19. September 2002 - VI R 70/01, BStBl II 2003 S. 139 und vom 


16. Oktober 2002 - XI R 89/00, BStBl II 2003 S. 185) und ausschließlich oder nahezu 


ausschließlich zu betrieblichen und/oder beruflichen Zwecken genutzt wird (>BFH-Urteile 


vom 22. März 2016 - VIII R 10/12, BStBl II S. 881, VIII R 24/12, BStBl II S. 884 und vom 


8. September 2016 - III R 62/11, BStBl II 2017 S. 163); eine untergeordnete private Mitbe-


nutzung (< 10 %) ist unschädlich (>BFH-Beschluss vom 27. Juli 2015 - GrS 1/14, BStBl II 


2016 S. 265). Es muss sich nicht zwingend um Arbeiten büromäßiger Art handeln; ein häus-


liches Arbeitszimmer kann auch bei geistiger, künstlerischer oder schriftstellerischer Betäti-


gung gegeben sein. In die häusliche Sphäre eingebunden ist ein als Arbeitszimmer genutzter 
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pflichtigen gehört. Dies betrifft nicht nur die Wohnräume, sondern ebenso Zubehörräume 


(>BFH-Urteile vom 26. Februar 2003 - VI R 130/01, BStBl II 2004 S. 74 und vom 


19. September 2002 - VI R 70/01, BStBl II 2003 S. 139). So kann auch ein Raum z. B. im 


Keller (>BFH-Urteil vom 11. November 2014 - VIII R 3/12, BStBl II 2015 S. 382) oder unter 


dem Dach (Mansarde) des Wohnhauses, in dem die Wohnung des Steuerpflichtigen liegt, ein 


häusliches Arbeitszimmer sein, wenn die Räumlichkeiten aufgrund der unmittelbaren Nähe 


mit den privaten Wohnräumen des Steuerpflichtigen als gemeinsame Wohneinheit verbunden 


sind. 


 


4 Ein in die häusliche Sphäre eingebundener Raum, der mit einem nicht unerheblichen Teil 


seiner Fläche auch privat genutzt wird (sog. „Arbeitsecke“), ist kein häusliches Arbeitszim-


mer (>BFH-Beschluss vom 27. Juli 2015 - GrS 1/14, BStBl II 2016 S. 265). Hierfür können 


Aufwendungen oder die Jahrespauschale nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 


nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und § 9 Absatz 5 Satz 1 EStG abgezogen werden.  


Zum Abzug der Tagespauschale nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c EStG vgl. unter II. 


 


5 Dagegen kann es sich bei einem im Keller oder Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses be-


findlichen Raum, der nicht zur Privatwohnung des Steuerpflichtigen gehört, sondern zusätz-


lich angemietet wurde, um ein außerhäusliches Arbeitszimmer handeln (>BFH-Urteile vom 


26. Februar 2003 - VI R 160/99, BStBl II S. 515 und vom 18. August 2005 - VI R 39/04, 


BStBl II 2006 S. 428). Maßgebend ist, ob eine innere häusliche Verbindung des Arbeitszim-


mers mit der privaten Lebenssphäre des Steuerpflichtigen besteht. Dabei ist das Gesamtbild 


der Verhältnisse im Einzelfall entscheidend. Für die Anwendung des § 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6b, § 9 Absatz 5 Satz 1 und § 10 Absatz 1 Nummer 7 Satz 4 EStG ist es ohne Be-


deutung, ob die Wohnung, zu der das häusliche Arbeitszimmer gehört, gemietet ist oder ob sie 


sich im Eigentum des Steuerpflichtigen befindet. Auch mehrere Räume können als ein häus-


liches Arbeitszimmer anzusehen sein; die Abtrennung der Räumlichkeiten vom übrigen 


Wohnbereich ist erforderlich. 


 


6 Nicht unter die Abzugsbeschränkung des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und § 9 Absatz 5 


Satz 1 EStG fallen Räume, die ihrer Ausstattung und Funktion nach nicht einem Büro ent-


sprechen (z. B. Betriebsräume, Lagerräume, Ausstellungsräume), selbst wenn diese ihrer Lage 


nach mit dem Wohnraum des Steuerpflichtigen verbunden und so in dessen häusliche Sphäre 


eingebunden sind (>BFH-Urteile vom 28. August 2003 - IV R 53/01, BStBl II 2004 S. 55 und 


vom 26. März 2009 - VI R 15/07, BStBl II S. 598). Unschädlich für die Abzugsfähigkeit der 


Aufwendungen ist eine nur untergeordnete private Mitbenutzung (>BFH-Urteil vom 22. März 


2016 - VIII R 24/12, BStBl II S. 884). 


 


Beispiele 







 
Seite 5 a) Dem Grunde nach liegt ein häusliches Arbeitszimmer in folgenden Fällen regelmäßig vor: 


- Bei einem häuslichen Büro eines selbständigen Handelsvertreters, eines selbständigen 


Übersetzers oder eines selbständigen Journalisten. 


- Bei Anmietung einer unmittelbar angrenzenden oder unmittelbar gegenüberliegenden 


Zweitwohnung in einem Mehrfamilienhaus (>BFH-Urteile vom 26. Februar 2003 - VI R 


124/01 und VI R 125/01, BStBl II 2004 S. 69 und 72). 


- Beim häuslichen, ausschließlich betrieblich genutzten Musikzimmer einer freiberuflich 


tätigen Konzertpianistin, in dem diese Musikunterricht erteilt. 


- Bei einem zugleich als Büroarbeitsplatz und als Warenlager betrieblich genutzten Raum, 


wenn dieser nach dem Gesamtbild der Verhältnisse, vor allem aufgrund seiner Ausstat-


tung und Funktion, ein typisches häusliches Büro ist und die Ausstattung und Funktion als 


Lager dahinter zurücktritt (>BFH-Urteil vom 22. November 2006 - X R 1/05, BStBl II 


2007 S. 304). 


- Bei einem Raum, in dem der Steuerpflichtige einen Telearbeitsplatz unterhält und der dem 


Typus des häuslichen Arbeitszimmers entspricht (>BFH-Urteil vom 26. Februar 2014 - 


VI R 40/12, BStBl II S. 568). 


- Bei betrieblich oder beruflich genutzten Räumen in einem ausschließlich vom Steuer-


pflichtigen genutzten Zweifamilienhaus, wenn der Steuerpflichtige auf dem Weg dazwi-


schen keine der Allgemeinheit zugängliche oder von fremden Dritten benutzte Verkehrs-


fläche betreten muss (>BFH-Urteil vom 15. Januar 2013 - VIII R 7/10, BStBl II S. 374). 


 


b) Kein häusliches Arbeitszimmer, sondern betrieblich genutzte Räume liegen regelmäßig in 


folgenden Fällen vor: 


- Eine Arzt-, Steuerberater- oder Anwaltspraxis grenzt an das Einfamilienhaus an oder be-


findet sich im selben Gebäude wie die Privatwohnung, wenn diese Räumlichkeiten für 


einen intensiven und dauerhaften Publikumsverkehr geöffnet und z. B. bei häuslichen 


Arztpraxen für Patientenbesuche und -untersuchungen eingerichtet sind (>BFH-Urteil 


vom 5. Dezember 2002 - IV R 7/01, BStBl II 2003 S. 463 zu einer Notfallpraxis und 


Negativabgrenzung im BFH-Urteil vom 23. Januar 2003 - IV R 71/00, BStBl II 2004 S. 43 


zur Gutachtertätigkeit einer Ärztin). Allein der Umstand, dass die Patienten den Behand-


lungsraum nur über einen dem privaten Bereich zuzuordnenden Flur erreichen können, 


begründet keine Abzugsbeschränkung gemäß § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG 


(>BFH-Urteil vom 29. Januar 2020 - VIII R 11/17, BStBl II S. 445). 


- In einem Geschäftshaus befinden sich neben der Wohnung des Bäckermeisters die Back-


stube, der Verkaufsraum, ein Aufenthaltsraum für das Verkaufspersonal und das Büro, in 


dem die Buchhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Das Büro ist in diesem Fall auf-


grund der Nähe zu den übrigen Betriebsräumen nicht als häusliches Arbeitszimmer zu 


werten. 


- Im Keller ist ein Arbeitsraum belegen, der - anders als z. B. ein Archiv (>BFH-Urteil vom 


19. September 2002 - VI R 70/01, BStBl II 2003 S. 139) - keine (Teil-)Funktionen erfüllt, 
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Werbematerialien. 


 


4. Betroffene Aufwendungen 


 


7 Zu den Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer gehören insbesondere die Aufwen-


dungen für die Ausstattung des Zimmers, wie z. B. Tapeten, Teppiche, Fenstervorhänge, 


Gardinen und Lampen (zu Einrichtungsgegenständen, die zugleich Arbeitsmittel sind, vgl. 


Rn. 11), sowie der auf das häusliche Arbeitszimmer entfallende Anteil an den Gesamtauf-


wendungen für die Wohnung oder für das Gebäude für: 


- Miete, 


- Gebäude-AfA, Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche 


Abnutzung, Sonderabschreibungen, 


- Schuldzinsen für Kredite, die zur Anschaffung, Herstellung oder Reparatur des Gebäudes 


oder der Eigentumswohnung verwendet worden sind, 


- Aufwendungen für Wasser und Energie, 


- Reinigungsaufwendungen, 


- Grundsteuer, Müllabfuhrgebühren, Schornsteinfegergebühren, Gebäudeversicherungen. 


 


8 Renovierungsaufwendungen, die ausschließlich das häusliche Arbeitszimmer betreffen, sind 


in voller Höhe zu berücksichtigen. Aufwendungen für die Renovierung der sog. Allgemein-


flächen (z. B. Treppenhaus) oder des Gesamtgebäudes (z. B. Erneuerung der Heizungsanlage, 


Austausch von Fenstern und Türen, Sanierung des Daches) sind anteilig zu berücksichtigen. 


Renovierungs- und Umbauaufwendungen, die für einen Raum anfallen, der ausschließlich 


oder mehr als in nur untergeordnetem Umfang privaten Wohnzwecken dient (z. B. Räume wie 


Küche, Bad und Flur), sind nicht als allgemeine Gebäudeaufwendungen über den Flächenan-


teil des häuslichen Arbeitszimmers zu berücksichtigen (>BFH-Urteil vom 14. Mai 2019 – 


VIII R 16/15, BStBl II S. 510). 


Die Aufwendungen für eine Gartenerneuerung sind anteilig den Kosten des häuslichen 


Arbeitszimmers zuzurechnen, wenn bei einer Reparatur des Gebäudes Schäden am Garten 


verursacht worden sind. Den Aufwendungen des häuslichen Arbeitszimmers zuzurechnen 


sind allerdings nur diejenigen Aufwendungen, die der Wiederherstellung des ursprünglichen 


Zustandes dienen (>BFH-Urteil vom 6. Oktober 2004 - VI R 27/01, BStBl II S. 1071). 


 


9 Die auf ein häusliches Arbeitszimmer anteilig entfallenden Aufwendungen sind regelmäßig 


nach dem Verhältnis der Fläche des häuslichen Arbeitszimmers zu der nach §§ 42 bis 44 der 


Zweiten Berechnungsverordnung oder nach der Wohnflächenverordnung berechneten Wohn-


fläche der Wohnung (einschließlich des häuslichen Arbeitszimmers) zu ermitteln. Die Wohn-


fläche einer Wohnung umfasst die Grundfläche der Räume, die ausschließlich zu dieser Woh-
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men. 


Bei einem im Keller belegenen häuslichen Arbeitszimmer ist entscheidend, ob es sich um 


einen zur Wohnfläche gehörenden Hauptraum oder um einen nicht zur Wohnfläche gehören-


den Nebenraum handelt. Dient ein Raum unmittelbar seiner Funktion nach dem Wohnen und 


ist er nach seiner baulichen Beschaffenheit (z. B. Vorhandensein von Fenstern), Lage (unmit-


telbare Verbindung zu den übrigen Wohnräumen) und Ausstattung (Wand- und Bodenbelag, 


Beheizbarkeit, Einrichtung mit Mobiliar) dem Standard eines Wohnraumes und nicht dem 


eines Zubehörraumes vergleichbar und zum dauernden Aufenthalt von Menschen tatsächlich 


geeignet und bestimmt, ist für die rechtliche Beurteilung nicht von Bedeutung, dass der Raum 


im Kellergeschoss liegt (>BFH-Urteil vom 11. November 2014 - VIII R 3/12, BStBl II 2015 


S. 382). Werden Aufwendungen für betrieblich oder beruflich genutzte Nebenräume in die 


Aufwandsberechnung einbezogen, sind die abziehbaren Aufwendungen nach dem Verhältnis 


des gesamten betrieblich oder beruflich genutzten Bereiches (betrieblich oder beruflich ge-


nutzte Haupt- und Nebenräume) zu der Gesamtfläche aller Räume des Gebäudes aufzuteilen. 


 


10 Aufwendungen für Luxusgegenstände wie z. B. Kunstgegenstände, die vorrangig der Aus-


schmückung des häuslichen Arbeitszimmers dienen, gehören zu den nach § 12 Nummer 1 


EStG nicht abziehbaren Aufwendungen (>BFH-Urteil vom 30. Oktober 1990 - VIII R 42/87, 


BStBl II 1991 S. 340). 


 


11 Keine Aufwendungen im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG sind die Aufwen-


dungen für Arbeitsmittel (>BFH-Urteil vom 21. November 1997 - VI R 4/97, BStBl II 1998 


S. 351) sowie betrieblich oder beruflich veranlasste Aufwendungen für Telefon und Internet. 


Diese werden daher von § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG auch dann nicht umfasst, wenn 


anstelle der Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer die Jahrespauschale abgezogen 


wird. 


 


5. Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 


 


12 Ein häusliches Arbeitszimmer bildet den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-


lichen Betätigung des Steuerpflichtigen, wenn nach Würdigung des Gesamtbildes der Ver-


hältnisse und der Tätigkeitsmerkmale dort diejenigen Handlungen vorgenommen und Leis-


tungen erbracht werden, die für die konkret ausgeübte betriebliche oder berufliche Tätigkeit 


wesentlich und prägend sind. Bei der Gesamtbetrachtung zur Beurteilung des Mittelpunktes 


der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung sind nur solche Einkünfte zu berück-


sichtigen, die grundsätzlich ein Tätigwerden des Steuerpflichtigen im jeweiligen Veranla-


gungszeitraum erfordern; Versorgungsbezüge bleiben bei dieser Betrachtung daher außen vor 


(>BFH-Urteil vom 11. November 2014 - VIII R 3/12, BStBl II 2015 S. 382). Der Mittelpunkt 







 
Seite 8 der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6b Satz 2 EStG bestimmt sich nach dem inhaltlichen (qualitativen) Schwerpunkt der 


betrieblichen und beruflichen Betätigung des Steuerpflichtigen. 


 


13 Dem zeitlichen (quantitativen) Umfang der Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers kommt 


im Rahmen dieser Würdigung lediglich eine indizielle Bedeutung zu; das zeitliche Überwie-


gen der außerhäuslichen Tätigkeit schließt einen unbeschränkten Abzug der Aufwendungen 


für das häusliche Arbeitszimmer nicht von vornherein aus (>BFH-Urteile vom 13. November 


2002 - VI R 82/01, BStBl II 2004 S. 62, VI R 104/01, BStBl II 2004 S. 65 und VI R 28/02, 


BStBl II 2004 S. 59). In Fällen, in denen die das Berufsbild prägende Tätigkeit außerhalb des 


häuslichen Arbeitszimmers stattfindet, kann auch eine zeitlich weit überwiegende Nutzung 


des häuslichen Arbeitszimmers keine Verlagerung des Mittelpunktes der gesamten betrieb-


lichen und beruflichen Betätigung bewirken. In diesen Fällen erübrigen sich Feststellungen 


zum jeweiligen zeitlichen Umfang der betrieblichen oder beruflichen Nutzung eines häusli-


chen Arbeitszimmers (>BFH-Urteil vom 27. Oktober 2011 - VI R 71/10, BStBl II 2012 


S. 234). 


 


14 Übt ein Steuerpflichtiger nur eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit aus, die in qualitativer 


Hinsicht gleichwertig sowohl im häuslichen Arbeitszimmer als auch am außerhäuslichen Ar-


beitsort erbracht wird, so liegt der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 


Betätigung dann im häuslichen Arbeitszimmer, wenn der Steuerpflichtige mehr als die Hälfte 


der Arbeitszeit im häuslichen Arbeitszimmer tätig wird (>BFH-Urteil vom 23. Mai 2006 


- VI R 21/03, BStBl II S. 600). 


 


15 Übt ein Steuerpflichtiger mehrere betriebliche und berufliche Tätigkeiten nebeneinander aus, 


ist nicht auf eine Einzelbetrachtung der jeweiligen Betätigung abzustellen; vielmehr sind alle 


Tätigkeiten in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Es lassen sich folgende Fallgruppen unterschei-


den: 


 Bilden bei allen Erwerbstätigkeiten - jeweils - die im häuslichen Arbeitszimmer verrich-


teten Arbeiten den qualitativen Schwerpunkt, so liegt dort auch der Mittelpunkt der 


Gesamttätigkeit. 


 Bilden hingegen die außerhäuslichen Tätigkeiten - jeweils - den qualitativen Schwer-


punkt der Einzeltätigkeiten oder lassen sich diese keinem Schwerpunkt zuordnen, so kann 


das häusliche Arbeitszimmer auch nicht durch die Summe der darin verrichteten Arbeiten 


zum Mittelpunkt der Gesamttätigkeit werden. 


 Bildet das häusliche Arbeitszimmer den qualitativen Mittelpunkt lediglich einer Einzel-


tätigkeit, nicht jedoch im Hinblick auf die übrigen Tätigkeiten, ist regelmäßig davon 


auszugehen, dass das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der Gesamttätigkeit 


bildet. 







 
Seite 9 Der Steuerpflichtige hat jedoch die Möglichkeit, anhand konkreter Umstände des Einzelfalls 


glaubhaft zu machen oder nachzuweisen, dass die Gesamttätigkeit gleichwohl einem einzel-


nen qualitativen Schwerpunkt zugeordnet werden kann und dass dieser im häuslichen Arbeits-


zimmer liegt. Abzustellen ist dabei auf das Gesamtbild der Verhältnisse und auf die Verkehrs-


anschauung, nicht auf die Vorstellung des Steuerpflichtigen (>BFH-Urteile vom 13. Oktober 


2003 - VI R 27/02, BStBl II 2004 S. 771 und vom 16. Dezember 2004 - IV R 19/03, BStBl II 


2005 S. 212). 


 


16 Das häusliche Arbeitszimmer und der außerhäusliche Arbeitsort können nicht gleichermaßen 


„Mittelpunkt“ der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung eines Steuerpflichtigen 


im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 2 EStG sein (>BFH-Urteil vom 21. Februar 


2003 - VI R 14/02, BStBl II 2004 S. 68). 


 


Beispiele, in denen das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 


und beruflichen Betätigung bilden kann: 


 Bei einem Verkaufsleiter, der zur Überwachung von Mitarbeitern und zur Betreuung von 


Großkunden auch im Außendienst tätig ist, kann das häusliche Arbeitszimmer Mittel-


punkt der beruflichen Betätigung sein, wenn er dort die für den Beruf wesentlichen Leis-


tungen (z. B. Organisation der Betriebsabläufe) erbringt (>BFH-Urteil vom 13. Novem-


ber 2002 - VI R 104/01, BStBl II 2004 S. 65). 


 Bei einem Ingenieur, dessen Tätigkeit durch die Erarbeitung theoretischer, komplexer 


Problemlösungen im häuslichen Arbeitszimmer geprägt ist, kann das häusliche Arbeits-


zimmer auch dann der Mittelpunkt der beruflichen Betätigung sein, wenn die Betreuung 


von Kunden im Außendienst ebenfalls zu seinen Aufgaben gehört (>BFH-Urteil vom 


13. November 2002 - VI R 28/02, BStBl II 2004 S. 59). 


 Bei einem Praxis-Konsultant, der ärztliche Praxen in betriebswirtschaftlichen Fragen be-


rät, betreut und unterstützt, kann das häusliche Arbeitszimmer auch dann den Mittelpunkt 


der gesamten beruflichen Betätigung bilden, wenn er einen nicht unerheblichen Teil sei-


ner Arbeitszeit im Außendienst verbringt (>BFH-Urteil vom 29. April 2003 - VI R 78/02, 


BStBl II 2004 S. 76). 


 


Beispiele, in denen das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten betriebli-


chen und beruflichen Betätigung bildet: 


 Bei einem - freien oder angestellten - Handelsvertreter liegt der Tätigkeitsschwerpunkt 


außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers, wenn die Tätigkeit nach dem Gesamtbild der 


Verhältnisse durch die Arbeit im Außendienst geprägt ist, auch wenn die im häuslichen 


Arbeitszimmer verrichteten Tätigkeiten zur Erfüllung der betrieblichen oder beruflichen 


Aufgaben unerlässlich sind (>BFH-Urteil vom 13. November 2002 - VI R 82/01, BStBl II 


2004 S. 62). 







 
Seite 10  Ein kaufmännischer Angestellter eines Industrieunternehmens ist nebenbei als Mitarbei-


ter für einen Lohnsteuerhilfeverein selbständig tätig. Für letztere Tätigkeit nutzt er sein 


häusliches Arbeitszimmer als „Beratungsstelle“, in dem er Steuererklärungen erstellt, 


Beratungsgespräche führt und Rechtsbehelfe bearbeitet. Für diese Nebentätigkeit ist das 


häusliche Arbeitszimmer zwar der Tätigkeitsmittelpunkt. Aufgrund der erforderlichen 


Gesamtbetrachtung ist das häusliche Arbeitszimmer jedoch nicht Mittelpunkt seiner ge-


samten betrieblichen und beruflichen Betätigung (>BFH-Urteil vom 23. September 1999 


- VI R 74/98, BStBl II 2000 S. 7). 


 Bei einer Ärztin, die Gutachten über die Einstufung der Pflegebedürftigkeit erstellt und 


dazu ihre Patienten ausschließlich außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers untersucht 


und dort (vor Ort) alle erforderlichen Befunde erhebt, liegt der qualitative Schwerpunkt 


nicht im häuslichen Arbeitszimmer, in welchem lediglich die Tätigkeit begleitende Auf-


gaben erledigt werden (>BFH-Urteil vom 23. Januar 2003 - IV R 71/00, BStBl II 2004 


S. 43). 


 Bei einem Architekten, der neben der Planung auch mit der Ausführung der Bauwerke 


(Bauüberwachung) betraut ist, kann diese Gesamttätigkeit keinem konkreten Tätigkeits-


schwerpunkt zugeordnet werden. Das häusliche Arbeitszimmer bildet in diesem Fall nicht 


den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung (>BFH-Urteil 


vom 26. Juni 2003 - IV R 9/03, BStBl II 2004 S. 50). 


 Bei Lehrern befindet sich der Mittelpunkt der beruflichen Betätigung regelmäßig nicht im 


häuslichen Arbeitszimmer, weil die berufsprägenden Merkmale eines Lehrers im Unter-


richten bestehen und diese Leistungen in der Schule o. Ä. erbracht werden (>BFH-Urteil 


vom 26. Februar 2003 - VI R 125/01, BStBl II 2004 S. 72). Deshalb sind die Aufwendun-


gen für das häusliche Arbeitszimmer oder die Jahrespauschale nach § 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6b und § 9 Absatz 5 Satz 1 EStG auch dann nicht abziehbar, wenn die überwie-


gende Arbeitszeit auf die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts verwendet und diese 


Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer ausgeübt wird. Auch bei einem Hochschullehrer 


ist das häusliche Arbeitszimmer grundsätzlich nicht der Mittelpunkt der beruflichen 


Tätigkeit (>BFH-Urteil vom 27. Oktober 2011 - VI R 71/10, BStBl II 2012 S. 234). 


 Bei einem Richter liegt der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit im Gericht (>BFH-


Urteil vom 8. Dezember 2011 - VI R 13/11, BStBl II 2012 S. 236). 


 


6. Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers zur Erzielung unterschiedlicher Einkünfte 


 


17 Übt ein Steuerpflichtiger mehrere betriebliche und berufliche Tätigkeiten nebeneinander aus 


und bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und be-


ruflichen Betätigung, so sind die Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer oder die 


wahlweise in Anspruch genommene Jahrespauschale entsprechend dem Nutzungsumfang den 


darin ausgeübten Tätigkeiten zuzuordnen. Liegt dabei der Mittelpunkt einzelner Tätigkeiten 







 
Seite 11 außerhalb des häuslichen Arbeitszimmers, ist der Abzug der anteiligen Aufwendungen oder 


der Jahrespauschale auch für diese Tätigkeiten zulässig. Es ist nicht zu beanstanden, wenn der 


Steuerpflichtige auf eine Aufteilung der Aufwendungen oder der Jahrespauschale auf die ver-


schiedenen Tätigkeiten verzichtet und diese insgesamt einer Tätigkeit zuordnet. 


 


18 Eine Vervielfachung der Jahrespauschale entsprechend der Anzahl der im häuslichen Arbeits-


zimmer ausgeübten Tätigkeiten ist ausgeschlossen.  


 


Beispiel 


A nutzt das häusliche Arbeitszimmer zu 60 % für eine nichtselbständige Tätigkeit und zu 40 % 


für eine gewerbliche Nebentätigkeit. Der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufli-


chen Betätigung liegt im häuslichen Arbeitszimmer. A verzichtet auf die Ermittlung der tat-


sächlichen Gesamtaufwendungen und zieht stattdessen die Jahrespauschale ab. Die Abzugs-


voraussetzungen liegen für das ganze Kalenderjahr vor. Die Jahrespauschale von 1.260 € ist 


nach dem Nutzungsverhältnis aufzuteilen. Auf die nichtselbständige Tätigkeit entfallen 60 % 


von 1.260 € = 756 €, die als Werbungskosten abgezogen werden können. Auf die gewerbliche 


Nebentätigkeit entfallen 40 % von 1.260 € = 504 €, die als Betriebsausgaben abgezogen wer-


den können. Aus Vereinfachungsgründen kann A die Jahrespauschale auch insgesamt bei der 


nichtselbständigen Tätigkeit oder der gewerblichen Nebentätigkeit abziehen. 


 


7. Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers durch mehrere Steuerpflichtige 


 


19 Nutzen mehrere Personen, wie z. B. Ehegatten, ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, sind 


die Voraussetzungen des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 2 EStG bezogen auf die einzelne 


steuerpflichtige Person zu prüfen (>BFH-Urteile vom 15. Dezember 2016 - VI R 53/12, BStBl II 


2017 S. 938 und VI R 86/13, BStBl II 2017 S. 941). Liegen diese Voraussetzungen jeweils vor, 


kann jeder das häusliche Arbeitszimmer Nutzende die Aufwendungen abziehen, die dieser getra-


gen hat oder die ihm im Wege des abgekürzten Zahlungsweges zuzurechnen sind, weil ein Drit-


ter die Schuld des Nutzenden erfüllt. 


Bei der Zahlung von einem gemeinsamen Konto sind die grundstücksorientierten Aufwendungen 


(z. B. Absetzung für Abnutzung, Schuldzinsen) beim Nutzenden als Betriebsausgaben oder Wer-


bungskosten abziehbar, wenn sie von ihm geschuldet werden (>BFH-Urteil vom 6. Dezember 


2017 - VI R 41/15, BStBl II 2018 S. 355). Dasselbe gilt für Mietzahlungen für eine gemeinsam 


gemietete Wohnung (>BFH-Urteil vom 15. Dezember 2016 - VI R 86/13, BStBl II 2017 S. 941) 


unabhängig davon, ob es sich um Ehegatten, Lebenspartner oder nichteheliche Lebensgemein-


schaften handelt. Die nutzungsorientierten Aufwendungen (z. B. für Energie, Wasser und 


Reinigung) sind in voller Höhe zu berücksichtigen, soweit sie auf die Nutzung des häuslichen 


Arbeitszimmers entfallen. 
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A und B nutzen gemeinsam ein häusliches Arbeitszimmer jeweils zu 50 % (zeitlicher Nut-


zungsanteil). Nur für A bildet das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 


betrieblichen und beruflichen Betätigung. Die Gesamtaufwendungen betragen 4.000 € und 


werden entsprechend dem Nutzungsanteil getragen. 


A kann 2.000 € als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen. B kann für die im häus-


lichen Arbeitszimmer ausgeübte betriebliche oder berufliche Tätigkeit keine Aufwendungen 


für ein häusliches Arbeitszimmer abziehen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 


Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c EStG kann B die Tagespauschale von 6 € pro Tag als Betriebs-


ausgaben oder Werbungskosten abziehen. 


 


Beispiel 2 


A und B nutzen gemeinsam ein häusliches Arbeitszimmer jeweils zu 50 % (zeitlicher Nut-


zungsanteil) in der von B gemieteten Wohnung. Nur für A bildet das häusliche Arbeitszimmer 


den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung. Die Gesamtaufwen-


dungen betragen 3.000 € für die Miete und 1.000 € für die nutzungsorientierten Aufwendun-


gen. Sie werden vom gemeinsamen Konto bezahlt.  


A kann nur 500 € (die Hälfte der nutzungsorientierten Aufwendungen) oder die Jahrespau-


schale als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen. 


B sind die Mietaufwendungen als grundstücksorientierte Aufwendungen zuzurechnen, da B 


die Miete vertraglich schuldet. Für die im häuslichen Arbeitszimmer ausgeübte betriebliche 


oder berufliche Tätigkeit kann B keine Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer abzie-


hen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c EStG kann B die 


Tagespauschale von 6 € pro Tag als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen. 


 


Abwandlung zu Beispiel 2 


Die Miete wird vom Konto des A beglichen. Weil A die Miete selbst getragen hat, sind auch 


die grundstücksorientierten Aufwendungen von 1.500 €, bezogen auf seinen Nutzungsanteil 


von 50 %, als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. 


 


20 Die Jahrespauschale ist personenbezogen anzuwenden. Wird dieser Abzug gewählt, kommt es 


nicht darauf an, wie viele Personen das häusliche Arbeitszimmer nutzen. 


 


Beispiel 


A und B nutzen gemeinsam ein häusliches Arbeitszimmer, das für beide während des gesam-


ten Kalenderjahres den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 


bildet. Sie verzichten auf die Ermittlung der dafür angefallenen Aufwendungen und können 


jeweils die Jahrespauschale von 1.260 € als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzie-


hen. 


 







 
Seite 13 8. Nicht ganzjährige Nutzung des häuslichen Arbeitszimmers als Mittelpunkt der 


gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 


 


21 Ändern sich die Nutzungsverhältnisse innerhalb eines Wirtschafts- oder Kalenderjahres, kön-


nen nur die auf den Zeitraum entfallenden Aufwendungen abgezogen werden, in dem das 


häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betäti-


gung bildet. Dementsprechend ermäßigt sich auch die Jahrespauschale von 1.260 € für jeden 


vollen Kalendermonat, in dem das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesam-


ten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet, um ein Zwölftel. Für den Zeitraum, in 


dem das häusliche Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 


beruflichen Betätigung bildet, kommt ggf. ein Abzug der Tagespauschale nach § 4 Absatz 5 


Satz 1 Nummer 6c EStG in Betracht (vgl. unter II.).  


 


Beispiel 


A hat ab dem 15. Juni den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung 


im häuslichen Arbeitszimmer. Die tatsächlichen Gesamtaufwendungen ermittelt A nicht.  


Stattdessen macht A die Jahrespauschale geltend. A kann für sieben Monate (Juni bis 


Dezember) die zeitanteilige Jahrespauschale abziehen, d. h. sieben Zwölftel von 1.260 € = 


735 €. Für den Zeitraum bis zum 31. Mai kann A die Tagespauschale abziehen, wenn die 


Abzugsvoraussetzungen dafür vorliegen. 


 


22 Wird das häusliche Arbeitszimmer für eine spätere Nutzung vorbereitet, bei der der Mittel-


punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung im häuslichen Arbeitszimmer 


liegt und liegen die übrigen Abzugsvoraussetzungen vor, sind die darauf entfallenden Auf-


wendungen entsprechend zu berücksichtigen (>BFH-Urteil vom 23. Mai 2006 - VI R 21/03, 


BStBl II S. 600). 


 


9. Nutzung eines häuslichen Arbeitszimmers in Zeiten der Nichtbeschäftigung 


 


23 Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer oder die Jahrespauschale können in 


Zeiten der Nichtbeschäftigung (z. B. Erwerbslosigkeit, Mutterschutz, Elternzeit) nach den 


Regeln zu vorweggenommenen Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, 


wenn und soweit dem Steuerpflichtigen der Abzug der Aufwendungen oder der Jahrespau-


schale auch unter den zu erwartenden Umständen der späteren betrieblichen oder beruflichen 


Tätigkeit zustehen würde (>BFH-Urteil vom 2. Dezember 2005 - VI R 63/03, BStBl II 2006 


S. 329). 


 







 
Seite 14 10. Vermietung eines häuslichen Arbeitszimmers 


 


24 Zur Vermietung eines Büroraums an den Arbeitgeber wird auf das BMF-Schreiben vom 


18. April 2019 (BStBl I S. 461) und zur Vermietung eines häuslichen Arbeitsraums an den 


Auftraggeber eines Gewerbetreibenden wird auf das BFH-Urteil vom 13. Dezember 2016 


- X R 18/12 (BStBl II 2017 S. 450) hingewiesen. 


 


11. Besondere Aufzeichnungspflichten 


 


25 Nach § 4 Absatz 7 EStG dürfen Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bei der Ge-


winnermittlung nur berücksichtigt werden, wenn sie besonders aufgezeichnet werden. Es be-


stehen keine Bedenken, wenn die auf das häusliche Arbeitszimmer anteilig entfallenden 


Finanzierungsaufwendungen im Wege der Schätzung ermittelt werden und nach Ablauf des 


Wirtschafts- oder Kalenderjahres eine Aufzeichnung aufgrund der Jahresabrechnung des Kre-


ditinstitutes erfolgt. Entsprechendes gilt für die verbrauchsabhängigen Aufwendungen wie 


z. B. für Wasser und Energie. Es ist ausreichend, Abschreibungsbeträge einmal jährlich - 


zeitnah nach Ablauf des Kalender- oder Wirtschaftsjahres - aufzuzeichnen. 


 


26 Beim Abzug der Jahrespauschale bestehen die besonderen Aufzeichnungspflichten nach § 4 


Absatz 7 EStG nicht. 


II. Abzug der Tagespauschale 


 


1. Grundsatz 


 


27 Die Tagespauschale kann für jeden Kalendertag abgezogen werden, an dem die betriebliche 


oder berufliche Tätigkeit überwiegend in der häuslichen Wohnung ausgeübt und keine außer-


halb der häuslichen Wohnung belegene erste Tätigkeitsstätte aufgesucht wird (§ 4 Absatz 5 


Satz 1 Nummer 6c Satz 1 EStG). In diesen Fällen kommt es für den Abzug nicht darauf an, ob 


dem Steuerpflichtigen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Eine Auswärtstätigkeit 


am selben Tag ist unschädlich, wenn der Steuerpflichtige an diesem Tag seine betriebliche 


oder berufliche Tätigkeit überwiegend in der häuslichen Wohnung ausübt. „Überwiegend“ ist 


eine zeitliche Bestimmung. Danach muss mehr als die Hälfte der tatsächlichen täglichen Ar-


beitszeit in der häuslichen Wohnung verrichtet werden. 


 


Beispiel 1 


Der angestellte Bauingenieur B fährt an einem Tag erst zur Baustelle (Auswärtstätigkeit). 


Anschließend erledigt B die Büroarbeiten nicht am Arbeitsplatz des Arbeitgebers (erste Tätig-
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für die Fahrt zur Baustelle als auch die Tagespauschale abziehen, wenn die Arbeit zeitlich 


überwiegend in der häuslichen Wohnung ausgeübt wird, d. h. die Arbeitszeit in der 


häuslichen Wohnung mehr als die Hälfte der Gesamtarbeitszeit des Tages beträgt. 


 


Beispiel 2 


V ist angestellter Versicherungsmakler. An einem Tag fährt V zunächst zu einem Kunden 


(eine Stunde Fahrtzeit) und berät diesen in dessen Wohnung (Dauer: zwei Stunden).  


Anschließend fährt V wieder nach Hause (eine Stunde Fahrtzeit). Von dort aus übt V an 


seinem Küchentisch weitere berufliche Tätigkeiten in der häuslichen Wohnung aus (drei Stun-


den). V steht im Büro seines Arbeitgebers (erste Tätigkeitsstätte) ein anderer Arbeitsplatz zur 


Verfügung. V wird nicht überwiegend in seiner häuslichen Wohnung tätig. Die Fahrtzeiten 


(Hin- und Rückweg insgesamt zwei Stunden) und die Beratung beim Kunden (zwei Stunden) 


übersteigen zusammen die Arbeitszeit in der häuslichen Wohnung (drei Stunden). V hat 


keinen Anspruch auf die Tagespauschale. 


 


28 Die Tagespauschale beträgt 6 € pro Kalendertag, höchstens 1.260 € im Wirtschafts- oder Ka-


lenderjahr. Mit ihr sind alle Aufwendungen abgegolten, die dem Steuerpflichtigen durch die 


betriebliche oder berufliche Betätigung in der häuslichen Wohnung entstehen. Die Aufwen-


dungen für Arbeitsmittel sind davon nicht umfasst (vgl. Rn. 11). 


 


29 Die Tagespauschale von 6 € bezieht sich auf den Kalendertag und erhöht sich auch dann 


nicht, wenn an einem Kalendertag verschiedene betriebliche oder berufliche Betätigungen 


ausgeübt werden, für die jeweils die Abzugsvoraussetzungen vorliegen. Es ist nicht zu bean-


standen, wenn der Steuerpflichtige auf eine Aufteilung der Tagespauschale auf die verschie-


denen Tätigkeiten verzichtet und diese insgesamt einer Tätigkeit zuordnet, für die die Voraus-


setzungen für den Abzug der Tagespauschale vorliegen. 


 


30 Die Kalendertage, an denen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Tagespauscha-


le erfüllt sind, sind vom Steuerpflichtigen aufzuzeichnen und in geeigneter Form glaubhaft zu 


machen. 


 


2. Für die betriebliche oder berufliche Betätigung steht dauerhaft kein anderer 


Arbeitsplatz zur Verfügung 


 


31 Steht für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur 


Verfügung und wird der Steuerpflichtige auch in der häuslichen Wohnung tätig, ist ein Abzug 


der Tagespauschale auch dann zulässig, wenn die Tätigkeit am selben Kalendertag auswärts 


oder an der ersten Tätigkeitsstätte ausgeübt wird (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 2 
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den in der häuslichen Wohnung im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 1 EStG für 


den Abzug der Tagespauschale erforderlich. 


 


Beispiel 


A ist Lehrer und unterrichtet täglich von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr an der Schule und erledigt 


nachmittags von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der häuslichen Wohnung die Vor- und Nachbe-


reitung des Unterrichts und korrigiert Klassenarbeiten. Für die Unterrichtsvor- und -nach-


bereitung steht A in der Schule kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung. A kann neben der 


Entfernungspauschale für die Fahrten zur Schule (erste Tätigkeitsstätte) auch die Tagespau-


schale für die berufliche Tätigkeit in der häuslichen Wohnung abziehen. 


 


32 Anderer Arbeitsplatz im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 2 EStG ist grund-


sätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung büromäßiger Arbeiten geeignet ist (>BFH-Ur-


teil vom 7. August 2003 - VI R 17/01, BStBl II 2004 S. 78). Weitere Anforderungen an die 


Beschaffenheit des Arbeitsplatzes werden nicht gestellt. Unbeachtlich sind mithin grundsätz-


lich die konkreten Arbeitsbedingungen und Umstände, wie beispielsweise Lärmbelästigung 


oder Publikumsverkehr (>BFH-Urteil vom 7. August 2003 - VI R 162/00, BStBl II 2004 


S. 83). Voraussetzung ist auch nicht das Vorhandensein eines eigenen, räumlich abgeschlos-


senen Arbeitsbereiches oder eines individuell zugeordneten Arbeitsplatzes, so dass auch ein 


Arbeitsplatz in einem Großraumbüro oder in der Schalterhalle einer Bank ein anderer Arbeits-


platz im Sinne der Vorschrift ist (>BFH-Urteile vom 7. August 2003 - VI R 17/01, BStBl II 


2004 S. 78 und VI R 162/00, BStBl II 2004 S. 83). Die Ausstattung mit Arbeitsmitteln, die im 


Betrieb oder an dem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Arbeitsplatz nicht vorhanden 


sind, ist ohne Bedeutung. Ob ein anderer Arbeitsplatz vorliegt, ist nach objektiven Gesichts-


punkten zu beurteilen. Subjektive Erwägungen des Steuerpflichtigen zur Annehmbarkeit des 


Arbeitsplatzes sind unbeachtlich. 


 


33 Ein anderer Arbeitsplatz steht dem Steuerpflichtigen dann zur Verfügung, wenn dieser ihn in 


dem konkret erforderlichen Umfang und in der konkret erforderlichen Art und Weise tatsäch-


lich nutzen kann. Der Arbeitsplatz muss grundsätzlich so beschaffen sein, dass der Steuer-


pflichtige auf die häusliche Tätigkeit nicht angewiesen ist (>BFH-Urteil vom 7. August 2003 


- VI R 17/01, BStBl II 2004 S. 78). Ein anderer Arbeitsplatz steht auch dann zur Verfügung, 


wenn dieser außerhalb der üblichen Arbeitszeiten, wie z. B. am Wochenende oder in den Feri-


en, nicht zugänglich ist. 


 


34 Geht ein Steuerpflichtiger nur einer betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit nach, muss ein 


vorhandener anderer Arbeitsplatz auch tatsächlich für alle Aufgabenbereiche dieser Erwerbs-


tätigkeit genutzt werden können. Der Steuerpflichtige ist auch dann auf die Betätigung in der 


häuslichen Wohnung angewiesen, wenn er dort einen nicht unerheblichen Teil seiner betrieb-
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häuslichen Wohnung Arbeiten verrichtet, die er grundsätzlich auch an einem anderen Arbeits-


platz verrichten könnte (>BFH-Urteil vom 7. August 2003 - VI R 17/01, BStBl II 2004 S. 78). 


 


Beispiele (kein anderer Arbeitsplatz vorhanden):  


 Ein Lehrer hat für die Unterrichtsvorbereitung in der Schule keinen Schreibtisch. 


Das jeweilige Klassen- oder Lehrerzimmer stellt keinen anderen Arbeitsplatz dar. 


 Ein angestellter oder selbständiger Orchestermusiker hat im Konzertsaal keine Mög-


lichkeit zu üben. Hierfür wird die häusliche Wohnung genutzt. 


 Kein anderer Arbeitsplatz steht zur Verfügung, wenn der dem Steuerpflichtigen zur 


Verfügung gestellte Arbeitsplatz wegen Gesundheitsgefahr nicht nutzbar ist (>BFH-


Urteil vom 26. Februar 2014 - VI R 11/12, BStBl II S. 674). 


 


Beispiele (vorhandener anderer Arbeitsplatz steht nicht in dem konkret erforderlichen Um-


fang und in der konkret erforderlichen Art und Weise für alle Aufgabenbereiche der Erwerbs-


tätigkeit zur Verfügung): 


 Ein EDV-Berater übt außerhalb der regulären Arbeitszeit in der häuslichen Wohnung 


Bereitschaftsdienst aus und kann dafür den Arbeitsplatz beim Arbeitgeber tatsächlich 


nicht nutzen (>BFH-Urteil vom 7. August 2003 - VI R 41/98, BStBl II 2004 S. 80). 


 Einem Grundschulleiter, der zu 50 % von der Unterrichtsverpflichtung freigestellt ist, 


steht für die Verwaltungstätigkeit ein Dienstzimmer von 11 qm zur Verfügung.  


Das Dienstzimmer bietet keinen ausreichenden Platz zur Unterbringung der für die Vor- 


und Nachbereitung des Unterrichts erforderlichen Gegenstände (>BFH-Urteil vom 


7. August 2003 - VI R 16/01, BStBl II 2004 S. 77). 


 


35 Ein anderer Arbeitsplatz darf dauerhaft nicht zur Verfügung stehen (§ 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6c Satz 2 EStG). Bei der Beurteilung des Kriteriums der Dauerhaftigkeit ist für die 


voraussichtliche Dauer der jeweiligen Tätigkeit und unter Berücksichtigung der Umstände des 


Einzelfalles (z. B. Sachverhalt, dienst- oder arbeitsrechtliche Vereinbarungen sowie Weisun-


gen und Absprachen) anhand einer Prognose zu entscheiden, ob dem Steuerpflichtigen ein 


anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ändern sich die Verhältnisse (z. B. aufgrund eines 


Arbeitsplatzwechsels oder geänderter dienst- oder arbeitsrechtlicher Vereinbarungen), ist der 


Sachverhalt ab diesem Zeitpunkt neu zu würdigen und eine neue Prognoseentscheidung zu 


treffen. Steht dem Steuerpflichtigen regelmäßig nur tage- oder wochenweise kein anderer 


Arbeitsplatz zur Verfügung (z. B. Poolarbeitsplatz), ist ein Abzug der Tagespauschale nur für 


solche Tage zulässig, an denen der Steuerpflichtige die (erste) Betriebsstätte oder erste Tätig-


keitsstätte nicht aufsucht und zeitlich überwiegend in der häuslichen Wohnung tätig wird (§ 4 


Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 1 EStG). Dabei kommt es nicht darauf an, ob zeitlich über-


wiegend kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Ein anderer Arbeitsplatz darf generell 


nicht zur Verfügung stehen. Steht für einen Zeitraum von mindestens einem Monat kein ande-
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einer Dauerhaftigkeit im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 2 EStG ausgegangen 


wird. 


 


Beispiel 1 


A ist Lehrer. Der Mittelpunkt der Tätigkeit liegt in der Schule (erste Tätigkeitsstätte).  


Die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts erledigt A im häuslichen Arbeitszimmer, weil A 


für diese Tätigkeiten in der Schule dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 


Die Aufwendungen für die Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer kann A nur in Form der 


Tagespauschale abziehen (kein Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 


Betätigung), dies aber auch für die Tage, an denen er zuvor oder danach in der Schule als 


seiner ersten Tätigkeitsstätte gearbeitet hat. 


 


Beispiel 2 


B ist Betriebsprüfer. Im Finanzamt (erste Tätigkeitsstätte) steht B an einem Tag in der Woche 


ein Arbeitsplatz in einem Gemeinschaftsbüro (Desk-Sharing) zur Verfügung. B arbeitet ent-


weder im Außendienst, in der häuslichen Wohnung oder an der ersten Tätigkeitsstätte. B steht 


nicht dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz für seine berufliche Tätigkeit zur Verfügung.  


B kann die Tagespauschale für Kalendertage abziehen, an denen B überwiegend in der häus-


lichen Wohnung gearbeitet und die erste Tätigkeitsstätte nicht aufgesucht hat. 


 


36 Übt ein Steuerpflichtiger mehrere betriebliche oder berufliche Tätigkeiten nebeneinander aus, 


sind die Voraussetzungen für den Abzug der Tagespauschale tätigkeitsbezogen zu prüfen. 


Eine Tagespauschale kann danach abgezogen werden, wenn 


1. der Steuerpflichtige bezogen auf die jeweilige Tätigkeit zeitlich überwiegend in der häus-


lichen Wohnung gearbeitet und keine erste Tätigkeitsstätte aufgesucht hat (§ 4 Absatz 5 


Satz 1 Nummer 6c Satz 1 EStG) oder 


2. dem Steuerpflichtigen bezogen auf die jeweilige Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeits-


platz zur Verfügung steht und der Steuerpflichtige diese Tätigkeit in der häuslichen Woh-


nung ausgeübt hat (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 2 EStG). 


Die Tagespauschale kann auch bei mehreren betrieblichen oder beruflichen Tätigkeiten in der 


häuslichen Wohnung je Kalendertag nur einmal abgezogen werden. Zur Zuordnung zu einer 


Einkunftsart vgl. Rn. 29. 


 


Beispiel 


Z ist Busfahrer. Neben der nichtselbständigen Tätigkeit ist Z freiberuflich als Schriftsteller 


tätig; zudem erzielt Z Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Z nutzt für seine selbstän-


dige Tätigkeit und die Vermietungstätigkeit die häusliche Wohnung; ein anderer Arbeitsplatz 


steht Z dafür dauerhaft nicht zur Verfügung. Daher kann Z für jeden Tag, an dem Z die 


schriftstellerische Tätigkeit und/oder die durch die Vermietung veranlassten Tätigkeiten in 
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im Kalenderjahr abziehen. Dass Z am selben Tag auch der nichtselbständigen Tätigkeit nach-


geht, ist für den Abzug der Tagespauschale für die weiteren Tätigkeiten unschädlich. Z kann 


die Tagespauschale anteilig den Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit und den Einkünften 


aus Vermietung und Verpachtung oder einer dieser beiden Einkunftsarten in voller Höhe 


zuordnen. 


 


37 Der Steuerpflichtige muss konkret darlegen, dass ihm dauerhaft kein anderer Arbeitsplatz für 


die jeweilige betriebliche oder berufliche Tätigkeit zur Verfügung steht. Die Art der Tätigkeit 


kann hierfür Anhaltspunkte bieten. Zusätzliches Indiz kann eine entsprechende Bescheinigung 


des Arbeitgebers sein. 


3. Doppelte Haushaltsführung 


 


38 Können für eine Zweitwohnung Unterkunftskosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-


rung nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6a EStG als Betriebsausgaben oder nach § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 5 EStG als Werbungskosten abgezogen oder vom Arbeitgeber steuerfrei nach 


§ 3 Nummer 13 oder Nummer 16 EStG erstattet werden, ist ein Abzug der Tagespauschale 


insoweit nicht zulässig (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 3, § 3c Absatz 1 EStG).  


Wird dagegen die betriebliche oder berufliche Tätigkeit am Ort des eigenen Hausstandes 


ausgeübt, ist ein Abzug der Tagespauschale zulässig, soweit die weiteren Abzugsvoraus-


setzungen vorliegen. 


 


Beispiel 


H unterhält ganzjährig eine beruflich veranlasste doppelte Haushaltsführung, so dass H die 


notwendigen Aufwendungen für die Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte als Wer-


bungskosten abziehen kann. H arbeitet an 40 Tagen im Homeoffice in seiner Zweitwohnung 


und an 60 Tagen am Ort des eigenen Hausstandes, dem Familienwohnsitz. Die Unterkunfts-


kosten am Ort der ersten Tätigkeitsstätte betragen monatlich a) 750 € und b) 1.015 €. 


 


Im Fall a) kann H die Tagespauschale nur für die 60 Tage abziehen, an denen H in der Woh-


nung des Familienwohnsitzes überwiegend gearbeitet hat. Hierfür besteht keine Abzugsein-


schränkung. Für die 40 Tage, an denen H die Tätigkeit im Homeoffice seines Hausstandes am 


Ort der ersten Tätigkeitsstätte ausgeübt hat, darf keine Tagespauschale abgezogen werden, 


weil die monatlichen Unterkunftskosten von 750 € bereits in voller Höhe als Werbungskosten 


nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 EStG abgezogen werden können. 


 


Im Fall b) kann H zusätzlich für 40 Tage die Tagespauschale abziehen, da nach Abzug der 


Unterkunftskosten für die doppelte Haushaltsführung ein nicht abziehbarer Aufwand ver-


bleibt. Eine weitere Deckelung auf die tatsächlichen Unterkunftskosten ist nicht vorzunehmen. 
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4. Verhältnis zum Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer oder 


der Jahrespauschale 


 


39 Ein Abzug der Tagespauschale ist für solche Zeiträume nicht zulässig, für die Aufwendungen 


oder die Jahrespauschale für ein häusliches Arbeitszimmer nach § 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6b EStG abgezogen werden. Liegen für einen Teilzeitraum die Abzugsvoraus-


setzungen nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b EStG nicht vor, kann für diesen Zeitraum der 


Abzug der Tagespauschale in Betracht kommen (§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c Satz 3 


EStG). 


 


5. Besondere Aufzeichnungspflichten 


 


40 Beim Abzug der Tagespauschale bestehen die besonderen Aufzeichnungspflichten nach § 4 


Absatz 7 EStG nicht. 


 


III. Nutzung der häuslichen Wohnung für Ausbildungszwecke 


 


41 Bei der Ermittlung der Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung nach § 10 Absatz 1 


Nummer 7 Satz 4 EStG sind die Regelungen des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b und 6c 


EStG anzuwenden, wenn die häusliche Wohnung für eine eigene erstmalige Berufsausbildung 


oder im Rahmen eines Erststudiums, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt und nicht im 


Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet, genutzt wird. Erstausbildungskosten können 


jedoch in jedem Fall nur bis zu insgesamt 6.000 € als Sonderausgaben abgezogen werden 


(§ 10 Absatz 1 Nummer 7 Satz 1 EStG). Wird das häusliche Arbeitszimmer auch zur Ein-


kunftserzielung genutzt, sind für die Aufteilung der Aufwendungen Rn. 17 und 18 entspre-


chend anzuwenden. Wird für eine betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der häuslichen 


Wohnung die Tagespauschale als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen (§ 4 


Absatz 5 Satz 1 Nummer 6c und § 9 Absatz 5 Satz 1 EStG), kommt daneben ein weiterer 


Abzug als Sonderausgaben nicht in Betracht. Für die Zuordnung der Tagespauschale ist 


Rn. 29 entsprechend anzuwenden. 


 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort für eine 


Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 


(http://www.bundesfinanzministerium.de) zur Verfügung. 
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BUNDESVERFASSUNGSGERICHT


- 2 BvL 22/17 -


In dem VIn dem Vererfahrfahrenen
zur vzur vererfassungsrfassungsrechtlichen Prüfung,echtlichen Prüfung,


ob § 6a Absatz 3 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr 2015 gel-
tenden Fassung insoweit mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinbar ist, als
zur Ermittlung der Pensionsrückstellung ein Rechnungszinsfuß von 6 % anzusetzen
ist


- Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Finanzgerichts Köln
vom 12. Oktober 2017 - 10 K 977/17 -


hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch


die Richterinnen Kessal-Wulf,


Wallrabenstein


und den Richter Offenloch


gemäß § 81a BVerfGG in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl I
S. 1473)
am 28. Juli 2023 einstimmig beschlossen:


Die VDie Vorlage ist unzulässig.orlage ist unzulässig.


G r ü n d e :G r ü n d e :


Die Vorlage betrifft die Frage, ob die Vorschrift des § 6a Abs. 3 Satz 3 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) in der im Streitjahr 2015 geltenden Fassung insoweit mit Art. 3
Abs. 1 GG vereinbar ist, als zur Ermittlung der Pensionsrückstellung ein Rechnungszins-
fuß von 6 % anzusetzen ist.


A.A.


I.I.


1. Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen wird den Verpflichtungen eines Un-
ternehmens aus der Erteilung von Pensionszusagen an Arbeitnehmer in der Steuerbi-
lanz Rechnung getragen. Für die Höhe der in einem jeweiligen Veranlagungszeitraum
maßgeblichen Pensionsrückstellung ist der zugrunde gelegte Rechnungszinsfuß, der für
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den Effekt der Abzinsung maßgeblich ist, von wesentlicher Bedeutung. Je höher dieser
ist, desto niedriger ist die steuerrechtlich zulässige Pensionsrückstellung.


Die Vorschrift des § 6a EStG, dessen Abs. 3 Satz 3 das Finanzgericht Köln für verfassungs-
widrig hält, hat in der hier maßgeblichen Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBl I S. 3366, 3862) den folgenden Wortlaut:


§ 6a Pensionsrückstellung


(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rückstellung (Pensions-
rückstellung) nur gebildet werden, wenn und soweit


1. der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder
laufende Pensionsleistungen hat,


2. die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Abhängigkeit von
künftigen gewinnabhängigen Bezügen vorsieht und keinen Vorbehalt
enthält, dass die Pensionsanwartschaft oder die Pensionsleistung ge-
mindert oder entzogen werden kann, oder ein solcher Vorbehalt sich
nur auf Tatbestände erstreckt, bei deren Vorliegen nach allgemeinen
Rechtsgrundsätzen unter Beachtung billigen Ermessens eine Minde-
rung oder ein Entzug der Pensionsanwartschaft oder der Pensionsleis-
tung zulässig ist, und


3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist; die Pensionszusage muss
eindeutige Angaben zu Art, Form, Voraussetzungen und Höhe der in
Aussicht gestellten künftigen Leistungen enthalten.


(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebildet werden


1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in dem die
Pensionszusage erteilt wird, frühestens jedoch für das Wirtschaftsjahr,
bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte das 27. Lebensjahr voll-
endet oder für das Wirtschaftsjahr, in dessen Verlauf die Pensionsan-
wartschaft gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes unver-
fallbar wird,


2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschaftsjahr, in dem
der Versorgungsfall eintritt.


(3) 1Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit dem Teilwert der
Pensionsverpflichtung angesetzt werden.2(…). 3Bei der Berechnung
des Teilwerts der Pensionsverpflichtung sind ein Rechnungszinsfuß
von 6 Prozent und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik anzuwenden.


(4) (…).


(5) (…).
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Die steuerrechtliche Vorschrift unterscheidet sich von den Vorgaben für die Handelsbi-
lanz, deren Bewertungsvorschrift in § 253 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) keinen star-
ren, sondern einen dynamischen, „atmenden“ Rechnungszinsfuß vorsieht. Dieser be-
trug im hier gegenständlichen Streitjahr (2015) 3,89 %.


2. Der Vorlage liegt eine Finanzstreitsache zugrunde.


Die Klägerin, ein mittelständisches Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH, ging
bis zum 31. Dezember 1979 Pensionsverpflichtungen im Rahmen der betrieblichen Al-
tersversorgung für ihre Arbeitnehmer ein. Im streitgegenständlichen Veranlagungszeit-
raum 2015 betrug ihr Jahresumsatz rund 25 Millionen Euro. Etwa 10 % der Personalkos-
ten entfielen im Streitjahr auf Versorgungsleistungen an Betriebsrentner und
Hinterbliebene. Die für die Pensionsverpflichtungen gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB ge-
bildeten Pensionsrückstellungen beliefen sich zum 31. Dezember 2015 auf etwa elf Mil-
lionen Euro; sie wurden in der Handelsbilanz nach nicht ergebniswirksamer Einbezie-
hung von saldierungsfähigem Deckungsvermögen mit knapp zehn Millionen Euro
angesetzt. Steuerbilanziell ergab sich ein Wertansatz von knapp 7,5 Millionen Euro. Die
unterschiedliche Höhe resultiert nach den Feststellungen des Vorlagegerichts daraus,
dass Pensionsrückstellungen in der Handelsbilanz unter Ansatz des sogenannten at-
menden Rechnungszinsfußes von 3,89 % (2015) zu bewerten sind, während für steuer-
bilanzielle Zwecke der feste Rechnungszinsfuß von 6 % anzusetzen ist.


Die Klägerin ermittelte in ihrem handelsrechtlichen Jahresabschluss für das Jahr 2015
einen Jahresüberschuss von etwa 8.000 Euro. Aufgrund der niedrigeren Bewertung der
Pensionsrückstellungen in der Steuerbilanz lag das zu versteuernde Einkommen gegen-
über dem handelsrechtlichen Jahresüberschuss um knapp 500.000 Euro höher. Der Steu-
eraufwand (Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag) belief sich auf
insgesamt knapp 300.000 Euro.


Die Klägerin des Ausgangsverfahrens gab ihre Körperschaftsteuererklärung für 2015
ab. In dieser erklärte sie unter Ansatz des Rechnungszinsfußes von 6 % ein zu versteu-
erndes Einkommen von knapp 900.000 Euro. Dieses legte das zuständige Finanzamt,
der Beklagte des Ausgangsverfahrens, dem Körperschaftsteuerbescheid zugrunde.
Nachdem der Beklagte einen gegen den Körperschaftsteuerbescheid eingelegten Ein-
spruch als unbegründet zurückgewiesen hatte, erhob die Klägerin Klage.


II.II.


Mit Beschluss vom 12. Oktober 2017 hat das Finanzgericht Köln (nachfolgend: Finanz-
gericht) gemäß Art. 100 Abs. 1 GG das Verfahren ausgesetzt und dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage vorgelegt, ob § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG in der im Streitjahr geltenden
Fassung mit der Verfassung vereinbar ist.


1. Das Finanzgericht hält die Vorschrift insoweit für verfassungswidrig, als darin ein
Rechnungszinsfuß von 6 % angeordnet wird. Es führt hierzu aus:


a) § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG sei mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar.
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aa) Der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gebiete dem Gesetzgeber, we-
sentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Je nach Re-
gelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen ergäben sich aus dem allgemei-
nen Gleichheitssatz im Sinne eines stufenlosen, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
orientierten Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom
bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserforder-
nisse reichten. Diese abgestuften Anforderungen habe das Bundesverfassungsgericht
wie folgt konkretisiert: Im Bereich des Steuerrechts habe der Gesetzgeber bei der Aus-
wahl des Steuergegenstandes und bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit rei-
chenden Entscheidungsspielraum. Die grundsätzliche Freiheit des Gesetzgebers, dieje-
nigen Sachverhalte zu bestimmen, an die das Gesetz dieselben Rechtsfolgen knüpfe und
die es so als rechtlich gleich qualifiziere, werde hier, insbesondere im Bereich des Ein-
kommensteuerrechts, vor allem durch zwei eng miteinander verbundene Leitlinien be-
grenzt: Durch das Gebot der Ausrichtung der Steuerlast am Prinzip der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit und durch das Gebot der Folgerichtigkeit. Bei der Ausgestaltung des
steuerrechtlichen Ausgangstatbestands müsse die einmal getroffene Belastungsent-
scheidung folgerichtig im Sinne der Belastungsgleichheit umgesetzt werden. Ausnah-
men von einer solchen folgerichtigen Umsetzung bedürften eines besonderen sachli-
chen Grundes. Danach komme es darauf an, welcher Regelungsinhalt einer
verfassungsrechtlichen Überprüfung unterworfen werde. Die Auswahl der Steuerge-
genstände sei auf eine bloße Willkürkontrolle beschränkt. Im Binnenbereich einzelner
Steuern gelte hingegen ein strengerer Maßstab. Hier müsse der Gesetzgeber die einmal
getroffene Belastungsentscheidung folgerichtig umsetzen. Durch Abweichungen be-
gründete Ungleichbehandlungen seien am Maßstab des Verhältnismäßigkeitsprinzips
zu rechtfertigen. Auf die Veränderung der Prüfungsdichte komme es allerdings nicht an,
wenn sich die Gleichheitsrechtswidrigkeit der Typisierung aus einer Verletzung des Will-
kürverbots ergebe.


Abweichungen vom Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit im Ein-
kommensteuerrecht bedürften der Rechtfertigung. Art. 3 Abs. 1 GG sei jedenfalls ver-
letzt, wenn sich ein vernünftiger, aus der Natur der Sache ergebender oder sonst wie
sachlich einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehand-
lung nicht finden lasse. Willkür in diesem Sinne könne erst festgestellt werden, wenn
die Unsachlichkeit der Differenzierung evident sei.


Der Gesetzgeber dürfe bei der Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstandes
getroffenen Belastungsentscheidung generalisierende, typisierende und pauschalisie-
rende Regelungen treffen, ohne allein schon wegen der damit unvermeidlich verbun-
denen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen. Der jeder Typisie-
rung inhärenten Ungleichbehandlung werde jedoch Grenzen gesetzt durch das
Verhältnismäßigkeitsprinzip. Die wirtschaftlich ungleiche Wirkung auf die Steuerzahler
dürfe ein gewisses Maß nicht übersteigen. Vielmehr müssten die steuerlichen Vorteile
der Typisierung im rechten Verhältnis zu der durch die Typisierung bewirkten Ungleich-
heit der steuerlichen Belastung stehen.
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bb) § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG führe zu einer Ungleichbehandlung von wesentlich Glei-
chem im Hinblick auf anderweitigen Aufwand, soweit dieser entsprechend der tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Verursachung voll abzugsfähig sei. Damit komme es zu einer Un-
gleichbehandlung im Hinblick auf das im gesamten übrigen Bilanzsteuerrecht geltende
Realisationsprinzip. Diese Ungleichbehandlung wiege umso schwerer, soweit die Vor-
schrift nicht nur sichere, quasi garantierte Zinserträge antizipiere, sondern unrealistisch
hohe zukünftige Zinserträge zugrunde lege, die nur durch besonders riskante Kapitalan-
lagen erzielbar seien. Dem stehe nicht entgegen, dass mittlerweile allgemein auch an-
dere Rückstellungen und langfristige Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 und Nr.
3a EStG abgezinst würden. Richtiges Vergleichspaar seien nicht Unternehmen, die an-
derweitige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten bildeten, und Unterneh-
men, die Rückstellungen für Pensionen bildeten, sondern Unternehmen, die Pensions-
rückstellungen bildeten, und alle übrigen Unternehmen, die sich an das
Realisationsprinzip halten müssten.


Der starre Rechnungszinsfuß behandele Steuerpflichtige des Weiteren unabhängig
von der individuellen Rendite beziehungsweise den Verschuldungskonditionen gleich,
so dass es zu einer Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem komme, da der Zins-
vorteil der späteren Steuerzahlung einheitlich mit 6 % typisiert werde. Das wäre – unab-
hängig von der individuellen Rendite – hinnehmbar, wenn marktübliche Zinserträge ty-
pisiert würden, weil diese bei typischer Betrachtung von jedem betroffenen
Steuerpflichtigen an dem allen Unternehmen offenstehenden Kapitalmarkt erwirtschaf-
tet werden könnten. Der einheitliche Ansatz mit 6 % werde verfassungsrechtlich umso
bedenklicher, je weiter sich die Typisierung von marktüblichen Zinssätzen entferne. In
diesem Fall hänge es umso mehr von den individuellen Verhältnissen ab, ob Renditen
von 6 % erzielt werden könnten beziehungsweise ob der Steuerpflichtige tatsächlich im
Vergleich zu einer alternativen Fremdkapitalaufnahme eine Zinsersparnis habe. Hin-
sichtlich der Typisierung des Rechnungszinsfußes zur Ermittlung der Pensionsrückstel-
lungen bedeute dies, dass der Rechnungszinsfuß der wirtschaftlichen Belastung der Un-
ternehmen durch Pensionszusagen Rechnung tragen müsse, mit anderen Worten, er
müsse sich in einem der wirtschaftlichen Realität angemessenen Rahmen halten. Än-
derten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so einschneidend, dass die Grundlage der
gesetzgeberischen Entscheidung durch neue, im Zeitpunkt des Gesetzeserlasses noch
nicht abzusehende Entwicklungen entscheidend infrage gestellt würde, könne der Ge-
setzgeber von Verfassungs wegen gehalten sein zu überprüfen, ob die ursprüngliche
Entscheidung auch unter den veränderten Umständen aufrechtzuerhalten sei. Habe der
Gesetzgeber eine Prognoseentscheidung getroffen, wie dies auch bei der Typisierung
von Zinssätzen der Fall sei, und trete die Prognose nicht ein (im Streitfall, dass ein Zins-
satz von 6 % realitätsgerecht sei), werde die Regelung verfassungswidrig.


cc) Das Vorstehende gelte auch für die Überprüfung des Rechnungszinsfußes, obwohl
es sich hierbei um eine bilanzsteuerrechtliche Vorschrift handele.


Das Bundesverfassungsgericht habe in seiner Entscheidung zu Jubiläumsrückstellun-
gen (BVerfGE 123, 111 <121 f.>) ausgeführt, dass das gleichheitsrechtliche Gebot der


5/23







19


20


21


22


23


Folgerichtigkeit nur für die „zentralen Fragen gerechter Belastungsverteilung“ gelte. Die
darüber hinausreichende Entwicklung „überzeugender“ (Anführungszeichen, auch im
Folgenden, im Original) dogmatischer Strukturen durch eine systematisch konsequente
und praktikable Tatbestandsausgestaltung bleibe dagegen der Gesetzgebung und der
Fachgerichtsbarkeit überlassen. Es sei nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die
„Richtigkeit“ von Lösungen komplexer dogmatischer Streitfragen, wie sie für manche
Bereiche des Steuerbilanzrechts und jedenfalls für den Bereich der Rückstellungen ty-
pisch seien, zu kontrollieren und zu gewährleisten.


Es sei unklar, welche Rolle dem Folgerichtigkeitsgebot nach dieser Entscheidung in Be-
zug auf die Gewinnermittlung in zeitlicher Hinsicht überhaupt noch zukomme.


Die Entscheidung zu den Jubiläumsrückstellungen sei aber nicht auf den Fall der Pensi-
onsrückstellung übertragbar. Die Bildung einer Pensionsrückstellung sowohl in der Han-
dels- als auch in der Steuerbilanz sei im Allgemeinen – anders, als dies bei Jubiläums-
rückstellungen der Fall gewesen sei – unstreitig. Im zu entscheidenden Rechtsstreit gehe
es auch nicht um die grundsätzliche Rechtfertigung der Abzinsung, sondern um deren
sachgerechte Bewertung. Würden erwartbare Zinserträge dem typisierten Zinssatz zu-
grunde gelegt, sei kein Prinzip erkennbar, dass völlig marktferne Annahmen rechtferti-
gen könnte. Es handele sich nicht um eine bilanzsteuerrechtliche Frage im eigentlichen
Sinne, sondern um eine Frage verfassungskonformer Typisierung. Fraglich sei letztlich,
ob die Abweichung zwischen der gesetzlichen Typisierung und dem objektiv feststellba-
ren Marktzins zur Verfassungswidrigkeit der Typisierung führe.


dd) Ausgehend vom Vorstehenden sei der Rechnungszinsfuß von 6 % verfassungswid-
rig.


(1) Das vorlegende Gericht habe bereits Bedenken, ob die Typisierung mit einem star-
ren Rechnungszinsfuß dem Grunde nach gerechtfertigt sei. Da zumindest die Rendite für
jedes Unternehmen unterschiedlich sei, sei der Gesetzgeber berechtigt, den Rechnungs-
zinsfuß zu typisieren. Von der Typisierung des Rechnungszinsfußes sei die Frage zu un-
terscheiden, ob dieser „starr“ oder „atmend“ sein dürfe. Auch eine Typisierung solle den
wirtschaftlichen Gegebenheiten möglichst nahekommen. Für einen „atmenden“ Rech-
nungszinsfuß spreche, dass er die wirtschaftlichen Gegebenheiten zeitnah abbilde.
Schwierigkeiten bei seiner Ermittlung könnten nicht geltend gemacht werden, da das
Handelsgesetzbuch diesen „atmenden“ Rechnungszinsfuß vorsehe.


(2) Selbst wenn grundsätzlich eine Typisierung mit einem starren Rechnungszinsfuß
zulässig sein sollte, sei die Vorschrift verfassungswidrig. Sie verstoße gegen das Willkür-
verbot. Zentrale und unabdingbare Voraussetzung verfassungskonformer Typisierung
sei deren Realitätsgerechtigkeit. Dieses Gebot sei verletzt, da der Rechnungszinsfuß von
6 % bereits seit Jahren nicht mehr der Realität entspreche. Der Gesetzgeber sei verpflich-
tet, dort, wo statistische Daten vorhanden seien, die eine Identifikation typischer Fälle
beziehungsweise die Bildung von Durchschnittswerten erlaubten, diese zu berücksich-
tigen.
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Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts sind zur Ermittlung eines realitätsgerechten
Zinssatzes heranzuziehen:


- der Kapitalmarktzins. Dieser habe 1990 8,83 % betragen und liege seit 1997 unter
6 %, seit 2005 unter 4 % (mit Ausnahme 2007 von 4,22 %). Er oszilliere nicht um 6 %, son-
dern befinde sich seit circa 20 Jahren in einem stetigen, unter 6 % liegenden Abwärts-
trend. Für diesen Parameter spreche, dass der Gesetzgeber sich bei der Festlegung des
Zinsfußes auch hieran orientiert habe;


- die Rendite von Unternehmensanleihen beziehungsweise Staatsanleihen. Ähnliches
wie beim Kapitalmarktzins gelte für die durchschnittliche Rendite für deutsche Unter-
nehmensanleihen und deutsche Staatsanleihen;


- die Gesamtkapitalrendite (Verhältnis Jahresüberschuss zu Bilanzsumme). Für deren
Berücksichtigung spreche der gesetzgeberische Wille, wonach der vorgesehene Rech-
nungszinsfuß von 6 % in der Regel im Rahmen der Renditeerwartungen liege, die die
pensionsverpflichteten Unternehmen auf längere Sicht mit dem durch die Pensionsrück-
stellungen gebundenen Kapital erwirtschaften könnten. Die Gesamtkapitalrendite habe
betragen:


1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


3,23 % 3,82 % 3,67 % 3,56 % 3,36 % 3,10 % 3,10 % 3,69 % 4,25 % 4,70 %


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


5,45 % 4,03 % 2,94 % 4,26 % 4,28 % 4,01 % 3,98 % 4,23 % 4,33 %


- eine Mischkalkulation. Hiervon sei der Gesetzgeber, wie dargelegt, ausgegangen. Ei-
ne solche liege auch dem HGB-Zinssatz in § 253 Abs. 2 HGB („durchschnittlicher Markt-
zins“) zugrunde. Dieser habe 2015 im Sieben-Jahresdurchschnitt 3,89 % beziehungswei-
se 4,33 % im Zehn-Jahresdurchschnitt betragen. Im Sieben-Jahresdurchschnitt sei er bei
einer Restlaufzeit von 15 Jahren von 5,25 % Ende 2008 kontinuierlich bis auf 3,89 % En-
de 2015 mit weiter fallender Tendenz gefallen.


Damit lägen alle Parameter seit vielen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, erheblich un-
ter 6 %.


Nicht heranzuziehen sei hingegen die Eigenkapitalrendite. Zum einen gehörten Pen-
sionsrückstellungen zum Fremdkapital, so dass ein Abstellen nur auf das Eigenkapital
systematisch verfehlt wäre. Zum anderen müsse auch das übrige Fremdkapital durch die
Jahresüberschüsse in Bezug auf Tilgung und Zinslast „finanziert“ werden.


(3) Den Gesetzgeber treffe eine „Beobachtungs-, Prüfungs- und Nachbesserungs-
pflicht“. Er müsse zwar nicht jedes Jahr prüfen, ob die Typisierung noch realitätsgerecht
sei, dies aber zumindest in angemessenen Zeiträumen tun. Aus dem Gebot der Realitäts-
gerechtigkeit einer Typisierung folge, dass der typisierende Gesetzgeber bei Verände-
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rung der tatsächlichen Rahmenbedingungen tätig werden müsse. Er könne jedenfalls
nicht aufgrund zutreffender Daten eine Typisierung beschließen und danach über Jahr-
zehnte die weitere Entwicklung unbeobachtet lassen. Dies gelte bei dem hier relevan-
ten Rechnungszinsfuß umso mehr, als der Gesetzgeber für den vergleichbaren Bereich
der handelsrechtlichen Bewertung regelmäßige Anpassungen vorsehe und damit das
notwendige Datenmaterial vorhanden sei.


Der typisierende Gesetzgeber unterliege einem „ständigen Anpassungszwang“. Dies
gelte in Bezug auf Zinssätze umso mehr, als seit Jahren ein strukturelles – nicht nur kon-
junkturelles – Niedrigzinsumfeld vorherrsche. Das Zinsniveau werde aller Voraussicht
nach auch längerfristig deutlich unter dem Niveau der Vergangenheit liegen. Das vorle-
gende Gericht neige in Bezug auf Pensionsrückstellungen, in denen es um langfristige
Verbindlichkeiten gehe, zu einer Überprüfungspflicht alle fünf Jahre. Der Zeitraum müs-
se nicht genau festgelegt werden; dass der Gesetzgeber seit 33 Jahren (1982 bis 2015)
die Typisierung nicht überprüft habe, sei jedenfalls ein verfassungsrechtlich nicht mehr
zu vertretender Zeitraum. Dabei hätte der Gesetzgeber im Rahmen des Gesetzes zur Mo-
dernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) vom 25.
Mai 2009 (BGBl I S. 1102) und des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss,
den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen be-
stimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/
EWG des Rates“ (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz – BilRUG) vom 17. Juli 2015 (BGBl I S.
1245) Anlass gehabt zu überprüfen, ob die steuerrechtliche Typisierung noch realitäts-
gerecht sei.


Der Gesetzgeber sei zu einer Nachbesserung verpflichtet. Bei der Veränderung des
Zinsniveaus handele es sich nicht nur um eine einschneidende Änderung der Verhältnis-
se im Sinne von BVerfGE 68, 287, sondern die Verhältnisse hätten sich auch in entschei-
dender Weise geändert. Die Zinsen oszillierten nicht mehr um den Rechnungszinsfuß
von 6 %, sondern befänden sich seit vielen Jahren auf Talfahrt (strukturelles Niedrigzins-
umfeld). Da der Gesetzgeber seiner mindestens seit Ende der 1980er Jahre bestehenden
Beobachtungspflicht und seiner zumindest seit dem dauerhaften Absinken aller ent-
scheidungserheblichen Parameter bestehenden Nachbesserungspflicht (ab 2005 lägen
alle Parameter, auch der Kapitalmarktzins, unter 4 %) nicht nachgekommen sei, sei für
das Festhalten an einem Rechnungszinsfuß von 6 % zumindest für das Jahr 2015 kein
sachlich einleuchtender Grund ersichtlich. Das Festhalten hieran sei daher willkürlich.


(4) Gegen die Verfassungswidrigkeit der Norm könne nicht geltend gemacht werden,
dass die realitätsferne Abzinsung nur zu einer temporären Mehrbelastung führe. Zwar
führe auch die realitätsferne Abzinsung nur zu einer temporären Mehrbelastung, da die
Aufwendungen im Zeitpunkt der Pensionsleistung in voller Höhe abgezogen werden
könnten. Damit ließe sich vertreten, es handele sich nur um den Zeitpunkt der Besteue-
rung, also das „Wie“ und nicht das „Ob“. Dies sei allerdings in Bezug auf die hier streitige
Norm nicht der richtige Blickwinkel. Es gehe allein um die engere Perspektive, welche
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Realitätsabweichungen bei einer Typisierung gleichheitsrechtlich tolerabel seien, und
nicht um den erweiterten Vergleich mit den Wirkungen der Überschussrechnung. Eine
nicht realitätsgerechte Typisierung könne ebenso wenig mit anderweitigen Vorteilen
der Bilanzierung gegenüber der Überschussrechnung gerechtfertigt werden, wie dies
zum Beispiel ein als Ausgleich für etwaige Steuerstundungseffekte erhöhter spezieller
Steuersatz für bilanzierende Steuerpflichtige sein könnte. Beides stehe nicht in einem
hinreichenden Zusammenhang.


(5) Die Rechtsprechung, wonach der starre Zinssatz von 6 % bei Aussetzungszinsen
(§§ 233 ff. AO) verfassungskonform sei, sei auf den Streitfall nicht übertragbar. Dabei
könne dahinstehen, ob der Zinsbegriff eine zweifache Bedeutung habe. Gegen die
Übertragung spreche vielmehr, dass diese Zinssätze zum einen gleichermaßen zuguns-
ten wie zulasten des Steuerpflichtigen wirkten, und zum anderen, dass Pensionsver-
pflichtungen in aller Regel innerhalb eines viel längeren Zeitraums bestünden als die in
§§ 233 ff. AO geregelten Zinsen.


(6) Es seien keine Gründe erkennbar, die einer Anpassung entgegenstünden. Die finan-
ziellen Auswirkungen einer Senkung des Rechnungszinsfußes könnten seine Verfas-
sungsmäßigkeit nicht begründen, sondern eröffneten dem Gesetzgeber allenfalls einen
Gestaltungsspielraum im Hinblick auf die Art und Weise der Beseitigung der Ungleichbe-
handlung. Vereinfachungserfordernisse stünden bereits deshalb nicht entgegen, weil
der Marktzins regelmäßig für die Bewertung der handelsrechtlichen Pensionsrückstel-
lungen erhoben werde. Außerdem müsse es bei steigendem Zinsniveau nicht sofort
wieder zu einer Anpassung des Rechnungszinsfußes kommen. Vielmehr dürfe der Ge-
setzgeber in seine Prognoseentscheidung die mittelfristig zu erwartende Steigerung
des Zinsniveaus einbeziehen.


b) Ob und inwieweit § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG auch unter dem Gesichtspunkt eines Versto-
ßes gegen Art. 14 GG verfassungswidrig ist, hat das vorlegende Gericht offengelassen.
Zum einen hänge die Frage, ob eine Übermaßbesteuerung vorliege, dermaßen von den
Einzelheiten des jeweiligen Falles ab, dass dem nur durch Billigkeitsmaßnahmen im
Einzelfall abgeholfen werden könnte. Zum anderen reiche die dargelegte Unvereinbar-
keit mit Art. 3 Abs. 1 GG aus, um die Vorlage zu rechtfertigen.


2. Eine verfassungskonforme Auslegung des § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG scheide in Anbe-
tracht des klaren Wortsinns der Vorschrift mit einem starren, ziffernmäßig festgelegten
Rechnungszinsfuß aus.


3. Die Frage, ob § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG verfassungsgemäß sei, sei für den vorliegenden
Rechtsstreit entscheidungserheblich. Dabei komme es nicht darauf an, ob das Bundes-
verfassungsgericht die Norm mit Ex-tunc-Wirkung ab einem bestimmten Zeitpunkt, mit
Ex-nunc-Wirkung oder nur mit Pro-futuro-Wirkung für verfassungswidrig erklären wer-
de. Ausreichend sei, dass das vorlegende Gericht von der Verfassungswidrigkeit des
Festhaltens an einem Rechnungszinsfuß von 6 % im Veranlagungszeitraum 2015 über-
zeugt sei und bei Ungültigkeit der Norm zu einem anderen Ergebnis käme (kommen
müsste) als bei Gültigkeit der Norm.
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III.III.


Die Klägerin des Ausgangsverfahrens hat durch ihren Bevollmächtigten drei Schriftsät-
ze zur Akte reichen lassen.


B.B.


Die Vorlage ist unzulässig.


I.I.


Gemäß Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit § 80 Abs. 1 BVerfGG hat ein Gericht
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen, wenn es ein nachkonsti-
tutionelles Gesetz für verfassungswidrig hält, auf dessen Gültigkeit es bei der Entschei-
dung ankommt (vgl. BVerfGE 97, 117 <122 f.>; 127, 335 <355>, 131, 88 <117>; 153, 310
<330 Rn. 47>). Das Bundesverfassungsgericht legt an die Begründung eines konkreten
Normenkontrollantrags in ständiger Rechtsprechung einen strengen Maßstab an, um
den Grundsatz der Subsidiarität des verfassungsgerichtlichen gegenüber dem fachge-
richtlichen Verfahren zu wahren (vgl. BVerfGE 65, 265 <277>; 97, 49 <66 f.>).


II.II.


Ausgehend von diesen Maßstäben genügt die Vorlage den Begründungsanforderun-
gen des § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG nicht. Zwar ist die Entscheidungserheblichkeit hinrei-
chend dargelegt (1.), nicht aber ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG (2.). Auch aus der zwi-
schenzeitlich ergangenen Entscheidung BVerfGE 158, 282 folgt keine andere
Beurteilung (3.).


1. Das Finanzgericht hat zwar hinreichend dargelegt, inwiefern seine Entscheidung
von der Gültigkeit der zur Prüfung gestellten Vorschrift abhängt.


a) Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG muss das vorlegende Gericht darlegen, inwiefern
seine Entscheidung von der Gültigkeit der Rechtsvorschrift abhängt und mit welcher
übergeordneten Rechtsnorm die Vorschrift unvereinbar ist (vgl. BVerfGE 133, 1 <11 Rn.
35>; 135, 1 <10 f. Rn. 28>; 136, 127 <142 Rn. 44; 145 ff. Rn. 53 ff.>; 138, 1 <13 Rn. 37>;
153, 310 <333 Rn. 55>; 156, 354 <386 Rn. 100>). Die Begründung, die das Bundesver-
fassungsgericht entlasten soll (vgl. BVerfGE 37, 328 <333 f.>; 65, 265 <277>), muss da-
her mit hinreichender Deutlichkeit erkennen lassen, dass und weshalb das vorlegende
Gericht im Falle der Gültigkeit der für verfassungswidrig gehaltenen Rechtsvorschrift zu
einem anderen Ergebnis käme als im Falle ihrer Ungültigkeit (vgl. BVerfGE 7, 171 <173
f.>; 79, 240 <243>; 105, 61 <67>; 121, 108 <117>; 133, 1 <11 Rn. 35>; 135, 1 <10 f. Rn.
28>; 136, 127 <142 Rn. 44>; 138, 1 <13 Rn. 37>). Es genügt, dass die Verfassungswidrig-
keitserklärung der Norm die Chance offenhält, eine für die Betroffenen günstigere Re-
gelung durch den Gesetzgeber zu erreichen (vgl. BVerfGE 74, 182 <195 f.>; 93, 386
<395>; stRspr).


b) Diesen Anforderungen wird der Vorlagebeschluss gerecht. Das vorlegende Gericht
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hat festgestellt, dass es bei Ungültigkeit der Norm zu einem anderen Ergebnis käme als
bei ihrer Gültigkeit. Es hat zwar auf nähere Ausführungen verzichtet. Doch ergibt sich
aus seinen Feststellungen, dass der Ausgang des Rechtsstreits lediglich noch davon ab-
hängt, welcher Rechnungszinsfuß für die Pensionsrückstellungen anzusetzen ist. Auch
drängt sich auf, dass für die Klägerin des Ausgangsverfahrens im Fall der Verfassungs-
widrigkeitserklärung jedenfalls die Chance besteht, eine für sie günstigere Regelung
durch den Gesetzgeber zu erreichen. Nach Auffassung des Vorlagegerichts ist die Typi-
sierung des Rechnungszinsfußes in verfassungswidriger Weise realitätsfern; jeder näher
an den tatsächlichen Marktzinsen orientierte Rechnungszinsfuß wäre demzufolge nied-
riger als 6 %, was zu einem höheren Barwert der Pensionsrückstellungen führen würde
und damit günstiger für die Klägerin des Ausgangsverfahrens wäre. Dass der Gesetzge-
ber bei einer Neuregelung die Bildung von Rückstellungen in der Steuerbilanz womög-
lich insgesamt ausschließen würde (vgl. zur verfassungsrechtlichen Indifferenz zu die-
ser Möglichkeit BVerfGE 123, 111 <123 ff.>), erscheint fernliegend.


2. Die Vorlage genügt jedoch nicht den Anforderungen an die Darlegung eines Versto-
ßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG.


a) Das vorlegende Gericht muss den Sachverhalt darlegen und sich mit der einfach-
rechtlichen Rechtslage auseinandersetzen (BVerfGE 141, 1 <11 Rn. 22>). Der Vorlagebe-
schluss muss den verfassungsrechtlichen Prüfungsmaßstab angeben, die naheliegen-
den tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte erörtern, sich eingehend sowohl mit
der einfachrechtlichen als auch mit der verfassungsrechtlichen Rechtslage auseinander-
setzen und dabei die in der Literatur und Rechtsprechung entwickelten Rechtsauffassun-
gen berücksichtigen und dabei nicht zuletzt auf die maßgebliche Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts eingehen (BVerfGE 131, 88 <118>; 136, 127 <142 Rn. 45>
m.w.N.; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 17. Dezember 2019 - 1
BvL 6/16 -, Rn. 16; Beschlüsse der 1. Kammer des Ersten Senats vom 9. Juli 2018 - 1 BvL
2/18 -, Rn. 15 und vom 23. Januar 2014 - 1 BvL 2/13 u.a. -, Rn. 22, 25 ff.). Ein Vorlagebe-
schluss ist unzureichend begründet, wenn er sich von der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts löst, ohne dass dies entsprechend gekennzeichnet oder mit abwei-
chenden Meinungen in Rechtsprechung oder Schrifttum belegt würde (vgl. BVerfG,
Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 21. Dezember 2016 - 1 BvL 10/14 -, Rn.
35). Weicht ein Vorlagegericht von den Maßstäben, die sich aus der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts ableiten lassen, ab, muss es sich hiermit auseinandersetzen
und aufzeigen, inwiefern sich die Sachverhalte unterscheiden beziehungsweise welche
Gesichtspunkte das Bundesverfassungsgericht nicht ausreichend gewürdigt habe (vgl.
BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 9. Juli 2018 - 1 BvL 2/18 -, Rn.
19). Es genügt nicht den Begründungsanforderungen, wenn es von einem in der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts seit längerem überholten Maßstab ausgeht
(vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 15. Februar 2016 - 1 BvL 8/
12 -, Rn. 21). Bei der Annahme eines Gleichheitsverstoßes gehört zur erschöpfenden Be-
gründung durch das vorlegende Gericht auch die eindeutige Bezeichnung der Sachver-
halte oder Personengruppen, die aus Sicht des Gerichts miteinander verglichen werden


11/23







45


46


47


48


49


50


können und zu Unrecht ungleich behandelt werden (vgl. BVerfGK 17, 360 <366>; vgl.
auch BVerfGE 131, 66 <82>).


b) Diese Anforderungen erfüllt die Vorlage nicht.


Der Vorlagebeschluss sieht Art. 3 Abs. 1 GG unter zwei Gesichtspunkten verletzt. Zum ei-
nen führe § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG zu einer Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem,
da Pensionsrückstellungen ungleich behandelt würden gegenüber anderweitigem Auf-
wand, soweit dieser entsprechend der tatsächlichen wirtschaftlichen Verursachung voll
abzugsfähig sei. Damit komme es zu einer Ungleichbehandlung im Hinblick auf das im
gesamten übrigen Bilanzsteuerrecht geltende Realisationsprinzip. Unternehmen, die
Pensionsrückstellungen bildeten, seien mit „alle[n] übrigen Unternehmen, die sich an
das Realisationsprinzip halten müssen“, vergleichbar (aa). Zum anderen macht das Vor-
lagegericht eine Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem geltend. Steuerpflichti-
ge würden unabhängig von der individuellen Rendite beziehungsweise den Verschul-
dungskonditionen gleichbehandelt, da „der Zinsvorteil der späteren Steuerzahlung
einheitlich mit 6 % typisiert“ werde. Dies wäre hinnehmbar, wenn marktübliche Zinser-
träge typisiert würden, jedoch umso bedenklicher, je weiter sich die Typisierung von
marktüblichen Zinssätzen entferne. In diesem Fall hänge es umso mehr von den indivi-
duellen Verhältnissen ab, ob Renditen von 6 % erzielt werden könnten (bb).


aa) Hinsichtlich des ersten Vergleichspaares ist ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG nicht
hinreichend dargetan.


Die Bildung des Vergleichspaares ist so nicht nachvollziehbar. Es erschließt sich jeden-
falls nicht ohne Weiteres, warum Unternehmen, die Pensionsrückstellungen bilden, mit
all jenen Unternehmen vergleichbar sein sollen, „die sich an das Realisationsprinzip hal-
ten müssen“. Das Vorlagegericht geht bei diesem Vergleich davon aus, dass Pensions-
rückstellungen mit „anderweitige[m] Aufwand, soweit dieser entsprechend der tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Verursachung voll abzugsfähig ist“, vergleichbar seien.


(1) Es lässt sich nicht erkennen, ob das Vorlagegericht diesen Vergleich etwa vor dem
Hintergrund anstellen wollte, dass zahlreiche Unternehmen in den letzten Jahrzehnten
dazu übergegangen sind, die als Pensionsrückstellungen ausgewiesenen Mittel nicht
mehr (vollständig) zur Finanzierung der eigenen Geschäftstätigkeit zu nutzen, sondern
als Finanzintermediäre zu agieren, indem sie ihre Pensionspläne ausfinanzieren (vgl.
Clemens/För- stermann, Wirtschaftsdienst 2015, S. 627 <627>). Zwar wäre es nachvoll-
ziehbar, in solchen Fällen einen Vergleich der Zuführungen zu den unternehmensinter-
nen Pensionsplänen mit den Aufwendungen für eine unternehmensextern durchge-
führte betriebliche Altersversorgung anzustellen. Es erschließt sich jedoch nicht, wie
eine solche Betrachtungsweise mit der steuerlichen Behandlung von Rückstellungen in
Einklang gebracht werden könnte (vgl. BVerfGE 68, 287 <301 ff.>).


(2) In steuerlicher Hinsicht wird durch Rückstellungen der (später) gewinnmindern- de
Aufwand zeitlich vor dem tatsächlichen Zahlungsmittelabfluss geltend gemacht (vgl.
BVerfGE 123, 111 <124 f.>). Konkret für Pensionsverpflichtungen hat der Gesetzgeber in
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§ 6a EStG allein für Direktzusagen die Rückstellungsbildung ermöglicht und damit der
ökonomischen (vgl. die Erwägungen zur Liquidität und dem Fremdkapitalbedarf der Un-
ternehmen in BTDrucks 3/1811, S. 6 ff.; 3/1941, S. 2 f., auch BTDrucks 9/795, S. 41) und
sozialpolitischen (vgl. BTDrucks 7/1281, S. 37) Bedeutung dieser einen Form der betrieb-
lichen Altersversorgung Rechnung getragen.


In der Handelsbilanz vorgenommene Rückstellungen begründen keine zwingenden
Vorgaben für die Steuerbilanz. Der Gesetzgeber hat mit dem Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz vom 25. Mai 2009 die Verknüpfung von Handels- und Steuerbilanz gelo-
ckert. Es sei zu überprüfen, ob der handelsrechtliche Jahresabschluss seine bisherige
Funktion, aufgrund des Maßgeblichkeitsgrundsatzes die steuerliche Leistungsfähigkeit
des bilanzierenden Kaufmanns abzubilden, weiterhin erfüllen könne (vgl. BTDrucks 16/
10067, S. 34, li. Sp., 35).


Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Beschluss vom 12. Mai 2009 über zwei Nor-
men zu entscheiden, die der Gesetzgeber mit dem Steuerreformgesetz 1990 vom 25. Ju-
li 1988 (BGBl I S. 1093) in das Einkommensteuergesetz eingefügt hatte und die die Bil-
dung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen in sachlicher und zeitlicher
Hinsicht begrenzten (BVerfGE 123, 111). Der Zweite Senat des Bundesverfassungsge-
richts hielt dies für mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Entscheidungen des Steuerge-
setzgebers zur Begrenzung des Grundsatzes der Maßgeblichkeit und zur Bildung von
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten nach dem handelsrechtlichen Vorsicht-
sprinzip gehörten nicht ohne weiteres zu den verfassungsrechtlich erheblichen Einzel-
regelungen bei der Ausgestaltung von Steuertatbeständen (BVerfGE 123, 111 <123>).
Speziell lasse sich die Maßgeblichkeit des handelsrechtlichen Vorsichtsprinzips für die
Bildung von Rückstellungen in der Steuerbilanz nicht als eine grundlegende Entschei-
dung des Gesetzgebers über eine steuergerechte Lastenverteilung deuten (BVerfGE 123,
111 <124>). Es gebe gute Gründe zu bezweifeln, dass die aktuelle bilanzielle Gewinn-
minderung mit einer Minderung auch der aktuellen finanziellen Leistungsfähigkeit ein-
hergehe. Die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer Rückstellung beträfen ausschließ-
lich den maßgeblichen Zeitpunkt der einkommensteuerrechtlichen Berücksichtigung
eines gewinnmindernden Aufwands, also das Wann, nicht das Ob der Besteuerung
(BVerfGE 123, 111 <125>).


(3) Mit diesen steuerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Maßgaben setzt sich der
Vorlagebeschluss nicht im Hinblick auf das oben genannte Vergleichspaar auseinander.
Der Beschluss führt allein aus, die Jubiläumsrückstellungsentscheidung sei nicht auf den
Fall der Pensionsrückstellung übertragbar, weil das Ob der Rückstellungsbildung ebenso
unstreitig sei wie die „grundsätzliche Rechtfertigung der Abzinsung“. Es gehe allein um
deren sachgerechte Bewertung, die keine bilanzsteuerrechtliche Frage im eigentlichen
Sinne darstelle, sondern eine Frage verfassungskonformer Typisierung.


Das Vorlagegericht verkennt hiermit die Maßgaben der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts. Ob eine Rückstellung steuerrechtlich beachtlich ist, ist eine Entschei-
dung über das Wann der Besteuerung. Indem der Gesetzgeber hierbei auf den Barwert
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abstellt und für seine Berechnung einen bestimmten Rechnungszinsfuß vorgibt, be-
schränkt er die zeitlich vorgelagerte Berücksichtigung des späteren gewinnmindernden
Aufwands und bestimmt damit, wann welcher Teil dieses Aufwands geltend gemacht
werden kann.


Es erschließt sich vor dem Hintergrund dieser Entscheidung auch nicht die Annahme
des Vorlagegerichts, dass es „zu einer Ungleichbehandlung im Hinblick auf das im ge-
samten übrigen Bilanzsteuerrecht geltende Realisationsprinzip“ komme. Das Bundes-
verfassungsgericht misst dem Grundsatz der Maßgeblichkeit allenfalls eingeschränkt
verfassungsrechtliche Bedeutung bei und sieht gute Gründe zu bezweifeln, dass eine
aktuelle bilanzielle Gewinnminderung mit der aktuellen finanziellen Leistungsfähigkeit
einhergeht.


bb) Nicht hinreichend begründet ist die Vorlage auch hinsichtlich des zweiten Ver-
gleichspaares, für das das Vorlagegericht eine nicht gerechtfertigte Gleichbehandlung
von wesentlich Ungleichem erkennt. Das Vorlagegericht legt einen Verstoß gegen Art. 3
Abs. 1 GG nicht hinreichend dar (1.). Darüber hinaus sind die tatsächlichen Annahmen
des Vorlagegerichts nicht plausibel dargelegt (2.).


(1) Das Vorlagegericht geht im Wesentlichen zutreffend von der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zu Art. 3 Abs. 1 GG (a) aus, legt aber einen Verstoß des § 6a
Abs. 3 Satz 3 EStG gegen diese Maßstäbe nicht hinreichend dar (b).


(a) Das Bundesverfassungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung hinsichtlich des
allgemeinen Gleichheitssatzes davon aus, dass sich je nach Regelungsgegenstand und
Differenzierungsmerkmalen im Sinne eines stufenlosen Prüfungsmaßstabs unterschied-
liche Grenzen für den Gesetzgeber ergeben, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer
strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Willkür ist dann anzu-
nehmen, wenn ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung fehlt. Eine
strengere Bindung des Gesetzgebers und damit höhere Anforderungen an Rechtferti-
gungsgründe für gesetzliche Differenzierungen können sich unter bestimmten Voraus-
setzungen ergeben (aa). Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass im Bereich
des Steuerrechts ein – gegenüber einer reinen Willkürprüfung – strengerer Prüfungs-
maßstab hinsichtlich der belastungsgleichen Ausgestaltung der Steuer besteht (bb). Je-
doch erkennt das Bundesverfassungsgericht hierbei einen Typisierungsspielraum des
Gesetzgebers an, der seinerseits durch das Gebot der Verhältnismäßigkeit begrenzt wird
(cc).


(aa) Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches
gleich und wesentlich Ungleiches seinem Wesen entsprechend ungleich zu behandeln.
Er gilt für ungleiche Belastungen wie auch für ungleiche Begünstigungen (vgl. BVerfGE
110, 412 <431>; 116, 164 <180>; 122, 210 <230>; 126, 268 <277>; 145, 106 <141 f. Rn.
98>; 148, 147 <183 Rn. 94>; 160, 41 <63 Rn. 51>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats
vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 68). Zwar ist es grundsätzlich Sache des Gesetz-
gebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er dieselben Rechtsfolgen knüpft
und die er so als rechtlich gleich qualifiziert. Diese Auswahl muss er jedoch sachgerecht
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treffen (BVerfGE 75, 108 <157>; 107, 218 <244>; 115, 381 <389>; 141, 1 <38 Rn. 93>;
145, 106 <142 Rn. 98>; 152, 274 <311 Rn. 95>; 160, 41 <63 Rn. 51>; BVerfG, Beschluss
des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 69).


Genauere Maßstäbe und Kriterien dafür, unter welchen Voraussetzungen der Gesetz-
geber den Gleichheitssatz verletzt, lassen sich nicht abstrakt und allgemein, sondern nur
in Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche
bestimmen (vgl. BVerfGE 105, 73 <111>; 107, 27 <45 f.>; 112, 268 <279>; 122, 210
<230>; 126, 268 <277>; 133, 377 <407 Rn. 74>; 138, 136 <180 Rn. 121>; 145, 106 <142
Rn. 98>; 152, 274 <312 Rn. 96>; 160, 41 <63 f. Rn. 52>; BVerfG, Beschluss des Zweiten
Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 70; stRspr). Dabei ergeben sich je nach
Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen aus dem allgemeinen Gleich-
heitssatz im Sinne eines stufenlosen, am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierten
Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen Will-
kürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen
(stRspr; vgl. BVerfGE 110, 274 <291>; 112, 164 <174>; 116, 164 <180>; 122, 210 <230>;
126, 268 <277>; 133, 377 <407 Rn. 74>; 138, 136 <180 f. Rn. 121 f.>; 141, 1 <38 f. Rn.
93>; 145, 106 <142 Rn. 98>; 148, 147 <184 Rn. 94 f.>; 152, 274 <312 Rn. 96>; 160, 41
<64 Rn. 52>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -,
Rn. 70). Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die
dem Differenzierungsziel und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind
(vgl. BVerfGE 124, 199 <220>; 129, 49 <68>; 130, 240 <253>; 132, 179 <188 Rn. 30>;
133, 59 <86 Rn. 72>; 135, 126 <143 Rn. 52>; 141, 1 <38 Rn. 93>; 145, 106 <142 Rn. 98>;
148, 147 <183 f. Rn. 94>; 152, 274 <312 Rn. 96>; 158, 282 <327 Rn. 110>; 160, 41 <64
Rn. 52>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn.
70).


Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, aus der Natur
der Sache folgender oder sonst sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche Dif-
ferenzierung oder Gleichbehandlung nicht finden lässt (vgl. BVerfGE 1, 14 <52>; 89, 132
<141>; 105, 73 <110>; 107, 27 <45 f.>; 110, 412 <431 f.>; 113, 167 <214>; 145, 106
<143 Rn. 101>; 152, 274 <312 Rn. 97>; 160, 41 <64 Rn. 53>; BVerfG, Beschluss des Zwei-
ten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 71). Willkür des Gesetzgebers kann
zwar nicht schon dann bejaht werden, wenn er unter mehreren Lösungen nicht die
zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat (BVerfGE 55, 72 <90>; 89,
132 <141 f.>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -,
Rn. 71). Es genügt aber Willkür im objektiven Sinn, das heißt die tatsächliche und ein-
deutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den zu ordnenden Gesetzge-
bungsgegenstand (vgl. BVerfGE 4, 144 <155>; 36, 174 <187>; 55, 72 <90>; 145, 106
<143 Rn. 101>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a.
-, Rn. 71). Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche Behandlung der
geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten
Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche
Differenzierung fehlt (vgl. BVerfGE 9, 334 <337>; 55, 72 <90>; 76, 256 <329>; 85, 176
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<187>; 101, 275 <291>; 115, 381 <389>; 141, 1 <39 Rn. 94>; 145, 106 <143 Rn. 101>;
BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 71).


Eine strengere Bindung des Gesetzgebers und damit höhere Anforderungen an Recht-
fertigungsgründe für gesetzliche Differenzierungen können sich insbesondere ergeben,
wenn und soweit sich die Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf
die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten auswirken kann (stRspr; vgl.
BVerfGE 112, 164 <174>; 122, 210 <230>; 126, 268 <277>; 138, 136 <181 Rn. 122>; 139,
285 <309 Rn. 71>; 141, 1 <39 Rn. 94>; 145, 106 <145 Rn. 105>; 148, 147 <184 Rn. 95>;
152, 274 <313 Rn. 98> m.w.N.). Zudem verschärfen sich die verfassungsrechtlichen An-
forderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft,
für Einzelne verfügbar sind (vgl. BVerfGE 88, 87 <96>; 129, 49 <69>; 138, 136 <180 f. Rn.
122>; 145, 106 <145 Rn. 105>; 160, 41 <64 f. Rn. 54>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Se-
nats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 72).


(bb) Den Steuergesetzgeber bindet Art. 3 Abs. 1 GG an den Grundsatz der Steuergerech-
tigkeit (BVerfGE 6, 55 <70>), der gebietet, die Besteuerung an der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit auszurichten. Das gilt insbesondere im Einkommensteuerrecht, das auf
die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Steuerpflichtigen hin angelegt ist (BVerfGE 43, 108
<120>; 61, 319 <343 f.>; 66, 214 <223>; 82, 60 <86>; 89, 346 <352>; 127, 224 <248>;
145, 106 <142 Rn. 99>; 152, 274 <313 Rn. 99>; 160, 41 <65 Rn. 55>; BVerfG, Beschluss
des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 75).


Der allgemeine Gleichheitssatz belässt dem Gesetzgeber bei der Auswahl des Steuer-
gegenstandes ebenso wie bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit reichenden
Entscheidungsspielraum (BVerfGE 127, 1 <27>; 139, 285 <309 Rn. 72>; 145, 106 <143 f.
Rn. 102>; 148, 147 <184 f. Rn. 96>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni
2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 76). Der Grundsatz der gleichen Zuteilung steuerlicher Las-
ten (vgl. BVerfGE 120, 1 <44>; 123, 1 <19>; 145, 106 <144 Rn. 103>) verlangt jedoch ei-
ne gesetzliche Ausgestaltung der Steuer, die den Steuergegenstand in den Blick nimmt
und mit Rücksicht darauf eine gleichheitsgerechte Besteuerung des Steuerschuldners si-
cherstellt. Unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuer-
pflichtigen muss die Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestandes folge-
richtig im Sinne von belastungsgleich erfolgen (BVerfGE 84, 239 <271>; 93, 121 <136>;
99, 88 <95>; 99, 280 <290>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2
BvL 9/14 u.a. -, Rn. 76). Ausnahmen von einer belastungsgleichen Ausgestaltung der ge-
troffenen gesetzgeberischen Entscheidung bedürfen eines besonderen sachlichen
Grundes, der die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen vermag
(vgl. BVerfGE 105, 73 <125>; 137, 350 <366 Rn. 41>; 138, 136 <181 Rn. 123>; 141, 1 <40
Rn. 96>; 145, 106 <144 Rn. 104 m.w.N.>; 148, 147 <184 Rn. 96>; BVerfG, Beschluss des
Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 76; stRspr).


(cc) Der Gesetzgeber darf allerdings bei der Ausgestaltung der mit der Wahl des Steu-
ergegenstandes getroffenen Belastungsentscheidung generalisierende, typisierende
und pauschalierende Regelungen treffen, ohne allein schon wegen der damit unver-
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meidlich verbundenen Härten gegen den allgemeinen Gleichheitssatz zu verstoßen
(vgl. BVerfGE 84, 348 <359>; 113, 167 <236>; 126, 268 <278 f.>; 133, 377 <412 Rn. 86>;
145, 106 <145 Rn. 106>; 152, 274 <314 Rn. 101>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats
vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 77). Bei der Ordnung von Massenerscheinun-
gen ist er berechtigt, die Vielzahl der Einzelfälle in dem Gesamtbild zu erfassen, das nach
den ihm vorliegenden Erfahrungen die regelungsbedürftigen Sachverhalte zutreffend
wiedergibt (vgl. BVerfGE 11, 245 <254>; 78, 214 <227>; 84, 348 <359>; 122, 210 <232>;
126, 268 <278>; 133, 377 <412 Rn. 86>; 145, 106 <145 f. Rn. 106>; 152, 274 <314 Rn.
101>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 73).


Typisierung bedeutet, bestimmte in wesentlichen Elementen gleich geartete Lebens-
sachverhalte normativ zusammenzufassen. Besonderheiten, die im Tatsächlichen
durchaus bekannt sind, können generalisierend vernachlässigt werden. Der Gesetzge-
ber darf sich grundsätzlich am Regelfall orientieren und ist nicht gehalten, allen Beson-
derheiten jeweils durch Sonderregelungen Rechnung zu tragen (vgl. BVerfGE 82, 159
<185 f.>; 122, 210 <232>; 126, 268 <279>; 133, 377 <412 Rn. 87>; 152, 274 <314 Rn.
102>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 74).
Begünstigungen oder Belastungen können in einer gewissen Bandbreite zum Zwecke
der Verwaltungsvereinfachung nach oben und unten pauschalierend bestimmt werden
(BVerfGE 111, 115 <137>; 152, 274 <314 Rn. 102>). Die gesetzlichen Verallgemeinerun-
gen müssen allerdings von einer möglichst breiten, alle betroffenen Gruppen und Rege-
lungsgegenstände einschließenden Beobachtung ausgehen (BVerfGE 122, 210 <232
f.>; 126, 268 <279>; 132, 39 <49 Rn. 29>; 133, 377 <412 Rn. 87>; 152, 274 <314 f. Rn.
102>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 74).
Insbesondere darf der Gesetzgeber keinen atypischen Fall als Leitbild wählen, sondern
muss realitätsgerecht den typischen Fall als Maßstab zugrunde legen (vgl. BVerfGE 116,
164 <182 f.>; 122, 210 <232 f.>; 126, 268 <279>; 132, 39 <49 Rn. 29>; 133, 377 <412
Rn. 87>; 137, 350 <375 Rn. 66>; 145, 106 <146 Rn. 107>; 152, 274 <315 Rn. 102>;
BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 74).


Die Vorteile der Typisierung müssen im rechten Verhältnis zu der mit ihr notwendig ver-
bundenen Ungleichheit der steuerlichen Belastung stehen (BVerfGE 110, 274 <292>;
117, 1 <31>; 120, 1 <30>; 123, 1 <19>; 133, 377 <413 Rn. 88>; 137, 350 <375 Rn. 66>;
145, 106 <146 f. Rn. 108>; 152, 274 <315 Rn. 103>). Typisierung setzt voraus, dass die
durch sie eintretenden Härten und Ungerechtigkeiten nur unter Schwierigkeiten ver-
meidbar wären, lediglich eine verhältnismäßig kleine Zahl von Personen betreffen und
das Ausmaß der Ungleichbehandlung gering ist (BVerfGE 63, 119 <128>; 84, 348 <360>;
126, 233 <263 f.>; 133, 377 <413 Rn. 88>; 145, 106 <146 f. Rn. 108>; 152, 274 <315 Rn.
103>; BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 28. Juni 2022 - 2 BvL 9/14 u.a. -, Rn. 74).


(b) Die Vorlage legt eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG nicht entsprechend den aufge-
zeigten Maßstäben dar. Das Gericht lässt insbesondere die gebotene Auseinanderset-
zung mit den Maßstäben zur Beurteilung des in § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG festgelegten
Rechnungszinsfußes vermissen, die das Bundesverfassungsgericht seiner Entscheidung
vom 28. November 1984 (BVerfGE 68, 287) zugrunde gelegt hat.
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Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschied, dass die damalige Anhe-
bung des Rechnungszinsfußes für Pensionsrückstellungen von 5,5 % auf 6 % mit dem
Grundgesetz vereinbar war. Unter dem Gesichtspunkt der unechten Rückwirkung ergä-
ben sich keine verfassungsrechtlichen Bedenken; wesentlich sei, dass sich der Zinsfuß in
einem der wirtschaftlichen Realität angemessenen Rahmen halte. Verfassungsrechtli-
che Bedenken ergäben sich auch nicht mit Rücksicht auf das aus Art. 3 Abs. 1 GG zu ent-
nehmende Gebot der Steuergerechtigkeit.


(aa) Keiner Erörterung bedarf die Entscheidung des Gesetzgebers in § 6a Abs. 3 Satz 3
EStG für einen Rechnungszinsfuß, der für alle Unternehmen gleich und gesetzlich „starr“
festgelegt ist.


Zwar macht das Vorlagegericht eine Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem
geltend, weil nicht die unternehmensindividuelle Rendite, sondern ein einheitlicher
Rechnungszins von § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG festgelegt wird. Insoweit sieht es die Rege-
lung jedoch dem Grunde nach nicht als gleichheitswidrig an. Diese Typisierung unab-
hängig von der individuellen Rendite sei hinnehmbar, wenn marktübliche Zinserträge
typisiert würden.


Soweit der gesetzliche Rechnungszinsfuß „starr“ und nicht „atmend“ sei, sich also nicht
automatisch wirtschaftlichen Gegebenheiten anpasse, äußert das Vorlagegericht zwar
Bedenken. Aber erst die Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit einer Norm kann
die Zulässigkeit eines Normenkontrollantrags gemäß Art. 100 GG begründen (vgl.
BVerfGE 1, 184 <188 f.>; 68, 337 <344>; 80, 54 <59>; 86, 52 <57>; 138, 64 <92 Rn. 82>).


(bb) Den Vorwurf der Willkür gegen § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG erhebt das Vorlagegericht
allein insoweit, als sich kein einleuchtender Grund (mehr) für den Rechnungszinsfuß
von 6 % finde. Es stützt sich unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts darauf, dass zentrale und unabdingbare Voraussetzung verfassungs-
konformer Typisierung deren Realitätsgerechtigkeit sei. Der Gesetzgeber sei verpflich-
tet, dort, wo statistische Daten vorhanden seien, die eine Identifikation typischer Fälle
beziehungsweise die Bildung von Durchschnittswerten erlaubten, diese zu berücksich-
tigen.


(?) Bereits den Bezugspunkt für eine realitätsgerechte Typisierung legt das Vorlagege-
richt nicht den Anforderungen entsprechend dar.


Es setzt sich allenfalls indirekt mit der Frage auseinander, welches Merkmal der Rech-
nungszinsfuß typisiert erfassen soll. Einerseits lässt sich dem Vorlagebeschluss die Vor-
stellung entnehmen, § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG antizipiere spätere Zinserträge. Denn er hält
insoweit fest, dass die – auf das erste Vergleichspaar bezogene – Ungleichbehandlung
umso schwerer wiege, „soweit die Vorschrift nicht nur sichere, quasi garantierte Zinser-
träge antizipiert, sondern unrealistisch hohe zukünftige Zinserträge zugrunde legt, die
nur durch besonders riskante Kapitalanlagen erzielbar sind“. Andererseits geht das Vor-
lagegericht wohl (auch) davon aus, dass die Regelung den „Zinsvorteil der späteren
Steuerzahlung“ erfassen solle, der darin liege, dass durch den zinsfreien Einsatz der
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rückgestellten Beträge im Vergleich zu einer alternativen Fremdkapitalaufnahme eine
tatsächliche Zinsersparnis entsteht.


Vor allem erschließt sich daraus nicht, warum der Rechnungszinsfuß spätere Zinserträ-
ge oder den Zinsvorteil durch spätere Steuerzahlung typisieren müsste. Da § 6a EStG ei-
ne zeitlich gestreckte steuerliche Geltendmachung der Aufwendungen zur Erfüllung von
Pensionszusagen bezweckt (vgl. BTDrucks 2/481, S. 78), justiert der kalkulatorische
Rechnungszinssatz den Steuerstundungseffekt aus der vorwegnehmenden Berücksich-
tigung künftiger Vermögensminderungen (vgl. Briese, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff,
Einkommensteuergesetz, § 6a Rn. D 83 <Feb. 2022>). Hieraus ergibt sich noch nicht, dass
dieser Steuerstundungseffekt die gleiche Höhe haben müsste wie der Zinsvorteil, der
durch die Steuerstundung entsteht.


Zwar erscheint es plausibel, dass ein Unternehmen eher Pensionszusagen tätigt, wenn
es durch die steuerliche Berücksichtigung von Pensionsrückstellungen Steuervorteile er-
langt. Ebenfalls mag es nachvollziehbar sein, dass die Höhe der Steuervorteile durch
Pensionsrückstellungen Einfluss darauf hat, ob ein Unternehmen Pensionszusagen tä-
tigt. Namentlich wird der Anreiz geringer sein, wenn für das Unternehmen günstigere
Alternativen zur Verfügung stehen, um seinen Kapitalbedarf zu decken. Aus diesen An-
nahmen folgt jedoch nicht, dass die Steuervorteile aus der Pensionsrückstellung eine
bestimmte Höhe haben müssten.


Dafür müsste sich etwa erkennen lassen, dass der Gesetzgeber bei der Festsetzung des
Rechnungszinsfußes auf 6 % diesen Steuervorteil als Anreiz zum Abschluss von Pensions-
zusagen erhalten wollte und dies den aktuellen Gesetzgeber zu einer Absenkung des
Rechnungszinsfußes verpflichten könnte. Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht
jedoch in seiner Entscheidung vom 28. November 1984 ausgeführt, dass die Anhebung
des Rechnungszinsfußes dem ursprünglich vom Gesetzgeber verfolgten Ziel, die be-
triebliche Altersversorgung zu stärken und zu erweitern, zwar zuwiderlaufe. Es liege
aber im Rahmen der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, ein ursprünglich verfolgtes
rechtspolitisches Ziel aus haushaltspolitischen Notwendigkeiten aufzugeben oder ein-
zuschränken (BVerfGE 68, 287 <309 f.>).


(β) Auch die weiteren Erwägungen der Entscheidung vom 28. November 1984 (BVerfGE
68, 287) können die Darlegung des maßgeblichen Bezugspunktes für eine realitätsge-
rechte Typisierung nicht ersetzen.


Der Erste Senat hatte in dieser Entscheidung nicht die Höhe des Rechnungszinsfußes an
sich, sondern seine Anhebung von 5,5 % auf 6 % zu beurteilen. Diese Anhebung, die mit
einer teilweisen Auflösung der bis zu diesem Zeitpunkt gebildeten steuerlich relevanten
Pensionsrückstellungen verbunden war, deren Effekt auf zwölf Jahre verteilt wurde, sah
der Senat als eine teilweise Entwertung der steuerrechtlichen Rechtsposition an (vgl.
BVerfGE 68, 287 <307>). Er maß sie daher in erster Linie an den verfassungsrechtlichen
Anforderungen für eine unechte Rückwirkung. Da der Bürger grundsätzlich nicht darauf
vertrauen könne, dass der Gesetzgeber Steuervergünstigungen und steuerliche Freiräu-
me aufrechterhalte, könne die durch diese Auflösung der Rückstellungen erfolgende


19/23







81


82


83


84


85


„Enttäuschung“ der Erwartungen in die Dauerhaftigkeit der Rechtslage gerechtfertigt
sein. Dies gelte jedenfalls, solange sich das Ausmaß der Anhebung des Rechnungszins-
fußes in einem Rahmen halte, der eine wirtschaftlich noch angemessene Bilanzierung
von Pensionsverpflichtungen zulasse (BVerfGE 68, 287 <307 f.>). Vergleichbar sei bereits
1960 der damalige Rechnungszinsfuß auf 5,5 % angehoben worden, weil der Gesetz-
geber davon ausgegangen sei, dass dies mindestens der Rendite entspreche, die das
Unternehmen auf längere Sicht mit dem durch die Pensionsrückstellungen gebunde-
nen Kapital erwirtschaften könne, und dass der erhöhte Zinsfuß an den durchschnittli-
chen Zinssatz für langfristige Fremdgelder heranreiche. Dies gelte auch vor dem Hinter-
grund, dass sich die erzielbare Rendite nur für jedes Unternehmen individuell ermitteln
lasse. Wesentlich sei lediglich, dass sich der für alle Unternehmen einheitliche Zinsfuß
in einem der wirtschaftlichen Realität angemessenen Rahmen halte (BVerfGE 68, 287
<308>).


Aus diesen auf Belastungen durch die Anhebung des Rechnungszinsfußes bezogenen
Erwägungen des Senats ließe sich zwar womöglich folgern, dass weitere Anhebungen
des Rechnungszinsfußes unter veränderten Marktbedingungen nicht ohne Weiteres auf
die gleiche Weise gerechtfertigt sein könnten. Es erschließt sich daraus aber nicht, dass
eine Absenkung des Rechnungszinsfußes und damit die Ermöglichung neuer Steuer-
stundungseffekte geboten wäre.


(?) Jedenfalls ohne weiteres ergibt sich dies auch nicht daraus, dass der Senat die an-
gegriffene Regelung auch am Gebot der Steuergerechtigkeit gemäß Art. 3 Abs. 1 GG ge-
messen und festgestellt hat, dass der § 6a EStG in der Fassung des 2. Haushaltsstruktur-
gesetzes der wirtschaftlichen Belastung der Unternehmen durch Pensionszusagen
ausreichend Rechnung trage, weil sich die Höhe des Rechnungszinsfußes in einem der
wirtschaftlichen Realität angemessenen Rahmen halte (BVerfGE 68, 287 <310>).


Dass an diesem Maßstab festgehalten werden könne, wird mit Blick auf die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts zu Jubiläumsrückstellungen (BVerfGE 123, 111) in
Zweifel gezogen (vgl. Briese, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, §
6a Rn. D 83 <Feb. 2022>). Das Vorlagegericht verknüpft diese Feststellung zu Art. 3 Abs.
1 GG mit der vorangehenden Erwägung des Senats, dass der Gesetzgeber von Verfas-
sungs wegen gehalten sein könne zu überprüfen, ob seine ursprüngliche Entscheidung
auch unter veränderten Umständen aufrechtzuerhalten sei (unter Berufung auf BVerfGE
68, 287 <309>). Es erläutert aber nicht, warum auch für das Gebot der Steuergerechtig-
keit die Überprüfungspflichten gelten sollen, die der Senat im Rahmen der unechten
Rückwirkung aufgestellt hat.


Das Vorlagegericht verweist insoweit darauf, dass § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG als Typisierung
von Zinssätzen eine Prognoseentscheidung sei, die verfassungswidrig werde, wenn die
Prognose nicht eintreffe. Es fehlt jedoch eine Begründung dafür, dass solche Prognosen
für das Gebot der Steuergerechtigkeit im vorliegenden Fall von Bedeutung sein sollen.


(2) Auch wenn man mit dem Vorlagegericht davon ausginge, dass der Rechnungszins-
fuß eine reale Marktgröße abbilden müsste, wäre die Vorlage nicht ausreichend be-
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gründet.


Im Ausgangspunkt nachvollziehbar beschränkt sich das Vorlagegericht nicht allein auf
den marktüblichen Zins als Vergleichsmaßstab. Hierauf hatte sich das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung von 1984 beschränkt (vgl. BVerfGE 68, 287
<308 f.>). Da seit dem Jahr 1999 mit dem Jahresabschlussdatenpool der Bundesbank
Kenndaten zur Unternehmensrendite zur Verfügung stehen, die hinsichtlich der Kenn-
zahl Jahresergebnis bis in das Jahr 1987 zurückreichen (vgl. Deutsche Bundesbank, Sta-
tistische Sonderveröffentlichung 5, Jahresabschlüsse westdeutscher Unternehmen 1971
bis 1996, 1999, S. 19 ff.), dürfte es nicht genügen, allein auf die Zinsentwicklung am Ka-
pitalmarkt abzustellen. Das Vorlagegericht stützt sich dementsprechend auch auf die
Auswertung dieses Datenpools in der Statistischen Sonderveröffentlichung 5, Hochge-
rechnete Angaben aus Jahresabschlüssen deutscher Unternehmen von 1997 bis 2013,
2015.


Seine Ausführungen zur durchschnittlichen Unternehmensrendite sind jedoch nicht aus
sich heraus verständlich. Das Vorlagegericht gibt an, es habe zur Ermittlung der durch-
schnittlichen Unternehmensrendite („Gesamtkapitalrendite“) das Verhältnis aus Jahres-
überschuss zu Bilanzsumme gebildet. Jahresüberschuss meint das Jahresergebnis nach
Steuern und Zinsaufwendungen. Das Vorlagegericht führt nichts dazu aus, ob alternati-
ve Methoden zur Ermittlung der durchschnittlichen Unternehmensrendite in Betracht kä-
men und warum die von ihm gewählte Methode zwingend oder jedenfalls sachgerech-
ter Weise zugrunde zu legen wäre. Hierzu hätte jedoch Anlass bestanden, denn obwohl
das Vorlagegericht explizit auf den Aufsatz von Weckerle, DB 2017, S. 1284 (1286 f.) Be-
zug nimmt, wählt es eine andere Berechnungsweise, als dieser vorschlägt, nämlich die
Bildung des Verhältnisses des Ergebnisses vor Zinsen bezogen auf das insgesamt einge-
setzte und auf der Aktivseite ausgewiesene Kapital. Nicht begründet hat das Vorlagege-
richt ferner, warum es das Ergebnis nach (und nicht vor) Steuern zugrunde gelegt hat
(für die Zugrundelegung des Ergebnisses vor Steuern ebenfalls Melan, DStR 2018, S.
1512 <1517>, und Schätzlein, FR 2020, S. 947 <948 f. m.w.N.>; letzterer ermittelt auf
diese Weise Unternehmensrenditen, die noch 2018 über 6 % lagen; offenlassend, ob das
Ergebnis vor oder nach Steuern zugrunde zu legen ist, Weckerle, DB 2017, S. 1284 <1287
Fn. 40>; vgl. auch Briese, in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, § 6a
Rn. D 83 <Feb. 2022>). Die Stellungnahme des Bevollmächtigten der Klägerin zu der Fra-
ge der Ermittlung der Unternehmensrendite kann dem Begründungsmangel des Ausset-
zungs- und Vorlagebeschlusses nicht abhelfen, da sie nichts darüber aussagen kann, von
welchen Umständen das Vorlagegericht selbst ausgegangen ist.


3. Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der zwischenzeitlich ergangenen Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, dass die Verzinsung von Steuer-
nachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig war, soweit der Zinsbe-
rechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich
0,5 % zugrunde gelegt worden ist (BVerfGE 158, 282).


Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts erklärte § 233a in Verbindung mit § 238
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Abs. 1 Satz 1 AO für mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, soweit der Zinsberechnung für Ver-
zinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 0,5 % für jeden Monat zu-
grunde gelegt wird. Die Anwendung der Vorschriften führe zu einer verfassungsrecht-
lich relevanten Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Steuerpflichtigen, die
dem Fiskus aufgrund einer Steuerfestsetzung einen bestimmten Steuerbetrag schulde-
ten. Steuerschuldner, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt werde,
würden gegenüber Steuerschuldnern, deren Steuer innerhalb der Karenzzeit festgesetzt
werde, ungleich behandelt (BVerfGE 158, 282 <324 f. Rn. 103>).


Das Vorlagegericht war zwar nicht gehalten, sich mit dieser Entscheidung auseinan-
derzusetzen, da keine generelle verfassungsprozessuale Verpflichtung eines vorlegen-
den Gerichts besteht, den Vorlagebeschluss im Hinblick auf erhebliche tatsächliche oder
rechtliche Entwicklungen, die sich erst nach der Vorlage ergeben, fortlaufend zu über-
wachen und gegebenenfalls zu aktualisieren (vgl. BVerfGE 135, 1 <11 f. Rn. 32>). Die
Entscheidung sagt aber für die hier verfahrensgegenständliche Frage nichts aus (vgl.
Briese, in: Kirchhof/ Söhn/Mellinghoff, Einkommensteuergesetz, § 6a Rn. D 83 <Feb.
2022>). Im Übrigen geht auch das Vorlagegericht selbst davon aus, dass der Maßstab zur
Vereinbarkeit des starren Zinssatzes von 6 % bei Aussetzungszinsen mit dem Grundge-
setz im Streitfall nicht anwendbar ist.


Diese Entscheidung ist unanfechtbar.


Kessal-Wulf Wallrabenstein Offenloch
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Unzulässige Richtervorlage zur steuerlichen Bewertung von
Pensionsrückstellungen mit einem starren Rechnungszinsfuß von
6 %


Pressemitteilung Nr. 75/2023 vom 25. August 2023


Beschluss vom 28. Juli 2023
2 BvL 22/17


Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts eine Vorlage
des Finanzgerichts Köln für unzulässig erklärt. Das Vorlageverfahren betrifft die Frage, ob der im
Einkommensteuergesetz (EStG) vorgesehene Ansatz eines Rechnungszinsfußes von 6 % zur Ermittlung der
Pensionsrückstellung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) vereinbar ist.


Die Vorlage ist unzulässig, weil sie nicht den Anforderungen an die Darlegung eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG
genügt.


Sachverhalt:


Durch die Bildung von Pensionsrückstellungen wird den Verpflichtungen eines Unternehmens aus der Erteilung von
Pensionszusagen an Arbeitnehmer in der Steuerbilanz Rechnung getragen. Für die Höhe der in einem jeweiligen
Veranlagungszeitraum abzugsfähigen Pensionsrückstellung ist der zugrunde gelegte Rechnungszinsfuß, der für den
Effekt der Abzinsung maßgeblich ist, von wesentlicher Bedeutung. Je höher dieser ist, desto niedriger ist die
steuerrechtlich zulässige Pensionsrückstellung. Nach § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG ist zur Ermittlung der Pensionsrückstellung
unter anderem ein starrer Rechnungszinsfuß von 6 % anzuwenden. Die steuerrechtliche Vorschrift unterscheidet sich
von den Vorgaben für die Handelsbilanz, deren Bewertungsvorschrift in § 253 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) keinen
starren, sondern einen dynamischen, „atmenden“ Rechnungszinsfuß vorsieht. Dieser betrug im hier gegenständlichen
Streitjahr (2015) 3,89 %.


Mit Beschluss vom 12. Oktober 2017 hat das Finanzgericht Köln die zugrundeliegende Finanzstreitsache ausgesetzt und
dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG in der im Streitjahr 2015 geltenden
Fassung mit der Verfassung vereinbar ist. Es hält die Vorschrift insoweit für verfassungswidrig, als darin ein
Rechnungszinsfuß von 6 % angeordnet wird. Dies sei mit dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG
unvereinbar.


Wesentliche Erwägungen der Kammer:


Die Vorlage ist unzulässig. Sie genügt nicht den Anforderungen an die Darlegung eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 GG.


Der Vorlagebeschluss sieht Art. 3 Abs. 1 GG unter zwei Gesichtspunkten verletzt. Zum einen führe § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG
zu einer Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem, da Pensionsrückstellungen ungleich behandelt würden
gegenüber anderweitigem Aufwand, soweit dieser entsprechend der tatsächlichen wirtschaftlichen Verursachung voll
abzugsfähig sei. Damit komme es zu einer Ungleichbehandlung im Hinblick auf das im gesamten übrigen
Bilanzsteuerrecht geltende Realisationsprinzip. Unternehmen, die Pensionsrückstellungen bildeten, seien mit „alle[n]
übrigen Unternehmen, die sich an das Realisationsprinzip halten müssen“, vergleichbar (1.). Zum anderen macht das
Vorlagegericht eine Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem geltend. Steuerpflichtige würden unabhängig von der
individuellen Rendite beziehungsweise den Verschuldungskonditionen gleichbehandelt, da „der Zinsvorteil der späteren
Steuerzahlung einheitlich mit 6 % typisiert“ werde. Dies wäre hinnehmbar, wenn marktübliche Zinserträge typisiert
würden, jedoch umso bedenklicher, je weiter sich die Typisierung von marktüblichen Zinssätzen entferne (2.).


1. Hinsichtlich des ersten Vergleichspaares ist ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG nicht hinreichend dargetan. Es
erschließt sich jedenfalls nicht ohne Weiteres, warum Unternehmen, die Pensionsrückstellungen bilden, mit all jenen
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Unternehmen vergleichbar sein sollen, „die sich an das Realisationsprinzip halten müssen“.


In steuerlicher Hinsicht wird durch Rückstellungen der (später) gewinnmindernde Aufwand zeitlich vor dem
tatsächlichen Zahlungsmittelabfluss geltend gemacht. In der Handelsbilanz vorgenommene Rückstellungen begründen
keine zwingenden Vorgaben für die Steuerbilanz. Der Gesetzgeber hat mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom
25. Mai 2009 die Verknüpfung von Handels- und Steuerbilanz gelockert. In der Gesetzesbegründung hieß es, es sei zu
überprüfen, ob der handelsrechtliche Jahresabschluss seine bisherige Funktion, aufgrund des
Maßgeblichkeitsgrundsatzes die steuerliche Leistungsfähigkeit des bilanzierenden Kaufmanns abzubilden, weiterhin
erfüllen könne. Mit Beschluss vom 12. Mai 2009 hielt der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts Normen, die die
Bildung von Rückstellungen zur Jubiläumszuwendung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht begrenzten, für mit dem
Grundgesetz vereinbar (BVerfGE 123, 111).


Mit diesen steuerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Maßgaben setzt sich der Vorlagebeschluss nicht im Hinblick auf
das oben genannte Vergleichspaar auseinander. Das Vorlagegericht verkennt die Maßgaben der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts. Ob eine Rückstellung steuerrechtlich beachtlich ist, ist eine Entscheidung über das Wann der
Besteuerung. Indem der Gesetzgeber hierbei auf den Barwert abstellt und für seine Berechnung einen bestimmten
Rechnungszinsfuß vorgibt, beschränkt er die zeitlich vorgelagerte Berücksichtigung des späteren gewinnmindernden
Aufwands und bestimmt damit, wann welcher Teil dieses Aufwands geltend gemacht werden kann. Es erschließt sich vor
dem Hintergrund dieser Entscheidung auch nicht die Annahme des Vorlagegerichts, dass es „zu einer
Ungleichbehandlung im Hinblick auf das im gesamten übrigen Bilanzsteuerrecht geltende Realisationsprinzip“ komme.
Das Bundesverfassungsgericht misst dem Grundsatz der Maßgeblichkeit allenfalls eingeschränkt verfassungsrechtliche
Bedeutung bei und sieht gute Gründe zu bezweifeln, dass eine aktuelle bilanzielle Gewinnminderung mit der aktuellen
finanziellen Leistungsfähigkeit einhergeht.


2. Nicht hinreichend begründet ist die Vorlage auch hinsichtlich des zweiten Vergleichspaares, für das das Vorlagegericht
eine nicht gerechtfertigte Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem erkennt.


a) Das Vorlagegericht legt einen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG nicht hinreichend dar.


Das Bundesverfassungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung hinsichtlich des allgemeinen Gleichheitssatzes davon
aus, dass sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen im Sinne eines stufenlosen
Prüfungsmaßstabs unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber ergeben, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer
strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Im Bereich des Steuerrechts besteht ein – gegenüber
einer reinen Willkürprüfung – strengerer Prüfungsmaßstab hinsichtlich der belastungsgleichen Ausgestaltung der
Steuer. Jedoch erkennt das Bundesverfassungsgericht hierbei einen Typisierungsspielraum des Gesetzgebers an, der
seinerseits durch das Gebot der Verhältnismäßigkeit begrenzt wird.


Die Vorlage legt eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG nicht entsprechend den aufgezeigten Maßstäben dar. Das Gericht
lässt insbesondere die gebotene Auseinandersetzung mit den Maßstäben zur Beurteilung des in § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG
festgelegten Rechnungszinsfußes vermissen, die das Bundesverfassungsgericht seiner Entscheidung vom 28. November
1984 (BVerfGE 68, 287) zugrunde gelegt hat. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschied, dass die
damalige Anhebung des Rechnungszinsfußes für Pensionsrückstellungen von 5,5 % auf 6 % mit dem Grundgesetz
vereinbar war. Unter dem Gesichtspunkt der unechten Rückwirkung ergäben sich keine verfassungsrechtlichen
Bedenken; wesentlich sei, dass sich der Zinsfuß in einem der wirtschaftlichen Realität angemessenen Rahmen halte.


Den Vorwurf der Willkür gegen § 6a Abs. 3 Satz 3 EStG erhebt das Vorlagegericht allein insoweit, als sich kein
einleuchtender Grund (mehr) für den Rechnungszinsfuß von 6 % finde. Bereits den Bezugspunkt für eine
realitätsgerechte Typisierung legt es jedoch nicht den Anforderungen entsprechend dar. Es erschließt sich aus der
Vorlageentscheidung nicht, warum der Rechnungszinsfuß spätere Zinserträge oder den Zinsvorteil durch spätere
Steuerzahlung typisieren müsste. Da § 6a EStG eine zeitlich gestreckte steuerliche Geltendmachung der Aufwendungen
zur Erfüllung von Pensionszusagen bezweckt, justiert der kalkulatorische Rechnungszinssatz den Steuerstundungseffekt
aus der vorwegnehmenden Berücksichtigung künftiger Vermögensminderungen. Hieraus ergibt sich noch nicht, dass
dieser Steuerstundungseffekt die gleiche Höhe haben müsste wie der Zinsvorteil, der durch die Steuerstundung entsteht.
Auch die weiteren Erwägungen der Entscheidung vom 28. November 1984 (BVerfGE 68, 287) können die Darlegung des
maßgeblichen Bezugspunktes für eine realitätsgerechte Typisierung nicht ersetzen. Aus diesen erschließt sich nicht, dass
eine Absenkung des Rechnungszinsfußes und damit die Ermöglichung neuer Steuerstundungseffekte geboten wäre.


b) Auch wenn man mit dem Vorlagegericht davon ausginge, dass der Rechnungszinsfuß eine reale Marktgröße abbilden
müsste, wäre die Vorlage nicht ausreichend begründet. Im Ausgangspunkt nachvollziehbar beschränkt sich das
Vorlagegericht nicht allein auf den marktüblichen Zins als Vergleichsmaßstab. Seine Ausführungen zur
durchschnittlichen Unternehmensrendite sind jedoch nicht aus sich heraus verständlich. Das Vorlagegericht führt nichts
dazu aus, ob alternative Methoden zur Ermittlung der durchschnittlichen Unternehmensrendite in Betracht kämen und
warum die von ihm gewählte Methode zwingend oder jedenfalls sachgerechter Weise zugrunde zu legen wäre. Nicht
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begründet hat das Vorlagegericht ferner, warum es das Ergebnis nach (und nicht vor) Steuern zugrunde gelegt hat.


3. Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der zwischenzeitlich ergangenen Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 2021, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
verfassungswidrig war, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von
monatlich 0,5 % zugrunde gelegt worden ist (BVerfGE 158, 282). Die Entscheidung sagt für die hier
verfahrensgegenständliche Frage nichts aus.
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Beschluss vom 27. Juni 2023, VIII R 15/21
Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs bei Gesellschafterfremdfinanzierung einer im Ausland ansässigen
Kapitalgesellschaft


ECLI:DE:BFH:2023:B.270623.VIIIR15.21.0


BFH VIII. Senat


EStG § 20 Abs 1 Nr 7, EStG § 32d Abs 2 Nr 1 S 1 Buchst b S 2, EStG § 32d Abs 1, EStG § 32d Abs 2 Nr 1 S 1 Buchst b, GG
Art 3 Abs 1, EStG VZ 2011


vorgehend FG Düsseldorf, 18. Mai 2021, Az: 10 K 1362/18 E


Leitsätze


Zinsen aus Darlehen eines Steuerpflichtigen an eine ausländische Kapitalgesellschaft, an der er mittelbar zu mindestens
10 % beteiligt ist, sind gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in der bis
zur Änderung durch das Jahressteuergesetz 2020 geltenden Fassung aus dem Anwendungsbereich des gesonderten
Tarifs für Kapitaleinkünfte nach § 32d Abs. 1 EStG ausgeschlossen.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 18.05.2021 - 10 K 1362/18 E wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Streitig ist, ob Zinsen aus einem Darlehen des Klägers und Revisionsklägers (Kläger) an eine ausländische
Kapitalgesellschaft, an der er im Jahr 2011 (Streitjahr) mittelbar zu mehr als 10 % beteiligt war, dem gesonderten
Steuersatz des § 32d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (EStG) oder dem
regulären Steuersatz des § 32a Abs. 1 EStG unterliegen.


1


Die Kläger sind Ehegatten und werden für das Streitjahr zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Der Kläger war
Alleingesellschafter der A-BV, die ihrerseits als Alleingesellschafterin an der B-BV beteiligt war. Die A-BV und die B-
BV sind Kapitalgesellschaften niederländischen Rechts, die im Inland weder Sitz noch Geschäftsleitung haben. Der
Kläger war bei der B-BV als Geschäftsführer angestellt. Aus der Gewährung mehrerer Darlehen an die B-BV flossen
ihm im Streitjahr Zinsen in Höhe von insgesamt 410.000 € zu.


2


In ihrer Einkommensteuererklärung erklärten die Kläger diese Zinsen als Einnahmen bei den Einkünften aus
Kapitalvermögen des Klägers, die unter den gesonderten Tarif gemäß § 32d Abs. 1 EStG fallen und nicht dem
inländischen Steuerabzug unterlegen haben. Mit Einkommensteuerbescheid vom 04.04.2014 veranlagte der
Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Kläger erklärungsgemäß.


3


Am 28.12.2016 erließ das FA einen nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung geänderten Einkommensteuerbescheid,
mit dem es die Darlehenszinsen unter Hinweis auf § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG nunmehr als der
tariflichen Einkommensteuer unterliegende Kapitalerträge erfasste. Den gegen den Änderungsbescheid eingelegten
Einspruch der Kläger wies das FA mit Einspruchsentscheidung vom 16.04.2018 als unbegründet zurück. Die
hiergegen erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) Düsseldorf mit Urteil vom 18.05.2021 - 10 K 1362/18 E aus
in Entscheidungen der Finanzgerichte 2021, 1477 mitgeteilten Gründen ab.


4
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Entscheidungsgründe


II.


Mit der Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts.5


Sie machen geltend, das FG habe § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG unzutreffend ausgelegt. Die Vorschrift sei
im Wege teleologischer Reduktion auf Inlandssachverhalte einzugrenzen. Der Gesetzgeber habe mit der Schaffung
der Norm das Ziel verfolgt, Gestaltungen zu verhindern, bei denen aufgrund einer Steuersatzspreizung betriebliche
Gewinne zum Beispiel in Form von Darlehenszinsen abgesaugt und so die Steuerbelastung auf den gesonderten
Tarif reduziert werde. Diese Gefahr bestehe im Falle der Darlehensgewährung an eine ausländische
Kapitalgesellschaft nicht, da auf inländischer Seite nur ein Kapitalertrag in Gestalt der Zinseinnahmen vorliege,
denen keine steuermindernden Betriebsausgaben bei der Kapitalgesellschaft gegenüberstünden. Die Auslegung des
§ 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG durch das FG verstoße zudem gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG),
da der Kläger gegenüber einem Anleger, der ein Darlehen an eine inländische natürliche Person gewähre, der kein
Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug zustehe, oder gegenüber einem Anleger, der ein Darlehen an eine
ausländische natürliche Person gewähre, schlechter gestellt werde.


6


Die Kläger beantragen,
das angefochtene Urteil des FG Düsseldorf vom 18.05.2021 - 10 K 1362/18 E aufzuheben und den
Einkommensteuerbescheid vom 28.12.2016 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 16.04.2018 mit der
Maßgabe abzuändern, dass die dem Regelsteuersatz unterliegenden Kapitaleinkünfte um … € gemindert und diese
mit dem besonderen Steuersatz des § 32d Abs. 1 EStG in Höhe von 25 % besteuert werden.


7


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


8


Die Entscheidung ergeht gemäß § 126a der Finanzgerichtsordnung (FGO) durch Beschluss. Der Senat hält
einstimmig die Revision für unbegründet und eine mündliche Verhandlung nicht für erforderlich. Die Beteiligten
sind davon unterrichtet worden und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme.


9


Das FG hat zutreffend entschieden, dass die von dem Kläger erzielten Kapitalerträge der tariflichen
Einkommensteuer nach § 32a EStG unterliegen, weil die Anwendung des gesonderten Tarifs für Einkünfte aus
Kapitalvermögen nach § 32d Abs. 1 EStG für sie gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG ausgeschlossen ist.


10


1. Gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 1 EStG gilt der gesonderte Steuertarif für Einkünfte aus
Kapitalvermögen nach § 32d Abs. 1 EStG unter anderem nicht, wenn Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7
EStG von einer Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner gezahlt werden, der zu mindestens 10 % an der
Gesellschaft beteiligt ist. Dies gilt nach § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 2 EStG auch, wenn der Gläubiger der
Kapitalerträge eine dem Anteilseigner nahestehende Person ist.


11


2. Ausgehend hiervon ist das FG zu Recht davon ausgegangen, dass die streitigen Kapitalerträge des Klägers aus
dem Anwendungsbereich des gesonderten Steuertarifs nach § 32d Abs. 1 EStG ausgenommen sind.


12


a) Dies folgt zwar nicht bereits aus § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 1 EStG, weil die Voraussetzungen dieser
Vorschrift aufgrund der lediglich mittelbaren Beteiligung des Klägers an der B-BV im Streitjahr nicht erfüllt sind. Im
Rahmen des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 1 EStG besteht keine Veranlassung für eine Gleichstellung
unmittelbarer und mittelbarer Anteilseigner (Urteile des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 20.10.2016 - VIII R 27/15,
BFHE 256, 248, BStBl II 2017, 441 und vom 09.07.2019 - X R 9/17, BFHE 265, 354, BStBl II 2021, 418). Im Streitfall
sind jedoch, wie das FG zutreffend entschieden hat, die Voraussetzungen der Ausnahmeregelung des § 32d Abs. 2
Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 2 EStG erfüllt. Denn der Kläger ist als eine der Anteilseignerin A-BV nahestehende
Person im Sinne der Vorschrift anzusehen. Bei dem Begriff der nahestehenden Person in § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1
Buchst. b Satz 2 EStG handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der normspezifisch für Zwecke des
§ 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG auszulegen ist (vgl. BFH-Urteile vom 29.04.2014 - VIII R 9/13, BFHE 245, 343, BStBl II 2014,
986 und vom 14.05.2014 - VIII R 31/11, BFHE 245, 531, BStBl II 2014, 995). Ein Näheverhältnis des Gläubigers der
Kapitalerträge zu einer Anteilseigner-Kapitalgesellschaft, die zu mindestens 10 % an der Schuldner-
Kapitalgesellschaft beteiligt ist, liegt danach vor, wenn der Gläubiger aufgrund seiner Beteiligung über die
Mehrheit der Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Anteilseigner-Kapitalgesellschaft verfügt. Er
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beherrscht dadurch die Einflussmöglichkeiten, die auf der Ebene der Anteilseigner-Kapitalgesellschaft aufgrund
deren zumindest 10%iger Beteiligung an der Schuldner-Kapitalgesellschaft bestehen (BFH-Urteile vom 20.10.2016 -
VIII R 27/15, BFHE 256, 248, BStBl II 2017, 441 und vom 09.07.2019 - X R 9/17, BFHE 265, 354, BStBl II 2021, 418;
vgl. auch Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19.05.2022, BStBl I 2022, 742, Rz 137). Ein solcher
Fall liegt hier vor. Der Kläger war im Streitjahr Alleingesellschafter der A-BV. Die A-BV war ihrerseits
Alleingesellschafterin der B-BV, der der Kläger Darlehen gewährt hatte. Als Gläubiger der Kapitalerträge im Sinne
des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG beherrschte er damit die Einflussmöglichkeiten, die auf der Ebene der A-BV als
Anteilseigner-Kapitalgesellschaft aufgrund deren 100%iger Beteiligung an der B-BV als Schuldner-
Kapitalgesellschaft gegeben waren.


b) Der Umstand, dass die B-BV als darlehensnehmende Schuldner-Kapitalgesellschaft weder über Sitz noch über
Geschäftsleitung im Inland verfügte, steht der Anwendung des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG nach seinem
Wortlaut nicht entgegen. Das Tatbestandsmerkmal "Kapitalgesellschaft" lässt nicht auf ein rein nationales
Verständnis der Norm schließen. Vielmehr dient die Verwendung des Begriffs der Kapitalgesellschaft sowie die
Bezugnahme unter anderem auf Kapitalerträge im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 7 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG allein
dazu, den Anwendungsbereich der Norm auf Gesellschafterdarlehen und vergleichbare Darlehen nahestehender
Personen einzugrenzen. Auch auf der Grundlage des erforderlichen Rechtstypenvergleichs steht die B-BV als
Kapitalgesellschaft niederländischen Rechts im Rahmen der Anwendung des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b
EStG einer deutschen Kapitalgesellschaft gleich (vgl. BFH-Urteile vom 22.08.2006 - I R 6/06, BFHE 215, 103, BStBl II
2007, 163, unter II.1. und vom 26.10.2021 - IX R 13/20, BFHE 275, 28, BStBl II 2022, 172, Rz 17).


14


c) Etwas anderes ergibt sich auch nicht, soweit der Kläger mit Schriftsatz vom 23.06.2023 ergänzend darauf
verweist, er hätte auch bei einem deutschen Kreditinstitut Kapital anlegen können, mit der Folge, dass die daraus
resultierenden Zinsen mangels eines Ausschlusses gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG dem gesonderten Tarif
unterlegen hätten. Die vom Kläger gewählte Verwendung seiner finanziellen Mittel für ein Darlehen an die B-BV
erfüllt den Tatbestand des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG. Der Kläger übersieht, dass die Besteuerung nur
an verwirklichte Sachverhalte anknüpft und rein hypothetische, zwar realisierbare, aber tatsächlich nicht
umgesetzte Sachverhalte und Gestaltungen für die Besteuerungsfolgen aus dem tatsächlich verwirklichten
Sachverhalt keine Bedeutung haben (vgl. hierzu BFH-Urteil vom 07.07.1998 - VIII R 57/96, BFH/NV 1999, 594, unter
II.1.b, m.w.N.).


15


3. Entgegen der Auffassung der Kläger ist § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG nicht in der Weise einschränkend
auszulegen, dass der Ausschluss aus dem gesonderten Tarif des § 32d Abs. 1 EStG nur für die Fälle gelten soll, in
denen die den Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen zu inländischen Betriebsausgaben bei der
Schuldner-Kapitalgesellschaft führen.


16


a) Der Wortlaut des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG sieht eine solche Beschränkung des
Anwendungsbereichs der Vorschrift nach der im Streitjahr geltenden Rechtslage nicht vor. Ebenso wenig ergeben
sich aus der historischen und der systematischen Auslegung Anhaltspunkte dafür, dass die ihrem Wortlaut nach
erfüllte Vorschrift im Streitfall nicht zur Anwendung zu bringen wäre. Denn während der Gesetzgeber mit dem
Jahressteuergesetz (JStG) 2010 vom 08.12.2010 (BGBl I 2010, 1768) die Vorschrift des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1
Buchst. a EStG dahingehend ergänzt hat, dass die Ausnahme von dem gesonderten Tarif des § 32d Abs. 1 EStG erst
dann Anwendung finden soll, wenn die Kapitalerträge zusätzlich auf Ebene des Schuldners zu Betriebsausgaben
oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften führen, die der inländischen Besteuerung unterliegen, und
§ 20 Abs. 9 Satz 1 Halbsatz 2 EStG keine Anwendung findet, hat er die Notwendigkeit einer derartigen
Einschränkung für Fälle der Gesellschafterfremdfinanzierung im Sinne des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b Satz 1
und 2 EStG nicht gesehen und eine entsprechende Änderung erst mit dem JStG 2020 vom 21.12.2020 (BGBl I 2020,
3096) vorgenommen (BRDrucks 503/20, S. 87). Der Ausschlusstatbestand des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b
EStG galt im Streitjahr vielmehr noch in seiner Ursprungsfassung, die ‑‑anders als die geänderte Fassung des
Buchst. a‑‑ gerade keine Einschränkung dahingehend enthält, dass der Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs nur
solche Kapitalerträge aus Gesellschafterforderungen gegenüber der Schuldner-Kapitalgesellschaft erfassen soll, die
auf Seiten der Gesellschaft zu entsprechenden inländischen Betriebsausgaben führen (vgl. BFH-Urteil vom
30.11.2022 - VIII R 27/19, BFHE 278, 570, BStBl II 2023, 330, Rz 28). Der Umstand, dass lediglich § 32d Abs. 2 Nr. 1
Satz 1 Buchst. a, nicht aber § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG geändert wurde, schließt, wie das FG zu Recht
annimmt, sowohl in historischer als auch in systematischer Hinsicht eine Auslegung der Vorschrift in dem von den
Klägern begehrten Sinne aus.
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b) Etwas anderes ergibt sich für die im Streitjahr geltende Rechtslage nicht daraus, dass § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 118
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Buchst. b EStG durch das JStG 2020 den gleichen Zusatz wie Buchst. a erhalten hat, denn die Gesetzesänderung
entfaltet keine Rückwirkung. Vielmehr ist § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG i.d.F. des JStG 2020 (EStG n.F.) auf
Kapitalerträge aus Darlehen an die Kapitalgesellschaft, deren rechtliche Grundlage ‑‑wie hier‑‑ vor dem 01.01.2021
begründet wurde, erst ab dem Veranlagungszeitraum 2024 anzuwenden (§ 52 Abs. 33b Satz 2 EStG n.F.). Entgegen
der Auffassung der Kläger kommt der Neuregelung keine rein deklaratorische Wirkung in dem Sinne zu, dass es
schon immer der gesetzgeberischen Regelungsintention entsprach, im Ausland ansässige Schuldner-
Kapitalgesellschaften vom Anwendungsbereich des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG auszuschließen. Mit der
Einschränkung des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG durch das JStG 2020 verfolgte der Gesetzgeber das Ziel,
in der Praxis bekannt gewordenen Gestaltungen zu begegnen, bei denen die Vorschrift dazu genutzt wurde,
künstlich erzeugte Verluste im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG aus der Veräußerung von
Darlehensforderungen eines Gesellschafters gegenüber seiner Kapitalgesellschaft in voller Höhe mit tariflich zu
besteuernden Einkünften zu verrechnen. Den Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs hielt der Gesetzgeber insoweit
nicht für gerechtfertigt, als den Verlusten korrespondierende positive Kapitalerträge zugrunde liegen, die nicht
unter die Ausnahmeregelung des § 32d Abs. 2 EStG fallen, sondern dem günstigeren Abgeltungsteuertarif
unterliegen (BRDrucks 503/20, S. 87 f.; BTDrucks 19/22850, S. 84). Dieser Begründung lassen sich keine
Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Gesetzgeber Gesellschafterdarlehen an ausländische Schuldner-
Kapitalgesellschaften schon immer aus dem Anwendungsbereich des § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG
ausschließen wollte.


c) § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG ist auch nicht im Wege teleologischer Auslegung in dem von den Klägern
begehrten Sinne einschränkend auszulegen.


19


aa) Eine teleologische Reduktion zielt darauf, den Geltungsbereich einer Norm mit Rücksicht auf ihren
Gesetzeszweck gegenüber dem zu weit gefassten Wortlaut einzuschränken. Sie ist nicht bereits dann gerechtfertigt,
wenn die vom Gesetzgeber getroffene Entscheidung rechtspolitisch fehlerhaft erscheint. Ihre Aufgabe ist es daher
nicht, das Gesetz zu verbessern, obwohl es sich ‑‑gemessen an seinem Zweck‑‑ noch nicht als planwidrig
unvollständig oder zu weitgehend erweist. Vielmehr muss die auf den Wortlaut abstellende Auslegung zu einem
sinnwidrigen Ergebnis führen (vgl. BFH-Urteil vom 14.05.2019 - VIII R 20/16, BFHE 264, 459, BStBl II 2019, 586,
m.w.N.).
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bb) Im Streitfall führt eine wortgetreue Auslegung der Vorschrift indes nicht zu einem sinnwidrigen Ergebnis, das
vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt sein kann, vielmehr entspricht diese gerade den vom Gesetzgeber
beabsichtigten Zielen (so auch die ganz herrschende Meinung im Schrifttum, vgl. z.B. Brandis/Heuermann/Werth,
§ 32d EStG Rz 76; Schmidt/Levedag, EStG, 42. Aufl., § 32d Rz 10; Kühner/Gabert-Pipersberg in
Herrmann/Heuer/Raupach, § 32d EStG Rz 35; BeckOK EStG/Schmidt, 15. Ed. [01.03.2023], EStG § 32d Rz 150;
anderer Ansicht Oellerich in Bordewin/Brandt/Bode, § 32d EStG Rz 63). Denn das mit der Einführung eines
abgeltenden Steuersatzes für Kapitalerträge vom Gesetzgeber verfolgte Ziel bestand vornehmlich darin, die
Standortattraktivität des deutschen Finanzplatzes im internationalen Wettbewerb für private Anleger, die ihr Kapital
ohne größere Schwierigkeiten auch im Ausland anlegen könnten, durch eine leicht erkennbare
Belastungsminderung zu erhöhen (BTDrucks 16/4841, S. 1). Dieses wirtschaftspolitische Lenkungsziel des
Gesetzgebers würde jedoch verfehlt, wenn Kapitalerträge aus der Fremdfinanzierung von im Ausland ansässigen
Kapitalgesellschaften durch einen Anteilseigner oder eine diesem nahestehende Person nicht vom Ausschluss des
Abgeltungsteuertarifs nach § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG betroffen wären, weil dies zu einer
Privilegierung der Kapitalanlage im Ausland führen würde. Die Standortattraktivität der Bundesrepublik
Deutschland im internationalen Wettbewerb für private Anleger, die ihr Kapital auch im Ausland anlegen könnten,
würde nicht gesteigert, sondern entgegen dem Gesetzeszweck gemindert, da keine Anreize zur Rückführung von
Auslandsvermögen bestünden.
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4. Entgegen der Auffassung der Kläger bestehen auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick auf Art. 3
Abs. 1 GG (vgl. grundlegend hierzu BFH-Urteil vom 29.04.2014 - VIII R 23/13, BFHE 245, 352, BStBl II 2014, 884).
Die vom Senat und dem FG für zutreffend gehaltene Auslegung von § 32d Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG führt
nicht zu einer verfassungsrechtlich relevanten Ungleichbehandlung des Klägers, weil Kapitalerträge im Sinne des
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG, die von einer inländischen Kapitalgesellschaft an einen unbeschränkt steuerpflichtigen
Anteilseigner oder an eine diesem nahestehende Person gezahlt werden, ebenfalls nach Maßgabe des § 32d Abs. 2
Nr. 1 Satz 1 Buchst. b EStG und damit unter denselben Voraussetzungen wie beim Kläger tariflich besteuert werden.
Soweit die Kläger eine Ungleichbehandlung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 GG darin sehen, dass die streitigen
Kapitalerträge anders behandelt werden als Kapitalerträge aus Darlehensforderungen gegenüber einer
"ausländischen natürlichen Person" oder einer "inländischen natürlichen Person, der kein Betriebsausgaben- oder
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Werbungskostenabzug" zusteht, fehlt es, wie das FG zu Recht ausführt, am Vorliegen wesentlich gleicher
Lebenssachverhalte. Beide Fallgestaltungen unterscheiden sich nämlich wesentlich dadurch, dass Darlehen, die ein
zu mindestens 10 % an einer Kapitalgesellschaft beteiligter Anteilseigner "seiner" Kapitalgesellschaft gewährt,
typischerweise der Finanzierung der Gesellschaft und nicht der renditeorientierten Kapitalanlage dienen, während
bei Darlehen an eine natürliche Person dieser Finanzierungszweck im Verhältnis zum Darlehensnehmer regelmäßig
in den Hintergrund tritt. Jedenfalls findet eine etwaige Ungleichbehandlung eines Gesellschafter-
Fremdkapitalgebers im Verhältnis zu einem durch den Abgeltungsteuersatz begünstigten Dritten, der eine
(ausländische) natürliche Person als Fremdkapitalgeber finanziert, ihre Rechtfertigung in dem Zweck des Gesetzes,
unerwünschten Gestaltungen entgegenzuwirken, bei denen Eigenkapital in die privilegiert besteuerte private
Anlageebene verlagert und durch Fremdkapital ersetzt wird, um vom Abgeltungsteuersatz zu profitieren (BTDrucks
16/4841, S. 60; vgl. auch BFH-Urteil vom 29.04.2014 - VIII R 23/13, BFHE 245, 352, BStBl II 2014, 884, Rz 19). Denn
das Ziel des Gesetzes, einen Beitrag zur Finanzierungsneutralität zu leisten, indem unternehmerische
Entscheidungen über die Finanzierungsstruktur eines Unternehmens steuerlich unverzerrt bleiben (vgl. BRDrucks
220/07, S. 97), kann in Fällen der Darlehensgewährung an eine natürliche Person, bei denen sich die Frage einer
Umschichtung von Eigen- in Fremdkapital von vornherein nicht stellt, nicht zum Tragen kommen.


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.23
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Urteil vom 03. Mai 2023, IX R 25/21
Haftung für Lohnsteuer - Zufluss von Arbeitslohn bei Wertguthaben


ECLI:DE:BFH:2023:U.030523.IXR25.21.0


BFH IX. Senat


EStG § 11 Abs 1 S 4, EStG § 24 Nr 1 Buchst a, EStG § 38 Abs 3 S 3, EStG § 38a Abs 1 S 3, EStG § 42d Abs 1 Nr 1, SGB 4 §
7f Abs 1 S 1 Nr 2, AO § 41 Abs 1 S 1, EStG VZ 2012 , BGB § 812, BGB §§ 812ff


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 17. Juni 2021, Az: 4 K 4206/18


Leitsätze


Arbeitslohn (hier: Entlassungsentschädigung) fließt dem Arbeitnehmer auch dann nicht zu, wenn die Vereinbarung über
die Zuführung zu einem Wertguthaben des Arbeitnehmers oder die vereinbarungsgemäße Übertragung des
Wertguthabens auf die DRV Bund sozialversicherungsrechtlich unwirksam sein sollten, soweit alle Beteiligten das
wirtschaftliche Ergebnis gleichwohl eintreten und bestehen lassen (Anschluss an BFH-Urteile vom 22.06.2018 - VI R
17/16, BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496 und vom 04.09.2019 - VI R 39/17, BFH/NV 2020, 85).


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 17.06.2021 - 4 K 4206/18
und die Einspruchsentscheidung vom 15.10.2018 aufgehoben.


Der Haftungsbescheid über Lohnsteuer und sonstige Lohnabzugsbeträge für die Zeit von September 2012 bis September
2014 vom 09.06.2017 wird dahin geändert, dass der Haftungsbetrag um 369.203,15 € niedriger festgesetzt wird.


Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) wehrt sich gegen ihre Inanspruchnahme als Haftungsschuldnerin für
Lohnsteuer und sonstige Lohnabzugsbeträge für den Zeitraum September 2012 bis Dezember 2012.


1


Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen mit dem Ziel des Personalabbaus schloss die Klägerin mit ihrem
Betriebsrat am 19.04.2012 mehrere aufeinander aufbauende Rahmenvereinbarungen ab (Interessenausgleich,
Sozialplan, Betriebsvereinbarung Sozialauswahl und Betriebsvereinbarung Erhöhte Entgelte). Mitarbeitern im
Außendienst, die aus dem Unternehmen ausscheiden, wurden "Freiwilligen-Abfindungen" nach Maßgabe der
Regelungen des Sozialplans und der Betriebsvereinbarung "Erhöhte Entgelte" angeboten.


2


Im Sozialplan ist unter anderem bestimmt, dass der Abfindungsanspruch mit dem Zugang der Kündigung oder mit
dem Abschluss eines Aufhebungsvertrags entsteht und mit der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses
fällig wird. Nach § 11 des Sozialplans konnte der Mitarbeiter seine Abfindung in das Langzeitkonto einbringen. Für
diesen Fall bestimmt der Sozialplan, dass die Abfindung in Arbeitsentgeltguthaben und
Arbeitgebersozialversicherungsguthaben gesplittet wird.


3


Mit Betriebsvereinbarung vom 10.12.2010 (Demografiefonds) hatte die Klägerin ihren Mitarbeitern erstmals die
Möglichkeit der Bildung von Langzeitkonten eingeräumt und die Ansparmöglichkeiten mit weiterer
Betriebsvereinbarung vom 13.04.2011 erweitert (z.B. Entgeltumwandlung von Urlaubs- und Brückentagen,
Ansparung durch Einbringen von Arbeitsstunden). Die Klägerin verpflichtete sich, die angesparten Geldbeträge in
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einer aufgeschobenen Rentenversicherung (Gruppenversicherung) mit stufenweisem Aufbau der
Versicherungsleistung gegen laufende Beiträge in variabler Höhe bei der X-Versicherungs AG anzulegen. Nach § 5
der Vereinbarung vom 13.04.2011 konnten die Mitarbeiter die Langzeitkonten nur dazu nutzen, um eine
vollständige oder teilweise Freistellung unter Fortzahlung der Vergütung vor der Inanspruchnahme von gesetzlicher
Altersrente zu ermöglichen. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Störfall) sollte das Guthaben grundsätzlich in
einem Betrag ausgezahlt oder ohne Abzug von Lohnsteuer unter den Voraussetzungen von § 7f des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch (SGB IV) (Wechsel des Arbeitgebers) auf den neuen Arbeitgeber oder die Deutsche
Rentenversicherung Bund (DRV Bund) übertragen werden.


Dem Rechtsstreit liegen vier Einzelfälle zugrunde. Die Arbeitsverhältnisse der betroffenen Mitarbeiter endeten
sämtlich (teils nach Ablauf der Kündigungsfrist, teils nach Aufhebungsverträgen) im Jahr 2012. Alle vier Mitarbeiter
beantragten vor Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse, die Abfindungszahlung ihrem Langzeitguthaben zuzuführen.
Sie beantragten ferner, das Langzeitguthaben nach Beendigung ihrer Beschäftigung auf die DRV Bund zu
übertragen.


5


Zwei ausscheidende Mitarbeiter machten von der Möglichkeit Gebrauch, den Abfindungsanspruch aufzuteilen und
ließen sich einen Teil der Abfindung auszahlen. Die DRV Bund bestätigte die Übertragung der Langzeitguthaben
jeweils im Jahr 2013.


6


Die Klägerin unterwarf die dem Langzeitkonto gutgebrachten Abfindungsanteile bei Fälligkeit nicht der Lohnsteuer.
Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Teilbeträge:


AB    300.000,00 €


AC    235.819,98 €


AD    143.235,15 €


AE    200.000,00 €


Summe      879.055,13 €


7


Nach den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) wurden die dem Langzeitkonto gutzubringenden Beträge bei
Fälligkeit nicht an die X-Versicherungs AG, sondern zusammen mit dem bisherigen Langzeitkonto mit zeitlicher
Verzögerung erst auf Anforderung von der Klägerin direkt an die DRV Bund gezahlt. Die DRV Bund bestätigte den
ausgeschiedenen Arbeitnehmern die Übernahme der Langzeitguthaben (jeweils im Jahr 2013) und wies darauf hin,
dass der Antrag auf Auszahlung des Wertguthabens für eine Freistellungsphase spätestens einen Monat vor deren
Beginn gestellt werden müsse.


8


Nach einer bei der Klägerin durchgeführten Lohnsteuer-Außenprüfung vertrat der Prüfer die Auffassung, die an die
DRV Bund gezahlten Abfindungsbeträge seien zu Unrecht nicht dem Lohnsteuerabzug unterworfen worden. Sie
hätten nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse nicht mehr wirksam dem Langzeitkonto zugeführt werden können.
Voraussetzung dafür sei nach dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 17.06.2009 (BStBl I
2009, 1286), dass die zugeführten Beträge durch Freistellung in demselben Arbeitsverhältnis noch vollständig
aufgebraucht werden könnten. Daran fehle es nach Beendigung der Arbeitsverträge. Deshalb sei auch eine
steuerfreie Übertragung auf die DRV Bund ausgeschlossen gewesen. Vielmehr seien die Abfindungen den
jeweiligen Arbeitnehmern bei Fälligkeit zugeflossen.


9


Dem folgend erließ der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) am 09.06.2017 einen auf § 42d Abs. 1
des Einkommensteuergesetzes (EStG) gestützten Haftungsbescheid über Lohnsteuer und sonstige
Lohnabzugsbeträge für die Zeit von September 2012 bis September 2014, mit dem er die Klägerin unter anderem
wegen nicht einbehaltener und nicht abgeführter Lohnsteuer in Höhe von insgesamt 3.446.167,48 € (42 % der
Abfindungssumme von 8.205.160,66 €) in Anspruch nahm. Zur Begründung verwies das FA im Erläuterungsteil auf
die Feststellungen im Prüfungsbericht vom 28.01.2016. Andernfalls würde ein Präzedenzfall geschaffen, der die
Regelung des Gesetzgebers in § 34 EStG in Bezug auf Entlassungsentschädigungen obsolet machen würde.


10


Den dagegen eingelegten Einspruch wies das FA durch Teileinspruchsentscheidung vom 15.10.2018 (betreffend
Abfindungen für alle im Jahr 2012 beendeten Arbeitsverhältnisse) zurück und stellte das Einspruchsverfahren im
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Entscheidungsgründe


II.


Übrigen ruhend. Auf dieses Vorgehen hatten sich die Beteiligten vorab verständigt.


Das FG hat die Klage mit Urteil vom 17.06.2021 - 4 K 4206/18 (veröffentlicht u.a. in Entscheidungen der
Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2021, 1932) abgewiesen.


12


Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung von § 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG. Der objektive Haftungstatbestand
sei nicht erfüllt. Den ausscheidenden Arbeitnehmern sei in Bezug auf die streitigen Zahlungen im zu betrachtenden
Zeitraum kein Arbeitslohn zugeflossen. Das angefochtene Urteil beruhe insoweit auf einer unrichtigen Anwendung
von § 11 Abs. 1 Satz 4 EStG in Verbindung mit § 38a Abs. 1 Satz 3 EStG. Selbst wenn aber der Zufluss bejaht würde,
wäre dieser Arbeitslohn nach § 3 Nr. 53 EStG steuerfrei, denn die Voraussetzungen des § 7b SGB IV seien erfüllt. Bei
den gezahlten Abfindungen handele es sich sozialrechtlich um Arbeitsentgelt (sog. unechte Abfindungen). Und
auch, wenn es sich sozialrechtlich nicht um Arbeitsentgelt handeln sollte, ändere dies an der Steuerfreiheit nach § 3
Nr. 53 EStG nichts. Es sei anerkannt, dass auch sozialversicherungsfreie Leistungen in ein Wertguthaben eingestellt
werden könnten wie zum Beispiel Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit. Für die hier zu beurteilenden
Abfindungen könne im Ergebnis nichts anderes gelten.


13


Die Klägerin beantragt sinngemäß,
das angefochtene Urteil aufzuheben und den Haftungsbescheid vom 09.06.2017 über Lohnsteuer und sonstige
Lohnabzugsbeträge in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 15.10.2018 dahingehend zu ändern, dass die
Haftung für Lohnsteuer um 369.203,15 € reduziert wird.


14


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


15


Die Abfindungen seien im sozialversicherungsrechtlichen Sinn kein Arbeitsentgelt. Sie könnten deshalb nicht
wirksam in ein Wertguthabenkonto eingestellt werden. Die Abfindungen seien auch nicht mit Zuschlägen für Sonn-,
Feiertags- und Nachtarbeit zu vergleichen. Die Abfindungen seien den ausscheidenden Arbeitnehmern 2012
zugeflossen. Mangels wirksamer Einbuchung in das Wertguthabenkonto hätten die Arbeitnehmer von der im
Übrigen leistungsbereiten und -fähigen Klägerin jederzeit bei Fälligkeit (Beendigung des jeweiligen
Arbeitsverhältnisses) die Auszahlung der Abfindung verlangen können.


16


Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Stattgabe der Klage (§ 126
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat den Zufluss der Abfindungen zu Unrecht bejaht.


17


1. Gegenstand des Verfahrens ist die Haftung der Klägerin für Lohnsteuer, soweit sie auf Abfindungen entfällt, zu
deren Leistung sich die Klägerin gegenüber den im Zeitraum von September bis Dezember 2012 ausgeschiedenen
ehemaligen Arbeitnehmern AB, AC, AD und AE verpflichtet hatte und soweit die Arbeitnehmer die Zuführung der
Abfindung zu ihrem Langzeitkonto sowie ‑‑nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses‑‑ dessen Übertragung auf die
DRV Bund gewählt hatten. Das ergibt sich aus der Einspruchsentscheidung, die nur über die so definierten
Sachverhalte ergangen ist. Das Interesse der Klägerin geht mithin dahin, den insgesamt festgesetzten
Haftungsbetrag nicht um die Summe der Abfindungen, sondern um die darauf entfallende Lohnsteuer zu reduzieren.
Der Senat hat den Antrag der Klägerin in ihrem wohlverstandenen Interesse in diesem Sinne ausgelegt und
angepasst (§ 76 Abs. 2 FGO).
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2. Das FG hat zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt, der objektive Haftungstatbestand
sei erfüllt. Den (ausgeschiedenen) Arbeitnehmern sei spätestens mit der Überweisung der um die
Abfindungsbeträge erhöhten Langzeitkonten an die DRV Bund Arbeitslohn als sonstiger Bezug zugeflossen. Die bei
Beendigung der Arbeitsverhältnisse geleisteten Abfindungen seien Arbeitslohn. Sie seien den Arbeitnehmern auch
zugeflossen. Mit der einvernehmlichen Zuführung der fällig gewordenen Abfindungsbeträge auf ihre bestehenden
Langzeitkonten hätten die Arbeitnehmer über die betreffenden Ansprüche verfügt. Die Rechtsprechung, wonach die
Zuführung von Lohnbestandteilen zu Langzeitkonten den Zufluss hinausschiebe (vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs
‑‑BFH‑‑ vom 22.02.2018 - VI R 17/16, BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496), sei unter den gegebenen Umständen
nicht anwendbar. Die entsprechenden Vereinbarungen seien unwirksam (wegen Unerreichbarkeit des verfolgten
Zwecks bzw. wegen anfänglichen Fehlens einer Geschäftsgrundlage infolge beiderseitigen Motivirrtums). Die aus
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Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlten Abfindungen seien sozialversicherungsrechtlich (§ 14
Abs. 1 SGB IV) kein Arbeitsentgelt, sondern Entschädigung für entgehende zukünftige Einnahmen. Sie könnten
schon deshalb den Langzeitkonten nicht zugeführt werden. Etwas anderes könne vertraglich nicht wirksam
vereinbart werden. Die Zuführung habe außerdem (nach Beendigung der Arbeitsverhältnisse) nicht mehr dem Zweck
dienen können, die Lohnfortzahlung bei zukünftiger Freistellung im fortbestehenden Arbeitsverhältnis zu sichern.
Vielmehr sei es darum gegangen, die Langzeitkonten vor deren Übertragung auf die DRV Bund aufzustocken, um
die Mindesthöhen für deren Übertragbarkeit zu erreichen. Die Vereinbarungen hätten deshalb die Fälligkeit der
Ansprüche nicht aufgeschoben. Vielmehr sei der Arbeitslohn durch den Abschluss einer Lohnverwendungsabrede zu
Gunsten der DRV Bund zugeflossen. Dies gelte umso mehr, als die Abfindungen tatsächlich nicht mehr bei der X-
Versicherungs AG angelegt worden seien. Dessen ungeachtet hätten die Arbeitnehmer die Verfügungsmacht
jedenfalls mit der Überweisung der Abfindungen auf die bei der DRV Bund geführten Treuhandkonten erreicht. Eine
Bindung an den Treuhandzweck habe nicht eintreten können, weil die Abfindungen nicht wirksam dem
Langzeitkonto hätten zugeführt und deshalb auch nicht steuerfrei auf die DRV Bund übertragen werden können. § 3
Nr. 53 EStG setze die wirksame Übertragung eines Wertguthabens auf die DRV Bund voraus. In Anbetracht der
Zweckverfehlung hätten die Arbeitnehmer einen fälligen, bereicherungsrechtlichen Anspruch gegen die DRV Bund
erhalten. Bei Unwirksamkeit der Wertguthabenvereinbarung sei auch die Übertragung auf die DRV Bund
rechtsgrundlos und nicht etwa ein Störfall im Sinne des § 23b SGB IV. Zu einer Doppelbelastung mit Lohnsteuer
komme es nicht. Zum einen unterlägen die Auszahlungen aus den Langzeitkonten bei den ehemaligen
Arbeitnehmern der ermäßigten Besteuerung. Zum andern könne die Klägerin wegen ihrer Inanspruchnahme als
Haftungsschuldnerin bei den Arbeitnehmern Regress nehmen. Die vorrangige Inanspruchnahme der Klägerin sei
auch ermessensgerecht.


3. Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Die vom FG angestellten Erwägungen zur Frage,
ob die Abfindungen den Langzeitkonten wirksam zugeführt und ob die Langzeitkonten wirksam auf die DRV Bund
übertragen werden konnten (sog. "Mannheimer Modell", vgl. dazu u.a. Wellisch/Meurs, Der Betrieb 2022, 1984;
Däubler/Growe/Söhngen, Betriebs-Berater ‑‑BB‑‑ 2021, 2036; Schönhöft/Röpke, BB 2022, 793; Schönhöft, BB 2021,
1332; Growe/Tretow, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2020, 1080), tragen, selbst wenn sie zuträfen, nicht den
Schluss des FG, dass den Arbeitnehmern die Abfindungen im maßgeblichen Zeitraum zugeflossen sind.
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a) Nach § 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG haftet der Arbeitgeber für die Lohnsteuer, die er nach § 38 Abs. 3 Satz 1 EStG für
Rechnung des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn einzubehalten und gemäß § 41a Abs. 1 Satz 1
an das Finanzamt abzuführen hat. In den Fällen der nach § 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV an die DRV Bund
übertragenen Wertguthaben treffen die DRV Bund bei Inanspruchnahme des Wertguthabens die Pflichten des
Arbeitgebers (§ 38 Abs. 3 Satz 3 EStG).


21


Für den Zufluss von Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit verweist § 11 Abs. 1 Satz 4 EStG auf § 38a Abs. 1
Satz 2 und 3 EStG. Arbeitslohn, der nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige Bezüge), wird gemäß
§ 38a Abs. 1 Satz 3 EStG in dem Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt. Nur tatsächlich
zugeflossener Arbeitslohn unterliegt der Einkommensteuer und dem Lohnsteuerabzug (BFH-Urteil vom
29.05.2008 - VI R 57/05, BFHE 221, 177, BStBl II 2009, 147).


22


b) Die streitgegenständlichen Abfindungen aus Anlass der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gehören bei
den Arbeitnehmern der Klägerin zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG) und
sind lohnsteuerrechtlich Arbeitslohn (sonstige Bezüge). Nach den Feststellungen des FG handelt es sich um
Entschädigungen, die als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen aus der vorzeitigen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses gezahlt worden sind (§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG). Darüber besteht zwischen den Beteiligten zu
Recht kein Streit. Der Senat sieht insofern von weiteren Ausführungen ab.


23


c) Arbeitslohn ist mit der Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht zugeflossen. Zuflusszeitpunkt ist der Tag
der Erfüllung des Anspruchs des Arbeitnehmers, also der Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber die geschuldete
Leistung tatsächlich erbringt.


24


Der VI. Senat des BFH hat bereits wiederholt entschieden, dass Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto kein
gegenwärtig zufließender Arbeitslohn sind (BFH-Urteile in BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496 und vom 04.09.2019 -
VI R 39/17, BFH/NV 2020, 85). Durch die Zuführung von Arbeitslohn zu einem Wertguthabenkonto wird der
Anspruch des Arbeitnehmers nicht erfüllt. Vielmehr erwirbt der Arbeitnehmer anstelle des fälligen Lohnanspruchs
einen noch nicht fälligen Anspruch auf zukünftige Lohnzahlung gegen den Arbeitgeber. Die Leistung des
Arbeitgebers auf das Wertguthabenkonto dient nur der Absicherung des zukünftigen Anspruchs. Eine zum Zufluss
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führende Gutschrift in den Büchern des Verpflichteten liegt nicht vor. Zum Zufluss führt auch nicht der Abschluss
der Vereinbarung über die Zuführung von Lohnbestandteilen zu einem Wertguthabenkonto
(Wertguthabenvereinbarung). Darin liegt weder eine zum Zufluss führende Novation noch eine
Lohnverwendungsabrede (vgl. BFH-Urteil in BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496, Rz 35 ff.). Der erkennende Senat
schließt sich dieser Rechtsprechung uneingeschränkt an. Zum Zufluss von Arbeitslohn kommt es erst, wenn das
Wertguthaben unter den vereinbarten Bedingungen an den Arbeitnehmer ausgezahlt wird.


Das gilt in gleicher Weise, wenn das Wertguthaben gemäß § 7f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB IV auf die DRV Bund
übertragen worden ist. Die Arbeitgeberpflichten zur Einbehaltung und Abführung der bis dahin nicht erhobenen
Lohnsteuer treffen die DRV Bund, sobald das Wertguthaben in Anspruch genommen wird (§ 38 Abs. 3 Satz 3 EStG).


26


d) Im Ausgangspunkt besteht kein Streit zwischen den Beteiligten, dass es sich bei den von der Klägerin für ihre
Angestellten eingerichteten Langzeitkonten um steuerlich anzuerkennende Wertguthabenkonten handelte.
Insbesondere war der Rückfluss der dem Wertguthabenkonto zugeführten Bruttolohnbeträge auch für den
Insolvenzfall gesichert (sog. Zeitwertkontengarantie; dazu BMF-Schreiben in BStBl I 2009, 1286, unter V.
Zeitwertkontengarantie). Es bedarf deshalb keiner Entscheidung, ob eine Zeitwertkontengarantie Voraussetzung für
die steuerliche Anerkennung von Wertguthabenkonten ist (a.A. Thüringer FG, Urteil vom 25.11.2021 - 4 K 122/18,
EFG 2022, 120, Revision anhängig unter VI R 28/21).


27


e) Der erkennende Senat kann offenlassen, ob die streitgegenständlichen Abfindungen (ganz oder zum Teil) den
Langzeitkonten wirksam zugeführt werden konnten. Wäre dies, wie die Revision geltend macht, der Fall, wäre der
Zufluss beim Arbeitnehmer jedenfalls zu verneinen (vgl. BFH-Urteil in BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496, Rz 34 ff.).
Nichts anderes ergibt sich indes bei Anwendung der allgemeinen Voraussetzungen, unter denen die
Rechtsprechung den Zufluss von Arbeitslohn bejaht, wenn man davon ausgeht, dass Abfindungszahlungen, die als
Entschädigung für den Verlust des Arbeitsplatzes gezahlt werden, das Wertguthabenkonto nicht hätten erhöhen
dürfen und die zugrunde liegenden Vereinbarungen unwirksam waren.


28


aa) Nach § 41 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) kommt es steuerlich nicht darauf an, ob ein Rechtsgeschäft
unwirksam ist oder unwirksam wird, soweit und solange die Beteiligten das wirtschaftliche Ergebnis dieses
Rechtsgeschäfts gleichwohl eintreten und bestehen lassen. Der VI. Senat des BFH hat es deshalb in einem Fall
dahinstehen lassen, ob die Vereinbarung über die Einführung von Zeitwertkonten zivilrechtlich wirksam war (BFH-
Urteil vom 04.09.2019 - VI R 39/17, BFH/NV 2020, 85, Rz 13).


29


Für die Frage, ob die Vereinbarungen über die Zuführung von einzelnen Lohnbestandteilen (hier: Abfindungen) zu
den Langzeitkonten zivilrechtlich wirksam waren, kann nichts anderes gelten. In seinem Urteil vom 23.04.2021 -
IX R 3/20 (BFHE 273, 169, BStBl II 2021, 692) hat der erkennende Senat zudem eine den Zufluss verhindernde
Entgeltumwandlung in Bezug auf eine Entlassungsentschädigung bejaht, ohne der Frage nachzugehen, ob die
Entgeltumwandlung zulässig war.
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Im Streitfall sind alle Beteiligten ersichtlich von der Zulässigkeit und Wirksamkeit der getroffenen Vereinbarungen
ausgegangen und haben sich dementsprechend verhalten. Sie haben (in gutem Glauben) das Vereinbarte eintreten
und bestehen lassen.


31


Etwas anderes ergibt sich nicht daraus, dass die Abfindungen tatsächlich nicht mehr dem
Gruppenversicherungskonto bei der X-Versicherungs AG zugeführt, sondern von der Klägerin direkt an die DRV
Bund überwiesen worden sind. Darin liegt zwar eine gewisse Abweichung vom Vereinbarten. Sie betrifft aber nur
eine steuerlich unbeachtliche Abkürzung des Zahlungswegs. Der Sachverhalt ist danach so zu beurteilen, als ob die
Klägerin zunächst an die Versicherung gezahlt und die Versicherung das Guthaben danach auf die DRV Bund
übertragen hätte.


32


Ob die streitigen Wertguthabenvereinbarungen unwirksam waren, ist danach unerheblich. Der Sachverhalt wäre
steuerrechtlich wegen § 41 AO jedenfalls so zu behandeln, als ob sie wirksam waren. Danach fehlte es am Zufluss
durch eine Gutschrift in den Büchern des Verpflichteten, weil zumindest steuerlich von einer aufgeschobenen
Fälligkeit des Abfindungsanspruchs auszugehen wäre, soweit er vereinbarungsgemäß dem Langzeitkonto zugeführt
werden sollte. Demgemäß konnten die Arbeitnehmer im streitigen Zeitraum nicht über die Abfindungsbeträge
verfügen. Die Voraussetzungen, unter denen sie Leistungen aus dem Langzeitkonto in Anspruch nehmen konnten,
lagen nicht vor. Da sich alle Beteiligten so verhielten, als ob die Vereinbarungen wirksam waren, konnten die
Arbeitnehmer auf die nicht an sie ausgezahlten Abfindungen nicht zugreifen.
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Ein Zufluss durch Novation läge ebenfalls nicht vor, da sich die Klägerin ungeachtet der objektiven Rechtslage zur
Zahlung an die Arbeitnehmer nicht verpflichtet sah. Im Übrigen gingen auch die Arbeitnehmer davon aus, dass ihr
Anspruch gegen die Klägerin aufgrund der Zuführungsvereinbarung gegenwärtig nicht mehr fällig war. Dass
objektivrechtlich möglicherweise etwas anderes durchsetzbar gewesen wäre, ändert an dem tatsächlich
verwirklichten und nach § 41 AO der Besteuerung zugrunde zu legenden Sachverhalt nichts.
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bb) Aus denselben Gründen liegt weder in der Anweisung, den Abfindungsanspruch (teilweise) dem Langzeitkonto
zuzuführen noch in dem Antrag auf Übertragung des Langzeitkontos auf die DRV Bund eine zum Zufluss führende
Lohnverwendungsabrede der Arbeitnehmer. Die Klägerin erfüllte mit den Zuführungen zu dem Wertguthabenkonto
weder Verbindlichkeiten ihrer Arbeitnehmer gegenüber Dritten noch handelte es sich bei der
Wertguthabenvereinbarung um ein Rechtsgeschäft, bei dem sich die Klägerin als Arbeitgeberin und die
ausscheidenden Arbeitnehmer wie fremde Dritte gegenüberstanden und zu dessen Erfüllung der Arbeitnehmer
seinen Barlohn verwendete (vgl. BFH-Urteil in BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496, Rz 38).
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cc) Es trifft auch nicht zu, dass die Klägerin durch die Zahlung an die DRV Bund ihren ausscheidenden
Arbeitnehmern einen unentziehbaren Anspruch gegen die DRV Bund verschafft hat. Anders als bei einer
Direktversicherung (vgl. BFH-Urteil vom 24.08.2017 - VI R 58/15, BFHE 259, 321, BStBl II 2018, 72) begründet die
Übertragung von Wertguthaben auf die DRV Bund gemäß § 7f SGB IV keinen Anspruch des Arbeitnehmers gegen die
DRV Bund. Diese ist, wie zuvor die Versicherung, bei der die Wertguthaben angelegt waren, Treuhänderin des
Arbeitgebers und als solche in rechtlicher Hinsicht nur dem Arbeitgeber verpflichtet.
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Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem Bereicherungsrecht. Zunächst hat auch die DRV Bund bis heute nicht
infrage gestellt, dass sie die Wertguthaben der betreffenden Arbeitnehmer treuhänderisch zu verwahren und bei
Vorliegen der vereinbarten Voraussetzungen auszuzahlen und nicht etwa wegen rechtsgrundloser Übertragung
herauszugeben hat. Dementsprechend hat die DRV Bund die Guthaben auch bereits teilweise an die Arbeitnehmer
ausgezahlt. Auch die DRV Bund hat mithin das Vereinbarte eintreten und bestehen lassen, so dass steuerlich gemäß
§ 41 Abs. 1 Satz 1 AO auch insoweit von der Wirksamkeit der Übertragung auszugehen ist.
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Im Übrigen müsste die DRV Bund ein zu Unrecht auf sie übertragenes Wertguthaben auch nicht an den
Arbeitnehmer herausgeben. Es handelt sich bis zum Zufluss beim Arbeitnehmer um Vermögen des Arbeitgebers.
Daran ändert nichts, dass er es von seinem sonstigen Vermögen separiert und einem Treuhänder übertragen hat.
Danach stünde ein bereicherungsrechtlicher Herausgabeanspruch entweder der übertragenden Treuhänderin (hier:
X-Versicherungs AG) oder (unter den besonderen Umständen des Falles: Direktzahlung an DRV Bund) der leistenden
Klägerin zu. Ein Anspruch der Arbeitnehmer gegen die DRV Bund auf Herausgabe der zu Unrecht in das
Wertguthaben eingestellten Beträge bestünde auch dann nicht, wenn die Arbeitnehmer von der Klägerin insoweit
die Zahlung verlangen könnten, denn der Arbeitnehmer ist im Verhältnis zur DRV Bund im Hinblick auf die
Übertragung von Wertguthaben nicht Leistender. Rechtsgrundlose Leistungen werden in Dreiecks- oder
Kettensituationen in den jeweiligen Leistungsbeziehungen zurückabgewickelt.
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4. Das FG ist von anderen Rechtsgrundsätzen ausgegangen. Sein Urteil kann deshalb keinen Bestand haben. Die
Sache ist spruchreif. Der Senat entscheidet in der Sache und gibt der Klage statt (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 FGO).
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a) Auf der Grundlage der tatsächlichen Feststellungen des FG kann der Senat ausschließen, dass den Arbeitnehmern
AB, AC, AD und AE die Abfindungen, soweit sie den jeweiligen Langzeitkonten zugeführt werden sollten, im
streitigen Zeitraum zugeflossen sind. Die Lohnsteuer ist mithin nicht entstanden, und eine (akzessorische) Haftung
der Klägerin kommt nicht in Betracht. Dieses Ergebnis wird dadurch bestätigt, dass die DRV Bund bei jeder
Teilauszahlung aus einem Wertguthaben die Lohnsteuer einzubehalten und abzuführen hat. Die dem FG
vorschwebende Rückabwicklung der Vorgänge und Besteuerung der Abfindungen im Jahr 2012 müsste zur
Vermeidung einer nicht gerechtfertigten Doppelbesteuerung auch die Rückabwicklung des Lohnsteuerabzugs bei
den bereits durchgeführten Auszahlungen aus den Wertguthaben nach sich ziehen.


40


b) Der angefochtene Haftungsbescheid in Gestalt der Einspruchsentscheidung ist rechtswidrig und verletzt die
Klägerin in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO). Er wird deshalb im tenorierten Umfang ersatzlos aufgehoben.
Das bedeutet zweierlei:


41


Die Einspruchsentscheidung entfällt ersatzlos. Für den ursprünglichen Haftungsbescheid vom 09.06.2017 bedeutet
der Ausspruch, dass sich der Haftungsbetrag um 369.203,15 € (42 % von 879.055,13 €) auf 3.076.964,33 € reduziert.
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.43
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